




der im Reichs-Gesetzblatt

vom Jahre 1898

entbaltenen Gesetze, Verordnungen u. s. w.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu * *#1 des desGeäSeiten.

Gesetzes2c.|Berlin. Stücks. setzesrc.

1894. 1898.
3. April.2. August. Internationale Sanitätskonvention nebst33 2501.9

Zusatzerklärungvom 30. Oktober 1897. (mitAul.)
1897.

28. April. 22. März. Freundschafts undHandelsvertrag zwischen11.2453.93-105.
demDeutschen Reiche und dem Oranje=
Freistagte. «

15. Juni. 3. Novbr.Weltpostvertrag. 50. 2522.110791114
(mitAnl.)

15. — 3. — Übereinkommen, betr. den Austausch von 50. 2523.115-1132.
Briefen und Kästchenmit Werthangabe. (mitAnl.)

15. — 3. — ebereinkommen,betr. denPostanweisungs0. 2524.13311447
dienst.

15. — 3. — ebereinkommen, betr. den Austausch von 50. 2525.45-1165
Postpacketen. (mitAnl.)

15. — 3. — Hebereinkommen,betr. denPostauftragsdienst.. 2526.1
15. — 3. — Hebereinkommen,betr. den Postbezug von 50. 2527. 11176-1184.

Jeitungen und Zeitschriften.
13. Dezbr.. Janr. Verordnung, betr.dieEinrichtungeinerStaats= 1 21438. 1

anwaltschaft bei den GerichtenderSchutz=
gebiete.

1898.
1I1.Jaur.2ô#LBekanntmachung, betr. die Anzeigepflicht für 1 2439. 2.

die Geflügelcholera.
21. — 128. — Bekanntmachung,betr.diedeminternationalen 2. 2441. 4.

Übereinkommen über den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

r*



11 ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1898.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhallt. desdes Ge-Seiten.

Gesetzes2c.Berlin. Stücks. setzes2c.

1898. 1898.
22. Junw.28. Junr.Gesetz, betr. die Kontrole des Reichshaus= 2. 2440.

halts, des Landeshaushalts von Elsaß—
Lothringen und des Haushalts der

Schutzgebiete für das Etatsjahr 1897/98.
22. — 28. — HBekanntmachung,betr.dieAufhebungderÜber= 2. 2442. 4.

einkunft zwischendemReiche und Groß=
britannien über den Schutz der Rechte
an Werken der Literatur und Kunst.

2. Zebr.Febr.Bekanntmachung, betr. eineV. Ausgabe derdem 4. 2444. 7—6.
internationalen lebereinkommen über
den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste. ·

5. — 5. — PVerordnung, betr. die Einfuhr lebender 31 2443. 5
Pflanzen und frischen Obstes ausAmerika.

9. — 15. — Bekanntmachung, betr. eine Abänderung des 5. 2445. Ws
Verzeichnissesder gewerblichen Anlagen,
welche einer besonderen Genehmigung
bedürfen.

20. — 25.— esetz wegen Aufhebung der Kantions= 6. 2446. 29.
bflicht der Reichsbeamten.

4. März. 9. März. Bekanntmachung,betr.diedeminternationalen 71 2448. 32.
llebereinkommen über den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

7. — 9. AllerhöchsterErlaß, betr. die Aufnahme einer 7. 2447. 31.
Anleihe auf Grund derGesetzevom31. März
1897 und vom 30. Juni 1897.

11. — 12. — Bekanntmachung,betr. die Beschäftigungvon 8. 2449.35-36
Arbeiterinnen in Konservenfabriken.

14. — 15. — LVerordnungüber dietheilweiseInkraftsetzung 9. 2450. 37.
des Gesetzes, betr. die Abänderung der
Gewerbeordnung, vom 26. Juli 1897.

14. — 21. — HBekanntmachung,betr. Bestimmungenüber den 10. 2451.3956.
Geschäftsbetrieb der Auswanderungs= (mitAnl.)
unternehmer und Agenten.

14. — 21. — Bekanntmachung, betr. Vorschriften über. 2452. 57-92.
Auswandererschiffe. (mitAul.)

16. — 22. — Bekanntmachung,betr. den Beitritt der Re= 11. 2454. 106.
publik Haiti zu demam 4. Mai 1896 zur
Berner internationalen Urheberrechts=
Übereinkunft vom 9. September 1886
getroffenenZusatzübereinkommen.



III

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu JInhalt. des des Ge⸗ Seiten.

Gesetzes2c.|Berlin. Stücks. setzesrc.

1898. 1898.
26. März.9. April. Bekanntmachung,betr. die Vereinbarung er!3 2460. 161.

leichternder Vorschriften für denwechsel=
seitigenVerkehr zwischenden Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

31. — 1. — Gesetz, betr. die Feststellungdes Reichshaus. 2455.07-16
halts=Etats für dasRechnungsjahr 1898. (mitAul.)

31. — 1.— Gesetz,betr. die Aufnahme einerAnleihe fürn;. 2456. 137.
Swecke derVerwaltungendesReichsheeres,
der Marine und der Reichseisenbahnen.

31. — 1. — Eesetz wegen Verwendung überschüssiger. 2457. 138 139.
Reichseinnahmen zur Schuldentilgung.

31. — 1. Gesetz,betr. die Feststellungdes Haushalts 2458.40—158S3
Etats für die Schutzgebiete auf das Rech= OnitAnl.)
nungsjahr1898.

4. Aprii9. Gesetz, betr. die anderweiteFestsetzung des13. 2459.159—160
Gesammtkontingents der Brennereien.

5. — 9. BBekanntmachung,betr. eine Abänderungdess3. 2461.
Verzeichnissesder gewerblichen Anlagen,
welcheeiner besonderen Genehmigung
bedürfen.

10. — 16. — esetz, betr.die deutscheFlotte. 15. 2464.
13. — 14. — esetz zur Ergänzung der Gesetze,betr. Post.1 4.2 164

dampfschiffsverbindungen mit über=
seeischen Ländern.

13. — 14. — Bekanntmachung,betreffenddieAnzeigepflicht14. 2463. 164.
für die Geflügelcholera.

22. — 23.— LVerordnung,betr. die Wahlen zum Reichs 2465. 169.
tage. «

25. — 6. Mai. Bekanntmachung,betr. die Festsetzungbesondererr. 2467. 172.
Rayons für die Festung Königstein.

27. — 6. — AllerhöchsterErlaß, betr.dieErklärung Kiaut. 2466. 171.
schous zum Schutzgebiete.

27. — 6. — PVerordnung,betr.dieRechtsverhältnisse ui. 2468. 173 174.
Kiautschou.

II. Mal.. . — Gesetz,betr. die Handelsbeziehungen zum 19. 2469. 175.
Britischen Reiche.

11. — 14. — Bekanntmachung,betr. die Einrichtung und den 19. 2470.6
Betrieb von Anlagen zur Herstellung
elektrischer Akkumulatoren aus Blei
oderBleiverbindungen.



IV ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1898.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
bes zu Juh ##t des desGeSeiten.

Gesetzes2c.]Berlin. Stäücks.setzesrc.

1898. 1898.
14. Mali.0 27. Nai. Bekanntmachung,betr. die Aichung des Ge.2. 2482. 347.

treideprobers. (mitAul.)

17. — 21. —Sesetz, betr. die Feststellungeines Nachtrags 52. 24171.81-—187.
zum Reichshaushalts=Etat für das Rech= (mitAul.)
nungsjahr1898.

17. — 21. — HBekanntmachung,betr.die Einfuhr von Pflan==20. 2472. 188.
zen undsonstigenGegenständen desGarten=
baues.

17. — 27. — Gesetzüber die Angelegenheiten der frei,1. 2473.1922
willigen Gerichtsbarkeit.

17. — 27. — esetz, betr.Aenderungen der Konkursord1. 2474. 230 248.
nung.

17. — 27.—E#inführungsgesetz zu dem Gesetze, betrt.. 2475.48—251.
Aenderungen der Konkursordnung.

17. — 27.— esetz, betr. Aenderungen des Gerichtsver. 2476.252-255.
fassungsgesetzes und der Strafprozeß==
ordnung.

17. — 27. — Gesetz,betr.Aenderungen der Civilproze.. 2477.256331.
ordnung.

17. — 27. — Einführungsgesetz zu dem Gesetze, betr1. 2478.32-341
Aenderungen der Civilprozeßordnung.

17. — 27. — Gesetz, betr. die Ermächtigung des Reichsl. 2479. 342 343.
kanzlers zur Bekanntmachung derTexte
verschiedener Reichsgesetze.

20. — 27. —esetz, betr.dieEntschädigung der im Wieder 22 2480 845-346.
aufnahmeverfahren freigesprochenen
Personen. ,

20. — 14. Juni. Bekanntmachung der Texte verschiedene!r!=1 2400.69-903
Reichsgesetze in der vom 1. Januar 1900
an geltenden Fassung.

a) Gerichtsverfassungsgesetz.
b) Civilprozeßordnung.
c)Konkursordnung.
4) Gerichtskostengesetz.
e) Gebührenordnung für Gerichts=

vollzieher.
1) Gebührenordnung für Zeugen und

Sachverständige.
8) Gebührenordnung für Rechtsan=

wälte.

(mitAnl.)

1

371-409.
410—611.
612-658.
659—682.
683688.

689691.

692—708.



Nr.Datum Ausgegeben Nr.
des zu Inhal t. des desGe⸗ Seiten.

Gesetzes2e.]Berlin. Stücks. setzesrc.

1898. 1898.
20. Mai. 14. Juni. I#)Gesetz,betr.dieAnfechtung vonRechts 25 2490.09712

haudlungen desSchuldners außer= (mitAnl.)
halb des Konkursverfahrens.

i) Gesetzüber die Jwangsversteigerung ⸗ 713-750
und die Jwangsverwaltung.

k) Einführungsgesetz zu dem Gesetze "4 " 750753
über die IJwangsversteigerung und
die Zwangsverwaltung.

I) Grundbuchordnung. - - 704—770.
m) Gesetzüber die Angelegenheiten der - - 771.809.

freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Mn)Gesetz,betr.dieErwerbs= und Wirth= - 810845.

schaftsgenossenschaften.
0) Gesetz, betr. die Gesellschaften mit - 846-—867.

beschränkter Haftung.
pP)Gesetz,betr.dieprivatrechtlichen Ver= " - 868—903.

hältnisse der Binnenschiffahrt.
— 28. Mai.Bekanntmachung, betr. Aenderung der Be. 2183.349-352.

triebsordnung für die Haupteisenbahnen
Deutschlands vom 5. Juli 1892.

23. —228.— HBekanntmachung,betr. Aenderung der Be3 2484. 35.
stimmungen über die Befähigung von
giwähchhortiiksbrnen vom 5. Juli
1892.

22 — 28. — HBekanntmachung,betr.Aenderung derSignal 23 2485.53354
ordnung für die Eisenbahnen Deutsch=
lands vom 5. Juli 1892.

23. — 28. — Bekanntmachung,betr.Aenderung derNormen3. 2486. 355
für den Bau und die Ausrüstung der
Eisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli
1892.

23. — 289. — Bekanntmachung,betr.Aenderung derBahn.33. 2487.355-356
ordnung für die Nebeneisenbahnen
Deutschlands vom 5. Juli 1892.

24. — 2. Juni.Gesetz, enthaltendAbänderungen des Gesetzes1. 2488.357360
über die Naturalleistungen für die be=
waffnete Macht im Frieden vom 13. Fe=
bruar 1875 und des Gesetzesvom 21. Juni
1887.

24. — 2. — Bekanntmachung,betr. dieRedaktion desGe.. 2489.60368
setzes über die Naturalleistungen für die
bewaffnete Macht im Frieden.

lmit Anl.)



VI ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1898.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Jnhmil. des desGe⸗sSeiten.

Gesetzes�c.]Berlin. Stücks. setzes2c.

1898. 1898.
25. Mal. 27. Mai.Bekanntmachung, betr. die Anzeigepflicht fürnß2. 2481. 347.

dieSchweineseuche, dieSchweinepest und
denRothlauf derSchweine.

1. Juni.4. Juni. Gesetz,betr. die elektrischen Maßeinheiten. 26. 2491.05-907.
11. — 14. — Bekanntmachung,betr. die Handelsbeziehungen ?7. 2492. 909.

zum Britischen Reiche.
15. — 20. — Bekanntmachung,betr. die dem internati·. 2493. 911.

nalen Übereinkommen über den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

16. — 20. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht für] 28. 2494. 911.
dieGeflügelcholera.

16. — 20. — Bekanntmachung,betr. Ausführungsbestim 2495. 912.
mungen zu den 88. 980, 981 und 983 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

19. — 24. — Bekanntmachung,betr. Aenderungen der Anl29 2496. 913.
lage B zur Verkehrsordnung für die
Eisenbahnen Deutschlands.

28. — 2. Juli. Bekanntmachung, betr. die Feststellung des 30. 2497.915-917.
Börsenpreises von Werthpapieren.

6. Juli.6. — Gesetz, betr. den Verkehr mit künstlichen.11. 2498.919-920.
Süßstoffen.

13. — 26. — HllerhöchsterErlaß, betr. die Verordnung zus?. 2499.21971.
Ausführung des Gesetzes über die Na= (mitAnl.)
turalleistungen für diebewaffnete Macht
im Frieden in derFassungdesGesetzesvom
24.Mai 1898.

21. — 26. — Bekanntmachung,betr. dieAnzeigepflicht frns2 2500. 972.
die Geflügelcholera.

25. — 3. August. Bekanntmachung,betr.Schiffsvermessung in31. 2502. 07
Ostasien.

28. — 3. — Bekauntmachung,betr. das Inkrafttreten der41. 2503. 1018.
Artikel 1 und II des Gesetzesvom 4. April
1898 über die anderweiteFeststellung des
Gesammtkontingents der Brennereien.

31. — 1. — Bekanntmachung,betr.das Außerkrafttreten85. 2504.— 1019.
desHandelsvertrages zwischendemDeut=

. schen Zollverein und Großbritannien.
3. August. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürs6. 2505. 1021.

dieGeflügelcholerg.



ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1898. VII

Datum Tusgegeben Nr. Nr.
des zu Inha lt. des desGe⸗ Seiten.

Gesetzes�c.]Berlin. Stücks. setzesrc.

1898. 1898.
5. August. 6. August. Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht für. 2506. 1023.

die Geflügelcholera.
13. — 15. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürts. 2507. 1025.

die Geflügelcholera.
17. — 18. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürs9. 2508. 1027.

die Geflügelcholerg.
17. — 25. — PVerordnung,betr. das Bergwesen in Togo,. 2510. 1031.
20. — 22. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht für 110. 2509. 1029.

die Geflügelcholera.
23. — 25. — Bekanntmachung,betr.diedeminternationalen . 2511. 1032.

Übereinkommen über den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

27. — 29. BBekanntmachung,betr.dieAnzeigepflicht für] 42. 2512. 1033.
die Geflügelcholera.

Septbr. Bekanntmachung,betr. die Vereinbarunger!13. 2513. 1035.
leichternder Vorschriften für denwechsel=
seitigenVerkehr zwischenden Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

Septer, 5ö.— Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht ftrn3. 2514. 1036.
die als Influenza der Pferde bezeichneten
Krankheiten.

6. — . — Bekanntmachung,betr.dieAnzeigepflicht frrrnshzl. 2515. 1037.
die Geflügelcholera.

8. — 8. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürn8lu 2516. 1039.
die Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

22. — 22. — GBekanntmachung,betr.dieAnzeigepflicht fürsö . 2517. 1041.
die Geflügelcholera.

5.Oktbr.22. Oktbr. Verordnung,betr.dieRechtsverhältnisse an 19. 2521.1

1.. #

□

un beweglichen Sachen in Deutsch=Süd= (mitAnl.)
westafrika.

9. — 20. — HNerordnung,betr.das Bergwesen in Deutsch 48. 2519.1045-1060.
Ostafrika.

17. — 18. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürse 7. 2518. 1043.
die Geflügelcholera.

18. — 20. — Bekanntmachung,betr. dieBeschäftigung von 898. 2520.1-1.
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbei=
tern in Ziegeleien. ·



VIII ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1898.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
bes zu Inhalt desdcch-Scithc.

Gesetzes�c..Berlin. Stücks.setzes2c.

1898. 1898.
28. Oltor.. Novor.Bekanntmachung, betr.diedeminternationalen 51 2529.1185-1186

Übereinkommen über den Eisenbahn=
frrachtverkehr beigefügteListe.

3. Novbr..3. — Bekanntmachung, betr. Ausnahmen von dem 51 2528. 1185.
Verbote der Sonntagsarbeit im Ge=
werbebetriebe. --

25. — 26. — PVerordnung, betr. die Einberufung des 32. 253 1187.
Reichstass.

1. Dezbr.5. Dezbr Militärstrafgerichtsordunny. 53. 2531. I1189-1288.

1. — 15.Einführungsgesetz zur Wiltzstrargs 53. 2532.4289-1296.
richtsordnung.

1. — 15.— esetz, betr. die ——— der richterr3. 2533.1297-130|1.
lichen Militärjustizbeamten und die
unfreiwillige Versetzung derselben in
eine andere Selle oder in den Ruhestand.

10. — 31. — Bekanntmachung, betr.die Aichung derBrücken= 57. 2539. 1317.

- waagen und selbstthätigen Registrir— (mitAul.)
waagen.

12. — 16. — HBetanntmachung,betr. die Ausführungs 51 2534.-15311.
vorschriften zu demGesetze vom 10. Mai (mitAul.)
1892 über die Unter stützun gevon Familien
der zu Friedensübungen einberufenen
Maunschaften.

14. — 16.— Gekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht fürn 64 2535. 1312
die Geflügelcholera. #

15. — 20.— Bekauntnachung,betrdiedeminternationalen 55. 2536. 1313-1314
lieebereinkommen über den Eisenbahn= «
frachtverkehr beigefügteiste.

21.— 23. — Bekanntmachung,betr. die A uzseigepfticht fürnu.6. 2531 1315

« dtchTlugelcholna
8. Bekanntmachung, betr. die deminternationalen 57 2538. 1317

Uoebereinkommen über den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

Herusgegeben im nn deh Junern.

Berlin, dedrut in derReichödruckerei.



Reichs=Gesetzblatt.
%K1.

Junhaft: Verordnung, betreffenddie EinrichtungeinerStaatsanwaltschaftbei denGerichtender Schutzgebiete.
« S. 1. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.S. 2.

(Nr. 2438.) Verordnung, betreffenddieEinrichtungeinerStaatsanwaltschaftbeidenGerichten
derSchutzgebiete.Vom 13.Dezember1897.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des F. 3 Nr. 4 desGesetzes,betreffenddieRechtsverhältnisse
der deutschenSchutzgebiete(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), im Namen desReichs,
was folgt:

In den vor Gerichtsbehördender SchutzgebieteanhängigenStrafsachen
tritt, sofernes sichum VerbrechenoderVergehenhandelt, dieMitwirkung einer
Staatsanwaltschaftbei derHauptverhandlungin ersterInstanz, beiderEinlegung
von Rechtsmittelnund bei demVerfahren in zweiterInstanz ein.

Der Staatsanwalt wird von dem oberstenBeamten des Schutzgebiets
bestellt. Die Auswahl erfolgt aus der Jahl der Beamten des Schutzgebiets.
Sofern dies nicht ausführbar ist, könnenanderegeeigneteGerichtseingesesseneals
Staatsanwälte bestelltwerden.

Der Staatsanwalt unterstehter Aufsichtund LeitungdesoberstenBeamten
desSchutzgebiets.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den13.Dezember1897.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesehbl.1898. 1
Ausgegebenzu Berlin den 12. Januar 1898.



— 2 —

(Nr. 2439.) Bekanntmachung,betressenddie Anzeigepsicht2 die Seest Vom
1#.Jannar 1898.

A#= Grund des F. 10 Absatz2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und
Unterdrückungvon Viehseuchen,vom— Reichs⸗-Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich: -

Für den Königlich bayerischenRegierungsbezirkder Pfalz wird vom
20. Januar d. J. ab bis auf Weiteres für die Geflügelcholeradie
Anzeigepflichtim Sinne des F. 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den11.Januar 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



— 3 —

Reichs-Gesetzblatt.
22

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrole des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon ElsaßLothringen und
desHaushalts der Schutzgebietefür das Etatsjahr 1897/98. S. z. — Bekanntmachung, betreffend
die dem internationalenÜbereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 4. —
Bekanntmachung, betreffenddie Aufhebungder Übereinkunft zwischendem Reiche und Groß=
britannien über den Schutz der Rechte an Werken der Literatur und Kunst. S. 4.

(Nr. 2440.) Gesetz,betreffenddie Kontrole des Reichshaushalts, des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenund des Haushalts der Schutzgebietefür das Ctatsjahr
1897/98. Vom 22.Januar 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesraths
und des Reichstags,was folgt: «

Die Kontrole des gesammtenReichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenund des Haushalts der tnär in Afrika für das Etats=
jahr 1897/98 wird von der preußischenOber=Rechnungskammerunter der Be=
nennung„Rechnungshofdes DeutschenReichs“ nachMaßgabe der im Gesetze
vom 11.Februar1875Reichs=Gesetzbl.S. 61), betreffenddieKontroledesReichs=
haushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874,
enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebensohat die preußischeOber=Rechnungskammerin Bezug auf dieRech=
nungender Reichsbankfür das Jahr 1897 die gemäß§. 29 des Bankgesetzes
vom 14.März 1875Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofedesDeutschen
Reichs obliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den22. Januar 1898.

. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

ReichsGesehbl.1898. 2
Ausgegebenzu Berlin den 28. Januar 1898.



4 S

(Nr. 2441.) Bekanntmachung,betreffenddie dem internationalenÜbereinkommenüber den
D EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 21. Januar 1898.

ie Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas internationaleÜbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehrvom 14. Oktober1890 Anwendung findet
(IV. Ausgabe vom 1. Januar 1897, Reichs=Gesetzbl.von 1897S. 27), ist unter
„Rußland.“ wie folgt berichtigtworden:

1. Die unter 16. aufgeführteWeichselbahnhat nach ihrer Vereinigung
mit der Warschau—TerespolerEisenbahndieBezeichnung

„Weichselbahnen“
und die unter 17. aufgeführteUralbahn dieBezeichnung

„Verm—TjumenEisenbahn“
erhalten.

2. Nr. 10, Warschau—TerespolerEisenbahn,ist gestrichenworden.
Berlin, den21. Januar 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

— —

(Nr. 2442.) Bekanntmachung,betreffenddieAufhebungderÜbereinkunftzwischendemReiche
und Großbritannien über den Schutz der Rechte an Werken der Literatur

D und Kunst. Vom 22. Januar 1898.

ie in Gemäßheit des Zusatzartikelszur Berner Übereinkunft, betreffend
die Bildung eines internationalenVerbandes zum Schutze von Werken der
Literatur und Kunst, vom 9. September1886 (Reichs=Gesetzbl.1887 S. 493)
sowiederNummer4 desSchlußprotokollszu dieserÜbereinkunftaufrechterhaltene
ÜbereinkunftzwischendemReicheund Großbritannien,betreffenddengegenseitigen
Schutz der Rechte an Werken der Literatur und Kunst, vom 2. Juni 1886
(Reichs=Gesetzbl.S. 237) ist, nachdemsie in Großbritanniendiestaatsrechtliche
Wirksamkeit verloren hat, auch deutscherseitsdurch den am 16. Dezember 1897
erklärtenRücktritt außerKraft gesetztworden.

Berlin, den22. Januar 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt
3

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Einfuhr lebenderPflanzen und frischenObstesaus Amerika. S. ö.

(Nr. 2443.) Verordnung, betreffenddie Einfuhr lebenderPflanzenund frischenObstesausAmerika. Vom 5. Februar 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterJustimmungdesBundesraths,was folgt:
—

Zur VerhütungderEinschleppungderSan José Schildlaus (Aspidiotus per=niciosus) istdieEinfuhr lebenderPflanzen und frischerMlanzenabfälleaus Amerika,fernerderFässer,KistenundsonstigenGegenstände,welchezurVerpackungoderVer=wahrungderartigerWaarenoderAbfällegedienthaben,bis auf Weiteresverboten.Das Gleichegilt von SendungenfrischenObstesund frischerObstabfälleaus AmerikasowievondemzugehörigenVerpackungsmateriale,sofernbeieineranderEingangsstellevorgenommenenUntersuchungdasVorhandenseinderSan JossSchildlaus an den Waaren oder demVerpackungsmaterialefestgestelltwird.· Auf Waaren und Gegenständeder vorbezeichnetenArt, welchezu Schiffeingehenund von dem Schiffe nicht entferntwerden, findet das Verbot keineAnwendung.
K. 2.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,Ausnahmenvon diesemVerbotezu ge=stattenund die erforderlichenSicherheitsmaßregelnanzuordnen.
K. 3.

GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTageihrerVerkündigunginKraft..,- UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktemKaiserlichenInsiegel.
Gegeben Berlin, den 5. Februar 1898. -

« (L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.Reichs=Gesetbl.1898.

3
Ausgegebenzu Berlin den5. Februar1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
4.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeine V. Ausgabe der dem internationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 7. -

(Nr. 244,4.) Bekanntmachung,betreffend einev. Ausgabe der dem internationalen Überein=
kommen überdenEisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom 2. Februar

1898.

D. dem internationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrvom14. Oktober1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf welchediesesÜber=einkommenAnwendungfindet(IV. Ausgabevom1.Januar 1897,Reichs=Gesetzbl.von 1897 S. 27), ist unterBerücksichtigungder inzwischeneingetretenenAende=rungenin dernachstehenden,vomZentralamtefür deninternationalenEisenbahn=transportmitgetheiltenFassungneu aufgestelltworden:

ListederEisenbahnstrecken,
auf welche

das internationaleÜbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr
vom 14. Oktober1890 Anwendungfindet.

(V. Ausgabe vom 1. Januar 1898.)

Deutschland.
A. Von deutschenPerwattungenbetriebeneBahnen und Bahnstrecken.

I. Staats=und unter StaatsberwaltungstehendeEisenbahnen.
I. ReichseisenbahneninElsaß=Lothringen.
2. Militär=Eisenbahn.
3. Königlich preußischeStaatseisenbahnen—einschließlich dergemeinschaftlichmit ihnen betriebenenGroßherzoglichhessischenStaatseisenbahnen—sowiedie unter preußischerStaatsverwaltungstehendenPrivatbahnen, mitAusschluß:

a. der OberschlesischenschmalspurigenZweigbahn.
Reichs=Gesetzbl.1898. 4

Ausgegebenzu Berlin den 12.Februar1898.
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Königlich bayerischeStaatseisenbahnen,mit Ausschlußder von ihnen
betriebenenLokalbahnen:

b. Augsburg—Göggingen—Pfersee;
c. AugsburgerLokalbahn.

Königlich sächsischeStaatseisenbahnenund die unter Staatsverwaltun
stehendensächsischenPrivateisenbahnen. "
KöniglichwürttembergischeStaatseisenbahnen.
GroßherzoglichbadischeStaatseisenbahnenund die unter Staatsverwal=
tung stehendenbadischenPrivateisenbahnen.
Main=Neckar=Eisenbahnnebst den von ihr betriebenenGroßherzoglich
hessischenNebenbahnstrecken.
GroßherzoglichmecklenburgischeStaatseisenbahnen,mit Ausschluß:

d. der Doberan—HeiligendammerEisenbahn.
GroßherzoglicholdenburgischeStaatseisenbahnen,mit Ausschluß:

e. derOcholt—WesterstederEisenbahn.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.
Alt=DammColberger Eisenbahn.
Altona-KaltenkirchenerEisenbahn.
Arnstadt—IchtershausenerEisenbahn.
BentheimerKreisbahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Bregthalbahn (Donaueschingen-Furtwangen).
Breslau-—WarschauerEisenbahn.
Brölthal=Eisenbahn.
Bruchsal—Odenheim—MenzingenerNebenbahn.
Bühlerthalbahn.
Cöln—Bonner Vorgebirgsbahn.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme-UckroerEisenbahn.
Deggendorf—-MettenerEisenbahn.
Dessau—WörlitzerEisenbahn.
Dortmund—Gronau-—EnschederEisenbahn.
Eckernförde-KappelnerSchmalspurbahn.
Eisenberg—CrossenerEisenbahn.
Eisern—SiegenerEisenbahn.
Ermsthalbahn(Metzingen—Urach).
Eutin—LübeckerEisenbahn.
Flensburg—KappelnerEisenbahn.
Frankfurter Verbindungsbahn (Frankfurt a. M.).
Fürth—Zirndorf—CadolzburgerEisenbahn.
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
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Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherEisenbahn.
Greifswald —-GrimmenerEisenbahn.
HalberstadtMBlankenburgerEisenbahn.
Haltingen-KandernerNebenbahn.
Hansdorf—PriebuserNebenbahn.
Hildesheim-Peiner Kreiseisenbahn.
Hohenebra—-EbelebenerEisenbahn.
Hoyaer Eisenbahn(Hoya-Cystrupy).
Ilmenau-GroßbreitenbacherEisenbahn.
Kaiserstuhlbahn.
Kerkerbachbahn.
Kiel—Eckernförde—FleusburgerEisenbahn.
KirchheimerEisenbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis Altenaer Schmalspurbahnen.
Krozingen—Staufen—SulzburgerNebenbahn.
Lam-KötztingerLokalbahn.
LausitzerEisenbahn.
Lübeck—Büchenerund Lübeck—HamburgerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg—-Fürth).
Mannheim—Weinheim—Heidelberg—MannheimerEisenbahn.
Marienburg—MlawkaerEisenbahn.
Meckenbeuren—TettnangerLokalbahn.
MecklenburgischeFriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Meppen—HaselünnerEisenbahn.
Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
München—WolfratshausenerEisenbahn.
Murnau—Garmisch=PartenkirchenerEisenbahn.
Neubrandenburg—FriedländerEisenbahn.
NeuhaldenslebenerEisenbahn.
Neustadt—Gogoliner Eisenbahn.
Oberdorf—FüssenerEisenbahn.
Osterwieck—WasserlebenerEisenbahn.
Osthofen—WesthofenerEisenbahn.
OstpreußischeSüdbahn, einschließlichder Fischhausen—Palmnickener
Eisenbahn.
Ostrowo—SkalmierzycerKreiseisenbahn.
Paulinenaue—-Neu=RuppinerEisenbahn.
Peine—IlsederEisenbahn.
PfälzischeEisenbahnen.
PrignitzerEisenbahn.
Reinheim-ReichelsheimerEisenbahn.

4



Rhein—EttenheimmünstererLokalbahn.
Rhene—Diemelthal=Eisenbahn(Bredelar—Martenberg).
Röthenbachb. L.—WeilerEisenbahn.
Ruhlaer Eisenbahn(Wutha-Ruhla).
Schaftlach—-GmunderEisenbahn.
Schleswig—AngelerEisenbahn(SchleswigSüderbraruy).
Sonthofen—OberstdorferEisenbahn.
Sprendlingen—WöllsteinerEisenbahn.
Stadtamhof—DonaustauferLokalbahn.
Stargard—CüstrinerEisenbahn,einschließlichder Glasow-Berlinchener
Eisenbahn.
Stendal—TangermünderEisenbahn.
Türkheim—WörishofenerLokalbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge-PerlebergerEisenbahn.
Worms—OffsteinerEisenbahn.
Zell—Todtnauer Eisenbahn.
Ischipkau—-Finsterwalder Eisenbahn.

Eisenbahnverwaltungenbesfinden.
I. RussischerVerwaltungen.

Die von der St. Petersburg-WarschauerEisenbahnbetriebeneStrecke
von der russisch=deutschenGrenzebei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die vondenSüd=West=BahnenbetriebeneStreckevonderrussisch=deutschen
Grenze bei Prostken bis Prostken.
Die von der WeichselbahnbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Illowo bis Illowo.

II. OesterreichischerVerwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStrecke von der
österreichisch=deutschenGrenzebei Myslowitz bis Myslowitz.
Die von der OesterreichischenNordwestbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=deutschenGrenze bei Wichtstadtl bis Mittelwalde.
Die von der Oesterreichisch=UngarischenStaatseisenbahn=Gesellschaftbe=
triebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenzebeiMittelsteinebis
Mittelsteine.

Die vonderSüd=NorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von der österreichischdeutschenS

bei Liebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.
Die von derBöhmischenNordbahn betriebeneStreckevon der österreichisch=
deutschenGrenzebei Ebersbachbis Ebersbach.



Die von der BuschtöhraderEisenbahnbetriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
bei Klingenthalbis Klingenthal.

Die von denK. K. österreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von derösterreichisch=deutschenGrenze:

bei Hennersdorfbis Ziegenhals.
bei Niklasdorfbis Ziegenhals.
beiHeinersdorfbis Heinersdorf.
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passaubis Passau.
bei Braunau bis Simbach.
beiLochaubis Lindau.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von der SchweizerischenNordostbahnbetriebenenStreckenvon

der schweizerisch=deutschenGrenze:
bei Konstanzbis Konstanz.
bei Rielasingenbis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.
beiLottstettenbis zurdeutsch=schweizerischenGrenzebeiAltenburg=Rheinau.

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringengehörigen,von der

FranzösischenOstbahnmitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

bei Altmünsterolbis Altmünsterol.
bei Avricourt bis Deutsch=Avricourt.
bei Chambreybis Chambrey.
bei Novéantbis Novéant.
bei Amanweiler bis Amanweiler.
bei Fentschbis Fentsch.

V. BelgischerVerwaltungen.
Die von der Großen BelgischenZentralbahnbetriebenenStrecken

von der niederländisch=deutschenGrenze:
bei Aachenbis Aachen.
beiDalheim bis Dalheim.
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VI. NiederländischerVerwaltungen.
126. Die von der Nord=Brabant=DeutschenBahn betriebeneStreckevon der

niederländisch=deutschenGrenzebei Gennepbis Wesel. .
127. Die von derHolländischenEisenbahn=Gesellschaftbetriebeneund von der

Gesellschaftzum Betriebe von niederländischenStaatseisenbahnenmit= ·
betriereneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenzebeiCranenburg
bis Cleve.

128. Die von der Gesellschaftzum Betriebevon niederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:

a. beiEltenbisWelle. #
b. bei Herzogenrathbis Herzogenrath.

129. Die von der Gesellschaftzum Betriebevon niederländischenStaatseisen= *!
bahnenbetriebenenund von derHolländischenEisenbahn=Gesellschaftmit=
betriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:

a. bei Elten bis Emmerich.
b. bei Gronau bis Gronau.

130. Die von der HolländischenEisenbahn=Gesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftzum Betriebe von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenzebei Gildehaus
bis Salzbergen.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevondeutschenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Oesterreich,Ziffer 29 bis und mit 49.
Dänemark,Ziffer 3.
Frankreich,Liffer 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Luxemburg,Ziffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rußland, Ziffer 28) 29, 30, 31, 32, 33.
Schweiz,Jiffer 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Oesterreichund Ungarn.
I. Im ReichsrathevertreteneKönigreicheundLänder(einschließlichLiechtenstein).

A. SämmtticheLinien, welchedurchdie nachbenanntenBahnverwaltungen
und Gesellschaftenmit demSitze in Oesterreichoder in Alngarn

betriebenwerden.
1. K. K. österreichischeStaatsbahnen, mit Einschlußder auf Fürstlich

liechtensteinschemGebietegelegenenStreckeder Linie Feldkirch-Buchs)—
dagegenmit Ausschluß:

a. der Dalmatiner Staatsbahnen:
) Spalato—Siveric—Knin,
6) Perkovic=Slivno—Sebenico,
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dann:
b. der KolomeagerLokalbahnen:

) Kolomea—SlobodarungurskanebstAbzweigung:
2 Nadwornianskiprzedmiescie—SzeparowceKniakdwör,

sowie:
derLokalbahnLemberg(Kleparw)—Janéêw,
der schmalspurigenKleinbahnLupkw—Cisna,
derFlügelbahnPodleze-Niepolomice,
derFlügelbahnLititz-Nürschan,
derschmalspurigenLokalbahnUnzmarkt—-Mauterndorf(Murthalbahn),
der schmalspurigenBbbsthalbahn, — ,
derschmalspurigenLokalbahnZellamSee-Krimml(Pinzgauer
Lokalbahn).

LokalbahnAuspitz.
Außig—TeplitzerEisenbahn.

——=

Bozen—MeranerEisenbahn.
BuschtähraderEisenbahn.
KaiserFerdinands=Nordbahn.

Kremsthalbahn. -

Ausschlußder schmalspurigenLokalbahnen:
k. Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit elektrischemBetriebo),
I1.Preding—Wieselsdorf—Stainz,

m. Pöltschach—Gonobitz,
Mn.Kapfenberg—Seebach—-Au.

Süd=NorddeutscheVerbindungsbahn.
Stauding—StrambergerLokalbahn.
EisenbahnWien—Aspang.
WienerVerbindungsbahn.
Die von denKöniglichungarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken
derK. K. österreichischenStaatsbahnenvonLawocznebis zur ungarischen



Landesgrenzeund von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenze,sowie
der Oesterreichisch-UngarischenStaatseisenbahn=Gesellschaftvon Marchegg
bis zurungarischenLandesgrenze,endlichdievonderRaab (Györ)-Oeden=
burg (Sopron)—EbenfurtherBahn betriebeneStreckeder im Betriebe
derSüdbahn=GesellschaftstehendenWien-Pottendorf—Wiener=Neustädter
Bahn von Ebenfurthbis zur ungarischenLandesgrenze.

Verwaltungen besinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durchdie ItalienischeAdrig=Eisenbahn=Gesellschaftbetriebenen

Streckenvon der italienisch=österreichischenGrenze:
bei Cormonsbis Cormons. -
bei Pontebbabis Pontafel in der Richtungaus Italien.
bei Peri bis Ala.

Die durch die italienischeEisenbahngesellschaftSocieta Veneta per
Imprese e CostruzionipubblichebetriebeneStrecke von der
italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cervignanobis Cervignano

II. DeutscherVerwaltungen.
Die durchdie Königlich bayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen

Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:
bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
bei Waldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger. .
bei Asch bis Eger.

Die durch die Königlich sächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Moldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
bei Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschenGrenzebeiTauben=
heim. «
beiAlt-undNeu-Gersdorfbiszursösterreichisch-deutschenGrenzebei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.



Die durch die Königlich preußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Troppau bis Troppau.
bei Jägerndorfbis Jägerndorf.
bei Oderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitzbis Dzeeditz.
beiNeuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.
Die durchdieVerwaltungder russischenSüd=West=Bahnenin der

Richtung aus Rußland betriebenenStreckenvon der russisch=
österreichischenGrenze:

bei Radziwilowbis Brody.
beiWoloczyskbis Podwoloczyska.
bis OesterreichischNowosielitza.

Aumerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Siffer 99 bis und mit 113.
Italien, Ziffer 8.
Rußland, Jiffer 34, 35, 36, 37.
Schweiz,Ziffer 15, 16.

II. Ungarn.

werden.

der schmalspurigenLinie Garam=Berzencze-Selmeczbänya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt. Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahn im Taraczthal.

Südbahn=Gesellschaft(auf ungarischemGebiete betriebeneLinien) und

der schmalspurigenStreckeGölniczbänya-Szomolnokder Lokalbahn
im Gölniczthal.



Györ—Sopron—EbenfurterEisenbahn=Gesellschaft.
VereinigteArader und CsanäderEisenbahnen,mit Ausnahme:

der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menyhäza.
Eisenbahnim Szamosthal.
LokalbahnKeszthely—Balaton—Szt.György.
EisenbahnMohäcs—Pécs.

Königlich ungarischenStaatsbahnenvon Mez5=Laborczbis zur öster=
reichischenLandesgrenze,von Körösmez5bis zur österreichischenLandes=
grenze,und die derKaschau—OderbergerBahn von Orlb bis zur öster=
reichischenLandesgrenze.
Die von der Oesterreichisch=UngarischenStaatseisenbahn=Gesellschaftbe=
triebenenStreckenderKöniglichungarischenStaatsbahnenvonTrencsén=
Teplitzbis zur österreichischenLandesgrenzeamVlarapaß, vonBrucka.L.
bis zur österreichischenLandesgrenzeund von Szakolczabis zur öster=
reichischenLandesgrenze.
Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStreckeder Holies-=
GödingerLokalbahnvon Holies bis zur österreichischenLandesgrenze.
Die TorontälerLokalbahnen.
Die schmalspurigeLokalbahnBelisce—Roskovci(flavonischeDraugegend).

M. Ohhupationsgebiet.
K. u. K. Militärbahn Banjaluka—Doberlin.

Belgien.

E——#

BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Große BelgischeZentralbahn.
Lüttich—Maestricht.
Gent—Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
WestflandrischeEisenbahn.
Eisenbahnvon Chimay.
Termonde—St. Nicolas.
Hasselt—Maeseyck.



Verwaltungen besinden.
J. NiederländischerVerwaltungen.

Die von der Gesellschaftzum Betriebevon niederländischenStaatseisen=
bahnen betriebeneStreckevon der belgisch=niederländischenGrenze bei
Achel bis Lüttich=Vivegnis,Ans (Etat) und Flémalle=Grande.

II. FranzösischerVerwaltungen.
Die von der FranzösischenNordbahn betriebenenStreckenvon der

belgisch-französischenGrenze:
bei Comines bis Comines.
bei Halluin bis Menin.

1

III. LuxemburgischerVerwaltungen.
Die von der LuxemburgischenPrinz Heinrich=Bahnbetriebenen

Streckenvon der belgisch=luxemburgischenGrenze:
von Rodange,luxemburgischeGrenzebis Athus.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevonbelgischenVerwaltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Iiffer 124, 125.
Frankreich,Ziffer 15, 16, 17, 18, 19.
Niederlande,Jiffer 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Dänemark.
A. Von dänischenPerwaltungenbetriebeneStrecken:

Dampffährenverbindungen:
a. überdenLimfjord (OddesundNord-OddesundSud und Nykföbing

Morsö.—Glyngöro),
über den Kleinen llille] Belt (Fredericia-Strib),
überdenGroßenlstorel Belt (Nyborg—Korsör),
über den Oresund (Helsingör—Helsingborg und Kopenhagen
[Kföbenhavnl—Malmö),
überdenMasnedsund(Masnedö-Orehoved),

aber mit Ausschluß: ·
der von der SüdfünenschenEisenbahn=Gesellschaftbetriebenen

StaatsbahnstreckeNyborg—Faaborgund
der DampfschiffstreckeKorsör—Kiel.

5
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FolgendeunterStaatsverwaltungstehendePrivateisenbahnstrecken:
a. Orehoved-Gijedser,
b. Aalestrup-Viborg.

esinden:
I. DeutscherVerwaltungen.

Die von denKöniglichpreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckeveon
der deutsch=dänischenGrenzebei Farris bis Vamdrup.

Frankreich.

Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

Der Ostbahn, einschließlichder für Rechnung derKonzessionärebetriebenen
Linien von MonthermenachMonthermé,Vrigne=MeusenachBrigne=
aux=Bois, Carignan nach Messempré,Charmes nach Rambervillers,
Avricourt nach Blamont und Eirey, Saint=Dizier nach Vassy, Vassy
nachDoulevant=le=Chäteau.
Der Westbahn. -
Der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn, einschließlichder für Rechnung der
KonzessionärebetriebenenLinie des altenHafens in Marseille und der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.
Der Orléansbahn,einschließlichder unterdengleichenBedingungenwie
das HauptnetzbetriebenenLokalbahnender Sarthe.
Der Südbahn.
Der Staatsbahnen,einschließlichder für RechnungderKonzessionärebe=
triebenenLokalbahnenvon Ligré=RivibrenachRichelieuund vonBarbe=
zieuxnach Chäteauneuf.
Der beidenRingbahnenvon Paris, einschließlichder strategischenLinie
von ValentonnachMassy=Palaiseau.

Der Eisenbahn=Gesellschaftvon Somain nachAnzin und bis zur belgischen
Grenze.
Der GesellschaftdesMédoc.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nachChätillon=fur=Chalaronne.
Von CastelnaunachMargaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(GesellschaftdesMédoch.



Verwaltungen besinden.
I. BelgischerVerwaltungen.

Die von der Großen BelgischenJentralbahn betriebenenStrecken
von der belgisch=französischenGrenze:

bei Treignesbis Vireux.
bei Doischebis Givet.
Die von der BelgischenNordbahnbetriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebei Heer=Agimontbis Givet.
Die von der WestflandrischenEisenbahn=GesellschaftbetriebeneStrecke
von der französisch=belgischenGrenze bei Abeele bis Hazebrouck.
Die von der Eisenbahn=Gesellschaftvon Chimay betriebeneStreckevon
derfranzösischbelgischenGrenze bei Momignies bis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die derFranzösischenOstbahngehörigen,von denReichseisenbahnen

in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStrecken von der deutsch=
französischenGrenze:

bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
beiDeutsch=Avricourtbis Igney=Avoricourt.
bei Chambreybis Moneel.
bei Novéantbis Pagny=sur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batilly.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von der Jura=Simplonbahn betriebenenStreckenvon der

französisch=schweizerischenGrenze:
bei Delle bis Delle.
bei Vallorbes bis Pontarlier.
bei Verrièresbis Pontarlier.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
Die von der italienischenGesellschaftder Mittelmeerbahnenbetriebene
Streckevon der italienisch=französischenGrenzebei Modane bis Modane.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer118,119,120,121,122,123.
Belgien, ZJiffer12, 13.
Italien, Jiffer 6.
Schweiz,Jiffer 23, 24, 25, 26.



Italien.
A. italienischenVerwaltungen betriebeneBahnen und Bahnstrecken.

1. Sämmtlichevon der Gesellschaftdes mittelländischenNetzesbetriebenen
Linien.

2. Sämmtlichevon derGesellschaftdesadriatischenNetzesbetriebenenLinien.
3. Sämmtlichevon derGesellschaftdes sizilianischenNetzesbetriebenenLinien,

einschließlichder Streckeüberdie Meerengevon Messina.
4. Die von der SocietàVenetaper Impresee Costruzionipubbliche,mit

Sitz in Padua,betriebenenLinien:
a. Padova-Bassano,
b. Vicenza—-Treviso;,
. Vicenza-—Schio,
d.Cividale—Portogruaro,
e. Parma-Sugaara,
1. Bologna S. V.—Portomaggiore,
g. Budrio—Massalombarda,
h. Arezzo—Stia,
i. Conegliano—Vittoriound

k. S. Giorgio di Nogaro bis zur italienischösterreichischenGrenzebei
Cervignano.

5. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
1. Milano—Bovisa-Erba mit AbzweigungenvonBovisa nachMilano-—

Librera und von S. Pitro nachCamnago,
m. Milano—Bovisa-Saronno,
n. Saronno-Malnate—Varese—Laveno,
ro.Como—-Camerlata—-Grandate—Malnatemit AbzweigungvonCamer=

lata nachAlbate—Camerlata,
p. Novara-—BustoArsizio -Saronno—-Seregnound
d. Saronno—-Grandate.

B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oderMitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen besinden.

. I. FranzösischerVerwaltungen.
6. Die von der französischenParis—Lyon=MittekmeerbahnbetriebeneStrecke

von der italienisch=französischenGrenzebei Ventimiglia bis Ventimiglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.
7. Die von der GotthardbahnbetriebeneStreckevon der italienisch=schweize=

rischenGrenze bei Pino bis Luino.



HI.OesterreichischerVerwaltungen.
8. Die von den K. K. österreichischenStaatsbahnenin der RichtungnachItalien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischenGrenzebeiPontafel bis Pontebba. -

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon italienischenVer=waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Oesterreich,Ziffer 25, 26, 27, 28.
Frankreich,Siffer 29.
Schweiz,Jiffer 27.

Luxemburg.
A. Bon luxemburgischenVerwalkungenbetrieheneBahnen undBahnfstrecken.

1I.Prinz Heinrich=Bahn,mit Einschlußder Linie von WasserbillignachGrevenmacher.

B. Nahnstrecken,welchesichim SzetriehoderMithetriesauswärtiger
Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen. 1
2. Die von denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämmt=lichenLinien derWilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.
3. Die von denKöniglichpreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevonder deutsch=luxemburgischenGrenzebei Ulflingen bis Ulflingen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=waltungenim Auslandebetriebensindf ist zu vergleichen:
Belgien, Jiffer 14.

Niederlande. .
A. Von niederländischenVerwaltungenbetriebeneWahnenund

Wahnstrecken.
1. Gesellschaftzum Betriebe von niederländischenStaatseisenbahnen.
2. HolländischeEisenbahn=Gesellschaft.
3. NiederländischeZentral=Eisenbahn=Gesellschaft.
4. Nord=Brabant=DeutscheEisenbahn=Gesellschaft.
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Verwaltungen besfinden.

I. DeutscherVerwaltungen.

Die von den GroßherzoglicholdenburgischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevonderdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbisNeuschanz.

Die vondenKöniglichpreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=niederländischenGrenze:

bei Borkenbis Winterswyk.
bei Bocholt bis Winterswyk.
bei Straelen bis Venlo.

bei Dalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.

Die von der GroßenBelgischenZentralbahnbetriebenenStrecken:

vonder belgisch=niederländischenGrenzebeiHamontbis zur niederländisch=
deutschenGrenze bei Dalheim.

von derbelgischniederländischenGrenzebeiLangekenbis zurniederländisch=
deutschenGrenzebei Aachen. «

von der belgisch=niederländischenGrenzebeiWeelde=Merrplasbis Tilburg.

Die von derLüttich—MaestrichterEisenbahnbetriebeneStreckevon der
belgisch=niederländischenGrenzebei Vise bisMeestricht.

Die von derMecheln—Terneuzen=Eisenbahn=GesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei La Clinge bis Terneuzen.

Die von der Gent-Terneuzen=Eisenbahn=GesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei Selzaetebis Terneuzen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zuvergleichen:

Deutschland,Jiffer 126, 127, 128, 129, 130.
Belgien, Jiffer 11.
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10.

1I.
12.
13.

17.
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Nußland.
A. Vom Staate betriebeneBahnen und Wahnstrecken.

Nicolaibahn (mit Zweigbahn nach dem Hafen und denEisenbahnenvonNowotorsschokund Rsew—Wjasma).

BaltischeEisenbahnen(mitAusnahmeder 2. Sektion)und Pskow—Riga.
Moskau-BresterEisenbahn. «
Moskau—Kursk,Moskau—NijninowgorodundMuromerEisenbahnen.
Sysran—WiasmaEisenbahn.
CatherineEisenbahn.
Riga—Orel Eisenbahn(mit der Riga-Tuckumer Eisenbahn).

Weichselbahnen(durchdie VereinigungderWarschau-TerespolerEisen=bahn und der Weichselbahngebildet).
Kharkow—NicolasewEisenbahn.
Kursk-Kharkow Sebastopoler Eisenbahn.
Samara-SlatoousteEisenbahn(mit derOrenburgerEisenbahn).
PuolessierEisenbahnen.
Süd=West=Bahnen.
VMermTjumen Eisenbahn(bisherigeUralbahn).
West=SibirischeEisenbahn(SektionTscheljabinsk—Obi).

18.
19.
20.

ddddd

—

—*
27.

Warschau—-WienEisenbahn.
WladikaukaserEisenbahn.
Iwangorod-Dombrowo Eisenbahn.

Moskau-Kiew Woronesch Eisenbahn.
Moskau-Kasan Eisenbahn.
Moskau--Jaroslaw-ArchangelEisenbahn.
Moskau=Windau-Rybinsker Eisenbahn.
Rjasan-Uralsk Eisenbahn.
Süd=Ost=Bahnen.
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28.
29.

31.

34.

35.
36.
37.

besinden
I. DeutscherVerwaltungen.

Die von denKöniglichpreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=russischenGrenze:

bei Eydtkuhnenbis Wirballen.
bei Ottloschinbis Alexandrowo.
bei Schoppinitzbis Sosnowice (Linie der früherenRechte=Oder=Ufer=
Eisenbahn).
beiSchoppinitzbis Sosnowice(LiniederfrüherenOberschlesischenEisenbahn).
Die von der OstpreußischenSüdbahn=GesellschaftbetriebeneStreckevon
der deutsch=russischenGrenzebei Prostkenbis Grajewo. -
DievonderMarienburg—MlawkaerEisenbahn-Gesellschaftbetriebene
Streckevon der deutsch=russischenGrenzebei Illowo bis Mlawa.

II. OesterreichischerVerwaltungen.
Die von der KaiserFerdinands=NordbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=russischenGrenze bei Szczakowabis Granica.

Die von den K. K. österreichischenStaatsbahnenin der Richtung
nachRußland betriebenenStreckenvon der österreichisch=russischen
Grenze:

bei Brody bis Radziwilow.
bei Podwoloczyskabis Wolochysk.
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevonrussischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 96, 97, 98.
Oesterreich,Ziffer 50, 51, 52.

Schweiz.

Sn—

A

SchweizerischeZentralbahn.
Gotthardbahn. «
Jura—Simplonbahn, ausschließlichder von ihr betriebenenSeilbahn
CossonayBahnhof J. S.-Cossonay Stadt.
SchweizerischeNordostbahn.
VereinigteSchweizerbahnen.



ITPD
NeuenburgerJurabahn.
Emmenthalbahn.
Langenthal—-Huttwilbahn.
Tößthalbahn.
SchweizerischeSeethalbahn.
SchweizerischeSüdostbahn.
Norschach-Heidenbahn.
Sihlthalbahn.
SchmalspurigeEisenbahnDverdon—Ste. Croig.

Verwaltungenbesinden.
I. OesterreichischerVerwaltungen.

Die von denK. K. österreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=schweizerischenGrenze:

bei Buchs bis Buchs.
beiSt. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von denGroßherzoglichbadischenStaatseisenbahnenbetriebenen

Streckenvon derdeutsch=schweizerischenGrenze: .
bei Gottmadingenbis zur schweizerisch=deutschenGrenzebei Wilchingen.
bei Stetten bis Basel.
bei Leopoldshöhebis Basel.
bei Grenzachbis Basel.
Die vondenGroßherzoglichbadischenStaatseisenbahnenmitbetriebeneVer=
bindungsbahnvom badischenBahnhofe bis zumZentralbahnhof in Basel.

von der deutsch=schweizerischenGrenzebei St. Ludwig bis Basel.

III. FranzösischerVerwaltungen.
Die vonderGesellschaftderParis—Lyon=Mittelmeerbahnbetriebenen

Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:
bei St. Gingolph bis Bouveret.
bei Chéne=Bourgbis Genf=Eaux=Vives.
bei La Maine bis Genf=Cornavin.
bei Col=des=Rochesbis Locle.





Reichs-Gesetzblatt.
5.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendeineAbänderung des Verzeichnissesder gewerblichenAnlagen, wolcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen. S. 27.

(Nr. 2445.) Bekanntmachung,betreffendeine Abänderung desVerxzeichnissesder gewerblichen
Anlagen, welche einer besonderenGenehmigung bedürfen. Vom 9.Fe=
bruar 1898. ’

Lluf Grund des§. 16 der Gewerbeordnunghat derBundesrath,vorbehaltlichderGenehmigungdesReichstags,beschlossen,
die Anlagen zur Herstellungvon GußstahlkugelnmittelstKugelschrot=mühlen(Kugelfräsmaschinen)

in das Verzeichnißder einer besonderenGenehmigungbedürfendenAnlagen auf=zunehmen. .
Berlin, den9. Februar 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Neichs-Gesebl.1898. 7
Ausgegebenzu Berkin den 15.Jebruar 1898.





Reichs-Gesetzblatt.
K 6.

Inhalt: Gesetz wegenAufhebungder Kautionspflichtder Reichsbeamten.S. 29.

(Nr. 2446.) GesetzwegenAufhebungder Kautionspflichtder Reichsbeamten.Vom 20.Fe⸗
bruar 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung desBundesrathsund desReichstags,was folgt:
S. 1.

Die Verpflichtungder Reichsbeamtenzur KautionsleistungnachMaßgabedesGesetzesvom 2. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 161) wird aufgehoben.
K. 2. »...

Die RückgabederKautionenerfolgtnachnähererBestimmungdesReichs=kanzlersinnerhalbeinerzweijährigenFrist nachdemInkrafttretendiesesGesetzes.Für etwaigevor derRückgabebekanntgewordeneErsatzansprüchebleibendieKautionenverhaftet.Ihre Rückgabewird in Höhe derAnfprücheausgesetzt,bis über dieseendgültig entschiedenist.

g.3.
Die über die Kautionspflicht der ReichsbankbeamtenbestehendenBe—stimmungenbleibenunberührt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktemKaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den20. Februar 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

#

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1898. 8

Ausgegebenzu Berlin den25.Februar1898.





Neichs⸗Gesehblatt
Juhalt: Allerhöchster Erlaß betreffenddieAufnahmeeinerAnleiheauf Grund derGesetzevom31. März 1897und 30. Juni 1897. S. 31. — Bekann tmachung, betreffenddie dem internationalenÜber=einkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 22. — Berichtigung. S. 33.

(Nr. 2447.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufnahme einerAnleihe auf Grund derGesetzevom 31. März 1897 und 30. Juni 1897. Vom 7. März 1898.
2 uf Ihren Berichtvom 2. d. M. genehmigeIch, daß auf Grund desGesetzesvom 31. März 1897, betreffenddie Aufnahme einerAnleihe für ZweckederVerwaltungendesReichsheeres,der Marine und der Reichseisenbahnen(Reichs=Gesetzbl.S. 74), ein Betrag von 46 619 934 Mark und auf Grund desGesetzesvom 30. Juni 1897, betreffenddie Aufnahmeeiner Anleihe für ZweckederVerwaltung des Reichsheeres(Reichs=Gesetzbl.S. 587), ein Betrag von35 074 365 Mark, zusammen81 694 299 Mark, durch eine nach den Be=stimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zuverwaltendeAnleihebeschafftund zu diesemZweckeein entsprechenderBetrag vonSchuldverschreibungen,und zwar über zweihundertMark, fünfhundertMark,eintausendMark, fünftausendMark und zehntausendMark ausgegebenwerde.6 Ich ermächtigeSie, den Zinsfuß für die aufzunehmendeAnleihe aufjährlich drei vom Hundert und dieZinstermine auf den I. April und 1. Oktoberoder auchauf den 2. Januar und 1. Juli festzusetzen.Die Tilgung des Schuldkapitalserfolgt in der Art, daß die durchdenReichshaushalts=Etat dazu bestimmtenMittel zum Ankauf einer entsprechendenAnzahl von Schuldverschreibungenverwendetwerden. Dem Reiche bleibt dasRechtvorbehalten,die im UmlaufebefindlichenSchuldverschreibungenzur Ein=lösunggegenBaarzahlungdesKapitalbetragsbinneneinergesetzlichfestzustellendenFrist zukündigen.Den InhabernderSchuldverschreibungenstehteinKündigungs=rechtgegendas Reichnichtzu. '

Ich ermächtigeSie, hiernachdie weiterenAnordnungenzu treffenunddieReichsschuldenverwaltungmit nähererAnweisungzu versehen.Dieser Mein Erlaß ist durch das Reichs=Gesetzblattzur öffentlichenKenntnißzu bringen.
Berlin, den7. März 1898. ,« . Wilhelm.

In Vertretung desReichskanzlers:
Freiherrvon Thielmann.An denReichskanzler.

— — —Reichs=Gesetzbl.1898.
9Ausgegebenzu Berlin den9. März 1898.
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(Nr. 2448.) Bekanntmachung,betreffenddie dem internationalenÜbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 4. März 1898.

De. ListederEisenbahnstrecken,auf welchedas internationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(V. Ausgabevom1.Januar 1898,
Reichs=Gesetzbl.von 1898 S. 7), ist wie folgt zu ergänzen:

I. Mit Wirkung vom 1. März d. J.
a. Oesterreich und Ungarn. II. Ungarn.

Die Bezeichnungender Eisenbahnenunter Nr. 4 und Nr. 14
sind in nachstehenderWeisegeändertworden: )1

4. Györ-Sopron—EbenfurterEisenbahn=Gesellschaftund die im
BetriebederselbenstehendeLokalbahnFertövidék.

14. TorontälerLokalbahnenund die im Betriebederselbenstehende
LokalbahnTemesvär—Modos.

b. Schweiz.
Unter„A. Von schweizerischenVerwaltungen betriebene

Bahnen und Bahnstrecken.“ ist nachzutragen:
15. SchmalspurigeRhätischeBahn.

II. Mit Wirkung vom 25. März d. J.
Unter „Deutschland. A. II. Privateisenbahnen unter

eigener Verwaltung.“ sindnachzutragen:
10a. Albthalbahn.
47a. KaysersbergerThalbahn, einschließlichder Bahn Colmar

Winzenheim.
55aà.Liegnitz—RawitscherEisenbahn.
68a. NiederlausitzerEisenbahn.
68b. Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.

Berlin, den4. März 1898.

Der Reichskanzler.

Fürst zu Hohenlohe.



Berichtigung. «
dem in Nr. 18des Reichs=Gesetzblattsfür 1891 (S. 261 ff.) abgedruckten

Gesetze,betreffendAbänderungder Gewerbeordnung,vom 1. Juni 1891 sind
Seite283 im letztenAbsatzedes§. 138a in Folge einesVersehensdie Worte:
„Ziffer 2 und 3“ an Stelle der Worte: „Ziffer 3 und 4“ gesetztworden.

Der letzteAbsatzdes§. 138à hat richtig,wie folgt, zu lauten:
„Die untereVerwaltungsbehördekann die Beschäftigungvon

Arbeiterinnenüber sechzehnJahre, welchekeinHauswesenzu besorgen
habenund eineFortbildungsschulenichtbesuchen,bei denim F. 105
Absatz1 unter Ziffer 3 und 4 bezeichnetenArbeiten an Sonnabenden
und Vorabenden von FesttagenNachmittags nach fünfeinhalb Uhr,
jedochnicht über achteinhalbUhr Abends hinaus, gestatten. Die Er=
laubniß ist schriftlichzu ertheilenund vom Arbeitgeberzu verwahren.“

Herausgegehenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.





Reichs-Gesetzblatt.
½“#

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieBeschäftigungvonArbeiterinnenin Konservenfabriken.S. 35.

(Nr. 2449.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Konserven=fabriken. Vom 11.März 1898.

A-. Grund des §F.139a der Gewerbeordnunghat der Bundesrath die nach=stehenden —
BestimmungenüberdieBeschäftigungvonArbeiterinneninKonserven=fabriken 6 —erlassen:

1
In Konservenfabrikendürfenbei der Herstellungvon Gemüse=undObst=konservenin denZeitendesJahres, in denenein vermehrtesArbeitsbedürfnißeintritt, Arbeiterinnenüber sechssehnJahre an den Werktagenmit AusnahmederSonnabende,abweichendvon denBestimmungendes§&.137 Absatz1 und2der Gewerbeordnung,unter den nachstehendenBedingungen beschäftigtwerden:
1. Die täglicheArbeitszeitdarf dreizehnStunden nichtüberschreitenundnicht in die Zeit von 10 Uhr Abendsbis 5½Uhr Morgens fallen.2. Werden Arbeiterinnen über sechszehnJahre auf Grund dieser Be=stimmungenan mehr als vierzig Tagen im Betriebsjahrüber dieregelmäßigegesetzlicheArbeitszeithinaus beschäftigt,so ist die Arbeits=zeitder Arbeiterinnenfür denBetrieb oderdie betreffendeAbtheilungdesBetriebsso zu regeln, daß ihre täglicheDauer im Durchschnitteder BetriebstagedesJahres die regelmäßigegesetzlicheArbeitszeitnichtüberschreitet.

Als Betriebsjahrgilt die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. AprildesfolgendenKalenderjahrs.
3. An einer in die Augen fallenden Stelle der Betriebsstätteist eineTafel auszuhängen,auf der derBetriebsunternehmeroderdervon ihmBeauftragtenochan demselbenTage, an welchemÜberarbeitstatt=findet, nebendemDatum die Zahl derArbeitsstundeneinzutragenhat,Reichs=Gesetzbl.1898. 10

Ausgegebenzu Berlin den 12.März 1898.



währendwelcherArbeiterinnenüber sechszehnJahre in demBetrieb
oderder betreffendenBetriebsabtheilungbeschäftigtwerden.

Findet Überarbeit an mehr als vierzigTagen im Betriebsjahrestatt,
so werdenbei der Feststellung,ob die Überarbeit durchMinderarbeit
an anderenTagen des Betriebsjahrsausgeglichenist (Ziffer2), für
die Tage ohneÜberarbeit die gemäß§. 138 Absatz2 a. a. O. der
OrtspolizeibehördegemachtenAngabenüberdie regelmäßigeArbeitszeit
der Arbeiterinnenzu Grunde gelegt,soweitnicht der Betriebsunter=
nehmereinegeringereArbeitsdauernachweist.DieserNachweiskann
jedochnur dadurcherbrachtwerden, daß die Zahl der Arbeitsstunden,
währendwelcherArbeiterinnenüber sechszehnJahre in dem Betrieb
oder der betreffendenBetriebsabtheilungbeschäftigtwerden, nach den
Vorschriftender Ziffer 3 auch für Tage mit Minderarbeit auf der
daselbstvorgeschriebenenoder auf einer anderenin gleicherWeise aus=
gehängtenTafel eingetragenist.

II.

Die Befugniß der unterenVerwaltungsbehörden,nach Maßgabe des

III.

IV.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



--7Reichs-Gesetzblatt.
« W

« Verordnung über die theilweiseInkraftsetzungdes Geordnung,vom26.Juli 1897. S. zv.
setzes,betreffenddie Abänderungder Gewerbe=

.

150.)Verordnungüberdie theilweiseInkraftsetzungdesGesetzes,betreffenddieAb=änderungderGewerbeordnung,vom26.Juli 1897. Vom14.März 1898.
rWilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnigvon Preußen 2c.
eenaufGrunddesArtikelsAbsatz2 desGesetzes,betreffenddieAb=g der Gewerbeordnung,vom 26. Juli 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 663)desReichs,mit JustimmungdesBundesraths,wasfolgt:

W#.81 bis 102, 104 bis 104 desArtikels1, die §#.126 bis 128und die daraufbezüglichenBestimmungender Artikel3 bis 7 deseffenddie Abänderungder Gewerbeordnung,vom 26. Juli 1897bbl. S. 663) tretenmit dem1. April 1898 in Kraft.
kun unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktemen Insiegel.
zebenBerlin im Schloß,den14.März 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Mosadowsky.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.2 “'
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
X 10.

Inhalt: Bekann tmachung,betreffend Bestimmungenüber denGeschäftsbetriebderAuswanderungsunternehmer
undAgenten. S. 39. — Bek anntmachung, betreffendVorschriftenüber Auswandererschiffe.S. 57.

(Nr. 2451.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungen über den Geschäftsbetriebder Aus=
wanderungsunternehmerund Agenten. Vom 14.März 1898.

A## Grund des §. 21 des Gesetzesüber das Auswanderungswesenvom9. Juni 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 463) hat der Bundesrath in seinerSitzungvom 14. März 1898 die nachstehendenBestimmungenüber denGeschäftsbetriebder Auswanderungsunternehmerund Agentenbeschlossen.

Bestimmungen
über

denGeschaͤftsbetriebder Auswanderungsunternehmerund Agenten.

I. Geschäftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer.
KC.1.

Jeder Auswanderungsunternehmerist verpflichtet,die von ihm befördertenAuswandererin ein Verzeichnißnach dem im AnhangebeigefügtenFormular,und zwar für jedesSchiff gesondert,einzutragen.Er ist befugt,demFormularenochweitereSpalten hinzuzufügen.

§. 2.
Spätestensam Tage nachAbgang einesSchiffes, welchesAuswandereranBord genommenhat, muß derUnternehmerdas im S. 1 gedachteVerzeichniß

der Auswanderungsbehördein zwei Abschriften(Kopien, Abdrücken)einreichen.
In außerdeutschenHäfen, von welchenaus deutscheoder über Deutsch=land kommendeAuswandererbefördertwerden,ist dasVerzeichnißdemdeutschenHonsul einzureichen. «
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Ausgegebenzu Berlin den21. März 1898.



§.3.
Dem Reichskommissarefür dasAuswanderungswesenistzujederZeit Ein=

sichtin das Schiffstagebuchzu gewähren.

C. 4.
Der Unternehmerdarf Auswanderernur befördernauf Grund einesmit

ihnen (bei Familien mit dem Familienvorstande)vorher in deutscherSprache ab=
geschlossenenschriftlichenVertrags. Dem Vertrage dürfen Übersetzungenin
fremdenSprachenbeigefügtwerden.

S. 5.
Verträge mit Auswanderern,welcheüber einendeutschenHafen ohne

Schiffswechselnach einemaußereuropäischenHafen befördertwerdensollen, müssen
möglichstin nachstehenderReihenfolgeenthalten:

1. denNamenund denWohnort desUnternehmers;
2. — und denTag, von welchemab dieBeförderungübernommen

wird;
3. *8* und denTag, von welchemab dieVerpflegungübernommen

wird;
denNamen und die Nationalitätdeszu benutzendenSchiffes;
denNamen der Schiffslinie;
den außereuropäischenAusschiffungshafen;
denVor= und FamiliennamendesReisendenunddermit ihm reisenden
Familienglieder,;
das Alter;

9. den Familienstand(Vater, Mutter, Sohn, Tochteru. s. w. —bei
Einzelreisendendie Angabe, ob verheirathet,ledig)

10. denbisherigenWohnort;
11. denPreis derSeebeförderungin Reichswährungfür jedeeinzelnePerson;
12. die Erklärung, daß der Reisendefür Beförderung,Gepäcktransport

(abgesehenvon etwaigerÜberfracht— Ziffer 24), Beköstigungund
Unterbringungbis zumaußereuropäischenAusschiffungshafenaußerdem
vorstehendbezeichnetenPreise nichts zu entrichtenhat;

13. die Angabe, wo und wann sichder Reisendezur Abfahrt einzufinden
hat, ferner, wo und wann das Gepäckspätestenseinzuliefernist;

14. die Angabe,welchenTheil des bezahltenÜberfahrtsgeldesderReisende
verliert, wenn er sichso spät nach der festgesetztenAbfahrtszeitein=
findet, daß die Fahrt ohne ihn angetretenwerdenmußj dieserTheil
darf nicht mehr als die Hälfte des Überfahrtsgeldes betragen;

–

“



die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden von der fest=
gesetztenAbfahrtszeit an bei jeder nicht von dem Reisendenselbstver=
schuldetenVerzögerungin der Beförderung,an demzurAbfahrt oder
zur EinschiffungbestimmtenOrte ohne besondereVergütung Unterkunft
und Verpflegungan Bord desSchiffes oderin einemAuswanderer=
logirhauseoder, wo solchesnicht vorhanden,in einemgeeigneten
Gasthausezu gewähren;
die BerechtigungdesReisenden,falls einesolcheVerzögerunglänger
als eine Wochedauert, von dem Vertrage zurückzutretenund die
Rückerstattungdes gezahltenFahrpreiseszu verlangen, unbeschadetder
ihm nach dem bürgerlichenRechteetwa zustehendenAnsprücheauf
Schadensersatzt
die Verpflichtungdes Unternehmers,das Überfahrtsgeldunverkürzt
zurückzuerstatten,wenn derReisendeoder einer der ihn begleitenden
Familienangehörigenvor Antritt der Seereise stirbt oder nachweislich
durchKrankheitoder sonstige,außer seinerMacht liegendeZwischen=
fälle am Antritte der Seereiseverhindertwird;
die VerpflichtungdesUnternehmers,das ÜberfahrtsgeldnachAbzug
eines bestimmtzu bezeichnenden,jedenfalls nicht mehr als die Hälfte
betragendenTheiles zurückzuerstatten,falls derReisendevor Antritt der
Reiseaus anderenGründenvom Vertragezurücktritt;
die Verpflichtung des Unternehmers,während derSeereisejedemüber
zehnJahre alten Reisenden(wobeizwei Kinder unter zehnJahren für
einenReisendengelten)eineSchlafkojemit Matratze, Kopfpfühl und
Schlafdeckezur Benutzungzu überweisen;
die Verpflichtungdes Unternehmers,dem Reisendenwährend der
Seereisemindestensdrei täglicheMahlzeitenzu verabreichenund ihm
das dazu nöthigeEß- und TrinkgeschirrunentgeltlichzurVerfügung
zu stellen
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden während der
Seereisedas erforderlicheTrink= und Waschwassersowie die erforder
lichenWascheinrichtungenzu gewähren)
die Verpflichtungdes Unternehmers,dem während der Seefahrt
erkranktenReisendendie nöthigenHeilmittel und Pflege unentgeltlich
zu gewähren;
die VerpflichtungdesUnternehmers,das rechtzeitigeingelieferteReise.
gepäckmit demselbenSchiffe wie den Reisendenzu befördernund,
falls diesnichtgeschieht,für allen dadurchentstehendenSchadenauf=
zukommen;
die Verpflichtungdes Unternehmers,an Reisegepäckwährendder
Seereisemindestes½KubikmeterohnebesonderesEntgeltzu befördern,
und die Angabe, wievielfür etwaigeÜberfrachtzu entrichtenist;
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die Verpflichtungdes Unternehmers,auf Verlangen des Reisenden
dessenGepäckauf KostendesReisendengegenFeuers=und Wassers=
gefahr zu versichern;
die VerpflichtungdesUnternehmers,daß, wenndasSchiff unterwegs
durch einen Seeunfall oder einenanderenUmstand an der Fortsetzung
der Reise verhindertoder zu einer längerenUnterbrechungderselben
genöthigtwerdensollte, dem Reisendenohne besondereVergütung
angemesseneUnterkunftund VerpflegunggewährtunddieBeförderung
desReisendenund seinesGepäcksnachdemBestimmungsortesobald
als möglich herbeigeführtwird;
die Bestimmung, daß im Auslande Beschwerdenüber mangelhafte
Erfüllung des Vertrags, Schadensersatzansprücheu. s.w. bei dem zu=
ständigendeutschenKonsul oderdessenVertretergeltendzumachensind;
die Bestimmung,daß der Vertrag dauerndin HändendesReisenden
bleibt;
den Ort und Tag des Vertragsabschlusses;
die Unterschriftender beiden vertragschließendenParteien. (Dabei
genügt von Seiten des mit Familie Reisendendie Unterschriftdes
Familienvorstandes. Hat der Reisendeeinen gesetzlichenVertreter, so
muß dieserunterzeichnen.Von Seiten desUnternehmersgenügtder
Firmenstempel.Bei Unternehmern)welchezur Bestellungeinesin=
ländischenBevollmächtigtenverpflichtetsind (G.4 desAuswanderungs=
gesetzes),ist die Unterschrift oder der FirmenstempeldiesesBevoll=
mächtigtenerforderlich. Bei Unternehmern,welcheihrenGeschäftsbetrieb
durch einenStellvertreterausüben, genügtdie Unterschriftoderder
Firmenstempeldes Stellvertreters.)

g.6.

die genaueBezeichnungdesAuswanderungsziels;

an das Auswanderungsziel;
denPreis für dieWeiterbeförderungvom Ausschiffungshafennachdem
Auswanderungsziele
dieVerpflichtung desUnternehmers,demReisendenbei einerim außer=
europäischenAusschiffungshafeneintretenden,nicht von dem Reisenden
selbstverschuldetenVerzögerungder Weiterbeförderungohne besondere
VergütungangemesseneUnterkunftund Verpflegungzu gewähren



26b. die BerechtigungdesReisenden,falls einesolcheVerzögerunglänger
als eineWoche dauert, von demVertrage zurückzutretenund die
Erstattungdesfür dieWeiterbeförderunggezahltenPreiseszu verlangen,
unbeschadetderihmnachbürgerlichemRechteetwazustehendenAnsprüche
auf Schadensersatz;

26e. die VerpflichtungdesUnternehmers,falls derReisendeodereinerderihn begleitendenFamilienangehörigenvor BeginnderWeiterbeförderung
stirbt oder nachweislichdurchKrankheit oder sonstige, außer seiner
Macht liegendeZwischenfälleam Antritte derWeiterreiseverhindertist,den für die WeiterbeförderunggezahltenPreis dem Reisendenoder
seinenHinterbliebenenunverkürztzurückzuerstatten)

264. die Verpflichtung des Unternehmersb dem Reisenden, falls dieserim
außereuropäischenAusschiffungshafenaus anderenGründen von der
Weiterbeförderungzurücktretensollte, den für dieWeiterbeförderung
gezahltenPreis, vorbehaltlicheinesbestimmtzu bezeichnenden,keinenfalls
mehrals zehnvom HundertbetragendenAbzugszurückzuerstatten;

26e. die Angabe,wievielGepäckdesReisendenbei derWeiterbeförderung
frei befördertwird, soweitdieseAngabezurZeit desVertragsabschlusses
gemachtwerdenkann;

261. insoweitdie Weiterbeförderungund Verpflegung vom außereuropäischen
Ausschiffungshafenbis an dasAuswanderungszieldemUnternehmerbei
der Ertheilung der Erlaubniß zur Bedingung gemachtworden ist:

die VerpflichtungdesUnternehmers,demReisenden,falls durch
einenUnfall desBeförderungsmittelsodereinenanderenaußerhalb
der Person des ReisendenliegendenUmstand die Fortsetzungder
bereitsangetretenenWeiterreiseverhindertwerdenodereinelängere
Unterbrechungderselbeneintretensollte,ohnebesondereVergütung
UnterkunftundVerpflegungzugewährenunddieBeförderungdes
ReisendensowieseinesGepäcksnachdemBestimmungsortesobald
als möglichherbeizuführen.

S. 7.
Verträgemit Auswanderern,welchevon oderdurchDeutschlandkommendsichzu Schiff oder mit der Eisenbahnnach einem außerdeutschenHafen begeben,um von dort aus nach einem außereuropäischenLande befördertzu werden(Ver=träge überBeförderung mit Schiffswechselin einem außerdeutschenZwischenhafenoderVerträgeüberdieBeförderungübereinenaußerdeutschenEinschiffungshafendes europäischenFestlandes), müssen möglichst in nachstehenderReihenfolgeenthalten:
1. denNamen und denWohnort desUnternehmers;
2. die Verpflichtungdes Unternehmers,die Beförderungder Reisendenvon Deutschlandbis zurLandungim außereuropäischenAusschiffungs=



hafen zu übernehmen,insoweit nicht der Reichskanzlerbei geringem

Verkehreder in Betracht kommendenSchiffslinie Ausnahmenge=

stattethat;
den Ort und den Tag, von welchemab die Beförderungüber=

nommenwird;
den Ort und den Tag, von welchemab die Verpflegung über=

nommenwird;

außereuropäischeFahrt angetretenwird;

die Angabe der Beförderungsmittelauf den einzelnenStreckendieses

Reisewegs,und zwar für die zu Schiff zurückzulegendenStrecken:den

Namen und dieNationalitätdes zu benutzendenSchiffes, denNamen

der Schiffslinie, die Bezeichnungdes Schiffsplatzes; für die mit der

EisenbahnzurückzulegendenStrecken:die Angabeder Wagenklasse;

denHafen, von welchemaus die außereuropäischeFahrt angetretenwird

denNamen und die Nationalität des zur außereuropäischenFahrt zu

benutzendenSchiffes
denNamen der Schiffslinie;
denaußereuropäischenAusschiffungshafen,
denVor= undFamiliennamendesReisendenund der mit ihmreisenden
Familienglieder;
das Alter;
den Familienstand(Vater, Mutter, Sohn, Tochteru. s.w. — bei
Einzelreisendendie Angabe, ob verheirathet,ledig)

denbisherigenWohnort;
denPreis derBeförderungin Reichswährungbis zu demHafen) von

welchemaus die außereuropäischeFahrt angetretenwird, für jede
einzelnePerson, und zwar wenn die Beförderung theils zu Schiff,

theils mit der Bahn erfolgt, getrenntfür jedeArt der Beförderung

denPreis derBeförderung in Reichswährungvon dem vorbezeichneten

Hafen bis zur Landung im außereuropäischenAusschiffungshafenfür

jedeeinzelnePerson;
die Erklärung, daß der Reisendevon Deutschlandbis zur Landung
im außereuropäischenAusschiffungshafenfür Beförderung und Gepäck=

transport (abgesehenvon etwaigerÜberfracht — Ziffer 29), sowiefür

BeköstigungundUnterbringung,soweitdieseübernommensind, außer
demvorbezeichnetenPreise nichtszu bezahlenhat;

die Angabe, wo und wann sichder Reisendein Deutschlandzur Ab=

fahrt einzufindenhat, ferner, wo und wann das Gepäckin Deutsch=
land spätestenseinzuliefernist;



dieAngabe,welchenTheil des bezahltenÜberfahrtsgeldesderReisende
verliert, wenn er sichso spätnachderfestgesetztenAbfahrtszeiteinfindet,
daß die Fahrt ohne ihn angetretenwerden muß) dieserTheil darf
nichtmehrals die Hälfte desÜberfahrtsgeldesbetragen;
dieVerpflichtungdesUnternehmers,demReisendenvonderfestgesetzten
Abfahrtszeit an bei jeder nicht von dem Reisendenselbstverschuldeten
Verzögerungin der Beförderung,an demOrte, wo dieVerzögerung
erfolgt, ohne besondereVergütungUnterkunftund Verpflegungan
Bord des Schiffes oder in einem Auswandererlogirhaus oder, wo
solchesnicht vorhanden,in einemgeeignetenGasthausezu gewähren
die BerechtigungdesReisenden,falls einesolcheVerzögerunglänger
als eineWochedauert,von demVertragezurückzutretenunddieRück=
erstattungdes gezahltenFahrpreisesoder des entsprechendenTheiles
desselbenzu verlangen,unbeschadetder ihm nachdem bürgerlichen
RechteetwazustehendenAnsprücheaufSchadensersatz;
die Verpflichtungdes Unternehmers,den Fahrpreis für die Beförde=
rung von Deutschlandnach dem außereuropäischenAusschiffungshafen
oder den entsprechendenTheil desselbenunverkürztzurückzuerstatten,
wennderReisendeodereinerder ihn begleitendenFamilienangehörigen
vor Antritt der Reise oder vor Antritt der außereuropäischenFahrt
stirbtodernachweislichdurchKrankheitodersonstige,außerseinerMacht
liegendeZwischenfälleam Antritt oder der FortsetzungderReisever=
hindertwird;
die VerpflichtungdesUnternehmers,denFahrpreisnachAbzug eines
bestimmtzu bezeichnenden,jedenfalls nicht mehr als die Hälfte be=
tragendenTheiles des in Ziffer 23 bezeichnetenFahrpreiseszurück=
zuerstatten,falls der Reisendevor Antritt der Reise aus anderen
Gründenvom Vertragezurücktritt;
die VerpflichtungdesUnternehmers,währendderSeereisejedemüber
zehnJahre altenReisenden(wobeizweiKinder unter zehnJahren für
einenReisendengelten)eine Schlafkoje mit Matratze, Kopfpfühl und
Schlafdeckezur Benutzungzu überweisen;
dieVerpflichtungdesUnternehmers,demReisendenwährendderSeereise
mindestensdrei täglicheMahlzeitenzu verabreichenund ihm das dazu
nöthigeEß=und Trinkgeschirrunentgeltlichzur Verfügungzu stellen)
die VerpflichtungdesUnternehmers,demReisendenwährendderSee=
reisedas erforderlicheTrink=und Waschwassersowiedie erforderlichen
Wascheinrichtungenzu gewähren)
die Verpflichtungdes Unternehmers,demwährendder Seefahrt er=
kranktenReisendendie nöthigenHeilmittelund Pflege unentgeltlichzu
gewähren;



die VerpflichtungdesUnternehmers,das rechtzeitigeingelieferteReise.
gepäckmit demselbenSchiffewie denReisendenzubefördernund, falls
diesnichtgeschieht,für allendadurchentstehendenSchadenaufzukommen,
die VerpflichtungdesUnternehmers,an ReisegepäckwährendderSee=
reisemindestens½ KubikmeterohnebesonderesEntgelt zu befördern,
und die Angabe,wievielfür etwaigeÜberfrachtzu entrichtenist,

und,falls dieBeförderungbis zudemHafen,vonwelchemausdie
außereuropäischeFahrt angetretenwird, ganz oder theilweisemit der
Eisenbahnoder einemFlußschifferfolgt: die Angabe, wieviel Gepäck
währenddiesesTheiles der Reise frei befördertwird und wievielfür
etwaigeÜberfrachtzu entrichtenist;
die Verpflichtung des Unternehmers, auf Verlangen des Reisenden
dessenGepäckwährendder Seereiseauf KostendesReisendengegen
Feuers=und Wassersgefahrzu versichern;
die Verpflichtung desUnternehmers,daß, wenn das Schiff unterwegs
durch einenSeeunfall oder einen anderenUmstand an derFortsetzung
derReise verhindert,oder zu einer längerenUnterbrechungderselben
genöthigtwerdensollte,demReisendenohnebesondereVergütungan=
gemesseneUnterkunftund Verpflegunggewährtund die Beförderung
desReisendenund seinesGepäcksnachdemBestimmungsortesobald
als möglichherbeigeführtwird;
falls die BeförderungdesReisendennachdem Hafen, von welchem
aus die außereuropäischeFahrt angetretenwird, ganzodertheilweisemit
der Eisenbahnoder mit einemFlußschiff erfolgt:

die Verpflichtung des Unternehmers, auch dem während dieses
Theiles der Reise etwa erkranktenReisendendie nöthigen Heil=
mittel und Pflege unentgeltlichzu gewähren;

soweitdie vorgenannteBeförderung mit der Eisenbahnerfolgt und die
Verpflegung desReisendenwährend derBahnfahrt übernommenwird:

die VerpflichtungdesUnternehmers,an bestimmtennäherzu be.
zeichnendenStationen denReisendenzu beköstigenund ihm bei
längeremals dreistündigemAufenthaltekostenfreieUnterkunftin
einemGasthausezu gewähren;

die Bestimmung, daß im Auslande Beschwerdenüber mangelhafteEr=
füllung des Vertrags, Schadensersatzansprücheu. s.w. bei dem zu=
ständigendeutschenKonsul oderdessenVertretergeltendzumachensind
die Bestimmung, daß der Vertrag dauernd in Händen des Reisenden
bleibt;
denOrt und Tag desVertragsabschlusses;
dieUnterschriftder beidenvertragschließendenParteien. (Dabei genügt
von Seiten des mit Familie Reisendendie Unterschriftdes Familien=



vorstandes. Hat derReisendeeinengesetzlichenVertreter, so muß dieserunterzeichnen.Von SeitendesUnternehmersgenügtderFirmenstempel.Bei Unternehmern,welchezur Bestellungeines inländischenBevoll=mächtigtenverpflichtetsind (F.4 des Auswanderungsgesetzes),ist dieUnterschriftoderderFirmenstempeldiesesBevollmächtigtenerforderlich.Bei Unternehmern,welcheihren Geschäftsbetriebdurch einenStell=vertreterausüben,genügtdie Unterschriftoderder FirmenstempeldesStellvertreters.)

S. S.
Wird bei einerBeförderungder im S. 7 bezeichnetenArt auchdieWeiter=beförderungund Verpflegungoder nur die Weiterbeförderungder Auswanderervom außereuropäischenAusschiffungshafenbis an das Auswanderungszielüber=nommen, so geltenauch hierfür die Bestimmungendes § 7, jedochmit derMaßgabe,daß die unterZiffer 2. daselbstvorgeseheneVerpflichtungdesUnter=nehmers,für dieBeförderungdesReisendenzu sorgen, nichtnur bis zur Landungim außereuropäischenAusschiffungshafenb sondernbis zur Erreichung des Aus=wanderungszielszu übernehmenist.
Außerdemmüssendie Verträgeenthalten:

10a. die genaueBezeichnungdes Auswanderungsziels
10b. die Beförderungsmittelvom außereuropäischenAusschiffungshafenbisan das Auswanderungsziel;
16a. denPreis für dieWeiterbeförderungvom außereuropäischenAusschiffungs=

hafen nach dem Auswanderungsziele;
3Slc. dieVerpflichtung desUnternehmersb demReisendenbei einerim außer=

europäischenAusschiffungshafeneintretenden„nicht von dem Reisenden
selbstverschuldetenVerzögerung der Weiterbeförderungohne besondere
Vergütung angemesseneUnterkunftund Verpflegung zu gewähren)

31d. die Berechtigungdes Reisenden,falls eine solcheVerzögerung längerals eineWochedauert,von demVertragezurückzutretenund die Er=stattungder durch die anderweitigeWeiterreiseentstandenenKosten zu
verlangen,unbeschadetder ihm nach dem bürgerlichenRechteetwa zu.stehendenAnsprücheauf Schadensersatz)

Sle. die VerpflichtungdesUnternehmers,falls derReisendeodereinerderihn begleitendenFamilienangehörigenvor BeginnderWeiterbeförderung
stirbt oder nachweislichdurch Krankheit oder sonstige, außer seinerMacht liegendeZwischenfälleam Antritte derWeiterreiseverhindertist,den für die WeiterbeförderunggezahltenPreis dem Reisenden oderseinenHinterbliebenenunverkürztzurückzuerstatten;

31f. die Verpflichtung des Unternehmers,dem Reisenden, falls dieserim
außereuropäischenAusschiffungshafenaus anderen Gründen von derWeiterbeförderungzurücktretensollte, den für die Weiterbeförderung
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gezahltenFahrpreis vorbehaltlicheines bestimmtzu bezeichnenden,
keinenfallsmehr als zehnvom Hundert betragendenAbzugs zurück—
zuerstatten;
dieAngabe,wievielGepäckdesReisendenbei derWeiterbeförderung
frei befördertwird, soweitdieseAngabezurZeit desVertragsabschlusses
gemachtwerdenkann;
insoweit die Weiterbeförderungund Verpflegung von dem außer=
europäischenAusschiffungshafenbis an das Auswanderungsziel dem
Unternehmerbei derErtheilungderErlaubniß zur Bedingunggemacht
wordenist:

die VerpflichtungdesUnternehmers,demReisenden,falls durch
einenUnfall desBeförderungsmittelsodereinenanderenaußerhalb
der Person desReisendenliegendenUmstanddie Fortsetzungder
bereits angetretenenWeiterreiseunmöglich gemachtwerden oder
einelängereUnterbrechungderselbeneintretensollte,ohnebesondere
Vergütung Unterkunftund Verpflegungzu gewährenund die
BeförderungdesReisendensowieseinesGepäcksnach demBe=
stimmungsortesobaldals möglichherbeizuführen.

KS.9.

—

*

denNamen und denWohnort desUnternehmers;
die Verpflichtungdes Unternehmers,die Beförderungdes Reisenden
von Deutschlandbis zur Landung im Ausschiffungshafenzu über=
nehmen)
den Ort und den Tag, von welchemab die Beförderungüber=
nommenwird;
den Ort und den Tag, von welchemab die Verpflegungüber=
nommenwird «
denNamenund die Nationalitätdes zu benutzendenSchiffes;
denNamen der Schiffslinie;
den Ausschiffungshafen;
den Vor= und Familiennamendes Reisendenund der mit ihm
reisendenFamilienglieder;
das Alter; ·
den Familienstand(Vater, Mutter, Sohn, Tochteru. s. w. — bei
Einzelreisendendie Angabe,ob verheirathet,ledig),
denbisherigenWohnort;



— —

den Preis der Seebeförderungin Reichswährungfür jede einzelne
Person;
die Erklärung, daß der Reisendevon Deutschlandbis zur Landung
im Ausschiffungshafenfür Beförderungund Gepäcktransport(abgesehen
vonetwaigerÜberfracht— Ziffer20),sowiefür BeköstigungundUnter=
bringung, soweitdieseübernommensind, außer demvorstehendbe=
zeichnetenPreise nichts zu bezahlenhat;

hat, ferner,wo und wann das Gepäckspätestenseinzuliefernist

zehnJahre altenReisenden(wobeizweiKinder unterzehnJahren für
einenReisendengelten)eine Schlafkofjemit Matratze, Kopfpfühl und
Schlafdeckezur Benutzungzu überweisen;
die VerpflichtungdesUnternehmers,demReisendenwährendderSee=
reisemindestensdrei täglicheMahlzeitenzu verabreichenund ihm das
dazu nöthigeEß= und Trinkgeschirrunentgeltlichzur Verfügung zu
stellen;
die Verpflichtung des Unternehmers,demReisendenwährend der See=
reisedas erforderlicheTrink= und Waschwassersowiedie erforderlichen
Wascheinrichtungenzu gewähren;
die Verpflichtungdes Unternehmers,dem währendder Seefahrt er=
kranktenReisendendie nöthigenHeilmittelund Pflege unentgeltlichzu
gewähren;
die VerpflichtungdesUnternehmers,das rechtzeitigeingelieferteReise=
gepäckmit demselbenSchiffe wie den Reisendenzu befördernund,
falls diesnichtgeschieht,für allen dadurchentstehendenSchadenauf=
zukommen;
die VerpflichtungdesUnternehmers,an ReisegepäckwährendderSee=
reise mindestens½ Kubikmeter ohne besonderesEntgelt zu befördern,
und die Angabe,wievielfür etwaigeÜberfrachtzu entrichtenist;
die Verpflichtung des Unternehmers, auf Verlangen des Reisenden
dessenGepäckauf KostendesReisendengegenFeuers=und Wassers=
gefahrzu versichern)
die Erklärung, daß im Uebrigen die Rechte und Pflichten der Ver=
tragschließendensichnach den in demDeutschenHandelsgesetzbuchüber
das Frachtgeschäftzur Beförderung von Reisenden enthaltenenBe=
stimmungenrichten;
die VerpflichtungdesUnternehmers,daß, wenndas Schiff unterwegs
durch einenSeeunfall oder einen anderenUmstand an derFortsetzung
der Reise verhindertoderzu einer längerenUnterbrechungderselben
genöthigtwerdensollte,demReisendenohnebesondereVergütungan=
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gemesseneUnterkunftund Verpflegunggewährtund die Beförderung
desReisendenund seinesGepäcksnach demBestimmungsortesobald
als möglich herbeigeführtwird;

24. die Bestimmung, daß im AuslandeBeschwerdenüber mangelhafte
Erfüllung des Vertrags, Schadensersatzansprücheu. s.w. bei dem zu=
ständigendeutschenKonsul oderdessenVertretergeltendzumachensind;

25. die Bestimmung,daß der Vertrag dauerndin HändendesReisenden
bleibt;

26. denOrt und denTag desVertragsabschlusses;
27. dieUnterschriftenderbeidenvertragschließendenParteien. (Dabei genügt

von Seiten des mit Familie ReisendendieUnterschriftdesFamilien=
vorstandes. Hat derReisendeeinengesetzlichenVertreter, somuß dieser
unterzeichnen.Von Seiten des Unternehmersgenügt der Firmen=
stempel. Bei Unternehmern,welchezur Bestellungeinesinländischen
Bevollmächtigten verpflichtetsind (IJ. 4 des Auswanderungsgesetzes),
ist die Unterschrift oder der Firmenstempel dieses Bevollmächtigten
erforderlich. Bei Unternehmern, welche ihren Geschäftsbetriebdurch
einenStellvertreterausüben,genügtdie Unterschriftoderder Firmen=
stempeldes Stellvertreters.)

E.10.
Der dem Auswanderer hinsichtlichseinerPerson und seinesGepäcksfür

die Beförderung mit einembinnenländischenBeförderungsmittelberechnetePreis
darf den nachweislichan Ort und Stelle zu entrichtendentarifmäßigen Be=
förderungspreisnicht übersteigen.

G.11.
Für die Verträge dürfen nur Formulare verwendetwerden,derenMuster

von demUnternehmerdemReichskanzlereingereichtundvondiesemgenehmigtsind.

S.12.
Der Vertrag ist demAuswanderer,bei einerauswanderndenFamilie dem

Familienvorstande,vor der Einschiffungoder, falls auchdie Bahnbeförderung
zum Hafen übernommenist, vor derenBeginn auszuhändigenund dauernd
zu belassen.

g.13.
Mit Auswanderern,welcheaus oder durchDeutschlandkommend,sich

nach einem außerdeutschenHafen begebenwollen, um von dort aus nach einem
außereuropäischenLande befördertzu werden, dürfen nur Verträge der in den
S. 7 und 8), nicht aber der im §. 9 bezeichnetenArt geschlossenwerden.



Die Auswanderungsbehördekann verlangen, daß der Unternehmerzur
Sicherstellungder ihm aus den §9§.27 bis 30 des Gesetzesüber das Aus=
wanderungswesenentstehendenVerpflichtungeneine das Überfahrtsgeld um den
halbenBetrag übersteigendeSumme versichertodereinenderVersicherungssumme
entsprechendenBetrag hinterlegt.

Im Falle der Versicherungbedürfensowohl die Wahl des Versicherers
wiederInhalt derVersicherungspolicederGenehmigungdurchdieAuswanderungs=
behörde.Die PoliceüberdiegeschlosseneVersicherungistspätestenssechsunddreißig
StundennachAbgangdesSchiffesder Auswanderungsbehördeeinzuliefern.

Die etwaigeHinterlegungist bei der im §F.26 dieserBestimmungenbe=
zeichnetenStelle zu bewirkenund der Auswanderungsbehördevor Abgang des
Schiffesnachzuweisen.

Wird die Verwendungdes sichergestelltenBetrags odereinesTheilesdes=
selbennöthig,so ist derUnternehmerzur sofortigenErgänzungverbunden.

Falls derUnternehmerdurchSäumniß in derErfüllung seinerim Absatz1
bezeichnetenVerbindlichkeitenein EinschreitenderBehörden veranlaßt, ist dieAus=
wanderungsbehördebefugt, die durchdie Säumniß erwachsenenKostenaus der
Versicherungs=oderder Hinterlegungssummezu decken.Sie ist berechtigt,zu
diesemZweckedie Versicherungssummezu erheben. Ein entsprechenderVermerk
ist in die Police beziehungsweisedie Hinterlegungsurkundeaufzunehmen.

C.15.
Der UnternehmerbedarfzurBeförderungderAuswanderermit gecharterten

Schiffender vorgängigenGenehmigungder Auswanderungsbehörde.

II. Geschäftsbetriebder Agenten.
K.16.

Der Auswanderungsagenthat in jedemFalle, in welchemerdenAbschluß
eines Beförderungsvertragsvermittelt, dem Auswanderer(bei Familien dem
Familienvorstande)einenEmpfangsscheinauszustellen.

S. 17.
Die Empfangsscheinemüssenmöglichstin nachstehenderReihenfolgeenthalten:
1. je nachder Art des zu vermittelndenVertrags dieAngaben,welche

a) in den Ziffern 1 bis 6 des §. 5 oder
b) in diesenZiffern und den entsprechendenZusätzendes §. 6 oder
J) in den Ziffern 1, 3 bis 10 des §. 7 oder
z in diesenZiffern und den entsprechendenZusätzendes §. 8 oder
e) in denZiffern1, 3 bis 7 des §. 9 -

vorgesehensind;



2. die von dem Auswandererauf denFahrpreisgeleistetenZahlungen;
3. die in denSpalten 1 bis 11 desim AnhangebeigefügtenVerzeichnisses

vorgesehenenAngaben;
4. denPreis für dieBeförderung,getrenntfür die einzelnenStreckender

Beförderungund die einzelnenPersonen
5. denNamen und Wohnort desAgenten;
6. denTag undOrt derAusstellungdesEmpfangsscheinsunddieUnter=

schriftdesAgenten;
7. eine nach den einzelnenPosten getrennteAbrechnungüber alle von

dem Auswandereraus irgend einemGrunde an den Agentenge=
leistetenZahlungen;

8. unter der Überschrift„Bedingungen“je nach der Art des zu ver=
mittelndenVertrags die Angaben,welche

a) in denZiffern12 bis 26 des§. 5 oder
b) in diesenZiffern und den entsprechendenZusätzendes F. 6 oder
J%)in den Ziffern 2, 17 bis 31b des §.7 oder
F in diesenZiffern und denentsprechendenZusätzendes F. 8 oder
e) in denZiffern2, 13 bis 23 des F. 9

vorgesehensind
9. unter der Überschrift„Rathschläge“Folgendes:

Es wird dem Reisendenempfohlen:
a) auf oderan jedemGepäckstückäußerlichseinenNamen deutlich

lesbar in unverwischbarerFarbe anzubringen;
b) ein behördlichbeglaubigtesVerzeichnißseinerGepäckstückeund der

darin befindlichenGegenständemit sichzu führen;
J) sichmit einemPasseoderHeimathscheinezu versehen.

S.18.
Für die Empfangsscheinedürfennur Formulare verwendetwerden,deren

Muster von dem Unternehmerdem Reichskanzlereingereichtund von diesem
genehmigtsind.

SämmtlicheAgenteneinesUnternehmershabendas nämlicheMuster zu
verwenden.

S.19.
Die Formulare müssenunter fortlaufendenNummern in festgebundenen

Büchern,welchemit Seitenzahlenversehensind und auf demerstenBlatte die
BescheinigungderOrtspolizeibehördeüber die Zahl der Seiten tragen,enthalten
sein. In denBüchern müssennebendemFormular eines jedenEmpfangsscheins
zwei gleichlautendeFormulare zu Abschriftendes Empfangsscheinsdergestaltent=
haltensein, daß derEmpfangsscheinund eineAbschriftdesselbenohneVerletzung



desEinbandesherausgenommenwerdenkönnen. In denzu Abschriftenbestimmten
Formularen könnendie unter denZiffern 8 und 9 des F. 17 bezeichnetenGegen=
ständefehlen.

g. 20.
Der Agent hat, sobalder das Formular einesEmpfangsscheinsausfüllt,

in der gleichenWeiseauchdie beidenFormularezu denAbschriftenauszufüllen.
Der Empfangsscheinist demAuswandererauszuhändigen;von den Abschriften
ist die einealsbalddemUnternehmerzu übersenden,währenddiezweitemit dem
Buchein denHändendes Agentenverbleibt.

g.21.
Agenten, welcheden Beförderungsvertrag selbst abschließen,haben das

Vertragsformularauszufüllenund zu unterzeichnen.Außerdemfindendie§§.16
bis 20 Anwendung.

C.22.
Die Landes=Zentralbehördenkönnenvorschreiben,daß die Agentenvon

demAbschlußoder der Vermittelungvon Beförderungsverträgenbinnen einer
bestimmtenFrist einer von ihnen zu bezeichnendenBehördeAnzeigezu machen
haben.

III. Gemeinsame Bestimmungen für den Geschäftsbetrieb der
Auswanderungsunternehmer und Agenten.

g.23.
Die Unternehmerhaben ihren Agenten,ausländischeUnternehmerauch

ihrenBevollmächtigten,denPreis für dieBeförderungvon Auswandererngenau
mitzutheilen.Bevollmächtigtenwie Agentenist es verboten,denAuswanderern
einenhöherenals denvom UnternehmerfestgesetztenPreis zu berechnen.

**
Die Unternehmerhabenihre an dieAgentenundAuswanderergerichteten

Schreibenzu kopiren. Die gleicheBestimmunggilt für die Agentenhinsichtlich
dervon ihnenan die Unternehmerund AuswanderergerichtetenSchreiben.

Die Auswandererverzeichnisse,dieAbschriftenderEmpfangsscheineund der
gesammteSchriftwechselsind noch drei Jahre nachder letztenEintragung be=
ziehungsweisenachdemEmpfangoderderAbsendungderSchreibengenaunach
der Zeitfolge geordnetaufzubewahrenund dem Reichskommissarefür das Aus=
wanderungswesen,der Auswanderungsbehördeund der Ortspolizeibehördeder
gewerblichenNiederlassungoder des Wohnsitzesdes Unternehmersoder des
Agentenauf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.



§.25.
Die höherenVerwaltungsbehördensind befugt,denUnternehmernundden

Agentendie Ankündigungihres GeschäftsdurchPlakate an öffentlichenOrten
für den ganzenUmfang ihres Verwaltungsbezirkesoderfür einzelneTheile des=
selbenzu untersagen.

In denAnnoncen,Prospektenund Zirkularenmuß stetsder Weg, auf
welchemdie Auswanderer befördertwerden sollen, ausdrücklichund genau be=
zeichnetwerden)soll einSchiffswechselstattfinden,so ist diesebenfallsanzugeben.

K.26.
Die gemäß§§. 5, 7, 14 desGesetzesüberdas Auswanderungswesenzu

bestellendeSicherheit ist durch Hinterlegung des von dem Reichskanzler, bei
Agentenvon den höherenVerwaltungsbehördenfestgesetztenBetrags in baarem
Gelde oder in SchuldverschreibungendesDeutschenReichs oder einesBundes=
staatszu leisten.

Die Landes=ZentralbehördenkönnendieHinterlegungin anderenPapieren
zulassen;sie bezeichnendie Stellen, bei denendie Hinterlegungzu erfolgenhat.

WelcheLandes=Zentralbehördenzuständigsind, bestimmtsichnachdemOrte
der gewerblichenNiederlassungdes Unternehmersoder des Agenten, bei den im
g. 4 desAuswanderungsgesetzesbezeichnetenUnternehmernnach demWohnorte
desBevollmächtigten.

S.27.
In der Urkunde,durchwelchedie Sicherheitbestelltwird, habensichdie

Unternehmerund AgentendennachstehendbezeichnetenVerbindlichkeitenzu unter=
werfen.

828
Die bestellteSicherheit haftet für alle anläßlich des Geschäftsbetriebsder

Unternehmerund Agentengegenüberden Behördenund gegenüberden Aus=
wanderernbegründetenVerbindlichkeiteninsbesondere:

1. für alle Nachtheileund Kosten, welchedenAuswanderern dadurchent=
stehen, daß die ihnenauf Grund

a) des Beförderungsvertrags,
b) des Gesetzesüber das Auswanderungswesen,sowieder zur Aus=

führung desselbenergangenenVorschriftenund Verordnungen,
J) der denUnternehmernund Agentenbei der Erlaubnißertheilung

etwagestelltenbesonderenBedingungen
zustehendenAnsprüchenichterfüllt sind;

2. für alle Kosten, welcheeiner Reichs=oder Landesbehördedadurchent=
stehen,daß dieNichterfüllungder unter 1 bezeichnetenVerbindlichkeiten
das Einschreitender Behörde veranlaßt hat;

3. für alle Geldstrafen und Kosten, auf welchewegenZuwiderhandlung
gegendie unter 1b und c genanntenVorschriftenerkanntwordenist.



K. 29.
Die höhereVerwaltungsbehördeist befugt,aus der bestelltenSicherheit

zu berichtigen:
a) die im §. 28 Biffer 1 bezeichnetenAnsprücheder Auswanderer, sobald

dieselbenentwederdurch rechtskräftigesErkenntniß eines inländischen
oder durchein mit dem VollstreckungsurtheileversehenesErkenntniß
eines ausländischenGerichts oder durchBeschlußder höherenVer=
waltungsbehördeoder durch Entscheidungdes zuständigendeutschen
Konsuls oder dessenStellvertreters festgestelltsind;

b) die im §. 28 Ziffer2 bezeichnetenAnsprücheeinerReichs=oderLandes=
behörde,sobald die der Behörde erwachsenenKosten beider Reichs=
behördedurch derenBeschluß, bei der Landesbehördedurch den Be=
schlußder höherenVerwaltungsbehörde,nach Anhörung des Unter=
nehmersoder Agenten festgestelltsind;

0) dieGeldstrafenund Kosten, welchedurch rechtskräftigesgerichtlichesEr=
kenntnißoder durchrechtskräftigenStrafbefehl(Strafverfügung)fest=
gestelltsind.

G. 30.
WenndiehinterlegteSummedurchErsatzleistungenverringertodererschöpft

ist, so muß sie innerhalb eines Monats wieder auf ihren ursprünglichenBetrag
gebrachtwerden. Das Gleichemuß geschehen;wennderKurswerthder hinter=
legtenPapiere sich um zehnvom Hundert niedrigerstellt, als der bei der An=
nahmeder SicherheitberechneteWerth.

g.31.
Die Rückgabeder Sicherheitkann beantragtwerden,wenn der, welcher

sie bestellthat, stirbt oder auf die erhalteneErlaubniß verzichtetoder wenn ihm
dieseentzogenwird.

Die Rückgabeerfolgt, nachdemalle Ansprüchean die bestellteSicherheit
erledigtsind, frühestensaber ein Jahr nach demZeitpunkte,mit welchemdie
Rückgabebeantragtwerdenkann. Sie kann schonfrüher erfolgen, wenn ein
Geschäftsnachfolgerdie Haftung für alle VerbindlichkeitenseinesVorgängers
unter BereitstellungseinerSicherheitsleistungfür dieselbeübernimmt.

Berlin, den 14. März 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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Anhang. (Auswanderer=Verzeichniß.)

Namen des Unternehmers
(bezw.auchdesBevollmächtigtenoderdesStellvertreters).

Verzeichniß
Dampf.

der mit dem (NationalitäHr) —— schiffe(Namen) am
Segel=

direkt » ·
..........................VonMr- nachdemHafen (ÜberseeischerAusschiffungshafen).

befördertenAuswanderer.

. . .. Gei deutschen «
Die zu einer Familie Maͤnnern Ziel

hörendenPersonensindunter «

d zutcrn * durchGeschiechtaler #milien-bis- gtaats·richnung— *
eine ammer als zusammen⸗ 3

Nr.hörig zubezeichnen. (in (# dieEnt.tanderiger ungehörig. im Auswande
ssungsurkunde)(ldig Wohn- n saber rung

J1 . Sahren)oderdasZeug= 65 keit bisherigen
männ=weib= niß (. 23 dess. s. w.)rto) (Ort und

Zunamen Vornamen lich lich Auswges.) Uerufs“.)erufe)4taah
vorgelegt?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

*!)Anmerkung 1 (nur für die ersteSeite des Verxzeichnisses).Die Bezeichnungdes Wohnorts muß eine so genauesein,

daß die Verwechselungmit einemgleich oder ähnlich lautendenNamen ausgeschlossenist.
*) Anmerkung 2 (nur für die ersteSeite des Verzeichnisses).Die Angabe des Berufs muß eine ganz genauesein.

1! I
Es genügtz.B. nicht: Fabrikarbeiter

l
sondernmußheißen: Textil⸗Arbeiter

Buchbinder Geselle

Landwirth Tagelöhner

Landwirth, Besitzer

Geht aus der Bezeichnungdes Berufs schondie Stellung darin hervor,
so wird über beideSpalten geschrieben,z.B. Kellner

l
Beamter

l



(Nr. 2452.) Bekanntmachung,betreffendVorschriften über Auswandererschiffe.Vom
14. März 1898.

A Grund des §. 36 des Gesetzesüber das Auswanderungswesenvom9. Juni 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 463) hat der Bundesrath in seinerSitzungvom 14. März 1898 die nachstehendenVorschriftenüberAuswandererschiffebeschlossen.

Vorschriften überAuswandererschiffe.

I. Veschaffenheitder Auswandererschiffe.

1
Die Auswandererschiffe(§. 37 desGesetzesüber das Auswanderungswesen)müssenmindestensden Anforderungender erstenKlasse des GermanischenLloydgenügen.
Anstatt der erstenKlassedesGermanischenLloyd kann der Reichskanzlerdie entsprechendeKlasse einer anderenKlassifikationsgesellschaftzulassen.
Dampfschiffemüssenaußerdemden von der Seeberufsgenossenschafterlasse=nen VorschriftenüberwasserdichteSchottenfür Passagierdampferin außereuro=päischerFahrt entsprechen.

9
Kein Schiff darf als Auswandererschiffbenutztwerden, bevor es nachgründlicherUntersuchungim Dock oder auf der Helling für seetüchtigbefundenwordenist.
DieseUntersuchungist jährlichmindestenseinmalzu wiederholen.

S. 3.
Die Untersuchungmuß im Inlande von staatlichenBesichtigern,im Aus=lande von BesichtigerndesGermanischenLloyd oder einer anderennach F. 1 zu⸗gelassenenKlassifikationsgesellschaftvorgenommenwerden.
Befindet sichunter den staatlichenBesichtigernkein Schiffsbautechniker,soist ein solcherhinzuzuziehen.

S. 4.
Dampfschiffedürfendie Reisenur mit Kesselnund Maschinen,welchesichin gutem, seetüchtigenZustandebefinden0bantreten. Insbesonderemuß derSchraubenwellentunnelgegen den Schiffsraum wasserdichtund gegen den Ma=schinenraummit einemsicherendichtenVerschlussehergestelltsein.
Die Kesselsind jährlich einer äußeren und einer inneren Untersuchungzuunterziehen.Für das Verfahrengeltendie landesgesetzlichenBestimmungen.

14*

Bauart.

Untersuchung
auf Seetüchtigkeit.

Kesselund Maschinen
der Dampfschiffe.



Reinigung
verunreinigterSchiffe.

Aufnahmefähigkeit.

Maß des erforderlichen
Luftraums.

Beschaffenheit
des Auswandererdecks.

d. 5.
Schiffe, welcheunlängst eine,übeln GeruchzurücklassendeLadung an

Bord gehabthabenoder durchübelriechendeFlüssigkeitenverunreinigtworden
sind, dürfen erst nach gründlicherReinigung als Auswandererschiffebenutzt
werden. Die Reinigung hat nach der Entlöschungin der Weisezu geschehen,
daß das Stauholz aus demSchiffeentferntund sodannsämmtlicheLaderäume
gehörig mit Schmierseifelösungausgespritztund gewaschenwerden. Demnächst
sind sämmtlicheSchiffsluken— mit in denselbenangebrachtenWindsegelnoder
sonstigen geeignetenLüftungsvorrichtungen— bis zur völligen Austrocknung
offenzu halten.

Die Besichtigeroder der UntersuchungsarztkönnenandereArten der
Reinigungvorschreibenoderzulassen.

II. Einrichtung und Ausrüstung der Auswandererschiffezur Aufnahme
der Auswanderer.

S. 6.
Kein Schiff darf als Auswandererschiffbenutztwerden,bevor von den

Besichtigerndie für die Auswanderer bestimmtenRäume ausgemessenund die
zulässigePersonenzahlfestgesetztworden ist. Diese Festsetzunggilt auch für die
späterenReisen desSchiffes, solangein dessenRäumen keineVeränderung vor=
genommenwird. Von solcherVeränderunghat der Unternehmerder Aus=
wanderungsbehördebehufsWiederholungder MessungunverzüglichAnzeigezu
machen. »

Die von denBesichtigernfür jedenRaum festgesetztezulässigePersonen=
zahl muß in demselbenauf einemMetallschildeingravirt oder in haltbarer
Farbe angebrachtsein.

*
Für jedeim AuswandererdeckreisendePerson, einschließlichder etwa unter=

wegs an Bord genommenen,muß ein durch Ladung, Gepäck(abgesehenvon
HandgepächoderProviantgegenständenicht beschränkterRaum von mindestens
2,86Kubikmetervorhandensein. Bei BerechnungdiesesRaumes wird einemehr
als 210 Meter betragendeDeckshöhenur für 2/46Meter angenommen. Außer=
dem muß für jedeim AuswandererdeckreisendePerson ein Raum von mindestens
0/26Quadratmeterauf Deck zur Benutzung frei bleiben.

S. 8.
Das jeweiligzur UnterbringungderAuswandererbestimmteDeckmuß so

hoch liegen, daß die Seitenfenstersichwährend der Reise nochüberder Wasser=
linie befinden.Es muß eineHöhevon mindestens1,88Meter vonDeckzuDeck
und einendichtenFußbodenvon ausreichenderStärke haben.



Ist das obersteSchiffsdeckvon Eisen, so dürfen in dem Raume un—
mittelbar unter demselbenAuswanderer nur untergebrachtwerden„wenn das

7 CentimeterDickeversehenist.
Oberhalbder jeweiligfür die AuswandererbestimmtenRäume darf kein

Vieh als Ladunguntergebrachtwerden.

K.9.
Die Eingängevom Deckzu denAuswandererräumenmüssenmit dicht=

anschließendenKappen von genügenderHöhe oder dementsprechendenEinrich=
tungen versehensein. .

Aus jeder zwischenfestenQuerwänden liegendenAbtheilung eines Aus=
wandererdecksmuß eineim Lichtenmindestens0),0Meterbreite,mit festenGelän=
dern verseheneTreppe unmittelbar auf das Deck führen. Faßt solcheAbtheilung
mehr als einhundertPersonen, so muß für jedesHundert einesolcheTreppevor=
handensein; faßt die Abtheilung mehr als vierhundertPersonen, so müssenfür
je einhundertundfünfzigPersoneneineTreppe, mindestensaber derenvier vor=
handensein. «

§.10.
Dem zur Unterbringung der Auswanderer bestimmtenDeck muß für die

nothwendigenVerrichtungengenügendesTageslichtzugeführtwerden. Das Licht
kann außer durch Seitenfensterauch von obenhereingeführtwerden.

Von Sonnenuntergangbis Sonnenaufgangsind dieseRäume gehörigzu
beleuchten,und zwar müssenfür je einhundertPersonen mindestenszwei starke
Laternenverwendetwerden. Die Erleuchtungmit offenemLichte oder mit
erplodirbarenStoffen, wie Petroleum,Spiritus, Acetylenu. s.w., ist verboten.
Bei derVerwendungelektrischenLichtessindin jederAbtheilungdesAuswanderer=
decksmindestenszweiNothlichterzu brennen.

. 11.
Für jede der im §. 9 Absatz2 bezeichnetenAbtheilungen müssenzwei

Luftzieher(Ventilatoren)von mindestens30 CentimeterDurchmesservorhandensein,
von welchender eine zum Einlassen, der andere zum Auslassen der Luft dient,
und welcheso hochüberdas Deckhervorragen,daß die Luft ungehindertenZu=
tritt und Abzughat. Das untereEnde der Luftziehermuß so angebrachtsein,
daß der kalte Luftstrom nicht unmittelbar auf Schlafkojen trifft. Sind mehr
als einhundertPersonenin derAbtheilunguntergebracht,somuß nachAnordnung
der Besichtigeroder des Untersuchungsarztesentwederdie Jahl der Luftzieher
entsprechendvermehrtoder ihr Querschnittentsprechenderweitertwerden.

Andere Lüftungsvorrichtungensind zulässig, falls mit denselbennach dem
Ermessender Besichtigeroder des Untersuchungsarztesmindestensdie gleiche
Wirkungerreichtwird.

Zugänge.

Erleuchtung.

Luftwechsel.



Heizung.

Schlafkojen.

Sitzgelegenheitzur
Einnahme

derMahlzeiten.

Kammern.

KC.12.
Die Auswandererräumemüssenbei kaltemWettergeheiztwerdenund zu

sein. Ausnahmenkanndie Auswanderungsbehördezulassen.

.. 13.
Die Schlafkojenmüssenin genügenderAnzahlvorhandenundmit Matratze,

Kopfpfühl und Schlafdeckefür jedenAuswandererversehensein. Diese Gegen=
ständesind nach jederReise gründlichzu reinigenund zu desinfiziren. Die
einzelnenKojen müssendurchniedrigeZwischenwändevon einandergetrenntsein;
jedeKoje mußmindestens1,88Meter lang und0,60Meter breitsein,dochkönnen
Doppelkojenvon der doppeltenBreite ohneScheidewandangelegtwerden.Mehr
als zwei Kojen dürfen nicht über einander angebrachtwerden. Der Abstand
der unterenKojen vom Fußbodenmuß mindestens0/15Meter, der Abstandder
oberenvonderDeckedesRaumesmindestens0)75Meterbetragen.Eine Einzelkoje
darf nur von einerPerson überzehnJahre odervon zweiKindernunterzehn
Jahren) eine Doppelkojevon nicht mehr Personen als zwei Frauen, oder einer
Frau mit zweiKindern unter zehnJahren, odereinemEhepaare,odereinem
Manne mit zweieigenenKindernunter zehnJahren, oderzweiMännernbenutzt
werden.

Zur ErleichterungdesBesteigensderLängskojensindGängevonmindestens
0,60Meter Breite anzubringen.

In jederAbtheilungmuß zumBesteigenderoberenKojenfür jeeinhundert
solcherKojen mindestenseinetragbareTreppevorhandensein.

Die Schlafkojenmüssenmit fortlaufendenleicht erkennbarenNummern
versehensein.

S. 14.
Zur Einnahmeder Mahlzeitenmuß im Auswandererdeckedie erforderliche

Anzahl von Tischenund Bänken angebrachtsein.
Der Raum,welchen dieseGegenständeeinnehmen,wird von demim 8.7

vorgeschriebenennichtin Abzug gebracht.

K.15.
Die etwaim AuswandererdeckhergerichtetenKammernmüssensoeingerichtet

sein, daß zwischenihnen und dem außerhalbderselbenin der betreffendenAb=
theilung desAuswandererdecksverbleibendenRaume ein ungehinderterLuftwechsel
stattfindenkann. Die Kammernund dieserRaum sind außerdemmit hinreichen=
denLüftungsvorrichtungenzu versehen.Wegen derHeizungkommt§. 12, wegen
desLuftraums §. 7 mit der Maßgabezur Anwendung,daß denKammernder
außerhalb derselbenin der betreffendenAbtheilung des Auswandererdecksver=
bleibendeRaum hinzugerechnetwird, soweiter zur Benutzungder Auswanderer



freigehaltenwird, ohnedurchLadung, Gepäck(abgesehenvon Handgepäck)oder
Proviantgegenständeeingeschränktzu werden. Die Kainmern und der außerhalb
derselbenverbleibendeRaum sindbei Tage wie bei Nacht für die nothwendigen
Verrichtungengenügendzu erleuchten,auch muß bei derVerwendungelektrischen
LichteseinegenügendeAnzahl vonNothlichternaußerhalbderKammerngebrannt
werden. Das im §. 10 Absatz2 enthalteneVerbot der Verwendunggewisser
Beleuchtungsmittelfindetauchhier Anwendung.

. 16.
WeiblicheAuswanderer,welcheohneBegleitung von Ehemännernoder

Eltern reisen, sind in einer von den übrigen Plätzen abgesondertenAbtheilung
G. 9 Absatz2) unterzubringen.Auf Verlangenmuß auchjederandereweibliche
Auswandererin dieserAbtheilunguntergebrachtwerden. Frauen dürfenKnaben
unter zehnJahren mit in dieseAbtheilung nehmen.

Sind mehr als fünfundzwanzigweiblicheAuswanderer in der Frauen=
abtheilunguntergebracht,so muß eine Aufwärterin, welcherdie Aufrechthaltung
der Ordnung sowiedie Bedienung und Hülfeleistungobliegt, die Nacht daselbst
zubringen.Die Frauenabtheilungist mit einerverschließbarenThür zu versehen
und soweitentferntvon der Männerabtheilunganzubringen,als der mit Aus=
wanderernbesetzteRaum des Schiffes dies irgend gestattet.

S.17.
Oie über vierzehnJahre alten männlichenAuswanderer, welchenicht mit

ihrerEhefraureisen,sind ebenfallsin einerbesonderen,mit einerverschließbaren
Thür zu versehendenAbtheilungunterzubringen.

g.18.
Bei geringererAuswandererzahlkönnenan Stelle der besonderenFrauen—

und Männerabtheilungenmit verschließbarenThüren verseheneKammern innerhalb
derAbtheilungenhergerichtetwerden. Auf dieseKammern kommendie Vor=
schriftendes§. 15 zur Anwendung.

. 19.
Zur ausschließlichenBenutzungder Auswanderermüssenmindestenszwei

Waschhäuser,eins für die männlichenund eins für die weiblichenAuswanderer,
von hinlänglicher, der Personenzahl entsprechenderGröße vorhanden und mit
den nöthigen Wascheinrichtungenausgerüstetsein. Auf Dampfschiffen müssen
dieHäusermit WasserleitungoderPumpen versehensein.

Die Anbringungvon Waschhäusernkann unterbleiben,soferndie Aus=
wandererin Kammern untergebrachtwerden, und in jederKammer für je sechs

Frauenabtheilung.

Männerabtheilung.

Frauen= und Männer=
kammern.

Wasch=undVade=
vorrichtungen.



darin unterzubringendePersonenmindestenseinefestangebrachteWascheinrichtung
vorhandenist.

Auf jedemSchiffe, welchesden 30. Grad nördlicherBreite nach Süden
überschreitensoll, muß eine Bade- oder Brausevorrichtungvorhandensein.

Den Auswanderernmuß das zum WaschennöthigeSüßwasserin aus—
reichenderMenge geliefertwerden.

g.20.
Abtritte. Abtritte müssenin solcherZahl vorhandensein, daß für je fünfzigmännliche

und für je fünfzig weiblicheAuswanderermindestenseinerzu derenausschließ—
lichemGebrauchedient. Die für die männlichenund die für dieweiblichenAus=
wanderer bestimmtenAbtritte müssen,wenn thunlich, auf verschiedenenSeiten
desSchiffes gelegensein. Von denAufenthaltsräumenderAuswanderermüssen
die Abtritte durcheinendichtenVerschlagoder in sonstgeeigneterWeise ab=
geschlossensein.

Die Fußböden und Wände der Abtritte sind durch einenOelanstrichund
Verkittenoder auf sonstgeeigneteWeise gegenLuft und Wasserundurchlässig
zu machen. Die Abtrittemüssengut gelüftetund bei Tage wie beiNachthell
beleuchtetsein.

*r
Krankenräume. Auf jedemSchiffemüssensichmindestenszweiabgesonderteKrankenräume

befinden,der eine für die männlichen,der anderefür dieweiblichenAuswanderer.
Die Krankenräumemüssenauf je einhundertPersonen 10 KubikmeterLuftraum
enthalten.Sie dürfenbei BerechnungdesdenReisendennachI#.7, 15 zu ge=
währendenRaumes nicht mitberücksichtigtund nur so stark belegtwerden, daß
für jededarin befindlichePerson mindestens5 KubikmeterLuftraumvorhanden
sind. Falls beizahlreichenErkrankungendieKrankenräumenicht ausreichen,muß
der Schiffsführer für weiterenabgesondertenRaum sorgen.

g.22.
Einrichtung Die Krankenräumemüssenmöglichstgünstiggelegen,mit besondersguten

derKrankemcume.Erleuchtungs=,Lüftungs=undHeizungseinrichtungen,sowiemiteinerThürver=
sehensein,welcheso breit ist, daß einKrankerhineingetragenwerdenkann. In
der Nähe der Krankenräumemüssensich eine besondereBadeeinrichtungfür die
Krankenund zweiAbtrittebefinden.Die WändederKrankenräumesindmit
Oelanstrichzu versehen,derFußbodenist durcheinenOelanstrichoderauf andere
Weise wasserdichtzu machen. «

Die Räume sollen enthalten: auf je einhundertPersonen mindestenszwei
KojenmitMatratzen,Kopfpfühl,DeckenundzweimalBettwäsche,fernerdienöthige
Anzahl von Krankenanzügen,einenzuOperationengeeignetenTisch, eineWasch—
einrichtungfür den Arzt und, falls keineBadeeinrichtungin unmittelbarerNähe



vorhanden,eine Badewanne, ferner Wasserbehältermit genügendemWasser.
Die Kojenmüssenmindestensan einervollenLängsseiteeinenfreienRaum von
mindestens1 Meter Breite haben. Sie dürfenmit AusnahmederVorsätzenicht
von Holz sein. Die oberenKojenmüssen,soweitsiean der Wand angebracht
sind, zumAufklappeneingerichtetsein. An jederKoje muß einBehälterfür die
AufnahmevonTrinkgefäßenundArzneigläsern,sowieeinerfür Spei=undUrin=
gläservorhandensein.

g.23.
Die Deckaufgänge,Sonderabtheilungen,Kammern,Waschhäuser,Abtritte

und Krankenräumesind als solchedurchAnschlägezu bezeichnen,welchebei
Räumen, die ausschließlichfür Männer oder für Frauen bestimmtsind, dies
ersichtlichmachenmüssen.

III. Veköstigungder Auswanderer.

8.24.
Die Beköstigungdarf nicht denAuswanderernüberlassenbleiben. Den—

selbensind in mindestensdrei täglichenregelmäßigenMahlzeiten die Speisen ge—
hörig zubereitet,in angemessenerAbwechselungund in denaus demVerhältnisse
zu demvorschriftsmäßigmitzunehmendenProviante sichergebendenMengen zu
verabreichen;auch ist die vorgeschriebeneMenge Trinkwasser sowie das zum
Essenund TrinkennöthigeGeschirrzu liefern.

g.25.
Auf jedemSchiffe muß sichmindestensein erfahrenerKoch für die Aus=

wandererbefinden.
Wenn derenLahl mehr als einhundertbeträgt,so ist entwedernochein

Hülfskochanzustellenoderes sind einigedazu geeigneteReisendedemKocheals
Gehülfenbeizugeben.

Der Kochmuß der deutschenSprachevollständigmächtigsein.

g.26.
Jedes Schiff muß mit demnöthigenGeschirrezur Herstellungund Aus=

theilungder Speisen, sowiemit einerrichtigenWaage und richtigenGewichten
versehensein. Von den Kochtöpfendarf einer außer zum Wasserkochennur zur
Bereitungvon Theeund Kaffeebenutztwerden.

K.27.
Jedes Schiff muß Wasser und Proviant, Brenn=und Leuchtmaterialfür

die wahrscheinlichelängsteDauer der Reise in den im Anhang A verzeichneten
Reichs=Gesetzbl.1898. 15

Bezeichnungder
Räume.

Beköstigung.

Koch.

Geschirr.

Wasser,
Proviant u. s. w.

.



Wasser.
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Mengen mitnehmen. Dabei ist auf jedemProviantkollo oderGefäße der Inhalt
und das Nettogewichtbeziehungsweisedie Mengedeutlichzu marken.

Die Auswanderungsbehördekann gestatten,daß bestimmteMengen von
Proviant und Wasserauchunterwegsan Bord genommenwerden.Der Unter=
nehmerhat zu diesemZweckeder Auswanderungsbehördein zwei Stückenein
VerzeichnißderGegenständevorzulegen,aus demersichtlichist, wo diesean Bord
genommenwerden sollen. Die Verzeichnissewerden, wenn sie mit dem Ge=
nehmigungsvermerkeder Auswanderungsbehördeversehensind, demUnternehmer
zurückgegeben.

Die Auswanderungsbehördekannim einzelnenFalle gestatten,daßauf einem
Segelschiffeeinegeringereals die im AnhangA vorgeschriebeneMengeWasser
mitgenommenwird, vorausgesetzt,daß auf demSchiffe ein gutesAbdampfgeräth
(Destillirapparat)für frischesWasservorhandenist, das in vierundzwanzigStunden
für jeden Kopf der Mannschaft und der Reisendenso viel trinkbares Wasser
liefern kann, als erforderlichist, um die für einenTag der Reisemitgenommene
Mengeauf dienachAnhangA * einenTag mitzunehmendeMengezuergänzen.

Als wahrscheinlichelängste DauerderReise geltendie im AnhangeB ver=
zeichnetenZeiträume. Verzögert sich nach der Aufnahme der Auswanderer der
Abgang desSchiffes länger als eineWoche,so muß der Proviant dieserVer=
zögerungentsprechendergänztwerden.

S. 28.
Zur AufbewahrungdesWassersmüsseneiserneBehälter vorhandensein,

welcheim Innern einenÜberzug von Cementoder einemanderentauglichen
Stoffe haben. Ein AnstrichvonMennige ist verboten.

Dampfschiffemüssenmit einem guten Abdampfgeräthe(Destillirapparat.)
für Frischwasserversehensein, welchesin vierundzwanzigStunden für jedenKopf
der Mannschaftund der Reisendenfünf Liter trinkbaresWasserliefernkann.

IV. Bedienungund Krankenbehandlung.

E.29.
Auf jedemSchiffe muß sichfür je einhundertAuswanderermindestensein

Aufwärter oder eine Aufwärterin befinden. Eine Aufwärterin muß jedochschon
dann vorhandensein, wenn sichunterdenAuswanderernfünfundzwanzigweib=
liche befinden. Den Aufwärtern (Aufwärterinnen)liegt es ob, für die gehörige
Reinhaltung,LüstungundDesinfektionderdenAuswanderernüberwiesenenRäume
zu sorgenund die Auswanderer in dieserBeziehungzu beaufsichtigen.

Die Aufwärtersind in derRegel zu anderweitenSchiffsarbeitennichtzu
verwenden.

S. 30.
Jedes Schiff muß einenapprobirten,vertragsmäßigzurunentgeltlichenBe=

handlungder AuswandererverpflichtetenArzt an Bord haben. Derselbehat



sichüber seineApprobationund seineTauglichkeitzum Schiffsarzteder Aus=
wanderungsbehördeunddemUntersuchungsarztepersönlichauszuweisen.Der Schiffs=
arzt ist von demUnternehmermit einerDienstanweisungzu versehen,von welcherein Abdruck(Abschrift)der Auswanderungsbehördeeinzureichenist. Er hat eineKrankenlisteund ein Tagebuchzu führen. In die Listemüssendie Namen derKranken,die Art und Dauer derKrankheitund die Angabe,ob Unterbringungim Krankenraumerfolgtist, eingetragenwerden. In das Tagebuchsind allefür den Gesundheitszustandder AuswandererwichtigerenVorfälle und die ihreGesundheitnachtheiligbeeinflussendenUrsacheneinzutragen. Nach Beendigung

alle ihm obliegendenAngabenvollständigeingetragenhabe. KrankenlisteundTagebuchsindnachderRückkehrdesSchiffes von der Reise durchden Unter=nehmerdemUntersuchungsarztunverzüglichvorzulegen.Auch hat auf VerlangendesUntersuchungsarztesder Schiffsarztpersönlichvor ihm zu erscheinen.

g.31.
Auf jedemSchiffe ist wenigstensein zur KrankenpflegegeeigneterseefesterMann mitzumehmen.Bei einererheblichenAnzahl vonAuswanderernkannvonderAuswanderungsbehördedieMitnahme von mehrerenKrankenpflegernverlangt

werden. Den Umständennach kann die Auswanderungsbehördeauch die Mit=
nahmevon einerodermehrerenKrankenpflegerinnenfür dieweiblichenAuswanderer
verlangen.

Den Krankenpflegernliegt unterAussichtdesSchiffsführersunddesArztesdie Pflege und Wartung der Krankenob. Sie dürfenzu den regelmäßigen
Schiffsarbeitennur nachbesondererVerfügungdesSchiffsführersund nur in=soweitverwendetwerden,als dies mit der ihnenobliegendenKrankenpflegever=einbarist.

§. 32.
An Arzneienund anderenHülfsmitteln zur Krankenpflegesind mindestens

dieim AnhangeC verzeichnetenGegenständemitzunehmen. Die Auswanderungs=
behördekanndieMitnahmeweitererArzneimittelverlangen. Die ArzneienmüssendenVorschriftendesdeutschenArzneibuchsentsprechen.

. 3.
Die im F. 32 bezeichnetenGegenständesind in einer Schiffsapothekeund,

wo diesefehlen sollte, in einembesonderenverschließbaren,Börter und Schieb=ladenenthaltendenSchrankegehöriggeordnetaufzubewahren. .

§.34.
Auf Verlangen des Arztes ist den Kranken besondereKrankenkostzu

verabreichen.
157

Krankenpfleger.

Arzneimittel u. s.w.

*=

Aufbewahrung
der Arzneimittel.

Krankenkost.



GefährlicheGegenstände.

Feuerlöscheinrichtung
auf Dampsfschiffen.

Noth- und Lootsen=
signale.

Rettungsgeräthe.

V. Sicherheits- und Rettungsvorschriften.

K.35.
Die Mitnahmeder im AnhangeD unter 1 bis3 verzeichnetenexplosiven

und feuergefährlichenGegenstände(soweitnicht die ersterenzur Abgabevon
Signalen erforderlichsind) ist verboten. Diese Bestimmung findet keineAn=
wendungauf die BeförderungdesSchießbedarfsfür die im Auslandebefind=
lichenSchiffe der KaiserlichenMarine und für die KaiserlichenSchutztruppenin
den deutschenSchutzgebieten,sofernder Schießbedarfin Kisten, welchemit einer
gut verlöthetenMetallumhüllungund überdiesernochmit einerHolzverkleidung
versehensind, verpacktist und die Verstauungin gegenFeuersgefahrgesicherten
RäumenunterAufsichteinesFeuerwerksoffiziersoderOberfeuerwerkersderKaiser=
lichenMarine erfolgt.

Die im Anhange D unter 4 bezeichnetenStoffe dürfen nicht unter Deck
befördertwerden.

Im Uebrigen gelten hinsichtlichder feuergefährlichenund ätzendenStoffe
die für derenBeförderung in Kauffahrteischiffenvon den Landesregierungener=
lassenenBestimmungen.

*
Die Mitnahmevon KnochenoderLumpen, außerwenndie letzterenent=

wederdesinfizirt oder gewaschen,getrocknetund gepreßtsind, ist verboten.
Die Mitnahmevon ungereinigtenHaaren, frischenund gesalzenenHäuten

ist nur gestattet,wenn dieseGegenständein vollkommenerTrennungund Ab=
dichtungvon denPersonen=,Proviant= und Wirthschaftsräumenverladenwerden.
Die ungereinigtenHaare und frischenHäute müssenaußerdemmit festerund
dichtschließenderVerpackungversehensein.

S.37.
Dampfschiffemüssenmit einerSchlauchleitungversehensein,durchwelche

bei Ausbruchvon Feuer das nöthigeWasserzum Löschenan jedeStelle des
Schiffes geleitetwerdenkann.

g.38.
Zum Abgebenvon Noth=und Lootsensignalenmuß sichmindestensein

Geschützvon genügenderGröße mit reichlichemSchießbedarfenebstder erforder=
lichenMenge von Blaulichternund Raketenan Bord befinden.

S.39.
Jedes Schiff muß mit dem erforderlichenRettungsgeräth, insbesondere

mit Booten, Rettungsgürtelnund Rettungsbojen(Rettungsringen)versehensein.
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§.40.
An Bootenmüssenvorhandensein:

i· , mit einemGesammt=Bei einemBrutto=Raumgehalte minbestens Naumgehalte
des Schiffes von mindestens

bis 250 Kubikmeter 2 Boote 6 Kubikmeter
von über 259)= 500 -...... 7

500-800-·..... 2- 8,--
- 800-1100 -...... 2 9 -
-·1100-«1400...... 2 11 3
- 1400-1700 -...... 3 17
. 1700 = 2000 -...... 3

⸗ ⸗ 2000 2300 -...... 4 23 ⸗
⸗ ⸗ 2300 = 2600 -...... 4 26 ⸗
— 2900 -...... 4- 29
⸗ ⸗ 2900 36090 -...... 35
⸗ ⸗ 3600 4300 -...... 4s 42 ⸗
⸗ ⸗ 4300 5000 -.....· 4- 46 -
- ⸗ 5000 5700 -...... 4- 49
⸗ ⸗ 5700 - 6400 -...... 4- 52 .
- I 6 400 b 1 100 -...-.« 4 ⸗ 55 2

— 7100 29800 -...... 4- 58 -
- - 7800 8500 -...... 61 ⸗
— S8 . 92900 -...... 6- 67
— 9900 -...... 6- 70
⸗ ⸗ 9900 10600 -...... 6- 73 ·
⸗ — -...... 6- 76 ⸗
⸗ . 11300 12000 -...... 6- ⸗
⸗ 12000 12700 -...... 6- 82 -
⸗ . 12700 1 00 -...... 6- 85 ⸗
⸗ -13400-14100 -...... 8- 92 ⸗
— — -...... 8- 95
⸗ — 11800 15500 — 98 ⸗
⸗ . 15500 16200 -..·... 8- 101 ⸗
⸗ 16200 - 16900 -...... 8- 104 ⸗
⸗ — 16900 17600 -...... 10- 111 ⸗
⸗ . 17600 18300 -...... 10- 114 ⸗
⸗ 18300 -19000 -...... 10- 117 ⸗

Boote.



ErmittelungdesRaum=
gehalts der Boote.
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mit einemGesammt=
» mindestens Raumgehalte

des Schiffes von mindestens

von über 19 000 bis 19700 Kubikmeter 10 Boote 120 Kubikmeter
=: . 19700 = 20 400 -...... 10- 123 -

--20400-21100 -...... 10- 126
⸗ : 21 100 „ 21 800 -...... 10- 129
— 21800— — J—..

2 222500 24990 -...... 12- 140
— 28890 -...... 144
⸗ — 27090 -...... 12- 148
⸗ — — 14- 152
⸗ 28 500 30000 -...... 14- 156
Oü 309000 31590 -...... 14-- 160
— — 33000 -...... 14- 164
⸗ 33000 34500 -...... 14- 168
- 34500i36000...... 14- 172
- -36000-37500..·... 14- 180
- -37500-39000...... 14- 188
- -39000-40500 -...... 14- 196
⸗ = 40 500 42000 -...... 14- 204
— 43500 -...... 14 212 —
⸗ 43 500 45000 S — 4. 220
" 45609..16 8556 ;„ 1t 228
⸗ — 16.4 236 ⸗
— 48000 50 000 -...... 16 244 "
— 350000 -...... imVer-imVerhältnisse

hältnisse mehr.
mehr.



die Tiefe in der Mitte der Länge zwischender oberenKante desSchan=deckels(Dollbord)und der oberenKante des Kieles gemessen.Hat das Booteinen Setzbord mit Oeffnungen(Rundseln) für die Riemen, so wird dieTiefevon der UnterkantedieserOeffnungenbis zur Oberkantedes Kieles gemessen.An jedemBoote muß derRaumgehaltauf einemMetallschildeingravirtoderin haltbarerFarbe angebrachtsein.

G.42.
Die vorgeschriebenenBoote G. 40)müssenbis auf zweiRettungsboote,diebeidenanderenfesteBootesein.
Als Rettungsbootegelten:
I. Vorn und hinten scharfgebauteBoote aus Holz oder Metall, welche,wenn aus Holz, entwedermit festen,dichtenLuftkästenvon mindestenszehnProzentdesBoots=RaumgehaltsodermitgleichwerthigenSchwimm=vorrichtungenversehensind. An jeder Seite muß außenbordseineSicherheitsleinevon vorn bis hinten befestigtsein.Bei MetallbootendieserArt ist derräumlicheInhalt derSchwimm=vorrichtungen,entsprechendder durch das Baumterial bedingtengeringerenSchwimmfähigkeit,zu erhöhen.

2. Boote, wieunterZiffer 1)beiwelchenmindestensdieHälfte derSchwimm=vorrichtungaußenbordsangebrachtist.
BeideArten von Rettungsbootenmüssenbei voller BelastungnocheinengemügendenFreibordhaben. f

Z.43.
Wenn der vorgeschriebeneBootsraum G. 40) größer sein würde als zurUnterbringungsämmtlicherauf demSchiffe zu beförderndenPersonen einschließlichder Schiffsbesatzungund der unterwegsan Bord zu nehmendenPersonen noth⸗wendigist, so dürfender Bootsraum und die Zahl der Boote auf das hierzunothwendigeMaß herabgesetztwerden. Bei dessenBerechnung ist davon aus=zugehen,daß die im §&.42 Liffer 1 bezeichnetenBoote auf je OessKubikmeter,andereBoote auf 0),38KubikmeterRaumgehalt eine Person aufzunehmenimStande sind.

C.44.
Wenn die vorgeschriebenenBoote nichtfür alle zu beförderndenPersoneneinschließlichder Schiffsbesatzungund der unterwegsan Bordzu nehmendenPersonenausreichendMatz gewähren,so muß bei Schiffen unter 14 000 Kubik=meterRaumgehaltnochbis zu einemViertel, beiSchiffenvon über 14 000 bis28 000 KubilmeterRaumgehalt noch bis zu drei Achteln und bei größeren.

Art der Boote.

Überschüssiger
Bootsraum.

Hülfsbootsraum.



Schiffen nochbis zur Hälfte des vorgeschriebenenBootsraums an Hülfsboots=
raumin GestaltvonanderweitigenBooten,zusammenklappbarenBooten,Rettungs=
flößen, schwimmendenDecksitzenodergleichwerthigenEinrichtungenvorhandensein.

Rettungsflöße, schwimmendeDecksitzeu. s.w. müssenwenigstens0,085Kubik=
meter Luftkasteninhaltoder eine entsprechendeandere Schwimmvorrichtung für
die Person haben und auf einem Metallschildemit dem Vermerkeversehensein,
wievielPersonensie zu tragenvermögen.

Ein Dampf=oderMotorbeibootkannvon denBesichtigernals Ersatzfür
Hülfsbootsraum zugelassenwerden, vorausgesetzt,daß die Art derMaschine, des
Kessels oder der Ausrüstung nicht das Leben der Insassengefährdet. Der von
der Maschineund dem KesseleingenommeneRaum muß von dem kubischen

Unterbringung
der Bovte.

Zustand derBoote und
Hülfsvorrichtungen.

G.45.
Für die Aufstellung der Boote müssensovieleDavits angebrachtsein, als

die Bauart des Schiffes dies gestattet. Soweit die Anbringung von Davits
unthunlich ist, müssendie Schiffe nach Möglichkeit mit anderenVorrichtungen
ausgestattetsein, mit derenHülfe ein schleunigesHerablassender Boote bewirkt
werdenkann. «

Von den vorgeschriebenenBooten müssenso vieleals möglichunterden
Davits oder den anderenVorrichtungen zum Herablassenstehen,während die
übrigenBoote nebendenersterenso aufzustellensind, daß sieschnellunterdieDavits
oder anderenVorrichtungen geschobenwerdenkönnen.

Die unterenBlöcke derBootstaljen dürfen nicht mit festenHakenversehen
sein, sondernmüssenVorrichtungenhaben,die ein sicheresund schnellesLoslösen
derBoote von denBlöcken ermöglichen. Sofern die zum HerablassenderBoote
erforderlichenTaljen nichtan denDavits oderKrähnenhängen,müssensiestets
klar zum Aufbringenin denBooten liegen.

Der Hülfsbootsraumist auf DeckmöglichstgeschütztgegenSeeschlagund
so unterzubringen,daß er die Arbeitennichthindert.

Die Boote u. s.w. sindmöglichstso unterzubringen,daß nachjederSeite
desSchiffesdieHälfte desvorhandenenBootsraums zuWassergelassenwerdenkann.

S.46.
SämmtlicheBoote, Klappboote,Rettungsflößeu. s.w. müssensichstetsin

seetüchtigemZustandebesindenund hierauf jährlich mindestenseinmal gründlich
untersuchtwerden. SämmtlicheBoote sollenmindestenseinmalim Monat aus=
geschwungenwerden.

Die Untersuchungauf Seetüchtigkeitsowiedas Ausschwingender Boote
ist jedesmalim Schiffstagebuchezu verzeichnen.

Die Boote undKlappbootesindmit einerlaufendenNummer zuversehen.



Für jedesmitgenommeneBoot und Klappbootmüssenan Ausrüstungs-¶ Bootsausrüstunggegenständenvorhandensein:
mindestenseinRiemenfür jedeRuderbankund außerdemzweiReserve=

riemen,1½Satz Dollen oderRudergabelnund je zweiPflöckefürjedesWasserablaßloch)Dollen und Pflöckemüssenangebundensein;
ein Schöpfeimer,Ruder mit Pinne oder Joch und Leinen dazu, eine

Fangleinevon hinreichenderLänge;
ein wasserdichtverschließbarerWasserbehälter) welcherstetsmit frischemWassergefülltseinmuß;
ein wasserdichtverschließbarerBrotbehälter, welcherstets mit gutem

Hartbrote gefüllt sein muß,
dienöthigeAnzahl von Nothsignalen)
eineFlascheRum oderCognac.

Für jedesRettungsbootmüssenaußerdemvorhandensein:
Mast und Segel zum Gebrauchefertig
an jedemBootsendeein angebundenesKappbeil;
ein Bootskompaß;
ein Gefäß mit 5 Kilogramm vegetabilischemoder animalischemOelezur Beruhigungder Wellen;
die nöthigeZahl von Oelbeuteln)
eineLaterne,derenBrenndauerachtStundenbeträgt.

S. 48.
SämmtlicheRettungsbootemüssenstets die vorgeschriebeneAusrüstung Unterbringungenthalten,währenddieAusrüstungfür dieübrigenBooteund dieKlappbooter Betsausrüftung.in einemleichterreichbarenRaume bereitzu haltenist.

S. 49.
Zur Bemannung müssenfür jedesKlappboot mindestenszwei, für jedes BootsbemannunggewöhnlichefesteBoot mindestensdrei und für jedesRettungsbootmindestensvier erwachsenePersonender Schiffsbesatzung,welchedesRuderns kundigsind,vorhandensein.

S. 50.
SämmtlichePersonender Schiffsbesatzungsind bei jedersichbietenden Saootsübungen.Gelegenheitin derHandhabungderBoote und im Rudernzuüben. Zahl, Art,Zeit und Ort der abgehaltenenUebungensind im Schiffstagebuchezu vermerken.

S. 51.
Für jedezu beförderndePerson, einschließlichderSchiffsbesatungund der Nettungsgrte.unterwegsan Bord zunehmendenPersonenb mußeinRettungsgürtel(Schwimm=
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Eintheilung
der Besatzung.

weste,Korkjacke)vorhandensein, welcherein eisernesGewichtvon mindestens
10 Kilogramm währendmindestenssechsStunden tragenkann. Die Rettungs=
gürtel müssenentwederin denSchlafkojenoderan Stellen, welcheder Mann=
schaftund denReisendenbekanntsind, derartigaufbewahrtwerden,daßsiejeder=
zeit leichterreichbarsind.

Nicht zulässigsindRettungsgürtel,welchevor demGebrauchaufgeblasen
werdenmüssen.

Die Rettungsgürtelsindmindestenseinmaljährlichauf ihreBeschaffenheit
zu untersuchen. Der Befund ist im Schiffstagebuchezu verzeichnen.

Der Schiffsführer ist verpflichtet,die Reisendenbaldthunlichstauf die
Rettungsgürtelhinweisenund überderenGebrauchunterrichtenzu lassen.

g.52.
Auf jedemSchiffemüssensovieleRettungsbojen(Rettungsringe)vorhanden

sein, als im §. 40 Boote vorgeschriebensind.
Die Rettungsbojenmüssenvon weißer oder rother Farbe sein und eine

Tragfähigkeit(§.51) von mindestens14 Kilogramm haben.
Die Füllung der Bojen muß aus großenKorkstückenoder einemStoffe

von ähnlicherGüte und Dauerhaftigkeitbestehen;Korkabfälle,Korkascheu. s.w.
sind nichtzulässig,desgleichennicht Bojen,welchevor demGebrauchaufgeblasen
werdenmüssen.Um jedeRettungsbojemuß eineSicherheitsleinebefestigtsein.

Die Rettungsbojenmüssenstets auf dem oberenDeck an geeigneten
Stellen derartig angebrachtsein, daß sie zum sofortigen,durchdie Befestigungs=
art nichtbehindertenGebrauchebereitsind. Eine Rettungsbojesoll sicham Heck
des Schiffesoderin nächsterUmgebungdesselbenbefinden.

§S.53.
In jedemSchiffe muß einegedruckteZusammenstellungder Vorschriften

über die Handhabung des Sicherheitsdienstes(Sicherheitsrolle) in mehreren
Stückenvorhandenund an mindestensdrei denAuswanderernleichtzugänglichen
Stellen ausgehängtsein. Aus der Rolle mußhervorgehen,welcheVerrichtungen
deneinzelnenLeutenderBesatzungbeiGefahr obliegenund nachwelchenStellen
des Schiffessichdie Reisendenin diesemFalle zu begebenhaben.

Die Rolle ist in je einemStückeder Auswanderungsbehördeund dem
Reichskommissarefür das Auswanderungsweseneinzureichen.

S. 54.
JederMann derSchiffsbesatzungmuß in derHandhabungderSicherheits=

vorrichtungensowie davon unterrichtetsein, was er beim Ertönen bestimmter
Signale zu thun verpflichtetist. Jedem Manne ist, entsprechendderEintheilung
in derRolle, eine Nummer zuzutheilen,nach der sichdie ihm bei eintretender
Gefahr obliegendenVerrichtungenbestimmen.
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Die gesammteSchiffsbesatzungist nach einerBootsrolle auf die Boote
und Klappbooteeinzutheilenund an jedemBoote müssendie Nummern der
dafür bestimmtenLeute angeschlagensein. Offiziere und Unteroffizieresind auf
dieBoote gleichmäßigzu vertheilen.

Für jedenRaum, in welchemsichReisendebefinden,sind außerdemeine
oder mehrereNummern der Schiffsbesatzungund zwar vorzugsweisedie im
§. 29 bezeichnetenAufwärter einzutheilen,welchenes im Falle einer Gefahr
ausschlieslichobliegt,die in dem betreffendenRaume befindlichenReisendenan
die für siebestimmtenSammelplätzezu führen.

VI. AorztlicheUntersuchungder Ueisendenund der Schiffebesatzung.

G.55.
Sämmtliche mit einem AuswandererschiffereisendenPersonen, mit Aus=

nahmederjenigenKlassenvonReisenden,für welchediesvonderAuswanderungs=
behördeein=für allemal oder im einzelnenFalle festgesetztwird, sind vor ihrer
EinschiffungeinerUntersuchungdurcheinenvon der Auswanderungsbehördezu
bestimmendenArzt zu unterwerfen.Die Untersuchunghat in einemgeeigneten,
von demUnternehmeranzuweisendenKaume stattzufinden.

Stellt sich bei der Untersuchungheraus, daß eine Person an einer an=
steckendenKrankheitleidet, welchedurchÜbertragung die GesundheitAnderer
gefährdenkann, so ist siezurückzjuhalten.Die Zurückhaltungerstrecktsichauch
auf diejenigen,welchewegenihrer Beziehungenzu demKrankenzurVerbreitung
derKrankheitbeitragenkönnen.

Arch solchePeronen sindzurückzuhalten,die so schwererkranktsind, daß
ihre Weiterreisemit augenscheinlicherLebensgefahrfür sie oder mit Gefahr für
ihre Umgebungverbundenseinwürde.

Die BeförderungkörperlichHülfloserist nur in Begleitungfür sie sorgen=
der Angehöriger,oder von Wärtern, oder dann statthaft,wenn seitensdes
Unternehmersfür eineWartung währendder ReiseSorge getragenwird.

Der Arzt hat von der Zurückhaltungvon Personenunter Angabeder
Ursacheder AuswanderungsbehördeAnzeigezu machen)diesesorgtnöthigenfalls
für die UnterbringungderZurückgehaltenen.

Zum Nachweiseder geschehenenärztlichenUntersuchungwird der Be=
förderungsvertragvon demArzte abgestempelt. «

Z.56. -
Die SchiffsbesatzungausschließlichderOffiziereist vor jederReiseebenfalls

auf ihren Gesundheitszustanddurch einen Arzt zu untersuchen,welcher krank
befundeneLeute von der Mitreise auszuschließenhat. Die Untersuchungist vor
derEinschiffung derAuswanderer zu beendigen,dochkönnenspäterangemusterte
Leutenachträglichuntersuchtwerden. Über dieVornahme derUntersuchunghat
der Axzt denBesichtigernschriftlichodermündlicheineErklärungabzugeben.

16°

Untersuchung
der Reisenden.

Untersuchung
der Besatzung.
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VII. Zesichtigungder Auswandererschiffeund Einschiffungder Zuswanderer.

« Z.57.
Besichtigung. Die Schiffe sind vor jederReise von staatlichangestelltenBesichtigern

sowieeinemvonderAuswanderungsbehördezubestimmendenArzte(Untersuchungs=
arzte)einerBesichtigungzu unterziehen.Die Auswanderungsbehördekann die
Besichtigungder mitzunehmendenArzneienaucheinemApothekerübertragen.

g.58.
Anzeigepflicht Jeder Unternehmerhat von der beabsichtigtenReise einesSchiffes, sobald
desUnternehmers.derZeitpunktderReisefeststeht,spätestensaberdreiTagevor derAbreise,der

AuswanderungsbehördeAnzeigezu erstatten.
Der Anzeigeist der Nachweis,soweiter nicht bereitsfrüher erbrachtist,

beizufügen:
1. daß das Schiff denAnforderungender erstenKlassedesGermanischen

Lloyd oder einer anderenzugelassenenKlassifikationsgesellschaftsowie
denVorschriftenderSeeberufsgenossenschafthinsichtlichderEinrichtung
wasserdichterSchottenentspricht(I. 1),

2. daß das Schiff längstens im letztvergangenenJahre auf seineSee=
tüchtigkeituntersuchtund für seetüchtigbefundenwordenist (§#§.2, 3).

» Z.59.
ObliegenheitderAus= Die Auswanderungsbehördehat, falls siedieeingereichtenNachweisegenückend
wanderungsbehörde.befindet,die Besichtigungdes Schiffes zu veranlassenund dafür zu sorgen, daß

der Reichskommissarfür das Auswanderungswesenrechtzeitigbenachrichtigtwird.

S. 60.
zulassungderBesichtiger Von demZeitpunktedesEingangesderAnzeigeab stehtdasSchiff unter
unddehesum derAufsichtderBesichtiger,welcheebensowiederUntersuchungsarztjederzeitan

Bord und zu allen Räumen des Schiffes zuzulassensowie vom Schiffsführer
und der Schiffsbesatzungmit jederverlangtenAuskunft zu versehensind. Die
Besichtigersind berechtigt,den für das Schiff bestimmtenProviant bereitsan
Land zu untersuchen.

K.61.
Obliegenheiten Die BesichtigerhabensichnacherhaltenerAnzeigedavonzu überzeugen,

v“ 1. daßdasSchiffnachBeschaffenheitundSeetüchtigkeitsowienachEin=
richtung und Ausrüstung den bestehendenVorschriftengenügt,

2. daßWasserundProviant in genügenderMengeund guterBeschaffen=
heit an Bord vorhandensind,

3. daß sich die vorgeschriebenenSicherheitsvorrichtungenund Geräthe in
brauchbaremZustande befindenund, wenn thunlich, daß die Mann=
schaftmit derenHandhabungvertrautist,



4. daß die vorgeschriebeneärztlicheUntersuchungder Reisendenund der
Schiffsbesatzungvorgenommenwordenist,

5. daß dieAuswanderernachdenfür siebestimmtenRäumendesSchiffes
geleitetwerden,

6. wennthunlich,daßdieAuswandererin denfür siebestimmtenRäumen
untergebrachtsind.

C. 62.
Der Untersuchungsarzthat sichnach erhaltenerAnzeigedavon zu über=

zeugen,daß auf dem Schiffe die zur Erhaltung derGesundheitderAuswanderer
getroffenenVorschriftenbeobachtetund daß dieArzneien und die anderenHülfs=
mittel zur Krankenpflegein vorschriftsmäßigerMenge und guter Beschaffenheit
vorhandenund untergebrachtsind. Nach erfolgterUntersuchungund Beseitigung
etwaiger Mängel hat er darüber dem Schiffsführer eine Bescheinigungauszu=
stellen,welchedie Erklärung enthält, daß er gegendie Einschiffungder Aus=
wandererkeineEinwendungzu erhebenhabe. «

Wird die Untersuchungder ArzneiendurcheinenApothekerausgeführt,
so ist der Arzt zur Untersuchuͤngderselbennicht verpflichtet,er darf jedochdie
vorgeschriebeneBescheinigungerst ausstellen,nachdemihm der Apothekerdas
ordnungsmäßigeVorhandenseinder Arzneienversicherthat.

g.63.
SpätestensvierundzwanzigStundenvor derbeabsichtigtenAbreisedesSchiffes

hat derUnternehmerdenBesichtigernin zweiStücken ein Verzeichnißdes für die
Auswandererund dieSchiffsbesatzungmitzunehmendenProviants nach einemge⸗
druckten,die einzelnenGegenständeaufführendenFormularesowieerforderlichen=
falls in zwei Stücken ein entsprechendesvon der Auswanderungsbehördege=
nehmigtesVerzeichnißder etwaunterwegsan Bord zu nehmendenMengenvon
Proviant und Wasserzu übergeben.

Zu dem gleichenZeitpunktehat der UnternehmerdemUntersuchungsarzt
(Apotheker)ein Verzeichnißder mitzunehmendenArzneienund anderenHülfs=
mittelzur Krankenpflegezu übergeben.

*=
SpätestenssechsStunden vor demin AussichtgenommenenZeitpunkteder

Einschiffungder Auswanderer hat der Unternehmereine summarischeAngabe
über die Höchstzahlder mit dem Schiffe zu beförderndenPersonen, getrennt
nachderZahl «

a) der Personen im Alter über zehnJahre,
b) der Kinder zwischemeinemund zehnJahren,
J) derKinder untereinemJahre,
ch der alleinreisendenFrauen,

0) der alleinreisendenMänner
an Bord desSchiffeszur Verfügungder Besichtigerzu halten.

Obliegenheiten
desArztes beziehungs=
weisedes Apothekers.

Proviant=
und Arzneiverzeichnisse.

Personenverzeichniß.



Ladung.

Genehmigung

Tageszeit

Besichtigungs=
verhandlung.
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DieserAngabehat der Unternehmerdie Erklärunghinzuzufügen: -
daß nachseinergewissenhaftenÜberzeugungdasSchiff sichin seetüchtigem

Zustandebefindet,
daß er gewissenhaftSorge getragenhabe, um das Schiff mit der vor—

geschriebenenEinrichtungund Ausrüstungzu versehen,
daßim SchiffenichtGegenständegeladensind, derenMitnahmeverbotenist.

S. 65.
Der für die Auswandererund die SchiffsbesatzungbestimmteProviant

muß vor dem Beginne der Einschiffungder Auswandereran Bord gebracht
sein. Ladung darf nach diesemZeitpunktenur insoweitan Bord genommen
werden,als derenTransport nichtdurchdie Räume erfolgt, welchevon Aus=
wanderernbesetztsind. «

Die BesichtigerkönnenAusnahmengestatten,müssendies aber in der
Besichtigungsverhandlungvermerken.

g. 66.
Die EinschiffungderAuswandererdarfersterfolgen,nachdemdieBesichtiger

hierzudie Genehmigungertheilthaben. Die Genehmigungdarfnichteherertheilt
werden,als bis:

1. die Sefhen u Ausrüstungsowiedie BeladungdesSchiffesmit
den für die AuswandererbestimmtenProviantgegenständen,soweit
nichtnach§. 65 Ausnahmengestattetsind, vollendetist,

2. die vorgeschriebeneBesichtigunggeschehenund die Erledigungetwaiger
Ausstellungengesichertist,

3. die BescheinigungdesArztesGE.62 Absatz1) vorgelegtist.

§. 67.
Die Auswandererdürfennur in der Zeit zwischenSonnenaufgangund

Sonnenuntergangan Bord gebrachtwerden.
Die BesichtigerkönnenAusnahmengestatten,müssendies aber in der

Besichtigungsverhandlungvermerken.

g. 68.
Die Besichtigerhabenüber die Ausführung ihrer Obliegenheitendurch

Ausfüllung eines Formulars nach Anhang E in doppelterAusfertigungeine
Verhandlungaufzunehmen,zu welcherderSchiffsführeroderdessenStellvertreter
und der etwavorhandeneProviantverwalterdiedaselbstvorgesehenenErklärungen
abzugebenhaben. Die Verhandlungist von denBesichtigern,demSchiffsführer
oder dessenStellvertreter und dem Proviantverwalter zu unterzeichnen.

Die Aufnahme der Verhandlung darf vor der Einschiffung der Aus=
wandererbegonnen,jedocherstnachvollendeterEinschiffungzum Abschlussege=
brachtwerden.



§.e39.

VIII. Sorge für die Auswandererwährendder Reise.

S. 70.
Dem Führer eines Auswandererschiffsliegen die folgendenVerpflich=

tungen ob:
1. die Auswandererwohlwollendzu behandelnund auf ein anständiges

BetragenderMannschaftzu halten,auchtäglichdasAuswandererdeck
zu besuchenoder durch seinenStellvertreter besuchenzu lassen;
die im Interesseder SittlichkeitundOrdnungerforderlichenMaßregeln
zu treffen,insbesonderejedenunsittlichenVerkehrzwischender Schiffs=
besatzungund denAuswanderernnachMöglichkeitzu verhindernund

dafür zu sorgen, daß die den ReisendenangewiesenenPlätze während
der Reisebeibehaltenwerden,daßdieFrauen=undMännerabtheilungen
(E. 16, 17),18) nichtvonUnbefugtenbetretenund am Abenderegel=
mäßig geschlossenwerden,und daß die Mannschaftdie Auswanderer=
räumenur betritt,wennder Schiffsdienstes erforderlichmacht;
für die gehörigeEinrichtung,Reinigung, Lüftung, Desinfektionund
Erleuchtung der für dieAuswanderer bestimmtenRäume,insbesondere
für die baldmöglichsteBeseitigungdesAuswurfs der Seekrankenund
die täglicheReinigungderAuswandererräumezu sorgen;
dafür zu sorgen,daß diejenigenMengenvon Proviant und Wasser,
derenEinnahmeunterwegsgestattetist, vollzähligund in guterBe=
schaffenheitan Bord kommen;
die größteSorgfalt für guteErhaltung des Proviants aufzuwenden
und namentlichzu verhindern,daß Gegenstände,welcheeinenach=
theiligeWirkung auf dessenBeschaffenheitäußernkönnen,zum Beispiele
uiohen oderFarbe,in denProviantraumoderin dessenNähegebracht
werden;

und in denvorschriftsmäßigenMengenzugetheilt,über die etwanoth=
wendiggewordeneVerringerungder Beköstigungsmengenabersofort
ein die Gründe angebenderVermerk, der vom Schiffsführer,dessen

Behandlung
der Papiere rc.
Genehmigung

zum Auslaufen.

Obliegenheiten
des Schiffsführers.



Bücher
undZeitschriften.

Stellvertreterund demetwavorhandenenProviantverwalterzu unter=
zeichnenist, in das Schiffstagebucheingetragenwird;
sobald Wassermangeldroht, dafür zu sorgen, daß Süßwasser her=
gestelltwird;

8. dafür zu sorgen,daß die Rettungsgeräthein guterBeschaffenheitund
vollständigerAusrüstungjederzeitbereitgehaltenwerden;auchauf die
gute Instandhaltung der Schlauchleitung(§. 37) zu achten;

9. erkranktePersonenin die Krankenräumebringenzu lassenund,falls
die vorhandenennicht ausreichen,weiterenabgesondertenRaum zur
Unterbringungder Krankenbereitzu stellen;

10. falls sichauf demSchiffeFrauenspersonenbefinden,hinsichtlichderen
derVerdacht entsteht,daß sie zu Unzuchtszweckenins Ausland verbracht
werdensollen, dem für denAusschiffungshafenzuständigendeutschen
Konsul so frühzeitigals möglichMittheilung von Namen, Staats=
angehörigkeitund ReisezieldieserPersonenund ihrer Begleiter zu
machen; - " .

11. denNachlaß der an Bord Verstorbenen,soferner sichnicht im Besitze
von Angehörigenderselbenbefindet,sofort in Verwahrung zu nehmen
und in einemvon ihm und zwei Zeugenzu unterschreibendenVer=
zeichnissethunlichst genau aufzuführen. Das Nachlaßverzeichnißhat
der Schiffsführeralsbald nachseinerAnkunft am überseeischenLandungs=
platzedemdeutschenKonsul zu übergebenund dessenVerfügungwegen
des Weitereneinzuholen;

12. einige Stücke des Reichsgesetzes,betreffenddas Auswanderungswesen,
und der auf Grund der 9§. 21 und 36 desselbenerlassenenVorschriften
zur Kenntnißnahme der Auswanderer an Bord des Schiffes, ins=
besondereauch im Auswandererdeck,bequemsichtbaranschlagenoder
aushängenzu lassen.

2

S. 1.
Der Unternehmerist verpflichtet,Bücher und Zeitschriften,die ihm von

VereinenzumSchutzederAuswandererundvonanderenSeitenmit Genehmigung
der Auswanderungsbehördezur Benutzungder Auswandererzur Verfügung
gestelltwerden,an Bord mitzunehmenund zur VerfügungderAuswandererzu
halten. Die Herbeiführungder Genehmigungder Auswanderungsbehördeist
Sache desGebersder Bücher.

IX. Allgemeineund Übergangsbestimmungen.

S. 72.
RücksichtlichdesSchiffsraums,derAusrüstungund Verproviantirungsind

im AllgemeinenzweiKinder unterzehnJahren für einePerson, Kinder unter
einemJahre, abgesehenvon der für sie mitzunehmendenMilch, gar nichtzu
rechnen.
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Z.73.
Beschwerdenüber die Anordnungen der Besichtigerund des Arztes, ins=besondereüberdieVersagungderGenehmigungzurEinschiffungderAuswanderer,sind bei der Auswanderungsbehördeanzubringenund von diesersofort — zumMindestenvorläufig — zu entscheiden.

K. 74.
Die Auswanderungsbehördekann die den Besichtigernund dem Unter=suchungsarztobliegendenVerrichtungenselbstausüben.

+. 75.
Für Schiffe, welchevor dem I. Juli 1897 in Bau gegebenworden sind,tretenfür schonvorhandeneEinrichtungenfolgendeErleichterungenein:
1. Die BestimmungenüberdieEinrichtungwasserdichterSchottenim &.1Absatz3 und im §. 58 Absatz2 Ziffer 1 finden keineAnwendung.2. Es genügt je eine Treppe für zweihundertReisende(§.9).3. Die Einzelkojebrauchtnur0),0 Meter, die Doppelkofjenur 1 Meterbreit E sein (§. 13). · "
4. Die Kojenin denKrankenräumendürfen ganz von Holz sein. DieoberenKojen brauchennicht zum Aufklappen eingerichtetzu sein. Vonder Erfüllung der AnforderungenhinsichtlichderBreite derThür undder benachbartenLage von Abtritten und einer besonderenBade=einrichtungkannabgesehenwerdenG. 22).
5.Die vorgeschriebenenBoote müssenmindestenszur Hälfte Rettungs=boote und dürfen bis zu einem Viertel Klappbootesein (6.42).6. Ein Rettungsgürtelbrauchtnur 8 Kilogramm,eine Rettungsbejenur12 Kilogrammtragenzu können(9. 51, 52).

S. 76. ·Bis zum1. April 1899kanndieAuswanderungsbehördeim einzelnenFalle
1. von demNachweisederUntersuchungdesSchiffes auf Sectüchtigkeitabsehen(G6.58 Absatz2 Ziffer2),
2. gestatten,daß eine geringereals die im S.49 vorgeschriebeneZahlvon ruderkundigenPersonen vorhandenist.

S. 77.
Für die von ausländischenHäfen aus abgehendenAuswandererschiffekannderReichskanzlermit ZustimmungdesBundesrathsAusnahmenvon den vor=stehendenVorschriftenzulassen.
Berlin, den14.März 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
Reichs=Gesetzbl.1898. 4



Auhang A.

verzeichniß
der

auf AuswandererschiffenmitzunehmendenMengenvon Proviant und

Wasser,Brenn=undLeuchtmaterialC. 27 derVorschriften).

Für je zehnTagederim §.27 undAnhangeB bestimmtenlängstenReisedauer
sind für jedenAuswandereran Wasserwenigstens60 Liter und an Proviant

wenigstensfolgendeMengenmitzunchmen:
1. Rindfleiss »...... -.....—....v..v....2000Gramm,
2.SchweinefleischoderSpeck...........-.... 1 000
3. Heriugee u 3 Stück,
4. Brot (Weizen=oderRoggen) v........- 3 600Gramm,
5. Mehl (Weizen=oderRoggen). E
S. Erbeeen. en 275
7. Bohnen#.4-n 225
S§. WMessbl:t:ut 360 ⸗

9 Granpgppen.. . 180
10. Hafergrüühhtem «.. 50
11. Pflauhm. 100 ..

12. Schnittäpfel b 50
13. Sauerkoollll-. 400
14. Gemüse,getrocknet,gepreßßt u 100
15. FrischeKartoffeen 3 000
16, Huttten.ah 5oo
17.Salz............................... «120«-
18.Essig.........................·... ,..’0»,IZLiter,
19.Kaffee,geröstet,auchinTafeln-........... 125 Gramm,
20. Licherenn. 28
21. The.4 »..·......................... 20-
22.Zucker................................ 150-
23.Syrup............................... 100
24. Milch, kondensirtt. 120



Fernerist an Speisenfür Krankeund Kinder auf je einhundertReisende
für je zehnTage der längstenReisedauermitzunehmen:

25.Rothwein............................. 5 Liter,
216.Lucker####. 3 I. 240.13. 0. 2 000 Gramm,

„N. Sa4 .......... 1000i-
28.Hafergrütze............................ 2000-
29.-erlgraupen.......................... 1500-"
30..svndensirteMiich............·......... 1000

und außerdemfür jedesan Bord befindlicheKind im Alter unter
einemJahre für je zehnTage 500 Gramm, oderan Stelle der
kondensirtenhaltbare (sterilisirte)Naturmilch, wobeiein Gewichts=
theil kondensirterMilch sechsGewichtstheilensterilisirterMilch gleich

zzu rechnenist. . . - ,- .--,
Das mitzunehmendeWasser muß von guter Beschaffenheitsein.
Won der vorgeschriebenenMenge Rindfleisch(Ziffer 1) mußmindestensein

Fünftel frisch oder präservirt sein. Statt des frischenoderpräservirten Rind=
fleischeskann frischesoderpräservirtesKalb=oderHammelfleischmitgenommen
werden. Vondemfrischen oder präservirtenFleischemuß von Beginn derReise
an, soweitder Vorrath reicht, mindestenszweimal in der Wocheeine volle
Tagesrationgegebenwerden.

Wird statteinesTheilesdesRindfleischesSchweinefleischoderSpeckmit=
genommen,so werden375 Gramm Schweinefleischoder 250 Gramm Speck
gleich 500 Gramm Rindfleisch gerechnet;jedochdarf keinenfalls mehr als die
Hälfte der vorgeschriebenenMengeRindfleischdurchSchweinefleischersetztwerden.
Wird ein Theil des RindfleischesdurchFisch ersetzt,so werden375 Gramm
Fisch gleich500 Gramm Rindfleischgerechnet;jedochdarf Fisch nur an zwei
TagenderWochegegebenwerden.

Schiffe,welcheeineder Anzahl der befördertenAuswandererentsprechende
Bäckereian Bord haben,könnenstattdermitzunehmendenMengeBrot (Siffer4)
eine um zehnProzent geringereMenge Mehl mitnehmen. Von dem mitzu=
nehmendenBrote oderMehle muß mindestensdieHälfteWeizenbrotoderWeizen=
mehlsein.

Von den unter Ziffer 8 und Ziffer 9 aufgeführtenNahrungsmitteln kann,
wenn nur die Gesammtmengevorhandenist, der Vorrath des einenzu Gunsten
desanderenverringertwerden)dasselbegilt vondenunterZiffer 11 undZiffer12
aufgeführtenGegenständen.

Das' Gemüse(Jiffer 14) ist in mindestenszweiSorten mitzunehmen.
Statt frischerKartoffeln(Ziffer15) odereinesTheilesderselbendürfenge=

trockneteoder gepreßteKartoffeln mitgenommenwerden, wobei 20 Gramm der
letzterengleich 100 Gramm frischerKartoffeln zu rechnensind.

Statt der Butter (Ziffer 16) darf Margarine ersterQualität mitgenommen
werden. Für Reisen nach einem überseeischensüdlichenHafen kann die vor=
geschriebeneMenge Butter oder Margarine um ein Drittel verringertwerden,

17



— 82 —

wenn statt dessenfür je 3000 Gramm Butter oderMargarine 4000 Gramm
süßeguteMarmelademitgenommenwerden.Der Butter=oderMargarinevorrath
ist jedochzuerstzu verzehren.

Für Reisen, derenwahrscheinlichelängsteDauer achtzigTage odermehr
beträgt,müssenfür jedenReisenden600 Gramm Zitronensaft,sowieaußerderunter
Ziffer 22 vorgeschriebenenMenge JZucker600 Gramm Zucker mitgenommen
werdenzur Bereitungvon Limonade,welchevom zweiundzwanzigstenTage der
Reiseab denAuswandererntäglichals Getränkverabreichtwerdenmuß.

Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen,daß für die an Bord befindlichen
Kinder im Alter voneinbis sechsJahren täglichleichteSpeisen,als Haferschleim,
Graupen, Milchreis u. s.w. verabreichtwerden. «

Außer demProviante müssenmitgenommenwerden:Besen, die nöthige
Menge Brennöl (mit Ausnahme von Petroleum) oder Lichte; ferner auf Segel⸗
schiffenan Feuerungzum Kochenfür einhundertReisendefür je zehnTage
10 HektoliterSteinkohlenund 1½KubikmeterHolz, für einegrößereAnzahl
von Reisendenim Verhältnissemehr.

Für die Schiffsmannschaftsind mindestensdieselbenRationenwie für die
Reisendenmitzunehmen,wobei die BesichtigersachgemäßeAbweichungengestatten
können. «



mit mit mit mit mit
DampfschiffenDampfschiffenOampfschiffenSegelschiffenSegelschiffen
von weniger von 10 bis von mehrals in der Zeit n derZeitnach als 10Knoten15 Knoten Knoten zwischendem zwischendem
Geschwindig.)Geschwindig=Geschwindig5. März15. Oktober
keit in derkeit in der keit in der und und
Stunde Stunde Stunde 15.Oktober. März

Tage. Tage. Tage. Tage. Tage.

1. derOstküstevonNordamerika
nördlichdem30.Grade nörd=
licherBfet.. 40 25 20 80 90

2. der Ostküstevon Amerika
zwischendem30.Gradenörd=
licherBreite und dem Kap
S. See. n in 30 30 80 90

3. derOstküstevonSüdamerika
südlichKap St. Rogue 60 45 45 120 130

4. der Westküstevon Afrika bis
zumKap dergutenHoffnung 60 45 45 120 130

5. einerGegendüberKap Horn
wder Kap dergutenHoffnung

hinaus,ohnedaßderAequator
zweimal passirtwird 80 60 60 160 170

6. einer Gegend, wobei der
Aequatorzweimalpassirtwird 100 80 80 200 210

7. Australienund China 80 60 60 160 170



Anhang C.
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d

A. Artneien.)

PersonendasDreifache).

Acidum boricum pulverisatum — —

Hhödrochloricumdilutum.
,mitricum dilutum (Reagens).
6* tannienmnm

Aetlererrrr.
+Alumen pulveram

Ammonium chloratb
Antipyrinum in Pulvern zu 1,0 8
Apomorphinum hydrochloricum in

Glasröhrchenzu 0,1 g
Aqua Calcariae

„ destillaa
Argentum nitricum fusum

+Atropinum sulfuricum solutum (1: 99)
Balsamum Copaivae . . . . . .

» peruvianum cumSpiritu aã
Bismutum subnitricum

! v

bicarb. àà 0/5
Camphora solut. in Spiritu (1: 9).

+Capsulae amylacene
Chininumhydrochloricumin Pulvern

zu 1/08 «
Chloralumhydrarumo.Aqu.de-st.ää

in abgetheiltemGlase
Chloroformium (in 3 Gläsern)
Cocainum hydrochloriem.

Collodium elasticum . . . . . . .

EEIIIII

„ . ———3—

cum Jatr.

§„„ J

Arzneiendie Hälfte der angegebenenMengen.

50
3000

1008
308
50

100 *
200 g
200 8

50 Pulver

5 Röhrchen
500 8.

25 g
100 g
400 8
1008

100 Pulver
20 8

300 Stück

200 Pulver

200 g
300 g

58
1008

Cuprum sulfuricum in Krystallen (in
2 Stücken) =

Emplastrum adhaesivum american
» » anglicum..

Extractum Filicis aethereumin Kapseln
zu 0058. .„;.

+Flores Chamomillae -.........

«z«ne»rneuernl;.
·--,·.--s-«,-»««-ii

-«; .
,.« ..- .

«Pulvernzu«,01
+Fructus Fäeniluß
+GlyG#erinnm
+Gummi arabiem :

## KKN°...*.*"

zu 1,08

zu 0,5 8. J
Hydrargyrum chloratum in Pulvern

zu 0/01g cum Sacch. lact. 0,3g
Hydrargyrum oxydatum 0,2 cum

adipe ad 10 8S8.
Jodoforminn

„ cchlorienm.
jodatum

, permanganiem.
Kindermehlpräparat .
Klreosotum cum Spiritu am
+Linimentum saponato-Ccamphorat.

liduiuiiii
+Liqduor Ammonüi anisatus

caustiiiz..
» Ferri sesquichlorati

4 tn 4 ½#-3 d

2 #

308
5 Heildosen

4 m
3 Stück

450 8

50 Pulver
200 g

100 8
50Stück
60 Pulver

50

108
100 8
100 g
400 g
200 g
508

10 Büchsen
20 8

400 8
1008
1608
508



Kalil acstich
» arsenicosi,

Lösung
Planste subacetie

t ....................
carbonicum .
gulfurxienn
hydrochloricumin #r

—..

vern zu 001 g cum Sacch. 0,
Morphinum hydrochloricum 1,0 cum

Agu. dest. 50)0(in einerweithalsigen
Flasch);
atrium bicarboniem.

1 salicylicuminPulvernzul, o
Oleumcamphoratum(10%Kanpheröh

.TLini cum Agqu.Calcariae ãã
Tu IT ROM»».«».«««.».

Phenacetinum in Pulvern zu 100 g.
Pilulae laxantes (Extr.Aloes, N.

Sapon,Jalap, Rad. Rhei àà7/59)
#Fulyis aérophorusangliens.

„ Inpecacuanhaeopiatus in Yul=
vern zu0,5g8

k Läguiritiae compositus......
„Magnesiae cum Rheo
. Racicis Ipecacuanhaein Pul=

vernzu
salieylicus— 5

Sal Carolin. factit. 7
Vor jeder

oisl Reisezu erneuern!
#Sirupus simplex

Solutio Fehling (dieeinzelnen*
theilegetrennt)

Specriespectorahes ..
Spiritus

» ——
» Sinapis

1 Succus Liquiritiae
Tinctura Chinae composita

" Wi u82 —. ..
6 Sütsimpees ...
" Rhei vinose
» Strobhantil

Valerianae setherea
„ in Yulvernzu 1,0 8.

isci Santoninizu 0,*Pv8
entumAeidi borici (cum adipe)

———— —“

——

—

— 2224 ⸗eÊ2s ⸗

“"““l““e3

WN**“

6 H

80 Pulver

300g
300 Pcb#er

268
10008
40008

50 Pulver

150 Millen
50 Stück

80 Pulver
100 8
30g

40 Yulver
400

«10003
50 Portionen

5008

5v
10750
100g
200 g
100 g
1008
1008
1508
1608
268

20 P#
20 Stück

4008

—

UnguentumHydrargyri cinereumin
Päckchenzu 2,0 894

» Faraffini. —1.8
» Zinci

180 Stück
400 8
100 g

B. Desinfektionsmittel

PersonendasDreifache).
40 ka

1. Apothekergeräthe.
Meßgefff. 14“N3 . z½
Handwaagemit Gewichten
Trichter (Glas.) 2 or .
Hornlöffel
Tropfenzihreer 41

* Medizingläsermit Korken(zu 200cem
Inhalt)

* Salbenfruken . 4 Mlod
*.Milchflaschen(zumSterilisiren)

Scchn. ss
Bappsehechen .
Zettel mit der Aufschrift „Aeußerlich,
Düten
Spuitusumpe.... .

*Filtrirpapier (Bogen)
Reagenspapier,rothesund blaues

* Reagensgläser

—

Ê

—.

EII 9

2. Krankengeräthe.
MWaschschele
Eiterbecken
Eisbeutel

* WasserdichterStoff ................
* Oelleinewand
— —

——
* Spülgefäß mit Zubehör (Irrigator)
— P“ “ ;"#“.. “.

Urinflasche(für Männer)
Tragbeutel(Suspensorien)
BruchbänderErechtsseitige,2 linksseitige)
Säuger
Brusthütchen

—n—————————————

— 3

*..————i.

i

10
20
20

200
100

je 1 Buch

doe

en———–—
—

oderMengemitzunehmen.



3. Verbandmittel.
Weiss s... 39 ..E. u. KNE .4
* Gipsbinden,etwa5m lang,7 embreit

————————
* Salicylwatte
ungeleimte Watttt.
* Jodoformgazein Bindenform .
* Verbandmull
Flanellbinden, etwa5 m lang, 7 cm breit
* Mullbinden, 10 zu 8 cm, 10 zu 10 cm

Breite, etwmd5 m jfang.
*Kleisterbinden.....................
— —
* Verbandtücher
* Drahtschienen ..
Holzschienen (einschl.Spaltschienen)
*Pappe
LeinenesBand (2—3 em breit)

Sicherheitsnaden «...........
VVerbandscheere....................

---------------------

--------------------

....................

--------------------------

-----

s—.——
SOs0o⸗

—

W—.z•M
12

6 Bogen
3 m

2 ib

(NB.
nickeltsein.)

Stethoskop.......................
Handbürste

Chloroformirapparrrt
Magtzsche Stritenn 2
aihpddrrize.. #0
Gummi=Katheter (Nelatonscheoder

Jacques=Patent)t) E“I
Bgiiee.....—
Gummischlauchzu Magenausspülungen

(1 m lang, mit einemTrichter)
Schrüsteibb..
Esstenfangen.
Reßektormit Stirnbntttee
Sihefeetetet..
Otentrichteee..
BellocqschesRöhrche
Süörhirfetz n.i 3
Rachenpinsel
Trechealkanihn. — 23
Spritze für Diphtherie-Heilserum . . .
EsmarchscherSchlauchmit Binde

— —
Scheidenspekula
InduktionsapparatnebstVorräthen zum

Nachfüllen

——— 3

———713———..——

—

EEIIIIIIIII—

—

—

6 ———#.–ßS□—1———#½##.«

HHLOTOOH

2 Fläschchen
1 Satz

EnglischeZahnzangenin einemHolzkasten
Verbandtascheg#######
enthaltend:

Bistouri (2 geradeKlingen)
„(Knopf- undSichelmesser)

geradeScheere #i#lü###
boopperscheScheere —######.
scheerenförmigeArterienpincetten
anatomischeMincette.
Hakenpincette
gewöhnlicheSonde . A..
Hihliondd.
— ** ....-..........
Spatel
Höllensteinhalter

H F

—

kleinesRasirmesser
Amputationsbesteck #x,

enthaltend: - -··
großesMesser
mittleresMesser
scharfevierzinkigeHaken
scheerenförmigeArterienpincetten

—

Fänche, Krchenzenge.........
Knochenmeißel
2 #.
Wundnadeln
Seide (Nr. 2 umdNr..

GeburtshülflichesBestekk
enthaltend:

S#sgee1V
MWefretgtttt.

She.... JK.
beer. wo
smie Schlinggen.

— 2

5. Bücher.
Arzneibuchfür das DeutscheReich ..
Anleitung zur Gesundheitspflegean Bord

vonKauffahrteischiffen,auf Veranlassung
desStaatssekretärsdesInnern bearbeitet
im KaiserlichenGesundheitsamte(Neueste
Ausgabe)

Ein Lehrbuchder Tropenkrankheiten(nur
für Schiffe, dieden30.Grad nördlicher
Breite überschreiten)

22

2
2

—□

tten2P

————
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1r————



Anhang D.

Verzeichniß
der

1#

einemAuswandererschiffüberhauptoderunter Deckverbotenist.
G. 35 der Vorschriften.)

haltendePräparate, insbesondereDynamit] Nitrocellulose,insbesondere
SchießbaumwollepikrinsaureSalze und erplosiveGemische,welchechlor=
saureund pikrinsaureSalze enthalten;flüssigesAcetylen;Knallauecksilber,
Knallsilber,Knallgold 9 die damit hergestelltenPräparate; Pulver=
munitionmit AusnahmederMetallpatronen)PatronenausDynamit oder
anderenNitroglycerinenthaltendenPräparaten)Feuerwerkskörpereinschließlich
derbengalischenStreichhölzerund bengalischenSchellackpräparate(Flammen=
bücher,Salonkerzen,Fackeln,Belustigungshölzchen,Leuchtstangenund der=
gleichen)),jedochmit Ausnahme chinesischerFire Erackers;Zündungenmit
AusnahmederSicherheitszünder,derZündhütchen,derZündspiegelund der
in derArmeeundMarine vorgeschriebenennichtsprengkräftigenZündungen.
Schwefeläther(Aethyläther),Collodium,SchwefelkohlenstoffEchweslalloheh,
Petroleumäther(Gasolin,Neolin unddergleichen)undähnlicheausPetroleum,
Harz=,Steinkohlen=,Braunkohlen=,Torf=oderSchiefertheerbereiteteStoffe,
sowiealle entzündbarenFlüssigkeiten,derenspezifischesGewichtunter 0/
liegt; rotherauchendeSalpetersäure.
Rohes Petroleum(Rohnaphta),sowie alle Destillate aus diesemund aus
Theer=,Harz=,Steinkohlen=,Braunkohlen=,Torf= oder Schieferölenvon
einemspezisischenGewichtüber 068, soferndieseDestillatebei einerTem=
peraturvon 15 Grad Celsius und darunterbei Berührung mit Feuer eine
lebhafteFlamme erzeugen(Benzin, Ligroin und dergleichen).
Schwefel,Salpeter und Salzsäure) Raketen,FackelfeuerundSternsignale
derKaiserlichenMarine und derKaiserlichenSchutztruppen)Zündwurstund
BickfordscheZündschnurder KaiserlichenSchutztruppen.



Anhang E.

Gesichtigungs-Verhandlung.
(§F.68 derVorschriften.)

Verhandelt

zu —. am............ ten-1............. .

AnBorddesu h der.................................·..««·.....................»..............
bestimmtnach................«............................».............................

Wir die
mitunterzeichnete(n) Besichtigerhabeln) das vorgenannteAuswandererschiff

am.........................................................«.......mit Rücksicht auf die zum Schutze der Auswanderer ge⸗
gebenenVorschriftengewissenhaftbesichtigtund erklären) was folgt"):

Wir hab s Dazu istzubemerken:
ir habenun

· M 8 t — z

Ich habemichdavonüberzeugt,daßdasSchiffsichin see
tüchtigemund gut gereinigtemZustandebefindetund daß es mit der
vorschriftsmäßigenEinrichtungund Ausrüstung zur Aufnahmeder
Auswandererversehenist. Insbesonderewird bemerkt:

2. Die für die Auswandererräumefestgesetztezulässige
Personenzahlbeträgt und ist in denRäumen
angeschlagen.

Das Schiff war nach Angabe des Unternehmers
zur Aufnahme der folgendenZahlen von Auswanderern
bestimmt:

a) Personenim Alter überzehnJahre
b) Kinder zwischenein undzehnJahren
c) Kinder unter einemJahre. ..
d) AlleinreisendeFrauen. ..
e) AlleinreisendeMänner.

3. Es warenvorhanden:
Satsenen.
LKustzieher 7
Schlafkojen:

a) Einzelkozen
b) Doppelkoien ,

Kammern..............»....für zusammen Personen;

)Sollten einigeder vorstehendvorgesehenenBesichtigungshandlungennichtvorgenommensein)so“
sind die betreffendenZeilen zu streichenund der Grund in der Spalte für Bemerkungenanzugeben.



Waschhäuser: Dazu ist zu bemerken:
a) für Männer
b) für Fraunn. 3

Wascheinrichtungen in den Kammern für
..............Personen;

Bade- oderBrausevorrichtungen:
a) für Männer
b) für Fraunn . #

Abtritte:
a) für Männer ,
b)fürFrauen.............,-

Krankenräume:
a) für Männer mit...........cng Luftraum,
b) für Frauen mit... abm Luftraum.

Die Frauenabtheilung war eingerichtetfür
.............Frauen;

die Männerabtheilung für Männer.
Die verschiedenenRäume waren mit den

vorgeschriebenenAufschriftenversehen.
Wir habenuns
Ich habe mich

zeugt,daßWasserundProviant in vorgeschriebenerMengeundguter
BeschaffenheitentsprechenddemanliegendenVerzeichnißan Bord ge=
brachtwordensind.

Es wurdenuntersucht:
aô)hinsichtlichderBeschaffenheit.

ferner durch Stichproben davon über=

wir unsAuch habeln) d d davonüberzeugt,daß
*55. Aufwärter,
4(Pn *§(9 Aufwärterinnenvorhandenwaren.

Wi b 8

—— davonüberzeugt,daßdiegegebenenSicher=
beitsvorschriftensorgfältigbeachtetsindunddaßsichdievorgeschriebe=
nenEinrichtungenund Gerätheau Bord befanden.



10.

11.

— 90 —

Explosiveund feuergefährlicheund ätzendeGegen=

stände,derenMitnahmeverbotenist,habeln)7 nicht
bemerkt.

An Gegenständen,derenMitnahmenur unterbesonde—
ren Vorsichtsmaßregelnerfolgendarf, sind nachAngabe
desSchiffsführerskeine— folgende— an Bord gekommen

und vorschriftsmäßigim

untergebracht.
An SignalenundRettungsgeräthensindvorhanden:

SchußfürdasGeschütz. stets
Blanlichter — Schiffsführers
Nakteten.
Rettungsboote i ebm Bootsraum,
gewöhnliche Boote – — t..= chm Boots=

raum,
Klappboote. ,
Jlöße....................mit·............omeootsraum,
Decksitze....................
Rettungsgürtel (Kortack, Korkwesten) *
Rettungsbojen —
Stück der Sicherheitsrollen—

Aus dem Schiffstagebuchehabeln)5 ersehen,daß

dieBoote, Klappboote,Rettungsflößeu. s. w. sowiedie
Rettungsgürtelund Bojen zuletzan.

852 auf ihreSeetüchtigkeitundTauglichkeituntersucht
wordenund daß die Boote zuletztn ——

89 ausgeschwungenwordensind.

SämmtlichevorgenannteGegenständewarenvorschrifts=
mäßiguntergebracht.

Die vorgeschriebeneBootsausrüstunghabeln) in

den Booten Nr. genau untersuchtund vorschrifts=
mäßigvorhandenbefunden.Die Ausrüstungwar, soweit
siesichnicht in denBooten befandß,i.
..........................untergebracht.

Dazu ist zu bemerken:
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13. es waren. erwachseneruderkundigePer=
sonenvorhanden. -

14. Jur Führung der Auswandererbei Gefahr waren
....................Personeneingetheilt.

15. 7 habeln) festgestellt,daß die Mannschaftmit derHand=
habungder Sicherheitseinrichtungenvertraut ist und zwar auf
folgendeWeise:

16. Es wurdedasBoot Nr (dasKlappboot
Nr. 5von denaufsieeingetheiltenNfummern »

derBesatzungausgeschwungen,zu Wassergeflertund los=
gemacht.

Wir die
Ich der

um Uhr demSchiffsführer die Erlaubniß zur
i uns1Einschiffungder Auswandererertheilt, nachdem* die *s bis

dahinobliegendenBesichtigungshandlungenvorgenommenunddievor=
geschriebeneBescheinigungdesUntersuchungsarzteserhaltenhabel(n).

Wir die
Ich der

daßdievorgeschriebeneärztlicheUntersuchungderReisendenund derSchiffsbesatzungvorgenommenworden ist und daß die Reisendenin die für sie bestimmtenRäume gewiesenwordensind.
Wi ,habe(n)von demSchiffsführer— dessenStellvertreter —

(sowievon dem Proviantverwalter)folgendeErklärung entgegen=genommen:

„Wir versichern,
daßdieGegenstände,welchein demübergebenenPro=

viant-undArzneimittel=Verzeichnißaufgeführtworden„sich
unserergewissenhaftenÜberzeugungnachwirklichan Bord

Reichs=Gesetzbl.1898.

mitunterzeichnete(n) Besichtigerhaben) am

s18. Besichtiger habe(n) — ferner davon überzeugt,

19

Dagu ist zu bemerken:

19
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befinden,und daß wir von diesenGegenständennichtsvon
Bord bringenlassen,nochvor demAntrittederReiseetwas
verbrauchenoderverbrauchenlassenwollen;

daß, abgesehenvon dem Kajüts= und Mannschafts=
proviant, andereProviantgegenständeals die in demVer=
zeichnißaufgeführtenund die von denBesichtigernnach=
träglichgenehmigtensichwederan Bord befindennochvor
Antritt derReisean Bord gebrachtwerdensollen;

daß wir für die Einnahme der in demErgänzungs=
verzeichnißaufgeführtenMengenvonProviant undWasser
gewissenhaftSorge tragenwollen;

daß wir ein Stück des Reichsgesetzes,betreffenddas
Auswanderungswesen,undderauf Grund der88.21und36

desselbenerlassenenVorschriftenerhaltenund von deren

Inhalte Kenntnißgenommenhaben;
daß wir diesenVorschriftengewissenhaftnachkommen

wollen.““
Wir die
Ich der

folgendenAusnahmenvon den allgemeinenVorschriften
ertheilt:

Besichtigerhabeln) die Genehmigungzu

Ich der Besichtiger habeln) hierauf diese Ver=

handlung abgeschlossen,sie unterzeichnenlassen, je eine
Ausfertigung derselben,sowie der übergebenenVerzeich=
nissedem Schiffsführerübergebenund demselbendie Ge=
nehmigungzumAuslaufendesSchiffesertheilt.

(Der Stellvertreter.)
(Der Proviantverwalter.)

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Dazu ist zu bemerken:
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übereinkommen. S. 106.

Oranje=Freistaate.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs einerseits,und der
HochedleStaatspräsidentdes Oranje—
Freistaats andererseits, von dem
Wunsche geleitet, die Beziehungen
zwischenbeidenLändernzu fördernund
zu befestigen,haben beschlossen,einen
Freundschafts=und Handelsvertragab=
zuschließen,und zu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:

AllerhöchstihrenStaatsminister,
StaatssekretärdesAuswärtigen
Amtes Herrn Adolf Freiherrn

der Hochedle Staatspräsident
des Oranje=Freistaats:

den Generalkonsuldes Oranje=
Freistaats für das Königreich
der Niederlande Herrn Dr.
Hendrik Pieter Nikolaas
Muller,

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=

Reschs=Gesetzbl.1898.

*
Ztzne Majesteit de Duitsche Keizer,
Koning van Pruisen, in den nnam
Van het Duitsche Rijk eenerzijds en
de Hoogedele Staatspresident van
den Oranjevriistaat anderziids, ge=
leid door den wensch om de be=
trekkingen tusschen beide Landen
te bevorderen en te bevestigen,
hebben besloten ecenVerdrag van
Vriendschap en llandel te sluiten
en tot Gevolmachtigden benoemd:

Zijne Majesteit de Duitsche
Keizer, Koning van Pruisen:

den heer Adolf Baron Mar=
schall von Bieberstein,
IIoogst-Deszelfs Minister van
Staat, Staatssecretaris van
Buitenlandsche Zaken;

de Hoogedele Staatspresident
Van den Oranjevyrijstaat:

den heer Dr. Hendrik Pieter
Nikolaas Muller, Consul-
Generaal van den Oranje=
Vristaat in het Koninkriik
der Nederlanden,

die na wederziidsche mededeeling
hunner in goeden en behoorlifken

20



fundenenVollmachten, den folgenden
Vertrag abgeschlossenhaben:

Artikel 1.
Zwischendem DeutschenReicheund

dem Oranje=Freistaatesoll fortdauernd
Friede und Freundschaft und zwischen
den Angehörigen der beiden Länder
Freiheit des Handels bestehen.

Artikel 2.
Die Angehörigeneinesjedenderver=

tragschließendenTheile sollen in dem
GebietedesanderenhinsichtlichderAus=
übung ihrer Religion, sowiein Bezug
auf Handelund Gewerbebetriebdieselben
Rechte,PrivilegienundBegünstigungen
allerArt genießen,welchedenInländern
zustehenoderzustehenwerden,undkeinen
anderenoderlästigerenallgemeinenoder
örtlichenAbgaben,Auflagen, Beschrän=
kungen oder Verpflichtungenirgend
welcherArt unterliegen,als denjenigen,
welchen die Angehörigen der meist=
begünstigtenNation unterworfensind
und unterworfenseinwerden.

Artikel 3.
Die Angehörigen eines jeden der

vertragschließendenTheile sollenin dem
Gebiete des anderen gleich den In=
ländern berechtigtsein, ihren Wohnsitz
zu nehmen, zu reisen, Groß= und
Kleinhandelzu treiben,jedeArt von
beweglichemoder unbeweglichemVer=
mögenzu besitzen,durchKaufvertrag,
Tausch,Schenkung,letztenWillen oder
auf andereWeisesolchesVermögenzu
erwerben und darüber zu verfügen,
sowieErbschaftenkraft Gesetzeszu er=

vorm bevonden volmachten het
volgende traktaat gesloten hebben:

Artikel 1.
Tusschen het Duitsche Rijk en

den Oranjevrijsstaatzal voortdurend
vrede en vriendschap en tusschen
de onderhoorigen der beide landen
Vrijheid van handel bestaan.

Artikel 2.
De onderhoorigen van elke der

contracteerende partifen zullen in
het gebied der andere ten opzichte
van de uitoefening van hunnen
godsdienst, alsmede met betrekking
tot het drijven van handel en
nering dezelfde rechten, privilegies
en begunstigingen van allerlei aard
geniceten, als aan de burgers toe=
komen of zullen toekomen, en aan
geene andere of moeieliskere al=
gemeeneof plaatselijke belastingen,
heffingen, beperkingen of verplich=
tingen van eenigen aard onder=
worpen zijn dan aan die, waaraan
de onderhoorigen der meest be=
gunstigde natie onderworpen zisn
en onderworpen zullen worden.

Artikel 3.
De onderhoorigen van elke der

contracteerende partijen zullen in
het gebied der andere gelike be=
voegdheid hebben als de burgers
hunne woonplaats te kiezen, te
reizen, groct- en kleinhandel te
drijven, elke soort van roerende of
Oonroerende goederen te bezitten.
door koopovereenkomst, ruil, schen=
king, uiterste wilsbeschikking of op
anderewijze zulke goederente ver=
krijgen en daarover te beschikken,



werben.Auchsollensiein keinemdieser
Fälle anderenoder höheren Abgaben
und Auflagen unterliegen,als die In=
länder.

Artikel 4.
Die Deutschenin demOranje=Frei=

staat und die Angehörigen des Oranje=
Freistaats in Deutschlandsollen volle
Freiheit haben,wie die Inländer ihre
Geschäfteentwederin Person oderdurch

regeln, ohneverpflichtetzu sein, hierfür
bevorrechtigtenEinzelyen oder Körper=
schafteneineVergütung oder Schadlos=
haltung zu zahlen, welchenicht auch
von den Inländern selbst zu zahlen
wäre.

Sie sollenfreienZutritt zu denGe=
richtenhabenund hinsichtlichder Ver=
folgungundVertheidigungihrer Rechte
alle Befreiungen und Vorrechte der
Inländer genießen.

Artikel 5.
Aktiengesellschaftenund sonstigekom.

merzielle, industrielle oder finanzielle
Gesellschaften,welche in dem Gebiete
des einender vertragschließendenTheile
nachMaßgabederdortgeltendenGesetze
errichtetsind, sollenin demGebietedes
anderenTheiles alle Rechteauszuüben
befugtsein,welchedengleichartigenGe=
sellschaftender meistbegünstigtenNation
zustehen.

Artikel 6.
Die Angehörigenjedes der beiden

vertragschließendenTheile werden auf

alsmede erfenissenkrachtens de wet
te verwerven. Ook zullen 2zij in
geen dezer gevallen aan andere of
hoogere belastingen en hellingen
dan de burgers onderworpen züsn.

Artikel 4.
De Duitschers in den Oranjevrij=

staat en de onderhoorigen van den
Oranjevrijstaat in Duitschland zullen
volle vrheid hebben evenals de
burgers hunne zaken hetzij in per=
sOonhetzij door eenenagent hunner
eigen keus te regelen, zonder ver=
Plicht te zisn hiervoor aan bevoor=
rechte personen of vereenigingen
cene vergoeding of schadeloosstelling
te betalen, welke niet ook door de
burgers zelven zou moeetenbetaald

Worden. «
Zij zullen vrijen toegang tot de

gerechtshoven hebben en ten op=
zichte van de opvordering en ver=
dediging hunner rechten alle Frif=
dommen en voorrechten der burgers
genieten.

Artikel 5.
Aandechmaatschappijen en andere

maatschappisen van koophandel,
nijverheid of geldzaken, welke in
het gebied van eene der contractee=
Lrende Partisen overeenkomstig de
daar geldende wetten zisn opgericht,
zullen in het gebied der andere
Dartij bevocgd zijn alle rechten uit
te oefenen, welke aan geliiksoor=-
tige maatschappijen der meest be=
Zunstigde natie tockomen.

Artikel 6.
De onderhoorigen van elke der

beide contracteerende partijen zullen
20“



demGebietedesanderenhinsichtlichdes
Militärdienstes,sowohlin derregulären
Armee,als in derMiliz undNational=
garde, sowie hinsichtlichjedes Amts=
dienstesgerichtlicher,administrativerund
munizipalerArt, hinsichtlichaller mili=
tärischenRequisitionenund Leistungen,
sowie in Bezug auf Zwangsanleihen
und sonstige Lasten,welchezu Kriegs=
zweckenoder in Folge andereraußer=
gewöhnlicherUmständeaufgelegtwerden,
dieselbenRechtegenießen,wie die An=
gehörigender meistbegünstigtenNation.

Sie dürfen wederpersönlichnochin
Bezug auf ihre beweglichenund un=
beweglichenGüter zu anderen Ver=
pflichtungen; Beschränkungen,Taxen
oder Abgaben angehaltenwerden,als
denjenigen,welchendieInländer unter=
worfenseinwerden.

Artikel 7.
Die vertragschließendenTheilewerden,

sobald in dem Oranje=Freistaateder
SchutzderModelle,Muster,Fabrik=oder
Handelszeichen,sowieder Bezeichnung
oderEtikettirungderWaaren oderihrer
VerpackungnachMaßgabe derin dieser
Beziehung allgemein angenommenen
Grundsätzedurch Gesetzgeregeltsein
wird, durchein Abkommenoderdurch
Austauschvon Erklärungen dieFörmlich=
keitenfestsetzen,von deren Erfüllung
der Genuß der bezüglichen,von dem
einen und anderenTheile seinenAn=
gehörigeneingeräumtenRechteabhängig
seinwird.

ob het gebied der andere ten op=
zichte van den krijigsdienst 200wel
in het geregelde leger als in de
militie en schutterij, evenals ten
.zichte van elken ambtsdienstvan
gerechtelikken, administratieven en
gemeenteliken aard, ten opzichte
Van alle militaire vorderingen en
leveringen, alsmede met betrek=
king tot gedwongen leeningen en
andere lasten, welke tot oorlogs=
doeleinden of ten gevolge van an=
dere buitengewone omstandigheden
opgelegd worden, dezelfde rechten
genieten als de onderhoorigen der
meestbegunstigdenatie.

Zij mogennoch persoonlijk, noch
met betrekking tot hunne roerende
en onroerende goederen tot andere
Verplichtingen, beperkingen, schat=
tingen of belastingen gedwongen
worden dan de zoodanige, waaraan
de burgers onderworpen zullen zZijn.

Artikel 7.

De contracteerendepartijen zullen,
200dra in den Oranjevrijistaatde be=
scherming der modellen, monsters,
fabrieks- of handelsmerken, als=
mede der opschriften of etiketten
Vvande waren of hunner verpak=
king overeenkomstig de in dit op=
Zicht algemeen aangenomen grond=
slagen bij de wet zal geregeld zijn.
door eene overeenkomst of door
cene uitwisseling van verklaringen
de formaliteiten vaststellen, van
welker nakoming het genot der
bedoelde, door de eene en andere
Partij aan hare onderhoorigen toe=
gekende rechten aflhankelijk zal
zün.



Artikel 8.
Kein Einfuhr=,Ausfuhr=oderDurch=

fuhrverbotdarf von einemder vertrag=
schließendenTheile dem anderengegen=
übererlassenwerden,welchesnichtent=
wedergleichzeitigauf alle, oder doch
unter gleichenVoraussetzungenauchauf
andereNationenAnwendungfindet.

Hinsichtlichder Ein= und Ausfuhr
derWaaren, ihrerDurchfuhr oderzoll=
amtlichenNiederlage,der zu zahlenden
ölle, welcherArt sie seien, und der
JollförmlichkeitenjederArt verpflichtet
sichjederder vertragschließendenTheile,
den anderen unverzüglichund ohne
Weiteresan jederBegünstigung,jedem
VorrechtoderjederHerabsetzungin den
Eingangs=und Ausgangsabgaben,so=
wie jederanderenBefreiungoderKon=
zessionTheil nehmenzu lassen,welcheer
einerdrittenMacht eingeräumthat oder
einräumenwird.

Begünstigungen,welche einer der
beiden vertragschließendenTheile un=
mittelbarangrenzendenfremdenStaaten,
KolonienoderGebietenzurErleichterung
desVerkehrsin denGrenzzonen,oder
welcheer fremdenStaaten, Kolonien
oder Gebieten durch eine schon ab=
eschlosseneoder künftig abzuschließende

75 gewährt hat oder ge=
währensollte,könnenvon demanderen
Theile nicht in Anspruch genommen
werden, solangedieseBegünstigungen
auch allen übrigennichtangrenzenden,
beziehungsweisenichtzollgeeintenStag=
ten,KolonienoderGebietenvorenthalten
werden. Zu den letzterenStaaten ist
auchder nichtangrenzende,beziehungs=
weisenicht zollgeeinteSchutzstaateiner
in der bezeichnetenWeise begünstigten

Artikel 8.
Geen verbod van invoer, uitvoer

of doorvoer mag door eene der
contracteerende partijen tegenover
de andere worden uitgevaardigd,
dat niet of gelijktijdig op alle ot
althans onder gelike omstandig=
heden ook op andere naties toe=
Dasselijk is.

Ten opzichte van den in- en
uitvoer der waren, hun doorvoer
ok tolplichtig depôt, de te betalen
tolheflingen, van welken aard 2sj
Zijn mogen, en de tolformaliteiten
Van elke soort verbindt zich elke
der contracteerende partisen de an=
dere onverwijld en zonder meer te
laten deelen in elke begunstiging,
elk voorrecht of elke verlaging
van de inkomende en uitgaande
rechten, alsmede in elke andere
vastelling of concessie, welke 2)
aan eene derde macht heeft inge=
Willigd of 2al inwilligen.

Op begunstigingen, welke eene der
beide contracteerende partisen aan
onmiddellikk aangrenzendevreemde
staten, kolonies of landstreken tot
vergemakkelijking van het verkeer
in de grensstreken of welke zij aan
Vreemde staten, kolonies of land=
streken door eene reeds geslotene of
in de toekomst te sluiten tolvereeni=
Eing verleend heeft of mocht ver=
leenen, kan door de andere partij
Seene anunspraakworden gemaakt,
200lang deze begunstigingen ook
aan alle overige niet aangren=
zende, respectieveli)k niet door tol=
eenheid verbonden staten, kolonies
of landstreken onthonden worden.
Tot de laatste staten moet ook
gerekend worden de niet aangren=



Kolonieoder einessolchenGebietszu
rechnen.

Ferner werdendiejenigenbesonderen
Begünstigungen,welchederOranje=Frei=
staat der an ihn angrenzendenSüd=
afrikanischenRepublik, ohnemit ihr eine
Zollvereinigungabgeschlossenzu haben,
bereitseingeräumthat oderkünftigein=
räumenwird, um dennachbarlichenVer=
kehrzwischenbeidenStaatenauchaußer=
halb der eigentlichenGrenzzonenzu er=
leichtern,von demDeutschenReicheso
lange nicht in Anspruch genommen
werden,als dieseBegünstigungenauch
allen übrigenStaaten, Kolonienoder
Gebietenvorenthaltenbleiben.

Artikel 9.
Jeder der vertragschließendenTheile

kann in denHandelsplätzendesGebiets
des anderen Theiles Generalkonsulu,
Konsuln, Vicekonsulnoder Konsular=
agentenbestellen.

Die BestellungvonKonsularagenten
kanndurchdieGeneralkonsuln,Konsuln
und Vicekonsuln erfolgen,soferndiese
nach der Gesetzgebungdes Staates,
welchersieernannthat, dazubefugtsind.

Beide Theile behaltensichdas Recht
vor, dieZulassungvonKonsularbeamten
für einzelneOrte auszuschließen.Dabei
wird jedochvorausgesetzt,daßdieserVor=
behaltgleichmäßigallenMächtengegen=
über Anwendungsindet.

zende, respectievelik niet door tol=
eenheid verbonden beschermingstaat
Vvaneene op de vermelde wijze
begunstigle kolonie of van 2zoo=
danige landstreek.

Voorts 2al op de bijzondere be=
Zunstigingen, welke de Oranjevrij=
staat aan de aan hem grenzende
Zuid-Afrikaansche Republiek, zonder
met haar eene tolvereeniging gesloten
te hebben, reeds toegestaan heeft of
in het vervolg toestaan zal om hoet
buurverkeer tusschen beide staten
Ook buiten de eigenlike grens=
streken te vergemakkelijkken, door
het Duitsche Rijk zoo lang geene
aanspraak worden gemaakt,als deze
begunstigingen ock aan alle overige
staten, kolonies of landstreken ont=
houden blijven.

Artikel 9.

Elke der contracteerendepartijen
kan in de handelsplaatsen van het
gebied der andere partij Consuls=
Generaal, Consuls, Vice-Consuls of
Consulaire Agenten aanstellen.

De aanstelling van Consulaire
Agenten kan door de Consuls-Gene=
raal, Consuls en Vice-Consuls ge=
schieden, voor 200ver deze volgens
de wetgeving van den staat, die
hen benoemd heeft, daartoe be=
voegd zijn.

Beide partijen behouden zich het
recht voor de toelating van con=
sulaire ambtenaren voor enkele
Plaatsen uit de sluiten. Daarbij
wordt echter op den voorgrond ge=
steld. dat dit voorbehoud gelijkelijk

alle mogendheden wordt toege=
Dast. "



Die Generalkonsuln,Konsuln,Vice—
konsulnundKonsularagentenkönnenaus
AngehörigenbeiderLänder oderdritter
Staaten gewählt werden. Sie treten
ihre Thätigkeitan, sobaldsie von der
RegierungdesLandes,inwelchemihnen
ihr Amtssitzangewiesenist, in den dort
üblichenFormen zugelassenund aner=
kanntwordensind.

Das Eregquatursoll ihnen kostenfrei
ertheiltwerden. Beide Theile behalten
sichdasRechtvor, das Exequaturunter
Mittheilung der Beweggründewieder
zurückzuziehen.

Von jederAenderungderAmtsbezirke
der Konsuln wird die Regierung des
Staates, in welchemsieihren Amtssitz
haben,in Kenntnißgesetztwerden.

Artikel 10.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vice=

konsulnund ihreKanzleroderSekretäre,
sowiedie Konsularagenten,welcheAn=
gehörigedesStaates sind, für welchen
sie ernannt, sollen von der Militär=
einquartierungund den Militärlasten
überhaupt,von dendirekten,Personal-,
Mobiliar=undLuxussteuernbefreitsein,
mögensolchevomStaate odervon den
Gemeindenauferlegtsein, es sei denn,
daß sieGrundbesitzhaben,Handeloder
irgendeinGewerbebetreiben,in welchen
Fällen sie denselbenTaxen, Lastenund
Steuern unterworfensein sollen, welche
die sonstigenEinwohnerdesLandesals
Grundeigenthümer,KaufleuteoderGe=
werbetreibendezu entrichtenhaben.

De Consuls-Generaal, Consuls,
Vice-Consuls en Consulaire Agenten
kunnen uit onderhoorigen van beide
landen of van derde statengekozen
worden. Zij vangen hunne werk=
zaamheid aan, 2zoodra zij door de
regeering van het land, waarin
aan hen hun ambtszetel is aange=
wezen, in de daar gebruikelijke
vormen zijn toegelaten en erkend.

Het exequatur zal hun kosteloos
worden verleend. Beide partijen
behouden zich het recht voor, het
exedquatur onder mededeeling der
beweeggronden weder in te trekken.

Van elke verandering van de
ambtskringen der Consuls zal aan
de regeering van den staat, waarin
zij hun ambtszetel hebben, kennis
worden gegeven.

Artikel 10.
De Consuls-Generaal, Consuls,

Vice-Consuls en hunne Kanseliers
f Secretarissen, alsmede de Con=
SsulaireAgenten, die onderhoorigen
zisn van den staat, voor welken 2s
zijin benoemd, zullen vrij#zijn van
de inkwartiering van kriigslieden.
en de kriigslasten in het algemeen,
vVvande directe, personeele, meubi=
laire en weelde-belastingen, hetzi
dezulke door den staat of door de
gemeenten opgelegd zijn, ten ware
zij grondbezit hebben, handel drij=
ven of eenigenering doen, in welke
gevallen zi; aan dezelfde schat=
tingen, lasten en belastingen onder=
worpen zullen zisn, welke de an=
dere inwoners des lands als grond=
eigenaars, kooplieden of nering=
doenden moeten opbrengen.



Sie dürfenwederverhaftetnochge=
fänglicheingezogenwerden,ausgenom=
menfür Handlungen,welchedieStraf=
gesetzgebungdes Staates, in welchem
sie ihrenAmtssitzhaben,als Verbrechen
bezeichnetund bestraft.

Artikel 11.
Die Generalkonsuln,Konsuln, Vire=

konsulnund ihreKanzleroderSekretäre,
sowiedieKonsularagentensindverbunden,
vor Gericht Zeugniß abzulegen,wenn
dieLandesgerichtesolchesfür erforderlich
halten. Doch soll die Gerichtsbehörde
in diesemFalle sie mittelst amtlichen
Schreibensersuchen,vor ihr zuerscheinen.

Artikel 12.
Die Generalkonsuln,Konsuln, Vice=

konsuln und Konsularagentenkönnen
an demKonsulatsgebäudedas Wappen
des Staates, für welchensie ernannt
sind,mitderUmschrift:„Generalkonsulat,
Konsulat, Vicekonsulatoder Konsular=
agenturvon . . . .“ anbringenund ihre
Landesflaggeauf demKonsulatsgebäude
aufziehen.

Es versteht sich von selbst, daß die
äußerenAbzeichenniemals so aufgefaßt
werdendürfen, als begründetensie ein
Asblrecht.

Artikel 13.
Die Konsulatsarchivesind jederzeit

unverletzlich,und die Landesbehörden
dürfenunter keinemVorwande und in
keinemFalle die zu den Archiven ge=
hörigenDienstpapiereeinsehenodermit
Beschlag belegen. Die Dienstpapiere
müssenstetsvon den das etwaigekauf=

Zij mogen noch in hechtenisnoch
gevangen genomen worden, behalve
voor handelingen welke de straf=
wetgeving van den staat, waarin
zij hunnen ambtszetel hebben, als
misdaden kenmerkt en straft.

Artikel 11.
De Consuls-Generaal, Consuls,

Vice-Consuls en hunne Kanseliers
Of Secretarissen, alsmede de Con=
sulaire Agenten zijn gehouden voor
het gerecht getuigenis af te leggen,
wanneer de landsgerechten zulks
noodig achten. Doch in dit geval
zal de rechterlikke overheid hun
bis ambtelikk schrijven verzoeken
voor haar te verschijnen.

Artikel 12.
De Consuls-Generaal, Consuls,

Vice-Consuls en Consulaire Agenten
kunnen aan het consulaatsgebouw
het wapen plaatsen van den staat,
voor welken zij benoemd zisn, met
het randschrift: „Consulaat-Generaal,
Consulaat, Vice-Consulaat of Con=
sulair Agentschapvan. . . .« enhunne
landsvlag op het consulaatsgebouw
hijschen.

IHet spreekt van zelf, dat de
uiterlike teekenennimmer zrocmogen
worden opgevat, als of 2i] een
asylrecht zouden vestigen.

Artikel 13.
De consulaire archieven zijsn te

allen tide onschendbaar,en de lands=
overheid mag ondergeen voorwendsel
en in geen geval de tot de archieren
behoorendedienstpapieren inzien of
er beslag op leggen. De dienst=
Papieren moeten steeds volkomen



männischeGeschäftoder Gewerbe des
KonsularbeamtenbetreffendenBüchern
undPapierenvollständiggesondertsein.
Die Amtsräumeund Wohnungender
Berufskonsuln,welcheAngehörigedes
Staates sind, der sieernannthat, sollen
jederzeitunverletzlichsein. Die Landes=
behördensollen, soweit es sichnichtum
Verfolgung von Verbrechenhandelt,
ohne Zustimmung des Konsuls keine
Amtshandlungdort vornehmen.

Die daselbstniedergelegtenPapiere
undBücherdürfenin keinemFalle durch=
suchtoder mit Beschlagbelegtwerden.

Artikel 14.
In Fällen der Behinderung, Ab=

wesenheitoder des Todes von General=
konsuln,KonsulnoderVicekonsulnsollen
die Kanzlerund Sekretäre,insoweitsie
als solchederRegierungdesStaates,
in welchemsie ihren Amtssitzhaben,
namhaft gemachtworden sind, von
Rechtswegenbefugtsein, einstweilendie
konsularischenAmtsbefugnisseauszuüben,
und sie sollenwährenddieserZeit die
Freiheiten und Privilegien genießen,
welchenachdiesemVertragedamit ver=
bundensind.

Artikel 15.
Die Generalkonsuln,Konsuln und

VicekonsulnoderKonsularagentenkönnen
in Ausübung der ihnen zuertheilten
Amtsbefugnissesich an die Behörden
ihres Amtsbezirkeswenden,um gegen
jede Verletzung der zwischenbeiden
TheilenbestehendenVerträgeoderVer=

Reichs=Gesezbl.1898.

algezonderd zijn van de boeken en
apieren betreffende het wellicht
door den consulairen ambtenaar
gedreven koopmansvak of bedriif.
De ambtsvertrekken en woningen
der Consules Missi, die onderhoorigen
zijsn van den staat, welke hen be=
noemd heeft, zullen te allen tide
onschendbaar ziin. De landsover=
heid zal, voor zoover het geene
vervolging van misdaden betreft,
zonder toestemming van den Consul
daar geene ambtelikke handeling
verrichten. .

De daar berustende papieren en
boeken mogen in geengeval onder=
zocht of in beslag genomenworden.

Artikel 14.
In gevallen van verhindering,

afwezigheidofoverlijden vanConsuls=
Generaal, Consuls of Vice-Consuls
Zullen de Kanseliers enSecretarissen,
Voor zoover zij als zoodanig aan
de regeering van den staat, in
welken zi; hun ambtszetel hebben,
bekend ziin gemaakt, van rechts=
wege bevoegd züjn, tiideliik de con=
sulaire ambtsbevoegdheden uit te
defenen, en 2ij zullen gedurende
dezen tijd de vrijlommen en voor=
rechten genieten, welke volgens dit
Vverdragdaaraan verbonden zijn.

Artikel 15.
De Consuls-Generaal, Consuls en

Vice-Consuls of Consulaire Agenten
kunnen in de uitoefening der hun
Vverleendeambtsbevoegdheden zich
aan de autoriteiten in hun ressort
wenden om op te komen tegen elke
schendingder tusschenbeidepartijen

21
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einbarungenund gegenjededen An⸗
gehörigendes Staates, für welchensie
ernanntsind, zur Beschwerdegereichende
BeeinträchtigungEinspruchzu erheben.
Wenn ihre Vorstellungenvon diesen
Behördennicht berücksichtigtwerden)so
könnensie, in Ermangelungeinesdiplo=
matischen Vertreters des genannten
Staates, sich an die Zentralregierung
des Landes wenden, in welchemsie
ihren Amtssitzhaben. «

Artikel 16.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vice=

konsulnund ihre Kanzler, sowie die
Konsularagentenhabendas Recht, so=
wohl in ihrerKanzleials auchin der
Wohnung der Betheiligtendiejenigen
Erklärungenaufzunehmen,welchedie
Reisenden,Handelstreibendenund alle
sonstigenAngehörigendesStaates, für
welchensie ernannt sind, abzugeben
haben. Sie könnenaußerdem)soweit
sie nach den GesetzendiesesStaates
dazu ermächtigtsind, alle letztwilligen
Verfügungen von Angehörigendieses
Staates aufnehmenund beurkunden.

In gleicherWeise können sie alle
anderen Rechtshandlungenaufnehmen
und beurkunden,bei welchendieseAn=
gehörigen,sei es allein, sei es gemein=
schaftlichmit Angehörigenodersonstigen
Einwohnerndes Landes, in welchem
sieihrenAmtssitzhaben, betheiligtsind.

Zur AufnahmeundBeurkundungvon
Rechtshandlungen,anwelchenausschließ=
lichAngehörigedesStaates, in welchem
die Konsularbeamtenihren Amtssitz
haben,odereinesdrittenStaates be=

bestaande traktaten of overeen=
komsten en tegenelke benadeeling,
welke aan de onderhoorigen van
den staat, waarvoor zi; benoemd
zijn, tot bezwaar strekt, Wanncer
op hunne vertoogen door deze
autoriteitengeenachtgeslagenworct,
zoo kunnen zij bi; gemis van een
diplomatieken vertegenwoordiger
zich wenden aan de algemeene
regeering van het land, waarin zij
hun ambtszetel hebben.

Artikel 16.

De Consuls-Generaal, Consuls,
Vice-Consuls en hunne Kanseliers,
alsmede de Consulaire Agenten
hebben het recht zoowel in hunne
kanselarij als ook in de woning der
betrokkenen zoodanige verklaringen
af te nemen, als de reizigers,
handeldrivenden en alle andere
onderhoorigen van den staat, voor
welken zij benoemd zisn, hebben
te geven. Zij kunnen buitendien,
Voor 2oover 2zijvolgens de wetten
van dezen staat daartoegemachtigd
ziin, alle uiterste wilsbeschikkingen
van onderhoorigen van dezen staat
afnemen en opmaken.

Op gelike wijze kunnen 2is alle
andere akten opnemen en opmaken,
waarbij deze onderhoorigen hetzi)
alleen, hetzi; gemeenschappelijkmet
onderhoorigen of andere inwoners
van het land, waarin zi; hun ambts=
zetel hebben, betrokken zijn.

Tot het opnemen en opmaken
van akten, waarbij nitsluitend onder=
hoorigen van den staat, waarin de
consulaire ambtenaren hun ambts=
zetel hebben, of van een derden
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theiligtsind, sind dieseBeamten nach
Maßgabeder Gesetzedes Staates, für
welchensie ernanntsind, dann befugt,
wenn die Rechtshandlungenbewegliche
oder unbeweglicheGegenstände,welche
sichin diesemStaate befinden,oderAn=
gelegenheiten,welchedaselbstzur Er=
ledigung kommensollen, ausschließlich
betreffen.Die Konsularbeamtenkönnen
auchjedeArt von Verhandlungenund
Schriftstücken,welchevonBehördenoder
Beamtendes Staates, für welchensie
ernanntsind, ausgegangensind, über=
setzenund beglaubigen.

Alle vorerwähntenUrkundensowiedie
Abschriften,AuszügeoderÜbersetzungen
solcherUrkundensollen,wennsie durch
die gedachtenKonsularbeamtenvor=
schriftsmäßigbeglaubigtund mit dem
AmtssiegelderKonsularbehördeversehen
sind, in jedemder beidenStaaten die=
selbeKraft und Geltung haben, als
wennsievor einemNotar oderanderen
öffentlichenoder gerichtlichen,in dem
einen oder dem anderen der beiden
Staaten zuständigenBeamten aufge=
nommenwären, mit derMaßgabe,daß
sie demStempel, derRegistrirungoder
jederanderenin demStaate, in welchem
siezur Ausführunggelangensollen,be=
stehendenTaxe oder Auflage unter=
worfensind.

Wenn gegendieGenauigkeitoderdie
Echtheitder Abschriften,Auszügeoder
ÜbersetzungenIweifel erhobenwerden,
so soll die Konsularbehördeder zu=
ständigenLandesbehördeauf Verlangen
die Urschrift behufs Vergleichungzur
Verfügungstellen.

staat betrokken zisn, zisn deze amb=
tenaren overeenkomstig de wetten
van den staat voor welken 2ij be=
noemd zijn, dan bevoegd, als de
akten uitsluitend roerende of onroe-
rende goederenbetreffen,welke zich
in dezen staat, bevinden, of aan=
gelegenheden,welke daar afgedaan.
moeten worden. De cConsulaire
ambtenaren kunnen ook elke soort
Vvanbescheiden en stukken vertalen
een waarmerken, welke zijn uit=
gegaan van autoriteiten of ambte=
naren van den staat, waarvoor 2jj
benoemd zijn.

Alle voormelde akten, alsmede
de afschriften, uittreksels of verta=
lingen van zoodanige akten zullen,
Wanneer zi door de bedoelde con=
sulaire ambtenaren behoorliik ge=
Waarmerkt en van het ambtszegel
der consulaire autoriteiten voorzien
ziin, in elken der beide staten de=
zelfde kracht en geldigheid hebben,
als wanneer zij voor een notaris
#ofanderen openbaren of gerechte=
lijken, in den eenenof den anderen
der beide staten bevoegden ambte=
naär gepasseerd waren, met dien
Verstande dat zij onderworpen zijn
aan het zegel, de registratie of elke
andere in den staat, waarin 2jj nit=
gevoerd moeten worden, bestaande
hefling of belasting.

Wanneer omtrent de nauwkeu=
righeid of de echtheid der afschrif.
ten, uittreksels of vertalingen twiffel
geopperd wordt, zal de consulaire
autoriteit aan de bevoegde lands=
autoriteit op haar verlangen het
Oorspronkeliike stuk tot vergeliking
ter beschikking stellen.



Artikel 17.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vice=
konsulnund ihre KanzleroderSekre=
täre, sowiedie Konsularagentensollen
in beiden Staaten aller Befreiungen,
Vorrechte und Befugnisse theilhaftig
sein, welcheden Beamten gleichen
Grades der meistbegünstigtenNation
zustehen.

Artikel 18.
Über die gegenseitigeAuslieferung

derVerbrecherundErledigungvonRe=
quisitionenin Strafsachenwird zwischen
denvertragschließendenTheilen einebe=
sondereVereinbarunggetroffenwerden.

- Artikel 19.
Diie Bestimmungendesgegenwärtigen
Vertrags erstreckensichebenso,wie auf
das DeutscheReich, auch auf die mit
demselbengegenwärtigoderkünftigzoll=
geeintenLänderoderGebiete.

. Artikel 20.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati=
fizirt, und die Ratifikationensollen in
Berlin sobaldals möglichausgewechselt
werden.

Derselbesoll zwei Monate nachder
AuswechselungderRatifikationeninKraft
tretenund drei Jahre, vom Tage des
Inkrafttretensan gerechnet,in Wirk=
samkeitbleiben.

Wenn ein Jahr vor Ablauf dieses
Zeitraumskeinerder vertragschließenden
Theile demanderendurcheineamtliche
Erklärung seineAbsichtkundgiebt, die
Wirksamkeitdes Vertrags aufhörenzu

Artikel 17.
De Consuls-Generaal, Consuls,

Vice-Consuls en hunne Kanseliers
;fs Secretarissen alsmede de Consu=
laire Agenten zullen in beide staten
alle vrijdommen, voorrechten en be=
Voegdheden deelachtig zisn, welke
aan de ambtenaren van gelijken
rang der meest begunstigde natie
toekomen.

Artikel 18.
Over de wederziidsche uitlevering

Van misdadigers en over rogatoire
Ccommissiesin strafzakenzal tusschen
de contracteerendepartijen eeneat.
zonderlike overeenkomst worden
*“

Artikel 19.
De bepalingen van het tegen=

woordige traktaat zijn evenals op
het Duitsche Riik ook van toe=
Passing op de daarmedetegenwoor-
dig of in de toekomst door toleen=
heid verbonden landen of land=
streken.

Artikel 20.
Het tegenwoordige traktaat zal

geratificeerd, en de ratificaties zullen
in Berliin zoo spoedig mogelijk
uitgewisseld worden.

Het zal twee maanden na de
uitwisseling der ratificaties in wer=
king treden en drie jaren, van den
dag der inwerkingtreding af gere=
kend, van kracht blijven.

Indien een jaar voor het ver=
striikken van dezen termijn geene
der contracteerendepartijen aan de
andere door eene ambtelike ver=
klaring haar voornemen te kennen



lassen,so soll derselbenoch ein Jahr
von demTage ab in Geltung bleiben,
an welchemder eine oder der andere
dervertragschließendenTheile denselben
gekündigthabenwird.

Die vertragschließendenTheile behalten
sichdieBefugniß vor, nachgemeinsamer
Verständigungin diesenVertrag jederlei
Abänderungenaufzunehmen,welchemit
demGeisteund den Grundlagen des=
selbennichtim Widerspruchestehenund
derenNützlichkeitdurchdie Erfahrung
dargethanseinsollte.

Zur Urkunddessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtenden gegen=
wärtigenVertrag unterzeichnetund ihre
Siegel beigedrückt.

So geschehenzuBerlin, den28.April1897. „
(L. S.) Freiherrvon Marschall.
(IL.S.) Dr. Hendrik P. N. Muller.

Der vorstehendeVertrag
Ratifikationenhat zu Berlin am

geeft om de werking van het trak=
taat te doen ophouden, 2o0 zal het
nog een Jaar van kracht blijven
van den dag af, waarop de eene
of de andere der contracteerende
Partijen het zal hebben opgezegd.

De contracteerendepartijen be=
houden zich de bevoegdheid voor
na gemeenschappeliik overleg in
dit verdrag alle veranderingen op
te nemen, welke met den geest en
de grondslagen ervan niet in strijd
zijn, en welker nut door de erva=
ring mocht zijn gebleken.

Ter oorkonde daarvan hebben
de wederziidsche gevolmachtigden
het tegenwoordige traktaat onder=
teekend en met hunne zegels voor=
Zien.

Aldus gedaan te Berlijn, den
28. April 1897.

(L. S.) Dr. Hendrik P. N. Muller.
(L. S.) Freiherr von Marschall.

Reichs-=Gesetbl.1898.
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(Nr. 2454.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der Republik Haiti zu den am
4. Mai 1896 zur Berner internationalenUrheberrechts=Übereinkunftvom
9. September1886 getroffenenZusatzübereinkommen.Vom 16. März 1898.

. Nach einerMittheilungdesSchweizerischenBundesrathsistdieRepublikHaiti
den am 4. Mai 1896 in Paris zur BernerÜbereinkunft,betreffenddieBildung
eines internationalenVerbandeszum Schutzevon Werken der Literatur und
Kunst, vom 9. September1886 getroffenenZusatzübereinkommen,nämlicheiner
Zusatzakteund einer Deklaration (Reichs=Gesetzbl.1897 S. 759 und S. 769)
beigetreten.

Als Tag des Beitritts ist der 17. Januar d. J. festgesetztworden.

Berlin, den16.März 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
„& 12.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür dasRechnungsjahr1898. S. 107.—
Gesetz, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Iwecke der Verwaltungen des Reichsheeres, der
Marine und der Reichseisenbahnen.S. 137. — Gesetz wegen Verwendung überschüssigerReichs=
einnahmenzur Schuldentilgung. S. 138. — Gesetz, betreffenddie Feststellung des Haushalts=Etats.
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1898. S. 140.

(Nr. 2455.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rechnungs=
jahr 1898. Vom 31. März 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen 2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahrvom 1. Mril 1898 bis 31. März 1899 wird, wie folgt, fest=
gestellt:

in Ausgabe
auf 1433790723 Mark, nämlich

auf 1240727617 Mark an fortdauernden,
auf 135636115 Mark an einmaligenAusgabendesordentlichen

Etats, und
auf 57426 991 Mark aneinmaligenAusgabendesaußerordent=

lichenEtats,
in Einnahme

auf 1433790 723 Mark.

K. 2.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungs=Etatfür das

—Reichsbank=Direktoriumfür die Zeit vom 1. April 1898 bis 31. März 1899
wird auf 144.000Mark festgestellt.

Reichs=Gesetzb.1898. 23

Ausgegebenzu Berlin den 1.April 1898.
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K. 3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungdes

ordentlichenBetriebsfondsder Reichs=HauptkassenachBedarf, jedochnicht über
den Betrag von einhundertfünfundsiebzigMillionen Mark hinaus, Schatz=
anweisungenauszugeben.

S. 4.
Die BestimmungdesZinssatzesdieserSchatzanweisungen,derenAusfertigung

der Reichsschuldenverwaltungübertragenwird, und der Dauer der Umlaufszeit,
welcheden 30. September1899 nichtüberschreitendarf, wird demReichskanzler
überlassen. Innerhalb diesesJeitraums kann, nach Anordnung des Reichs=
kanzlers,der Betrag der Schatzanweisungenwiederholt,jedochnur zur Deckung
der in Verkehr gesetztenSchatzanweisungenausgegebenwerden.

g.5.
Die zur Verzinsungund Einlösung der Schatzanweisungenerforderlichen

Beträge müssender Reichsschuldenverwaltungaus den bereitestenEinkünftendes
Reichs zur Verfallzeit zur Verfügung gestelltwerden.

g. 6.
Die AusgabederSchatzanweisungenist durchdieReichskassezu bewirken.
Die Zinsen der Schatzanweisungen,sofern letztereverzinslichausgefertigt

sind,verjährenbinnenvier Jahren,die verschriebenenKapitalbeträgebinnendreißig,
Jahren nachEintritt des in jederSchatzanweisungauszudrückendenFälligkeits=
termins.

S. 7
Die Beilage II des Gesetzes,betreffendden Servistarif und die Klassen=

eintheilungder Orte, vom 26. Juli 1897 eichs=Gesetzbl.S. 619) erhält die
aus der drittenAnlage ersichtlicheFassung.

— UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburgv. d.H.),den31.März 1898.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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et Darunter
. ur da —

Ausgabe. Rechnungs⸗ künftig
.7 jahr 1898.|wegfallend.

Mark. Mark.

FortdauerndeAusgaben.

1O/ I. Bundesrath.
Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetztaus den

unter Kapitel 7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

2.J|19. 1 rchsts 689400 3000
3.59 III. ReichskanzlerundReichskanzlieit. 228370 3500

IV. AuswärtigesAmt.
4. 1/11. Auswärtiges iiüüt4t4 2 049180 1 100
5. 1/130. Gesandtschaftenund Konsulatt 7523.050 —
6. 1/8. Allgemeine Fond — 1 498 643 6 638

Ga. 1/11. Kolonialverwaltng 289876 10000
Summe .1 360 749 17 738

V. Reichsamtdes Innern.
7. 1/12. Reichsamtdes Innen 997190 1 050
7a. 1/19. AllgemeineFonds. 31216 743 —
7b. 1/9. „Reichskommissariat * 112900 —
ve. 1/2. Bundesamtfür das Heimathwesen 30700 —
7d. 1/5. Schiffsvermessungsnt 37 840 900
S. EntscheidendeDisziplinarbehördenh 6 000 —
9. 1/3.Behörden für die Untersuchungvon Seeunfällen 34 800 —

W#. 18818 SIS ft. 990345
11. 1/8. Normal=Aichungskommisson 152 460 3 600
12. 1/8.Gesimdheitsatzdztt 324 130 600
13. 19. 1Watentettttt4444J. 1909 05 —
13a. 1/12. Reichs=Versicherungsnnt 1 489 175 —
13b. 1/10.Bhysikalisch=TechnischeReichsanstallt 321 394 5 000
13e9 1/19. Kanalnt —— 2 023634 2 000

Summe W. 39646 366 13 150
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Überhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das zin dr

*5 Ausgabe. re. temberg. Rechnungs= gdin
jahr 1898. fallend.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

VI.VerwaltungdesReichsheeres.
14. 1/11. Kriegsministerim . 2 458 45 157 190 2862 9471 2880015. 5. Wililär-Kassenwesen 3245201 423551 260901 3592965116. 1/10.|Militär=Intendanturen 2 366 2851786600163 8562 708 8!|17. 1/6.Militär=Geistlichkeit 863555501850 49y934 20I18.16. Militär=Justizverwaltung 656 829 66 565 89 530 8129244 —19. HöhereTruppenbefehlshaber 261 5900 200 24144N479064
20. 1/3.|Gouverneure, Kommandanten

und Platzmaiore . . . 609 306 23 032 20 080 652 418821 30021. I/3.Adjutantur=Offiziere und Offi=
zierein besonderenStellungen 986 8261 121050 83850 119172622. 1/28. Generalstab und Landesvermies—
sansewennn. 2 468 386 171 990 6595002 706 3262200023. 14. Ingenieur=und Pionierkords 160 0312 460 63 862 ) 2 336 3599 —21. 1/25.|Geldverpflegungder Truppen0 735 30000 682 0665 839 715|124257 087240 43925. 1/6. aturalverpflegung 117 654 5760 990 3776 Sl8 307/135 463 260 2 95526. 1/10.]Bekleidungund Ausrüstungder

25 299 5282 401 6861 336 54529 03775992 77827. 1I/17.Garnisonverwaltungs=und Ser=
44 7157844 128. 1/J/.Garnisonbauwesen 1 25390 100 918 58797|1 413 61739 S5029. 1/18.Militär=Medizinalwesen 7744 455 693 858 431 76148 870 074 4030. I 6. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgeräthe 001 485 93 086 62 2421 156 813 28831. 1/2. VerpflegungderErsatz=undRe=
servemannschaften29. 3 503 658214 8133 108 0493 826 520|32. 15. Ankauf der Remontepferde 8 705 70 42 469 600 81310049 03360933. I 7. Verwaltung der Remontedepotss 605 00929 969 7694002978918 10 00034. 12. ReisekostenundTagegelder,Vor=

- spann-undTransportkosten.7764533500082449374871398911000
35.1,«""64.Militär-Erziehungs-undBil-

dungswesen.............. 6624125575726 716317271482725336.1s’7. Militär=Gefängnißwesen 645 956 96 639 34 448 777 0431 —37. 123.|Artillerie= und Waffenwesen 29 068 8162 219 390|1137 966832 426 172|18 000
Seite 380 978 644|34 311 170|20 036 436435 326 250/619 873
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Überhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das #in 1!

Ausgabe. re. temberg. Rechnungs⸗
b jahr1898.42

S 6# fallend.
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag 8380978 644/34311 170|20036 4364435326 2500619 873
38. 1/7. TechnischeInstitutederArtillerie 976 059 79 075 — 1055134—
39.1,-15.BauundUnterhaltungder

Festungen............... 2934519 38 396 14 41002987 325 19 338
40. Wohnungsgeldzuschüsse903020958332300 522124103485644 356
41. 1/3. Unterstützungenfür aktiveMili=

tärs und Beamte, für welche
an anderen Stellen Unter=
stützungsfondsnicht ausge=
Werfenf1fff 231 300 18250 12 990 262 5400 —

4. ZuschußzurMilitär=Wittwenkasse 425 820243 00144%2
43. 1/7. VerschiedeneAusgaben 1 042 669 67 658 9100| 1 119 4271 —

Summe Kapitel 14 bis 43|397619 306|35590 779/20739 060|453949 145670 567

Mark.
44. Militärverwaltungvon Bahen 73021087

Davon ab:
der auf die fortdauerndenAusgaben Ka= Wart.
pitel74 (AllgemeinerPensionsfonds)mit 6 462 867
und auf die einmaligenAusgaben des
ordentlichenEtats — Kapitel 5 — mit. 8614 901
entfallende,unterKapitel744 undbeiKapitel5 unter
Titel 189 angesetzteTheil obigerOuote#4 15077768

bleiben 57943 31999 —

SummeVI 511 892 46444



Titel.

Ausgabe.

Betrag
für das

Rechnungs=
jahr 1898.

Mark.

künftig

Mark.

VII. VerwaltungderKaiserlichenMarine.
Marine=Kabinetund Ober=Kommanddo . . .
Reichs=Marine=Amt
Seewarteund Observatoren
Stations=Intendanturen

irsnsise..
Seelsorgeund Garnisonschulwesen
Geldverpflegungder Marinetheillll
Betiich de utttttt....3
Näturalwerp#sgang. ————.—
Bekleidung
Garnisonverwaltungs=und Serviswesen
Wohnungsgeldzuschuß
Sntttsseesenn. =
Reise=,Marsch=und Frachtkosten
Bens effee..2—
Instandhaltungder Flotte und der Werftanlagen.
Waffenwesenund Befestigungen
Kassen=und Rechnungswesen
Küsten=und Vermessungswesen
VerschiedeneAusgaben

JJ—J“JJJ——————1

———“—““———“————“————“—————

— —

Summe VIIL..

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
Nächs=Instzent
Reichsgericht

Summe VIII.

IX. Reichsschatzamt.
Reichsschatzamt
A#lseeine onds. .. 4
Überweisungenan die Bundesstaaten . ..
Müsniitssarint

Summe IXK.

——“———J—J—————————

38 465
1 063 465

289 891
288 995
35 030
66 090

14 432 361
13 461 099

957 094
266 347

2 077 718
1134241
1 035 682
2 101 572

216 235
18 090 017
5572 944

435 022
484 440
704 190

1 500
26224
3 600

14 376

91 770
50 000

1260
62 750 S98 229 038

355 100 50 000
1 653 102 2232
2 008 202 52232

619 850 2 000
4 323 640 –

441 328 000 2
479 030 –

446 750 520 2 000
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8 t Darunter
ür da ».

Z-; Ausgabe. Rechnungs= künftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

70. 1/13. X. Reichs-Eisenbahn-=mumit. 373250 .

XI. Reichsschuld.
1. 1/8, Verwmeltunn.....# 241 300 —
7241|/5. Verzinstiig.. 73 617500 —

Summe XL. . .173 858 800 —

1|11. XII. Rechnungshoo -................ 808970 6200

XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
74. 1/6. Verwaltung des Reichsheeres:

aà)Preußr .... . : 44 900 900 53200
5 Sachsfett————. 3 363 280 21 600
e) Württemberg 2 368285 19 120

50632 465 393 920

—— 6 462867 —
—157095 332 393 920

75. 1/7a. Verwaltung der KaiserlichenMarin 3 113 022 28 600
76. 1/5. Civilverwaltng 1 504 720 15 000

Summe XIII.61 713 0744 5620

XIV. Reichs-Invalidenfonds.
77. 1/9. Verwaltung des Reichs=Invalidenfonds. 80 630

78. Zuschußzu denKostender Verwaltung des Reichs=
heeres:

1. as PrePettttttt.——3 355556
2. -Sachsen................·.......... 4440 —
3. 5 580 —
4. ·Bayern....·...................... 20240 —

— 65 816 —



»Hö-

— 9Darunter
für das .

Ausgabe. Rechnungs=—S jahr 1898.|wegfallend.— -
Mark. Mark.

79. Inwalidenpensionenrc. in Folge des Krieges von
1870/71.

!/1.A. Verwaltung des Reichsheeres:
& Pissße — . 9. 15 625 000
b)Sachsen........................... 933 450

2ssithee.. 473800
r,Bn sss J. — 3 395 700

=20 4279500 —
5/8 B. Verwaltung der Kaiserlichen Marine 13 692

20441642
T

80. Invalidenpensionen2c.in Folge derKriegevor 1870.
1/1. A. Verwaltung des Reichsheeres:

“uI. 2994 000 —
b)Sachsen........................... 173 905 —
Wnhterihbergg..25 43 554 —
d)anBaycrn·.......·................ 409919l

8362s378
5% .B. Verwaltung der Kaiserlichen Marine 2 538 —

C. Sonstige Pensionen.
8. ensionen und Unterstützungenfür die Angehörigen

der vormaligenschleswig=holsteinschenArmee 272 000 —
9.AnBayern............................... 34719 —

Reichs

306 719

3930 635

21
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Betrag Darunter
für das künfti

8 S Aus ga be. Rechnungs= ünftig

jahr 1898. wegfallend.
Mark. Mark.

8I. Ehrenzulagean die Inhaber des EisernenKreuzes
von 1870/71 (Gesetzvom 2. Juni 18789:

3) Preinbe 28 404 —–
SSchbheen —#3 1 368 —

c) Württembeergg 144 —
d)Bayern........................... 288 —-

-30204—
82. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen
und derenAngehörien 145 .000 —

2.AnBayern............................... 18508 —-

, - 163508

83. 1/4. Zuschüssezum Dispositionsfonds des Kaisers zu
Gnadenbewilligungenaller Art (Kapitel68 Titel!
der fortdauerndenAusgaben)) Pensionszuschüsse
und Unterstützunern 3 550 000 —

84.1j11.Invaliden-Institute:
n)Preußenec......................... 330 041 28 852
Ssscheenn – —-
0)Wütttemberg.................·..... 10598 —

eanBayen 43480
= 384119 28852

Summe XIy1u8646 554 28 852

Anmerkung.
Zu Kapitel 1 bis 84 und Einnahme=

kapitel 3 bis 4. Ersparnisse, welchebei den
Fonds zu Besoldungenundzu sonstigenDienst=
einkünftenetatsmäßigerBeamten,Offiziereund
Aerztedadurchentstehen,daßStellen zeitweilig
nicht besetztsind odervon ihrenInhabernnicht
versehenwerden können, sind der Reichskasse
zuzuführen.
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8Darunter
Ausgabe. Rechnungs= #s

jahr 1898. wegfallend.

Mark. Wark.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.

Samie 1. Bundesraat — —
——— 33 689400 3000

III. Reichskanzlerund Reichskanzllil. 228 370 3 500
MAnswärtiges lntt. 11 360 749 r17738

Reichsamt des Inster. 33 M 39 646 366 13150
VI. VerwaltungdesReichsheees 511892464 670567

VII. Verwaltung der KaiserlichenMarine . . ... 62 750 898 229 038
A.lIII. Reichs=Justizverwaltung — 2:008202 52232

Mieichsschaumt.. 416 750 520 2 000
X. Reichs=Eisenbahn=Amnt 373250 –—

—————————— 73 858 S00 –
—e 808 970 6200

XIII. AllgemeinerPensionssonds. 61 713 074 437520
=AAXIV. Reichs=Invalidenfods 28 646 554 28 852

Summe der fortdauerndenAusgaben. 1 240 727 617

24°

1 463 797



Betrag
für das

— Ausgabec. Rechnungs=
8 jahr 1898.

Mark.

EinmaligeAusgaben.

a. Ordentlicher Etat.
1 1 a.

II. AuswärtigesAmt.
2.2. Aitswärtigss lnt. —4 55 000

*i'mis Kutwilieesaltnnnn. 10739682

Summe II10 794 682

3 1|11. 1# Sgichspurtes =Innen. 1630000
4. 1|34. IV. Post- und Celegraphenverwaltunn ... 8 399594

4½. 1 Ma. Reichedrueriäeeee 361900
5. V. VerwaltungdesReichöheeres.

1/112. — 54 336 616
13N/172. b)Sachsen................................... 11 003878
173/188. ##ssieee. 4 2151794

Summen 674192288
Preußen 2c.

113/132.Zu Garnisonbauten2c.in Elsaß=Lothrineen 2 855 500
133.]Zu Festungsanlagenund Einebnungsarbeiten,zu denendie

Verkaufserlösefür disponibleGrundstückezur Verwendung
ssenn—————————1— 778 300

134/135.Zur Erweiterung von Festungsthorenund Thorbrückenim
AMateitssedes PPre. 396 000

Summe B. 4 029 800

189. Quote an Bayern von den AusgabenSumme . . . . . . .. 8614 901

Summe W.0 136 989
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Betrag
. t für das— — Anusgabec. Rechnungs="b jahr 1898.“

Mark.

9 1/76. VI. VerwaltungderKaiserlichenMariinn 55990650
Davon ab:

Zuschußdes außerordentlichenEtatts .. .... 26 636 000
1 bleiben Summe W.29354650

*5 VII. Reichs-Iustizerwaltuun
4. ichsschateet.... 268300

I . .1. VIIIa. Reichs-Eifenbahn- nt 10000
Sb. 1/ 4.VIIIb.Eisenbahnverwaltungsgsg 4680 000
9. IX. FehlbeträgeausfrüherenJahrn.

b. Außerordentlicher Etat.

10. BichsanitdesInnerrrrnyny. —--
11. II. Post- und Telegraphenverwaltung . . . . . —

III. Verwaltungdes Reichsheeres.
81#/3. Beeitar J . 2 812000

tlss s—— —-
c)Württcmberg............................... —

Summe AK. 2 812 000

Preußen 2c.
4. Zu Festungsanlagenund Einebnungsarbeiten 6 000 000

Summe Preußen 24. 6 000 .000
Seite für sich.
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
S 5 jahr 1898.

Mark.

(12.) Übertrag 6 000 000

5. Für die Vervollständigungdes deutschenEisenbahnnetzesim
InteressederLandesvertheidigrng 6 698860

Summe B. 12698 860

6. Quote an Bayern von den AusgabenSumme H 358 931

Summe Il5 869 791

13. 1|4. IV. DerwaltungderKaiferlichenKariin 3 000000
5. Zuschußzu den einmaligenAusgabenim ordentlichenEtat.26636 000

SummeI.936,000

14.1|4. V. Eistntabnverwmalinng 11921.200
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Ausgabe.

Betrag
für das

Rechnungs=
jahr 1898.

Mark.

Darunter
künftig

wegfallend.

Mark.

O Ia.
- 11.
⸗
—

V#
- V.
- VI.
⸗ VII.
4 . NII.
. VIII#.
⸗VIIIb.
⸗ IX.

b.r

Summe I.
- II.
⸗ III.

IV.
⸗ ###

a. Ordentlicher Etat.
————]¾•Fes
Reichskanzlerund Reichskanzlei
AuswärtigesAmt
Reichsamtdes Innern
Post- und Telegraphenverwaltung
Reichsdruckerei
Verwaltung des Reichsheeres
Verwaltung der KaiserlichenMarine
Reichs=Justizverwaltng
Reichsschatzamt####n. . nsds=
Reichs=Eisenbahn=At4
Eisenbahnverwaltung
Fehlbeträgeaus früherenJahren

—

———“———————.3

————————“9

—.. —

———

—— ——

10794682
1 630 000
8 399 594

361 900
80 136 989
29 354 650

268 300
10 000

4 680 000

Summe a

Außerordentlicher Etat.
ReichsamtdesInnern
Post=-und Telegraphenverwaltung
Verwaltung des Reichsheeres.
Verwaltung der KaiserlichenMarine
Eisenbahnverwaltung—

135 636 115

15 869 791
29 636 000
11 921 200

Summe b. . 57 426 991

Summe der einmaligenAusgaben

Summe der fortdauerndenAusgaben

193 063 106

1240 727 617 1 463 797

SummederAusgabe 1 433 790 723 1 463 797



Betragr · für dasS Einna hme. Rechnungs=
S 5 jahr 1898.

Mark.

1. I. Sölle und Verbrauchssteuern.

Ius dem SZollgebiete.
a. Einnahmen, an welchen sämmtliche Bundesstaaten

Theil nehmen.
1.Zölle............................................ 408644000
2..Kbakstenet ... . nN——N——111 667 000
5. Srestesse...1ö . W 88511 000

—— —— 46 655000
5. Branntweinsteuer:

a) Maischbottich=und Branntweinmaterialsteuer 10.527000
b) Verbrauchsabgabeund Zuschlagzu derselbben 101 157 000
e) Brennsteuer uutr —

b. Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg,
Baden und Elsaß=Lothringen keinen Theil haben.

6. Brausteuerund Übergangsabgabevon Bier ... . . . . . . . . .. 28 261 000

vVonden außerhalbder Zollgrenze liegendenZundesgebieten.
Aversa für SZölle und Verbrauchssteuern,

7. an welchensämmtlicheBundesstaaten Theil nehmen:
SBülleund Tabacksteern 48 000

b) Juckersteuer,Salzsteuer,Maischbottich=und Brannt=
meninerterialsteii. —— 17 930

8. an welchenBayern, Württemberg,BadenundElsaß=Lothringen
keinenTheil haben:

Brausteuer .——“——““3JJ3J————JJ—JJJ—J——————0

Summie L. . .

1530
—

701 489 460
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Betrag
» für das] Einnahmee. Rechnungs=

* jahr 1898.E “ jahr 1898

Mark.

=t II. Reichsstempelabgaben.
1. Spielkartenstempel,

alzüglich der den Bundesstaatennach §. 23 des Gesetzes
vom 3. Juli 1878 an Erhebungs=und Verwaltungskosten
½uvergütendenfünf Prozent n“““73 1 420 250

Davon ab:
a) KostenderKontrole und sonstigedemReicheunmittelbar

erwachsendeVerwaltungskosten 220
— 1 420 030

) Herauszahlungen an Oesterreich=Ungarnfür die öster=
reichischeGemeindeMittelbreg 30

bleiben(Titel 1)0r120
BWechetstemiserstene 2. 9200000

Davonab:
a) gemäß§. 27 des Gesetzesüber die Wechselstempelsteuer

vom 10.Juni 1869 zweiProzent oder. 184000 M.
) die dem ReicheerwachsendenErhebungs=

undVerwaltungskosten 256000
zusammen 440 000

bleiben (Titel 2) 8 760 000
3. Stempelabgabe für Werthpapiere, Kaufgeschäfte 2c.

l

und Lotterieloose:
A. für Aktien, Renten=und Schuldverschreibungen,ab=

züglichder den BundesstaatennachF. 44 des Reichs=
stempelgesetzesvom 27. April 1894 (Reichs=Gesetzbl.
S. 381) zu vergütendenzweiProzent Erhebungs=und
Berwaltungskosten. —. #cd,

B. für Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,abzüglich
zwei Prozent für die Bundesstaaten

15 369 000

14 819 000
30 188000
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Betrag
· für das

nnii Einnahme. Rechnungs=Suil 5 jahr1898.S ⅛".
Mark.

2u..3 Übertrag . ../ 30 188 000
C. für Lotterieloose:

5 Lan Staststotteringngg 16 344 000
b) von Privatlotterien, abzüglichzwei Prozent für

ie Bundesstauten. “# 3280 000
zusammen(Titel 33) 49 812 000

4. Statistische Gebühr:
Brutto=Soll=Einnahme ... 882000
Ab= Surückzahlumdmden. 5000.

bleiben 877 000
Davon ab:

a) dieKostenderAnfertigungderStempelund
Stempelmarken,sowiesonstigedemReiche
unmittelbarerwachsendeVerwaltungskosten,
aufwelchederErlös für verkaufteFormulare

in Rückeinnahmekomt 17740 M.
b) die Entschädigungder Postverwaltungen

des Reichs, Bayerns und Württembergs
für den Verkauf der Stempelmaterialien
(2½Prozent der Brutto=Soll=Einnahme) 22050.

J0)gemäß§. 14 des Gesetzes,betreffenddie
StatistikdesWaarenverkehrsdesdeutschen
Jollgebiets mit demAuslande, vom20. Juli
1879diedenBundesstaatenzu vergütenden
Verwiltimgskosten. 144 21080.

· zusammen 60 870
bleiben 816 130

Hierzu treten: Herauszahlungenvon Luxemburg,abzüglich
der Herauszahlungenan Bayern (für die österreichische
GemeindeJungholz) und an Oesterreich=Ungarn(für die
österreichischeGemeindeMittelberggg)) ...·....... 33 870

zusammen(Titel 4) 850 000
Summe II. 60 842 000



für Darunter
; ür das

. Einnahme. Rechnungs= Guni .-
jahr 1898.wegfallend.

Mark. Mark.

3. III. Post-undTelegraphenverwaltung.
1·«"9.Einnahme-......·.·......·............. 331471030 —

Fortdauernde Ausgabe:
116. A. Zentralverwaltnng 2 6531104
17/66. B. Betriebsverwalting. 47 288 638 7022 421 075

Summe der Ausgaben . 291 291 812|2 537 475
Die Einnahmenbetragen 331 471 030 —

Mithin ist Überschuß (SummeII)4 179 218 —

3u. IV.Reichsdrucherei.
WMieeKmnamnnnnn.. 6 496 000 —

114. FortdauerndeAusgabe 4 856720 1680
Mithin ist Überschuß (SummeIV) . . 1639 280 S

4. V. Eisenbahnverwaltung.
75 440 000 –

1 Fortdauernde Ausgabe:
1/12 M 3.... 101 600 —
13/27 B. Betriebsverwaltng 48 617 500 47 480

Summe derAusgaben 48719 100 47480
Die Einnahmenbetragen 75440000 "—

Mithin ist Überschuß (SummeV) 26 720 900 —
I

5 VI. Bankwesen.
I. Antheil des Reichs an demReingewinnederReichs=

bank(Gesetzvom 18. Dezember1889 — Reichs=
Gesetbl. S. 200 —..... sdbb: 5 633 000 —

2. Steuer von dendurchentsprechendenBaarvorrath nicht
gedecktenBanknotennachF. 9 desBankgesetzesvom
14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)

Summe VI 4
355 300

5988 300
25“



Betrag
für das— Einnahme. Rechnungs=

G jahr 1898.
Mark.

VII. VerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
6 1 8—— 687

6a. 1. MNReichskanzlerund Reichskanzllie 1368
7.1-4.AuswärtigesAmt..·............................... 773250

1#..12 K#lmigerwaltim.. 88S 25500
§. 44Machsamit desIermierire. uVG 5608619
9. 1/4. sEinnahmender Militärverwaltung für RechnungderBundes=

staatenmit Ausschluß von Bayern:
Wa. 4tsln 4781 896
Sachsen.........·......................... 490042
Württeinbelse “ 143012

ha. 1/4.

10.
11 188.e
12. 1.
13. 1.

1 1.
16.
*

EinnahmenderMilitärverwaltung für RechnungderGesammt=
heit aller Bundesstaaten:

Preußen&c.............·....................
Sachsen
—

Verwaltung der KaiserlichenMarien
Reichs=Justizverwaltung
Reichsschatzamt
9Rieichs=Eisenbahn=Amt, B.
Resschsschlln. 60. E Né
Recussebfff.
AllgemeinerPensionsfonds
BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu den Ausgaben

für das Reichsschatzttut 3 150 4
für den Rechnungshooo . n

—— —— 2

* 2 Nnx—. —

---------------------------

SmnmeVIl...

1 126 356

479117
580068
321110

1103
13900

85
10776

47 363

14 404252



Betrag
für das

— # Einna h m e. Rechnungs=

E jahr 1898.

Mark.

18. 12 VIII. Aus demReichs-Invalidensondds 28646554

e« . .19. IX. AusderVeräußerungvonehemaligenFestungsterrains.
Auf Grund des ArtikelsV des Gesetzesvom 30. Mai 1873

(Reichs=Gesetzbl.S. 123) für Rechnungder Bundesstaaten
mit Ausschlußvon Elsaß=Lothringen.

Für Parzellen des ehemaligenFestungsterrainsin Stettin 564 970

20. X. ÜberschüsseausfrüherenJahren.

Überschuß des Haushalts des Etatsjahrs 1896/97, vor=
behaltlich der Berichtigung in Folge der Revision der
Neino—————“—.t“ k #s=
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Betrag
für daslius Einnahme. Rechnungs=

jahr 1898.
Mark.

21. XI. Matrikularbeiträge.
1.Preußen......................................·.. 275 403 581
— — 59981831
ZSachsen...................................·...... 32770228
4.Württemberg.................·...·............... 20970783
5. Barenm. . 04 0. 7 (r . 16201 796
6.Hessen.........................................·. 8978174
7. MecklenburgSchwein. o1 | 21|P. 5168 412

sss. 2 934687
9. MWaerenbe ... 877898

10. Oldenburtg -·............................... 3231 102
11, Bommschweng.3—————— —. —8 3 755620
12. Sachsen=Meiningen.- 2 022937
183 Scchsen=Altenbuinnsg. s 1 560 935
14. Sochsen=Cobu#und Gotn 1 872 094
15.Anhalt.......................................... 2536557
16. Schwarzburg=Sondershaufens 673489
17. Schwarbrrg pardolstaltt. 767 315
18.Waldeck......................·..........·........ 499191
19. Rast Sterer Lettzttt..... 583284
W. S Feet se.... — 1147 268
21. Schirtiririress Lißsttt 356329
— 1167496
23 — 720 228
24.Bremen....................··.................... 1 698646
25. Snamöuegg.. Neisschossant....2 5 891833
26.saß= Lotbringen. #-= 44 15 424 969

Summe Xl.



Betrag
für das2 W Einna h me. Rechnungs=

S jahr 1898.8 jah
Mark.

XII. AußerordentlicheDechungsmittel.
Ü

22. Aus der Anleihe.
1. einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesammtheitaller

Bündesstaaten.0|1#- 55629991
2.U einmaligenAusgabenfür Rechnungder Bundesstaatenmit

Muuschtufvon U##eroern..... s = *
3. Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Bundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayern und Baitttembrr. —
Anmerkung. Die EinnahmendesKapitels 22 über=

tragen sich innerhalb der einzelnenTitel mit den noch
offenenKrediten aus früheren Anleihebewilligungen. Die
solchergestaltsichergebendenGesammtkreditewerdenum dens Betrag der bei den entsprechendenAusgabefondsetwa
eintretendenErsparnissegekürzt.

Summe Kapitel 22 . . 655629991

23. Sonstige außerordentliche Deckungsmittel.
1. Rückerstattungenauf die aus demReichs=Festungsbaufonds

#estetereWerstchjiffe ——— 580 000
= 1 217.000Überschußaus demMünzwesen

Mehrerträgeüberdas Etatssollkommenvon derAnleihe
unter Kapitel 22 Titel 1 in Abgang.

Summe Kapitel 23
Summe XII (Kapitel 22 und 23)

1797 000
—. ———

57 426 991



Einnahme.

Betrag
für das

Rechnungsjahr
1898.

Mark.

Darunter
künftig

wegfallend.

Mark.

Wiederholung der Einnahme.
Summe I. Lölle und Verbrauchssteuern*———

————

* FNT .“*“!

[[

ehemaligen
rtCSN"

II. Reichsstempelabgaobeen
=III. Post=und Telegraphenverwaltung
: HIV. Reichsdruckeri.
⸗ V. Eisenbahnverwaltung
2#XI, Bankween. 3999

AVilI. VerschiedeneVerwaltungs=Einnahmen
VrlII. Aus demReichs=Invalidenfonds

[IX. Aus der Veräußerung von
Festungsterrans.

X. Überschüsseaus früherenJahren
— Matrikularbeiträüge

Jll. AußerordentlicheDeckungsmittel

701 489 460
60 842 000
40 179 218
1 639280

26 20 900
5 988 300

14 404 252
28 646 554

564 970
28 692 115

467 196 683

1376 363 732

57 426 991

1433 790 723
1433 790 723

— — ——
1 463 797



Besoldungs-Etat
für das

Reichsbank=Direktoriumauf das Jahr vom 1. April 1898 bis EndeMärz 1899.

Betrag
für die Zeit

« vom 1. AprilTitel. Ausgabe. 1898
bis31.März

1899.

Mark.

Besoldungen.
OPisihent 0.. Be 3/,1 WWl#usss 30000

(Außerdemfreie Wohnung im Bankgebäude,Licht und
Heizung.)

2. Ein Vieepräsident18000.A, siebenMitglieder mit 9 000 1¾bis150004 , imDurchschnitt12000 fllll. 102000
Summe Titel 1 und 2 132 000

3. Miethsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß,je 1500 /# für
die Bein misterite 12 000

Summe 144 000

Reichs.Oesetzbl.1898. 26



Beilage II.
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be#zeichiß
der

Marine:

Marine:

Marine:

Al bis9desServistarifsfallen.

A. Generale.
GeneralderInfanterieoderKavallerie,Kriegsminister,kom=

mandirender General, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie,Chefdes Ingenieur=
und Pionierkorps2c., Chef des Generalstabsder Armee.

KommandirenderAdmiral. * «

Generallieutenant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie,Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekter.

Viceadmiral.

Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizier im Rangedes=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,
InspekteurderJäger undSchützen,InspekteurderInfanterie=
schulen,Inspekteurder TechnischenInstitute der Infanterie
oder der Artillerie, Traindepotinspekteur,Artilleriedepot=
inspekteur,Generalstabsarztder Armee, Generalauditeur,
Feldpropst.

Kontreadmiral, Inspekteur der Marineinfanterie als General=
major odermit demRange einesBrigadekommandeurs.



Marine:

Landheer:

Marine:

Landheer:

Marine:

— —

A 2. Stabsoffiziere.

Abtheilungschefim Kriegsministerium,im großenGeneral=
stab oder in der Feldzeugmeisterei,Chef des Generalstabs
bei einemGeneralkommandooder in einer Festung, Chef
des Stabes derGeneralinspektionderFußartilleriesowieder
Generalinspektiondes Ingenieurkorps2c.,Festungsinspekteur,
KommandeurderPioniere,Artilleriedepot=oderTraindepot=
direktor,Generalarzt,Intendant,Rath desGeneralauditoriats,
Korpsauditeur, Gouvernementsauditeurzu Berlin, Militär=
oberpfarrer, Vorstand des sächsischenund Direktor des
württembergischenOberkriegsgerichts.

Kapitän zur See, Inspekteurder Marineinfanteriemit dem
RangeeinesRegimentskommandeurs,GeneralarztderMarine,
wiederangestellter,als KapitänzurSeepensionirterOffzier,
Intendant,Oberpfarrer.

Major, Bataillons=und Abtheilungskommandeur,Kaggregirter
Oberst,Oberstlieutenant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrath, Referentenvom Civil im
sächsischenund württembergischenKriegsministerium,Räthe
beimsächsischenund württembergischenOberkriegsgerichte,
vortragenderBaurath im sechsischenKriegsministerium,
württembergischerIntendantur=und Baurath.

Korvettenkapitän,KommandeureinesSeebataillons,Stabs=
offizierim gleichenRange, Stabsingenieur,Stationsarzt,
Oberstabsarzt,wiederangestellter,als Korvettenkapitänpen=
sionirterOffizier, Intendanturrath.

3. Die übrigen Offiziere.
HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder

Batteriechef,Bezirksoffizier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Divisions=,Gouvernements=undGarnisonauditeur,Divisions=
und Garnisonpfarrer,württembergischerKriegszahlmeister.

Kapitänlieutenant,Hauptmann,Maschinenoberingenieur,Stabs=
arzt, Feuerwerks=oder Zeughauptmann,Torpederkapitän=
lieutenant, Torpedooberingenieur,wieder angestellter,als
KapitänlieutenantpensionirterOffiier, Intendanturassessor,

26°



Landheer: W

— .

Feldjägerkorps,Oberarzt und Assistenzarzt,Intendantur=
sekretariats=und Registraturbeamter,Zahlmeister,Festungs=
oberbauwartund Festungsbauwart,Büreauvorsteherbeim
großen Generalstabe,Militärgerichtsaktuar, Korps=-und
Oberroßarzt,Roßarzt,Korpsstabsapotheker,Garnisonapotheker,
Armeemusikinspizient,Expedienten,Kalkulatoren und Re=
gistratoren im sächsischenund württembergischenKriegs=
ministerium,GeheimeSekretärebeimsächsischenKriegszahlamte,
Kassirer und Buchhalter beim württembergischenKriegs=
zahlamte.

Sekondlieutenant, Maschineningenieur, Maschinenunter=
ingenieur, Assistenzarzt,Feuerwerks=oder Zeuglieutenant,
Torpederlieutenant,Torpedoingenieur,Torpedounteringenieur,
Intendantursekretariats=undRegistraturbeamter,Zahlmeister,
Unterzahlmeister,Oberlootse,Schifsführe beim Lootsen=
und Seezeichenwesen,Gerichtsaktuar.

A4. Feldwebel.
achtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiberbei den
Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registrator
bei den Generalkommandos,dem Generalinspekteurder
Kavallerie, denGeneralinspektionenderFußartillerieund des
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee,etatsmäßigerRegistrator und Schreiber bei dem
Gouvernementvon Berlin, denDivisions=und Brigade=
kommandos,den Fußartillerie=,Ingenieur=und Pioonier=
inspektionen,der Inspektionder Jäger und Schützen,den
InspektionenderInfanterie- und der Kriegsschulen,bei den
Kavallerieinspekteuren,beim Traindepotinspekteur,bei der
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteuretats⸗
mäßigerRegistrator, Zeichnerund Schreiberbei der Eisen=
bahnbrigade,Zahlmeisteraspirantund Proviantamtsaspirant
im Range der Feldwebel, Wallmeister, Wallmeister als
Schirrmeister bei den Moonierbataillonen,Zeugfeldwebel,
Unterarzt,Unterroßarzt.

etatsmäßigerSchreiber bei den Stationskommandos,den
Marineinspektionen,der InspektiondesBildungswesensund
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der Stationsbibliothekzu Wilhelmshaven,sowieersteretats—
mäßiger Schreiber bei der Inspektion des Torpedowesens,
der Inspektion der Marineartillerie und der Marinedepot=
inspektion.

A5. Portepeefähnriche.
Landheer: Vicefeldwebelund Vicewachtmeister,Feuerwerker,etatsmäßiger

Regiments=,Bataillons= und Abtheilungsschreiber,etats=
mäßigerSchreiberbeidenFestungsinspektionen,derInspektion
der Militärtelegraphie, beim Pionierkommandeur,bei der
Militärtelegraphenschule,beimBezirkskommando,beiderLuft=
schifferabtheilung, der Oberfeuerwerkerschule,der Gewehr=
prüfungskommission,den Artilleriedepot=und Traindepot=
direktoren,der Inspektion der militärischenStrafanstalten,
der Inspektion des Militärveterinärwesens, denInspizienten
des Artilleriematerialsund der Waffen, der Direktion der
Artillerie=und Ingenieurschule,denKriegsschulen,demMi=
litärreitinstitut,der Infanterieschießschuleund den Artillerie=
schießschulen,den Unteroffizierschulen,den Sanitätsämtern
und bei demGarnison=Repräsentantenvon Berlin, Posten=
schreiberund FestungsterrainaufnehmerbeidenFortifikationen,
etatsmäßiger Zeichner bei den Eisenbahnregimentern,etats=
mäßigerKammerunteroffizierund Quartiermeister,Fourier,
Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etatsmäßigerSchreiber
der Traindepots, etatsmäßigerSchreiber der Bekleidungs=
ämter, Beständeverwalterbei der Militärtelegraphenschule
und bei der Festungsbauschule,Stabshoboist, Stabshornist
und Stabstrompeter,etatsmäßigerZahlmeisteraspirantund
Proviantamtsaspirantim Sergeantenrange.

Marine: Viecefeldwebel,Seekadett,Stabshobeist, Kammerunteroffizier,
Fourier, Schießunteroffizier, etatsmäßigerSchreiber bei den
Matrosendivisionenund den Abtheilungenderselben,den
Werftdivisionen,der Schiffsjungenabtheilung,den Torpedo=
abtheilungen,den Matrosenartillerieabtheilungen,den See=
bataillonen, der Inspektionder Marineinfanterie,die unter
At nicht aufgeführten etatsmäßigenSchreiber bei der In=
spektiondes Torpedowesens,der Inspektion der Marine==
artillerte und der Marinedepotinspektion,bei der Schiffs=
prüfungskommission,dem Torpedoversuchskommando,den
Schiffsbesichtigungskommissionen,den Bekleidungsämtern,
den Stationskassen,den Abwickelungsbüreaus,denKüsten=
bezirksämtern,denStationsgerichtenbei derMarineakademie



Marine:

Marine:

Marine:

Marine:

— —

und·Schuleund derDeckoffizierschule,etatsmäßigerSchreiber
(Lazarethgehülfe)beimGeneralarzteder Marine und bei den
Sanitätsämtern.

A6. Unteroffiziere.
Sergeant,Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments=und Bataillonstambour,Oberlazarethgehülfeund
Lazarethgehülfe,etatsmäßigerHoboist, Hornist und Trom=
peter,Zeugsergeant,Oberbäcker,sächsischeObermüller.

A7. Gemeine.
Obergefreiter,Gefreiter,überzähliger(Hülfs-)Hoboist,Hornist

undTrompeter,Spielleute,Unterlazarethgehülfe,Oekonomie=
handwerker,Militärkrankenwärter,Militärbäcker, sächsische
Militärmüller.

Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.

As. Militärküster.
Divisions=und Garnisonküster.
Steuermann,Maschinist,Lootse1.Klasse,Hafenlootse,Lootse

2. Klasse, Untersteuermann,Materialienverwalterbeim
Lootsen=und Seezeichenwesen,Vorsteherdes Brieftauben=
wesens,Küster. «

49. Büchseennacher,Sattler.

Büchsenmacher.
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(Nr. 2456.) Gesetz,betreffenddie Aufnahmeeiner Anleihe für ZweckederVerwaltungendes
Reichsheeres,derMarine und derReichseisenbahnen.Vom 31.März 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. s

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieaußerordentlichenGeldmittel,welche

in demReichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1898 zur Bestreitungein=
maliger Ausgaben der Verwaltungen des Reichsheeres,der Marine und der
Reichseisenbahnenmit 55629991 Mark vorgesehensind, bis zur Höhe dieses
Betrags im Wege des Kredits flüssigzu machenund zu diesemZweckein dem
Nominalbetrage,wie er zur Beschaffungjener Summe erforderlichsein wird,
eine verzinsliche,nach den Bestimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868
(Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmenund Schatz=
anweisungenauszugeben.

S. 2.
Die Bestimmungenin den§#.2 bis 5 desGesetzesvom27.Januar 1875,

betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für ZweckederMarine=undTelegraphen=
verwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18), finden auf die nach dem gegenwärtigen
GesetzaufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungenmit der
Maßgabe Anwendung, daß Zinsscheineauch für einen längerenZeitraum als
vier Jahre ausgegebenwerdendürfen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburgv. d. H., den 31. März 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürstzu Hohenlohe.
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(Nr. 2457.) GesetzwegenVerwendungüberschüssigerReichseinnahmenzurSchuldentilgung.
Vom 31. März 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrathsund des Reichstags,was folgt:

K 1.
Unter Aufhebung der Vorschrift im §. 2 Absatz1 des Gesetzesvom24.März 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 95) wird dieSumme, welchegemäß§&.8

des Zolltarifgesetzesvom 15. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 207) derReichs=
kassevon dem Ertrage der Zölle und Tabacksteuerverbleibt,für das Etats=jahr 1897/98 behufsVerminderungder Reichsschuldvon 130 000 000 Markauf 167500000Mark erhöht.

E.2.
Übersteigen im Rechnungsjahr1898 die den Bundesstaatenzustehenden

Überweisungenaus denErträgenan Zöllen, Tabacksteuer,Branntweinverbrauchs=
abgabe und Zuschlag zu derselben,sowie an Reichsstempelabgabendie auf=zubringendenMatrikularbeiträge,so sind drei ViertheiledesÜberschussesan denden Bundesstaatenaus dem Ertrage der Zölle und der Tabacksteuerzu über=weisendenBeträgenzu kürzenundzurVerminderungderReichsschuldzurückzuhalten.

Die Verminderungder Reichsschulderfolgt durch entsprechendeAbsetzung
vom Anleihesoll. Soweit geeigneteAnleihekreditenichtmehr offenstehen,wirdüber die Art der SchuldentilgungdurchdenReichshaushalts=EtatBestimmung
getroffen.

7
Übersteigenim Rechnungsjahr1900 die Matrikularbeiträgedas Etatssoll

der Überweisungen für die gleichePeriode um mehr als den Betrag der für
das Rechnungsjahr1898 über die Matrikularbeiträgehinaus erfolgendenÜber=
weisungen,so bleibt der Mehrbetrag insoweitunerhoben,als auf Grund des§. 2 Mittel zur Schuldentilgungverfügbargewordensind.

Die in Folge dessenzur Herstellungdes Gleichgewichtsim ordentlichen
Etat erforderlicheDeckungerfolgtzu Lastendes außerordentlichenEtats. Jedochist von dieserBestimmungnur in dem Maße Gebrauchzu machen, als der
BedarfsbetragnichtdurchMehrerträgebeidenÜberweisungssteuernDeckungfindet.
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Z.4.
Bei Ermittelung des Unterschiedszwischenden Überweisungenund denMatrikularbeiträgenwerden von den letzterendie von einzelnenBundesstaatenzur Reichskassezu zahlendenAusgleichungsbeträgeabgesetzt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktemKaiserlichenInsiegel.
GegebenHomburg v. d. H., den 31. März 1898.

(. S) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesetzbl.1898. 27



— 140 —

(Nr. 2458.) Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Haushalts-Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1898. Vom 31. März 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Konig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteEtat der Schutzgebieteauf das
Rechnungsjahrvom 1. April 1898 bis 31. März 1899 wird in Einnahmeund
Ausgabe,wie folgt, festgesetzt:

1. für das ostafrikanischeSchutzgebietaauf 5965é200Mark,
2. für das Schutzgebietvon Kamerun auf 1394 100 Mark,
3. für das Schutzgebietvon Togo auf .. . . . . . .. 550000 Mark,
4. für das südwestafrikanischeSchutzgebietauf. 5,000 600 Mark.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburgv. d. H., den 31. März 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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Etat
der

Betrag Darunter
. für das künftiEinnahmeund Ausgabe. Rechnungs. künftig

jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

—I. Ostafrikanisches Schutzgebiet, laut beiliegenden
Spezial=Etats:

Einnahme............................ 5 965 200— 5965200 32500

II. Kamerun, laut beiliegendenSpezial=Etats:
— — 1394100

Ausgabe......................·...... 1394100 9 800

III. Togo, laut beiliegendenSpezial=Etats:
—— Einttchs... 550000

Ausgabe............................. 550 000

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet, laut bei=
« liegendenSpezial=Etats:

Einnahme
Ausgabe

—

— 2 .!

GegebenHomburgv. d. H., den 31. März 1898.

—

5 000 600
5 000 600

.
776 500

27.
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Betrag,Darunter
. für das künfti

Titel. Einnahme und Ausgabe. Rechnungs= nftig
jahr 1898.wegfallend.

Mark. Mark.

Einnahme.
1. irireite —tet..———————— 100 000 —
2.Zölle.............................................. 1625000 —
3.Sonst1geAbgaben, Gebuhren und verschiedeneVerwaltungs=

Einnahmen...................................·..· 435000 —
4.Retchszuschuß........................................ 3 805200 —

SummederEinnahme64965 200 —

Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
A. Civilverwaltung.

Besoldungen.
a. Zentralverwaltung.

Goupernene 50000Mark
1 Abtheilungschefder Zentralverwaltungmit 15000
2 Abtheilungschefsmit je 12000 Mark. 24000

Ein Abtheilungschefist gleichzeitigmit
Wahrnehmungder Funktionendes Inten=
dantender Schutztruppebeauftragt.

1 Regierririesritftt.. — 7500
1 ständigerHülfsarbeiterdit 7200
4 Vorständefür Kalkulatur, Kasse,Büreau und

Loll mit je 9 000 Mark. 36 000 – 2 000
Seite 139 700 Mark

Seite für sich.
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Titel. Ausgabe.

Betrag
für das

Rechnungs⸗
jahr 1898.

Mark.

Darunter
künftig

wegfallend.

Mark.

(1) Übertrag 139 700Mark
I — 8000

12 Sekretäremit 6000 Mark bis 7 500 Mark, im
Durchschnitt6750 Mark

6 Assistentenund zwar:
1 Bauassistentmit 4500 Mark

bis 6000 Mark
5 Büreauassistentenmit 4800

Mark bis 5400 Mark, im
Durchschnitt5 100Mark 25 500

1 Katastergehülfemit 4000 Mark
bis 5000Mark

1 Büreaugehülfemit 3600Mark bis
4500 Mark

1 Haus= und Materialienverwalter
mit 4000 Mark bis 5000 Mark

81.000——————————

6 000 Mark

31500

5 000 Mark**=——————————

4500

b. Lokalverwaltung.

8 Bezirksamtmännermit 8.000Mark
bis 12000 Mark, im Durchschnitt
19000Mark.. — 80000Mark

8 Bezirksamtssekretäre,zugleichRech=
nungsbeamtemit 5 000 Mark
bis 7500 Mark, im Durchschnitt
Go Mrk. .. 50000

15 Polizeiunteroffizieremit 2700
Mark bis 3900 Mark, im Durch=
schnitt3 300 Mark 49 500 17 S

Seite für sich.

Seite

274 700

2 000
500

274 700 2 500
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Titel. Ausgabe.

Betrag
für das

Rechnungs=
jahr 1898.

Mark.

Darunter
künftig

wegfallend.

Mork.

(1.)
5

10

Übertrag 179 500Mark
Hauptzollamtsvorstehermit
6000 Mark bis 7 500 Mark, im
Durchschnitt6 750Mark. 33750Mark
ZollamtsassistentenI. Klasse mit
5 000 Mark bis 6 000 Mark, im
Durchschnitt5 500 Mark 22000
ZollamtsassistentenII. Klasse mit
3000 Mark bis 4200 Mark, im
Durchschnitt3 600Mark .. 36000 — —

Anmerkung zu b. Die Polizeiunteroffizierewerdenvon
der KaiserlichenSchutztruppeabkommandirt.

o. Justizverwaltung.

Oberrichter,zugleichmit den Funktionendes Auditeurs der
Schutztruppe 15000Mark
Bezirksrichtermit8000 Mark bis12000Mark,
im Durchschnitt 10 000 Mark. 20 000
Sekretäremit 6 000 Mark bis 7 500 Mark,
im Durchschnitt6 750 Mrk 13500

Für die Gesammtverwaltung tretennochhinzut

Lazarethgehülfenmit je 2 400 Mark. 7200

Die Aerzte und die Lazarethgehülfenwerden von der
KaiserlichenSchutztruppeabkommandirt. Bei Wahrnehmung
einerStabsarztstelledurcheinenAssistenzarztI. oderII. Klasse
ist nur eine Besoldung von 7 200 Mark oder 6 000 Mark
zahlbar.

Seite.

274 700

271250

48 500

26 400

2500

620 850 2 500
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t gDarunter
ür das

Titel. Ausgabe. Rechnungs= künftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

(1.) Übertrag 620 850 2 500
Die Stellen der Aerzte können auch aushülfsweisemit

Civilärztenbesetztwerden)letztereerhaltendarauseinenHöchst=
betragvon je 7200 Mark. «

SummeTitel1....620850 2500
Zu Titel 1. SämmtlicheBeamte2c.habenfreie Woh=

nung. Mit ihrer BesoldungrangirennachdemDienstalter
untereinander:

a) die mit 6 000 Mark bis 7 500 Mark, im Durchschnitt
6750 Mark,dotirten Sekretäreund dieHauptzollamts=
vorsteher,

b) die Bezirksrichterund Bezirksamtmänner.
Das persönlichepensionsberechtigendeGehalt beträgt:
1. für denGouverneur18000Mark,
2. für denAbtheilungschefderZentralverwaltungund den

Oberrichter4 500 Mark bis 8.000 Mark, im Durch=
schnitt6 250 Mark,

3. für die anderenAbtheilungschefs,denRegierungsarzt,
dieBezirksrichterund dieBezirksamtmänner3.000Mark
bis 6 000 Mark, im Durchschnitt4 500 Mark,

4. für die Vorständefür Kalkulatur, Kasse,Büreau und
Joll 3 000 Mark bis 5 400 Mark, im Durchschnitt
4200Mark,

5. für den ständigenHülfsarbeiter,die Sekretärezu a, b
und c, den Katasterbeamtenund die Hauptzollamts=
vorsteher2 700 Mark bis 4 500 Mark, im Durchschnitt
3.600Mark,
für dieJollamtsassistentenI. Klasse2 700Mark,

7. für die Büreauassistentenund den Bauassistenten
2 400Mark,

Seite für sich.

S
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Darunter
r da

Titel. Ausgabe. Rechnungs= künftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

(I.) Übertrag 620 850 2500
8. für die ZollamtsassistentenII. Klasse, denHaus= und

Materialienverwalter,sowieden Katastergehülfenund
die Büreaugehülfen1 600 Mark bis 2 200 Mark, im
Durchschnitt1 900 Mark.

2.Zu Pensionen für in den Ruhestand und zu Wartegeldern
für in den einstweiligenRuhestand getreteneLandesbeamte,
sowiezur Versorgungvon HinterbliebenenverstorbenerLandes=
beamten.......................................... 22245 —

Andere persönlicheAusgaben.

Für Hülfskräfte.
3.FürWeiße.........·..............·...·............ 300400 –
4.FürFarbige........................................ 411660 —
5.ZusächlichenundvermischtenAusgaben......·............ 918400 30000

Anmerkung zu Titel 5. Aus diesemTitel werdendie
sächlichenund vermischtenAusgaben bei der Militärverwal=
tung, soweitfür diesenicht unter Titel 10 besondereFonds
vorgesehensind, mitbestritten. Die Ausgaben für den
Lazarethbetriebwerdenaus diesemFonds für den Bereich
der gesammtenVerwaltung des Schutzgebietsbestritten.

Summe A. Civilverwaltung (Titel 1 bis 55).2273555 32 500

1 B. Militärverwaltung.
6. BesoldungenbeiderSchutztrupddpen 1590 000 —
7. Zu Mensionenund Pensionserhöhungenfür PensionärederSchutz=

truppeauf Grund desGesetzesvom 7./18.Juli 1896 (Reichs=
EeetzbblS 6585) 5* ·.............·. 67 268 –

- Seite 1657268



—147—

t 8 Darunter
r da »-

Titel. Ausgabe. Rechnungs=künftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

Übertrag57 268 —
8. Zu Bewilligungenfür HinterbliebenevonAngehörigenderSchutz=

truppeauf Grund des Gesetzesvom 7./18.Juli 1896 (eichs=
SM“rr 8. .. · 1270

Busse persönlicheAusgabn 27 600
10. Zu sächlichenund vermischtenAusgaben(sieheauchTitel 5 422 000 —

Summe B. Militärverwaltung (Titel 6 bis 1).2108 138 —

C. Flottille.
PersönlicheZusgaben.

m—rWt ..————————— 262150 —
12. Sur arhiée 82 190 —
13. Zu sächlichenund vermischtenAusgaben (wegender Lazareth—

Kier sichech Sielb-###. 304 000 —

SummeC.Flottille(Titel11 bis13) 648340 —

14. D. Vertragsmäßige Zahlung
zumZweckederVerzinsungund Amortisationdervon derDeutsche

OstafrikanischenGesellschaftaufgenommenenAnleihe durch
90 halbjährlicheRatenvon je 300000 Mark, 15. und 16. Rate00 000 —

Jusammenstellung.

Summe A (Titel 1 bis 5 .. . 2 273 555 32 500
. B.Citel 6 bis10) 2 108138 —-
-c(Titelllbile)....648340 —
— 1113. 600 000 —

Summe I. FortdauerndeAusgaben5 630 033 32 500

28
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Betrag Darunter
für das künfti

Titel. Ausgabe. Rechnungs= ünftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

Übertrag 5 630033 32500

II. EinmaligeAusgaben.

1. Für Bauten und zu sonstigenöffentlichenArbeiten,insbesondere
auchzu Wege=und Hafenanlageen 250000 —

2. Zur vorläufigen Sicherstellung des Betriebs der Usambara—
Eisenbahn.— —]Cs 72 000 —

Summe II. . .. 322 000 —

III. Reservefonds.

Zu unvorhergesehenenAusgabben 13 167 –

Anmerkung. Die über den Etat aufkommendenEin=
nahmen, sowiedie Ersparnissebei den fortdauerndenund
einmaligenAusgaben fließen dem Reservefondszu, aus
welchemauchnothwendigeMehrausgabenzu deckensind.

RückeinnahmenausVerkaufserlösenfließendenbetreffenden
Ausgabefondswiederzu.

Der Reservefondsist übertragbar.
Summe der Ausgabe 965 200 32 500

Die Einnahmebeträgt. . . 5 965200 —
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5Pt" 6 Darunter
ür da »-Titet Einnahmeund Ausgabe. Rechnungs.künftig

jahr1898.wegfallend.
Mark. Mark.

Einnahme.
R“WIs3se QQQu 28000 —

2.Zölle.·............................................ 460000 —
3. SonstigeAbgaben,Gebührenund verschiedeneVerwaltungs=Ein=

nahmen.......................................... 92 000 —
814100 —

Summe der Einnahme. . . 1394100 —

Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. Besoldungen:

A. Bei der Civilverwaltung.
a. Zentralverwaltung.

Gouverneur....................................... 30000 —
lAbtheilungschef,gleichzeitigBezirksamtmanninKamerun.. 12 000 4
1 Kassenverwalter,1 Zollverwalter,1 Sekretär,1 Baubeamter,

1 Hafenmeisterund 1 Maschineningenieurmit je 7 500 Mark 45 000 –
2 Lehrermit 6000 Mark und 4500 Marrk 10 500 —
Meiterialienvernltttttttt 5 000 –

b. Lokalverwaltung.
2 Bezirksamtmännerin Victoria und Kribi je 9600 Mark= 19.200 —
1BezirksamtssekretärfürVictoria mit5 000Mark bis7 500Mark 6250 —
2 Amtsdienerfür Victoria und Kribi mit je 4000 Mark ... 8 000 —
1 Leiterdes botanischenGartens in Victoria .. . . . . . .. . . .. 7 500 –
4 Zollassistenten,je 5000 Maaurxrxrx 20 000 —

Seite 163 450 —

28“
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Titel. Ausgabe.

Betrag
für das

Rechnungs⸗
jahr1898.

Mark.

Darunter
künftig

wegfallend.

Mark.

(.) Übertrag
o. Iustizverwaltung.

1 Richte —————§§
1 Sekrerrt.4.————

Summe Titel 14..
SämmtlicheBeamtehabenfreie Wohnung.
Der Leiter des botanischenGartens in Victoria bezieht

den dritten Theil aus dem Verkaufserlöseder in diesem
Garten und auf der Gouvernementsplantagein Victoria
gezogenenProdukte bis zum Höchstbetragevon 1500 Mark
und der Maschineningenieur5 Prozent von der Brutto=
Einnahme des Slipbetriebs bis zum Höchstbetragevon
1 500 Mark.

Zu Titel 1A. Die derzeitigenInhaber der Stellen des
Gouverneurs, des Abtheilungschefsund des Sekretärs
untera, sowiedesAmtsdienersuntere sindnochals Reichs=
beamte##nicht als Beamte der Lokalverwaltung— an=
zusehenund zu behandeln.

Das persönlichepensionsberechtigendeGehalt beträgtfür
denGouverneur9000 Mark bis 12700 Mark) für denAb=
theilungschef, die Bezirksamtmänner und den Richter
3.000Mark bis 6 000 Mark, im Durchschnitt4 500 Mark
für denLeiterdesbotanischenGartensin Victoria 3 000Mark
bis 5400 Mark; für die Sekretäre,den Zollverwalterund
den Kassenverwalter,den Baubeamten, den Hafenmeister,
den Maschineningenieurund die Lehrer 2 700 Mark bis
4 500 Mark, im Durchschnitt3600 Mark) für die Zoll=
assistentenund den Materialienverwalter1600 Mark bis
2200 Mark, im Durchschnitt1900 Mark) für die Amts=
diener 1200 Mark bis 1800 Mark, im Durchschnitt
1500 Mark.

Seite.

163450

9 600
7500
4 000

184 550

184 550
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Tüe 98 Darunter
r da

Titel. Ausgabe. Rechnungs= künftig
jahr 1898.wegfallend.

Mark. Mark.

(1.) Übertrag 184 550 Q

B. Bei der Schuttrupee. 131 300 —

SummeTitell....315850 ——
2.ZuPensionenfürindenRuhestandundquartegeldernfür

in den einstweiligenRuhestandgetreteneLandesbeamte,sowie
zur Versorgung von HinterbliebenenverstorbenerLandes=
beamten.........·..............................·. 3000 —-

3. Zu PensionenundPensionserhöhungenfür PensionärederSchutz—
truppeauf Grund desGesetzesvom 7./18.Juli 1896 (eichs=
Sefezbl.S. Söo) ».................. 5685 —

4.ZuBewilligungenfürHinterbliebenevonAngehörigenderSchutz-
truppeaufGrunddesGesetzesvom7.X18.Juli1896(Reichs-
Gesetzth653)................................... — —

Andere persönliche Ausgaben.
I 183511 —

— Sereiem...—— 398 180 —

Summe Titel 1 bis 4906226 —
7.ZusächlichenundvermischtenAusgaben»................. 367050 9 800
8. ur Rückerstattungdes Reichsvorschussesvon 1425000 Mark

(Kapitel2 Titel 3a der einmaligenAusgaben des Nachtrags
zum Reichshaushalts=Etatfür 1891/92)und der demSchutz=
gebietenach den Übersichtender Reichs=Ausgabenund =Ein=
nahmenfür dieEtatsjahre1894/95und1895/96— Kapitel2
dereinmaligenAusgaben— außeretatsmäßiggeleistetenZuschüsse
von zusammen10937105 Mark, demnachvon überhaupt
2518710/5 Mark abzüglichder darauf in 7 Jahresratenvon
je 90750Mark zurückgezahlten635250Marr .. — —

Summe! (Titel 1 bis 8). FortdauerndeAusgaben. . . .1273276 9 800
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— Darunter
ür da ».Titel. Ausgabe. Rechnungs.ünftig

jahr 1898.wegfallend.
Mark. Mark.

Übertrag.1273276 9 800
II. EinmaligeAusgaben.

Zur Ausführung öffentlicherArbeiten .... 100 000

III. Reservefonds.
Zu unvorhergesehenenAusgaben. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 S24 —

Anmerkung. Die über denEtat aufkommendenEin=
nahmen,sowiedieErsparnissebeidenfortdauerndenund ein=
maligenAusgabenfließendemReservefondszu, auswelchem
auchnothwendigeMehrausgabenzu deckensind.

Rückeinnahmenaus Verkaufserlösenfließendenbetreffen=
denAusgabefondswiederzu.

Der Reservefondsist übertragbar.

Summe der Ausgabe 1394 100 9 800
Die Einnahmebeträgt. 394 100 –

— —

1—
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—

Betrag] Darunter
. für das künfti

Tieel. Einnahme und Ausgabe. Rechnungs= ünftig
jahr 1898.wegfallend.

Mark. Mark.

Einnahme.
1.DirekteSteuern..·................................. 27000 —E„„ ö 1. 500000 *
3. SonstigeAbgaben,Gebührenund verschiedeneVerwaltungs=Ein=

J — 23 000 —
SummederEinnahme550 000 —

Ausgabe.
I. FortdauerndeAusgaben.

1. Gesoldungen.
A. Bei der Civilverwaltung.

Aandesburtmim. 24000 Mark
1Kanzler..........·..............·.... 12000
Sssr “–“ “% 7500

lleer. 7 500
I 7500
I 5 000
3 Zollassistenten,je 5 000 Mark. 15 000
1 Materialienverwalterr — 4 000

«................·........... · 01 Amtsdiener 4 00 SerSnt "
SämmtlicheBeamtehabenfreieWohnung.
Zu Titel 1A. Die derzeitigenInhaber derStellen des

Landeshauptmannsund desSekretärssind nochals Reichs=
beamte— nichtals Beamteder Lokalverwaltung— anzu=
sehenund zu behandeln. Das persönlichepensionsberechti=
gendeGehaltbeträgtfür denLandeshauptmann8200 Mark bis
10500 Mark) für denKanzler3000 Mark bis 6 000 Mark)

Seite für sich.
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Betrag,Darunter
für das fünfti

Titel. A 1 s g a b □ Rechnungs= ünftig

jahr 1898. wegfallend.

Mark. Mark.

(.) . Übertrag.... 86 500 —

für den Zollverwalter, den Kassenverwalter,den Sekretär
und denLehrer2 700 Mark bis 4 500Mark, im Durch=
schnitt3 600 Mark) für die Zollassistenten1 600 Mark bis
2200 Mark, im Durchschnitt1900 Mark für denMaterialien=
verwalterunddenAmtsdiener1200Mark bis 1800Mark)
im Durchschnitt1 500 Mark.

B. Pei der Schutztrupe. 30 300
Summe Titel l7M6800 —

2. Zu Pensionenfür in denRuhestandund zu Wartegeldernfür
in den einstweiligenRuhestandgetreteneLandesbeamte,sowie
zur Versorgungvon HinterbliebenenverstorbenerLandesbeamten 500 —-

3.ZuPensionenundPensionserhöhungenfürPensionäreder Schutz⸗
truppeauf Grund des Gesetzesvom 7./18.Juli 1896 Meichs=
Gesetzbl.S. 666668883. —-

4. Zu Bewilligungenfür Hinterbliebenevon AngehörigenderSchutz=
truppeauf Grund desGesetzesvom 7./18.Juli 1896 (Reichs=
Gesetzbl.S. 665655555555s.. — —

Andere persönlicheAusgaben.

— — —— 50 075 —

s6 ginhe ç 89 800 —

Summe Titel 1 bis 6. . . .! 257 175 —-

7.ZusächlichenundvermischtenAusgaben»................. 183220

Summe1 (Titel1 bis 7). FortdauerndeAusgaben 440395 —

II. EinmaligeAusgaben.

Zur AusführungöffentlicherArbeitn 95000 —-
Seite 535395 —
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BetragDarunter
. für das künfti

Titel. Ausgabe. Rechnungs= ünftig
jahr 1898. wegfallend.

Mark Mark.

Übertrag 535 395
III. Reservefonds.

Zu unvorhergesehenenAusgaben 14 605 —
Anmerkung. Die über den Etat aufkommendenEin—

nahmen, sowiedie Ersparnissebei den fortdauerndenund ein—
maligenAusgabenfließendemReservefondszu, aus welchem
auch nothwendigeMehrausgaben zu deckensind.

Rückeinnahmenaus Verkaufserlösenfließendenbetreffen—
denAusgabefondswiederzu.

Der Reservefondsist uͤbertragbar.
Summe der Ausgabe 550 000 —

Die Einnahmebeträgt. . .. 550000 —

Neichs=Gesetzbl.1898. 29
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IV. Etat für das südwestafrikanischeSchutzgebietauf das Rechnungsjahr1898.

Betrag Darunter
. . . für das kunftiTitel. Einnahme und Ausgabe. Rechnungs⸗lkünftig

jahr 1898.wegfallend.
Mark. Vark.

Einnahme.
1. Direkte Steuern unn » 10000 —2. 5174. 3.Lu hsn. o 90ut 800öö06 |
3. Sonstige Abgaben)Gebührenund verschiedeneVerwaltungs

Einnammeen 1194 buptnt 40 000
4. Reichszuschss. 440600600 E

SummederEinnahme.5°000·600 —

Ausgabe.
I. FortdauerndeAusgaben.

1. .Zu Besoldungen:
A. Bei der Civilverwaltung.

Zentralverwaltung.
Lendesbanptm.... 24000Mark
StändigerVertreterdesselben,gleichzeitigBe=

zirksamtmannin Windbok 12000
1 Chef der Finanzverwaltung, zugleich mit

denFunktionendes Intendantender Schutz=
neres beaustrgcgtt. 8 500

1 Landrentmeister mit 6000 Mark bis
7*#500 .. *3 7500

3 Sekretäre,von denen1 als Proviantmeister
und 1 als Gerichtsschreiberfungirt, mit
5 000 Mark bis 6 000 Mark, im Durch=
schnitt§ 500 M.. 16.500

SämmtlicheBeamte habenfreieWohnung.
Zu Titel 1A. Der derzeitigeInhaber der Stelle des

Landeshauptmannsist nochals Reichsbeamter—nicht als

68 500 —

Seite für sich.
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«- Darunter
ür da

Titel. Aus ga be. Rochnungs. künftig
«« jahr 1898.wegfallend.

Mark. Mark.

(1.) Übertrag 68 500 —
BeamterderLokalverwaltung— anzusehenund zu behandeln.
Das persönlichepensionsberechtigendeGehalt beträgt:

für denLandeshauptmann8 200 Mark bis 10 500 Mark,
für den ständigenVertreter desselbenund den Chef der

Finanzverwaltung3000Mark bis6000Mark, imDurch=
schnitt4 500 Mark,

für den Landrentmeisterund die Sekretäre2 700 Mark
bis 4 500 Mark, im Durchschnitt3 600 Mark.

B. B# der Schutztrußpdet . 1 031 900 294 400
Summe Titel 1 1 100 400 294 400

2. Zu Pensionenfür in denRuhestandund zu Wartegeldernfür
in den einstweiligenRuhestandgetreteneLandesbeamte,sowie
zurVersorgungvonHinterbliebenenverstorbenerLandesbeamten 2 —

3. Zu Pensionen und Pensionserhöhungenfür Pensionäre der Schutz-
truppe auf Grund desGesetzesvom 7./18. Juli 1896 (eichs=

32000 —
4.Zu Bewilligungenfür Hinterbliebenevon AngehörigenderSchutz=

truppeauf Grund desGesetzesvom 7./18.Juli 1896 (eichs=
Eesetzbl 651 W„rw2 — —

Andere persönliche Ausgaben.
5. FurWeißße — 208847
6.FürFarbige.........·...·.......................... 76 000 10000

SummeTitel 1 bis .1417247 304400

7. JZusächlichenund vermischten Ausgaben . . . . . . . . . . . . .. 1822570 472 100
SummeI CTitel1 bis 7). FortdauerndeAusgabe239 817 776 500
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Betrag Darunter
für das kunftiTitel. Aus gabe. Rechnungs= ünftig

jahr 1898. wegfallend.
Mark. Mark.

Übertrag 3239 811176500
II. EinmaligeAusgaben.

1. Für Neubautenund Beschaffungder innerenEinrichtungfür die=
selben,sowie zu sonstigenöffentlichenArbeiten, insbesondere
auchzu Wege=und Wasseranlaggen 258 000 —

2. Für die Ablösungvon Militärpersonender Schutztruppe 18 000 —3. Zu Theuerungszulagenan die MilitärpersonenderSchutztruppe,
sowie an die Gidilbeimgen . ls= 30 000 l

4. Zu Beihülfen für die durchdie Rinderpestbesondersgetroffenen
MWisse#lerund seingehoren. 80 000

5. Zur Hebung der Pferde=und Viehzuchtt. 40 000 —
6.ZurFortführungderEisenbahnunddesTelegraphenvon

SwakopmundnachWindhoek......................... 1000000 —7. Zur Vervollständigungder Vorarbeitenund zur Inangriffnahme
des Baues einerHafenanlagein Swakopmund 250 000 —-8. Zur Vervollständigungder Artillerie bei der Schutztruppe 40 000 —

SummeI1 716 000
III. Reservefonds.

Zu unvorhergesehenenAusgaseen 44 783 —
Anmerkung. Die über den Etat aufkommendenEin=

nahmen, sowiedie Ersparnissebei den fortdauerndenund
einmaligenAusgaben fließen dem Reservefondszu, aus
welchemauchnothwendigeMehrausgabenzu deckensind.

RückeinnahmenausVerkaufserlösenfließendenbetreffenden
Ausgabefondswiederzu.

Der Reservefondsist übertragbar.
SummederAusgabe.55 00066000

Die Einnahmebeträgt. . . . 5000600 –

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
N 13.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie anderweiteFestsetzungdes Gesammtkontingentsder Brennereien. S. 159. —
Bekanntmachung, betreffenddie VereinbarungerleichternderVorschriftenfür den wechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxemburgs. S. 161. — Bekanntmachung,
betreffendeineAbänderungdes Verzeichnissesder gewerblichenAnlagen, welcheeiner besonderenGe=
nehmigung bedürfen. S. 161.

(Nr. 2459.) Gesetz, betreffenddie anderweite Festsetzungdes Gesammtkontingentsder
Brennereien. Vom 4. April 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

Artikel I.
An die Stelle von Absatz2 und 3 im +.1 des Gesetzes,betreffenddie

24.Juni1887Reichs=Gesetzbl.1895S. 270)BesteuerungdesBranntweins, vom 16.Juni 1895
tretenfolgendeBestimmungen:

Die Verbrauchsabgabebeträgt von einer nach Maßgabe des folgenden
AbsatzesfestzusetzendenJahresmenge(Gesammtkontingent)0/50Mark für dasLiter reinenAlkohols, von der darüberhinaus hergestelltenMenge 0)70Markfür das Liter reinenAlkohols.

Das Gesammtkontingentwird zuerstim Brennereibetriebsjahr1897/98
und demnächstin jedem fünften Jahre für die folgendenfünf Betriebsjahre
(Kontingentsperiode)nach dem DurchschnittederjenigenBranntweinmengenfest=
gesetzt,welcheinnerhalbder vorhergegangenenfünf Jahre in den verbrauchs=
abgabepflichtigenInlandsverbrauch übergegangensind. Übersteigt in einem
BetriebsjahredieMenge des in Anrechnungauf dasKontingentzurAbfertigung
gelangtenBranntweins die Menge des gegenEntrichtungderVerbrauchsabgabein denInlandsverbrauchgelangtenBranntweins,sokanndasGesammtkontingent
für das nächstfolgendeBetriebsjahr auf die zuletztbezeichneteBranntweinmenge
herabgesetztwerden.

Der niedrigereAbgabesatzsoll alle fünf Jahre einer Revision unterliegen.
Neichs=Geseqbl.1898. 30

Ausgegebenzu Berlin den 9. April 1898.
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Artikel II.
Der ersteSatz des zweitenAbsatzesim §. 47 desBranntweinsteuergesetzes

24. Juni 18877 da
* Juni 1895wird aufgehoben.

Von der nachArtikel I zum niedrigerenAbgabesatzezugelassenenJahres=
mengeBranntweins(Gesammtkontingent)wirdderAntheil,welcherim Königreiche
Bayern, im KönigreicheWürttemberg,im GroßherzogthumeBaden und in den
HohenzollernschenLandenhergestelltwerdendarf, in der Weise ermittelt, daß
jedemder bezeichnetenStaaten undLandestheileauf denKopf seinerBevölkerung
zwei Drittel derjenigenLitermengereinenAlkohols zugetheiltwerden,welchesich
auf den Kopf der Gesammtbevölkerungder Branntweinsteuergemeinschaftergiebt,
wenn das Gesammtkontingentnach der Kopßzahl der letzterenvertheiltwird.
Bei den hiernacherforderlichenBerechnungensind die bei derjedesmaligenletzten
Volkszählung ermitteltenBevölkerungsziffernzu Grunde zu legen. Die vor=
stehendenBestimmungenkönnengegenüberden KönigreichenBayern und Württem=
berg und dem GroßherzogthumeBaden nur mit Zustimmungdes betreffenden
Staates abgeändertwerden.

vo

Artikel III.
Die Neubemessungdes GesammtkontingentsnachMaßgabe der Artikel J

und II diesesGesetzestritt mit dem 1. Oktober1898 in Kraft, jedochnur unter
der Voraussetzung,daß bis dahin die Zustimmungder Königlich bayerischen,
der Königlich württembergischenund der GroßherzoglichbadischenRegierung zu
der im ArtikelII enthaltenenGesetzesänderungerfolgt ist. Eintretendenfallswird
durch den Reichskanzlerim Reichs=Gesetzblatteine bezüglicheBekanntmachung
erlassen.

Artikel IV.
Dem é. 43d des Gesetzes,betreffenddie Besteuerungdes Branntweins,

24. Juni 1887
n 16.Juni1895

Für die Erhebung und Verwaltung der BrennsteuerG. 43a) wird vom
1. Oktober1898 einebesondereVergütung an die Einzelstaatennicht gezahlt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburg v. d. H., den 4. April 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

vo wird folgenderSatz hinzugefügt:
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(Nr. 2460.) Bekanntmachung,betreffend dieVereinbarungerleichternderVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund Luxem=
burgs. Vom 26. März 1898.

D. in den Bekanntmachungenvom 15. und 22. November v. J. (Reichs=
Gesetzbl.S. 779 und 781)veröffentlichtenAenderungenderAnlageB zurVerkehrs=
Ordnung für die EisenbahnenDeutschlandsfinden, nachdemdie Großherzoglich
luxemburgischeRegierungauf Grund dermit ihr getroffenenVereinbarung(Reichs=
Gesetzbl.von 1893 S. 189)ihnenzugestimmthat, auchim deutsch=luxemburgischen
WechselverkehrAnwendung.

Berlin, den26.März 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

.

(Nr. 2461.) Bekanntmachung,betreffend eineAbänderungdesVerzeichnissesder gewerblichen
Anlagen, welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.Vom 5. April 1898.

Da Reichstaghat in der Sitzung vom 22. Mätz d. J. beschlossen,dem Be=
schlussedes Bundesraths (Bekanntmachungvom 9. Februar 1898, Reichs=
Gesetzbl.S. 27),

nachwelchemAnlagen zur Herstellungvon Gußstahlkugelnmittelst
Kugelschrotmühlen(Kugelfräsmaschinen)in das Verzeichnißder einer
besonderenGenehmigungbedürfendengewerblichenAnlagenaufzunehmen
sind (F.16 der Gewerbeordnung),

die Zustimmungzu ertheilen.
Berlin, den5. April 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherr von Thielmann.

— —

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
14.

Inhalt: Gesetz zur Ergänzung der Gesetze, betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern.
S. 163. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.S. 164.

(Nr. 2462.) Gesetzzur Ergänzung der Gesetze,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit
überseeischenLändern. Vom 13=April 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußencc.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,demUnternehmerder auf Grund der

Gesetzevom 6. April 1885, 27. Juni 1887 und 20. März 1893 (Reichs=Gesetzbl.
1885S. 85, 1887 S. 275, 1893 S.95) eingerichtetenPostdampfschiffsverbindungen
mit Ostasienund Australien für eine Erweiterung des ostasiatischenPostdampfer=
dienstesdurchEinrichtungeinervierzehntägigenVerbindungmit China eineEr=
höhungder bisher vertragsmäßigaus Reichsmittelnzu zahlendenBeihülfe um
jährlicheineMillion fünfhunderttausendMark zu bewilligenund gleichzeitigdie
Unterhaltung des erweitertenGesammtunternehmensunter Gewährung der so
erhöhtenBeihülfe auf eine Dauer bis zu fünfzehnJahren zu Übertragen.

« Z.2.
Die Fahrgeschwindigkeitauf der chinesisch=japanischenLinie muß im Durch=

schnittemindestensbetragen:
a) zwischendemjenigeneuropäischenAnlaufhafen, in welchemdieAufnahme

oder Ablieferung der Post erfolgt, einerseitsund dem jeweiligen ost=
asiatischenEndhafen der Hauptlinie andererseitsfür ältereSchiffe
13 Knoten, für neuzuerbauendeSchiffe 14 Knoten)

) auf der Zweiglinie 12,6 Knoten. .
Die Fahrgeschwindigkeitauf der australischenLinie muß imDurchschnitte

mindestensbetragen:
zwischendemjenigeneuropäischenAnlaufhafen, in welchemdie Aufnahme
oder Ablieferung der Post erfolgt, einerseits und dem jeweiligen
australischenPosthafender Linie andererseits12,2Knoten, für neuzu⸗
erbauendeSchiffe 13,5Knoten.

Reichs-Gesehbl.1898. 81

Ausgegebenzu Berlin den 14. April 1898.
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DerUnternehmerist zu verpflichten,aufVerlangendesReichskanzlers
innerhalbder Vertragsdauerauf der chinesisch=japanischenund der australischen
Hauptlinie für neuzuerbauendeSchiffe eineErhöhungder vertragsmäßigenFahr=
geschwindigkeiteintreten zu lassen, soweit auf einer ausländischenKonkurrenz=
postlinieeineSteigerung der vertragsmäßigenFahrgeschwindigkeiterfolgt.

Diese Erhöhung der Fahrgeschwindigkeithat ohnebesondereGegenleistung
des Reichs zu erfolgen,soweitder Unternehmerder ausländischenPostlinie die
für seineDampfervorgeschriebeneFahrgeschwindigkeitohneErhöhungdervertrags=
mäßigenGegenleistungsteigert.

S. 4.
Der Unternehmerist zu verpflichten,die Dampfer für die ostasiatische

Linie abwechselndvon Bremen beziehungsweiseHamburg ausgehenzu lassen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenHomburgv. d.H., den13.A#ril 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

— —

(Nr. 2463.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. Vom
13. April 1898. 6

A#=# Grund des §. 10 Absatz2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und
Unterdrückungvon Viehseuchen,vom— 0 (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich:

Für das GroßherzogthumOldenburgwird vom 1. Mai d. J. ab bis
auf Weiteres für die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des
§. 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 13. April 1898.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Rothe.

##

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
& 15.

Inhalt: Geseh, betreffenddie deutscheFlotte. S. 165.

(Nr. 2464.) Gesetz,betreffenddie deutscheFlotte. Vom 10. April 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmung desBundesrathsund des Reichstags,was folgt:

I. Schiffsbestand.

1. Der Schiffsbestandder deutschenFlotte wird, abgesehenvon Torpedo=fahrzeugen,Schulschiffen,Spezialschiffenund Kanonenbootenf festgesetztauf:
a) verwendungsbereit:

1 Flottenflaggschiff,
2 Geschwaderzu je 8 Linienschiffen,
2 Divisionen zu je 4 Küstenpanzerschiffen,
6 große— als Aufklärungsschiffeder heimischen16 kleineKreuzer Schlachtflolte,

— fürdenAuslandsdienst)
b) als Material=Reserve:

2 Linienschiffe,
3 großeKreuzer,
4 kleineKreuzer.

2. Von den am 1. April 1898 vorhandenenund im Baue befindlichenSchiffenkommenauf diesenSollbestandin Anrechnung:
— alsLinienscl)iffe...·....·.....·....... 12,

als Küstenpanzerschisste 8,
alsgroßeKreuzer.................... 10,
alskleineKreuzer».-...... ·.....·.... 23.

Neichs-Gkseybc.1898. · 32
Ausgegebenzu Berlin den 16. April 1898.
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3. Die BereitstellungderMittel für die zur ErreichungdesSollbestandes
(Ziffer 1) erforderlichenNeubauten unterliegt der jährlichen Festsetzungdurch den
Reichshaushalts=Etatmit der Maßgabe, daß die Fertigstellungdes gesetzlichen
Schiffsbestandes,soweitdie im F. 7 dafür angegebenenMittel ausreichen,bis
zum Ablaufe des Rechnungsjahrs1903 durchgeführtwerdenkann.

S. 2.
Die Bereitstellungder Mittel für die erforderlichenErsatzbautenunterliegt

der jährlichenFestsetzungdurchdenReichshaushalts=Etatmit derMaßgabe, daß
in der Regel «

Linienschiffeund Küstenpanzerschiffenach25 Jahren,
großeKreuzernach 20 Jahren,
kleineKreuzernach 15 Jahren

ersetztwerdenkönnen.
Die Fristen laufen vom Jahre der Bewilligung der erstenRate des zu

ersetzendenSchiffes bis zur Bewilligung der erstenRate des Ersatzschiffs.
Zu einer Verlängerung der Ersatzfrist bedarf es im Einzelfalle der Zu=

stimmung des Bundesraths, zu einer Verkürzung derjenigendes Reichstags.
EtwaigeBewilligungenvon Ersatzbautenvor Ablauf der gesetzlichenLebensdauer
—höhere Gewalt, wie UntergangeinesSchiffes, ausgeschlossen— sind inner=
halb einer mit dem Reichstagezu vereinbarendenFrist durch Zurückstellung
andererErsatzbautenauszugleichen.

II. Indiensthaltungen.

.
Die Bereitstellungder Mittel für die Indiensthaltungender heimischen

Schlachtflotte unterliegt der jährlichenFestsetzungdurch den Reichshaushalts=Etat
mit der Maßgabe, daß im Dienste gehaltenwerdenkönnen:

a) zur Bildung von aktiven Formationen:
9 Linienschiffe,
2 großeKreuzer,
6 kleineKreuzer;

b) als Stammschiffe von Reserveformationen:
4 Linienschiffe,
4 Küstenpanzerschiffe,
2 großeKreuzer,
5 kleineKreuzer;

J) zur AktivirungeinerReserveformationauf dieDauer von zweiMonaten:
2 LinienschiffeoderKüstenpanzerschiffe.
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III. Personalbestand.

S. 4.
An Deckoffizieren,Unteroffizierenund Gemeinender Matrosendivisionen,

Werftdivisionenund Torpedoabtheilungensollenvorhandensein:
1. eineinhalbfacheBesatzungenfür die im Auslande befindlichenSchiffe;
2. volle Besatzungenfür

die zu aktivenFormationen der heimischenSchlachtflottegehörigen
Schiffe,

die Hälfte der Torpedofahrzeuge,
die Schulschiffe, «
die Spezialschiffe;

3. Besatzungsstämme(Maschinenpersonalzwei Drittel, übriges Personal
die Hälfte der vollen Besatzungen)für

die zu Reserveformationender heimischenSchlachtflottegehörigen
Schiffe,

die zweiteHälfte der Torpedofahrzeuge;
4. der erforderlicheLandbedarf;
5. ein Zuschlagvon fünf Prozent vom Gesammtbedarfe.

S. 5.
Die nach Maßgabe dieser Grundsätze erforderlichenEtatsstärkender

Matrosendivisionen,Werftdivisionenund Torpedoabtheilungenunterliegenderjähr=
lichenFestsetzungdurchdenReichshaushalts=Etat.

IV. Sonstige Ausgaben.
C.6.

Alle fortdauerndenund einmaligenAusgabendesMarine=Etats,hinsichtlich
derenin diesemGesetzekeineBestimmungengetroffensind, unterliegender jähr=
lichenFestsetzungdurchdenReichshaushalts=EtatnachMaßgabe des Bedarfs.

V. Kosten.

S2.
Während der nächstensechsRechnungsjahre(1898 bis 1903) ist der

Reichstagnicht verpflichtet,für sämmtlicheeinmaligeAusgaben des Marine=
Etats mehrals 408900000 Mark, undzwar für SchiffsbautenundArmirungen
mehrals 356700000 Mark und für die sonstigeneinmaligenAusgaben mehr
als 52200000 Mark, sowiefür die fortdauerndenAusgabendes Marine=Etats
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Reichs-Gesetzblatt.
— 16.

nhalt: Verordnung, betreffenddie Wahlen zumReichstage. S. 100.g, z 9

(Nr. 2465.) Verordnung, betreffenddie Wahlen zum Reichstage. Vom 22. April 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKasser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund der Bestimmung im 8g.14 des Wahlgesetzesvom31. Mai 1869 im Namen des Reichs, was folgt:
Die Wahlen zum Reichstagesind am 16. Juni 1898 vorzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburg v. d. H., den 22. April 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesethbl.1898. 33

Ausgegebenzu Berlin den 23. April 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
I7.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddieErklärungKiautschouszumSchutzgebiete.S. 171.— Be=
kanntmachung,betreffend die FestsetzungbesondererRayons für die FestungKönigstein.S. 172.

(Nr. 2466.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Erklärung Kiautschous zum Schutzgebiete.
Vom 27. April 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

thun kundund fügenhiermit zu wissen:

Nachdemdurch den am 6. März 1898 zwischenUnsererRegierungund
der Kaiserlich chinesischenRegierung zu Peking geschlossenenVertrag das in
diesemVertrage näher bezeichnete,an der Kiautschou=BuchtbelegeneGebiet in
deutschenBesitzübergegangenist, nehmenWir hiermit im Namen des Reichs
diesesGebietunterUnserenKaiserlichenSchutz.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin Schloß, den 27. April 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesetbl.1898. 34

Ausgegebenzu Berlin den 6. Mai 1898.
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(Nr. 2467.) Bekanntmachung,betreffenddie FestsetzungbesondererNayons für die Festung
Königstein. Vom 25. April 1898.

# Grund des F. 35 des Gesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigenthumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 MReichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die FestungKönigsteindie
FestsetzungbesondererRayons in Aussichtgenommenist.

Berlin, den 25. April 1898.

Der Reichskanzler.

Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
AE 18.

—— .
Inhalt: Verordnung, betreffenddie Rechtsverhältnissein Kiautschou.S. 173.

(Nr. 2468.) Verordnung,betreffenddieRechtsverhältnissein Kiautschou. Vom 27.April 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund desGesetzes,betreffenddieRechtsverhältnisseder deutschen
Schutzgebiete(Reichs=Gesetzbl.1888S. 75), im Namen desReichs,was folgt:

K 1.
Das Gesetzüber die Konsulargerichtsbarkeitvom 10. Juli 1879 (Reichs=

Gesetzbl.S. 197) kommtin Gemäßheitdes§. 2 desGesetzes,betreffenddieRechts=
verhältnisseder deutschenSchutzgebiete,in dem Gebietevon Kiautschouvom 1.Juni
1898 ab mit denin dieserVerordnungvorgesehenenAbänderungenzurAnwendung.

§. 2.
Der Gerichtsbarkeit(F.1) unterliegenalle Personen,welchein demSchutz=

gebietewohnenodersichaufhalten, oderbezüglichderen,hiervonabgesehen,ein
Gerichtsstandin dem Schutzgebietenach den zur Geltung kommendenGesetzen
begründetist, die Chinesenjedochnur, soweitsie dieserGerichtsbarkeitbesonders
unterstelltwerden.

Der Gouverneurbestimmtmit Genehmigungdes Reichskanzlers(Reichs=
Marine=Amts),inwieweitauch die Chinesender GerichtsbarkeitG. 1) zu unter=
stellensind.

Der Gouverneurist befugt,AngehörigefarbigerVölkerstämmevon der
Gerichtsbarkeit(§.1) auszuschließen.

K. 3.
Die nach§. 2 des Gesetzes,betreffenddie Rechtsverhältnisseder deutschen

Schutzgebiete,für die Rechtsverhältnissean unbeweglichenSachen einschließlich
des BergwerkseigenthumsmaßgebendenVorschriftenfindenkeineAnwendung.

Der ReichskanzlerReichs=Marine=Amt)und mit dessenGenehmigungder
Gouverneursind bis auf Weiteresbefugt, die zur RegelungdieserVerhältnisse
erforderlichenBestimmungenzu treffen.

S. 4.
Die Gerichtsbarkeitin denzurZJuständigkeitderSchwurgerichtegehörenden

Sachenwird demGerichtedes Schutzgebietsübertragen.
Auf dieseSachen findendie VorschriftenAnwendung, welchefür die im

F. 28 desGesetzesüber dieKonsulargerichtsbarkeitbezeichnetenStrafsachengelten.
Reichs=Gesetzbl.1898. 35

Ausgegebenzu Berlin den 6. Mai 1898.
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S. 5.
Als Berufungs=und Beschwerdegerichtwird für das Schutzgebietan Stelle

des Reichsgerichts(Gesetzüber die Konsulargerichtsbarkeit§. 18, 36, 43) das
KaiserlicheKonsulargerichtzu Schanghai bestimmt,welchesfür dieseAngelegen=
heitenaus demKonsul und vier Beisitzernbesteht.

Die das Verfahrenvor demKonsul und demKonsulargerichtebetreffenden
VorschriftendesGesetzesüberdieKonsulargerichtsbarkeitsindenauf dasVerfahren
in der Berufungs=und Beschwerdeinstanz,soweitnicht für diesesbesondereVor=
schriftengetroffensind, entsprechendeAnwendung. Die . 9 und 28 des
bezeichnetenGesetzesbleibenaußerAnwendung.

In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in Konkurssachenund in den zur
streitigenGerichtsbarkeitnicht gehörendenAngelegenheitenerfolgtdieEntscheidung
über das Rechtsmittelder Beschwerdeunter Mitwirkung der Beisitzer,wenndie
angefochteneEntscheidungunter Mitwirkung von Beisitzernergangenist.

In den im §. 4 bezeichnetenStrafsachenist die Vertheidigungauch in
derBerufungsinstanznothwendig.In derHauptverhandlungist dieAnwesenheit
desVertheidigerserforderlich;der§.145 derStrafprozeßordnungfindetAnwendung.

S. 6.
Die Todesstrafeist durchEnthauptenoderErschießenzu vollstrecken.
Der Gouverneurbestimmt,welcheder beidenVollstreckungsartenin dem

einzelnenFalle stattzufindenhat. «
.7.

Für dieZustellungen,dieZwangsvollstreckungund dasKostenwesenkönnen
einfachereBestimmungenzur Anwendungkommen.

Der Reichskanzler(Reichs=Marine=Amt)und mit dessenGenehmigungder
Gouverneursind befugt,die erforderlichenAnordnungenzu treffen.

g. 8.
Das Gesetz,betreffenddieEheschließungund dieBeurkundungdesPersonen⸗

standes von Reichsangehörigenim Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes=
Gesetzbl.S. 599) findet in dem Schutzgebietevom 1. Juni 1898 ab auf alle
Personen,welchenichtChinesensind, Anwendung.

Der Gouverneur ist befugt, für Angehörige farbiger Völkerstämme
abweichendeAnordnungenzu treffen.-

9.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin Schloß, den27.April 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
20.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat für das Rechnungs=
jahr 1898. S. 181. — Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von ffanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. S. 188.

(Nr. 2471.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1898. Vom 17. Mai 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

|l 1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtrag zum Reichshaushalts=

—Etat für das Rechnungsjahr1898 wird
in Ausgabe

auf 7787 885 Mark, nämlich
auf 1109 280 Mark an fortdauernden,
auf 6678605 Mark an einmaligenAusgabendesordentlichen

Etats
und

in Einnahme
auf 7787 885 Mark

festgestelltund tritt demReichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1898 hinzu.

K. 2.
Die Mittel zur Bestreitung des Mehrbedarfs sind zum Betrage von

5000 000 Mark nur soweit durch Beiträge der einzelnenBundesstaaten nach
Maßgabe ihrer Bevölkerungaufzubringen,als sie nicht durchMehrerträgebei

Reichs=Gesetzbl.1898. 38

Ausgegebenzu Berlin den 21. Mai 1898.
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Nachtrag

Reichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1898.

Für das Rechnungsjahr1898

Kapitel. Titel. Au . .
— tretenhinzu gehenab

Mark. Mark.

FortdauerndeAusgaben.

V. Reichsamtdes Innern.

*l. 1112 Beichsamees Smen.... 86 780 —
7n.UlftAllgemeineFonds.......................·.. 1 000 000 —

138. 1|12 ic Versichenicetsittttt.. 22 500 —

Summe W. 1 109 280 —

VI. Verwaltungdes Reichsheeres.

44. — Militärverwaltung von Bayern .. 26 805 4.
Davon ab:

der auf die einmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats — Kapitel 5
— mit.. 26 805 »
entfallendeBetrag.

Bleiben —

Summe der fortdauerndenAusgaben 1 109 280 —

38°“
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Für das Rechnungsjahr1898

« it it . 4. 7— —— Atzgur- tretenhinzu gehenab

Mark. Mark.

EinmaligeAusgaben.
a. OrdenklicherEtat.

3. P.12/14. III. ReichsamtdesInnen. 133000 —-
4. 3. IV. Post-undTelegraphenverwaltung 1190000 —

4a. — [ [ [b K•e — 260200
8. V. DerwaltungdesReichsheeres.

4 und .—.———————— 210 000 —
99a. Summe4 für sich.

Preußen 2c.
133a.Zu Festungsanlagenund Einebnungsarbeiten,zu

denen die Verkaufserlöse für disponible Grund=
stückezur Verwendungkommen 66 000 —-

Summe B für sich.

189. Quote an Bayern von den AusgabenSumme A. 26 805 –
Summe W. 302 805 –

6. ö3zau.b. VI. Verwaltungder KaiferlichenKarine 313000 —
Ga. – VIa. Zur VDerwaltungdes Gorwvernements

Kinntsennn.. . 5000000 —
6 938 805 260 200

Summe der einmaligenAusgaben 6 678 605. —
Dazu Summe der fortdauerndenAusgaben 1109 280 —

Summe der Ausgabe 7 787 885 —
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dapitel.Titel. Einnahme.

Mark. Mark.

3. III. Post-undTelegraphenverwaltung.
1-«I.).Einnahme................................ — —

Fortdauernde Ausgabe:
— Berrirbsvewaltnzz. 408 000 —

Mithin ist Überschuß(Summe llll . — 408 000

4. V. Eisenbahnverwaltung.
éäGmieh. — —

Fortdauernde Ausgabe:
18/27.]/B=Betriehsver#alnnnnngg. 400 000 —

Mithinistlleberschuß(SunnneV).... —— 400 000

VII. VerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
Ja. 1/4. EinnahmenderMilitärverwaltung für Rechnungder

Gesammtheitaller Bundesstaaten:
SPrrebbeee 66 000 —

Summe VII für sich.

21. XI. Matrikularbeiträge.
Wß. 2 324 143 —
2.Bayern.................................. 215011 —
:;.Sachsen................................. 276349
— iee — 76 904
5.Baden-»................................ 125 889 —
li.Hefsen................................... 75 807 —

Mertlenhurg Schwertttttt:. 43589 —
8.Sachsen-Weimar........................... 24749

3 162 441
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Einnahme.
gehenabtretenhinzu

Mark. Mark.

(21.) Übertrag3162 44 —
O.Mecklenburg-Strelitz......·................. 7408 —

10.0ldenb1,n-g............................. ..· 27268 —
11.Braunschweig............................ 31680 —
12.Sachsen-Meiningen......................... 17073 —
13 SachsenAltenhug 13 156 —
14. Sachsen=Coburgund Gotoa 15803
15.Anhalt.................·.........·...... 21 399
16. Schwarzburg=Sondershausen 5 696 —
— 6 470 –—1

——— 4215 —
19. Reuß itteier Lie.... “.3 4922 —
20.ReußjüngererLinie.-....................... 9640 —
21. Schaumburg=Lipen ........... 3008 —
22.Lippe................................... 9839 —
23.Lübeck..............................·.... 6 079 —
24 Beemnen Wnitsr 9 14330 —
25.Hamburg...............·................ 49732 —
26.1Elaß Lothrimieiennn... 119 726 –

— 3.529 885 —
AußerdemgemäßH.2 des Etatsgesetzes.. ... 5000000 —

Summe ——— 8 529885 –
8595 885 808 000

Summe der Einnahme 7 787 885 –
Summe derAusgabe 787 885

Straßburgi./E., den17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
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Nachtrag
zum

Vesoldungs-Stat
fürdas

Für die Zeit
vom 1. April 1898

Vitel. Ausgabe. bis31.März1899
tretenhinzu

Mark.

4. Zu nicht pensionsfähigenZulagen an den Vice=
Präsidentenund die Mitglieder bis zum Betrage
— lnrlihhhz. 18 000
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(Nr. 2472.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mflanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 17. Mai 1898.

A## Grund der Vorschrift im §. 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welche aus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über
das Königlich preußischeNeben=ZollamtI. Seidenberg und das Königlich
sächsischeNeben=ZollamtI. Warnsdorf erfolgen.

Berlin, den 17. Mai 1898.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
34 21.

Inhalt: Geset über die Angelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit.S. rs0. — Gesetz, betreffendAenderungen der Konkursordnung. S. 230. — Einführungsgesetz zu dem Gesetze, betreffendAenderungender Konkursordnung. S. 218.— Gesess, betreffendAenderungen desGerichtsverfassungs=gesetzesund der Strafprozeßordnung. S. 252. — Gesetz, betreffendAenderungen der Civilprozeß=ordnung. S. 256. — Einführungsgesetz zu dem Gesetze, betreffendAenderungen derCivilprozeß.ordnung. S. 332. — Gesetz, betreffenddieErmächtigung desReichskanzlers zur BekanntmachungderTexte verschiedenerReichsgesetze.S. 312.

(Nr. 2473.) GesetzüberdieAngelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit.Vom 17.Mai 1898.
8 2 — k-Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig

von Preußen2c.
verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrathsund desReichstags,was folgt:

Erster Abschnitt.
AllgemeineVorschriften.

S. 1.
Für diejenigenAngelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit,welchedurchReichsgesetzdenGerichtenübertragensind, gelten, soweitnicht ein Anderesbe=stimmt ist, die nachstehendenallgemeinenVorschriften. «

Z.2.
Die Gerichte haben sich Rechtshülfe zu leisten. Die 9§. 158 bis 169 des

Gerichtsverfassungsgesetzesfinden Anwendung.

K.3.
Soweit für die örtlicheZuständigkeitder Gerichteder WohnsitzeinesBe=

theiligten maßgebendist, bestimmtsich für Deutsche, die das Recht der Erterri=torialität genießen, sowie für Beamte des Reichs oder eines Bundesstaats, dieim Ausland angestelltsind, der Wohnsitznach den Vorschriftendes F. 16 derCivilprozeßordnung.
S. 4.

Unter mehrerenzuständigenGerichtengebührt demjenigender Vorzug,welcheszuerstin der Sache thätig gewordenist.
Reichs-Gesetzbl.1898. 39

Ausgegebenzu Berlin den 27.Mai 1898.
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Z.5. ,«
BestehtStreit oderUngewißheitdarüber,welchesvon mehrerenGerichten

örtlichzuständigist, so wird das zuständigeGericht durchdas gemeinschaftliche
obereGerichtbestimmt.Ist das zuständigeGericht in einemeinzelnenFalle an
der Ausübung des Richteramtsrechtlichoder thatsächlichverhindert,so erfolgt
die Bestimmungdurchdas ihm im InstanzenzugevorgeordneteGericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnicht statt.

g. 6.
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtskraft Gesetzesaus=

geschlossen:
1. in Sachen, in denener selbstbetheiligtist oderin denener zu einem

Betheiligtenin demVerhältniß einesMitberechtigtenoderMitverpflich=
tetensteht;

2. in Sachen seinerEhefrau, auchwenn die Ehe nichtmehr besteht;
3 in Sachen einerPerson, mit der er in geraderLinie oder im zweiten

GradederSeitenlinieverwandtoderverschwägertist;
4. in Sachen, in denener als Vertreter einesBetheiligtenbestelltoder

als gesetzlicherVertretereinessolchenaufzutretenberechtigtist.
Ein Richter kann sich der Ausübung seinesAmtes wegenBefangenheit

enthalten. Die AblehnungeinesRichters ist ausgeschlossen.

*
GerichtlicheHandlungensind nicht aus dem Grunde unwirksam,weil sie

von einem örtlich unzuständigenGericht oder von einem Richter vorgenommen
sind, der von der Ausübung des Richteramtskraft Gesetzesausgeschlossenist.

S. S.
Auf das gerichtlicheVerfahren finden die Vorschriftendes Gerichts=

verfassungsgesetzesüber dieGerichtssprache,über dieSitzungspolizeiund überdie
Berathung und AbstimmungentsprechendeAnwendung,die Vorschriftenüber die
Gerichtssprachemit den sichaus dem §. 9 ergebendenAbweichungen.

S. 9.
Der ZuziehungeinesDolmetschersbedarfes nicht, wenn der Richterder

Sprache, in der sichdie betheiligtenPersonenerklären,mächtigist; die Beeidi=
gung des Dolmetschersist nicht erforderlich,wenn die betheiligtenPersonen
darauf verzichten.Auf den Dolmetscherfinden die Vorschriftendes F. 6 ent=
sprechendeAnwendung.

S. 10.
Auf das gerichtlicheVerfahren sind die GerichtsferienohneEinfluß. Die

Bearbeitung der Vormundschaftssachenund der Nachlaßsachenkann während
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der Ferien unterbleiben,soweitdas Bedürfniß einer Beschleunigungnicht vor—
handenist.

g.II.
Anträge und Erklärungen können zum Protokolle des Gerichtsschreibers

des zuständigenGerichts oder des GerichtsschreiberseinesAmtsgerichtserfolgen.z g h gerich 9

G. 12.
Das Gericht hat von Amtswegendie zur Feststellungder Thatsachen

erforderlichenErmittelungenzu veranstaltenund die geeigneterscheinendenBe=
weiseaufzunehmen.

§e183.
Die Betheiligtenkönnen mit Beiständenerscheinen. Sie können sich,

soweitnicht das Gericht das persönlicheErscheinenanordnet, auch durch Be=
vollmächtigtevertretenlassen. Die Bevollmächtigtenhabenauf Anordnung des
Gerichtsoderauf Verlangen einesBetheiligtendie Bevollmächtigungdurcheine
öffentlichbeglaubigteVollmacht nachzuweisen.

S. 14.
Die Vorschriften der Civilprozeßordnung über das Armenrecht sowie die

Vorschriftender W. 34 bis 36 der Rechtsanwaltsordnungfinden entsprechende
Anwendung.

C.15.
Die VorschriftenderCivilprozeßordnungüber denJeugenbeweis,über den

Beweis durchSachverständigeund über das Verfahren bei der Abnahmevon
Eiden findenentsprechendeAnwendung. Über die BeeidigungeinesZeugenoder
Sachverständigenentscheidetjedoch,unbeschadetder 9#.358, 367 derCivilprozeß=
ordnung, das Ermessendes Gerichts.

Behufs der Glaubhaftmachungeiner thatsächlichenBehauptung kann ein
Betheiligterzur Versicherungan Eidesstattzugelassenwerden.

K.16.
GerichtlicheVerfügungen werden mit der Bekanntmachung an denjenigen,

für welchensie ihrem Inhalte nachbestimmtsind, wirksam.
Die Bekanntmachungerfolgt, wenn mit ihr der Lauf einerFrist beginnt,

durchZustellungnach den für die Zustellungvon AmtswegengeltendenVor=
schriftender Civilprozeßordnung)durch die Landesjustizverwaltungkann jedoch
für Zustellungenim Ausland eine einfachereArt der Zustellung angeordnet
werden. In denjenigenFällen, in welchenmit der Bekanntmachungnicht der
Lauf einerFrist beginnt, soll in denAktenvermerktwerden, in welcherWeise,
an welchemOrte und an welchemTage die Bekanntmachungzur Ausführung
gebrachtist; durchdie Landesjustizuerwaltungkann näher bestimmtwerden, in

39“
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welcherWeise in diesenFällen die Bekanntmachungzur Ausführung gebracht
werden soll.

Einem Anwesendenkann die Verfügung zu Protokoll bekanntgemacht
werden. Auf Verlangen ist ihm eineAbschriftder Verfügungzu ertheilen.

S. 17.
Für die Berechnungder Fristen geltendie VorschriftendesBürgerlichen

Gesetzbuchs.
Fällt das Ende der Frist auf einenSonntag oder allgemeinenFeiertag,so endigtdie Frist mit demAblaufe des nächstfolgendenWanktags.

S. 18.
Erachtet das Gericht eine von ihm erlasseneVerfügung nachträglich für

ungerechtfertigt,so ist es berechtigt,sie zu ändern)soweiteineVerfügung nurauf Antrag erlassenwerdenkann und derAntrag zurückgewiesenwordenist, darfdie Aenderungnur auf Antrag erfolgen.
Zu der AenderungeinerVerfügung, die der sofortigenBeschwerdeunter=

liegt, ist das Gerichtnicht befugt.

11
Gegen die VerfügungendesGerichtsersterInstanz findetdas Rechtsmittelder Beschwerdestatt.
Über die Beschwerdeentscheidetdas Landgericht.

d —-
Die BeschwerdestehtJedem zu, dessenRechtdurchdie Verfügung beein—trächtigtist.
Soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassenwerdenkann und derAntrag zurückgewiesenwordenist, stehtdieBeschwerdenur demAntragstellerzu.

C.21.
Die Beschwerdekann bei demGerichte,dessenVerfügungangefochtenwird,

oder bei demBeschwerdegerichteingelegtwerden.
DOii Einlegung erfolgt durchEinreichungeinerBeschwerdeschriftoderdurchErklärung zum Protokolle des GerichtsschreibersdesjenigenGerichts, dessenVer=

fügung angefochtenwird, oder des GerichtsschreibersdesBeschwerdegerichts.

§l.22.
Die sofortigeBeschwerdeist binnen einer Frist von zwei Wocheneinzu=

legen. Die Frist beginntmit demZeitpunkt, in welchemdie Verfügung dem
Beschwerdeführerbekanntgemachtwordenist.

Einem Beschwerdeführer, der ohne sein Verschulden verhindert war, die
Frist einzuhalten,ist auf Antrag von demBeschwerdegerichtedieWiedereinsetzung
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in denvorigenStand zu ertheilen,wenn er dieBeschwerdebinnenzweiWochen
nach der Beseitigungdes Hindernisseseinlegt und die Thatsachen,welchedie
Wiedereinsetzungbegründen, glaubhaft macht. Eine Versäumung der Frist, die
in dem Verschuldeneines Vertreters ihren Grund hat, wird als eineunverschul—
detenicht angesehen.Gegen die Entscheidungüber denAntrag findetdie sofortige
weitereBeschwerdestatt. Nach dem Ablauf einesJahres, von dem Ende der
versäumtenFrist an gerechnet,kann die Wiedereinsetzungnicht mehr beantragt
werden.

§. 23.
Die Beschwerdekann auf neueThatsachenund Beweisegestütztwerden.

K. 24.
Die Beschwerdehat nur dann aufschiebendeWirkung, wenn sie gegen

eineVerfügung gerichtetist, durchdie eineStrafe festgesetztwird.
Das Gericht, dessenVerfügung angefochtenwird, kann anordnen, daß

die Vollziehungauszusetzenist.
Das Beschwerdegerichtkann vor der Entscheidungeine einstweiligeAn=

ordnungerlassen;es kann insbesondereanordnen, daß die Vollziehungder an=
gefochtenenVerfügung auszusetzenist.

| 25
Die Entscheidungdes Beschwerdegerichtsist mit Gründen zu versehen.

g.26.
Die Entscheidungdes Beschwerdegerichtswird in den Fällen, in welchen

die sofortigeweitereBeschwerdestattfindet, erstmit der Rechtskraftwirksam. Das
Beschwerdegerichtkannjedochdie sofortigeWirksamkeitderEntscheidunganordnen.

*n2#
Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichtsist das Rechtsmittel der

weiterenBeschwerdezulässig, wenn die Entscheidungauf einer Verletzungdes
Gesetzesberuht. Die Vorschriftender 9#.512, 513, 524, 526 der Civilprozeß=
ordnung finden entsprechendeAnwendung.

S. 28.
Über-die weitereBeschwerdeentscheidetdas Oberlandesgericht.
Will das Oberlandesgerichtbei der Auslegung einer reichsgesetzlichenVor=

schrift, welcheeine der im §. 1 bezeichnetenAngelegenheitenbetrifft, von der auf
weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts,
falls aber über die Rechtsfragebereitseine Entscheidungdes Reichsgerichtser=
gangenist, von dieserabweichen,so hat es die weitereBeschwerdeunter Be=
gründung seinerRechtsauffassungdem Reichsgerichtevorzulegen. Der Beschluß
über die Vorlegung ist demBeschwerdeführerbekanntzu machen.
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In den Fällen des Abs. 2 entscheidetüber die weitereBeschwerdedas
Reichsgericht.

a5229.
Die weitereBeschwerdekann beidemGerichtersterInstanz, beidemLand=

gerichtoder bei demOberlandesgerichteingelegtwerden. Erfolgt die EinlegungdurchEinreichungeinerBeschwerdeschrift,so muß diesevon einemRechtsanwalt
unterzeichnetsein. Der ZuziehungeinesRechtsanwaltsbedarf es nicht, wenndie Beschwerdevon einerBehörde oder von einemNotar eingelegtwird, derin der Angelegenheitfür den Beschwerdeführereinen Antrag bei demGerichtersterInstanz gestellthat.

Soweit eineVerfügung der sofortigenBeschwerdeunterliegt, findetauch
gegen die Entscheidungdes Beschwerdegerichtsdie sofortigeweitereBeschwerdestatt.

DODasGericht ersterInstanz und das Landgerichtsind nicht befugt, derweiterenBeschwerdeabzuhelfen.
Im Uebrigen finden die Vorschriftenüber die Beschwerdeentsprechende

Anwendung.
« 5.30.

Die EntscheidungenüberBeschwerdenerfolgenbei denLandgerichtendurcheineCivilkammer, bei den Oberlandesgerichtenund bei demReichsgerichtedurcheinen Civilsenat. Ist bei einem LandgerichteineKammer für Handelssachen
gebildet, so tritt für HandelssachendieseKammer an die Stelle der Civil=
kammer.

Die Vorschriftendes F. 137 des Gerichtsverfassungsgesetzesfinden ent=sprechendeAnwendung.
g. 31.

Zeugnisseüber die Rechtskrafteiner Verfügung sind von demGerichts=
schreiberersterInstanz zu ertheilen.

2.
Ist eineVerfügung, durch die Jemand die Fähigkeit oderdie Befugnißzur Vornahme eines Rechtsgeschäftsoder zur Entgegennahmeeiner Willens=erklärungerlangt, ungerechtfertigt,so hat, sofernnicht die Verfügung wegenMangels der sachlichenZuständigkeitdes Gerichtsunwirksamist, die Aufhebungder Verfügung auf die Wirksamkeitder inzwischenvon ihm oder ihm gegenübervorgenommenenRechtsgeschäftekeinenEinfluß. ·

g. 33.
Soll in den gesetzlichzugelassenenFällen Jemand durchOrdnungsstrafenzur Befolgung einer gerichtlichenAnordnung angehaltenwerden, so muß derFestsetzungder Strafe eine Androhung vorausgehen. Die einzelneStrafe darfden Betrag von dreihundertMark nichtübersteigen.
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Z.-34.
Die Einsichtder Gerichtsaktenkann Jedem insoweitgestattetwerden, als

er ein berechtigtesInteresseglaubhaftmacht. Das Gleichegilt von der Erthei—
lung einerAbschrift;die Abschriftist auf Verlangenzu beglaubigen.

Zweiter Abschnitt.
Vormundschaftssachen.

§S.35.
Für die dem VormundschaftsgerichtobliegendenVerrichtungensind die

Amtsgerichtezuständig. «·

Z.,36.
Für die Vormundschaftist das Gericht zuständig,in dessenBezirke der

Mündel zu der Zeit, zu welcherdie Anordnung der Vormundschafterforderlich
wird, seinenWohnsitzoder in ErmangelungeinesinländischenWohnsitzesseinen
Aufenthalt hat. Wird die Anordnung einer Vormundschaft über Geschwister
erforderlich,die in den Bezirken verschiedenerVormundschaftsgerichteihren
Wohnsitz oder ihren Aufenthalt haben, so ist, wenn für einen der Mündel schon
eine Vormundschaft anhängig ist, das für diesezuständigeGericht, anderenfalls
dasjenigeGericht, in dessenBezirke der jüngsteMündel seinenWohnsitz oder
seinenAufenthalthat, für alle Geschwistermaßgebend.

Ist der Mündel ein Deutscher und hat er im Inlande weder Wohnsitz
nochAufenthalt, so ist das Gericht zuständig,in dessenBezirke der Mündel
seinenletzteninländischenWohnsitz hatte. In Ermangelung eines solchenWohn—
sitzeswird das zuständigeGericht, falls der Mündel einemBundesstaat an—
gehört, von der Landesjustizverwaltung,anderenfallsvon dem Reichskanzler
bestimmt.

Für die Vormundschaftüber einenMinderjährigen, dessenFamilienstand
nicht zu ermittelnist, ist das Gericht zuständig,in dessenBezirkeder Minder=

jährige aufgefundenwurde.

5. .
Soll Jemand nach §. 1909 des BürgerlichenGesetzbuchseinenPfleger

erhalten, so ist, wenn bei einem inländischenGericht eine Vormundschaft über
ihn anhängig ist, für die Pflegschaft dieses Gericht zuständig. Im Uebrigen

finden auf die Pflegschaft die Vorschriften des §. 36 Anwendung.
« Für die Pflegschaft über einen Ausländer, für den bei einem inländischen

Gericht eine Vormundschaftnicht anhängig ist und der im Inlande weder
WohnsitznochAufenthalt hat, ist das Gerichtzuständig,in dessenBezirkedas
Bedürfniß der Fürsorgehervortritt.
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§.-38-.
Auf die Zuständigkeitfür die Mflegschaftüber einenGebrechlichenfindendie Vorschriftendes F. 36 Abf. 1!)2 und des F. 37 Abs. 2 entsprechendeAn=wendung. «,» » . .

Z.39.
FiirdiePflegschaftiibereinenAlnvesenden ist das Gerichtzuständig,indessenBezirke der AbwesendeseinenWohnsitz hat.
Hat der Abwesendeim Inlande keinenWohnsitz, so finden dieVorschriftendes H. 36 Abs. 2 und des F. 37 Abf. 2 entsprechendeAnwendung.

S. 40. .-
Für die Pflegschaft über eineLeibesfruchtist das Gericht zuständig, welchesfür die Vormundschaft zuständig sein würde, falls das Kind zu der Zeit, zuwelcherdas Bedürfniß der Fürsorgehervortritt,geborenwäre.

S. 41.
Wird im Falle des §. 1913 des Bürgerlichen Gesetzbuchsdie Anordnungeiner Pflegschaftfür den bei einerAngelegenheitBetheiligtenerforderlich,so istdas Gericht zuständig),in dessenBezirkedas Bedürfniß der Fürsorgehervortritt.

= ..
Für die Pflegschaftzum Zweckeder Verwaltung und Verwendungeinesdurch öffentlicheSammlung zusammengebrachtenVermögens ist dasGericht desOrtes zuständig,an welchembisherdie Verwaltung geführtwurde.

S.43.
Die Juständigkeitfür eine Verrichtung des Vormundschaftsgerichts,dienicht eine Vormundschaft oder eine Milegschaftbetrifft, bestimmtsich, soweit sichnicht aus dem Gesetzein Anderes ergiebt, nach den Vorschriftendes §. 36Abs. 1, 2; maßgebendist für jede einzelneAngelegenheitder Zeitpunkt, inwelchemdas Gericht mit ihr befaßt wird. ·
Ist für die Person, in Ansehungderendie Verrichtungdes Vormund=schaftsgerichtserforderlich wird, eine Vormundschaft oder eine Pflegschaft an=hängig oder ist der Mutter, unter deren elterlicherGewalt sie steht, ein Beistandbestellt,so ist das Gerichtzuständig,bei welchemdieVormundschaft,Mflegschaftoder Beistandschaftanhängigist.

S.44.
Für die in den 9§. 1665, 1846 des BürgerlichenGesetzbuchsund imArtikel 23 Abs. 2 des Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbuchebe=zeichnetenMaßregeln ist auch das Gerichtzuständig,in dessenBezirkedas Be=dürfniß der Fürsorgehervortritt. Das Gericht soll, wenn eineVormundschaft,



—l97——

PflegschaftoderBeistandschaftanhängig ist, von den angeordnetenMaßregeln
demnach§. 43 Abs. 2 zuständigenGerichteMittheilung machen.

45.
Wird in einerAngelegenheit,welchedie persönlichenRechtsbeziehungender

Ehegattenzu einanderoderdas ehelicheGüterrechtbetrifft, eineVerrichtungdes
Vormundschaftsgerichtserforderlich,so ist das Gericht zuständig,in dessenBe=
zirkeder Mann seinenWohnsitzoder in ErmangelungeinesinländischenWohn=
sitzesseinenAufenthalthat.

Ist der Mann ein Deutscherund hat er im Inlande wederWohnsitz noch
Aufenthalt, so finden die Vorschriften des §. 36 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

Hat der Mann die Reichsangehörigkeitverloren, die Frau sie aber be=
halten,so ist, wennderMann im Inlande wederWohnsitznochAufenthalthat,
das Gericht zuständig,in dessenBezirkedie Frau ihren Wohnsitzoder in Er=
mangelung eines inländischenWohnsitzes ihren Aufenthalt hat; hat sie im In=
lande wederWohnsitznoch Aufenthalt, so finden die Vorschriftendes F. 36
Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

Für die Zuständigkeitist in Ansehungjeder einzelnenAngelegenheitder
Zeitpunktmaßgebend,in welchemdas Gerichtmit ihr befaßtwird.

K.46.
Das Vormundschaftsgerichtkann die Vormundschaftaus wichtigenGründen

an ein anderesVormundschaftsgerichtabgeben,wenn sich dieseszur Übernahme
der Vormundschaftbereiterklärt;nachder Bestellungdes Vormundes ist jedoch
dessenZustimmungerforderlich.

Einigen sich die Gerichte nicht oder verweigertder Vormund oder, wenn
mehrereVormünder die Vormundschaft gemeinschaftlichführen„einer von ihnen
seineZustimmung,so entscheidetdas gemeinschaftlicheobereGericht. Eine An—
fechtungder Entscheidungfindetnicht statt.

Diese Vorschriften finden auf die Pflegschaft und die im §. 43 bezeichneten
AngelegenheitenentsprechendeAnwendung.

S. 47.
Ist über einenDeutschen,der im Auslande seinenWohnsitz oderAufenthalt

hat, die nach den Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchserforderlicheVor=
mundschaftim Ausland angeordnet,so kann die Anordnung der Vormundschaft
im Inland unterbleiben,wenn dies im Interessedes Mündels liegt.

Hat ein Deutscher,über den im Inland eineVormundschaftangeordnet
ist, im Auslande seinenWohnsitzoder Aufenthalt, so kann das Gericht, bei
welchemdieVormundschaftanhängigist, siean denausländischenStaat abgeben,
wenn dies im Interesse des Mündels liegt, der Vormund seineZustimmung
ertheiltundderausländischeStaat sichzurÜbernahmebereiterklärt.Verweigert
derVormund oder,wennmehrereVormünder dieVormundschaftgemeinschaftlich
Reichs=Gesetzbl.1898. 40
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führen, einervon ihnen seineZustimmung,so entscheidetan Stelle desGerichts,
bei welchemdie Vormundschaft anhängig ist, das im Instanzenzugevorgeordnete
Gericht. Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnicht statt.

Diese Vorschriftengeltenauchfür die Pflegschaft.

K.48.
Wird bei einemStandesbeamtender Tod einerPerson, die ein minder=

jährigesKind hinterlassenhat, oderdie Geburt einesehelichenKindes nachdem
Tode des Vaters oderdie Geburt einesunehelichenKindes oderdie Auffindung
einesMinderjährigen,dessenFamilienstandnichtzu ermittelnist, angezeigtoder
wird vor einemStandesbeamtenvon einerFrau, die ein minderjährigeseheliches
Kind hat, eineEhe geschlossen,so hat der Standesbeamtehiervon dem Vor=
mundschaftsgerichtAnzeigezu machen.

E.49.
Erlangt der Gemeindewaisenrathvon einemFalle Kenntniß, in welchem

ein Vormund, ein Gegenvormundoder ein Pfflegerzu bestellenist, so hat er
demVormundschaftsgerichtAnzeigezu machen. Zugleichsoll er die Person vor=
schlagen,die sichzum Vormunde, GegenvormundoderBffeger eignet.

g.50.
Wird die Anordnung einerVormundschaftodereinerPflegschaftin Folge

einesgerichtlichenVerfahrenserforderlich,so hat dasGerichtdas zuständigeVor=
mundschaftsgerichthiervonzu benachrichtigen.

S. 51.
Eine Verfügung, durch die von dem Vormundschaftsgerichtefestgestellt

wird, daß der Vater oder die Mutter auf längereZeit an der Ausübung der
elterlichenGewalt thatsächlichverhindertist, tritt mit der BestellungdesVor=
mundes in Wirksamkeit;hat jedochwährendder Verhinderungdes Vaters die
Mutter die elterlicheGewalt auszuüben,so wird dieVerfügungmit derBekannt=
machungan die Mutter wirksam.

Eine Verfügung, durch die von dem Vormundschaftsgerichtefestgestellt
wird, daß der Grund für das Ruhen der elterlichenGewalt des Vaters oder
der Mutter nicht mehr besteht,wird mit der Bekanntmachungan denVater
oderan die Mutter wirksam.

§. 52.
Eine Verfügung, durchdieeinVolljähriger untervorläufigeVormundschaft

gestelltwird, tritt, wenn dieEntmündigungwegenGeisteskrankheitbeantragtist,
mit der Bestellung des Vormundes, wenn die EntmündigungwegenGeistes=
schwäche,wegenVerschwendungoder wegenTrunksuchtbeantragtist, mit der
Bekanntmachungan den zu Entmündigenden,eine Verfügung, durchdie eine
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vorläufigeVormundschaftaufgehobenwird, tritt mit der Bekanntmachungan
denMündel in Wirksamkeit.

g.53.
Eine Verfügung, durchdie auf Antrag die Ermächtigungoder die Zu—

stimmung eines Anderen zu einem Rechtsgeschäftersetztoder demManne die im
§. 1358 Abs. 1 des Bürgerlichen GesetzbuchsvorgeseheneErmächtigung zur
Kündigung ertheiltoder durchwelchedie Beschränkungoder die Ausschließung
der nachF. 1357 des BürgerlichenGesetzbuchsderFrau zustehendenRechteauf=
gehobenwird, tritt erst mit der Rechtskraftin Wirksamkeit. Das Gleichegilt
von einer Verfügung, durchdie auf Antrag des Kindes die Zustimmung der
Mutter zur Ehelichkeitserklärungihres Kindes ersetztwird.

Bei Gefahr im Verzuge kann das Gericht die sofortigeWirksamkeitder
Verfügung anordnen. Die Verfügung tritt mit der Bekanntmachungan den
Antragstellerin Wirksamkeit.

". 54.
LiegennachdemErmessendesVormundschaftsgerichtsdieVoraussetzungen

vor, unter denender Vormund, der Mleger oderder Beistandzur Sicherheits=
leistungangehaltenwerdenkann, so ist das Gerichtbefugt, das Grundbuchamt
um die Eintragung einerSicherungshypothekan Grundstückendes Vormundes,
des Pflegers oderdesBeistandeszu ersuchen.Der Vormund,der Pfleger oder
der Beistand soll soweitthunlichvorhergehörtwerden. Die Hypothekentsteht
mit der Eintragung.

Diese Vorschriftenfindenauf die Eintragung einesPfandrechtsan einem
im SchiffsregistereingetragenenSchiffeentsprechendeAnwendung.

K.55.
Eine Verfügung, durchwelchedie Genehmigungzu einemRechtsgeschäft

ertheilt oder verweigertwird, kann von demVormundschaftsgerichtinsoweitnicht
mehr geändertwerden, als die Genehmigungoder derenVerweigerungeinem
Dritten gegenüberwirksamgewordenist.

Eine Verfügung, durchwelchedieZustimmung zu einerEhelichkeitserklärung
ersetztwird, kann nicht mehr geändertwerden, wenn die Ehelichkeitserklärung
erfolgt ist.

K.56.
Die Volljährigkeitserklärungsoll nur auf Antrag desMinderjährigenoder

desjenigengesetzlichenVertretersdesMinderjährigenerfolgen,welchemdieSorge
für die Person zusteht.

Die Verfügung, durch welcheder Minderjährige für volljährig erklärt
wird, tritt erstmit der Rechtskraftin Wirksamkeit.

40“



Die
1

Die

— —

12
Beschwerdesteht,unbeschadetder Vorschriftendes §. 20btzur

schaftabgelehntodereineVormundschaftaufgehobenwirdß,Jedem, der
ein rechtlichesInteressean der Aenderungder Verfügunghat, sowie
dem Ehegatten,den Verwandtenund Verschwägertendes Mündels,
es sei denn, daß dieVerfügung einevorläufigeVormundschaftbetrifft
gegeneineVerfügung, durchwelchedie Anordnung einervorläufigen
Vormundschaft abgelehnt oder eine solcheVormundschaft aufgehoben
wird, denjenigen,welcheden Antrag auf Entmündigungzu stellen
berechtigtsind;

abgelehntodereinePflegschaftaufgehobenwird, Jedem,der ein recht=
lichesInteressean der Aenderungder Verfügung hat, in denFällen
der #. 1909, 1910 des Bürgerlichen Gesetzbuchsauch dem Ehegatten
sowieden Verwandtenund VerschwägertendesPflegebefohlenen;diese
Vorschriftgilt jedochim Falle des §. 1910 nur dann, wenneineVer=
ständigungmit demMlegebefohlenennichtmöglichist;
gegeneineVerfügung, durchwelchedieEinsetzungeinesFamilienraths
abgelehntoderderFamilienrathaufgehobenwird, demEhegattensowie
den Verwandtenund Verschwägertendes Mündels;,
gegeneineVerfügung, durchdie in denFällen des F. 1687 Nr. 1, 3
desBürgerlichenGesetzbuchsdieBestellungeinesBeistandesderMutter
abgelehntoder die Bestellungaufgehobenwird, demEhegattensowie
den Verwandten und Verschwägertendes Kindes;
gegeneineVerfügung, durchdie einAntrag desGegenvormundesoder
des Beistandes zurückgewiesenwird, gegen den gesetzlichenVertreter
wegenpflichtwidrigenVerhaltenseinzuschreitenoderdenVormundoder
den Pfleger aus einemder im §F.1886 des BürgerlichenGesetzbuchs
bezeichnetenGründe zu entlassen,demAntragsteller;
gegeneineVerfügung, durchdie demVormund oderdemPfleger eine
Vergütung bewilligtwird, demGegenvormunde;
gegeneineVerfügung, durchwelchedie Anordnung einerder in den
SM#.1665 bis 1667 des BürgerlichenGesetzbuchsvorgesehenenMaß=
regelnabgelehntodereinesolcheMaßregel aufgehobenwird, denVer=
wandtenund VerschwägertendesKindes)
gegeneineVerfügung, die eineEntscheidungüber einedie Sorge für
die Person des Kindes oder des Mündels betreffendeAngelegenheit
enthält,Jedem, der ein berechtigtesInteressehat, dieseAngelegenheit
wahrzunehmen.
Vorschriftdes Abs. 1 Nr. 9 findetauf die sofortigeBeschwerdekeine
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§.58.
Führen mehrereVormünder oder Pfleger die Vormundschaftoder die

Pflegschaftgemeinschaftlich,so kann jedervon ihnen für den Mündel das Be—
schwerderechtselbständigausüben.

Diese Vorschrift findet in den Fällen der §§. 1629, 1798 des Bürger=
lichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

G. 59.
Ein unterelterlicherGewalt stehendesKind oderein unterVormundschaft

stehenderMündel kann in allen seinePerson betreffendenAngelegenheitenohne
Mitwirkung seinesgesetzlichenVertreters das Beschwerderechtausüben. Das
Gleichegilt in Angelegenheiten,in denenderMündel vor einerEntscheidungdes
Vormundschaftsgerichtsgehörtwerdensoll.

DieseVorschriften finden auf Personen, die geschäftsunfähigsind odernicht
das vierzehnteLebensjahrvollendethaben,keineAnwendung.

S. 60.
Die sofortigeBeschwerdefindetstatt:
1. gegeneineVerfügung, durchdie ein als Vormund, Pfleger, Gegen=

vormund) BeistandoderMitglied des FamilienrathsBerufenerüber=
gangenwird;

. gegeneineVerfügung, durchwelchedie Weigerung, eineVormund=
schaft,Mflegschaft,Gegenvormundschaftoder Beistandschaftzu über=
nehmen,zurückgewiesenwird;

3. gegeneineVerfügung, durchdie ein Vormund, Pfleger, Gegenvor=
mund oderBeistandgegenseinenWillen entlassenwird

4. gegeneine Verfügung, durchdie der Familienrath aufgehobenoder
ein Mitglied des FamilienrathsgegenseinenWillen entlassenwird;

5. gegeneine Verfügung, durch die ein Volljähriger unter vorläufige
Vormundschaftgestelltwird;

6. gegenVerfügungen,die erstmit der Rechtskraftwirksamwerden.
Die Frist beginnt in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 mit demZeitpunkt,

in welchemder Beschwerdeführervon seinerÜbergehungKenntnißerlangt, im
Falle derAufhebung des Familienraths mit demZeitpunkt, in welchemdas Vor=
mundschaftsgerichtdie bisherigenMitglieder von derAufhebungin Kenntnißsetzt.

1#

S. 61.
Wird eineVerfügung, durchdie ein Volljähriger unter vorläufigeVor=

mundschaft gestellt ist, von dem Beschwerdegerichtaufgehoben, so kann die
Wirksamkeit der von oder gegenüberdem Volljährigen vorgenommenenRechts=
geschäftenichtauf Grund der aufgehobenenVerfügung in Frage gestelltwerden.
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§.62.
Soweit eineVerfügung nach§. 55 von demVormundschaftsgerichtenicht

mehr geändertwerdenkann, ist auch das Beschwerdegerichtnicht berechtigt,sie
zu ändern.

§. 63.
Auf die weitereBeschwerdefindendie Vorschriftender §#.57 bis 62 ent=

sprechendeAnwendung. .
S. 64. ·

Gegen eine Verfügung, durch die über die EntlassungeinesMitglieds
des Familienraths von dem Gerichte, welchesdem Vormundschaftsgerichtim
Instanzenzugevorgeordnetist, entschiedenwird, findet die Beschwerdean das
Oberlandesgerichtstatt. Die weitereBeschwerdeist ausgeschlossen.

Dritter Abschnitt.
Annahmean Kindesstatt.

K. 65.
Die Bestätigungdes Vertrags, durchwelchenJemand an Kindesstattan=

genommenoderdas durchdieAnnahmeanKindesstattbegründeteRechtsverhältniß
wiederaufgehobenwird, gehörtzur Zuständigkeitder Amtsgerichte.

g. 66.
Für die Bestätigungist das Gerichtzuständig,in dessenBezirkeder An=

nehmendezu der Zeit, zu welcherder Antrag auf Bestätigungeingereichtoder
nach Maßgabe des §. 1753 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchsdas Gericht
oderderSoa# mit der Einreichungbetrautwird, seinenWohnsitzoder in Er=
mangelungeinesinländischenWohnsitzesseinenAufenthalthat.

Ist der Annehmendeein Deutscherund hat er im Inlande wederWohn=
sitznoch Aufenthalt, so ist das Gericht zuständig,in dessenBezirke der An=
nehmendeseinenletzteninländischenWohnsitz hatte. In Ermangelung eines
solchenWohnsitzeswird das zuständigeGericht,falls der Annehmendeeinem
Bundesstaatangehört,von der Landesjustizverwaltung,anderenfallsvon dem
Reichskanzlerbestimmt.

S. 67.
Der Beschluß,durchdendie Bestätigungertheiltwird, tritt mit der Be=

kanntmachungan denAnnehmendenin Wirksamkeit.
Ist dieBestätigungnochnachdemTode desAnnehmendenzulässig,so

tritt der Beschluß, unbeschadetder Vorschriftendes §. 1753 Abs. 3 und des
§. 170 des BürgerlichenGesetzbuchs,mit der Bekanntmachungan das Kind
in Wirksamkeit)wird nachdemTodedesKindesdas zwischendenübrigenBe=
theiligtenbestehendeRechtsverhältnißdurchVertrag aufgehoben,so tritt der Be=
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schluß,durchwelchendie AufhebungnachdemTode des Annehmendenbestätigt
wird, mit der Bekanntmachungan die übrigenBetheiligtenin Wirksamkeit.

Das Gericht ist zu einerAenderungdes Beschlussesnicht befugt.

g.68.
Gegenden Beschluß, durchwelchendie Bestätigungertheiltwird, findet

keinRechtsmittelstatt.
GegendenBeschluß,durchwelchendie Bestätigungversagtwird, findet

die sofortigeBeschwerdestatt. Die Beschwerdestehtjedem der Vertragschließenden
zu, auch wenn der Antrag auf Bestätigungvon ihm nicht gestelltwar. Die
Vorschriftendes §. 22 Absl.2, des §. 24 Abs. 3 und des §. 26 Satz 2 finden
keineAnwendung.

Vierter Abschnitt.
Personenstand.

g.69.
Für die nachdemGesetzüber die Beurkundungdes Personenstandesund

die Eheschließungvom 6. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 23) dem Gericht
ersterInstanz obliegendenVerrichtungensind die Amtsgerichtezuständig.

S. 70.
GegeneineVerfügung, durchdie angeordnetwird, daß eineEintragung

in dem Standesregisterzu berichtigenist, findet die sofortigeBeschwerdestatt.
Die Verfügung tritt erstmit der Rechtskraftin Wirksamkeit.

S. 7.
Sind Vorgänge, die auf Antrag eines Betheiligten in dem Standes=

registeram Rande einer Eintragung zu vermerkensind, von einem Notar
beurkundet, so gilt dieser als ermächtigt, im Namen des Betheiligten, dessen
Erklärung beurkundetist, die Eintragung des Vermerkesin das Standesregister
zu beantragen.

Fünfter Abschnitt.
Nachlaß=und Theilungssachen.

. 72.
Für diedemNachlaßgerichtobliegendenVerrichtungensinddieAmtsgerichte

zuständig.
** ·

Die örtlicheZuständigkeitbestimmtsichnachdemWohnsitze,denderErb—
lasserzur Zeit des Erbfalls hatte;in ErmangelungeinesinländischenWohnsitzes
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ist das Gerichtzuständig,in dessenBezirke der Erblasserzur Zeit desErbfallsseinenAufenthalthatte. «Ist der Erblasserein Deutscherund hatte er zur Zeit des Erbfalls imInlande wederWohnsitznochAufenthalt, so ist das Gerichtzuständig,in dessenBezirkeder ErblasserseinenletzteninländischenWohnsitzhatte. In ErmangelungeinessolchenWohnsitzeswird das zuständigeAmtsgericht,falls derErblasserzurZeit desErbfalls einemBundesstaatangehörte,von der Landessustizverwaltung,anderenfallsvon demReichskanzlerbestimmt.
Ist der Erblasserein Ausländer und hatte er zur Zeit des Erbfalls imInlande wederWohnsitznochAufenthalt, so ist jedesGericht, in dessenBezirkesichNachlaßgegenständebefinden,in Ansehungaller im Inlande befindlichenNach=laßgegenständezuständig. Die Vorschriftendes §. 2369 Abs. 2 desBürgerlichenGesetzbuchsfindenAnwendung.

S. 74.
Für dieSicherung desNachlassesist jedesAntsgerichtzuständig,in dessenBezirke das Bedürfniß der Fürsorge hervortritt. Das Gericht soll von den an=geordnetenMaßregeln dem nach 8. 73 zuständigenNachlaßgerichteMittheilungmachen.

S. 75.
Auf die Nachlaßpflegschaftfindendie für VormundschaftssachengeltendenVorschriftendiesesGesetzesAnwendung. UnberührtbleibendieVorschriftenüberdie Zuständigkeitdes Nachlaßgerichts;das Nachlaßgerichtkann jedochdie Mleg=schaftnachMaßgabe des §. 46 an ein anderesNachlaßgerichtabgeben.

G.76.
Gegen eineVerfügung, durchdie demAntrage des Erben, die Nachlaß=verwaltunganzuordnen,stattgegebenwird, ist die Beschwerdeunzulässig.Gegen eineVerfügung, durch die dem Antrag einesNachlaßgläubigers,dieNachlaßverwaltunganzuordnenstattgegebenwird, findetdiesofortigeBeschwerdestatt. Die Beschwerdestehtnur demErben, bei Miterben jedemErben„sowiedemTestamentsvollstreckerzu, welcherzur VerwaltungdesNachlassesberechtigtist.

85
GegeneineVerfügung, durchdie dem Erben eineInventarfrist bestimmtwird, findetdie sofortigeBeschwerdestatt.
Das Gleichegilt von einerVerfügung, durch die über dieBestimmungeiner neuenInventarfrist oder über den Antrag des Erben, dieInventarfristzu verlängern,entschiedenwird.
In den Fällen der Abs. 1, 2 beginntdie Frist zur Einlegung der Be=schwerdefür jedenNachlaßgläubigermit dem Zeitpunkt, in welchemdie Ver=fügung demjenigenNachlaßgläubigerbekanntgemachtwird, welcherdenAntragauf die Bestimmungder Inventarfrist gestellthat.
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§.78.
Hat das Nachlaßgerichtnach §. 1964 des Bürgerlichen Gesetzbuchsfest=

gestellt,daß ein andererErbe als der Fiskus nicht vorhandenist, so stehtdie
Einsicht der dieserFeststellungvorausgegangenenErmittelungenJedem zu, der
ein berechtigtesInteresseglaubhaftmacht. Das Gleichegilt von der Einsicht
einerVerfügung, welchedieBestimmungeinerInventarfrist oderdieErnennung
oder die EntlassungeinesTestamentsvollstreckersbetrifft, einesProtokolls über
die Leistungdes im §. 79 bezeichnetenEides sowievon der EinsichteinesErb=
scheinsund einesder in den 9§. 1507, 2368 des BürgerlichenGesetzbuchsund
den99. 37, 38 der GrundbuchordnungvorgesehenengerichtlichenZeugnisse.

Von den Schriftstücken,derenEinsicht gestattetist, kann eineAbschrift
gefordertwerden;die Abschriftist auf Verlangen zu beglaubigen. '

Z.79.
VerlangteinNachlaßgläubigervondemErbendieLeistungdesimZ.2006

des BürgerlichenGesetzbuchsvorgesehenenOffenbarungseids,so kann die Be—
stimmungdesTermins zur LeistungdesEides sowohlvon demNachlaßgläubiger
als von demErben beantragtwerden. Zu demTermine sind beideTheile zu
laden. Die Anwesenheitdes Gläubigers ist nicht erforderlich.

g.80.
Gegen eineVerfügung, durch die nach den 9. 2151, 2153 bis 2155,

2192, 2193 und dem §. 2198 Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchsdem Be=
schwertenodereinemDritten eineFrist zur Erklärung bestimmtwird, findetdie
sofortigeBeschwerdestatt.

S. 81.
GegeneineVerfügung, durchdie von demNachlaßgerichteinTestaments=

vollstreckerernannt oder einem zum TestamentsvollstreckerErnannten eine Frist
zur Erklärung über die AnnahmedesAmtes bestimmtwird, findetdie sofortige
Beschwerdestatt.

Das Gleichegilt von einerVerfügung, durchdieeinTestamentsvollstrecker
gegenseinenWillen entlassenwird.

2*5
Führen mehrereTestamentsvollstreckerdas Amt gemeinschaftlich,so steht

gegeneineVerfügung, durchdie das NachlaßgerichtAnordnungendesErblassers
für die Verwaltung desNachlassesaußerKraft setztoder bei einerMeinungs=
verschiedenheitzwischendenTestamentsvollstreckernentscheidet,jedemTestaments=
vollstreckerdie Beschwerdeselbständigzu.

Auf eineVerfügung, durchdie bei einerMeinungsverschiedenheitzwischen
denTestamentsvollstreckernüber dieVornahme einesRechtsgeschäftsdasNachlaß=
gerichtentscheidet,findendie Vorschriftendes §. 53 und des§. 60 Abs.1 Nr. 6
entsprechendeAnwendung.

Reichs=Cesetbl.1898. 41
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§.83.
DasNachlaßgerichtkannienFalledesZ.2259Abs.1des Bürgerlichen

Gesetzbuchsden Besitzerdes TestamentsdurchOrdnungsstrafenzur Ablieferung
des Testamentsanhalten.

Besteht Grund zu der Annahme, daß Jemand ein Testamentim Besitzehat, zu dessenAblieferung er nach §. 2259 Abs. 1 des BürgerlichenGesetzbuchs
verpflichtetist, so kann er von dem Nachlaßgerichtezur Leistung des Offen=
barungseidsangehaltenwerden)dieVorschriftendes§. 769 Abs. 2, 3, des§. 781Abs.1 und der IF. 782, 783, 785 bis 791, 793) 794 derCivilprozeßordnung
findenentsprechendeAnwendung.

S. 84.
Gegen einenBeschluß, durch den ein Erbscheinfür kraftlos erklärtwird,findetdie Beschwerdenichtstatt. Das Gleichegilt von einemBeschlusse,durch

den eines der in den §9§.1507, 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchsund denSM#.37, 38 der GrundbuchordnungvorgesehenengerichtlichenZeugnissefür kraft=
los erklärt wird.

S. 85.
Wer ein rechtlichesInteresseglaubhaft macht, kann verlangen, daß ihm

von dem Gericht eine Ausfertigung des Erbscheinsertheiltwerde. Das Gleiche
gilt in Ansehungder im §. 84 Satz 2 bezeichnetenZeugnissesowiein Ansehung
dergerichtlichenVerfügungen,die sichauf dieErnennungoderdieEntlassungeines
Testamentsvollstreckersbeziehen.

· §.86.
Hinterläßt ein Erblasser mehrereErben, so hat das Nachlaßgerichtauf

Antrag die Auseinandersetzungin Ansehung des Nachlasseszwischenden Be=
theiligten zu vermitteln, sofern nicht ein zur Bewirkung derAuseinandersetzung
berechtigterTestamentsvollstreckervorhandenist.

Antragsberechtigtist jeder Miterbe, der Erwerber eines Erbtheils sowie
derjenige,welchemeinPfandrechtodereinNießbrauchan einemErbtheilezusteht.

S. 87.
In demAntragesollendie Betheiligtenund dieTheilungsmassebezeichnet

werden.
Hält das Gerichtvor der Verhandlungmit denBetheiligteneineweitere

Aufklärung für angemessen,so hat es den Antragsteller zur Ergänzung des
Antrags, insbesonderezur Angabeder den einzelnenBetheiligtenin Ansehung
desNachlasseszustehendenAnsprüche,zu veranlassen.Es kanndemAntragsteller
auchdie BeschaffungderUnterlagenaufgeben.

**
Einem abwesendenBetheiligten kann, wenn die Voraussetzungender Ab=

wesenheitspflegschaftvorliegenund einePflegschaftüberihn nichtbereitsanhängig
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ist, für das Auseinandersetzungsverfahrenvon dem Nachlaßgerichtein Pfleger
bestelltwerden. Für die Pflegschaft tritt an die Stelle des Vormundschafts=
gerichtsdas Nachlaßgericht.

*“
Das Gericht hat den Antragstellerund die übrigenBetheiligten,diese

unterMittheilungdesAntrags, zu einemVerhandlungsterminezu laden. Die
LadungdurchöffentlicheZustellungist unzulässig.Die Ladungsoll denHinweis
darauf enthalten,daß ungeachtetdes AusbleibenseinesBetheiligtenüber die
Auseinandersetzungverhandeltwerdenwürde und daß, falls der Termin vertagt
oder ein neuerTermin zur FortsetzungderVerhandlung anberaumtwerdensollte,
die Ladungzu demneuenTermin unterbleibenkönne. Sind Unterlagenfür die
Auseinandersetzungvorhanden,so ist in derLadung zu bemerken,daß dieUnter=
lagen auf der Gerichtsschreibereieingesehenwerdenkönnen.

2½
Die Fiist zwischender Ladung und demTerminemuß mindestenszwei

Wochenbetragen.
Diese Vorschrift findet auf eineVertagung sowie auf einenTermin zur

Fortsetzungder VerhandlungkeineAnwendung. In diesenFällen kann die
LadungderzudemfrüherenTerminegeladenenBetheiligtendurchdieVerkündung
des neuenTermins ersetztwerden.

S.91.
Treffendie erschienenenBetheiligtenvor der AuseinandersetzungeineVer=

einbarungübervorbereitendeMaßregeln,insbesondereüberdieArt derTheilung,
so hat das Gerichtdie Vereinbarungzu beurkunden.Das Gleichegilt, wenn
nur ein Betheiligtererschienenist, in Ansehungder von diesemgemachtenVor=
schläge.

Sind die Betheiligten sämmtlicherschienen,so hat das Gericht die von
ihnen getroffeneVereinbarung zu bestätigen. Dasselbe gilt, wenn die nicht er=
schienenenBetheiligtenihre Zustimmung zu gerichtlichemProtokoll oder in einer
öffentlichbeglaubigtenUrkundeertheilen.

Ist ein Betheiligternicht erschienen,so hat das Gericht, sofern er nicht
nachAbs.2 Satz 2 zugestimmthat, ihm denInhalt der Urkunde,soweitdieser
ihn betrifft,bekanntzu machenund ihn gleichzeitigzu benachrichtigen,daßerdie
Urkundeauf derGerichtsschreibereieinsehenund eineAbschrift derUrkundefordern
könne. Die Bekanntmachungmuß denHinweis daraufenthalten,daß, wenn
der Betheiligtenicht innerhalb einer von demGerichtezu bestimmendenFrist die
AnberaumungeinesneuenTerminsbeantrageoderwenner in demneuenTermine
nicht erscheine,sein Einverständnißmit dem Inhalte der Urkunde angenommen
werdenwürde. Beantragt der Betheiligterechtzeitigdie Anberaumungeines
neuenTermins und erscheinter in diesemTermine, so ist dieVerhandlung fort=
zusetzen.Anderenfalls hat das Gericht die Vereinbarung zu bestätigen.

417
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Z.92.
War im Falle des§. 91 der BetheiligteohneseinVerschuldenverhindert,

die Anberaumung eines neuen Termins rechtzeitigzu beantragenoder in dem
neuenTermine zu erscheinen,so ist ihm auf Antrag von demGerichtedieWieder=
einsetzungin den vorigenStand zu ertheilen,wenn er binnenzweiWochennach
der Beseitigungdes Hindernissesdie AnberaumungeinesneuenTermins be=
antragt und die Thatsachen,welchedie Wiedereinsetzungbegründen,glaubhaft
macht. Eine Versäumung, die in demVerschuldeneinesVertretersihrenGrund
hat, wird als eineunverschuldetenichtangesehen.NachdemAblauf einesJahres,
von dem Ende der versäumtenFrist an gerechnet,kanndieWiedereinsetzungnicht
mehrbeantragtwerden.

g.93.
Sobald nachLage derSachedieAuseinandersetzungstattfindenkann,hat

das GerichteinenAuseinandersetzungsplananzufertigen.Sind die erschienenen
Betheiligtenmit dem Inhalte des Planes einverstanden,so hat das Gericht die
Auseinandersetzungzu beurkunden. Sind die Betheiligten sämmtlicherschienen,
so hat das Gerichtdie Auseinandersetzungzu bestätigen;dasselbegilt, wenndie
nicht erschienenenBetheiligten ihre Zustimmung zu gerichtlichemProtokoll oder
in eineröffentlichbeglaubigtenUrkundeertheilen.

Ist ein Betheiligternicht erschienen,so hat das Gericht nach §. 91 Abf. 3
zu verfahren. Die Vorschriftendes §F.92 finden entsprechendeAnwendung.

g.. „ (
Ist vereinbart,daß eineVertheilungdurchdas Loos geschehensoll) so

wird das Loos, sofernnicht ein Anderes bestimmtist, für die nicht erschienenen
Betheiligtenvon einemdurchdas Gerichtzu bestellendenVertretergezogen.

K.95.
Ergebensich bei den VerhandlungenStreitpunkte,so ist ein Protokoll

darüber aufzunehmenund das Verfahren bis zur Erledigung der Streitpunkte
auszusetzen.Soweit bezüglichderunstreitigenPunkte dieAufnahmeeinerUrkunde
ausführbarist, hat das GerichtnachdenI#§.#91) 93 zu verfahren.

C.96.
Gegenden Beschluß,durchwelcheneinevorgängigeVereinbarungoder

eine Auseinandersetzungbestätigt,sowiegegenden Beschluß, durchwelchenüber
denAntrag auf Wiedereinsetzungin denvorigenStand entschiedenwird, findet
die sofortigeBeschwerdestatt. Die BeschwerdegegendenBestätigungsbeschluß
kann nur darauf gegründetwerden, daß die Vorschriftenüber das Verfahren
nichtbeobachtetseien. «
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§.97.
Eine vorgängigeVereinbarungsowieeineAuseinandersetzungist nachdem

EintrittederRechtskraftdesBestätigungsbeschlussesfür alleBetheiligtenin gleicher
Weiseverbindlichwie einevertragsmäßigeVereinbarung oderAuseinandersetzung.

Bedarf ein Betheiligterzur Vereinbarungoder zur Auseinandersetzungder
Genehmigungdes Vormundschaftsgerichts,so ist, wenn er im Inlande keinen
Vormund, Pfleger oderBeistand hat, für dieErtheilung oder dieVerweigerung
der Genehmigungan Stelle desVormundschaftsgerichtsdas Nachlaßgerichtzu=
ständig.

S. 98.
Aus einervorgängigenVereinbarungsowieaus einerAuseinandersetzung

findet nach dem Eintritte derRechtskraftdes BestätigungsbeschlussesdieZwangs=
vollstreckungstatt. Die Vorschriften der S#S.703, 705 der Civilprozeßordnung
findenAnwendung.

C.99.
Nach der Beendigungeiner ehelichenGütergemeinschaftodereiner fort=

gesetztenGütergemeinschaftfinden auf die Auseinandersetzungin Ansehung des
Gesammtgutsdie Vorschriftender §#.86 bis 98 entsprechendeAnwendung.

Für die Auseinandersetzungist, falls ein Antheil an dem Gesammtgute
zu einemNachlassegehört,das Amtsgerichtzuständig,welchesfür dieAuseinander=
setzungin Ansehung des Nachlasseszuständigist. Im Uebrigenist das Amts=
gerichtzuständig,in dessenBezirkeder Ehemannoder bei fortgesetzterGüter=
gemeinschaftder überlebendeEhegattezur Zeit der Beendigung derGütergemein=
schaftseinenWohnsitzoderin ErmangelungeinesinländischenWohnsitzesseinen
Aufenthalt hatte. Hatte derEhemann oder derEhegattezu der bezeichnetenZeit
im Inlande wederWohnsitznochAufenthalt, so finden die Vorschriftendes
§. 73 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

SechsterAbschnitt.

Schiffspfandrecht.

. 100.
In AnsehungeinesPfandrechts an einemim Schiffsregistereingetragenen

Schiffe soll, soweit nicht das Gesetzein Anderes vorschreibt,eine Eintragung
nur aufAntragerfolgen.Der Zeitpunkt,in welchemderAntragbei derRegister=
behördeeingeht, soll auf dem Antrage genau vermerktwerden.

Antragsberechtigtist Jeder, dessenRecht von der Eintragung betroffen
wird oderzu dessenGunsten die Eintragung erfolgensoll. Die Vorschriftender
S. 14 bis 18 der Grundbuchordnungfinden entsprechendeAnwendung.
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Z.101.
Eine Eintragung erfolgt, wenn derjenigesiebewilligt, dessenRechtvonihr betroffenwird.

d. 102.
Zur BerichtigungdesSchiffsregistersbedarfes derBewilligungdesfenigen,dessenRecht von der Berichtigung betroffenwird, nicht, wenn die Unrichtigkeitnachgewiesenwird. Dies gilt insbesonderefür die Eintragungoder LöschungeinerVerfügungsbeschränkung.

S. 103.
Ist eine Vormerkung oder ein Widerspruchauf Grund einer einstweiligenVerfügung eingetragen,so bedarfes zur Löschungnicht der Bewilligung desBerechtigten,wenn die einstweiligeVerfügung durch eine vollstreckbareEnt=scheidungaufgehobenist. DieseVorschriftfindetentsprechendeAnwendung,wennauf Grund eines vorläufig vollstreckbarenUrtheils nach den VorschriftenderCivilprozeßordnungeine Vormerkung oder ein Widersprucheingetragenist.

K.104.
Soll die Übertragung einer Forderung, für die ein Pfandrecht amSchiffe eingetragenist oder für die ein solchesPfandrecht als Pfand haftet,eingetragenwerden,so genügtes, wennan Stelle derEintragungsbewilligungdie AbtretungserklärungdesbisherigenGläubigersvorgelegtwird.
DieseVorschriftfindetentsprechendeAnwendung,wenneineBelastungderForderungeingetragenwerdensoll.

C. 105.
Ein Pfandrechtam Schiffedarf nur mit Zustimmungdes eingetragenenEigenthümers,ein das PfandrechtbelastendesRechtnur mit ZustimmungdeseingetragenenPfandgläubigersgelöschtwerden.Für eineLöschung,diezur Be=richtigung des Schiffsregisterserfolgensoll, ist die Zustimmung nicht erforder=lich, wenn die Unrichtigkeitdes Registersnachgewiesenwird.

S. 106.
In der Eintragungsbewilligungoder, wenn einesolchenicht erforderlichist, in dem Eintragungsantragesind der Name und die Ordnungsnummer,unter welcherdas Schiff im Schiffsregistereingetragenist, sowiedie einzu=tragendenGeldbeträgein Reichswährunganzugeben.

S. 107.
Eine Eintragungsoll nur erfolgen,wenndieEintragungsbewilligungoderdie sonstigenzu der Eintragung erforderlichenErklärungenvor der Register=behördezu Protokoll gegebenoder durchöffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkundennachgewiesenwerden.
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Andere Voraussetzungender Eintragung bedürfen,soweitsie nicht bei der
Registerbehördeoffenkundigsind, desNachweisesdurchöffentlicheUrkunden. Die
Vorschriften der 9§. 33 bis 38 der Grundbuchordnungfinden entsprechende
Anwendung.

C.108.
Für den Eintragungsantrag sowie für die Vollmacht zur Stellung eines

solchengeltendie Vorschriftendes§. 107 Abs.1 nur, wenn durchdenAntrag
zugleicheinezu der Eintragung erforderlicheErklärung ersetztwerdensoll.

*t“=
Erklärungen,durchdie ein Eintragungsantragzurückgenommenodereine

zur Stellung des EintragungsantragsertheilteVollmacht widerrufenwird, be=
dürfen der im F. 107 Abs. 1 vorgeschriebenenForm.

S.110.
In den Fällen, in denennach gesetzlicherVorschrift eine Behörde befugt

ist, die Registerbehördeum eineEintragungzu ersuchen,erfolgtdieEintragung
auf Grund des Ersuchensder Behäörde.

*
Eine Eintragung soll nur erfolgen)wenn derjenige,dessenRecht durch sie

betroffenwird, als der Berechtigteeingetragenist.
Ist derjenige,dessenRecht durch eine Eintragung betroffenwird, Erbe

des eingetragenenBerechtigten,so findet #e Vorschrift des Abs. 1 keineAn=
wendung,wenndieÜbertragungoderdie AufhebungdesRechteseingetragen
werdensoll oderwennder Eintragungsantragdurchdie Bewilligung des Erb=
lassersodereinesNachlaßpflegersoder durcheinengegenden Erblasseroder den
NachlaßpflegervollstreckbarenTitel begründetwird. Das Gleichegilt für eine
Eintragungauf Grund der Bewilligung einesTestamentsvollstreckersoder auf
Grund einesgegendiesenvollstreckbarenTitels, soferndie Bewilligung oderder
Titel gegendenErbenwirksamist. »

Bei einemPfandrechtefür die Forderungaus einerSchuldverschreibung
auf den Inhaber, aus einemWechseloder einem anderenPapiere, das durch
Indossamentübertragenwerdenkann, soll eineEintragungnur erfolgen,wenn
dieUrkundevorgelegtwird.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn eine Eintragung auf
Grund derBewilligung einesnach den §#§.1189, 1270 des BürgerlichenGesetz=
buchs bestelltenVertreters oder auf Grund einer gegendiesenerlassenengericht=
lichenEntscheidungbewirktwerdensoll.
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§.113.
Jede Eintragung soll den Tag, an welchemsie erfolgt ist, angebenund

mit der Unterschriftdes zuständigenBeamten versehenwerden.

111.
Die Eintragungen erhaltendiejenigeReihenfolge, welcheder Jeitfolge der

Anträge entspricht;sind die Anträge gleichzeitiggestellt, so ist, wenn unter den
Eintragungen ein Rangverhältniß besteht,im Schiffsregisterzu vermerken,daß
die EintragungengleichenRang haben.

Diese Vorschriften finden insoweit keine Anwendung, als das Rang=
verhältnißvon denAntragstellernabweichendbestimmtist.

C.115.
Die Löschungeines Rechtesoder einer Verfügungsbeschränkungerfolgt

durchEintragungeinesLöschungsvermerkes.

. 116.
WerdenmehrereSchiffe mit einemPfandrechtebelastet,so ist auf dem

Blatte jedesSchiffes dieMitbelastung der übrigen von Amtswegenerkennbarzu
machen.Das Gleichegilt, wennmit eineman einemSchiffebestehendenPfand=
rechtenachträglichnoch ein anderesSchiff belastetwird. Soweit eineMit=
belastungerlischt,ist diesvon Amtswegenzu vermerken.

S.117.
Bei der Eintragung eines Pfandrechts für Theilschuldverschreibungenauf

denInhaber genügtes, wennder GesammtbetragderForderungenunterAngabe
der Anzahl, desBetrags und der Bezeichnungder Theile eingetragenwird.

S.118.
Ist ein Testamentsvollstreckerernannt, so ist dies bei der Eintragung des

Erben des Gläubigersvon Amtswegenmiteinzutragen,es sei denn, daß das
eingetrageneRechtder VerwaltungdesTestamentsvollstreckersnichtunterliegt.

6é119.
Ergiebt sich, daß dieRegisterbehördeunterVerletzunggesetzlicherVorschriften

eine Eintragung vorgenommenhat, durch die das Schiffsregister unrichtig
gewordenist, so ist von Amtswegenein Widersprucheinzutragen.Erweistsich
eine Eintragung nach ihrem Inhalt als unzulässig,soist sie von Amtswegen
zu löschen.

S. 120.
Jede Eintragung ist baldthunlichstauf dem Schiffscertisikatoder dem

Schiffsbriefezu vermerken.
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Wird eineUrkundeüber die Pfandforderungvorgelegt,so ist die Ein=
tragung auch auf dieserUrkundeunter kurzerBezeichnungdes Inhalts der
Eintragungen, welchedem Pfandrecht im Range vorgehenoder gleichstehen,zu
vermerken.Der Vermerkist mit Unterschriftund Siegel zu versehen.

K. 121.
Jede Eintragungsoll demAntragstellerund dem eingetragenenEigen=

thümer sowie im Uebrigen allen aus dem SchiffsregisterersichtlichenPersonen
bekanntgemachtwerden,zu derenGunsten dieEintragung erfolgt ist oder deren
Rechtdurchsiebetroffenwird. Auf dieBekanntmachungkannverzichtetwerden.

C.122.
Die BeschwerdegegeneineEintragung ist unzulässig.Im Wege der

Beschwerdekann jedochverlangtwerden,daß die Registerbehördeangewiesen
wird, nach §. 119 einenWidersprucheinzutragenoder eine Löschungvorzu=
nehmen.

S. 123. -
Das Beschwerdegerichtkann vor der Entscheidungdurch eine einstweilige

AnordnungderRegisterbehördeaufgeben,eineVormerkungoder einenWider=
sprucheinzutragen. .

Die Vormerkungoder der Widerspruchwird von Amtswegengelöscht,
wenndie Beschwerdezurückgenommenoderzurückgewiesenwird.

G.124.
Bei der Einlegungder weiterenBeschwerdedurchEinreichungeinerBe—

schwerdeschriftbedarf es der ZuziehungeinesRechtsanwaltsnicht, wenn die Be=
schwerdevon demNotar eingelegtwird, der die zu derEintragungerforderliche
Erklärung beurkundetoder beglaubigtund im Namen einesAntragsberechtigten
den Eintragungsantraggestellthat. Die Vorschriftdes §. 29 Abs.1 Saz 3
bleibt unberührt. »

Siebenter Abschnitt.

Handelssachen.

G.125.
Für die Führung des Handelsregisterssind die Amtsgerichtezuständig.
Durch Anordnung der Landesjustizverwaltungkann die Führung des

Registersfür mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinemAmtsgerichtübertragenwerden.

.. 126.
Die Organe desHandelsstandessind verpflichtet,dieRegistergerichtebehufs

der Verhütung unrichtigerEintragungen sowiebehufsderBerichtigung und Ver=
Reichs=Gesetzbl.1898 ' 42
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vollständigung des Handelsregisterszu unterstützen;sie sind berechtigt,Anträge
zu diesemZweckebei denRegistergerichtenzu stellenund gegenVerfügungen,
durchdie übersolcheAnträgeentschiedenwird, das Rechtsmittelder Beschwerde
zu erheben.

Die näherenBestimmungenwerdenvon denLandesregierungengetroffen.

8.127.
Das Registergerichtkann, wenn einevon ihm zu erlassendeVerfügung

von der BeurtheilungeinesstreitigenRechtsverhältnissesabhängigist, dieVer—
fügungaussetzen,bis überdasVerhältnißim WegedesRechtsstreitsentschieden
ist. Es kann, wenn der Rechtsstreitnicht anhängig ist, einemder Betheiligten
eineFrist zur ErhebungderKlage bestimmen.

84128
Die Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregistersowie die zur

Aufbewahrungbei demGerichtebestimmtenZeichnungenvonUnterschriftenkönnen
zum Protokolle des Gerichtsschreibersdes Registergerichtserfolgen.

. 129.
Ist die zu einer Eintragung erforderlicheErklärung von einemNotar

beurkundetoder beglaubigt, so gilt dieserals ermächtigt, im Namen des zur
AnmeldungVerpflichtetendie Eintragungzu beantragen.Die Vorschriftendes
§ 124 findenentsprechendeAnwendung.

g.130.
Jede Eintragungsoll denTag, an welchemsieerfolgtist, angebenund

mit der Unterschriftdes zuständigenBeamten versehenwerden.
Jede Eintragung soll demjenigen,welcher sie beantragt hat, bekannt

gemachtwerden. Auf die Bekanntmachungkannverzichtetwerden.

F.131.
Die EintragungeinerLweigniederlassungist vonAmtswegendemRegister=

gerichtederHauptniederlassungmitzutheilenund in dessenRegisterzu vermerken.
Das Gleichegilt, wenndieZweigniederlassungaufgehobenwird.

C.132.
Sobald das Registergerichtvon einemseinEinschreitennachden 9#.#14,

319 und dem F. 325 Nr. 9 des HandelsgesetzbuchsrechtfertigendenSachperhalte
glaubhafteKenntniß erhält, hat es dem BetheiligtenunterAndrohungeiner
Ordnungsstrafe aufzugeben,innerhalb einer bestimmtenFrist seinergesetzlichen
Verpflichtungnachzukommenoderdie UnterlassungmittelstEinspruchsgegendie
Verfügungzu rechtfertigen.

Die BeschwerdegegendieseVerfügungist unzulässig.
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Z.133.
Wird innerhalbder bestimmtenFrist wederder gesetzlichenVerpflichtung

genügtnochEinsprucherhoben,so ist die angedrohteStrafe festzusetzenund zu=
gleichdie frühereVerfügung unter Androhungeiner erneutenOrdnungsstrafe
zu wiederholen.

In gleicherWeiseist fortzufahren,His der gesetzlichenVerpflichtunggenügt
oderEinsprucherhobenwird.

S. 134.
Wird rechtzeitigEinspruch erhoben, so hat das Gericht, wenn sich der

Einspruchnicht ohne Weiteres als begründetergiebt, zur Erörterung der Sache
den Betheiligtenzu einemTermine zu laden.

Das Gerichtkann, auchwenn der Betheiligtenichterscheint,nachLage
der Sacheentscheiden.

–. 135.
Wird der Einspruchfür begründeterachtet,so ist die erlasseneVerfügung

aufzuheben.
Anderenfalls hat das Gericht den Einspruch zu verwerfenund die an=

gedrohteStrafe festzusetzen.Das Gericht kann, wenn die Umstände es recht=fertigen,von der FestsetzungeinerStrafe absehenoder einegeringereals die
angedrohteStrafe festsetzen.

Im Falle der VerwerfungdesEinspruchshat das Gerichtzugleicheine
erneuteVerfügungnachF. 132 zu erlassen.Die in dieserVerfügungbestimmte
Frist beginntmit demEintrittederRechtskraftder VerwerfungdesEinspruchs.

G.136.
Wird im Falle des §. 133 gegendie wiederholteVerfügung Einspruch

erhoben und dieser für begründeterachtet, so kann das Gericht, wenn die
Umständees rechtfertigen,zugleichdie früherfestgesetzteStrafe aufhebenoderanderenStelle einegeringereStrafe festsetzen. “

g.137.
GegendieVersäumungder Einspruchsfristist auf Antrag nachMaßgabe

des§. 22 Abs.2 die Wiedereinsetzungin denvorigenStand zu ertheilen.

S. 138.
Bei derFestsetzungderOrdnungsstrafeist der Betheiligtezugleichin dieKostendesVerfahrenszu verurtheilen.

C.139. «
GegendenBeschluß,durchwelchendieOrdnungsstrafefestgesetztoderder

Einspruchverworfenwird, findetdie sofortigeBeschwerdestatt.
42“
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Ist dieStrafe nachMaßgabedesK. 133 festgesetzt,sokanndieBeschwerdenicht darauf gestüßtwerden, daß die Verfügung, durchwelchedie Strafe an=gedrohtworden ist, nicht gerechtfertigtgewesensei.

C.140.
Soll nach §. 37 Abs,1 des HandelsgesetzbuchsgegeneinePerson ein=geschrittenwerden, die eine ihr nicht zustehendeFirma gebraucht,so findendieVorschriftender . 132 bis 139 mit derMaßgabeAnwendung,daß «
1.indernach8.1323uerlassenden VerfügungdemBetheiligtenauf=gegebenwird, sichdesGebrauchsderFirma zu enthaltenoderbinnenbestimmterFrist den Gebrauchder Firma mittelstEinspruchsgegendie Verfügungzu rechtfertigen;
2. die Ordnungsstrafefestgesetztwird, falls keinEinsprucherhobenoderder erhobeneEinspruch rechtskräftigverworfen ist und derBetheiligtenachder Bekanntmachungder Verfügungdieserzuwidergehandelthat.

C.141.
Soll nach F. 31 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchsdas Erlöschen einerFirma von Amtswegenin das Handelsregistereingetragenwerden,so hat dasRegistergerichtden eingetragenenInhaber der Firma oder dessenRechtsnachfolgervon der beabsichtigtenLöschung zu benachrichtigenund ihm zugleicheine an=gemesseneFrist zur GeltendmachungeinesWiderspruchszu bestimmen.DieFristdarf nichtwenigerals drei Monatebetragen.
Sind die bezeichnetenPersonen oder deren Aufenthalt nicht bekannt,soerfolgt die Benachrichtigungund die Bestimmung der Frist durchEinrückungindiejenigenBlätter, welchefür die Bekanntmachungender Eintragungenin dasHandelsregisterbestimmtsind. Es kann angeordnetwerden, daß die Bekannt=machungnochin andereBlätter eingerücktwird.
Wird Widersprucherhoben,so entscheidetüber ihn das Gericht. Gegendie denWiderspruchzurückweisendeVerfügungfindetdiesofortigeBeschwerdestatt.Die Löschungdaif nur erfolgen, wenn Widerspruchnicht erhobenoderwenn die denWiderspruchzurückweisendeVerfügungrechtskräftiggewordenist.

E.142.
Ist eineEintragungin das Handelsregisterbewirkt,obgleichsie wegenMangels einerwesentlichenVoraussetzungunzulässigwar, so kanndasRegister=gerichtsie von Amtswegenlöschen. Die LöschunggeschiehtdurchEintragungeinesVermerkes.
Das Gericht hat den Betheiligtenvon der beabsichtigtenLöschungzubenachrichtigenund ihm zugleicheine angemesseneFrist zur GeltendmachungeinesWiderspruchszu bestimmen.
Auf das weitereVerfahren finden die Vorschriftendes §. 141 Abf. 3, 4Anwendung.
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§.143.
DieLöschungeinerEintragungkanngemäßdenVorschriftendes§.142

auchvon dem Landgerichteverfügt werden,welchesdem Registergerichtim In=
stanzenzugevorgeordnetist. Die Vorschriftdes§. 30 Abs.1 Satz 2 findetAn=
wendung.

Gegendie einenWiderspruchzurückweisendeVerfügung des Landgerichts
findet die sofortigeBeschwerdean das Oberlandesgerichtmit derMaßgabe statt,
daßdieVorschriftendes§. 28 Abs.2, 3 zur entsprechendenAnwendungkommen.
Die weitereBeschwerdeist ausgeschlossen.

E.144.
Eine in das HandelsregistereingetrageneAktiengesellschaftoderKommandit=

gesellschaftauf AktienkanngemäßdenVorschriftender . 142, 143 als nichtig
gelöschtwerden,wenn die Voraussetzungenvorliegen,unter denennach den
W. 309, 310 desHandelsgesetzbuchsdie Nichtigkeitsklageerhobenwerdenkann.
Das Gleichegilt für eine in das HandelsregistereingetrageneGesellschaftmit
beschränkterHaftung, wenn dieVoraussetzungenvorliegen, unter denennach den
S#.75a) 75b desGesetzes,betreffenddieGesellschaftenmit beschränkterHaftung,
die Nichtigkeitsklageerhobenwerdenkann.

Ein in dasHandelsregistereingetragenerBeschlußderGeneralversammlung
oder Versammlung der Gesellschaftereiner der im Abs. 1 bezeichnetenGesell=
schaftenkann gemäß den Vorschriften der . 142, 143 als nichtig gelöscht
werden,wenner durchseinenInhalt zwingendeVorschriftendesGesetzesverletzt
und seineBeseitigungim öffentlichenInteresseerforderlicherscheint.

In denFällen derAbs.1) 2 soll die nach§. 142 Abs.2 zu bestimmende
Frist mindestensdreiMonatebetragen.

S. 145.
Die Amtsgerichtesind zuständig für die nach §. 146 Abs. 2, F. 147,

E.157Abs.2, §.166Abs.3, F.192Abs.3, §F.254Abs.3, §.266Mbs.2,
K.268 Abs.2, §.295 Abs.2, 3, §. 302 Abs.2 bis 4, §. 338 Abs.3, §F.524
Abf.1, 2, §.530Abs.1, . 590,685,§.729Abs.1, §.884Nr.4 des
Handelsgesetzbuchsvon demGerichtezu erledigendenAngelegenheiten.

Ist dieFührung desHandelsregistersfür mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinem
Amtsgerichtübertragenworden,so gehörenzur ZuständigkeitdiesesAmtsgerichts
auchdie im Abs.1 bezeichnetenAngelegenheiten,mit AusnahmederjenigenGe=
schäfte,welchedenGerichtennach§. 524 Abs.1, 2, §F.530 Abs.1, N. 590,
685, §.729 Abs.1, §. 884 Nr. 4 desHandelsgesetzbuchsobliegen.

S.146.
Soweit in den im §. 145 bezeichnetenAngelegenheitenein Gegner des

Antragstellersvorhandenist, hat ihn das Gericht wenn thunlich zu hören.
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Gegendie Verfügung, durchwelcheüber den Antrag entschiedenwird,findetdie sofortigeBeschwerdestatt.
EineAnfechtungderVerfügung,durchwelcheeinemnachg.524 Abs.1,2,§. 530 Abs. 1, §. 685, §. 729 Abs. 1, §. 884 Nr. 4 desHandelsgesetzbuchsFestelltenAntragestattgegebenwirdf ist ausgeschlossen.

S.147.
Die Vorschriftender §§.127 bis 131, 142, 143 finden auf die Ein=tragungenin das GenossenschaftsregisterentsprechendeAnwendung. «Eine in dasGenossenschaftsregistereingetrageneGenossenschaftkanngemäßden Vorschriften der S#F.142, 143 als nichtig gelöschtwerden, wenn die Vor=aussetzungenvorliegen, unter denennach den 99. 90a, 90b des Gesetzes,be=treffenddieErwerbs=undWirthschaftsgenossenschaften,dieNichtigkeitsklageerhobenwerdenkann.
Ein in das GenossenschaftsregistereingetragenerBeschlußder Generalver=sammlung einer Genossenschaftkann gemäß den Vorschriftender . 142, 143als nichtig gelöschtwerden,wenn er durch seinenInhalt zwingendeVorschriftendes Gesetzesverletztund seineBeseitigungim öffentlichenInteresseerforderlicherscheint.
In denFällen der Abs.2, 3 soll die nach§. 142 Abs.2 zu bestimmendeFrist mindestensdrei Monate betragen.

g.148.
Die Vorschriftendes§. 146 Abs.1, 2 findenauf dienach§. 43 Abf. 3,. 59, §.81 Abs.3, 4, §. 90 desGesetzes,betreffenddieErwerbs=undWirth⸗schaftsgenossenschaften,und nach §. 66 Abs. 2, 3, K. 75 des Gesetzes,betreffenddieGesellschaftenmit beschränkterHaftung)vondemRegistergerichtezuerledigendenAngelegenheitenAnwendung. -
Gegendie Verfügung,durchwelcheder im S. 11 desGesetzes,betreffenddieprivatrechtlichenVerhältnisseder Binnenschiffahrt,oderder im §. 8 desGe=setzes,betreffenddie privatrechtlichenVerhältnissederFlößerei,bezeichneteAntragauf Beweisaufnahmeoder der im §. 87 Abs. 2 des ersterenGesetzesbezeichneteAntrag auf BestellungeinesDispacheurszurückgewiesenwird, findetdiesofortigeBeschwerdestatt. Eine Anfechtungder Verfügung,durchwelcheeinemsolchenAntragestattgegebenwird, ist ausgeschlossen.

K.149.
Für die Verrichtungen, welcheden Gerichtenin Ansehungder nach demHandelsgesetzbuchodernachdemGesetze,betreffenddieprivatrechtlichenVerhältnissederVinnenschiffahrt,aufzumachendenDispacheobliegen,ist dasAmtsgerichtdesOrtes zuständig,an welchemdieVertheilungderHavereischädenzu erfolgenhat.



—219—

§.150.
LehntderDispacheurdenAuftrag einesBetheiligtenzurAufmachungder

Dispache aus dem Grunde ab, weil ein Fall der großenHaverei nicht vorliege,
so entscheidetüber dieVerpflichtungdesDispacheurs auf Antrag desBetheiligten
das Gericht. Gegendie Verfügungfindetdie sofortigeBeschwerdestatt.

S.151.
Auf Antrag desDispacheurskann das GerichteinemBetheiligtenunter

AndrohungvonOrdnungsstrafen ch b demDispacheurdie in seinemBesitze
befindlichenSchriftstücke,zu deren Mittheilunger gesetzlichverpflichtetist, aus=
zuhändigen.Die einzelneStrafe darf denBetrag von dreihundertMark nicht
übersteigen.

i*
Der Dispacheurist verpflichtet,jedemBetheiligtenEinsichtin dieDispache

zu gewährenund ihm auf VerlangeneineAbschriftgegenErstattungderKosten
zu ertheilen. Das Gleichegilt, wenn die Dispache nach dem Gesetze,betreffend
die privatrechtlichenVerhältnisseder Binnenschiffahrt,von dem Schiffer auf=
gemachtwordenist, für diesen.

S.153.
Jeder Betheiligteist befugt,bei demGerichteineVerhandlungüberdie

von demDispacheuraufgemachteDispachezu beantragen.In demAntrage
sinddiejenigenBetheiligtenzu bezeichnen,welchezu demVerfahrenzugezogen
werden sollen.

Wird einAntrag auf gerichtlicheVerhandlunggestellt,so hat dasGericht
die Dispacheund derenUnterlagenvon dem Dispacheur einzuziehenund, wenn
nicht offensichtlichdie Voraussetzungender großen Haverei fehlen, denAntrag=
steller sowie die von ihm bezeichnetenBetheiligten zu einemTermine zu laden.
MehrereAnträgekönnenvon demGerichtezum Zweckeder gleichzeitigenVer=
handlungverbundenwerden.

Die Ladungmuß denHinweis daraufenthalten,daß, wennderGeladene
wederin demTermin erscheinenochvorherWiderspruchgegendieDispachebei
demGerichtanmelde,seinEinverständnißmit derDispacheangenommenwerden
würde. In der Ladung ist zu bemerken,daß die Dispacheund derenUnter=
lagen auf der Gerichtsschreibereieingesehenwerdenkönnen.

Die Frist zwischender Ladung und dem Termine muß wenigstenszwei
Wochenbetragen.

S.154.
Erachtetdas GerichteineVervollständigungderUnterlagender Dispache

für nothwendig,so hat es dieBeibringungder erforderlichenBelegeanzuordnen.
Die Vorschriftendes §. 151 finden entsprechendeAnwendung.



— 220—
KC.155.

In demTermin ist mit denErschienenenüber dieDispachezu verhandeln.
Wird ein WiderspruchgegendieDispache nicht erhobenund ist ein solcher

auchvorhernicht angemeldet,so hat das Gerichtdie Dispachegegenüberden
an dem Verfahren Betheiligtenzu bestätigen.

Liegt ein Widerspruchvor,) so habensichdie Betheiligten,derenRechte
durchihn betroffenwerden,zu erklären. Wird der Widerspruchals begründet
anerkanntoder kommt anderweiteine Einigung zu Stande, so ist die Dispache
demgemäßzu berichtigen.ErledigtsichderWiderspruchnicht,soistdieDispache
insoweitzu bestätigen,als sie durchden Widerspruchnicht berührtwird.

Werdendurchden Widerspruchdie Rechteeinesin demTerminenicht
erschienenenBetheiligten betroffen,so wird angenommen,daß dieserden Wider=
spruchnichtals begründetanerkenne.

S.156.
Soweit ein Widerspruchnicht gemäß§. 155 Abs.3 erledigtwird, hat

ihn der Widersprechendedurch Erhebung der Klage gegen diejenigenan dem
VerfahrenBetheiligten,derenRechtedurchden Widerspruchbetroffenwerden,
zu verfolgen. Die das VertheilungsverfahrenbetreffendenVorschriftender
S#. 764, 765 der Civilprozeßordnungfinden mit der Maßgabe entsprechende
Anwendung,daß das Gericht einem Betheiligtenauf seinenAntrag, wenn
erheblicheGründe glaubhaft gemachtwerden, die Frist zur Erhebung der Klage
verlängernkannund daß an die Stelle der AusführungdesVertheilungsplans
die Bestätigung der Diepache tritt.

Ist der WiderspruchdurchrechtskräftigesUrtheil oderin andererWeise
erledigt, so wird die Dispache bestätigt, nachdemsie erforderlichenFalles von
demAmtsgerichtenachMaßgabe der Erledigung derEinwendungenberichtigtist.

K.157.
Gegendie Verfügung) durch welcheein nach§. 153 gestellterAntrag

auf gerichtlicheVerhandlungzurückgewiesenoderüber die Bestätigungder Dis=
pacheentschiedenwird, findet die sofortigeBeschwerdestatt.

Einwendungengegendie Dispache, welchemittelst Widerspruchsgeltend
zu machensind, könnennicht im Wege der Beschwerdegeltendgemachtwerden.

g.158.
Die BestätigungderDispacheist nur für das gegenseitigeVerhältnißder

an demVerfahrenBetheiligtenwirksam. -
Aus der rechtskräftigbestätigtenDispache findet die Zwangsvollstreckung

nachdenVorschriftender Civilprozeßordnungstatt.
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Für Klagen auf Ertheilung der Vollstreckungsklauselsowiefür Klagen,
durch welcheEinwendungengegendie in der DispachefestgestelltenAnsprüche
geltendgemachtwerdenoderdie bei der ErtheilungderVollstreckungsklauselals
eingetretenangenommeneRechtsnachfolgebestrittenwird, ist das Amtsgerichtzu=
ständig,welchesdie Dispachebestätigthat. Gehörtder Anspruchnichtvor die
Amtsgerichte,so sind dieKlagen bei dem zuständigenLandgerichtezu erheben.

Achter Abschnitt.

Vereinssachen.Göüterrechtsregister.
S.159.

Auf die Eintragungen in das Vereinsregisterfinden die Vorschriften der
. 127 bis 130, 142, 143, auf das Verfahren bei der Verhängung von
OrdnungsstrafengegenMitglieder des VorstandesoderLiguidatoreneinesein=
getragenenVereins findendieVorschriftender §§.127, 132 bis 139 entsprechende
Anwendung.

g. 160.
Im Falle des F. 37 des Bürgerlichen Gesetzbuchssoll das Gericht vor

derVerfügung,durchwelcheüberdas Verlangen, eineMitgliederversammlung
zu berufen, entschiedenwird, soweit thunlich den Vorstand des Vereins hören.
GegendieVerfügungfindetdie sofortigeBeschwerdestatt.

C.161.
Auf die Eintragungenin das Güterrechtsregisterfindendie Vorschriften

der §9. 127 bis 130, 142, 143 entsprechendeAnwendung.
Von einerEintragungsollenin allenFällen beideEhegattenbenachrichtigt

werden.
g. 162.

Das Amtsgerichthat auf VerlangeneineBescheinigungdarüberzu er=
theilen,daß bezüglichdesGegenstandeseinerEintragungweitereEintragungen
in das Vereins= oder Güterrechtsregisternicht vorhanden sind oder daß eine
bestimmteEintragungin das Registernichterfolgtist.

Neunter Abschnitt.
Offenbarungseid.Untersuchungund Verwahrungvon Sachen.

Pfandverkauf.
S.163.

Ist in denFällen der §F. 259, 260, 2028, 2057 des BürgerlichenGesetz=
buchsderOffenbarungseidnichtvor demProzeßgerichtezu leisten,so findendie
VorschriftendesF. 79 entsprechendeAnwendung.
Reichs.Gesetzbl.1898. . 43
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§.164.
In denFällen, in denennachdenVorschriftendesbürgerlichenRechtes

Jemand denZustandoder denWerth einerSache durchSachverständigefeststellen
lassenkann, ist für die Ernennung, Beeidigungund Vernehmungder Sach=
verständigendas Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkesichdieSache befindet.
Durch eine ausdrücklicheVereinbarung der Betheiligten kann die Zuständigkeit
eines anderenAmtsgerichtsbegründetwerden.

Eine Anfechtungder Verfügung, durch welchedem Antrage stattgegeben
wird, ist ausgeschlossen.

Bei demVerfahrenist der Gegnersoweitthunlichzu hören.

S.165.
In denFällen der §#.432, 1217, 1281, 2039 desBürgerlichenGesetz=

buchsist für dieBestellungdesVerwahrersdasAmtsgerichtzuständig,in dessen
Bezirkesichdie Sachebefindet.

Über eine von dem Verwahrer beanspruchteVergütung entscheidetdas
Amtsgericht.

Vor der BestellungdesVerwahrersund vor der Entscheidungüber die
Vergütungsinddie Betheiligtensoweitthunlichzu hören.

g.166.
Im Falle des §. 1246 Abs.2 des BürgerlichenGesetzbuchsist für die

EntscheidungdesGerichtsdas AmtsgerichtdesOrtes zuständig,an welchemdas
Pfand aufbewahrtwird.

Vor der Entscheidungsinddie Betheiligtensoweitthunlichzu hören.

Zehnter Abschnitt.

Gerichtlicheund notarielleUrkunden.

S.167.
Für die gerichtlicheBeurkundungeinesRechtsgeschäftssowiefür diegericht=

licheBeglaubigungeinesHandzeichenssinddie Amtsgerichtezuständig.
Für die öffentlicheBeglaubigungeinerUnterschriftsindaußerdenNotaren

die Amtsgerichtezuständig.Das Gleichegilt für dieAufnahmeder im §. 1718
und im F§.1720 Abs. 2 des en Gesetzbuchsvorgesehenenöffentlichen
UrkundenüberdieAnerkennungderVaterschaft;für dieAufnahmedieserUrkunden
ist, wenn dieAnerkennungderVaterschaftbei derAnzeigederGeburt desKindes
oder bei der EheschließungseinerEltern erfolgt, auchder Standesbeamtezu=
ständig,welcherdie Geburtoderdie Eheschließungbeurkundet.
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§.168.
Für die gerichtlicheund die notarielleBeurkundungeinesRechtsgeschäfts

gelten,unbeschadetder Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchsüber dieErrich=
tung von Testamentenund Erbverträgen, die 99. 169 bis 182. Als Betheiligter
im Sinne der . 169 bis 182 ist derjenigeanzusehen,dessenErklärung be=
urkundetwerdensoll.

C.169.
Ist ein BetheiligternachderÜberzeugungdesRichtersoderdesNotars

taub, blind, stumm oder sonst am Sprechen verhindert, so muß der Richter
einenGerichtsschreiberoderzwei Zeugen, der Notar einenzweitenNotar oder
zweiZeugenzuziehen.

g.170.
Als Richter,Notar) GerichtsschreiberoderZeugekannbeiderBeurkundung

nichtmitwirken:
1. wer selbstBetheiligterist sowiederjenige,für welchenein Betheiligter

als Vertreterhandelt; «
2.derEhegatteeinesBetheiligten,auchwenndieEhenichtmehrbesteht,«
3. wer mit einemBetheiligtenin geraderLinie oder im zweitenGrade

der Seitenlinieverwandtoderverschwägertist,
4. wer zu demjenigen,für welcheneinBetheiligter als Vertreter handelt,

in einemVerhältnisseder unterNr. 2, 3 bezeichnetenArt steht.

g.171.
Als Richter,Notar, GerichtsschreiberoderZeugekannbei derBeurkundung

nicht mitwirken:
1I.derjenige,zu dessenGunstenin derUrkundeeineVerfügunggetroffen

wird;
2, wer zu demjenigen,zu dessenGunstenin derUrkundeeineVerfügung

getroffenwird, in einemVerhältnisseder im §. 170 Nr. 2, 3 be=
zeichnetenArt steht.

Die Mitwirkung einer hiernachausgeschlossenenPerson hat zur Folge,
daß die Beurkundunginsoweitnichtigist, als sie eineVerfügungzu Gunsten
einerder im Abs.1 Nr. 1, 2 bezeichnetenPersonenzum Gegenstandehat.

K.172.
Als Gerichtsschreiberoder zweiterNotar oderZeuge kann bei der Be=

urkundungnichtmitwirken,wer zu demRichteroderdembeurkundendenNotar
in einemVerhältnisseder im §. 170 Nr. 2)3 bezeichnetenArt steht.

437
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§.173.
Als Zeugesoll bei der Beurkundungnichtmitwirken:
1. ein Minderjähriger;
2- wer der bürgerlichenEhrenrechtefür verlustig erklärt ist, währendder

Zeit, für welchedie Aberkennungder Ehrenrechteerfolgtist;
3. wer nach den Vorschriften der Strafgesetzeunfähig ist, als Zeuge

eidlichvernommenzu werden;
4. wer als GesindeoderGehülfeim DienstedesRichtersoderdes be=

urkundendenNotars steht.

. 174.
Die bei der Beurkundung mitwirkendenPersonen müssenbei der Vor=

lesung,Genehmigungund UnterzeichnungderUrkundezugegensein.

S. 175.
Über die Verhandlungmuß ein Protokoll in deutscherSprache auf=

genommenwerden. .
Z.176.

Das Protokoll muß enthalten:
E
2. die Bezeichnungder Betheiligtenund der bei der Verhandlungmit—

wirkendenPersonen;
3. die Erklärung der Betheiligten.

Wird in der Erklärung auf eineSchrift Bezug genommenund diesedem
Protokoll als Anlage beigefügt,so bildetsieeinenTheil desProtokolls.

Das Puotokollsoll eineAngabedarüberenthalten,ob derRichteroder
derNotar die Betheiligtenkenntoder,soferndiesnichtderFall ist, in welcher
Weiseer sichGewißheitüber ihre Persönlichkeitverschaffthat. Kann er sich
dieseGewißheitnichtverschaffen,wirdaber gleichwohldie AufnahmederVer=
handlung verlangt, so sollen derSachverhaltund dasjenige,was zurFeststellung
der Persönlichkeitbeigebrachtist, in das Protokoll aufgenommenwerden.

K. 177.
Das Protokoll muß vorgelesen,von denBetheiligtengenehmigtund von

ihnen eigenhändigunterschriebenwerden. Im Protokolle muß festgestelltwerden,
daß diesgeschehenist. Das Protokoll soll denBetheiligtenauf Verlangenauch
zur Durchsichtvorgelegtwerden.

Erklärt ein Betheiligter,daß er nicht schreibenkönne,so muß dieseEr=
klärungim Protokollefestgestelltwerden.Bei derVorlesungund der Genehmi=
gung muß derRichter oderderNotar einenZeugenzuziehen.In denFällen
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des§. 169 bedarfes dieserJuziehungnicht;das Gleichegilt, wennin anderen
Fällen ein Gerichtsschreiberoder ein zweiterNotar zugezogenwird. «

Das Protokoll muß von denmitwirkendenPersonenunterschriebenwerden.

S. 178.
Ist nachderÜberzeugungdesRichtersoderdesNotars ein Betheiligter

stumm oder sonst am Sprechen verhindert und eine schriftlicheVerständigung
mit ihm nichtmöglich,so muß bei der Beurkundungein vereideterDolmetscher
zugezogenwerden.

Im Protokolle muß festgestelltwerden, daß der Richter oder der Notar
dieÜberzeugunggewonnenhat, daß der Betheiligteam Sprechenverhindert
und eine schriftlicheVerständigung mit ihm nicht möglich ist. Das Protokoll
muß von demDolmetschergenehmigtund unterschriebenwerden. “

Der ZuziehungeinesZeugen,einesGerichtsschreibersoder eineszweiten
Notars bedarfes in diesemFalle nicht.

F.179.
Erklärt ein Betheiligter,daß er der deutschenSprachenichtmächtigsei,

so muß bei derBeurkundungein vereideterDolmetscherzugezogenwerden. Der
Zuziehungdes Dolmetschersbedarf es nicht, wenn der Richter oder der Notar
der Sprache,in der sichder Betheiligteerklärt,mächtigist; dieBeeidigungdes
Dolmetschersist nicht erforderlich,wenn der Betheiligtedarauf verzichtet.

Das Protokoll muß dem derdeutschenSprachenichtmächtigenBetheiligten
durch den Dolmetscheroder, wenn ein Dolmetschernicht zugezogenworden ist,
durchdenRichteroderdenNotar in der fremdenSprachevorgetragenwerden
und die Feststellungenthalten,daß dies geschehenist.

Im Protokolle muß festgestelltwerden, daß der Betheiligteder deutschen
Sprachenichtmächtigist.

Der Dolmetschermuß das Protokoll unterschreiben.
Eine Beurkundungist nicht aus dem Grunde unwirksam, weil den Vor=

schriftendesAbs.1 zuwiderdie ZuziehungeinesDolmetschersunterbliebenist.

K.180.
Auf denDolmetscherfindendienachden§§F.170 bis 173 für einenZeugen

geltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

K.181.
Bei der gerichtlichenodernotariellenBeurkundungvon Versteigerungen

geltenBieter nichtals Betheiligte;ausgenommensindsolcheBieter, die an ihr
Gebot gebundenbleiben. Entfernt sich ein solcherBieter vor dem Schlusseder
Verhandlung,so genügtan Stelle seinerUnterschriftdie AngabedesGrundes,
aus welchemsie unterbliebenist.
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Z.182.
Die Ausfertigungder Protokolleüber die gerichtlicheBeurkundungeines

Rechtsgeschäftsist von demGerichtsschreiberzu unterschreibenund mit dem
Gerichtssiegelzu versehen.

Auf Antrag könnendieProtokolleauchauszugsweiseausgefertigtwerden.

g.183.
Die gerichtlicheodernotarielleBeglaubigungeinerUnterschriftdarf nur

erfolgen,wenndieUnterschriftin GegenwartdesRichtersoderdesNotars voll=
zogenoderanerkanntwird.

Die BeglaubigunggeschiehtdurcheinenunterdieUnterschriftzu setzenden
Vermerk. Der Vermerkmuß dieBezeichnungdesjenigen,welcherdieUnterschrift
vollzogenoderanerkannthat, enthaltenund den Ort und denTag derAus=
stellungangebensowiemit Unterschriftund Siegel oderStempelversehensein.

. Diese Vorschriftenfinden auf die gerichtlicheoder notarielleBeglaubigung
einesHandzeichensentsprechendeAnwendung.

g.184.
Für die nach§. 167 den AmtsgerichtenobliegendenVerrichtungensind

in AnsehungsolcherPersonen, die zur Besatzungeines in Dienst gestellten
Schiffes der KaiserlichenMarine gehörenoder die in andererEigenschaftan
Vord eines solchenSchiffes sind, auchdieGeschwaderauditeurezuständig,solange
das Schiff sichaußerhalbeinesinländischenHafensbefindet.Den Schiffenstehen
die sonstigenFahrzeugederKaiserlichenMarine gleich. «

Die AusfertigungderProtokolleüberdieBeurkundungeinesRechtsgeschäfts
ist von dem Auditeur zu unterschreibenund mit dem Gerichtssiegelzu versehen.

Die VorschriftendesArtikel44 desEinführungsgesetzeszumBürgerlichen
Gesetzbuchebleibenunberührt. «

Elfter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

g.185.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demBürgerlichenGesetzbuchin Kraft.
Die Artikel2 bis 5, 32 desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetz=

buchefindenentsprechendeAnwendung.

g.186.
Die Vorschriftender S#.11, 66 desGesetzesüber die Beurkundungdes

Personenstandesund die Eheschließungvom 6. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.
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S. 23) werdeninsoweitaufgehoben,als siederLandesgesetzgebungdieBefugniß
gewähren,das gerichtlicheVerfahrenabweichendzu regeln.

g.187.
Der H.150 desGesetzes,betreffenddieErwerbs=und Wirthschaftsgenossen=

schaften,vom 1. Mai 1889 (Reichs=Gesetztl.S. 55) wird aufgehoben.

g.188.
Der F. 11 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddas Reichsschuldbuch,vom

31. Mai 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird dahingeändert:
Zur Ausstellung dieserBescheinigungenist das Nachlaßgericht

und, falls der Erblasser zur Zeit des Erbfalls im Inlande weder
WohnsitznochAufenthalthatte, auchderjenigeKonsul desReichszu=
ständig" in dessenAmtsbezirkeder Erblasserzur Zeit des Erbfalls
seinenWohnsitzoder seinengewöhnlichenAufenthalt hatte, soferndem
Konsul von demReichskanzlerdieErmächtigungzurAusstellungsolcher
Bescheinigungenertheiltist. «

§.189. -
Soweit im Einführungsgesetzezum BürgerlichenGesetzbuchezuGunsten

der LandesgesetzeVorbehalte gemachtsind, gelten sie auch für die Vorschriften
derLandesgesetzeüber diejenigenAngelegenheltender freiwilligenGerichtsbarkeit,
welcheGegenstanddiesesGesetzessind; den Landesgesetzenstehennach Maßgabe
derArtikel57, 58 desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetzbuchedieHaus=
verfassungengleich.

S. 190.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften, welchefür den Fall,

daß nach Artikel 147 des Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbuchedie
demVormundschaftsgerichtobliegendenVerrichtungendurchLandesgesetzanderen
Behördenals denAmtsgerichtenübertragensind, überdenVorsitzim Familien=
ratheBestimmungtreffen.

K.191.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften, nach welchenfür die

Aufnahme der nach dem §. 1718 und dem §. 1720 Abs. 2 des Bürgerlichen
GesetzbuchserforderlichenöffentlichenUrkundensowiefür die öffentlicheBeglaubi=
gung einer Unterschriftaußer den Amtsgerichtenund Notaren auch andere
BehördenoderBeamtezuständigsind.

Durch LandesgesetzkanndieZuständigkeitder Amtsgerichtefür die öffent=
licheBeglaubigungeinerUnterschriftodereinesHandzeichensausgeschlossenwerden.
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Z.192.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nach welchen,wenn

die Auseinandersetzungin AnsehungeinesNachlassesnichtbinneneinerbestimmten
Frist bewirkt ist, das Nachlaßgerichtdie Auseinandersetzungvon Amtswegenzu
vermittelnhat; auf die Auseinandersetzungfindendie Vorschriftender I#.
bis 98 Anwendung.

183.
Unberührt bleibendie landesgesetzlichenVorschriften, nach welchenfür die

gemäß§. 99 den AmtsgerichtenobliegendenVerrichtungenandereals gerichtliche
Behördenzuständigsind, sowie die landesgesetzlichenVorschriften, nach welchen
in den Fällen der §8. 86, 99 an Stelle derGerichteodernebendiesendieNotare
die Auseinandersetzungzu vermittelnhaben.

.. 194.
Sind für die im §.1 bezeichnetenAngelegenheitennachLandesgesetzandere

als gerichtlicheBehörden zuständig, so gelten die in dem erstenAbschnittefür
die GerichtegegebenenVorschriftenauch für die anderenBehörden.

Als gemeinschaftlichesoberesGericht im Sinne der §. 5b 46 gilt das=
jenigeGericht,welchesdas gemeinschaftlicheobereGerichtfür die Amtsgerichte
ist, in derenBezirke die Behörden ihren Sitz haben. Durch Landesgesetzkann
jedochbestimmtwerden,daß, wenn dieBehörden in demBezirkedesselbenAmts=
gerichtsihrenSitz haben, diesesals gemeinschaftlichesoberesGerichtzuständigist.

Die Vorschriftendes §. 8 über dieSitzungspolizeiund überdieBerathung
und Abstimmung sowie die Vorschriftender §#.6, 10, 11, des §. 16 Abs. 2
und desH.31 findenkeineAnwendung.

Durch die Vorschrift des Abs. 1 wird die Verpflichtung der gerichtlichen
Behörden,gemäß§. 2 Rechtshülfezu leisten,nichtberührt.

g.195.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaats,in demfür die demVor=

mundschaftsgerichtoder dem NachlaßgerichtobliegendenVerrichtungen andere
Behördenals die Amtsgerichtezuständigsind, kann bestimmtwerden,daß die
Abänderung einer Entscheidungeiner solchenBehörde bei demAmtsgerichtenach=
zusuchenist, in dessenBezirke die Behörde ihren Sitz hat. In diesemFalle
findenauf das Verfahrendie Vorschriftender §§.20 bis 25 entsprechendeAn=
wendung.

Die Beschwerdefindetgegendie EntscheidungdesAmtsgerichtsstatt.
S. 196. .

Ist für die VolljährigkeitserklärungnachLandesgesetzdieZentralstelledes
Bundesstaats zuständig, so finden die in dem erstenAbschnittefür die Gerichte
gegebenenVorschriftenkeineAnwendung.

Die Verfügung, durch welcheder Minderjährige für volljährig erklärt
wird, tritt mit der Bekanntmachungan denMinderjährigenin Wirksamkeit.
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§.197.

DurchdieLandessustizverwaltungkannangeordnetwerden,daßdieim
Z.14desGesetzesüberdieBeurkundungdesPersonenstandesunddieEl)e-
schließungvom 6. Februar 1875 vorgeseheneAufbewahrungdesNebenregisters
bei denLandgerichtenerfolgensoll.

. 198.
Unberührt bleibendie landesgesetzlichenVorschriften, nach welchenbei der

BeurkundungeinerErklärung in denFällen des§. 169 der Richteran Stelle
desGerichtsschreibersoderder zweiZeugeneinebesondersdazubestellteUrkunds=
personzuziehenkann.

Auf die Urkundspersonfinden die Vorschriftender §#§.170 bis 172 An=
wendung. « -

Z.199.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaats,in demmehrereOberlandes—

gerichte errichtetsind, kann die Entscheidungüber das Rechtsmittelder weiteren
Beschwerdeeinemder mehrerenOberlandesgerichteoder an Stelle einessolchen
Oberlandesgerichtsdem oberstenLandesgerichtezugewiesenwerden.

Das Gericht, demnachAbs.1 die Entscheidungzugewiesenwird, tritt
zugleichfür die BeschwerdegegeneineVerfügung desLandgerichtsan dieStelle
des nach F. 64 und §. 143 Abs. 2 zuständigenOberlandesgerichts.Auch gilt
es im Sinne der 9§.5) 46 als gemeinschaftlichesoberesGerichtfür alle Gerichte
des Bundesstaats.

· « §.200. .
Durch LandesgesetzkönnenVorschriftenzur Ergänzung und Ausführung

diesesGesetzes,mit Einschlußder erforderlichenÜbergangsvorschriften,auch
insoweiterlassenwerden, als diesesGesetzVorbehalte für die Landesgesetzgebung
nicht enthält. ·-

Soweit durchLandesgesetzallgemeineVorschriftenüber die Errichtung
gerichtlicheroder notariellerUrkundenerlassenwerden, ist ein Verstoß gegeneine
solcheVorschrift, unbeschadetder Vorschriftenüber die Folgen des Mangels der
sachlichenZuständigkeit,ohne Einfluß auf die Gültigkeit der Beurkundung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburgi. E., den 17. Mai 1898.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesezbl.1898. 44
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(Nr. 2474.). Gesetz,betreffendAenderungenderKonkursordnung.Vom17. Mai 1898.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die Konkursordnungwird dahingeändert:
1. Im F. 1 wird der Abs. 2 aufgehoben.

Hinter dembisherigenAbs.3 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Zur Konkursmassegehörenauchdie GeschäftsbücherdesGemein=

schuldners.
Gegenstände,dienichtgepfändetwerdensollen,gehörennichtzur

Konkursmasse. I «
2.Als§.1awerdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

Wird beidemGüterstandederallgemeinenGütergemeinschaft,der
Errungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftdas Konkurs=
verfahrenüberdas VermögendesEhemannseröffnet,so gehörtdas
Gesammtgutzur Konkursmasse)eineAuseinandersetzungwegendes Ge=
sammtgutszwischenden Ehegattenfindet nicht statt.

DurchdasKonkursverfahrenüberdasVermögenderEhefrauwird
das Gesammtgutnicht berührt.

DieseVorschriftenfindenbeider fortgesetztenGütergemeinschaftmit
derMaßgabe Anwendung, daß an dieStelle desEhemanns der über=
lebendeEhegatte,an die Stelle derEhefrau die Abkömmlingetreten.

3. Der F§.2 erhältfolgendenAbs.2:
Unterhaltsansprüche,dienachden§#§.1351,1360, 1361, 1578

bis 1583, 1586, 1601—1615, 1708—1714 desBürgerlichenGesetz=
buchs gegenden Gemeinschuldnerbegründetsind, sowie die sichaus

den §§. 1715, 1716 desBürgerlichenGesetzbuchsergebendenAnsprüche
könnenfür dieZukunftnur geltendgemachtwerden,soweitderGemein=
schuldnerals Erbe des Verpflichtetenhaftet.

4. An die Stelle des§.4 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Unter ZustimmungdesBundesrathskanndurchAnordnungdes

Reichskanzlersbestimmtwerden,daß gegeneinenausländischenStaat,
sowiedessenAngehörigeund ihreRechtsnachfolgereinVergeltungsrecht
zur Anwendunggebrachtwird.



Rechtshandlungen,welchederGemeinschuldnernachderEröffnung
desVerfahrensvorgenommenhat, sinddenKonkursgläubigerngegen=
über unwirksam) die Vorschriftender §§. 892, 893 desBürgerlichen
Gesetzbuchsbleibenunberührt.

Die AnnahmeoderAusschlagungeinervor der Eröffnungdes
Verfahrens dem GemeinschuldnerangefallenenErbschaft, sowie eines
vor diesemZeitpunktedemGemeinschuldnerangefallenenVermächtnisses
stehtnur demGemeinschuldnerzu. Das Gleichegilt von der Ab=
lehnungder fortgesetztenGütergemeinschaft.

Als §. 10a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Ein gegenden GemeinschuldnerbestehendesVeräußerungsverbot

der in den 9§. 135, 136 des BürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenArt
ist denKonkursgläubigerngegenüberunwirksam)wirksambleibtjedoch
einebei derZwangsvollstreckungin dasunbeweglicheVermögenerfolgte
Beschlagnahme.

Der §.11 erhältfolgendenAbs.2:
In Ansehungderzur KonkursmassegehörigenGrundstücke,sowie

der für den GemeinschuldnereingetragenenRechte an Grundstücken
oderan eingetragenenRechtenkannwährendder Dauer desKonkurs=
verfahrenseineVormerkungauf Grund einereinstweiligenVerfügung
zu GunsteneinzelnerKonkursgläubigernichteingetragenwerden.Das
Gleichegilt von der EintragungeinerVormerkungin Ansehungeines

Schiffspfandrechts.

Rechtean den zur KonkursmassegehörigenGegenständen„sowie
Vorzugsrechteund Zurückbehaltungsrechtein Ansehung solcherGegen=
ständekönnennach der Eröffnung desVerfahrens nicht mit Wirksam=
keit gegemiberden Konkursgläubigernerworbenwerden, auch wenn
der Erwerb nicht auf einer Rechtshandlungdes Gemeinschuldnersbe=
ruht. Die Vorschriftender #. 878, 892, 893 und des §. 1260
Abs.1 desBürgerlichenGesetzbuchsbleibenunberührt.

Der §. 13 wird aufgehoben.
Der §. 14 erhältfolgendenAbf. 2

Eine Vereinbarung, durch welche bei einer Gemeinschaftnach
Bruchtheilendas Recht, dieAufhebung derGemeinschaftzu verlangen,
für immer oder auf Zeit ausgeschlossenoder eine Kündigungsfrist be=
stimmt wordenist, wirkt nicht gegendie Konkursmasse. Das Gleiche
gilt von einerAnordnungdiesesInhalts, die ein Erblasserfür die
GemeinschaftseinerErben getroffenhat.

4 44
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12.AndieStellederZZ.17,18tretenfolgendeBorschriftem

517
War demGemeinschuldnereinvonihmgemietheterodergepachteter

Gegenstandvor der EröffnungdesVerfahrensüberlassen,so kannso=
wohl der andereTheil als der Verwalter das Mieth=oderPacht=
verhältniß kündigen. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht einekürzere
Frist bedungenwar, die gesetzliche.Kündigt der Verwalter, so ist der
andereTheil berechtigt,Ersatzdes ihm durch dieAufhebungdes Ver=
trags entstehendenSchadenszu verlangen.

K.18.
War demGemeinschuldnerein von ihm gemietheterodergepachteter

Gegenstandzur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch nicht über=
lassen,so kann der andereTheil von dem Vertrage zurücktreten.

Auf Erfordern des Verwalters muß der andereTheil demselben
ohneVerzugerklären,ob ervondemVertragezurücktretenwill. Unter=
läßt er dies, so kommendie Bestimmungendes F. 15 zur Anwendung.

t=
Hatte der Gemeinschuldnereinenvon ihm vermiethetenoder ver=

pachtetenGegenstanddemMietheroderdemPächtervor derEröffnung
des Verfahrens überlassen,so ist der Mieth= oder Pachtvertrag auch
der Konkursmassegegenüberwirksam.

Im Falle der Vermiethungoderder VerpachtungeinesGrund=
stücks,sowie im Falle derVermiethungvon Wohnräumenoder anderen
Räumen ist jedocheineVerfügung, die der Gemeinschuldnervor der
Eröffnung des Verfahrens über den auf die spätereZeit entfallenden
Mieth= oder Pachtzins getroffenhat, insbesonderedie Einziehungdes
Mieth= oder Pachtzinses, der Konkursmassegegenübernur insoweit
wirksam,)als sichdie Verfügung auf den Mieth= oder Pachtzins für
das zurZeit derEröffnungdesVerfahrenslaufendeund das folgende
Kalendervierteljahrbezieht. Soweit die Entrichtungdes Mieth= oder
PachtzinsesderKonkursmassegegenüberwirksamist, kannderMiether
oderderPächtergegendieMieth=oderPachtzinsforderungderKonkurs=
masseeine ihm gegenden GemeinschuldnerzustehendeForderung auf=
rechnen.

Eine von demKonkursverwaltervorgenommenefreiwilligeVer=
äußerungdes von dem Gemeinschuldnervermiethetenoder verpachteten
Grundstückswirkt, soferndas GrundstückdemMiether oderdemPächter
vor der Eröffnung des Verfahrens überlassenwar, auf das Mieth=
oder Pachtverhältnißwie eineZwangsversteigerung.
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13.Der§.19wirddurchfolgendeBorschriftenersetzt:
Ein in dem Haushalte, WirthschaftsbetriebeoderExwerbsgeschäfte

des GemeinschuldnersangetretenesDienstverhältniß kann von jedem
Theile gekündigtwerden. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine
kürzereFrist bedungenwar,die gesetzliche.

Kündigt der Verwalter,so ist der andereTheil berechtigt,Ersatz
des ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnissesentstehenden
Schadenszu verlangen.

14. Hinter F. 19 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

K. 19a.
Ein von dem GemeinschuldnerertheilterAuftrag erlischtdurch

dieEröffnung desVerfahrens, es sei denn, daß derAuftrag sichnicht
auf das zur KonkursmassegehörigeVermögenD Erlischt der
Auftrag, so finden dieVorschriftendes §. 672 Satz?2und des§. 674
des BürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt, wenn sichJemand durcheinenDienstvertrag
oder einen Werkvertrag verpflichtethat, ein ihm von dem Gemein=
schuldnerübertragenesGeschäftfür diesenzu besorgen.

g.19b.
Ist zur Sicherung einesAnspruchs auf Einräumung oder Auf—

hebungeinesRechts an einemGrundstückedes Gemeinschuldnersoder
an einem für den GemeinschuldnereingetragenenRechte oder zur
Sicherung eines Anspruchs auf Aenderung des Inhalts oder des
Ranges eines solchenRechts eine Vormerkung im Grundbuch ein—
getragen, so kann der Gläubiger von dem Konkursverwalterdie Be=
friedigung seinesAnspruchs verlangen. Das Gleiche gilt, wenn in
Ansehungeines Schiffspfandrechtseine Vormerkung im Schiffsregister
eingetragenist.

15. An die Stelle des F. 20 tritt folgendeVorschrift:
Soweit rücksichtlicheinzelner,durchdie9§9.16—19 nichtbetroffener

Rechtsverhältnissedas bürgerlicheRecht besondereBestimmungenüber
die Wirkung der Eröffnung des Konkursverfahrensenthält, kommen
dieseBestimmungenzur Anwendung.

16. Hinter §. 21 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 21a.
Erlischtein von demGemeinschuldnerertheilterAuftrag oderein

Dienst=oderWerkvertragder im §F.19a Abs.2 bezeichnetenArt in
Folgeder EröffnungdesVerfahrens„so ist der andereTheil in An—
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sehungder nachder Eröffnungdes VerfahrensentstandenenErsatz=
ansprücheim Falle des §F.672 Satz 2 des BürgerlichenGesetzbuchs
Massegläubiger,im Falle des §. 674 des BürgerlichenGesetzbuchs
Konkursgläubiger.

. 21b. —
Wirdeinenach§·705desBürgerlichenGesetzbuchseingegangene

Gesellschaftdurchdie Eröffnung desKonkursverfahrensüber das Ver=
mögen eines Gesellschaftersaufgelöst, so ist der geschäftsführendeGe=
sellschafterin AnsehungderAnsprüche,welcheihm aus dereinstweiligen
Fortführung derGeschäftenach §. 728 Satz 2 desBürgerlichenGesetz=
buchszustehen,Massegläubiger,in Ansehungder ihm nach§. 729
des Bürgerlichen GesetzbuchszustehendenAnsprüche, unbeschadetder
Bestimmungdes§. 44, Konkursgläubiger.

17. Die Nr. 2 des§. 25 erhältfolgendeFassung:
2. die in den letztenzwei Jahren vor der Eröffnung des Konkursesvon

demGemeinschuldnervorgenommenenunentgeltlichenVerfügungenzu
GunstenseinesEhegatten.

18. Im §. 33 wird
a) der Abs. 2 durchfolgendeVorschriftenersetzt:

GegeneinenanderenRechtsnachfolgerdesjenigen,welchemgegenüber
die anfechtbareHandlungvorgenommenist, findetdiegegendenletzteren
begründeteAnfechtungstatt:

1. wenn ihm zur Zeit seinesErwerbesdie Umstände,welchedie
AnfechtbarkeitdesErwerbesseinesRechtsvorgängersbegründen,
bekanntwaren;

2. wenn er zu den im F. 24 Nr. 2 genanntenPersonen gehört,
es sei denn, daß ihm zur Zeit seinesErwerbes die Umstände,
welchedie Anfechtbarkeitdes Erwerbes seinesRechtsvorgängers
begründen,unbekanntwaren;

3. wenn ihm das Erlangte unentgeltlichzugewendetwordenist.
b) als Abs. 3 folgendeVorschrift hinzugefügt:

Im Falle des Abs. 2 Nr. 3 findet auf die Haftung des Rechts=
nachfolgersdie Bestimmung des §. 30 Abs. 2 Anwendung.

19. An die Stelle des §. 34 tretenfolgendeVorschriften:
Die Anfechtungkann nur binnenJahresfristseitder Eröffnung

des Verfahrens erfolgen. Auf den Lauf der Frist finden die für die
VerjährunggeltendenVorschriftendesF. 203 Abs.2 unddes§. 207
desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung. Die Anfechtung
nach §. 24 Nr. 1 ist ausgeschlossen,wenn seit der Vornahme der
Handlung dreißigJahre verstrichensind.
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Ist durchdieanfechtbareHandlungeineVerpflichtungdesGemein=
schuldnerszu einerLeistungbegründet,so kannderKonkursverwalter
die Leistungverweigern,auch wenn die Anfechtungnach Abs. 1 aus=
geschlossenist.

20. Als §. 34a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Die VorschriftenüberdieAnfechtungder vor der Eröffnungdes

Verfahrens vorgenommenenRechtshandlungengeltenauch für die An=
fechtungvonRechtshandlungen,dienachderEröffnungdesVerfahrens
vorgenommenworden sind, sofern diesenach den §#.892, 893 des
BürgerlichenGesetzbuchsdenKonkursgläubigerngegenüberwirksamsind.
Die Frist für die Ausübungdes Anfechtungsrechtsbeginntmit der
VornahmederRechtshandlung.

21. An die Stelle der 99. 39 bis 41 tretenfolgendeVorschriften:

F. 39.
Jur abgesondertenBefriedigungdienendie Gegenstände,welche

der Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen unterliegen,
für diejenigen,welcheneinRechtauf Befriedigungaus denselbenzusteht.

S. 40.
Gläubiger, welchean einemzur KonkursmassegehörigenGegen=

stand ein durchRechtsgeschäftbestelltesPfandrecht haben, könnenaus
den ihnen verpfändetenGegenständenabgesonderteBefriedigung wegen
ihrer Pfandforderungverlangen,zunächstwegender Kosten, dann
wegenderZinsen,zuletztwegendesKapitals.

G.41.
Den im F§.40 bezeichnetenPfandgläubigern stehengleich:
1. dieReichskasse,dieStaatskassenund dieGemeinden,sowiedie

Amts=, Kreis= und ProvinzialverbändewegenöffentlicherAb=
gaben, in Ansehungder zurückgehaltenenoder in Beschlag
genommenenzoll=und steuerpflichtigenSachen; -

2. diejenigen,welchean gewissenGegenständenein gesetzlichesoder
ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht haben; das dem
Vermietherund demVerpächternach den §§. 559, 581, 585
des BürgerlichenGesetzbuchszustehendePfandrechtkann in
Ansehung des Mieth- oder Pachtzinsesfür eine frühere Zeit
als das letzteJahr vor der Eröffnung des Verfahrens, sowie
in AnsehungdesdemVermietheroderdemVerpächterin Folge
der Kündigung des Verwalters entstehendenEntschädigungs=
anspruchsnicht geltendgemachtwerden;das Pfandrechtdes
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VerpächterseineslandwirthschaftlichenGrundstücksunterliegtin
Ansehungdes Pachtzinsesder Beschränkungnicht;
diejenigen,welcheetwas zum Nutzen einer Sache verwendet
haben, wegen des den nochvorhandenenVortheil nicht über—
steigendenBetrags ihrer Forderungaus derVerwendung,in
Ansehungder zurückbehaltenenSache;

4. diejenigen,welchennach dem Handelsgesetzbuchein Ansehung
gewisserGegenständeein Zurückbehaltungsrechtzusteht.

Die im Abs. 1 Nr. 1 bezeichnetenRechtegehenden im Abs. 1
Nr. 2—4 und denim J. 40 bezeichnetenRechtenvor.

.Der F§.43 wird ausgehoben.

2½

. Im F#.54 werden
a) in der Nr. 1 dieWorte „zu dauerndemDienste“ ersetztdurchdieWorte:

zur Leistungvon Diensten“
b5)in derNr. 4 dieWorte „Aerzte, Wundärzte,Apotheker“ersetztdurchdie

Worte:
„Aerzte, Wundärzte,Thierärzte,Apotheker“

J) in der Nr. 5 die Worte „der Kinder und der Pfflegebefohlenen“ersetzt
durchdie Worte:

„der Kinder, der Mündel und der Pflegebefohlenen“.

Der 9. 64 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Für das Konkursverfahrenist das Amtsgericht ausschließlichzu=

ständig, bei welchem der Gemeinschuldnerseine gewerblicheNieder=
lassungoder in Ermangelung einer solchenseinenallgemeinenGerichts=
stand hat.

Sind mehrere Gerichte zuständig, so schließt dasjenige, bei
welchemzuerst die Eröffnung des Verfahrens beantragt worden ist,
die übrigen aus.

Als FJ.66a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Die EntscheidungdesBeschwerdegerichtswird erstmit derRechts=

kraftwirksam. Das Beschwerdegerichtkannjedochdie sofortigeWirk=
samkeitder Entscheidunganordnen.

Der §. 74 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Der Verwalterist für dieErfüllungder ihm obliegendenPflichten

allen Betheiligtenverantwortlich.

Der F. 77 erhält folgendenAbs. 2:
Die Landesjustizverwaltungkann für diedem Verwalterzu ge=

währendeVergütung allgemeineAnordnungentreffen.
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28. Der §.81 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Die Mitglieder des Gläubigerausschussessind für die Erfüllung

der ihnen obliegendenPflichten allen Betheiligten verantwortlich.
29. An die Stelle des §. 83 tretenfolgendeVorschriften: -

Die Mitglieder des GläubigerausschusseshabenAnspruchauf Er=
stattungangemessenerbaarerAuslagenund auf Vergütung für ihre
Geschäftsführung.Die Festsetzungder Auslagenund derVergütung
erfolgtnachAnhörungderGläubigerversammlungdurchdasKonkurs=
gericht.

Die Landesjustizverwaltungkann für die den Mitgliederndes
GläubigerausschusseszugewährendeVergütungallgemeineAnordnungen
treffen.

30. Der §. 98 Abs. 1 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Das Gerichtkanndie zwangsweiseVorführungund dieHaft des

Schuldners anordnen. Dasselbe kann alle zur Sicherung der Masse
dienendeneinstweiligenAnordnungentreffen. Es kanninsbesondereein
allgemeinesVeräußerungsverbotan denSchuldnererlassen.

31. Der §. 99 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Die AbweisungdesEröffnungsantragskannerfolgen,wennnach

dem Ermessendes Gerichts eine denKosten des Verfahrens entsprechende
Konkursmassenicht vorhandenist. Die Abweisungunterbleibt, wenn
ein zur Deckungder im §. 51 Nr. 1, 2 bezeichnetenMassekostenaus=
reichenderGeldbetragvorgeschossenwird.

Das Gericht hat ein VerzeichnißderjenigenSchuldner zu führen,
bezüglichderen der Eröffnungsantrag auf Grund der Vorschrift des
Abs. 1 Satz1 abgewiesenworden ist. Die Einsicht des Verzeichnisses
ist Jedem gestattet. Nach dem Ablaufe von fünf Jahren seit derAb=
weisungdesEröffnungsantrags ist dieEintragung in demVerzeichnisse
dadurchzu löschen,daß der Name unkenntlichgemachtwird.

32. An die Stelle des§. 102 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Das Gerichtkann die Termineverbinden,wenn die Konkurs=

massevon geringeremBetrage oder der Kreis der Konkursgläubiger
von geringeremUmfange ist, oder wenn der Gemeinschuldnereinen
Jwangsvergleichsvorschlageingereichthat.

33. Der F. 105 wird aufgehoben.
34. Der §F.106 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:

Ein von dem Konkursgerichtin Gemäßheit des §. 98 erlassenes
allgemeinesVeräußerungsverbot,sowiedie Eröffnung des Konkurs=
verfahrensist in das Grundbucheinzutragen:

1. beidenjenigenGrundstücken,als derenEigenthümerderGemein=
schuldnerim Grundbucheingetragenist;

Reichs=Gesetzbl.1898. 45
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2. bei den für den GemeinschuldnereingetragenenRechtenan

Grundstückenoder an eingetragenenRechten, wenn nach der
Art des Rechts und den obwaltendenUmständenbei Unter=
lassungder Eintragung eine Beeinträchtigungder Konkurs=
gläubiger zu besorgenist.

Das Konkursgerichthat, soweitihm solcheGrundstückeoderRechte
bekanntsind, das Grundbuchamtvon Amtswegenum dieEintragung
zu ersuchen. «

Die Eintragungkann auchvon demKonkursverwalterbei dem
Grundbuchamtebeantragtwerden.

Als §. 106aasoll folgendeVorschrifteingestelltwerden:
WerdenGrundstückeoderRechte,bei deneneineEintragungnach

MaßgabedesF. 106 Abs.1, 2 bewirktwordenist, von demVerwalter
freigegebenoderveräußert,so kanndasKonkursgerichtauf Antrag das
Grundbuchamtum Löschungder Eintragungersuchen.

Als FJ.106b wird folgendeVorschrift eingestellt:
Die Eintragungund Löschungvon Vermerkenauf Grund der

S#.106, 106a geschiehtgebührenfrei.

Als §. 106c werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Sobald eine den EröffnungsbeschlußaufhebendeEntscheidungdie

Rechtskrafterlangthat, ist die Aufhebungdes Verfahrensöffentlich
bekanntzu machen. Die Vorschriftender I§. 103 Abs. 2, 104, 106,
176 findenentsprechendeAnwendung.

Der F§.107 erhält folgendenAbs. 2
Die Geschäftsbücherdes Gemeinschuldnersdürfen nur mit dem

Geschäftim Ganzenund nur insoweitveräußertwerden,als siezur
FortführungdesGeschäftsbetriebsunentbehrlichsind.

An die Stelle des §. 117 Abs. 1 Satz 1 tritt folgendeVorschrift:
Der Verwealterist berechtigt,die Verwerthungeineszur Masse

gehörigenbeweglichenGegenstandes,an welchemein Gläubiger ein durch
RechtsgeschäftbestelltesPfandrechtoder ein diesemgleichstehendesRecht
beansprucht,nach Maßgabe der Vorschriftenüber die Zwangsvoll=
streckungoder über den Pfandverkauf zu betreiben.

Als F. 117a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Ist der GemeinschuldnerVorerbe, so darf der Verwalter die zur

ErbschaftgehörigenGegenständenichtveräußern,wenndieVeräußerung
im Falle desEintritts derNacherbfolgenach F. 2115 desBürgerlichen
Gesetzbuchsdem Nacherbengegenüberunwirksamist.
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41. Als §. 118a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Soll nach §. 118 das Geschäftdes Gemeinschuldnersgeschlossen

werden,so hat der Verwalter vor der Beschlußfassungdes Gläubiger=
ausschussesoder, wenn ein Gläubigerausschußnicht bestelltist, vor der
Schließung des Geschäftsdem Gemeinschuldner,sofern derselbeohne
Aufschubzu erlangenist, von der beabsichtigtenMaßregelMittheilung
zu machen.

Das Gerichtkannauf AntragdesGemeinschuldnersdieSchließung
des Geschäftsuntersagen,wenn der GemeinschuldnereinenLwangs=
vergleichsvorschlageingereichthat.

42. Im §9.122 werden
a) in derNr. 1 hinterdenWorten „das Geschäft“dieWorte eingeschalttt:

oderdas Waarenlager“
b) in der Nr. 2 die Worte „wenn ErbschaftenoderVermächtnissefür die

Masse aufgegebenwerden,oder“ gestrichen.
43. Im §. 126 Satz 1 werdendieWorte„drei Wochen"ersetztdurchdieWorte:

#zweiWochen“.
44. An die Stelle des §. 142 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:

Bei der Schlußvertheilungist die Berücksichtigungausgeschlossen,
wenn dieMöglichkeitdesEintritts der Bedingung eineso entfernteist,
daß die bedingteForderung einen gegenwärtigenVermögenswerth
nicht hat.

45. Der §. 144 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Die Antheile, mit welchenGläubiger beiAbschlagszahlungennach

Maßgabedes §F.141 Abs.2 oder des §. 142 Abs.1 berücksichtigt
wordensind, werdenfür die Schlußvertheilungfrei, wenn bei dieser
die Voraussetzungendes F. 141 Abs. 1 nicht erfüllt sind oder nach
Maßgabedes§. 142 Abs.2 dieBerücksichtigungder bedingtenForde=
rung ausgeschlossenist.

46. Als §. 152 werdenfolgendeVorschrifteneingestelltt
Hat derSchuldnerdenPrüfungsterminversäumt,so ist ihm auf

Antrag die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand zu ertheilen. Die
Vorschriftendes§. 210 Abs.2 und derIF. 211—214 derCivilprozeß=
ordnung finden entsprechendeAnwendung. Der den Antrag auf
WiedereinsetzungenthaltendeSchriftsatzist dem Gläubiger zuzustellen,
dessenForderung nachträglichbestrittenwerden soll. Das Bestreiten
in diesemSchriftsatzesteht,wenn die Wiedereinsetzungertheiltwird,
dem Bestreitenim Prüfungstermine gleichund ist in die Tabelle ein=
zutragen.

45“
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47. Der F. 158 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Beträge,welchezurSicherstellungeinesbedingtzur Aufrechnung

befugtenGläubigers nachMaßgabe des F. 47 Abs. 3 hinterlegtworden
sind, fließenfür dieSchlußvertheilungzur Konkursmassezurück,wenn
die Möglichkeitdes Eintritts der Bedingungeineso entfernteist, daß
die bedingteForderungeinengegenwärtigenVermögenswerthnichthat.

Der H. 162 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Ein Zwangsvergleichist unzulässig:
1. so lange der Gemeinschuldnerflüchtig ist oder die Ableistung

desOffenbarungseidesverweigert;
2. solangegegendenGemeinschuldnerwegenbetrüglichenBankerutts

eine gerichtlicheUntersuchungoder ein wiederaufgenommenes
Verfahren anhängig ist;

3. wennderGemeinschuldnerwegenbetrüglichenBankeruttsrechts=
kräftig verurtheiltworden ist.

. An die Stelle des §. 166 tretenfolgendeVorschriften:
« Der Vergleichsterminsoll nichtüber einenMonat hinaus an=

beraumt werden. Der Termin ist öffentlichbekanntzu machen. Zu
demselbensind derGemeinschuldner,der Verwalter, sowieunter Mit=
theilungdes Vergleichsvorschlagsund des Ergebnissesder Erklärung
des Gläubigerausschussesdie nicht bevorrechtigtenKonkursgläubiger,
welcheForderungenangemeldethaben, besonderszu laden.

In der Bekanntmachungist zu bemerken,daß der Vergleichs=
vorschlagund dieErklärung desGläubigerausschussesauf derGerichts=
schreibereides Konkursgerichtszur Einsicht der Betheiligtennieder=
gelegtseien. «

50. Als §. 169a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Bei der BerechnungdernachF. 169 Abs.1 Nr. 1, 2 erforder=

lichenMehrheitenbleibt der Ehegattedes Gemeinschuldnersaußer Be=
tracht, wenn er dem Vergleichezugestimmthat.

Das Gleichegilt von demjenigen,welchemder EhegattedesGe=
meinschuldnerswährend des Konkursverfahrensoder in dem letzten
Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens eine Forderung gegenden
Gemeinschuldnerabgetretenhat, soweit das Stimmrecht auf der ab=
getretenenForderung beruht. Diese Vorschrift findet keineAnwendung,
wenn derEhegattezu derAbtretung durchdas Gesetzoder durcheinen
Vertragverpflichtetwar, welcherfrüherals einJahr vor derEröffnung
des Konkursverfahrensgeschlossenwurde.

51. Als F. 172a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Der Vergleich ist zu verwerfen,wenn er den Gläubigern nicht

mindestensden fünftenTheil ihrer Forderungengewährtund dieses

4□
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Ergebnißauf ein unredlichesVerhaltendes Gemeinschuldners,ins=
besonderedarauf zurückzuführenist, daß derGemeinschuldnerdurchein
solchesVerhalten die Eröffnung des Konkursverfahrensverzögerthat.
Der Vergleichkann verworfenwerden,wenn das gleicheErgebniß auf
ein leichtsinnigesVerhalten des Gemeinschuldnerszurückzuführenist.

Der §. 178 Satz 2 wird durchfolgendeVorschrift ersetzt:
Die Rechteder Gläubiger gegen Mitschuldnerund Bürgen des
Gemeinschuldners,sowie die Rechteaus einemfür die Forderung be=
stehendenPfandrecht, aus einer für sie bestehendenHypothek,Grund=
schuldoderRentenschuldoderauseinerzu ihrerSicherungeingetragenen
VormerkungwerdendurchdenZwangsvergleichnichtberührt.

Der §. 180 wird ausgehoben.

Im Falle der rechtskräftigenVerurtheilungwird, wenngenügende
Massevorhandenist oderein zurDeckungder im §. 51 Nr. 1, 2 be=
zeichnetenMassekostenausreichenderGeldbetragvorgeschossenwird, das
Konkursverfahrenauf Antrag eines Konkursgläubigers wieder auf=
genommen.

Das Gericht kann das Konkursverfahreneinstellen,sobald sicher=
giebt, daß eineden Kosten des Verfahrens entsprechendeKonkursmasse
nichtvorhandenist. Die Einstellungunterbleibt,wenneinzurDeckung
der im §. 51 Nr. 1, 2 bezeichnetenMassekostenausreichenderGeld=
betragvorgeschossenwird.

Vor derEinstellungsoll dieGläubigerversammlunggehörtwerden.
Der §. 191 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:

Der Einstellungsbeschlußund der Grund der Einstellung sind
öffentlichbekanntzu machen.

Die Vorschriften der §98.103 Abs. 2, 104, 106, 176 finden
entsprechendeAnwendung.

Der §. 198 Abs. 1 erhält folgendenZusatz:
Über das Vermögen einerKommanditgesellschaftauf Aktien findet das
Konkursverfahrenauch im Falle der Überschuldungstatt.

Der §. 199 Abs. 2 Satz 1 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Wird derAntrag nichtvon allen persönlichhaftendenGesellschaftern

oderallenLiquidatorengestellt,so ist derselbezuzulassen,wennbeider
offenenHandelsgesellschaftoderderKommanditgesellschaftdieZahlungs=
unfähigkeit,bei der Kommanditgesellschaftauf Aktien die Zahlungs=
unfähigkeitoderdie Überschuldungglaubhaftgemachtwird.
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59. Der §. 200 Abs.2 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Der Zwangsvergleichbegrenzt,soweiter nichteinAnderesfestsetzt,

zugleichden Umfang der persönlichenHaftung der Gesellschafter.
60. An die Stelle des§. 201 tretenfolgendeVorschriften:

In demKonkursverfahrenüberdasPrivatvermögeneinespersönlich
haftendenGesellschafterskönnendie Gesellschaftsgläubiger,wenn das
KonkursverfahrenüberdasGesellschaftsvermögeneröffnetist,Befriedigung

nur wegendesjenigenBetrags suchen,für welchensie in dem letzteren
Verfahren keineBefriedigung erhalten.

Bei denVertheilungensind die Antheileauf denvollenBetrag
der Gesellschaftsforderungenzurückzubehalten,bis der Ausfall bei dem
Gesellschaftsvermögenfeststeht.

Im Uebrigenfindenauf die bezeichnetenForderungendie Vor=
schriftender §§. 57, 88 entsprechendeAnwendung.

61. Als §. 201a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Auf das Konkursverfahrenüber das Vermögen einer juristischen

Person, sowie eines Vereins, der als solcherverklagt werdenkann,
finden die Vorschriftender §9. 193, 194 entsprechendeAnwendung.

62. An die Stelle der §S#§.204 bis 206 tretenfolgendeVorschriften:
*

Die EröffnungdesVerfahrenswird nichtdadurchgehindert,daß
der Erbe die Erbschaft nochnicht angenommenhat, oder daß er für
die Nachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftet.

Bei dem VorhandenseinmehrererErben ist die Eröffnung des
Verfahrensauchnachder TheilungdesNachlasseszulässig.

K. 205.
Zu dem Antrag auf EröffnungdesVerfahrensist jederErbe,

derNachlaßverwalter,sowieein andererNachlaßpfleger,ein Testaments=
vollstrecker,dem die Verwaltung des Nachlasseszusteht,und jeder
Nachlaßgläubigerberechtigt.

Wird derAntrag nichtvon allen Erben gestellt, so ist er zuzulassen,
wenn die Überschuldungglaubhaftgemachtwird. Das Gerichthat
die übrigen Erben, soweitthunlich, zu hören.

Steht die VerwaltungdesNachlasseseinemTestamentsvollstrecker
zu) so ist, wenn der Erbe die Eröffnung desVerfahrensbeantragt,
der Testamentsvollstrecker,wennder TestamentsvollstreckerdenAntrag
stellt, der Erbe zu hören. .. 57205a.

Ist eineEhefrau die Erbin und gehörtder Nachlaßzum ein⸗
gebrachtenGute oder zum Gesammtgute,fo kann sowohl die Ehefrau



—243—

als derEhemanndieEröffnungdesVerfahrensbeantragen,ohnedaß
die Zustimmungdes anderenTheiles erforderlichist. Das Gleiche
gilt, wenn der Nachlaß zum Gesammtgutegehört, auch nach Be=
endigungder Gemeinschaft.

Wird derAntrag nicht von beidenEhegattengestellt,so ist er
zuzulassen,wenn die Überschuldungglaubhaftgemachtwird. Das
Gerichthat denanderenEhegatten,wennthunlich,zu hören.

205b.
Ein Nachlaßgläubiger,der im Aufgebotsverfahrenausgeschlossen

ist oder nach §. 1974 des Bürgerlichen Gesetzbuchseinem ausge=
schlossenenGläubiger gleichsteht,kann die Eröffnung des Verfahrens
nur beantragen,wenn überdas VermögendesErben das Konkurs=
verfahreneröffnetist. Das Gleichegilt von einemVermächtnißnehmer,
sowievon demjenigen,welcherberechtigtist, dieVollziehungeinerAuf=
lagezu fordern.

Ist eineEhefraudieErbin und gehörtderNachlaßzum Gesammt=
gute,so könnendie im Abs.1 bezeichnetenGläubigerdenAntrag nur
stellen,wennüberdasVermögendesEhemannsdasKonkursverfahren
eröffnetist.

§S.205c.
Die Eröffnung des Verfahrens kann von einemNachlaßgläubiger

nichtmehr beantragtwerden,wenn seit der Annahmeder Erbschaft
zweiJahre verstrichensind. « —

Z.205d.
Auf Grund einer nach dem Eintritte des Erbfalls gegenden

NachlaßerfolgtenMaßregelder Zwangsvollstreckungoder der Arrest—
vollziehungkann abgesonderteBefriedigung nicht verlangt werden.

Eine nachdemEintrittedes Erbfalls im Wegeder einstweiligen
VerfügungerlangteVormerkungist unwirksam.

g.2056.
Hat der Erbe vor derEröffnungdesVerfahrensaus demNach=

lassePflichttheilsansprüche,Vermächtnisseoder Auflagen erfüllt, so ist
die Leistungin gleicherWeiseanfechtbarwie eineunentgeltlicheVer=
fügungdesErben.

S.205f.
« Dem Erben stehtwegender ihm nach den 88. 1978, 1979 des

BürgerlichenGesetzbuchsausdemNachlassezuersetzendenAufwendungen
ein Jurückbehaltungsrechtnichtzu.
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Z.205g.
Masseschuldensindaußerdenims.52bezeichnetenVerbindlich-

keiten:
1. die dem Erben nach den§S#§.1978, 1979 desBürgerlichen

Gesetzbuchsaus demNachlassezu ersetzendenAufwendungen)
die Kosten der standesmäßigenBeerdigung des Erblassers;
die im Falle derTodeserklärungdesErblassersdemNachlasse
zur Last fallendenKosten des Verfahrens;
die Kostender EröffnungeinerVerfügungdesErblassersvon
Todeswegen,der gerichtlichenSicherungdesNachlasses,einer
Nachlaßpflegschaft,desAufgebotsderNachlaßgläubigerund der
Inventarerrichtung;

5. die Verbindlichkeiten aus den von einem Nachlaßpfleger oder
einemTestamentsvollstreckervorgenommenenRechtsgeschäften)

6. die Verbindlichkeiten,welchefür den Erben gegenübereinem
Nachlaßpfleger,einemTestamentsvollstreckeroder einemErben,
der die Erbschaftausgeschlagenhat, aus der Geschäftsführung
dieserPersonenentstandensind, soweitdie Nachlaßgläubiger
verpflichtetsein würden, wenn die bezeichnetenPersonen die
Geschäftefür siezu besorgengehabthätten.

E.205h.
Der Erbekanndieihm gegendenErblasserzustehendenAnsprüche

geltendmachen.
Hat der Erbe eineNachlaßverbindlichkeitberichtigt,so tritt er,

soweitnicht dieBerichtigungnachF. 1979 desBürgerlichenGesetzbuchs
als für Rechnung des Nachlasseserfolgt gilt, an die Stelle des
Gläubigers, es sei denn, daß er für die Nachlaßverbindlichkeitenun=
beschränkthaftet.

HaftetderErbe einemeinzelnenGläubigergegenüberunbeschränkt,
so kann er dessenForderung für den Fall geltendmachen, daß der
Gläubiger sie nicht geltendmacht.

g.205i.
In dem Verfahren kann jede Nachlaßverbindlichkeitgeltendge—

machtwerden.
NachstehendeVerbindlichkeitenwerdenerst nachallenübrigenVer—

bindlichkeitenund in folgenderRangordnung,beigleichemRangenach
Verhältniß ihrer Beträge, berichtigt:

1. die seit der Eröffnung desVerfahrens laufendenJZinsender im
§. 54 bezeichnetenForderungen;

2. die gegendenErblassererkanntenGeldstrafen)
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3. dieVerbindlichkeitenaus einerFreigebigkeitdesErblassersunter
Lebenden;

4. die VerbindlichkeitengegenüberPflichttheilsberechtigten,
5. die Verbindlichkeitenaus denvomErblasserangeordnetenVer=

mächtnissenund Auflagen.
Ein Vermächtniß, durchwelchesdas Recht desBedachtenauf den

Mflichttheil nach F. 2307 des Bürgerlichen Gesetzbuchsausgeschlossen
wird, steht, soweites den Pflichttheil nicht übersteigt,im Range den
Mflichttheilsrechtengleich. Hat der Erblasser durch Verfügung von
Todeswegenangeordnet,daß ein VermächtnißodereineAuflagevor
einemanderenVermächtnißoder einer anderenAuflage erfüllt werden
soll, so hat das Vermächtnißoder die Auflage den Vorrang.

Die Verbindlichkeiten,in AnsehungderenderGläubigerim Wege
desAufgebotsverfahrensausgeschlossenist odernach§. 1974 desBürger=
lichenGesetzbuchseinemausgeschlossenenGläubiger gleichsteht,werden
erst nach den im Abs. 2 Nr. 1—3 bezeichnetenVerbindlichkeitenund,
soweitsie zu den im Abs. 2 Nr. 4,5 bezeichnetenVerbindlichkeitenge=
hören, erst nach den Verbindlichkeitenberichtigt,mit denensie ohne
die BeschränkunggleichenRang haben würden. Im Uebrigen wird
durchdie Beschränkungenan der Rangordnung nichts geändert.

9. 205K.
Mit denim §.2051Abs.2 Nr. 2—5), Abs.4 bezeichnetenForde=

rungenwerdendie bis zur Eröffnungdes Verfahrensaufgelaufenen
und die seit der Eröffnung laufendenJinsen an derselbenStelle an=
gesetzt.

K 2051.
Was in Folge derAnfechtungeiner von demErblasseroder ihm

gegenübervorgenommenenRechtshandlungzur Konkursmassezurück=
gewährt wird, darf nicht zur Berichtigung der im §. 205i Abs. 2
Nr. 4, 5 bezeichnetenVerbindlichkeitenverwendetwerden.

Auf dasjenige,was der Erbe auf Grund der Vorschriftender
§. 19.8—1980 desBürgerlichenGesetzbuchszu derMasse zu ersetzen
hat, habendie Gläubiger, die im Wege desAufgebotsverfahrensaus=
geschlossensind oder nach §. 1974 des BürgerlichenGesetzbuchseinem
ausgeschlossenenGläubiger gleichstehen,nur insoweitAnspruch, als der
Erbe auchnach den Vorschriftenüber die Herausgabeeiner ungerecht=
fertigtenBereicherungersatzpflichtigsein würde.

§. 205m.
Die in dem Aufsgebotsverfahrenzum Zweckeder Ausschließung

von Nachlaßgläubigernangemeldetenund nicht ausgeschlossenenForde=
Reichs=Gesetzbl.1898. 46
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rungen geltenals auchim Nachlaßkonkursangemeldet,soferndas Auf—
gebotvon demGerichte,bei welchemderKonkursanhängigwird, er—
lassen und das Verfahren nicht vor der Eröffnung des Konkurs—
verfahrensohneErlassungdesAusschlußurtheilserledigtist.

g.206.
Ein Zwangsvergleichkann nur auf den Vorschlagaller Erben

geschlossenwerden.
Die Gläubiger,welchendie im §.205i Abs.2 Nr. 2—5, Abf.4

bezeichnetenForderungenzustehen,nehmen an dem Zwangovergleche
nichtTheil, siesindjedochvor derBestätigungzuhören.Macht einer
von ihnenglaubhaft, daß derZwangsvergleichseinberechtigtesInteresse
verletzt,so ist auf seinenAntrag derZwangsvergleichzu verwerfen;
gegendieBestätigungstehtihm diesofortigeBeschwerdenachF. 174 zu.

K. 206Kuk
Die Vorschriften des §. 205f, des §. 205g Nr. 1 und des

9. 205h Abs. 2) 3 geltenfür den Vorerben auchnach dem Eintritte
derNacherbfolge.

g.206b.
Hat der Erbe die Erbschaftverkauft,so tritt der Käufer in An—

sehungdes Verfahrens an seineStelle.
Der Erbe ist wegeneinerNachlaßverbindlichkeit,die im Verhält=

nissezwischenihm und demKäufer diesemzur Last fällt, in derselben
Weise wie ein Nachlaßgläubigerzu demAntrag auf Eröffnungdes
Verfahrens berechtigt. Das gleicheRecht stehtihm auchwegeneiner
anderenNachlaßverbindlichkeitzu, es sei denn, daß er unbeschränkt
haftet oder daß eine Nachlaßverwaltungangeordnetist. Die Vor=
schriftendes §. 205f, des §. 205g Nr. 1 und des F. 205h gelten
für denErben auchnachdemVerkaufeder Erbschaft.

S.206.
Die Vorschriftendes §. 206b finden entsprechendeAnwendung,

wenn Jemand einedurchVertrag erworbeneErbschaftverkauftoder
sich zur Veräußerung einer ihm angefallenenoder anderweitvon ihm
erworbenenErbschaftin sonstigerWeiseverpflichtethat.

E.206fd.
In demKonkursverfahrenüberdasVermögendesErben finden,

wenn auch über den Nachlaß das Konkursverfahreneröffnet, oder
wenn eine Nachlaßverwaltungangeordnetist, auf Nachlaßgläubiger,
denen gegenüberder Erbe unbeschränkthaftet, die Vorschriften der



63.Der

64. Der

3W

S#.57, 88, 141, 143, 144, desF. 155 Nr. 3 unddesF. 156 ent=
sprechendeAmwendung. s

Das Gleichegilt, wenneineEhefraudieErbin istund derNach=
laß zum Gesammtgutegehört, auch in dem Konkursverfahrenüber
das VermögendesEhemanns.

S.206e.
Über einenErbtheilfindetein Konkursverfahrennichtstatt.

g.206t.
Die Vorschriftender 9§. 202—3206d finden im Falle der fort=

gesetztenGütergemeinschaftauf das Konkursverfahrenüber das Ge=
sammtgutentsprechendeAmvendung. Konkursgläubigersind nur die
Gesammtgutsgläubiger,derenForderungenschonzurZeit desEintritts
der fortgesetztenGütergemeinschaftbestanden. Zu dem Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens ist ein Gläubiger nicht berechtigt,dem
gegenüberder überlebendeEhegatte zu dieserZeit persönlichhaftete.
Die antheilsberechtigtenAbkömmlingesind zu demAntrage nichtbe=
rechtigt)das Gericht hat sie, soweitthunlich, zu hören.

§. 208 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Das Konkursverfahrenumfaßt nur das im Inlande befindliche

Vermögen,wenn der Schuldner im DeutschenReiche eine gewerbliche
Niederlassung,aber keinenallgemeinenGerichtsstandhat.

Hat ein Schuldner im DeutschenReiche weder eine gewerbliche
NiederlassungnocheinenallgemeinenGerichtsstand,so findeteinKon=
kursverfahrenüberdas im Inlande befindlicheVermögendesSchuldners
statt, wenn er im Inlande ein mit Wohn= und Wirthschaftsgebäuden
versehenesGut als Eigenthümer,NutznießeroderPächterbewirthschaftet.
Für das Verfahrenist das Amtsgerichtausschließlichzuständig,in dessen
Bezirkedas Gut sichbefindet.

Ist im AuslandeeinKonkursverfahreneröffnet,sobedarfes nicht
desNachweisesderZahlungsunfähigkeitzurEröffnungdesinländischen
Verfahrens.

§. 210 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Schuldner, welcheihre Zahlungen eingestellthaben, oder über

derenVermögendas Konkursverfahreneröffnetwordenist, werden
wegeneinfachenBankerutts mit Gefängniß bestraft,wenn sie

1. durchAufwand, Spiel oderWetteoderdurchODifferenzhandel
mit Waaren oderBörsenpapierenübermäßigeSummen ver=
brauchthabenoderschuldiggewordensind -

46*
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2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrenshinaus=
zuschieben,Waarenoder Werthpapiereauf Kredit entnommen
und dieseGegenständeerheblichunter dem Werthe in einer
den Anforderungeneiner ordnungsmäßigenWirthschaft wider=
sprechendenWeise veräußertoder sonstweggegebenhaben;

3. Handelsbücherzu führen unterlassenhaben, deren Führung
ihnen gesetzlichoblag, oderdieselbenverheimlicht,vernichtetoder
so unordentlichgeführt haben, daß sie keineÜbersicht ihres
Vermögenszustandesgewähren,oder

4. es gegendie Bestimmungdes Handelsgesetzbuchsunterlassen
haben,dieBilanz ihresVermögensin dervorgeschriebenenZeit
zu ziehen.

Neben der Gefängnißstrafekann in den Fällen der Nr. 1, 2 auf
Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Geldstrafebis
zu sechstausendMark erkanntwerden.

65. Der §. 211 erhält folgendenAbf. 2:
Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Geldstrafebis

zu sechstausendMark erkanntwerden.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenStraßburg i.,E., den17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

(Nr. 2475.) Einführungsgesetzzu dem Gesetze,betreffendAenderungenderKonkursordnung.
Vom 17. Mai 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.
Das Gesetz,betreffendAenderungenderKonkursordnung,tritt gleichzeitig

mit dem BürgerlichenGesetzbuchin Kraft.
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Artikel II.
Das Gesetz,betreffenddie Einführung derKonkursordnung,wird dahin

geändert:
1. Die Bestimmung des §. 5 Nr. 2 wird aufgehoben.
2. Der F. 6 wird dahingeändert:

Die Bestimmungender §#..193, 194, 214 derKonkursordnung
finden auf registrirteGesellschaften,welcheauf Grund des bayerischen
Gesetzesvom 29. April 1869, betreffenddie privatrechtlicheStellung
der Erwerbs= und Wirthschaftsgesellschaften,bestehen,entsprechende
Anwendung.

Die Gesellschaftwird in demKonkursverfahrendurchdenVorstand
oderdie Liquidatorenvertreten.Ein Zwangsvergleichfindetnichtstatt.

3. Der F§.7 erhält folgendenAbs. 2:
Das Gleichegilt in Ansehungder Mitglieder des vormaligen

HannoverschenKönigshauses, des vormaligen Kurhessischenund des
vormaligen HerzoglichNassauischenFürstenhauses.

4. Die 9§.14 bis 16 werdenausgehoben.

Artikel III.
Die Vorschriftendes §. 41 Abs. 2 der Konkursordnung und des §. 17

Nr. 1) 2 des Gesetzes,betreffenddie Einführung der Konkursordnung, finden
auchaußerhalbdesKonkursesAnwendung.

Artikel IV.
Unberührt bleibendie landesgesetzlichenVorschriften,welchedieZulässigkeit

desKonkursverfahrensüberdasVermögenderim §. 15 Nr. 3 desEinführungs=
gesetzeszur CivilprozeßordnungbezeichnetenjuristischenPersonen beschränkenoder
ausschließen

Artikel V.
Ein vor dem Inkrafttretendes Gesetzes,betreffendAenderungender Kon=

kursordnung, eröffnetesKonkursverfahrenist nach den bisherigen Gesetzenzu
erledigen.

Artikel VI.
In einemam Tage desInkrafttretensdesGesetzes,betreffendAenderungen

der Konkursordnung,oder nach diesemTage eröffnetenKonkursverfahrenbleiben,
soweitfür einRechtsverhältnißdieVorschriftendesbisherigenbürgerlichenRechtes
maßgebendsind, für das Rechtsverhältnißauch die Vorschriften des bisherigen
Konkursrechtsmaßgebend.Dies gilt insbesonderein AnsehungeinesNachlasses,
wennder Erblasservor dem bezeichnetenZeitpunktegestorbenist. Die Landes=
gesetzgebungkann jedochauf ein Rechtsverhältniß,für welchesnach den Über=
gangsvorschriftendesEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetzbuchedieLandes=
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Artikel VII.
Das Gesetz,betreffenddieAnfechtungvonRechtshandlungeneinesSchuldners

Im §#.3 Nr. 2, 3 werdendie Worte „vor derRechtshängigkeitdesAn=fechtungsanspruchs“ersetztdurchdie Worte:
„vor derAnfechtung“.

Die Nr. 4 des§. 3 erhältfolgendeFassung:
4. die in den letztenzweiJahren vor der Anfechtungvon dem

Schuldner vorgenommenenunentgeltlichenVerfügungenzu
Gunsten seinesEhegatten.

Als §. Za wird folgendeVorschrift eingestellt:
Hat derErbe aus demNachlasseMillichttheilsansprüche,Vermächt=

nisse oder Auflagen erfüllt, so kann ein Nachlaßgläubiger, der im
Konkursverfahrenüber den Nachlaß dem Empfänger der LeistungimRange vorgehenodergleichstehenwürde,dieLeistungin gleicherWeise
anfechtenwie eineunentgeltlicheVerfügung des Erben.

worden ist“ ersetztdurchdie Worte:
die Anfechtungerfolgtist“.

Der §. 11 wird dahingeändert:
Die gegendenErblasserbegründeteAnfechtungfindetgegendenErben statt.
GegeneinenanderenRechtsnachfolgerdesjenigen,welchemgegen—über die anfechtbareHandlung vorgenommenist, findet die gegendenletzterenbegründeteAnfechtungstatt:
1. wenn ihm zur Zeit seinesErwerbesdieUmstände,welchedie

AnfechtbarkeitdesErwerbesseinesRechtsvorgängersbegründen,
bekanntwaren;

2. wenn er zu den im §. 3 Nr. 2 genanntenPersonengehört,
es sei denn, daß ihm zur Zeit seinesErwerbes die Umstände,
welchedie AnfechtbarkeitdesErwerbesseinesRechtsvorgängers
begründen,unbekanntwaren;

3. wennihm das Erlangteunentgeltlichzugewendetwordenist.
Im Falle desAbs.2 Nr. 3 findetauf die HaftungdesRechts=

nachfolgersdie Vorschrift des g. 7 Abf. 2 Anwendung.
Zur Erstreckungder Fristen in Gemäßheit des F. 4 genügt dieZustellungdes Schriftsatzesan den Rechtsnachfolger,gegenwelchendie Anfechtungerfolgensoll.
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5.DerZ.12wirddahingeändert: ,
Die Anfechtung einer nach §. 3 Nr.1 anfechtbarenHandlung

kannnur binnenzehnJahren erfolgen.Auf denLauf derFrist finden
die für die Verjährung geltendenVorschriftendes §. 203 Abs. 2 und
der§§. 206, 207 desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Die Frist beginntmit demZeitpunkt,in welchemder Gläubiger
den vollstreckbarenSchuldtitel erlangt hatte und seineForderung fällig
war, wennaberdieRechtshandlungnachdiesemZeitpunktevorgenommen
ist, mit der Vornahme der Handlung.

Die Anfechtungist ausgeschlossen,wenn seit der Vornahme der
RechtshandlungdreißigJahre verstrichensind.

6. An die Stelle des §. 13 Abs. 4 Satz2 tritt folgendeVorschrift:
War die Anfechtungnichtschonzur Zeit der EröffnungdesKonkurs=
verfahrenserfolgt, so wird die im §. 3 Nr. 2 bis 4 bestimmteFrist von
diesemZeitpunkteberechnet,soferndieAnfechtungbis zumAblauf eines
Jahres seitder BeendigungdesKonkursverfahrenserfolgt.

Artikel VIII.
Die Vorschriftendes ArtikelVII finden auf die vor dem Inkrafttreten

diesesGesetzesvorgenommenenRechtshandlungenkeineAnwendung.

Artikel R.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWider=

klageein Anspruchauf Grund des drittenTitels des erstenBuches derKonkurs=
ordnung oder auf Grund des Gesetzes,betreffenddie Anfechtungvon Rechts=
handlungeneines Schuldners außerhalbdes Konkursverfahrens,geltendgemacht
ist, wird die Verhandlungund EntscheidungletzterInstanz im Sinne des F§.8
desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburg i./E., den 17. Mai 1898.

. S) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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(Nr. 2476.) Gesetz,betreffendAenderungendes Gerichtsverfassungsgesetzesund der Straf=
prozeßordnung.Vom 17. Mai 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Das Gerichtsverfassungsgesetzwird dahingeändert:

1. An die Stelle des §. 22 Abs. 2 Satz 1 tritt folgendeVorschrift:
Ist ein Amtsgerichtmit mehrerenRichtern besetzt,so wird einem

derselbenvon der Landesjustizverwaltungdie allgemeineDienstaufsicht
übertragen;ist die Zahl der Richter höher als fünfzehn, so kann die
Dienstaufsichtzwischenmehrerenvon ihnen getheiltwerden.

2. Im F§.23 Nr. 2 tretenan dieStelle der Abs. 1, 2 folgendeVorschriften:
Streitigkeiten zwischendem Vermiether und dem Miether oder

Untermiethervon Wohnräumen oder anderenRäumen oder zwischen
demMietherund demUntermiethersolcherRäumewegenÜberlassung,
Benutzungoder Räumung, sowiewegenZurückhaltungder von dem
Miether oder dem Untermiether in die Miethsräume eingebrachten
Sachen;

Streitigkeiten zwischenDienstherrschaftund Gesinde, zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern hinsichtlichdes Dienst= oder Arbeits=
verhältnisses,sowie die im §. 3 Abs.1 des Gesetzes,betreffenddie
Gewerbegerichte,vom 29. Juli 1890 bezeichnetenStreitigkeiten,in=
sofern dieselbenwährendder Dauer des Dienst=, Arbeits=oder Lehr=
verhältnissesentstehen.

3. Der §F.74 erhält folgendeFassung:
Die Strafkammern sind als erkennendeGerichteausschließlichzu=

ständig:
1. für die nach J. 145a des StrafgesetzbuchsstrafbarenHand=

lungen;
2. für ZuwiderhandlungengegendasGesetzvom25.Oktober1867,

betreffenddie Nationalität der Kauffahrteischifferc.;
3. für Zuwiderhandlungengegendie Bestimmungender §#.1, 2

und 3 desGesetzesvom 8. Juni 1871, betreffenddieInhaber=
papieremit Prämien;
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4.fiirdienachs.67und«s.69desGesetzesvom6.«Fesbrnar1875,,
betreffenddie-BeurkundungdesPersonenstandes2e.,strafbaren
Handlungen;

5. für die nach§. 59 desBankgesetzesvom 14. März 1875 straf=
barenHandlungen.

4. Der §F.101wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Vor die Kammern für HandelssachengehörennachMaßgabe der

folgendenVorschriftendiejenigenden Landgerichtenin erster Instanz
zugewiesenenbürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchdieKlage
ein Anspruchgeltendgemachtwird:

1. gegeneinenKaufmannim Sinne desHandelsgesetzbuchsaus
Geschäften,welchefür beideTheile Handelsgeschäftesind;

2. aus einem Wechselim Sinne der Wechselordnungoder aus
einerderim §.363 desHandelsgesetzbuchsbezeichnetenUrkunden;

3. aus einemder nachstehendbezeichnetenRechtsverhältnisse:
a) aus dem RechtsverhältnissezwischendenMitgliedern einer

Handelsgesellschaftoder zwischendieserund ihren Mit=
gliedern oder zwischendem stillen Gesellschafterund dem
Inhaber des Handelsgeschäfts,sowohl während des Be=
stehensals auch nach Auflösung des Gesellschaftsverhält=
nisses, ingleichenaus dem Rechtsverhältnissezwischenden
VorstehernoderdenLiquidatoreneinerHandelsgesellschaft
und der Gesellschaftoder derenMitgliedern;

b) aus dem Rechtsverhältnisse,welchesdas Recht zum Ge=
braucheder Handelsfirma betrifft;

) aus den Rechtsverhältnissen,welchesich auf den Schutz
der Waarenbezeichnungen,Musterund Modelle beziehen;

d) aus dem Rechtsverhältnisse,welchesdurch den Erwerb
eines bestehendenHandelsgeschäftsunterLebendenzwischen
dem bisherigenInhaber und dem Erwerber entsteht;

ee)aus demRechtsverhältnissezwischendemProkuristen,Hand=
lungsbevollmächtigten,Handlungsgehülfenoder Hand=
lungslehrling und dem Inhaber des Handelsgeschäfts,
sowie aus dem RechtsverhältnissezwischeneinemDritten
und demjenigen,welcherwegenmangelndenNachweises
der Prokura oder Handlungsvollmachthaftet;

4) aus denRechtsverhältnissendesSeerechtsoder desRechts
der Binnenschiffahrt, insbesondereaus denjenigen,welche
sich auf die Rhederei, auf die Rechteund Pflichten des
RhedersoderSchiffseigners,desKorrespondentrhedersund
der Schiffsbesatzung,auf die Bodmerei und die Haverei,

Reichs=Gesetzbl.1898. 47
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auf denSchadensersatzim Falle desZusammenstoßesvon
Schiffen, auf dieBergung und Hülfeleistungund auf die
Ansprücheder Schiffsgläubigerbeziehen.

5. Der§.102Abs.1 Satz2 wirdaufgehoben.
6. An die Stelle des F. 137 Abs. 4 tritt folgendeVorschrift:

Vor der Entscheidungder vereinigtenStrafsenateoderderjenigen
desPlenums, sowiein Ehe=undEntmündigungssachenund in Rechts=
streitigkeiten,welchedie Feststellung des Rechtsverhältnisseszwischen
Eltern und Kindern oder die AnfechtungeinerTodeserklärungzum
Gegenstandehaben,ist derOber=Reichsanwaltmit seinenschriftlichen
Anträgenzu hören.

7. Im §. 172 Abs.1 werdenhinterdenWorten„wegenGeisteskrankheit"die
Worte eingeschaltet:

oder wegenGeistesschwäche".
8. Im F§.202 Abs.2 wird

a) die Nr. 4 durchfolgendeVorschriftersetzt
4. Streitigkeitenzwischendem Vermietherund demMiether oder

UntermiethervonWohnräumenoderanderenRäumen oderzwischen
demMiether und dem UntermiethersolcherRäume wegenÜber=
lassung,BenutzungoderRäumung, sowiewegenZurückhaltung
der von demMiether oderdemUntermietherin dieMiethsräume
eingebrachtenSachen;

b) als Nr. 4a folgendeVorschrift eingestellt:
4a. Streitigkeiten zwischenDienstherrschaftund Gesinde, zwischen

Arbeitgebernund ArbeiternhinsichtlichdesDienst=oderArbeits=
verhältnisses,sowie die im §. 3 Abs. 1 Nr. 1, 2 des Gesetzes,
betreffenddie Gewerbegerichte,vom 29. Juli 1890 bezeichneten
Streitigkeiten;

Artikel II.
Der §.5 desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungsgesetze,der §.71

Abs. 1 der Strafprozeßordnungund der F. 4 des Einführungsgesetzeszur Straf=
prozeßordnungerhaltenfolgendenZusatz:

Das Gleichegilt in AnsehungderMitgliederdesvormaligenHannover=
schenKönigshauses,desvormaligenKurhessischenund desvormaligen
HerzoglichNassauischenFürstenhauses.

Artikel III.
An die Stelle der I§. 9, 10 des Einführungsgesetzeszum Gerichts=

verfassungsgesetzetretenfolgendeVorschriften:
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Durch die GesetzgebungeinesBundesstaates,in welchemmehrere
Oberlandesgerichteerrichtetwerden,kann die Verhandlungund Ent=
scheidungder zur Zuständigkeitder OberlandesgerichtegehörendenRe=
visionen und Beschwerdenin Strafsachen ausschließlicheinem der
mehrerenOberlandesgerichteoder an Stelle eines solchenOberlandes=
gerichtsdemoberstenLandesgerichtezugewiesenwerden.

g. 10.
s Die allgemeinen,sowiedie in den88. 126, 132, 133, 134,
183 Abs. 1 enthaltenenbesonderenVorschriftendesGerichtsverfassungs=
gesetzesfinden auf die oberstenLandesgerichteals Behörden der ordent=
lichenstreitigenGerichtsbarkeitentsprechendeAnwendung. Das Gleiche
gilt, sofern ein Civilsenat des oberstenLandesgerichtsvon derEnt=
scheidungeinesanderenCivilsenatsoderder vereinigtenCivilsenateab=
weichenwill, in Ansehung der Vorschriften der §§. 137, 139 des
Gerichtsverfassungsgesetzes.

Die Besetzungder Senate bestimmtsich in Strafsachen nach
S.124, in bürgerlichenRechtsstreitigkeitennach §. 140 desGerichts=
verfassungsgesetzes.

Auf dieBesetzungderCivilsenatedesoberslenLandesgerichtsfindet
in Grundbuchsachen,sowie in den nach §. 199 des Gesetzesüber die
Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitdem oberstenLandes=
gerichtezugewiesenenAngelegenheitender§. 124 desGerichtsverfassungs=
gesetzesAnwendung.

Artikel IV. .
Wird gemäß§. 79 Abs. 2 der Grundbuchordnungoder gemäß§. 28

Artikel WV.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

47“
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(Nr.2477.)Gesetz,betreffendAenderungcnderEivilprozeszordnung«Vom17.Mai1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußenxc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die Civilprozeßordnungwird dahingeändert:
1. Der F. 4 erhältfolgendenAbs.2:

Bei AnsprüchenausWechselnim Sinne derWechselordnungsind
Zinsen,KostenundProvision, welcheaußerderWechselsummegefordert
werden, als Nebenforderungenanzusehen.

2. An die Stelle des §. 14 tritt folgendeVorschrift:
Ist der für denWohnsitzeinerMilitärperson maßgebendeGarnison=

ort in mehrereGerichtsbezirkegetheilt, sowird derals Wohnsitzgeltende
Bezirk von der LandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnung
bestimmt.

3. Der H.15 wird aufgehoben.
4. Im §. 16 Abs.1 tretenan dieStelle derSätze2, 3 folgendeVorschriften:

In Ermangelung eines solchenWohnsitzesgilt die Hauptstadt des
Heimathstaatesals ihr Wohnsitz ist dieHauptstadtin mehrereGerichts=
bezirkegetheilt,so wird der als WohnsitzgeltendeBezirk von der
LandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnung bestimmt. Gehört
ein DeutschereinemBundesstaatenichtan, so gilt als seinWohnsitz
die Stadt Berlin; ist die Stadt Berlin in mehrereGerichtsbezirke
getheilt, so wird der als Wohnsitz geltendeBezirk von dem Reichs=
kanzlerdurch allgemeineAnordnung bestimmt.

5. Der F. 17 wird aufgehoben.
6. Im §. 19 Abs. 1 wird das Wort „Personenvereine"ersetztdurchdas Wort:

„Vereine“.
7. Als §. 20a wird folgendeVorschrift eingestellt:

Ist der Ort, an welchemeineBehördeihrenSitz hat, in mehrere
Gerichtsbezirkegetheilt, so wird der Bezirk, welcher im Sinne der
. 19, 20 als Sitz derBehördegilt, für dieReichsbehördenvondem
Reichskanzler, im Uebrigen von der Landessjustizverwaltungdurch

· allgemeineAnordnungbestimmt.
8. Der §. 21 Abs.2 erhältfolgendenZusatz:

Die Vorschrift des F. 14 findet entsprechendeAnwendung.
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„Vereine“.

Bei den eineGrunddienstbarkeit,eineReallast oder ein Vorkaufs=
recht betreffendenKlagen ist die Lage des dienendenoder belasteten
Grundstücksentscheidend.

—E

13. Der

14. Der

In dem dinglichenGerichtsstandekann mit der Klage aus einer
Hypothek,GrundschuldoderRentenschulddie Schuldklage,mit der
Klage auf Umschreibungoder Löschungeiner Hypothek, Grundschuld
oderRentenschulddie Klage auf Befreiung von der persönlichenVer=
bindlichkeit,mit der Klage auf AnerkennungeinerReallast dieKlage
auf rückständigeLeistungen erhoben werden, wenn die verbundenen
Klagen gegendenselbenBeklagtengerichtetsind.

G.28.
Klagen, welchedieFeststellungdesErbrechts,AnsprüchedesErben

gegen einen Erbschaftsbesitzer,Ansprüche aus Vermächtnissenoder
sonstigenVerfügungen von Todeswegen,Pflichttheilsansprücheoder die
Theilung der Erbschaft zum Gegenstandehaben, können vor dem
Gerichterhobenwerden,beiwelchemderErblasserzurZeit seinesTodes
den allgemeinenGerichtsstandgehabthat.

Ist derErblasserein Deutscherund hatte er zur Zeitseines Todes
im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand,so könnendie im Abs.1
bezeichnetenKlagen vor dem Gericht erhobenwerden, in dessenBezirke
der ErblasserseinenletzteninländischenWohnsitzhatte; in —
eines solchenWohnsitzes finden die Vorschriften des ö. 16 Abs.1
Satz 2) 3 entsprechendeAnwendung.

5. 28a.
In dem Gerichtsstandeder ErbschaftkönnenauchKlagen wegen

andererNachlaßverbindlichkeitenerhobenwerden,solangesichderNachlaß
noch ganz oder theilweiseim Bezirke des Gerichts befindetoder die
vorhandenenmehrerenErbennochals Gesammtschuldnerhaften.
§. 44 Abs. 2 Satz 1 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Der Ablehnungsgrundist glaubhaftzu machen;)zurVersicherung
an Eidesstattdarf die Partei nicht zugelassenwerden.
ersteTitel deszweitenAbschnittserhältfolgendeÜberschrifte
Parteifähigkeit. Prozeßfähigkeit.
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Als h.49a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Parteifähig ist, wer rechtsfähigist.
Ein Verein, dernichtrechtsfähigist, kannverklagtwerden;in demRechtsstreitehat der Verein die Stellung einesrechtsfähigenVereins.

Im §.51 tritt an die Stelle der Abs.2)3 folgendeVorschrift:
Die ProzeßfähigkeiteinerFrau wird dadurch,daßsieEhefrauist,nicht beschränkt.

Als §. 51a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Wird in einemRechtsstreiteineprozeßfähigePerson durcheinenPfleger vertreten,so stehtsie für denRechtsstreiteinernichtprozeß=fähigenPersongleich.

Im §. 54 Abs.1 werdendie Worte „den Mangel der Prozeßfähigkeit"ersetztdurchdie Worte:
den MangelderParteifähigkeit,derProzeßfähigkrit“.

Als §. 55 wird folgendeVorschrifteingestellt:
Soll ein Rechtan einemGrundstücke,das von dembisherigenEigenthümernach§. 928 desBürgerlichenGesetzbuchsaufgegebenundvon demAneignungsberechtigtennochnicht erworbenwordenist, imWege derKlage geltendgemachtwerdenl so hat der VorsitzendedesProzeßgerichtsauf Antrag einenVertreter zu bestellen,welchembis zurEintragungeinesneuenEigenthümersdieWahrnehmungder sichausdemEigenthumergebendenRechteund Verpflichtungenim Rechtsstreitobliegt.

Im §. 72 Satz 1 werdendie Worte „gerichtlichhinterlegt“ersetztdurchdie Worte:
unter Verzichtauf das Rechtzur Rücknahmehinterlegt"“.

Im 9.73 werden
ay der.Abs.1 durchfolgendeVorschriftersetzt:

Wer als BesitzereinerSache verklagtist, die er auf GrundeinesRechtsverhältnissesder im §. 868 des BürgerlichenGesetz=buchsbezeichnetenArt zu besitzenbehauptet,kann, wenn er demmittelbarenBesitzervor der Verhandlungzur HauptsachedenStreit verkündetund ihn unterBenennungan denKläger zurErklärungladet, bis zu dieserErklärung oder bis zum SchlussedesTermins, in welchemsichder Benanntezu erklärenhat, dieVerhandlungzur Hauptsacheverweigern. «
b) Abs.3 die Worte „im Namen einesDritten“ ersetztdurch dieorte: .

zauf Grund einesRechtsverhältnissesder im Abs.1 bezeichnetenAdtt



Der

Der

Der

Ist von demEigenthümereinerSacheodervon demjenigen,dem
ein Recht an einer Sache zusteht,wegen einer Beeinträchtigungdes
Eigenthumsoder seinesRechts Klage auf Beseitigungder Beein=
trächtigungoderauf UnterlassungweitererBeeinträchtigungenerhoben,
so findendie Vorschriftendes§. 73 entsprechendeAnwendung,sofern
der Beklagte die Beeinträchtigungin Ausübung des Rechts eines
Dritten vorgenommenzu habenbehauptet.
S. 85 Abs. 1 erhält folgendenZusatz:
Ist zuderJeit, zu welcherdasEndurtheil erlassenwird, dieGenehmigung
nichtbeigebracht,so ist der einstweilenzur ProzeßführungZugelassene
zum Ersatzeder demGegnerin FolgederZulassungerwachsenenKosten
zu verurtheilen;auchhat er demGegnerdie in Folge der Zulassung
entstandenenSchädenzu ersetzen.
§. 87 Abs.1 erhältfolgendenZusatz:
Die Kostenerstattungumfaßtauchdie EntschädigungdesGegnersfür
diedurchnothwendigeReisenoderdurchdie nothwendigeWahrnehmung
von Terminen entstandeneZeitversäumniß;die für die Entschädigung
von ZeugengeltendenVorschriftenfindenentsprechendeAnwendung.
§. 88 Abs. 1 erhält folgendenZusatz:
Sind dieKostengegeneinanderaufgehoben,so fallen die Gerichts=
kostenjederPartei zur Hälfte zur Last.

Der

Der

MachtderKlägereinenauf ihn übergegangenenAnspruchgeltend,
ohnedaß er vor der Erhebungder Klage dem BeklagtendenÜber=
gang mitgetheiltund auf Verlangennachgewiesenhat, so fallen ihm
die Prozeßkosteninsoweit zur Last, als sie dadurch entstandensind,
daß der Beklagte durch die Unterlassungder Mittheilung oder des
Nachweisesveranlaßtwordenist, denAnspruchzu bestreiten.
S. 94 erhältfolgendeAbs.2, 3:

Ist die Hauptsachedurcheineauf Grund einesAnerkenntnisses
ausgesprocheneVerurtheilungerledigt,so kanndie Entscheidungüber
den Kostenpunktselbständigangefochtenwerden. ·

Ist eineEntscheidungin derHauptsachenichtergangen,so findet
gegendieEntscheidungüber denKostenpunktsofortigeBeschwerdestatt.
Vor der Entscheidungüber die Beschwerdeist der Gegner zu hören.
§. 95 Abs. 4 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:

WerdenmehrereBeklagteals Gesammtschuldnerverurtheilt,so
haftensie auch für die Kostenerstattung,unbeschadetderVorschrift des
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Abs. 3, als Gesammtschuldner. Die Vorschriften des bürgerlichen
Rechts,nachdenensichdieseHaftung auf die im Abs.3 bezeichneten
Kosten erstreckt,bleibenunberührt.

Die durch eineNebeninterventionverursachtenKosten sind dem
Gegner der Hauptparteiaufzuerlegen,soweitderselbenach den Be=
stimmungender §#.87—)93 die Kosten des Rechtsstreitszu tragen
hat; soweitdies nicht der Fall ist, sind siedemNebenintervenienten
aufzuerlegen.

Im Verfahrenvor den Amtsgerichtenkann der Betrag der zu
erstattendenProzeßkosten,wenn er sofort zu ermitteln ist, in dem Ur=
theile festgesetztwerden. Gegen dieseFestsetzungfindet ausschließlichdie
sofortigeBeschwerdestatt.

Im Uebrigen erfolgt die Festsetzungder zu erstattendenProzeß=
kostenim besonderenVerfahren nach Maßgabe der 99.98—100.

Das Gerichtkann sichbei der Prüfung desGesuchsderHülfe
des Gerichtsschreibersbedienen.

Ergeht nach der KostenfestsetzungeineEntscheidung,durchwelche
der Werth des Streitgegenstandesfestgesetztwird, so ist, falls diese
Entscheidungvon der Werthsberechnungabweicht,welcheder Kosten=
festsetzungzu Grunde liegt, auf Antrag dieKostenfestsetzungentsprechend
abzuändern. Über den Antrag entscheidetdas Gericht ersterInstanz.

Der Antrag ist binnender Frist von einemMonate bei dem
Gerichtanzubringen;er kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll
erklärt werden. Die Frist beginnt mit der Zustellung und, wenn es
einer solchennicht bedarf, mit der Verkündung des den Werth des
StreitgegenstandesfestsetzendenBeschlusses.

Die Entscheidungkann ohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erfolgen. Gegen die Entscheidungfindet sofortigeBeschwerdestatt.

C.101.
Die Bestellung einer prozessualischenSicherheit ist, sofernnicht

die Parteien ein Anderes vereinbarthaben oder diesesGesetzeinenach
freiem Ermessendes Gerichts zu bestimmendeSicherheit zuläßt, durch
Hinterlegungvon Geld oder solchenWerthpapierenzu bewirken,welche
nach §. 234 Abs. 1, 3 des BürgerlichenGesetzbuchszur Sicherheits=
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leistung geeignetsind oder nach richterlichemErmesseneine genügende
Deckunggewähren.

Die Vorschriftendes §. 234 Abs. 2 und des H. 235 desBürger—
lichenGesetzbuchsfinden entsprechendeAnwendung.

S. 10Un.%
Ist dieVeranlassungfür eineSicherheitsleistungweggefallen,so

hat auf Antrag das Gericht, welchesdie Bestellung derSicherheit an=
geordnetoder zugelassenhat, eine Frist zu bestimmen, binnen welcher
ihm die Partei, zu derenGunsten die Sicherheit geleistetist, dieEin=
willigung in dieRückgabederSicherheitzuerklärenoderdieErhebung
der Klage wegenihrer Ansprüchenachzuweisenhat.

Nach Ablauf derFrist hat das Gericht auf Antrag die Rückgabe
der Sicherheitanzuordnen,wenn nicht inzwischendie Erhebungder
Klage nachgewiesenist.

Die Anträgeund dieEinwilligung in dieRückgabederSicherheit
könnenvor dem Gerichtsschreiberzu Protokoll erklärt werden. Die
EntscheidungenkönnenohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

Gegen den Beschluß, durch welchender im Abs. 1 vorgesehene
Antrag abgelehntwird, stehtdem Antragsteller, gegendie im Abs. 2
bezeichneteEntscheidungstehtbeidenTheilen die sofortigeBeschwerdezu.

5. bei Klagen aus Rechten,welcheim Grundbuch eingetragensind.

Insoweit nicht eineVertretung durchAnwälte gebotenoder ein
Anwalt gemäß§. 34 der Rechtsanwaltsordnungbeigeordnetist, kann
einer armen Partei, welchenicht im Bezirke desProzeßgerichtswohnt,
zur unentgeltlichenWahrnehmung ihrer Rechtein der mündlichenVer=
handlung ein Justizbeamter, der nicht als Richter angestelltist, oder
ein Rechtskundiger,der die vorgeschriebeneerste Prüfung für den
Justizdienstbestandenhat, auf Antrag beigeordnetwerden. Die in
Folge dessenerwachsendenbaaren Auslagen werdenvon der Staats=
kassebestrittenund als Gerichtskostenin Ansatzgebracht.

Dasselbegilt, wenn der BeklagteeineWiderklageerhobenhat
und der Gegenanspruchmit dem in der Klage geltendgemachtenAn=
spruchenicht in rechtlichemZusammenhangesteht.

Macht derBeklagtedieAufrechnungeinerGegenforderunggeltend,
welchemit der in der Klage geltendgemachtenForderung nicht in
rechtlichemZusammenhangesteht,so kann das Gericht anordnen, daß
über die Klage und über die Aufrechnunggetrenntverhandeltwerde;
die Vorschriftendes F. 274 finden Anwendung.
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37. Hinter §. 141werden folgendeVorschrifteneingestellt:

6. 1414a.
Hängt die EntscheidungeinesRechtsstreitsdavonab, ob eineEhe

nichtig ist, so hat das Gericht, wenn die Nichtigkeitnur im Wege
der Mehtigketsklagegeltendgemachtwerdenkann, auf Antrag das
Verfahren auszusetzenund, falls dieNichtigkeitsklagenochnichterhoben
ist, eine Frist zur Erhebung der Klage zu bestimmen. Ist die
Nichtigkeitsklageerledigt oder wird sie nicht vor dem Ablaufe der be=
stimmtenFrist erhoben, so ist die Aufnahme des ausgesetztenVer=
fahrenszulässig.

S. 141b.
Hängt die EntscheidungeinesRechtsstreitsdavon ab, ob eine im

Wege derAnfechtungsklageangefochteneEhe anfechtbarist, so hat das
Gercht auf Antrag das Verfahren auszusetzen.Ist der Rechtsstreit
über die Anfechtungsklageerledigt,so findet die Aufnahme des aus=
gesetztenVerfahrensstatt.

S. 141.
Hängt dieEntscheidungeinesRechtsstreitsdavonab, ob einKind,

dessenEhelichkeitim Wege der Anfechtungsklageangefochtenworden
ist, unehelichist, so findendie Vorschriftendes§. 141 entsprechende
Anwendung.

S.1414.
Wird im Laufe einesRechtsstreitsstreitig, ob zwischendenParteien

eine Ehe besteheoder nicht bestehe,und hängt von der Entscheidung
dieserFrage die Entscheidungdes Rechtsstreitsab, so hat das Gericht
auf Antrag das Verfahren auszusetzen,bis derStrett über das Be=
stehenoderNichtbestehender Ehe im Wege derFeststellungsklageer=
ledigt ist.

Diese Vorschriftfindet entsprechendeAnwendung, wenn im Laufe
einesRechtsstreitsstreitigwird, ob zwischenden Parteien ein Eltern=
und Kindesverhältniß besteheoder nicht besteheoder ob der einen
Partei die elterlicheGewalt über die andere zusteheoder nicht zustehe,
und von der EntscheidungdieserFragendie EntscheidungdesRechts=
streits abhängt.

S. 14le.
In denFällen der I#. 141 a—I44. kam das Gericht auf An=

trag die Anordnung, durch welchedas Verfahren ausgesetztist, auf=
heben,wenn die Betreibung des Rechtsstreitsverzögertwird, welcher
die Nichtigkeitoder die Anfechtungder Ehe oder die Anfechtungder
Ehelichkeitzum Gegenstandehat.
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An die Stelle des§. 143 Abf. 4 tritt folgendeVorschrift:
Diie Vorschriftender Abs.1, 2 finden auf Rechtsanwälte,die

Vorschriftdes Abs.2 findetauf Personen,denendas mündlicheVer=
bandelnvor Gerichtdurcheine seitensder Justizverwaltunggetroffene
Anordnunggestattetist, keineAnwendung. « ««

Hinter der Überschriftdes zweitenTitels wird folgendeÜberschriftein=
geschaltet: « ..

I. Zustellungenauf Betreibender Parteien.
An die Stelle des N. 152 tretenfolgendeVorschriften:

Die von denParteien zu betreibendenZustellungenerfolgendurch
Gerichtsvollzieher. «

In dem Verfahren vor den Amtsgerichtenkann die Partei den
GerichtsvollzieherunterVermittelung des Gerichtsschreibersdes Prozeß=
gerichtsmit der Zustellungbeauftragen.Das Gleichegilt für An=
waltsprozessein AnsehungderZustellungen,durch welcheeineNothfrist
gewahrtwerdensoll. «

Der F. 154 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Insoweit eineZustellung unterVermittelung desGerichtsschreibers

zulässig ist, hat diesereinen Gerichtsvollziehermit der erforderlichen
Zustellungzu beauftragen,sofernnicht die Partei erklärt hat, daß sie
selbsteinenGerichtsvollzieherbeauftragenwolle; in Anwaltsprozessen
ist dieErklärung nur zu berücksichtigen,wennsiein dem zuzustellenden
Schriftsatzenthaltenist.

Die Beglaubigung geschiehtdurch den Gerichtsvollzieher,bei den
auf Betreibenvon Rechtsanwältenoder in Anwaltsprozessenzuzu=
stellendenSchriftstückendurchdenAnwalt.

Als §. 162a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt: .
Ist derAufenthalteinesProzeßbevollmächtigtenunbekannt,so hat

das Prozeßgerichtauf Antrag dieZustellung an denZustellungsbevoll=
mächtigten,in Ermangelungeines solchenan den Gegnerselbstzu
bewilligen. «

Die EntscheidungüberdenAntrag kannohnevorgängigemünd=
licheVerhandlungerlassenwerden.EineAnfechtungderdieZustellung
bewilligendenEntscheidungfindet nicht statt.

Im §. 163 werdendie Worte „im Sinne desvorstehendenParagraphen“
ersetztdurchdie Worte:

im Sinne desF. 162.
An die Stelle des §. 164 tretenfolgendeVorschriften: .

,DiesustellungeinesSchriftsatzes,«durchwelcheeinRechtsmittel
eingelegtwird,erfolgtandenProzeßbevollmächtigtenderjenigenInstanz,

48“



— —

derenEntscheidungangefochtenwird, in Ermangelungeinessolchenan
denProzeßbevollmächtigtenersterInstanz. Ist von demGegnerbereits
ein Prozeßbevollmächtigterfür die höhere,zur Verhandlungund Ent=
scheidungüberdasRechtsmittelzuständigeInstanz bestellt,sokanndie
Zustellungauchan diesenProzeßbevollmächtigtenerfolgen.

Ist ein Prozeßbevollmächtigter,welchemnachMaßgabe desAbf. 1
zugestelltwerdenkann, nicht vorhanden, so erfolgt die Zustellungan
den von dem Gegner, wenngleichnur für die ersteInstanz, bestellten
Zustellungsbevollmächtigten,in Ermangelung eines solchenan den
Gegner selbst,und zwar an diesendurch Aufgabe zur Post, wenn er
einenZustellungsbevollmächtigtenzu bestellenhatte, dieBestellungaber
unterlassenhat.

Ist derAufenthalt desProzeßbevollmächtigten,welchemzuzustellen
ist, unbekannt, so finden die Vorschriftendes §. 162a entsprechende
Anwendung.

Der §. 168 Abs. 2 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Wird ein Rechtsanwalt, ein Notar oder ein Gerichtsvollzieherin

seinemGeschäftslokalenichtangetroffen,so kanndieZustellungan einen
darin amwesendenGehülfen oder Schreiber erfolgen.

Als §. 169a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Die Zustellung an eine der in den §§. 166, 168 und im §. 169

Abs.1 bezeichnetenPersonen hat zu unterbleiben,wenn diePerson an
demRechtsstreitals Gegnerder Partei, an welchedie Zustellunger=
folgen soll, betheiligtist.

Als §. 170a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Ergiebt sichaus denErklärungen einerPartei, daß eineihr unter

Verletzungder Vorschriftender §. 166—170 zugestellteLadung in
ihre Hände gelangt ist, so ist die Zustellung als mit dem Zeitpunkte
bewirktanzusehen,in welchemdie Partei nach ihren Erklärungen die
Ladung erhaltenhat.

An die Stelle des §. 171 Abs. 1 tretenfolgendeVorschriften:
Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und allgemeinenFeiertagen

darf eineZustellung, sofernsie nicht durch Aufgabe zur Post bewirkt
wird, nur mit richterlicherErlaubniß erfolgen. Die Nachtzeitumfaßt
in dem Zeitraumevom 1. April bis 30. SeptemberdieStunden von
neunUhr Abendsbis vierUhr Morgens und in demZeitraumevom
1. Oktoberbis 31. März die Stunden von neun Uhr Abendsbis
sechsUhr Morgens.

Im §. 173 Abs.4 werdendie Worte: „wenn die Zustellungvon Amts=
wegenangeordnetist, dem Gerichtsschreiber“gestrichen.
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Im §. 174 tretenan die Stelle der Nr. 2, 6 folgendeVorschriften:

2. die Bezeichnungder Person, für welchezugestelltwerdensoll
6. die Bemerkung,daß eineAusfertigungodereinebeglaubigteAbschrift

des zuzustellendenSchriftstücksund daß eine beglaubigteAbschrift der
Zustellungsurkundeübergebenist; -

a) der Satz 2 gestrichen;
b) als Abs. 2 folgendeVorschrift hinzugefügt:

Der Gerichtsvollzieherhat auf dem bei der Zustellung zu über=
gebendenSchriftstückezu vermerken,für welchePerson er dasselbeder
Post übergiebt,und auf der Urschrift des zuzustellendenSchriftstücks
oder auf einemmit derselbenzu verbindendenBogen zu bezeugen,daß
die Übergabe in der im Abs.1 bezeichnetenArt und für wen sie ge⸗
schehenist.

Der §. 181 Abs. 2 erhält folgendenZusatz:
Der Anwalt, welcherzustellt, hat demanderenAnwalt aufVerlangen
eineBescheinigungüberdieZustellungzu ertheilen.

Das Gleichegilt, wenn die Zustellungaus demGrundenicht
bewirktwerdenkann, weil die Wohnung einer nach den S. 18, 19
des Gerichtsverfassungsgesetzesder Gerichtsbarkeitnicht unterworfenen
PersonderOrt derZustellungist.

Die öffentlicheZustellungerfolgtdurchAnheftungderzuzustellenden
AusfertigungodereinerbeglaubigtenAbschriftdeszuzustellendenSchrift=
stücksan die Gerichtstafel.

Der §. 190 erhältfolgendenAbs.2:
Wird ein Schriftsatz, dessenZustellung unter Vermittelung des

Gerichtsschreiberserfolgensoll, innerhalb einer Frist von zweiWochen
nach derEinreichungbei demGerichtsschreiberzugestellt,so tritt, sofern
durchdie ZustellungeineNothfrist gewahrtwird, die Wirkung der
Zustellungbereitsmit der Einreichungein.

Vorschrifteneingestellt: .
II. Zustellungenvon Amtswegen.

S. 190a.
Auf dievonAmtswegenzubewirkendenZustellungenfindendieVor=

schriftenüber dieZustellungenauf BetreibenderParteien entsprechende
Anwendung,soweitnicht aus den nachfolgendenBestimmungensich
Abweichungenergeben.
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2 (.. 190b.
Für dieBewirkungderZustellunghat derGerichtsschreiberSorge

zu tragen.
S 190c.

Die BeglaubigungderbeiderZustellungzuübergebendenAbschrift
geschiehtdurchdenGerichtsschreiber.

S. 190d.
Der Gerichtsschreiberhat das zu übergebendeSchriftstückin einem

durch das Gerichtssiegelverschlossenen,mit der Adresseder Person,
an welchezugestelltwerden soll, versehenenund mit einer Geschäfts=
nummer bezeichnetenBriefumschlageinemGerichtsdieneroder derPost
zurZustellungauszuhändigen.Auf denBriefumschlagist derVermerk
zu setzen:VereinfachteZustellung.

Die auf demBriefumschlagangegebeneGeschäftsnummerist in
den Akten zu vermerken.

Die Vorschrift des §. 177 Abs. 2 findet keineAmvendung.

g.190.
Die Beurkundungder ZustellungdurchdenGerichtsdieneroder

den Postboten erfolgt nach den Vorschriftendes §. 178 Abs. 2 mit
der Maßgabe, daß eine Abschriftder Zustellungsurkundenicht zu
übergeben,der Tag der Zustellungjedochauf demBriefumschlagezu
vermerkenist.

Die Zustellungsurkundeist demGerichtsschreiberzu überliefern.

g.190t.
Ist die Zustellung durchAufgabe zur Post (F. 161) erfolgt, so

hat der Gerichtsschreiberin den Akten zu vermerken,zu welcherZeit
und unter welcherAdressedie Aufgabe geschehenist. Der Aufnahme
einerZustellungsurkundebedarfes nicht.

58. Der §. 196 Abs. 2 erhält folgendenZusatz:
Das Gleichegilt in AnsehungderMitgliederdesvormaligenHannover=
schenKönigshauses, des vormaligenKurhessischenund des vormaligen
HerzoglichNassauischenFürstenhauses.

59. Der 9. 199 wird aufgehoben.

60. Im §9..200 wird
a) der Abs.1 durchfolgendeVorschriftersetzt:

- Für die Berechnungder Fristen gelten die Vorschriftendes
Bürgerlichen Gesetzbuchs.



—267—

b) als Abs.3 folgendeVorschrifthinzugefügt: .-
- Bei der Berechnungeiner Frist, welchenach Stunden be=

stimmtist, werdenSonntageund allgemeineFeiertagenichtmit=
gerechnet.

61. An die Stelle des§. 213 tretenfolgendeVorschriften:
Die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand gegendie Ver=

säumungeinerNothfrist ist der Partei auf Antrag auch dann zu
ertheilen,wenn spätestensam dritten Tage vor Ablauf der Nothfrist
das zur Wahrung derselbenzuzustellendeSchriftstüükdem Gerichts=
vollzieheroder,soferndieZustellungunterVermittelungdes Gerichts=
schreiberserfolgensoll, demGerichtsschreiberzumZweckederZustellung
übergebenist. .

Das Gleichegilt, wenn die Versäumungder Nothfrist dadurch
veranlaßt worden ist, daß das angefochteneUrtheil den Prozeßbevoll-
mächtigtendesGegnersunrichtigbezeichnet.

In den Fällen des Abs.1 muß die Wiedereinsetzunginnerhalb
einer einmonatigenFrist nach Ablauf der versäumtenNothfrist bean=
tragt werden. «

62. Im 8. 214 wird
a) im Abs. 1 die Nr. 3 durch folgendeVorschrift ersetzt:

3. die Nachholungder versäumtenProzeßhandlungoder, wenn diese
bereits nachgeholtist, die Bezugnahme hierauf; im Falle der
Versäumung der im F§.430a bezeichnetenNothfrist auch die
LadungdesGegnerszur Eidesleistungund zur weiterenmünd=
lichenVerhandlung.

b) der Abs. 3 durch folgendeVorschrift ersetzt:
Im Falle des §. 213 Abs. 1 kann die Wiedereinsetzung

auch in dem für die mündlicheVerhandlung bestimmtenTermine
ohnevorgängigeZustellungeinesSchriftsatzesbeantragtwerden,
wenn die Zustellung der Ladung zu dem Termin innerhalb der
einmonatigenFrist nachAblauf derversäumtenNothfrist erfolgtist.

63. Im F. 217 wird
a) der Abs. 4 durch folgendeVorschrift ersetzt:

Erscheinendie Rechtsnachfolgerin dem Termine nicht, so
ist auf Antrag die behaupteteRechtsnachfolgeals zugestanden
anzunehmenund zur Hauptsachezu verhandeln.

b) als Abs. 5 folgendeVorschrift hinzugefügt: «
Der Erbe ist vor der Annahme der Erbschaftzur Fort=

setzungdesRechtsstreitsnichtverpflichtet.
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§. 219 erhältfolgendenAbf. 2:
Diese Vorschrift findet entsprechendeAnwendung, wenn eine

Nachlaßverwaltungangeordnetwird.

Tritt währenddesRechtsstreitszwischeneinemVorerbenund einem
Dritten über einenderNacherbfolgeunterliegendenGegenstandderFall
der Nacherbfolgeein, so finden, sofernder Vorerbe befugtwar, ohne
Zustimmung des Nacherben über den Gegenstand zu verfügen, hin=
sichtlichderUnterbrechungund derAufnahme desVerfahrens dieVor=
schriftendes §. 217 entsprechendeAnwendung.

Wird im Falle derUnterbrechungdesVerfahrens durch den Tod
einer Partei ein Nachlaßpflegerbestelltoder ist ein zur Führung des
RechtsstreitsberechtigterTestamentsvollstreckervorhanden, so kommen
dieVorschriftendes §. 219 und, wenn über denNachlaß derKonkurs
eröffnetwird, die Vorschriften des F. 218 in Betreff der Aufnahme
des Verfahrens zur Anwendung.

Fand in denFällen desTodes, desVerlustesderProzeßfähigkeit,
desWegfalls des gesetzlichenVertreters,derAnordnungeinerNachlaß=
verwaltung oder desEintritts der Nacherbfolge(§§8.217, 219, 219a)
eine Vertretung durch einenProzeßbevollmächtigtenstatt, so tritt eine
Unterbrechung des Verfahrens nicht ein; das Prozeßgericht hat jedoch
auf Antrag desBevollmächtigten,in denFällen desTodesund der
Nacherbfolgeauchauf Antrag desGegnersdie AussetzungdesVer=
fahrens anzuordnen.

Die Dauer der Aussetzungund die Aufnahme des Verfahrens
richtet sich nach den Vorschriftender §§. 217, 219, 219a, 220) in
den Fällen des Todes und der Nacherbfolgeist der die Ladung ent=
haltendeSchriftsatzauch dem Bevollmächtigtenzuzustellen.

SF.230—#.
Wird mit derKlage auf RechnungslegungoderaufVorlegung

einesVermögensverzeichnissesoderauf LeistungdesOffenbarungseides
die Klage auf Herausgabedessenigenverbunden,was derBeklagte
aus dem zu Grunde liegendenRechtsverhältnisseschuldet,so kann die
bestimmteAngabe der Leistungen,welcheder Kläger beansprucht,vor=
behaltenwerden,bis dieRechnungmitgetheilt,das Vermögensverzeichniß
vorgelegtoderderOffenbarungseidgeleistetist.
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E.230b.

Hat der Kläger für den Fall, daß der Beklagte nicht vor dem
Ablauf einer ihm zu bestimmendenFrist den erhobenenAnspruchbe=
friedigt, das Recht, SchadensersatzwegenNichterfüllungzu fordern
oder die AufhebungeinesVertrags herbeizuführen,so kann er ver=
langen, daß die Frist im Urtheile bestimmtwird.

Das Gleichegilt, wenndemKläger das Recht, die Anordnung
einerVerwaltungzu verlangen,für denFall zusteht,daßderBeklagte
nicht vor demAblauf einer ihm zu bestimmendenFrist diebeanspruchte
Sicherheit leistet,sowie im Falle des §. 2193 Abs. 2 desBürgerlichen
Gesetzbuchsfür dieBestimmungeinerFrist zurVollziehungderAuflage.

Hinter §. 231 werdenfolgendeVorschrifteneingestellte

E.231a.
Ist die Geltendmachungeinernicht von einerGegenleistungab=

hängigenGeldforderungoder die GeltendmachungdesAnspruchsauf
Räumung eines Grundstücks, eines Wohnraums oder eines anderen
Raumesan denEintritt einesKalendertagsgeknüpft,so kannKlage
auf künftigeZahlung oder Räumung erhobenwerden.

§. 231b.
Bei wiederkehrendenLeistungenkann auch wegender erstnach

Erlassung des Urtheils fällig werdendenLeistungenKlage aufkünftige
Entrichtungerhobenwerden. -

§.2310.
Klage auf künftigeLeistungkannaußerdenFällen der§§. 231a,

231b erhoben werden, wenn den Umständen nach dieBesorgniß
gerechtfertigtist, daß der Schuldner sich der rechtzeitigenLeistung
entziehenwerde.

Im §5.233 wird hinter Abs. 1 folgendeVorschrift als Abs. 2 eingestellt:
Der Termin soll nur soweit hinausgerücktwerden, als es zur

Wahrung der Einlassungsfristgebotenerscheint.

die Worte:
OzweiWochen“.

Nach demEintritte derRechtshängigkeitist eineAenderungder
Klage nur zuzulassen,wenn der Beklagteeinwilligt oder wenn nach
dem Ermessendes Gerichtsdurchdie Aenderungdie Vertheidigung
desBeklagtennichtwesentlicherschwertwird.
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a) im Abs.1 die Worte „zu zediren“ersetztdurchdas Wort:
Habzutreten“ -

b) im Abs.2 das Wort „Zession“ ersetztdurchdas Wort:
„Abtretung“

J) der Abs. 3 durch folgendeVorschrift ersetzt:
Hat der Kläger veräußertoder abgetreten,so kann ihm,

soferndas Urtheil nach§. 2936 gegendenRechtsnachfolgernicht
wirksamseinwürde,der Einwand entgegengesetztwerden,daß er
zur GeltendmachungdesAnspruchsnichtmehrbefugtsei.

Der §. 237 erhältfolgendenAbs.2
DieseBestimmungkommtinsoweitnichtzurAnwendung,als ihr

Vorschriften des bürgerlichenRechts zu Gunsten derjenigen,welche
Rechtevon einemNichtberechtigtenherleiten,entgegenstehen.In einem
solchenFalle findet, wenn der Kläger veräußerthat, die Vorschrift
des §. 236 Abs.3 Anwendung.

Der §. 242 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
EineAnfechtungderEntscheidung,daß eineAenderungderKlage

nicht vorliege oder daß dieAenderungzuzulassensei) findet nicht statt.
Der F§.244 wird aufgehoben.
Der §. 245 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:

Jede Partei hat demGegnersolchethatsächlicheBehauptungen,
Beweismittel und Anträge, auf welchederselbevoraussichtlichohne
vorhergehendeErkundigungkeineErklärung abgebenkann, vor der
mündlichenVerhandlungmittelstvorbereitendenSchriftsatzesso zeitig
mitzutheilen,daß der Gegnerdie erforderlicheErkundigungnochein=
zuziehenvermag.

An die Stelle des §. 247 Abs.2 tretenfolgendeVorschriften:
Als solcheEinredensindnur anzusehen:

1. die EinredederUnzuständigkeitdesGerichts,
2. die EinredederUnzulässigkeitdesRechtswegs,
3. dieEinrede, daß dieEntscheidungdesRechtsstreitsdurchSchieds=

richterzu erfolgenhabe,
die EinredederRechtshängigkeit,
die Einrededer mangelndenSicherheitfür die Prozeßkosten,
dieEinrede, daß die zur ErneuerungdesRechtsstreitserforderliche
ErstattungderKostendesfrüherenVerfahrensnochnichterfolgtsei,
die Einrede der mangelndenParteifähigkeit,der mangelnden
ProzeßfähigkeitoderdermangelndengesetzlichenVertretung.
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82. Als §. 264a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Stellt das Gesetzfür das Vorhandensein einer Thatsacheeine

Vermuthung auf, so ist der Beweis des Gegentheilszulässig, sofern
nicht das Gesetzein Anderes vorschreibt. Dieser Beweis kann auch
durchEideszuschiebungnach Maßgabe der §§. 410 ff. geführtwerden.

83. Im §9.266 Abs.1 werdendie Worte „zur eidlichenVersicherungder
Wahrheit der Behauptung“ ersetztdurch die Worte:

„zur Versicherungan Eidesstatt“.
84. An die Stelle des §. 274 tretenfolgendeVorschriften:

Hat der Beklagtedie AufrechnungeinerGegenforderunggeltend
gemacht,welchemit der in der Klage geltendgemachtenForderung
nicht in rechtlichemZusammenhange steht, so kann, wenn nur die Ver=
handlung über die Forderung zur Entscheidungreif ist, dieseunter
Vorbehaltder Entscheidungüberdie Aufrechnungerfolgen.

Enthält das Urtheil keinenVorbehalt, so kann die Ergänzung
des Urtheils nach Vorschrift des §. 292 beantragtwerden.

Das Urtheil, welchesunter Vorbehalt der Entscheidungüber die
Aufrechnungergeht, ist in Betreff der Rechtsmittelund der Swangs-=
vollstreckungals Endurtheilanzusehen. ·

In Betreffder Aufrechnung,über welchedie Entscheidungvor—
behaltenist, bleibt der Rechtsstreitanhängig. Soweit sich in dem
weiterenVerfahren ergiebt, daß der AnspruchdesKlägers unbegründet
war, ist das frühereUrtheil aufzuheben,derKläger mit demAnspruch
abzuweisenund über dieKosten anderweitzu entscheiden.Der Kläger
ist zumErsatzedesSchadens verpflichtet,der demBeklagten durchdie
VollstreckungdesUrtheils oder durcheinezur Abwendungder Voll=
streckunggemachteLeistungentstandenist. Der Beklagtekann den
Anspruchauf Schadensersatzin dem anhängigenRechtsstreitegeltend
machen,wird der Anspruchgeltendgemacht,so ist er als zur Zeit der
Zahlung oder Leistungrechtshängiggewordenanzusehen.

85. Als §. 276a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Durch die Geltendmachungder dem Erben nach den §#.2014,

2015 desBürgerlichenGesetzbuchszustehendenEinredenwird eineunter
demVorbehalteder beschränktenHaftung ergehendeVerurtheilungdes
Erbennichtausgeschlossen.

Das Gleichegilt für die Geltendmachungder Einreden,die im
Falle der fortgesetztenGütergemeinschaftdem überlebenden.Ehegatten
nachdem§. 1489 Abs.2 und den99.2014, 2015 desBürgerlichen
Gesetzbuchszustehen.

86. An die Stelle des §. 282 Abs.1 Satz2tritt folgendeVorschrift:
Versäumnißurtheile, Urtheile, welche auf Grund einesAnerkenntnisses
erlassenwerden,sowieUrtheile,welchedie Folge derZurücknahmeder

49S°
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Klage oder des Verzichts auf den Klaganspruchoder welcheden Ein=
tritt der in einem bedingtenEndurtheil ausgedrücktenFolgen aus=
sprechen,könnenverklindetwerden,auchwenndieUrtheilsformelnoch
nicht schriftlichabgefaßtist.

87. Im §..284 Nr. 1 werdendie Worte „der Parteien und ihrer gesetzlichen
Vertreter“ersetztdurchdie Worte:

(der Parteien, ihrer gesetzlichenVertreter und der Prozeßbevoll=
mächtigten“.

88. Der F§.287 erhältfolgendenAbs.2:
Der Gerichtsschreiberhat auf demUrtheileden Tag des Aus=

hangs zu bemerkenund dieseBemerkungzu unterschreiben.
89. Der §. 291 Abs. 2 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:

Die Frist beginntmit demTage desAushangsdesVerzeichnisses,
in welchesdas Urtheil eingetragenist, falls jedochdas Ulrtheil inner=
halb zweier Monate seit diesemTage zugestelltwird, mit der Zu=
stellungdesUrtheils. Der Antrag kannschonvor demBeginneder
Frist gestelltwerden.

90. An die Stelle des §. 293 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Hat der Beklagte die Aufrechnungeiner Gegenforderunggeltend

gemacht,so ist dieEntscheidung,daßdieGegenforderungnichtbesteht,
bis zur Höhe des Betrags, für welchendie Aufrechnunggeltendge=
machtwordenist, derRechtskraftfähig.

91. Hinter F. 293 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 293a.
Tritt im Falle der Verurtheilungzu künftigfällig werdenden

wiederkehrendenLeistungeneine wesentlicheAenderungderjenigenVer=
hältnisse ein, welche für die Verurtheilung zur Entrichtung der
Leistungen,für die BestimmungderHöhe der Leistungenoder der
Dauer ihrer Entrichtung maßgebendwaren, soist jederTheil berechtigt,
im Wege der Klage eineentsprechendeAbänderungdes Urtheils zu
verlangen.

Die Klage ist nur insoweitzulässig,als die Gründe, auf welche
sie gestütztwird, erst nach demSchlusseder mündlichenVerhandlung,
in der eineErweiterungdes Klagantrags oder die Geltendmachung
von Einwendungenspätestenshätte erfolgen müssen,entstandensind
und durch Einspruchnicht mehr geltendgemachtwerdenkönnen.

Die Abänderung des Urtheils darf nur für die Zeit nach Er=
hebungder Klage erfolgen.
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8293b.
Ist beieinernachden§8§9.813—845odernachden§§. 1578—1582

des BürgerlichenGesetzbuchserfolgtenVerurtheilungzur Entrichtung
einer Geldrentenicht auf Sicherheitsleistungerkannt, so kann der Be=
rechtigtegleichwohlSicherheitsleistungverlangen, wenn sich die Ver=
mögensverhältnissedesVerpflichtetenerheblichverschlechterthaben;unter
der gleichenVoraussetzungkanner eineErhöhungder in demUrtheile
bestimmtenSicherheitverlangen.

S. 293c.
Das rechtskräftigeUrtheil wirkt für und gegendieParteienund

diejenigenPersonen,welchenach dem Eintritte der Rechtshängigkeit
Rechtsnachfolgerder Parteien gewordensind oder den Besitz der in
Streit befangenenSache in solcherWeise erlangt haben, daß eine der
Parteien oder ihr RechtsnachfolgermittelbarerBesitzergewordenist.

Die Vorschriftendesbürgerlichen Rechts zu Gunsten derjenigen,
welcheRechtevoneinemNichtberechtigtenherleiten,findenentsprechende
Anwendung.

Betrifft das Urtheil einenAnspruchaus einereingetragenenReal=
last, Hypothek,Grundschuldoder Rentenschuld,so wirkt es im Falle
einerVeräußerung des belastetenGrundstücksin Ansehungdes Grund=
stücksgegenden Rechtsnachfolgerauch dann, wenn dieserdie Rechts=
bängigkeitnichtgekannthat. GegendenErstehereinesim Wegeder
ZwangsversteigerungveräußertenGrundstückswirkt das Urtheil nur
dann,)wenn die Rechtshängigkeitspätestensim Versteigerungstermine
vor der AufforderungzurAbgabevonGebotenangemeldetwordenist.

E.2934.
Ein Urtheil, das zwischeneinemVorerbenund einemDritten

über einen gegenden Vorerben als Erben gerichtetenAnspruch oder
über einen der NacherbfolgeunterliegendenGegenstandergeht, wirkt,
sofernes vor demEintritte der Nacherbfolgerechtskräftigwird, für
den Nacherben.

Ein Urtheil, das zwischeneinemVorerbenund einemDritten
über einender NacherbfolgeunterliegendenGegenstandergeht,wirkt
auchgegenden Nacherben, sofern der Vorerbe befugt ist, ohneZu=
stimmungdesNacherbenüberdenGegenstandzu verfügen.

E.293e.
Ein Urtheil, das zwischeneinemTestamentsvollstreckerund einem

Dritten über ein der Verwaltung des Testamentsvollstreckersunter=
liegendesRechtergeht,wirkt für und gegendenErben.
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Das Gleichegilt von einemUrtheile, welcheszwischeneinem
Testamentsvollstreckerund einemDritten über einengegendenNachlaß
gerichtetenAnspruchergeht,wennderTestamentsvollstreckerzur Führung
des Rechtsstreitsberechtigtist.

g.203t.
Die Anerkennungdes Urtheils eines ausländischenGerichtsist

ausgeschlossen:
1. wenn die Gerichtedes Staates, dem das ausländischeGericht

angehört,nach den deutschenGesetzennicht zuständigsind;
2. wennder unterlegeneBeklagteein Deutscherist und sichauf

den Prozeß nicht eingelassenhat, sofern die den Prozeß ein—
leitendeLadung oder Verfügung ihm wederin dem Staate
des Prozeßgerichtsin Person noch durchGewährung deutscher
Rechtshülfezugestelltist,

3. wenn in demUrtheile zumNachtheil einerdeutschenPartei von
den Vorschriftendes Artikel 13 Abs. 1, 3 oder der Artikel 17,
18, 22 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuch
oder von der Vorschrift des auf den Artikel 13 Abs.,1 bezüg—
lichenTheiles des Artikel 27 desselbenGesetzesoder im Falle
des Artikel 9 Abs. 3 zumNachtheilederEhefrau einesfür todt
erklärtenAusländers von der Vorschrift des Artikel 13 Abs. 2
abgewichenist;

4. wenn die Anerkennungdes Urtheils gegendie gutenSitten
odergegendenZweckeinesdeutschenGesetzesverstoßenwürde;

5. wenndie Gegenseitigkeitnichtverbürgtist.
Die VorschriftderNr. 5 stehtderAnerkennungdesUrtheilsnicht

entgegen,wenn das Urtheil einennicht vermögensrechtlichenAnspruch
betrifft und nach den deutschenGesetzenein Gerichtsstandim Inlande
nicht begründetwar.

92. Der §. 340 Abs.2 erhältfolgendenZusatz:
Das Gleichegilt in AnsehungderMitgliederdesvormaligenHannover=
schenKönigshauses,desvormaligenKurhessischenund desvormaligen
HerzoglichNassauischenFürstenhauses.

93. Im §. 342 Abs. 2 erhält die Nr. 2 folgendeFassung:
2. denGegenstandderVernehmungz

94. An die Stelle des §. 345 Abs. 2 tritt folgendeVorschrift:
Im Falle wiederholtenAusbleibens ist dieStrafe nocheinmal zu

erkennen,auchkann die zwangsweiseVorführung desZeugenange=
ordnetwerden.
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Die Verurtheilungin Strafe und Kostensowiedie Anordnung
derzwangsweisenVorführungunterbleiben,wenndas Ausbleibendes
Zeugengenügendentschuldigtist.

Der Ablehnungsgrundist glaubhaft zu machen;zur Versicherung
an Eidesstattdarf die Partei nichtzugelassenwerden.

Der Gegner ist zur Vorlegung der Urkundeverpflichtet,wenn
der Beweisführer nach den Vorschriften des bürgerlichenRechts die
Herausgabeoderdie Vorlegungder Urkundeverlangenkann.

Auf die LeistungdesEides durchStreitgenossen,gesetzlicheVer=
treterund die im §. 435 Abs. 2, 3 bezeichnetenPersonen finden die
Vorschriftender §§.434— 436 entsprechendeAnwendung.

S. 430.
ErscheintderSchwurpflichtigein demzur Eidesleistungbestimmten

Terminenicht, so ist auf Antrag der Eid als verweigertanzusehen
und zur Hauptsachezu verhandeln.

S. 430a.
Der Schwurpflichtigekann die Folge der Versäumungdes zur

EidesleistungbestimmtenTermins dadurchbeseitigen,daß er nach=
träglichbei demGerichtedie Abnahmedes Eides beantragt. Der
Antrag ist nur innerhalb der Nothfrist von einer Woche nach dem
Terminezulässig;er kann zum Protokolledes Gerichtsschreiberser=
folgen.

S.430b.
Gilt der Eid in Folge der VersäumungdesTermins als ver=

weigert,soist, falls aufdieVerhandlungin derHauptsacheeinUrtheil
oder einBeweisbeschlußergeht,dieseEntscheidungin einembesonderen,
über eineWochehinaus anzusetzendenTermine zu verkünden;)für den
Fall, daß die AbnahmedesEides rechtzeitigbeantragtwird, ist der
Termin zur Eidesleistungund zur weiterenmündlichenVerhandlung
bestimmt. Hat die Verhandlung die Erlassung eines Urtheils oder
einesBeweisbeschlussesnicht zur Folge, so ist, wenn die Abnahme des
Eides rechtzeitigbeantragtwird, der nächsteTermin zur mündlichen
Verhandlungauchzur Eidesleistungbestimmt.
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Ist die AbnahmedesEides einemMitgliededesProzeßgerichts

oder einem anderen Gericht übertragen, so ist, wenn der Schwur=
pflichtigein demTermine nicht erscheint,jedochinnerhalbderNothfrist
die AbnahmedesEides beantragt,zu diesemZweckeein neuerTermin
anzuberaumen.

§S430c.
Erscheintder Schwurpflichtige auch in dem zweitenzur Eides=

leistungbestimmtenTermine nicht, so ist ein nochmaligerAntrag auf
AbnahmedesEides nichtzulässig.

§. 431 Satz 2 wird das Wort „Eidesform“ ersetztdurchdasWort:
„Eidesnorm"“.
die Stelle des §. 435 Abs. 2 tretenfolgendeVorschriften:

Minderjährigen, welchedas sechzehnteLebensjahrvollendethaben,
sowieVolljährigen, welchewegenGeistesschwäche,Verschwendungoder
Trunksuchtentmündigtsind, kannüberThatsachen,die in Handlungen
derselbenbestehenoder Gegenstandihrer Wahrnehmunggewesensind,
der Eid zugeschobenoderzurückgeschobenwerden,soferndiesvon dem
Gerichtauf Antrag desGegnersnachdenUmständendesFalles für
zulässigerklärt wird. Das Gleichegilt von einerprozeßfähigenPartei,
die in dem RechtsstreitedurcheinenPfleger vertretenwird.

Auf Volljährige, welcheunter vorläufige Vormundschaftgestellt
sind, findenin BetreffderZuschiebungoderZurückschiebungdesEides
diejenigenVorschriften Anwendung, welchenach Abs. 1, 2 bei ein=
getretenerEntmündigunggelten.

103. Als

Das Gleichegilt in Ansehungder Mitgliederdes vormaligenHan=
noverschenKönigshauses,des vormaligenKurhessischenund des vor=
maligenHerzoglichNassauischenFürstenhauses.
§. 449a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

Die Beweisaufnahmekann, auch ohne daß die Voraussetzungen
des§. 447 vorliegen,beantragtwerden,wenn Mängel einerSache
oder einesWerkes festzustellensind, aus denenein Recht gegenden
Gegnerhergeleitetwerdensoll, oderwenn der ZustandeinesGutes
festzustellenist, für dessenBeweis einKommissionär,Spediteur, Lager=
halter oderFrachtführerzu sorgenverpflichtetist.

Hat der ErwerbereinerSache dem VeräußerereinenMangel
angezeigtoder die Annahmeder Sache wegenMangelhaftigkeitab=
gelehnt, so kann auch derVeräußerer dieBeweisaufnahmenachMaß=
gabedesAbs.1 beantragen.In gleicherWeiseist der Unternehmer
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einesWerkeszu demAntrageberechtigt,wennderBestellerihm einen
Mangel angezeigtoderdieAbnahmedesWerkeswegenMangelhaftig-
keit verweigerthat.

104. Der §. 458 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Nach erfolgterBestimmungdes Termins zur mündlichenVer=

handlunghat derGerichtsschreiberfür dieZustellungderKlageSorge
zu tragen,sofernnichtderKlägerin derKlageschriftoderdem Protokoll
erklärthat, diesesselbstthun zu wollen.

105. Im §.462 werdenvor demSchlußworte„soll“ die Worte eingeschaltet:
Joder wenndieKlage oder der Einspruchzurückgenommenwerden“.

106. An die Stelle des §.467 tretenfolgendeVorschriften:
Wird in einembei demAmtsgerichtanhängigenProzessedurch

WiderklageoderdurchErweiterungdesKlagantrags(§.240 Nr. 2, 3)
einAnsprucherhoben,welcherzurZuständigkeitderLandgerichtegehört,
oder wird in Gemäßheitdes§. 253 dieFeststellungeinesRechtsverhält=
nissesbeantragt,für welchesdie Landgerichtezuständigsind, so hat
das Amtsgericht,soferneine Partei vor weitererVerhandlungzur
Hauptsachedarauf anträgt, durchBeschlußseineUnzuständigkeitaus=
zusprechenund den Rechtsstreitan das Landgerichtzu verweisen.

Eine Anfechtungdes Beschlusses,durchwelchendemAntrag ent=
sprochenwird, findet nicht statt; mit der Verkündung des Beschlusses
gilt derRechtsstreitals bei demLandgerichtanhängig. Die im Ver=
fahrenvor demAmtsgerichterwachsenenKostenwerdenals Theil der
bei dem LandgerichterwachsendenKosten behandelt. -

107. Der H.469 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Die Vorschriftendes F. 233 Abs. 2, des §F.269 und der

G. 313—319 findenauf dasVerfahrenvor denAmtsgerichtenkeine
Anwendung.

108. An die Stelle des §. 470 tretenfolgendeVorschriften:
Anträge, sowie die Erklärungen über Annahme oder Zurück=

schiebungzugeschobenerEide sind durch das Sitzungsprotokollfest=
zustellen;anstatt der Feststellunggenügtdie Bezugnahmeauf den
Inhalt einesvorbereitendenSchriftsatzes.

SonstigeErklärungeneinerPartei, insbesondereGeständnisse,sind
durchdasFrotokoll insoweitfestzustellen,als das Gericht bei dem
SchlussedermündlichenVerhandlungdie Feststellungfür angemessen
erachtet.

109. Der §. 479 erhält folgendenAbs. 3:
Bei derEinreichungderBerufungsschriftzumZweckederTermins=

bestimmungsoll eine Ausfertigung oder beglaubigteAbschrift des Ur=
Meichs=Gesehbl.1898. 50
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theils, gegenwelchesdie Berufung sichrichtet, demBerufungsgerichte
vorgelegtwerden.

Der §. 484 wird aufgehoben.
Der §. 489 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

EineAenderungderKlage ist nur mit EinwilligungdesGegners
statthaft.

Der §. 490 Abs.1 erhältfolgendenZusatz:
Das Gleichegilt, wenn bei vermögensrechtlichenAnsprüchenfür die
Klage ein ausschließlicherGerichtsstandbegründetist, von der Einrede
der UnzuständigkeitdesGerichts,sofernderBeklagtein ersterInstanz
zur Hauptsachemündlichverhandelthat; einePrüfung derZuständig=
keit von Amtswegenfindet nicht statt.

An die Stelle desF. 491 Abs.2 tretenfolgendeVorschriften:
NeueAnsprüchedürfen, abgesehenvon denFällen des §F.240

Nr. 2, 3, nur mit Einwilligung desGegnerserhobenwerden.
Macht derBeklagtedieAufrechnungeinerGegenforderunggeltend,

so ist die hieraufgegründeteEinwendungzurückzuweisen,wennnicht
der Kläger in die GeltendmachungeinwilligtoderderBeklagteglaub=
haft macht, daß er ohne sein Verschuldenaußer Stande gewesenist,
die Aufrechnungin ersterInstanz geltendzu machen. Im Falle der
Zurückweisungfinden die Vorschriftender 9§.502, 503 Anwendung.

Im 9. 500 wird die Nr. 3 durchfolgendeVorschrift ersetzt
3. wenn im Falle eines nach Grund und Betrag streitigenAnspruchs

durch das angefochteneUrtheil über den Grund des Anspruchsvorab
entschiedenoder die Klage abgewiesenist;

Der §. 503 Abs.2 erhältfolgendenZusatz:
Die ErstattungspflichtdesKlägers bestimmtsichnachdenVorschriften
überdie HerausgabeeinerungerechtfertigtenBereicherung.Wird der
Antrag gestellt, so ist der Anspruch auf Erstattung als zur Zeit der
Zahlung oderLeistungrechtshängiggewordenanzusehen)diemit der
Rechtshängigkeitnach den Vorschriftendes bürgerlichenRechtsver=
bundenenWirkungentretenmit derZahlung oderLeistungauchdann
ein, wennder Antrag nichtgestelltwird.

An die Stelle des §. 508 Abs.3tritt folgendeVorschrift:
Der Revisionsklägerhat diesenWerth glaubhaft zu machen;zur

Versicherungan Eidesstattdarfer nicht zugelassenwerden.

Der §. 515 erhält folgendenAbs. 2:
Bei derEinreichungderRevisionsschriftzumZweckederTermins=

bestimmungsoll eine Ausfertigung oder beglaubigteAbschrift des Ur=
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theils, gegenwelchesdie Revisionsichrichtet, demRevisionsgerichte
vorgelegtwerden.

Der §. 518 erhältfolgendenZusatz:
Dem RevisionsklägersinddieRevisionsanträgeund derenBegründung
nachMaßgabedesF. 516 mitzutheilen.

Der §. 519 wird aufgehoben.
Im §..528 tretenan die Stelle der Abs.1, 2 folgendeVorschriften:

Im Falle der AufhebungdesUrtheils ist die Sachezur ander=
weitenVerhandlungundEntscheidungan dasBerufungsgerichtzurück=
zuverweisen.Die Zurückverweisung** an einenanderenSenat des
Berufungsgerichtserfolgen.

Das Berufungsgerichthat die rechtlicheBeurtheilung, welcheder
Aufhebungzu Grundegelegtist, auchseinerEntscheidungzu Grunde
zu legen.

Der §.529 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Die für die Se geltendenVorschriften über die Anfecht=

barkeitderVersäumnißurtheile,überdieVerzichtleistungauf das Rechts=
mittelund dieZurücknahmedesselben,überdieVertagungder münd=
lichenVerhandlung,überdie VerhandlungprozeßhindernderEinreden,
über die Prüfung der ZuständigkeitdesGerichtsund der Zulässigkeit
desRechtsmittels,überdenVortragderParteienbeidermündlichen
VerhandlungundüberdieEinforderungundZurücksendungderProzeß=
aktenfindenauf dieRevisionentsprechendeAnwendung.

Gegendie in Betreff der ¾ß erlassenenEntscheidungen
der Oberlandesgerichteist die Beschwerdenur zulässig,wenn die
BeschwerdesummedenBetragvoneinhundertMark übersteigt.

Im §. 531 erhält der Abs. 2 folgendeFassung:
Gegendie Entscheidungdes Beschwerdegerichtsist, soweitnicht

in derselbeneinneuer selbständigerBeschwerdegrundenthaltenist, eine
weitereBeschwerdenichtzulässig.

Als Abs.3, 4 werdenfolgendeVorschriftenhinzugefügt:
EntscheidungenderLandgerichtein BetreffderProzeßkostenunter=

liegeneinerweiterenBeschwekenur, wenndie Beschwerdesummeden
Betragvon fünfzigMark übersteigt;auf dieweitereBeschwerdegegen
die Entscheidungender Oberlandesgerichtefindet die Vorschrift des
§.530 Abs.2 entsprechendeAnwendung. «

GegendieEmschetungenderOberlandesgerichteüberdasRechts=
mittelderweiterenBeschwerdefindeteineweitereBeschwerdenichtstatt.

50“
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An die Stelle des §. 535 Abs.1 tritt folgendeVorschrift:
Die Beschwerdehat nur dann aufschiebendeWirkung, wenn sie

gegeneineder in den9I#.101a, 345, 355, 374, 579, 599a, 619
erwähntenEntscheidungengerichtetist.

Der §. 536 Abs.2 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Ordnet das GerichteineschriftlicheErklärung an, so kann die

Abgabe derselbendurch einenAnwalt erfolgen, der bei dem Gerichte
zugelassenist, von welchemodervon dessenVorsitzendendieangefochtene
Entscheidungerlassenist. In denFällen, in welchendie Beschwerde
zum Protokolle desGerichtsschreiberseingelegtwerdendarf, kann auch
die ErklärungzumProtokolledesGerichtsschreibersabgegebenwerden.

An die Stelle des §. 540 Abs. 3 tritt folgendeVorschrift:
Das Gerichtdarf nur in denFällen des §. 97a Abs.1 unddes

§ 99 Abs.4 seineEntscheidunggemäßderVorschriftdes§. 534 ab=
ändern;)zu einerweiterenAenderungder auf Grund dieserVorschrift
erlassenenEntscheidungist es nichtbefugt.

Der §. 555 erhältfolgendenZusatz:
Als ein Anspruch,welcherdie Zahlung einerGeldsummezumGegen=
standehat, gilt auchder Anspruchaus einerHypothek,einerGrund=
schuldoder einer Rentenschuld.

Der F§.556 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Die Klage muß die Erklärung enthalten,daß im Urkunden=

prozessegeklagtwerde.
Die Urkundenmüssenin Urschrift oder in Abschrift der Klage

oder einemvorbereitendenSchriftsatzebeigefügtwerden. Im letzteren
Falle muß zwischender Zustellung des Schriftsatzesund demTermine
zur mündlichenVerhandlungein derEinlassungsfristgleicherZeitraum
liegen.

Der §. 563 Abs.2 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Soweit sichin diesemVerfahrenergiebt,daß derAnspruchdes

Klägers unbegründetwar, finden die Vorschriftendes F. 274 Abs. 4
Satz 2—4 Anwendung. «

An die Stelle des §. 567 Abs.2 tretenfolgendeVorschriften:
Die Einlassungsfristbeträgt,wenndieKlageamSitzedesProzeß=

gerichtszugestelltwird, mindestensvierundzwanzigStunden;wennsie
an einemanderenOrte innerhalbdesLandgerichtsbezirkes,in welchem
das ProzeßgerichtseinenSitz hat, zugestelltwird, mindestensdrei Tage;
wenn sie an einemanderendeutschenOrte zugestelltwird, mindestens
eineWoche. Das Gleichegilt von der Ladungsfrist,soweitsienicht
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nachden allgemeinenBestimmungenkürzerals die im erstenSatze
festgesetzteEinlassungsfristist.

Auf das Verfahren in den höherenInstanzen finden die Vor=
schriftendesAbs.2 entsprechendeAnwendung.

131. Als §F.567a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Soweit es zurErhaltungdeswechselmäßigenAnspruchsderrecht=

zeitigenProtesterhebungnicht bedarf, ist als Beweismittelbezüglichder
Präsentation des WechselsEideszuschiebungzulässig.

Zur Berücksichtigungeiner Nebenforderunggenügt, daß sie
glaubhaft gemachtist.

132. Das sechsteBuch erhältfolgendeÜberschrift:
Ehesachen.Feststellungdes RechtsverhältnisseszwischenEltern und
Kindern. Entmündigungssachen.

133. An die Stelle desF. 568 tretenfolgendeVorschriften:
Für dieRechtsstreitigkeiten,welchedieScheidung,Nichtigkeitoder

Anfechtungeiner Ehe oder die Feststellungdes Bestehensoder Nicht=
bestehenseiner Ehe zwischenden Parteien oder die Herstellung des
ehelichenLebens zum Gegenstandehaben (Ehesachen),ist das Land=
gericht,bei welchemder EhemannseinenallgemeinenGerichtsstand
hat, ausschließlichzuständig.

Ist der Ehemann ein Deutscherund hat er im Inlande keinen
allgemeinenGerichtsstand,so kann die Klage bei dem Landgericht
erhobenwerden,in dessenBezirk er denletztenWohnsitzim Inlande
hatte; in Ermangelung eines solchenWohnsitzesfindendieVorschriften
des§. 16 Abs.1 Satz 2, 3 entsprechendeAnwendung. Das Gleiche
gilt, sofernderEhemann im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand
hat, in demFalle, daß derEhemanndieReichsangehörigkeitverloren,
dieEhefrau sie aber behaltenhat oder daß beideEhegattendieReichs=
angehörigkeitverlorenhaben,der EhemannabereineandereStaats=
angehörigkeitnicht erworbenhat.

Ist eine DeutscheeineEhe mit einemAusländer eingegangen
und hat dieserim Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand,so können
die Nichtigkeitsklageund die Anfechtungsklagevon der Ehefrau bei
demLandgerichterhobenwerden,in dessenBezirke sie den letzten
Wohnsitzim Inlande hatte; in Ermangelung eines solchenWohnsitzes

finden die Vorschriftendes §. 16 Abs. 1 Satz 2,3 entsprechendeAn=
wendung. Das Gleiche gilt, sofern nicht nach Abs. 2 Satz 2 ein
Gerichtsstandbegründetist, in dem Falle, daß eineDeutscheeineEhe
mit einemDeutscheneingegangenist, dieseraberdie Reichsangehörig=
keit verlorenund im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstandhat.
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Sind beide EhegattenAusländer, so kann die Scheidungsklage
im Inlande nur erhobenwerden, wenn das inländischeGericht auch
nachdenGesetzendesStaates zuständigist, demderEhemannangehört.

134. Im §. 570 wird das Wort „Ehescheidungsklage“ersetztdurchdasWort:
„Scheidungsklage“.

135. An die Stelle des F. 571 Abs. 2 tritt folgendeVorschrift:
Bestimmt sichdas für die Klage zuständigeLandgerichtnachden

Vorschriften des §. 568 Abs. 2, so finden dieseVorschriftenauf die
Bestimmungdes für denSühneterminzuständigenAmtsgerichtsent=
sprechendeAnwendung.

136. Der F. 572 Abs.2 Satz 1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Erscheintder Kläger oder erscheinenbeide Parteien im Sühne=

termine nicht, so muß der Kläger die Anberaumung eines neuen
Sühneterminsbeantragenund denBeklagtenzu demermine laden.

137. Hinter§.573werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

« §.573u.
In Ehesachenist ein in der GeschäftsfähigkeitbeschränkterEhe=

gatteprozeßfähig)dies gilt jedochinsoweitnicht, als nach§. 1336
Abs. 2 Satz 2 desBürgerlichenGesetzbuchsnur seingesetzlicherVer=
treterdie Ehe anfechtenkann.

Für einengeschäftsunfähigenEhegattenwird derRechtsstreitdurch
den gesetzlichenVertreter geführt. Der gesetzlicheVertreter ist jedochzur
Erhebung derKlage auf Herstellungdes ehelichenLebensnicht befugt;
zurErhebungderScheidungsklageoderderAnfechtungsklagebedarfer
derGenehmigungdesVormundschaftsgerichts.

. 573b.
Der BevollmächtigtedesklagendenEhegattenbedarfeinerbeson—

deren,auf den RechtsstreitgerichtetenVollmacht. Das Gerichthat
denMangel der Vollmachtvon Amtswegenzu berücksichtigen.

138. Der §. 575 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Die Klageauf HerstellungdesehelichenLebens,die Scheidungs=

klageunddieAnfechtungsklagekönnenverbundenwerden.
139.An dieStelle der§S#.576, 577 tretenfolgendeVorschriften:

« g. 576.
Der Kläger,welchermit derScheidungsklageoderderAnfechtungs—
klageabgewiesenist, kanndasRecht,dieScheidungzuverlangenoder
dieEhe anzufechten,nichtmehrauf Thatsachengründen,welcheer in
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dem früherenRechtsstreitegeltendgemachthat oder welcheer in dem
früherenRechtsstreitoder durchVerbindung derKlagen geltendmachen
konnte. Das Gleichegilt im Falle der AbweisungderScheidungsklage
oder der Anfechtungsklagefür den Beklagten in Ansehung der That=
sachen,auf welcheer eineWiderklagezu gründenim Stande war.

K.577.
Die Vorschriftüber die Wirkung einesAnerkenntnisseskommt

nichtzur Anwendung.
Die Vorschriftenüber die Folgen der unterbliebenenoder ver=

weigertenErklärung über Thatsachenoder über die Echtheit von Ur=
kunden, die Vorschriften über den Verzicht der Parteien auf die
Beeidigung von Zeugen und Sachperständigen,die Vorschriften über
dieWirkung einesgerichtlichenGeständnissesund der Erlassungeines
Eides sowiedieVorschriftenüberdieEideszuschiebungund denAntrag,
demGegnerdieVorlegungeinerUrkundeaufzugeben,findenkeineAn=
wendung in Ansehung solcherThatsachen,welchedie Scheidung oder
die Anfechtungder Ehe oder das Recht, die Herstellungdes ehelichen
Lebenszu verweigern,begründensollen.

In einemRechtsstreite,welcherdie Nichtigkeitder Ehe oderdie
FeststellungdesBestehensoderNichtbestehenseinerEhe zwischenden
Parteien zum Gegenstandehat, finden die im Abs. 2 bezeichnetenVor=
schriftensowohl in AnsehungsolcherThatsachen,welchedie Nichtigkeit
oder das Nichtbestehender Ehe, als auch in Ansehung solcherThat=
sachenkeineAnwendung,welchedie Gültigkeitoderdas Bestehender
Ehe begründensollen.

140. Der §. 578 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Die Vorschriftdes§. 233 Abs.2 kommtnichtzur Anwendung.
Erscheintder Beklagtein dem auf die Klage zur mündlichen

Verhandlung anberaumtenTerminenicht, sokannerst in einemneuen,
auf Antrag desKlägers zu bestimmendenTermineverhandeltwerden.

Der Beklagteist zu jedemTermine,welchernichtin seinerGegen=
wart anberaumtwurde,zu laden. -

Die VorschriftenderAbs. 2, 3 findenkeineAnwendung,wenn
derBeklagtedurchöffentlicheZustellunggeladen,abernichterschienenist.

Ein VersäumnißurtheilgegendenBeklagtenist unzulässig.
Die VorschriftenderAbs.2—5 findenauf denWiderbeklagten

entsprechendeAnwendung.
141. An die Stelle desF. 580 tretenfolgendeVorschriften:

g.580.
HatderKlägerdieAussetzungdesVerfahrensübereineScheidungs=

klage beantragt, so darf das Gericht auf Scheidung nicht erkennen,



—284———

bevordieAussetzungstattgefundenhat. Die Aussetzungist vonAmts=
wegenanzuordnen,wenn die Scheidung auf Grund des F. 1568 des
BürgerlichenGesetzbuchsbeantragtist und dieAussichtaufAussöhnung
der Parteien nicht ausgeschlossenerscheint.

Auf Grund dieserBestimmungendarf die Aussetzungim Laufe
desRechtsstreitsnur einmalund höchstensauf zweiJahre angeordnet

werden.
. 580a.

Die Aussetzungdes Verfahrens über eineKlage auf Herstellung
des ehelichenLebens kann das Gericht von Amtswegen anordnen,
wenn eineAussöhnung der Parteien nicht unwahrscheinlichist.

Auf Grund dieserBestimmung darf dieAussetzungim Laufe des
Rechtsstreitsnur einmalund höchstensaufeinJahr angeordnetwerden.

142. Der F. 581 erhältfolgendenAbs.2
DieseVorschriftenfindenin einemRechtsstreite,welcherdieNichtig=

keit der Ehe oder die Feststellungdes BestehensoderNichtbestehens
einer Ehe zwischenden Parteien zum Gegenstandehat, auch zum
Zweckeder Ermittelung, ob die Ehe nichtig ist odernichtbesteht,
Anwendung.

143. Hinter §. 581 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 581a.
Auf ScheidungwegenGeisteskrankheitdarf nichterkanntwerden,

bevordasGerichteinenodermehrereSachverständigeüberdenGeistes=
zustanddesBeklagtengehörthat. «

§.581b.
Wird wegenEhebruchsauf Scheidung erkanntund ergiebtsich

aus denVerhandlungen,mit welcherPerson der Ehebruchbegangen
wordenist, so ist diesePerson in demUrtheilefestzustellen.

144. Der §. 582 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Urtheile, durchwelcheauf Scheidung oderNichtigkeitderEhe er=

kanntist, sindvon Amtswegenzuzustellen.
145. An die Stelle des §. 584 tretenfolgendeVorschriften:

Hat der Rechtsstreitdie Scheidung, Nichtigkeitoder Anfechtung
der Ehe zumGegenstande,so kanndas GerichtaufAntrag einesder
Ehegattendurch einstweiligeVerfügung für dieDauer desRechtsstreits
das Getrenntlebender Ehegattengestatten,die gegenseitigeUnterhalts=
pflicht der Ehegatten nach Maßgabe des §. 1361 des Bürgerlichen
Gesetzbuchsordnen, wegenderSorge für diePerson der gemeinschaft=
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lichenminderjährigenKinder, soweites sichnichtum diegesetzlicheVer—
tretung handelt, Anordnungen treffen und die Unterhaltspflicht derEhegattenden Kindern gegenüberim Verhältnisseder Ehegattenzueinanderregeln.

Die einstweiligeVerfügungist zulässig,sobaldder Termin zur
mündlichenVerhandlung oder im Falle einer ScheidungsklagederTermin zum Sühneversuchebestimmtoder im Wegeder Widerklagedie ScheidungbeantragtoderdieEhe angefochtenist.

Von der einstweiligenVerfügung hat das Prozeßgericht,wennein gemeinschaftlichesminderjährigesKind derEhegattenvorhandenist,demVormundschaftsgerichteMittheilungzu machen.
Im Uebrigen gelten für die einstweiligeVerfügung die Bestim=

mungender §§. 815—822.
146. Hinter F. 584 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

. 584a.
Stirbt einer der Ehegattenvor der Rechtskraftdes Urtheils, soist der Rechtsstreitin AnsehungderHauptsacheals erledigtanzusehen.

9. 5846b.
Das auf eineNichtigkeitsklageodereineAnfechtungsklageergehendeUrtheilwirkt, sofernes beiLebzeitenbeiderChegattenrechtskräftigwird,für und gegenAlle. Ist jedochdie Nichtigkeitsklageauf Grund des§. 1326 des BürgerlichenGesetzbuchserhoben,so wirkt das Urtheil,durch welchessie abgewiesenwird, gegen den Dritten, mit dem diefrühereEhe geschlossenwar, nur dann6 wenner an demRechtsstreiteTheil genommenhat.
Diese Vorschriftengeltenauch für ein Urtheil, durchwelchesdasBestehenoder Nichtbesteheneiner Che festgestelltwird.

S. 584c.
Nach dem Eintritte der Rechtskraftdes Urtheils hat das Prozeß=gericht,wenn ein gemeinschaftlichesminderjährigesKind derEhegattenvorhandenist, demVormundschaftsgerichteMittheilungzu machen.

147. An die Stelle des §. 586 Abf. 1 tretenfolgendeVorschriften:
Die Klage kannvon jedemderEhegattensowievondemStaats=anwalt erhobenwerden, im Falle des §. 1326 desBürgerlichenGesetz=buchsauchvon demDritten, mit dem die frühereEhe geschlossenwar.Im UebrigenkanndieKlage von einemDritten nur erhobenwerden,wenn für ihn von der Nichtigkeitder Ehe ein Rechtodervon derGültigkeitder Ehe eineVerpflichtungabhängt.

Reichs-Gesetzbl.1898. 51
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Der §. 587 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:

Mit der Nichtigkeitsklagekann nureine Klage auf Feststellung
des BestehensoderNichtbestehenseinerEhe zwischendenParteien ver=
bundenwerden.

Eine Widerklageist nur statthaft,wennsieeineNichtigkeitsklage
odereineFeststellungsklageder im Abs.1 bezeichnetenArt ist.

Der F. 588 wird aufgehoben.

Als §. 589a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Das Versäumnißurtheilgegenden im Terminezur mündlichen

Verhandlung nicht erschienenenKläger ist dahin zu erlassen,daß die
Klage als zurückgenommengelte.

Als §. 591a wird folgendeVorschrift eingestellt: «
Die Vorschriftender §#.587, 589a findenauf dieKlage, welche

die Feststellungdes Bestehensoder Nichtbestehenseiner Ehe zwischen
denParteienzum Gegenstandehat, entsprechendeAnwendung.

Im Sinne diesesAbschnittsist unter ScheidungauchdieAuf=
hebungder ehelichenGemeinschaftzu verstehen.

Hinter §. 592 werdenunter der folgendenÜberschriftdie nachstehenden
Vorschrifteneingestellt:

Zweiter Abschnitt.
Verfahren in Rechtsstreitigkeiten,welchedie Feststellungdes Rechts=
verhältnisseszwischenEltern und Kindernzum Gegenstandehaben.

S. 592a#.
Auf einen Rechtsstreit,der die Feststellungdes Bestehensoder

NichtbestehenseinesEltern=undKindesverhältnisseszwischendenParteien
oder die Feststellungdes Bestehensoder Nichtbestehensder elterlichen
Gewalt der einenPartei überdie anderezumGegenstandehat, finden
die Vorschriftender §§. 569, 573b, des §F.577 Abs. 1, 3 und der
S#.578, 579, 581, 582, 583, 584a, 589a entsprechendeAnwendung.

Mit einer der im Abs.1 bezeichnetenKlagen kann eineKlage
andererArt nicht verbundenwerden. Eine WiderklageandererArt
kannnichterhobenwerden.

g.50926b.
Wird die Ehelichkeiteines Kindes oder die Anerkennungder

Ehelichkeitvon demEhemanneder Mutter durchErhebungderAn—
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sechtungsklageangefochten,sofindendieVorschriftender§§.569, 573b,
des F. 577 Abf. 1, 2) der §§. 578, 579, des §. 581 Abs. 1 und
der N#.582, 583, 584a entsprechendeAnwendung.

Der Ehemann ist prozeßfähig,auch wenn er in derGeschäfts=
fähigkeit beschränktist. Für einen geschäftsunfähigenEhemann wird
der Rechtsstreitdurch den gesetzlichenVertreter geführt, der gesetzliche
Vertreter kann die Anfechtungsklagenur mit Genehmigungdes Vor=
mundschaftsgerichtserheben.

Mit dereinenAnfechtungsklagekannnur dieandereAnfechtungs=
klageverbundenwerden.Eine Widerklagekannnichterhobenwerden.

S.592c.
Ist in denFällen der I§. 592a, 592b derBeklagteein Deutscher

und hat er im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand,so kann die
Klage bei demLandgerichterhobenwerden,in dessenBezirk er den
letztenWohnsitz im Inlande hattef in Ermangelung eines solchen
Wohnsitzesfinden die Vorschriften des §. 16 Abs. 1 Satz 2b3 ent=
sprechendeAnwendung. Das Gleiche gilt, sofern der Beklagte im
Inlande keinenallgemeinenGerichtsstandhat, in dem Falle, daß der
Beklagtedie Reichsangehörigkeitverloren, der Kläger sie aber behalten
hat oder daß beideParteien die Reichsangehörigkeitverloren haben,
derBeklagteabereineandereStaatsangehörigkeitnichterworbenhat.

§. 5924d.
In denFällen der I§. 592a, 592b wirkt das Urtheil, sofern

es bei Lebzeitender Parteienrechtskräftigwird, für und gegenAlle.
Ein Urtheil, welchesdas Bestehendes Eltern=undKindesverhältnisses
oder der elterlichenGewalt feststellt,wirkt jedoch gegenübereinem
Dritten, welcherdas elterlicheVerhältniß oderdie elterlicheGewalt für
sich in Anspruch nimmt, nur dann, wenn er an demRechtsstreite
Theil genommenhat.

d. 592e.
Die Vorschriften der §#. 592à —592d gelten nicht für einen

Rechtsstreit,der die Feststellungdes Bestehensoder Nichtbestehensder
unehelichenVaterschaftzum Gegenstandehat.

154. In der Überschrift vor dem §. 593 treten an die Stelle der Worte
„Zweiter Abschnitt“die Worte:

„Dritter Abschnitt“.
155. Der §. 593 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt

» Die EntmündigungwegenGeisteskrankheitoder wegenGeistes—
schwächeerfolgtdurchBeschlußdesAmtsgerichts.

517
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15(3.Der§.594wirdgestrichen.

157.AndieStelledes-Z.595Abs.1treten"folgende Vorschriften:
Der Antrag kann von dem Ehegatten,einemVerwandten oder

demjenigengesetzlichenVertreterdes zu Entmündigendengestelltwerden,
welchemdie Sorge für die Person zusteht. Gegen einePerson, die
unter elterlicherGewalt oder unter Vormundschaft steht, kam“ der
Antrag von einemVerwandtennicht gestelltwerden. Gegen eine
Ehefraukannder Antrag von einemVerwandtennur gestelltwerden,
wenn auf Aupfhebungder ehelichenGemeinschafterkanntist oder wenn
der Ehemann die Ehefrau verlassenhat oder wenn der Ehemann zur
Stellung des Antrags dauerndaußerStande oder sein Aufenthalt
dauerndunbekanntist.

158. Hinter F. 596 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

§. 596a.
Für die Einleitung desVerfahrens ist das Amtsgericht, bei

welchemder zu EntmündigendeseinenallgemeinenGerichtsstandhat,
ausschließlichzuständig.

Gegen einenDeutschen,welcherim Inlande keinenallgemeinen
Gerichsind hat, kann der Antrag bei dem Amtsgerichtegestellt
werden, in dessenBezirke der zu Entmündigendeden letztenWohnsitz
im Inlande hatte; in Ermangelung einessolchenWohnsitzesfinden die
Vorschriftendes . 16 Abs.1 Satz 2, 3 entsprechendeAnwendung.

K.596b.
Das Gericht kann vor der Einleitung des Verfahrens die Bei=

bringungeinesärztlichenZeugnissesanordnen.

§. 596e.
Das Gericht kann nach der Einleitung desVerfahrens, wenn es

mit Rücksichtauf die Verhältnissedes zu Entmündigendenerforderlich
erscheint,die Verhandlung und Entscheidungdem Amtsgerichtüber=
weisen,in dessenBezirke der zu Entmündigendesichaufhält.

Die Überweisungist nichtmehrzulässig,wenndas Gerichtden
zu Entmündigendenvernommenhat G. 598 Absf.1).

Wird dieÜbernahme abgelehnt,so entscheidetdas im Instanzen=
zugezunächsthöhereGericht.

§. 596d.
Wenn nach der Übernahme des Verfahrens durchdas Gericht,

an welchesdie Überweisungerfolgtist, ein Wechselim Aufenthalts=
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orte des zu Entmündigendeneintritt, so ist diesesGericht zu einer
weiterenÜberweisung befugt.

Die Vorschriftendes§. 596c findenentsprechendeAnwendung.

g.596e.
Der Staatsanwalt kann in allen Fällen das Verfahren durch

Stellung von Anträgen betreibenund den Terminen beiwohnen. Er
ist von der Einleitung des Verfahrens, sowie von einer nach den
§9.596, 596 erfolgtenÜberweisungund von allen Terminenin
Kenntniß zu setzen.

159. Im §9..597werden
a) der Abs. 1 durch folgendeVorschriftenersetzt:

Das Gerichthat unterBenutzungder in demAntrag an=
gegebenenThatsachenund Beweismittelvon Amtswegendie zur
Feststellungdes GeisteszustandeserforderlichenErmittelungen zu
veranstaltenund die erheblicherscheinendenBeweiseaufzunehmen.
Zuvor ist dem zu EntmündigendenGelegenheitzur Bezeichnung
von Beweismittelnzu geben,desgleichendemjenigengesetzlichen
Vertreterdeszu Entmündigenden,welchemdie Sorge für die
Person zusteht,soferner nicht die Entmündigung beantragthat.

b) dieAbs.2) 3 gestrichen.
160. Im §..598 wird

a) demAbs.1 folgendeVorschrifthinzugefügt:
Zu diesemZweckekann die Vorführung des zu Entmündigenden
angeordnetworden.

b) der Abs. 3 durchfolgendeVorschrift ersetzt:
Die Vernehmung darf nur unterbleiben,wenn sie mit be=

sonderenSchwierigkeitenverbundenodernichtohneNachtheilfür
den Gesundheitszustanddes zu Entmündigendenausführbar ist.

161. Als §F.599a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Mit ZustimmungdesAntragstellerskanndas Gerichtanordnen,

daß der zu Entmündigendeauf dieDauer von höchstenssechsWochen
in eineHeilanstaltgebrachtwerde,wenndiesnachärztlichemGutachten
zur Feststellungdes Geisteszustandesgebotenerscheintund ohne Nach=
theil für den Gesundheitszustanddes zu Entmündigendenausführbar
ist. Vor der Entscheidungsind die im F. 595 bezeichnetenPersonen
soweitthunlich zu hören.

Gegen denBeschluß,durchwelchendie Unterbringungangeordnet
wird, stehtdemzu Entmündigenden,demStaatsanwalt und binnen
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der für den zu EntmündigendenlaufendenFrist den sonstigenim
d. 595 bezeichnetenPersonen die sofortigeBeschwerdezu.

162. An dieStelle des §. 603 tretenfolgendeVorschriften:

g.603.
Der dieEntmündigungaussprechendeBeschlußist von Amtswegen

der Vormundschaftsbehördemitzutheilenund, wennder Entmündigte
unter elterlicherGewalt oderunterVormundschaftsteht,auchdemfenigen
gesetzlichenVertreterzuzustellen,welchemdieSorge für diePersondes
Entmündigtenzusteht. Im Falle der EntmündigungwegenGeistes=
schwächeist derBeschlußaußerdemdemEntmündigtenselbstzuzustellen.

S.603a.
Die EntmündigungwegenGeisteskrankheittritt, wenn derEnt=

mündigteunter elterlicherGewalt oder unterVormundschaftsteht,mit
derZustellungdesBeschlussesan denjenigengesetzlichenVertreter,welchem
die Sorge für diePersonzusteht,anderenfallsmit derBestellungdes
Vormundes in Wirksamkeit.

Die EntmündigungwegenGeistesschwächetritt mit derZustellung
des Beschlussesan denEntmündigten in Wirksamkeit.

S.60b.
Der die EntmündigungablehnendeBeschlußist von Amtswegen

auchdemjenigenzuzustellen,dessenEntmündigungbeantragtwar.
163. Der §. 604 Abs.2 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:

In dem Verfahren vor dem Beschwerdegerichtefinden die Vor=
schriftender 99. 596e, 597 entsprechendeAnwendung.

164. Im F§.605 tretenan die Stelle der Abs. 2, 3 folgendeVorschriften:
Zur ErhebungderKlage sindder Entmündigteselbst,derjenige

esetzlicheVertreter des Entmündigten,welchemdie Sorge für die
Perion zusteht,und die übrigen im §.595 bezeichnetenPersonen
befugt.

Dee Frist beginntim Falle der EntmündigungwegenGeistes=
krankheitfür denEntmündigtenmit demZeitpunkt, in welchemer von
der EntmündigungKenntnißerlangt, für die übrigenPersonenmit
demZeitpunkt,in welchemdie Entmündigungin Wirksamkeittritt.
Im Falle der EntmündigungwegenGeistesschwächebeginntdieFrist
für den gesetzlichenVertreter des unter elterlicherGewalt oder unter
VormundschaftstehendenEntmündigtenmit demZeitpunkt, in welchem
ihm der Beschluß zugestelltwird, für den Entmündigtenselbstund
die übrigen Personen mit der Zustellung des Beschlussesan den Ent=
mündigten.
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Der §. 606 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Für die Klage ist das Landgerichtausschließlichzuständig,in
dessenBezirke das Amtsgericht, welchesüber die Entmündigung ent=
schiedenhat, seinenSitz hat.

An die Stelle des§. 607 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Wird dieKlage von demStaatsanwalt erhoben,so ist siegegen
denjenigengesetzlichenVertreterdesEntmündigtenzu richten,welchem
die Sorge für die Person zusteht.

Der F. 611 Abs. 1 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Die Vorschriftendes §. 577 Abs. 1, 3 und der §#.578, 581

finden entsprechendeAnwendung.

Der §. 613 Abs.2 wird ausfgehoben.
Der §. 616 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Die WiederaufhebungderEntmündigungerfolgtaufAntrag des
EntmündigtenoderdesjenigengesetzlichenVertretersdesEntmündigten,
welchemdie Sorge für die Person zusteht,oder des Staatsanwalts
durchBeschlußdes Amtsgerichts.

Im §. 617 tretenan die Stelle der Abs. 2, 3 folgendeVorschriften:
Ist derEntmündigteeinDeutscherund hat er im Inlande keinen

allgemeinenGerichtsstand,so kann derAntrag bei demAmtsgerichte
gestelltwerden,welchesüberdieEntmündigungentschiedenhat. Das
Gleichegilt, wenn ein Ausländer, welcherim Inland entmündigt
wordenist, im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstandhat.

Die Bestimmungendes F. 596 und der §#.596b —599 finden
entsprechendeAnwendung.

Im §9.620 tretenan die Stelle der Abs. 2 bis 4 folgendeVorschriften:
Zur Erhebungder Klage ist derjenigegesetzlicheVertreter des

Entmündigten, welchemdie Sorge für die Person zusteht, und der
Staatsanwaltbefugt.

Will der gesetzlicheVertreter dieKlage nicht erheben,so kann der
VorsitzendedesProzeßgerichtsdemEntmündigteneinenRechtsamwalt
als Vertreterbeiordnen. ·

AufdasVerfahrensindendieVorschriftenderZZ.606—608,
610——615entsprechendeAnwendung. »

a) der Abs. 1 durch folgendeVorschrift ersetzt:
-- Die EntmündigungwegenVerschwendungoderwegenTrunk=

suchterfolgt durchBeschlußdes Amtsgerichts.



— —

b) derAbs.3 durchfolgendeVorschriftersetzt:
« Auf dasVerfahrenfindendieVorschriftendes§. 595 Abs.1

und der 9#9.596, 596a) 597, 600, 604 entsprechendeAn=
wendung.

Tc)als Abs.5 folgendeVorschrifthinzugefügt:
Die landesgesetzlichenVorschriften, nach welcheneine Ge=

meindeoder ein der GemeindegleichstehenderVerband oderein
Armenverband berechtigtist, die Entmündigung wegen Ver=
schwendungoder wegenTrunksuchtzu beantragenf bleibenun=
berührt.

Als §. 621a wird folgendeVorschrift eingestellt
Ist dieEntmündigungwegenTrunksuchtbeantragt,so kanndas

Gericht die Beschlußfassungüber die Entmündigung aussetzen,wenn
Aussicht besteht,daß der zu Entmündigendesichbessernwerde.

An die Stelle des §. 625 tritt folgendeVorschrift:
Die Wiederaufhebungder EntmündigungerfolgtaufAntrag des

EntmündigtenoderdesjenigengesetzlichenVertretersdesEntmündigten,
welchemdie Sorge für die Person zusteht,durchBeschlußdes Amts=
gerichtsunterentsprechenderAnwendungder§. 596, 597b desF.617
Abs.1, 2, des F. 618 und des§. 619 Abf. 1, 3.

Im §d9..626 wird
a) der Abs. 2 Satz1 durch folgendeVorschrift ersetzt:

Zur Erhebung der Klage ist derjenigegesetzlicheVertreter
des Entmündigten befugt, welchemdie Sorge für diePerson
zusteht.

b) der Abs. 4 durch folgendeVorschrift ersetzt:
Auf das Verfahrenfindendie Vorschriftender §8. 606,

608, 610, 611, 613——615entsprechendeAnwendung.
Im F. 627 werdenhinterdenWorten„wegenVerschwendung“dieWorte
eingeschaltet:

Joder wegenTrunksucht“.
Der §. 628 Abs.1 erhältfolgendenZusatz:
Als ein Anspruch,welcherdieZahlung einerGeldsimmezumGegen=

standehat, gilt auchder Anspruchaus einerHypothek,einerGrund=
schuldoder einer Rentenschuld.

An die Stelle des §. 629 Abs. 2 tritt folgendeVorschrift:
Ausschließlichzuständigist das Amtsgericht,bei welchemder all=

gemeinepersönlicheGerichtsstand,der GerichtsstanddesAufenthalts
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G. 21) oder der dinglicheGerichtsstandfür die im ordentlichenVer=
fahrenerhobeneKlage begründetsein würde, wenn die Amtsgerichte
in ersterInstanz sachlichunbeschränktzuständigwären.

180

181

—□O1

183

Jeiner Woche“.

Urtheilein Ehesachenund in Rechtsstreitigkeiten,welchedie Fest=
stellungdesRechtsverhältnisseszwischenEltern und Kindern zum Gegen=
standehaben, dürfen nicht für vorläufig vollstreckbarerklärt werden.

Ist von einerPartei ein SchriftsatzbehufsEinlegung einesRechts=
mittels oder des Einspruchs zur Terminsbestimmungeingereicht,so
kann nach Ablauf der Nothfrist und, sofern die Vornahme der Zu=
stellungunterVermittelung des Gerichtsschreiberseingeleitetwar, nach
Ablauf der im §. 190 Abs. 2 bestimmtenFrist derGegnerbeantragen,
daß der Partei von dem Gerichtsschreibereine Frist zum Nachweise
derZustellungbestimmtwerde. Nach fruchtlosemAblaufe dieserFrist
ist das Zeugnißüberdie Rechtskraftzu ertheilen.

zur Entrichtung einer nach den V. 843, 844 des BürgerlichenGesetz=
buchs geschuldetenGeldrente aussprechen,soweit die Entrichtung für
die Zeit nach der Erhebung derKlage und für das derErhebung der
Klage vorausgehendeletzteVierteljahrzu erfolgenhat.

miethervon Wohnräumen oder anderenRäumen oder zwischendem
Miether und dem UntermiethersolcherRäume wegen Überlassung,
BenutzungoderRäumung, sowiewegenZurückhaltungder von dem
Miether oder demUntermietherin die Miethsräumeeingebrachten
Sachen;

gebernund Arbeitern hinsichtlichdes Dienst=oder Arbeitsverhältnisses,
sowiedie im §. 3 Abs.1 desGesetzes,betreffenddie Gewerbegerichte,
vom 29.Juli 1890 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) bezeichnetenStreitigkeiten,
insoferndieselbenwährendder Dauer desDienst=,Arbeits=oderLehr=
verhältnissesentstehen;

UrtheilederOberlandesgerichtesindauf Antrag auchohneSicher=
heitsleistungfür vorläufig vollstreckbarzu erklären,wenn die Voraus=
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setzungender 98. 508, 509 für dieZulässigkeitderRevisionnachdem
ErmessendesGerichtsunzweifelhaftnichtvorliegen.

In denFällen der §§ 650, 652 kanndas Gericht,welchesdie
Sicherheitsleistungangeordnetoderzugelassenhat, auf Antrag dieRück=
gabe der von demGläubiger geleistetenSicherheit anordnen,wenn ein
Zeugnißüberdie Rechtskraftdes für vorläufig vollstreckbarerklärten
Urtheilsvorgelegtwird. Die Vorschriftendes§. 101a Abs.3 finden
entsprechendeAnwendung.

An die Stelle des §. 655 Abs.2 tretenfolgendeVorschriften:
Wird ein für vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil aufgehoben

oder abgeändert,so ist der Kläger zum ErsatzedesSchadensver=
pflichtet,der demBeklagtendurchdie VollstreckungdesUrtheilsoder
durcheine zur Abwendungder VollstreckunggemachteLeistungent=
En ist. Der Beklagtekann denAnspruchauf Schadensersatzin
emanhängigenRechtsstreitegeltendmachen;wird derAnspruchgeltend

gemacht,so ist er als zurZeit derZahlung oderLeistungrechtshängig
gewordenanzusehen.

Der §. 658 wird aufgehoben.
Als §. 659a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

Wird aufRäumungeinerWohnungerkannt,sokanndasGericht
auf Antrag demSchuldnereinedenUmständennachangemesseneFrist
zur Räumung gewähren.

Auf den AntragfindendieVorschriftender§#.653, 654 ent=
sprechendeAnwendung.

An die Stelle des §. 661 Abs. 2 tretenfolgendeVorschriften:
Das Vollstreckungsurtheilist erst zu erlassen,wenndas Urtheil

desausländischenGerichtsnachdemfür diesesGerichtgeltendenRechte
die Rechtskraft erlangt hat. Es ist nicht zuerlassen,wenn die An=
erkennungdesUrtheilsnach§F.2931.ausgeichtossenist.

Im 9. 664 werden
a) die Worte „durch öffentlicheUrkunden“ersetztdurchdie Worte:

„durch öffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkunden““
b) als Abs.2 folgendeVorschrifthinzugefügt:

HängtdieVollstreckungvon einerZug umZug zu bewirken=
den Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so ist der
Beweis) daß der Schuldnerbefriedigtoderim VerzugederAn=
nahmeist, nur dann erforderlich,wenndie demSchuldnerob=
liegendeLeistungin der AbgabeeinerWillenserklärungbesteht.



—295—

191.AndieStclledes§.665tretenfolgendeVorschkiftcm

Z.665.
Eine vollstreckbareAusfertigungkann für den Rechtsnachfolger

des in demUrtheilebezeichnetenGläubigers sowie gegendenjenigen
Rechtsnachfolgerdes in demUrtheile bezeichnetenSchuldners und den=
jenigenBesitzerder in Streit befangenenSache, gegenwelchedas
Urtheil nach §. 293c wirksam ist, ertheilt werden, soferndie Rechts=
nachfolgeoderdas Besitzverhältnißbei dem Gericht offenkundigist oder
durchöffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkundennachgewiesenwird.

Ist die Rechtsnachfolgeoder das Besitzverhältnißbei dem Gericht
offenkundig,so ist dies in der Vollstreckungsklauselzu erwähnen.

. 665a.
Ist gegenüberdem Vorerben ein nach §. 2934 dem Nacherben

gegenüber wirksamesUrtheil ergangen,so findenauf die Ertheilung
einervollstreckbarenAusfertigungfür und gegenden Nacherbendie
Vorschriftendes §. 665 entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt, wenn gegenübereinemTestamentsvollstrecker
ein nach §. 293e demErben gegenüberwirksamesUrtheil ergangenist,
für die Ertheilung einer vollstreckbarenAusfertigung für und gegen
denErben. Eine vollstreckbareAusfertigungkann gegenden Erben
ertheiltwerden,auchwenn die Verwaltung des Testamentsvollstreckers
nochbesteht.

g.665b.
Hat Jemand das VermögeneinesAnderendurchVertrag mit

diesemnach der rechtskräftigenFeststellungeiner Schuld des Anderen
übernommen,so finden auf die Ertheilung einer vollstreckbarenAus=
fertigungdes Urtheils gegenden Übernehmerdie Vorschriftendes
§. 665 entsprechendeAnwendung.

Das Gleiche gilt für die Ertheilung einer vollstreckbarenAus=
fertigunggegendenjenigen,welcherein unter Lebendenerworbenes
Handelsgeschäftunter der bisherigenFirma fortführt, in Ansehungder

Verbindlichkeiten,für welcheer nach§. 25 Abs.1 Satz 1, Abs.2 des
Handelsgesetzbuchshaftet, sofernsie vor dem Erwerbedes Geschäfts
gegenden früherenInhaber rechtskräftigfestgestelltworden sind.

192. Der §.666 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
In denFällendes§.664Abs.1 undder§#.665—665bdarf

die vollstreckkareAusfertigung nur auf Anordnung des Vorsitzenden
ertheiltwerden.

52.
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Kann der nach dem §.664 Abs.1 und den §. 665—665b
erforderlicheNachweis durch öffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUr=
kundennicht geführtwerden,so hat der Gläubigerbei demProzeß=
gerichtersterInstanz aus dem Urtheil auf Ertheilungder Voll=
streckungsklauselKlage zu erheben. «

Z.670a.
Zur Zwangsvollstreckungin das Vermögeneines nicht rechts=

fähigenVereins genügtein gegendenVerein ergangenesUrtheil.

S 670b.
Zur Zwangsvollstreckungin das Gesellschaftsvermögeneinernach

§. 705 des Bürgerlichen GesetzbuchseingegangenenGesellschaftist ein
gegenalle GesellschafterergangenesUrtheil erforderlich.

S. 670c.
Bei dem Nießbrauchan einemVermögen ist wegender vor der

BestellungdesNießbrauchsentstandenenVerbindlichkeitendesBestellers
die Zwangsvollstreckungin die demNießbrauchunterliegendenGegen=
ständeohneRücksichtauf denNießbrauchzulässig,wennder Besteller
zu derLeistungund derNießbraucherzur Duldung der Zwangsvoll=
streckungverurtheilt ist.

Das Gleichegilt bei demNießbrauchan einerErbschaftfür die
Nachlaßverbindlichkeiten.

. 670d.
Ist dieBestellungdesNießbrauchsan einemVermögennachder

rechtskräftigenFeststellungeinerSchuld desBestellerserfolgt,sofinden
auf die Ertheilung einer in Ansehung der dem Nießbrauch unter=
liegendenGegenständevollstreckbarenAusfertigungdes Urtheils gegen
den Nießbraucher die Vorschriften der #. 665, 666—668 ent=
sprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt bei demNießbrauchan einerErbschaftfür die
ErtheilungeinervollstreckbarenAusfertigungdes gegendenErblasser
ergangenenUrtheils.

S. 670e.
Bei dem Güterstandeder Verwaltung und Nutznießung,der

Errungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftist die
Zwangsvollstreckungin das eingebrachteGut derEhefrau nur zulässig,
wenn die Ehefrau zu der Leistungund der Ehemannzur Duldung
derZwangsvollstreckungin das eingebrachteGut verurtheiltist.
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Z.670f.
Bei dem Güterstandeder allgemeinenGütergemeinschaft,der

Errungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftist zur
Zwangsvollstreckungin das Gesammtgut ein gegen den Ehemann
ergangenesUrtheil erforderlichund genügend.

8. 6708.
Betreibt die Ehefrau selbständigein Erwerbsgeschäft,so ist zur

Zwangsvollstreckungin das eingebrachteGut und in dasGesammtgut
ein gegendie Ehefrau ergangenesUrtheil genügend,es sei denn, daß
zur Zeit desEintritts derRechtshängigkeitderEinpruchdesEhemanns

gegen den Betrieb des Erwerbsgeschäftsoder der Widerruf seinerEin=
willigungzu demBetriebim Güterrechtsregistereingetragenwar.

S.67h.
Ist der Güterstand der Verwaltung und Nutznießung, der Er=

rungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschafterst eingetreten,
nachdemein von der Ehefrau oder gegen sie geführter Rechtsstreit
rechtshängiggewordenist, so findenauf die Ertheilungeinerin An=
sehungdeseingebrachtenGutes derEhefrauvollstreckbarenAusfertigung
desUrtheils für odergegendenEhemanndieVorschriftender99. 665,
666—668 entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt für die Ertheilungeiner in AnsehungdesGe=
sammtgutsvollstreckkarenAusfertigung,wenn die allgemeineGüter=
gemeinschaftoder die Fahrnißgemeinschafterst eingetretenist, nachdem
ein von der Ehefrau oder gegensie geführterRechtsstreitrechtshängig
gewordenist.

F. 67voi.
Nach derBeendigungder allgemeinenGütergemeinschaft,derEr=

rungenschaftsgemeinschaftoderderFahrnißgemeinschaftist vor der Aus=
einandersetzungdie Zwangsvollstreckungin das Gesammtgutnur zu=
lässig,wenn beideEhegattenzu der Leistungoderder eineEhegatte
zu der Leistungund der anderezur Duldung derZwangsvollstreckung
verurtheiltslind.

S. 670k.
Ist die Beendigungder allgemeinenGütergemeinschaft,der Er=

rungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftnach der Be=
endigung einesRechtsstreitsdesEhemannseingetreten,so findenauf

die Ertheilung einer in Ansehung des Gesammtguts vollstreckbaren
Ausfertigungdes Urtheils gegendie Ehefrau die Vorschriftender
W. 665) 666— 668 entsprechendeAnwendung. «



195. An

—

§. 6701.
Im Falle der fortgesetztenGütergemeinschaftist zur Zwangsvoll=

strecung in das Gesammtgut ein gegenden überlebendenEhegatten
ergangenesUrtheil erforderlichund genügend.

Nach der Beendigung der fortgesetztenGütergemeinschaftfinden
die Vorschriften der §#.670i, 670K mit der Maßgabe Anwendung,
daß an die Stelle des Ehemanns der überlebendeEhegatte, an die
Stelle der Ehefraudie antheilsberechtigtenAbkömmlingetreten.

g. 670m.
Zur Jwangsvollstreckungin das derelterlichenNutznießungunter=

liegendeVermögendes Kindes ist ein gegendas Kind ergangenes
Urtheil genügend.

S. 670n. .
Zur Zwangsvollstreckungin einenNachlaß ist, wenn mehrere

Erben vorhandensind, bis zur Theilung ein gegenalle Erben er=
gangenesUrtheil erforderlich.

1i
UnterliegteinNachlaßderVerwaltung einesTestamentsvollstreckers,

so istzurZwangsvollstreckungin denNachlaßeingegendenTestaments=
vollstreckerergangenesUrtheil erforderlichund genügend.

Steht dem Testamentsvollstreckernur die Verwaltung einzelner
Nachlaßgegenständezu, so ist die Jwangsvollstreckungin dieseGegen=
ständenur zulässig,wennder Erbe zu derLeistung,der Testaments=
vollstreckerzur Duldung der Zwangsvollstreckungverurtheiltist.

Zur ZwangsvollstreckungwegeneinesPflichttheilsanspruchsist im
Falle desAbs. 1 wie im Falle desAbs. 2 ein sowohl gegendenErben
als gegendenTestamentsvollstreckerergangenesUrtheil erforderlich.

S. 670p.
Auf die ErtheilungeinervollstreckbarenAusfertigungeinesfür

oder gegen den Erblasser ergangenenUrtheils für oder gegen den
Testamentsvollstreckerfinden die Vorschriftender §9. 665, 666—668
entsprechendeAnwendung. Auf Grund einer solchenAusfertigung ist
die Zwangsvollstreckungnur in die derVerwaltungdesTestaments=
vollstreckersunterliegendenNachlaßgegenständezulässig.
die Stelle des §. 671 Abs.2 tritt folgendeVorschrifte

Handelt es sichum die VollstreckungeinesUrtheils, dessenvoll=
streckbareAusfertigung nach §. 664 Abs. 1 ertheilt worden ist, oder
soll ein Urtheil, welchesnach den 9§.665—665b, 670d, 67oh,
670k, dem §. 6701 Abs. 2 und dem §. 670p für oder gegeneine
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der dort bezeichnetenPersonen wirksam ist, für oder gegeneine dieser
Personen vollstrecktwerden, somuß außerdemzu vollstreckendenUrtheil
auch die demselbenbeigefügteVollstreckungsklauselund, soferndieVoll—
streckungsklauselauf Grund öffentlicheroder öffentlichbeglaubigter
Urkundenertheiltist, auch eine Abschrift dieserUrkundenvor Beginn
derZwangsvollstreckungzugestelltseinodergleichzeitigmit Beginn der=
selbenzugestelltwerden.

196.Im §.672Abs.2 werdendieWorte„durcheineöffentlicheUrkunde“
ersetztdurchdieWorte: «

„durcheineöffentlicheoderöfsentlichbeglaubigteUrkunde“.

197. Als §. 676a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Hängt die Vollstreckungvon einerZug um Zug zu bewirkenden

LeistungdesGläubigersan denSchuldnerab, so darf der Gerichts=
vollzieherdieZwangsvollstreckungnichtbeginnen,bevorerdemSchuldner
die diesemgebührendeLeistungin einerdenVerzugderAnnahmebe=
gründendenWeise angebotenhat, sofernnicht der Beweis, daß der
Schuldnerbefriedigtoderim Verzugeder Annahmeist, durchöffent=
liche oder öffentlichbeglaubigteUrkunden geführt wird und eine Ab=
schriftdieserUrkundenbereitszugestelltist odergleichzeitigzugestelltwird.

198.Im 6.681wird .
a) der Abs.1 durchfolgendeVorschriftersetzt:

Zur Nachtzeit(E.171 Abs. 1), sowiean Sonntagenund
allgemeinenFeiertagendarf eine— nur mit
ErlaubnißdesAmtsrichterserfolgen,in dessenBezirkedieHandlung
vorgenommenwerdensoll.

b) der Abs. 3 gestrichen.

199. Im F. 683 tritt an die Stelle desAbs.2 Satz1 folgendeVorschrift:
Kann diemündlicheAusführungnichterfolgen,sohatderGerichts=

vollziehereineAbschriftdesProtokollsunterentsprechenderAnwendung
der I§. 158, 166— 170 zuzustellenoder, wenn demjenigen,an
welchendieAufforderungoderMittheilungzu richtenist, amOrteder
Zwangsvollstreckungnicht zugestelltwerdenkann, durchdie Post zu
übersenden.

200. Als §. 684a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
« Hängt dieVollstreckungvon einerZug um Zug zu bewirkenden

LeistungdesGläubigersan denSchuldnerab, so darf das Voll=
streckungsgerichteineVollstreckungsmaßregelnur anordnen,wenn der
Beweis, daß der Schuldnerbefriedigtoderim Verzugeder Annahme
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ist, durchöffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkundengeführtwird
und eineAbschrift dieserUrkundenbereitszugestelltist. DerZustellung
bedarfesnicht,wennbereitsderGerichtsvollzieherdieZwangsvollstreckung
nach§. 676a begonnenhatteund der Beweis durchdas Protokoll
desGerichtsvollziehersgeführtwird. «

201.AndieStelledesZ.687trittfolgendeVorschriftt
Die Bestimmungendes §. 686 Abs. 1, 3 finden entsprechende

Anwendung,wennin denFällen des§. 664 Abs.1, der . 665—665b,670d,67voh,670k, des§.6701Abs.2 unddes§.670p
der Schuldnerdenbei der ErtheilungderVollstreckungsklauselals be=
wiesenangenommenenEintritt der Voraussetzungfür die Ertheilung
der Vollstreckungsklauselbestreitet, unbeschadetder Befugniß des
Schuldners, in diesenFällen Einwendungengegendie Zulässigkeitder
Vollstreckungsklauselin Gemäßheitdes§. 668 zu erheben.

202. Hinter F. 690 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S.690a.
Solange ein Veräußerungsverbotder in den§§.135, 136 des

Bürgerlichen GesetzbuchsbezeichnetenArt besteht,soll derGegenstand,
auf welchenes sichbezieht,wegen eines persönlichenAnspruchs oder
auf Grund einesin Folge desVerbotsunwirksamenRechtsnichtim
Wege der Zwangsvollstreckungveräußertoder überwiesenwerden.
Auf Grund desVeräußerungsverbotskannnachMaßgabedes§. 690
Widersprucherhobenwerden.

E.690b.
Ein Gegenstand,der zu einer Vorerbschaftgehört, soll nicht im

WegederZwangsvollstreckungveräußertoderüberwiesenwerden,wenn
die Veräußerungoder die Überweisungim Falle des Eintritts der
Nacherbfolgenach§. 2115 desBürgerlichenGesetzbuchsdemNacherben
gegenüberunwirksamist. Der Nacherbekann nach Maßgabe des
§. 690 Widersprucherheben.

g.6900.
Findet nach F. 670g dieZwangsvollstreckungin das eingebrachte

Gut derEhefrau oder in das Gesammtgutstatt, so kannderEhemann
nach Maßgabe des F. 690 Widersprucherheben,wenn das gegendie
EhefrauergangeneUrtheil in AnsehungdeseingebrachtenGutes oder
des Gesammtgutsihm gegenüberunwirksamist.
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203—.Hijtster§.692werdenfolgendeVorschriftcneitsstgestellt:

86922.
Hat derGläubiger einebeweglicheSache desSchuldners im Besitz,

in Ansehung derenihm ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht
für seineForderungzusteht,so kann der Schuldnerder Zwangsvoll=
streckungin seinübrigesVermögennachF. 685 widersprechen,soweit
die Forderungdurchden Werth der Sache gedecktist. Steht dem
Gläubiger ein solchesRecht in Ansehung der Sache auch für eine
andereForderung zu, so ist der Widerspruchnur zulässig,wenn auch
dieseForderungdurchdenWerth der Sachegedecktist.

2
Solange der Erbe die Erbschaftnicht angenommenhat, ist eine

ZwangsvollstreckungwegeneinesAnspruchs,dersichgegendenNachlaß
richtet,nur in denNachlaßzulässig.

WegeneigenerBobinohhchkeitendesErben ist eineZwangsvoll=
streckungin denNachlaß vor derAnnahme derErbschaftnicht zulässig.

204. An die Stelle des §. 693 Abs.2 tretenfolgende Vorschriften:
Ist beieinerVollstreckungshandlungdieZuziehungdesSchuldners

nöthig, so hat, wenn dieErbschaftnochnicht angenommenoderwenn
der Erbe unbekanntoder es ungewiß ist, ob er die Erbschaftange=
nommen hat, das Vollstreckungsgerichtauf Antrag des Gläubigers
dem Erben einen einstweiligenbesonderenVertreter zu bestellen. Die
Bestellung hat zu unterbleiben,wenn ein Nachlaßpflegerbestelltist
oderwenndie VerwaltungdesNachlasseseinemTestamentsvollstrecker
zusteht.

205. Der F. 694 wird aufgehoben.

206. An dieStelle der §#.695, 696 tretenfolgendeVorschriften:

g.695.
Der als Erbe desSchuldnersverurtheilteBeklagtekann dieBe—

schränkungseinerHaftungnur geltendmachen,wennsie ihm im Ur—
theile vorbehaltenist.

Der Vorbehalt ist nicht erforderlich,wenn der Fiskus als gesetz—
licher Erbe verurtheiltwird oder wenn das Urtheil über eineNachlaß—
verbindlichkeitgegeneinenNachlaßverwalterodereinenanderenNachlaß=
pflegerodergegeneinenTestamentsvollstrecker,dem die Verwaltung
des Nachlasseszusteht,erlassenwird.

Reichs=Gesezbl.1898. 53
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Bei der Zwangsvollstreckunggegenden Erben des Schuldners
bleibt die BeschränkungderHaftung unberücksichtigt,bis auf Grund
derselbengegendieZwangsvollstreckungvon demErbenEinwendungen
erhobenwerden. «-

S. 696a.
Der Erbe kannauf Grund der ihm nachden9§.2014, 2015

des BürgerlichenGesetzbuchszustehendenEinreden nur verlangen,daß
die Zwangsvollstreckungfür die Dauer der dort bestimmtenFristen
auf solcheMaßregeln beschränktwird, die zur Vollziehung eines
Arresteszulässigsind. Wird vor demAblaufe der Frist die Er=
öffnung des Nachlaßkonkursesbeantragt, so ist auf Antrag die Be=
schränkungderZwangsvollstreckungauchnach demAblaufederFrist
aufrechtzuerhalten,bis überdieEröffnungdesKonkursverfahrensrechts=
kräftigentschiedenist.

K.696.
In Ansehungder Nachlaßgegenständekann der Erbe die Be=

schränkungderZwangsvollstreckungnach§. 696a auchgegenüberden
Gläubigern verlangen, die nicht Nachlaßgläubigersind, es sei denn,
daß er für die Nachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftet.

K.696c.
Ist eineNachlaßverwaltungangeordnetoderder Nachlaßkonkurs

eröffnet,so kann der Erbe verlangen,daß Maßregelnder Zwangs=
vollstreckung,die zu Gunsten eines Nachlaßgläubigersin sein nicht
zum NachlassegehörendesVermögenerfolgtsind, aufgehobenwerden,
esseidenn,daß er für dieNachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftet.

Im Falle derNachlaßverwaltungstehtdemNachlaßverwalterdas
gleicheRechtgegenüberMaßregelnderZwangsvollstreckungzu, die zu
GunsteneinesanderenGläubigersals einesNachlaßgläubigersin den
Nachlaßerfolgtsind.

S.696fd.
Die Erledigungder auf Grund der §§.696—6696eerhobenen

EinwendungenerfolgtnachdenBestimmungenderS#§.686, 688, 689.

S. 696e.
Die Bestimmungendes§. 695 Abs.1 und der§§.696—696 ,

finden auf die nach§. 1489 desBürgerlichenGesetzbuchseintretende
beschränkteHaftung, die Bestimmungendes §. 695 Abs.1 und der
§. 696) 696 findenauf dienachden9#.419, 1480, 1504, 2187
desBürgerlichenGesetzbuchseintretendebeschränkteHaftungentsprechende
Anwendung.



§.696f.
Soll durch die Zwangsvollstreckungein Recht an einemGrund—

stücke,das von dem bisherigenEigenthümernach §. 928 desBürger=
lichenGesetzbuchsaufgegebenund von demAneignungsberechtigtennoch
nicht erworbenworden ist, geltendgemachtwerden, so hat das Voll=
streckungsgerichtauf Antrag einenVertreterzu bestellen,dem bis zur
Eintragung einesneuenEigenthümersdieWahrnehmung der sichaus
dem EigenthumergebendenRechteund Verpflichtungenim Jwangs=
vollstreckungsverfahrenobliegt.

207. Als §.700a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Bedarf der Gläubigerzum ZJweckeder Jwangsvollstreckungeines

Erbscheinsoder eineranderenUrkunde, die demSchuldner auf Antrag
von einerBehörde,einemBeamtenodereinemNotar zu ertheilenist,
so kanner die Ertheilungan Stelle des Schuldnersverlangen.

208. Im §. 702 wird
a) die Nr. 1 durch folgendeVorschrift ersetzt:

1. aus Vergleichen,welchenachErhebungder Klage zwischenden
Parteien oder zwischeneiner Partei und einemDritten zur Bei=
legung des RechtsstreitsseinemganzenUmfange nach oder in
Betreff einesTheils des Streitgegenstandesvor einemdeutschen

« Gerichtabgeschlossensind;
b) derNr. 5 als Satz 2 folgendeVorschrifthinzugefügt:

Als ein Anspruch,welcherdie Zahlung einerGeldsummezum
Gegenstandehat, gilt auchderAnspruchaus einerHypothek, einer
Grundschuldoder einer Rentenschuld. s,

c)alsAbs.2folgendeVorschrifthinzugefügt:
SoweitnachdenVorschriftender§§.6700,670e,670i,

des §. 6701 Abs. 2 und des §. 6700 Abs. 2 die Verurtheilung
einesBetheiligtenzurDuldungderZwangsvollstreckungerforderlich
ist, wird sie dadurchersetzt,daß der Betheiligtein einernach
Abs.1 Nr. 5 aufgenommenenUrkundedie sofortigeZwangs=
vollstreckungin die seinemRechteunterworfenenGegenständebe=
willigt.

209. Im §.703 wird statt„§G.704, 705 gesetzt:
„K. 704—705%

210. Im §. 704 werden
a) derAbs.1 durchfolgendeVorschriftersetzt:

Vollstreckungsbefehlebedürfender Vollstreckungsklauselnur,
wenndieZwangsvollstreckungfür einenanderenals denin dem

53“
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BefehlebezeichnetenGläubiger odergegeneinenanderenals den
in demBefehlebezeichnetenSchuldnererfolgensoll.

b) im Abs. 3 die Worte poder die bei der Ertheilung derVollstreckungs=
klauselals eingetretenangenommeneRechtsnachfolge“ersetztdurchdie
Worte:

„oder der bei der Ertheilung der Vollstreckungsklauselals be=
wiesenangenommeneEintritt derVoraussetzungfür dieErtheilung
derVollstreckungsklausel“.

211. Im 8g.705 Abs. 5 tretenan dieStelle derWorte „Eintritt derThatsache,
von welcherdie Vollstreckungaus derUrkundeabhängt,oderdie als ein=
getretenangenommeneRechtsnachfolge"“die Worte:

„Eintritt derVoraussetzungfür dieErtheilungderVollstreckungsklausel“.
212. Hinter F. 705 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 705%

Aus Kostenfestsetzungsbeschlüssenund aus den nach §. 702 Nr. 5
aufgenommenenUrkundendarf dieZwangsvollstreckungnur beginnen,
wennder SchuldtitelmindestenseinenTag vorherzugestelltist.

S.705b
Hat sichderEigenthümereinesmit einerHypothek,einerGrund=

schuldodereinerRentenschuldbelastetenGrundstücksin einernachF. 702
Nr. 5aufgenommenenUrkundedersofortigenZwangsvollstreckungunter=
worfen und ist demRechtsnachfolgerdes Gläubigers einevollstreckbare
Ausfertigungertheilt,soist dieZustellungderdieRechtsnachfolgenach=
weisendenöffentlichenoderöffentlichbeglaubigtenUrkundenichterforderlich,
wennderRechtsnachfolgerals Gläubigerim Grundbucheingetragenist.

FS.705c.
Der Eigenthümerkann sich in einer nach F. 702 Nr. 5 auf=

genommenenUrkundein Ansehungeiner Hypothek,einer Grundschuld
oder einerRentenschulddersofortigenZwangsvollstreckungin derWeise
unterwerfen,daß dieZwangsvollstreckungaus derUrkundegegenden
jeweiligenEigenthümerdes Grundstückszulässigsein soll. Die Unter=
werfung bedarf in diesemFalle der Eintragung in das Grundbuch.

Bei der ZwangsvollstreckunggegeneinenspäterenEigenthümer,
der im Grundbuch eingetragenist, bedarf es nicht der Zustellung der
den Erwerb des Eigenthums nachweisendenöffentlichenoder öffentlich
beglaubigtenUrkunde.

Ist die sofortigeZwangsvollstreckunggegendenjeweiligenEigen=
thümer zulässig, so ist für die im §. 705 Abs. 5 bezeichnetenKlagen
das — zuständig, in dessenBezirke das Grundstückbelegenist.
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Der FJ.706 Abs. 2 wird aufgehoben.
Als F. 710a wird folgendeVorschrifteingestellt:

Wird ein Gegenstandauf Grund der Pfändung veräußert,so
stehtdemErwerberwegeneinesMangels im Rechteoderwegeneines
MangelsderveräußertenSacheeinAnspruchaufGewährleistungnichtzu.

Im I. 711 werden die Worte „daß er sein Vermögen vollständig an=
gegebenund wissentlichnichts verschwiegenhabe“ ersetztdurch die Worte:

„daß er nach bestemWissen sein Vermögen so vollständig angegeben
habe,als er dazuim Stande sei“.

Der §. 712 Abs. 2 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
AndereSachen als Geld, Kostbarkeitenund Werthpapieresind im

GewahrsamdesSchuldners zu belassen,sofernnicht hierdurchdie Be=
friedigungdes Gläubigers gefährdetwird. Werdendie Sachen im
Gewahrsamdes Schuldners belassen,so ist die Wirksamkeitder
Pfändung dadurchbedingt, daß durchAnlegungvon Siegeln oder
aufsonstigeWeisedie Pfändung ersichtlichgemachtist.

An dieStelleder§#.714),715tretenfolgendeVorschriften:

S.714.
Früchte,die von demBoden nochnicht getrenntsind, können

gepfändetwerden,solangenicht ihre Beschlagnahmeim Wege der
Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögenerfolgt ist. Die
Pfändung darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen
Zeit derReife erfolgen.

Ein Gläubiger,der einRechtaufBefriedigungaus demGrund=
stückehat, kannderPfändungnachMaßgabedes§.690 widersprechen,
sofernnicht die Pfändung für einen im Falle der Zwangsvollstreckung
in das GrundstückvorgehendenAnsprucherfolgt ist.

S.715.
FolgendeSachen sind der Pfändung nicht unterworfen:
1. die Kleidungsstücke,die Betten, die Wäsche,das Haus= und

Küchengeräth,insbesonderedieHeiz=undKochöfen,soweitdiese
Gegenständefür denBedarf desSchuldnersoderzur Erhaltung
eines angemessenenHausstandesunentbehrlichsind; "

2. die für den Schuldner, seineFamilie und seinGesindeauf vier
WochenerforderlichenNahrungs=,Feuerungs=undBeleuchtungs=
mittel oder, soweitsolcheVorräthe auf zweiWochennicht vor=
handenund ihre Beschaffungfür diesenZeitraum auf anderem
Wegenichtgesichertist, der zurBeschaffungerforderlicheGeld=
betrag;



10.

11.

eineMilchkuh odernach der Wahl des Schuldners statt einer
solchenzwei Ziegen oder zweiSchafe nebstden zum Unterhalt
und zur Streu für dieselbenauf vier Wochenerforderlichen
Futter=und Streuvorräthenoder, soweitsolcheVorräthe auf
zweiWochennicht vorhanden,demzur Beschaffungerforder=
lichenGeldbetrage,wenn die bezeichnetenThiere für die Er=
nährung desSchuldners,seinerFamilie und seinesGesindes
unentbehrlichsind;
beiPersonen,welcheLandwirthschaftbetreiben,das zum Wirth=
schaftsbetrieberforderlicheGeräth undVieh nebstdemnöthigen

zur Fortführung der Wirthschaft bis zu der Zeit erforderlich
sind,zu welchergleicheoderähnlicheErzeugnissevoraussichtlich
gewonnenwerden;
beiKünstlern,Handwerkern,gewerblichenArbeiternundanderen

LeistungenihrenErwerbziehen,diezur persönlichenFortsetzung
der ErwerbsthätigkeitunentbehrlichenGegenstände;
bei den Wittwen und den minderjährigenErben der unter
Nr. 5 bezeichnetenPersonen, wenn sie das Erwerbsgeschäftfür
ihre RechnungdurcheinenStellvertreterfortführen,die zur
persönlichenFortführungdesGeschäftsdurchdenStellvertreter
unentbehrlichenGegenstände;
bei Offizieren,Deckoffizieren,Beamten,Geistlichen,Lehrern
an öffentlichenUnterrichtsanstalten,Rechtsanwälten,Notaren
sowieAerztenund Hebammendie zur Verwaltung desDienstes
oderAusübung des Berufs erforderlichenGegenstände,sowie
anständigeKleidung;
bei Offizieren,Militärärzten, Deckoffizieren,Beamten,Geist=
lichen, bei Aerzten und Lehrern an öffentlichenAnstalten ein
Geldbetrag,welcherdem der Pfändung nicht unterworfenen
Theile des Diensteinkommensoder der Mension für die Zeit
von der Pfändung bis zum nächstenTermineder Gehalks=
oderPensionszahlunggleichkommt;

fäße und Waaren;
die Bücher, welchezum Gebrauchedes Schuldners und seiner
Familie in der Kirche oder Schule oder einer sonstigenUnter=
richtsanstaltoderbei der häuslichenAndacht bestimmtsind;
die in Gebrauch genommenenHaushaltungs=und Geschäfts=
bücher,die Familienpapiere,sowiedieTrauringe, Ordenund
Ehrenzeichen; .
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12. künstlicheGliedmaßen,Brillen und anderewegenkörperlicher
Gebrechen nothwendige Hülfsmittel, soweit diese Gegenstände
zum Gebrauchedes Schuldnersund seinerFamilie bestimmt
sind; .

13. diezurunmittelbarenVerwendungfür dieBestattungbestimmten
Gegenstände.

S. 715a.
Gegenstände,welchezum gewöhnlichenHausrathegehörenund

im Haushalte desSchuldners gebrauchtwerden, sollennicht gepfändet
werden,wennohneWeiteresersichtlichist, daßdurchderenVerwerthung
nur einErlös erzieltwerdenwürde,welcherzudemWertheaußerallem
Verhältnissesteht.

S. 715b.
Zur PfändungvonFrüchten,die von demBoden nochnichtge=

trennt sind, und * Pfändung von Gegenständender im H. 715
Nr. 4 bezeichnetenArtbei Personen,welcheLandwirthschaftbetreiben,
soll ein landwirthschaftlicherSachverständigerzugezogenwerden,sofern
anzunehmenist, daß derWerth der zu pfändendenGegenständeden
Betrag von eintausendMark übersteigt.

Inwieweitbei einemgeringerenWertheein Sachverständigerzu—
gezogenwerdensoll, bestimmtdie Landesjustizverwaltung.

218. Der §. 716 Abs.2 wird gestrichen.
219. Als F. 716 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

GepfändetesGeld ist demGläubigerabzuliefern.
Wird demGerichsvollzieherglaubhaftgemacht,daß an gepfän=

detemGelde ein die Veräußerung hinderndesRecht eines Dritten be=
stehe,so ist das Geld zu hinterlegen.Die Zwangsvollstreckungist
fortzusetzen,wenn nicht binnen einer Frist von zwei Wochenseit dem
Tage der Pfändung eine Entscheidungdes nach §. 690 Abs.1 zu=
ständigenGerichtsüber die Einstellungder Zwangsvollstreckungbei=
gebrachtwird.

Die WegnahmedesGeldesdurchdenGerichtsvollziehergilt als
Zahlung von Seiten des Schuldners,sofernnicht nachAbs.2 oder
nach F. 659 die Hinterlegungzu erfolgenhat.

220. Der F. 717 erhältfolgendenAbs.4: ·
Bei derVersteigerungfindendieVorschriftendes§. 1239 Abs.1

Satz 1, Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.
221. Im F§.718 werden

a) der Abs. 1 durch folgendeVorschrift ersetzt:
Dem Zuschlagan den Meistbietendensoll ein dreimaliger

Aufruf vorausgehen;die Vorschriftendes F. 156 des Bürger=
lichenGesetzbuchsfindenAnwendung.
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b) als Abs.4 folgendeVorschriftenhinzugefügt:
Wird derZuschlagdemGläubigerertheilt,so ist dieservon

der Verpflichtung zur baaren Zahlung soweit befreit, als der
Erlös nachAbzug derKostender Zwangsvollstreckungzu seiner
Befriedigung zu verwendenist, sofernnicht demSchuldner nach=
a#ir ist, durchSicherheitsleistungoderdurchHinterlegungdie
Vollstreckungabzuwenden.Soweit der Gläubigervon der Ver=

pflichtung zur baaren Zahlung befreit ist, gilt der Betrag als
von demSchuldneran denGläubigergezahlt.

222. An die Stelle des §. 727 Abs.1 tritt folgendeVorschrift:
Zur Bfändung bereitsgepfändeterSachen genügtdie in das

Protokoll aufzunehmendeErklärungdesGerichtsvollziehers,daß er die
Sachenfür seinenAuftraggeberpfände.

223. Der F. 731 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Zur Pfändung einerForderung,für welcheeineHypothekbesteht,

ist außer dem Pfändungsbeschlussedie Übergabe des Hypothekenbriefs
an den Gläubiger erforderlich.Wird die Übergabe im Wege der
Zwangsvollstreckungerwirkt,sogilt sieals erfolgt,wennderGerichts=
vollzieherden Brief zum Zweckeder Ablieferungan denGläubiger
wegnimmt.Ist dieErtheilungdesHypothekenbriefsausgeschlossen,so
ist die Eintragungder Pfändung in das Grundbucherforderlich;die
Eintragung erfolgt auf Grund des Pfändungsbeschlusses.

Wird der Pfändungsbeschlußvor der Übergabe desHypotheken=
briefs oderder Eintragungder Pfändung demDrittschuldnerzuge=
stellt, so gilt die Pfändung diesemgegenübermit der Zustellung als
bewirkt.

DieseVorschriftenfinden keineAnwendung, soweites sichum die
Pfändung derAnsprücheauf die im F. 1159 desBürgerlichenGesetz=
buchs bezeichnetenLeistungen handelt. Das Gleiche gilt bei einer
Sicherungshypothekim Falle des§F.1187 desBürgerlichenGesetzbuchs
von der Pfändung der Hauptforderung.

224. An die Stelle des §. 736 Abs.3 tritt folgendeVorschrift:
Die Bestimmungendes §. 730 Abs. 2), 3 finden auf die Über=

weisungentsprechendeAnwendung.

225 7/ §. 737 wird
a) hinter Abs. 1 folgendeVorschrift als Abs. 2 eingestellt:

Der Überweisungsbeschlußgilt, auchwenn er mit Unrecht
erlassenist, zuGunstendesDrittschuldnersdemSchuldnergegen=
übersolangeals rechtsbeständig,bis er aufgehobenwird und die
Aufhebung zur Kenntniß des Drittschuldnersgelangt.
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b) im bisherigenAbs.2,jetzt Abs.3, derSatz 1 durchfolgendeVorschrift
ersetzt: - .

Der Schuldner ist verpflichtet,demGläubiger diezur Geltend=
machungder ForderungnöthigeAuskunft zu ertheilenund ihm
die überdie ForderungvorhandenenUrkundenherauszugeben.

226. Hinter F. 737 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S.737a.
Zur Überweisung einer gepfändetenForderung, für welcheeine

Hypothekbesteht,genügtdieAushändigung desÜberweisungsbeschlusses
an den Gläubiger. Ist die Ertheilung des Hypothekenbriefsaus=
geschlossen,so ist zur Überweisung an Zahlungsstattdie Eintragung
derÜberweisungin dasGrundbucherforderlich;dieEintragungerfolgt
auf Grund des Überweisungsbeschlusses.

DieseVorschriftenfinden keineAnwendung, soweites sichum die
ÜberweisungderAnsprücheauf die im §. 1159 desBürgerlichenGesetz=
buchs bezeichnetenLeistungen handelt. Das Gleiche gilt bei einer
Sicherungshypothekim Falle des §. 1187 desBürgerlichenGesetzbuchs
von der Überweisungder Hauptforderung.

Bei einerSicherungshypothekder im §. 1190 des Bürgerlichen
GesetzbuchsbezeichnetenArt kanndie Hauptforderungnach denallge=
meinenVorschriftengepfändetund überwiesenwerden,wennderGläu=
biger dieÜberweisung derForderung ohne dieHypothekan Zahlungs=
statt beantragt.

§. 737b.
Wird einedurchein Pfandrecht an einer beweglichenSache ge=

sicherteForderungüberwiesen,so kannder Schuldnerdie Herausgabe
desPfandes an denGläubiger verweigern,bis ihm Sicherheitfür
die Haftung geleistetwird, die für ihn aus einer Verletzungder dem
Gläubiger dem Verpfänder gegenüberobliegendenVerpflichtungenent=
stehenkann.

227. Der F. 744 Abs. 1 erhält folgendenZusatz:
Der vorherigenErtheilungeiner vollstreckbarenAusfertigungund der
Zustellung des Schuldtitels bedarf es nicht.

228. Im §. 747 werdenhinterAbs. 1 folgendeVorschriftenals Abs.2 eingestellt:
Ist der Anspruchauf ÜbertragungdesEigenthumsgerichtet,so

hat die Auflassung an den Segquesterals Vertreter desSchuldners zu
erfolgen. Mit demÜbergangedesEigenthumsauf denSchuldner
erlangtder Gläubiger eineSicherungshypothekfür seineForderung.
Der Sequesterhat dieEintragung derSicherungshypothekzu bewilligen.

Reichs=Gesezbl.1898. 54
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229.Jm§.749tketen « s-
a) im Abs.1 an die Stelle derNr. 1, 2, 3, 8 folgendeVorschriften:

1. derArbeits=oderDienstlohnnachdenBestimmungendesReichs=
gesetzesvom21.Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.1869 S. 242 und
1871 S. 63, Reichs=Gesetzbl.1897 S. 159,

2. die auf gesetzlicherVorschrift beruhendenAlimentenforderungen
und dienach§. 844 desBürgerlichenGesetzbuchswegenderEnt=
ziehungeinersolchenForderungzu entrichtendeGeldrente;

3. die fortlaufendenEinkünfte, welcheein Schuldner aus Stiftungen
odersonstaufGrund derFürsorgeundFreigebigkeiteinesDritten
bezieht,insoweitder Schuldner zur Bestreitungdes nothdürftigen
Unterhalts für sich, seinenEhegattenund seinenochunversorgten
Kinder dieserEinkünftebedarfz;

8. das DiensteinkommenderOffiziere, Militärärzte und Deckoffiziere,
der Beamten, der Geistlichen,sowiederAerzteund Lehreran
öffentlichenAnstalten; die Pensionen dieserPersonen nach deren
Versetzungin einstweiligenoder dauerndenRuhestand, sowieder
nachihremTode denHinterbliebenenzu gewährendeSterbe=oder
Gnadengehalt.

b) andieStelledesAbs.3 folgendeVorschrift:
Die nach§. 843 desBürgerlichenGesetzbuchswegeneiner

VerletzungdesKörpersoderderGesundheitzuentrichtendeGeldrente
ist nur soweitderPfändung unterworfen,als derGesammtbetrag
die Summe von fünfzehnhundertMark für das Jahr übersteigt.

230. Hinter §. 749 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S.749.
Eine Forderung ist in Ermangelung besondererVorschriftender

Pfändung nur insoweitunterworfen,als sie übertragbarist.
Eine nach §F.399 desBürgerlichenGesetzbuchsnicht übertragbare

Forderung kann insoweitgepfändetund zur Einziehungüberwiesen
werden,als der geschuldeteGegenstandderPfändungunterworfenist.

. 749b.
Der Pflichttheilsanspruchist derPfändung nur unterworfen,wenn

er durch Vertrag anerkanntoder rechtshängiggewordenist.
Das Gleiche gilt für den nach H.528 des BürgerlichenGesetz—

buchsdemSchenkerzustehendenAnspruchauf Herausgabedes Ge—
schenkes.
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231.Jm8.754wird
a) hinterAbs.2 folgendeVorschriftals Abs.3 eingestellt:

Ein unveräußerlichesRecht ist in Ermangelung besonderer
Vorschriftender Pfändung insoweit unterworfen, als die Aus=
übungeinemAnderenüberlassenwerdenkann.

b) derAbs.3 jetztAbs.4, durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Das GerichtkannbeiderZwangsvollstreckungin unveräußer=

licheRechte,derenAusübungeinemAnderenüberlassenwerden
kann,besondereAnordnungenerlassen.Es kanninsbesonderebei
der Zwangsvollstreckungin NutzungsrechteeineVerwaltungan=
ordnen;in diesemFalle wird diePfändung durchÜbergabeder
zu benutzendenSachean denVerwalterbewirkt,sofernsienicht
durchZustellungdes Beschlussesbereitsvorherbewirktist.

c) hinterAbs.4, jetztAbs.5, folgendeVorschriftals Abs.6eingestellt:
Auf dieZwangsvollstreckungin eineReallast, eineGrund=

schuld oder eine Rentenschuldfinden die Vorschriften über die
Zwangsvollstreckungin eineForderung,für welcheeineHypothek
besteht,entsprechendeAnwendung.

232. Hinter §. 754 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 754a.
Auf dieJwangsvollstreckungin denAntheil an einemimSchiffs=

registereingetragenenSchiffe (Schiffspart)findendieBestimmungen
des§.754 mit folgendenAbweichungenAnwendung.

Als Vollstreckungsgerichtist das Amtsgerichtzuständig,in dessen
Bezirke sich der Heimathshafenoder der Heimathsortdes Schiffes
befindet.

Dem Antrag auf Anordnungder Veräußerungder Part ist ein
Auszug aus dem Schiffsregisterbeizufügen,der alle die Part be=
treffendenEintragungenenthält;der Auszugdarf nichtälter als eine
Wochesein.

Der Pfändungsbeschlußsoll dem Korrespondentrhederzugestellt
werden;die Pfändung wird auchmit dieserZustellungwirksam.

Das Vollstreckungsgerichtsoll der Registerbehördevon der Er=
lassungdes PfändungsbeschlussesunverzüglichMittheilung machen.

Ergiebtder Auszugaus demSchiffsregister,daß die Part mit
einem Pfandrechtebelastetist, welcheseinem anderen als dem be=
treibendenGläubigerzusteht,so ist dieHinterlegungdesErlöses an=
zuordnen.Die VertheilungdesErlöses erfolgt in diesemFalle nach
denBestimmungender 95.759—768) Forderungen,für die ein

54“
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Pfandrechtan der Part eingetragenist, sind nachdemInhalte des
Schiffsregistersin denTheilungsplanaufzunehmen.

S. 754b. ·
Der Antheil einesGesellschaftersan demGesellschaftsvermögen

einernach§.705 desBürgerlichenGesetzbuchseingegangenenGesellschaft
ist der Pfändung unterworfen. Der Antheil eines Gesellschaftersan
den einzelnenzu dem GesellschaftsvermögengehörendenGegenständen
ist der Pfändung nicht unterworfen.

Die gleichenVorschriften gelten für den Antheil einesMiterben
an demNachlaßund an deneinzelnenNachlaßgegenständen.

S.754e.
Bei dem Güterstandeder allgemeinenGütergemeinschaft,derEr=

rungenschaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftist der Antheil
einesder Ehegattenan demGesammtgutund an deneinzelnendazu
gehörendenGegenständenderPfändung nichtunterworfen.Das Gleiche
gilt bei der fortgesetztenGütergemeinschaftvon denAntheilen des über=
lebendenEhegattenund derAbkömmlinge.

Nach der Beendigung der Gemeinschaftist der Antheil an dem
Gesammtgutezu Gunstender Gläubiger des Antheilsberechtigtender
Pfändung unterworfen.

S.754d.
Das Recht, welchesbei dem Güterstandeder Verwaltung und

Nutznießungdem Ehemann an dem eingebrachtenGute zusteht, ist
der Pfändung nicht unterworfen. Die von demEhemann erworbenen
Früchtedes eingebrachtenGutes sindderPfändung nichtunterworfen,
soweit sie zur Erfüllung der in den 99. 1384— 1387 des Bürger=
lichen GesetzbuchsbestimmtenVerpflichtungen des Ehemanns, zur
Erfüllung der ihm seinerEhefrau, seinerfrüherenEhefrau oder seinen
VerwandtengegenübergesetzlichobliegendenUnterhaltspflichtund zur
BestreitungseinesstandesmäßigenUnterhalts erforderlichsind.

Der Widerspruchkann auchvon derEhefrau nachF. 685 geltend
gemachtwerden.

S. 754e.
Das Recht, welchesdem Vater oder der Mutter kraft der elter=

lichenNutznießungan dem Vermögendes Kindes zusteht,ist der
Pfändung nicht unterworfen. Das Gleiche gilt von den ihnen nach
den §. 1655, 1656 des Bürgerlichen GesetzbuchszustehendenAn=
sprüchen,solangedie Ansprüchenicht fällig sind.

Auf diePfändung der von demVater oder derMutter kraft der
elterlichenNutznießungerworbenenFrüchte finden die Vorschriftendes
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Z.754d«Abs.1Satz2mitderMaszgabe entsprechendeAnwendung,
daß die in den §§. 1655, 1656 des Bürgerlichen Gesetzbuchsbezeich=
neten Ansprüche, wenn sie fällig sind, den erworbenenFrüchten
gleichstehen.

Der Widerspruchkann auchvon demKinde nach . 685 geltend
gemachtwerden.

S. 754.
Ist der Schuldner als Erbe nach §. 2338 des Bürgerlichen

GesetzbuchsdurchdieEinsetzungeinesNacherbenbeschränkt,so sind die
Nutzungender Erbschaftder Pfändung nicht unterworfen, soweit sie
zur Erfüllung der dem Schuldner seinemEhegatten, seinemfrüheren
EhegattenoderseinenVerwandtengegenübergesetzlichobliegendenUnter=
haltspflicht und zur Bestreitung seinesstandesmäßigenUnterhalts er=
forderlichsind. Das Gleichegilt, wenn der Schuldner nach F. 2338
des BürgerlichenGesetzbuchsdurchdie ErnennungeinesTestaments=
vollstreckersbeschränktist, für seinen Anspruch auf den jährlichen
Reinertrag.

Die Pfändung ist unbeschränktzulässig,wennderAnsprucheines
Nachlaßgläubigersoderein auchdemNacherbenoderdemTestaments=
vollstreckergegenüberwirksamesRecht geltend gemachtwird.

Diese Vorschriften finden entsprechendeAnwendung, wenn der
Antheil einesAbkömmlingesan dem Gesammtguteder fortgesetzten
Gütergemeinschaftnach§. 1513 Abs.2 des BürgerlichenGesetzbuchs
einerBeschränkungder im Abs.1 bezeichnetenArt unterliegt.

233. Die §§.755)756 werdenaufgehoben.

234. An die Stelle des §. 757 tretenfelgendeVorschriften:

“=
Der Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögenunter=

liegen außer den Grundstückendie Berechtigungen,für welchedie sich
auf GrundstückebeziehendenVorschriften gelten, und die im Schiffs=
registereingetragenenSchiffe.

Die Zwangsvollstreckungin denBruchtheil einesGrundstücksoder
einer Berechtigungist nur zulässig, wenn der Bruchtheil in dem An=
theil einesMiteigenthümersbestehtoder wenn sich der Anspruchdes
Gläubigers auf ein Rechtgründet,mit welchemder Bruchtheilals
solcherbelastetist.

S. 757a.
Die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögenumfaßt

auchdie Gegenstände,auf welchesich bei Grundstückenund Berechti=
gungendieHypothek,beiSchiffen das eingetragenePfandrechterstreckt.
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DieseGegenständekönnen,soweitsie Zubehörsind, nichtgepfändet
werden. Im Uebrigenunterliegensie derZwangsvollstreckungin das
beweglicheVermögen,solangenichtihre Beschlagnahmeim Wegeder
Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögenerfolgtist.

S.757b.
Die Zwangsvollstreckungin ein GrundstückerfolgtdurchEintra=

gung einer Sicherungshypothekfür die Forderung, durchZwangs=
versteigerungund durchJwangsverwaltung. «

Der Gläubigerkannverlangen,daß einedieserMaßregelnallein
oder nebenden übrigen ausgeführtwerde.

Auf Grund einesVollstreckungsbefehlsfindetdieEintragungeiner
Sicherungshypotheknichtstatt. Auf Grund einesanderenSchuldtitels
darf eineSicherungshypotheknur für eine denBetrag von dreihundert
Mark übersteigendeForderungeingetragenwerden)die Vorschriften
der §#F.4, 5 finden entsprechendeAnwendung.

S. 757e.
Die Sicherungshypothekwird aufAntrag desGläubigersin das

Grundbucheingetragen;dieEintragungistauf demvollstreckbarenTitel
zu vermerken.Mit derEintragungentstehtdieHypothek.Das Grund=
stückhaftetauchfür die demSchuldnerzur Last fallendenKostender
Eintragung.

Sollen mehrereGrundstückedes Schuldners mit der Hypothek
belastetwerden,so ist der Betrag der Forderung auf die einzelnen
Grundstückezuvertheilen;dieGrößederTheilebestimmtderGläubiger.

S. 757d.
Wird durch eine vollstreckkbareEntscheidungdie zu vollstreckende

Entscheidungoder ihre vorläufige Vollstreckbarkeitaufgehobenoder die
Zwangsvollstreckungfür unzulässigerklärt oder derenEinstellung an=
geordnet,so erwirbt der Eigenthümerdes Grundstücksdie Hypothek.

Das Gleiche gilt, wenn durch eine gerichtlicheEntscheidungdie
einstweiligeEinstellungder Vollstreckungund zugleichdie Aufhebung
der erfolgtenVollstreckungsmaßregelnangeordnetwird oderwenndie
zur AbwendungderVollstreckungnachgelasseneSicherheitsleistungoder
Hinterlegungerfolgt.

S. 757e.
Die ZwangsversteigerungunddieZwangsverwaltungwerdendurch

ein besonderesGesetzgeregelt.
K.757.

Auf dieZwangsvollstreckungin eineBerechtigung,für welchedie
sichauf GrundstückebeziehendenVorschriftengelten,sindendie Vor=
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schriftenüberdieZwangsvollstreckungin GrundstückeentsprechendeAn=wendung.
Die Zwangsvollstreckungin ein eingetragenesSchiff erfolgtnurdurchZwangsversteigerung.

S.757g.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nachwelchen,wenn ein Anderer als derEigenthümereinerEisenbahnoderKleinbahnden Betrieb der Bahn kraft eigenenNutzungsrechtsausübt, dasNutzungsrechtund gewissedemBetriebegewidmeteGegenständein An=sehungderZwangsvollstreckungzum unbeweglichenVermögengehörenund dieZwangsvollstreckungabweichendvon denVorschriftenderReichs=gesetzegeregeltist.

Der §.759 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Das zuständigeAmtsgericht(I#.728, 750" 751) hat nachEin=gang derAnzeigeüberdieSachlagean jedenderbetheiligtenGläubigerdie Aufforderungzu erlassen,binnenzwei WocheneineBerechnungderForderungan Kapital, Zinsen,Kostenund sonstigenNebenforde=rungeneinzureichen.

Im §9#.772 werdenhinterdemWorte„Pfändung“' dieWorte eingeschaltet:
Hund Überweisung“.

An die Stelle des§. 774 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
DieseBestimmungkommtim Falle der Verurtheilungzur Ein=gehungeinerEhe, im Falle der Verurtheilungzur HerstellungdesehelichenLebensund im Falle der Verurtheilungzur LeistungvonDienstenaus einemDienstvertragenichtzur Anwendung.

Als J. 774a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Ist der Schuldner auf Grund der Vorschriftendes bürgerlichenRechtszur LeistungeinesOffenbarungseidesverurtheilt,so erfolgtdie

desEides findendie Vorschriftender 9§.440—446 Anwendung.
Erscheint der Schuldner in dem zur Eidesleistung bestimmten

Termine nicht oder verweigerter dieEidesleistung,so ist nach §. 774zu verfahren. Ist der Schuldnerzur Erzwingungder Eidesleistungin Haft genommen,so findendieVorschriftendes§. 783 Anwendung.
Im §. 777werdenhinter denWorten„/desF. 678 Abs.3“ die Worteeingeschaltet:

J#unddes§F.679/
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240. Hinter §. 779 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

S. 779a.
Ist durchein vorläufigvollstreckbaresUrtheil der Schuldnerzur

AbgabeeinerWillenserklärungverurtheilt,auf Grund dereneineEin=
tragungin dasGrundbuchoderdasSchiffsregistererfolgensoll, sogilt
dieEintragungeinerVormerkungodereinesWiderspruchsals bewilligt.

S. 779b.
Soll auf Grund einesUrtheils, das eine Willenserklärung des

Schuldnersersetzt,eineEintragungin einöffentlichesBuchoderRegister
vorgenommenwerden,sokannderGläubigeran Stelle desSchuldners
dieErtheilung der im §. 700a bezeichnetenUrkundenverlangen,soweit
er dieserUrkundenzur Herbeiführungder Eintragungbedarf.

S. 779c.
Ist der Schuldnerzur Übertragungdes Eigenthumsoderzur

Bestellung einesRechts an einer beweglichenSache verurtheilt, sogilt
die Übergabe der Sache als erfolgt, wenn der Gerichtsvollzieherdie
Sachezum ZweckederAblieferungan denGläubigerwegnimmt.

Das Gleichegilt, wenn der Schuldner zur Bestellungeiner
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuldoder zur Abtretung oder
BelastungeinerHypothekenforderung,GrundschuldoderRentenschuld
verurtheiltist, für die ÜbergabedesHypotheken=,Grundschuld=oder
Rentenschuldbriefs.

S. 779d.
Auf einenErwerb, der sichnachden W. 779, 779e vollzieht,

finden die Vorschriftendes bürgerlichenRechts zu Gunsten derjenigen,
welcheRechtevon einemNichtberechtigtenherleiten,Anwendung.

241. Im §. 780 werdenhinterdenWorten „desOffenbarungseides“dieWorte
eingeschaltet:

„in denFällen der #. 711, 769⅝.

242. Im §. 781 wird
a) hinter Abs. 1 folgendeVorschrift als Abs. 2 eingestellt:

Die Anwesenheitdes Gläubigers in demTermin ist nicht
erforderlich.

b) der bisherigeAbs. 2) jetztAbs. 3, durch folgendeVorschriftenersetzt:
Bestreitetder Schuldnerdie Verpflichtungzur Leistungdes

Eides, so ist von dem GerichtedurchBeschlußüber den Wider=
spruchzu entscheiden.Die Eidesleistungerfolgt erst nachEintritt
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der Rechtskraftder Entscheidung;das Vollstreckungsgerichtkannjedoch die Eidesleistung vor Eintritt der Rechtskraftanordnen,wenn bereitsein frühererWiderspruch rechtskräftigverworfenist.
Der §. 784 erhält folgendenAbf. 2:

Diese Vorscheift findet keineAnwendung, wenn seit der Eides=leistungfünf Jahre verstrichensind.

DieseVorschrift findetkeineAnwendung,wennseitderBeendigungder Haft fünf Jahre verstrichensind.

Das Vollstreckungsgerichthat einVerzeichnißderjenigenPersonenzu führen, welchevor ihm den im §. 711 erwähntenOffenbarungseidgeleistethabenodergegenwelchewegenVerweigerungdesEides dieHaft angeordnetist. Die Vollstreckungeiner Haft ist in dem Ver=zeichnissezu vermerken,wennsiesechsMonate gedauerthat.Nach Ablauf der im §. 784 Abs. 2 oder der im +&.795 Abs. 2bezeichnetenFrist ist dieEintragungdadurchzu löschen,daßderNameunkenntlichgemachtwird.
Die Einsicht des Verzeichnissesist Jedem gestattet.

An die Stelle des §. 796 Abs. 2 tritt folgendeVorschrift:
Die Zulässigkeitdes Arresteswird nicht dadurchausgeschlossen,daß derAnspruchein betagteroder ein bedingterist, es seidenn, daßder bedingteAnspruchwegender entferntenMöglichkeitdes EintrittsderBedingungeinengegenwärtigenVermögenswerthnichthat.

Der §. 809 Abs.1 wird durchfolgendeVorschrift ersetzt:
Arrestbefehlebedürfender Vollstreckungsklauselnur, wenn dieVollziehung für einen anderen als den in dem Befehle bezeichnetenGläubiger oder gegeneinenanderenals denin demBefehlebezeichnetenSchuldner erfolgensoll.

Als §. 810a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Die Vorschriftendes §. 810 geltenauch für dieVollziehung desArrestes in ein Schiff, das imSchiffsregister eingetragenist.Ist zur Zeit der Arrestvollziehungdie SwangsversteigerungdesSchiffeseingeleitet,so gilt die in diesemVerfahrenerfolgteBeschlag=nahme des Schiffes als erstePfändung im Sinne des §. 727 dieAbschrift des Pfändungsprotokolls ist dem Vollstreckungsgerichtein=ureichen.
Das Arrestpfandrechtwird auf Antrag des Gläubigers in dasSchiffsregister eingetragen;der nach §. 803 festgestellteGeldbetragist
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als derHöchstbetragzu bezeichnen,für welchendasSchiff haftet. Im
Uebrigenfinden die VorschriftendesBürgerlichenGesetzbuchsüber das
durchRechtsgeschäftbestelltePfandrechtan einemSchiffeAnwendung.

249. An die Stelle des§. 811 tretenfolgendeVorschriften:
» Die Vollziehung desArrestes in ein Grundstückoder in eineBe—
rechtigung,für welchedie sichauf GrundstückebeziehendenVorschriften
gelten, erfolgt durch Eintragung einer Sicherungshypothekfür die

JForderung; der nach F. 803 festgestellteGeldbetragist als derHöchst=
betragzu bezeichnen,für welchendas GrundstückoderdieBerechtigung
haftet.

Im Uebrigenfindendie Vorschriftender S§.757t, 7574 An=
wendung.

Der Antrag auf Eintragungder Hypothekgilt im Sinne des
§. 809 Abs.2, 3 als VollziehungdesArrestbefehls.

250. Der F. 812 erhältfolgendenZusatz:
In den Haftbefehlist der nach§. 803 festgestellteGeldbetragauf=
zunehmen.

251. Als §. 819a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Hat auf Grund dereinstweiligenVerfügungeineEintragungin

das Grundbuch oder das Schiffsregisterzu erfolgen, so ist das Gericht
befugt, das Grundbuchamtoder die Registerbehördeum die Ein=
tragung zu ersuchen.

252. Im H.820 werdenhinterAbs. 1 folgendeVorschriftenals Abs. 2 eingestellt:
Die einstweiligeVerfügung, auf Grund dereneineVormerkung

oderein Widerspruchgegendie RichtigkeitdesGrundbuchsoderdes
Schiffsregisterseingetragenwerdensoll, kannvondemAmtsgericht,in
dessenBezirkedasGrundstückbelegenist oderderHeimathshasenoder
derHeimathsort desSchiffes sichbefindet,erlassenwerden, auchwenn
der Fall für dringlichnichterachtetwird. Die Bestimmungder im
Abs.1 bezeichnetenFrist hat nur aufAntrag desGegnerszu erfolgen.

253. Der §. 821 erhältfolgendenAbs.2
Das GerichtderHauptsacheist für die nach §. 101a zu treffenden

Anordnungen ausschließlichzuständig, wenn die Hauptsacheanhängig
ist oderanhängiggewesenist.

254. Als §. 822a wird folgendeVorschrifteingestellt:
ErweistsichdieAnordnungeinesArrestesodereinereinstweiligen

Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigtoder wird die an=
geordneteMaßregel auf Grund des F. 806 Abs. 2 oder des §. 820
Abs.3 aufgehoben,so ist die Partei, welchedie Anordnungerwirkt
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hat, verpflichtet,dem Gegner den Schaden zu ersetzen,der ihm aus
derVollziehung der angeordnetenMaßregel oder dadurchentsteht,daß
er Sicherheitleistet,um die Vollziehungabzuwendenoder die Auf=
hebungder Maßregelzu erwirken.

255. Im F§.827 wird hinterdemWorte „Zeitraum““eingeschaltet:
„(Aufgebotsfrist).

256. Im F. 829 wird
a) hinter Abfs.1 folgendeVorschrift als Abf. 2 eingestellt:

Einem in der Sitzung gestelltenAntragewird ein Antrag
gleichgeachtet,welchervor demAufgebotstermineschriftlichgestellt
oder zum Protokolle des Gerichtsschreiberserklärt worden ist.

b) der bisherigeAbs.2),jetztAbs.3, durchfolgendeVorschriftersetzt:
Vor ErlassungdesUrtheils kam einenähereErmittelung,

insbesonderedie Versicherungder Wahrheit einer Behauptung
des Antragstellersan Eidesstatt,angeordnetwerden.

257. An die Stelle des§. 831 Satz 1 tritt folgendeVorschrift:
Wenn der Antragstellerwederin demAufgebotsterminerschienen

istnoch vor demTerminedenAntrag auf ErlassungdesAusschluß=
urtheils gestellthat, so ist auf seinenAntrag ein neuerTermin zu
bestimmen.

258. Hinter §. 836 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

6 836 u.3
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zwecke der Todeserklärung

geltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.

836b.
Zuständigist das Gericht,in dessenBezirkeder Verscholleneden

letzteninländischenWohnsitz hatte. In Ermangelung eines solchen
Wohnsitzeswird das zuständigeGerichtfür AngehörigeeinesBundes=
staatesvon derLandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnung,
für andereVerschollenevon dem Reichskanzlerdurch allgemeineAn=
ordnungbestimmt.

S. 836c.
Antragsberechtigtist der gesetzlicheVertreter des Verschollenen

sowieJeder, der an der Todeserklärungein rechtlichesInteressehat.
Der gesetzlicheVertreterbedarfzu demAntragederGenehmigung

desVormundschaftsgerichts.
55“
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§.83«6d.
Der Antragstellerhat die zur BegründungdesAntrags erforder=

lichenThatsachenvor der Einleitung des Verfahrensglaubhaftzu
machen. —

g. 836e.
In das Aufgebot ist aufzunehmen:
1. dieAufforderung an denVerschollenen,sichspätestensim Auf=

gebotsterminezu melden,widrigenfallsdie Todeserklärunger=
folgenwerde;

2. die Aufforderung an Alle, welcheAuskunft über Leben oder
Tod des Verschollenenzu ertheilenvermögen, spätestensim
Aufgebotsterminedem Gericht Anzeigezu machen.

S. 836.
Die Aufgebotsfristmuß mindestenssechsMonate betragen.

§ 36 g.
In den Fällen der 9§. 15—17 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

kann die Bekanntmachungdes Aufgebots durch öffentlicheBlätter
unterbleiben.Das Gleichegilt, wenn seit derGeburt desVerschollenen
hundertJahre verstrichensind.

UnterbleibtdieBekanntmachungdurch öffentlicheBlätter, so muß
die Aufgebotsfrist mindestenssechsWochen betragen)sie beginnt in
diesemFalle mit der Anheftungdes Aufgebotsan die Gerichtstafel.

g. 8366.
Jeder Antragsberechtigtekann nebendem Antragstelleroder statt

des Antragstellers in das Verfahren eintreten. Durch den Eintritt
erlangter die rechtlicheStellung einesAntragstellers.

§S.836i.
Das Gerichthat unterBenutzungderin demAntragangegebenen

Thatsachenund Beweismittel von Amtswegendie zur Feststellungdes
Sachverhalts erforderlichenErmittelungen zu veranstaltenund die ge=
eigneterscheinendenBeweiseaufzunehmen.

K.826k.
Wird derjenige,welchersichals der angeblichVerschollenemeldet,

als solchervon demAntragstellernicht anerkannt,so ist das Verfahren
auszusetzen.
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§.8361.
Das Gerichthat die Todeserklärungnur auszusprechen,wenn

die zur Begründung derselbenerforderlichenThatsachenfür erwiesen
erachtetwerden. «

In demUrtheil ist derZeitpunktdesTodes nachMaßgabedes§. 18 Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchsfestzustellen.

§9.836 m.
Die dem AntragstellererwachsenenKostenb welchezur zweckent=

sprechendenDurchführungdesVerfahrensnothwendigwaren, fallen,
wenndie Todeserklärungerfolgt,demNachlassezur Last.

g. 8362.
Die ErledigungderAufgebotsanträgekannvon derLandesjustiz=

verwaltungfür mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinemAmtsgerichtüber=tragenwerden.Auf VerlangendesAntragstellerserfolgtdieErledigung
durchdas nach §. 836b zuständigeGericht.

Wird dasAufgebotdurcheinanderesals das nach§. 836b zu=
ständigeGerichterlassen,so ist das Aufgebot auch durchAnheftung andie Gerichtstafeldes letzterenGerichtsöffentlichbekanntzu machen.

S. 8360.
Die AnfechtungsklagefindetaußerdenFällen des §.834 Abs.2

auch dann statt, wenn die Todeserklärungmit Unrecht erfolgt oder
der Zeitpunktdes Todes des Verschollenenunrichtig festgestelltist.

836p.
Zur Erhebung der Anfechtungsklageist Jeder berechtigt,der an

derAufhebungder Todeserklärungoderan derBerichtigungdesZeit=
punkts des Todes ein rechtlichesInteressehat.

Die Anfechtungsklageist gegendenjenigenzu richtenb welcherdie
Todeserklärungerwirkthat, falls aberdieserdieKlageerhebtoderfalls
er verstorbenoder sein Aufenthalt unbekanntoder im Ausland ist,gegendenStaatsanwalt.

=
Auf das Verfahren über die Anfechtungsklagefinden die Vor=

schriftender 88. 608, 610, 611, des F. 614 Abs. 1 und des §. 833
entsprechendeAnwendung.

§. 836r.
Die Anfechtungsklageist, sofernsie nichtauf einen derim §. 834

Abs. 2 bezeichnetenGründe gestütztwird, nur innerhalb der Frist von
einemMonate zulässig. Die Frist beginntmit der Erlassung des die
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TodeserklärungaussprechendenUrtheils. Die mündlicheVerhandlung
erfolgt nicht vor Ablauf dieserFrist.

MehrereAnfechtungsprozessesind zum ZweckegleichzeitigerVer—
handlungund Entscheidungzu verbinden. Die Vorschriftdes §. 59
findet Amwendung . ·

Wird in Folge einerAnfechtungsklagedie Todeserklärungauf—
gehobenodereineandereTodeszeitfestgestellt,so wirkt dasUrtheil für
und gegenAlle.

K.82368.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Ausschließungdes

EigenthümerseinesGrundstücksnachF. 927 desBürgerlichenGesetz=
buchsgeltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.

=
Zuständigist das Gericht, in dessenBezirkedas Grundstückbe=

legen ist.
5 836U.

Antragsberechtigtist derjenige,welcherdas Grundstückseit derim
§. 927 desBürgerlichenGesetzbuchsbestimmtenZeit im Eigenbesitzehat.

S. 836V.
Der Antragstellerhat die zur BegründungdesAntrags erforder=

lichenThatsachenvor der Einleitung des Verfahrens glaubhaftzu
machen.

§5.836w.
In dem Aufgebot ist der bisherige Eigenthümer aufßzufordern,

sein Recht spätestensim Aufgebotsterminanzumelden,widrigenfalls
seineAusschließungerfolgenwerde.

§6 836x.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Ausschließungeines

Hypotheken=,Grundschuld=oder Rentenschuldgläubigersauf Grund
der N. 1170, 1171 des BürgerlichenGesetzbuchsgeltendie nach=
folgendenbesonderenBestimmungen.

- 8.83(;y.
ZuständigistdasGerieht,indessenBezirkedasbelasteteGrund-

stückbelegenist.
g.8362.

Antragsberechtigtist der Eigenthümerdes belastetenGrundstücks.
Im Falle des d. 1170 desBürgerlichenGesetzbuchsist auchein

im Range gleich=odernachstehenderGläubiger,zu dessenGunsteneine
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Vormerkungnach§. 1179 desBürgerlichenGesetzbuchseingetragenist,
und bei einer Gesammthypothek,Gesammtgrundschuldoder Gesammt=
rentenschuldaußerdemderjenigeantragsberechtigt,welcherauf Grund
eines im Range gleich=oder nachstehendenRechts Befriedigung aus
einemder belastetenGrundstückeverlangen kann, sofernderGläubiger
oder der sonstigeBerechtigtefür seinenAnspruch einenvollstreckbaren
Schuldtitelerlangthat.

· §.836aa.
Der Antragstellerhat vor der EinleitungdesVerfahrensglaub—

haft zu machen,daß der Gläubigerunbekanntist.

g.836bb.
Im Falle des §. 1170 des BürgerlichenGesetzbuchshat der

Antragstellervor der Einleitung des Verfahrensauchglaubhaftzu
machen,daß nicht einedas AufgebotausschließendeAnerkennungdes
Rechts des Gläubigers erfolgt ist.

Ist dieHypothekfür dieForderungaus einerSchuldverschreibung
auf denInhaber bestelltoderderGrundschuld=oderRentenschuldbrief
auf den Inhaber ausgestellt, so hat der Antragsteller glaubhaft zu
machen,daß die Schuldverschreibungoder der Brief bis zum Ablaufe
der im H.801 des Bürgerlichen GesetzbuchsbezeichnetenFrist nicht
vorgelegtund derAnspruchnichtgerichtlichgeltendgemachtwordenist.
Ist die Vorlegung oder die gerichtlicheGeltendmachungerfolgt, so ist
die im Abs. 1 vorgeschriebeneGlaubhaftmachungerforderlich.

Jur Glaubhaftmachunggenügt in den Fällen der Abs. 1, 2 die
Versicherungdes Antragstellersan Eidesstatt, unbeschadetderBefugniß
desGerichts,anderweitigeErmittelungenanzuordnen.

In dem Aufgebot ist als Rechtsnachtheilanzudrohen,daß die
AusschließungdesGläubigersmit seinemRechteerfolgenwerde.

Wird das Aufgebot auf Antrag einesnach §. 8362 Abs. 2 An=
tragsberechtigtenerlassen,so ist es dem Eigenthümerdes Grundstücks
von Amtswegenmitzutheilen.

5. 836cc.
Im Falle des §. 1171 des Bürgerlichen Gesetzbuchshat der

Antragstellersichvor der EinleitungdesVerfahrenszur Hinterlegung
desdemGläubigergebührendenBetrags zu erbieten.

In dem Aufgebot ist als Rechtsnachtheilanzudrohen,daß der
Gläubigernachder Hinterlegungdes ihm gebührendenBetrags seine
Befriedigung statt aus demGrundstückenur nochaus demhinterlegten
Betrage verlangenkönneund sein Recht auf diesenerlösche,wenn er
sichnichtvor demAblaufevon dreißigJahren nachderErlassungdes
Ausschlußurtheilsbei der Hinterlegungsstellemelde.
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Hängt die Fälligkeitder ForderungvoneinerKündigungab, so
erweitertsichdie Aufgebotsfristum dieKündigungsfrist.

Das Ausschlußurtheildarf erst dann erlassenwerden, wenn die
Hinterlegungerfolgtist.

g. 836dd.
Die Vorschriftendes§.836y, des§F.8362 Abs.1, des8.836aa,

des §. 836bb Abs.1—4 unddes§.836cc findenauf dasAufgebots=
verfahren zum Bweckeder in den #. 887, 1104, 1112, 1269 des
BürgerlichenGesetzbuchsfür die Vormerkung,das Vorkaufsrecht,die
Reallast und für das Pandrecht an SchiffenbestimmtenAusschließung
des BerechtigtenentsprechendeAnwendung.

In denFällen der §#§.887, 1104,1112 desBürgerlichenGesetz=
buchs ist auch derjenigeantragsberechtigt,welcherauf Grund eines im
Range gleich=oder nachstehendenRechtsBefriedigungaus demGrund=
stückeverlangenkann, soferner für seinenAnsprucheinenvollstreckbaren
Schuldtitel erlangt hat. Das Aufgebotist dem Eigenthümerdes
Grundstücksvon Amtswegenmitzutheilen.

S 836e.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Ausschließungvon
Nachlaßgläubigernauf Grund des §. 1970 des BürgerlichenGesetz=
buchsgeltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.

E.836fl.
ZuständigistdasAmtsgericht,demdieVerrichtungendesNachlaß=

gerichtsobliegen. Sind dieseVerrichtungeneiner anderenBehördeals
einemAmtsgerichtübertragen,so ist das Amtsgerichtzuständig,in
dessenBezirkedie NachlaßbehördeihrenSitz hat.

§ 96
Antragsberechtigtist jeder Erbe, soferner nicht für die Nachlaß=

verbindlichkeitenunbeschränkthaftet.
Zu demAntrage sindauchein Nachlaßpflegerund ein Testaments=

vollstreckerberechtigt,wennihnendieVerwaltung desNachlasseszusteht.
Der Erbe und der TestamentsvollstreckerkönnendenAntrag erst

nachder Annahmeder Erbschaftstellen.

g.836hh.
Dem Antrag ist ein Verzeichnißder bekanntenNachlaßgläubiger

mit Angabe ihres Wohnorts beizufügen.
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s.8361j.
Das Aufgebot soll nicht erlassenwerden,wenndieEröffnung des

Nachlaßkonkursesbeantragtist.
Durch die Eröffnung des Nachlaßkonkurfeswird das Aufgebots—

verfahrenbeendigt.
. 36 kk.

Die Aufgebotsfristsoll höchstenssechsMonate betragen.
Das Aufgebot soll den Nachlaßgläubigern,welchedem Nachlaß=

gerichtangezeigtsind und derenWohnort bekanntist, von Amts=
wegenzugestelltwerden. Die Zustellungkann durch Aufgabezur
Post erfolgen.

g. 8361.
In dem Aufgebot ist den Nachlaßgläubigern, welchesich nicht

melden,als Rechtsnachtheilanzudrohen,daß sie,unbeschadetdesRechts,
vor den Verbindlichkeitenaus Pflichttheilsrechten,Vermächtnissenund
Auflagen berücksichtigtzu werden,von dem Erben nur insoweitBe=
friedigungverlangenkönnen,als sichnachBefriedigungder nichtaus=
geschlossenenGläubigernochein Überschußergiebt.

6 836mm.
Die AnmeldungeinerForderunghat die Angabe des Gegen=

standesund des Grundes der Forderungzu enthalten. Urkundliche
Beweisstückesind in Urschrift oder in Abschriftbeizufügen.

Das GerichthatdieEinsichtderAnmeldungenJedemzu gestatten,
der ein rechtlichesInteresseglaubhaft macht.

. S3önn.
Sind mehrereErben vorhanden,so kommender von einemErben

gestellteAntrag und das von ihm erwirkteAusschlußurtheil,unbeschadet
der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchsuber die unbeschränkte
Haftung, auch den anderenErben zu Statten. Als Rechtsnachtheil
ist denNachlaßgläubigern,welchesichnichtmelden,auchanzudrohen,
daß jederErbe nach der Theilung des Nachlassesnur für den seinem
Erbtheil entsprechendenTheil der Verbindlichkeithaftet.

Die ErlassungdesAufgebotsmit Androhungdesim Abs. 1 Satz 2
bestimmtenRechtsnachtheilskann von jedemErbenauch dann beantragt
werden,wenn er für die Nachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftek.

S. 83600
Im Falle der Nacherbfolgefindet die Vorschrift des §. 836 n

Abs.1 Satz! auf denVorerbenund denNacherbenentsprechendeAn=
wendung.

ReichsGesetzbl.1898. 56
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g. 836pp.
Ist eineEhefrau die Erbin und gehörtderNachlaßzum einge=

brachtenGute oderzum Gesammtgute,so kann sowohldie Ehefrau
als der EhemanndasAufgebotbeantragen,ohnedaßdieZustimmung
desanderenTheileserforderlichist. Das Gleichegilt, wennderNach=
laß zumGesammtgutegehört,auch nachderBeendigungderGemein=
schaft. Der von demeinenEhegattengestellteAntrag und das von
ihm erwirkteAusschlußurtheilkommenauch dem anderenEhegatten
zu Statten.

9. 836q.
Hat der Erbe die Erbschaftverkauft,so kannsowohlderKäufer

als der Erbe das Aufgebotbeantragen.Der von demeinenTheile
gestellteAntrag und das von ihm erwirkteAusschlußurtheilkommen,
unbeschadetder Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchsüber die
unbeschränkteHaftung, auch dem anderenTheile zu Statten.

Diese Bestimmungen finden entsprechendeAnwendung, wenn
Jemand eine durchVertrag erworbeneErbschaftverkauftoder sichzur
Veräußerung einer ihm angefallenenoder anderweitvon ihm erwor=
benenErbschaftin sonstigerWeiseverpflichtethat.

S. 836rrr.
Die Bestimmungender 9§.8361f—836mm, 836pp, 8364q

finden im Falle der fortgesetztenGütergemeinschaftauf das Aufgebots=
verfahrenzumZweckeder nach dem F. 1489 Abs.2 und dem 8. 1970
des Bürgerlichen GesetzbuchszulässigenAusschließungvon Gesammt=
gutsgläubigernentsprechendeAnwendung.

K. .
Für das Aufgebotsverfahrenzum ZweckederAusschließungvon

Schiffsgläubigern auf Grund des §. 765 des Handelsgesetzbuchsund
des J. 111 des Gesetzes,betreffenddie privatrechtlichenVerhältnisse
der Binnenschiffahrt, vom 15. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 301)
geltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.

Zuständigist das Gericht, in dessenBezirkesichderHeimaths=
hafen oder der Heimathsort des Schiffes befindet.

Unterliegtdas Schiff der Eintragungin das Schiffsregister,so
kann der Antrag erst nach der Eintragung der Veräußerungdes
Schiffesgestelltwerden.

Der Antragstellerhat die ihm bekanntenForderungenvon Schiffs=
gläubigern anzugeben.

Die Aufgebotsfristmuß mindestensdrei Monate betragen.



In dem Aufgebotist den Schiffsgläubigern,welchesichnicht
melden,als Rechtsnachtheilanzudrohen,daß ihre Pfandrechteerlöschen,
sofernnichtihre ForderungendemAntragstellerbekanntsind.

259. Der §. 837 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Kraftloserklärung

einerUrkundegeltendienachfolgendenbesonderenBestimmungen.

260. Im §. 838 Abf. 1 tretenan die Stelle derWorte „der letzteInhaber“
die Worte: ,

„der bisherigeInhaber des abhandengekommenenoder vernichteten
Papiers“.

261. Der §. 839 Abs. 2 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Ist dieUrkundeüberein im GrundbucheingetragenesRechtaus=

gestellt,so ist dasGerichtder belegenenSache ausschließlichzuständig.
262. Als §. 839a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

Die Erledigungder Anträge auf ErlassungdesAufgebotszum
ZweckederKraftloserklärungeinesauf denInhaber lautendenPapiers
kann von der Landesjustizverwaltungfür mehrereAmtsgerichtsbezirke
einem Amtsgerichtübertragenwerden. Auf Verlangen des Antrag=
stellerserfolgtdieErledigungdurchdasnachF. 839 zuständigeGericht.

Wird das Aufgebotdurchein anderesals das nach§. 839 zu=
ständigeGerichterlassen,so ist dasAufgebotauchdurchAnheftungan
die Gerichtstafeldes letzterenGerichts öffentlichbekanntzu machen.

Unberührt bleibendie landesgesetzlichenVorschriften, durch welche
für das Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Kraftloserklärungvon
Schuldverschreibungenauf denInhaber, die ein Bundesstaat odereine
ihm angehörendeKörperschaft,Stiftung oderAnstalt desöffentlichen
Rechts ausgestellt oder für deren Bezahlung ein Bundesstaat die
Haftung übernommenhat, ein bestimmtesAmtsgerichtfür ausschließ=
lich zuständigerklärtwird.

263. Im F§.840 erhält die Nr. 3 folgendeFassung:
3. sichzur Versicherungder Wahrheit seinerAngabenan Eidesstattzu

erbieten.

264. Der 9. 842 erhältfolgendenAbs.3:
Betrifft das Aufgebot ein auf denInhaber lautendesPapier und

ist in der Urkundevermerktoder in den Bestimmungen, unter denen
dieerforderlichestaatlicheGenehmigungertheiltwordenist, vorgeschrieben,
daß die öffentlicheBekanntmachungdurchbestimmteandereBlätter zu
erfolgenhabe,so muß die BekanntmachungauchdurchEinrückungin

56“
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dieseBlätter erfolgen. Das Gleichegilt bei Schuldverschreibungen,
die von einemBundesstaatausgegebensind, wenn die öffentlicheBe=
kanntmachungdurch bestimmteBlätter landesgesetzlichvorgeschriebenist.

Gewinnantheilscheine“die Worte:
„Zins=,Renten=oderGewinnantheilscheine“

und an dieStelle derWorte„Reihe vonZinsscheinenoderGewinnantheil=
scheinen“die Worte:

„Reihe von Zins=,Renten=oderGewinnantheilscheinen“.

Im §. 844 Abs.1 tretenan die Stelle derWorte „JinsscheineoderGe=
winnantheilscheine“die Worte:

„Zins=,Renten=oderGewinnantheilscheine“
undandieStelle derWorte„ZinsenoderGewinnantheilebezahlt“dieWorte:

„Zinsen,RentenoderGewinnantheilegezahlt“.

Als §. 844a werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
Die Vorschriftender §#.843, 844 finden insoweitkeineAn=

wendung,als die Zins=, Renten=oder Gewinnantheilscheine,deren
Fälligkeit nachdiesenVorschrifteneingetretenseinmuß, von demAntrag=
stellervorgelegtwerden. Der Vorlegungder Scheinestehtes gleich,
wenn das Zeugniß der betreffendenBehörde, Kasse oder Anstalt bei=
gebrachtwird, daß diefällig gewordenenScheineihr von demAntrag=
stellervorgelegtwordenseien.

Im #K.845 treten an die Stelle der Worte „Zinsscheineoder Gewinn=
antheilscheine““die Worte:

„Zins=,Renten=oderGewinnantheilscheine“.

Der §. 847 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Die Aufgebotsfristmuß mindestenssechsMonate betragen.Der

Aufgebotstermindarf nicht über ein Jahr hinaus bestimmtwerden;
solangeein so naherTermin nichtbestimmtwerdenkann, ist das Auf=
gebotnichtzulässig.

Meldet derInhaber derUrkundevor demAufgebotstermineseine
Rechteunter Vorlegung der Urkundean, so hat das Gericht den
Antragstellerhiervon zu benachrichtigenund ihm die Einsicht der Ur=
kundeinnerhalb einer zu bestimmendenFrist zu gestatten. Auf Antrag
desInhabers der Urkundeist zur Vorlegung derselbenein Termin
zu bestimmen.
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27·1.Der§.848—Abs.2erhältfo.l.genden8usatz:
Die Vorschriftendes F. 842 Abs. 3 findenentsprechendeAnwendung.

272. Der FJ.849 wird aufgehoben.

273. Der F. 850 erhältfolgendenAbs.2:
Wird das Ausschlußurtheilin Folge einer Anfechtungsklageauf—

gehoben)so bleibendie auf Grund desUrtheils von demVerpflichteten
bewirktenLeistungenauchDritten, insbesonderedemAnfechkungskläger,
gegenüberwirksam, es sei denn, daß der Verpflichtetezur Zeit der
Leistungdie Aufhebungdes Ausschlußurtheilsgekannthat.

274. Hinter §F.850 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

§ 850a.
Bezwecktdas Aufgebotsverfahrendie Kraftloserklärung eines auf

den Inhaber lautendenPapiers, so hat das Gericht auf Antrag an
denAusstellersowiean die in demPapier und die von demAntrag=
steller bezeichnetenZahlstellen das Verbot zu erlassen, an den Inhaber
desPapiers eineLeistungzu bewirken,insbesondereneueZins=, Renten=
oder Gewinnantheilscheineoder einen Erneuerungsscheinauszügeben
(Zahlungssperre);mit dem Verbot ist die Benachrichtigungvon der
Einleitung des Aufgebotsverfahrenszu verbinden. Das Verbot ist in
gleicherWeise wie das Aufgebot öffentlichbekanntzu machen.

Das an den Aussteller erlasseneVerbot ist auch den Zahlstellen
gegenüberwirksam,)welchenicht in dem Papiere bezeichnetsind.

Die Einlösungder vor demVerbot ausgegebenenZins=, Renten=
oder Gewinnantheilscheinewird von dem Verbote nicht betroffen.

g.850b.
Ist die sofortigeEinleitungdesAufgebotsverfahrensnachd. 847

Satz 2 unzulässig,so hat das Gerxichtdie Zahlungssperreauf Antrag
schon vor der Einleitung des Verfahrens zu verfügen, sofern die
übrigen Erfordernissefür die Einleitung vorhanden sind. Auf den
Antrag finden die Vorschriftendes §. 824 Abs. 1 Anwendung. Das
Verbot ist nachMaßgabedes F. 825 öffentlichbekanntzu machen.

S.850.
Wird die Zahlungssperre angeordnet, bevor seit der Zeit des

glaubhaftgemachtenVerlustesZins=,Renten=oderGewinnantheilscheine
ausgegebenwordensind, so ist dieBeibringung des im §F.843 Abs. 2
vorgeschriebenenZeugnissesnicht erforderlich.



§.850d.
Wird das in Verlust gekommenePapier demGerichtevorgelegt

oder wird das Aufgebotsverfahrenin andererWeiseohneErlassung
einesAusschlußurtheilserledigt, so ist die Zahlungssperrevon Amts=
wegenaufzuheben.Das Gleichegilt, wenndieJahlungssperrevor der
Einleitung des Aufgebotsverfahrensangeordnetwordenist und die
Einleitung nicht binnen sechsMonaten nach der Beseitigung des ihr
entgegenstehendenHindernissesbeantragtwird. Ist dasAufgebotoder
die Zahlungssperreöffentlichbekanntgemachtworden, so ist die Er=
ledigungdesVerfahrensoderdie AufhebungderJahlungssperrevon
AmtswegendurchdenDeutschenReichsanzeigerbekanntzu machen.

Im Falle derVorlegungdesPapiers ist dieZahlungssperreerst
aufzuheben,nachdemdemAntragstellerdieEinsichtnachMaßgabedes
S. 847 gestattetwordenist.

Gegen den Beschluß, durch welchendie Zahlungssperreauf=
gehobenwird, sindetsofortigeBeschwerdestatt.

S. 850e.
Bezwecktdas Aufgebotsverfahrendie Kreftloserklärungeiner

Urkundeder im §. 808 des Bürgerlichen GesetzbuchsbezeichnetenArt,
so finden die Vorschriftendes d. 839a, des §. 842 Abs. 3, des
§. 848 Abs.2 Satz 2 und der 9#.850à—850d entsprechendeAn=
wendung. Die Landesgesetzekönnen über die Veröffentlichungdes
Aufgebots und der im §. 848 Abs. 2, 3 und in den 99. 850a,
8505, 850d vorgeschriebenenBekanntmachungensowieüberdie Auf=
gebotsfristabweichendeVorschriftenerlassen.

§ 850..
Bei Aufgeboten,welcheauf Grund der §9. 887, 927, 1104,

1112, 1162, 1170, 1171, 1269 desBürgerlichenGesetzbuchssowie
auf Grund des §. 765 des Handelsgesetzbuchsund des 8. 111 des
Gesetzes,betreffenddie privatrechtlichenVerhältnisse der Binnenschiff=
fahrt, vom 15. Juni 1895 ergehen,könnendie Landesgesetzedie Art
der Veröffentlichungdes Aufgebots und des Ausschlußurtheilssowie
die Aufgebotsfristandersbestimmen,als in denI§. 825, 827, 833
vorgeschriebenist.

Bei Aufgeboten, welcheauf Grund des §. 1162 des Bürger=
lichenGesetzbuchsergehen,könnendie Landesgesetzedie Art der Ver=
öffentlichungdesAufgebots,desAusschlußurtheilsund des im §.848
Abs. 3 bezeichnetenUrtheils sowie die Aufgebotsfristauch anders be=
stimmen,als in den§S#§.842, 846, 847, 848 vorgeschriebenist.



275. An die Stelle des§. 871 tretenfolgendeVorschriften:

§ 871.
Für die gerichtlichenEntscheidungenüberdie Ernennungoder

die Ablehnung eines Schiedsrichtersoder über das Erlöschen eines
SchiedsvertragsoderüberdieAnordnungder von denSchiedsrichtern
für erforderlicherachtetenrichterlichenHandlungen ist das Amtsgericht
oder das Landgerichtzuständig,welchesin einemschriftlichenSchieds=
vertragals solchesbezeichnetist, und in Ermangelung einer derartigen
Bezeichnungdas Amtsgericht oder das Landgericht, welchesfür die
grrcchticheGeltendmachungdes Anspruchszuständig sein würde.

Die Sssteueee kann ohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erfolgen. Vor der Entscheidungist der Gegner zu hören.

Gegendie Entscheidungfindetsofortige— statt.

g. 8714a.
Das im 8. 871Abs. 1 bezeichneteGerichtist auchfür dieKlagen.

zuständig,welchedie Unzulässigkeitdes schiedsrichterlichenVerfahrens,
dieAufhebungeinesSchiedsspruchsoderdieErlassungdesVollstreckungs=
urtheils zum Gegenstandehaben.

g.871b.
Unter mehrerennach den 9§. 871, 871a zuständigenGerichten

ist und bleibt dasjenigeGericht auständigf an welchessichzuersteine
Partei oderdas Schiedsgericht(G.865) gewendethat.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburg i.E., den 17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.



(Nr. 2478.) Einführungsgesetzzu demGesetze,betreffendAenderungender Civilprozeßordnung.
Vom 17.Mai 1898.

Wu Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.

Das Gesetz,etreftend Aenderungender Civilprozeßordnung,tritt gleich=
zeitigmit demBürgerlichenGesetzbuchin Kraft.

Artikel II.
Das Gesetz),betreffenddieEinführungderCivilprozeßordnung)wird dahin

geändert:

1. Der F§.5 erhältfolgendenAbf. 2:
Das Gleichegilt in Ansehungder Mitglieder des vormaligen

HannoverschenKönigshauses, des vormaligen Kurhessischenund des
vormaligen HerzoglichNassauischenFürstenhauses.

2. An die Stelle des F. 11 tritt folgendeVorschrift:
Die Landesgesetzekönnenbei Aufgeboten, derenZulässigkeitauf

landesgesetzlichenVorschriften —— dieAnwendungderBestimmungen
derCivilprozeßordnungüberdas Aufgebotsverfahrenausschließenoder
dieseBestimmungendurchandereVorschriftenersetzen.

3. Im H. 15 werden
a) im Abs. 1 die Nr. 2 bis 5 durch folgendeVorschriftenersetzt:

2. die landesgesetzlichenVorschriftenüber das Verfahren beiStreitig=
keiten,welchedieZwangsenteignungund dieEntschädigungwegen
derselbenbetreffen;

3. die landesgesetzlichenVorschriften über die Zwangsvollstreckung
wegen Geldforderungen gegen den Fiskus, eine Körperschaft,
Stiftung oder Anstalt des öffentlichenRechts oder eineunter der
Verwaltung einer öffentlichenBehörde stehendeKörperschaftoder
Stiftung, soweitnicht dinglicheRechteverfolgt werden;

4. die landesgesetzlichenVorschriften, nach welchenauf die Zwangs=
vollstreckunggegeneinenRechtsnachfolgerdesSchuldners,soweit
sie in das zu einemLehen, mit Einschlußeines allodifizirten
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Lehens,zu einemStammgute, FamilienfideikommißoderAnerben—
gute gehörendeVermögen stattfindensoll, die Vorschriftenüber
dieZwangsvollstreckunggegeneinenErben desSchuldnersent=
sprechendeAnwendung finden.

b) der Abs. 2 gestrichen.

4. An die Stelle des §. 16 tretenfolgendeVorschriften:

Unberührtbleiben:
1. dieVorschriftendesbürgerlichenRechtsüberdieBeweiskraftder

Beurkundungdes bürgerlichenStandes in Ansehungder Er=
klärungen,welcheüber Geburtenund Sterbefällevon den zur
AnzeigegesetzlichverpflichtetenPersonen abgegebenwerden;

2. die Vorschriftendes bürgerlichenRechts über die Verpflichtung
zur LeistungdesOffenbarungseides;

3. die Vorschriften des bürgerlichenRechts, nach welchen in be=
stimmtenFällen einstweiligeVerfügungenerlassenwerdenkönnen.

5. Als §. 24 wird folgendeVorschrift eingestellt:
UnterZustimmungdesBundesrathskanndurchAnordnungdes

Reichskanzlersbestimmtwerden,daß gegeneinenausländischenStaat
sowiedessenAngehörigeund ihreRechtsnachfolgereinVergeltungsrecht
zur Anwendunggebrachtwird.

Artikel III.
Im H. 4 des Gesetzes,betreffenddie Beschlagnahmedes Arbeits= oder

Dienstlohnes,vom 21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 242) wird die Nr.4
dahin geändert:

4. insoweitderGesammtbetragderVergütung(§§.1, 3) dieSumme
von fünfzehnhundertMark für das Jahr übersteigt.

Artikel IV.

Das Gerichtskostengesetz(Reichs=Gesetzbl.1878 S. 141 und 1881 S. 178)
wird dahingeändert:

1. An die Stelle desF.4 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Gegen die Entscheidungfindet Beschwerdenach Maßgabe des

§. 530 Abs. 2 und der W. 531 bis 538 der Civilprozeßordnung,in
Strassachennach Maßgabe der ##.346 bis 352 der Strafprozeß=
ordnung statt.

Reichs,Gesetzbl.1898. « 57



2. Als

3. Als

4. Der

—

§.gawerden folgendeVorschrifteneingestellt:
Ist das Bestehenoderdie Dauer einesPacht=oderMiethver=

hältnissesfür einenlängerenals einjährigenZeitraumstreitig,sowird
der Werth auf denBetrag deseinjährigenJinses berechnet.

Bei Ansprüchenauf Alimente)welcheauf gesetzlicherVorschrift
beruhen,wird derWerthdesRechtsauf diewiederkehrendenLeistungen,
falls nichtder Gesammtbetragder gefordertenLeistungengeringerist,
auf den fünffachenBetrag des einjährigenBezugs berechnet.Das
Gleichegilt bei Ansprüchenauf EntrichtungeinerGeldrente,welche
nach den I#§.843, 844 des BürgerlichenGesetzbuchsodernachden
S. 3, 3a, 7 desGesetzes,betreffenddieVerbindlichkeitzumSchaden=
ersatzefür die bei demBetriebevonEisenbahnen,Bergwerkenu. s.w.

erhobenwerden.
Ist für dieDauer desRechtsstreits,welchereineEhesachebetrift,

über die Unterhaltspflichtder Ehegatten zu entscheiden,so wird der
Werth desRechtsauf EntrichtungeinerGeldrenteauf deneinjährigen
Betrag derselbenberechnet.

§. 10a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Im Falle des§. 230a derCivilprozeßordnungist für dieWerths=

berechnungnur einerder verbundenenAnsprüche,und zwarderhöhere
maßgebend.

§. 15 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Die zum Zweckeder Entscheidungüber die Zuständigkeitdes

ProzeßgerichtsoderdieZulässigkeitdesRechtsmittelserfolgteFestsetzung
desWerthesist, unbeschadetderVorschriftdesF. 9a, für dieBerechnung
der Gebührenmaßgebend.

6. Im
1.

Gegen denBeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabe des §. 530
Abs. 2 und der89. 531 bis 538 derCivilprozeßordnungsowiedesF. 4
Abs. 3 diesesGesetzesstatt.

§. 20 wird die Nr. 1 durchfolgendeVorschriftersetzt:
für einenicht kontradiktorischemündlicheVerhandlungin Ehesachen,
in Rechtsstreitigkeiten,welchedie Feststellungdes Rechtsverhältnisses
zwischenEltern und Kindernzum Gegenstandehaben,in denvor die
LandgerichtegehörigenEntmündigungssachenund in demVerfahren
über die gegeneineTodeserklärungerhobeneAnfechtungsklage,sofern
derKläger verhandelt; -
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7. Im §..26 Abs.1 erhaltendieNr. 2, 3, 8 im Eingang und dieNr. 10
folgendeFassung:

2. die Unzuständigkeitdes Gerichts, die Unzulässigkeitdes Rechtsweges,
denMangel der Parteifähigkeit,der Prozeßfähigkeit..

3. dieEntlassungdesBeklagtenaus demRechtsstreite(Civilprozeßordnung
S. 72 bis 73a))

8. die ErtheilungderVollstreckungsklausel,sofernsie im WegederKlage
beantragtoderangefochtenwird (Civilprozeßordnung##.667, 070.n
670h,670k,6701Abs.2, F. 670p,687)

10. dieunzmässigketdesschiedsrichterlichenVerfahrensoderdieAufhebung
einesSchiedsspruchs(Civilprozeßordnung§. 871a).

8. An dieStelle des§. 34 tretenfolgendeVorschriften:
Drei Zehntheileder Gebühr(§.8) werdenerhobenfür die Ent=

scheidungeinschließlichdes Verfahrens:
1. überAnträge auf Entmündigung oderWiederaufhebung einerEnt=

mündigung,soweitdieAmtsgerichtezuständigsind(Civilprozeß=
ordnung§#.593 bis 6035, 616 bis 619, 621 bis 623, 625)

2. überdie ErnennungoderWlehmng P18|Schiedsrichters,das
ErlöscheneinesSchiedsvertragsoder die Anordnungder von
Schiedsrichternfür erforderlich erachtetenrichterlichenHand=
lungen(Civilprozeßordnung§. 871).

9. Im F. 35 werdendie Nr. 1, 2 durchfolgendeVorschriftenersetzt:
1. aufvorläufigeEinstellung,BeschränkungoderAufhebungeinerZwangs=

vollstreckung(Civilprozeßordnung§. 647, 657, 688, 690 Absk.3,
§#.696d, 696e, 710 Abs.4, §. 714 Abs.)

2. aufgerichtlicheHandlungenderZwangsvollstreckung(Civilprozeßordnung
. 684,700,723,724,726,729,730Abs.1, #.736,738,
743,745bis747,754,754a,771Abs.4, 9. 772,781Ab.3,
§. 782,810Abf.3))

10. An die Stelle des F. 38 tretenfolgendeVorschriften:
Ein ZehntheilderGebühr(G.8)wirderhobenfür dieEntscheidung,

einschließlichdesvorangegangenenVerfahrens,überAnträge:
1. auf Festsetzungder vom Gegner zu erstattendenProzeßkosten,

sofern dieselbeim besonderenVerfahren erfolgt (Civilprozeß=
ordnung §. 99), oder auf Abänderung der Kostenfestsetzung
(CivilprozeßordnungF. 100a)

2. auf Bestimmung einerFrist zurRückgabeund auf Anordnung
der RückgabeeinerSicherheit in den Dt des F. 101
Abs.1, 2 der Civilprozeßordnung

57“
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3. auf Ertheilung derVollstreckungsklauselin denFällen, in welchen
dieselbeauf Anordnung des Vorsitzendenzu erfolgenhat, oder
auf ZurücknahmederVollstreckungsklausel,soferndieseAnträge
nicht im Wege derKlage gestelltwerden(Civilprozeßordnung
88.664 bis 666, 668, 670d, 670h, 670k, 6701 Abs.2,
W. 670p, 703, 704 Abs.1, §. 705 Abs.3, §F.809), oder
auf ErtheilungeinerweiterenvollstreckbarenAusfertigung(Civil=
prozeßordnungF. 669).

Der §. 39 erhält folgendenAbs. 3:
Die im besonderenVerfahren erfolgteFestsetzungder Kostenund

die Abänderung der Kostenfestsetzung(§. 38 Nr. 1) gelten als Ein
Rechtsstreit.Das Gleichegilt von demVerfahrenüberdie im §F.38
Nr. 2 bezeichnetenAnträge.

Für dasVertheilungsverfahren(Civilprozeßordnung§.754a Abs.6,
S. 758bis763,768) .

An die Stelle des F. 43 tretenfolgendeVorschriften:
Für die Verhandlungin demzur Abnahmedes Offenbarungs=

eides bestimmtenTermine werden im Falle des F. 774a der Civil=
prozeßordnungzwei Zehntheileder Gebühr (§.8) erhoben.

Das Gleichegilt für dieFälle der §§.781, 782 derCivilprozeß=
ordnung, sofern nicht über einen Widerspruchdes Schuldners oder
über einen spätestensim Termine gestelltenAntrag auf Erzwingung
der Eidesleistungzu entscheidenist.

Der F§.44 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Im Aufgebotsverfahren(CivilprozeßordnungN. 823 bis 833,

836 bis 836n) 8368bis 8501) wird ein Zehntheilder Gebühr(6.8)
erhoben:

1. für die Entscheidungüber die ZulässigkeitdesAntrags auf Er=
lassungdes Aufgebots;

2. für die vor der Einleitung des Aufsgebotsverfahrenserfolgende
EntscheidungüberdenAntrag auf Anordnung derZahlungssperre;

- 3. für die Verhandlung im Aufgebotstermine;
4. für die Endentscheidung.

Im 8. 47 erhalten
a) im Abs.1 die Nr. 3 am Schlusseund die Nr. 9, 12, 16 folgende

Fassung:
..( überdieBestimmungdeszuständigenGerichts(Civilprozeß=
ordnungF. 36), die ÜbernahmeeinesEntmündigungsverfahrens
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(CivilprozefzordnungZ.596(-Abs.3,Z.596(1Abs.2),dieVe-
stimmung eines Gerichtsvollziehers(Civilprozeßordnung§. 728
Abs.1, J. 751 Abs.1) odereinesSequesters(Civilprozeßordnung
S. 747,752);

9. über die Bestellung eines Vertreters für eine nicht prozeßfähige
oder unbekanntePartei, für ein von dem Eigenthümer auf=
gegebenesGrundstückoder für einen Erben, der die Erbschaft
noch nicht angenommenhat (Civilprozeßordnung§#.55) 55a,
455,609,620,626,693,6964))

12. überdieZulassungeinerZustellungodereinesAktesderZwangs=
vollstreckungzur Nachtzeitoder an einemSonntag oder all=
gemeinenFeiertage(Civilprozeßordnung. 171, 681))

16. überAnträge auf AnordnungderRückgabeeinerSicherheitim
Falle des F. 653a der Civilprozeßordnung,sowie über Gesuche
um Ertheilung desZeugnissesderRechtskraftoder um Ertheilung
des Zeugnisses,daß innerhalb der Nothfrist ein Schriftsatz zum
ZweckederTerminsbestimmungnichteingereichtsei, oderum Be=
stimmungeinerFrist zumNachweisederZustellungeinesSchrift=
satzes(Civilprozeßordnung§. 646).

b) der Abs.2 Satz 2 folgendeFassung:
Gegen den BeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabe des §. 530
Abs. 2 und der N.. 531 bis 538 der Civilprozeßordnungsowie
des §. 4 Abs. 3 diesesGesetzesstatt.

16. An die Stelle des§. 48 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Gegen denBeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabe des §. 530

Abs.2 und der . 531 bis 538 der Civilprozeßordnungsowiedes
. 4 Abs. 3 diesesGesetzesstatt.

7. Der §. 53 Abs.2 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Wird das Verfahren durch— derZulassungdesAntrags

(Konkursordnung§. 97 Abs.1, §.194 Abs.2, §.199 Abs.2, 8§8.20la,
205 Abs. 2, §. 205a Abs. 2, §. 206t, Geset,betreffenddieErwerbs=
undWirthschaftsgenossenschaften,vom I. Mai 1889 N.93 Abs. 2) oder
durchZurücknahmedeszugelassenenAntrags erledigt,so wird nur ein
Zehntheilder Gebühr (§. 8) erhoben.

18. An die Stelle des §. 57 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Im Falle derBeschwerdegegendenBeschlußüberEröffnungdes

Konkursverfahrens(KonkursordnungF. 101) oder den Beschluß über
BestätigungeinesZwangsvergleichs(KonkursordnungMl. 174, 206
Abs. 2, §. 2064) findendie Vorschriftendes §. 52 Anwendung.

— —
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19.Jm§.92werdendieWorte»derCivilprozeßordnungs.697«ersetztdurch
die Worte: ·

„der Civilprozeßordnung§. 95 Abs.4, §. 697.

Artikel V.
Die Gebührenordnungfür Gerichtsvollzieher(Reichs=Gesetzbl.1878 S. 166

und 1881 S. 178) wird dahingeändert:
1. Im F9.4 wird

a) hinterAbs.1 folgendeVorschriftals Abs.2 eingestellt:
Erfolgt die Pfändung zurVollziehungeinesArrestes,so ist

der in demArrestbefehlenach§. 803 derCivilprozeßordnungfest=
gestellteGeldbetrag maßgebend. Bei der Pfändung eines im
SchiffsregistereingetragenenSchiffes(Civilprozeßordnung§.810a)
ist der MindestbetragderGebührdrei Mark.

5) der bisherigeAbs. 3, jetztAbs. 4, durch folgendeVorschrift ersetzt:
Ist eine versuchtePfändung ohneErfolg geblieben,weil

nachInhalt desProtokolls pfändbareGegenständenichtvorhanden
waren oder die Pfändung nach §F.708 Abs. 2, §S.715a der
Civilprozeßordnungzu unterbleibenhatte, so erhältderGerichts=
vollzieherdie Hälfte der Gebühr.

2. Im §. 10 werdendie Worte „in den Fällen der §#§.4, 5 die Hälfte der
im F. 4 Abs.1 bestimmtenGebühr“ ersetztdurchdie Worte:

„in den Fällen der §#.4, 5 die Hälfte der im §F.4 Abs. 1, 2
bestimmtenGebühr, im Falle des §. 4 Abs. 2 Satz 2 jedochnicht
unterzweiMark“.

3. Im §#.#12 tritt an die Stelle derNr. 1 folgendeVorschrift:
1. dieNachsuchungderUnterstützungderpolizeilichenVollzugsorganeund

die Zuziehungder Zeugenund Sachverständigen(Civilprozeßordnung
S. 678,679,715b,716)

4. Der §. 16 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Dem in denFällen der §§9.715b, 716 der Civilprozeßordnung

zugezogenenSachverständigenkann eineVergütung nach dem orts=
üblichenPreise einer solchenLeistung gewährtwerden.

Artikel VI.
Der §. 17 Abs. 3 der Gebührenordnungfür Zeugenund Sachverständige

vom 30. Juni 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 173) wird dahin geändert:
GegendieFestsetzungfindetBeschwerdenachMaßgabedesF. 530

Abs. 2 und der §9. 531 bis 538 der Civilprozeßordnungsowie des
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§.4Abs.3dcsGerichtskostengesetzes,inStrafsachennachMaßgabe
der§S.346bis352derStrafprozeßordnungstatt.

Artikel VII.
Die Gebührenordnungfür Rechtsanwältevom 7. Juli 1879 (Reichs=

Gesetzbl.S. 176) wird dahin geändert:
1. Der §. 12 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:

Gegendenim F. 16 desGerichtskostengesetzesbezeichnetenBeschluß
stehtdem Rechtsanwaltedie Beschwerdenach Maßgabe desF. 530
Absatz2 und der #. 531 bis 538 der Civilprozeßordnungzu.

2. Im F§.16 Abs. 1 tritt an die Stelle des Satzes 2 folgendeVorschrift:
Diese Minderung tritt in den im §. 20 Nr. 1 des Gerichtskosten=
gesetzesbezeichnetenRechtsstreitigkeitennichtein, sofernderKläger ver=
handelt.

. Im JI9.22 tritt an die Stelle des Satzes1 folgendeVorschrift:
- Der RechtsanwalterhältdieProzeßgebührund dieVerhandlungs=

gebühr nur zu fünf Zehntheilen,wenn seineThätigkeitAnträge auf
Sicherungdes Beweises(Civilprozeßordnung§I#§.447 bis 455) oder
einegerichtlicheEntscheidungüberdieErnennungoderAblehnungeines
Schiedsrichters,dasErlöscheneinesSchiedsvertragsoderdieAnordnung
der von Schiedsrichternfür erforderlicherachtetenrichterlichenHand=
lungen(Civilprozeßordnung§. 871) betrifft.

4. Im §9.23 wird die Nr. 1 durchfolgendeVorschriftersetzt:
1. dieimGerichtskostengesetze§. 27Nr. 1, §. 35Nr. 1, 3, §. 38Nr. 1,2,

§S.47 Nr.1 bis 12 bezeichnetenAngelegenheiten;

An die Stelle desF. 24 tritt folgendeVorschrifte
Zwei Zehntheileder in den§#9.13 bis 18 bestimmtenGebühren

erhält der Rechtsanwalt, wenn seineThätigkeit die im Gerichtskosten=
gesetze§. 38 Nr. 3, F. 47 Nr. 15, 16 bezeichnetenAnträgeoderGe=
suchebetrifft.

Der 8. 27 Abs.3wird aufgehoben.

. Im §..29 erhältdieNr. 4 am SchlussefolgendeFassung:
(Civilprozeßordnung§#9.647, 657, 688, 690 Absatz3,

SK.696d,696e,710Absaß4, §.714Absatz2),soweitdasVer=
fahrenmit demVerfahrenüberdie Hauptsacheverbundenist;

=

—
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Jiiis.30werden
a) im Abs.1 die Nr. 2, 3 durchfolgendeVorschriftenersetzt:

2. das Verfahren über einenAntrag auf Anordnung oderAufhebung
einesArrestes odereinereinstweiligenVerfügung, sowieübereinen
Antrag auf vorläufigeEinstellung, BeschränkungoderAufhebung
einer Zwangsvollstreckung(Civilprozeßordnung§##.688, 690
Absatz3, . 6964, 696e, 710 Absatz4, §. 714 Absatz2),
soferndas Verfahrenvon dem Verfahrenüber die Hauptsache
getrenntist;

3. die im Gerichtskostengesetze§. 38 Nr. 1, 2 bezeichnetenAnge=
legenheiten.

5) als Abs. 3 folgendeVorschriftenhinzugefügt:
Die im besonderenVerfahren erfolgteFestsetzungderKosten

und dieAbänderungderKostenfestsetzung(Gerichtskostengesetz§. 38
Nr. 1) bildenEine Instanz. Das Gleichegilt von demVerfahren
über die im Gerichtskostengesetze§. 38 Nr. 2 bezeichnetenAnträge.

An die Stelle des §. 31 Abf. 2 tritt folgendeVorschrift:
Die landesgesetzlichenBestimmungenin Betreff derGebührenfür

einedenVorschriftenderCivilprozeßordnungnichtunterliegendeZwangs=
vollstreckungbleibenunberührt. "

Der F. 35 erhält im Eingange folgendeFassung:
Für die einmaligeErwirkungdesZeugnissesderRechtskraft(Civil=

prozeßordnung§.646) oderderVollstreckungsklausel(Civilprozeßordnung
K. 662 bis 666, 6704, 670h, 670k, 6701 Absatz2, M. 6700,
703,704Absatz1, §.705Absatz1,2, §.809)

An die Stelle des §. 37 Abs. 1 tritt folgendeVorschrifte
Für dieMitwirkungbei einemderKlage vorausgehendenSühne=

verfahren(Civilprozeßordnung§. 471, 571) 572) erhält der Rechts=
anwalt drei Zehntheileder Sätze des 9. 9.

Der N.39 erhältim EingangefolgendeFassung:
Für die Vertretungim Vertheilungsverfahren(Civilprozeßordnung

S.754a Absatz6, . 758bis763,768)
An die Stelle des §. 40 Abs. 1 tretenfolgendeVorschriften:

Im Aufgebatsverfahren(Civilprozeßordnung9. 823 bis 833,
836 bis 836n, 836 bis 8504) stehendemRechtsanwalt,als Ver=
treterdes Antragstellers(Civilprozeßordnung§. 824), drei Zehntheile
der Sätze des §. 9 zur .

1.fürdenBetriebdesVerfahrenDeinschließlichderJnforination,-
2. für den Antrag auf Erlaß des Aufgebots;
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3. für denAntrag auf AnordnungderZahlungssperre,sofernderselbe
vor demAntrag auf Erlaß desAufgebotsgestelltwird;

4. für die WahrnehmungdesAufgebotstermins.
14. Der §. 59 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:

Die Gebührender §#.54 bis 56 sowiedes F. 58 im Falle der
BeschwerdegegendenBeschlußüberEröffnungdesKonkursverfahrens
(KonkursordnungF. 101) oder den Beschlußüber Bestätigungeines
Jwangsvergleichs(KonkursordnungI#.174, 206 Absatz2, §. 2061)
werden,wenn der Auftrag von demGemeinschuldnerertheilt ist, nach
dem Betrage der Aktivmasse(Gerichtskostengesetz§. 52) berechnet.

Artikel VIII.
Die landesgesetzlichenVorschriftenüberdieVollstreckbarkeitvonHypotheken=

urkundenbleibenin AnsehungderHypothekenin Kraft, welcheschonzu der Zeit
bestehen,zu welcherdas Grundbuchals angelegtanzusehenist.

Artikel IX.
Eine Frist, die zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes,betreffendAen=

derungender Civilprozeßordnung, läuft, wird nach den bisherigenVorschriften
berechnet.

Die Frist zur Erhebungdes WiderspruchsgegeneinenZahlungsbefehl
richtetsichnach den bisherigenVorschriften, wenn der Zahlungsbefehl vor dem
Inkrafttretendes im Abs.1 bezeichnetenGesetzeserlassenist.

Artikel X.
Für die zur Zeit desInkrafttretensdes BürgerlichenGesetzbuchsgemäß

S.114 derRechtsanwaltsordnungbeieinemOberlandesgerichtezugelassenenRechts=
anwälte kann dieseZulassungmit Zustimmung desBundesraths von derLandes=
justizwerwaltungüberdenbezeichnetenZeitpunkthinaus erstrecktwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburg i./E., den 17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesetzbl.1898. 58
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Texte verschiedenerReichsgesetze.Vom 17. Mai 1898.

von Preußen2c.

. 1.

OTAOGM

desGerichtsverfassungsgesetzes,
der Civilprozeßordnung,
der Konkursordnung,
des Gerichtskostengesetzes,
derGebührenordnungfür Gerichtsvollzieher,
der Gebührenordnungfür Zeugenund Sachverständige,
der Gebührenordnungfür Rechtsanwälte,

Schuldners außerhalbdes Konkursverfahrens,

demGesetzevom 29. Juni 1881 (Reichs=Gesetzbl.S. 178),
demGesetzevom 17. März 1886 (Reichs=Gesetzbl.S. 61),
dem Gesetzevom 30. April 1886 (Reichs=Gesetzbl.S. 130),
dem Gesetzevom 5. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 133),
dem Gesetzevom 11. Juni 1890 Reichs=Gesetzbl.S. 73),
demGesetzevom 29. März 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 159),
dem Gesetze,betreffendAenderungendesGerichtsverfassungsgesetzesund

der Strafprozeßordnung,
demGesetze,betreffendAenderungenderCivilprozeßordnung,und dem

zugehörigenEinführungsgesetze,
dem Gesetze,betreffendAenderungender Konkursordnung,und dem

zugehörigenEinführungsgesetze,
sowie in dem §. 153 Abs. 1 des Gesetzes,betreffenddie Erwerbs=und

Wirthschaftsgenossenschaften,vom 1. Mai 1889 (Reichs=Gesetzbl.
S. 55), dem Artikel 13 Abs. 3 des Einführungsgesetzeszum
Handelsgesetzbuchund dem Abs. 2
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Soweit in Reichsgesetzenoder in Landesgesetzenauf Vorschriften der im
Abs. 1 Nr. 1 bis 8 bezeichnetenGesetzeverwiesenist, treten die entsprechenden
Vorschriftender durchdenReichskanzlerbekanntgemachtenTerte an ihre Stelle.

*=
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Terte
1. desGesetzesüberdieZwangsversteigerungund dieZwangsverwaltung

und deszugehörigenEinführungsgesetzes,
2. derGrundbuchordnung, »
3. des Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit

durchdas Reichs-Gesetzblattin der Weisebekanntzu machen,daß die darin
enthaltenenVerweisungenauf Vorschriftender Civilprozeßordnung,derKonkurs—
ordnungund der im Artikel 13 Abs.1 des Einführungsgesetzeszum Handels—
gesetzbuchebezeichnetenGesetzedurch Verweisungenauf die entsprechendenVor—
schriftender durchden ReichskanzlerbekanntgemachtenTerte zu ersetzensind.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenStraßburgi.,E., den 17. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
AÆ22.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieEntschädigungderim WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen.S. 345.—
Bekanntmachung, betreffenddieAnzeigepflichtfür dieSchweineseuche,dieSchweinepestund denRoth=
lauf derSchweine.S. 347. — Bekanntmachung betreffenddieAichungdesGetreideprobers.S. 347.

(Nr. 2480.) Gesetz, betreffenddie Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahrenfrei=
gesprochenenPersonen. Vom 20. Mai 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

.1.
Personen, welcheim Wiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenoder in An=

wendungeinesmilderenStrafgesetzesmit einer geringerenStrafe belegtwerden,
könnenEntschädigungaus der Staatskasseverlangen, wenn die früher erkannte
Strafe ganz oder theilweisegegensie vollstrecktworden ist. Das Wiederauf=
nahmeverfahrenmuß die Unschulddes Verurtheiltenbezüglichder ihm zur Last
gelegtenThat oder bezüglicheines die Anwendung eines schwererenStrafzesetzes
begründendenUmstandesergebenoder dochdargethanhaben, daß ein begründeter
Verdachtgegenden Angeklagtennicht mehr vorliegt.

Außer dem Verurtheilten haben diejenigen,denengegenüberer kraft Ge=
setzesunterhaltspflichtigwar, Anspruchauf Entschädigung.

Der Anspruchauf Entschädigungist ausgeschlossen,wenn derVerurtheilte
die frühereVerurtheilung vorsätzlichherbeigeführtoder durch grobeFahrlässigkeit
verschuldethat.

Die VersäumungderEinlegung einesRechtsmittelsist nichtals eineFahr=
lässigkeitzu erachten.

2.
Gegenstanddes dem Verurtheilten zu leistendenErsatzes ist der für ihn

durchdie StrafvollstreckungentstandeneVermögensschaden.
Unterhaltsberechtigtenist insoweit Ersatz zu leisten, als ihnen durch die

Strafvollstreckungder Unterhalt entzogenworden ist.

Die Entschädigungwird aus der Kasse desjenigenBundesstaats gezahlt,
bei dessenGerichtedas Strafverfahren in ersterInstanz anhängig war.

Reichs=Gesebl.1898. « 59
Ausgegebenzu Berlin den 27. Mai 1898.
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Bis zumBetrageder geleistetenEntschädigungtritt dieKassein dieRechte
ein, welchedemEntschädigtengegenDritte um deswillenzustehen,weil durch
derenrechtswidrigeHandlungenseineVerurtheilungherbeigeführtwar.

S. 4.
Über die Verpflichtungder Staatskassezur Entschädigungwird durchbe=

sonderenBeschluß des im WiederaufnahmeverfahrenerkennendenGerichts Be=
stimmunggetroffen.

Der Beschlußist von dem Gerichtegleichzeitigmit demUrtheile zu fassen,
aber nicht zu verkünden,sonderndurchZustellung bekanntzu machen. Der Be=
schlußunterliegtnicht der AnfechtungdurchRechtsmittel. Er tritt außer Kraft,
wenn das Urtheil aufgehobenwird.

S. 5.
Wer auf Grund des die Verpflichtungder Staatskassezur Entschädigung

aussprechendenBeschlusseseinenAnspruchgeltendmacht, hat diesenAnspruchbei
Vermeidung des Verlustes binnen drei Monaten nach Zustellung des Beschlusses
durchAntrag bei der Staatsamwaltschaftzu verfolgen. Der Antrag ist bei der
StaatsanwaltschaftdesjenigenLandgerichtszu stellen, in dessenBezirkedas Ur=
theil ergangenist.

Über denAntrag entscheidetdie obersteBehördederLandesjustizverwaltung.
Eine Ausfertigung der Entscheidungist dem Antragstellernach den Vorschriften
der Civilprozeßordnungzuzustellen. «

Gegen dieEntscheidungist dieBerufung auf denRechtswegzulässig. Die
Klage ist binnen einer Ausschlußfristvon dreiMonaten nachZustellung der Ent=
scheidungzu erheben. Für die Ansprücheauf Entschädigungsind die Civil=
kammernder LandgerichteohneRücksichtauf denWerth desStreitgegenstandes
ausschließlichzuständig.

Bis zur endgültigenEntscheidungüberdenAntrag ist derAnspruchweder
übertragbar,nochder Pfändung unterworfen.

S. 6.
In den zur Zuständigkeitdes Reichsgerichtsin ersterInstanz gehörigen

Sachen ist statt der Staatskassedie Reichskasseersatzpflichtig.
In diesenFällen tritt an die Stelle der Staatsamwaltschaftdes Land=

gerichtsdie Staatsanwaltschaftbei dem Reichsgericht,an die Stelle der obersten
Behördeder LandesjustizverwaltungderReichskanzler.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. -·

GegebenBerlin im Schloß, den20. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.



—347 —

(Nr. 2481.) Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflicht für die Schweineseuche,die
Schweinepestund den Rothlauf der Schweine. Vom 25. Mai 1898.

A# Grund des §. 10 Absatz2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und
UnterdrückungderViehseuchen,vom e (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich: .

Für das GroßherzogthumOldenburgwird vom 6. Juni d. J. ab bisauf Weiteresfür die Schweineseuche,die Schweinepestund denRoth=lauf derSchweinedieAnzeigepflichtim Sinne des5. 9 deserwähntenGesetzeseingeführt.
Berlin, den25. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

(Nr. 2482.) D. gegenwärtigenNummer desReichs=Gesetzblattsistals besondereBeilage
dieBekanntmachung,betreffenddieAichungdesGetreideprobers,
vom 14. Mai 1898

beigefügt.
—

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
23.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAenderungder Betriebsordnung für die HaupteisenbahnenDeutsch=
lands vom 5. Juli 1892. S. 349. — Bekanntmachung, betreffend AenderungderBestimmungen
über die Befähigung von Eisenbahnbetriebsbeamtenvom 5. Juli 1892. S. 353. — Bekannt.
machung betreffendAenderungderSignalordnungfür die EisenbahnenDeutschlandsvom5. Juli 1892.
S. 353.— Bekanntmachung, betreffendAenderungderNormen für den Bau und die Ausrüstung
der HaupteisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892. S. 355. — Bekanntmachung, betreffend

"(r Aenderungder Bahnordnung für die NebeneisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892. S. 355.

(Nr. 2483.) Bekanntmachung,betreffendAenderungder Betriebsordnungfür die Haupt=
eisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892. Vom 23. Mai 1898.

iu der Sitzung vom 12. Mai 1898 hat der Bundesrath auf Grund der
Artikel42 und 43 der Reichsverfassungdie nachstehendenAenderungender
S§.1% 12%0„ O, 23, 26%, 33, 40% 46 und 4860„2 der Betriebs=
ordnungfür die HaupteisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892beschlossen.
Die Aenderungentretenam 1. Oktober1898 in Kraft.

K. 1.
FahrbarerJustandder Bahn. Signale. Streckenblokirung.

6) Die Bahnhöfe und Haltestellensind mit Einfahrtsignalenund„sofern
siemit Kreuzungs-undÜberholungsgleisenausgestattetsind, auchmitAusfahrt=
signalenzu versehen.

() Mit allen Signalen für die Einfahrt sindVorsignalezu verbinden.
6) Auf Bahnenmit besondersdichterZugfolgeist Streckenblokirungder=

art einzurichten,daßdas Signal für dieEinfahrt in einenvorliegendenAbschnitt
unterVerschlußder nächstenZugfolgestationliegt.

S. 12.
Beschaffenheitder Fahrzeuge,Kuppelungen und Bremsen.

6) Die in der senkrechtenEbene des Laufkreises gemesseneStärke der
RadreifensämmtlicherFahrzeugemuß mindestens25 Millimeter betragen.

6) Die durchgehendeBremsederWagen einesZuges (. 330) muß die
folgendenBedingungenerfüllen:

a) Die Bremse muß durchdenLokomotivführer,denZugführer und den
Wagenwärter,sowievonjederPersonenwagenabtheilungaus in Thätig=
keitgesetztwerdenkönnen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 60

Ausgegebenzu Berlin den28. Mai 1898.
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b) Die Bremsemußselbstthätig wirken,sobaldder Zusammenhangder
Bremsleitungaufgehobenwird.

e) Die Bremsenmüssenso beschaffensein,daß sie in dernachH.13 er—⸗
forderlichenAnzahl aucheinzelnmit derHand bedientwerdenkönnen.

h. 23.
Stärke derZüge.

□Die Stärke derBüge richtetsichnachihrer Fahrgeschwindigkeit.
Personenzügesollennicht über 80 Wagenachsenstarksein.
DieseStärke ist bei einerFahrgeschwindigkeit

von 51 bis 60 Kilometerin der Stunde auf 60 Wagenachsen,
von 61 bis 75 Kilometerin der Stunde auf 50 Wagenachsen,
von mehr als 75 Kilometer in der Stunde auf 40 Wagenachsenein=

zuschränken.
Güterzüge dürfen nicht mehr als 120 Wagenachsenstarksein. Es kann

jedochfür einzelneLinien mit besondersgünstigenNeigungs=und Richtungs=
verhältnissenund vollständig ausreichendenBahnhofsanlagen die Achsenzahlmit
GenehmigungderLandesaufsichtsbehördebis auf 150 Wagenachsenerhöhtwerden.
Die Stärke der Güterzlgeist einzuschränkenbei einerFahrgeschwindigkeit

von 46 bis 50 Kilometerin der Stunde auf 100 Wagenachsen,
von 51 bis 55 Kilometerin der Stunde auf 80 Wagenachsen,
von 56 bis 60 Kilometerin der Stunde auf 60 Wagenachsen.

Militärzüge und solcheGüterzüge,welchefahrplanmäßigzur Personen=
beförderungmitbenutztwerden,dürfen, sofernihre Fahrgeschwindigkeitnicht über
45 Kilometerin der Stunde beträgt,bis 110Wagenachsenstarksein.

G) Züge, die mit durchgehenderBremsegefahrenwerden,dürfenhöchstens
60 Wagenachsenstarksein.

d. 26.
(e) b) für Güterzüge

im Allgemeinen ##: 45Kilometer,
unter besondersgünstigenVerhältnissenmit Ge=

nehmigungder Aufsichtsbehördebei Einschrän=
kungderZugstärkeG. 23) bis . . .... 60

*Vçv
Bildung derSüge.

- (1)BeiBildungeinesZugesmußsorgfältigdaraufgehaltenwerden,daß
die im F. 13 vorgeschriebeneAnzahl bedienterBremsen sichin demselbenbefindet
und daß letzterethunlichstgleichmäßigvertheiltsind. Kommt aufeiner Strecke
eineNeigung von mehr als 5% (1:200) ununterbrochenin einerLängevon
1.000Meter oder darübervor, oder ist die geradeVerbindungsliniezwischen
denjenigenzweiPunktendesLängenschnitts,welchebei 1000 Meter Entfernung
dengrößtenHöhenunterschiedzeigen,stärkerals 5% (1:200) geneigt(#.132%)),
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so muß der letzteWagen einebedienteBremse haben;hinterdemselbenkann
ausnahmsweisebei Güterzügennoch ein beschädigterleererWagen eingestellt
werden, sofern er zwar lauffähig ist, aber inmitten des Zuges nach Art seiner
Beschädigungnichteingestelltwerdenkann. -

(2)Jedermitmehrals60KilometerGeschwindigkeitinderStunde
fahrengePersonenzugmußmitdurchgehenderBremseversehensein(Z.12l7)und
§.26«·-«).

.(3)AmSchlusseeinesmitdurchgehenderBremseverfehenenZugesdürfen
einzelneWagen ohnesolcheBremsenmitgenommenwerdenund zwar:

a) bei Zügen mit einerFahrgeschwindigkeitvon mehr als 60 Kilometer
derStatse bis m. ———““§ 6 Achsen,

b) bei Zügen mit einer Fahrgeschwindigkeitvon mehr als
50 Kilometerbis 60 Kilometerin der Stunde bis zu 10 Achsen,

) beiZügen mit einerFahrgeschwindigkeitbis 50 Kilometer
inderStundebiszu............................ 16 Achsen.

Im Falle zu a ist die Besetzungder nicht an die Bremsleitung an=
geschlossenenWagen mit Reisendenunzulässig,in denFällen zu b undc aber
statthaft,wenn von diesenWagen bis zur LokomotiveeineZugleine(§.480)
gezogenist.

)Ferner sind die Wagen unter sich und der Tender mit dem nächst=
folgendenWagenin doppelterWeisegehörigzu verkuppelnG. 126 undG), die
Zugleine,soweitsie nach§. 48% und(0 erforderlichist, anzubringen,die die
VerbindungenderetwavorhandenendurchgehendenBremse(Absatz(2)und §. 120)
herzustellen,dieBelastungin deneinzelnenWagen thunlichstgleichmäßigzu ver=
theilen,dienöthigenSignale anzubringenund das Innere der zurBeförderung
von Personen benutztenWagen während der Fahrt bei Dunkelheit und in
Tunneln, zu derenDurchfahrungmehr als 2 Minuten gebrauchtwerden,an=
gemessenzu erleuchten.

6) In den Zügen, die mit einer Geschwindigkeitvon mehr als 45 Kilo=
meterin derStunde fahren, müssendieFahrzeugeso festmit einandergekuppelt
sein, daß, wenn der Zug im geradenGleisesteht,diegegenüberstehendenBuffer=
paare sich berühren. Bei denjenigenPersonenzügen,bei welcheneine Fahr=
geschwindigkeitvon mehrals 60 Kilometerin derStundezurAnwendungkommen
soll, müssendie Wagen unter sichund der Tendermit dem nächstfolgenden
Wagenso festgekuppeltsein, daß sämmtlicheZug=und Bufferfedernetwasan=
gespanntsind (. 28).

(() In Zügen, die sowohlzur Güter=als auchzur Personenbeförderung
bestimmtsind, dürfenWagen, derenLadung über zwei oder mehrWagen reicht,
und Wagen mit ungewöhnlicherKuppelungnichtunmittelbarvor oder hinter
Personenwagengestelltwerden.

6) Bevor derZug dieAbgangsstationverläßt,ist er sorgfältigzu unter=
suchen,wobeidarauf zu achtenist, daß die überdieBildung derZüge gegebenen
Vorschriftengehörigbefolgtsind. Diese Untersuchungist unterwegsbei jeder

- 60“
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Veränderungin derZusammensetzungdesZuges, und so oft der Aufenthaltes
gestattet,zu wiederholen.

S. 40.
G) Eines der am SchlusseeinesZuges anzubringendenSignale mußauch

nachvorn sichtbarsein.
S. 46.

Signale für die Ein=und Ausfahrt der Süge.
G)In der Ruhestellungmüssendie Ein= und Ausfahrtsignale „Halt“

zeigen. Sie sindnur für die Ein=, Aus=oderDurchfahrtzu öffnen.
G) Bevor das Signal zur Ein= oder Durchfahrt für einenZug gegeben

oderein Zug von derStation abgelassenwird, ist zu prüfen,ob dieGleise,die
er zu durchfahrenhat, frei und die betreffendenWeichen richtig gestelltsind
G. 1 ). Von der Prüfung der Weichenstellungkann abgesehenwerden,falls
Einrichtungenvorhandensind, die die Gewähr bieten, daß die Signale für die
Ein=, Aus=oderDurchfahrteinesZugesnur gegebenwerdenkönnen,wenndie
betreffendenWeichen richtig gestelltund in dieserStellung festgelegtsind, so
langedas Fahrsignalgegebenist.

(s) Das Einfahrtsignalfür einenZug darf nur durchdendienstthuenden
Stationsbeamtenselbstoder in seinemjedesmaligenAuftrage durcheinenanderen
Beamten oder verpflichtetenArbeiter gegebenwerden. Kann dieserAuftrag nicht
mündlichertheiltwerden,so muß seinezuverlässigeÜbermittelungdurchgeeignete
Einrichtungenmöglichsein.

Für die Weichenin denHauptgleisenist einebestimmteGrundstellung
als Regel vorzuschreiben;ebensofür in NebengleisenliegendeWeichen,soweites
die SicherungderZugfahrtenauf denHauptgleisenerfordert.

S.48.
(6) Bei Personenzügen,die mit durchgehendenBremsen (. 120) aus=

gerüstetsind, ist die Zugleine oder eine sie ersetzendeEinrichtung nur dann
erforderlich,wenn dieZüge am SchlusseWagen führen, die nicht an dieBrems=
leitung angeschlossensind und dieseWagen mit Reisendenbesetztwerden(F.336).

(4) Bei Zügen, die von eineranschließendenNebeneisenbahnauf dieHaupt=
bahnübergehenund auf diesermit keinergrößerenGeschwindigkeitverkehren,als
für dieZüge auf derNebenbahnzugelassenist, kannvon der Mitführung der
Zugleineoder der dieseersetzendenVorrichtung(Absatz(2)) gleichfallsabgesehen
werden.

Berlin, den23. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

—Sas #4
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(Nr. 2484.) Bekanntmachung,betreffendAenderungderBestimmungenüberdieBefähigung
von Eisenbahnbetriebsbeamtenvom 5. Juli 1892. Vom 23. Mai 1898.

der Sitzung vom 12. Mai 1898 hat der Bundesrathauf Grund der
rtikel42 und 43 derReichsverfassungdie nachstehendeAenderungderVorschrift

unter IIIa 6 der Bestimmungenüber die Befähigung von Eisenbahnbetriebs=
beamtenvom 5. Juli 1892 beschlossen.Die Aenderungtritt am 1. Oktober1898
in Kraft.

III.
Gremserund Wagenwärter.

a. Bremser:
6. viermonatigeProbezeit im Bremser=und Rangirdienst, einschließlich

der Beschäftigungin einer Werkstätte.
DieseProbezeitkannermäßigtwerdenauf einefünfwöchige,wenn

einesechsmonatigeBeschäftigungals Streckenarbeiteroder eine drei=
monatigeals Stations=, Rangir= oder Werkstättenarbeitervorauf=
gegangenist.

Berlin, den23. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

#

(Nr. 2485.) Bekanntmachung,betreffendAenderungder Signalordnungfür dieEisenbahnen
Deutschlandsvom 5. Juli 1892. Vom 23. Mai 1898.

n der Sitzung vom 12. Mai 1898 hat der Bundesrath auf Grund der
Artikel42 und43 derReichsverfassungdienachstehendenAenderungenderSignal=
bestimmungenunter IV, VII 17b, 18, 19 und 22 derSignalordnung für die
EisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892 beschlossen.Die Aenderungen
tretenam 1. Oktober1898 in Kraft.

IV.
Vorfignale.

Wo die Stellung desSignals an einemSignalmasteschonin einerge=
wissenEntfernung vor dessenStandort kenntlichgemachtwird, ist ein mit jenem
Signal in Abhängigkeit stehendesVorsignal aufzustellen. Dasselbe soll aus
einerum eineAchsedrehbaren,rundenScheibe,mit welchereineLaternever=
bundenist, bestehen.(u. s.w. wie bisher.)
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VII.

Signale am Zuge.
17. Kennzeichnungder SpitzedesZuges:

b) wenn der Zug ausnahmsweiseauf dem nichtfür die Fahrtrichtung
bestimmtenGleise einer zweigleisigenBahnstreckefährt, oder wenn er
auf eingleisigerBahn ein nicht angesagterSonderzugoder ein Zug
ist, derzur Vorfahrt über einefahrplanmäßigeKreuzungsstationhinaus
berechtigtist, ohnedaß die Kreuzungdaselbststattgefundenhat:

bei Tage: bei Dunkelheit:
(Signalbildwiebisher). (Signalbildwiebisher).

18. KennzeichnungdesSchlussesdesZuges(Schlußsignal:
beiTage:

(Signalbild).
An der Hinterwand desletztenWagens eine roth und weißerundeScheibe

und außerdemam letztenWagen zwei nach vorn und hinten sichtbareLaternen
oder viereckigeScheiben. Für einzelnfahrendeLokomotivenauf freierBahn ge=
nügt die roth und weißerundeScheibe.

bei Dunkelheit:
(wie bisher).

19. Es folgt ein Sonderzugnach:
bei Tage:
(Signalbild).

Signal 18 mit der Abänderung,daß dieLaternenoderviereckigenScheiben
auf eineroderauf beidenSeiten desWagens durchgrünerundeScheibener=
setztwerden.

bei Dunkelheit:
(wie bisher).

22. Der Bahnwärtersoll sofortseineStreckeuntersuchen:
bei Tage:

Ein ZugbediensteterschwingtseineMütze odereinenanderenGegenstand
demWärter zugewendetoderwinkt in ErmangelungeinessolchenGegenstandes
dem Wärter in auffallenderWeise mit dem Arme. «

beiDunkelheit:
(wie bisher).

Berlin, den23. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.
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(Nr. 2486.) Bekanntmachung,betreffendAenderungder Normen für den Bau und die
Ausrüstungder HaupteisenbahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892. Vom
23.Mai 1898.

n der Sitzung vom 12. Mai 1898 hat der Bundesrath auf Grund der
Artikel 42 und 43 der Reichsverfassungdie nachstehendeAenderungdes F. 36½
derNormenfür denBau und die Ausrüstungder HaupteisenbahnenDeutsch=
lands vom 5. Juli 1892 beschlossen.Die Aenderungtritt am 1. Oktober1898
in Kraft.

S. 36.
) Bei Fahrzeugenmit drei und mehr in einemgemeinsamenRahmen

gelagertenAchsenist beidenMittelräderneinGesammtspiel(beiübrigensgleichem
lichtenAbstandezwischendenRadreifen)bis 40 Millimeter zulässig.

Berlin, den23. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

(Nr. 2487). Bekanntmachung,betreffendAenderungder Bahnordnungfür die Nebeneisen=
bahnenDeutschlandsvom 5. Juli 1892. Vom 23. Mai 1898.

iemder Sitzung vom 12. Mai 1898 hat der Bundesrathauf Grund der
Artikel 42 und 43 der Reichsverfassungdie nachstehendenAenderungen der
. 23, 25, 2700,29und32 derBahnordnungfür dieNebeneisenbahnenDeutsch=
lands vom 5. Juli 1892 beschlossen.Die Aenderungentreten am 1. Oktober
1898 in Kraft.

S. 23.
Stärke derZüge.

Mehr als 120 Wagenachsensollenin keinemZuge befördertwerden.
Militärzügesollennichtüber 110 Wagenachsenstarksein.

§. 25.
Bildung derZüge.

Bei Bildung der Züge ist darauf zu achten,daß die Wagen gehörig
zusammengekuppeltsind, die Belastungin deneinzelnenWagen thunlichstgleich=
mäßigvertheiltist, die nöthigenSignalvorrichtungenangebrachtund die nach
§. 24 erforderlichenBremsenbedientund thunlichstgleichmäßigim Zugevertheilt
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sind. Kommt auf einer StreckeeineNeigung von mehr als 5% (1:200) un=
unterbrochenin einerLänge von 1000 Meter oderdarübervor, oder ist die
geradeVerbindungsliniezwischendenjenigenzweiPunktendesLängenschnitts,die
bei 1000 Meter Entfernung den größten Höhenunterschiedzeigen, stärkerals5%⅝(1:200) geneigt,so muß der letzteWagen einebedienteBremsehaben.

1

S.27.
#(Wie bisherbis „angehängtwerden“.)
Der Schlußsatzfällt weg.])

KS.29.
Abfahrt der Jüge.

C)Kein Zug darf eineStation verlassen,bevordieAbfahrt von demzu=
ständigenBeamtengestattetist.

G) Bei einer Fahrgeschwindigkeitvon mehr als 15 Kilometer in der
Stunde darf ein Zug einemanderenin derselbenRichtungabgelassenenZuge
nur in Stationsabstandfolgen. .

(s)KeinzurBeförderungvonPersonenbestimmter Zug darf vor der im
veröffentlichtenFahrplanebekanntgegebenenZeit die Station verlassen.

K. 32.
Jugpersonal.

Jeder zur BPersonenbeförderungdienendeZug ist außer mit dem
Lokomotivführermit mindestenseinembegleitendenBeamten zu besetzen.

G) Das Zugpersonaldarf währendderFahrt nur einemBeamten unter=
geordnetsein. Derselbehat einen Fahrberichtzu führen, worin dieAbgangs=
und Ankunftszeitenauf deneinzelnenAnhaltepunktenund außergewöhnlicheVor=
kommnissegenauzu verzeichnensind.

Berlin, den23. Mai 1898.

Der Reichskanzler.
Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
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Juhalt: Gesetz,enthaltendAbänderungendesGesetzesüberdieNaturalleistungenfür diebewaffneteMachtim
Friedenvom 13. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 52) und desGesetzesvom21. Juni 1887 (Reichs=
Gesetzbl.S. 245). S. 357. — Bekanntmachung, betreffenddie Redaktion des Gesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden. S. 360.

(Nr. 2488.) Gesetz,enthaltendAbänderungendesGesetzesüber die Naturalleistungen für die
bewaffneteMacht im Frieden vom 13.Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 52)
und des Gesetzesvom 21. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 245). Vom
24. Mai 1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung desBundesraths
und des Reichstags,was folgt: -

Artikel I.
An die Stelle des §. 3 Absatz4, des §F.4 und des §. 5 Absatz1 sowie

des F. 9 Ziffer 1 Absatz2 und 3 und Ziffer 3 Absatz2 des Gesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) in derFassungdesGesetzesvom 21. Juni 1887 (Reichs=
Gesetzbl.S. 245) tretenfolgendeVorschriften:

§. 3 Absatz4.
Die Stellung von Vorspannkannnur gefordertwerdenfür die

auf Märschen, im Biwak oder Lager befindlichenoder vorübergehend
einquartiertenTheileder bewaffnetenMacht und nur insoweit,als es
nicht gelingt, den Bedarf rechtzeitigzu einem Preise zu ermiethen,
welcherden vom Bundesrathefür den betreffendenLieferungsverband
festgestelltenVergütungssatzG. 9 Ziffer 1 Absatz1) nicht übersteigt.
Nur wenn mehrereArmeekorpszu gemeinsamenUebungenzusammen=
gezogenwerden, dürfen an den Korpsmanövertagenund bei den zu=
gehörigenMärschendie Miethspreisedie vorbezeichnetenVergütungs=
sätzeum 10Prozent übersteigen,wobei die überschießendenTheile einer
Mark auf volle Mark nachobenabgerundetwerden.

Reichs.Gesetzbl.1898. 61

Ausgegebenzu Berlin den2. Juni 1898.



- K. 4.
Zur Verabreichungder Naturalverpflegungist derQuartiergeber

verpfuͤhtet.
Dieselbe kannnur gefordertwerden:

a) für die auf Märschen befindlichenTheile der bewaffneten
Macht und zwar sowohlfür dieMarsch-undRuhetageals
auch für die auf demMarscheeintretendenAufenthaltstage
(Liegetage))

b) für diejenigenTheile der bewaffnetenMacht, welchezu
Uebungszweckenaußerhalbihrer Garnison vorübergehendes
Quartier erhalten(I. 2 Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddie
Quartierleistungfür die bewaffneteMacht währenddes
*152222½ vom 25. Juni 1868, Bundes=Gesetzbl.

523),
J%)für diejenigenTheile der bewaffnetenMacht, welche zu

anderenals Uebungszweckenaußerhalbihrer Garnisonvor=
übergehendesQuartier erhalten, jedochnur solange, bis die
MilitärverwaltungdieVerpflegungin andererWeisesicher=
gestellthat. :

Die mit VerpflegungeinquartiertenOffiziere, Sanitätsoffiziere,
Beamten und Mannschaftenhabensichin derRegel mit derKost des
Quartiergeberszu begnügen.Bei Streitigkeitenmuß dasjenigein ge=
hörigerZubereitunggewährtwerden,was der Einquartiertenachden
überdieVerpflegungderTruppenbestehendenBestimmungenwährend
derUebungenaußerhalbderGarnison und der Lagerzu fordernbe=
rechtigtseinwürde.

Für Offiziere, Sanitätsoffiziereund obereMilitärbeamtekann
Quartiermit Verpflegungselbstdannverlangtwerden,wennfür die
Mannschaften nur vorübergehendesQuartier ohne Verpflegung be=
anspruchtwird. In Ortschaftenmit mehr als 3000 Einwohnern
darf jedochfür Offiziere, Sanitätsoffiziereund obereMilitärbeamte
stetsnur die Morgenkostgefordertwerden.

Die vorstehendenBestimmungenfinden auf diejenigenTheile der
bewaffnetenMacht, welchein engenQuartierenuntergebrachtwerden,
keineAnwendung.

9. 5 Absatz 1.
Zur Verabreichungder Fourage sind alle Besitzervon Fourage=

beständenverpflichtet. Dieselbe kann gefordertwerden für die Reit=
pferdeund Zugthiereder auf Märschen befindlichenoder vorübergehend
einquartiertenTheile der bewaffnetenMacht, sofernletzteremit Ver=
pflegungeinquartiertwerden,und am UnterkunftsorteMagazinverwal=



tungen oder Lieferungsunternehmerder Militärverwaltung nicht vor=
handensind. Für die berittenenTruppen kann außer auf Märschen
die Verabreichungder Fourage nur mit Zustimmung der Kommunal=
aufsichtsbehördeverlangtwerden. «

§.98iffer1Absatz2und3.
Der eigentlichenVorspannleistungwird die Zeit der Fahrt vom

Wohnorte nach dem Stellungsort und vom Entlassungsortezum
Wohnorte hinzugerechnet.Hierbei ist eineWegestreckevon einemKilo=
meterzehnMinuten gleichzusetzen.Fällt in dieZeit derHinfahrt oder
derRückfahrtdie regelmäßigeFütterung,sowird für diesederLeistung
eineStunde hinzugerechnet.

Bei Feststellungder Vergütungwird der Tag von Mitternacht
zuMitternachtgerechnetmit derMaßgabe,daß bei einerLeistungvon
mehr als zwölf Stunden innerhalb desselbenTages ein Zuschuß in
Höhe der Hälfte des Tagessatzesgewährtwird. Wird der Vorspann
nur einen halben Tag — sechsStunden — oder darunter in An=
spruchgenommen,so ist die Hälfte desTagessatzeszahlbar.

Ziffer 3 Absatz 2.
Bei FeststellungdiesesDurchschnittspreiseswerdendie Preise des

HauptmarktortsG. 19 Absatz2 und 3 des Kriegsleistungsgesetzesvom
13. Juni 1873) desjenigenLieferungsverbandeszu Grundegelegt,zu
welchemdie betheiligteGemeindegehört. Sind die hiernachzu ver=
gütendenPreise zur Zeit derLieferungnoch nicht öffentlichbekannt
gemacht,sosindim Falle der sofortigenBaarzahlung diejenigenPreise
maßgebend,welcheseitensder Civilbehörde als Vergütung für ver=
abreichteFouragedenvorstehendenGrundsätzenentsprechendzuletztver=
öffentlichtworden find.

Artikel II. «
Das gegenwärtigeGesetztritt mit dem 1. Juli 1898 in Kraft.

Artikel III.
Die zurAusführungdiesesGesetzeserforderlichenallgemeinenAnordnungen

werdenfür das gesammteBundesgebietmit AusschlußBayerns durch Verord=
nungdesKaisers,für Bayern durchKöniglicheVerordnungerlassen.

Artikel IV.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText desGesetzesüberdieNatural=
leistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875 durch

61“
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das Reichs=Gesetzblattmit denjenigenAenderungenzu veröffentlichen,welchesichaus diesemGesetzund demGesetzevom 21. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 245)
ergeben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den24. Mai 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 2489.) Bekanntmachung,betreffenddieRedaktiondesGesetzesüberdieNaturalleistungen.
für die bewaffneteMacht im Frieden. Vom 24. Mai 1898.

A#= Grund desArtikelsIV desGesetzesvom 24. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl.
S. 357) wird der TerxtdesGesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 52), wie er sichaus den Abänderungendurch jenesGesetzund durch das Gesetzvom 21. Juni1887 eichs=Gesetzbl.S. 245) ergiebt,nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den24. Mai 1898.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
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Gesetz
über

dieNaturalleistungenfür diebewaffneteMacht im Frieden.

S. 1.
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht können,soweitdasGesetzüber

dieKriegsleistungenvom13.Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129)und das Gesetz
vom 25. Juni 1868 über die Quartierleistungfür die bewaffneteMacht während
desFriedenszustandes(Bundes=Gesetzbl.S. 523) nichtAnwendung finden, inner=
halb desReichsgebietsnur nach Maßgabe der Bestimmungendes gegenwärtigen
Gesetzesgefordertwerden.

I. Leistungen durch Vermittelung der Gemeinden.

h2.
DurchVermittelungderGemeindenkönnenin Anspruchgenommenwerden:
1. die Stellung von Vorspann (F. 3),
2. die Verabreichungvon Naturalverpflegung(F.4),
3. dieVerabreichungvon Fourage(F.5).

1. VerpflichteteJubjekte, voraussetzungund Umfang der verpflichtung.

a. Vorspann.
S. 3.

Zur Stellung von Vorspann — Fuhrwerke,Gespanne,Gespannführer—
sind alle Besitzervon Zugthierenund Wagen verpflichtet.

Zur Vorspannleistungsind in ersterLinie diejenigenheranzuziehen,welche
aus demVermiethenihrer Thiere und Wagen oder demBetriebe desFuhrwesens
ein Gewerbemachen. «"

Befreit sind:
1. Mitgliederder deutschenregierendenFamilien, bezüglichder für ihren

Hofhalt bestimmtenWagen und Pferde,
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die Gesandtenund das GesandtschaftspersonalfremderMächte,
3. Staats=und Privatgestüte,sowiedie Militärverwaltungenhinsichtlich

ihrer Juchtthiereund Remonten,
4. Offiziere,Beamte im Reichs=,Staats= oderKommunaldienstesowie

Seelsorger,Aerzteund Thierärztehinsichtlichder zur Ausübungihres
Dienstes oder Berufs nothwendigenPferde,

5. die Posthalter hinsichtlichderjenigenPferde, welchevon ihnen zur
Beförderung der Postenvertragsmäßiggehaltenwerdenmüssen.
Die Stellung von Vorspann kann nur gefordertwerden für die auf

Märschen, im Biwak oder Lager befindlichenoder vorübergehendeingquartierten
Theile der bewaffnetenMacht und nur insoweit, als esnichtgelingt, denBedarf
rechtzeitigzu einemPreise zu ermiethen,welcherden vom Bundesrathefür den
betreffendenLieferungsverbandfestgestelltenVergütungssatz(§.9 Ziffer1 Absatz1)
nicht übersteigt.Nur wenn mehrereArmeekorpszu gemeinsamenUebungenzu=
sammengezogenwerden,dürfenan denKorpsmanövertagenundbeidenzugehörigen
Märschendie Miethspreisedie vorbezeichnetenVergütungssätzeum 10 Prozent
übersteigen,wobei die überschießendenTheile einerMark auf volle Mark nach
obenabgerundetwerden. «

Jnder-RegelsollderVorspannnichtlängeralseinenTagbenutztwerden,·
nur in dendringendstenFällen ist einelängereBenutzungzulässig.

Im Uebrigenwird der Umfang, in welchemVorspannleistungenvon den
Truppen beanspruͤchtwerdenkönnen,durch dieAusführungsverordnungen(. 18)
festgestellt.

—E

b. Naturalverpflegung.

C. 4.
Zur VerabreichungderNaturalverpflegungist derQuartiergeberverpflichtet.
Dieselbekannnur gefordertwerden:
a) für die auf Märschen befindlichenTheile der bewaffnetenMacht und

zwar sowohlfür dieMarsch=undRuhetageals auchfür die auf dem
MarscheeintretendenAufenthaltstage(Liegetage),

b) für diejenigenTheileder bewaffnetenMacht, welchezuUebungszwecken
außerhalb ihrer Garnison vorübergehendesQuartier erhalten (§. 2
Ziffer 2 des Gesetzes,betreffenddieQuartierleistungfür die bewaffnete
Macht währenddesFriedenszustandes,vom 25. Juni 1868, Bundes=
Gesetzbl.S. 523), ·

c)fürdiejenigenTheilederbewaffnetenMacht,welchezuanderenals
Uebungszweckenaußerhalb ihrer Garnison vorübergehendesQuartier
erhalten,jedochnur solange,bis dieMilitärverwaltungdieVerpflegung
in andererWeisesichergestellthat.



V

Die mit VerpflegungeinquartiertenOffiziere,Sanitätsoffiziere,Beamten
und Mannschaftenhabensichin derRegelmit der Kost desQuartiergeberszu
begnügen.Bei Streitigkeitenmuß dasjenigein gehörigerZubereitunggewährt
werden,was der Einguartiertenachdenüber die VerpflegungderTruppenbe=
stehendenBestimmungenwährendderUebungenaußerhalbderGarnisonund der
Lagerzu fordernberechtigtseinwürde.

Für Offiziere,Sanitätsoffiziereund obereMilitärbeamtekannQuartiermit
Verpflegungselbstdannverlangtwerden,wenn für die Mannschaftennur vor=
übergehendesQuartier ohneVerpflegung beanspruchtwird. In Ortschaftenmit
mehrals 3000 Einwohnerndarf jedochfür Offiziere,Sanitätsoffiziereundobere
Militärbeamte stetsnur die Morgenkostgefordertwerden.

Die vorstehendenBestimmungenfinden auf diejenigenTheile der bewaff=
netenMacht, welchein engenQuartierenuntergebrachtwerden,keineAnwendung.

c. Fourage.
5.

Zur Verabreichungder Fourage sind alle Besitzervon Fouragebeständ
verpflichtet.Dieselbekanngefordertwerdenfür dieReitpferdeundZugthiereder
auf MärschenbefindlichenodervorübergehendeinquartiertenTheile der bewaffneten
Macht, sofernletzteremit Verpflegungeinquartiertwerden,und am Unterkunfts=
orteMagazinverwaltungenoderLieferungsunternehmerderMilitärverwaltungnicht
vorhandensind.

Für die berittenenTruppenkannaußerauf Märschendie Verabreichung
derFouragenur mitZustimmungderKommunalaufsichtsbehördeverlangtwerden.

Sofern dieMenge der von einemBesitzeraus seinenBeständengelieferten
Fourage den Bedarf für 25 Pferde übersteigt,kann derselbenach seinerWahl
BezahlungoderRückgewährin demnächstenMilitärmagazinebeanspruchen.

Insoweit derFouragebedarfim Gemeindebezirkenicht vorhandenist, ist der=
selbegegenGewährung der tarifmäßigen Vorspannvergütungvon der nächsten
militärischenVerabreichungsstelleabzuholen(F. 3).

Die im J.3festgestellten Befreiungen finden auch hinsichtlichder Ver=
pflichtungzur Verabreichung der Fourage insoweitAnwendung, als der vor=
handeneFouragebestandfür denUnterhalt derjenigenPferde erforderlichist, auf
welchesichdie Befreiung bezieht.

2. Eintritt der Verpflichtung.
S. 6.

Die Verpflichtung zu den in den S§. 3 bis 5 bezeichnetenLeistungentritt
aufGrund der vondenzuständigenCivilbehördenausgestelltenMarschrouten,oder
auf Grund besondererAnordnungendieserBehörden ein.

In dringendenFällen kann die zuständigeMilitärbehördedie Leistungen
direktvon der Gemeindebehördeund, wo diesenicht rechtzeitigzu erreichenist,
von denLeistungspflichtigenin der Gemeindeunmittelbarrequiriren.
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Anordnungen, sowieRequisitionensind schriftlichzu erlassenund müssen
die genaueBezeichnungder gefordertenLeistungenthalten. Über die erfolgte
Leistungist von der betreffendenMilitärbehördeoder demKommandoführerder
Truppe,für welchedieLeistungerfolgtist, schriftlicheBescheinigungzu ertheilen.

3. Erfüllung der Verpflichtung.

5
Die örtlicheVertheilungder Leistungenerfolgt auf die Gemeindenim

Ganzen durch die zuständigeCivilbehörde. Es ist hierbeiauf die Leistungsfähig=
keit der GemeindenRücksichtzu nehmen.

Die weitereUntervertheilunggeschiehtnach ortsstatutarischerFestsetzung
oder Gemeindebeschlußdurchdie Gemeindevorstände,welchefür die gehörigeund
rechtzeitigeErfüllungder LeistungenSorge zu tragenhaben.

Leistungspflichtige,welcheihrenObliegenheitennichtnachkommen,sinddurch
den Gemeindevorstandunter Anwendung der ihm zustehendenadministrativen
Zwangsmittelhierzu anzuhalten.Ist die Leistungnichtrechtzeitigzu erlangen,
so kann sie anderweitigauf Kosten des Verpflichtetenbeschafftwerden.

Die Gemeindensind berechtigt,die LeistungenohneUntervertheilungfür
eigeneRechnung zu übernehmenund die erwachsendenKosten auf die hierdurch
von unmittelbarerLeistungbefreitenPflichtigen nachVerhältniß ihrerVerpflichtung
zur Naturalleistung umzulegen.

Die Kostensind in beidenFällen (Absatz3 und 4) von denVerpflichteten
auf dem für die Einziehung der GemeindeabgabenvorgeschriebenenWege bei=
utreiben.

# Unterläßt ein Gemeindevorstanddie Erfüllung der ihm obliegendenVer=
pflichtungzur Fürsorge für die rechtzeitigeBeschaffungeiner Leistung, so ist bei
Gefahr im Verzugedie Militärbehördeberechtigt,die LeistungohneZuziehung
des Gemeindevorstandesanderweitzu beschaffen. Letztererist, wenn ihm eine
Versäumniß zur Last fällt, verpflichtet,die in Folge seinesVerschuldensdurch
die anderweiteBeschaffungder Leistungfür die Militärverwaltungentstandenen
Mehrkostenzu erstatten. ·

§.8.
Die in diesemGesetzefür GemeindengetroffenenBestimmungen gelten

auch für die einemGemeindeverbandenicht einverleibtenselbständigenGutsbezirke.

4. Vergütung.
*#

Für die in den §#.3 bis5 bezeichnetenLeistungenwird nach folgenden
GrundsätzenVergütungaus Militärfonds gewährt:

1. dieVergütungfür VorspannerfolgttageweisenachdenvomBundesrathe
vonZeit zuZeit für jedenBezirkeinesLieferungsverbandesfestzustellen=



denVergütungssätzen.Die Sätze sind nach den im betreffendenBezirk
üblichenFuhrpreisenzu normiren.

Der eigentlichenVorspannleistungwird die Zeit der Fahrt vom
Wohnorte nach dem Stellungsort und vom Entlassungsortezum
Wohnorte hinzugerechnet.Hierbei ist eineWegestreckevon einemKilo=
meter zehn Minuten gleichzusetzen.Fällt in die Zeit der Hinfahrt
oder der Rückfahrt die regelmäßigeFütterung, so wird für dieseder
LeistungeineStunde hinzugerechnet.

Bei Feststellungder Vergütung wird der Tag von Mitternacht
zu Mitternachtgerechnetmit derMaßgabe,daß bei einerLeistungvon
mehr als zwölf Stunden innerhalb desselbenTages ein Zuschuß in
HöhederHälfte desTagessatzesgewährtwird. Wird derVorspann
nur einenhalbenTag — sechsStunden — oderdarunterin Anspruch
genommen,so ist die Hälfte des Tagessatzeszahlbar.

Dem Eigenthümerist voller Ersatzfür Verlust, Beschädigungund
außergewöhnlicheAbnutzung an Zugthieren, Wagen und Geschirr zu
gewähren,welchein FolgeodergelegentlichderVorspann=oderSpann=
dienstleistungenohneVerschuldendes Eigenthümersoder des von ihm

geschiehtnach Maßgabe des F. 14.

mit Brot ohneBrot
a) für die volle Tageskost80 Pfennig, 65 Pfennig,
b) für die Mittagskost 40 - 35 ⸗
J) für die Abendkost 25 *vd09 ⸗
d) für die Morgenkost.. 15 ⸗ 10
Wenn der Preis des Winterroggensnach dem Durchschnitteder

November=Marktpreisein Berlin, München,Königsbergund Mann=
heim für 1000 Kilogramm mehrals einhundertundsechzigMark beträgt,
so wird im folgendenJahrefür je zehnMark diesesMehrbetragsdie
VergütungdervollenTageskostmit Brot um fünf Pfennig, bis zum
Satze von einerMark, erhöhtund tritt entsprechendeErhöhung der
übrigenSätzeein. .

Vor Schluß des Jahres werden die hiernach für das folgende
Jahr zur Anwendung kommendenVergütungssätzedurch den Reichs=
Anzeigeröffentlichbekanntgemacht.

Bei außergewöhnlicherHöhe derPreise der Lebensmittelkann der
Bundesrath die Vergütungssätzezeitweisefür das ganzeBundesgebiet
oder für einzelneTheile desselbensowohl innerhalb der Grenzen von
achtzigPfennigbis zu einerMark für die volleTageskostmit Brot rr.,
als auchüber eine Mark hinaus erhöhen.
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Die Vergütung für die den Offizieren, Sanitätsoffizieren und
oberenMilitärbeamtengewährteNaturalverpflegungbeträgt:

für dievolleTageskoot 2/50Mark,
für die Mittagskostallleien 1,%
für dieAbendkostalln 05
und für die Morgenkostallein 0)50

und wird denQuartiergeberndurchVermittelungderGemeindenent=
richtet. DieselbeVergütung wird entrichtet,wenn Offizieren 2c. in
engenQuartieren freiwillig Verpflegung gewährt und von ihnen an=
genommenwird.

3. die Vergütungfür verabreichteFourageerfolgtmit einemAufschlage
von fünf vom Hundert nach dem Durchschnitteder höchstenTages=
preisedesKalendermonats,welcherder Lieferungvorausgegangenist.

Bei FeststellungdiesesDurchschnittspreiseswerdendie Preise des
HauptmarktortsG. 19 Absatz2 und 3 desKriegsleistungsgesetzesvom
13. Juni 1873) desjenigenLieferungsverbandeszu Grundegelegt,zu
welchemdie betheiligteGemeindegehört. Sind die hiernachzu ver=
gütendenPreise zur Zeit der Lieferung noch nicht öffentlichbekannt
gemacht,so sind im Falle der sofortigenBaarzahlung diejenigenPreise
maßgebend,welcheseitensderCivilbehördeals Vergütungfür verab=
reichteFourageden vorstehendenGrundsätzenentsprechendzuletztver=
öffentlichtwordensind.

Die Vergütungwird in allen Fällen im Ganzenan dieGemeindebehörde
entrichtet,welche die weitereVertheilung an die einzelnenLeistendensofort zu
besorgenhat.

II. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Schiffen und
Fahrzeugen.

**=
Zur Stellung von Schiffsfahrzeugenfür die KaiserlicheMarine sind alle

BesitzersolcherFahrzeugeverpflichtet. Dieselbekann nur gefordertwerden für
Truppentransporte an und von Bord außerhalbder Kriegshäfen, sowie für
Ausrüstungen von Schiffen mit Proviant, Inventar, Kohlen und sonstigem
Material aller Art an den Orten, wo die Marine keineetablirtenProviant=,
Inwentarien=und Kohlendepotsbesitzt,und nur insoweitdie eigenenFahrzeuge
der Kaiserlichen Marine für die gedachtenZweckenicht ausreichenund die
nöthigenFahrzeugenicht gegenangemesseneVergütungim WegedesVertrags
sichergestelltwerdenkönnen.

Befreit von der Verpflichtung sind die Inhaber öffentlicherFähren und
anderer öffentlicherTransportanstalten hinsichtlichderjenigenFahrzeuge, welche
nach Anordnung der zuständigenBehörden oder auf Grund abgeschlossener
Verträge von ihnen für die öffentlicheBenutzung gehaltenwerdenmussen.
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Für die Stellung der Fahrzeugeist die Vermittelungder zuständigen
Hafenpolizeibehördein Anspruchzu nehmen.

Dem Eigenthümerist vollerErsatzfür Verlust, Beschädigungund außer—
gewöhnlicheAbnutzungam FahrzeugenebstZubehörzu gewähren,welchein Folge
odergelegentlichder gefordertenLeistungohneVerschuldendesBesitzersoderdes
von ihm gestelltenSchiffers entstandensind.

Die FestsetzungderVergütunggeschiehtnachMaßgabedes§. 14.

III. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Grundstücken 2c.

. 11.
Wenn kultivirteGrundstückezu Truppenübungenbenutztwerdensollen,

so sinddavonzuvordie betreffendenOrtsvorständezu benachrichtigen,damit die
vorzugsweisezu schonendenLändereiendurch Warnungszeichenkenntlichgemacht
werdenkönnen.

Ausgeschlossenvon jederBenutzungbei TruppenübungenbleibenGebäude,
Wirthschafts=und Hofräume,Gärten, Parkanlagen,Holzschonungen,Dünen=
Anpflanzungen,Hopfengärtenund Weinberge,sowie die Versuchsfelderland=
und forstwirthschaftlicherLehranstaltenund Versuchsstationen.

. 12.
Die Besitzervon Brunnen und Tränken sind verpflichtet, marschirende,

biwakirende,kantonnirendeund übendeTruppen, falls die vorhandenenöffent=
lichenBrunnen und Tränken für die Bedürfnisseder Truppen nicht ausreichen,
zur Mitbenutzungder Brunnen und Tränkenzuzulassen,auchwenn zu diesem
ZweckeWirthschafts=und Hofräume betretenwerdenmüssen.

Auf die Uebungender Truppen auf ihren ständigenErxerzir=und Schieß=
plätzenfindet dieseVorschrift keineAnwendung.

13.
Die Besitzervon Schmieden sind verpflichtet,marschirende,biwakirende

und kantonnirendeTruppenzur Mitbenutzungder Schmiedengegenangemessene
Vergütungzuzulassen.

S. 14.
Alle durchdie Benutzungvon Grundstückenzu Truppenübungen,sowie

die in den Fällen des §. 12 entstehendenSchäden werden aus Militärfonds
vergütet. Die Feststellungderselben,sowie der nach F. 13 eintretendenVer=
gütungenerfolgt, sofernüber denBetrag eineEinigung nicht stattfindet,end=
gültig unter Ausschlußdes Rechtswegsauf Grund sachverständigerSchätzung.

Bei der Auswahl derSachverständigenhabendie Vertretungender Kreise
odergleichartigerVerbändemitzuwirken.Die Betheiligtensindzum Schätzungs=
termine vorzuladen.



IV. Besondere Verpflichtungen der Eisenbahnverwaltungen.

K.15.
Jede Eisenbahnverwaltungist verpflichtet,die Beförderung der bewaffneten

Machtund desMaterials desLandheeresund derMarine gegenVergütungnach
MaßgabeeinesvomBundesrathezuerlassendenundvonZeitzuZeit zu revidirenden
allgemeinenTarifs zu bewirken.

Schlußbestimmungen.
S. 16.

Entschädigungsansprüche,welcheauf Grund diesesGesetzeserhobenwerden,
sind bei dem Gemeindevorstandebeziehungsweiseder zuständigenCivilbehördean=
zumelden. Sie erlöschenin denFällen der #§.9 Ziffer 1 Absatz4" 10 Absatz4,
11 bis 14, wenn sie nicht innerhalb vier Wochen nach dem Eintritte der be=
hauptetenBeschädigung,in allen anderenFällen, wenn sie nicht spätestensim
Laufe desjenigenKalenderjahrsangemeldetwerden, welchesauf das Jahr folgt,
in demdie Entschädigungsverpflichtungbegründetwordenist.

Diese Frist läuft auch gegenMinderjährigeund Bevormundete,sowie
moralischePersonen,denengesetzlichdieRechtederMinderjährigenzustehen,ohne
ZulassungderWiedereinsetzungin denvorigenStand, jedochmit Vorbehaltdes
Regressesgegendie VormünderundVerwalter.

=
E.18.

Die zur Ausführung diesesGesetzeserforderlichenallgemeinenAnordnungen
werden für das gesammteBundesgebiet, mit Ausschluß Bayerns, durchVer=
ordnung des Kaisers, für Bayern durchKöniglicheVerordnung erlassen.

)5. 1I7,welcherdenJeitpunktdesInkrafttretensfür das Gesetzvom 21. Juni 1875
bestimmte,ist jetztgegenstandslos.Die durch das Gesetzvom 24. Mai 1898vorgeschriebenen
Aenderungender früherenGesetze— §. 3 Absatz4, §. 4, §. 5 Absatz1, §.9 Siffer 1 Absatz2und 3 und Siffer 3 Absatz2 —treten nachArtikelII desGesetzesvom 24. Mai 1898 mitdem1. Juli 1898 in Kraft.

Herausgegeben im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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rechte wie die Amtsrichter aus und nehmenauch an denjenigen, im Laufe einer
Hauptverhandlungzu erlassendenEntscheidungenTheil, welchein keinerBeziehungzu
der Urtheilsfällungstehen,und welcheauchohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erlassenwerdenkönnen.

Die außerhalbderHauptverhandlungerforderlichenEntscheidungenwerdenvon
demAmtsrichtererlassen.

5. 31.
Das Amt einesSchoffenist ein Ehrenamt. Dasselbekann nur von einem

Deutschenversehenwerden.
5. 32.

Unfähigzu demAmte einesSchöffensind:
1. Personen,welchedie Befähigungin Folge strafgerichtlicherVerurtheilung

verlorenhaben;
2. Personen,gegenwelchedas HauptverfahrenwegeneinesVerbrechensoder

Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennungder bürgerlichenEhrenrechte
oder der Fähigkeit zur BekleidungöffentlicherAemterzur Folge habenkann;

3. Personen,welchein Folge gerichtlicherAnordnungin derVerfügungüber
ihr Vermögen beschränktsind.

5S.33.
Zu demAmte einesSchöffensollennicht berufenwerden:
1. Personen,welchezurZeit derAufstellungderUrliste dasdreißigsteLebens=

jahr nochnicht vollendet haben;
2. Personen,welchezur Zeit der AufstellungderUrliste denWohnsitzin der

Gemeindenochnichtzwei volle Jahre haben;
3. Personen) welchefür sich oder ihre Familie Armenunterstützungaus

öffentlichenMitteln empfangenoder in den drei letztenJahren, von Auf=
stellungder Urliste zurückgerechnet,empfangenhaben;

4. Personen,welchewegengeistigeroder körperlicherGebrechenzu demAmte
nichtgeeignetsind;

5. Dienstboten.
§. 34.

demAmte einesSchöffensollenfernernicht berufenwerden:
Ministert
Mitglieder der Senate der freienHansestädte;
Reichsbeamte,welchejederzeiteinstweiligin denRuhestandversetztwerden
können;
Staatsbeamte,welcheauf Grund der Landesgesetzejederzeiteinstweiligin
denRuhestandversetztwerdenkönnen;

5.richterliche Beamteund Beamteder Staatsanwaltschaft;
6. gerichtlicheund polizeilicheVollstreckungsbeamte;

Reichs=Gesetzbl.1898. 64

-——
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7. Religionsdiener;
§. Volksschullehrer;
9. demaktivenHeereoderder aktivenMarine angehörendeMilitärpersonen

Die LandesgesetzekönnenaußerdenvorbezeichnetenBeamtenhöhereVerwaltungs.
beamtebezeichnen,welchezu demAmte einesSchöffennicht berufenwerdensollen.

S. 35.
Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen ablehnen:
1 Mitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlung;
2 Personen,welcheim letztenGeschäftsjahredieVerpflichtungeinesGeschworenen,

oder an wenigstensfünf Sitzungstagendie Verpflichtungeines Schöffen
erfüllt haben;

Aerzte;
Apotheker,welchekeineGehülfenhaben;

ersonen, welchedas fünfundsechzigsteLebensjahrzurZeit derAufstellung
der Urliste vollendethabenoderdasselbebis zum Ablaufe des Geschäfts=
jahres vollendenwürden;

6. Personen,welcheglaubhaftmachen,daß sie denmit der Ausubungdes
Amts verbundenenAufwand zu tragennicht vermögen.

§S.36.
Der VorstehereinerjedenGemeindeoder eines landesgesetzlichder Gemeinde

gleichstehendenVerbandeshat alljährlichein Verzeichnißder in der Gemeindewohn=
haftenPersonen, welchezu dem Schöffenamteberufenwerdenkönnen,außzustellen
(Urliste).

Die Urliste ist in der GemeindeeineWochelang zu JedermannsEinsichtaus=
zulegen. Der Zeitpunktder Auslegungist vorheröffentlichbekanntzu machen.

r.
Gegendie RichtigkeitoderVollständigkeitder Urliste kanninnerhalbder ein=

wöchigenFrist schriftlichoder zu Protokoll Einspracheerhobenwerden.

K.38.
Der Gemeindevorstehersendetdie Urliste nebstden erhobenenEinsprachenund

den ihm erforderlicherscheinendenBemerkungenan den Amtsrichterdes Bezirks.
Wird nachAbsendungder Urliste die Berichtigungderselbenerforderlich,so

hat der GemeindevorsteherhiervondemAmtsrichterAnzeigezu machen.

S. 39. .
Der Amtsrichterstellt die Urlisten des Bezirks zusammenund bereitetden

Beschlußüber die Einsprachengegendieselbenvor. Er hat die BeachtungderVor=
schriftendes §. 36 Abs. 2 zu prüfen und die AbstellungetwaigerMängel zu ver=
anlassen.
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S. 40.
Bei demAmtsgerichtetritt alljährlich ein Ausschußzusammen.
Der Ausschußbestehtaus demAmtsrichterals Vorsitzendenund einemvon

der Landesregierungzu bestimmendenStaatsverwaltungsbeamten,sowie siebenVer=
trauensmännernals Beisitzern.

Die Vertrauensmännerwerdenaus den Einwohnerndes Amtsgerichtsbezirks
gewählt. "

Die Wahl erfolgtnachnähererBestimmungder Landesgesetzedurchdie Ver=
tretungender Kreise, Aemter, Gemeindenoder dergleichenVerbände;wenn solche
Vertretungennicht vorhandensind, durchden Amtsrichter. Letztererhat die Ver=
trauensmännervornehmlichausdenVorsteherndervorbezeichnetenVerbändezuwählen.

Jur BeschlußfähigkeitdesAusschussesgenügtdieAnwesenheitdesVorsitzenden,
des Staatsverwaltungsbeamtenund dreier Vertrauensmänner. Der Ausschußfaßt
seineBeschlüssenachder absolutenMehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidetdie Stimme des Vorsitzenden

F. 41.
Der Ausschußentscheidetüber die gegendie Urliste erhobenenEinsprachen.

Die Cntscheidungensind zu Protokoll zu vermerken. Beschwerdefindet nicht statt.

S. 42.
Aus der berichtigtenUrlistewählt derAusschußfür das nächsteGeschäftsjahr:
1. die erforderlicheJahl von Schöffen;
2. die erforderlicheZahl derjenigenVersonen, welche in der von dem Aus=

schussefestzusetzendenReihenfolgean dieStelle wegfallenderSchöffentreten
(Hülfsschöffen).Die Wahl ist auf Personenzu richten,welcheam Sitze
des Amtsgerichtsoder in dessennächsterUmgebungwohnen.

S. 43.
Die für jedesAmtsgerichterforderlicheJahl von Hauptschöffenund Hülfs=

schöffenwird durchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.
Die Bestimmung der Jahl der Hauptschöffenerfolgt in der Art, daß vor=

aussichtlichJederhöchstenszufünfordentlichenSitzungstagenimJahreherangezogenwird.

S. 44.
Die Namen der erwähltenHauptschöffenund Hülfsschöffenwerdenbei jedem

Amtsgerichtein gesonderteVerzeichnisseaufgenommen(Jahreslisten).

8.45.
Die Tage der ordentlichenSitzungendesSchöffengerichtswerdenfür dasganze

Jahr im voraus festgestellt.
64“
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Die Reihenfolge,in welcherdie Hauptschöffenan den einzelnenordentlichen
Sitzungen des Jahres Theil nehmen, wird durch Ausloosung in öffentlicherSitzung
des Amtsgerichtsbestimmt. Oas Loos ziehtder Amtsrichter.

Über die Ausloosung wird von dem Gerichtsschreiberein Protokoll auf=
genommen.

S. 46.
Der Amtsrichtersetztdie Schöffenvon ihrer Ausloosung und von denSitzungs=

tagen, an welchensie in Thätigkeitzu tretenhaben, unter Hinweis auf die gesetz—
lichenFolgen des Ausbleibensin Kenntniß.

In gleicherWeise werdendie im Laufe des Geschäftsjahreseinzuberufenden
Schöffenbenachrichtigt.

#
Eine Aenderungin der bestimmtenReihenfolgekann auf übereinstimmenden

Antrag der betheiligtenSchöffenvon demAmtsrichterbewilligtwerden,soferndie
in den betreffendenSitzungen zu verhandelndenSachen noch nicht bestimmtsind
Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundigzu machen.

g.48.
Wenn die Geschäftedie AnberaumungaußerordentlicherSitzungenerforderlich

machen,so werdendie einzuberufendenSchöffenvor demSitzungstagein Gemäßheit
des §. 45 ausgeloost.

Erscheintdies wegenDringlichkeitunthunlich,so erfolgtdieAusloosungdurch
den Amtsrichterlediglichaus derZahl der am Sitze desGerichtswohnendenHülfs.
schöffen.Die Umstände,welcheden Amtsrichterhierzuveranlaßthaben,sind akten
kundigzu machen.

849
Wird zu einzelnenSitzungendieZuziehungandererals der zunächstberufenen

Schöffenerforderlich,so erfolgt dieselbeaus der Zahl der Hülfsschöffennach der
Reihenfolgeder Jahresliste.

Würde durchdie Berufungder letztereneineVertagungder Verhandlungoder
eine erheblicheVerzögerung ihres Beginnes nothwendig, so sind die nicht am Sitze
des Gerichts wohnendenHülfsschöffenzu übergehen.

S. 50.
Erstrecktsich die Dauer einerSitzung über die Jeit hinaus, für welcheder

Schöffezunächsteinberufenist, so hat er bis zur Beendigungder Sitzung seine
Amtsthätigkeitfortzusetzen.

*
Die Beeidigungder Schöffenerfolgt bei ihrer erstenDienstleistungin öffent=

licherSitzung. Sie gilt für die Dauer des Geschäftsjahres.
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Der Vorsitzenderichtetan die zu Beeidigendendie Worte:
»Sie schwörenbeiGott demAllmächtigenundAllwissenden,die Pflichten
einesSchöffengetreulichzu erfüllen und Ihre Stimmen nachbestemWissen
und Gewissenabzugebene

Die SchöffenleistendenEid, indemJeder einzelndie Worte spricht:
»ichschwörees, so wahr mir Gott helfe.

Der Schwörendesoll bei der Eidesleistungdie rechteHand erheben.
Ist ein SchöffeMitglied einerReligionsgesellschaft,welcherdas Gesetzden

GebrauchgewisserBetheuerungsformelnan Stelle des Eides gestattet,so wird die
AbgabeeinerErklärungunter der BetheuerungsformeldieserReligionsgesellschaftder
Eidesleistunggleichgeachtet.

Über die Beeidigung wird von dem Gerichtsschreiberein Protokoll aufge=
nommen.

. 52.
Wenn die Unfähigkeiteiner als Schöffe in die Jahresliste aufgenommenen

Personeintritt oderbekanntwird) so ist derNamederselbenvonderListezu streichen.
Ein Schöffe,hinsichtlichdessennachseinerAufnahmein dieJahreslisteandere

Umständeeintretenoder bekanntwerden, bei derenVorhandenseineineBerufung zum
Schöffenamtenicht erfolgen soll, ist zur Dienstleistungferner nicht heranzuziehen.

Die Entscheidungerfolgt durchdenAmtsrichternachAnhörung der Staats=
anwaltschaftund des betheiligtenSchöffen.

Beschwerdesindetnicht statt.

Ablehnungsgründesind nur zu berücksichtigen,wennsie innerhalbeinerWoche,
nachdemder betheiligteSchöffevon seinerEinberufungin Kenntniß gesetztworden
ist, von demselbengeltendgemachtwerden. Fällt ihre Entstehungoder Bekannt=
werdung in eine spätereJeit, so ist die Frist erstvon diesemZeitpunktezu berechnen.

Der Amtsrichterentscheidetüber das Gesuchnach Anhörung derStaats=
anwaltschaft.Beschwerdefindetnicht statt.

F. 54.
Der Amtsrichter kann einen Schöffen auf dessenAntrag wegen eingetretener

Hinderungsgründevon der Dienstleistungan bestimmtenSitzungstagenentbinden.
Die Entbindungdes Schöffenvon der Dienstleistungkann davon abhängig

gemachtwerden,daß ein andererfür das Dienstjahr bestimmterSchöffe für ihn
eintritt.

Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundigzu machen.

S. 55.
Die Schöffenund die Vertrauensmännerdes AusschusseserhaltenVergütung

der Reisekosten.
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Schöffenund Vertrauensmännerdes Ausschusses,welcheohnegenügendeEnt.
schuldigungzu denSitzungennicht rechtzeitigsicheinfindenoderihrenObliegenheiten
in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe von fünf bis zu ein=
tausendMark, sowiein die verursachtenKostenzu verurtheilen.

Die Verurtheilungwird durchden Amtsrichternach Anhörungder Staats
anwaltschaft ausgesprochen. Erfolgt nachträglichgenügendeEntschuldigung, so kann
die Verurtheilungganz oder theilweisezurückgenommenwerden. Gegen die Cnt.
scheidungenfindetBeschwerdevon Seiten des Verurtheilten nach den Vorschriften der
Strafprozeßordnungstatt.

. 57.
Bis zu welchemTage die Urlisten aufzustellenund dem Amtsrichtereinzu

reichensind, der Ausschußzu berufenund die Ausloosungder Schöffenzu bewirken
ist, wird durchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.

Fünfter Titel.

Landgerichte.

g.58.
Die Landgerichtewerdenmit einemPräsidentenund der erforderlichenAnzahl

von Direktorenund Mitgliedern besetzt.

Bei den LandgerichtenwerdenCivil- und Strafkammerngebildet.

8.60.
Bei den Landgerichtensind UntersuchungsrichternachBedürfniß zu bestellen.
Die Bestellungerfolgt durchdie Landesjustizverwaltungauf die Dauer eines

Geschäftsjahres.
S. 61.

Den Vorsitz im Plenum führt der Präsident, denVorsitz in den Kammern
fuhrender Präsidentund die Direktoren. Vor Beginn des Geschäftsjahresbestimmt
der Präsident die Kammer, welcherer sich anschließt. Über die Vertheilungdes
Vorsitzesin denübrigenKammernentscheidenderPräsidentund dieDirektorennach
Stimmenmehrheit;im Falle der Stimmengleichheitgiebt die Stimme desPräsidenten
denAusschlag. .

S. 62.
Vor Beginn desGeschäftsjahreswerdenauf dieDauer desselbendie Geschäfte

unterdieKammernderselbenArt vertheiltund die ständigenMitglieder der einzelnen
Kammernsowiefür denFall ihrerVerhinderungdie regelmäßigenVertreterbestimmt.
Jeder Richter kannzum Mitgliede mehrererKammernbestimmtwerden.
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Die getroffeneAnordnungkann im Laufe des Geschäftsjahresnur geändert
werden,wenn dies wegeneingetretenerÜberlastungeiner Kammer oder in Folge
Wechselsoder dauernderVerhinderungeinzelnerMitglieder des Gerichts erforder=
lich wird.

S. 63.
Die im vorstehendenParagraphenbezeichnetenAnordnungenerfolgendurchdas

Präsidium.
Das Präsidium wird durchdenPräsidentenals Vorsitzenden,die Direktoren

und das demDienstalternach, bei gleichemDienstalterdas der Geburt nachalteste
Mitglied gebildet. Das Präsidium entscheidetnachStimmenmehrheit;im Falle der
Stimmengleichheitgiebtdie Stimme des Präsidentenden Ausschlag.

S. 64.
Der Präsident kannbestimmen,daß einzelneUntersuchungenvon demUnter=

suchungsrichter,dessenBestellungmit demAblaufe des Geschäftsjahreserlischt, zu
Ende geführtwerden,sowiedaß in einzelnenSachen, in welchenwährenddes Ge=
schäftsjahreseineVerhandlungbereitsstattgefundenhat, dieKammerin ihrer früheren
JusammensetzungauchnachAblauf des Geschäftsjahresverhandleund entscheide.

8. 65.
Im Falle der Verhinderungdes ordentlichenVorsitzendenführt den Vorsitzin

der KammerdasjenigeMitglied der Kammer, welchesdemDienstalternachund bei
gleichemDienstalterder Geburt nachdas ältesteist.

Der Präsident wird in seinenübrigen durchdiesesGesetzbestimmtenGeschäften
durchdenjenigenDirektor vertreten,welcherdemDienstalternachund bei gleichem
Dienstalterder Geburtnachder ältesteist.

z. 66.
Im Falle derVerhinderungdes regelmäßigenVertreterseinesMitgliedes wird

ein zeitweiligerVertreterdurchden Präsidentenbestimmt.

r 67
Die Bestimmungender §§. 61 —66 finden auf die Kammern für Handels=

sachenkeineAnwendung.

S§.68.
Innerhalb derKammervertheiltderVorsitzendedieGeschäfteauf dieMitglieder.

69V.
Soweit die VertretungeinesMitgliedes nicht durch ein Mitglied desselben

Gerichtsmöglichist, erfolgtdieAnordnungderselbenauf denAntragdesPräsidiums
durchdie Landesjustizverwaltung.
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Die Beiordnungeinesnicht ständigenRichtersdarf, wennsie auf einebestimmte

Zeit erfolgte, vor Ablauf dieserZeit, wennsie auf unbestimmteZeit erfolgte,so—
lange dasBedürfniß, durchwelchessie veranlaßtwurde, fortdauert,nichtwiderrufen
werden. Ist mit der VertretungeineEntschädigungverbunden,so ist diesefür die
ganzeDauer im voraus festzustellen.

Unberührt bleiben diejenigen landesgesetzlichenBestimmungen, nach welchen
richterlicheGeschäftenur von ständig angestelltenRichtern wahrgenommenwerden
können,sowiediejenigen,welchedieVertretungdurchständigangestellteRichterregeln.

* 70.
Vor dieCivilkammern,einschließlichderKammernfür Handelssachen,gehören

alle bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,welchenichtdenAmtsgerichtenzugewiesensind.
Die Landgerichtesind ohneRücksichtauf den Werth des Streitgegenstandes

ausschließlichzuständig:
1. für die Ansprüche,welcheauf Grund des Gesetzesvom 1. Juni 1870

über die Abgaben von der Flößerei oder auf Grund des Gesetzesüber
die Rechtsverhältnisseder Reichsbeamtenvom 31. März 1873 gegenden
Reichsfiskuserhobenwerden;

2. für dieAnsprüchegegenReichsbeamtewegenÜberschreitungihreramtlichen
Befugnisseoder wegenpflichtwidrigerUnterlassungvon Amtshandlungen.

Der Landesgesetzgebungbleibt überlassen,Ansprücheder Staatsbeamtengegen
den Staat aus ihrem Dienstverhältnisse,Ansprüchegegenden Staat wegenVer=
fügungen der Verwaltungsbehörden,wegen Verschuldung von Staatsbeamten und
wegenAufhebungvon Privilegien, AnsprüchegegenBeamte wegenlÜberschreitung
ihreramtlichenBefugnisseoderwegenpflichtwidrigerUnterlassungvonAmtshandlungen,
sowie Ansprüchein Betreff öffentlicherAbgaben ohne Rücksichtauf den Werth des
Streitgegenstandesden Landgerichtenausschließlichzuzuweisen.

##
Die Eivilkammernsind dieBerufungs=undBeschwerdegerichtein denvor den

AmtsgerichtenverhandeltenbürgerlichenRechtsstreitigkeiten.

* 72.
Die Strafkammernsind zuständigfür diejenigendie Voruntersuchungund

derenErgebnissebetreffendenEntscheidungen,welchenachdenVorschriftenderStraf=
prozeßordnungvon demGerichtezu erlassensind; sie entscheidenüberBeschwerden
gegenVerfügungendes Untersuchungsrichtersund des Amtsrichters, sowie gegen
Entscheidungender Schöffengerichte.Die Bestimmungenüber die Juständigkeitdes
Reichsgerichtswerdenhierdurchnichtberührt.

Die Strafkammernerledigenaußerdemdie in der Strafprozeßordnungden
LandgerichtenzugewiesenenGeschäfte.
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S.73.

1

2

für die Vergehen,welchenicht zur Zuständigkeitder Schöffengerichte
gehören;

Jahren, allein oder in Verbindungmit anderenStrafen bedrohtsind.
Diese Bestimmungfindet nicht Anwendungin den Fällen der 88. 86,
100 und 106 des Strafgesetzbuchs;
für die Verbrechender Personen, welchezur Jeit der That das achtzehnte
Lebensjahrnoch nicht vollendet hatten;
für das Verbrechender Unzuchtim Falle des §. 176 Nr. 3 des Straf=
gesetzbuchs
für die Verbrechendes Diebstahls in den gällen der §§. 243 und 244
des Strafgesetzbuchs;
für das Verbrechender Hehlerei in denFällen der §§. 260 und 261 des
Strafgesetzbuchs;
für das Verbrechendes Betruges im Falle des §. 264 des Straf=
gesetzbuchs.

S. 74.

für die nach§. 145a des StrafgesetzbuchsstrafbarenHandlungen;
für Juwiderhandlungengegendas Gesetzvom 25. Oktober1867) be=
treffenddie Nationalität der Kauffahrteischifferc.;
für Juwiderhandlungengegendie Bestimmungender §§.1, 2 und 3 des
Gesetzesvom §. Juni 1871, betreffenddie Inhaberpapieremit Prämien;
für die nach §. 67 und §. 69 des Gesetzesvom 6. Februar 1875, be=
treffenddie Beurkundungdes Personenstandes2c., strafbarenHandlungen;
für die nach §. 59 des Bankgesetzesvom 14. März 1875 strafbaren
Handlungen. .

§.75.

2

des Widerstandesgegendie Staatsgewalt in den Fällen der 88. 113,
114, 117 Abs. 1 und des §. 120 des Strafgesetzbuchs;

§. 137 des Strafgesetzbuchs;
wider die Sittlichkeitim Falle des §. 183 des Strafgesetzbuchs;
der Beleidigung und der Körperverletzungin denFällen der nur auf
Antrag eintretendenVerfolgung;
der Körperverletzungim Falle des §. 223a des Strafgesetzbuchs;
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des Diebstahlsim Falle des 8. 242 des Strafgesetzbuchs;
der Unterschlagungim Falle des §. 246 des Strafgesetzbuchs;
der Begünstigung;
derHehlereiin denFällen des §. 258 Nr. 1 unddes §. 259 desStraf=
gesetzbuchs;

10. des Betrugesim Falle des §. 263 des Strafgesetzbuchs;
11. des strafbarenEigennutzesin den Fällen der §§.288 und 298 des

Strafgesetzbuchs;
12 der Sachbeschädigungin denFällen der §§.303 und 304 des Straf=

gesetzbuchs

13. wegender gemeingefährlichenVergehenin denFällen des §. 327 Abs. 1
und des §. 328 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs;

32
S.

und

ferner
14. wegenderjenigenVergehen, welchenur mit Gefängnißstrafevon höchstens

sechsMonatenoderGeldstrafevon höchstenseintausendfünfhundertMark,
allein oder in Verbindung mit einanderoder in Verbindungmit Ein=
ziehungbedrohtsind, mit Ausnahmeder in denSs. 128, 271, 296a,
301, 331 und 347 desStrafgesetzbuchsund der im §. — diesesGesetzes

begeichnetenVergehen;
sowie

15. wegen solcher Juwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Er=
hebungöffentlicherAbgaben und Gefälle, derenStrafe in dem mehrfachen
Betrage einer hinterzogenenAbgabe oder einer anderenLeistung besteht;

auf Antrag der Staatsanwaltschaftdie VerhandlungundEntscheidungdemSchöffen=
gerichte,soweit diesesnicht schonzuständigist, überweisen,wennnachdenUmständen
des Falles anzunehmenist, daß wegendes Vergehensauf keine andere und höhere
Strafe, als auf die im §. 27 Nr. 2 bezeichneteund auf keinehöhereBuße als
sechshundertMark zu erkennensein werde.

Beschwerdefindet nicht statt.
Hat im Falle der Nr. 15 die Verwaltungsbehördedie öffentlicheKlage er—

hoben, so steht ihr der Antrag auf Überweisung an das Schöffengerichtin gleicher
Weisewie der Staatsanwaltschaftzu.

S.,V76.
Die Strafkammern sind als erkennendeGerichte ferner zuständigfür die Ver=

handlungund Entscheidunguber das Rechtsmittelder Verufung gegendie Urtheile
der Schöffengerichte.

§.77.
Die Kammern entscheidenin der Besetzungvon drei Mitgliedern mit Ein=

schluß des Vorsitzenden. Die Strafkammern sind in der Hauptverhandlungmit fünf
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Mitgliedern, in der Berufungsinstanzbei Übertretungenund in den Fällen der
Privatklageabermit drei Mitgliedern einschließlichdes Vorsitzendenzu besetzen.

S. 78.
Durch Anordnungder Landesjustizverwaltungkann wegengroßer Entfernung

des Landgerichtssitzesbei einemAmtsgerichtefür den Bezirk eines oder mehrerer
AmtsgerichteeineStrafkammergebildetund derselbenfür diesenBezirk diegesammte
Thätigkeitder Strafkammerdes Landgerichtsoder ein Theil dieserThätigkeitzu=
gewiesenwerden.

Die BesetzungeinersolchenStrafkammererfolgt aus Mitgliedern des Land=
gerichtsoder Amtsrichtern desBezirks, für welchendie Kammer gebildetwird. Der
Vorsitzendewird ständig,die Amtsrichterwerdenauf die Dauer des Geschäftsjahres
durchdie Landesjustizverwaltungberufen,die übrigenMitglieder werdennachMaß=
gabe des §. 62 durch das Präsidium des Landgerichtsbezeichnet.

Sechster Titel.
Schwurgerichte.

S.79.
Für die Verhandlung und Entscheidungvon Strafsachen treten bei denLand=

gerichtenperiodischSchwurgerichtezusammen.

8. 80.
Die Schwurgerichtesind zuständigfür die Verbrechen,welchenicht zur Zu—

ständigkeitder Strafkammernoderdes Reichsgerichtsgehören.

§. 81.
Die Schwurgerichtebestehenaus drei richterlichenMitgliedern mit Einschluß

des Vorsitzendenund aus zwölf zur Entscheidungder SchuldfrageberufenenGe=
schworenen.

K.82.
Die Entscheidungen,welchenach den VorschriftendiesesGesetzesoder der

Strafprozeßordnungvon dem erkennendenGerichte zu erlassensind, erfolgen in den
bei den SchwurgerichtenanhängigenSachen durchdie richterlichenMitglieder des
Schwurgerichts.WerdendieseEntscheidungenaußerhalbder Dauer der Sitzungs=
periodeerforderlich,so erfolgensie durchdie Strafkammernder Landgerichte.

S. 83.
Der Vorsitzendedes Schwurgerichtswird für jede Sitzungsperiodevon dem

PräsidentendesOberlandesgerichtsernannt. Die Ernennungerfolgt aus der Jahl
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der Mitglieder desOberlandesgerichtsoderder zu demBezirkedesOberlandesgerichts
gehörigenLandgerichte.

Der Stellvertreterdes Vorsitzendenund dieltrizen richterlichenMitglieder
werdenvon demBräsidentendes Landgerichtsaus der Jahl der Mitglieder des
Landgerichtsbestimmt.

Solange die Ernennungdes Vorsitzendennicht erfolgt ist, erledigtder Vor=
sitzendeder Strafkammerdes Landgerichtsdie in der StrafprozeßordnungdemVor=
sitzendendes GerichtszugewiesenenGeschäfte.

g.84
Das Amt eines Geschworenenist ein Ehrenamt. Dasselbe kann nur von

einem Deutschenversehenwerden.

S. 85.
Die Urliste für die Auswahl der Schöffendient zugleichals Urliste für die

Auswahl der Geschworenen.
Die Vorschriftender §§.32— 35 über dieBerufungzumSchöffenamtefinden

auch auf das GeschworenenamtAnwendung.

S. 86.
Die Jahl der für jedes SchwurgerichterforderlichenGeschworenenund die

VertheilungdieserJahl auf die einzelnenAmtsgerichtsbezirkewird durchdie Ené#a6
justizverwaltungbestimmt.

S. S7.
Der alljährlich bei demAmtsgerichtefür die Wahl der Schöffenzusammen=

tretende Ausschuß (§. 40) hat gleichzeitigdiejenigenPersonen aus der Urliste aus=
zuwählen,welcheer zu Geschworenenfür das nächsteGeschäftsjahrvorschlägt.Die
Vorschlägesind nach dem dreifachenBetrage der auf den Amtsgerichtsbezirkver=
theiltenZahl der Geschworenenzu bemessen.

g 88
Die Namen der zu GeschworenenvorgeschlagenenPersonenwerdenin ein

Verzeichnißaufgenommen(Vorschlagsliste).

8
Die Vorschlagslistewird nebstdenEinsprachen,welchesichauf die in dieselbe

aufgenommenenPersonenbeziehen,demPräsidentendes Landgerichtsübersendet.
Der Präsident bestimmteine Sitzung des Landgerichts, an welcherfünf Mit—

glieder mit Einschlußdes Präsidentenund der DirektorenTheil nehmen. Das
Landgerichtentscheidetendgültigüber die Einsprachenund wählt sodannaus der
Vorschlagslistedie für das SchwurgerichtbestimmteJahl vonEtnsern
und Hülfsgeschworenen.
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Als Hülfsgeschworenesind solchePersonenzu wählen,welchean demSitzungs=
ortedes Schwurgerichtsoder in dessennächsterUmgebungwohnen.

§.90.
Die Namender Haupt=undHülfsgeschworenenwerdenin gesonderteJahres=

listenaufgenommen.
Kl:

SpätestenszweiWochenvor Beginn derSitzungendesSchwurgerichtswerden
in öffentlicherSitzung des Landgerichts,an welcherder Präsident und zwei Mit=
gliederTheil nehmen,in GegenwartderStaatsanwaltschaftdreißigHauptgeschworene
ausgeloost.Das Loos wird von demPräsidentengezogen.

Auf Geschworene,welchein einer früherenSitzungsperiodedesselbenGeschäfts=
jahres ihre Verpflichtungerfüllt haben, erstrecktdie Ausloosung sichnur dann, wenn
dies von ihnenbeantragtwird.

Über die Ausloosung wird von demGerichtsschreiberein Protokoll auf=
genommen.

8.92.
Das Landgerichtübersendetdas VerzeichnißderausgeloostenHauptgeschworenen

(Spruchliste)dem ernanntenVorsitzendendes Schwurgerichts.

8.93.
Die in derSpruchlisteverzeichnetenGeschworenenwerdenauf Anordnungdes

für das Schwurgericht ernannten Vorsitzendenzur Eröffnungssitzungdes Schwur=
gerichtsunterHinweis auf die gesetzlichenFolgen des Ausbleibensgeladen.

Iwischen der Justellung der Ladung und der Eröffnungssitzungsoll thunlichst
die Frist von einer Woche,jedochmindestensvon drei Tagen liegen.

10
Über die von GeschworenengeltendgemachtenAblehnungs= und Hinderungs=

gründeerfolgt die EntscheidungnachAnhörung der Staatsanwaltschaftdurch die
richterlichenMitglieder und, solangedas Schwurgerichtnicht zusammengetretenist,
durchden ernanntenVorsitzendendes Schwurgerichts. Beschwerdefindet nicht statt.

An Stelle der wegfallendenGeschworenenhat der Vorsitzende,wenn es noch
geschehenkann, aus der Jahresliste durch Ausloofung andereGeschworeneauf die
Spruchliste zu bringen und deren Ladung anzuordnen. Über die Ausloosung wird
von dem Gerichtsschreiberein Protokoll aufgenommen.

S. 95.
ErstrecktsicheineSitzungsperiodedes Schwurgerichtsüber denEndtermindes

Geschäftsjahreshinaus, so bleiben die Geschworenen,welchezu derselbeneinberufen
sind, bis zumSchlusseder Sitzungenzur Mitwirkung verpflichtet.
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z. 96
Die Bestimmungender §§. 55, 56 findenauchauf GeschworeneAnwendung.
Die im F. 56 bezeichnetenEntscheidungenwerdenin Bezugauf Geschworene

von den richterlichenMitgliederndes Schwurgerichtserlassen.

g#en.
Niemandsoll für dasselbeGeschäftsjahrals Geschworenerund als Schöffe

bestimmtwerden.
Ist dies dennochgeschehen,oder ist Jemand für dasselbeGeschäftsjahrin

mehrerenBezirkenzu diesenAemternbestimmtworden,so hat der Einberufenedas=
jenigeAmt zu übernehmen,zu welchemer zuersteinberufenwird.

g.98.
Die Strafkammerdes Landgerichtskann bestimmen,daß einzelneSitzungen

desSchwurgerichtsnicht amSitze des Landgerichts,sondernan einemanderenOrte
innerhalb des Schwurgerichtsbezirksabzuhaltenseien.

In diesemFalle wird für dieseSitzungenvon demLandgerichteeinebesondere
Liste von Hülfsgeschworenengebildet.

g.99.
Die Landesjustizverwaltungkann bestimmen,daß die BezirkemehrererLand=

gerichtezu einemSchwurgerichtsbezirkezusammengelegtund dieSitzungendesSchwur=
gerichtsbei einemder Landgerichteabgehaltenwerden.

In diesemFalle hat das Landgericht,bei welchemdieSitzungendesSchwur=
gerichtsabgehaltenwerden,und derPräsidentdesselbendieihnenin den§d 82—98
zugewiesenenGeschäftefür den Umfang des Schwurgerichtsbezirkswahrzunehmen.

Die Mitglieder des Schwurgerichtsmit Einschluß des Stellvertreters desVor=
sitzendenkönnenaus der Jahl der Mitglieder der im BezirkedesSchwurgerichtsbe=
legenenLandgerichtebestimmtwerden.

Siebenter Titel.
Kammern für Handelssachen.

8.100.
Soweit die Landesjustizverwaltungein Bedürfniß als vorhandenannimmt,

könnenbei denLandgerichtenfür derenBezirkeoder für örtlich abgegrenzteTheile
derselbenKammernfür Handelssachengebildetwerden.

Solche Kammernkönnenihren Sitz innerhalbdes Landgerichtsbezirksauchan
Orten haben,an welchendas LandgerichtseinenSitz nicht hat.
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S. 101.

Kammernfür Handelssachengehörennach Maßgabe der folgenden

a) aus demRechtsverhältnissezwischendenMitgliedern einerHandels=
gesellschaftoder zwischendieser und ihren Mitgliedern oder zwischen
dem stillen Gesellschafterund dem Inhaber des Handelsgeschäfts,
sowohlwährenddes Bestehensals auchnachAuflösungdes Gesell—
schaftsverhältnisses,ingleichenausdemRechtsverhältnissezwischenden
Vorstehern oder den Liquidatoren einer Handelsgesellschaftund der
GesellschaftoderderenMitgliedern;
aus dem Rechtsverhältnisse,welchesdas Recht zum Gebraucheder
Handelsfirmabetrifft;
aus den Rechtsverhältnissen,welchesich auf denSchutz der Waaren=
bezeichnungen,Muster und Modelle beziehen;
aus dem Rechtsverhältnisse,welchesdurch den Erwerb eines be=
stehendenHandelsgeschäftsunter Lebendenzwischendem bisherigen
Inhaber und dem Erwerber entsteht;
aus dem Rechtsverhältnissezwischendem Prokuristen, Handlungs=
bevollmächtigten,HandlungsgehülfenoderHandlungslehrlingunddem
Inhaber des Handelsgeschäfts,sowie aus dem Rechtsverhältnisse
zwischeneinemDritten und demjenigen,welcherwegenmangelnden
Nachweisesder Prokura oderHandlungsvollmachthaftet;
aus denRechtsverhältnissendesSeerechtsoderdesRechtsderBinnen=
schiffahrt,insbesondereaus denjenigen,welchesichauf dieRhederei,
auf die Rechte und Bflichten des Rheders oder Schiffseigners, des
Korrespondentrhedersund der Schiffsbesatzung,auf die Bodmerei
und die Haverei, auf den Schadensersatzim Falle des Jusammen=
stoßesvonSchiffen, auf dieBergungundHülfeleistungund auf die
Ansprücheder Schiffsgläubiger beziehen.

* 10.
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S. 103.
Wird vor derKammerfür Handelssacheneinevor dieselbenichtgehörigeKlage

zur Verhandlunggebracht,so ist der Rechtsstreitauf Antrag des Beklagtenan die
Civilkammerzu verweisen.

Gehört die Klage oder die im Falle des §. 506 der Civilprozeßordnunger=
hobeneWiderklageals Klage nicht vor die Kammerfür Handelssachen,so ist diese
auch von Amtswegenbefugt, den Rechtsstreit an die Civilkammer zu verweisen, so=
langenicht eineVerhandlungzur Hauptsacheerfolgt und auf dieselbeein Beschluß
verkündetist. Die Verweisung von Amtswegen kann nicht aus demGrunde erfolgen,
daß der Beklagtenicht Kaufmannist.

S. 104.
Wird vor der Civilkammereinevor die Kammer für Handelssachengehörige

Klage zur Verhandlunggebracht,so ist der Rechtsstreitauf Antrag des Beklagten
an die Kammer für Handelssachenzu verweisen. Ein Beklagter, welchernicht in
das Handelsregistereingetragenist, kann den Antrag nicht darauf stützen,daß er
Kaufmann ist.

Der Antrag ist zurückzuweisen,wenndie im Falle des §. 506 derCivilprozeß=
ordnungerhobeneWiderklageals Klage vor die Kammer für Handelssachennicht
gehörenwürde.

Zu einerVerweisungvon Amtswegenist die Civilkammernichtbefugt.
Die Civilkammerist zur Verwerfungdes Antrags auch dann befugt,wenn

der Kläger demselbenzugestimmthat.

S. 105.
Wird in einem bei der Kammer für HandelssachenanhängigenRechtsstreite

die Klage in Gemäßheitdes §. 280 der CivilprozeßordnungdurchdenAntrag auf
FeststellungeinesRechtsverhältnisseserweitertodereineWiderklageerhobenund gehört
die erweiterteKlage oder die Widerklageals Klage nicht vor die Kammer für
Handelssachen,so ist der Rechtsstreitauf Antrag des Gegnersan die Civilkammer
zu verweisen.

Unter der Beschränkungdes §. 103 Abs. 2 ist die Kammer zu der Verweisung
auch von Amtswegen befugt. Diese Befugniß tritt auch dann ein, wenn durch eine
Klagänderungein Anspruchgeltendgemachtwird, welchernichtvor dieKammerfür
Handelssachengehört.

S. 106.
Der Antrag auf VerweisungdesRechtsstreitsan eineandereKammerist nur

vor der Verhandlungdes Antragstellerszur Sachezulässig.
Über denAntrag ist vorab zu verhandelnund zu entscheiden.

K.107.
Gegen die Entscheidungüber Verweisungeines Rechtsstreitsan die Cidvil=

kammeroder an die Kammerfür HandelssachenfindetkeinRechtsmittelstatt. Er=
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folgt die Verweisungan eine andereKammer, so ist dieseEntscheidungfür die
Kammer, an welcheder Rechtsstreitverwiesenwird, bindend. Der Termin zur
weiterenmündlichenVerhandlungwird von Amtswegenbestimmtund denParteien
bekanntgemacht.

8. 108.
Bei derKammerfür HandelssachenkanneinAnspruchin Gemäßheitdes8. 64

derCivilprozeßordnungnur dann geltendgemachtwerden,wennderRechtsstreitnach
denBestimmungendes §. 101 vor die Kammerfür Handelssachengehört.

S. 109.
Die Kammernfür Handelssachenentscheidenin der Besetzungmit einemMit=

gliededes Landgerichtsals Vorsitzendenund zwei Handelsrichtern.
SämmtlicheMitgliederderKammerfür HandelssachenhabengleichesStimmrecht.
In Streitigkeiten,welchesichauf das RechtsverhältnißzwischenRhederoder

SchifferundSchiffsmannschaftbeziehen,kanndieEntscheidungdurchdenVorsitzenden
allein erfolgen.

S. 110.
Im Falle des §. 100 Abs. 2 kannein AmtsrichterVorsitzenderder Kammer

für Handelssachensein.
S. 111.

Das Amt der Handelsrichterist ein Ehrenamt.

S. 112.
Die Handelsrichterwerden auf gutachtlichenVorschlag des zur Vertretung des

HandelsstandesberufenenOrgans für die Dauer von drei Jahren ernannt) eine
wiederholteErnennungist nicht ausgeschlossen.

S.113.
Jum Handelsrichter kann jeder Deutsche ernannt werden, welcherals Kauf=

mann oder als Vorstand einer Aktiengesellschaftin das Handelsregistereingetragen
oder eingetragengewesenist, das dreißigsteLebensjahrvollendethat und in dem
Bezirkeder Kammerfür Handelssachenwohnt.

Personen, welchein Folge gerichtlicherAnordnung in der Verfügungüber
ihr Vermögenbeschränktsind, könnennicht zu Handelsrichternernanntwerden.

S. 114.
An SeeplätzenkönnenHandelsrichterauchaus demKreise der Schiffahrts=

kundigenernanntwerden.
#

Die Handelsrichtersind vor ihrem Amtsantritteauf die Erfüllung der Ob=
liegenheitendes ihnen übertragenenAmts eidlich zu verpflichten.
Reichs=Gesetzbl.1898. 66
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Die Saiisrthienn aben währendder Dauer ihres Amts in Beziehungauf
dusselbealle Rechteund MflichtenrichterlicherBeamten.

§. 117.
Ein Handelsrichterist seinesAmts zu entheben,wenn er eine der für die

Ernennung erforderlichenEigenschaftennachträglichverliert.
Die Enthebungerfolgt durchdenerstenCivilsenatdesOberlandesgerichts*

Anhörungdes Betheiligten.
S. 118.

Über Gegenstände,zu derenBeurtheilungeine kaufmännischeBegutachtung
genügt, sowie über das Bestehenvon Handelsgebräuchenkann die Kammer für
Handelssachenauf Grund eigenerSachkundeundWissenschaftentscheiden.

Achter Titel.
Oberlandesgerichte.

Die Oberlandesgerichtewerdenmit einemPräsidentenund der erforderlichen
Anzahl von Senatspräsidentenund Räthen besetzt.

8 120
Bei den— werdenCivil- und Strafsenategebildet.

S. 121.
Die Bestimmungen der §§. 0—6 en mit berMaßgabe Anwentung

*!| zu dem stetsdie beidenältestenMitgliederdesGerichtszuzuziehensind.

4 122.
Zu Lilsterichen dürsennur ständigangestellteRichterberufenwerden.

S. 123.
ASnat h sind zuständigfür die Verhandlungund Entscheidung

über die Rechtsmittel:
1. derBerufunggegendieEndurtheilederLandgerichtein bürgerlichenRechts=

streitigkeitem!
der Revision gegenUrtheile der oowinnar in der Berufungsinstanz;

der Revision gegenUrtheile der Strafkammernin ersterInstanz, sofern
10 die Repisionausschließlichauf die— einer in denhandetgesehen

— — Rechtsnorm gestütztwird; .

.-«««i
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"4, derBeschwerdegegenEntscheidungenderLandgerichtein EusuchenFis
streitigkeiten;

5. der BeschwerdegegenstrafrichterlicheEntscheidungenersterInstanz, soweit
nicht die Juständigkeitder Strafkammerbegründetist, und gegenEnt=
scheidungender Strafkammernin derBeschwerdeinstanzund un
instanz. ...

§ 124.
Die Senate der Oberlandesgerichteentscheidenin der Besetzungvonmn

Mitgliedernmit Einschlußdes Vorsitzenden. "-

NeunterTitel.
Reichsgericht.

F. 1257%
Der Sitz des Reichsgerichtswird durchGesetzbestimmt

§. 126.
Das Reichsgerichtwird mit einemPräsidentenundder erforderlichen.i

oon Senatspräsidentenund Räthenbesetzt.

91.
Der Präsident, die SenatspräsidentenundNäthe werden auf Vorschlagdes

Bundesraths von dem Kaiser ernannt.
Jum MitgliededesReichsgerichtskannnur ernanntwerden,wer dieFähigkeit

zumRichteramtein einemBundesstaateB und das fünfunddreißigste—
vollendethat. .

§.128.
Ist ein Mitglied zu einerStrafe wegeneinerentehrendenHandlungoderzu

einerFreiheitsstrafevon längererals einjährigerDauer rechtskräftigverurtheilt,so
kanndasselbedurchPlenarbeschlußdesReichsgerichtsseinesAmts undseinesGehalts
für verlustig erklärt werden.

Vor der Beschlußfassungsind das Mitglied und der Ober-Reichsanwalt
zu hören.

F. 129.
Ist wegeneines VerbrechensoderVergehensdas Hauptverfahrengegenein

Mitglied eröffnet, so kann die vorläufige Enthebung desselbenvon seinemAmte
nachAnhbrungdes Ober=ReichsanwaltsdurchPlenarbeschlußdesReichsgerichtsaus=
gesprochenwerden.

Wird gegenein Mitglied die Untersuchungshaftverhängt,so tritt für die
Dauer derselbendie vorlänfigeEnthebungvon Rechtswegenein. *4

66“
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Durch die vorläufigeEnthebungwird das Rechtauf denGenußdesGehalts
nichtberührt.

§ 130.
Wenn ein Mitglied durch ein körperlichesGebrechenoder durchSchwäche

seiner körperlichenoder geistigenKräfte zur Erfüllung seinerAmtspflichtendauernd
unfähig wird, so tritt seineVersetzungin denRuhestandgegenGewährungeines
Ruhegehaltsein.

Das jährliche Ruhegehalt beträgt bis zur Vollendung des zehnten Dienst=
jahres% des Gehalts; es erhöhtsichmit der Vollendungeines jedenfolgenden
Dienstiahres und bis zur Vollendung des fünfzigstenDienstjahres um je ½%des
Gehalts.

Bei Berechnung der Oienstzeit wird die Zeit mitgerechnet,während welcher
das Mitglied sich im Dienste des Reichs oder im Staats- oder Gemeindedienste
eines Bundesstaatesbefundenoder in einemBundesstaateals Anwalt, Advokat,
Notar, Patrimonialrichteroderals öffentlicherLehrerdes Rechtsan einerdeutschen
Universitätfungirt hat. «

Wird die VersetzungeinesMitgliedes in denRuhestandnicht beantragt,ob=
gleichdieLVoraussetzungenderselbenvorliegen,so hat derPräsidentdieAufforderung
zu erlassen,binneneinerbestimmtenFrist den Antrag zu stellen. Wird dieserAuf=
forderungnichtFolge geleistet,so ist die Versetzungin denRuhestanddurchPlenar=
beschlußdes Reichsgerichtsauszusprechen.

Vor der Beschlußfassungsind das Mitglied und derOber =Reichsanwalt
zu hören.

Bei dem ReichsgerichtewerdenCivil= und Strafsenategebildet. Die Jahl
derselbenbestimmtder Reichskanzler.

5. 133.
Die Bestimmungender §§.61—68 findenmit derMaßgabeAnwendung,daß

zu demPräsidium die vier ältestenMitglieder des Gerichtszuzuziehensind.

S. 134.
Die Juziehungvon Hülfsrichternist unzulässig.

8. 135.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenist dasReichsgerichtzuständigfür die Ver—

handlungund Entscheidungüber die Rechtsmittel:
1. der Revisiongegendie Endurtheileder Oberlandesgerichte;
2. der BeschwerdeaegenEntscheidungender Oberlandesgerichte.
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§.136.
In Straffachen ist das Reichsgerichtzuständig:

1. für die Untersuchungund Entscheidungin ersterund letzterInstanz in den
Fällen desHochverrathsunddes Landesverraths,insoferndieseVerbrechen
gegendenKaiser oder das Reich gerichtetsind;

2. für dieVerhandlungund Entscheidungüber die Rechtsmittelder Revision
gegenUrtheile der Strafkammernin ersterInstanz, insoweit nicht die
Juständigkeitder Oberlandesgerichtebegründetist, und gegenUrtheileder
Schwurgerichte.

In Strafsachen wegen Juwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die
Erhebung öffentlicherin die ReichskassefließenderAbgaben und Gefälle ist das Reichs=
gerichtauch für die Verhandlung und Entscheidungüber das Rechtsmittelder Revision
gegenUrtheileder Strafkammernin der Berufungsinstanzzuständig,soferndieCnt=
scheidungdesReichsgerichtsvon der Staatsanwaltschaft bei der Einsendung der Akten
an das Revisionsgerichtbeantragtwird.

S. 137.
Will in einer Rechtsfrageein Civilsenat von der Entscheidungeines anderen

CivilsenatsoderdervereinigtenCivilsenate, odereinStrafsenatvonderEntscheidung
einesanderenStrafsenatsoderder vereinigtenStrafsenateabweichen,so ist über
die streitigeRechtsfrage im ersterenFalle eine Entscheidung der vereinigtenCivil=
senate,im letzterenFalle einesolcheder vereinigtenStrafsenateeinzuholen.

Einer Entscheidungder Rechtsfragedurchdas Plenum bedarf es, wenn ein
Civilsenat von der Entscheidungeines Strafsenats oder der vereinigtenStrafsenate,
oder ein Strafsenat von der Entscheidungeines Civilsenats oder der vereinigten
Civilsenate,oder ein Senat von der früher eingeholtenEntscheidungdes Plenums
abweichenwill.

Die Entscheidungder Rechtsfragedurchdie vereinigtenSenate oder das Plenum
ist in der zu entscheidendenSache bindend. Sie erfolgt in allen Fällen ohnevor=
gängigemündlicheVerhandlung.

Vor derEntscheidungder vereinigtenStrafsenateoderderjenigendesPlenums,
sowie in Ehe=und Entmündigungssachenund in Rechtsstreitigkeiten,welchedie
Feststellungdes RechtsverhältnisseszwischenEltern und Kindern oder die Anfechtung
einerTodeserklärungzum Gegenstandehaben,ist der Ober=Reichsanwaltmit seinen
schriftlichenAnträgen zu hören.

Soweit die Entscheidungder Sache eine vorgängigemündlicheVerhandlung
erfordert, erfolgt dieselbedurch den erkennendenSenat auf Grund einer erneuten
mündlichenVerhandlung, zu welcherdie Prozeßbetheiligtenvon Amtswegenunter
Mittheilungder ergangenenEntscheidungder Rechtsfragezu ladensind.
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Der erste Strafsenat des Reichsgerichtshat bei den im §. 136 Nr. 1 be=
zeichnetenVerbrechendiejenigenGeschäftezu erledigen,welcheim §. 72 Abs. 1 der
Strafkammerdes Landgerichtszugewiesensind.

Das Hauptverfahrenfindet vor dem vereinigtenzweitenund dritten Stref=
senatestatt.

S. J#.
Jur Fassung von Mlenarentscheidungenund von Entscheidungender ver=

einigten Civil= oderStrafsenate, sowie der beidenvereinigtenStrafsenateist die
Theiluahmevon mindestenszwei Drittheilen aller Mitglieder mit EinschlußdesVor=
sitzendenerforderlich.

Die Jahl der Mitglieder, welcheeineentscheidendeStimme führen,muß eine
ungeradesein. Ist die Jahl der anwesendenMitglieder eine gerade,so hat der=
jenige Rath, welcherzuletzternannt ist, und bei gleichemDienstalterderjeuige,
welcherder Geburt nachder jüngereist, oder, wenn dieserBerichterstatterist, der
nächstälterekeinStimmrecht.

S. 140.
Die Senate des Reichsgerichtsentscheidenin der Besetzungvon siebenMit=

gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.

s S. 141.
Der Geschäftsgangwird durch eine Geschäftsordnunggeregelt,welchedas

Mlenumauszuarbeitenund demBundesrathzur Bestätigungvorzulegenhat.

Zehnter Titel.
Staatsanwaltschaft.

S. 142.
Bei jedemGerichtesoll eineStaatsanwaltschaftbestehen.

S. 143.
Das Amt der Staatsanwaltschaftwird ausgeübt:
1. bei dem Reichsgerichtedurch einenOber=Reichsanwaltund durcheinen

odermehrereReichsanwälte;
2. bei denOberlandesgerichten,denLandgerichtenund denSchwurgerichten

durcheinenodermehrereStaatsanwälte;
3. bei denAmtsgerichtenund denSchöffengerichtendurcheinenodermehrere

Amtsanwälte.
Die JuständigkeitderAmtsanwälteerstrecktsichnichtauf das amtsrichterliche

Verfahrenzur Vorbereitungder öffentlichenKlage in denjenigenStrafsachen)welche
zur ZuständigkeitandererGerichteals der Schöffengerichtegehören.
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S. 144.
Die örtlicheJuständigkeitderBeamtenderStaatsanwaltschaftwird durchdie

örtlicheJuständigkeit des Gerichts bestimmt, für welchessie bestellt sind.
Ein unzuständigerBeamter der Staatsanwaltschafthat sichdenjenigeninner=

halb seines Bezirks vorzunehmendenAmtshandlungen zu unterziehen, in Ansehung
welcherGefahr im Verzugeobwaltet.

Können die Beamtender StaatsanwaltschaftverschiedenerBundesstaatensich
nichtdarübereinigen,wer von ihnen die Verfolgung zu übernehmenhat, so ent=
scheidetder ihnen gemeinsamvorgesetzteBeamte der Staatsanwaltschaft und in Er=
mangelungeines solchender Ober=Reichsanwalt. —

§145.
Besteht die Staatsanwaltschafteines Gerichts aus mehrerenBeamten, so

handelndie demerstenBeamtenbeigeordnetenPersonenals dessenVertreter;siesind,
wenn sie für ihn auftreten, zu allen Amtsverrichtungendesselbenohne den Nachweis
eines besonderenAuftrags berechtigt.

S. 146.
Die erstenBeamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichtenund

denLandgerichtensind befugt,bei allenGerichtenihresBezirks dieAmtsverrichtungen
der Staatsanwaltschaftselbstzu übernehmenodermit Wahrnehmungderfelbeneinen
auderenals den zunächstzuständigenBeamtenzu beauftragen.

Amtsanwälte können das Amt der Staatsanwaltschaft nur bei den Amts=
gerichtenund denSchöffengerichtenversehen.

8. 147.
Die BeamtenderStaatsanwaltschafthabenden dienstlichenAnweisungenihres

Vorgesetztennachzukommen.
In denjenigenSachen, für welche das Reichsgericht in erster und letzter

Instanz zuständigist, habenalle Beamteder StaatsanwaltschaftdenAnweisungen
desOber=ReichsanwaltsFolge zu leisten.

S. 148.
Das Recht der Aufsicht und Leitung steht zu:
1. dem Reichskanzlerhinsichtlichdes Ober=Reichsanwaltsund der Reichs=

anwälte; «

derLandesjustizverwaltunghinsichtlichaller staatsanwaltlichenBeamtendes
betreffendenBundesstaates;

3 den erstenBeamten der Staatsanwaltschaftbei den Oberlandesgerichten
und den Landgerichtenhinsichtlichaller Beamtender Staatsanwaltschaft
ihresBezirks. -

IO
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§ 149.
Der Ober=Reichsanwaltund die Reichsanwältesind nichtrichterlicheBeamte.
Zu diesenAemternsowieden Aemternder Staatsanwaltschaftbei denOber=

landesgerichtenund denLandgerichtenkönnennur zumRichteramtebefähigteBeamte
ernanntwerden.

15 0.
Der Ober=Reichsanwalt und die Reichsanwälte werden auf Vorschlag des

Bundesraths vom Kaiser ernannt.
Dieselben können durch Kaiserliche Verfügung jederzeitmit Gewährung des

gesetzlichenWartegeldeseinstweiligin denRuhestandversetztwerden.

. 151.
Die Staatsanwaltschaftist in ihren Amtsverrichtungenvon den Gerichten

unabhängig.
S. 152.

Die Staatsanwälte dürfen richterlicheGeschäftenichtwahrnehmen. Auch darf
ihnen eineDienstaufsichtüber die Richternichtübertragenwerden.

S. 153.
Die BeamtendesPolizei=undSicherheitsdienstessindHülfsbeamtederStaats=

anwaltschaftund sind in dieserEigenschaftverpflichtet,denAnordnungenderStaats=
anwältebei demLandgerichteihresBezirksund derdiesenvorgesetztenBeamtenFolge
zu leisten.

Die nähereBezeichnungderjenigenBeamtenklassen,auf welchedieseBestim=
mung Anwendung findet, erfolgt durch die Landesregierungen.

Elfter Titel.
Gerichtsschreiber.

F. 15.
Bei jedemGerichtewird eineGerichtsschreibereieingerichtet.Die Geschäfts=

einrichtungbei dem Reichsgerichtewird durch den Reichskanzler,bei den Landes=
gerichtendurchdie Landesjustizverwaltungbestimmt.

Zwölfter Titel.
Zustellungs=und Vollstreckungsbeamte.

S. 155.
Die Dienst- und Geschäftsverhältnisseder mit den Justellungen,Ladungen

und Vollstreckungenzu betrauendenBeamten (Gerichtsvollzieher)werdenbei dem
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ReichsgerichtedurchdenReichskanzler,beidenLandesgerichtendurchdieLandesjuftizs
verwaltungbestimmt.

9
Der Gerichtsvollzieherist von der AusübungseinesAmts kraft Gesetzesaus=

geschlossen:
I. in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten:

1. wenn er selbstPartei oder gesetzlicherVertreter einer Partei ist,
oder zu einer Partei in dem Verhältnisse eines —
MitverpflichtetenoderSchadensersatzpflichtigensteht;

2. wenn seine Ehefrau Partei ist, auch wenn die Ehe nicht mehr
besteht;

3. wenn eine Person Partei ist, mit welcherer in geraderLinie ver=
wandt, verschwägertoder durch Adoption verbunden, in der Seiten=
linie bis zum drittenGrade verwandtoderbis zum zweitenGrade
verschwägertist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwäger=
schaftbegründetist, nichtmehr besteht;

II. in Strafsachen:
1. wenner selbstdurchdie strafbareHandlungverletztist
2 wenner der EhemannderBeschuldigtenoder Verletztenist oderge=

wesenist
3. wenn er mit dem Beschuldigtenoder Verletzten in dem vorstehend

unter Nr. 1 3 bezeichnetenVerwandtschafts=oder Schwägerschafts=
verhältnissesteht.

Dreizehnter Titel.
Rechtsbulfe.

8. 157.
Die Gerichtehabensichin bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund in Strafsachen

Rechtshülfezu leisten.
S. 158.

Das Ersuchenum Rechtshülfeist an das Amtsgerichtzu richten,in dessen
Bezirkedie Amtshandlungvorgenommenwerdensoll.

S. 159.
Das Ersuchendarf nicht abgelehntwerden
Das Ersucheneinesnicht im InstanzenzugevorgesetztenGerichtsist jedochab=

zulehnen,wenn dem ersuchtenGerichtedie örtlicheZuständigkeitmangelt, oder die
vorzunehmendeHandlungnachdemRechtedes ersuchtenGerichtsverbotenist.
Reichs-Gesetbl.1898. 67
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Wird das Ersuchenabgelehnt,oder wird der Vorschrift des 8. 159Abs. 2
zuwider demErsuchenstattgegeben,so entscheidetdas Oberlandesgericht,zu dessen
Bezirkedas ersuchteGerichtgehört. Eine AnfechtungdieserEntscheidungfindetnur
statt, wenn dieselbedie Rechtshülfe für unzulässigerklärt, und das ersuchendeund
das ersuchteGericht den Bezirken verschiedenerOberlandesgerichteangehören. Über
dieBeschwerdeentscheidetdas Reichsgericht.

Die Entscheidungenerfolgenauf Antrag derBetheiligtenoderdes ersuchenden
Gerichts ohne vorgängigemündlicheVerhandlung.

S.161.
Die Herbeiführung der zum Sa von Vollstreckungen,Ladungen und Zu=

stellungen erforderlichenHandlungen erfolgt nach Vorschrift der Prozeßordnungen
ohneRücksichtdarauf, ob die Handlungen in demBundesstaate,welchemdas Prozeß—
gericht angehört, oder in einem anderenBundesstaatevorzunehmensind.

F. 162.
Gerichte,Staatsanwaltschaftenund GerichtsschreiberkönnenwegenErtheilung

einesAuftrags an einenGerichtsvollzieherdie Mitwirkung des Gerichtsschreibersdes
Amtsgerichts in Anspruchnehmen, in dessenBezirke der Auftrag ausgeführtwerden
soll. Der von dem Schsseseuhen — 3 — gilt als unmittel—
bar—

8.163.
Eine greiheitsstunfe,welchedie Dauer von sechsWochensungt übersteigt, ist

in demjenigenBundesstaatezu vollstrecken,in welchemder Verurtheilte sich befindet.

§. 164.
Soll eineFreiheitsstrafein demBezirke einesanderenGerichtsvollstrecktoder

ein in dem Bezirke eines anderenGerichts befindlicherVerurtheilter zum Sweckeder
Strafverbüßung ergriffen und abgeliefert werden, so ist die Suheamuiten bei
demLandgerichtedes Bezirks um die Ausführung zu ersuchen.

8. 165.
Im Falle der Rechtshülfe unter den Behörden verschiedenerBundesstaaten

sind die baaren Auslagen, welchedurch eine Ablieferung oderStrafvollstreckungent=
stehen,der ersuchtenBehördevon der ersuchendenzu erstatten.

Im UebrigenwerdenKostenderRechtshülfevon der ersuchendenBehördenicht
erstattet.

JIst eine zahlungspflichtigePartei vorhanden so sinddie Kosten von derselben
durch die ersuchendeBehörde einzuziehenund der eingezogeneBetrag der usn
Behörde zu übersenden
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Stempel-, Einregistrirungsgebührenoder andereöffentlicheAbgaben,welchen

die von der ersuchendenBehörde übersendetenSchriftstücke(Urkunden, Protokolle)
nachdemRechteder ersuchtenBehördeunterliegen,bleibenaußer Ansatz.

5. 166.
Für die Höhe der den geladenenJeugen und Sachverständigengebührenden

Beträge sind die Bestimmungenmaßgebend,welchebei dem Gerichtegelten, vor
welchesdie Ladungerfolgt.

Sind die Beträgenach demRechtedes AufenthaltsortsdergeladenenPer=
sonenhöher, so könnendie höherenBeträge gefordertwerden.

Bei weitererEntfernung des Aufenthaltsorts der geladenenPersonen ist den=
selbenaufAntrag ein Vorschußzu bewilligen.

167.

Ein Gerichtdarf i außerhalbseinesBezirks ohneummn
des Amtsgerichtsdes Orts nur vornehmen,wenn Gefahr im Verzuge obwaltet. In
diesemFalle ist demAmtsgerichtedes Orts Anzeigezu machen.

S. 168.
Die Sttehättsbente eines Bundesstaatessind ermächtigt,die Verfolgung

eines Flüchtigen auf das Gebiet eines anderenBundesstaates fortzusetzenund den
Flüchtigen daselbstzu ergreifen.

Der Ergriffeneist unverzüglichan das nächsteGerichtoderdienächstePolizei=
behördedes Bundesstaates,in welchemer ergriffenwurde, abzuführen.

W169.
Die in einemBundesstaatebestehendenVorschriftenüber die Mittheilung von

Akten einer öffentlichenBehörde an ein Gericht diesesBundesstagteskommenauch
dann zur Anwendung,wenn das ersuchendeGericht einemanderenBundesstaate
angehört.

Vierzehnter Titel.
Oeffentlichkeitund Sitzungspolizei.

S. 170.
Die Verhandlung vor dem erkennendenGerichte, einschließlichder Verkündung

derUrtheile und Beschlüssedesselben,erfolgt Tur

K.171.
In Ehesachenist die Oeffentlichkeitauszuschließen,wenneinederVarteien es

beantragt.
*
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§.172.
IndemaiifdieKlagewegenAnfechtungoderWiederaufhcbnngderEnti

mündigung einerPerson wegenGeisteskrankheitoderwegenGeistesschwächeeingeleiteten
Verfahren(§. 664, 679 der Civilprozeßordnung)ist dieOeffentlichkeitwährendder
Vernehmungdes Entmündigtenauszuschließen,auchkannauf Antrag einerderPar=
teiendie Oeffentlichkeitder Verhandlungüberhauptausgeschlossenwerden. ·

Das VerfahrenwegenEntmündigungoderWiederaufhebungderEntmündigung
68. 645663, 675678 der Civilprozeßordnung)ist nicht öffentlich.

P.173.
In allen Sachen kann durch das Gericht für die Verhandlung oder für einen

Theil derselbendie Oeffentlichkeitausgeschlossenwerden, wenn sie eine Gefährdung
der öffentlichenOrdnung, insbesondereder Staatssicherheit,oder eineGefährdung
der Sittlichkeitbesorgenläßt.

S. 174.
Die Verkündungdes AUlrtheilserfolgt in jedemFalle öffentlich.
Durch einenbesonderenBeschlußdes Gerichts kann für die Verkündungder

Urtheilsgründeoder einesTheiles derselbendie Oeffentlichkeitausgeschlossenwerden,
wennsie eineGefährdungder StaatssicherheitodereineGefährdungder Sittlichkeit
besorgenläßt.

S. 175.
Die Verhandlung über die Ausschließung der Oeffentlichkeitfindet in nicht

öffentlicherSitzung statt, wenn ein Betheiligteres beantragtoder das Gerichtes
für angemessenerachtet. Der Beschluß,welcherdie Oeffentlichkeitausschließt,muß
öffentlichverkündetwerden. Bei der Verkündungist anzugeben,ob die Aus=
schließungwegenGefährdungderöffentlichenOrdnung, insbesonderewegenGefährdung
der Staatssicherheit, oder ob sie wegenGefährdung der Sittlichkeit erfolgt.

Ist die Oeffentlichkeitwegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen,
so kann das Gericht den anwesendenPersonendie Geheimhaltungvon Thatsachen,
welchedurchdie Verhandlung,durchdie Anklageschriftoder durchandereamtliche
Schriftstückedes Prozesses zu ihrer Kenntniß gelangen, zur Pflicht machen. Der
Beschlußist in dasSitzungsprotokollaufzunehmen.GegendenselbenfindetBeschwerde
statt. Die Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.

S 176. .
Der Zutritt zu öffentlichenVerhandlungen kann unerwachsenenund solchen

Personenversagtwerden,welchesichnicht im Besitzeder bürgerlichenEhrenrechte
befinden,oder welchein einer der Würde des Gerichtsnicht entsprechendenWeise
erscheinen.

Zu nicht öffentlichenVerhandlungenkann der Zutritt einzelnenPersonen vom
Gerichtegestattetwerden. Einer Anhörungder Betheiligtenbedarfes nicht.
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Die Ausschließung der Oeffentlichkeitsteht der Anwesenheit der die Dienst=

aufsichtführendenBeamten der Justizverwaltungbei denVerhandlungenvor dem
erkennendenGerichtenicht entgegen.

S. 177.
Die Aufrechthaltungder Ordnung in der Sitzung liegt demVorsitzendenob.

§.118.
Parteien, Beschuldigte,Jeugen, Sachverständigeoder bei der Verhandlung

nicht betheiligtePersonen, welche den zur Aufrechthaltung der Ordnung erlassenen
Befehlennichtgehorchen,könnenauf BeschlußdesGerichtsaus demSitzungszimmer
entfernt, auch zur Haft abgeführt und während einer in dem Beschlussezu be=
stimmendenZeit, welchevierundzwanzigStunden nichtübersteigendarf, festgehalten
werden.

§ 179.
Das GerichtkanngegenParteien, Beschuldigte,Jeugen, Sachverständigeoder

bei der Verhandlungnicht betheiligtePersonen,welchesichin derSitzung einerUn=
gebührschuldigmachen,vorbehaltlichderstrafgerichtlichenVerfolgung, eineOrdnungs.
strafe bis zu einhundertMark oder bis zu drei Tagen Haft festsetzenund sofort
vollstreckenlassen.

§ 180.
Das Gerichtkanngegeneinenbei der VerhandlungbetheiligtenRechtsanwalt

oder Vertheidiger, der sich in der Sitzung einerUngebührschuldig macht, vorbehalt=
lich der strafgerichtlichenoder disziplinarenVerfolgung, eineOrdnungsstrafebis zu
einhundertMark festsetzen.

S. 181.
Die Vollstreckungder vorstehendbezeichnetenOrdnungsstrafenhat der Vor=

sitzendeunmittelbarzu veranlassen.

182
Die in den §§. 177—181 bezeichnetenBefugnissestehenauch einem einzelnen

Richterbei der Vornahmevon Amtshandlungenaußerhalbder Sitzung zu.

S. 183.
Ist in denFällen der §§.179, 180, 182 eineOrdnungsstrafefestgesetzt,so

findet binnender Frist von einerWochenachder BekanntmachungderEntscheidung
Beschwerdestatt, sofern die Entscheidungnicht von demReichsgerichte oder einem
Oberlandesgerichtegetroffenist.

Die Beschwerdehat in dem Falle des §. 179 keine aufschiebendeWirkung,
in denFällen des §. 180 und des §. 182 aufschiebendeWirkung.

Über die Beschwerdeentscheidetdas Oberlandesgericht.
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S. 184. ·
Ist eineOrdnungsstrafewegenUngebührfestgesetzt,odereinePerson zurHaftabgeführt,oder einebei der VerhandlungbetheiligtePerson entferntworden) so istder Beschlußdes Gerichtsund dessenVeranlassungin das Protokoll aufzunehmen.

S. 185.
Wird einestrafbareHandlung in der Sitzung begangen,so hat dasGerichtdenThatbestandfestzustellenund der zuständigenBehördedas darüberaufgenommeneProtokoll mitzutheilen. In geeignetenFällen ist die vorläufige Festnahme desThäters zu verfügen.

Fünfzehnter Titel.
Gerichtssprache.

8. 186.
Die Gerichtsspracheist die deutsche.

8.187.
Wird unter Betheiligungvon Personenverhandelt, welcheder deutschenSprachenicht mächtigsind, so ist ein Dolmetscherzuzuziehen.Die Führung einesNeben—protokolls in der fremden Sprache findet nicht statt; jedochsollen Aussagen undErklärungenin fremderSprache, wenn und soweitder Richter dies mit Rücksichtauf die Wichtigkeit der Sache für erforderlicherachtet,auch in der fremdenSprachein das Protokoll oder in eine Anlage niedergeschriebenwerden. In den dazu ge=eigneten Fällen soll dem Protokolle eine durch denDolmetscherzu beglaubigendellebersetzungbeigefügtwerden.
Die Juziehungeines Dolmetscherskann unterbleiben,wenn die betheiligtenPersonen sämmtlichder fremdenSprache mächtig sind.

8188
Zur Verhandlung mit tauben oder stummenPersonen ist, sofern nicht eineschriftlicheVerständigungerfolgt, einePerson als Dolmetscherzuzuziehen,mit derenHülfe die Verständigungin andererWeiseerfolgenkann.

§ 189.
Ob einerPartei, welchetaub ist, bei der mündlichenVerhandlungderVortragzu gestattensei, bleibt demErmessendes Gerichtsüberlassen.
Dasselbe gilt in Anwaltsprozessenvon einerPartei, die der deutschenSprachenichtmächtigist. »
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§.190.
Personen,welcheder deutschenSprachenichtmächtigsind, leistenEide in der

ihnen geläufigenSprache.

&.191.
Der DolmetscherDi einen Eid dahin zu leisten:

daß er treu und gewissenhaftübertragenwerde.
Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffendenArt im allgemeinen

beeidigt,so genügtdie Berufungauf den geleistetenEid.

. 192.
Der Dienst desDolmetscherskann von dem Gerichtsschreiberwahrgenommen

werden.Einer besonderenBeeidigung bedarf es nicht.

8.193.
Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungenüber— und Ab—

lehnung der SachverständigenentsprechendeAnwendung. Die Entscheidungerfolgt
durch das Gericht oder den Richter, von welchemder Lolnorscher zugezogenist.

SechzehnterTitel.
Berathung und Abstimmung.

S 194.
Bei Eintscheidungendürfen Richter nur in der gesetzlichbestimmtenAnzahl

mitwirken.
Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Vorsitzendedie Zuziehung

von Ergänzungsrichternanordnen, welcheder Verhandlung beizuwohnenund im Falle
der Verhinderung eines Richters für deuselbeneinzutretenhaben.

Die vorstehendenBestimmungenfinden auch auf Schöffenund Geschworene
Anwendung.

S.195.
Bei Berathung und Abstimmung dürfen außer den zur Entscheidungbe.

rufenenRichternnur die bei demselbenGerichtezu ihrer juristischenAusbildungbe.
schäftigtenPersonen zugegensein, soweit der Vorsitzendederen Anwesenheitgestattet

g. 196.
Der VorsitzendeleitetdieBerathung,stelltdieFragenundsammeltdieStimmen.

Meinungsverschiedenheitenüber denGegenstand,die Fassungund die Reihen=
folge der Fragen oder über das Ergebnißder Abstimmungemtscheidetdas Gericht.



—408—

§.197.
Kein Richter, SchöffeoderGeschworenerdarf dieAbstimmungüber eineFrage

verweigern,weil er bei der Abstimmungüber eine vorhergegangeneFrage in der
Minderheitgebliebenist.

Die Entscheidungenerfolgen, soweit das Gesetznicht ein Anderesbestimmt,
nachder absolutenMehrheit der Stimmen.

Bilden sichin Beziehungauf Summen, über welchezu entscheidenist, mehr
als zwei Meinungen, derenkeinedie Mehrheit für sichhat, so werdendie für die
größte Summe abgegebenenStimmen den für die zunächstgeringereabgegebenenso
langehinzugerechnet,bis sicheineMehrheitergiebt.

Bilden sichin einerStrafsache,von derSchuldfrageabgesehen,mehrals zwei
Meinungen,derenkeinedie Mehrheit für sichhat, so werdendie demBeschuldigten
nachtheiligstenStimmen den zunächstminder nachtheiligenso lange hinzugerechnet,
bis sicheineMehrheit ergiebt.

81099
Die Reihenfolgebei derAbstimmungrichtetsichnachdemDienstalter,bei den

Schöffengerichtenund denKammern für Handelssachennach dem Lebensalter;der
Jüngstestimmtzuerst,der Vorsitzendezuletzt.Wenn ein Berichterstatterernanntist,
so giebt dieserseineStimme zuerstab.

Bei der Abstimmungder Geschworenenrichtetsichdie Reihenfolgenach der
Ausloosung. Der Obmannstimmtzuletzt.

8.200.
Schöffenund Geschworenesindverpflichtet,überdenHergangbei derBerathung

und AbstimmungStillschweigenzu beobachten.

Siebenzehnter Titel.
Gerichtsferien.

§. 201.
Die Gerichtsferienbeginnenam 15. Juli und endigenam 15. September.

8.202.
WährendderFerien werdennur in FeriensachenTermineabgehaltenund Ent=scheidungenerlassen.
Feriensachensind:
1. Strafsachen;
2. Arrestsachenund die eineeinstweiligeVerfügungbetreffendenSachen;
3. Meß und Marktsachen;
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4. StreitigkeitenzwischendemVermietherund demMiether oderUntermiether
von Wohnräumenoder anderenNäumen oder zwischendem Miether und
dem UntermiethersolcherRäume wegenÜberlassung, Benutzungoder
Näumung, sowie wegenJurückhaltungder von demMiether oder dem
Untermietherin die MiethsräumeeingebrachtenSachen)

4a.-StreitigkeitenzwischenDienstherrschaftund Gesinde,zwischenArbeitgebern
und Arbeiternhinsichtlichdes Dienst=oderArbeitsverhältnisses,sowiedie
im §. 3 Abs.1 Nr. 1, 2 des Gesetzes,betreffenddieGewerbegerichte,
vom 29. Juli 1890 bezeichnetenStreitigkeiten;

5. Wechselsachen;
6. Bausachen,wennüberFortsetzungeinesangefangenenBauesgestrittenwird.

Das Gericht kann auf Antrag auch andereSachen, soweit sie besondererBe=
schleunigungbedürfen,als Feriensachenbezeichnen.Die gleicheBefugniß hat vor=
behaltlichder Entscheidungdes Gerichtsder Vorsitzende.

P.203.
Jur Erledigungder Feriensachenkönnenbei den LandgerichtenFerienkammern,

bei denOberlandesgerichtenund demReichsgerichteFeriensenategebildetwerden.

S. 204.
Auf dasMahnverfahren,das Jwangsvollstreckungsverfahrenund dasKonkurs=

verfahrensind die Ferien ohneEinfluß.

Reichs=Gesehbl.1898. 68
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Civilprozeßordnung.

ErstesBuch.
Allgemeine Bestimmungen.

Erster Abschnitt.
Gerichte.

Erster Titel.
SachlicheZuständigkeitderGerichte.

S. 1.
Die sachlicheJuständigkeitder Gerichtewird durchdas Gesetzüber die Ge=

richtsverfassungbestimmt.
S. 2.

Insoweit nachdemGesetzeüber die Gerichtsverfassungdie Zuständigkeitder
Gerichtevon demWerthedesStreitgegenstandesabhängt,kommendie nachfolgenden
Vorschriftenzur Anwendung.

S. 3.
Der Werth desStreitgegenstandeswird von demGerichtenachfreiemErmessen

festgesetzt;dasselbekann eine beantragteBeweisaufnahmesowie von Amtswegendie
Einnahme des Augenscheinsund die Begutachtungdurch Sachverständigeanordnen.

S. 4.
Für dieWerthsberechnungist derJeitpunktderErhebungderKlageentscheidend;

Früchte,Nutzungen,Jinsen, Schädenund Kostenbleibenunberücksichtigt,wennsie
als Nebenforderungengeltendgemachtwerden.

Bei Ansprüchenaus Wechselnim Sinne der Wechselordnungsind Zinsen,
Kostenund Provision, welcheaußerder Wechselsummegefordertwerden,als Neben⸗
forderungenanzusehen.
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Mehrerein einerKlage geltendgemachteAnsprüchewerdenzusammengerechnet;
eine Zusammenrechnungdes Gegenstandesder Klage und der Widerklagefindet
nichtstatt.

Der Werth des Streitgegenstandeswird bestimmt:durch den Werth einer
Sache, wenn deren Besitz, und durch den Betrag einer Forderung, wenn deren
Sicherstellungoder ein Pfandrecht Gegenstanddes Streits ist. Hat der Gegenstand
des PfandrechtseinengeringerenWerth, so ist diesermaßgebend.

’vr?2
Der Werth einerGrunddienstbarkeitwird durchdenWerth, welchendieselbe

für das herrschendeGrundstückhat, und wenn der Betrag, um welchensichder
Werthdes dienendenGrundstücksdurchdie Dienstbarkeitmindert, größerist, durch
diesenBetrag bestimmt.

S. S.
Ist dasBestehenoderdie Dauer einesPacht=oderMiethverhältnissesstreitig,

so ist der Betrag des auf die gesammtestreitigeJeit fallenden Jinses und) wenn
der fünfundzwanzigfacheBetrag des einjährigenJinses geringerist, dieserBetrag für
die Werthsberechnungentscheidend.

Der Werth des Rechts auf wiederkehrendeNutzungenoderLeistungenwird
nach dem Werthe des einjährigenBezugs berechnetund zwar:

auf den zwölfundeinhalbfachenBetrag, wenn der künftigeWegfall des
Bezugsrechtsgewiß, die Jeit des Wegfalls aberungewißist;

auf den fünfundzwanzigfachenBetrag, bei unbeschränkteroder bestimmter
Dauer des Bezugsrechts.Bei bestimmterDauer des Bezugsrechtsist
der Gesammtbetragder künftigenBezüge maßgebend,wenn er der
geringereist.

*
Das Urtheil einesLandgerichtskannnichtaus demGrundeangefochtenwerden,

weil die Juständigkeitdes Amtsgerichtsbegründetgewesensei.

S. 11.
Ist die UnzuständigkeiteinesGerichtsauf Grund der Bestimmungenüber die

sachlicheJuständigkeitderGerichterechtskräftigausgesprochen,so ist dieseEntscheidung
für das Gerichtbindend,bei welchemdie Sachespäteranhängigwird. «

68“
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Zweiter Titel.
Gerichtsstand.

S. 12.
Das Gericht, bei welchemeine Person ihren allgemeinenGerichtsstandhat,

ist für alle gegendieselbezu erhebendenKlagenzuständig,sofernnichtfür eineKlage
ein ausschließlicherGerichtsstandbegründetist.

S. 13.
Der allgemeineGerichtsstandeinerPerson wird durchdenWohnsitzbestimmt.

S. 14.
Ist der für den Wohnsitzeiner Militärperson maßgebendeGarnisonort in

mehrereGerichtsbezirkegetheilt, so wird der als WohnsitzgeltendeBezirk von der
LandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnungbestimmt.

S. 15.
Deutsche,welchedas Rechtder Exterritorialitätgenießen,sowiedie im Aus=

landeangestelltenBeamtendesReichsodereinesBundesstaatesbehaltenin Ansehung
des GerichtsstandesdenWohnsitz,welchensie in demHeimathstaatehatten. In Er=
mangelungeines solchesWohnsitzesgilt die Hauptstadtdes Heimathstaatesals ihr
Wohnsitzzist die Hauptstadtin mehrereGerichtsbezirkegetheilt, so wird der als
WohnsitzgeltendeBezirk von der LandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnung
bestimmt. Gehört ein DeutschereinemBundesstaatenicht an, so gilt als sein
Wohnsitzdie Stadt Berlin; ist die Stadt Berlin in mehrereGerichtsbezirkegetheilt,
so wird der als WohnsitzgeltendeBezirk von dem Reichskanzlerdurchallgemeine
Anordnung bestimmt.

Auf WahlkonsulnfindendieseBestimmungenkeineAnwendung.

S. 16.
Der allgemeineGerichtsstandeinerPerson, welchekeinenWohnsitzhat, wird

durchdenAufenthaltsortim DeutschenReichund) wennein solchernichtbekanntist,
durchden letztenWohnsitzbestimmt.

5 17:
Der allgemeineGerichtsstandder Gemeinden,der Korporationen,sowieder=

jenigenGesellschaften,GenossenschaftenoderanderenVereineundderjenigenStiftungen,
AnstaltenundVermögensmassen,welcheals solcheverklagtwerdenkönnen,wird durch
denSitz derselbenbestimmt.Als Sitz gilt, wennnichteinAndereserhellt,derOrt,
wo die Verwaltunggeführtwird.
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GewerkschaftenhabendenallgemeinenGerichtsstandbei demGerichte,in dessen
Bezirke das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solcheverklagt werden können,
bei dem Gerichte ihres Amtssitzes.

Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmtenGerichts=
standeist ein durchStatut oder in andererWeisebesondersgeregelterGerichtsstand
zulässig.

S. 18.
Der allgemeineGerichtsstanddes Fiskus wird durchden Sitz der Behörde

bestimmt)welcheberufenist, den Fiskus in demRechtsstreitezu vertreten.

KC.19.
Ist der Ort, an welchemeineBehörde ihren Sitz hat, in mehrereGerichts=

bezirkegetheilt, so wird der Bezirk, welcherim Sinne der §§. 17, 18 als Sitz der
Behördegilt, für die Reichsbehördenvon demReichskanzler,imUebrigen von der
LandesjustizverwaltungdurchallgemeineAnordnungbestimmt.

S. 20.
Wenn Personen an einem Orte unter Verhältnissen, welcheihrer Natur nach

auf einen Aufenthalt von längerer Dauer hinweisen, insbesondereals Dienstboten,
Hand= und Fabrikarbeiter, Gewerbegehülfen,Studirende, Schüler oderLehrlingesich
aufhalten, so ist das Gericht des Aufenthaltsorts für alle Klagen zuständig, welche
gegendiesePersonen wegenvermögensrechtlicherAnsprücheerhobenwerden.

Diese Bestimmungfindetauf Militärpersonen,welchenur zur Erfüllung der
Wehrpflicht dienenoder welcheselbständigeinenWohnsitznicht begründenkönnen, in
der Art Anwendung,daß an dieStelle desGerichtsdesAufenthaltsortsdasGericht
des Garnisonortstritt. Die Vorschrift des §. 14 findet entsprechendeAnwendung.

§S.21.
Hat Jemand zumBetriebeeinerFabrik, einerHandlung odereinesanderen

Gewerbeseine Niederlassung,von welcheraus unmittelbarGeschäftegeschlossen
werden)so könnengegenihn alle Klagen) welcheauf denGeschäftsbetriebderNieder=
lassungBezug haben, bei demGerichtedes Orts erhobenwerden,wo die Nieder=
lassungsichbefindet.
- Der Gerichtsstandder Niederlassungist auchfür Klagen gegenPersonenbe—
gründet, welcheein mit Wohn= und WirthschaftsgebäudenversehenesGut als Eigen=
thümer, Nutznießeroder Pächter bewirthschaften,soweit dieseKlagen die auf die
Bewirthschaftungdes Guts sichbeziehendenRechtsverhältnissebetreffen.

§. 22.
Das Gericht, bei welchemGemeinden,Korporationen,Gesellschaften,Ge=

nossenschaftenoder andereVereine den allgemeinenGerichtsstandhaben) ist für die
Klagenzuständig,welchevon denselbengegenihreMitglieder als solcheodervonden
Mitgliedernin dieserEigenschaftgegeneinandererhobenwerden.
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§.23.
Für Klagen wegenvermögensrechtlicherAnsprüchegegeneinePerson, welche

im DeutschenReich keinenWohnsitzhat, ist das Gericht zuständig, in dessenBezirke
sichVermögenderselbenoderder mit der Klage in AnspruchgenommeneGegenstand
befindet. Bei Forderungengilt als der Ort, wo das Vermögensichbefindet,der
Wohnsitzdes Schuldnersund, wenn für die ForderungeineSache zur Sicherheit
haftet, auchder Ort, wo die Sachesichbefindet.

S. 24.
Für Klagen, durchwelchedas Eigenthum,einedinglicheBelastungoderdie

Freiheit von einer solchengeltendgemachtwird, für Grenzscheidungs=,Theilungs=
undBesitzklagenist, sofernes sichum unbeweglicheSachenhandelt,dasGerichtaus=
schließlichzuständig,in dessenBezirkedie Sachebelegenist.

Bei den eine Grunddienstbarkeit,eine Reallast oder ein Vorkaufsrechtbe=
treffendenKlagen ist die Lagedes dienendenoderbelastetenGrundstücksentscheidend.

z. 25.
In dem dinglichenGerichtsstandekann mit der Klage aus einer Hypothek,

GrundschuldoderRentenschulddie Schuldklage, mit der Klage auf Umschreibungoder
Löschungeiner Hypothek,Grundschuldoder Rentenschulddie Klage auf Befreiung
von der persönlichenVerbindlichkeit, mit der Klage auf Anerkennungeiner Reallast
die Klage auf rückständigeLeistungenerhobenwerden,wenndie verbundenenKlagen
gegendenselbenBeklagtengerichtetsind.

S. 26.
In demdinglichenGerichtsstandekönnenpersönlicheKlagen, welchegegenden

Eigenthümeroder Besitzereiner unbeweglichenSache als solchengerichtetwerden,
sowieKlagen wegenBeschädigungeinesGrundstücksoder in Betreff derEntschädigung
wegenEnteignungeinesGrundstückserhobenwerden.

S. 27.
Klagen) welchedieFeststellungdesErbrechts,AnsprüchedesErbengegeneinen

Erbschaftsbesitzer,AnsprücheausVermächtnissenodersonstigenVerfügungenvonTodes=
wegen,MllichttheilsansprücheoderdieTheilung derErbschaftzumGegenstandehaben,
könnenvor demGerichterhobenwerden,bei welchemder Erblasserzur 8eit seines.
Todes denallgemeinenGerichtsstandgehabthat.

Ist der Erblasserein Deutscherund hatteer zur Jeit seinesTodes im In=
landekeinenallgemeinenGerichtsstand,so könnendie im Abs.1 bezeichnetenKlagen
vor demGericht erhobenwerden,in dessenBezirkeder Erblasserseinenletztenin=
ländischenWohnsitzhatte; in ErmangelungeinessolchenWohnsitzesfindendieVor=
schriftendes §. 15 Abs. 1 Satz2, 3 entsprechendeAnwenduing.
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In demGerichtsstandederErbschaftkönnenauchKlagen wegenandererNach=
laßverbindlichkeitenerhobenwerden,solangesichder Nachlaßnochganzoder theil=
weiseim BezirkedesGerichtsbefindetoderdie vorhandenenmehrerenErbennochals
Gesammtschuldnerhaften.

K. 29.
Für Klagen auf FeststellungdesBestehensoderNichtbestehenseinesVertrags,

auf Erfüllung oderAufhebungeinessolchen,sowieauf EntschädigungwegenNicht=
erfüllungodernichtgehörigerErfüllung ist das GerichtdesOrts zuständig,wo die
streitigeVerpflichtungzu erfüllenist.

S. 30.
Für Klagen aus denauf Messenund Märkten, mit AusnahmederJahr=und

der Wochenmärkte,geschlossenenHandelsgeschäften(Meß. und Marktsachen)ist das
GerichtdesMeß=oderMarktorts zuständig,wenndie Erhebungder Klage erfolgt,
währendder Beklagteoderein zur ProzeßführungberechtigterVertreterdesselbenam
Orte oderim Bezirkedes Gerichtssichaufhält.

S.31.
Für Klagen, welcheaus einerVermögensverwaltungvon demGeschäftsherrn

gegen den Verwalter oder von dem Verwalter gegen den Geschäftsherrnerhoben

werden,ist das Gerichtdes Orts zuständig,wo die Verwaltunggeführtist.

S. 32.
Für Klagen aus unerlaubtenHandlungenist das Gerichtzuständig,in dessen

Bezirkedie Handlungbegangenist.

S. 33.
Bei demGerichteder Klage kanneineWiderklageerhobenwerden,wennder

Gegenanspruchmit demin derKlage geltendgemachtenAnsprucheodermit dengegen

denselbenvorgebrachtenVertheidigungsmittelnin Zusammenhangsteht.
DieseBestimmungfindet keineAnwendung,wenn die Juständigkeitdes Ge=

richts für eineKlage wegendesGegenanspruchsauchdurchVereinbarungnichtwürde

begründetwerdenkönnen.

S. 34.
Für Klagen der Prozeßbevollmächtigten,der Beistände,der Zustellungsbevoll=

mächtigtenund der GerichtsvollzieherwegenGebührenund Auslagen ist das Gericht

des Hauptprozesseszuständig.

« « §·35.·
Unter mehrerenzuständigenGerichtenhat der Kläger die Wahl.
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§.36.
Die Bestimmungdes zuständigenGerichtserfolgt durchdas im Instanzenzuge

zunächsthöhereGericht:
1. wenn das an sich zuständigeGericht in einem einzelnenFalle an der Aus=

übung des Richteramts rechtlichoder thatsächlichverhindert ist; .
2. wenn es mit Rücksichtauf die Grenzen verschiedenerGerichtsbezirkeungewiß

ist, welchesGericht für den Rechtsstreitzuständigsei;
3. wennmehrerePersonen, welchebei verschiedenenGerichtenihren allgemeinen

Gerichtsstandhaben, als Streitgenossenim allgemeinenGerichtsstandever=
klagt werdensollenundfür denRechtsstreiteingemeinschaftlicherbesonderer
Gerichtsstandnicht begründetistj;

4. wenndie Klage in demdinglichenGerichtsstandeerhobenwerdensoll und
die Sache in den Bezirken verschiedenerGerichte belegenist;

5. wenn in einemRechtsstreiteverschiedeneGerichtesich rechtskräftigfür zu=
ständig erklärt haben;

6. wennverschiedeneGerichte,von welcheneinesfür denRechtsstreitzuständig
ist, sichrechtskräftigfür unzuständigerklärthaben.

S. 37.
Die Entscheidungüber das Gesuchum Bestimmungdes zuständigenGerichts

kann ohne vorgängigemündlicheVerhandlung erfolgen.
Eine AnfechtungdesBeschlusses,welcherdaszuständigeGerichtbestimmt,findet

nicht statt. -

Dritter Titel.
Vereinbarungüber die Juständigkeitder Gerichte.

S. 38.
Ein an sichunzuständigesGerichtersterInstanz wird durchausdrücklicheoder

stillschweigendeVereinbarungder Parteien zuständig.

S.39.
StillschweigendeVereinbarungist anzunehmen,wenn der Beklagte,ohne die

Unzuständigkeitgeltendzu machen,zur Hauptsachemündlichverhandelthat.

g.40.
Die Vereinbarunghat keinerechtlicheWirkung, wenn sie nicht auf ein be=

stimmtesRechtsverhältnißund die aus demselbenentspringendenRechtsstreitigkeiten
sichbezieht.

Die Vereinbarungist unzulässig,wennderRechtsstreitandereals vermögens=
rechtlicheAnsprüchebetrifft, oderwenn für dieKlageein ausschließlicherGerichtsstand
begründetist.
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Vierter Titel.
Ausschließungund Ablehnungder Gerichtspersonen.

8. 41.
Ein Richterist vonderAusübungdesRichteramtskraftGesetzesausgeschlossen:
I. in Sachen,in welchener selbstPartei ist, oder in Ansehungwelcherer

zu einerPartei in demVerhältnisseeinesMitberechtigten,Mitverpflichteten
oderRegreßpflichtigensteht;

2. in SachenseinerEhefrau, auchwenndie Ehe nichtmehr besteht;
3. in SacheneinerPerson, mit welcherer in geraderLinie verwandt,ver=

schwägertoder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie bis zum
dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägertist,
auchwenn die Ehe, durchwelchedie Schwägerschaftbegründetist, nicht
mehr besteht;

4. in Sachen,in welchener als Prozeßbevollmächtigteroder Beistandeiner
Partei bestelltoder als gesetzlicherVertreter einer Partei aufzutretenbe=
rechtigtist oder gewesenist;
in Sachen,in welchener als Jeuge oderSachverständigervernommenist;

6. in Sachen, in welchener in einer früherenInstanz oder im schiedsrichter=
lichenVerfahrenbei der Erlassungder angefochtenenEntscheidungmit=
gewirkthat, sofernes sichnichtum die Thätigkeiteinesbeauftragtenoder
ersuchtenNichtershandelt.

z.42.
Ein Richterkannsowohlin denFällen, in welchener von derAusübungdes

RichteramtskraftGesetzesausgeschlossenist, als auchwegenBesorgnißder Befangen=
heit abgelehntwerden.

WegenBesorgnißder BefangenheitfindetdieAblehnungstatt, wenneinGrund
vorliegt,welchergeeignetist, Mißtrauen gegendie UnparteilichkeiteinesRichterszu
rechtfertigen.

Das Ablehnungsrechtstehtin jedemFalle beidenParteien zu.

###

S.43.
Eine Partei kanneinenRichter wegenBesorgnißder Befangenheitnichtmehr

ablehnen,wennsie bei demselben,ohneden ihr bekanntenAblehnungsgrundgeltend
zu machen,in eineVerhandlungsicheingelassenoderAnträgegestellthat.

F. 4.
Das Ablehnungsgesuchist bei dem Gerichte,welchemder Richter angehört,

anzubringen)es kannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Meichs=Gesetbl.1898. 69
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Der Ablehnungsgrundist glaubhaftzu machen;zurVersicherungan Eidesstatt
darf diePartei nichtzugelassenwerden. Jur Glaubhaftmachungkannauf dasZeugniß
des abgelehntenRichtersBezug genommenwerden.

Der abgelehnteRichter hat sichüberdenAblehnungsgrunddienstlichzuäußern.
Wird ein Richter, bei welchemdie Partei in eineVerhandlungsicheingelassen

oder Anträgegestellthat, wegenBesorgnißder Befangenheitabgelehnt,soist glaub=
haft zu machen,daß derAblehnungsgrunderstspäterentstandenoderderPartei be=
kanntgewordensei. « .

§.45.
Über das Ablehnungsgesuchentscheidetdas Gericht, welchemder Abgelehnte

angehört;wenndasselbedurchAusscheidendesabgelehntenMitgliedesbeschlußunfähig
wird, das im InstanzenzugezunächsthöhereGericht.

Wird ein Amtsrichterabgelehnt,so entscheidetdas Landgericht. Einer Ent=
scheidungbedarf es nicht, wenn der Amtsrichterdas Ablehnungsgesuchfür be=
gründethält.

S. 46.
Die Entscheidungüber das Ablehnungsgesuchkannohnevorgängigemündliche

Verhandlungerfolgen.
Gegenden Beschluß,durchwelchendas Gesuchfür begründeterklärtwird,

findet keinRechtsmittel;gegendenBeschluß,durchwelchendas Gesuchfür unbe=
gründeterklärtwird, findetsofortigeBeschwerdestatt.

*§sz.
Ein abgelehnterRichterhat vor ErledigungdesAblehnungsgesuchsnur solche

Handlungenvorzunehmen)welchekeinenAufschubgestatten.

S. 48.
Das für die ErledigungeinesAblehnungsgesuchszuständigeGericht hat auch

dann zu entscheiden,wennein solchesGesuchnicht angebrachtist, ein Richter aber
von einemVerhältnisseAnzeigemacht, welchesseineAblehnungrechtfertigenkönnte,
oder wennaus andererVeranlassungIweifel darüberentstehen,ob einRichterkraft
Gesetzesausgeschlossensei.

Die Entscheidungerfolgt ohnevorgängigesGehör der Parteien.

K.49.
Die BestimmungendiesesTitels findenauf denGerichtsschreiberentsprechende

Anwendungjdie Entscheidungerfolgtdurchdas Gericht,beiwelchemderGerichts=
schreiberangestelltist.
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Zweiter Abschnitt.

Parteien.

Erster Titel.

Parteifaͤhigkeit.Prozeßfaͤhigkeit.

8. 50.
Parteifähig ist, wer rechtsfähigist.
Ein Verein, der nicht rechtsfähigist, kannverklagtwerden;in demRechts=

streitehat der Verein die Stellung einesrechtsfähigenVereins.

S. 51.
Die FähigkeiteinerPartei, vor Gerichtzu stehen,die Vertretungnichtprozeß=

fähigerParteien durchanderePersonen(gesetzlicheVertreter)und die Nothwendigkeit
einerbesonderenErmächtigungzur ProzeßführungbestimmtsichnachdenVorschriften
desbürgerlichenRechts,soweitnichtdie nachfolgendenParagraphenabweichendeBe=
stimmungenenthalten.

8. 52.
Eine Personist insoweitprozeßfähig,als siesichdurchVerträgeverpflichtenkann.

Die ProzeßfähigkeiteinerFrau wird dadurch,daß sie Ehefrau ist, nicht be=
schränkt.

K. 57.
Wird in einemRechtsstreiteineprozeßfähigePerson durcheinenPfleger ver=

treten,so stehtsie für denRechtsstreiteinernichtprozeßfähigenPerson gleich.

z.54.
EinzelneProzeßhandlungen,zu welchennachden Vorschriftendes bürgerlichen

RechtseinebesondereErmächtigungerforderlichist, sind ohnedieselbegültig, wenn
die Ermächtigungzur Prozeßführungim AllgemeinenertheiltoderdieProzeßführung
auchohneeinesolcheErmächtigungim Allgemeinenstatthaftist.

8. 55.
Ein Ausländer, welchemnach demRechteseinesLandesdie Prozeßfähigkeit

mangelt, gilt als prozeßfähig,wenn ihm nach demRechtedes Prozeßgerichtsdie
Prozeßfähigkeitzusteht.

F. 56.
Das Gericht hat den Mangel der Parteifähigkeit, der Prozeßfähigkeit,der

Legitimationeines gesetzlichenVertreters und der erforderlichenErmächtigungzur
Prozeßführungvon Amtswegenzu berücksichtigen. -

69“
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Die Partei oder derengesetzlicherVertreterkannzur Prozeßführungmit Vor=behaltder Beseitigungdes Mangels zugelassenwerden,wennmit demVerzugeGe.=fahr für die Partei verbundenist. Das Endurtbeil darf ersterlassenwerden,nach=demdie für die Beseitigungdes Mangels zu bestimmendeFrist abgelaufenist.

5. 57.
Soll einenichtprozeßfähigePartei verklagtwerden,welcheohnegesetzlichenVertreterist, so hat derVorsitzendedesProzeßgerichtsderselben,falls mit demVer=zugeGefahr verbundenist, auf Antrag bis zu demEintritte des gesetzlichenVer=treters einen besonderenVertreter zu bestellen.
Der Vorsitzendekann einen solchenVertreter auchbestellen,wenn in denFällen des §. 20 einenichtprozeßfähigePerson bei demGericht ihres Aufenthalts.orts oder Garnisonortsverklagtwerdensoll.

g. 58.
Soll ein Recht an einemGrundstücke,das von dembisherigenEigenthümernach 8. 928 des BürgerlichenGesetzbuchsaufgegebenund von dem Aneignungs=berechtigtennoch nicht erworbenwordenist, im Wege der Klage geltendgemachtwerden, so hat der Vorsitzende des Prozeßgerichtsauf Antrag einen Vertreter zubestellen,welchembis zur Eintragung eines neuenEigenthümersdieWahrnehmungder sichaus demEigenthumergebendenRechteund VerpflichtungenimRechtsstreitobliegt.

Sweiker Ditel.
Streitgenossenschaft.

z. 59.
MehrerePersonenkönnenals Streitgenossengemeinschaftlichklagenoderver=klagt werden, wenn sie in Ansehungdes Streitgegenstandesin Rechtsgemeinschaftstehen,oder wennsie aus demselbenthatsächlichenund rechtlichenGrundeberechtigtoder verpflichtetsind.

S. 61.
Streitgenossenstehen,soweitnicht aus denVorschriftendesbürgerlichenRechtsoder diesesGesetzessich ein Anderesergiebt, dem Gegner dergestaltals Einzelnegegenüber,daß die Handlungendes einenStreitgenossendem anderenwederzumVortheilenochzum Nachtheilegereichen.
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§.62.
Kann das streitigeRechtsverhältnißallen Streitgenossengegenübernur ein=heitlichfestgestelltwerden,oderist dieStreitgenossenschaftaus einemsonstigenGrundeeinenothwendige,so werden,wenn ein Termin oder eineFrist nur von einzelnenStreitgenossenversäumtwird, die säumigenStreitgenossenals durchdie nicht säu=migenvertretenangesehen.
Die säumigenStreitgenossensind auchin dem späterenVerfahrenzuzuziehen.

S. 63.
Das Recht zur Betreibungdes Prozessessteht jedemStreitgenossenzuj ermuß, wenner denGegnerzu einemTermine ladet, auchdie übrigenStreitgenossenladen.

Drikter Titel.
BetheiligungDritter am Rechtsstreite.

S. 64.
Wer dieSache oderdasRecht,worüberzwischenanderenPersoneneinRechts=streitanhängiggewordenist, ganz oder theilweisefür sichin Anspruchnimmt, istbis zur rechtskräftigenEntscheidungdiesesRechtsstreitsberechtigt,seinenAnspruchdurcheinegegenbeideParteien gerichteteKlage bei demjenigenGerichtegeltendzumachen,vor welchemder Rechtsstreitin ersterInstanz anhängigwurde.

S.65.
Der Hauptprozeßkann auf Antrag einerPartei bis zur rechtskräftigenEnt=scheidungüber die Hauptinterventionausgesetztwerden.

S. 66.
Wer ein rechtlichesInteressedaran hat, daß in einemzwischenanderenPer=sonenanhängigenRechtsstreitedie einePartei obsiege,kanndieserPartei zumIweckeihrer Unterstützungbeitreten.
Die Nebeninterventionkann in jeder Lage des Rechtsstreitsbis zur rechts=kräftigenEntscheidungdesselben,auchin Verbindungmit derEinlegungeinesRechts=mittels erfolgen.

F.67.
Der Nebenintervenientmuß denRechtsstreitin derLage annehmen,in welchersich dieserzur Jeit seinesBeitritts befindet;er ist berechtigt,Angriffs=und Ver=

theidigungsmittelgeltendzu machenund alle Prozeßhandlungenwirksamvorzunehmen,insoweitnichtseineErklärungenund Handlungenmit Erklärungenund Handlungender Hauptparteiin Widerspruchstehen. «-
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§.68.
Der Nebenintervenientwird im Verhältnissezu der Hauptparteimit der Be—

hauptungnicht gehört, daß der Rechtsstreit,wie derselbedem Richter vorgelegen
habe,unrichtigentschiedensei; er wird mit derBehauptung,daßdieHauptparteiden
Rechtsstreitmangelhaftgeführthabe, nur insoweitgehört, als er durchdie Lage
des Rechtsstreitszur Zeit seinesBeitritts oder durchErklärungenund Handlungen
der Hauptparteiverhindertwordenist, Angriffs- oder Vertheidigungsmittelgeltend
zu machen,oder als Angriffs- oder Vertheidigungsmittel,welcheihm unbekannt
waren, von der Hauptparteiabsichtlichoder durchgrobesVerschuldennichtgeltend
gemachtsind.

869
Insofern nachden Vorschriftendes bürgerlichenRechtsdieRechtskraftder in

demHauptprozesseerlassenenEntscheidungauf das Rechtsverhältnißdes Nebeninter=
venientenzu demGegnervon Wirksamkeitist, gilt der Nebenintervenientim Sinne
des §. 61 als Streitgenosseder Hauptpartei.

S. 70.
Der Beitritt des Nebenintervenientenerfolgt durchJustellungeinesSchrift=

satzes. Derselbemuß enthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien und des Rechtsstreits;
2. die bestimmteAngabedes Interesses,welchesder Nebenintervenienthat;
3. die Erklärungdes Beitritts.

Außerdemfindendie allgemeinenBestimmungenüberdievorbereitendenSchrift=
sätzeAnwendung

##.
Über denAntrag auf JurückweisungeinerNebeninterventionwird nachvor=

gängigermündlicherVerhandlungunter denParteien und dem Nebenintervenienten
entschieden.Der Nebenintervenientist zuzulassen,wenn er sein Interesseglaub-
haft macht.

Gegendas ZwischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.
Solange nicht die Unzulässigkeitder Interventionrechtskräftigausgesprochen

ist, wird der Intervenientim Hauptverfahrenzugezogen.

S. 72.
Eine Partei, welchefür denFall des ihr ungünstigenAusgangesdesRechts=

streitseinenAnspruchauf GewährleistungoderSchadloshaltunggegeneinenDritten
erhebenzu könnenglaubt oder denAnsprucheinesDritten besorgt,kann bis zur
rechtskräftigenEntscheidungdes RechtsstreitsdemDritten gerichtlichdenStreit ver=

künden. «
Der Dritte ist zu einerweiterenStreitverkündungberechtigt.
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Die Streitverkündungerfolgt durchZustellungeinesSchriftsatzes,in welchem
der Grund der Streitverkündungund die Lage des Rechtsstreitsanzugebenist.

Abschriftdes Schriftsatzesist demGegnermitzutheilen.

S.74.
WennderDritte demStreitverkünderbeitritt, so bestimmtsichseinVerhältniß

zu denParteien nachdenGrundsätzenüber die Nebenintervention.
Lehnt der Dritte den Beitritt ab, oder erklärt er sichnicht, so wird der

RechtsstreitohneRücksichtauf ihn fortgesetzt.
In allen Fällen dieses Paragraphen kommengegen den Dritten die Vor=

schriftendes §. 68 mit der Abweichungzur Anwendung,daß statt der Zeit des
Beitritts diejenigeJeit entscheidet,zu welcherder Beitritt in Folge der Streitver=
kündungmöglichwar.

S. 75.
Wird von dem verklagtenSchuldnereinemDritten, welcherdie geltendge=

machteForderungfür sichin Anspruchnimmt, der Streit verkündet,und tritt der
Oritte in denStreit ein, so ist der Beklagte, wenn er denBetrag der Forderung
zu Gunstender streitendenGläubiger unter Verzichtauf das Recht zur Rücknahme
hinterlegt,auf seinenAntrag aus demRechtsstreitunter Verurtheilungin die durch
seinenunbegründetenWiderspruchveranlaßtenKostenzu entlassenund der Rechts=
streit über die Berechtigungan der Forderungzwischenden streitendenGläubigern
allein fortzusetzen.Dem Obsiegendenist der hinterlegteBetrag zuzusprechenund der
Unterliegendeauchzur Erstattungder demBeklagtenentstandenen)nichtdurchdessen
unbegründetenWiderspruchveranlaßtenKosten, einschließlichder Kostender Hinter=
legung,zu verurtheilen.

S.76.
Wer als Besitzereiner Sache verklagtist, die er auf Grund einesRechts=

verhältnissesder im §. 868 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenArt zu besitzen
behauptet,kann, wenner demmittelbarenBesitzervor der VerhandlungzurHaupt=
sachedenStreit verkündetund ihn unter Benennungan denKläger zur Erklärung
ladet, bis zu dieserErklärungoderbis zum Schlussedes Termins, in welchemsich
der Benanntezu erklärenhat, die Verhandlungzur Hauptsacheverweigern.

Bestreitetder Benanntedie Behauptungdes Beklagtenoder erklärt ersich
nicht, so ist der Beklagteberechtigt,demKlagantragezu genügen.

Wird dieBehauptungdesBeklagtenvon demBenanntenals richtig anerkannt,
so ist dieserberechtigt,mit Justimmungdes Beklagtenan dessenStelle den Prozeß
zu übernehmen.Die JustimmungdesKlägers ist nur insoweiterforderlich,als der=
selbeAnsprüchegeltendmacht,welcheunabhängigdavonsind, daß der Beklagteauf
Grund einesRechtsverhältnissesder im Abs. 1 bezeichnetenArt besitzt.
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Hat der BenanntedenProzeß übernommen,so ist der Beklagteauf seinenAntrag von der Klage zu entbinden. Die Entscheidungist in AnsehungderSacheselbstauchgegenden Beklagtenwirksamundvollstreckbar.

P.77.
Ist von demEigenthümereinerSache odervon demjenigen,dem ein Rechtan einer Sache zusteht,wegeneiner Beeinträchtigungdes Eigenthumsoder seinesRechts Klage auf Beseitigungder Beeinträchtigungoder auf UnterlassungweitererBeeinträchtigungenerhoben,so findendie Vorschriftendes §. 76 entsprechendeAn=wendung,sofern der Beklagtedie Beeinträchtigungin Ausübungdes Rechts einesDritten vorgenommenzu habenbehauptet.

ierter Titel.
Prozeßbevollmächtigteund Beistände.

g.78.
Vor den Landgerichtenund vor allen GerichtenhöhererInstanz müssendieParteien sichdurcheinen bei demProzeßgerichtezugelassenenRechtsanwaltals Be=vollmächtigtenvertretenlassen(Anwaltsprozeß).
DieseVorschriftfindetauf dasVerfahrenvor einembeauftragtenoderersuchtenRichtersowieauf Prozeßhandlungen,welchevor demGerichtsschreibervorgenommenwerdenkönnen,keineAnwendung.
Ein bei demProzeßgerichtezugelassenerRechtsanwaltkann sichselbstvertreten.

L.79.
Insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht gebotenist, könnendieParteien denRechtsstreitselbst oder durch jede prozeßfähigePerson als Bevoll=mächtigtenführen.

8. 80.
Der Bevollmächtigtehat dieBevollmächtigungdurcheineschriftlicheVollmachtnachzuweisenund diesezu den Gerichtsaktenabzugeben.
Eine Privaturkunde muß auf Verlangen des Gegners gerichtlichoder notariellbeglaubigtwerden. Bei der Beglaubigungbedarf es weder der ZuziehungvonJeugennochder AufnahmeeinesProtokolls.

*=.
Die Prozeßvollmachtermächtigtzu allen denRechtsstreitbetreffendenProzeß=handlungen,einschließlichderjenigen,welchedurcheine Widerklage,eine Wieder=aufnahmedes Verfahrensund die Zwangsvollstreckungveranlaßtwerden; zur Be=stellungeinesVertreters sowie eines Bevollmächtigtenfür die höherenInstanzen;zur Beseitigungdes RechtsstreitsdurchVergleich, Verzichtleistungauf den Streit=
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gegenstandoderAnerkennungdes von demGegnergeltendgemachtenAnspruchs;zur
Empfangnahmeder von demGegnerzu erstattendenKosten.

S. 82.
Die Vollmacht für den Hauptprozeß umfaßt die Vollmacht für das eine

Hauptintervention)einenArrest odereineeinstweiligeVerfügungbetreffendeVerfahren.

§. 83.
Eine Beschränkungdes gesetzlichenUmfangs der Vollmacht hat demGegner

gegenübernur insoweitrechtlicheWirkung, als dieseBeschränkungdie Beseitigung
desRechtsstreitsdurchVergleich,Verzichtleistungauf denStreitgegenstandoderAn=
erkennungdes von dem Gegner geltendgemachtenAnspruchs betrifft

Insoweit eineVertretung durchAnwälte nicht gebotenist, kanneineVollmacht
für einzelneProzeßhandlungenertheilt werden.

S. 84.
MehrereBevollmächtigtesind berechtigt,sowohl gemeinschaftlichals einzeln

die Partei zu vertreten. Eine abweichendeBestimmungder Vollmacht hat dem
GegnergegenüberkeinerechtlicheWirkung.

8. 85
Die von demBevollmächtigtenvorgenommenenProzeßhandlungensind für die

Partei in gleicherArt verpflichtend,als wennsie von derPartei selbstvorgenommen
wären. Dies gilt vonGeständnissenund anderenthatsächlichenErklärungen,insoweit
nichtdieselbenvon der miterschienenenPartei sofortwiderrufenoderberichtigtwerden.

« ·§.86.
Die Vollmachtwird wederdurchdenTod des Vollmachtgebers,noch durch

eineVeränderungin Betreff seinerProzeßfähigkeitoderseinergesetzlichenVertretung
aufgehoben;derBevollmächtigtehat jedoch,wennernachAussetzungdesRechtsstreits
für denNachfolgerim Rechtsstreitauftritt, eine Vollmacht desselbenbeizubringen.

S. 87.
Dem Gegner gegenübererlangt die Kündigung des Vollmachtvertragserst

durchdie Anzeigedes Erlöschensder Vollmacht, in Anwaltsprozessenerst durchdie
Anzeigeder BestellungeinesanderenAnwalts rechtlicheWirksamkeit.

Der Bevollmächtigtewird durchdie von seinerSeite erfolgteKündigungnicht
gehindert,für denVollmachtgeberso langezu handeln,bis dieserfür Wahrnehmung
seinerRechtein andererWeisegesorgthat.

S.88.
Der Mangel der Vollmachtkannvon demGegnerin jederLagedes Rechts=

streitsgerügtwerden.
Reichs=Gesetbl.1898 70
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Das Gerichthat denMangel derVollmachtvon zu berücksichtigen,
insoweiteineVertretungdurchAnwälte nicht gebotenist.

S.89.
Handelt Jemand für einePartei als GeschäftsführerohneAuftrag oder als

Bevollmächtigterohne Beibringung einer Vollmacht, so kann er gegenoder ohne
Sicherheitsleistungfür Kostenund Schädenzur Prozeßführungeinstweilenzugelassen
werden. Das Endurtheil darf erst erlassenwerden,nachdemdie für dieBeibringung
der Genehmigungzu bestimmendeFrist abgelaufenist. Ist zu der Zeit, zu welcher
das Endurtheil erlassenwird, die Genehmigungnicht beigebracht,so ist der einst=
weilen zur ProzeßführungZugelassenezum Ersatzeder dem Gegner in Folge der
JulassungerwachsenenKostenzu verurtheilen;auchhat er demGegnerdie in Folge
der ZulassungentstandenenSchädenzu ersetzen.

Die Partei muß die Prozeßführunggegensichgelten lassen,wenn sie auch
nur mündlichVollmachtertheilt oder wenn sie die Prozeßführung ausdrücklichoder
stillschweigendgenehmigthat.

8. 90
InsoweiteineVertretungdurchAnwälte nichtgebotenist, kanneinePartei mit

jeder prozeßfähigenPerson als Beistanderscheinen.
Das von demBeistandeVorgetragenegilt als von der Partei vorgebracht,

insoweites nichtvon diesersofort widerrufenoderberichtigtwird.

Fünfter Ditel.

Prozeßkosten.

§ 91
Die unterliegendePartei hat die Kostendes Rechtsstreitszu tragen, ins=

besonderedie demGegnererwachsenenKostenzu erstatten,soweitdieselbennachfreiem
Ermessendes Gerichtszur zweckentsprechendenRechtsverfolgungoder Rechtsvertheidi=
gung nothwendigwaren. Die Kostenerstattungumfaßt auch die Entschädigungdes
Gegners für die durchnothwendigeReisenoderdurchdie nothwendigeWahrnehmung
von Terminen entstandeneZeitversäumniß;die für die Entschädigungvon Zeugen
geltendenVorschriften finden entsprechendeAnwendung.

Die Gebührenund Auslagen des Rechtsanwaltsder obsiegendenPartei sind
in allen Prozessenzu erstatten,Reisekosteneines auswärtigenRechtsanwaltsjedoch
nur insoweit, als dieZuziehungnachdemErmessendesGerichtszur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgungoder Rechtsvertheidigungnothwendigwar. Die Kostenmehrerer
Rechtsanwältesind nur insoweitzu erstatten,als sie die KosteneinesRechtsanwalts
nicht übersteigen,oder als in der Person des Rechtsanwaltsein Wechseleintreten
mußte.
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§.92.
Wenn jedePartei theils obsiegt,theils unterliegt, so sind die Kostengegen

einanderaufzuhebenoderverhältnißmäßigzu theilen. Sind dieKostengegeneinander
aufgehoben,so fallen die GerichtskostenjederPartei zur Hälfte zur Last.

Das Gericht kann der einenPartei die gesammtenProzeßkostenauferlegen,
wenndie Zuvielforderungder anderenPartei eineverhältnißmäßiggeringfügigewar
und keinebesonderenKostenveranlaßthat, oderwennderBetragderForderungder
anderenPartei von derFestsetzungdurchrichterlichesErmessen,von derAusmittelung
durchSachverständigeodervon einergegenfeitigenBerechnungabhängigwar.

Hat der Beklagtenicht durchsein Verhaltenzur Erhebungder Klage Ver=
anlassunggegeben,so fallen demKlägerdieProzeßkostenzur Last, wennderBeklagte
denAnspruchsofortanerkennt.

S. 94.
Macht der Kläger einenauf ihn übergegangenenAnspruchgeltend,ohne daß

er vor der Erhebungder Klage dem BeklagtendenÜbergang mitgetheiltund auf
Verlangennachgewiesenhat, so fallen ihm die Prozeßkosteninsoweitzur Last, als
sie dadurchentstandensind, daß der Beklagtedurchdie UnterlassungderMittheilung
oder des Nachweisesveranlaßt worden ist, den Anspruchzu bestreiten

g 95.
Die Partei, welcheeinenTermin odereineFrist versäumt,oderdieVerlegung

einesTermins, die VertagungeinerVerhandlung,die AnberaumungeinesTermins
zur Fortsetzungder Verhandlungoder die VerlängerungeinerFrist durch ihr Ver=
schuldenveranlaßt,hat die dadurchverursachtenKostenzu tragen.

K.96.
Die KosteneinesohneErfolg gebliebenenAngriffs=oderVertheidigungsmittels

könnender Partei auferlegtwerden),welchedasselbegeltendgemachthat, auchwenn
sie in der Hauptsacheobsiegt.

.#97:
Die KosteneinesohneErfolg eingelegtenRechtsmittelsfallen der Partei zur

Last, welchedasselbeeingelegthat.
Die Kosten der Berufungsinstanzkönnender obsiegendenPartei ganz oder

theilweiseauferlegtwerden,wenn sie auf Grund eines neuenVorbringensobsiegt,
welchessie nach freiemErmessendes Gerichts in ersterInstanz geltendzu machen
im Stande war.

Die Kostender Revisionsinstanzin Rechtsstreitigkeitenüber Ansprüche„für
welchedie Landgerichteohne Rücksichtauf den Werth des Streitgegenstandesaus=
schließlichzuständigsind, hat auch im Falle des Obsiegensdie Reichs=oder die
Staatskassezu tragen,wennder Werth desStreitgegenstandesdieSumme vondrei=

70“
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hundertMark nicht übersteigtund der Vertreter des Reichs oder des Staates die
Revision eingelegthat.

F.98.
Die KosteneinesabgeschlossenenVergleichssind als gegeneinanderaufgehoben

anzusehen,wenn nicht die Parteien ein Anderesvereinbarthaben. Dasselbegilt
von denKosten des durchVergleicherledigtenRechtsstreits,soweitnicht über die=
selbenbereitsrechtskräftigerkanntist.

S.99.
Die AnfechtungderEntscheidungüberdenKostenpunktist unzulässig,wennnicht

gegendie Entscheidungin der Hauptsacheein Rechtsmitteleingelegtwird.
Ist die Hauptsachedurcheineauf Grund einesAnerkenntnissesausgesprochene

Verurtheilungerledigt, so kann die Entscheidungüber den Kostenpunktselbständig
angefochtenwerden.

Ist eine Entscheidungin der Hauptsachenicht ergangen, so findet gegen die
Entscheidungüber denKostenpunktsofortigeBeschwerdestatt. Vor derEntscheidung
über die Beschwerdeist der Gegnerzu hören.

8.100.
Bestehtder unterliegendeTheil aus mehrerenPersonen, so haften dieselben

für die KostenerstattungnachKopftheilen.
Bei einer erheblichenVerschiedenheitder Betheiligung am Rechtsstreitekann

nachdemErmessendes Gerichtsdie Betheiligungzum Maßstabegenommenwerden.
Hat einStreitgenosseein besonderesAngriffs-oderVertheidigungsmittelgeltend

gemacht,so sind die übrigenStreitgenossenfür die durchdasselbeveranlaßtenKosten
nichtverhaftet.

WerdenmehrereBeklagteals Gesammtschuldnerverurtheilt,so haftensieauch
für dieKostenerstattung,unbeschadetderVorschriftdesAbs.3, als Gesammtschuldner.
Die Vorschriftendes bürgerlichenRechts,nachdenensichdieseHaftung auf die im
Abs.3 bezeichnetenKostenerstreckt,bleibenunberührt.

S. 101
Die durch eine NebeninterventionverursachtenKosten sind dem Gegner der

Hauptparteiaufzuerlegen,soweitderselbenach den Bestimmungender §§.91—98
die Kostendes Rechtsstreitszu tragenhatj soweitdies nicht der Fall ist, sind sie
demNebenintervenientenaufzuerlegen.

Gilt der Nebenintervenientals Streitgenosseder Hauptpartei(§.69), so sind
die Vorschriftendes §. 100 maßgebend.

. 102.
Gerichtsschreiber,gesetzlicheVertreter,RechtsanwälteundandereBevollmächtigte

sowie Gerichtsvollzieher können durch das Prozeßgericht auch von Amtswegen zur
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Tragung derjenigenKostenverurtheiltwerden,welchesie durchgrobesVerschulden
veranlaßthaben.

Die Entscheidungkann ohne mündlicheVerhandlung erfolgen. Vor der Ent—
scheidungist der Betheiligtezu hören.

Gegendie EntscheidungfindetsofortigeBeschwerdestatt.

F.103.
Im Verfahren vor denAmtsgerichtenkann der Betrag der zu erstattenden

Prozeßkosten,wenn er sofort zu ermittelnist, in dem Urtheile festgesetztwerden.
Gegen dieseFestsetzungfindet ausschließlichdie sofortige Beschwerdestatt.

Im Uebrigenerfolgt dieFestsetzungder zu erstattendenProzeßkostenim beson=
derenVerfahrennachMaßgabeder §s§s.104—106.

S.104.
Der Anspruchauf Erstattungder Prozeßkostenkannnur auf Grund eineszur

IwangsvollstreckunggeeignetenTitels geltendgemachtwerden.
Das Gesuchum Festsetzungdes zu erstattendenBetrags ist bei demGericht

ersterInstanz anzubringen;es kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärt
werden. Die Kostenberechnung,die zur Mittheilung an den Gegner bestimmteAb=
schriftderselbenund die zur Rechtfertigungder einzelnenAnsätzedienendenBelege
sind beizufügen.

S.105.
Die Entscheidungüber das Festsetzungsgesuchkann ohnevorgängige—

Verhandlungerfolgen.
Das Gerichtkannsichbei der Prüfung des Gesuchsder Hülfe des Gerichts=

schreibersbedienen.
Zur BerücksichtigungeinesAnsatzesgenügt,daß derselbeglaubhaftgemachtist.
Gegenden FestsetzungsbeschlußfindetsofortigeBeschwerdestatt

S.106.
Sind die ProzeßkostenganzodertheilweisenachQuotenvertheilt, so hat die

Partei denGegnervorAnbringung des Festsetzungsgesuchsaufzufordern,die Berech=
nung seinerKosten binnen einereinwöchigenFrist bei demGerichteeinzureichen. Nach
fruchtlosemAblaufe der Frist erfolgt die EntscheidungohneRücksichtauf die Kosten
desGegners,unbeschadetdesRechtsdes letzteren,denAnspruchaufErstattungnach=
träglich geltendzu machen. Der Gegner haftet für die Mehrkosten,welchedurchdas
nachträglicheVerfahrenentstehen.

S. 107.
Ergeht nach der Kostenfestsetzungeine Entscheidung,durch welche der Werth

desStreitgegenstandesfestgesetztwird, soist, falls dieseEntscheidungvon derWerths=
berechnungabweicht, welchederKostenfestfetung zu Grunde liegt, auf Antrag die
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Kostenfestsetzungentsprechendabzuändern.Über den Antrag entscheidetdas Gericht
ersterInstanz.

Der Antrag ist binnen der Frist von einemMonate bei demGericht anzu=
bringen;er kannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden. Die Frist
beginntmit der Justellung und, wenn es einersolchennicht bedarf, mit der Ver=
kündungdes den Werth des StreitgegenstandesfestsetzendenBeschlusses.

Die EntscheidungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen. Gegen
die Entscheidungfindet sofortigeBeschwerdestatt.

Sechster DTitel.
Sicherheitsleistung.

S. 108.
Die Bestellungeiner prozessualischenSicherheitist, sofernnicht die Parteien

einAnderesvereinbarthabenoder diesesGesetzeinenachfreiemErmessendesGerichts
zu bestimmendeSicherheitzuläßt, durchHinterlegungvon Geld odersolchenWerth=
papierenzu bewirken,welchenach§. 234 Abs.1, 3 des BürgerlichenGesetzbuchs
zur Sicherheitsleistunggeeignetsind odernachrichterlichemErmesseneine genügende
Deckunggewähren.

Die Vorschriftendes §. 234 Abs. 2 und des §. 235 desBürgerlichenGesetz=
buchsfindenentsprechendeAnwendung.

P.10.
Ist die Veranlassungfür eine Sicherheitsleistungweggefallen,so hat auf

Antrag das Gericht, welchesdieBestellungderSicherheitangeordnetoderzugelassen
hat, eineFrist zu bestimmen,binnenwelcherihm die Partei, zu derenGunstendie
Sicherheitgeleistetist, die Einwilligung in die Rückgabeder Sicherheitzu erklären
oderdie Erhebungder Klage wegenihrer Ansprüchenachzuweisenhat.

NachAblauf derFrist hat das Gerichtauf Antrag dieRückgabederSicherheit
anzuordnen,wennnicht inzwischendie Erhebungder Klage nachgewiesenist.

Die Anträgeund die Einwilligung in dieRückgabederSicherheitkönnenvor
demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden. Die Entscheidungenkönnenohne
vorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

Gegen den Beschluß, durch welchender im Abs.1 vorgeseheneAntrag ab=
gelehntwird, stehtdemAntragsteller,gegendie im Abs. 2 bezeichneteEntscheidung
stehtbeidenTheilen die sofortigeBeschwerdezu.

S.110.
Ausländer)welcheals Kläger auftreten,habendemBeklagtenauf dessenVer=

langenwegender ProzeßkostenSicherheitzu leisten.
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Diese Verpflichtungtritt nicht ein:
1 wenn nachden Gesetzendes Staates, welchemder Kläger angehört,ein

Deutscherin gleichemFalle zur Sicherheitsleistungnicht verpflichtetist;
2. im Urkunden=oderWechselprozesse;

bei Widerklagen;
4. bei Klagen, welchein Folge einer öffentlichenAufforderungangestellt

werden;
5. bei Klagen aus Rechten,welcheim Grundbucheingetragensind.

*#

8.111.
Der Beklagtekann auch dann Sicherheitsleistungverlangen,wenn im Laufe

des Rechtsstreitsder Kläger die Eigenschaft eines Deutschenverliert oder die Vor—
aussetzung,unter welcherder Ausländer von der Sicherheitsleistungbefreit war,
wegfällt und nicht ein zur DeckungausreichenderTheil des erhobenenAnspruchs
unbestrittenist.

112
Die Höhe der zu leistendenSicherheitwird von dem Gerichtenach freiem

Ermessenfestgesetzt.
Bei der Festsetzungist derjenigeBetrag der Prozeßkostenzu Grundezu legen,

welchender Beklagtewahrscheinlichaufzuwendenhabenwird Die dem Beklagten
durcheineWiderklageerwachsendenKostensind hierbeinicht zu berücksichtigen.

Ergiebt sich im Laufe des Rechtsstreits,daß die geleisteteSicherheitnicht
hinreicht,so kann der Beklagtedie Leistungeiner weiterenSicherheit verlangen,
sofernnichteinzurDeckungausreichenderTheil deserhobenenAnspruchsunbestrittenist.

S. 113.
Das Gerichthat demKläger bei AnordnungderSicherheitsleistungeineFrist

zu bestimmen,)binnenwelcherdie Sicherheitzu leistensei. Nach Ablauf der Frist
ist auf Antrag desBeklagten, wenn die Sicherheit bis zur Entscheidungnicht geleistet
ist, dieKlage für zurückgenommenzu erklärenoder, wennüber ein Rechtsmitteldes
Klägers zu verhandelnist, dasselbezu verwerfen.

Siebenter DTitel.

Armenrecht.

S.114.
Wer außerStande ist, ohneBeeinträchtigungdes für ihn und seineFamilie

nothwendigenUnterhaltsdie KostendesProzesseszu bestreiten,hat auf Bewilligung
des ArmenrechtsAnspruch, wenn die beabsichtigteRechtsverfolgungoder Rechts=
vertheidigungnichtmuthwillig oderaussichtsloserscheint.
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Ausländerhabenauf das Armenrechtnur insoweitAnspruch,als die Gegen=
seitigkeitverbürgtist.

S. 115.
Durch die Bewilligung des Armenrechtserlangtdie Partei:
1 die einstweiligeBefreiung von der Berichtigungder rückständigenund

künftigerwachsendenGerichtskosten,einschließlichderGebührenderBeamten,
der denJeugenund denSachverständigenzu gewährendenVergütungund
der sonstigenbaarenAuslagen, sowieder Stempelsteuer;

2. die Befreiungvon der Sicherheitsleistungfür die Prozeßkosten;
3 das Recht, daß ihr zur vorläufig unentgeltlichenBewirkungvon Ju=

stellungenund von Vollstreckungshandlungenein Gerichtsvollzieherund,
insoweiteineVertretungdurchAnwältegebotenist, zur vorläufigunentgelt=
lichenWahrnehmungihrer Rechteein Rechtsanwaltbeigeordnetwerde.

S.116
Insoweit nicht eineVertretungdurchAnwälte gebotenodereinAnwalt gemäß

§. 34 der Rechtsanwaltsordnungbeigeordnetist, kann einer armenPartei, welche
nicht im Bezirkedes Prozeßgerichtswohnt, zur unentgeltlichenWahrnehmungihrer
Rechte in der mündlichenVerhandlung ein Justizjbeamter,der nicht als Richter an=
gestelltist, oder ein Rechtskundiger,der die vorgeschriebeneerstePrüfung für den
Justizdienstbestandenhat, auf Antrag beigeordnetwerden. Die in Folge dessen
erwachsendenbaarenAuslagenwerdenvon derStaatskassebestrittenundals Gerichts=
kostenin Ansatzgebracht.

S. 117.
Die Bewilligung des Armenrechtshat auf die Verpflichtungzur Erstattung

der demGegnererwachsendenKostenkeinenEinfluß

K.118.
Das Gesuchum Bewilligung des Armenrechtsist bei demProzeßgerichtan=

zubringen;es kannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Dem Gesuchist ein von der obrigkeitlichenBehördeder Partei ausgestelltes

Zeugniß beizufügen,in welchemunter Angabe des Standes oder Gewerbes,der
Vermögens-und Familienverhältnisseder Partei sowiedes Betrags der von dieser
zu entrichtendendirektenStaatssteuerndas Unvermögenzur Bestreitungder Prozeß=
kostenausdrücklichbezeugtwird. Fur Personen,welcheunter Vormundschaftoder
Kuratel stehen,kann das Zeugniß auchvon der vormundschaftlichenBehördeaus=
gestelltwerden.

In dem Gesucheist das Streitverhältniß unter Angabe der Beweismitter
darzulegen.

S. 119.
Die Bewilligung desArmerrechtserfolgt für jedeInstanz besonders.für die

ersteInstanz einschließlichder Zwangsvollstreckung.
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In der höherenInstanz bedarf es des Nachweisesdes Unvermögensnicht,
wenn das Armenrechtin der vorherigenInstanz bewilligt war. Hat der Gegner
das Rechtsmittel eingelegt, so ist in der höheren Instanz nicht zu prüfen, ob die
Rechtsverfolgungoder Rechtsvertheidigungder Partei muthwillig oder aussichtslos
erscheint.

8.120.
Die Bewilligung des Armenrechtsfür denKläger, den Berufungsklägerund

denRevisionsklägerhat zugleichfür den Gegnerdie einstweiligeBefreiungvon den
im 8. 115 Nr. 1 bezeichnetenKostenzur Folge.

S. 121.
Das Armenrechtkann zu jeder Zeit entzogenwerden, wenn sich ergiebt, daß

eine Voraussetzungder Bewilligung nichtvorhanden war oder nicht mehr vor=
handenist.

8. 122.
Das Armenrechterlischtmit demTode der Person, welcheres bewilligt ist.

Die Gerichtskosten,von derenBerichtigungdie arme Partei einstweilenbe—
freit ist, könnenvon dem in die ProzeßkostenverurtheiltenGegnernachMaßgabe
der für die BeitreibungrückständigerGerichtskostengeltendenVorschrifteneingezogen
werden.

Die Gerichtskosten,von derenBerichtigungder Gegner der armen Partei
einstweilenbefreitist, sind von demselbeneinzuziehen,soweit er in die Prozeßkosten
verurtheiltoder der RechtsstreitohneUrtheil über die Kostenbeendigtist.

S. 124.
Die für die armePartei bestelltenGerichtsvollzieherund Rechtsanwältesind

berechtigt,ihre Gebühren und Auslagen von dem in die Prozeßkostenverurtheilten
Gegnerbeizutreiben.

Eine Einredeaus der Person der armen Partei ist nur insoweitzulässig,
als die Aufrechnungvon Kostenverlangtwird, welchenachderin demselbenRechts=
streiteüber die KostenerlassenenEntscheidungvon derarmenPartei zu erstattensind.

K.125.
Die zum ArmenrechtezugelassenePartei ist zur Nachzahlungder Beträge,

von derenBerichtigungsie einstweilenbefreitwar, verpflichtet,sobaldsie ohneBe=
einträchtigungdes für sie und ihre Familie nothwendigenUnterhaltsdazu im
Stande ist.

Dasselbegilt in Betreff derjenigenBeträge, von derenBerichtigungder
Gegnereinstweilenbefreit war, soweit die arme Partei in die Prozeßkostenver=
urtheilt ist.

Reichs=Gesetzbl.1898. 71
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§.126.
Über das Gesuchum Bewilligung des Armenrechts,überdieEntziehungdes—

selbenund über dieVerpflichtungzur Nachzahlungder Beträge, von derenBerichti=
gung die zum ArmenrechtezugelassenePartei oderder Gegnereinstweilenbefreitist,
kann ohnevorgängigemündlicheVerhandlungentschiedenwerden.

8.127.
Gegen den Beschluß, durch welchendas Armenrechtbewilligt wird, findet kein

Rechtsmittel;gegenden Beschluß, durch welchendas Armenrechtverweigertoder
entzogenoderdieNachzahlungvonKostenangeordnetwird, findetdieBeschwerdestatt.

Dritter Abschnitt.
Verfahren.

Erster Titel.
Muͤndliche Verhandlung.

S. 128.
Die Verhandlungder Parteien über den Rechtsstreitvor dem erkennenden

Gerichteist einemündliche.
8. 129.

In Anwaltsprozessenwird die mündlicheVerhandlungdurchSchriftsätzevor=
bereitet;die RichtbeachtungdieserVorschrifthatRechtsnachtheilein derSacheselbst
nicht zur Folge.

In anderenProzessenkönnenvorbereitendeSchriftsätzegewechseltwerden.

S. 130.
Die vorbereitendenSchriftsätzesollen enthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien und ihrer gesetzlichenVertreternachNamen,

Stand oder Gewerbe,Wohnortund Parteistellung;die Bezeichnungdes
Gerichtsund des Streitgegenstandes;die Jahl der Anlagen;

2. die Anträge,welchediePartei in derGerichtssitzungzustellenbeabsichtigt;
3. die Angabe der zur Begründungder Anträge dienendenthatsächlichen

Verhältnisse;
die Erklärungüber die thatsächlichenBehauptungendes Gegners;

. die Bezeichnungder Beweismittel,welchersichdie Partei zum Nachweise
oderzurWiderlegungthatsächlicherBehauptungenbedienenwill, sowiedie
Erklärungüber die von demGegnerbezeichnetenBeweismittel

T
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6. in Anwaltsprozessendie Unterschriftdes Anwalts, in anderenProzessen
die Unterschriftder Partei selbstoderdesjenigen,welcherfür dieselbeals
Bevollmächtigteroder als GeschäftsführerohneAuftrag handelt

K.131.
Dem vorbereitendenSchriftsatzesind diein denHändender Partei befindlichen

Urkunden,auf welchein demSchriftsatzeBezug genommenwird, in Urschrift oder
in Abschriftbeizufügen.

Kommennur einzelneTheile einer Urkundein Betracht, so genügtdie Bei=
fügungeinesAuszugs, welcherdenEingang, die zur SachegehörendeStelle, den
Schluß, das Datum und die Unterschriftenthält.

Sind die Urkundendem Gegnerbereits bekanntoder von bedeutendemUm=
fange, so genügtdie genaueBezeichnungderselbenmit demErbieten) Einsichtzu
gewähren.

5.132.
Der vorbereitendeSchriftsatz,welcherneueThatsachenoder ein anderesneues

Vorbringenenthält, ist mindestenseineWoche,wenner einenJwischenstreitbetrifft,
mindestensdrei Tage vor der mündlichenVerhandlungzuzustellen.

Der vorbereitendeSchriftsatz,welchereine Gegenerklärungauf neuesVor=
bringenenthält, ist mindestensdreiTage vor dermündlichenVerhandlungzuzustellen.
Die Justellungeiner schriftlichenGegenerklärungist nicht erforderlich,wennes sich
um einenSwischenstreithandelt.

S. 133.
Die Parteien habeneinefür das ProzeßgerichtbestimmteAbschriftihrer vor=

bereitendenSchriftsätzeund der Anlagen auf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.
Diese Niederlegungerfolgtzugleichmit der Überreichungder Urschrift,wenn

eineTerminsbestimmungoderwenndie Justellungunter Vermittelungdes Gerichts=
schreiberserwirkt werden soll, anderenfallssofort nach erfolgter Justellung des

Schriftsatzes. -

§134.
Die Partei ist, wenn sie rechtzeitigaufgefordertwird, verpflichtet,die in

ihrenHändenbefindlichenUrkunden,auf welchesie in einemvorbereitendenSchrift—
satzeBezug genommenhat, vor der mündlichenVerhandlungauf der Gerichts=
schreibereiniederzulegenund den Gegnervon der Niederlegungzu benachrichtigen.

Der Gegnerhat zur Einsichtder UrkundeneineFrist von drei Tagen. Die
Frist kannauf Antrag von demVorsitzendenverlängertoder abgekürztwerden.

P.135.
Den Rechtsanwältenstehtes frei, die Mittheilung von Urkundenvon Hand

zu Hand gegenEmpfangsbescheinigungzu bewirken.
1



——436———

Giebt ein Rechtsanwaltdie ihm eingehändigteUrkundenicht binnen der
bestimmtenFrist zurück, so ist er auf Antrag nach vorgängigermündlicherVer=
handlungzur unverzüglichenJurückgabezu verurtheilen.

Gegendas ImischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.

g.136.
Der Vorsitzendeeröffnetund leitet die mündlicheVerhandlung.
Er ertheiltdas Wort und kann es demjenigen,welcherseinenAnordnungen

nicht Folge leistet,entziehen.
Er hat Sorge zu tragen, daß die Sache erschöpfendeErörterungfinde und

die VerhandlungohneUnterbrechungzu Ende geführtwerde; erforderlichenfallshat
er die Sitzung zur Fortsetzungder Verhandlungsofort zu bestimmen.

Er schließtdie Verhandlung,wennnachAnsichtdesGerichtsdie Sachevoll=
ständigerörtertist, und verkündetdie Urtheileund Beschlüssedes Gerichts

. §.137.
Die mündlicheVerhandlungwird dadurcheingeleitet,daß die Parteien ihre

Anträgestellen.
Die Vorträge der Parteien sind in freier Rede zu halten; sie habendas

Streitverhältnißin thatsächlicherund rechtlicherBeziehungzu umfassen.
Eine Bezugnahmeauf SchriftstückestattmündlicherVerhandlungistunzulässig.

Die Vorlesungvon Schriftstückenfindet nur insoweitstatt, als es auf den wört=
lichenInhalt derselbenankommt.

In Anwaltsprozessenist nebendemAnwalt auchderPartei selbstauf Antrag
das Wort zu gestatten.

S. 138.
Jede Partei hat sich über die von demGegner behauptetenThatsachenzu

erklären.
Thatsachen,welchenicht ausdrücklichbestrittenwerden,sind als zugestanden

anzusehen,wenn nicht die Absicht, sie bestreitenzu wollen, aus denübrigenEr=
klärungender Partei hervorgeht.

Eine Erklärung mit Nichtwissenist nur über Thatsachenzulässig) welche
wedereigeneHandlungender Partei noch Gegenstandihrer eigenenWahrnehmung
gewesensind.

§. 139
Der Vorsitzendehat durch Fragen darauf hinzuwirken, daß unklare Anträge

erläutert, ungenügendeAngabender geltendgemachtenThatsachenergänztund die
Beweismittelbezeichnet,überhauptalle für die Feststellungdes Sachverhältnisses
erheblichenErklärungenabgegebenwerden.

Der Vorsitzendehat auf die Bedenkenaufmerksamzu machen,welchein An=
sehungder von Amtswegenzu berücksichtigendenPunkte obwalten.

Er hat jedemMitgliede des Gerichts auf Verlangenzu gestatten,Fragen
zu stellen.
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§.140.
Wird eine auf dieSachleitung bezüglicheAnordnungdes Vorsitzendenoder

eine von demVorsitzendenoder einem GerichtsmitgliedegestellteFrage von einer
bei der VerhandlungbetheiligtenPerson als unzulässigbeanstandet,so entscheidet
das Gericht.

8. 141.
Das Gerichtkanndas persönlicheErscheineneinerPartei zur Aufklärungdes

Sachverhältnissesanordnen.
S. 142.

Das Gerichtkannanordnen,daß einePartei die in ihrenHändenbefindlichen
Urkunden,)auf welchesie sichbezogenhat, sowieStammbäume,Pläne, Risse und
sonstigeZeichnungenvorlege.

Das Gerichtkannanordnen,)daß die vorgelegtenSchriftstückewährendeiner
von ihm zu bestimmendenZeit auf der Gerichtsschreibereiverbleiben.

Das Gericht kann anordnen, daß von den in fremder Sprache abgefaßten
Urkundeneine durch einen beeidigtenDolmetscherangefertigteÜbersetzungbei=
gebrachtwerde. .

8. 143
Das Gerichtkannanordnen,daß dieParteiendie in ihremBesitzebefindlichen

Aktenvorlegen,soweitdieselbenaus Schriftstückenbestehen,welchedie Verhandlung
und Entscheidungder Sache betreffen. .

§144.
Das Gerichtkann die Einnahmedes Augenscheins,sowiedie Begutachtung

durchSachverständigeanordnen.
Das Verfahren richtetsich nachden Vorschriften, welcheeine auf Antrag

angeordneteEinnahmedesAugenscheinsoderBegutachtungdurchSachverständigezum
Gegenstandehaben.

S. 145.
Das Gericht kann anordnen, daß mehrerein einer Klage erhobeneAnsprüche

in getrenntenProzessenverhandeltwerden.
Dasselbegilt, wennderBeklagteeineWiderklageerhobenhat und derGegen=

anspruchmit demin der Klage geltendgemachtenAnspruchenicht in rechtlichem
Zusammenhangesteht.

Macht derBeklagtedieAufrechnungeinerGegenforderunggeltend),welchemit
der in der Klage geltendgemachtenForderungnicht in rechtlichemZusammenhange
steht,so kanndas Gerichtanordnen,daß über die Klage und über dieAufrechnung
getrenntverhandeltwerde) die Vorschriften des §. 302 finden Anwendung.

S.146.
Das Gerichtkann anordnen, daß bei mehrerenauf denselbenAnspruchsich

beziehendenselbständigenAngriffs=oder Vertheidigungsmitteln(Klagegründen,Ein=



—438—

reden,Repliken2e.)dieVerhandlungzunächstaufeinesodereiuigedieserAngriffsi
oderVertheidigungsmittelzu beschränkensei.

S.147.
Das Gerichtkanndie Verbindungmehrererbei ihm anhängigerProzesseder=

selbenoder verschiedenerParteien zum Iweckeder gleichzeitigenVerhandlungund
Entscheidunganordnen,wenndie Ansprüche,welcheden GegenstanddieserProzesse
bilden, in rechtlichemJZusammenhangestehenoder in einerKlage hättengeltendge=
machtwerdenkönnen.

8. 148.
Das Gericht kann, wenn die Entscheidungdes Rechtsstreitsganz oderzum

Theil von demBestehenoderNichtbesteheneinesRechtsverhältnissesabhängt,welches
den Gegenstandeines anderenanhängigenRechtsstreitsbildet oder von einer Ver=
waltungsbehördefestzustellenist, anordnen,daß die Verhandlungbis zur Erledigung
des anderenRechtsstreitsoder bis zur Entscheidungder Verwaltungsbehördeaus=
zusetzensei.

- §.149.
Das Gericht kann, wenn sich im Laufe eines Rechtsstreitsder Verdacht einer

strafbarenHandlungergiebt,derenErmittelungauf dieEntscheidungvon Einfluß ist,
die Aussetzungder Verhandlungbis zur Erledigungdes Strafverfahrensanordnen.

E.150.
Das Gerichtkanndie von ihm erlassenen,eineTrennung, Verbindungoder

AussetzungbetreffendenAnordnungenwiederaufheben.

S. 151.
Hängt dieEntscheidungeinesRechtsstreitsdavonab, ob eineEhe nichtigist,

so hat das Gericht, wenndie Nichtigkeitnur im Wegeder Nichtigkeitsklagegeltend
gemachtwerdenkann) auf AntragdasVerfahrenauszusetzenund, falls dieNichtigkeits=
klagenochnicht erhobenist, eineFrist zur Erhebungder Klage zu bestimmen.Ist
die Nichtigkeitsklageerledigtoder wird sie nicht vor dem Ablaufe der bestimmten
Frist erhoben,so ist die Aufnahmedes ausgesetztenVerfahrenszulässig.

S. 152.
Hängt die EntscheidungeinesRechtsstreitsdavon ab, ob eineim Wegeder

AnfechtungsklageangefochteneEhe anfechtbarist, so hat das Gericht auf Antrag
das Verfahrenauszusetzen.Ist der Rechtsstreitüber die Anfechtungsklageerledigt,
so findetdie Aufnahmedes ausgesetztenVerfahrensstatt.

S. 153.
Hängt die EntscheidungeinesRechtsstreitsdavon ab, ob ein Kind, dessen

Chelichkeitim Wege der Anfechtungsklageangefochtenwordenist, unehelichist, so“
findendie Vorschriftendes §. 152 entsprechendeAnwendung.
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§.154.
Wird im Laufe eines Rechtsstreitsstreitig, ob zwischenden Parteien eineEhe

besteheoder nicht bestehe,und hängt von der Entscheidungdieser Frage die Ent=
scheidungdesRechtsstreitsab, so hat das Gericht auf Antrag das Verfahrenaus=
zusetzen,bis der Streit über das Bestehenoder Nichtbestehender Ehe im Wegeder
Feststellungsklageerledigtist.

DieseVorschriftfindetentsprechendeAnwendung,wennim Laufe einesRechts=
streitsstreitigwird, ob zwischendenParteien ein Eltern=und Kindesverhältnißbe=
steheodernicht besteheoder ob der einenPartei die elterlicheGewalt über die
anderezusteheodernichtzustehe,und von der EntscheidungdieserFragen die Ent=
scheidungdes Rechtsstreitsabhängt.

8 165
In den Fällen der §§.151—153 kann das Gericht auf Antrag die An=

ordnung)durchwelchedas Verfahrenausgesetztist, aufheben,wenndie Betreibung
desRechtsstreitsverzögertwird, welcherdie Nichtigkeitoderdie AnfechtungderEhe
oderdie Anfechtungder Ehelichkeitzum Gegenstandehat

S.156.
Das Gerichtkanndie WiedereröffnungeinerVerhandlung, welchegeschlossen

war, anordnen.
S. 157. -

Das Gericht kann Parteien, Bevollmächtigtenund Beiständen,denen die
Fähigkeitzum geeignetenVortragemangelt,denweiterenVortrag untersagen.

Das GerichtkannBevollmächtigteund Beistände,welchedas mündlicheVer—
handelnvor Gerichtgeschäftsmäßigbetreiben,zurückweisen.

Eine AnfechtungdieserAnordnungenfindetnicht statt.
Die Vorschriftender Abs. 1, 2 findenauf Rechtsanwälte,die Vorschriftdes

Abs. 2 findet auf Personen, denendas mündlicheVerhandeln vor Gericht durch eine
seitensder JustizverwaltunggetroffeneAnordnunggestattetist, keineAnwendung.

S.158.
Ist eine bei der VerhandlungbetheiligtePerson zur Aufrechthaltungder

Ordnung von demOrte der Verhandlung entfernt worden, so kannauf Antrag gegen
sie in gleicherWeiseverfahrenwerden,als wenn sie freiwillig sichentfernthätte.
Dasselbegilt in denFällen des vorhergehendenParagraphen,soferndieUntersagung
oderJurückweisungbereitsbei einerfrüherenVerhandlunggeschehenwar.

S. 159.
Über die mündlicheVerhandlungvor dem Gerichteist ein Protokoll auf=

zunehmen.
Das Protokoll enthält:
1. denOrt und denTag der Verhandlung;
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2. die Namender Richter, des Gerichtsschreibersund des etwa zugezogenen
Dolmetschers;
die Bezeichnungdes Rechtsstreits;

4. dieNamendererschienenenParteien, gesetzlichenVertreter,Bevollmächtigten
und Beistände;

5. dieAngabe,daßöffentlichverhandeltoderdieOeffentlichkeitausgeschlossenist.

S.160.
Der Gang der Verhandlungist nur im Allgemeinenanzugeben.
Durch Aufnahmein das Protokoll sind festzustellen:
1. die Anerkenntnisse,Verzichtleistungenund Vergleiche,durch welcheder

geltendgemachteAnspruchganzodertheilweiseerledigtwird;
die Anträgeund Erklärungen,derenFeststellungvorgeschriebenist;
die Aussagender Zeugenund Sachverständigen,soferndieselbenfrüher
nicht abgehörtwarenodervon ihrer früherenAussageabweichen;

4. das ErgebnißeinesAugenscheins;
5. die Entscheidungen(Urtheile,Beschlüsseund Verfügungen)des Gerichts,

sofernsie nicht demProtokolleschriftlichbeigefügtsind;
6. die Verkündungder Entscheidungen.
Der Aufnahmein das Protokoll stehtdie Aufnahmein eineSchrift gleich,

welchedemProtokolleals Anlage beigefügtund als solchein demselbenbezeichnetist.

. 161.
Die Feststellungder Aussagender Zeugenund Sachverständigenkannunter=

bleiben, wenndie Vernehmungvor demProzeßgerichterfolgt und das Endurtheil
der Berufung nicht unterliegt. In diesemFalle ist in dem Protokolle nur zu be=
merken,daß die Vernehmungstattgefundenhabe.

S. 162.
Das Protokoll ist insoweit, als es die Nr. 1—4 des §. 160 betrifft, den

Betheiligtenvorzulesenoder zur Durchsichtvorzulegen. In demProtokolle ist zu
bemerken,daßdiesgeschehenunddieGenehmigungerfolgtseioderwelcheEinwendungen
erhobensind.

—

Sd

K.163.
Das Protokoll ist von demVorsitzendenunddemGerichtsschreiberzuunterschreiben.

Ist der Vorsitzendeverhindert,)so unterschreibtfür ihn der ältestebeisitzende
Richter. Im Falle der Verhinderungdes Amtsrichtersgenügtdie Unterschriftdes
Gerichtsschreibers.

S. 164.
Die Beobachtungder für die mündlicheVerhandlungvorgeschriebenenFörm=

lichkeitenkannnur durchdas Protokoll bewiesenwerden. Gegen den dieseFörm=
lichkeitenbetreffendenInhalt desselbenist nur der Nachweisder Fälschungzulässig.
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§.1i35.
Zu den Verhandlungen, welcheaußerhalb der Sitzung vor Amtsrichtern oder

vor beauftragtenoder ersuchtenRichtern stattfinden, ist der Gerichtsschreibergleichfalls
zuzuziehen.

Zweiter Titel.

Zustellungen.

I. Justellungenauf Vetreibender Parteien.
S. 166.

Die von denParteien zu betreibendenJustellungenerfolgendurchGerichts=
vollzieher.

In dem Verfahren vor den Amtsgerichtenkann die Partei den Gerichts=
vollzieherunterVermittelungdes Gerichtsschreibersdes Prozeßgerichtsmit der Ju=
stellungbeauftragen.Das Gleiche gilt für Anwaltsprozessein Ansehungder Zu=
stellungen,durchwelcheeineNothfrist gewahrtwerdensoll.

S. 167.
Die müöndlicheErklärungeinerPartei genügt, um den Gerichtsvollzieherzur

Vornahmeder Zustellung,denGerichtsschreiberzur BeauftragungeinesGerichtsvoll=
ziehersmit der Justellungzu ermächtigen.

Ist eineJustellung durcheinenGerichtsvollzieherbewirkt, so wird bis zum
BeweisedesGegentheilsangenommen,daß dieselbeim AuftragederPartei erfolgtsei.

S. 168.
Insoweit eineJustellung unter Vermittelung des Gerichtsschreiberszulässig ist,

hat dieser einen Gerichtsvollziehermit der erforderlichenZustellung zu beauftragen,
sofern nicht die Partei erklärt hat, daß sie selbst einenGerichtsvollzieherbeauftragen
wolle; in Amwaltsprozessenist dieErklärungnur zu berücksichtigen,wennsie in dem
zuzustellendenSchriftsatz enthaltenist.

S. 169.
Die Partei hat dem Gerichtsvollzieher und, wenn unter Vermittelung des

Gerichtsschreiberszuzustellenist, diesemnebender Urschrift des zuzustellendenSchrift=
stückseineder Jahl der Personen)welchenzuzustellenist, entsprechendeJahl von
Abschriftenzu übergeben.

Die Zeit derÜbergabeist auf derUrschriftund denAbschriftenzu vermerken
und der Partei auf Verlangenzu bescheinigen.

S. 170. «
Die Zustellungbesteht,weuneineAusfertigungzugestelltwerdensoll, in deren

Übergabe,in denübrigenFällen in der Übergabe einerbeglaubigtenAbschriftdes
zuzustellendenSchriftstücks.
Reichs.Gesetzbl.1808. 72
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Die BeglaubigunggeschiehtdurchdenGerichtsvollzieher,bei denauf Betreiben
von Rechtsanwältenoder in AnwaltsprozessenzuzustellendenSchriftstückendurchden
Anwalt.

S. 171.
Die Zustellungen,welchean einePartei bewirktwerdensollen, erfolgenfür

die nichtprozeßfähigenPersonenan die gesetzlichenVertreterderselben.
Bei Behörden, Gemeindenund Korporationen, sowie bei Vereinen, welcheals

solcheklagenund verklagtwerdenkönnen,genügtdie Justellungan die Vorsteher.
Bei mehrerengesetzlichenVertretern, sowie bei mehrerenVorsteherngenügt die

Justellungan einenderselben.
S. 172.

Die Justellung für einenUnteroffizier oder einenGemeinendes aktivenHeeres
oder der aktivenMarine erfolgt an denChef der zunächstvorgesetztenKommandobehörde
(Chefder Kompagnie,Eskadron,Batterie u. s. w.).

S. 173.
Die Zustellungerfolgt an denGeneralbevollmächtigten,sowie in den durchden

Betrieb eines HandelsgewerbeshervorgerufenenRechtsstreitigkeitenan denProkuristen
mit gleicherWirkung) wie an die Partei selbst.

S. 174.
Wohnt eine Partei weder am Orte des Prozeßgerichts noch innerhalb des

Amtsgerichtsbezirks,in welchemdas ProzeßgerichtseinenSitz hat, so kann das
Gericht, falls sie nicht einen in diesemOrte oder Bezirke wohnhaftenProzeßbevoll=
mächtigtenbestellthat, auf Antraganordnen,daß sie einedaselbstwohnhaftePerson
zum Empfange der für sie bestimmtenSchriftstückebevollmächtige. Diese Anordnung
kann ohne vorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen. Eine Anfechtungdes Be=
schlussesfindetnicht statt.

Wohnt die Partei nicht im DeutschenReiche, so ist sie auch ohne vorgängige
AnordnungdesGerichtszur BenennungeinesJustellungsbevollmächtigtenverpflichtet,
falls sie nicht einen in dem durchden erstenAbsatzbezeichnetenOrte oderBezirke
wohnhaftenProzeßbevollmächtigtenbestellthat.

S. 175.
Der Justellungsbevollmächtigteist bei der nächstengerichtlichenVerhandlung

oder, wenndie Partei vorherdemGegnereinenSchriftsatzzustellenläßt, in diesem
zu benennen.Geschiehtdies nicht, so könnenalle späterenJustellungenbis zur
nachträglichenBenennungin der Art bewirktwerden,daß derGerichtsvollzieherdas
zu übergebendeSchriftstück unter der Adresseder Partei nach ihrem Wohnorte zur
Post giebt. Die Justellungwird mit der Aufgabezur Post als bewirktangesehen,
selbstwenndie Sendungals unbestellbarzurückkommt.

Die Postsendungensind mit der Bezeichnung„Einschreiben“zu versehen,wenn
die Partei es verlangt und zur Jahlung der Mehrkostensich bereit erklärt.
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§.176-.
Zustellungen,welchein einemanhängigenRechtsstreitegeschehensollen, müssen

an den für die Instanz bestelltenProzeßbevollmächtigtenerfolgen.

5. 177.
Ist derAufenthalteinesProzeßbevollmächtigtenunbekannt,so hat dasProzeß=

gerichtauf Antrag dieJustellungan denJustellungsbevollmächtigten,in Ermangelung
eines solchenan den Gegner selbst zu bewilligen.

Die Entscheidungüber denAntrag kannohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erlassenwerden. Eine Anfechtungder dieZJustellungbewilligendenEntscheidungfindet
nichtstatt.

S. 178.
» AlszuderJnstaiizgehörigsiudimSiiinedes§.176aiichdiejeiiigenProzcßi

handlungenanzusehen,welchedas Verfahren vor dem Instanzgerichtein Folge eines
Einspruchs, einer Aufhebung des Urtheils des Instanzgerichts,einer Wiederaufnahme
desVerfahrensodereinesneuenVorbringensin derZwangsvollstreckungsinstanzzum
Gegenstandehaben. Das Verfahrenvor demVollstreckungsgerichteist als zur ersten
Instanzgehöriganzusehen.

5. 179.
Die JustellungeinesSchriftsatzes,durchwelcheeinRechtsmitteleingelegtwird,

erfolgt an denProzeßbevollmächtigtenderjenigenInstanz, derenEntscheidungange=
sochtenwird, in Ermangelungeines solchenan den Prozeßbevollmächtigtenerster
Instanz. Ist von demGegnerbereitseinProzeßbevollmächtigterfür die höhere,zur
Verhandlungund Cntscheidungüber das RechtsmittelzuständigeInstanz bestellt,so
kanndie Justellungauchan diesenProzeßbevollmächtigtenerfolgen.

Ist ein Prozeßbevollmächtigter,welchemnachMaßgabedes Abs. 1 zugestellt
werdenkann) nichtvorhanden,so erfolgt die Justellungan denvon demGegner,
wenngleichnur für die ersteInstanz, bestelltenJustellungsbevollmächtigten,in Er=

mangelungeines solchenan den Gegnerselbst,und zwar an diesendurchAufgabe
zur Post, wenner einenZustellungsbevollmächtigtenzu bestellenhatte, dieBestellung
aberunterlassenhat.

Ist der Aufenthalt des Prozeßbevollmächtigten,welchemzuzustellenist, un=
bekannt,so findendie Vorschriftendes §. 177 entsprechendeAnwendung.

S 180
Die Justellungen können an jedem Orte erfolgen, wo die Person, welcher

zugestelltwerdensoll, angetroffenwird.
Hat die Person an diesemOrte eineWohnungodereinGeschäftslokal,so ist

die außerhalbder Wohnungoderdes Geschäftslokalsan sie erfolgteZustellungnur
gültig, wenndie Annahmenichtverweigertist.

**J
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§.181.
Wird die Person,welcherzugestellt werdensoll, in ihrer Wohnungnichtan—

getroffen,so kanndie Zustellungin derWohnungan einenzu derFamiliegehörenden
erwachsenenHausgenossenoder an eine in der Familie dienendeerwachsenePerson
erfolgen.

Wird einesolchePerson nicht angetroffen,so kanndie Zustellungan denin
demselbenHause wohnendenHauswirth oder Vermiethererfolgen, wenn diesezur
Annahmedes Schriftstücksbereitsind.

S. 182.
Ist die Justellung nachdiesenBestimmungennicht ausführbar, so kannsie

dadurcherfolgen,daß das zu übergebendeSchriftstückauf der Gerichtsschreibereides
Amtsgerichts, in dessenBezirke der Ort der Justellung gelegenist, oder an diesem
Orte bei der Postanstalt oder dem Gemeindevorsteheroder dem Polizeivorsteher
niedergelegtund die Niederlegungsowohl durch eine an der Thür der Wohnung zu
befestigendeschriftlicheAnzeige, als auch, soweitthunlich, durchmündlicheMittheilung
an zwei in der NachbarschaftwohnendePersonenbekanntgemachtwird.

S. 183.
Für Gewerbetreibende,welcheein besonderesGeschäftslokalhaben, kann, wenn

sie in demGeschäftslokalenicht angetroffenwerden, die Zustellungan einendarin
anwesendenGewerbegehülfenerfolgen.

Wird einRechtsanwalt,einNotar odereinGerichtsvollzieherin seinemGeschäfts=
lokale nicht angetroffen,so kann die Justellung an einen darin anwesendenGehülfen
oderSchreibererfolgen.

S. 184.
Wird der gesetzlicheVertreteroderder VorstehereinerBehörde, einerGemeinde,

einerKorporationodereinesVereins, welchemzugestelltwerdensoll, in demGeschäfts=
lokale während der gewöhnlichenGeschäftsstundennicht angetroffen, oder ist er an
der Annahmeverhindert,so kanndie Justellungan einenanderenin demGeschäfts=
lokale anwesendenBeamten oder Bedienstetenbewirkt werden.

Wird der gesetzlicheVertreter oder der Vorsteherin seinerWohnungnicht
angetroffen,so findendie Bestimmungender §§.181) 182 nur Anwendung)wenn
ein besonderesGeschäftslokalnicht vorhandenist.

S. 185.
Die Justellung an eine der in den S. 181, 183 und im §. 184 Abf.1

bezeichnetenPersonenhat zu unterbleiben,wenndie Person an demRechtsstreitals
Gegnerder Partei, an welchedie Justellungerfolgensoll) betheiligtist.

S.186.
Wird die Annahmeder JustellungohnegesetzlichenGrund verweigert,so ist

das zu übergebendeSchriftstückam Orte der Justellungzurückzulassen.
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S. 187.
Ergiebtsichaus denErklärungeneinerPartei, daß eineihr unterVerletzung

der Vorschriftender S§S.181 —186 zugestellteLadungin ihre Händegelangtist,
so ist die Zustellungals mit demZeitpunktebewirktanzusehen,in welchemdiePartei
nachihren Erklärungendie Ladungerhaltenhat.

. 188.
Zur Nachtzeit,sowie an Sonntagen und allgemeinenFeiertagendarf eine

Zustellung, sofern sie nicht durch Aufgabezur Post bewirktwird, nur mit richterlicher
Erlaubniß erfolgen. Die Nachtzeitumfaßt in dem Zeitraumevom 1. April bis
30. Septemberdie Stunden von neun Uhr Abends bis vier Uhr Morgens und in
demZeitraumevom 1. Oktoberbis 31. März die Stunden von neunUhr Abends
bis sechsUhr Morgens.

Die Erlaubniß wird von dem Vorsitzendendes Prozeßgerichts ertheilt) sie
kann auchvon dem Amtsrichter, in dessenBezirke die Justellung erfolgen soll, und
in Angelegenheiten,welchedurcheinenbeauftragtenoderersuchtenRichterzu erledigen
sind,von diesemertheiltwerden. «

Die Verfügung,durchwelchedieErlaubnißertheiltwird, ist beiderZustellung
abschriftlichmitzutheilen.

Eine Zustellung, bei welcherdie BestimmungendiesesParagraphen nicht
beobachtetsind, ist gültig, wenndie Annahmenichtverweigertist.

S. 189.
Ist bei einerZustellungan denVertretermehrererBetheiligteroderan einen

von mehrerenVertretern die Übergabe der Ausfertigung oderAbschrift einesSchrift=
stückserforderlich, so genügt die Übergabe nur einer Ausfertigung oder Abschrift.

Einem ZustellungsbevollmächtigtenmehrererBetheiligter sind so viele Aus=
fertigungenoderAbschriftenzu übergeben,als Betheiligtevorhandensind.

S. 190.
Über die Zustellungist eineUrkundeaufzunehmen.
Dieselbe ist auf die Urschrift des zuzustellendenSchriftstücksoder auf einen

mit derselbenzu verbindendenBogen zu setzen.
Eine durch den GerichtsvollzieherbeglaubigteAbschrift der Justellungsurkunde

ist auf das bei der Zustellungzu übergebendeSchriftstückoder auf einenmit dem=
selbenzu verbindendenBogen zu setzen.

Die Zustellungsurkundeist der Partei, für welchedie Zustellungerfolgt, zu
übermitteln.

5b191.
Die Justellungsurkundemuß enthalten:
1. Ort und Zeit der Justellung;
2. die Bezeichnungder Person) für welchezugestelltwerdensoll;
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die Bezeichnungder Person, an welchezugestelltwerdensoll;
4. die Bezeichnungder Person, welcherzugestelltist; in denFällen der 88. 181,

183, 184 die Angabe des Grundes, durch welchendie Justellung an die
bezeichnetePerson gerechtfertigtwird; wennnach§. 182 verfahrenist, die
Bemerkung,wie die darin enthaltenenVorschriftenbefolgtsind;

5. im Falle der Verweigerungder Annabmedie Erwähnung, daß die An=
nahme verweigert und das zu übergebendeSchriftstück am Orte der Zu—
stellungzurückgelassenist;

6. die Bemerkung, daß eineAusfertigung oder eine beglaubigteAbschrift des
zuzustellendenSchriftstücksunddaßeinebeglaubigteAbschriftderZustellungs=
urkundeübergebenist;

7. die Unterschriftdes die JustellungvollziehendenBeamten.

S. 192.
Ist die Justellung durch Aufgabezur Post (F. 175) erfolgt, so muß die

JustellungsurkundedenBestimmungendesvorstehendenParagraphenunterNr. 2, 3)7
entsprechenund außerdemergeben,zu welcherJeit, unter welcherAdresseund bei
welcherPostanstaltdie Aufgabegeschehenist.

§. 193.
Zustellungenkönnenauchdurchdie Post erfolgen.

S. 194.
Wird durch die Vost zugestellt, so hat der Gerichtsvollziehereinen durch sein

Dienstsiegelverschlossenen,mit der Adresseder Person, an welchezugestelltwerden
soll, versehenenund mit einerGeschäftsnummerbezeichnetenBriefumschlag, in welchem
die zuzustellendeAusfertigungoderdie beglaubigteAbschriftdes zuzustellendenSchrift=
stücksenthaltenist, der Post mit demErsuchenzu übergeben,die Justellungeinem
Postboten des Bestimmungsortsaufzutragen.

Der Gerichtsvollzieherhat auf dem bei der Justellung zu übergebendenSchrift=
stückezu vermerken,für welchePerson er dasselbeder Post übergiebt,und auf der
Urschriftdes zuzustellendenSchriftstücksoderauf einemmit derselbenzu verbindenden
Bogen zu bezeugen,daß die Übergabe in der im Abs. 1 bezeichnetenArt und für
wen sie geschehenist. .

§.195.
Die ZustellungdurchdenPostbotenerfolgt in Gemäßheitder Bestimmungen

der 88.180 —186.
Über dieZustellungist von demPostboteneineUrkundeaufzunehmen,welche

denBestimmungendes §. 191 Nr. 1, 3—5)7 entsprechenund außerdemdieÜber—
gabedesseinemVerschlusse,seinerAdresseundseinerGeschäftsnummernachbezeichneten
Briefumschlags,sowieder Abschriftder Justellungsurkundebezeugenmuß.



—447—

Die Urkundeist vondemPostbotenderPostanstaltundvon dieserdemGerichts=
vollzieherzu überliefern,welchermit derselbenin Gemäßheitder Bestimmungdes
§. 190 Abs.4 zu verfahrenhat.

S. 196.
Insoweit eine Justellung unter Vermittelung desGerichtsschreiberszulässig ist,

kannderselbeunmittelbardiePost umBewirkungderJustellungersuchen.In diesem
Falle finden die Vorschriften der §§. 194, 195 auf denGerichtsschreiberentsprechende
Anwendungdie erforderlicheBeglaubigungerfolgt durchden Gerichtsschreiber.

§5.197.
Ist eineJustellungdurcheinenGerichtsvollzieherbewirkt, obgleichsie durch

diePost hätteerfolgenkönnen,so hatdie zur ErstattungderProzeßkostenverurtheilte
Partei die Mehrkostennicht zu tragen.

S. 198.
Sind die Parteien durch Anwälte vertreten, so kann die Justellung von An=

walt zu Anwalt erfolgen.
Jum Nachweiseder Justellung genügt das mit Datum und Unterschrift ver=

seheneschriftlicheEmpfangsbekenntnißdesAnwalts, welchemzugestelltwordenist. Der
Anwalt, welcherzustellt,hat demanderenAnwalt auf VerlangeneineBescheinigung
über die Zustellungzu ertheilen.

199.
Eine im Auslande zu bewirkendeJustellung erfolgt mittels Ersuchensder zu=

ständigenBehördedesfremdenStaates oderdes in diesemStaateresidirendenKonsuls
oderGesandtendes Reichs.

S. 200.
Justellungen an Deutsche, welche das Recht der Erterritorialität genießen,

erfolgen, wenndieselbenzur Mission desReichs gehören,mittels ErsuchensdesReichs=
kanzlers;wenndieselbenzur Mission einesBundesstaatesgehören,mittels Ersuchens
des Ministers der auswärtigen AngelegenheitendiesesBundesstaates.

Justellungenan die Vorsteherder Reichskonsulateerfolgenmittels Ersuchens
desReichskanzlers.

§. 201.
Justellungenan Personen,welchezu einemim Auslandebefindlichenoderzu

einem mobilen Truppentheile oder zur Besatzungeines in Dienst gestelltenKriegs=
fahrzeugesgehören,könnenmittels Ersuchensder vorgesetztenKommandobehördeerfolgen.

§5.202.
Die erforderlichenErsuchungsschreibenwerdenvon demVorsitzendendesProzeß=

gerichtserlassen.
Die Justellungwird durchdas schriftlicheJeugnißderersuchtenBehördenoder

Beamten, daß die Justellung erfolgt sei, nachgewiesen.
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§.203.
Ist derAufenthalteinerPartei unbekannt,so kanndieZustellungdurchöffent—

licheBekanntmachungerfolgen.
Die öffentlicheZustellung ist auch dann zulässig, wenn bei einer im Auslande

zu bewirkendenJustellungdieBefolgungder für diesebestehendenVorschriftenunaus=
führbar ist oder keinenErfolg verspricht.

Das Gleichegilt, wenndie Justellungaus demGrundenicht bewirktwerden
kann, weil die Wohnungeiner nachden §S.18, 19 des Gerichtsverfassungsgesetzes
der Gerichtsbarkeitnicht unterworfenenPerson der Ort der Zustellung ist.

S. 204.
Die öffentlicheJustellung wird, nachdemsie auf ein Gesuchder Partei vom

Mozeßgerichte bewilligt ist, durch den Gerichtsschreibervon Amtswegen besorgt.
Die Entscheidungüber das Gesuch kann ohne vorgängige mündlicheVerhandlung
erlassenwerden.

Die öffentlicheJustellung erfolgt durchAnheftungder zuzustellendenAusfertigung
odereinerbeglaubigtenAbschriftdes zuzustellendenSchriftstücksan dieGerichtstafel.
Enthält das SchriftstückeineLadung, so ist außerdemdie zweimaligeEinrückungeines
AuszugsdesSchriftstücksin dasjenigeBlatt, welchesfür denSitz desProzeßgerichts
zur Veröffentlichungder amtlichen Bekanntmachungenbestimmtist, sowie die ein=
maligeEinrückungdes Auszugs in denDeutschenReichsanzeigererforderlich.

Das Prozeßgericht kann anordnen, daß der Auszug noch in andereBlätter
und zu mehrerenMalen eingerücktwerde.

§ 2059§. — ·

In dem Auszuge des Schriftstücks müssendas Prozeßgericht, die Parteien,
der Gegenstanddes Prozesses,der Antrag, der Zweckder Ladungund die Zeit, zu
welcherder Geladeneerscheinensoll, bezeichnetwerden.

S. 206.
Das eineLadungenthaltendeSchriftstückgilt als an demTage zugestellt,an

welchemseit der letztenEinrückungdesAuszugs in die öffentlichenBlätter ein Monat
verstrichenist. Das Prozeßgerichtkann bei Bewilligung der öffentlichenZustellung
den Ablauf einer längeren Frist für erforderlicherklären.

Enthält das SchriftstückkeineLadung,so ist dasselbeals zugestelltanzusehen,
wenn seit der Anheftungdes Schriftstücksan die Gerichtstafelzwei Wochenver—
strichensind.

Auf die Gültigkeit der Zustellung hat es keinenEinfluß, wenn das anzu—
heftendeSchriftstückvon demOrte der Anheftungzu früh entferntwird.

S. 207. .

Wird auf ein Gesuch, welches die Zustellung eines demselbenbeigefügten
Schriftstücksmittels ErsuchensandererBehördenoderBeamtenodermittels öffent—
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licher Bekanntmachungbetrifft, die Zustellung demnächstbewirkt, so treten, insoweit
durchdieZustellungeineFrist gewahrtund derLauf derVerjährungoder einerFrist
unterbrochenwird, die Wirkungender Zustellungbereits mit der Überreichungdes
Gesuchsein.

Wird einSchriftsatz,dessenZustellungunterVermittelungdesGerichtsschreibers
erfolgensoll, innerhalbeinerFrist von zwei Wochennachder Einreichungbei dem
Gerichtsschreiberzugestellt,so tritt, soferndurchdieZustellungeineNothfristgewahrt
wird, die Wirkungder Zustellungbereitsmit der Einreichungein.

II. SZustellungenvon Amtswegen.

S.208.
Auf die von Amtswegenzu bewirkendenJustellungenfinden die Vorschriften

über die Justellungenauf Betreibender Parteien entsprechendeAnwendung,soweit
nichtaus dennachfolgendenBestimmungensichAbweichungenergeben.

5. 209.
Für die Bewirkungder Zustellunghat der GerichtsschreiberSorge zu tragen.

S.210.
Die Beglaubigungder bei der Justellungzu übergebendenAbschriftgeschieht

ddurch denGerichtsschreiber.
S. 211.

Der Gerichtsschreiberhat das zu übergebendeSchriftstückin einemdurchdas
Gerichtssiegelverschlossenen,mit derAdresseder Person, an welchezugestelltwerden
soll, versehenenund mit einer GeschäftsnummerbezeichnetenBriefumschlageinem
Gerichtsdieneroderder Post zur Zustellungauszuhändigen.Auf denBriefumschlag
ist der Vermerkzu setzen:VereinfachteJustellung. «

Die auf demBriefumschlagangegebeneGeschäftsnummerist in den Aktenzu
vermerken.

Die Vorschriftdes §. 194 Abs. 2 findetkeineAnwendung.

K.212.
Die BeurkundungderJustellungdurchden Gerichtsdieneroderden Postboten

erfolgtnachdenVorschriftendes §. 195 Abs. 2 mit derMaßgabe,daß eineAbschrift
der Justellungsurkundenicht zu übergeben,der Tag der ZJustellungjedochauf dem
Briefumschlagezu vermerkenist.

Die Justellungsurkundeist demGerichtsschreiberzu überliefern.

*:
Ist die Justellung durchAufgabe zur Post (F. 175) erfolgt, so hat der

Gerichtsschreiberin denAktenzuvermerken,zu welcherJeit undunterwelcherAdresse
die Aufgabegeschehenist. Der AufnahmeeinerJustellungsurkundebedarfes nicht.
Meichs,Gesebl.1898. 73
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Dritter Titel.
Ladungen,Termineund Fristen.

A
Die Ladungzu einemTermin erfolgtdurchdiePartei, welcheüber dieHaupt—

sacheoder über einenZwischenstreitmündlichverhandelnwill. «
Ist mit der LadungzugleicheineKlageschriftoderein andererSchriftsatzzu—

zustellen,so ist die Ladungin denSchriftsatzaufzunehmen.

g.215.
In Anwaltsprozessenmuß dieLadungzur mündlichenVerhandlung,soferndie

Justellung nicht an einenRechtsanwalterfolgt, die Aufforderungan den Gegner
enthalten,einenbei demProzeßgerichtezugelassenenAnwalt zu bestellen.

g.216.
Die Ladungist zumIweckeder Terminsbestimmungbei demGerichtsschreiber

einzureichen.
Die Bestimmungder Termine erfolgt binnenvierundzwanzigStunden durch

den Vorsitzenden.
Auf Sonntageund allgemeineFeiertagesind Terminenur in Nothfällenan=

zuberaumen.
S. 217.

Die Frist, welchein eineranhängigenSachezwischenderJustellungderLadung
unddemTerminstageliegensoll (Ladungsfrist),beträgtin Anwaltsprozessenmindestens
eineWoche,in anderenProzessenmindestensdrei Tage, in Meß=undMarktsachen
mindestensvierundzwanzigStunden.

K.218.
Ju Terminen, welchein verkündetenEntscheidungenbestimmtsind, ist eine

Ladungder Parteien nichterforderlich.

z. 219.
Die Termine werdenan der Gerichtsstelleabgehalten,sofernnicht die Ein—

nahme eines Augenscheiusan Ort und Stelle, die Verhandlungmit einer am
Erscheinenvor Gericht verhindertenPerson oder einesonstigeHandlungerforderlich
ist, welchean der Gerichtsstellenicht vorgenommenwerdenkann.

Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien sowiedie
Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernsind nicht verpflichtet, persönlichan
der Gerichtsstellezu erscheinen.Das Gleichegilt in Ansehungder Mitglieder des
vormaligenHannoverschenKönigshauses,des vormaligenKurhessischenund des vor—
maligenHerzoglichNassauischenFürstenhauses.
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§.220.
Der Termin beginntmit demAufrufe der Sache.
Der Termin ist von einerPartei versäumt,wennsie bis zum Schlussedes=

selbennicht verhandelt.
* 5221;

Der Lauf einer richterlichenFrist beginnt, sofern nicht bei Festsetzungderselben
ein Anderes bestimmtwird, mit der Justellung des Schriftstücks, in welchem die
Frist festgesetztist, und, wennes einersolchenJustellungnichtbedarf,mit derVer=
kündungder Frist.

Der Lauf einer gesetzlichenoder richterlichenFrist, derenBeginn von einer
Zustellungabhängigist, beginntmit dieserauchgegendiejenigePartei, welchedie
Justellung hat bewirkenlassen.

#..222.
Für die Berechnungder Fristen geltendie Vorschriftendes BürgerlichenGe=

setzbuchs.
Jällt das Ende einerFrist auf einenSonntag oderallgemeinenFeiertag, so

endigt die Frist mit Ablauf des nächstfolgendenWerktages.
Bei der BerechnungeinerFrist, welchenachStunden bestimmtist, werden

Sonntageund allgemeineFeiertagenichtmitgerechnet.

5l 223.
Der Lauf einerFrist wird durchdieGerichtsferiengehemmt.Der nochübrige

Theil der Frist beginntmit demEnde derFerien zu laufen. Fällt der Anfang der
Frist in die Ferien, so beginntder Lauf der Frist mit demEndederselben.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauf Nothfristenund Fristen in Ferien=
sachenkeineAnwendung.

Nothfristensind nur diejenigenFristen, welchein diesemGesetzals solche
bezeichnetwerden.

S. 224.
DurchVereinbarungderParteienkönnenFristen,mit AusnahmederNoth-

fristen,verlängertoderabgekürztwerden.
Auf Antrag könnenrichterlicheund gesetzlicheFristenabgekürztoder verlängert

werden,wennerheblicheGründeglaubhaftgemachtsind, gesetzlicheFristen jedochnur
in denbesondersbestimmtenFällen.

Im Falle der Verlängerung wird die neueFrist von dem Ablaufe der vorigen
Frist an berechnet,wennnicht im einzelnenFalle ein Anderesbestimmtist.

8. 225.
Über das Gesuchum AbkürzungoderVerlängerungeinerFrist kann ohne

vorgängigemündlicheVerhandlungentschiedenwerden.
Die Abkürzungoder wiederholteVerlängerungdarf nur nach vorgängigem

Gehör des Gegnersbewilligtwerden.
78“
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Eine Anfechtungdes Beschlusses,durchwelchendas Gesuchum Verlängerung
einer Frist zurückgewiesenist, findetnicht statt.

S. 226.
Einlassungsfristen,Ladungsfristensowie diejenigenFristen, welchefür die

ZustellungvorbereitenderSchriftsätzebestimmtsind,könnenaufAntragabgekürztwerden.
Die Abkürzungder Einlassungs=und der Ladungsfristenwird dadurchnicht

ausgeschlossen,daß in Folge derAbkürzungdie mündlicheVerhandlungdurchSchrift=
sätzenicht vorbereitetwerdenkann.

Der Vorsitzendekannbei Bestimmungdes Termins die Abkürzungohnevor=
gängigesGehör des Gegnersund des sonstBetheiligtenverfügen;dieseVerfügung
ist demBetheiligtenabschriftlichmitzutheilen.

§. 227.
Die Parteien könnendie AufhebungeinesTermins vereinbaren.
Wird die VerlegungeinesTermins beantragt,so finden die Bestimmungen

über VerlängerungeinerFrist entsprechendeAnwendung.

5. 228.
Die VerlegungeinesTermins, dieVertagungeinerVerhandlungund die An=

beraumungeines Termins zur Fortsetzungder Verhandlungkann auchvon Amts=
wegenerfolgen. D

8. 229.
Die in diesemTitel demGerichtund demVorsitzendenbeigelegtenBefugnisse

stehendembeauftragtenoder ersuchtenRichter in Bezug auf die von diesenzu be—
stimmendenTermineund Fristenzu.

Vierter Titel.
Folgen der Versaumung. Wiedereinsetzungin den vorigenStand.

S. 230.
Die Versäumungeiner Prozeßhandlunghat zur allgemeinenFolge) daß die

Partei mit der vorzunehmendenProzeßhandlungausgeschlossenwird.

K.231.
Einer Androhungder gesetzlichenFolgen derVersäumung bedarf es nicht;

dieselbentreten von selbst ein, sofern nicht diesesGesetzeinen aufVerwirklichung
des RechtsnachtheilsgerichtetenAntrag erfordert.

Im letzterenFalle kann) solangenicht der Antrag gestelltund die mündliche
Verhandlungüber denselbengeschlossenist, die versäumteProzeßhandlungnach=
geholt werden.
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§.232.
Auf Grund der den Minderjährigenund den ihnengleichgestelltenPersonen

als solchenzustehendenRechtefindet die Aufhebungder Folgen einer Versäumung
nicht statt.

Insofern die Aufhebungder Folgen einerunverschuldetenVersäumungzulässig
ist, wird eineVersäumung,welchein derVerschuldungeinesVertretersihrenGrund
hat, als eineunverschuldetenicht angesehen.

S. 233.
Einer Partei, welchedurchNaturereignisseoder andereunabwendbareJufälle

verhindertwordenist, eineNothfrist einzuhalten,ist auf Antrag dieWiedereinsetzung
in denvorigenStand zu ertheilen.

Hat einePartei die Einspruchsfristversäumt,so ist ihr die Wiedereinsetzung
auchdann zu ertheilen,wenn sie von der Zustellungdes Versäumnißurtheilsohne
ihr VerschuldenkeineKenntnißerlangthat.

S. 234.
Die Wiedereinsetzungmuß innerhalbeinerzweiwöchigenFrist beantragtwerden.
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdas Hindernißgehobenistj sie

kanndurchVereinbarungder Parteien nicht verlängertwerden.
NachAblauf einesJahres, von dem Ende der versäumtenNothfrist an ge=

rechnet,kanndie Wiedereinsetzungnichtmehrbeantragtwerden.

S. 235.
Die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand gegendie Versäumungeiner

Nothfristist derPartei auf Antragauchdannzu ertheilen,wennspätestensam dritten
Tage vor Ablauf der Nothfrist das zur WahrungderselbenzuzustellendeSchriftstück
demGerichtsvollzieheroder, soferndie Justellung unter Vermittelungdes Gerichts=
schreiberserfolgensoll, demGerichtsschreiberzumIweckederJustellungübergebenist.

Das Gleiche gilt, wenn die Versäumungder Nothfrist dadurchveranlaßt
wordenist, daß das angefochteneUrtheil den Prozeßbevollmächtigtendes Gegners
unrichtig bezeichnet.

In den Fällen des Abs. 1 muß die Wiedereinsetzunginnerhalbeiner ein=
monatigenFrist nachAblauf der versäumtenNothfrist beantragtwerden.

S. 236.
Die Wiedereinsetzungwird durch Zustellung eines Schriftsatzesbeantragt.

Derselbemuß enthalten:
1 die Angabeder die WiedereinsetzungbegründendenThatsachen;
2. die Angabeder Mittel für derenGlaubhaftmachung;
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3. die Nachholung der versäumtenProzeßhandlung oder, wenn diesebereits
nachgeholtist, die Bezugnahmehierauf; im Falle der Versaumungder im
F§.466 bezeichnetenNothfrist auchdie Ladung des Gegners zur Eides=
leistungund zur weiterenmündlichenVerhandlung.

Ist die Einlegung der sofortigen Beschwerdeversäumt worden, so wird der
Antrag auf WiedereinsetzungdurchEinreichungdes Schriftsatzesbei Gerichtgestellt.
Die Einreichungkannsowohlbei demGerichte,von welchemdie angefochteneEnt=
scheidungerlassenist, als auchbei demBeschwerdegerichterfolgen.

Im Falle des §. 235 Abs. 1 kann die Wiedereinsetzungauch in dem für
die mündliche Verhandlung bestimmtenTermine ohne vorgängige Justellung eines
Schriftsatzes beantragt werden, wenn die Zustellung der Ladung zu dem Termin
innerhalbder einmonatigenFrist nachAblauf der versäumtenNothfristerfolgt ist.

lr
Über den Antrag aufWiedereinsetzungentscheidetdas Gericht, welchemdie

Entscheidungüber die nachgeholteProzeßhandlungzusteht.

S. 238.
Das Verfahrenüber den Antrag auf Wiedereinsetzungist mit demVerfahren

über die nachgeholteProzeßhandlungzu verbinden. Das Gericht kann jedochdas
Verfahrenzunächstauf dieVerhandlungundEntscheidungüber denAntragbeschranten.

Auf dieCnischeidungüberdieJulässigkeitdesAntrags und auf dieAnfechtung
der Entscheidungfinden die VorschriftenAnwendung,welchein diesenBeziehungen
für die nachgeholteProzeßhandlung gelten. Der Partei, welcheden Antrag gestellt
har,) steht jedochder Einspruch nicht zu.

Die Kostender Wiedereinsetzungfallen demAntragstellerzur Last, soweitsie
nicht durcheinenunbegründetenWiderspruchdes Gegnersentstandensind.

Fünfter Ditel.
Unterbrechungund AussetzungdesVerfahrens.

8 239
Im Falle des Todes einer Partei tritt eine Unterbrechungdes Verfahrens

bis zu dessenAufnahmedurchdie Rechtsnachfolgerein.
Wird die Aufnahme verzögert, so könnendie Rechtsnachfolgerzur Aufnahme

und zugleichzur Verhandlung der Hauptsachegeladenwerden.
Der dieLadungenthaltendeSchriftsatzist denRechtsnachfolgernselbstzuzustellen.

Die Ladungsfristwird von demVorsitzendenbestimmt.
Erscheinendie Rechtsnachfolgerin dem Termine nicht, so ist auf Antrag die

behaupteteRechtsnachfolgeals zugestandenanzunehmenund zur Hauptsachezu ver—
handeln.



—455—-—

Der Erbe ist vor der Annahmeder Erbschaftzur FortsetzungdesRechtsstreits
nichtverpflichtet. «

S. 240.
Im Falle der EröffnungdesKonkursesüber das VermögeneinerPartei wird

dasVerfahren, wenn es die Konkursmassebetrifft, unterbrochen,bis dasselbenachden
für denKonkurs geltendenBestimmungenaufgenommenoder das Konkursverfahren
aufgehobenwird.

S. 241.
Verliert einePartei die Prozeßfähigkeitoder stirbt der gesetzlicheVertreter

einer Partei oder hört die Vertretungsbefugnißdesselbenauf, ohne daß die Partei
prozeßfähig geworden ist, so wird das Verfahren unterbrochen,bis der gesetzliche
Vertreter oder der neue gesetzlicheVertreter von seinerBestellung demGegnerAnzeige
macht, oder bis der Gegner seineAbsicht, das Verfahren fortzusetzen,dem Ver=
treteranzeigt.

DieseVorschriftfindetentsprechendeAnwendung,wenneineNachlaßverwaltung
angeordnetwird.

s.242.
Tritt während des Rechtsstreitszwischeneinem Vorerben und einem Dritten

über einenderNacherbfolgeunterliegendenGegenstandder Fall derNacherbfolgeein,
so finden, sofern der Vorerbe befugt war, ohne Justimmung desNacherbenüber den
Gegenstandzu verfügen,hinsichtlichder Unterbrechungund der Aufnahmedes Ver=
fahrensdie Vorschriftendes §. 239 entsprechendeAnwendung.

F.243.
Wird im Falle der Unterbrechungdes Verfahrens durch den Tod einer Parteie

ein Nachlaßpflegerbestelltoder ist ein zur Führung des Rechtsstreitsberechtigter
Testamentsvollstreckervorhanden,so kommendie Vorschriften des §. 241 und, wenn
über denNachlaßder Konkurseröffnetwird, die Vorschriftendes §. 240 inBetref
der Aufnahmedes Verfahrenszur Anwendung.

8 244
Stirbt in Anwaltsprozessender Anwalt einer Partei oder wird derselbeun=

fähig, die Vertretung der Partei fortzuführen,so tritt eine Unterbrechungdes
Verfahrensein, bis der bestellteneueAnwalt von seinerBestellungdem Gegner
Anzeigemacht.

Wird dieseAnzeigeverzögert,so kanndie Partei selbstzur Verhandlungder
Hauptsachegeladenoderzur BestellungeinesneuenAnwalts binneneinervon dem
Vorsitzendenzu bestimmendenFrist aufgefordertwerden. Wird dieser Aufforderung
nicht Folge geleistet, so ist das Verfahren als aufgenommenanzusehen. Bis zur
nachträglichenAnzeigeder BestellungeinesneuenAnwalts könnenalle Justellungen
an die zur AnzeigeverpflichtetePartei, sofern dieseweder am Orte desProzeßgerichts



nochinnerhalbdes Amtsgerichtsbezirkswohnt, in welchemdas Prozeßgerichtseinen
Sitz hat, durch Aufgabe zur Post (F. 175) erfolgen.

8 245
Hört in Folge eines Krieges oder eines anderenEreignissesdie Thätigkeit

des Gerichts auf, so wird für die Dauer diesesZustandesdas Verfahrenunter=
brochen.

8. 246.
Fand in denFällen des Todes, des Verlustesder Prozeßfähigkeit,desWeg=

falls des gesetzlichenVertreters, der Anordnungeiner Nachlaßverwaltungoder des
Eintritts derNacherbfolge(§§.239, 241, 242) eineVertretungdurcheinenProzeß=
bevollmächtigtenstatt, so tritt eine Unterbrechungdes Verfahrens nicht ein; das
Prozeßgerichthat jedochauf Antrag des Bevollmächtigten,in den Fällen des Todes
und der Nacherbfolgeauchauf Antrag des Gegnersdie AussetzungdesVerfahrens
anzuordnen.

Die Dauer derAussetzungund die AufnahmedesVerfahrensrichtetsichnach
denVorschriftender 85.239, 241—.243; in denFällen desTodes und derNach=
erbfolgeist der die Ladung enthaltendeSchriftsatzauchdem Bevollmächtigtenzu=
zustellen.

§. 247.
BefindetsicheinePartei zu Kriegszeitenim Militärdiensteoderhält sicheine

Partei an einemOrte auf, welcherdurchobrigkeitlicheAnordnungoder durchKrieg
oder durchandereJufälle von demVerkehremit demProzeßgerichtabgeschnittenist,
so kann dasselbeauchvon Amtswegendie Aussetzungdes Verfahrensbis zur Be—
seitigungdes Hindernissesanordnen.

S. 248.
Das Gesuchum Aussetzungdes Verfahrens ist bei dem Prozeßgerichtanzu=

bringen;es kannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.
Die EntscheidungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

8.2409.
Die Unterbrechungund AussetzungdesVerfahrenshat die Wirkung, daß der

Lauf einer jeden Frist aufhört und nach Beendigung der Unterbrechungoder Aus—
setzungdie volle Frist von neuemzu laufenbeginnt.

Die während der Unterbrechungoder Aussetzungvon einer Partei inAnsehung
der HauptsachevorgenommenenProzeßhandlungensind der anderenPartei gegenüber
ohnerechtlicheWirkung.

Durch die nach demSchlusse einer mündlichenVerhandlung eintretendeUnter=
brechungwird die Verkündungder auf Grund dieserVerhandlungzu erlassenden
Entscheidungnicht gehindert.
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§.250.
Die Aufnahmeeines unterbrochenenoder ausgesetztenVerfahrensund die in

diesemTitel erwähntenAnzeigenerfolgendurchZustellungeinesSchriftsatzes.

Die Parteien könnenvereinbaren,daß das Verfahrenruhensolle. Die Ver=
einbarunghat auf den Lauf der Nothfristen keinenEinfluß.

Erscheinenin einemTermine zur mündlichenVerhandlungbeide Parteien
nicht, so ruht das Verfahren,bis einePartei eineneueLadungzustellenläßt.

F. 252.
GegendieCntscheidung,durchwelcheauf Grund derVorschriftendiesesTitels

oder auf Grund anderer gesetzlicherBestimmungen die Aussetzungdes Verfahrens
angeordnetoderabgelehntwird, findetBeschwerde,im Falle derAblehnungsofortige
Beschwerdestatt.

SweitesBuch.
Verfahren in erster Instanz.

Erster Abschnitt.

Verfahren vor den Landgerichten.

Erster DTitel.
Verfahrenbis zumUrtheil.

S. 253.
Die Erhebungder Klage erfolgt durchJustellungeinesSchriftsatzes.
Derselbemuß enthalten:
I. die Bezeichnungder Parteien und des Gerichts;
2. die bestimmteAngabe des Gegenstandesund des Grundes des erhobenen

Anspruchs, sowie einen bestimmtenAntrag)
3. die Ladungdes Beklagtenvor das Prozeßgerichtzur mündlichenVerhand=

lung des Rechtsstreits.
In derKlageschriftsoll fernerderWerth des nicht in einerbestimmtenGeld=

summebestehendenStreitgegenstandesangegebenwerden,wenndie Zuständigkeitdes
Gerichtsvon diesemWertheabhängt.

Reichs=Gesetzbl.1898. 74
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Außerdemfindendie allgemeinenBestimmungenüberdievorbereitendenSchrift=
sätzeauchauf die KlageschriftAnwendung.

g.254.
Wird mit der Klage auf Rechnungslegungoder auf VorlegungeinesVer=

mögensverzeichnissesoder auf Leistungdes Offenbarungseidesdie Klage auf Heraus=
gabe desjenigenverbunden,was der Beklagte aus dem zu Grunde liegendenRechts=
verhältnisseschuldet,so kanndie bestimmteAngabederLeistungen)welchederKläger
beansprucht,vorbehaltenwerden, bis die Rechnungmitgetheilt, das Vermögens=
verzeichnißvorgelegtoderder Offenbarungseidgeleistetist.

z.266.
Hat der Kläger für den Fall, daß der Beklagtenicht vor demAblauf einer

ihm zu bestimmendenFrist den erhobenenAnspruchbefriedigt,dasRecht, Schadens=
ersatzwegenNichterfüllungzu fordernoderdie AufhebungeinesVertrags herbeizu=
führen) so kanner verlangen,daß die Frist im Urtheilebestimmtwird.

Das Gleichegilt, wenn demKläger das Recht, die AnordnungeinerVer=
waltung zu verlangen,für denFall zusteht,daß derBeklagtenichtvor demAblauf
einer ihm zu bestimmendenFrist die beanspruchteSicherheitleistet, sowieim Falle
des §. 2193 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchsfür die Bestimmung einer Frist
zur Vollziehungder Auflage.

S. 256.
Auf Feststellungdes BestehensoderNichtbestehenseinesRechtsverhältnisses,

auf Anerkennungeiner Urkunde oder auf Feststellungder Unechtheitderselbenkann
Klage erhobenwerden,wennderKläger ein rechtlichesInteressedaranhat, daßdas
Rechtsverhältnißoderdie EchtheitoderUnechtheitderUrkundedurchrichterlicheEnt=
scheidungalsbald festgestelltwerde.

g.257.
Ist die Geltendmachungeinernicht von einerGegenleistungabhängigenGeld—

forderungoder die Geltendmachungdes Anspruchsauf RäumungeinesGrundstücks,
einesWohnraums oder eines anderenRaumes an denEintritt einesKalendertags
geknüpft,so kannKlage auf künftigeZahlung oderRäumungerhobenwerden.

.. 258.
Bei wiederkehrendenLeistungenkann auchwegender erstnachErlassungdes

Urtheils fällig werdendenLeistungenKlage auf künftigeEntrichtungerhobenwerden.

g.259.
Klage auf künftigeLeistungkannaußerdenFällen der 88.257, 258 erhoben

werden,wenndenUmständennachdieBesorgnißgerechtfertigtist, daßderSchuldner
sichder rechtzeitigenLeistungentziehenwerde.
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8. 260.
MehrereAnsprüchedes Klägers gegendenselbenBeklagtenkönnen,auchwenn

sie auf verschiedenenGründen beruhen, in einer Klage verbundenwerden, wenn für
sämmtlicheAnsprüchedas Prozeßgerichtzuständigund dieselbeProzeßartzulässigist.

*
Die Klageschriftist zumZweckeder BestimmungdesTermins zur mündlichen

Verhandlungbei demGerichtsschreiberdes Prozeßgerichtseinzureichen.
Der Termin soll nur soweithinausgerücktwerden,als es zur Wahrungder

Einlassungsfristgebotenerscheint.
Nach erfolgterBestimmungdes Termins hat der Kläger für die Zustellung

der KlageschriftSorge zu tragen.
S. 262.

Iwischender Justellung der Klageschriftund demTermine zur mündlichen
Verhandlungmuß ein Jeitraum von mindestenszwei Wochenliegen(Einlassungs=
frist). In Meß=und Marktsachenbeträgt die Einlassungsfristmindestensvierund=
zwanzigStunden.

Ist die Justellungim Auslandevorzunehmen,so hat derVorsitzendebeiFest=
setzungdes Termins die Einlassungsfristzu bestimmen.

S. 263.
Durch die Erhebungder Klage wird die Rechtshängigkeitder Streitsachebe=

gründet.
Die Rechtshängigkeithat folgendeWirkungen:
1. wennwährend der Dauer der Rechtshängigkeitvon einer Partei die

Streitsacheanderweitanhängiggemachtwird) so kann der Gegnerdie
Einrededer Rechtshängigkeiterheben;

2. die Juständigkeitdes Prozeßgerichtswird durcheineVeränderungder sie
begründendenUmständenicht berührt.

S. 264.
Nach demEintritte der Rechtshängigkeitist eine Aenderungder Klage nur

zuzulassen,wennder Beklagteeinwilligt oderwennnachdemErmessendes Gerichts
durchdie Aenderungdie VertheidigungdesBeklagtennichtwesentlicherschwertwird.

S. 265.
Die Rechtshängigkeitschließtdas Recht der einen oder der anderenPartei

nicht aus, die in Streit befangeneSache zu veräußernoderden geltendgemachten
Anspruchabzutreten.

Die VeräußerungoderAbtretung hat auf denProzeß keinenEinfluß. Der
Rechtsnachfolgerist nichtberechtigt,ohneJustimmungdes GegnersdenProzeß als
Hauptparteian Stelle des Rechtsvorgängerszu übernehmenodereineHauptinter=
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ventionzu erheben. Tritt der Rechtsnachfolgerals Nebenintervenientauf, so findet
der §. 69 keineAnwendung.

Hat der Kläger veräußertoder abgetreten,so kannihm, soferndas Urtheil
nach §. 325 gegendenRechtsnachfolgernicht wirksam sein würde, der Einwand ent=gegengesetztwerden,daß er zur GeltendmachungdesAnspruchsnichtmehrbefügtsei.

P.266.
Ist über das BestehenoderNichtbesteheneinesRechtsf welchesfür ein Grund=

stückin Anspruchgenommenwird, odereinerVerpflichtung,welcheauf einemGrund=
stückeruhen soll, zwischendem Besitzerund einemDritten ein Rechtsstreitanhängig,
so ist im Falle der VeräußerungdesGrundstücksderRechtsnachfolgerberechtigtundauf Antrag desGegnersverpflichtet,denRechtsstreitin der Lage, in welcherer sich
befindet,als Hauptparteizu übernehmen.

Diese Bestimmungkommtinsoweitnicht zur Anwendung,als ihr Vorschriften
des bürgerlichenRechts zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von einemNicht=
berechtigtenherleiten,entgegenstehen.In einemsolchenFalle findet,wennderKläger
veräußerthat, die Vorschriftdes §. 265 Abf. 3 Anwendung.

S.267.
Die Vorschriften des bürgerlichenRechts über die sonstigenWirkungen der

Rechtshängigkeitbleibenunberührt. Diese Wirkungen,sowiealle Wirkungen,welche
durchdie Vorschriftendes bürgerlichenRechtsan die Anstellung,Mittheilung oder
gerichtlicheAnmeldungder Klage, an die Ladung oderEinlassungdes Beklagten
geknüpftwerden,tretenunbeschadetder Vorschriftdes §. 207 mit derErhebungderKlage ein.

K.268.
Als eineAenderungder Klage ist es nicht anzusehen,wennohneAenderung

des Klagegrundes
1. die thatsächlichenoder rechtlichenAnführungenergänzt oder berichtigt

werden; ".
2. der Klagantrag in der Hauptsacheoder in Bezug auf Nebenforderungen

erweitertoder beschränktwird;
3. statt des ursprünglichgefordertenGegenstandeswegeneiner späterein—

getretenenVeränderungein andererGegenstandoder das Interessege—
fordertwird.

z.269.
Die Einwilligung des Beklagtenin die Aenderungder Klage ist anzunehmen,

wennderselbe,ohne der Aenderungzu widersprechen,sichin einermündlichenVer=handlungauf die abgeänderteKlage eingelassenhat.
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§.270.
Eine Anfechtungder Entscheidung,daß eineAenderungder Klage nichtvor=

liegeoderdaß die Aenderungzuzulassensei, findetnicht statt.

#l71.
Die Klage kann ohneEinwilligung des Beklagtennur bis zum Beginneder

mündlichenVerhandlungdes Beklagtenzur Hauptsachezurückgenommenwerden.
Die Jurücknahmeder Klage erfolgt, wennsie nicht bei der mündlichenVer=

bandlungerklärt wird, durchZJustellungeinesSchriftsatzes. Abschriftdesselbenist
sofortnacherfolgterJustellungauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.

Die Jurücknahmeder Klage hat zur Folge, daß der Rechtsstreitals nicht
anhängiggewordenanzusehenist; sie verpflichtetden Kläger, die Kosten desRechts=
streits zu tragen, sofernnichtüber dieselbenbereitsrechtskräftigerkanntist. Auf
Antrag desBeklagtenist dieseVerpflichtungdurchUrtheil auszusprechen.

Wird die Klage von neuemangestellt,so kann der BeklagtedieEinlassung
verweigern,bis die Kostenerstattungerfolgt ist.

5. 272.
Jede Partei hat demGegnersolchethatsächlicheBehauptungen,Beweismittel

undAnträge,auf welchederselbevoraussichtlichohnevorhergehendeErkundigungkeine
Erklärungabgebenkann, vor der mündlichenVerhandlungmittels vorbereitenden
Schriftsatzesso zeitigmitzutheilen,daß derGegnerdie erforderlicheErkundigungnoch
einzuziehenvermag.

Tritt eineVertagungder mündlichenVerhandlungein, so kanndas Gericht
die Fristenbestimmen,binnenwelcherdie nocherforderlichenvorbereitendenSchrift=
sätzemitzutheilensind.

§. 273.
Die mündlicheVerhandlungerfolgtnachden allgemeinenVorschriften.

S. 274.
ProzeßhinderndeEinredensind gleichzeitigund vor der Verhandlungdes Be=

klagtenzur Hauptsachevorzubringen. s
Als solcheEinredensind nur anzusehen:
1. die Einrededer Unzuständigkeitdes Gerichts,
2. die Einrededer UnzulässigkeitdesRechtswegs,
3. die Einrede,daß dieEntscheidungdesRechtsstreitsdurchSchiedsrichterzu

erfolgenhabe,
4. die Einrededer Rechtshängigkeit,
5. die Einrededer mangelndenSicherheitfür dieProzeßkosten,
6. die Einrede, daß die zur Erneuerungdes RechtsstreitserforderlicheEr.

stattungder Kostendes früherenVerfahrensnochnicht erfolgtsei,
7die EinrededermangelndenParteifähigkeit,der mangelndenProzeßfähigkeit

oderder mangelndengesetzlichenVertretung.
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Nach demBeginneder mündlichenVerhandlungdesBeklagtenzurHauptsache
könnenprozeßhinderndeEinredennur geltendgemachtwerden,wenndiefelbenentweder
solchesind, auf welcheder Beklagtewirksamnicht verzichtenkann, oderwennder
Beklagteglaubhaftmacht, daß er ohneseinVerschuldennicht im Stande gewesen
sei, dieselbenvor der Verhandlungzur Hauptsachegeltendzu machen.

S.275.
Über prozeßhinderndeEinredenist besonderszu verhandelnund durchUrtheil

zu entscheiden,wennder Beklagteauf Grund derselbendie Verhandlungzur Haupt=
sacheverweigert,oderwenndas Gericht auf Antrag oder von Amtswegendie ab=
gesonderteVerhandlunganordnet.

Das Urtheil, durchwelchesdie prozeßhinderndeEinredeverworfenwird, ist
in Betreff der Rechtsmittelals Endurtheilanzusehen;das Gericht kann jedochauf
Antrag anordnen,daß zur Hauptsachezu verhandelnsei.

S.276.
Wird die Unzuständigkeitdes Gerichtsauf Grund derBestimmungenüber die

sachlicheZuständigkeit der Gerichte ausgesprochen,so ist zugleich auf Antrag des
Klägers der Rechtsstreitan ein bestimmtesAmtsgerichtdes Bezirks zu verweisen.

Ist dasUrtheil rechtskräftig,so gilt derRechtsstreitals bei demAmtsgerichte
anhängig.

§. 277.
NachErledigungderprozeßhinderndenEinredenkanndasGerichtin Prozessen,

welchedie RichtigkeiteinerRechnung,eineVermögensauseinandersetzungoderähnliche
Verhältnissezum Gegenstandehaben,unter Vertagungder mündlichenVerhandlung
ein vorbereitendesVerfahrenanordnen.

S. 278.
Angriffs=und Vertheidigungsmittel(Einreden,Widerklage,Replikenu. s. w.)

könnenbis zum SchlussederjenigenmündlichenVerhandlung,auf welchedas Urtheil
ergeht,geltendgemachtwerden.

Das Gerichtkann, wenn durchdas nachträglicheVorbringeneinesAngriffs=
oderVertheidigungsmittelsdie Erledigungdes Rechtsstreitsverzögertwird, der ob=
siegendenPartei, welchenachfreier richterlicherÜberzeugungim Stande war, das
Angriffs- oderVertheidigungsmittelzeitigergeltendzu machen,dieProzeßkostenganz
oder theilweiseauferlegen.

#§.279.
Vertheidigungsmittel,welchevondemBeklagtennachträglichvorgebrachtwerden,

könnenauf Antrag zurückgewiesenwerden,wenndurchderenJulassungdieErledigung
desRechtsstreitsverzögertwerdenwürde,und dasGerichtdie Überzeugunggewinnt,
daß der Beklagtein derAbsicht,denProzeß zu verschleppen,oderaus groberNach=
lässigkeitdie Vertheidigungsmittelnicht früher vorgebrachthat.
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§.280.
Bis zumSchlussederjenigenmündlichenVerhandlung,auf welchedas Urtheil

ergeht,kannder Kläger durchErweiterungdesKlagantrags, derBeklagtedurchEr=
hebungeinerWiderklagebeantragen,daßeinim Laufe desProzessesstreitiggewordenes
Rechtsverhältniß,von dessenBestehenoderNichtbestehendieEntscheidungdesRechts—
streitsganzoderzumTheileabhängt,durchrichterlicheEntscheidungfestgestelltwerde.

S. 281.
Die Rechtshängigkeiteines erst im Laufe des Prozesses erhobenenAnspruchs

tritt mit demJeitpunkteein, in welchemderAnspruchin dermündlichenVerhandlung
geltendgemachtwird.

S. 282.
Jede Partei hat unterBezeichnungderBeweismittel,derensie sichzumNach=

weiseoderzur WiderlegungthatsächlicherBehauptungenbedienenwill, denBeweis
anzutretenundüber die von derGegenparteiangegebenenBeweismittelsichzu erklären.

In Betreffder einzelnenBeweismittelwird die Beweisantretungund die Er=
klärungauf dieselbedurchdie Vorschriftendes sechstenbis zehntenTitels bestimmt.

S. 283.
Beweismittelund Beweiseinredenkönnenbis zum Schlussederjenigenmünd=

lichen Verhandlung, auf welchedas Urtheil ergeht, geltendgemachtwerden.
Auf dasnachträglicheVorbringenvonBeweismittelnundBeweiseinredenfindet

die Vorschriftdes §. 278 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

g.284.
Die Beweisaufnahmeund die Anordnungeines besonderenBeweisaufnahme—

verfahrensdurchBeweisbeschlußwird durchdie Vorschriftendes fünftenbis elften
Titels bestimmt.

8. 285
Über das ErgebnißderBeweisaufnahmehabendieParteien unterDarlegung

desStreitverhältnisseszu verhandeln.
Ist die Beweisaufnahmenicht vor dem Prozeßgerichterfolgt, so habendie

Parteien das Ergebnißderselbenauf Grund der Beweisverhandlungenvorzutragen.

g.286.
Das GerichthatunterBerücksichtigungdesgesammtenInhalts derVerhandlungen

und des ErgebnisseseineretwaigenBeweisaufnahmenachfreierÜberzeugungzu ent—
scheiden,ob einethatsächlicheBehauptungfür wahr oder für nichtwahr zu erachten
sei. In dem Urtheile sind die Gründe anzugeben,welchefür die richterlicheÜber—
zeugungleitendgewesensind.

An gesetzlicheBeweisregelnist das Gerichtnur in den durchdiesesGesetz
bezeichnetenFällen gebunden.
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Ist unter denParteien streitig, ob einSchadenentstandensei, und wie hoch
sichder Schadenoderein zu ersetzendesInteressebelaufe,so entscheidethierüberdasGerichtunterWürdigungaller Umständenachfreier Überzeugung. Ob und inwie—
weit einebeantragteBeweisaufnahmeoder von Amtswegendie Begutachtungdurch
Sachverständigeanzuordnensei, bleibt demErmessendes Gerichtsüberlassen.Das
Gericht kann anordnen, daß der Beweisführer den Schaden oder das Interesseeidlich
schätze.In diesemFalle hat dasGerichtzugleichdenBetrag zu bestimmen,welchen
die eidlicheSchätzungnichtübersteigendarf.

Die Vorschriftenüber denSchätzungseidwerdenaufgehoben.

g.288.
Die von einerPartei behauptetenThatsachenbedürfeninsoweitkeinesBeweises,

als sie im Laufe desRechtsstreitsvon demGegnerbei einermündlichenVerhandlung
oderzum ProtokolleeinesbeauftragtenoderersuchtenRichterszugestandensind.

Jur Wirksamkeitdes gerichtlichenGeständnissesist dessenAnnahme nicht
erforderlich.

§S.289.
Die Wirksamkeitdes gerichtlichenGeständnisseswird dadurchnichtbeeinträchtigt,

daß demselbeneineBehauptunghinzugefügtwird, welcheein selbständigesAngriffs=
oderVertheidigungsmittelenthält.

Inwiefern eine vor Gericht erfolgte einräumendeErklärung ungeachtetanderer
zusätzlicheroder einschränkenderBehauptungenals ein Geständnißanzusehensei,
bestimmtsichnachder Beschaffenheitdes einzelnenFalles.

g.290.
Der Widerruf hat auf dieWirksamkeitdesgerichtlichenGeständnissesnur dann

Einfluß, wenn die widerrufendePartei beweist,daß das Geständnißder Wahrheit
nicht entsprecheund durcheinenIrrthum veranlaßtsei. In diesemFalle verliert
das GeständnißseineWirksamkeit.

291.
Thatsachen,welchebei demGerichtoffenkundigsind, bedürfenkeinesBeweises.

P.292.
Stellt das Gesetzfür das Vorhandenseineiner ThatsacheeineVermuthung

auf, so ist der Beweis des Gegentheilszulässig,sofernnicht dasGesetzeinAnderes
vorschreibt. Dieser Beweis kann auch durchEideszuschiebungnach Maßgabe der
5§.445 ff. geführtwerden.

g.293.
Das in einem anderen Staate geltendeRecht, die Gewohnheitsrechteund

Statuten bedürfendes Beweisesnur insofern, als sie demGerichtunbekanntsind.
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Bei ErmittelungdieserRechtsnormenist das Gericht auf die von denParteien bei—
gebrachtenNachweisenichtbeschränkt;es ist befugt,auchandereErkenntnißquellenzu
benutzenund zum ZweckeeinersolchenBenutzungdas Erforderlicheanzuordnen.

8. 294.
Wer einethatsächlicheBehauptungglaubhaftzu machenhat, kann sich aller

Beweismittel,mit Ausnahmeder Eideszuschiebung,bedienen,auchzur Versicherung
an Eidesstattzugelassenwerden.

Eine Beweisaufnahme,welchenicht sofort erfolgenkann, ist unstatthaft.

§. 295.
Die Verletzungeinerdas Verfahrenund insbesonderedie Form einerProzeß=

handlung betreffendenVorschrift kann nicht mehr gerügt werden, wenndie Partei auf
die Befolgungder Vorschrift verzichtet,oder wenn sie bei der nächstenmündlichen
Verhandlung)welcheauf Grund des betreffendenVerfahrensstattgefundenhat oder
in welcherauf dasselbeBezuggenommenist, denMangel nicht gerügthat, obgleich
sie erschienenund ihr der Mangel bekanntwar oderbekanntsein mußte.

Die vorstehendeBestimmungkommtnichtzur Anwendung,wennVorschriften
verletztsind, auf derenBefolgungeinePartei wirksamnicht verzichtenkann.

K.296. -
Das Gericht kann in jeder Lage des Rechtsstreitsdie gütlicheBeilegun

desselbenoder einzelnerStreitpunkte versuchenoder die Parteien zum Zwecke des
Sühneversuchsvor einenbeauftragtenoder ersuchtenRichter verweisen.

Zum Zweckedes Sühneversuchskanndas persönlicheErscheinender Parteien
angeordnetwerden. s

§.297.
Die Anträge müssenaus den vorbereitendenSchriftsätzenverlesenwerden.
Soweit vorbereitendeSchriftsätzenichtmitgetheiltoderdie Anträgein solchen

nichtenthaltensind, muß die Verlesungaus einemdemProtokolleals Anlage bei=
zufügendenSchriftsatzeerfolgen.

Dasselbegilt von Anträgen) welchevon früher verlesenenin wesentlichen
Punktenabweichen.

Die NichtbeachtungdieserVorschriftenhat dieNichtberücksichtigungderAnträge
zur Folge.

S. 298.
Soweit es sichnichtum Anträge (F. 297) handelt, sind wesentlicheErklärungen,

welchein vorbereitendenSchriftsätzennichtenthaltensind,oderwesentlicheAbweichungen
von dem Inhalte solcherSchriftsätze, mögen die Abweichungenin Zusätzen, Weg=
lassungenodersonstigenAbänderungenbestehen,auf Antrag durchSchriftsätze,welche
demProtokolleals Anlage beizufügensind, festzustellen.

In gleicherWeise sind auf Antrag auchGeständnissesowie die Erklärungen
überAnnahmeoderZurückschiebungzugeschobenerEide festzustellen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 75
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§.299.
DieParteieiiköniienvondenProzeßakteiiEinsichtnehmenundsichausden-

selbendurchden GerichtsschreiberAusfertigungen,Auszügeund Abschriftenertheilen
lassen. . "

Dritten Personenkann der Vorstand des Gerichts ohne Einwilligung der
Parteien dieEinsichtderAktennur gestatten,wenneinrechtlichesInteresseglaubhaft
gemachtwird.

Die Entwürfe zu Urtheilen, Beschlüssenund Verfügungen, die zur Vorbereitung
derselbengeliefertenArbeiten,sowiedieSchriftstücke,welcheAbstimmungenoderStraf—
verfügungenbetreffen,werdenwedervorgelegtnochabschriftlichmitgetheilt.

Zweiter Titel.
Urtheil.

z. 300.
Ist derRechtsstreitzur Endentscheidungreif, so hat dasGerichtdieselbedurch

Endurtheilzu erlassen.
Dasselbegilt, wennvon mehrerenzumZweckegleichzeitigerVerhandlungund

EntscheidungverbundenenProzessennur der einezur Endentscheidungreif ist.

S.301.
Ist von mehrerenin einerKlage geltendgemachtenAnsprüchennur der eine,

oder ist nur ein Theil eines Anspruchs, oder bei erhobenerWiderklage nur die
Klage oderdieWiderklagezurEndentscheidungreif, so hat dasGerichtdieselbedurch
Endurtheil(Theilurtheil)zu erlassen.

Die ErlassungeinesTheilurtheilskannunterbleiben,wenndas Gerichtsie
nachLage der Sachenicht für angemessenerachtet.

S. 302.
Hat derBeklagtedieAufrechnungeinerGegenforderunggeltendgemacht,welche

mit der in der Klage geltendgemachtenForderungnicht in rechtlichemJusammen=
hangesteht,so kann, wennnur dieVerhandlungüberdieForderungzur Entscheidung
reif ist, dieseunter Vorbehaltder Entscheidungüber die Aufrechnungerfolgen.

Enthält das Urtheil keinenVorbehalt, so kann die Ergänzungdes Urtheils
nachVorschriftdes §. 321 beantragtwerden.

Das Urtheil, welchesunter Vorbehaltder Entscheidungüber die Aufrechnung
ergeht,ist in Betreff der Rechtsmittelund der Zwangsvollstreckungals Endurtheil
anzusehen.

In Betreff der Aufrechnung,über welchedie Entscheidungvorbehaltenist,
bleibt der Rechtsstreitanhängig. Soweit sich in dem weiterenVerfahrenergiebt,
daß der Anspruchdes Klägers unbegründetwar, ist das frühereUrtheil aufzuheben,
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der Kläger mit dem Anspruch abzuweisenund über die Kosten anderweit zu ent=
scheiden. Der Kläger ist zum Ersatzedes Schadens verpflichtet, der dem Beklagten
durchdieVollstreckungdesUrtheils oderdurcheinezur AbwendungderVollstreckung
gemachteLeistungentstandenist. Der Beklagte kann den Anspruch auf Schadensersatz
in dem anhängigenRechtsstreitegeltendmachen;wird der Anspruch geltend gemacht,
so ist er als zur Jeit der Jahlung oderLeistungrechtshängiggewordenanzusehen.

S. 303.
Ist ein einzelnesselbständigesAngriffs=oder Vertheidigungsmitteloder ein

Swischenstreitzur Entscheidungreif, so kanndie EntscheidungdurchJwischenurtheil
erfolgen.

S.304.
Ist ein AnspruchnachGrund und Betrag streitig, so kanndas Gerichtüber

den Grund vorab entscheiden.
Das Urtheil ist in Betreff der Rechtsmittel als Endurtheil anzusehen;das

Gerichtkannjedoch,wennder Anspruchfür begründeterklärt ist, auf Antrag an=
ordnen,daß über denBetrag zu verhandelnsei.

S. 305. ·
Durch die Geltendmachungder dem Erben nach den 88. 2014, 2015 des

BürgerlichenGesetzbuchszustehendenEinredenwird eine unter dem Vorbehalteder
beschränktenHaftung ergehendeVerurtheilungdes Erben nichtausgeschlossen.

Das Gleichegilt für dieGeltendmachungderEinreden,die im Falle der fort—
gesetztenGütergemeinschaftdemüberlebendenChegattennachdem§.1489 Abs.2 und
den§. 2014, 2015 des BürgerlichenGesetzbuchszustehen.

S 306.
VerzichtetderKläger bei dermündlichenVerhandlungauf dengeltendgemachten

Anspruch,so ist er auf Grund des Verzichtsmit demAnspruchabzuweisen,wenn
der Beklagtedie Abweisungbeantragt.

S. 307.
ErkennteinePartei dengegensie geltendgemachtenAnspruchbei der münd=

lichenVerhandlungganzoderzumTheil an, so ist sieauf Antrag demAnerkenntnisse
gemäßzu verurtheilen.

S 308.
Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen,was nicht

beantragtist. Dies gilt insbesonderevon Früchten,Zinsen und anderenNeben=
forderungen.

Über die Verpflichtung,die Prozeßkostenzu tragen, hat das Gericht auch
ohneAntrag zu erkennen.

75
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§.309.
Das Urtheil kannnur von denjenigenRichterngefälltwerden,welchederdem

Urtheilezu Grunde liegendenVerhandlungbeigewohnthaben.

S.310.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgt in demTermine, in welchemdie münd—

licheVerhandlunggeschlossenwird, oder in einemsofort anzuberaumendenTermine,
welchernicht über eineWochehinaus angesetztwerdensoll.

S.311.
Die Verkündungdes Urtheils erfolgt durch Vorlesung der Urtheilsformel.

Versäumnißurtheile,Urtheile, welcheauf Grund einesAnerkenntnisseserlassenwerden,
sowieUrtheile, welchedie Folge der Jurücknahmeder Klage oderdes Verzichtsauf
denKlaganspruchoder welcheden Eintritt der in einembedingtenEndurtheilaus=
gedrücktenFolgenaussprechen,könnenverkündetwerden,auchwenndieUrtheilsformel
noch nicht schriftlich abgefaßtist.

Wird die Verkündungder Entscheidungsgründefür angemessenerachtet,so er=
folgt sie durchVorlesungder GründeoderdurchmündlicheMittheilung des wesent=
lichenInhalts.

- §.312.
Die Wirksamkeitder VerkündungeinesUrtheils ist von der Anwesenheitder

Parteien nicht abhängig. Die Verkündunggilt auchderjenigenPartei gegenüberals
bewirkt,welchedenTermin versäumthat.

Die Befugniß einerPartei, auf Grund eines verkündetenUrtheils das Ver—
fahrenfortzusetzenodervon demUrtheil in andererWeiseGebrauchzu machen,ist
von der Zustellungan den Gegner nicht abhängig,soweitnicht diesesGesetzein
Anderesbestimmt.

8. 313.
Das Urtheil enthält:
1. die Bezeichnungder Parteien, ihrer gesetzlichenVertreter und der Prozeß=

bevollmächtigtennachNamen,Stand oderGewerbe,WohnortundPartei=
stellung;

2. die Bezeichnungdes Gerichtsund die Namender Richter, welchebei der
Entscheidungmitgewirkthaben;

3. eine gedrängteDarstellungdes Sach=und Streitstandesauf Grundlage
der mündlichenVorträge der Parteien unter Hervorhebungder gestellten
Anträge(Thatbestand)

4. die Entscheidungsgründe;
die von der Darstellungdes Thatbestandesund der Entscheidungsgründe

äußerlichzu sonderndeUrtheilsformel. «
S
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Bei der Darstellungdes Thatbestandesist eineBezugnahmeauf denInhalt
der vorbereitendenSchriftsätzeund auf die zum SitzungsprotokollerfolgtenFest—
stellungennicht ausgeschlossen.

8. 314.
Der Thatbestanddes Urtheils liefert rücksichtlichdes mündlichenPartei—

vorbringensBeweis. Dieser Beweis kann nur durch das Sitzungsprotokollent=
kräftetwerden.

S.315.
Das Urtheil ist von den Richtern, welchebei der Entscheidungmitgewirkt

haben)zu unterschreiben.Ist ein Richter verhindert,seineUnterschriftbeizufügen,
so wird dies unterAngabedesVerhinderungsgrundesvon demVorsitzendenund bei
dessenVerhinderungvon demältestenbeisitzendenRichterunter demUrtheile bemerkt.

Ein Urtheil, welchesbei der Verkündungnochnicht in vollständigerForm
abgefaßtwar, ist vor Ablauf einerWoche)vomTage derVerkündungan gerechnet,
in vollständigerAbfassungdemGerichtsschreiberzu übergeben.

Der Gerichtsschreiberhat auf demUrtheiledenTag der Verkündungzu be=
merkenund dieseBemerkungzu unterschreiben.

S.316.
Der Gerichtsschreiberhat die verkündetenund unterschriebenenUrtheile in ein

Verzeichnißzu bringen. Das Verzeichnißwird an bestimmten,von demVorsitzenden
im voraus festzusetzendenWochentagenmindestensauf die Dauer einer Woche in der
Gerichtsschreibereiausgehängt.

Der Gerichtsschreiberhat auf demUrtheile den Tag des Aushangs zu be=
merkenund dieseBemerkungzu unterschreiben.

* *5**½
Die Zustellungder Urtheileerfolgt auf Betreibender Parteien.
Solange das Urtheil nicht verkündetund nicht unterschriebenist, dürfen

Ausfertigungen,Auszügeund Abschriftendesselbennicht ertheiltwerden.
Die Ausfertigungenund Auszügeder Urtheilesind von demGerichtsschreiber

zu unterschreibenund mit demGerichtssiegelzu versehen.

S.318.
Das Gerichtist an die Entscheidung,welchein denvon ihm erlassenenEnd=

und Iwischenurtheilenenthaltenist, gebunden. "

§.319.
Schreibfehler,Rechnungsfehlerund ähnlicheoffenbareUnrichtigkeiten,welche

in demUrtheilevorkommen,sind jederzeitvon demGerichteauchvon Amtswegen
zu berichtigen. « ·«
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Über die Berichtigungkann ohne vorgängigemündlicheVerhandlungent=

schiedenwerden. Der Beschluß, welchereineBerichtigung ausspricht, wird auf dem
Urtheil und den Ausfertigungenbemerkt.

Gegen denBeschluß, durch welchender Antrag auf Berichtigungzurückgewiesen
wird, findetkeinRechtsmittel;gegenden Beschluß, welchereineBerichtigungaus=
spricht, findetsofortigeBeschwerdestatt.

P.320.
Enthält der Thatbestand des Urtheils Unrichtigkeiten,welchenicht unter die

Bestimmungdes vorstehendenParagraphen fallen, Auslassungen, Dunkelheiten oder
Widersprüche,so kann die Berichtigungbinneneiner einwöchigenFrist durchZu=
stellungeinesSchriftsatzesbeantragtwerden.

Die Frist beginntmit demTage desAushangsdesVerzeichnisses,in welches
das Urtheil eingetragenist, falls jedochdas Urtheil innerhalbzweierMonate seit
diesemTage zugestelltwird, mit der Zustellungdes Urtheils. Der Antrag kann
schonvor dem Beginne der Frist gestelltwerden.

Der Schriftsatzmuß denAntrag auf Berichtigungund dieLadungdesGegners
zur mündlichenVerhandlungenthalten.

Das Gericht entscheidetohne vorgängigeBeweisaufnahme. Bei der Ent=
scheidungwirken nur diejenigenRichter mit, welchebei demUrtheil mitgewirkt
haben. Ist ein Richter verhindert,so giebtbei Stimmengleichheitdie Stimme des
Vorsitzendenund bei dessenVerhinderungdie Stimme des ältestenRichtersdenAus=
schlag. Eine Anfechtungdes Beschlussesfindet nicht statt. Der Beschluß,welcher
eineBerichtigungausspricht,wird auf demUrtheil und denAusfertigungenbemerkt.

Die Berichtigungdes Thatbestandeshat eineAenderungdes übrigenTheils
des Urtheils nicht zur Folge.

P.321.
Wenn ein nach dem ursprünglichfestgestelltenoder nachträglichberichtigten

Thatbestandevon einerPartei geltendgemachterHaupt- oderNebenanspruch,oder
wennder Kostenpunktbei der Endentscheidungganz oder theilweiseübergangenist,
so ist auf Antrag das Urtheil durchnachträglicheEntscheidungzu ergänzen.

Die nachträglicheEntscheidungmuß binnen einer einwöchigenFrist, welche
mit der Zustellungdes Urtheils beginnt, durchZustellungeines Schriftsatzesbe=
antragtwerden.

Der Schriftsatzmuß denAntrag auf Ergänzungund die LadungdesGegners
zur mündlichenVerhandlungenthalten.

Die mündlicheVerhandlunghat nur den nicht erledigtenTheil des Rechts=
streitszum Gegenstande.

z.322.
Urtheile sind derRechtskraftnur insoweit fähig, als über den durchdie Klage

oderdurchdie WiderklageerhobenenAnspruchentschiedenist.
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Hat der Beklagtedie AufrechnungeinerGegenforderunggeltendgemacht,so
ist dieEntscheidung,daß dieGegenforderungnichtbesteht,bis zurHöhedesBetrags,
für welchendie Aufrechnunggeltendgemachtwordenist, der Rechtskraftfähig.

g.323.
Tritt im Falle der Verurtheilungzu künftigfällig werdendenwiederkehrenden

Leistungeneine wesentlicheAenderungderjenigenVerhältnisseein, welchefür die
Verurtheilungzur Entrichtungder Leistungen,für die Bestimmungder Höhe der
Leistungenoder der Dauer ihrer Entrichtungmaßgebendwaren, so ist jederTheil
berechtigt,im Wege der Klage eine entsprechendeAbänderungdes Urtheils zu
verlangen.

Die Klage ist nur insoweitzulässig,als die Gründe, auf welchesie gestützt
wird, erstnachdemSchlusseder mündlichenVerhandlung,in der eineErweiterung
des Klagantragsoderdie GeltendmachungvonEinwendungenspätestenshätteerfolgen
müssen,entstandensind unddurchEinspruchnichtmehrgeltendgemachtwerdenkönnen.

Die Abänderungdes Urtheils darf nur für dieJeit nachErhebungderKlage
erfolgen.

8. 324.
Ist bei einernachden 88.843 —845 odernach den Ss. 1578—1582 des

BürgerlichenGesetzbuchserfolgtenVerurtheilungzur EntrichtungeinerGeldrentenicht
auf Sicherheitsleistungerkannt,so kannderBerechtigtegleichwohlSicherheitsleistung
verlangen,wennsichdieVermögensverhältnissedesVerpflichtetenerheblichverschlechtert
haben;unter der gleichenVoraussetzungkanner eineErhöhungder in demUrtheile
bestimmtenSicherheitverlangen.

F. 325.
Das rechtskräftigeUrtheil wirkt für und gegendie Parteien und diejenigen

Personen)welchenachdemEintrittederRechtshängigkeitRechtsnachfolgerderParteien
gewordensind oderdenBesitzder in Streit befangenenSache in solcherWeise er=
langt haben,daß eineder Parteien oder ihr RechtsnachfolgermittelbarerBesitzerge=
worden ist.

Die Vorschriftendes bürgerlichenRechtszu Gunstenderjenigen,welcheRechte
von einemNichtberechtigtenherleiten,findenentsprechendeAnwendung.

Betrifft dasUrtheileinenAnspruchaus einereingetragenenReallast, Hypothek,
GrundschuldoderRentenschuld,so wirkt es im Falle einerVeräußerungdesbelasteten
Grundstücksin Ansehungdes Grundstücksgegenden Rechtsnachfolgerauch dann,
wenndieserdieRechtshängigkeitnichtgekannthat. GegendenErstehereinesim Wege
der JwangsversteigerungveräußertenGrundstückswirkt das Urtheil nur dann, wenn
die Rechtshängigkeitspätestensim Versteigerungsterminevor der Aufforderungzur
Abgabevon Gebotenangemeldetwordenist.

; 326§. 3.

Ein Urtheil, daszwischeneinemVorerbenund einemDritten über einengegen
denVorerbenals ErbengerichtetenAnspruchoderüber einenderNacherbfolgeunter=
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liegendenGegenstandergeht,wirkt, sofern es vor dem Eintritte der Nacherbfolge
rechtskräftigwird, für denNacherben.

Ein Urtheil, das zwischeneinemVorerbenund einemDritten über einender
NacherbfolgeunterliegendenGegenstandergeht,wirkt auchgegendenNacherben,so=
fern der Vorerbebefugtist, ohneJustimmungdes Nacherbenüber denGegenstand
zu verfügen.

9.e27.
Ein Urtheil, das zwischeneinemTestamentsvollstreckerund einemDritten über

ein der VerwaltungdesTestamentsvollstreckersunterliegendesRechtergeht,wirkt für
und gegendenErben.

Das Gleichegilt von einemUrtheile, welcheszwischeneinemTestamentsvoll=
streckerund einem Dritten über einen gegenden NachlaßgerichtetenAnspruch ergeht,
wennder Testamentsvollstreckerzur Führungdes Rechtsstreitsberechtigtist.

S. 328.
Die Anerkennungdes Urtheils eines ausländischenGerichtsist ausgeschlossen:
1 wenn die Gerichtedes Staates, dem das ausländischeGericht angehört,
ngach den deutschenGesetzennicht zuständigsind;
2. wennder unterlegeneBeklagteein Deutscherist und sichauf denProzeß

nicht eingelassenhat, soferndie denProzeß einleitendeLadungoderVer=
fügungihm wederin demStaate desProzeßgerichtsin Personnochdurch
GewährungdeutscherRechtshülfezugestelltist;

3. wennin demUrtheilezum NachtheileinerdeutschenPartei von denVor=
schriftendes Artikel 13 Abs. 1, 3 oderder Artikel 17, 18, 22 desEin=
führungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchoder von der Vorschriftdes
auf den Artikel 13 Abs.1 bezüglichenTheiles des Artikel 27 desselben
Gesetzesoder im Falle des Artikel 9 Abs. 3 zumNachtheileder Ehefrau
eines für todt erklärtenAusländers von der Vorschrift des Artikel13
Abs. 2 abgewichenist;

4. wenndie AnerkennungdesUrtheils gegendie gutenSitten odergegenden
Iweck eines deutschenGesetzesverstoßenwürde;

5. wenndie Gegenseitigkeitnicht verbürgtist.
Die Vorschriftder Nr. 5 stehtder Anerkennungdes Urtheils nicht entgegen,

wenn das Urtheil einennicht vermögensrechtlichenAnspruchbetrifft und nachden
deutschenGesetzenein Gerichtsstandim Inlande nicht begründetwar.

z. 329.
Die auf Grund einermündlichenVerhandlungergehendenBeschlüssedesGerichts

müssenverkündetwerden.
Die Vorschriftender §§.309, 310 finden auf Beschlüssedes Gerichts, die

Vorschriftender §§. 312, 317 auf Beschlüssedes Gerichts und auf Verfügungen
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desVorsitzenden,sowieeinesbeauftragtenoder ersuchtenRichtersentsprechendeAn=
wendung.

Nicht verkündeteBeschlüssedes Gerichts und nicht verkündeteVerfügungen des
Vorsitzendenund eines beauftragtenoder ersuchtenRichters sind denParteien von
Amtswegenzugustellen.

Dritter DTitel.
Versaͤumnißurtheil.

S. 330.
Erscheintder Kläger im Termine zur mündlichenVerhandlungnicht, so ist

auf Antrag das Versäumnißurtheildahin zu erlassen,daß derKläger mit derKlage
abzuweisensei.

S. 331.
Beantragt der Kläger gegenden im Termine zur mündlichenVerhandlung nicht

erschienenenBeklagtendasVersäumnißurtheil,so ist das thatsächlichemündlicheVor=
bringendes Klägers als zugestandenanzunehmen.

Soweit dasselbedenKlagantragrechtfertigt,ist nachdemAntragezu erkennen;
soweitdies nichtder Fall, ist die Klage abzuweisen.

SK.332.
Als Verhandlungstermineim Sinne der vorstehendenParagraphensind auch

diejenigenTermineanzusehen,auf welchedie mündlicheVerhandlungvertagtist, oder
welchezur Fortsetzungderselbenvor oder nachdemErlasseeinesBeweisbeschlusses
bestimmtsind.

H. 333.
Als nichterschienenist auchdiejenigePartei anzusehen)welchein demTermine

zwar erscheint,abernicht verhandelt.

F. 334.
Wenn einePartei in demTermine verhandelt,sich jedochüber Thatsachen,

UrkundenoderEideszuschiebungennicht erklärt, so findendieVorschriftendiesesTitels
keineAnwendung.

S. 335.
Der Antrag auf Erlassung eines Versäumnißurtheils ist zurückzuweisen,un=

beschadetdesRechtsdererschienenenPartei, dieVertagungdermündlichenVerhandlung
zu beantragen:

1. wenndie erschienenePartei die vomGerichtewegeneinesvonAmtswegen
zu berücksichtigendenUmstandeserforderteNachweisungnicht zu beschaffen
vermag;

2. wenndie nichterschienenePartei nicht ordnungsmäßig,insbesonderenicht
rechtzeitiggeladenwar;

Reichs=Gesetzbl.1898. 76
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3. wennder nichterschienenenPartei ein thatsächlichesmündlichesVorbringen
oderein Antrag nichtrechtzeitigmittels Schriftsatzesmitgetheiltwar.

Wird dieVerhandlungvertagt,so ist dienicht erschienenePartei zudemneuen
Terminezu laden.

—
Gegen denBeschluß, durch welchender Antrag auf Erlassung desVersäumniß=

urtheils zurückgewiesenwird, findet sofortigeBeschwerdestatt. Wird der Beschluß
aufgehoben,so ist dienicht erschienenePartei zu demneuenTerminenichtzu laden.

8823
Das Gerichtkannvon Amtswegendie Verhandlungüber denAntrag auf Er—

lassung des Versäumnißurtheils vertagen, wenn es dafür hält, daß die von dem
VorsitzendenbestimmteEinlassungs=oderLadungsfristzu kurzbemessen,oderdaß die
Partei durch Naturereignisseoder durch andereunabwendbareJufälle am Erscheinen
verhindertwordensei. Die nicht erschienenePartei ist zu demneuenTerminezu
laden.

- §.338.
Der Partei, gegenwelcheein Versäumnißurtheilerlassenist, stehtgegendas=

selbe der Einspruch zu.

S. 339.
Die EinspruchsfristbeträgtzweiWochen;sieist eineNothfristund beginntmit

der Zustellungdes Versäumnißurtheils.
Muß dieZustellungim AuslandoderdurchöffentlicheBekanntmachungerfolgen,

so hat das Gerichtdie Einspruchsfristim Versäumnißurtheileodernachträglichdurch
besonderenBeschluß, welcherohne vorgängigemündlicheVerhandlung erlassenwerden
kann, zu bestimmen.

S. 340.
Die Einlegung des Einspruchserfolgt durchJustellung eines Schriftsatzes.

Derselbemuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Urtheils, gegenwelchesder Einspruchgerichtetwird;
2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil Einspruch eingelegtwerde;
3. dieLadungdesGegnerszur mündlichenVerhandlungüber dieHauptsache.

Der Schriftsatzsoll zugleichdasjenigeenthalten,was zur Vorbereitungder
Verhandlung über die Hauptsacheerforderlichist.

—
Das Gericht hat von Amtswegen zu prüfen, ob der Einspruchan sichstatthaft

und ob er in der gesetzlichenForm und Frist eingelegtsei. Fehlt es an einem dieser
Erfordernisse,so ist der Einspruchals unzulässigzu verwerfen.
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§.342.
Ist der Einspruchzulässig,so wird der Prozeß in die Lagezurückversetzt,in

welcherer sichvor Eintritt der Versäumnißbefand.

S.343.
InsoweitdieEntscheidung)welcheauf GrundderneuenVerhandlungzuerlassen

ist, mit der in demVersäumnißurtheilenthaltenenEntscheidungübereinstimmt,ist
auszusprechen,daß diese Entscheidungaufrecht zu erhalten sei. Insoweit diese
Voraussetzungnicht zutrifft, wird das Versäumnißurtheilin dem neuen Urtheil
aufgehoben.

S. 344.
Ist das Versäumnißurtheil in gesetzlicherWeise ergangen,so sind die durchdie

VersäumnißveranlaßtenKosten,soweitsienichtdurcheinenunbegründetenWiderspruch
des Gegners entstandensind, der säumigenPartei auch dann aufzuerlegen,wenn in
Folge des EinspruchseineabänderndeEntscheidungerlassenwird.

g.345.
Einer Partei, die den Einsprucheingelegthat, aber in der zur mündlichen

VerhandlungbestimmtenSitzung oder in derjenigenSitzung, auf welchedie Ver=
handlungvertagtist, nicht erscheintodernicht zurHauptsacheverhandelt,stehtgegen
das Versäumnißurtheil,durchwelchesder Einspruchverworfenwird, ein weiterer
Einspruchnichtzu.

S. 346.
In Betreff des Verzichtsauf denEinspruchund der Jurücknahmedesselben

finden die Vorschriften über den Verzicht auf die Berufung und über die Jurück=
nahmederselbenentsprechendeAnwendung.

F. 347.
Die Vorschriften diesesTitels finden auf das Verfahren, welcheseineWider=

klageoderdie Bestimmungdes Betrags einesdemGrundenachbereitsfestgestellten
Anspruchszum Gegenstandehat, entsprechendeAnwendung.

War einTermin lediglichzurVerhandlungüber einenIwischenstreitbestimmt,
so beschränktsich das Versäumnißverfahrenund das Versäumnißurtheilauf die Er=
ledigungdiesesIwischenstreits.Die VorschriftendiesesTitels findenentsprechende
Anwendung.
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Vierter Titel.

VorbereitendesVerfahren in Rechnungssachen,Auseinandersetzungenund
ahnlichenProzessen.

S. 348.
Stellt sichin Prozessen,welchedieRichtigkeiteinerRechnung,eineVermögens=

auseinandersetzungoder ähnlicheVerhältnissezum Gegenstandehaben,eineerhebliche
Jahl von streitigenAnsprüchenoder von streitigenErinnerungengegeneineRechnung
odergegenein Inventar heraus, so kann das Prozeßgerichtein vorbereitendesVer=
fahrenvor einembeauftragtenRichter anordnen.

8. 349.
Bei derVerkündungdesBeschlusses,durchwelchendasvorbereitendeVerfahren

angeordnetwird, ist durchdenVorsitzendender beauftragteRichterzu bezeichnenund
der Termin zur Erledigung desBeschlusseszu bestimmen.Ist die Terminsbestimmung
unterblieben, so erfolgt sie durch den beauftragtenRichter; wird dieserverhindert,
den Auftrag zu vollziehen,so ernenntder Vorsitzendeein anderesMitglied.

5. 350.
In dem vorbereitendenVerfahren ist zu Protokoll festzustellen:
1. welcheAnsprücheerhobenund welcheAngriffs=und Vertheidigungsmittel

geltendgemachtwerden;
2. welcheAnsprücheund welcheAngriffs=und Vertheidigungsmittelstreitig

oder unstreitig sind;
3. in Ansehungder bestrittenenAnsprücheund der bestrittenenAngriffs=und

Vertheidigungsmitteldas Sachverhältnißnebstdenvon denParteien be=
zeichnetenBeweismitteln,den geltendgemachtenBeweiseinreden,denab=
gegebenenErklärungenüber Beweismittelund Beweiseinredenund den
gestelltenAnträgen.

Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften, welche zur Anwendung
kommenwürden)wennderRechtsstreitvor einemAmtsgerichteanhängigwäre; das=
selbeist fortzusetzen,bis der Rechtsstreitselbstoder ein Iwischenstreitzur Erlassung
eines Urtheils oder eines Beweisbeschlussesreif erscheint.

#. 351.
Erscheinteine Partei in einemTermine vor dembeauftragtenRichternicht,

so hat dieser das Vorbringen der erschienenenPartei in Gemäßheitder Bestimmungen
des vorstehendenParagraphenzu Protokoll festzustellenund einenneuenTermin an=
zuberaumen. Die nicht erschienenePartei ist zu dem neuenTermine unter Mit=
theilungeinerAbschriftdes Protokolls zu laden.
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Erscheintdie Partei auch in dem neuenTermine nicht, so gelten die in dem

zugestelltenProtokolle enthaltenenthatsächlichenBehauptungen des Gegners als zu—
gestandenund ist das vorbereitendeVerfahrenbezüglichderselbennicht weiterfort—
zusetzen.

5. 352.
Nach demSchlussedes vorbereitendenVerfahrensist der Termin zur münd=

lichen Verhandlung vor dem Prozeßgerichtevon Amtswegen zu bestimmenund den
Parteien bekanntzu machen.

K. 353.
Bei der mündlichenVerhandlunghabendie Parteien das Ergebnißdes vor=

bereitendenVerfahrensauf Grund des Protokolls vorzutragen.
Ist einePartei nicht erschienen,so sind Ansprüche,welchesichin demvor=

bereitendenVerfahrenals unstreitigergebenhaben,durchTheilurtheil zu erledigen.
Im Uebrigenist auf Antrag ein Versäumnißurtheilzu erlassen.

S. 354.
Eine vor dem beauftragtenRichter unterbliebeneoder verweigerteErklärung

über Thatsachen,Urkundenoder Eideszuschiebungenkann in der mündlichenVer=
handlungnicht mehr nachgeholtwerden. Erklärungeneiner vor dembeauftragten
RichtererschienenenPartei sindnur insoweitals unterbliebenanzusehen,als diePartei
von dem Richter zur Abgabe einer Erklärung aufgefordertworden ist.

Ansprüche,Angriffs=und Vertheidigungsmittel,Beweismittelund Beweis=
einreden, welche zum Protokolle des beauftragtenRichters nicht festgestelltsind,
könnenin der mündlichenVerhandlungnur geltendgemachtwerden,wennglaubhaft
gemachtwird, daß dieselbenerst später entstandenoder der Partei bekanntge=
wordenseien.

Fünfter Titel.
AllgemeineBestimmungenüber die Beweisaufnahme.

K. 355.
Die Beweisaufnahmeerfolgt vor dem Prozeßgerichte.Sie ist nur in den

durchdiesesGesetzbestimmtenFällen einemMitgliede desProzeßgerichtsodereinem
anderenGerichtezu übertragen.

Eine Anfechtungdes Beschlusses,durchwelchendie eineoder die andereArt
der Beweisaufnahmeangeordnetwird, findetnichtstatt.

S. 356.
Steht der Aufnahmedes Beweisesein Hinderniß von ungewisserDauer ent=

gegen,so ist auf Antrag eineFrist zu bestimmen),nachderenfruchtlosemAblaufe
das Beweismittelnur benutztwerdenkann, wenndadurchdas Verfahrennicht ver=
zögert wird.
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§.357.
Den Parteien ist gestattet,der Beweisaufnahmebeizuwohnen.

S. 358.
Erfordertdie Beweisaufnahmeein besonderesVerfahren,so ist dasselbedurch

Beweisbeschlußanzuordnen.

5. 359.
Der Beweisbeschlußenthält:
1. dieBezeichnungder streitigenThatsachen,über welcheder Beweis zu er=

hebenist;
2. die Bezeichnungder Beweismittelunter Benennungder zu vernehmenden

Jeugen und Sachverständigen;
3. die Bezeichnungder Partei, welchesich zum Nachweiseoderzur Wider=

legungthatsächlicherBehauptungenauf das Beweismittelberufenhat;
4. die Eidesnorm, wenn die Abnahme eines zugeschobenenoder zurück=

geschobenenEides angeordnetwird.

g.360.
Vor Erledigungdes Beweisbeschlusseskannvon keinerPartei eineAenderung

desselbenauf Grund der früherenVerhandlungenbeantragtwerden.

S. 361.
Soll die Beweisaufnahmedurch ein Mitglied des Prozeßgerichtserfolgen, so

wird bei derVerkündungdes BeweisbeschlussesdurchdenVorsitzendenderbeauftragte
Richter bezeichnetund der Termin zur Beweisaufnahmebestimmt.

Ist dieTerminsbestimmungunterblieben,so erfolgt sie durchdenbeauftragten
Richter; wird derselbeverhindert,den Auftrag zu vollziehen,so ernenntder Vor=
sitzendeein anderesMitglied.

§S.362.
Soll die Beweisaufnahmedurchein anderesGerichterfolgen,so ist das Er=

suchungsschreibenvon demVorsitzendenzu erlassen.
Die auf die Beweisaufnahmesich beziehendenVerhandlungenwerdenin Ur=

schriftvon demersuchtenRichter demGerichtsschreiberdesProzeßgerichtsübersendet,
welcherdie Parteien von dem Eingange benachrichtigt.

g.363.
Soll die Beweisaufnahmeim Ausland erfolgen, so hat der Vorsitzendedie

zuständigeBehördeum Aufnahmedes Beweiseszu ersuchen.
Kann die BeweisaufnahmedurcheinenReichskonsulerfolgen, so ist das Er=

suchenan diesenzu richten.



§.364.
Wird eine ausländischeBehördeersucht,den Beweis aufzunehmen,so kann

das Gerichtanordnen,daß derBeweisführerdas Ersuchungsschreibenzu besorgenund
die Erledigungdes Ersuchenszu betreibenhabe.

Das Gerichtkannsichauf die Anordnungbeschränken,daß der Beweisführer
eine den Gesetzendes fremden Staates entsprechendeöffentlicheUrkunde über die
Beweisaufnahmebeizubringenhabe.

In beidenFällen ist in demBeweisbeschlusseeineFrist zu bestimmen,binnen
welchervon demBeweisführerdie Urkundeauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen
ist. Nach fruchtlosemAblaufe dieser Frist kann die Urkunde nur benutztwerden,
wenndadurchdas Verfahrennicht verzögertwird.

Der Beweisführer hat den Gegner, wenn möglich, von dem Orte und der
Zeit der Beweisaufnahmeso zeitig in Kenntniß zu setzen,daß derselbeseine Rechte
in geeigneterWeisewahrzunehmenvermag. Ist die Benachrichtigungunterblieben,
so hat das Gerichtzu ermessen,ob und inwieweitder Beweisführerzur Benutzung
der Beweisverhandlungberechtigtsei.

z 365.
Der beauftragteoderersuchteRichter ist ermächtigt,falls sichspäterGründe

ergeben,welchedie Beweisaufnahmedurch ein anderesGericht sachgemäßerscheinen
lassen,diesesGericht um die Aufnahmedes Beweiseszu ersuchen.Die Parteien
sind von dieserVerfügungin Kenntnißzu setzen.

S.366.
Erhebt sich bei der Beweisaufnahmevor einembeauftragtenoder ersuchten

Richter ein Streit, von dessenErledigungdie Fortsetzungder Beweisaufnahmeab=
hängig und zu dessenEntscheidungder Richter nicht berechtigtist, so erfolgt die
Erledigungdurchdas Prozeßgericht.

Der Termin zur mündlichenVerhandlungüber den Iwischenstreitist von
Amtswegenzu bestimmenund den Parteien bekanntzu machen.

S.367.
Erscheinteine Partei oder erscheinenbeideParteien in dem Termine zur

Beweisaufnahmenicht, so ist die Beweisaufnahmegleichwohlinsoweitzu bewirken,
als dies nach Lage der Sache geschehenkann.

Eine nachträglicheBeweisaufnahmeoder eineVervollständigungder Beweis=
aufnahmeist bis zum Schlusse derjenigenmündlichenVerhandlung, auf welche das
Urtheil ergeht, auf Antrag anzuordnen,wenn das Verfahren dadurchnicht verzögert
wird oder wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie ohne ihr Verschuldenaußer
Stande gewesensei, in demfrüherenTerminezu erscheinen,und im Falle desAn=
trags auf Vervollständigung,daß durch ihr Nichterscheineneine wesentlicheUnvoll=
ständigkeitder Beweisaufnahmeveranlaßtsei.
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§.3(38.
Wird ein neuerTermin zur Beweisaufnahmeoder zur Fortsetzungderselben

erforderlich, so ist dieserTermin, auch wenn der Beweisführer oder beideParteien
in demfrüherenTerminenicht erschienenwaren,von Amtswegenzu bestimmen.

5S.369.
Entspricht die von einer ausländischenBehördevorgenommeneBeweisaufnahme

den für das Prozeßgericht geltendenGesetzen,so kann daraus, daß sie nach den
ausländischenGesetzenmangelhaftist, keinEinwand entnommenwerden.

5. 370.
Erfolgt die Beweisaufnahmevor demProzeßgerichte,so ist der Termin, in

welchemdie Beweisaufnahmestattfindet,zugleichzurFortsetzungder mündlichenVer=
handlungbestimmt.

In dem Beweisbeschlusse,welcheranordnet,daß die Beweisaufnahmevor
einem beauftragtenoder ersuchtenRichter erfolgen solle, kann zugleichder Termin
zur Fortsetzungder mündlichenVerhandlung vor demProzeßgerichtebestimmtwerden.
Ist dies nicht geschehen,so wird nachBeendigungderBeweisaufnahmedieserTermin
von Amtswegenbestimmtund denParteien bekanntgemacht.

Sechster Titel.
Beweis durchAugenschein.

S. 371.
Die Antretungdes BeweisesdurchAugenscheinerfolgt durchdie Bezeichnung

des Gegenstandesdes Augenscheinsund durch die Angabe der zu beweisenden
Thatsachen.

S. 372.
Das Prozeßgerichtkann anordnen, daß bei der Einnahmedes Augenscheins

ein oder mehrereSachverständigezuzuziehenseien.
Es kann einem Mitgliede des Prozeßgerichtsoder einem anderenGerichtedie

Einnahme des Augenscheinsübertragen, auch die Ernennung der zuzuziehendenSach=
verständigenüberlassen.

Siebenter Titel.
Jeugenbeweis.

S. 373.
Die Antretung des Jeugenbeweiseserfolgt durch die Benennung der Zeugen

und die Bezeichnungder Thatsachen,über welchedie VernehmungderZeugenstatt=
sindensoll.



—481—

§.374.
Die VernehmungneuerJeugen)welchenachErlassungeinesBeweisbeschlusses

bezüglichder in demselbenbezeichnetenstreitigenThatsachenbenanntwerden,ist auf
Antrag zurückzuweisen,wenn durch die Vernehmungdie Erledigung des Rechtsstreits
verzögertwerdenwürdeund das Gerichtdie Überzeugunggewinnt, daß die Partei
in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen,oder aus grober Nachlässigkeitdie
Zeugennicht früherbenannthat.

§. 375.
Die Aufnahmedes Zeugenbeweiseskann einemMitgliede des Prozeßgerichts

oder einemanderenGerichtübertragenwerden:
1 wenn zur Ausmittelungder Wahrheit die Vernehmungdes Jeugen an

Ort und Stelle dienlicherscheint;
2. wenn die Beweisaufnahmevor demProzeßgerichterheblichenSchwierig=

keitenunterliegenwürde;
3. wenn der Zeuge verhindert ist, vor dem Prozeßgerichtezu erscheinen;
4. wennder Zeugein großerEntfernungvon demSitze des Prozeßgerichts

sichaufhält.
Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien sowiedie

Mitgliederder FürstlichenFamilie Hohenzollernsind durchein Mitglied desProzeß=
gerichtsoder durch ein anderesGericht in ihrer Wohnungzu vernehmen.Das
Gleichegilt in AnsehungderMitglieder desvormaligenHannoverschenKönigshauses,
desvormaligenKurhessischenund desvormaligenHerzoglichNassauischenFürstenhauses.

P.376.
OeffentlicheBeamte, auchwennsienichtmehrim Dienstesind, dürfen über

Umstände,auf welchesichihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheitbezieht,als Jeugen
nur mit Genehmigungihrer vorgesetztenDienstbehördeoder der ihnen zuletztvor=
gesetztgewesenenDienstbehördevernommenwerden. Für den Reichskanzlerbedarf
es der Genehmigungdes Kaisers, für die Minister der Genehmigungdes Landes=
herrn, für die Mitglieder der Senate der freien Hansestädteder Genehmigung
des Senats.

Die Genehmigungdarf nur versagtwerden,wenn die Ablegungdes Zeug=
nissesdemWohle des ReichsodereinesBundesstaatesNachtheilbereitenwürde.

Die Genehmigungist durchdas Prozeßgerichteinzuholenund dem Zeugen
bekanntzu machen.

S. 377. «
Die Ladungder Zeugenist von demGerichtsschreiberunter Bezugnahmeauf

denBeweisbeschlußauszufertigenund von Amtswegenzuzustellen.
Die Ladungmuß enthalten:
1. die Bezeichnungder Parteien;
2. denGegenstandder Vernehmung;

Neichs=Gesebbl.1898. 77
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3. die Anweisung,zur Ablegungdes Zeugnissesbei Vermeidungder durch
das GesetzangedrohtenStrafen in dem nach Zeit und Ort zu bezeich=
nendenTerminezu erscheinen.

S.378.
Die Ladung einer dem aktivenHeereoder der aktivenMarine angehörenden

Person des Soldatenstandesals Jeuge erfolgtdurchErsuchenderMilitärbehörde.

§5.379.
Das GerichtkanndieLadungdavonabhängigmachen,daß der Beweisführer

einenVorschußzur Deckungder Staatskassewegender durchdie Vernehmungdes
JeugenerwachsendenAuslagenhinterlegt.

Erfolgt die Hinterlegungnicht binnen der bestimmtenFrist, so unterbleibt
die Ladung, wenn die Hinterlegungnicht so zeitig nachgeholtwird, daß die Ver=
nehmungohneVerzögerungdes Verfahrenserfolgenkann.

S. 380.
Ein ordnungsmäßiggeladenerZeuge,welchernicht erscheint,ist, ohnedaß es

eines Antrags bedarf, in die durch das AusbleibenverursachtenKostensowiezu
einerGeldstrafebis zu dreihundertMark und für denFall, daß diesenicht bei=
getriebenwerdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechsWochenzu verurtheilen.

Im Falle wiederholtenAusbleibensist die Strafe nocheinmal zu erkennen,
auchkanndie zwangsweiseVorführungdes Jeugenangeordnetwerden.

GegendieseBeschlüssefindetdie Beschwerdestatt.
Die Festsetzungund die Vollstreckungder Strafe gegeneine dem ektiven

Heereoderder aktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgt auf Ersuchendurch
das Militärgericht, die Vorführung einer solchenPerson durch Ersuchender
Militärbehörde.

S. 381.
Die Verurtheilungin Strafe und Kostensowiedie Anordnungder zwangs=

weisenVorführung unterbleiben, wenn das Ausbleiben des Jeugen genügendent=
schuldigtist. Erfolgt nachträglichgenügendeEntschuldigung,so werdendie gegen
denZeugengetroffenenAnordnungenwiederaufgehoben.

Die Anzeigenund Gesuchedes Zeugenkönnenschriftlichoderzum Protokolle
des Gerichtsschreibersoder mündlich in dem zur Vernehmungbestimmtenneuen
Termineangebrachtwerden.

S. 382.
Der Reichskanzler,die Minister eines Bundesstaates,die Mitglieder der

Senate der freien Hansestädte,die Vorständeder oberstenReichsbehördenund die
Vorständeder Ministerien sind an ihrem Amtssitzeoder, wenn sie sichaußerhalb
desselbenaufhalten,an ihrem Aufenthaltsortezu vernehmen.

Die Mitglieder des Bundesrathssind währendihres Aufenthaltsam Sitze
des Bundesraths an diesemSitze, die Mitglieder einer deutschengesetzgebenden
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Versammlungwährend der Sitzungsperiodeund ihres Aufenthalts am Orte der
Versammlungan diesemOrte zu vernehmen.

Zu einerAbweichungvon den vorstehendenBestimmungenbedarfes:
in Betreff des Reichskanzlersder Genehmigungdes Kaisers,
in Betreff der Minister und der Mitglieder des Bundesraths der Ge=

nehmigungdes Landesherrn,
inBetreff der Mitglieder der Senate der freien Hansestädteder Ge=

nehmigungdes Senats,
in Betreff der übrigen vorbezeichnetenBeamtender Genehmigungihres

unmittelbarenVorgesetzten,
in Betreffder Mitglieder einergesetzgebendenVersammlungder Genehmi=

gungder letzteren.

g.383.
Jur Verweigerungdes Zeugnissessind berechtigt:
1. der VerlobteeinerParteij;
2. der EhegatteeinerPartei, auchwenndie Ehe nichtmehrbesteht;
3. diejenigen,welchemit einer Partei in geraderLinie verwandt, ver=

schwägertoder durchAdoption verbunden,oder in der Seitenlinie bis
zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert
sind, auchwenndie Ehe, durchwelchedie Schwägerschaftbegründetist,
nichtmehrbesteht;

4. Geistlichein Ansehungdesjenigen,was ihnen bei der Ausübung der
Seelsorgeanvertrautist;

5. Personen)welchenkraft ihres Amtes, Standes oderGewerbesThatsachen
anvertrautsind, derenGeheimhaltungdurchdieNatur derselbenoderdurch
gesetzlicheVorschriftgebotenist, in Betreff derThatsachen,auf welchedie
Verpflichtungzur Verschwiegenheitsichbezieht.

Die unter Nr. 1—3 bezeichnetenPersonensind vor der Vernehmungüber
ihr Rechtzur Verweigerungdes Zeugnisseszu belehren.

Die Vernehmungder Nr. 4, 5 bezeichnetenPersonen ist, auch wenn das
Jeugnißnichtverweigertwird, auf Thatsachennicht zu richten,in Ansehungwelcher
erhellt, daß ohne Verletzungder Verpflichtungzur Verschwiegenheitein Jeugniß
nichtabgelegtwerdenkann.

S.384.
Das Zeugnißkannverweigertwerden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Jeugen oder einer Person, zu

welcher derselbe in einem der im §. 383 Nr. 1—3 bezeichnetenVer=
hältnissesteht, einen unmittelbarenvermögensrechtlichenSchaden verur=
sachenwürde;

77.
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2. überFragen, derenBeantwortungdemJeugenodereinemder im §. 383
Nr. 1—3 bezeichnetenAngehörigendesselbenzurUnehregereichenoderdie
Gefahr strafgerichtlicherVerfolgungzuziehenwürde;

3. überFragen, welchederJeugenichtwürdebeantwortenkönnen,ohneein
Kunst=oderGewerbegeheimnißzu offenbaren.

z. 385
In den Fällen des §. 383 Nr. 1—3 und des §. 384 Nr. 1 darf derJeuge

das Jeugniß nicht verweigern:
1. über die Errichtungund denInhalt einesRechtsgeschäfts,bei dessenEr=

richtunger als Jeuge zugezogenwar;
über Geburten, Verheirathungenoder Sterbefälle von Familiengliedern;
über Thatsachen,welchedie durchdas FamilienverhältnißbedingtenVer=
mögensangelegenheitenbetreffen;

4. über diejenigenauf dasstreitige Rechtsverhältnißsich beziehendenHand=
lungen, welchevon ihm selbstals Rechtsvorgängeroder Vertretereiner
Partei vorgenommensein sollen.

Die im §. 383 Nr. 4, 5 bezeichnetenPersonendürfendasJeugniß nichtver=
weigern,wennsie von der Verpflichtungzur Verschwiegenheitentbundensind.

S.386.
Der Zeuge, welcher das Jeugniß verweigert, hat vor dem zu seiner Ver=

nehmungbestimmtenTermine schriftlichoder zum Protokolle des Gerichtsschreibers
oder in diesemTerminedie Thatsachen,auf welcheer die Weigerunggründet,an=
zugebenund glaubhaftzu machen.

Jur Glaubhaftmachunggenügtin den Fällen des §. 383 Nr. 4, 5 die mit
Berufungauf einengeleistetenDiensteidabgegebeneVersicherung.

Hat der Zeuge seineWeigerung schriftlich oder zum Protokolle des Gerichts=
schreiberserklärt, so ist er nichtverpflichtet,in demzuseinerVernehmungbestimmten
Terminezu erscheinen.

Von demEingangeeinerErklärungdesJeugenodervon der Aufnahmeeiner
solchenzum Protokollehat der Gerichtsschreiberdie Parteien zu benachrichtigen.

S. 387.
Über die Rechtmäßigkeitder Weigerungwird von demProzeßgerichtenach

Anhörung der Parteien entschieden.
Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt vertretenzu lassen.
Gegendas IwischenurtheilfindetsofortigeBeschwerdestatt.

« §.388.
Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokolle des Gerichts=

schreiberserklärt und ist er in dem Termine nicht erschienen,so hat auf Grund
seinerErklärungenein Mitglied des ProzeßgerichtsBericht zu erstatten.
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§.389.
Erfolgt die Weigerungvor einembeauftragtenoder ersuchtenRichter, so sind

die Erklärungendes Zeugen, wenn sie nicht schriftlichoder zum Protokolle des
Gerichtsschreibersabgegebensind, nebst den Erklärungen der Parteien in das
Protokoll aufzunehmen.

Zur mündlichenVerhandlungvor demProzeßgerichtewerdender Zeuge und
die Parteien von Amtswegengeladen.

Auf Grund der von demZeugenund denParteien abgegebenenErklärungen
hat ein Mitglied des ProzeßgerichtsBericht zu erstatten. Nach demVortrage des
Berichterstatterskönnender Zeugeund die Parteien zur Begründungihrer Anträge
das Wort nehmen;neueThatsachenoderBeweismitteldürfennicht geltendgemacht
werden.

z. 390.
Wird das Zeugniß oderdie EidesleistungohneAngabeeinesGrundes oder,

nachdemder vorgeschützteGrund rechtskräftigfür unerheblicherklärt ist, verweigert,
so ist der Jeuge) ohnedaß es einesAntrags bedarf, in die durchdie Weigerung
verursachtenKosten sowie zu einer Geldstrafe bis zu dreihundertMark und für den
Fall, daß diesenicht beigetriebenwerdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechs
Wochenzu verurtheilen.

Im Falle wiederholterWeigerung ist auf Antrag zur Erzwingung des Zeug=
nissesdie Haft anzuordnen,jedochnicht über den Jeitpunkt der Beendigungdes
Prozessesin der Instanz hinaus. Die Vorschriftenüber die Haft im SIwangs=
vollstreckungsverfahrenfinden entsprechendeAnwendung.

GegendieseBeschlüssefindetdie Beschwerdestatt.
Die Festsetzungund die Vollstreckungder Strafe gegeneine dem aktiven

Heereoderder aktivenMarine angehörendeMilitärpersonerfolgt auf Ersuchendurch
das Militärgericht.

3891. «
Jeder Zeugeist einzelnund vor seinerVernehmungzu beeidigen;die Be—

eidigungkannjedochaus besonderenGründen,namentlichwenn Bedenkengegenihre
Zulässigkeitobwalten,bis nachAbschlußder Vernehmungausgesetztwerden.

Die Parteienkönnenauf die Beeidigungverzichten.

# 392.
Der vor der Vernehmungzu leistendeEid lautet:

daßJeugenachbestemWissendiereineWahrheitsagen)nichtsverschweigen
und nichts hinzusetzenwerde;

der nachder Vernehmungzu leistendeEid lautet:
daß Zeuge nach bestemWissen die reine Wahrheit gesagt,nichts ver=
schwiegenund nichtshinzugesetzthabe.
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« §.393.
Unbeeidigtsind zu vernehmen:
1. Personen,welchezur Zeit derVernehmungdas sechzehnteLebensjahrnoch

nichtvollendetoderwegenmangelnderVerstandesreifeoderwegenVerstandes=
schwächevon demWesenund der Bedeutungdes Eides keinegenügende
Vorstellunghaben;

2. Personen, welchenach denBestimmungender Strafgesetzeunfähig sind,
als Zeugen eidlich vernommenzu werden;

3. die nach§F.383 Nr. 1—3 und §. 384 Nr. 1, 2 zur Verweigerungdes
ZeugnissesberechtigtenPersonen, sofern sie von diesemRechtekeinen
Gebrauchmachen,die im §. 384 Nr. 1, 2 bezeichnetenPersonenjedoch
nur dann, wenn sie lediglichüber solcheThatsachenvorgeschlagensind)
auf welchesichdas Rechtzur Verweigerungdes Zeugnissesbezieht;

4. Personen, welchebei dem Ausgangedes Rechtsstreitsunmittelbarbe=
theiligt sind.

Das Prozeßgerichtkann die nachträglicheBeeidigungder unter den beiden
letztenNummernbezeichnetenPersonenanordnen.

S. 394.
Jeder Zeugeist einzelnund in Abwesenheitder späterabzuhörendenJeugen

zu vernehmen.
Zeugen,derenAussagensichwidersprechen,könneneinandergegenübergestellt

werden. «
§·395.

Die Vernehmungbeginntdamit, daß derZeugeüberVornamenundZunamen,
Alter, Religionsbekenntniß, Stand oder Gewerbe und Wohnort befragt wird. Er=
forderlichenfalls sind ihm Fragen über solcheUmstände,welcheseineGlaubwürdigkeit
in der vorliegendenSache betreffen,insbesondereüber seineBeziehungenzu den
Parteien vorzulegen.

§S.396.
Der Zeugeist zu veranlassen,dasjenige,was ihm vondemGegenstandeseiner

Vernehmungbekanntist, im Zusammenhangeanzugeben.
Zur Aufklärungund zurVervollständigungderAussage,sowiezur Erforschung

des Grundes, auf welchemdie Wissenschaftdes Jeugen beruht, sind nbthigenfalls
weitereFragenzu stellen.

Der Vorsitzendehat jedemMitgliede desGerichtsauf Verlangenzugestatten,
Fragenzu stellen.

S. 397.
Die Parteiensindberechtigt,demJeugen diejenigenFragen vorlegenzu lassen,

welchesie zur Aufklärungder Sache oder der Verhältnissedes Jeugen für dienlich
erachten
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Der Vorsitzendekann den Parteien gestatten,und hat ihren Anwälten auf
Verlangen zu gestatten,an den Zeugen unmittelbar Fragen zu richten.

Zweifel über die ZulässigkeiteinerFrage entscheidetdas Gericht.

P.398.
Das Prozeßgerichtkann nach seinemErmessendie wiederholteVernehmung

eines Zeugen anordnen.
Hat ein beauftragteroderersuchterRichter bei der Vernehmungdie Stellung

der von einer Partei angeregtenFrage verweigert,so kann das Prozeßgerichtdie
nachträglicheVernehmungdes Jeugenüber dieseFrage anordnen.

Bei der wiederholtenoder der nachträglichenVernehmungkann der Richter
statt der nochmaligenBeeidigungden Jeugen die RichtigkeitseinerAussage unter
Berufungauf den früher geleistetenEid versichernlassen.

S. 399.
Die Partei kannauf einenZeugen,welchensie vorgeschlagenhat, verzichten,

der Gegnerkannaberverlangen,daß der erschieneneJeuge vernommenund, wenn
die Vernehmungbereitsbegonnenhat, daß dieselbefortgesetztwerde.

S. 400.
Der mit der BeweisaufnahmebetrauteRichter ist ermächtigt,im Falle des

Nichterscheinensoderder Jeugnißverweigerungdie gesetzlichenVerfügungenzu treffen,
auchdieselben,soweitdiesesüberhauptzulässigist, selbstnachErledigungdes Auf=
trags wiederaufzuheben,über die ZulässigkeiteinerdemJeugenvorgelegtenFrage
vorläufigzu entscheidenund die nochmaligeVernehmungeinesJeugenvorzunehmen.

z.401.
Jeder Zeugehat nachMaßgabeder Gebührenordnungauf Entschädigungfür

Zeitversäumnißund, wenn sein Erscheineneine Reise erforderlichmacht, auf Er=
stattungder KostenAnspruch,welchedurchdie Reise und den Aufenthaltam Orte
der Vernehmungverursachtwerden.

Achter Titel.
BeweisdurchSachverständige.

S.402.
Auf denBeweis durchSachverständigefinden die Vorschriftenüber den Be=

weis durchJeugen entsprechendeAnwendung,insoweit nicht in den nachfolgenden
ParagraphenabweichendeBestimmungenenthaltensind.



—488——

§.403.
Die AntretungdesBeweiseserfolgt durchdieBezeichnungder zu begutachten=

den Punkte.

8.404.
Die Auswahl der zuzuziehendenSachverständigenund die Bestimmungihrer

Anzahl erfolgt durchdasProzeßgericht.Dasselbekannsichauf dieErnennungeines
einzigenSachverständigenbeschränken.Es kann an Stelle der zuersternanntenSach=
verständigenandereernennen.

Sind für gewisseArten von GutachtenSachverständigeöffentlichbestellt, so
sollenanderePersonennur dann gewähltwerden,wennbesondereUmständees er=
ordern.

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personenzu bezeichnen,welche
geeignetsind, als Sachverständigevernommenzu werden.

Einigen sich die Parteien über bestimmtePersonen als Sachverständige,so hat
das GerichtdieserEinigung Folge zu geben)das Gerichtkannjedochdie Wahl der
Parteien auf einebestimmteAnzahl beschränken.

*
Das Prozeßgerichtkann den mit der BeweisaufnahmebetrautenRichter zur

Ernennung der Sachverständigenermächtigen. Derselbe hat in diesemFalle die in
demvorstehendenParagraphendemProzeßgerichtebeigelegtenBefugnisseauszuüben.

S.406.
Ein Sachverständigerkannaus denselbenGründen,welchezurAblehnungeines

Richtersberechtigen,abgelehntwerden. Ein Ablehnungsgrundkannjedochnichtdaraus
entnommenwerden,daß der Sachverständigeals Jeuge vernommenwordenist.

Das Ablehnungsgesuchist bei demjenigenGericht oderRichter, von welchem
die Ernennungdes Sachverständigenerfolgt ist, vor der Vernehmungdesselben,bei
schriftlicherBegutachtungvor erfolgterEinreichungdesGutachtensanzubringen.Nach
diesemZeitpunktist dieAblehnungnur zulässig,wennglaubhaftgemachtwird, daß
derAblehnungsgrundvorhernichtgeltendgemachtwerdenkonnte. Das Ablehnungs=
gesuchkann vor dem Gerichtsschreiberzu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrundist glaubhaft zu machen;zur Versicherungan Eides=
statt darf die Partei nicht zugelassenwerden.

Die Entscheidungerfolgt von demim zweitenAbsatzebezeichnetenGerichtoder
Richter; einevorgängigemündlicheVerhandlungderBetheiligtenist nichterforderlich.

Gegen denBeschluß, durch welchendie Ablehnung für begründeterklärt wird,
findetkeinRechtsmittel;gegendenBeschluß,durchwelchendieselbefür unbegründet
erklärtwird, findetsofortigeBeschwerdestatt.
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S.407.
Der zumSachverständigenErnanntehat derErnennungFolgezu leisten,wenn

er zur Erstattung von Gutachten der erfordertenArt öffentlichbestelltist oder
wenn er die Wissenschaft,die Kunst oder das Gewerbe,derenKenntniß Voraus=
setzungder Begutachtungist, öffentlichzum Erwerbe ausübt oder wenn er zur Aus=
übungderselbenöffentlichbestelltoderermächtigtist.

Jur Erstattung des Gutachtensist auch derjenigeverpflichtet, welcher sich zu
derselbenvor Gerichtbereiterklärthat.

408.
Dieselben Grinde, welcheeinen 5 berechtigen,das Jeugniß zu ver=

weigern, berechtigeneinen Sachverständigenzur Verweigerung des Gutachtens. Das
Gericht kannauchaus anderenGründeneinenSachverständigenvon der Verpflich=
tung zur Erstattungdes Gutachtensentbinden.

Die Vernehmungeines öffentlichenBeamten als Sachverständigenfindet nicht
statt, wenndie vorgesetzteBehördedes Beamtenerklärt, daß die Vernehmungden
dienstlichenInteressenNachtheilebereitenwürde.

8. 409
Im Falle des Nichterscheinensoder der Weigerungeines zur Erstattungdes

GutachtensverpflichtetenSachverständigenwird dieserzum Ersatzeder Kosten und zu
einerGeldstrafe,bis zu dreihundertMark verurtheilt. Im Falle wiederholtenUn=
gehorsamskann noch einmal eineGeldstrafebis zu sechshundertMark erkanntwerden.

Gegen den Beschluß findet Beschwerdestatt.
Die Festsetzungund die VollstreckungderStrafe gegeneinedemaktivenHeere

oder der aktivenMarine angehörendeMilitärperson erfolgt auf Ersuchendurch das
Militärgericht.

S.410.
Der Sachverständigehat, wenn nicht beideParteien auf seineBeeidigung

verzichten,vor Erstattung des Gutachtenseinen Eid dahin zu leisten:
daß er das von ihm geforderteGutachtenunparteiischund nach bestem
Wissen und Gewissenerstattenwerde.

Ist der Sachverständigefür die Erstattung von Gutachtender betreffendenArt
im Allgemeinenbeeidigt,so genügtdie Berufungauf den geleistetenEid.

F.411.
Wird schriftlicheBegutachtungangeordnet,so hat der Sachverständigedas

von ihm unterschriebeneGutachtenauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.
Das Gerichtkanndas Erscheinendes Sachverständigenanordnen,damit der=

selbe das schriftlicheGutachtenerläutere.
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g 412
Das GerichtkanneineneueBegutachtungdurchdieselbenoder durchandere

Sachverständigeanordnen,wennes das Gutachtenfür ungenügenderachtet.
Das Gericht kann die Begutachtungdurch einenanderenSachverständigen

anordnen, wenn ein Sachverständigernach Erstattungdes Gutachtensmit Erfolg
abgelehntist.

Der SachverständigehatnachMaßgabederGebührenordnungauf Entschädigung
für Jeitversäumniß, auf Erstattung der ihm verursachtenKosten und außerdemauf
angemesseneVergütungseinerMühewaltungAnspruch.

S. 414.
Insoweit zumBeweisevergangenerThatsachenoderJustände,zu derenWahr=

nehmungeine besondereSachkundeerforderlichwar, fachkundigePersonenzu ver=
nehmensind, kommendie Vorschriftenüber denJeugenbeweiszur Anwendung.

MeunterDitel.
BeweisdurchUrkunden.

§. 415. -
Urkunden,welchevon eineröffentlichenBehördeinnerhalbder Grenzenihrer

Amtsbefugnisseoder von einer mit öffentlichemGlauben versehenenPerson innerhalb
des ihr zugewiesenenGeschäftskreisesin der vorgeschriebenenForm aufgenommensind
töffentlicheUrkunden),begründen,wenn sie über eine vor der Behördeoder der
UrkundspersonabgegebeneErklärungerrichtetsind, vollen Beweis des durchdie Be=
hördeoder die UrkundspersonbeurkundetenVorganges.

Der Beweis, daß der Vorgang unrichtigbeurkundetsei, ist zulässig.

S. 416.
Privaturkundenbegründen,sofernsie von denAusstellernunterschriebenoder

mittels gerichtlichodernotariell beglaubigtenHandzeichensunterzeichnetsind, vollen
Beweis dafür, daß die in denselbenenthaltenenErklärungenvon den Ausstellern.
abgegebensind. ««

§.417.
Die von einerBehördeausgestellten,eine amtlicheAnordnung,Verfügung

oder EntscheidungenthaltendenöffentlichenUrkundenbegründenvollenBeweis ihres
Inhalts.

S. 418.
OeffentlicheUrkunden,welcheeinenanderenals den in den 88. 415, 417

bezeichnetenInhalt haben,begründenvollen Beweis der darin bezeugtenThatsachen.



—491—

Der Beweis der Unrichtigkeitder bezeugtenThatsachenist zulässig, sofern
nicht die LandesgesetzediesenBeweis ausschließenoder beschränken.

Beruht das Jeugniß nicht auf eigenerWahrnehmungder Behördeoder der
Urkundsperson,so findetdie Vorschrift des erstenAbsatzesnur dann Anwendung,
wennsichaus denLandesgesetzenergiebt, daß die Beweiskraftdes Zeugnissesvon
der eigenenWahrnehmungunabhängigist.

S. 419.
InwiefernDurchstreichungen,Nadirungen,Einschaltungenodersonstigeäußere

Mängel die BeweiskrafteinerUrkundeganzoder theilweiseaufhebenoder mindern,
entscheidetdas Gerichtnachfreier Überzeugung.

S. 420.
Die Antretungdes Beweiseserfolgt durchdie Vorlegungder Urkunde.

S 421.
Befindet sich die Urkundenach der Behauptungdes Beweisführersin den

Händendes Gegners,so erfolgt die AntretungdesBeweisesdurchdenAntrag, dem
Gegnerdie Vorlegungder Urkundeaufzugeben.

2.
Der Gegner ist zur Vorlegung der Urkunde verpflichtet,wenn der Beweisführer

nachden Vorschriftendes bürgerlichenM die Herausgabeoder die Vorlegung
der Urkundeverlangenkann.

P.423.
Der Gegnerist auchzur Vorlegung derjenigenin seinenHändenbefindlichen

Urkundenverpflichtet,auf welche er im Prozessezur BeweisführungBezug genommen
hat, selbstwenndiesesnur in einemvorbereitendenSchriftsatzegeschehenist.

S. 424.
Der Antrag soll enthalten:
1. die Bezeichnungder Urkunde;
2. dieBezeichnungderThatsachen,welchedurchdieUrkundebewiesenwerden

sollen;
3. die möglichstvollständigeBezeichnungdes Inhalts der Urkunde;
4. dieAngabeder Umstände,auf welchedie Behauptungsichstützt,daß die

Urkundesich in dem Besitzedes Gegners befindet;
5. dieBezeichnungdes Grundes,welcherdie Verpflichtungzurwi# der

Urkundeergiebt. Der Grund ist glaubhaftzu machen.
78“
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8. 425
ErachtetdasGerichtdieThatsache,welchedurchdie Urkundebewiesenwerden

soll, für erheblichund den Antrag für begründet, so ordnet es, wenn der Gegner
zugesteht,daß die Urkundesichin seinenHändenbefinde,oderwennderGegnersich
über denAntrag nicht erklärt, die Vorlegungder Urkundean.

S. 426. .
Bestreitetder Gegner,daß die Urkundesichin seinemBesitzebefinde,so hat

er einenEid dahin zu leisten:
daß er nachsorgfältigerNachforschungdieÜberzeugungerlangthabe,daß
die Urkundein seinemBesitzesichnicht befinde,daß er dieUrkundenicht
in der Absicht abhandengebrachthabe, derenBenutzungdem Beweis=
führer zu entziehen,daß er auchnicht wisse,wo dieUrkundesichbefinde.

Das Gerichtkanneineder Lageder Sache entsprechendeAenderungder vor=
stehendenEidesnormbeschließen.

Auf die Leistungdes Eides durchStreitgenossen,gesetzlicheVertreterund die
im §. 473 Abs. 2, 3 bezeichnetenPersonen finden die Vorschriften der S§.472—474
entsprechendeAnwendung.

Hat eineöffentlicheBehördeUrkundenvorzulegen,so wird der Eid von dem
Beamtengeleistet,welchemdie Verwahrungder Urkundenübertragenist.

S. 427.
Kommt der Gegnerder Anordnung,die Urkundevorzulegenoderden Eid zu

leisten, nicht nach, so ist, wenn der BeweisführereineAbschriftder Urkundebei=
gebrachthat, dieseAbschriftals richtig anzusehen.Ist eine Abschriftder Urkunde
nichtbeigebracht,sokönnendieBehauptungendesBeweisführersüberdieBeschaffenheit
und denInhalt der Urkundeals bewiesenangenommenwerden.

S. 428.
Befindet sich die Urkundenach der Behauptungdes Beweisführersin den

Händen eines Dritten, so erfolgt die Antretung des Beweises durch den Antrag,
zur Herbeischaffungder UrkundeeineFrist zu bestimmen.

*“
Der Dritte ist aus denselbenGründenwie der Gegner des Beweisführers

zur Vorlegung einer Urkunde verpflichtet) er kann zur Vorlegung nur im Wege der
Klage genöthigtwerden.

P.430.
Jur Begründungdes nach§. 428 zu stellendenAntrags hat derBeweisführer

denErfordernissendes §. 424 Nr. 1—3, 5 zu genügenund außerdemglaubhaftzumachen,daß die Urkundesichin denHändendes Drittenbefinde.
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Ist die Thatsache, welche durch die Urkunde bewiesenwerden soll, erheblich,
und der Antrag den Bestimmungendes vorstehendenParagraphen entsprechend,so
hat das Gericht eine Frist zur Vorlegung der Urkunde in einem von dem Beweis—
führer zu erwirkendenTermine zu bestimmen.

Der Gegner kann die Fortsetzungdes Verfahrens vor dem Ablaufe der Frist
beantragen,wenn die Klage gegenden Dritten erledigtist oder wennder Beweis=
führerdie Erhebungder Klage oderdie Betreibungdes ProzessesoderderJwangs=
vollstreckungverzögert.

. 432.
Befindet sich die Urkunde nach der Behauptung des Beweisführers in den

Händen einer öffentlichenBehörde oder eines öffentlichenBeamten, so erfolgt die
Antretungdes BeweisesdurchdenAntrag, die Behördeoder denBeamtenum die
Mittheilungder Urkundezu ersuchen.

Diese Vorschrift findet auf Urkunden, welche die Parteien nach den gesetz=
lichenVorschriftenohneMitwirkung desGerichts zu beschaffenim Stande sind, keine
Anwendung. .

Verweigertdie Behörde oder der Beamte die Mittheilung der Urkundein
Fällen, in welcheneineVerpflichtungzur Vorlegung auf 8. 422 gestütztwird, so
findendie Bestimmungender §§.428—431 Anwendung.

S. 433.
Wird nachErlassung einesBeweisbeschlussesüber die in demselbenbezeichneten

streitigenThatsachenBeweis in Gemäßheit der §§. 428, 432 angetreten,so ist die
Beweisantretungauf Antrag zurückzuweisen,wenndurchdas zur Herbeischaffungder
UrkundenerforderlicheVerfahrendie Erledigungdes Rechtsstreitsverzögertwerden
würdeund das Gericht die Überzeugunggewinnt, daß die Partei in der Absicht,
denProzeß zu verschleppen,oder aus groberNachlässigkeitdenBeweis nicht früher
angetretenhat.

S. 434.
Wenn die Vorlegung einer Urkundebei der mündlichenVerhandlungwegen

erheblicherHindernissenicht erfolgen kann oder wegen der Wichtigkeit der Urkunde
und der Besorgnißdes Verlustesoder derBeschädigungbedenklicherscheint,so kann
das Prozeßgerichtanordnen,daß die Vorlegungvor einemseinerMitglieder oder
vor einemanderenGerichtegeschehe.

S. 435.
Eine öffentlicheUrkundekannin Urschriftoder in einerbeglaubigtenAbschrift,

welchehinsichtlichder Beglaubigung die Erfordernisseeiner öffentlichenUrkunde an
sich trägt, vorgelegtwerden; das Gericht kannjedochanordnen, daß der Beweisführer
die Urschrift vorlegeoder die Thatsachenangebeund glaubhaftmache,welcheihn
an der Vorlegungder Urschrift verhindern. Bleibt die Anordnung erfolglos, so
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entscheidetdas GerichtnachfreierÜberzeugung,welcheBeweiskraftder beglaubigten
Abschriftbeizulegensei.

S. 436.
Der BeweisführerkannnacherfolgterVorlegungeinerUrkundenur mit Zu⸗

stimmungdes Gegnersauf diesesBeweismittelverzichten.

S. 437.
Urkunden, welchenach Form und Inhalt als von einer öffentlichenBehörde

oder von einer mit öffentlichemGlauben versehenenPerson errichtet sich darstellen,
habendie Vermuthungder Echtheitfür sich.

Das Gerichtkann, wenn es dieEchtheitfür zweifelhafthält, auchvonAmts=
wegendie Behördeoderdie Person, von welcherdie Urkundeerrichtetsein soll, zu
einerErklärung überdie Echtheitveranlassen.

S. 438.
Ob eine Urkunde, welcheals von einer ausländischenBehörde oder von einer

mit öffentlichemGlauben versehenenPerson des Auslandes errichtetsichdarstell",
ohnenäherenNachweisals echtanzusehensei, hat das GerichtnachdenUmständen
des Falles zu ermessen.

Jum Beweiseder EchtheiteinersolchenUrkundegenügtdie Legalisationdurch
einenKonsul oder GesandtendesReichs. «

S. 439.
Über die EchtheiteinerPrivaturkundehat sichderGegnerdesBeweisführers

nach Vorschrift des §. 138 zu erklären.
Befindetsichunterder UrkundeeineNamensunterschriftf so ist die Erklärung

auf die Echtheit der Unterschrift zu richten. .·
Erfolgt dieErklärungnicht, so ist dieUrkundeals anerkanntanzusehen,wenn

nicht die Absicht,die Echtheitbestreitenzu wollen, aus denübrigenErklärungender
Partei hervorgeht.

S. 440.
Die Echtheiteinernicht anerkanntenPrivaturkundeist zu beweisen.
Steht die EchtheitderNamensunterschriftfest oder ist dasuntereinerUrkunde

befindlicheHandzeichengerichtlichoder notariell beglaubigt, so hat die über der
Unterschriftoder dem HandzeichenstehendeSchrift die Vermuthungder Echtheit
für sich. « .

S. 441.
Der Beweis der Echtheitoder Unechtheiteiner Urkunde kann auch durch

Schriftvergleichunggeführtwerden.
In diesemFalle hat der Beweisführerzur VergleichunggeeigneteSchriften

vorzulegenoder derenMittheilung in Gemäßheitder Bestimmungdes §. 432 zu
beantragenund erforderlichenFalls den Beweis der Echtheitderselbenanzutreten.



Befinden sichzurVergleichunggeeigneteSchriften in denHändendesGegners,
so ist dieser auf Antrag des Beweisführers zur Vorlegung verpflichtet. Die Be=
stimmungender §§. 421—426 finden entsprechendeAnwendung. Kommt der Gegner
der Anordnung, die zur VergleichunggeeignetenSchriften vorzulegenoder den im
§. 426 bestimmtenEid zu leisten,nichtnach,so gilt derEchtheitsbeweisals geführt.

Macht derBeweisführer glaubhaft, daß in denHänden einesDritten geeignete
Vergleichungsschriftensich befinden,derenVorlegung er im Wege der Klage zu
erwirkenim Stande sei, so finden die Vorschriftendes §. 431 entsprechendeAn=
wendung.

F. 442.
Über das Ergebniß der Schriftvergleichunghat das Gericht nach freier Über=

zeugung,geeignetenFalls nachAnhörungvon Sachverständigenzu entscheiden.

S.443.
Urkunden,derenEchtheitbestrittenist oder derenInhalt verändertsein soll,

werden bis zur Erledigung des Rechtsstreits auf der Gerichtsschreibereiverwahrt,
sofernnicht ihre Auslieferungan eineandereBehördeim Interesseder öffentlichen
Ordnungerforderlichist.

S. 444.
Ist eineUrkundevon einerPartei in der Absicht, derenBenutzungdemGegner

zu entziehen,beseitigt oder zur Benutzung untauglich gemacht, so können die Be=
hauptungendes Gegnersüber die Beschaffenheitund den Inhalt der Urkundeals
bewiesenangesehenwerden.

Sebuter Titel.
Beweis durchEid.

S. 445.
Die Eideszuschiebungist nur über Thatsachenzulässig, welchein Handlungen

des Gegners,seinerRechtsvorgängeroderVertreter bestehenoderwelcheGegenstand
der WahrnehmungdieserPersonengewesensind.

S. 446. «
Die Eideszuschiebungüber eineThatsache,derenGegentheildas Gericht für

erwiesenerachtet,ist unzulässig.
S. 447.

Eine nicht beweispflichtigePartei übernimmtdurchEideszuschiebungnicht die
Beweispflicht.

S. 448.
Die JurückschiebungdesEides ist nur insofernzulässig,als nachdenBestim=

mungendes §. 445 die Zuschiebungdesselbenzulässigsein würde.
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Sie findetnicht statt, wenndiePartei, welcherder Eid zugeschobenist, nicht
aber die Gegenparteiüber ihre eigeneHandlung oder Wahrnehmungzu schwören
habenwürde. s

§.449.
Der Eid kann nur der Partei, nicht einemDritten zugeschobenoderzurück=

geschobenwerden. Die ZuschiebungoderJurückschiebungan einenNebenintervenienten
findetnur statt, wenndieserals StreitgenossederHauptparteianzusehenist (§.69).

S. 450.
Das Gerichtkannanordnen,daß die in denSs. 445, 448, 449 enthaltenen

Beschränkungenfür die Zuschiebungund Jurückschiebungdes Eides nicht zur An=
wendungkommensollen, wenndie Parteien in Betreff des zu leistendenEides einig
sind und der Eid sichauf Thatsachenbezieht.

S.451.
Die Antretung des Beweises erfolgt durch die Erklärung, daß demGegner

über die bestimmtzu bezeichnendeThatsacheder Eid zugeschobenwerde.

S. 452.
Die Partei, welcherder Eid zugeschobenist, hat sich zu erklären, ob sie den

Eid annehmeoderzurückschiebe,selbstwennsie Einwendungenin Beziehungauf die
Eideszuschiebungvorbringt.

Giebt die Partei keineErklärung ab oderschiebtsie in einemFalle, in welchem
dieJurückschiebungunzulässigist, denEid zurück,ohnedenselbenbedingtanzunehmen,
so wird der Eid als verweigertangesehen.

S. 453.
Durch die Juschiebung, Annahme oder Jurückschiebungdes Eides wird die

Geltendmachunganderer Beweismittel von Seiten der einen oder der anderenPartei
nicht ausgeschlossen.

WerdenandereBeweismittelgeltendgemacht,so gilt der Eid nur für den
Fall als zugeschoben,daß die Antretung des Beweises durch die anderenBeweis=
mittel erfolglos bleibt.

g.454.
WerdenandereBeweismittelgeltendgemacht,so ist die Partei, welcherder

Eid zugeschobenwurde, nicht verpflichtet,sichüber die Eideszuschiebungfrüher zu
erklären, als bis die Eideszuschiebungnach Aufnahme oder sonstigerErledigung der
anderenBeweismittelwiederholtist.

Sind andereBeweiseaufgenommen,so kanndie vorherabgegebeneErklärung
widerrufen werden.
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§.455.
WegenunterbliebenerErklärungauf eineEideszuschiebungkannder Eid nur

dann als verweigertangesehenwerden,wenndie Partei durchdas Gerichtzur Er=
klärungüberden Eid aufgefordertist.

S.456.
Der zurückgeschobeneEid gilt auchohneausdrücklicheErklärungüber die An=

nahmeals von dem Beweisführer angenommen.

S. 457. (
Die Jurückschiebungdes Eides kann außer dem Falle des 8. 454 Abs. 2

widerrufen werden, wenn der Schwurpflichtige wegen wissentlicherVerletzung der
Eidespflichtrechtskräftigverurtheilt oder wenn glaubhaft gemachtwird, daß der
GegnererstnacherfolgterZurückschiebungdesEides von einer solchenVerurtheilung
Kenntnißerlangthabe.

S. 458.
Die Annahme oder Jurückschiebungdes Eides kann außer den Fällen des

8. 454 Abs. 2 und des §F.457 nicht widerrufenwerden.

S. 459.
Über eineThatsache,welchein einerHandlungdes Schwurpflichtigenbesteht

oderGegenstandseinerWahrnehmunggewesenist, wird der Eid dahin geleistet:
daß die Thatsachewahr odernichtwahr sei.

Ist eine solcheThatsachevom Gegnerdes Schwurpflichtigenbehauptetund
kann dem letzterennach den Umständendes Falles nicht zugemuthetwerden, daß er
dieWahrheitoderNichtwahrheitderselbenbeschwöre,so kanndas Gerichtauf Antrag
die Leistungdes Eides dahin anordnen:

daß der SchwurpflichtigenachsorgfältigerPrüfung und Erkundigungdie
Überzeugungerlangthabe, daß die Thatsachewahr odernichtwahr sei.

Über andereThatsachenwird der Eid dahin geleistet:
daß der SchwurpflichtigenachsorgfältigerPrüfung und Erkundigungdie
Überzeugungerlangtodernichterlangthabe, daß dieThatsachewahr sei.

S.460.
Auf die LeistungeinesEides ist durchbedingtesEndurtheilzu erkennen.
Die Eidesleistungerfolgt erstnachEintritt der Rechtskraftdes Urtheils.

S.461.
Sind die Parteien über die Erheblichkeitund die Norm des Eides einverstanden

oder dient der Eid zur ErledigungeinesIwischenstreits,so kann die Leistungdes
Eides durchBeweisbeschlußangeordnetwerden.
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Hängt dieEntscheidungübereinzelneselbständigeAngriffs- undVertheidigungs=
mittel von der LeistungeinesEides ab, so kann die Leistungdes Eides durchBe=
weisbeschlußangeordnetoder auf dieselbe durch bedingtesIwischenurtheilerkannt
werden. In dem letzterenFalle erfolgt die Eidesleistungnur dann, wenn durch
bedingtesEndurtheil rechtskräftigerkanntist, daß es auf dieselbefür die Endent=
scheidungdes Rechtsstreitsnochankomme.

g 462.
In dem bedingtenUrtheil ist die Eidesnorm und die Folge sowohl der

Leistungals der Nichtleistungdes Eides so genau, als die Lage der Sache dies
gestattet, festzustellen.

Der Eintritt dieserFolge wird durchEndurtheilausgesprochen.

S.463.
- Durch Leistungdes Eides wird voller Beweis der beschworenenThatsache
begründet. «

Der Beweis des Gegentheilsfindetnur unter denselbenVoraussetzungenstatt,
unterwelchenein rechtskräftigesUrtheil wegenVerletzungderEidespflichtangefochten
werdenkann.

S. 464.
Die Erlassungdes Eides von Seiten des Gegnershat dieselbeWirkung, wie

die Leistungdes Eides.
Die Verweigerungder Eidesleistunghat zur Folge, daß das Gegentheilder

zu beschwörendenThatsacheals voll bewiesengilt.

8. 4656.
Erscheintder Schwurpflichtigein demzur EidesleistungbestimmtenTermine

nicht, so ist auf Antrag der Eid als verweigertanzusehenund zur Hauptsachezu
verhandeln.

8. 466.
Der Schwurpflichtigekann die Folge der Versäumungdes zur Eidesleistung

bestimmtenTermins dadurchbeseitigen,daß er nachträglichbei demGerichtedie
Abnahmedes Eides beantragt. Der Antrag ist nur innerhalb der Nothfrist von
einerWochenachdemTerminezulässig;er kannzumProtokolledesGerichtsschreibers
erfolgen.

S. 467.
Gilt der Eid in Folge der Versäumungdes Termins als verweigert,so ist,

falls auf die Verhandlungin der Hauptsacheein Urtheil oder einBeweisbeschluß
ergeht,dieseEntscheidungin einembesonderen,über eineWochehinausanzusetzenden
Termine zu verkünden;für denFall, daß die Abnahmedes Eides rechtzeitigbe=
antragt wird, ist der Termin zur Eidesleistungund zur weiterenmündlichenVer=
bandlungbestimmt. Hat die Verhandlungdie ErlassungeinesUrtheils oder eines



Beweisbeschlussesnicht zur Folge, so ist, wenndie Abnahmedes Eides rechtzeitig
beantragtwird, der nächsteTermin zur mündlichenVerhandlungauch zur Eides=
leistungbestimmt.

Ist die Abnahme des Eides einem Mitgliede des Prozeßgerichts oder einem
anderenGerichtübertragen,so ist, wennder Schwurpflichtigein demTerminenicht
erscheint,jedochinnerhalbderNothfristdieAbnahmedesEides beantragt,zu diesem
Zweckeein neuerTermin anzuberaumen.

z.468.
ErscheintderSchwurpflichtigeauchin demzweitenzur Eidesleistungbestimmten

Terminenicht, so ist ein nochmaligerAntrag auf AbnahmedesEides nicht zulässig.

8. 469.
Der Schwurpflichtige,welcherfrühereBehauptungenzurücknimmtoder früher

bestritteneThatsachenzugesteht,kannsichzur LeistungeinesbeschränkterenEides er—
bieten, selbstwenn der Eid bereits durchbedingtesUrtheil auferlegtist. Auch
könnenunerheblicheUmstände,welchein die Eidesnorm aufgenommensind, be—
richtigtwerden.

8. 470. «
Ist der Eid durchbedingtesUrtheil auferlegt, so kann, auch nachEintritt

der Rechtskraft,die Zuschiebungsowie die Zurückschiebungdes Eides widerrufen
werden, wenn der SchwurpflichtigewegenwissentlicherVerletzungder Eidespflicht
rechtskräftigverurtheilt.oder wenn glaubhaftgemachtwird, daß der Gegner erst nach
erfolgterZuschiebungoderZurückschiebungdes Eides von einersolchenVerurtheilung
Kenntnißerlangthabe.

S. 471.
Wenn der Schwurpflichtigestirbt, wenn er zur Leistungdes Eides unfähig

wird oderwenner aufhörtgesetzlicherVertreterzu sein, so könnenbeideParteien
in Ansehungder betreffendenBeweisführungalle Rechteausüben,welcheihnenvor
der Juschiebungdes Eides zustanden.

Dasselbegilt, wennin Folge der Verurtheilungdes Schwurpflichtigenwegen
wissentlicherVerletzungderEidespflichtdieJuschiebungoderJurückschiebungdesEides
widerrufenwird.

Ist der Eid durchbedingtesUrtheil auferlegt,so wird unter Aufhebungdes
Urtheils in der Sacheanderweiterkannt.

S. 472.
Der Eid über eineThatsache,welchefür ein allen Streitgenossengegenüber

nur einheitlichfestzustellendesRechtsverhältnißvon Einfluß ist, muß allen Streit=
genossenzugeschobenoder zurückgeschobenwerden, sofern nicht rücksichtlicheinzelner
Streitgenossendie Juschiebungoder Jurückschiebungunzulässig ist. In jedemFalle
bedarfes zur Juschiebungoderzur Jurückschiebungder übereinstimmendenErklärung

79°7
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aller Streitgenossen.Über dieAnnahmedesEides habensichnur diejenigenStreit=
genossenzu erklären,welchender Eid zugeschobenist.

Ist der von allen odervon einigenStreitgenossenzu leistendeEid von einem
odermehrerenderselben,oder ist der von einemTheile derStreitgenossenzu leistende
Eid von allenSchwurpflichtigenverweigertoderals von ihnenverweigertanzusehen,
so entscheidetdas Gericht nach freier Überzeugung,ob die Behauptung,deren
Beweis durch Eideszuschiebungangetretenist, für wahr zu erachtensei. Erklären
einzelneStreitgenossen,daß sie denEid nicht leistenwerden,so ist in Ansehungder
übrigen Streitgenossendie Leistung des Eides nicht anzuordnenoder der Eid nicht
abzunehmen,soferndas Gerichtdenselbenfür unerheblicherachtet.

473.
Ist einePartei nichtprozeßfähig,so ist die ZuschiebungoderJurückschiebung

des Eides nur an ihren gesetzlichenVertreter und nur insoweit zulässig, als die
vertretenePartei, wennsie denProzeß in Person führte, oder der Vertreter,wenn
er selbstPartei wäre, dieselbezulassenmüßte.

Minderjährigen, welchedas sechzehnteLebensjahrvollendethaben, sowie
Volljährigen, welchewegenGeistesschwäche,VerschwendungoderTrunksuchtentmündigt
sind, kannüber Thatsachen,die in HandlungenderselbenbestehenoderGegenstand
ihrer Wahrnehmunggewesensind, der Eid zugeschobenoderzurückgeschobenwerden,
soferndies von demGerichtauf Antrag desGegnersnachdenUmständendesFalles
für zulässigerklärtwird. Das Gleichegilt von einerprozeßfähigenPartei, die in
demRechtsstreitedurcheinenPfleger vertretenwird. .

Auf Volljährige, welcheunter vorläufigeVormundschaftgestelltsind, finden
in Betreff der Zuschiebungoder Zurückschiebungdes Eides diejenigenVorschriften
Anwendung)welchenachAbs. 1, 2 bei eingetretenerEntmündigunggelten.

S. 474.
Sind mehreregesetzlicheVertreter vorhanden, so finden die Vorschriften des

§. 472 entsprechendeAnwendung. Betrifft der Eid die eigenenHandlungenoder
Wahrnehmungennur einiger oder eines der Vertreter, so ist er von denübrigen
nicht zu leisten.

S. 475.
Ist das Ergebniß der Verhandlungenund einer etwaigenBeweisaufnahme

nichtausreichend,um dieÜberzeugungdesGerichtsvonderWahrheitoderUnwahrheit
der zu erweisendenThatsachezu begründen,so kann das Gericht der einen oder der
anderenPartei über einestreitigeThatsacheeinenEid auferlegen.

F.476.
Der richterlicheEid kann allen StreitgenossenodergesetzlichenVertretern,er

kanneinigenodereinemderselbenauferlegtwerden.
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S. 477.
Die Bestimmungender §§.457— 471), 473 findenauf den richterlichenEid

entsprechendeAnwendung.
Ist der SchwurpflichtigewegenwissentlicherVerletzungder Eidespflichtrechts=

kräftigverurtheilt,so ist derAntragdesGegners,denrichterlichenEid zurückzunehmen,
gerechtfertigt,wenngleichderGegnerschonvor der Auferlegungdes Eides von dieser
VerurtheilungKenntnißgehabthat.

Der richterlicheEid wird durchbedingtesUrtheil auferlegt.

Elfter Titel.
Verfahren bei der Abnahme von Eiden.

S. 478.
Der Eid muß von demSchwurpflichtigenin Person geleistetwerden.

S. 479.
Das Prozeßgericht kann anordnen, daß die Eidesleistung vor einem seiner

Mitglieder oder vor einem anderen Gericht erfolge, wenn der Schwurpflichtige am
Erscheinenvor demProzeßgerichteverhindertist oder in großerEntfernungvon dem
Sitze desselbensichaufhält.

Die Eidesleistungder Landesherrenund der Mitglieder der landesherrlichen
Familien sowie der Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollernerfolgt in der
Wohnungderselbenvor einemMitgliede des Prozeßgerichtsodervor einemanderen
Gerichte. Das Gleichegilt in Ansehungder Mitglieder des vormaligenHannover=
schenKönigshauses,des vormaligenKurhessischenund des vormaligenHerzoglich
NassauischenFürstenhauses.

8. 480.
Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigenin ange=

messenerWeiseauf die Bedeutungdes Eides hinzuweisen. «

S. 481.
Der Eid beginntmit denWorten:

„Ich schwörebei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden"
und schließtmit denWorten:

*So wahr mir Gott helfer.

8. 482.
Der Eid wird mittels Nachsprechensoder Ablesens der die Eidesnorm ent=

haltendenEidesformelgeleistet.Der Schwörendesoll bei derEidesleistungdie rechte
Hand erheben.
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Ist die Eidesnormvon großemUmfange,so genügtdieVorlesungderEides=norm und die Verweisungauf die letzterein derEidesformel.
· Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien sowiedieMitgliederder FürstlichenFamilie HohenzollernleistendenEid mittelsUnterschreibensder die Eidesnorm enthaltendenEidesformel. Das Gleiche gilt in AnsehungderMitglieder des vormaligenHannoverschenKönigshauses,des vormaligenKurhessischenunddes vormaligenHerzoglichNassauischenFürstenhauses.

S. 483 « ·
Stumme, welcheschreibenkönnen, leistenden Eid mittels AbschreibensundUnterschreibensder die EidesnormenthaltendenEidesformel.
Stumme, welchenicht schreibenkönnen, leistenden Eid mit Hülfe einesDolmetschersdurchZeichen. .-

§.484.
Der Eidesleistungwird gleichgeachtet,wenn ein Mitglied einerReligions=gesellschaft,welcherdas Gesetzden GebrauchgewisserBetheuerungsformelnan Stelledes Eides gestattet,eineErklärung unter der BetheuerungsformeldieserReligions=gesellschaftabgiebt.

Zwölfter Titel.
SicherungdesBeweises.

S. 485.
Die Einnahmedes Augenscheinsund die Vernehmungvon JeugenundSach=verständigenkannzur Sicherungdes Beweiseserfolgen,wenn zu besorgenist, daßdas Beweismittelverlorenoder die Benutzungdesselbenerschwertwerde.

S. 486.
Das Gesuchist bei dem Gericht anzubringen,vor welchemderRechtsstreitanhängigist; es kannvor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärtwerden.In Fällen dringenderGefahr kanndas Gesuchauchbei demAmtsgerichtan=gebrachtwerden,in dessenBezirkedie zu vernehmendenPersonensichaufhaltenoderder in Augenscheinzu nehmendeGegenstandsichbefindet.

Bei dembezeichnetenAmtsgerichtemuß das Gesuchangebrachtwerden,wennder Rechtsstreitnochnicht anhängigist.

8. 487.
Das Gesuchmuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Gegners;
2. die Bezeichnungder Thatsachen,über welchedie Beweisaufnahmeer=folgensoll .
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3 die Bezeichnungder Beweismittelunter Benennungder zu vernehmenden
Zeugen und Sachverständigen; ... . -
4.die Darlegungdes Grundes, welcherdie Besorgnißrechtfertigt,daß das
Beweismittel verloren oder dieBenutzung desselbenerschwertwerde.

Dieser Grund ist glaubhaft zu machen.

S.488.
Die Beweisaufnahmekann, auch ohne daß die Voraussetzungendes §. 485

vorliegen,beantragtwerden,wenn Mängel einer Sache oder einesWerkesfestzu=
stellen sind, aus denen ein Recht gegen den Gegner hergeleitetwerden soll), oder
wennder ZustandeinesGutes festzustellenist, für dessenBeweis ein Kommissionär,
Spediteur,LagerhalteroderFrachtführerzu sorgenverpflichtetist.

Hat der ErwerbereinerSache demVeräußerereinenMangel angezeigtoder
die Annahme der Sache wegenMangelhaftigkeit abgelehnt, so kann auch der Ver=
äußererdie Beweisaufnahmenach Maßgabe des Abs. 1 beantragen. In gleicher
Weise ist der Unternehmereines Werkes zu dem Antrage berechtigt,wenn der Be=
stellerihm einenMangel angezeigtoder die Abnahmedes WerkeswegenMangel=
haftigkeitverweigerthat. ,

8. 489.
Mit ZustimmungdesGegnerskanndie beantragteBeweisaufnahmeangeordnet

werden,auchwenndie Voraussetzungendes 8. 485 nicht vorliegen.

z.490.
Die Entscheidungüber das Gesuchkann ohne vorgängigemündlicheVer=

handlungerfolgen. ,
In demBeschlusse,durchwelchendemGesuchestattgegebenwird, sind die

Thatsachen,über welcheder Beweis zu erhebenist, und die Beweismittel unter Be=
nennungder zu vernehmendenJeugen und Sachvperständigenzu bezeichnen.Eine
AnfechtungdiesesBeschlussesfindetnicht statt.

S. 491.
Der Beweisführerist verpflichtet,sofernes nach den Umständendes Falles

geschehenkann,unter Zustellungdes Beschlussesund einerAbschrift des Gesuchszu
demfür die BeweisaufnahmebestimmtenTermine denGegner so zeitig zu laden,
daß derselbein diesemTermine seine Rechte wahrzunehmenvermag.

Die NichtbefolgungdieserVorschriftstehtder Beweisaufnahmenicht entgegen.

K.492.
Die Beweisaufnahmeerfolgt nach den für die Aufnahme des betreffenden

BeweismittelsüberhauptgeltendenVorschriften.
Das Protokoll über die Beweisaufnahmeist bei demGerichte,welchesdie=

selbeangeordnethat, aufzubewahren.
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§.493.
Jede Partei hat das Recht, die Beweisverhandlungenin dem Prozessezu

benutzen.
War der Gegnerin demTermine nicht erschienen,in welchemdie Beweis=

aufnahmeerfolgte, so ist der Beweisführer zur Benutzungder Beweisverhandlungen
nur dann berechtigt,wennder Gegnerzu demTerminerechtzeitiggeladenwar oder
wenn der Beweisführerglaubhaftmacht, daß ohne sein Verschuldendie Ladung
unterbliebenodernicht rechtzeitigerfolgt sei.

P.494.
Wird von demBeweisführerein Gegnernicht bezeichnet,so ist das Gesuch

nur dann zulässig,wennder Beweisführerglaubhaftmacht, daß er ohnesein Ver=
schuldenaußer Stande sei, den Gegner zu bezeichnen.

Wird demGesuchestattgegeben,so kanndas GerichtdemunbekanntenGegner
zur WahrnehmungseinerRechtebei der BeweisaufnahmeeinenVertreterbestellen.

Zweiter Abschnitt.
Verfahren vor den Amtsgerichten.

8g.495.
Auf das Verfahren vor den Amtsgerichtenfinden die Vorschriftenüber das

Verfahrenvor den LandgerichtenAnwendung,soweitnichtaus denallgemeinenBe=
stimmungendes erstenBuchs, aus den nachfolgendenbesonderenBestimmungenund
aus der Verfassungder AmtsgerichtesichAbweichungenergeben.

P.496.
Die Klage kann bei demGerichte schriftlicheingereichtoderzum Protokolle

des Gerichtsschreibersangebrachtwerden.

8.497.
Nach erfolgterBestimmungdesTermins zur mündlichenVerhandlunghat der

Gerichtsschreiberfür die Justellung der Klage Sorge zu tragen, sofern nicht der
Kläger in derKlageschriftoderdemProtokoll erklärthat, diesesselbstthunzuwollen.

S. 498.
Die Einlassungsfristbeträgtmindestensdrei Tage, wenn die Justellung im

Bezirke des Prozeßgerichts;mindestenseine Woche, wenn sie außerhalbdesselben,
jedochim DeutschenReich erfolgt) in Meß- und Marktsachenmindestensvierund=
zwanzigStunden.

Ist die Justellung im Auslande vorzunehmen,so hat das Gericht bei Fest=
setzungdes Termins die Einlassungsfristzu bestimmen.
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S. 499.
Die Klage wird durch Justellung der Klageschrift oder des die Klage ent=

haltendenProtokolls erhoben.
S. 500.

An ordentlichenGerichtstagenkönnendie Parteien zur Verhandlung des Rechts=
streitsohneLadungundTerminsbestimmungvor Gerichterscheinen.

Die ErhebungderKlage erfolgt in diesemFalle durchdenlsou Vortrag
derselben.

§5.501.
Die Vorschriften der §§. 496, 497 finden entsprechendeAnwendung, wenn

eine Partei im Laufe des Rechtsstreits zu laden ist, insbesonderezur Verhandlung
über einenJwischenstreit, über den Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung eines
Urtheils, über denEinspruch,über denAntrag auf Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand oder über die Aufnahme eines unterbrochenenoder ausgesetztenVerfahrens,
oder wenn eineInterventionoderStreitverkündungerfolgenoder wenn die Klage
oder der Einspruchzurückgenommenwerdensoll.

5.502.
AuchwenneinePartei nicht zu ladenist, könnenihr AnträgeundErklärungen,

auf welchesie ohnevorgängigeMittheilung voraussichtlicheineErklärung in einer
mündlichenVerhandlungnicht abzugebenvermag,durchJustellungeinesProtokolls
des Gerichtsschreibersmitgetheilt werden.

DieseMittheilungkann auchunmittelbarund ohnebesondereForm geschehen.

K.503.
Bei der mündlichenVerhandlunghat das Gericht dahin zu wirken, daß die

Parteien über alle erheblichenThatsachensich vollständig erklärenund die sachdien=
lichen Anträge stellen.

· 8. 504.
Die Vorschrift, daß prozeßhinderndeEinreden gleichzeitigund vor der Ver—

handlungzur Hauptsachevorzubringensind, findetnur insoweitAnwendung,als die
Einrededer UnzuständigkeitdesGerichtsvor derVerhandlungzurHauptsachegeltend
zu machenist.

Ist das Amtsgericht sachlichunzuständig,so hat es vor der Verhandlung des
Beklagtenzur Hauptsachedenselbenauf die Unzuständigkeitaufmerksamzu machen.

Auf Grund prozeßhindernderEinreden darf die Verhandlung zur Hauptsache
nicht verweigertwerden;das Gerichtkannjedochdie abgesonderteVerhandlungüber
dieseEinredenauchvon Amtswegenanordnen.

S 505.
Wird die Unzuständigkeitdes Gerichtsauf Grund derBestimmungenüber die

sachliche Juständigkeit der Gerichte ausgesprochen,so ist zugleich auf Antrag des
Klägers der Rechtsstreitan das Landgerichtzu verweisen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 80
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Ist das Urtheil rechtskräftig,so gilt der Rechtsstreitals bei demLandgerichte

anhängig. -
8. 506. --"- -

Wird in einem bei dem AmtsgerichtanhängigenProzessedurchWiderklage
oderdurchErweiterungdesKlagantrags(5.268 Nr. 2, 3) ein Ansprucherhoben,
welcherzurZuständigkeitderLandgerichtegehört,oderwird in Gemäßheitdes§.280
die FeststellungeinesRechtsverhältnissesbeantragt,für welches die Landgerichtezu=
ständigsind, so hat das Amtsgericht,soferneinePartei vor weitererVerhandlung
zur Hauptsachedarauf anträgt, durchBeschlußseineUnzuständigkeitauszusprechen
und den Rechtsstreitan das Landgerichtzu verweisen.

Eine Anfechtungdes Beschlusses,durchwelchendemAntrag entsprochenwird,
findetnicht statt; mit der Verkündungdes Beschlussesgilt der Rechtsstreitals bei
dem Landgerichtanhängig. Die im Verfahren vor dem Amtsgerichterwachsenen
Kosten werden als Theil der bei dem LandgerichterwachsendenKosten behandelt.

S. 507.
WegenunterbliebenerErklärungist eineUrkundenur dann als anerkanntan=

zusehen,wenn die Partei durch das Gericht zur Erklärung über die Echtheitder
Urkundeaufgefordertist.

S. 508.
Die Vorschriften des §. 261 Abs. 2, des §. 297 und der s. 348—354

findenauf das Verfahrenvor denAmtsgerichtenkeineAnwendung.

S. 509.
Anträge, sowie die Erklärungenüber Annahme oder Zurückschiebungzuge=

schobenerEide sind durchdas Sitzungsprotokollfestzustellen;anstattder Feststellung
genügtdie Bezugnahmeauf den Inhalt einesvorbereitendenSchriftsatzes.

SonstigeErklärungeneinerPartei, insbesondereGeständnisse,sind durchdas
Protokoll insoweit festzustellen,als das Gericht bei dem Schlusseder mündlichen
Verhandlungdie Feststellungfür angemessenerachtet.

S 510.
Wer eineKlage zu erhebenbeabsichtigt,kannunter Angabedes Gegenstandes

seines Anspruchs zum Jweckeeines Sühneversuchsden Gegner vor das Amtsgericht
laden, vor welchemdieserseinenallgemeinenGerichtsstandhat.

ErscheinenbeideParteien, und wird ein Vergleichgeschlossen,so ist derselbe
zuProtokoll festzustellen.Kommt einVergleichnichtzuStande, so wird aufAntrag
beiderParteien der Rechtsstreitsofort verhandelt)die Erhebungder Klage erfolgt
in diesemFalle durchdenmündlichenVortrag derselben.

Ist der Gegnernicht erschienen,oder der Sühneversucherfolglos geblieben,
so werdendie erwachsenenKostenals Theil der Kosten des Rechtsstreitsbehandelt.



Drittes Buch.
Rechtsmittel.

Erster Abschnitt.

Berufung.
SF.511.

Die Berufung findet gegen die in ersterInstanz erlassenenEndurtheile statt.

5. 512.
Der Beurtheilungdes Berufungsgerichtsunterliegenauch diejenigenEnt=

scheidungen,welchedemEndurtheilevorausgegangensind, sofernnicht dieselbennach
denVorschriftendiesesGesetzesunanfechtbarodermit derBeschwerdeanfechtbarsind.

« S. 513.
EinVersäumnißurtheilkannvon derPartei, gegenwelchees erlassenist, mit

der Berufungnichtangefochtenwerden.
Ein Versäumnißurtheil,gegenwelchesder Einspruchan sichnichtstatthaftist,

unterliegtderBerufunginsoweit,als dieselbedaraufgestütztwird, daßderFall der
Versäumungnichtvorgelegenhabe.

8.514.
Die WirksamkeiteinesnachErlassungdes UrtheilserklärtenVerzichtsauf das

Recht der Berufungist nicht davonabhängig,daß der Gegnerdie Verzichtleistung
angenommenhat.

S 515.
Die Zurücknahmeder Berufung ist ohneEinwilligung desBerufungsbeklagten

nur bis zum Beginneder mündlichenVerhandlungdes Berufungsbeklagtenzulässig.
Die Jurücknahmeerfolgt, wennsie nichtbei der mündlichenVerhandlunger=

klärt wird, durchJustellungeinesSchriftsatzes. Abschriftdesselbenist sofort nach
erfolgterZustellungauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.

Die ZJurücknahmehat den Verlust des Rechtsmittelsund die Verpflichtung
zur Folge, die durchdas RechtsmittelentstandenenKostenzu tragen. Auf Antrag
des Gegnerssind dieseWirkungendurchUrtheil auszusprechen.

S.516.
Die BerufungsfristbeträgteinenMonatj sieist eineNothfrist und beginntmit

der Justellungdes Urtheils.
80“
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Die Berufungkann gleichzeitigmit derZustellungdesUrtheilseingelegtwerden.
Die Einlegungvor Zustellungdes Urtheils ist wirkungslos.

5. 517.
Wird innerhalbder Berufungsfristein Urtheil in Gemäßheitdes§. 321 durch

eine nachträglicheEntscheidungergänzt,so beginntmit der Zustellungder nachträg=
lichen Entscheidungder Lauf der Berufungsfrist auch für die Berufung gegendas
zuerstergangeneUrtheil von neuem. Wird gegenbeideUrtheilevon derselbenPartei
Berufungeingelegt,so sind beideBerufungenmit einanderzu verbinden.

S. 518.
Die Einlegungder Berufung erfolgt durchZustellungeinesSchriftsatzes.
Derselbemuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Urtheils, gegenwelches die Berufung gerichtetwird;
2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil Berufungeingelegtwerde;
3. die Ladungdes Berufungsbeklagtenvor das Berufungsgerichtzur münd=

lichenVerhandlungüber die Berufung.
Bei der Einreichungder Berufungsschriftzum Zweckeder Terminsbestimmung

soll eineAusfertigungoder beglaubigteAbschriftdesUrtheils, gegenwelchesdieBe=
rufung sichrichtet,demBerufungsgerichtevorgelegtwerden.

8.519.
Die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitendenSchriftsätzefinden auch

auf die Berufungsschrift Anwendung.
Als vorbereitenderSchriftsatzsoll die Berufungsschriftinsbesondereenthalten:

die Erklärung, inwieweit das Urtheil angefochtenwerdeund welcheAbänderungen
desselbenbeantragtwerden(Berufungsanträge),sowie die Angabederjenigenneuen
Thatsachenund Beweismittel,welchedie Partei geltendzu machenbeabsichtigt.

8. 520.
In Betreffder Frist, welchezwischender ZustellungderBerufungsschriftund

demTermine zur mündlichenVerhandlungliegenmuß, finden die Vorschriftendes
8. 262 entsprechendeAnwendung.

S. 521.
Der Berufungsbeklagtekannsich der Berufung anschließen,selbstwenn er auf

die Berufungverzichtethat oderwenndie Berufungsfristverstrichenist.
Die Vorschriften über die Anfechtungdes Versäumnißurtheils durch Berufung

finden auch auf die Anfechtungdesselbendurch AnschließungAnwendung.

8.522.
Die Anschließungverliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen

oderals unzulässigverworfenwird.
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Hat derBerufungsbeklagteinnerhalbderBerufungsfristsichdererhobenenBe—
rufung angeschlossen,so wird es so angesehen,als habeer die Berufungselbständig
eingelegt.

8 523
Auf das weitereVerfahrenfindendie in ersterInstanz für das Verfahren

vor denLandgerichtengeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung,soweitnicht
Abweichungenaus denBestimmungendiesesAbschnittssichergeben.

§. 524.
Die mündlicheVerhandlungist, wennan demfür dieselbebestimmtenTage

die Berufungsfristnochnicht verstrichenist, auf Antrag des Berufungsbeklagtenbis
zum Ablaufe der Frist, und wenn der Berufungsbeklagtegegendas Urtheil den
Einsprucherhobenhat, auchvon Amtswegenbis zur Erledigungdes Einspruchszu
vertagen.

8525.
Vor demBerufungsgerichtewird derRechtsstreitin dendurchdieAnträgebe⸗

stimmtenGrenzenvon neuemverhandelt.

8. 526.
Bei der mündlichen Verhandlung haben die Parteien das durch die Be—

rufung angefochteneUrtheil sowiedie demUrtheilevorausgegangenenEntscheidungen
nebstden Entscheidungsgründenund den Beweisverhandlungeninsoweit vorzutragen,
als dies zum Verständnisseder Berufungsanträgeund zur Prüfung der Richtigkeit
der angefochtenenEntscheidungerforderlichist.

Im Falle der UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitdes Vortrags hat der Vor=
sitzendedessenBerichtigungoderVervollständigung,nöthigenfallsunterWiedereröffnung
der Verhandlungzu veranlassen.

5. 527.
Eine Aenderungder Klage ist nur mit Einwilligung desGegners statthaft.

8. 528.
ProzeßhinderndeEinreden, auf welche die Partei wirksam verzichten kann,

dürfennur geltendgemachtwerden,wenndie Partei glaubhaftmacht,daß sie ohne
ihr Verschuldenaußer Stande gewesensei, dieselbenin erster Instanz vorzubringen.
Das Gleichegilt, wennbei vermögensrechtlichenAnsprüchenfür die Klage ein aus=
schließlicherGerichtsstandbegründetist, von der EinredederUnzuständigkeitdes Ge=
richts, sofernder Beklagtein ersterInstanz zurHauptsachemündlichverhandelthat;
einePrüfung der Zuständigkeitvon Amtswegenfindetnicht statt.

Die Verhandlungzur Hauptsachedarf auf Grund prozeßhindernderEinreden
nichtverweigertwerden;das Gerichtkannjedochdie abgesonderteVerhandlungüber
solcheEinreden auch von Amtswegenanordnen.
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« §.529.
Die Parteien könnenAngriffs- und Vertheidigungsmittel,welchein erster

Instanznicht geltendgemachtsind, insbesondereneueThatsachenund Beweismittel
vorbringen.

NeueAnsprüche dürfen, abgesehenvon den Fällen des 8. 268 Nr. 2, 3, nur
mit Einwilligung des Gegnerserhobenwerden. «·-

Macht der Beklagtedie AufrechnungeinerGegenforderunggeltend,soist die
hieraufgegründeteEinwendungzurückzuweisen,wennnicht derKläger in dieGeltend=
machungeinwilligt oder der Beklagte glaubhaft macht, daß er ohne seinVerschulden
außerStande gewesenist, dieAufrechnungin ersterInstanz geltendzu machen.Im
Falle der Jurückweisungfindendie Vorschriftender §§.540, 541 Anwendung.

8. 530. «
Die Verletzungeiner das Verfahren erster Instanz betreffendenVorschrift kann

in derBerufungsinstanznichtmehrgerügtwerden,wennin GemäßheitderBestimmung
des §. 295 die Partei das Rügerechtbereitsin ersterInstanz verlorenhat.

S.531.
Die in ersterInstanz unterbliebenenoderverweigertenErklärungenüberThat.

sachen,Urkundenund Eideszuschiebungenkönnenin der Berufungsinstanznachgeholt
werden. « . .

· §.«-5.32.
Das in ersterInstanz abgelegtegerichtlicheGeständnißbehältseineWirksamkeit

auchfür die Berufungsinstanz.
« S. 533.

Die in ersterInstanz erfolgte Annahmeoder ZJurückschiebungeines Eides
behält ihre Wirksamkeitauchfür die Berufungsinstanz.

Dasselbegilt von der Leistung,von der Verweigerungder Leistungund von
der ErlassungeinesEides, wenn die Entscheidung,durch welchedie Leistungdes
Eides angeordnetist, von demBerufungsgerichtefür gerechtfertigterachtetwird.

S.534.
Ein nicht oder nicht unbedingtfür vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil

ersterInstanz ist, insoweit dasselbedurch die Berufungsanträgenicht angefochten
wird, auf den im Laufe der mündlichenVerhandlunggestelltenAntrag von dem
Berufungsgerichtefür vorläufig vollstreckbarzu erklären.

Eine AnfechtungdieserEntscheidungfindetnicht statt.

S. 535.
Das Berufungsgerichthat von Amtswegenzu prüfen, ob die Berufungan

sichstatthaftund ob sie in der gesetzlichenJorm und Frist eingelegtsei. Mangelt
es an einemdieserErfordernisse,so ist die Berufung als unzulässigzu verwerfen.
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5. 536.
Das Urtheil erster Instanz darf nur insoweit abgeändertwerden, als eine

Abänderungbeantragtist.
537.

GegenstandderVerhandlungund EntscheidungdesBerufungsgerichtssind alle
einenzuerkanntenoder aberkanntenAnspruchbetreffendenStreitpunkte,über welche
in GemäßheitderAnträge eineVerhandlungundEntscheidungerforderlichist, selbst
wennüber dieseStreitpunktein ersterInstanz nichtverhandeltodernicht entschieden
ist. Das Berufungsgerichthat ein von ihm erlassenesbedingtesUrtheil zu erledigen.
Dasselbekannein in ersterInstanz erlassenesbedingtesUrtheil erledigen,wenndie
Berufungzurückgewiesenist.

S. 538.
Das Berufungsgerichthat die Sache, insoferneineweitereVerhandlungder=

selbenerforderlichist, an das GerichtersterInstanzzurückzuverweisen:
1. wenn durchdas angefochteneUrtheil ein Einspruchals unzulässigver=

worfen ist;
2. wenndurchdas angefochteneUrtheil nur überprozeßhinderndeEinreden

entschiedenist
3. wenn im Falle eines nach Grund und Betrag streitigen Anspruchs durch

das angefochteneUrtheil über den Grund desAnspruchsvorab entschieden
oder die Klage abgewiesenist;

4. wenn das angefochteneUrtheil im Urkunden=oder Wechselprozesseunter
Vorbehaltder Rechteerlassenist,

5. wenn das angefochteneUrtheil ein Versäumnißurtheil ist.
Im Falle der Nr. 2 hat das Berufungsgerichtdie sämmtlichenprozeßhindernden

Einredenzu erledigen.
§S.539.

Leidetdas VerfahrenersterIUnstanzan einemwesentlichenMangel,)so kann
das Berufungsgerichtunter Aufhebungdes Urtheils und desVerfahrens,soweitdas
letzteredurchdenMangel betroffenwird, die Sache an das GerichtersterInstanz
zurückverweisen.

S.540.
WerdennachVorschriftdes §. 279 Vertheidigungsmittelzurückgewiesen,so ist

die GeltendmachungderselbendemBeklagtenvorzubehalten.
Enthält das Urtheil keinenVorbehalt,so kann die Ergänzungdes Urtheils

nach Vorschrift des §. 321 beantragtwerden.
Das Urtheil, welchesunter Vorbehalt der Geltendmachungvon Vertheidigungs=

mittelnergeht,ist in Betreff der Rechtsmittelund der— — als End
urtheil anzusehen.
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8.541.
In Betreff der Vertheidigungsmittel,deren Geltendmachungdem Beklagten

vorbehaltenist, bleibt der Rechtsstreitin der Berufungsinstanzanhängig.
Insoweit sich in dem weiterenVerfahren ergiebt, daß der klagend geltend

gemachteAnspruchunbegründetwar, ist das frühereUrtheil aufzuheben,der Kläger
mit demAnspruchabzuweisenund auf Antrag zur Erstattungdes von demBeklagten
auf Grund des Urtheils Gezahltenoder Geleistetenzu verurtheilen,sowieüber die
Kosten anderweit zu entscheiden. Die Erstattungspflicht des Klägers bestimmt sich
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigtenBereicherung.
Wird der Antrag gestellt, so ist der Anspruchauf Erstattungals zur Zeit der
Jahlung oderLeistungrechtshängiggewordenanzusehen;die mit derRechtshängigkeit
nachden Vorschriftendes bürgerlichenRechtsverbundenenWirkungentretenmit der
Jahlung oderLeistungauchdann ein, wennder Antrag nicht gestelltwird.

S. 542.
Die Vorschriftenüber das Versäumnißverfahrenin ersterInstanz findenent=

sprechendeAnwendung.
Beantragt der Berufungsklägergegenden im Termine zur mündlichenVer=

handlungnicht erschienenenBerufungsbeklagtendasVersäumnißurtheil,so ist, soweit
das festgestellteSachverhältnißnicht entgegensteht,das thatsächlichemündlicheVor=
bringendes Berufungsklägersfür zugestandenzu erachtenund in Ansehungeiner
zulässigerweisebeantragtenBeweisaufnahmeanzunehmen,daß sie das in Aussicht
gestellteErgebnißgehabthabe.

S. 543.
Bei der Darstellung des Thatbestandesim Urtheil ist eine Bezugnahmeauf

das Urtheil voriger Instanznicht ausgeschlossen.

§ 544.
Der Gerichtsschreiberdes Berufungsgerichtshat innerhalb vierundzwanzig

Stunden, nachdemdieBerufungsschriftzumJweckederTerminsbestimmungeingereicht
ist, von demGerichtsschreiberdesGerichts ersterInstanz die Prozeßakteneinzufordern.

Nach Erledigung der Berufung sind die Akten dem Gerichtsschreiberdes
GerichtsersterInstanznebsteinerbeglaubigtenAbschriftdes in derBerufungsinstanz
erlassenenUrtheils zurückzusenden.

ISweiterAbschnitt.

Revision.

S. 545.
Die Revision findet gegendie in der Berufungsinstanz von den Oberlandes=

gerichtenerlassenenEndurtheilestatt.
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8. 546.
In Rechtsstreitigkeitenüber vermögensrechtlicheAnsprüche ist die Zulässigkeit

derRevisiondurcheinendenBetrag von fünfzehnhundertMark übersteigendenWerth
desBeschwerdegegenstandesbedingt.

In Betreff des Werths des Beschwerdegegenstandeskommendie Vorschriften
der §§. 3—)9 zur Anwendung.

Der Revisionsklägerhat diesenWerth glaubhaftzu machen;zur Versicherung
an Eidesstattdarf er nicht zugelassenwerden.

. 547.
OhneRücksichtauf denWerth desBeschwerdegegenstandesfindetdieRevisionstatt:
1. insoweites sichum dieUnzuständigkeitdesGerichtsoderdieUnzulässigkeit

desRechtswegsoderdie Unzulässigkeitder Berufunghandelt;
2. in den Rechtsstreitigkeitenüber Ansprüche,für welchedie Landgerichte

ohne Rücksichtauf den Werth des Streitgegenstandesausschließlich
zuständigsind.

S. 548.
Der Beurtheilungdes RevisionsgerichtsunterliegenauchdiejenigenEntschei=

dungen,welchedem Endurtheilevorausgegangensind, sofern nicht dieselbennach
denVorschriften diesesGesetzesunanfechtbaroder mit der Beschwerdeanfechtbarsind.

- S. 549.
Die Revisionkannnur darauf gestütztwerden,daß die Entscheidungauf der

VerletzungeinesReichsgesetzesoder einesGesetzes,dessenGeltungsbereichsich über
denBezirk des Berufungsgerichtshinauserstreckt,beruhe.

5. 550.
Das Gesetzist verletzt,wenneineRechtsnormnichtodernicht richtig angewendet

wordenist.
K. 551.

Eine Entscheidungist stets als auf einer Verletzung des Gesetzesberuhend
anzusehen:

I wenndas erkennendeGerichtnichtvorschriftsmäßigbesetztwar;
2 wenn bei der Entscheidungein Richter mitgewirkthat, welchervon der

Ausübung des Richteramts kraft Gesetzesausgeschlossenwar, sofern nicht
dieses Hinderniß mittels eines Ablehnungsgesuchsohne Erfolg geltend
gemachtist;

3. wenn bei der Entscheidungein Richter mitgewirkthat, obgleichderselbe
wegenBesorgnißder Befangenheitabgelehntund das Ablehnungsgesuch
für begründeterklärtwar;

Reichs=Gesetzbl.1898. 81
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4. wenndasGerichtseineJuständigkeitoderUnzuständigkeitmit Unrechtan=
genommenhatj «

wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze
vertretenwar, sofernsie nicht die Prozeßführungausdrücklichoderstill—
schweigendgenehmigthat;

6. wenndie Entscheidungauf Grund einermündlichenVerhandlungergangen
ist, bei welcherdie Vorschriftenüber die Oeffentlichkeitdes Verfahrens
verletztsind;

7. wenndie Entscheidungnichtmit Gründenversehenist.

uin

§ 552.
Die RevisionsfristbeträgteinenMonat;j sie ist eineNothfrist und beginntmit

der Justellungdes Urtheils.
Die Revisionkanngleichzeitigmit derJustellungdesUrtheilseingelegtwerden.

Die Einlegungvor Zustellungdes Urtheils ist wirkungslos.

5. 553.
Die Einlegung der Revision erfolgt durch Justellung eines Schriftsatzes.

Derselbemuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Urtheils, gegenwelchesdie Revision gerichtetwird;
2. die Erklärung, daß gegendiesesUrtheil die Revisioneingelegtwerde;
3. die Ladung desRevisionsbeklagtenvor das Revisionsgerichtzur mündlichen

Verhandlungüber die Revision.
Bei der Einreichung der Revisionsschrift zum Jwecke der Terminsbestimmung

soll eine Ausfertigung oder beglaubigteAbschriftdes Urtheils, gegenwelchesdie
Revision sich richtet, dem Revisionsgerichtevorgelegtwerden.

§ 554.
Die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitendenSchriftsätzefinden auch

auf die RevisionsschriftAnwendung.
Als vorbereitenderSchriftsatzsoll die Revisionsschriftinsbesonderedie Er=

klärung, inwieweitdas Urtheil angefochtenund dessenAufhebungbeantragtwerde
(Revisionsanträge),und zur Begründungder Revisionsanträgeenthalten:

1 insoweit die Revision darauf gestütztwird, daß eineRechtsnormnicht oder
nichtrichtig angewendetsei, die Bezeichnungder Rechtsnorm

2 insoweitdie Revisiondarauf gestütztwird, daß das Gesetzin Bezugauf
das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnungder Thatsachen, welche den
Mangel ergeben
insoweitdie Revision darauf gestütztwird, daß unter Verletzungdes
GesetzesThatsachenfestgestellt,übergangenoderals vorgebrachtangenommen
seien,die BezeichnungdieserThatsachen.
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In der Revisionsschriftsoll ferner der Werth des nicht in einer bestimmten

GeldsummebestehendenBeschwerdegegenstandesangegebenwerden,wenndie Zulässig—
keit der Revisionvon diesemWertheabhängt.

S. 555.
In Betreff der Frist, welchezwischender Justellung der Revisionsschrift und

dem Termine zur mündlichenVerhandlung liegen muß, finden die Vorschriften des
§. 262 entsprechendeAnwendung.

§. 556.
Der RevisionsbeklagtekannsichderRevisionanschließen.Auf dieseAnschließung

finden die Vorschriftenüber die AnschließungdesBerufungsbeklagtenan die Berufung
entsprechendeAnwendung. DemRevisionsklägersind die Revisionsanträgeund deren
BegründungnachMaßgabedes §. 554 mitzutheilen.

5. 557. — .
Auf das weitereVerfahren finden die in ersterInstanz für das Verfahren

vor den LandgerichtengeltendenVorschriften entsprechendeAnwendung, soweit nicht
Abweichungen aus den BestimmungendiesesAbschnitts sichergeben.

8. 558.
Die VerletzungeinerdasVerfahrenderBerufungsinstanzbetreffendenVorschrift

kann in der Revisionsinstanznicht mehr gerügtwerden, wenn in Gemäßheitder
Bestimmung des §. 295 die Partei das Rügerecht bereits in der Berufungsinstanz
verlorenhat.

5. 559.
Der Prüfung des Revisionsgerichtsunterliegennur die von denParteien ge=

stelltenAnträge. i
8. 560.

Ein nicht odernichtunbedingtfür vorläufigvollstreckbarerklärtesUrtheil des
Berufungsgerichtsist, insoweitdasselbedurchdie Revisionsanträgenicht angefochten
wird, auf den im Laufe der mündlichenVerhandlung gestelltenAntrag von dem
Revisionsgerichtefür vorläufigvollstreckbarzu erklären.

5. 561.
Für die Entscheidungdes Revisionsgerichtssind die in dem angefochtenen

UrtheilegerichtlichfestgestelltenThatsachenmaßgebend.Außer denselbenkönnennur
die im §. 554 Nr. 2, 3 erwähntenThatsachenberücksichtigtwerden.

§. 562.
Die Entscheidungdes Berufungsgerichtsüber das Bestehenund den Inhalt

von Gesetzen,auf derenVerletzungdie Revisionnach§. 549 nicht gestütztwerden
kann,ist für die auf die RevisionergehendeEntscheidungmaßgebend.

81“
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S. 563.

Ergebendie Entscheidungsgründezwar eineGesetzesverletzung,stellt die Ent=
scheidungselbstaber aus anderenGründensichals richtig dar, so ist die Revision
zurückzuweisen.

S. 564.
Insoweit die Revision für begründeterachtetwird, ist das angefochteneUrtheil

aufzuheben.
Erfolgt die Aufhebungdes Urtheils wegeneines Mangels des Verfahrens,

so ist zugleichdas Verfahren insoweit aufzuheben,als es durch den Mangel
betroffenwird.

g. 565.
Im Falle der Aufhebungdes Urtheils ist die Sache zur anderweitenVer=

handlungund Entscheidungan das Berufungsgerichtzurückzuverweisen.Die Jurück=
verweisungkannan einenanderenSenat des Berufungsgerichtserfolgen.

Das Berufungsgerichthat die rechtlicheBeurtheilung,welcheder Aufhebung
zu Grundegelegtist, auchseinerEntscheidungzu Grundezu legen.

Das Revisionsgerichthat jedochin derSacheselbst zu entscheiden:
1. wenn die Aufhebung des Urtheils nur wegen Gesetzesverletzungbei An=

wendungdesGesetzesauf das festgestellteSachverhältnißerfolgtund nach
letzteremdie Sachezur Endentscheidungreif istj;

2. wenndie AufhebungdesUrtheils wegenUnzuständigkeitdes Gerichtsoder
wegenUnzulässigkeitdes Rechtswegserfolgt.

Kommt in denFällen der Nr. 1 und 2 für die in der Sacheselbstzu er=
lassendeEntscheidungdieAnwendbarkeitvonGesetzen,auf derenVerletzungdieRevision
nach §. 549 nicht gestütztwerden kann, in Frage, so kann die Sache zur ander=
weitenVerhandlungundEntscheidungan dasBerufungsgerichtzurückverwiesenwerden.

S. 566.
Die für die BerufunggeltendenVorschriftenüber die Anfechtbarkeitder Ver=

säumnißurtheile,über die Verzichtleistungauf das Rechtsmittel und die Zurücknahme
desselben,über die Vertagungder mündlichenVerhandlung,über die Verhandlung
prozeßhindernderEinreden,über die Prüfung der JuständigkeitdesGerichtsund der
Julässigkeitdes Rechtsmittels,über den Vortrag der Parteien bei der mündlichen
Verhandlungund über die Einforderungund Jurücksendungder Prozeßaktenfinden
auf die RevisionentsprechendeAnwendung.

Dritter Abschnitt.
Beschwerde.

S.567.
Das Rechtsmittelder Beschwerdefindet in den in diesemGesetzebesonders

hervorgehobenenFällen und gegensolcheeinevorgängigemündlicheVerhandlungnicht
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erforderndeEntscheidungenstatt, durch welcheein das Verfahren betreffendesGesuch
zurückgewiesenist.

Gegen die in Betreff derProzeßkostenerlassenenEntscheidungenderOberlandes=
gerichteist die Beschwerdenur zulässig, wenn die Beschwerdesummeden Betrag von
einhundertMark übersteigt.

S. 568.
Über dieBeschwerdeentscheidetdas im InstanzenzugezunächsthöhereGericht.
Gegendie Entscheidungdes Beschwerdegerichtsist, soweit nicht in derselben

ein neuer selbständigerBeschwerdegrundenthalten ist, eine weitere Beschwerdenicht
zulässig.

Entscheidungender Landgerichtein Betreff der Prozeßkostenunterliegeneiner
weiterenBeschwerdenur, wenn die Beschwerdesummeden Betrag von fünfzig Mark
übersteigt;auf die weitereBeschwerdegegendie Entscheidungender Oberlandesgerichte
findet die Vorschrift des §. 567 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

Gegen die Entscheidungender Oberlandesgerichteüber das Rechtsmittelder
weiterenBeschwerdefindet eine weitere Beschwerdenicht statt.

. 569.
Die Beschwerdewird bei demGerichteingelegt,von welchemodervon dessen

Vorsitzendendie angefochteneEntscheidungerlassenist; sie kann in dringendenFällen
auch bei dem Beschwerdegerichteingelegtwerden.,

Die Einlegungerfolgt durchEinreichungEenerBeschwerdeschrift;die Einlegung
kann auch durch Erklärung zum Protokolle des Gerichtsschreiberserfolgen, wenn der
Rechtsstreitbei einemAmtsgerichtanhängigist oder anhängigwar, wenn die Be=
schwerdedas Armenrecht betrifft oder von einem Zeugen oder Sachverständigener=
hobenwird.

S. 570.
Die Beschwerdekann auf neue Thatsachenund Beweise gestütztwerden.

5. 1571.
ErachtetdasGerichtoderderVorsitzende,dessenEntscheidungangefochtenwird,

die Beschwerdefür begründet,so habensie derselbenabzuhelfen;anderenfallsist die
Beschwerdevor Ablauf einer Woche dem Beschwerdegerichtevorzulegen.

S.572.
Die Beschwerdehat nur dannaufschiebendeWirkung, wennsiegegeneineder

in den I§. 109, 380, 390, 409, 619, 656, 678 erwähntenEntscheidungen
gerichtetist.

Das Gerichtoderder Vorsitzende,dessenEntscheidungangefochtenwird, kann
anordnen,daß die Vollziehungderselbenauszusetzensei.

Das Beschwerdegerichtkannvor derEntscheidungeineeinstweiligeAnordnung
erlassen;es kanninsbesondereanordnen,daß dieVollziehungder angefochtenenEnt=
scheidungauszusetzensei.
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5. 573.

Die Entscheidungüber die Beschwerdekann ohnevorgängigemündlicheVer=
handlungerfolgen.

Ordnet das Gericht eine schriftlicheErklärung an, so kann die Abgabe der=
selbendurcheinenAnwalt erfolgen,der bei demGerichtezugelassenist, von welchem
odervon dessenVorsitzendendie angefochteneEntscheidungerlassenist. In denFällen,
in welchendie Beschwerdezum Protokolle des Gerichtsschreiberseingelegtwerden
darf, kannauchdieErklärungzumProtokolledesGerichtsschreibersabgegebenwerden.

S. 574.
Das Beschwerdegerichthat von Amtswegenzu prüfen, ob die Beschwerdean

sichstatthaftund ob sie in der gesetzlichenForm und Frist eingelegtsei. Mangelt
es an einemdieserErfordernisse,so ist die Beschwerdeals unzulässigzu verwerfen.

SF.575.
ErachtetdasBeschwerdegerichtdieBeschwerdefür begründet,so kannes dem=

jenigen Gericht oderVorsitzenden,von welchemdie beschwerendeEntscheidungerlassen
war, die erforderlicheAnordnungübertragen.

S. 576.
Wird dieAenderungeinerEntscheidungdesbeauftragtenoderersuchtenRichters

oder des Gerichtsschreibersverlangt,so ist die Entscheidungdes Prozeßgerichtsnach=
zusuchen.

Die Beschwerdefindetgegendie Entscheidungdes Prozeßgerichtsstatt.
Die Bestimmungdes erstenAbsatzesgilt auchfür das Reichsgericht.

§. 377.
Für die Fälle der sofortigen Beschwerdegelten die nachfolgendenbesonderen

Bestimmungen.
Die Beschwerdeist binnen einer Nothfrist von zwei Wochen, welche mit der

Justellung, in den Fällen der §. 336 und 952 Abs. 4 mit der Verkündung der
Entscheidungbeginnt, einzulegen.Die Einlegungbei demBeschwerdegerichtegenügt
zur Wahrungder Nothfrist, auchwenn der Fall für dringlichnicht erachtetwird.
Liegen die Erfordernisseder Nichtigkeits=oder der Restitutionsklagevor, so kann die
Beschwerdeauch nach Ablauf der Nothfrist innerhalb der für diese Klagen geltenden
Nothfristen erhobenwerden.

Das Gericht darf nur in den Fällen des §. 103 Abs. 1 und des §. 105
Abs. 4 seineEntscheidunggemäßder Vorschrift des §. 571 abändern;zu einer
weiterenAenderung der auf Grund dieser Vorschrift erlassenenEntscheidungist es
nicht befugt.

In den Fällen des §. 576 muß auf dem für die Einlegung der Beschwerde
vorgeschriebenenWegedie EntscheidungdesProzeßgerichtsbinnender Nothfristnach=
gesuchtwerden. Das Prozeßgerichthat das Gesuch, wenn es demselbennicht ent=
sprechenwill, dem Beschwerdegerichtevorzulegen.



Viertes Buch.

Wiederaufnahme des Verfahrens.

S. 578.
Die WiederaufnahmeeinesdurchrechtskräftigesEndurtheil geschlossenenVer=

fahrenskanndurchNichtigkeitsklageund durchRestitutionsklageerfolgen.
Werden beideKlagen von derselbenPartei oder von verschiedenenParteien

erhoben,so ist die Verhandlung und Entscheidungüber die Restitutionsklagebis zur
rechtskräftigenEntscheidungüber die Nichtigkeitsklageauszusetzen.

#. 579.
Die Nichtigkeitsklagefindetstatt:
1. wenn das erkennendeGericht nicht vorschriftsmäßigbesetztwarß
2 wenn ein Richter bei der Entscheidungmitgewirkthat, welchervon der

Ausübungdes Richteramtskraft des Gesetzesausgeschlossenwar, sofern
nicht diesesHinderniß mittels eines Ablehnungsgesuchsoder eines Rechts=
mittels ohneErfolg geltendgemachtist;

3. wenn bei der Entscheidungein Richter mitgewirkthat, obgleichderselbe
wegenBesorgniß der Befangenheitabgelehntund das Ablehnungsgesuch
für begründeterklärtwar;

4 wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze
vertreten war, sofern sie nicht die Prozeßführung ausdrücklichoder still=
schweigendgenehmigthat. «

In denFällen Nr. 1, 3 findet die Klage nicht statt, wenn die Nichtigkeit
mittels einesRechtsmittelsgeltendgemachtwerdenkonnte.

8. 580.
Die Restitutionsklagefindet statt:
1 wenn der Gegner durch LeistungeinesParteieides, auf welchedas Urtheil

gegründetist, sicheinervorsätzlichenoderfahrlässigenVerletzungderEides=
pflicht schuldiggemachthatz »

wenneineUrkunde,auf welchedas Urtheil gegründetist, fälschlichan—
gefertigt oder verfälschtwar;

3. wenndurchBeeidigungeinesJeugnissesodereinesGutachtens,auf welche
das Urtheil gegründetist, der Jeuge oder der Sachverständigesicheiner
vorsätzlichenoderfahrlässigenVerletzungderEidespflichtschuldiggemachthat;

1
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4. wenn das Urtheil von demVertreter der Partei odervon demGegner

oderdessenVertreterdurcheinein Beziehungauf denRechtsstreitverübte
Handlungerwirktist, welchemit einer im Wegedes gerichtlichenStraf=
verfahrens zu verhängendenöffentlichenStrafe bedroht ist;

5 wennein Richterbei demUrtheilemitgewirkthat, welchersichin Beziehung
auf denRechtsstreiteinerVerletzungseinerAmtspflichtengegendiePartei
schuldiggemachthat, soferndieseVerletzungmit einerim Wegedesgericht=
lichenStrafverfahrenszu verhängendenöffentlichenStrafe bedrohtist;

6. wenn ein strafgerichtlichesUrtheil, auf welchesdas Urtheil gegründetist,
durchein anderesrechtskräftiggewordenesUrtheil aufgehobenist
wenn die Partei «

a) ein in derselbenSache erlassenes,früher rechtskräftiggewordenes
Urtheil, oder

b) eineandereUrkundeauffindetoderzu benutzenin denStand gesetzt
wird, welche eine ihr günstigereEntscheidungherbeigeführthaben
würde.
Diese Bestimmungkommtin demunter b bezeichnetenFalle nicht

zur Anwendung,wenn das angefochteneUrtheil darauf beruht,daß auf
Grund einerEidesleistungdesGegnersdie betreffendeThatsacheoderderen
Gegentheil für bewiesenerachtetist.

5. 581.
In denFällen des vorhergehendenParagraphen Nr. 1—5 findetdieRestitutions=

klagenur statt, wennwegenderstrafbarenHandlungeinerechtskräftigeVerurtheilung
ergangenist, oderwenndieEinleitung oderDurchführungeinesStrafverfahrensaus
anderenGründen, als wegenMangels an Beweis nicht erfolgenkann.

Der Beweis der Thatsachen,welchedie Restitutionsklagebegründen,kanndurch
Eideszuschiebungnicht geführt werden.

S. 582.
Die Restitutionsklageist nur zulässig,wenndie Partei ohneihr Verschulden

außer Stande war, den Restitutionsgrund in dem früheren Verfahren, insbesondere
durch Einspruch oder Berufung oder mittels Anschließungan eine Berufung geltend
zu machen.

S. 583.
Mit denKlagenkönnenAnfechtungsgründe,durchwelcheeinedemangefochtenen

Urtheile vorausgegangeneEntscheidungderselbenoder einer unteren Instanz betroffen
wird, geltend gemacht werden, sofern das angefochteneUrtheil auf dieser Ent=
scheidungberuht.

S. 584.
Für die Klagen ist ausschließlichzuständig: das Gericht, welches in erster

Instanz erkannthat; wenn das angefochteneUrtheil oderauch nur eines von mehreren
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angefochtenenUrtheilen von dem Berufungsgerichterlassenwurde, oder wenn ein in
der Revisionsinstanz erlassenesUrtheil auf Grund des §. 580 Nr. 1—3, 6, 7
angefochtenwird, das Berufungsgericht)wennein in der Revisionsinstanzerlassenes
UrtheilaufGrundder§§.579, 580 Nr. 4, 5 angefochtenwird, das Revisionsgericht.

Sind die Klagengegen einen Vollstreckungsbefehlgrücchtet,so gehörensie
ausschließlichvor das Amtsgericht,welchesden Befehl erlassenhat; wennder An=
spruchnichtzur Zuständigkeitder Amtsgerichtegehört, vor das für denRechtsstreit
überdenAnspruchzuständigeGericht.

g. 585.
Auf dieErhebungderKlagen unddas weitereVerfahrenfindendieallgemeinen

Vorschriften entsprechendeAnwendung, sofern nicht aus denBestimmungen dieses
GesetzessicheineAbweichungergiebt.

S. 586.
Die Klagen sind vor Ablauf der Nothfrist einesMonats zu erheben.
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdiePartei von demAnfechtungs=

grundeKenntnißerhaltenhat, jedochnicht vor eingetretenerRechtskraftdesUrtheils.
Nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tage der Rechtskraftdes Urtheils an
gerechnet,sind die Klagen unstatthaft.

Die Vorschriften desvorstehendenAbsatzesfindenauf die Nichtigkeitsklagewegen
mangelnderVertretungkeineAnwendung;die Frist für Erhebungder Klage läuft
von demTage, an welchemder Partei und bei mangelnderProzeßfähigkeitdem
gesetzlichenVertreterderselbendas Urtheil zugestelltist.

S. 587.
In der Klage muß die Bezeichnungdes Urtheils, gegenwelchesdie Nichtig=

keits=oderRestitutionsklagegerichtetwird, und die Erklärung, welchedieserKlagen
erhobenwerde, enthaltensein.

§95.588. -
Als vorbereitenderSchriftsatzsoll dieKlage enthalten:
1. die Bezeichnungdes Anfechtungsgrundes;
2. die Angabeder Beweismittelfür die Thatsachen,welcheden Grund und

die Einhaltungder Nothfristergeben;
3. die Erklärung, inwieweitdie Beseitigungdes angefochtenenUrtheils und

welcheandereEntscheidungin der Hauptsachebeantragtwerde.
Dem Schriftsatze,durch welcheneine Restitutionsklageerhobenwird, sind die

Urkunden,auf welchedieselbegestütztwird, in Ulrschriftoder in AbschriftPeimiägen.
Befindensichdie Urkundennicht in denHändendesKlägers, so hat er zu erklären,
welchenAntrag er wegenHerbeischaffungderselbenzu stellenbeabsichtigt.

Reichs=Gesetzbl.1898. 82
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§.589.
Das Gericht hat von Amtswegenzu prüfen, ob die Klage an sichstatthaft

und ob sie in der gesetzlichenForm und Frist erhobensei. Mangelt es an einem
dieserErfordernisse,so ist die Klage als unzulässigzu verwerfen.

Die Thatsachen,welcheergeben,daß die Klage vor Ablauf der Nothfrist
erhobenist, sind glaubhaftzu machen.

§. 590.
Die Hauptsachewird, insoweitsie von demAufechtungsgrundebetroffenist,

von neuemverhandelt. -
Das Gericht kannanordnen, daß die Verhandlungund Entscheidungüber Grund

und Zulässigkeitder Wiederaufnahmedes Verfahrens vor der Verhandlung über die
Hauptsacheerfolge. In diesemFalle ist die Verhandlungüber die Hauptsacheals
Fortsetzungder Verhandlung über Grund und Zulässigkeit der Wiederaufnahmedes
Verfahrensanzusehen.

Das für die Klagen zuständigeRevisionsgericht hat die Verhandlung über
Grund undZulässigkeitderWiederaufnahmedesVerfahrenszu erledigen,auchwenn

diese Erledigung von der Feststellungund Würdigung bestrittenerThatsachenab=
hängigist.

S. 591.
Rechtsmittelsind insoweitzulässig,als sie gegendie Entscheidungender mit

den Klagen befaßtenGerichteüberhauptstattfinden.

Funftes Buch.

Urkunden= und Wechselprozeß.

5. 592.
Ein Anspruch, welcher die Jahlung einer bestimmtenGeldsumme oder die

Leistung einer bestimmtenQuantität anderer vertretbarerSachen oder Werthpapiere
zum Gegenstandehat, kannimUrkundenprozessegeltend gemachtwerden,wenn die
sämmtlichenzur Begründung des Anspruchs erforderlichenThatsachendurchUrkunden
bewiesenwerden können. Als ein Anspruch, welcher die Jahlung einer Geldsumme
zumGegenstandehat, gilt auchder Anspruchaus einerHypothek,einerGrundschuld

dbder einerRentenschuld. «
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§.593.
Die KlagemußdieErklärungenthalten,daß im Urkundenprozessegeklagtwerde.
Die Urkundenmüssenin Urschrift oder in Abschrift der Klage oder einem

vorbereitendenSchriftsatzebeigefügtwerden. Im letzterenFalle muß zwischender
Justellungdes Schriftsatzesund demTermine zur mündlichenVerhandlungein der
EinlassungsfristgleicherJeitraum liegen. ·

"§.594.
Auf Grund prozeßhindernderEinredendarf die Verhandlungzur Hauptsache

nichtverweigertwerden;das Gerichtkannjedochdie abgesonderteVerhandlungüber
dieseEinredenauchvon Amtswegenanordnen. -- s

« S. 595.
Widerklagensind nichtstatthaft.
Als Beweismittelsind bezüglichder Echtheitoder UnechtheiteinerUrkunde,

sowiebezüglichandererals der im §. 592 erwähntenThatsachennur Urkundenund
Eideszuschiebungzulässig.

Die Antretungdes Urkundenbeweiseskannnur durchVorlegungder Urkunden
erfolgen. .-

Die LeistungeinesEides ist durchBeweisbeschlußanzuordnen.

5. 596.
Der Kläger kann, ohnedaß es der Einwilligung des Beklagtenbedarf, bis

zumSchlusseder mündlichenVerhandlungvon demUrkundenprozessein derWeise
abstehen,daßder Rechtsstreitim ordentlichenVerfahrenanhängigbleibt.

S.597.
Insoweit der in der Klage geltend gemachteAnspruch an sich oder in Folge=

einerEinrededes Beklagtenals unbegründetsichdarstellt, ist der Kläger mit dem
Ansprucheabzuweisen.

Ist derUrkundenprozeßunstatthaft,ist insbesondereeindemKläger obliegender
Beweis nicht mit den im UrkundenprozessezulässigenBeweismittelnangetretenoder
mit solchenBeweismitteln nicht vollständig geführt, so wird die Klage als in der
gewähltenProzeßart unstatthaftabgewiesen,selbstwenn in demTermine zur mündlichen
Verhandlung der Beklagte nicht erschienenist oder der Klage nur auf Grund von
Einwendungenwidersprochenhat, welcherechtlichunbegründetoderim Urkundenprozesse
unstatthaftsind.

S. 598.
EinwendungendesBeklagtensind, wennder demBeklagtenobliegendeBeweis

derselbennichtmit denim UrkundenprozessezulässigenBeweismittelnangetretenoder
mit solchenBeweismittelnnicht vollständiggeführtist, als im Urkundenprozesseun=
statthaftzurückzuweisen. «

. 820
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DemBeklagten,welcher demgeltendgemachtenAnspruchewidersprochenhat,
ist in allen Fällen, in denenerverurtheilt wird, die Ausführung seinerRechtevor—
zubehalten.

Enthält dasurtheil keinenVorbehalt, so kann die Ergänzungdes Urtheils
nach Vorschrift des §. 321 beantragtwerden.

Das Urtheil, welchesunter Vorbehalt der Rechteergeht,ist in Betreff der
Rechtsmittelund der Jwangsvollstreckungals Endurtheilanzusehen.

§ 600.
Wird demBeklagtendie AusführungseinerRechtevorbehalten,so bleibt der

Rechtsstreitim ordentlichenVerfahrenanhängig.
Soweit sich in diesemVerfahren ergiebt, daß der Anspruch des Klägers un=

begründetwar, finden die Vorschriftendes §. 302 Abs.4 Satz 2 4 Anwendung.
Erscheint in diesemVerfahren eine Partei nicht, so finden die Vorschriften

über das VersäumnißurtheilentsprechendeAnwendung.

g 6on
Die Vorschriftender 88.540, 541 finden im UrkundenprozessekeineAn—

wendung.
8602.

Werden im UrkundenprozesseAnsprüche aus Wechselnim Sinne der Wechsel=
ordnunggeltendgemacht(Wechselprozeß),so kommendie nachfolgendenbesonderen
Vorschriften zur Anwendung.

S. 603.
Wechselklagenkönnensowohlbei demGerichtedes Jahlungsortsals bei dem

Gericht angestelltwerden, bei welchemder BeklagteseinenallgemeinenGerichts=
standhat.

Wenn mehrereWechselverpflichtetegemeinschaftlichverklagtwerden,so ist außer
demGerichtedes Jahlungsorts jedesGericht zuständig,bei welchemeiner der Be=
klagtenseinenallgemeinenGerichtsstandhat.

S. 604.
Die Klage muß dieErklärungenthalten,daß im Wechselprozessegeklagtwerde.
Die Einlassungsfristbeträgt,wenndie Klage am Sitze des Prozeßgerichtszu=

gestelltwird, mindestensvierundzwanzigStunden; wennsie an einemanderenOrte
innerhalbdes Landgerichtsbezirkes,in welchemdas ProzeßgerichtseinenSitz hat, zu=
gestelltwird, mindestensdrei Tage; wenn sie an einemanderendeutschenOrte zu=
gestelltwird, mindestenseineWoche. Das Gleichegilt von derLadungsfrist,soweit
sie nicht nach denallgemeinenBestimmungenkürzer als die im erstenSatze festgesetzte
Einlassungsfrist ist.
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AnfdasVerfahreniiidenhöhereanstanzenfindendieVorsehriftendesAbst
entsprechendeAnwendung. ·

S. 605.
Soweit es zur Erhaltung deswechselmäßigenAnspruchs der rechtzeitigenProtest=

erhebungnicht bedarf, ist als Beweismittel bezüglichder Präsentation des Wechsels
Eideszuschiebungzulässig.

Jur Berücksichtigungeiner Nebenforderunggenügt, daß sie glaubhaft ge=
machtist. «

SechstesBuch.
Ehesachen. Feststellung des Rechtsverhält—

nisses zwischen Eltern und Kindern.
Entmündigungsfsachen.

Erster Abschnitt.
Verfahren in Ehesachen.

8. 606.
Für die Rechtsstreitigkeiten,welchedie Scheidung,NichtigkeitoderAnfechtung

einerEhe oderdie Feststellungdes BestehensoderNichtbestehenseinerEhe zwischen
denParteien oder die Herstellung des ehelichenLebens zum Gegenstandehaben (Ehe=
sachen),ist das Landgericht,bei welchemder EhemannseinenallgemeinenGerichts=
stand hat, ausschließlichzuständig. ·

Ist der Ehemann ein Deutscherund hat er im Inlande keinen allgemeinen
Gerichtsstand,so kann die Klage bei dem Landgerichterhobenwerden, in dessenBe=
zirk er den letztenWohnsitzim Inlande hattej in Ermangelung eines solchenWohn=
sitzesfinden die Vorschriften des §. 15 Abs. ! Satz 2, 3 entsprechendeAnwendung.
Das Gleichegilt, sofernder Ehemannim Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand
hat, in dem Falle, daß der Ehemann die Reichsangehörigkeitverloren, die Ehefrau
sie aber behalten hat oder daß beide Ehegatten die Reichsangehörigkeitverloren
haben,der Ehemann aber eine andereStaatsangehbrigkeitnicht erworbenhat.

Ist eine Deutscheeine Ehe mit einem Ausländer eingegangenund hat dieser
im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand,so könnendie Nichtigkeitsklageund die
Anfechtungsklagevon der Ehefrau bei dem Landgericht erhoben werden, in dessen
Bezirkesie den letztenWohnsitzim Inlande hatte; in Ermangelungeines solchen
Wohnsitzesfinden die Vorschriften des §. 15 Abs.1 Satz 2, 3 entsprechendeAn=
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wendung. Das Gleiche gilt, sofern nicht nach Abs.2 Satz 2 ein Gerichtsstand
begründetist, in demFalle, daß eineDeutscheeineEhe mit einemDeutschenein=
gegangenist, dieseraber die Reichsangehörigkeitverlorenund im Inlande keinenall=
gemeinenGerichtsstandhat.

Sind beideEhegattenAusländer, so kann die Scheidungsklageim Inlande
nur erhobenwerden,wenndas inländischeGerichtauchnachdenGesetzendesStaates

zuständigist, demder Ehemannangehört.

S. 607.
In Ehesachenist die Staatsanwaltschaftzur Mitwirkung befugt.
Der Verhandlungvor demerkennendenGerichtesowievor einembeauftragten

oderersuchtenRichter kannderStaatsanwalt beiwohnen.Er ist von allenTerminen
von Amtswegenin Kenntnißzu setzen. «

Er kannsichüber diezuerlassendeEntscheidunggutachtlichäußernund, sofern
es sichum die AufrechterhaltungeinerEhe handelt, neueThatsachenund Beweis=
mittel vorbringen.

Im Sitzungsprotokollist der Namedes Staatsanwalts anzugeben,auchsind
in dasselbedie von dem Staatsanwalte gestelltenAnträge aufzunehmen.

S.608.
Der Vorsitzendedarf den Termin zur mündlichenVerhandlungüber eine

Scheidungsklageoderüber eineKlage auf Herstellungdes ehelichenLebenserstfest.
setzen,wenndennachfolgendenVorschriftenüber denSühneversuchgenügtist.

S. 609.
Der Kläger hat bei dem Amtsgerichte, vor welchem der Ehemann seinen

allgemeinenGerichtsstandhat, die Anberaumung eines Sühnetermins zu beantragen
und zu diesemTerminedenBeklagtenzu laden.

Bestimmtsichdas für die Klage zuständigeLandgerichtnachdenVorschriften
des §. 606 Abs. 2, so finden dieseVorschriftenauf die Bestimmungdes für den
Sühnetermin zuständigenAmtsgerichts entsprechendeAnwendung.

S. 610.
Die Parteien müssen in dem Sühnetermine persönlich erscheinen;Beistände

könnenzurückgewiesenwerden.
Erscheintder Kläger oder erscheinenbeideParteien im Sühneterminenicht,

so muß der Kläger die Anberaumungeines neuenSühneterminsbeantragenund
denBeklagtenzu demTermineladen. Erscheintder Kläger, abernichtderBeklagte,
so ist der Sühneversuchals mißlungenanzusehen.

E 611.
Der Sühneversuchist nicht erforderlich, wenn der Aufenthalt desBeklagten

unbekanntoder im Auslandeist, wenn dem Sühneversucheein anderesschwerzu
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beseitigendesHinderniß entgegensteht,welchesvon demKläger nicht verschuldetist,
oderwenndie Erfolglosigkeitdes Sühneversuchsmit Bestimmtheitvorauszusehenist.

Über das VorhandenseindieserVoraussetzungenentscheidetder Vorsitzende
des LandgerichtsohnevorgängigesGehör des Beklagten.

S. 612.
In Ehesachenist ein in der GeschäftsfähigkeitbeschränkterEhegatteprozeß=

fähig; dies gilt jedochinsoweitnicht, als nach§. 1336 Abs. 2 Satz 2 desBürger=
lichenGesetzbuchsnur seingesetzlicherVertreterdie Ehe anfechtenkann.

Für einengeschäftsunfähigenEhegattenwird der Rechtsstreitdurchden gesetz=
lichen Vertreter geführt. Der gesetzlicheVertreter ist jedochzur Erhebungder
Klage auf HerstellungdesehelichenLebensnicht befugt)zur ErhebungderScheidungs=
klage oder der Anfechtungsklagebedarf er der Genehmigung des Vormundschafts=
gerichts.

S. 613.
Der Bevollmächtigtedes klagendenEhegattenbedarf einer besonderen,auf

denRechtsstreitgerichtetenVollmacht. Das Gerichthat denMangel der Vollmacht
von Amtswegenzu berücksichtigen.

S. 614.
Bis zum SchlussederjenigenmündlichenVerhandlung,auf welchedasUrtheil

ergeht,könnenandereals die in der Klage vorgebrachtenKlagegründegeltendge=
machtwerden.

Das neueVorbringen und die Erhebung einer Widerklageist von einem
Sühneversuchenichtabhängig.

S. 615.
Die Klage auf Herstellungdes ehelichenLebens,die Scheidungsklageund die

Anfechtungsklagekönnenverbundenwerden.
Die Verbindungeiner anderenKlage mit den erwähntenKlagen sowie die

ErhebungeinerWiderklageandererArt ist unstatthaft.

616.
Der Kläger,)welchermit der Scheidungsklageoder der Anfechtungsklageab=

gewiesenist, kanndas Recht, die Scheidungzu verlangenoderdie Ehe anzufechten,
nichtmehrauf Thatsachengründen,welcheer in dem früherenRechtsstreitegeltend
gemachthat oder welcheer in dem früherenRechtsstreit oder durch Verbindung der
Klagen geltendmachenkonnte. Das Gleichegilt im Falle der Abweisungder
Scheidungsklageoder derAnfechtungsklagefür den Beklagten in Ansehungder That=
sachen,auf welcheer eineWiderklagezu gründenim Stande war.

S 617.
Die Vorschrift über die Wirkung eines Anerkenntnisseskommt nicht zur

Anwendung. .« :- s
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Die Vorschriften über die Folgen der unterbliebenenoder verweigertenEr—
klärung über Thatsachenoder über die Echtheit von Urkunden, die Vorschriftenüber
den Verzicht der Parteien auf die Beeidigung von Jeugen und Sachverständigen,
die Vorschriften über die Wirkung eines gerichtlichenGeständnissesund der Erlassung
einesEides sowiedie Vorschriftenüber die Eideszuschiebungund denAntrag, dem
Gegnerdie Vorlegungeiner Urkundeaufzugeben,finden keineAnwendungin An=
sehungsolcherThatsachen, welche die Scheidung oder die Anfechtung der Ehe oder
das Recht, die Herstellungdes ehelichenLebenszu verweigern,begründensollen.

In einemRechtsstreite,welcherdie Nichtigkeitder Ehe oderdie Feststellung
des Bestehensoder NichtbestehenseinerEhe zwischendenParteien zum Gegenstande
hat, finden die im Abs. 2 bezeichnetenVorschriftensowohl in Ansehungsolcher
Thatsachen,welchedie Nichtigkeitoder das Nichtbestehender Ehe, als auchin An=
sehungsolcherThatsachenkeineAnwendung,welchedie GültigkeitoderdasBestehen
der Ehe begründensollen.

S. 618
Die Vorschriftdes §. 261 Abs. 2 kommtnichtzur Anwendung.
Erscheint der Beklagte in dem auf die Klage zur mündlichenVerhandlung an=

beraumtenTerminenicht, so kannerstin einemneuen,auf Antrag des Klägers zu
bestimmendenTermineverhandeltwerden

Der Beklagteist zu jedemTermine, welchernicht in seinerGegenwartan=
beraumtwurde, zu laden. ·
« Die Vorschriften der Abs. 2, 3 finden keineAnwendung, wenn derBeklagte
durchöffentlicheZustellunggeladen,aber nichterschienenist.

Ein VersäumnißurtheilgegendenBeklagtenist unzulässig.
Die Vorschriftender Abs. 2—5 findenauf denWiderbeklagtenentsprechende

Anwendung.
« §.619.

Das Gericht kanndas persönlicheErscheineneinerPartei anordnenund die—
selbeüber die von ihr, von demGegnerodervon demStaatsanwaltebehaupteten
Thatsachenvernehmen

Ist die zu vernehmendePartei am Erscheinenvor dem Prozeßgerichtever=
bindertoder hält sie sichin großerEntfernungvon demSitzedesselbenauf, sokann
die VernehmungdurcheinenbeauftragtenoderersuchtenRichter erfolgen.

Gegen die nicht erschienenePartei ist wie gegeneinen im Vernehmungs=
termine nicht erschienenenJeugen zu verfahren; auf Haft darf nicht erkannt
werden.

« 8. 620
Hat der Kläger die Aussetzungdes Verfahrens über eine Scheidungsklagebe=

antragt, so darf das Gericht auf Scheidungnicht erkennen,bevor die Aussetzung
stattgefundenhat. Die Aussetzungist von Amtswegenanzuordnen,wenndieSchei=
dung auf Grund des §. 1568 des BürgerlichenGesetzbuchsbeantragtist und die
Aussichtauf AussöhnungderParteiennichtausgeschlossenerscheint
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Auf Grund dieserBestimmungendarf die Aussetzungim Laufe des Rechts=
streits nur einmal und höchstensauf zwei Jahre angeordnetwerden.

S. 621.
Die AussetzungdesVerfahrens über eine Klage auf Herstellung des ehelichen

Lebenskann das Gericht von Amtswegenanordnen,wenn eine Aussöhnungder
Parteiennichtunwahrscheinlichist.

Auf Grund dieserBestimmungdarf die Aussetzungim Laufe des
nur einmal und höchstensauf ein Jahr angeordnetwerden.

g.622.
Zum Zweckeder Aufrechterhaltungder Ehe kann das Gericht Thatsachen,

welchevon denParteien nicht vorgebrachtsind, berücksichtigenund die Aufnahme
von Beweisenvon Amtswegenanordnen. Vor der Entscheidungsind die Parteien
zu hören.

Diese Vorschriftenfinden in einemRechtsstreite,welcherdie Nichtigkeitder
Che oder die Feststellungdes BestehensoderNichtbestehenseinerEhe zwischenden
ParteienzumGegenstandehat, auchzumIweckederErmittelung,ob dieEhenichtig
ist odernichtbesteht,Anwendung.

S. 623.
Auf Scheidung wegenGeisteskrankheitdarf nicht erkanntwerden, bevor das

Gerichteinenoder mehrereSachverständigeüber den Geisteszustanddes Beklagten
gehört hat.

8. 624.
Wird wegenEhebruchsauf Scheidungerkanntund ergiebtsichaus den Ver—

handlungen,mit welcherPerson derEbebruch — wordenist, so ist diese
Person in demUrtheilefestzustellen. «

§.625..
Urtheile, durchwelcheauf Scheidungoder Nichtigkeitder Ehe erkanntist,

sindvon Amtswegenzuzustellen.
S. 626.

Die Vorschriftdes §. 279 findet in der BerufungsinstanzkeineAnwendung.

S. 627.
Hat der Rechtsstreitdie Scheidung, Nichtigkeit oder Anfechtungder Ehe zum

Gegenstande,so kanndas Gerichtauf Antrag einesderEhegattendurcheinstweilige
Verfügung für die Dauer des Rechtsstreits das Getrenntlebender Ehegatten ge=
statten,die gegenseitigeUnterhaltspflichtder EhegattennachMaßgabedes §. 1361
des BürgerlichenGesetzbuchsordnen, wegen der Sorge für die Person der gemein=
schaftlichenminderjährigenKinder, soweites sichnichtum die gesetzlicheVertretung
handelt,Anordnungentreffenund die Unterhaltspflichtder Ehegattenden Eimn
gegenüberim Verhältnisseder Ehegattenzu einanderregeln.
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Die einstweiligeVerfügungist zulässig,sobald der Termin zur mündlichen
Verhandlungoder imFalle einer Scheidungsklageder Termin zumSühneversuche
bestimmtoder im Wegeder Widerklagedie Scheidungbeantragtoder die Ehe an—
gefochtenist.

Von der einstweiligenVerfügung hat das Prozeßgericht,wennein gemeinschaft=
liches minderjährigesKind der Ehegattenvorhandenist, dem Bormundschefisgerichte
Mittheilung zu machen.

Im Uebrigen gelten für die einstweiligeVerfügung die Bestimmungender
SS.936—944.

§ 628.
Stirbt einer der Ehegattenvor der Rechtskraftdes Urtheils, so ist der

Rechtsstreitin Ansehungder Hauptsacheals erledigtanzusehen.

5. 629.
Das auf eine Nichtigkeitsklageoder eineAnfechtungsklageergehendeUrtheil

wirkt, sofern es bei Lebzeitenbeider Chegatten rechtskräftigwird, für und gegen
Alle. Ist jedochdie Nichtigkeitskllageauf Grund des §5.1326 des Bürgerlichen
Gesetzbuchserhoben,so wirkt das Urtheil, durchwelchessie abgewiesenwird, gegen
denDritten, mit dem die frühere Ehe geschlossenwar, nur dann, wenn er an dem
RechtsstreiteTheil genommenhat.

Diese Vorschriften gelten auch für ein Urtheil, durch welchesdas Bestehen
oderNichtbesteheneinerEhe festgestelltwird.

S. 630.
Nach demEintritte der Rechtskraftdes Urtheils hat dasProzeßgericht,wenn

ein gemeinschaftlichesminderjährigesKind der Ehegattenvorhandenist, demVor=
mundschaftsgerichteMittheilung zu machen.

S.631.
Für die Nichtigkeitsklagegelten die in den “W “3 — ent—

haltenenbesonderenVorschriften.

S. 632.
Die Klage kann von jedemder Ehegattensowievon demStaatsanwalt er=

hobenwerden, im Falle des §. 1326 des BürgerlichenGesetzbuchsauchvon dem
Dritten, mit dem die frühere Ehe geschlossenwar. Im lUebrigenkann die Klage
von einemDritten nur erhobenwerden,wennfür ihn von der Nichtigkeitder Ehe
ein Rechtodervon der Gültigkeitder Ehe eineVerpflichtungabhängt.

Die von dem Staatsanwalt oder einemDritten erhobeneKlage ist gegen
beide Ebegatten, die von einem Ehegatten erhobeneKlage ist gegenden anderen
Ehegattenzu richten.
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§.633.
Mit der Nichtigkeitsklagekannnur eineKlage auf Feststellungdes Bestehens

oder Nichtbestehenseiner Ehe zwischenden Parteien verbundenwerden.
Eine Widerklageist nur statthaft,wenn sie eine Nichtigkeitsklageodereine

Feststellungsklageder im Abs.1 bezeichnetenArt ist.

g.634.
Der Staatsanwalt kann, auch wenn er die Klagenicht erhobenhat, den

Rechtsstreitbetreiben, insbesondereselbständigAnträge stellen und Rechtsmittel
einlegen. "

. §.635.«
Das Versäumnißurtheilgegenden im Termine zur mündlichenVerhandlung

nicht erschienenenKläger ist dahin zu erlassen, daß die Klage als zurückge=
nommengelte.

« ««§.636.
Wird ein Rechtsmittel von dem Staatsanwalt oder einer Privatpartei ein=

gelegt,so sind im ersterenFalle die Privatparteien, im letzterenFalle die übrigen
Privatparteien und der Staatsanwalt, sofern derselbePartei ist, für das Rechts=
mittelverfahrenals die Gegner anzusehen.

S.637.
In denFällen, in welchender als Partei auftretendeStaatsanwalt unter=

liegt, ist die Staatskassezur Erstattungder dem obsiegendenGegner erwachsenen
Kostenin Gemäßheitder Bestimmungendes fünftenTitels des zweitenAbschnitts
des erstenBuchs zu verurtheilen.

638. . "
Die Vorschriften der 88. 633, 635 finden auf die Klage, welchedie Fest—

stellung des Bestehensoder Nichtbestehenseiner Ehe zwischenden Parteien zum
Gegenstandehat, entsprechendeAnwendung.

§ 639.
Im SinnediesesAbschnittsist unterScheidungauchdie Aufhebungderehe=

lichenGemeinschaftzu verstehen.

Sweiter Abschnitt.
Verfahren in Rechtsstreitigkeiten,welchedie Feststellungdes Rechts=
verhältnisseszwischenEltern und Kindern zum Gegenstandehaben.

· §·64·0.« "«
Auf einenRechtsstreit,der die Feststellungdes BestehensoderNichtbestehens

einesEltern- und KindesverhältnisseszwischendenParteien oderdieFeststellungdes
BestehensoderNichtbestehensder elterlichenGewalt der einenPartei über die andere

« 83«
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zumGegenstandehat, findendieVorschriftender§§.607)613, des§. 617 Abs.1,3
und der §§.618, 619, 622, 625), 626, 628, 635 entsprechendeAnwendung.

Mit einer der im Abs. 1 bezeichnetenKlagen kann eine Klage andererArt
nichtverbundenwerden. Eine WiderklageandererArt kann nichterhobenwerden.

S.641.
Wird die Ehelichkeit eines Kindes oder die Anerkennungder Ehelichkeitvon

dem Ehemanneder Mutter durchErhebungder Anfechtungsklageangefochten,so
finden die Vorschriften der §§. 607, 613, des§. 617 Abs. 1, 2, der §§. 618, 619,
des §. 622 Abs. 1 und der §F.625, 626, 628 entsprechendeAnwendung.

Der Ehemannist prozeßfähig,auch wenn er in der Geschäftsfähigkeitbeschränkt
ist. Für einen geschäftsunfähigenEhemannwird der Rechtsstreitdurchdengesetz=
lichenVertretergeführtj der gesetzlicheVertreter kanndie Anfechtungsklagenur mit
Genehmigungdes Vormundschaftsgerichtserheben.

Mit der einenAnfechtungsklagekann nur die andereAnfechtungsklagever=
bundenwerden. Eine Widerklagekannnicht erhobenwerden.

S. 642.
Ist in den Fällen der §§.640, 641 der Beklagteein Deutscherund hat er

im Inlande keinenallgemeinenGerichtsstand,so kanndieKlage bei demLandgericht
erhobenwerden,in dessenBezirk er den letztenWohnsitzim Inlande hattej in Er=
mangelungeinessolchenWohnsitzesfindendieVorschriftendes§. 15 Abs. 1 Satz 2, 3
entsprechendeAnwendung. Das Gleiche gilt, sofern der Beklagte im Inlande keinen
allgemeinenGerichtsstandhat, in demFalle, daß der Beklagtedie Reichsangehörig=
keit verloren,der Kläger sie aber behaltenhat oderdaß beideParteien die Reichs=
angehörigkeitverlorenhaben,der Beklagteaber eineandereStaatsangehörigkeitnicht
erworbenhat.

S. 643.
In den Fällen der §§. 640, 641 wirkt das Urtheil, sofern es bei Lebzeiten

der Parteien rechtskräftigwird, für und gegenAlle. Ein Urtheil, welchesdas
Bestehendes Eltern=und Kindesverhältnissesoder der elterlichenGewalt feststellt,
wirkt jedoch gegenübereinem Dritten, welcher das elterliche Verhältniß oder die
elterlicheGewalt für sichin Anspruchnimmt, nur dann, wenn er an demRechts=
streiteTheil genommenhat.

S.644.
Die Vorschriftender §§. 640—643 geltennichtfür einen Rechtsstreit,der

die Feststellungdes Bestehensoder Nichtbestehensder unehelichenVaterschaftzum
Gegenstandehat. «
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Dritter Abschnitt.

Verfahrenin Entmuͤndigungssachen.

K.645.
Die EntmündigungwegenGeisteskrankheitoder niar Geistesschwächeerfolgt

durchBeschlußdes Amtsgerichts
Der Beschlußwird nur auf Antrag erlassen.

K.646.
Der Antrag kann von dem Ehegatten,einemVerwandtenoderdemjenigen

gesetzlichenVertreterdes zuEntmündigendengestelltwerden,welchemdie Sorge für
die Person zusteht. Gegen eine Person, die unter elterlicherGewalt oder unter

Vormundschaftsteht,kannder Antrag von einemVerwandtennicht gestelltwerden.
Gegen eine Ehefrau kann der Antrag von einem Verwandten nur gestellt werden,
wennauf Aufhebungder ehelichenGemeinschafterkanntist oderwennder Ehemann
die Ehefrauverlassenhat oderwennderEhemannzurStellung desAntragsdauernd
außerStande odersein Aufenthaltdauerndunbekanntist.

In allen Fällen ist auch der Staatsanwalt bei dem vorgesetztenLandgerichte
zur Stellung des Antrags befugt.

S.647.
Der Antrag kannbei demGerichteschriftlicheingereichtoderzum Protokolle

des Gerichtsschreibersangebrachtwerden. Er soll eineAngabeder ihn begründenden
Thatsachenund die Bezeichnungder Beweismittelenthalten.

S.648.
Für die Einleitungdes Verfahrensist das Amtsgericht,bei welchemder zu

EntmündigendeseinenallgemeinenGerichtsstandhat, ausschließlichzuständig.
Gegen einen Deutschen, welcher im Inlande keinenallgemeinen Gerichtsstand

hat, kannder Antrag bei demAmtsgerichtegestelltwerden, in dessenBezirkeder
zu Entmündigendeden letztenWohnsitzim Inlande n in Ermangelungeines
solchenWohnsitzesfindendie Vorschriftendes S. 15 Abs.1 Satz 2, 3 entsprechende
Auwendung.

S. 649.
Das Gericht kann vor der Einleitung des VerfahrensdieBeibringung eines

ärztlichenJeugnissesanordnen.
§. 650

Das Gericht kann nach der Einleitung des Verfahrens, wenn es mit Rück=
sichtauf die Verhältnissedes zu Entmündigendenerforderlicherscheint,die Verhand=
lung und Entscheidungdem4 . . in dessenSzin der zu Ent=
mündigendesichaufhält.
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Die Überweisung ist 2 mehr miässig wenn das Gericht den zu Ent.
mündigendenvernommenhat (§.654 Abs. 1).

Wird die E “* " 7 das im1Justanzenzugezunächst
höhereGericht. « ,

651.
Wenn nach der Übernahmedes Verfahrensdurchdas Gericht, an welches

die Überweisung erfolgt ist, ein Wechselim Aufenthaltsorte des zu Entmündigenden
eintritt, so ist diesesGerichtzu einerweiterenÜberweisungbefugt.

Die Vorschriften des §. 650 finden entsprechendeAnwendung.

K.652.
Der Staatsanwalt kann in allen Fällen das VerfahrendurchStellung von

Anträgen betreibenund den Terminen beiwohnen. Er ist von der Einleitung des
Verfahrens, sowie von einer nach den S. 650, 651 erfolgten Überweisuug und
von allen Terminenin Kenntnißzu setzen.

5. 653
Das Gericht * unter Benutzung der in dem Antrag — Thatstchen

und Beweismittelvon Amtswegendie zur Feststellungdes Geisteszustandeserforder=
lichenErmittelungenzu veranstaltenund die erheblicherscheinendenBeweiseaufzu=
nehmen. Juvor ist dem zu EntmündigendenGelegenheitzur Bezeichnungvon
Beweismittelnzu geben)desgleichendemjenigengesetzlichenVertreterdes zu Ent=
mündigenden,welchemdie Sorge für die Person zusteht,soferner nicht die Ent=
mündigungbeantragthat

Für die Vernehmung und Beeidigung der Jeugen und Sachverständigen
kommendie Bestimmungenim siebenten und achtenTitel des erstenAbschnitts des
zweiten Buchs zur Anwendung. Die Anordnung der Haft im Falle des §. 390
kannvon Amtswegenerfolgen.
" §654

.Der zu EntmündigendeistEtfünlth unter Juziehungeines oder mehrerer
Sachverständigen zu vernehmen. Ju diesemJwecke kann die Vorführung des zu
Entmündigendenangeordnetwerden. .

Die Vernehmung kann auch durch einen ersuchtenRichter erfolgen.
Die Vernehmungdarf nur unterbleiben,wenn sie mit besonderenSchwierig=

keitenverbundenoder nicht ohneNachtheil für den Gesundheitszustanddes zu Ent=
— anssükrbarist.

5 655.
Die Entmündigungdaarsnichtausgesprochenwerden,bens das Gericht einen

oder mehrere — über den des zu Entmündigenden
gehörthat.

« ..§ 656
Mit Zustimmung des Antragstellers kann dasGericht anordnen, daß der zu

Entmündigendeauf die Dauer von höchstenssechsWochenin eine Heilanstalt
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gebrachtwerde,wenn dies nachärztlichemGutachtenzur Feststellungdes Geistes=
zustandesgebotenerscheintund ohneNachtheilfür denGesundheitszustanddes zu
Entmündigendenausführbar ist. Vor der Entscheidungfind die im §. 646 äzihh=
netenPersonensoweitthunlichzu hören.

GegendenBeschluß,durchwelchendie Unterbringungangeordnetwird, steht
demzu Entmündigenden,demStaatsanwalt und binnender für denzuEntmündi=
gendenlaufendenFrist den sonstigenim §. 646 bezeichnetenPersonen die sofortige
Beschwerdezu. ·

§.657. « *
Sobald das Gericht die Anordnung einer Fürsorge für die Person oder das

Vermögendes zuEntmündigendenfür erforderlichhält, ist der—
zum ZweckedieserAnordnung Mittheilung zu machen.

g. 658.
Die Kostendes Verfahrenssind, wenn die Entmündigungerfolgt, vondem

Entmündigten,anderenfallsvon der Staatskassezu tragen
Insoweit einender im §. 646 Abs. 1 bezeichnetenAntragstellerbei Stellung

desAntrags nachdemErmessendesGerichtseinVerschuldentrifft, könnendemselben
die Kostenganz oder theilweisezur Last gelegtwerden.

S. 659. «
Der über die Entmündigungzu erlassendeBeschlußist demAntragstellerund

dem Staatsanwalte von zuzustellen.

8. 660.
Der die Entmündigung aussprechendeBeschluß ist vonAmtswegen der Vor=

mundschaftsbehördemitzutheilenund, wennder Entmündigteunter elterlicherGewalt
oder unter Vormundschaftsteht, auch demjenigengesetzlichenVertreter zuzustellen,
welchemdie Sorge für die Person des Entmündigtenzusteht. Im Falle der Ent=
mündigungwegenGeistesschwächeist derSschli außerdemdemEntmündigtenselbst
zuzustellen.

8. 661.
Die EntmündigungwegenGeisteskrankheittritt, wenn der Entmündigteunter

elterlicherGewalt oderunter Vormundschaftsteht,mit derJustellungdesBeschlusses
an denjenigengesetzlichenVertreter, welchem die Sorge für die Person zusteht,
anderenfallsmit der Bestellungdes Vormundesin Wirksamkeit.

Die EntmündigungwegenGeistesschwächetritt mit der Zustellungdes Be=
schlussesan denEntmündigtenin Wirksamkeit.

S.662.
Der dieEntmündigungablehnendeBeschlußist von* auchdemjenigen

zuzustellen,dessenEntmündigungbeantragtwar.
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S.663.
GegendenBeschluß,durchwelchendie Entmündigungabgelehntwird, steht

dem Antragsteller und dem Staatsanwalte die sofortige Beschwerdezu.
In dem Verfahren vor dem Beschwerdegerichtefinden die Vorschriftender

5§.652, 653 entsprechendeAnwendung.

S.664.
Der dieEntmündigungaussprechendeBeschlußkannim WegederKlagebinnen

der Frist einesMonats angefochtenwerden.
Jur Erhebungder Klage sind der Entmündigteselbst, derjenigegesetzliche

Vertreterdes Entmündigten,welchemdie Sorge für die Person zusteht,und die
übrigenim 8. 646 bezeichnetenPersonenbefugt.

Die Frist beginntim Falle der EntmündigungwegenGeisteskrankheitfür den
Entmündigtenmit demZeitpunkt, in welchemer von der EntmündigungKenntniß
erlangt, für die übrigenPersonenmit demZeitpunkt,in welchemdieEntmündigung
in Wirksamkeit tritt. Im Falle der Entmündigung wegen Geistesschwächebeginnt
die Frist für dengesetzlichenVertreterdes unter elterlicherGewalt oderunterVor=
mundschaftstehendenEntmündigtenmit demZeitpunkt,in welchemihm derBeschluß
zugestelltwird, für den Entmündigtenselbstund die übrigen Personen mit der Zu=
stellungdes Beschlussesan denEntmündigten.

8. 665.
Jur die Klage ist das Landgerichtausschließlichzuständig,in dessenBezirke

das Amtsgericht,welchesüber die Entmündigungentschiedenhat, seinenSitz hat.

8. 666.
Die Klage ist gegenden Staatsanwalt zu richten.
Wird die Klage von dem Staatsanwalt erhoben, so ist sie gegendenjenigen

gesetzlichenVertreterdesEntmündigtenzu richten,welchemdieSorge für diePerson
zusteht.

Hat eine der im 8. 646 Abs. 1 bezeichnetenPersonen die Entmündigung be=
antragt, so ist dieselbeunterMittheilung der Klage zum Termine zur mündlichen
Verhandlungzu laden. Dieselbegilt im Falle des Beitritts im Sinne des §. 62
als Streitgenosseder Hauptpartei.

S. 667.
Mit der die EntmündigunganfechtendenKlage kann eine andereKlage nicht

verbundenwerden.
Eine Widerklageist unzulässig

§ 668.
Will der Entmündigte die Klage erheben, so ist ihm auf seinenAntrag von

demVorsitzendendes Prozeßgerichtsein Rechtsanwaltals Vertreterbeizuordnen.
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S. 669.
Bei der mündlichenVerhandlunghabendie Parteien die Ergebnisseder bei

dem AmtsgerichtestattgehabtenSachuntersuchung,soweit es zur Prüfung der Richtig=
keit des angefochtenenBeschlusseserforderlichist, vollständigvorzutragen.

Im Falle der UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitdes Vortrags hat der Vor=
sitzendedessenBerichtigungoder Vervollständigung,nöthigenfalls unter Wieder=
eröffnungder Verhandlung,zu veranlassen.

S.670.
Die Vorschriftendes §. 617 Abs. 1, 3 und der §§.618, 622 findenent=

sprechendeAnwendung.
Der Parteieid ist ausgeschlossen.

S.671.
Die Bestimmungender Is. 654, 655 findenin demVerfahrenüber dieAn=

fechtungsklageentsprechendeAnwendung.
Von der VernehmungSachverständigerdarf das Gericht Abstand nehmen,

wennesdas vor demAmtsgerichtabgegebeneGutachtenfür genügenderachtet.

S.6z72.
Wird die Anfechtungsklagefür begründeterachtet,so ist der die Entmündi=

gung aussprechendeBeschlußaufzuheben.Die Aufhebungtritt erstmit der Rechts=
kraft des Urtheils in Wirksamkeit. Auf Antrag könnenjedochzum Schutzeder
Vrson oder des Vermögensdes EntmündigteneinstweiligeVerfügungennachMaß=
gabeder §§.936—944 getroffenwerden.

S.673.
Unterliegtder Staatsanwalt, so ist die Staatskassezur Erstattungder dem

obsiegendenGegnererwachsenenKostenin Gemäßheitder Bestimmungendes fünften
Titels des zweitenAbschnittsdes erstenBuchs zu verurtheilen.

Ist die Klage von demStaatsanwalt erhoben, so hat die Staatskassein allen
Jällen die Kostendes Rechtsstreitszu tragen.

S.674.
Das Prozeßgerichthat der Vormundschaftsbehördeund demAmtsgerichtevon

jedemin der Sache erlassenenEndurtheileMittheilung zu machen.

S.675.
Die Wiederaufhebungder Entmündigungerfolgt auf Antrag desEntmündigten

oderdesjenigengesetzlichenVertretersdes Entmündigten,welchemdie Sorge für die
Person zusteht,oderdes Staatsanwalts durchBeschlußdes Amtsgerichts.
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S. 676.
Für die Wiederaufhebungder Entmündigung ist das Amtsgericht ausschließlich

zuständig,bei welchemder EntmündigteseinenallgemeinenGerichtsstandhat.
Ist der EntmündigteeinDeutscherund hat er im Inlande keinenallgemeinen

Gerichtsstand,so kann der Antrag bei demAmtsgerichtegestelltwerden,welches
über die Entmündigungentschiedenhat. Das Gleiche gilt, wenn ein Ausländer,
welcher im Inland entmündigtworden ist, im Inlande keinenallgemeinenGerichts=
and hat.

Die Bestimmungendes §F.647 und der §§s.649—655 findenentsprechende
Anwendung.

S. 677.
Die KostendesVerfahrenssind von demEntmündigten,wenndas Verfahren

von dem Staatsanwalt ohne Erfolg beantragt ist, von der Staatskassezutragen.

8.678.
Der über die Wiederaufhebungder Entmündigungzu erlassendeBeschlußist

demAntragstellerund im Falle der WiederaufhebungdemEntmündigtensowiedem
Staatsanwaltevon Amtswegenzuzustellen. «

GegendenBeschluß,durchwelchendie Entmündigungaufgehobenwird, steht
demStaatsanwaltedie sofortigeBeschwerdezu.

Die rechtskräftigerfolgteWiederaufhebungist derVormundschaftsbehördemit=
zutheilen.

S. 679. «
Wird der Antrag auf Wiederaufhebungvon demAmtsgerichtabgelehnt,so

kann dieselbeim Wege der Klage beantragtwerden.
Jur Erhebung der Klage ist derjenigegesetzlicheVertreter des Entmündigten,

welchemdie Sorge für die Person zusteht,und der Staatsanwalt befugt.
Will der gesetzlicheVertreterdie Klage nicht erheben,so kannderVorsitzende

des Prozeßgerichts dem Entmündigten einen Rechtsanwalt als Vertreter beiordnen.
Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§. 665— 667, 669—674

entsprechendeAnwendung.
S. 680.

Die EntmündigungwegenVerschwendungoderwegenTrunksuchterfolgt durch
Beschluß des Amtsgerichts.

Der Beschlußwird nur auf Antrag erlassen.
Auf das Verfahren finden die Vorschriften des §. 646 Abs. 1 und der

85. 647, 648, 653, 657, 663 entsprechendeAnwendung.
Eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaftfindetnicht statt.
Die landesgesetzlichenVorschriften,nach welcheneineGemeindeoderein der

GemeindegleichstehenderVerband oder ein Armenverbandberechtigtist, die Ent=
mündigungwegenVerschwendungoderwegenTrunksuchtzu beantragen,bleibenun=
berührt.
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§.681.
Ist die EntmündigungwegenTrunksuchtbeantragt,so kanndas Gerichtdie

Beschlußfassungüber die Entmündigungaussetzen,wennAussichtbesteht,daß der zu
Entmündigendesichbessernwerde.

8. 682.
Die Kostendes amtsgerichtlichenVerfahrens sind, wenn die Entmündigung

erfolgt, von demEntmündigten,anderenfallsvon demAntragstellerzu tragen.

S. 683. -
Der über die Entmündigung zu erlassendeBeschluß ist dem Antragsteller und

demzu Entmündigendenvon Amtswegenzuzustellen.
Der die Entmündigung aussprechendeBeschluß tritt mit der Justellung an

den Entmündigten in Wirksamkeit. Der Vormundschaftsbehördeist ein solcher Be=
schlußvon Amtswegenmitzutheilen.

g.684.
Der die EntmündigungaussprechendeBeschlußkann binnen der Frist eines

Monats von demEntmündigtenim Wegeder Klage angefochtenwerden.
Die Frist beginntmit der Zustellungdes Beschlussesan den Entmündigten.
Die Klage ist gegendenjenigen,welcherdie Entmündigungbeantragthatte, falls

aber dieserverstorben, oder sein Aufenthalt unbekanntoder im Auslande ist, gegen
den Staatsanwalt zu richten.

Auf das Verfahren finden die Vorschriften der 88. 665, 667, 669, 670,
672—674 entsprechendeAnwendung.

S. 685.
Die WiederaufhebungderEntmündigungerfolgtauf Antrag desEntmündigten

oder desjenigengesetzlichenVertreters des Entmündigten, welchemdie Sorge für die
Person zusteht,durch Beschluß des Amtsgerichts unter entsprechenderAmwendungder
55.647, 653, des §. 676 Abs. 1, 2, des §. 677 und des §. 678 Abs. 1, 3.

S.686.
Wird der Antrag auf Wiederaufhebungvon demAmtsgerichtabgelehnt,so

kanndieselbeim Wegeder Klage beantragtwerden. «
Zur Erhebungder Klage ist derjenigegesetzlicheVertreterdes Entmündigten

befugt,welchemdie Sorge für die Person zusteht. Will dieserdie Klage nicht er=
heben,so kann der Vorsitzendedes ProzeßgerichtsdemEntmündigteneinenRechts—
anwalt als Vertreterbeiordnen.

Die Klage ist gegendenjenigen,welcherdie Entmündigungbeantragthatte,
falls aber dieserverstorben,odersein Aufenthaltunbekanntoder im Auslandeist,
gegendenStaatsanwaltzu richten.

Auf das Verfahrenfindendie Vorschriftender §§.665, 667, 669, 670,
672—674 entsprechendeAnwendung.

84“
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§.687.
Die Entmündigungeiner Person wegenVerschwendungoder wegenTrunk—

sucht, sowie die Wiederaufhebungeiner solcherEntmündigungist von demAmts=
gerichtöffentlichbekanntzu machen.

SiebentesBuch.
Mahnverfahren.

8. 688.
WegeneinesAnspruchs, welcherdie Zahlung einer bestimmtenGeldsumme

oder die Leistungeiner bestimmtenQuantität anderervertretbarerSachen oder Werth=
papierezum Gegenstandehat, ist auf GesuchdesGläubigersein bedingterJahlungs=
befehl zu erlassen. Als ein Anspruch, welcher die Jahlung einer Geldsummezum
Gegenstandehat, gilt auchder Anspruchaus einerHypothek,einerGrundschuldoder
einer Rentenschuld.

Das Mahnverfahrenfindet nicht statt, wenn nachInhalt des Gesuchsdie
GeltendmachungdesAnspruchsvon einernochnicht erfolgtenGegenleistungabhängig
ist oderwenndie ZustellungdesJahlungsbefehlsim Auslandeoderdurchöffentliche
Bekanntmachungerfolgenmüßte.

8. 689.
Die Zahlungsbefehlewerdenvon denAmtsgerichtenerlassen.
Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei welchem der allgemeine

persönlicheGerichtsstand,der GerichtsstanddesAufenthalts (§F.20) oder der dingliche
Gerichtsstandfür die im ordentlichenVerfahren erhobeneKlage begründetseinwürde,
wenn die Amtsgerichtein erster Instanz sachlichunbeschränktzuständigwären.

S. 690.
Das Gesuchmuß enthalten:
1! die Bezeichnung der Parteien nach Namen, Stand oder Gewerbe und

Wohnort;
2. die Bezeichnungdes Gerichts;
3. die bestimmteAngabe des Betrags oder Gegenstandesund des Grundes

des Anspruchs;
4. das Gesuchum Erlassungdes Zahlungsbefehls.
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§.691.
Entsprichtdas Gesuchnicht denBestimmungender vorstehendenParagraphen

oder ergiebtsich aus demInhalte des Gesuchs,daß der Anspruch überhauptoder zur
Zeit nichtbegründetist, so wird dasselbezurückgewiesen.

Das Gesuchist auchdann zurückzuweisen,wennder Jahlungsbefehlnur in
AnsehungeinesTheils des Anspruchsnicht erlassenwerdenkann.

Eine Anfechtungder zurückweisendenVerfügungfindetnicht statt.

z.692.
Der Jahlungsbefehl enthält die im §. 690 Nr. 1—3 bezeichnetenErfordernisse

des Gesuchsund außerdemdenBefehl an den Schuldner, binneneinervom Tage
der Justellung laufendenFrist von einer Woche bei Vermeidung sofortiger Zwangs=
vollstreckungden Gläubiger wegendes Anspruchsnebstden dem Betrage nach zu
bezeichnendenKostendes Verfahrensund dengefordertenJinsen zu befriedigenoder
bei demGerichteWiderspruchzu erheben.

S.693.
Mit der Justellung des Jahlungsbefehlsan den Schuldner treten die Wir=

kungender Rechtshängigkeitein.
S. 694.

Der Schuldner kann gegen den Anspruch oder einen Theil desselbenWider=
sprucherheben,solangeder Vollstreckungsbefehlnichtverfügtist.

Das Gerichthat denGläubiger von demrechtzeitigerhobenenWiderspruche
in Kenntnißzu setzenund demSchuldnerauf VerlangeneineBescheinigungdarüber
zu ertheilen,daß er rechtzeitigWidersprucherhobenhabe.

Einer Jurückweisungdes nicht rechtzeitigerhobenenWiderspruchsbedarf
es nicht.

S. 695.
Durch die rechtzeitigeErhebungdes Widerspruchsgegenden Anspruchoder

einen Theil desselbenverliert der Jahlungsbefehl seineKraft. Die Wirkungen der
Rechtshängigkeitbleibenbestehen.

S. 696.
Gehört eine wegen des Anspruchs zu erhebendeKlage vor die Amtsgerichte,

so wird, wennrechtzeitigWidersprucherhobenist, die Klage als mit der Zustellung
des Jahlungsbefehlsbei demAmtsgerichterhobenangesehen,welchesdenBefehl er=
lassenhat.

JedePartei kanndenGegnerzur mündlichenVerhandlungladen; dieLadungs=
frist beträgtmindestensdrei Tage.

z.697.
Gehört eine wegendes Anspruchszu erhebendeKlage vor die Landgerichte,

so erlöschendie Wirkungender Rechtshängigkeit,wenn nicht binnen einer sechs—
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monatigenFrist, welchevon demTage der Benachrichtigungvon der Erhebungdes
Widerspruchsläuft, die Klage bei demzuständigenGerichterhobenwird.

8698.
Die Kosten des Mahnverfahrenssind im Falle der rechtzeitigenErhebung

des Widerspruchsals ein Theil der Kostendes entstehendenRechtsstreitsanzusehen.
Wird im Falle des 8. 697 die Klage nichtbinnender bestimmtenFrist er—

hoben,so hat der Gläubigerdie Kostendes Mahnverfahrenszu tragen.

§. 699.
Der Jahlungsbefehl ist nach Ablauf der darin bestimmtenFrist auf Gesuch

des Gläubigers für vorläufig vollstreckbarzu erklären, sofernnicht vor der Voll=
streckbarkeitserklärungvon dem Schuldner Widersprucherhobenist. Die Voll=
streckbarkeitserklärungerfolgt durcheinenauf denJahlungsbefehlzu setzendenVoll=
streckungsbefehl.In den Vollstreckungsbefehlsind die von dem Gläubiger zu be=
rechnendenKostendes bisherigenVerfahrensaufzunehmen.

Gegenden Beschluß,durchwelchendas Gesuchdes Gläubigerszurückgewiesen
wird, findetsofortigeBeschwerdestatt.

S. 700.
Der Vollstreckungsbefehlsteht einem für vorläufig vollstreckbarerklärten auf

Versäumniß erlassenenEndurtheile gleich. Gegen denselbenfindet der Einspruchnach
den Vorschriftender §§.338—346 statt. Gehört der Anspruchnicht vor die
Amtsgerichte,so wird bei demAmtsgerichtenur darüberverhandeltund entschieden,
ob der Einspruchin der gesetzlichenForm und Frist eingelegtsei. Die im F. 697
bestimmteFrist beginntin diesemFalle mit der Rechtskraftdes Urtheils, durch
welchesder Einspruchfür zulässigerklärt ist.

. 701.
Wird in demFalle, wennWiderspruchnichterhobenist, die Erlassungdes

Vollstreckungsbefehlsnicht binneneinersechsmonatigenFrist, welchemit Ablauf der
im JahlungsbefehlebestimmtenFrist beginnt,nachgesucht,so verliertder Jahlungs=
befehldergestaltseineKraft, daß auchdie Wirkungender Rechtshängigkeiterlöschen.
Dasselbegilt, wenndie ErlassungdesVollstreckungsbefehlsrechtzeitignachgesuchtist,
das Gesuchaber zurückgewiesenwird.

8. 702.
Das Gesuch um Erlassung eines Zahlungsbefehls oder eines Vollstreckungs—

befehls, sowie die Erhebung eines Widerspruchswerdender anderenPartei ab—
schriftlichnichtmitgetheilt;im Falle ihrer mündlichenAnbringungist 5# Aufnahme
einesProtokolls nicht erforderlich.

S. 703.
Des Nachweiseseiner Vollmacht bedarf es nicht, wenn für den Gläubiger

die ErlassungeinesJahlungsbefehlsnachgesuchtoder für denSchuldnerWiderspruch
gegeneinenJahlungsbefehlerhobenwird.



AchtesBuch.

Zwangsvollstreckung.

Erster Abschnitt.

AllgemeineBestimmungen.

S. 704.
Die Iwangsvollstreckungfindetstatt aus Endurtheilen,welcherechtskräftigoder

für vorläufigvollstreckbarerklärtsind.
Urtheile in Ehesachenund in Rechtsstreitigkeiten,welchedie Feststellungdes

RechtsverhältnisseszwischenEltern und Kindern zumGegenstandehaben,dürfennicht
für vorläufigvollstreckbarerklärtwerden.

S. 705.
Die Rechtskraft der Urtheile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des

zulässigenRechtsmittelsoder des zulässigenEinspruchsbestimmtenFrist nicht ein.
Der Eintritt der Rechtskraftwird durch rechtzeitigeEinlegung desRechtsmittels oder
des Einspruchsgehemmt.

S. 706.
Jeugnisseüber die Rechtskraft der Urtheile sind auf Grund der Prezeßakten

vom GerichtsschreiberersterInstanz und, solange der Rechtsstreit in einer höheren
Instanz anhängigist, von demGerichtsschreiberdieserInstanz zu ertheilen.

Insoweit die Ertheilung desJeugnissesdavon abhängt, daß gegendas Urtheil
ein Rechtsmittelnicht eingelegtist, genügteinJeugniß desGerichtsschreibersdes für
das Rechtsmittel zuständigenGerichts, daß innerhalb der Nothfrist ein Schriftsatz
zumIweckeder Terminsbestimmungnicht eingereichtsei.

Ist von einer Partei ein Schriftsatz behufsEinlegung einesRechtsmittels oder
des Einspruchs zur Terminsbestimmungeingereicht,so kann nach Ablauf der Noth=
frist und, soferndie Vornahmeder Zustellung unter Vermittelungdes Gerichts=
schreiberseingeleitetwar, nach Ablauf der im §. 207 Abs. 2 bestimmtenFrist der
Gegnerbeantragen,daß der Partei von demGerichtsschreibereineFrist zum Nach=
weiseder Justellung bestimmtwerde. Nach fruchtlosemAblaufe dieserFrist ist das
Jeugniß überdie Rechtskraftzu ertheilen.

S. 707.
Wird die Wiedereinsetzungin den vorigenStand oder eineWiederaufnahme

des Verfahrensbeantragt, so kann das Gericht auf Antrag anordnen, daß die
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S.708.

Urtheile, welcheauf Grund einesAnerkenntnisseseineVerurtheilungaus=
sprechen(§. 307);
Urtheile, welcheden Eintritt der in einembedingtenEndurtheileaus=
gedrücktenFolgen aussprechen;
ein zweitesoder ferneresin derselbenInstanz gegendieselbePartei zur
HauptsacheerlassenesVersäumnißurtheilj
Urtheile,welcheim Urkunden=oderWechselprozesseerlassenwerden;
Urtheile, durchwelcheArresteoder einstweiligeVerfügungenaufgehoben
werden;
Urtheile,welchedieVerpflichtungzur Entrichtungvon Alimentenoderzur
Entrichtungeiner nach den S§s.843, 844 des BürgerlichenGesetzbuchs
geschuldetenGeldrenteaussprechen,soweit die Entrichtungfür die Zeit
nachder Erhebungder Klage und für das der Erhebungder Klage vor=
ausgehendeletzteVierteljahr zu erfolgenhat.

S.709.

betreffen:
Streitigkeiten zwischendem Vermietherund dem Miether oderUntermiether
von Wohnräumenoder anderenRäumenoderzwischendemMiether und
dem Untermiether solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder
Räumung, sowiewegenZurückhaltungder von dem Miether oder dem
Untermietherin die Miethsräume eingebrachtenSachen;
StreitigkeitenzwischenDienstherrschaftund Gesinde,zwischenArbeitgebern
und Arbeitern hinsichtlichdes Dienst=oder Arbeitsverhältnisses,sowie die
im §.3 Abs.1 desGesetzes,betreffenddieGewerbegerichte,vom29.Juli 1890
(Reichs=Gesetzbl.S. 141) bezeichnetenStreitigkeiten, insofern dieselben
währendderDauer desDienst=,Arbeits=oderLehrverhältnissesentstehen;
StreitigkeitenzwischenReisendenund Wirthen, Fuhrleuten, Schiffern,
Flößern oderAuswanderungsexpedientenin denEinschiffungshäfen,welche
überWirthszechen,Fuhrlohn, Überfahrtsgelder,BeförderungderReisenden
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und ihrer Habe und über Verlust und Beschädigungder letzteren,sowie
Streitigkeiten zwischenReisendenund Handwerkern,welcheaus Anlaß der
Reise entstandensind;

4 anderevermögensrechtlicheAnsprüche,sofern der Gegenstandder Ver=
urtheilung an Geld oder Geldeswerth die Summe von dreihundertMark
nicht übersteigt;in Betreff des Werthes des Gegenstandeskommendie
Vorschriften der §§. 3—9 zur Anwendung.

S. 710.
Urtheile sindauf Antrag für vorläufigvollstreckbarzu erklären,wennglaub==

haft gemachtwird, daß die Aussetzungder VollstreckungdemGläubiger einenschwer
zu ersetzendenoder einen schwerzu ermittelndenNachtheil bringen würde, oderwennsichder Gläubigererbietet,vor der VollstreckungSicherheitzu leisten.

5. 711.
Urtheile der Oberlandesgerichtesind auf Antrag auch ohne Sicherheitsleistung

für vorläufig vollstreckbarzu erklären, wenn die Voraussetzungender 88. 546, 547
für die Julässigkeitder RevisionnachdemErmessendesGerichtsunzweifelhaftnicht
vorliegen.

S. 712.
Wird glaubhaftgemacht,daß die Vollstreckungdes Urtheils dem Schuldner

einen nicht zu ersetzendenNachtheil bringen würde„so ist in den Fällen des 8. 708
auf Antrag des Schuldnersauszusprechen,daß dasselbenicht vorläufig vollstreckbar
sei; in den Fällen der 88. 709, 710 ist der Antrag des Gläubigers zurückzuweisen.

Das Gericht kann auf Antrag die vorläufigeVollstreckbarkeitvon einer vor—
gängigenSicherheitsleistungabhängig machen.

Das Gericht hat auf Antrag demSchuldnernachzulassen,durchSicherheits=
leistungoder durchHinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden,wenn nicht der
Gläubigersicherbietet,vor der VollstreckungSicherheitzu leisten. .

§.714.
Dieiiiden§§.709-——713erwähiitenAnträge sind vor demSchlusseder

mündlichenVerhandlungzu stellen,auf welchedas Urtheil ergeht.

S. 715.
In denFällen der §. 710, 713 kanndas Gericht, welchesdie Sicherheits=

leistung angeordnetoder zugelassenhat, auf Antrag die Rückgabe der von dem
GläubigergeleistetenSicherheitanordnen,wenneinJeugniß überdieRechtskraftdesfür vorläufig vollstreckbarerklärtenUrtheils vorgelegtwird. Die Vorschriftendes§*109 Abs.3 findenentsprechendeAnwendung.

Reichs.Gesezbl.1898. 85
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§.716.
Ist derAntrag, dasUrtheil für vorläufigvollstreckbarzu erklären,übergangen

oder ist in Fällen, in welchenein Urtheil ohneAntrag für vorläufig vollstreckbarzu
erklärenist, eineEntscheidungüber die vorläufigeVollstreckbarkeitnichterfolgt, so
kommenwegenErgänzungdes Urtheils die Vorschriftendes §. 321 zurAnwendung.

#Wi#
Die vorläufigeVollstreckbarkeittritt mit derVerkündungeinesUrtheils,welches

die Entscheidungin der Hauptsacheoder die Vollstreckbarkeitserklärungaufhebtoder
abändert,insoweitaußerKraft, als die AufhebungoderAbänderungerfolgt.

Wird ein für vorläufig vollstreckbarerklärtesUrtheil aufgehobenoder ab=
geändert,so ist derKläger zumErsatzedesSchadensverpflichtet,der demBeklagten
durch die VollstreckungdesUrtheils oder durch eine zur Abwendung derVollstreckung
gemachteLeistungentstandenist. Der Beklagtekann denAnspruchauf Schadens=
ersatzin dem anhängigenRechtsstreitegeltendmachen;wird der Anspruchgeltend
gemacht,so ist er als zur Zeit der Zahlung oder Leistung rechtshängiggeworden
anzusehen.

S. 718.
In der Berufungsinstanz ist über die vorläufige Vollstreckbarkeitauf Antrag

vorab zu verhandelnund zu entscheiden.
Die Bestimmungdes §. 524 über dieVertagungdermündlichenVerhandlung

findet in diesemFalle keineAnwendung.
Eine Anfechtungder in derBerufungsinstanzüberdievorläufigeVollstreckbarkeit

erlassenenEntscheidungfindetnicht statt.

#51
Wird gegenein für vorläufigvollstreckbarerklärtesUrtheil derEinspruchoder

ein Rechtsmittel eingelegt, so finden die Vorschriften des §. 707 entsprechendeAn=
wendung.

S. 720.
Ist in Gemäßheitdes §. 713 Abs. 2 dem Schuldner nachgelassen,durch

Sicherheitsleistungoder durch Hinterlegung die Vollstreckungabzuwenden,so ist ge=
pfändetesGeld oderder Erlös gepfändeterGegenständezu hinterlegen.

S. 721.
Wird auf RäumungeinerWohnungerkannt,so kann dasGerichtauf Antrag

dem Schuldner eine den Umständennach angemesseneFrist zur Räumung gewähren.
Auf denAntrag findendie Vorschriftender §§.714, 716 entsprechendeAn=

wendung. «
« 8. 722.

Aus demUrtheil eines ausländischenGerichtsfindetdie Zwangsvollstreckung
nur statt, wennihre Zulässigkeitdurchein Vollstreckungsurtheilausgesprochenist.
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Für die Klage auf Erlassungdesselbenist das AmtsgerichtoderLandgericht,
bei welchemderSchuldnerseinenallgemeinenGerichtsstandhat„und in Ermangelung
eines solchendas Amtsgericht oder Landgerichtzuständig, bei welchemin Gemäßbeit
des §. 23 gegenden Schuldner Klage erhobenwerdenkann.

§. 723.
Das Vollstreckungsurtheilist ohne Prüfung der Gesetzmäßigkeitder Ent.

scheidungzu erlassen.
Das Vollstreckungsurtheilist erst zu erlassen, wenn das Ulrtheil des aus=

ländischenGerichtsnachdemfür diesesGerichtgeltendenRechtedie Rechtskrafter=
langt hat. Es ist nichtzu erlassen,wenndieAnerkennungdesUrtheils nach§. 328
ausgeschlossenist.

S. 724.
Die Zwangsvollstreckungerfolgt auf Grund einermit der Vollstreckungsklausel

versehenenAusfertigungdes Urtheils (vollstreckbareAusfertigung).
Die vollstreckbareAusfertigungwird von demGerichtsschreiberdesGerichts

erster Instanz und, wenn der Rechtsstreitbei einem höherenGericht anhängig ist,
von demGerichtsschreiberdiesesGerichtsertheilt. -

§.725.
Die Vollstreckungsklausel:

Vorstehende Ausfertigung wird dem u. s. w. (Bezeichnungder Partei)
zum Jweckeder Zwangsvollstreckungertheilt.“

ist der Ausfertigungdes Urtheils am Schlussebeizufügen,von demGerichtsschreiber
zu unterschreibenund mit dem Gerichtssiegelzu versehen.

5. 726.
Von Urtheilen, deren Vollstreckungnach ihrem Inhalte von dem durch den

Gläubigerzu beweisendenEintritt eineranderenThatsacheals einerdemGläubiger
obliegendenSicherheitsleistungabhängt, darf eine vollstreckbareAusfertigungnur
ertheilt werden, wenn derBeweis durch öffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkunden
geführtwird.

Hängt die Vollstreckungvon einer Zug um Jug zu bewirkendenLeistungdes
Gläubigersan denSchuldnerab, so ist der Beweis, daß der Schuldnerbefriedigt
oder im Verzuge der Annahme ist, nur dann erforderlich, wenn die dem Schuldner
obliegendeLeistungin der AbgabeeinerWillenserklärungbesteht. «

8.727.
Eine vollstreckbareAusfertigung kann für den Rechtsnachfolgerdes in dem

UrtheilebezeichnetenGläubigers sowiegegendenjenigenRechtsnachfolgerdes in dem
Urtheile bezeichnetenSchuldnersund denjenigenBesitzerder in Sireit befangenen
Sache, gegenwelchedas Urtheil nach§. 325 wirksamist, ertheiltwerden,sofern

85“
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die Rechtsnachfolgeoder das Besitzverhältnißbei dem Gericht offenkundigist oder
durch öffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkundennachgewiesenwird.

Ist die Rechtsnachfolgeoder das Besitzverhältnißbei demGerichtoffenkundig,
so ist dies in der Vollstreckungsklauselzu erwähnen. «

§.728.
Ist gegenüberdemVorerbenein nach§. 326 demNacherbengegenüberwirk=

samesArtheil ergangen,so finden auf die Ertheilung einervollstreckbarenAusfertigung
für und gegenden Nacherbendie Vorschriften des §. 727 entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt, wenngegenübereinemTestamentsvollstreckereinnach§.327
demErben gegenüberwirksamesUrtheil ergangenist, für die Ertheilungeinervoll=
streckbarenAusfertigungfür und gegenden Erben. Eine vollstreckbareAusfertigung
kanngegendenErben ertheiltwerden,auchwenn die Verwaltung des Testaments=
vollstreckersnoch besteht.

8.729.
Hat Jemand das VermögeneinesAnderendurchVertrag mit diesemnachder

rechtskräftigenFeststellungeiner Schuld des Anderen übernommen,so finden auf die
ErtheilungeinervollstreckbarenAusfertigungdesUrtheils gegendenÜbernehmerdie
Vorschriften des §. 727 entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt für die Ertheilung einer vollstreckbarenAusfertigunggegen
denjenigen, welcher ein unter LebendenerworbenesHandelsgeschäftunter der bis=
berigenFirma fortführt, in Ansehung der Verbindlichkeiten,für welcheer nach §. 25
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 des Handelsgesetzbuchshaftet, sofernsie vor demErwerbe
des Geschäftsgegenden früherenInhaber rechtskräftigfestgestelltwordensind.

S. 730.
In denFällen des §. 726 Abs.1 und der §§.727—729 darf dievollstreck=

bare Ausfertigungnur auf Anordnungdes Vorsitzendenertheiltwerden.
Vor der Entscheidungkann der Schuldner gehört werden.
Die Anordnungist in der Vollstreckungsklauselzu erwähnen.

78#1.
Kann der nach dem §. 726 Abs. ! und den §§.727——729 erforderliche

Nachweisdurchöffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkundennicht geführtwerden,
so hat der Gläubiger bei dem ProzeßgerichtersterInstanz aus dem Ulrtheil auf Er=
theilungderVollstreckungsklauselKlage zu erheben.

732.
Über EinwendungendesSchuldners)welchedieZulässigkeitderVollstreckungs=

klauselbetreffen,entscheidetdas Gericht, von dessenGerichtsschreiberdieVollstreckungs=
klauselertheilt ist. Die EntscheidungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlung
erfolgen.
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Das Gerichtkannvor der Entscheidungeine einstweiligeAnordnungerlassen;
es kann insbesondereanordnen,daß dieJwangsvollstreckunggegenoderohneSicher=
beitsleistungeinstweileneinzustellenoder nur gegenSicherheitsleistungfortzusetzensei.

g.733.
Eine weitere vollstreckbareAusfertigung darf derselbenPartei, sofern nicht die

zuerstertheilteAusfertigung zurückgegebenwird, nur auf Anordnung desVorsitzenden
ertheiltwerden.

Vor der Entscheidungkannder Schuldnergehörtwerden.
Der Gerichtsschreiberhat von derErtheilungder weiterenAusfertigung,wenn

die Entscheidung,durch welche dieselbe angeordnetwird, nicht verkündet ist, den
Gegnerin Kenntnißzu setzen.

DOieweitereAusfertigungist als solcheunter Erwähnungder Entscheidung
ausdrücklichzu bezeichnen.

J. 734,
Vor der AushändigungeinervollstreckbarenAusfertigungist auf der Urschrift

desUrtheils zu bemerken,für welchePartei und zu welcherZeit die Ausfertigung
ertheilt ist.

S. 735.
Jur Zwangsvollstreckungin das Vermögeneines nicht rechtsfähigenVereins

genügtein gegenden Verein ergangenesUrtheil.

S. 736.
Jur Jwangsvollstreckungin das Gesellschaftsvermögeneinernach§. 705 des

BürgerlichenGesetzbuchseingegangenenGesellschaftist ein gegenalle Gesellschafter
ergangenesUrtheil erforderlich.

§. 737.
Bei demNießbrauchan einemVermögenist wegender vor der Bestellung

des NießbrauchsentstandenenVerbindlichkeitendes Bestellers die Iwangsvollstreckung
in die dem NießbrauchunterliegendenGegenständeohne Rücksichtauf denNießbrauch
zulässig, wenn der Besteller zu der Leistung und der Nießbraucherzur Duldung der
IJwangsvollstreckungverurtheiltist.

Das Gleichegilt bei dem Nießbrauchan einer Erbschaftfür die Nachlaß.
verbindlichkeiten.

S. 738.
Ist die Bestellung desNießbrauchsan einemVermögennach derrechtskräftigen

JFeststellung einer Schuld des Bestellers erfolgt, so finden auf die Ertheilung einer
in Ansehung der dem Nießbrauch unterliegendenGegenständevollstreckbarenAus=
fertigung des Urtheils gegen den Nießbraucherdie Vorschriften der §s. 727, 730
—732 entsprechendeAnwendung.

Das Gleiche gilt bei dem Nießbrauch aneiner Erbschaft für dieErtheilung
einervollstreckbarenAusfertigungdes gegenden ErblasserergangenenUrtheils.
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§ 739.
Bei demGüterstandeder Verwaltung und Nutznießung,derErrungenschafts=

gemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftist die Jwangsvollstreckungin das ein=
gebrachteGut der Ehefraunur zulässig,wenndie Ehefrauzu der Leistungund der
EhemannzurDuldungderJwangsvollstreckungin das eingebrachteGut verurtheiltist.

8.740
Bei dem Güterstandeder allgemeinenGütergemeinschaft,der Errungenschafts—

gemeinschaftoderderFahrnißgemeinschaftist zur Zwangsvollstreckungin dasGesammt=
gut ein gegenden EhemannergangenesUrtheil erforderlichund genügend.

S. 741.
Betreibt die Ehefrauselbständigein Erwerbsgeschäft,so ist zur Jwangsvoll-

streckungin das eingebrachteGut und in das Gesammtgutein gegendie Ehefrau
ergangenesUrtheil genügend,es sei denn, daß zur Zeit des Eintritts der Rechts=
hängigkeitder Einspruch des Ehemanns gegenden Betrieb desErwerbsgeschäftsoder
der Widerruf seinerEinwilligung zu demBetrieb im Güterrechtsregistereingetragenwar.

8.742.
Ist der Güterstandder Verwaltung und Nutznießung,der Errungenschafts=

gemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschafterst eingetreten,nachdemein von der
Ehefrau oder gegensie geführterRechtsstreitrechtshängiggewordenist, so finden
auf die Ertheilung einer in Ansehungdes eingebrachtenGutes der Ehefrau vollstreck=
barenAusfertigungdes Urtheils für oder gegendenEhemanndie Vorschriftender
S§.727, 730—732 entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt für die Ertheilung einer in Ansehungdes Gesammtguts
vollstreckkarenAusfertigung, wenn die allgemeineGütergemeinschaftoder die Fahrniß=
gemeinschaftersteingetretenist, nachdemein von derEhefrauodergegensiegeführter
Rechtsstreitrechtshängiggewordenist.

S.743.
Nach der Beendigungder allgemeinenGütergemeinschaft,der Errungenschafts=

gemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftist vor der Auseinandersetzungdie Zwangs=
vollstreckungin das Gesammtgutnur zulässig,wennbeideEhegattenzu der Leistung
oderder eineEhegattezu der Leistungund der anderezur Duldung der Jwangs=
vollstreckungverurtheiltsind.

S. 744.
Ist die Beendigungder allgemeinenGütergemeinschaft,der Errungenschafts=

gemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftnachder Beendigungeines Rechtsstreits
des Ehemannseingetreten,so finden auf die Ertheilung einer in Ansehungdes
GesammtgutsvollstreckbarenAusfertigungdes Urtheils gegendie Ehefraudie Vor=
schriftender §§.727, 730—732 entsprechendeAnwendung.
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§.745.
Im Falle der fortgesetztenGütergemeinschaftist zur Jwangsvollstreckungin

dasGesammtgutein gegendenüberlebendenEhegattenergangenesUrtheil erforderlich
und genügend.

Nach der Beendigung der fortgesetztenGütergemeinschaftfinden die Vorschriften
der §§.743, 744 mit der MaßgabeAnwendung,daß an die Stelle des Ehe=
mamssder überlebendeEhegatte,an die Stelle der Ehefraudie antheilsberechtigten
Abkömmlingetreten.

S. 746.
Jur Jwangsvollstreckungin das der elterlichenNutznießungunterliegendeVer=

mögendesKindes ist ein gegendas Kind ergangenesUrtheil genügend.

Jur Jwangsvollstreckungin einenNachlaßist, wennmehrereErbenvorhanden
sind, bis zur Theilungein gegenalle Erben ergangenesUrtheil erforderlich.

S. 748.
UnterliegteinNachlaß derVerwaltung eines Testamentsvollstreckers,so ist

zur Zwangsvollstreckungin den Nachlaß ein gegenden Testamentsvollstreckerer=
gangenesUrtheil erforderlichund genügend.

Steht demTestamentsvollstreckernur die VerwaltungeinzelnerNachlaßgegen=
ständezu, so ist die Zwangsvollstreckungin dieseGegenständenur zulässig, wenn
der Erbe zu der Leistung, der Testamentsvollstreckerzur Duldung der Jwangs=
vollstreckungverurtheiltist.

Zur Jwangsvollstreckungwegeneines Mflichttheilsanspruchsist im Falle des
Abs.1 wie im Falle desAbs.2 einsowohlgegendenErbenals gegendenTestaments=
vollstreckerergangenesUrtheil erforderlich.

S. 749.
Auf dieErtheilungeinervollstreckbarenAusfertigungeinesfür odergegenden

ErblasserergangenenUrtheils für oder gegenden Testamentsvollstreckerfindendie
Vorschriftender I§s.727, 730— 732 entsprechendeAnwendung. Auf Grund einer
solchenAusfertigung ist die Jwangsvollstreckungnur in die der Verwaltung des
TestamentsvollstreckersunterliegendenNachlaßgegenständemlässtg.

§. 750.
Die Jwangsvollstreckungdarf nur beginnen,wenn die Personen, für und

gegenwelchesie stattfindensoll, in demUrtheil oder in der demselbenbeigefügten
Vollstreckungsklauselnamentlichbezeichnetsind und das Urtheil bereitszugestelltist
oder gleichzeitigzugestelltwird.

Handeltes sichum die VollstreckungeinesUrtheils,dessenvollstreckbareAus=
fertigungnach§.726 Abs.1 ertheiltwordenist, odersoll einUrtheil, welchesnach
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den§§.727-—--729,738,742, 744,dem§.745Abs.2iiiiddein§.7—l9für
oder gegeneine der dort bezeichnetenPersonen wirksam ist, für odergegeneinedieserPersonen vollstrecktwerden, so muß außer dem zu vollstreckendenUrtheil auchdiedemselbenbeigefügteVollstreckungsklauselund, sofern die VollstreckungsklauselaufGrund öffentlicher oder öffentlich beglaubigterUrkunden ertheilt ist, auch eine Ab=schriftdieserUrkundenvor Beginn derIwangsvollstreckungzugestelltsein odergleich=zeitigmit Beginn derselbenzugestelltwerden.

5. 751.
Ist die Geltendmachungdes Anspruchsvon demEintritt einesKalendertagesabhängig,so darf die Swangsvollstreckungnur beginnen,wennder Kalendertagab=gelaufenist.
Hängt die Vollstreckungvon einerdemGläubiger obliegendenSicherheitsleistungab, so darf der Beginn der Iwangsvollstreckungnur erfolgen, wenn dieSicherheits=leistung durch eine öffentlicheoder öffentlich beglaubigteUrkunde nachgewiesenundeineAbschriftdieserUrkundebereitszugestelltist odergleichzeitigzugestelltwird.

§.752.
Gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörendeMilitär=person darf die Iwangsvollstreckungerst beginnen, nachdemvon derselbendie vor=gesetzteMilitärbehördeAnzeigeerhaltenhat.
Dem Gläubiger ist auf Verlangen der Empfang der Anzeige von derMilitär=behördezu bescheinigen.

S. 753.
Die Jwangsvollstreckungerfolgt, soweit sie nicht denGerichtenzugewiesenist,durchGerichtsvollzieher,welchedieselbeim AuftragedesGläubigerszubewirkenhaben.Der Gläubiger kann wegenErtheilung des Auftrags zur Jwangsvollstreckungdie Mitwirkung des Gerichtsschreibersin Anspruchnehmen.Der von demGerichts=schreiberbeauftragteGerichtsvollziehergilt als von demGläubigerbeauftragt.

S. 754.
In demschriftlichenodermündlichenAuftragezur Jwangsvollstreckungin Ver=bindung mit der Übergabe der vollstreckbarenAusfertigung liegt die Beauftragungdes Gerichtsvollziehers, die Jahlungen oder sonstigenLeistungen in Empfang zunehmen,über das Empfangenewirksam zu quittiren und demSchuldner, wenndieserseinerVerbindlichkeitgenügthat, die vollstreckbareAusfertigungauszuliefern.

g.755.
Dem Schuldnerund Oritten gegenüberwird der Gerichtsvollzieherzur Vor=nahme der Jwangsvollstreckungund der im §. 754 bezeichnetenHandlungen durchden Besitz der vollstreckbarenAusfertigungermächtigt. Der Mangel oder die Be=
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schränkungdes Auftrags kann diesenPersonengegenübervon demGläubigernicht
geltendgemachtwerden.

S. 756.
Hängt die Vollstreckungvon einerJug um Jug zu bewirkendenLeistungdes

Gläubigersan denSchuldnerab, sodarf derGerichtsvollzieherdieJwangsvollstreckung
nichtbeginnen,bevorer demSchuldnerdie diesemgebührendeLeistungin einerden
Verzug der AnnahmebegründendenWeise angebotenhat, sofernnicht der Beweis,
daß der Schuldner befriedigtoder im Verzugeder Annahmeist, durchöffentliche
vderöffentlichbeglaubigteUrkundengeführtwird und eineAbschriftdieserUrkunden
bereitszugestelltist odergleichzeitigzugestelltwird. .

§.757. - «
Der Gerichtsvollzieherhat nach Empfang der Leistungendem Schuldner die

vollstreckbareAusfertigungnebsteinerQuittungauszuliefern,bei theilweiferLeistung
dieseauf der vollstreckbarenAusfertigungzu bemerkenund demSchuldnerQuittung
zu ertheilen.

Das Rechtdes Schuldners, nachträglicheineQuittung des Gläubigersselbst
zu fordern,wird durchdieseBestimmungennicht berührt.

S. 758.
Der Gerichtsvollzieherist befugt, die Wohnung und die Behältnissedes

Schuldnerszu durchsuchen,soweitder Iweckder Vollstreckungdies erfordert.
Er ist befugt, die verschlossenenHausthüren,Zimmerthürenund Behältnisse

öffnenzu lassen. -
Er ist, wenn er Widerstandfindet, zur Anwendung von Gewalt befugt und

kann zu diesemZweckedie Unterstützungder polizeilichenVollzugsorgane nachfuchen.
Ist militärische Hülfe erforderlich, so hat er sich an das Vollstreckungsgerichtzu
wenden.

«
Wird bei einer VollstreckungshandlungWiderstand geleistetoder ist bei einer

in der Wohnung des Schuldners erfolgendenVollstreckungshandlungweder der
Schuldnernocheinezur Familie desselbengehörigeoder in dieserFamiliedienende
erwachsenePersongegenwärtig,so hat derGerichtsvollzieherzwei großjährigeMänner
odereinenGemeindeoderPolizeibeamtenals Jeugenzuzuziehen.

S. 760.
Jeder Person, welchebei demVollstreckungsverfahrenbetheiligtist, muß auf

BegehrenEinsichtder Akten des Gerichtsvollziehersgestattetund Abschrifteinzelner
Aktenstückeertheiltwerden.

S. 761.
Zur Nachtzeit(§. 188 Abs. 1), sowiean Sonntagenund allgemeinenFeier=

tagendarf eineVollstreckungshandlungnur mit Erlaubniß desAmtsrichterserfolgen,
in dessenBezirkedie Handlungvorgenommenwerdensoll.
Reichs=Gesetzbl.1898. 86
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Die Verfügung,durchwelchedieErlaubniß ertheiltwird, ist bei derZwangs—
vollstreckungvorzuzeigen.

P.762.
Der Gerichtsvollzieherhat über jedeVollstreckungshandlungeinProtokoll auf=

zunehmen.
Das Protokoll muß enthalten:
1. Ort und Zeit der Aufnahme;
2. den Gegenstandder Vollstreckungshandlungunter kurzerErwähnungder

wesentlichenVorgänge;
3. die Namender Personen,mit welchenverhandeltistj
4. dieUnterschriftdieserPersonenund dieBemerkung,daßdieUnterzeichnung

nachvorgängigerVorlesungoderVorlegungzur Durchsichtund nachvor=
gängigerGenehmigungerfolgt seij

5 die Unterschriftdes Gerichtsvollziehers.
Hat einemder unter Nr. 4 bezeichnetenErfordernissenicht genügtwerden

können,so ist der Grund anzugeben.

S.763.
Die Aufforderungenund sonstigenMittheilungen,welchezu denVollstreckungs=

handlungengehören,sind von demGerichtsvollziehermündlichzu erlassenund voll=
ständigin das Protokoll aufzunehmen.

Kann die mündlicheAusführungnicht erfolgen,so hat der Gerichtsvollzieher
eineAbschriftdesProtokolls unterentsprechenderAnwendungders§. 172, 181—186
zuzustellenoder, wenndemjenigen,an welchendie AufforderungoderMittheilungzu
richtenist, am Orte der Jwangsvollstreckungnichtzugestelltwerdenkann, durchdie
Post zu übersenden. Die Befolgung dieserVorschrift muß zum Protokolle bemerkt
werden. Eine öffentlicheJustellungfindetnicht statt.

8. 764.
Die denGerichtenzugewieseneAnordnungvon Vollstreckungshandlungenund

Mitwirkung bei solchengehörtzur Juständigkeitder Amtsgerichteals Vollstreckungs=
gerichte.

Als Vollstreckungsgerichtist, sofern nicht das Gesetzein anderesAmtsgericht
bezeichnet,dasjenigeAmtsgerichtanzusehen,in dessenBezirke das Vollstreckungs=
verfahren stattfindensoll oder stattgefundenhat.

Die Entscheidungendes Vollstreckungsgerichtskönnenohnevorgängigemünd=
licheVerhandlungerfolgen.

S.765.
Hängt die Vollstreckungvon einerJug um Jug zu bewirkendenLeistungdes

Gläubigersan denSchuldnerab, so darf dasVollstreckungsgerichteineVollstreckungs=
maßregelnur anordnen,wenn der Beweis, daß der Schuldner befriedigtoderim
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Verzugeder Annahmeist, durchöffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkundenge=
führt wird und eineAbschriftdieserUrkundenbereitszugestelltist. Der Zustellung
bedarf es nicht, wenn bereits der Gerichtsvollzieher die Jwangsvollstreckungnach
§. 756 begonnenhatte und der Beweis durchdas Protokoll des Gerichtsvollziehers
geführtwird.

S.766.
Über Anträge, Einwendungenund Erinnerungen,welchedie Art und Weise

derJwangsvollstreckungoderdas bei derselbenvomGerichtsvollzieherzu beobachtende
Verfahrenbetreffen,entscheidetdas Vollstreckungsgericht.Dasselbeist befugt, die
im §. 732 Abs. 2 bezeichnetenAnordnungenzu erlassen.

Dem Vollstreckungsgerichtestehtauchdie Entscheidungzu, wennein Gerichts=
vollziehersich weigert, einen Vollstreckungsauftragzu übernehmenoder eine Voll=
streckungshandlungdem Auftrage gemäß auszuführen, oder wenn in Ansehung der
von demGerichtsvollzieherin AnsatzgebrachtenKostenErinnerungenerhobenwerden.

“o““
Einwendungen,welchedendurchdas Urtheil festgestelltenAnspruchselbstbe=

treffen, sind von demSchuldner im Wege der Klage bei demProzeßgerichterster
Instanzgeltendzu machen.

Dieselbensindnur insoweitzulässig,als dieGründe; auf denensie beruhen
erstnachdemSchlussederjenigenmündlichenVerhandlung,in welcherEinwendungen
in Gemäßheit der Bestimmungen dieses Gesetzesspätestenshätten geltend gemacht
werdenmüssen,entstandensind und durchEinspruchnicht mehr geltendgemacht
werdenkönnen.

Der Schuldnermuß in der von ihm zu erhebendenKlage alle Einwendungen
geltendmachen,welcheer zur Jeit der Erhebungder Klage geltendzu machenim
Stande war.

S.768.
Die Bestimmungendes §. 767 Abs. 1) 3 finden entsprechendeAnwendung,

wenn in denFällen des§. 726 Abs. 1, der 8. 727—729, 738, 742, 744, des
* 745 Abs. 2 und des §. 749 der Schuldner den bei 4 Ertzeilung der Vol=
streckungsklauselals bewiesenangenommenenEintritt der Voraussetzungfür die
Ertheilungder Vollstreckungsklauselbestreitet,unbeschadetder Befugniß des Schuld=
ners, in diesenFällen Einwendungengegendie Zulässigkeitder Vollstreckungsklausel
in Gemäßheitdes §. 732 zu erheben.

S.769.
Das Prozeßgerichtkann auf Antrag anordnen, daß bis zur Erlassung des

Urtheils über die in den §§. 767, 768 bezeichnetenEinwendungen die Zwangs=
vollstreckunggegenoder ohneSicherheitsleistungeingestelltoder nur gegenSicher=
beitsleistungfortgesetztwerdeund daß die erfolgtenVollstreckungsmaßregelngegen

86“
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Sicherheitsleistungaufzuhebenseien. Die thatsächlichenBehauptungen,welcheden
Antrag begründen,sind glaubhaft zu machen.

In dringendenFällen kann das Vollstreckungsgerichteine solcheAnordnung
erlassen,unter Bestimmungeiner Frist, innerhalb welcherdie Entscheidungdes
Prozeßgerichtsbeizubringensei. NachfruchtlosemAblaufederFrist wird dieZwangs⸗
vollstreckungfortgesetzt.

Die Entscheidungüber dieseAnträge kann ohne vorgängige mündlicheVer—
handlungerfolgen.

S. 770.
Das Prozeßgerichtkannin demUrtheile, durchwelchesüberdieEinwendungen

entschiedenwird, die in dem vorstehendenParagraphen bezeichnetenAnordnungen
erlassenoder die bereits erlassenenAnordnungenaufheben, abändernoder bestätigen.
In Betreff der Anfechtung einer solchenEntscheidungfinden die Vorschriftendes
§. 718 entsprechendeAnwendung.

l. 771.
Behauptetein Dritter, daß ihm an demGegenstandederIwangsvollstreckung

ein die VeräußerunghinderndesRecht zustehe,so ist der Widerspruchgegendie
Iwangsvollstreckungim WegederKlage beidemGerichtegeltendzumachen,in dessen
Bezirkedie Jwangsvollstreckungerfolgt.

Wird die Klage gegenden Gläubiger und den Schuldnergerichtet,so sind
dieseals Streitgenossenanzusehen.

Auf die Einstellung der Jwangsvollstreckungund die Aufhebung der bereits
erfolgten Vollstreckungsmaßregelnfinden die Vorschriften der §§. 769, 770 ent=
sprechendeAnwendung. Die Aufhebungeiner Vollstreckungsmaßregelist auchohne
Sicherheitsleistungzulässig.

§5.772.
Solange ein Veräußerungsverbotder in denö§. 135, 136 des Bürgerlichen

GesetzbuchsbezeichnetenArt besteht,soll derGegenstand,auf welchenes sichbezieht,
wegen eines persönlichenAnspruchs oder auf Grund eines in Folge des Verbots
unwirksamenRechtsnicht im WegederJwangsvollstreckungveräußertoderüberwiesen
werden. Auf Grund des Veräußerungsverbotskann nach Maßgabe des §F.771
Widersprucherhobenwerden.

S. 773.
Ein Gegenstand,der zu einerVorerbschaftgehört, soll nicht im Wegeder

Iwangsvollstreckungveräußert oder überwiesenwerden, wenn die Veräußerungoder
die Überweisung im Falle desEintritts der Nacherbfolgenach §. 2115 desBürger-
lichenGesetzbuchsdemNacherbengegenüberunwirksamist. Der Nacherbekannnach
Maßgabedes §. 771 Widersprucherheben.

S. 774.
Findet nach§. 741 die Jwangsvollstreckungin das eingebrachteGut derEhe=

frau oder in das Gesammtgutstatt, so kann der EhemannnachMaßgabedes
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§.771Widersprucherheben,wenndasgegendieEhefcanergangeneUrtheilin
Ansehungdes eingebrachtenGutes oderdesGesammtgutsihm gegenüberunwirksamist.

S.775.
Die Jwangsvollstreckungist einzustellenoderzu beschränken:
1. wenn die Ausfertigungeiner vollstreckbarenEntscheidungvorgelegtwird,

aus welchersich ergiebt, daß das zu vollstreckendeUrtheil oder dessen
vorläufigeVollstreckbarkeitaufgehoben,oderdaß die Jwangsvollstreckung
für unzulässigerklärt oder deren Einstellung angeordnetist;

2. wenn die AusfertigungeinergerichtlichenEntscheidungvorgelegtwird,
aus welchersichergiebt,daß die einstweiligeEinstellungder Vollstreckung
oder einer Vollstreckungsmaßregelangeordnetistj
wenn eine öffentlicheUrkundevorgelegtwird, aus welchersich ergiebt,
daß die zur Abwendungder VollstreckungnachgelasseneSicherheitsleistung
oderHinterlegungerfolgt istj;

4. wenn eine öffentlicheUrkundeoder eine von demGläubiger ausgestellte
Privaturkundevorgelegtwird, aus welchersichergiebt,daßderGläubiger
nachErlassungdes zu vollstreckendenUrtheils befriedigtist oderStundung
bewilligthat;

5. wennein Postscheinvorgelegtwird, aus welchemsichergiebt, daß nach
Erlassungdes Urtheils die zur Befriedigungdes Gläubigers erforderliche
Summe zur Auszahlungan den letzterenbei der Post eingezahltist.

28S

S. 776.
In denFällen des §. 775 Nr. 1)3 sind zugleichdie bereitserfolgtenVoll=

streckungsmaßregelnaufzuheben.In denFällen der Nr. 4, 5 bleibendieseMaß=
regelneinstweilenbestehen;dasselbegilt in denFällen der Nr. 2, sofernnichtdurch
diebetreffendeEntscheidungauchdieAufhebungder bisherigenVollstreckungshandlungen
angeordnetist.

S. 777.
Hat derGläubigereinebeweglicheSachedesSchuldnersim Besitz,in Ansehung

derenihm ein PfandrechtodereinJurückbehaltungsrechtfür seineForderungzusteht,
so kannderSchuldnerderJwangsvollstreckungin seinübrigesVermögennach§. 766
widersprechen,soweitdie Forderungdurchden Werth der Sache gedecktist. Steht
dem Gläubiger ein solchesRecht in Ansehungder Sache auch für eine andere
Forderungzu) so ist derWiderspruchnur zulässig,wennauchdieseForderungdurch
denWerth der Sachegedecktist.

S. 778.
Solange der Erbe die Erbschaftnicht angenommenhat, ist eineZwangs=

vollstreckungwegeneines Anspruchs,der sichgegenden Nachlaßrichtet,nur in den
Nachlaßzulässig. ·



—558—

WegeneigenerVerbindlichkeitendesErben ist eineZwangsvollstreckungin den
Nachlaßvor der Annahmeder Erbschaftnichtzulässig.

S.779.
Eine Jwangsvollstreckung,welchezur Jeit des Todes des Schuldnersgegen

diesenbereitsbegonnenhatte,wird in denNachlaßdesselbenfortgesetzt.
Ist bei einer Vollstreckungshandlungdie Juziehung des Schuldnersnöthig,

so hat, wenn die Erbschaftnochnichtangenommenoderwennder Erbe unbekannt
oderes ungewißist, ob er die Erbschaftangenommenhat, das Vollstreckungsgericht
auf Antrag des Gläubigers dem Erben eineneinstweiligenbesonderenVertreterzu
bestellen.Die Bestellunghat zu unterbleiben,wenn ein Nachlaßpflegerbestelltist
oderwenndie Verwaltungdes NachlasseseinemTestamentsvollstreckerzusteht.

S.780.
Der als Erbe des SchuldnersverurtheilteBeklagtekann die Beschränkung

seinerHaftungnur geltendmachen,wennsieihm im Urtheilevorbehaltenist.
Der Vorbehalt ist nicht erforderlich,wenn der Fiskus als gesetzlicherErbe

verurtheiltwird oderwenndas Urtheil über eineNachlaßverbindlichkeitgegeneinen
Nachlaßverwalteroder einen anderenNachlaßpflegeroder gegeneinenTestaments=
vollstrecker,demdie Verwaltungdes Nachlasseszusteht,erlassenwird.

*5
Bei der ZwangsvollstreckunggegendenErben des Schuldnersbleibt die Be=

schränkungder Haftung unberücksichtigt,bis auf Grund derselbengegendie Jwangs=
vollstreckungvon demErben Einwendungenerhobenwerden.

g.782.
Der Erbe kann auf Grund der ihm nach den §§. 2014, 2015 des Bürger=

lichenGesetzbuchszustehendenEinredennur verlangen,daß die Iwangsvollstreckung
für die Dauer der dort bestimmtenFristen auf solcheMaßregelnbeschränktwird,
die zur VollziehungeinesArresteszulässigsind. Wird vor demAblaufe der Frist
die Eröffnung des Nachlaßkonkursesbeantragt,so ist auf Antrag die Beschränkung
der Jwangsvollstreckungauch nach demAblaufe derFrist aufrechtzuerhalten,bis über
die Eröffnungdes Konkursverfahrensrechtskräftigentschiedenist.

S. 783.
In Ansehung der Nachlaßgegenständekann der Erbe die Beschränkungder

Iwangsvollstreckungnach§. 782 auchgegenüberdenGläubigernverlangen,dienicht
Nachlaßgläubigersind, es sei denn, daß er für die Nachlaßverbindlichkeitenun=
beschränkthaftet.

S. 784.
Ist eineNachlaßverwaltungangeordnetoder der Nachlaßkonkurseröffnet,so

kannder Erbe verlangen,daß Maßregelnder Iwangsvollstreckung,die zu Gunsten
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einesNachlaßgläubigersin sein nicht zumNachlassegehörendesVermögenerfolgt
sind, aufgehobenwerden, es sei denn, daß er für die Nachlaßverbindlichkeitenun=
beschränkthaftet.

Im Falle derNachlaßverwaltungstehtdemNachlaßverwalterdas gleicheRecht
gegenüberMaßregeln der ZJwangsvollstreckungzu, die zu Gunsten eines anderen
Gläubigersals einesNachlaßgläubigersin denNachlaßerfolgt sind

S. 785.
Die Erledigung der auf Grund der §§. 781—784 erhobenenEinwendungen

erfolgtnachdenBestimmungender 88.767, 769, 770.

S. 786.
Die Bestimmungendes §. 780 Abs.1 und der §3§8.781—/785 finden auf

die nach §. 1489 des Bürgerlichen GesetzbuchseintretendebeschränkteHaftung, die
Bestimmungendes §. 780 Abs.1 und der §§.781, 785 finden auf die nachden
88.419, 1480, 1504, 2187 des BürgerlichenGesetzbuchseintretendebeschränkte
HaftungentsprechendeAnwendung.

S. 787.
Soll durchdie Zwangsvollstreckungein Rechtan einemGrundstücke,das von

dem bisherigenEigenthümernach§F.928 des BürgerlichenGesetzbuchsaufgegeben
und von demAneignungsberechtigtennochnicht erworbenwordenist, geltendgemacht
werden,so hat dasVollstreckungsgerichtauf Antrag einenVertreterzu bestellen,dem
bis zur Eintragungeines neuenEigenthümersdie Wahrnehmungder sich aus dem
EigenthumergebendenRechteund Verpflichtungenim Swangsvollstreckungsverfahren
obliegt. «

8. 788.
Die Kosten der Zwangsvollstreckungfallen, soweit sie nothwendigwaren

(5. 91), dem Schuldner zur Lastj sie sind zugleichmit dem zur Jwangsvollstreckung
stehendenAnspruchebeizutreiben.

Die Kostender Zwangsvollstreckungsind demSchuldnerzu erstatten,wenn
das Urtheil, aus welchemdieselbeerfolgt ist, aufgehobenwird.

S.789.
Wird zumJneckederVollstreckungdasEinschreiteneinerBehördeerforderlich,

so hat das Gericht die Behörde um ihr Einschreitenzu ersuchen.

5. 79V0.
Soll die ZwangsvollstreckunggegeneinedemaktivenHeereoder der aktiven

Marine angehörendePerson des Soldatenstandesin Kasernenund anderenmili=
tärischenDienstgebäudenoderauf Kriegsfahrzeugenerfolgen,so hat auf Antrag des
Gläubigersdas Vollstreckungsgerichtdie zuständigeMilitärbehördeum die Jwangs=
vollstreckungzu ersuchen.
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Die gepfändetenGegenständesind einemvon demGläubigerzubeauftragenden
Gerichtsvollzieherzu übergeben.

3
Soll die Zwangsvollstreckungin einem ausländischenStaate erfolgen, dessen

Behördenim Wege der Rechtshülfedie Urtheile deutscherGerichtevollstrecken,so
hat auf Antrag des Gläubigersdas ProzeßgerichtersterInstanz die zuständigeBe=
hördedes Auslandesum die Jwangsvollstreckungzu ersuchen.

Kann die VollstreckungdurcheinenReichskonsulerfolgen,so ist dasErsuchen
an diesenzu richten.

· ,§.792.
Bedarf der Gläubiger zum Zweckeder ZwangsvollstreckungeinesErbscheins

odereineranderenUrkunde,die demSchuldnerauf Antrag voneinerBehörde,einem
Beamten oder einemNotar zu ertheilen ist, so kann er die Ertheilung an Stelle
des Schuldnersverlangen.

S.793.
GegenEntscheidungen,welcheim Iwangsvollstreckungsverfahrenohnevorgängige

mündlicheVerhandlungerfolgenkönnen,findetsofortigeBeschwerdestatt.

» §.794.
Die Zwangsvollstreckungfindetfernerstatt:
1. aus Vergleichen,welchenachErhebungder Klage zwischendenParteien

oder zwischeneiner Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechts=
streits seinemganzenUmfangenach oder in Betreff einesTheils des
Streitgegenstandesvor einem deutschenGericht abgeschlossensind;
aus Vergleichen,welcheim Falle des §. 510 vor demAmtsgerichtab.
geschlossensind;

3. aus Entscheidungen,gegenwelchedas Rechtsmittelder Beschwerdestatt=
findet;

4 aus Vollstreckungsbefehlen;
aus Urkunden, welchevon einemdeutschenGericht odervon einemdeutschen
Notar innerhalb der Grenzen seinerAmtsbefugnissein der vorgeschriebenen
Form aufgenommensind, soferndie Urkunde über einenAnspruch errichtet
ist, welcherdie Jahlung einerbestimmtenGeldsummeoder dieLeistung
einer bestimmtenQuantität anderervertretbarerSachen oderWerthpapiere
zumGegenstandehat, undderSchuldnersichin derUrkundedersofortigen
Iwangsvollstreckungunterworfenhat. Als ein Anspruch„welcher die
Jahlung einer Geldsummezum Gegenstandehat, gilt auch der Anspruch
aus einerHypothek,einerGrundschuldodereinerRentenschuld.

Soweit nach den Vorschriften der §§. 737, 739, 743, des §. 745 Abs. 2
und des §. 748 Abs. 2 die Verurtheilungeines Betheiligtenzur Duldung der

1I

en
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Zwangsvollstreckungerforderlichist, wird sie dadurchersetzt,daß der Betheiligtein
einer nach Abs. 1 Nr. 5 aufgenommenenUrkunde die sofortigeZwangsvollstreckung
in die seinemRechteunterworfenenGegenständebewilligt. ·

§.795.
Auf die Zwangsvollstreckungaus den in dem vorstehendenParagraphen er—

wähntenSchuldtiteln finden die Bestimmungender 88.724 —793 entsprechende
Anwendung,soweit nicht in den 88. 796 —800 abweichendeVorschriften ent—
haltensind.

S. 796.
Vollstreckungsbefehlebedürfender Vollstreckungsklauselnur, wenn die Jwangs=

vollstreckungfür einen anderen als den in dem Befehle bezeichnetenGläubiger oder
gegeneinenanderenals denin demBefehlebezeichnetenSchuldnererfolgensoll.

Einwendungen),welchedenAnspruchselbstbetreffen,sindnur insoweitzulässig,
als die Gründe, auf denensie beruhen,nach Justellung des Vollstreckungsbefehls
entstandensind.

Für Klagen auf ErtheilungderVollstreckungsklausel,sowiefür Klagen, durch
welchedie den AnspruchselbstbetreffendenEinwendungengeltendgemachtwerden
oderder bei derErtheilungder Vollstreckungsklauselals bewiesenangenommeneEin=
tritt der Voraussetzungfür die Ertheilung der Vollstreckungsklauselbestrittenwird,
ist das Amtsgerichtzuständig,welchesdenVollstreckungsbefehlerlassenhat. Gehört
der Anspruchnichtvor die Amtsgerichte,so sind die Klagen bei dem zuständigen
Landgerichtezu erheben.

79.
Die vollstreckbareAusfertigung gerichtlicherUrkundenwird von dem Gerichts=

schreiberdes Gerichts ertheilt, welchesdie Urkundeaufgenommenhat.
Die vollstreckbareAusfertigungnotariellerUrkundenwird von demNotar er=

theilt, welcherdie Urkundeverwahrt. BefindetsichdieUrkundein derVerwahrung
einer Behörde, so hat diesedie vollstreckbareAusfertigung zu ertheilen.

Die EntscheidungüberEinwendungen,welchedieZulässigkeitderVollstreckungs=
klausel betreffen,sowie die Entscheidungüber Ertheilung einer weiterenvollstreckbaren
Ausfertigungerfolgtbei gerichtlichenUrkundenvon demim erstenAbsatzebezeichneten
Gerichte,bei notariellenUrkundenvon dem Amtsgerichte,in dessenBezirkeder im
zweitenAbsatzebezeichneteNotar oderdiedaselbstbezeichneteBehördedenAmtssitzhat.

Auf die Geltendmachungvon Einwendungen,welchedenAnspruchselbstbe=
treffen, findet die beschränkendeVorschrift des §. 767 Abs. 2 keineAnwendung.

Für Klagenauf ErtheilungderVollstreckungsklausel,sowiefür Klagen, durch
welchedie den Anspruch selbst betreffendenEinwendungen geltend gemachtwerden
oder der bei der Ertheilung der Vollstreckungsklauselals bewiesenangenommene
Eintritt derVoraussetzungfür die Ertheilung der Vollstreckungsklauselbestrittenwird,
ist das Gericht, bei welchemder Schuldnerim DeutschenReicheseinenallgemeinen
Gerichtsstandhat, und in Ermangelungeines solchendas Gericht zuständig,bei
welchemin Gemäßheitdes §. 23 gegenden SchuldnerKlage erhobenwerdenkann.
Reichs=Gesetzbl.1898. 87
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§.798.
Aus Kostenfestsetzungsbeschlüssenundaus dennach8. 794 Nr. 5 aufgenommenen

Urkundendarf dieZwangsvollstreckungnur beginnen,wennderSchuldtitelmindestens
einenTag vorherzugestelltist.

8.799.
Hat sichder Eigenthümereinesmit einerHypothek,einer Grundschuldoder

einerRentenschuldbelastetenGrundstücksin einer nach §. 794 Nr. 5 aufgenommenen
Urkunde der sofortigenIwangsvollstreckungunterworfenund ist demRechtsnachfolger
desGläubigerseinevollstreckbareAusfertigungertheilt, so ist dieJustellungder die
Rechtsnachfolgenachweisendenöffentlichenoder öffentlich beglaubigtenUrkunde nicht
erforderlich,wennder Rechtsnachfolgerals Gläubigerim Grundbucheingetragenist.

S.800.
Der Eigenthümerkann sich in einernach§. 794 Nr. 5 aufgenommenenUr=

kundein AnsehungeinerHypothek,einerGrundschuldoder einerRentenschuldder
sofortigenZwangsvollstreckungin derWeiseunterwerfen,daß dieZwangsvollstreckung
aus derUrkundegegenden jeweiligenEigenthümerdesGrundstückszulässigsein soll.
Die Unterwerfungbedarfin diesemFalle der Eintragungin das Grundbuch.

Bei derZwangsvollstreckunggegeneinenspäterenEigenthümer,derim Grund=
buch eingetragenist, bedarf es nicht der ZJustellungder den Erwerb des Eigenthums
nachweisendenöffentlichenoderöffentlichbeglaubigtenUrkunde.

Ist die sofortigeJwangsvollstreckunggegenden jeweiligenEigenthümerzu=
lässig, so ist für die im §. 797 Abs. 5 bezeichnetenKlagen das Gericht zuständig,
in dessenBezirkedas Grundstückbelegenist.

8.801.
Die Landesgesetzgebungist nichtgehindert,auf Grund andererals der in den

ö5S.704, 794 bezeichnetenSchuldtitel die gerichtlicheJwangsvollstreckungzuzulassen
und insoweitabweichendeVorschriftenvon den BestimmungendiesesGesetzesüber
die Jwangsvollstreckungzu treffen.

S. 802.
Die in diesemBucheangeordnetenGerichtsständesind ausschließliche.
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Zweiter Abschnitt.
ZwangsvollstreckungwegenGeldforderungen.

Erster Titel.
Zwangsvollstreckungin das beweglicheVermoͤgen.

I. AllgemeineBestimmungen.

g.803.
Die Zwangsvollstreckungin das beweglicheVermögenerfolgtdurchPfändung.

Sie darf nichtweiterausgedehntwerden,als zur Befriedigungdes Gläubigersund
zur Deckungder Kostender Zwangsvollstreckungerforderlichist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn sichvon der Verwerthung der zu
pfandendenGegenständeein Überschußüber die KostenderZwangsvollstreckungnicht
erwartenläßt.

S.804.
Durch diePfändungerwirbt derGläubigereinPfandrechtan demgepfändeten

Gegenstande.
Das PfandrechtgewährtdemGläubiger im Verhältnißzu anderenGläubigern

dieselbenRechtewie ein durchVertrag erworbenesFaustpfandrecht;es gehtPfand=
und Vorzugsrechtenvor, welchefür den Fall eines Konkursesden Faustpfandrechten
nichtgleichgestelltsind.

Das durcheinefrüherePfändung begründetePfandrechtgehtdemjenigenvor,
welchesdurch eine späterePfändung begründetwird.

5. 805.
Der BfändungeinerSache kanneinDritter, welchersichnicht im Besitzeder

Sache befindet,auf Grund eines Pfand= oder Vorzugsrechts nicht widersprechen;er
kannjedochseinenAnspruchauf vorzugsweiseBefriedigungaus dem Erlöse im
Wege der Klage geltendmachen,ohneRücksichtdarauf, ob seineForderung fällig ist
oder nicht. « «

Die Klage ist bei demVollstreckungsgerichtund, wenn der Streitgegenstand
zur Zuständigkeitder Amtsgerichtenichtgehört,bei demLandgerichtezu erheben,in
dessenBezirkedas VollstreckungsgerichtseinenSitz hat. «

Wird die Klage gegenden Gläubiger und denSchuldnergerichtet,so sind
dieseals Streitgenossenanzusehen.

Wird der Anspruch glaubhaft gemacht, so hat das Gericht die Hinterlegung
des Erlöses anzuordnen.Die Vorschriftender §§. 769, 770 findenhierbei ent=
sprechendeAnwendung.

87“
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S. 806.
Wird ein Gegenstandauf Grund der Pfändung veräußert)so stehtdemEr=

werberwegeneinesMangels im RechteoderwegeneinesMangels der veräußerten
Sache ein Anspruchauf Gewährleistungnicht zu.

§. S07.
Hat die Pfändung zu einer vollständigenBefriedigung des Gläubigers nicht

geführtodermachtdieserglaubhaft,daß er durchPfändung seineBefriedigungnicht
vollständigerlangenkönne, so ist der Schuldnerauf Antrag verpflichtet,ein Ver=
zeichnißseinesVermögens vorzulegen,in Betreff seiner Forderungenden Grund und
die Beweismittelzu bezeichnen,sowiedenOffenbarungseiddahin zu leisten:

daß er nachbestemWissensein Vermögenso vollständigangegebenhabe,
als er dazu im Stande sei.

II. Swangsvollstrechungin hörperlicheSachen.

8.808.
Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichenkörperlichen

Sachenwird dadurchbewirkt,daß der Gerichtsvollzieherdieselbenin Besitznimmt.
Andere Sachen als Geld, Kostbarkeitenund Werthpapieresind im Gewahrsam

desSchuldnerszu belassen,sofernnicht hierdurchdie Befriedigungdes Gläubigers
zefährdetwird. Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen,so ist
die Wirksamkeitder Pfändung dadurchbedingt, daß durchAnlegungvon Siegeln
oderauf sonstigeWeisedie Pfändung ersichtlichgemachtist.

Der Gerichtsvollzieherhat den Schuldner von der geschehenenPfändung in
Kenntnißzu setzen.

8.809.
Die vorstehendenBestimmungen finden entsprechendeAnwendung auf die

Pfändung von Sachen, welchesichim Gewahrsamdes Gläubigers oder eines zur
HerausgabebereitenDrittenbefinden.

8.81I0.
Früchte,dievon demBoden nochnichtgetrenntsind, könnengepfändetwerden,

solangenicht ihre Beschlagnahmeim Wege der Zwangsvollstreckungin das un=
beweglicheVermögenerfolgtist. Die Pfändung darf nicht früherals einenMonat
vor der gewöhnlichenJeit der Reife erfolgen.

Ein Gläubiger, der ein Recht auf Befriedigungaus demGrundstückehat,
kannder Pfändung nachMaßgabedes §. 771 widersprechen,sofernnichtdie Pfän=
dung für einen im Falle der Iwangsvollstreckungin das Grundstückvorgehenden
Anspruch erfolgt ist.
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CJI

die Kleidungsstücke,die Betten,die Wäsche,dasHaus=undKüchengeräth,
insbesonderedie Heiz=und Kochöfen,soweitdieseGegenständefür den
Bedarf desSchuldnersoderzur ErhaltungeinesangemessenenHausstandes
unentbehrlichsind;
die für denSchuldner,)seineFamilie und sein Gesindeauf vier Wochen
erforderlichenNahrungs=,Feuerungs=und Beleuchtungsmitteloder, soweit
solcheVorräthe auf zwei Wochennicht vorhandenund ihre Beschaffung
für diesenJeitraum auf anderemWege nicht gesichertist, der zur Be=
schaffungerforderlicheGeldbetrag;
eineMilchkuhodernachderWahl desSchuldnersstatt einersolchenzwei
Jiegen oderzweiSchafenebstdenzumUnterhaltund zur Streu für die=
selben auf vier Wochen erforderlichenFutter= und Streuvorräthen oder,
soweitsolcheVorräthe auf zwei Wochennicht vorhanden,demzur Be=
schaffungerforderlichenGeldbetrage, wenn die bezeichnetenThiere für die
Ernährung des Schuldners, seiner Familie und seines Gesindes un=
entbehrlichsind;
bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum Wirthschafts=
betrieberforderlicheGeräth und Vieh nebstdem nöthigenDünger, sowie
die landwirthschaftlichenErzeugnisse,soweit sie zur Fortführung der Wirth=
schaftbis zu der Jeit erforderlichsind, zu welchergleiche oder ähnliche
Erzeugnissevoraussichtlichgewonnenwerden;
beiKünstlern,Handwerkern,gewerblichenArbeiternund anderenPersonen,
welcheaus Handarbeit oder sonstigenpersönlichenLeistungenihren Erwerb
ziehen,diezurpersönlichenFortsetzungderErwerbsthätigkeitunentbehrlichen
Gegenstände;
beidenWittwen unddenminderjährigenErbenderunterNr. 5 bezeichneten
Personen,wenn sie das Erwerbsgeschäftfür ihre Rechnungdurcheinen
Stellvertreter fortführen, die zur persönlichenFortführung des Geschäfts
durch den Stellvertreter unentbehrlichenGegenstände;
beiOffizieren,Deckoffizieren,Beamten,Geistlichen,Lehrernan öffentlichen
1unterichtsanstaltenf,Rechtsanwälten,NotarensowieAerztenundHebammen
die zur VerwaltungdesDienstesoderAusübungdesBerufs erforderlichen
Gegenstände,sowie anständigeKleidung;
bei Offizieren,Militärärzten, Deckoffizieren,Beamten, Geistlichen,bei
Aerzten und Lehrern an öffentlichenAnstalten ein Geldbetrag, welcherdem
der Pfändung nicht unterworfenenTheile des Diensteinkommensoder der
Pension für die Jeit von der Pfändung bis zum nächstenTermine der
Gehalts= oder Pensionszahlunggleichkommt;
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9. die zum Betriebe einer ApothekeunentbehrlichenGeräthe, Gefäße und
Waaren;

10. die Bücher,welchezum Gebrauchedes Schuldnersund seinerFamilie in
der Kirche oderSchule oder einer sonstigenUnterrichtsanstaltoder bei der
häuslichenAndachtbestimmtsind;

II die in GebrauchgenommenenHaushaltungs=und Geschäftsbücher,die
Familienpapiere, sowie die Trauringe, Orden und Ehrenzeichen

12 künstlicheGliedmaßen,Brillen und anderewegenkörperlicherGebrechen
nothwendigeHülfsmittel, soweit dieseGegenständezum Gebrauchedes
Schuldnersund seinerFamilie bestimmtsind;

13. die zur unmittelbarenVerwendungfür die BestattungbestimmtenGegen=
stände.

S. 812.
Gegenstände,welche zum gewöhnlichenHausrathe gehörenund im Haushalte

desSchuldners gebrauchtwerden, sollen nicht gepfändetwerden, wenn ohneWeiteres
ersichtlich ist, daß durch deren Verwerthung nur ein Erlös erzielt werden würde
welcherzu demWertheaußerallem Verhältnissesteht.

§ 813.
Jur Pfändung von Früchten, die von demBoden nochnichtgetrenntsind, und

zur Pfändungvon Gegenständender im §. 811 Nr. 4 bezeichnetenArt beiPersonen,
welcheLandwirthschaftbetreiben,soll ein landwirthschaftlicherSachverständigerzu=
gezogenwerden, sofern anzunehmenist, daß derWerth der zu pfändendenGegenstände
denBetrag von eintausendMark übersteigt.

Inwieweit bei einemgeringerenWertheeinSachverständigerzugezogenwerden
soll, bestimmtdie Landesjustizverwaltung.

§ S14.
Die gepfändetenSachen sind von dem Gerichtsvollzieheröffentlich zu ver=

steigern,Kostbarkeitensind vor der VersteigerungdurcheinenSachverständigenab=
zuschätzen

815.
GepfändetesGeld ist dem Gläubiger abzuliefern.
Wird dem Gerichtsvollzieherglaubhaftgemacht,daß an gepfändetemGelde

ein die VeräußerunghinderndesRecht einesDritten bestehe,so ist das Geld zu
hinterlegen.Die Jwangsvollstreckungist fortzusetzen,wennnichtbinneneinerFrist von
zweiWochenseit demTage derPfändungeineEntscheidungdes nach§.771 Abs.1
zuständigenGerichts über die Einstellung der Jwangsvollstreckungbeigebrachtwird.

Die Wegnahmedes GeldesdurchdenGerichtsvollziehergilt als Jahlung von
Seiten des Schuldners,sofernnichtnachAbs. 2 odernach§.720 dieHinterlegung
zu erfolgen hat.
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§.816.
Die Versteigerungder gepfändetenSachen darf nicht vor Ablauf einerWocheseit demTage derPfändung geschehen,sofernnichtderGläubigerundderSchuldnerüber eine frühereVersteigerungfich einigenoder dieselbeerforderlichist, um dieGefahreinerbeträchtlichenWerthsverringerungderzuversteigerndenSache abzuwendenoderum unverhältnißmäßigeKosteneiner längerenAufbewahrungzu vermeiden.
Die Versteigerungerfolgtin derGemeinde,in welcherdiePfändunggeschehenist, sofern nicht der Gläubiger und der Schuldner über einen anderen Ort sicheinigen.
Jeit und Ort der Versteigerungsind unter allgemeiner Bezeichnungder zuversteigerndenSachenöffentlichbekanntzu machen.
Bei der Versteigerungfinden die Vorschriftendes §. 1239 Abs. 1 Satz 1,Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

S.S17.
DemZuschlagan denMeistbietendensoll ein dreimaligerAufruf vorausgehen;die Vorschriftendes §. 156 des BürgerlichenGesetzbuchsfindenAnwendung.
Die Ablieferung einer zugeschlagenenSache darf nur gegenbaare Jahlung

geschehen. «
Hat derMeistbietendenichtzu derin denVersteigerungsbedingungenbestimmtenZeit oder in Ermangelungeiner solchenBestimmungnicht vor dem SchlussedesVersteigerungsterminsdie AblieferunggegenZahlung des Kaufgeldesverlangt, sowird die Sache anderweitversteigert. Der Meistbietendewird zu einemweiterenGebotenichtzugelassen;er haftetfür denAusfall, auf denMehrerlös hat er keinen

Anspruch.
Wird derZuschlagdemGläubigerertheilt, so ist dieservon derVerpflichtung

zur baarenZahlung soweit befreit, als der Erlös nachAbzugderKostender Iwangs=vollstreckungzu seinerBefriedigungzu verwendenist, sofernnicht dem Schuldner
nachgelassenist, durchSicherheitsleistungoder durchHinterlegungdie Vollstreckung
abzuwenden.Soweit der Gläubiger von der Verpflichtungzur baarenJahlung
befreitist, gilt der Betrag als von demSchuldneran denGläubigergezahlt.

g.818.
Die Versteigerungwird eingestellt,sobald der Erlös zur BefriedigungdesGläubigersund zur Deckungder Kostender Zwangsvollstreckunghinreicht.

8.819.
Die EmpfangnahmedesErlösesdurchdenGerichtsvollziehergilt als Zahlung

von Seiten des Schuldners, sofern nicht dem Schuldner nachgelassenist, durch
SicherheitsleistungoderdurchHinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden.
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Gold- und Silbersachendürfennicht unter ihrem Gold= oder Silberwerthe
zugeschlagenwerden. Wird ein denZuschlaggestattendesGebotnichtabgegeben,so
kannder GerichtsvollzieherdenVerkauf aus freier Hand zu dem Preise bewirken,
welcherden Gold=oderSilberwerth erreicht.

§. 821.
GepfändeteWerthpapieresind, wennsie einenBörsen=oderMarktpreishaben,

von dem Gerichtsvollzieheraus freier Hand zum Tageskursezu verkaufenund,
wennsie einensolchenPreis nicht haben, nach den allgemeinenBestimmungenzu
versteigern.

K.822.
Lautet ein Werthpapier auf Namen, so kann der Gerichtsvollzieherdurch

das Vollstreckungsgerichtermächtigtwerden,die Umschreibungauf den Namendes
Käufers zu erwirkenund die hierzuerforderlichenErklärungenan Stelle desSchuldners
abzugeben.

S. 823.
Ist ein Inhaberpapier durch Einschreibungauf den Namen oder in anderer

Weise außerKurs gesetzt,so kann der Gerichtsvollzieherdurchdas Vollstreckungs=
gerichtermächtigtwerden,dieWiederinkurssetzungzu erwirkenund die hierzuerforder=
lichenErklärungenan Stelle des Schuldnersabzugeben.

S. 824.
Die Verstttsrauh gepfändeter,von demBoden nochnichtgetrennterFrüchte

ist erst nach der Reife zulässig. Sie kann vor oder nach der Trennung der Früchte
erfolgen;im letzterenFalle hatderGerichtsvollzieherdieAberntungbewirkenzu lassen.

S. 825.
Auf Antrag desGläubigersoderdesSchuldnerskanndasVollstreckungsgericht

anordnen,daß die VerwerthungeinergepfändetenSachein andererWeiseoderan
einem anderenOrte, als in den vorstehendenParagraphen bestimmtist, stattzufinden
habeoderdaß die VersteigerungdurcheineanderePerson als denGerichtsvollzieher
vorzunehmensei.

· §.826.
Zur Pfändung bereits gepfändeterSachen genügt die in das Protokoll auf—

zunehmendeErklärungdesGerichtsvollziehers,daß er die Sachenfür seinenAuftrag—
geberpfände.

Ist die erstePfändung durcheinenanderenGerichtsvollzieherbewirkt,so ist
diesemeineAbschriftdes Protokolls zuzustellen.

Der Schuldnerist von denweiterenPfändungenin Kenntnißzu setzen.
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§.827.
Auf den Gerichtsvollzieher,von welchemdie erstePfändung bewirkt ist, geht

der Auftrag deszweitenGläubigers kraft Gesetzesüber, sofernnicht das Vollstreckungs=
gerichtauf Antrag einesbetheiligtenGläubigersoderdes Schuldnersanordnet,daß
die Verrichtungenjenes Gerichtsvollziehersvon einem anderen zu übernehmenseien.
Die Versteigerungerfolgt für alle betheiligtenGläubiger.

Ist der Erlös zur Deckungder Forderungennicht ausreichendund verlangt
der Gläubiger, für welchendie zweiteodereinespäterePfändung erfolgt ist, ohne
Justimmungder übrigenbetheiligtenGläubigereineandereVertheilungals nachder
Reihenfolgeder Pfändungen, so hat der Gerichtsvollzieherdie Sachlage unter Hinter=
legungdesErlösesdemVollstreckungsgerichtanzuzeigen.DieserAnzeigesind die auf
das VerfahrensichbeziehendenSchriftstückebeizufügen.

In gleicherWeiseist zu verfahren,wenndiePfändung für ovs Gläubiger
gleichzeitigbewirktist.

III. Zwangsvollstrechungin Forderungenund andereVermögenerechte.

g.828.
Die gerichtlichenHandlungen,welchedie Zwangsvollstreckungin Forderungen

und andere Vermögensrechtezum Gegenstandehaben, erfolgen durch das Voll—
streckungsgericht.

Als Vollstreckungsgerichtist das Amtsgericht, bei welchemder Schuldner im
DeutschenReicheseinenallgemeinenGerichtsstandhat, und in Ermangelungeines
solchendas Amtsgerichtzuständig,bei welchemin Gemäßheitdes 8. 23 gegenden
SchuldnerKlage erhobenwerdenkann.

z. 829.
Soll eineGeldforderunggepfändetwerden,sohatdasGerichtdemOrittschuldner

zuverbieten,an denSchuldnerzuzahlen. ZugleichhatdasGerichtan denSchuldner
das Gebot zu erlassen,sich jederVerfügungüber die Maintteg insbesondereder
Einziehungderselbenzu enthalten.

Der Gläubigerhat denBeschlußdemDrittschuldnerzustellenzu lassen. Der
Gerichtsvollzieherhat denBeschlußmit einerAbschriftder Justellungsurkundedem
Schuldner sofort zuzustellen,sofern nicht eine öffentlicheZustellung erforderlichwird.
Ist die Justellung an den Drittschuldner auf unmittelbares Ersuchendes Gerichts=
schreibersdurchdie Post erfolgt, so hat der Gerichtsschreiberfür die Justellung
an denSchuldner in gleicherWeiseSorge zu tragen. An Stelle einer an den
Schuldnerim Auslandezu bewirkendenZustellungerfolgt die JustellungdurchAuf=
gabezur Post.

Mit der ZJustellungdes Beschlussesan den— ist die
als bewirkt anzusehen.

Reichs⸗Gesetbbl.1898. 88
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§.830.
Zur Pfändung einer Forderung,für welcheeineHypothekbesteht,ist außer

demPfändungsbeschlussedie Übergabedes Hypothekenbriefsan denGläubiger er=
forderlich. Wird dieÜbergabeim WegederIwangsvollstreckungerwirkt,so gilt sie
als erfolgt,wenn der GerichtsvollzieherdenBrief zum Jweckeder Ablieferungan
denGläubiger wegnimmt. Ist die Ertheilung des Hypothekenbriefsausgeschlossen,
so ist dieEintragung der Pfändung in das Grundbucherforderlich;die Eintragung
erfolgtauf Grund des Pfändungsbeschlusses.

Wird derPfändungsbeschlußvor derÜbergabedesHypothekenbriefsoderder
EintragungderPfändung demDrittschuldnerzugestellt,so gilt die Pfändungdiesem
gegenübermit der Justellungals bewirkt.

Diese Vorschriften finden keineAnwendung, soweit es sich um die Pfändung
derAnsprücheauf dieim §. 1159 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenLeistungen
bandelt. Das Gleichegilt bei einerSicherungshypothekim Falle des 8. 1187 des
Bürgerlichen Gesetzbuchsvon der Pfändung derHauptforderung.

§5.831.
Die Pfändung von Forderungenaus Wechselnund anderenPapieren, welche

durchIndossamentübertragenwerdenkönnen,wird dadurchbewirkt,daßderGerichts=
vollzieher diesePapiere in Besitz nimmt.

§. 832.
Das Pfandrecht,welchesdurchdiePfändungeinerGehaltsforderungodereiner

ähnlichenin fortlaufendenBezügenbestehendenForderungerworbenwird, erstrecktsich
auchauf die nachder Pändung fällig werdendenBeträge.

P.833.
Durch die Pfändung einesDiensteinkommenswird auchdasjenigeEinkommen

betroffen,welchesder Schuldnerin Folge der Versetzungin ein anderesAmt, der
llebertragungeinesneuenAmts odereinerGehaltserhöhungzu beziehenhat.

Diese Bestimmungfindet auf denFall der Aenderungdes Dienstherrnkeine
Anwendung.

· §.834.
Vor derPfändung ist derSchuldnerüberdasPfändungsgesuchnichtzuhören.

F.835.
Die gepfändeteGeldforderungist demGläubiger nach seinerWahl zur Ein=

ziehungoder an Jahlungsstattzum Nennwerthezu überweisen.
Im letzterenFalle geht die Forderungauf denGläubiger mit derWirkung

über, daßderselbe,soweit die Forderungbesteht,wegenseinerForderungan den
Schuldnerals befriedigtanzusehenist.



— 571 —

Die Bestimmungendes §.829 Abs.2) 3 findenauf die Überweisungent=
sprechendeAnwendung.

S.836.
Die ÜberweisungersetztdieförmlichenErklärungendesSchuldners,vonwelchen

nachdenVorschriftendes bürgerlichenRechts die Berechtigungzur Einziehungder
Forderung abhängig ist.

Der Überweisungsbeschlußgilt, auchwenn er mit Unrechterlassenist, zu
Gunstendes Drittschuldnersdem Schuldnergegenüberso langeals rechtsbeständig,
bis er aufgehobenwird und die Aufhebungzur Kenntniß des Drittschuldners
gelangt.

Der Schuldnerist verpflichtet,dem Gläubiger die zur Geltendmachungder
ForderungnöthigeAuskunftzuertheilenundihm die überdieForderungvorhandenen
Urkundenherauszugeben.Die Herausgabekann von demGläubiger im Wege der
Jwangsvollstreckungerwirktwerden.

S.837.
Zur ÜberweisungeinergepfändetenForderung, für welcheeineHypothekbe=

steht,genügtdie Aushändigungdes Überweisungsbeschlussesan denGläubiger Ist
die Ertheilung des Hypothekenbriefsausgeschlossen,so ist zur Überweisung an
Jahlungsstattdie Eintragungder Überweisungin das GrundbuchEsuitliche die
Eintragungerfolgtauf Grund des Überweisungsbeschlusses.

Diese Vorschriftenfinden keine Anwendung, soweit es sich um die Über=
weisungder Ansprücheauf die im §. 1159 des BürgerlichenGesetzbuchsbezeichneten
h handelt. Das Gleiche gilt bei einer Sicherungshypothekim Falle des
1187 des BürgerlichenGesetzbuchsvon der Überweisungder Hauptforderung.

Bei einer Sicherungshypothekder im §. 1190 des BürgerlichenGesetzbuchs
bezeichnetenArt kann die Hauptforderungnach den allgemeinenVorschriftenge=
pfändetund überwiesenwerden,wennderGläubigerdieÜberweisungderForderung
ohnedie HypothekanJahlungsstatt beantragt.

8. 838.
Wird einedurcheinPfandrechtan einerbeweglichenSachegesicherteForderung

überwiesen,so kann der Schuldnerdie Herausgabedes Pfandes an den Gläubiger
verweigern,bis ihm Sicherheitfür dieHaftunggeleistetwird, die für ihn aus einer
Verletzungder demGläubigerdemVerpfändergegenüberobliegendenVerpflichtungen
entstehenkann.

z.839.
Ist in Gemäßheitdes 8. 713 Abs. 2 dem Schuldner nachgelassen,durch

Sicherheitsleistungoder durchHinterlegungdie Vollstreckungabzuwenden,so findet
die ÜberweisunggepfändeterGeldforderungennur zur Einziehungund nur mit der
Wirkungstatt,daß der Drittschuldnerden Schuldbetraghinterlege.

88“
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§.840.
Auf Verlangendes Gläubigers hat der Drittschuldnerbinnenzwei Wochen,

von der Zustellungdes Pfändungsbeschlussesan gerechnet,dem Gläubiger zu er=
klären:

1 ob und inwieweiter die Forderungals begründetanerkenneundJahlung
zu leistenbereit sei; «

2 ob und welcheAnsprücheanderePersonen an die Forderung machen;
3. ob undwegenwelcherAnsprüchedieForderungbereitsfür andereGläubiger

gepfändetsei.
Die Aufforderungzur Abgabe dieserErklärungenmuß in die Justellungs=

urkunde aufgenommenwerden. Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den
aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehendenSchaden.

Die Erklärungendes Drittschuldnerskönnenbei Justellungdes Pfändungs=
beschlussesoder innerhalb der im erstenAbsatzebestimmtenFrist an denGerichts=
vollziehererfolgen. Im ersterenFalle sind dieselbenin die Justellungsurkundeauf=
zunehmenund von dem Drittschuldner zu unterschreiben.

8.841.
Der Gläubiger,welcherdieForderungeinklagt,ist verpflichtet,demSchuldner

gerichtlichden Streit zu verkünden,sofernnicht eineZustellungim Ausland oder
eineöffentlicheZustellungerforderlichwird.

§. 842.
Der Gläubiger,welcherdieBeitreibungeiner ihm zurEinziehungüberwiesenen

Forderungverzögert,haftetdemSchuldnerfür den darausentstehendenSchaden.

S. 843.
Der Gläubigerkannauf die durchPfändungundÜberweisungzur Einziehung

erworbenenRechteunbeschadetseinesAnspruchsverzichten.Die Verzichtleistungerfolgt
durch eine dem Schuldner zuzustellendeErklärung. Die Erklärung ist auchdem
Drittschuldnerzuzustellen.

S. 844.
Ist die gepfändeteForderungeine bedingteoder einebetagte,oderist ihre

EinziehungwegenderAbhängigkeitvon einerGegenleistungoderausanderenGründen
mit Schwierigkeitenverbunden,so kann das Gericht auf Antrag an Stelle der Über=
weisungeineandereArt der Verwerthunganordnen.

Vor dem Beschlusse,durchwelchendem Antragestattgegebenwird, ist der
Gegnerzu hören,sofernnichteineJustellungim Ausland odereineöffentlicheZu=
stellungerforderlichwird.

S. 845.
Schon vor der Pfändungkannder Gläubigerauf Grund einesvollstreckbaren

Schuldtitelsdurchden GerichtsvollzieherdemDrittschuldnerund demSchuldnerdie
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Benachrichtigung,daß die Pfändung bevorstehe,zustellenlassenmit derAufforderung
an den Orittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung
an den Schuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondereder Ein—
ziehungderselbenzu enthalten. Der vorherigenErtheilungeinervollstreckbarenAus—
fertigung und der Zustellung des Schuldtitels bedarf es nicht.

Die Benachrichtigungan denDrittschuldnerhat die Wirkung eines Arrestes
(8.930), soferndie Pfändungder Forderunginnerhalbdrei Wochenbewirktwird
Die Frist beginntmit demTage, an welchemdie Benachrichtigungzugestelltist.

S. 846.
Die Jwangsvollstreckungin Ansprüche,welchedie HerausgabeoderLeistung

körperlicherSachenzumGegenstandehaben,erfolgtnachdenVorschriftender§§.829
845 unterBerücksichtigungder nachfolgendenBestimmungen.

S. 847.
Bei der Pfändung einesAnspruchs,welchereinebeweglichekörperlicheSache

betrifft, ist anzuordnen,daß die Sache an einenvom Gläubigerzu beauftragenden
Gerichtsvollzieherherauszugebensei.

Auf die Verwerthungder Sache findendieVorschriftenüber dieVerwerthung
gepfändeterSachen Anwendung.

S. 848.
Bei Pfändung einesAnspruchs,welchereineunbeweglicheSache betrifft, ist

anzuordnen,daß die Sache an einenauf Antrag des Gläubigersvom Amtsgerichte
der belegenenSachezu bestellendenSequesterherauszugebensei.

Ist der Anspruchauf ÜbertragungdesEigenthumsgerichtet,so hat dieAuf=
lassungan denSequesterals VertreterdesSchuldnerszu erfolgen. Mit demkleber=
gangedes Eigenthumsauf den Schuldnererlangt der Gläubiger eineSicherungs=
hypothek,für seineForderung. Der Segquesterhat die Eintragung der Sicherungs=
hypothekzu bewilligen.

Die Jwangsvollstreckungin die herausgegebeneSachewird nachden für die
Zwangsvollstreckungin unbeweglicheSachengeltendenVorschriftenbewirkt.

S. 849
Eine Überweisung der im §. 846 bezeichnetenAnsprüche an Jahlungsstatt

ist unzulässig.

8. 850.
Der Pfändung sind nicht unterworfen:
1 der Arbeits=oder Dienstlohnnach den Bestimmungendes Reichsgesetzes

vom 21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.1869 S. 242 und 1871 S. 63,
Reichs=Gesetzbl.1897 S. 159)
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2.dieaufgesetzlicherVorschriftberuhendenAlimentenforderungenunddie
nach §. 844 des BürgerlichenGesetzbuchswegender Entziehungeiner
solchenForderungzu entrichtendeGeldrente;

3. die fortlaufendenEinkünfte, welcheein Schuldneraus Stiftungen oder
sonstauf Grund der Fürsorge und Freigebigkeiteines Dritten bezieht,
insoweit der Schuldner zur Bestreitung des nothdürftigenUnterhalts für
sich, seinenChegattenund seinenoch unversorgtenKinder dieserEinkünfte
bedarf;

4, die aus Kranken=,Hülfs= oder Sterbekassen,insbesondereaus Knapp=
schaftskassenund Kassender Knappschaftsvereinezu beziehendenHebungen
der Sold und die Invalidenpensionder Unteroffiziereund der Soldaten

6. das Diensteinkommender Militärpersonen, welche zu einem mobilen
Truppentheil oder zur Besatzungeines in Dienst gestelltenKriegs=
fahrzeugesgehören;

7 die Pensionender Wittwen und Waisenund die denselbenaus Wittwen=
und WaisenkassenzukommendenBezüge,die Erziehungsgelderund die
Studienstipendien,sowiedie Pensioneninvalider Arbeiter;

8 das Diensteinkommender Offiziere, Militärärzte und Deckoffiziere,der
Beamten, der Geistlichen,sowie der Aerzte und Lehrer an öffentlichen
Anstalten; die Pension dieserPersonennach derenVersetzungin einst=
weiligen oder dauerndenRuhestand,sowie der nach ihrem Tode den
Hinterbliebenenzu gewährendeSterbe- oderGnadengehalt.

Übersteigenin denFällen Nr. 7 und 8 das Diensteinkommen)die Pension
oderdie sonstigenBezügedie Summe von fünfzehnhundertMark für das Jahr, so
ist der dritte Theil des Mehrbetragsder Pfändungunterworfen.

Die nach §. 843 des Bürgerlichen Gesetzbuchswegen einer Verletzung des
Körpers oder der Gesundheitzu entrichtendeGeldrenteist nur soweitder Pfändung
unterworfen, als der Gesammtbetragdie Summe von fünfzehnhundertMark für das
Jahr übersteigt.

In den Fällen der beidenvorhergehendenAbsätzeist die Pfändung ohne
Rücksichtauf denBetrag zulässig,wennsie wegender denVerwandten,demEhe=
gattenund demfrüherenEhegattenfür die Jeit nachErhebungder Klage und für
das diesemZeitpunktevorausgehendeletzteVierteljahr kraft Gesetzeszu entrichtenden
Unterhaltsbeiträgebeantragtwird. Das Gleichegilt in Ansehungder zu Gunsten
einesunehelichenKindes von demVater für denbezeichnetenJeitraum kraftGesetzes
zu entrichtendenUnterhaltsbeiträge;dieseVorschrift findet jedochinsoweitkeineAn=
wendung,als der Schuldner zur BestreitungseinesnothdürftigenUnterhaltsund
zur Erfüllung der ihm seinenVerwandten,seinerEhefrauoderseinerfrüherenEhe=
frau gegenübergesetzlichobliegendenUnterhaltspflichtder Bezügebedarf. Hierbei
werdenausschließlichdie Leistungenberücksichtigt,welchevermögeeinersolchenUnter=
haltspflichtfür den nämlichenZeitraum oder, falls die Klage zu Gunsten des
unehelichenKindes nachder Klage einesUnterhaltsberechtigtenerhobenist, für die

S
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Zeit von dem Beginne des der Klage diesesBerechtigtenvorausgehendenletzten
Vierteljahrsab zu entrichtensind.

Die Einkünfte,welchezur Bestreitungeines Dienstaufwandesbestimmtsind,
und derServis derOffiziere,Militärärzte undMilitärbeamtensind wederderPfän=
dungunterworfennochbei der Ermittelung,ob und zu welchemBetrageeinDienst=
einkommender Pfändungunterliege,zu berechnen.

8.851.
Eine Forderungist in ErmangelungbesondererVorschriftender Pfändung

nur insoweitunterworfen,als sie übertragbarist.
Eine nach8. 399 des BürgerlichenGesetzbuchsnichtübertragbareForderung

kanninsoweitgepfändetund zur Einziehungüberwiefenwerden,als der geschuldete
Gegenstandder Pfändungunterworfenist.

g.852.
Der Pflichttheilsanspruchist der Pfändung nur unterworfen, wenn er durch

Vertraganerkanntoderrechtshängiggewordenist.
Das Gleichegilt für den nach §. 528 des BürgerlichenGesetzbuchsdem

SchenkerzustehendenAnspruchauf Herausgabedes Geschenkes.

8853
Ist eine Geldforderung für mehrereGläubiger gepfändet, so ist der Dritt=

schuldnerberechtigtund auf Verlangeneines Gläubigers„welchem die Forderung
überwiesenwurde,verpflichtet,unter Anzeigeder Sachlageund unter Aushändigung
der ihm zugestelltenBeschlüssean das Amtsgericht,dessenBeschlußihm zuerstzu—⸗
gestelltist, denSchuldbetragzu hinterlegen.

S. 854.
Ist ein Anspruch)welchereine beweglichekörperlicheSache betrifft, für

mehrereGläubigergepfändet,so ist der Drittschuldnerberechtigtund auf Verlangen
einesGläubigers, welchemder Anspruchüberwiesenwurde, verpflichtet,dieSache
unterAnzeigeder Sachlageund unter Aushändigungder ihm zugestelltenBeschlüsse
demGerichtsvollzieherherauszugeben,welchernach dem ihm zuerstzugestelltenBe=
schlussezur EmpfangnahmederSacheermächtigtist. Hat derGläubigereinensolchen
Gerichtsvollziehernichtbezeichnet,so erfolgtdessenErnennungauf Antrag desDritt=
schuldnersvon demAmtsgerichtedes Orts, wo die Sache herauszugebenist.

Ist der Erlös zur Deckungder Forderungennicht ausreichendund verlangt
der Gläubiger, für welchendie zweiteodereinespäterePfändung erfolgt ist, ohne
Zustimmungder übrigenbetheiligtenGläubigereine andereVertheilungals nachder
ReihenfolgederPfändungen,so hat derGerichtsvollzieherdieSachlageunterHinter=
legungdes ErlösesdemAmtsgerichtanzuzeigen,dessenBeschlußdemDrittschuldner
juerstzugestelltist. Dieser Anzeige sind die auf das Verfahren sich beziehenden
Schriftstückebeizufügen.



In gleicherWeiseist zu verfahren,wenndiePfändungfür mehrereGläubiger
gleichzeitigbewirktist.

S.855.
Betrifft der AnsprucheineunbeweglicheSache, so ist der Drittschuldnerbe=

rechtigtund auf Verlangen eines Gläubigers, welchemder Anspruchüberwiesen
wurde,verpflichtet,die Sacheunter Anzeigeder Sachlageund unterAushändigung
der ihm zugestelltenBeschlüssean denvon demAmtsgerichteder belegenenSacheer=
nanntenoderauf seinenAntrag zu ernennendenSegquesterherauszugeben.

S.856.
JederGläubiger, welchemderAnspruchüberwiesenwurde, ist berechtigt„gegen

den DrittschuldnerKlage auf Erfüllung der nach denBestimmungender 88 853—
855 diesemobliegendenVerpflichtungenzu erheben.

JederGläubiger, für welchenderAnspruchgepfändetist, kannsichdemKläger
in jederLagedes Rechtsstreitsals Streitgenosseanschließen.

Der Drittschuldnerhat dieGläubiger, welchedieKlage nichterhobenunddem
Kläger sichnicht angeschlossenhaben, zum Termine zur mündlichenVerhandlung
zu laden.

Die Entscheidung,welchein demRechtsstreiteüber denin derKlage erhobenen
Ansprucherlassenwird, ist für und gegensämmtlicheGläubigerwirksam.

GegeneinenGläubiger, welchernichtzumTerminezurmündlichenVerhandlung
geladenist, obgleicher von demDrittschuldnerhätte geladenwerdensollen, kann
der Drittschuldnersichauf die ihm günstigeEntscheidungnicht berufen.

S.857.
Auf die Jwangsvollstreckungin andereVermögensrechte,welchenichtGegen=

standder Jwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögensind, findendie vor=
stehendenBestimmungenentsprechendeAnwendung.

Ist ein Drittschuldnernicht vorhanden,so ist die Pfändung mit demZeit=
punktals bewirktanzusehen,in welchemdemSchuldnerdas Gebot, sichjederVer=
fügungüber das Rechtzu enthalten,zugestelltist.

Ein unveräußerlichesRecht ist in ErmangelungbesondererVorschriftender
Pfändung insoweitunterworfen,als die AusübungeinemAnderenüberlassenwer=
denkann.

Das Gericht kann bei der Jwangsvollstreckungin unveräußerlicheRechte,
derenAusübung einemAnderenüberlassenwerdenkann, besondereAnordnungen
erlassen. Es kann insbesonderebei der Jwangsvollstreckungin Nutzungsrechteeine
Verwaltung anordnen; in diesemFalle wird die Pfändung durch Übergabe der zu
benutzendenSache an denVerwalterbewirkt),sofernsie nichtdurchJustellungdes
Beschlussesbereits vorher bewirkt ist.

Ist die Veräußerungdes Rechts selbstzulässig,so kann auchdieseVeräuße=
rung von demGerichtangeordnetwerden.
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Auf die Zwangsvollstreckungin eine Reallast, eine Grundschuldoder eine

Rentenschuldfinden die Vorschriften über die Zwangsvollstreckungin eine Forderung,
für welcheeineHypothekbesteht,entsprechendeAnwendung.

S.858.
Auf die Jwangsvollstreckungin denAntheil an einemim Schiffsregisterein=

getragenenSchiffe(Schiffspart)finden die Bestimmungendes §. 857 mit folgenden
AbweichungenAnwendung.

Als Vollstreckungsgerichtist das Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkesichder Heimathshafenoderder Heimathsortdes Schiffesbefindet.
Dem Antrag auf Anordnungder Veräußerungder Part ist ein Auszug ausdemSchiffsregisterbeizufügen,der alle die Part betreffendenEintragungenenthält;

der Auszugdarf nichtälter als eineWochesein.
Der Pfändungsbeschlußsoll demKorrespondentrhederzugestelltwerden; die

Mändung wird auchmit dieserJustellungwirksam.
Das Vollstreckungsgerichtsoll der Registerbehördevon der Erlassungdes

PfändungsbeschlussesunverzüglichMittheilungmachen.
Ergiebtder Auszugaus demSchiffsregister,daß die Part mit einemPfand=

rechtebelastetist, welcheseinem anderenals dem betreibendenGläubiger zusteht,soist die Hinterlegungdes Erlöses anzuordnen.Die Vertheilung des Erlöses erfolgtin diesemFalle nachdenBestimmungender §s. 873—882) Forderungen,für die
ein Pfandrecht an derPart eingetragenist, sindnachdemInhalte desSchiffsregisters
in denTheilungsplanaufzunehmen.

g.859.
Der Antheil eines Gesellschaftersan dem Gesellschaftsvermögeneiner nach§. 705 des Bürgerlichen GesetzbuchseingegangenenGesellschaft ist der Pändungunterworfen.Der Antheil einesGesellschaftersan deneinzelnenzu demGesellschafts=vermögengehörendenGegenständenist der Pfändung nichtunterworfen.
Die gleichenVorschriftengeltenfür denAntheileinesMiterbenan demNachlaßund an deneinzelnenNachlaßgegenständen.

8.860.
Bei dem Güterstandeder allgemeinenGütergemeinschaft,der Errungenschafts=gemeinschaftoderderFahrnißgemeinschaftist derAntheil einesderEhegattenan demGesammtgutund an deneinzelnendazugehörendenGegenständenderPfändungnichtunterworfen.Das Gleichegilt bei der fortgesetztenGütergemeinschaftvon denAn=theilendesüberlebendenEhegattenund der Abkömmlinge.
Nachder Beendigungder Gemeinschaftist der Antheil an demGesammtgutezu Gunsten der Gläubiger des Antheilsberechtigtender Pändung unterworfen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 89
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§.861.
Das Recht, welchesbei dem Güterstandeder Verwaltungund Nutznießung

demEhemann an dem eingebrachtenGute zusteht,ist der Pfändung nichtunterworfen.
Die von demEhemannerworbenenFrüchtedeseingebrachtenGutessindderPfändung
nichtunterworfen,soweitsie zur Erfüllung der in den§§.1384—1387 desBürger=
lichenGesetzbuchsbestimmtenVerpflichtungendes Ehemanns,zur Erfüllung der ihm
seinerEhefrau, seinerfrüherenEhefrau oderseinenVerwandtengegenübergesetzlich
obliegendenUnterhaltspflicht und zur Bestreitung seines standesmäßigenUnterhalts
erforderlichsind.

Der Widerspruchkann auch von der Ehefrau nach§. 766 geltendgemacht
werden.

g.862.
Das Recht, welchesdem Vater oder der Mutter kraft der elterlichenNutz—

nießungan demVermögendes Kindes zusteht,ist der Pfändungnicht unterworfen.
Das Gleichegilt von den ihnennachden8§.1655, 1656 des BürgerlichenGesetz=
buchszustehendenAnsprüchen,solangedie Ansprüchenicht fällig sind.

Auf die Pfändung der von dem Vater oder der Mutter kraft der elterlichen
NutznießungerworbenenFrüchtefinden die Vorschriftendes §. 861 Abs.1 Satz 2
mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß die in den §§.1655, 1656 des
Bürgerlichen GesetzbuchsbezeichnetenAnsprüche,wenn sie fällig sind, den erworbenen
Früchtengleichstehen.

Der Widerspruchkann auch von dem Kinde nach §.766 geltendgemacht
werden.

P.863.
Ist der Schuldner als Erbe nach F. 2338 des BürgerlichenGesetzbuchsdurch

die Einsetzungeines Nacherbenbeschränkt,so sind die Nutzungender Erbschaftder
Pfändung nichtunterworfen,soweitsie zur Erfüllung der demSchuldnerseinemEhe=
gatten, seinemfrüherenEhegattenoder seinenVerwandtengegenübergesetzlichobliegen=
denUnterhaltspflichtund zurBestreitungseinesstandesmäßigenUnterhaltserforderlich
sind. Das Gleichegilt, wennderSchuldnernach8. 2338 desBürgerlichenGesetz=
buchsdurchdieErnennungeinesTestamentsvollstreckersbeschränktist, für seinenAn=
spruchauf den jährlichen Reinertrag.

Die Pfändung ist unbeschränktzulässig,wenn der Ansprucheines Nachlaß=
gläubigers oder ein auch dem Nacherbenoder dem Testamentsvollstreckergegenüber
wirksamesRechtgeltendgemachtwird.

Diese VorschriftenfindenentsprechendeAnwendung)wenn der Antheil eines
Abkömmlingesan demGesammtguteder fortgesetztenGütergemeinschaftnach§. 1513
Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchseiner Beschränkungder im Abs. 1 bezeichneten
Art unterliegt.
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Zweiter Titel.

Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermoͤgen.

z 864
Der Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögenunterliegenaußerden

Grundstückendie Berechtigungen,für welchedie sich auf GrundstückebeziehendenVor—
schriftengelten,und die im SchiffsregistereingetragenenSchiffe.

Die Jwangsvollstreckungin den Bruchtheil eines Grundstücksoder einer Be=
rechtigungist nur zulässig,wennderBruchtheilin demAntheil einesMiteigenthümers
bestehtoder wenn sich der Anspruchdes Gläubigers auf ein Recht gründet,mit
welchemder Bruchtheilals solcherbelastetist.

8. 865.
Die Iwangsvollstreckungin dasunbeweglicheVermögenumfaßtauchdieGegen=

stände,aufwelchesichbeiGrundstückenundBerechtigungendieHypothek,beiSchiffen
das eingetragenePfandrechterstreckt.

DieseGegenständekönnen,soweitsie Jubehör sind, nicht gepfändetwerden.
Im Ulbrigen unterliegensie der Iwangsvollstreckungin das beweglicheVermögen,
solangenichtihre Beschlagnahmeim WegederJwangsvollstreckungin das unbeweg=
licheVermögenerfolgtist.

S. 866.
Die Jwangsvollstreckungin ein Grundstückerfolgt durchEintragung einer

Sicherungshypothekfür dieForderung,durchJwangsversteigerungunddurchZwangs=
verwaltung.

Der Gläubigerkannverlangen,daß eine dieserMaßregelnallein oderneben
denübrigenausgeführtwerde.

Auf Grund eines Vollstreckungsbefehlsfindet die Eintragung einer Sicherungs=
hypotheknicht statt. Auf Grund eines anderenSchuldtitels darf eineSicherungs=
hypotheknur für eine den Betrag von dreihundertMark übersteigendeForderung
eingetragenwerden;die Vorschriftender §§.4), 5 findenentsprechendeAnwendung.

S.867.
Die Sicherungshypothekwird auf Antrag des Gläubigersin das Grundbuch

eingetragen;dieEintragungist auf demvollstreckbarenTitel zu vermerken.Mit der
EintragungentstehtdieHypothek.Das Grundstückhaftetauchfür diedemSchuldner
zur Last fallendenKostender Eintragung.

Sollen mehrereGrundstückedesSchuldnersmit derHypothekbelastetwerden,
so ist der Betrag der Forderungauf die einzelnenGrundstückezu vertheilen;die
Größe der Theile bestimmtder Gläubiger.

89°7
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§.868.
Wird durcheine vollstreckbareEntscheidungdie zu vollstreckendeEntscheidung

oder ihre vorläufigeVollstreckbarkeitaufgehobenoder die Zwangsvollstreckungfür
unzulässigerklärtoder derenEinstellungangeordnet,so erwirbtder Eigenthümerdes
Grundstücksdie Hypothek.

Das Gleichegilt, wenn durcheine gerichtlicheEntscheidungdie einstweilige
Einstellungder Vollstreckungund zugleichdieAufhebungder erfolgtenVollstreckungs=
maßregelnangeordnetwird oder wenn die zur Abwendungder Vollstreckungnach=
gelasseneSicherheitsleistungoderHinterlegungerfolgt.

S.869.
Die Zwangsversteigerungund die Jwangsverwaltungwerdendurch ein be=

sonderesGesetzgeregelt.

S. 870. —
Auf die Zwangsvollstreckungin eine Berechtigung,für welchedie sich auf

GrundstückebeziehendenVorschriftengelten,findendieVorschriftenüber dieZwangs⸗
vollstreckungin GrundstückeentsprechendeAnwendung.

Die Zwangsvollstreckungin eineingetragenesSchiff erfolgtnur durchZwangs⸗
versteigerung.

Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nachwelchen,wennein
Andererals der EigenthümereinerEisenbahnoderKleinbahndenBetrieb derBahn
kraft eigenenNutzungsrechtsausübt, das Nutzungsrechtund gewissedem Betriebe
gewidmeteGegenständein Ansehungder Jwangsvollstreckungzum unbeweglichenVer=
mögengehörenund die Jwangsvollstreckungabweichendvon den Vorschriftender
Reichsgesetzegeregeltist.

Dritter Witel.
Vertheilungsverfahren.

§. 872.
Das Vertheilungsverfahrentritt ein, wenn bei der ISwangsvollstreckungin

das beweglicheVermögenein Geldbetraghinterlegtist, welcherzur Befriedigungder
betheiligtenGläubigernicht hinreicht.

§. 873.
Das zuständigeAmtsgericht(§s.827, 853, 854) hat nachEingangderAu=

zeigeüber die Sachlage an jeden der betheiligtenGläubiger die Aufforderung zu er=
lassen, binnen zwei Wochen eine Berechnung der Forderung an Kapital, Iinsen,
Kostenund sonstigenNebenforderungeneinzureichen.
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§.874.
NachAblauf der zweiwöchigenFristen wird von demGerichtein Theilungs—

plan angefertigt.
Der Betrag der Kostendes Verfahrens ist von dem Bestandeder Masse

vorwegin Abzugzu bringen.
Die ForderungeinesGläubigers, welcherbis zurAnfertigungdes Theilungs=

plans der an ihn gerichtetenAufforderungnicht nachgekommenist, wird nachder
Anzeigeund derenUnterlagenberechnet.Eine nachträglicheErgänzungder Forderung
findet nicht statt.

5. 875.
Das Gerichthat zur Erklärungüber denTheilungsplansowiezur Ausführung

der VertheilungeinenTermin zu bestimmen.Der Theilungsplan muß spätestens
drei Tage vor demTermineauf der Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligten
niedergelegtwerden.

Die Ladungdes Schuldnerszu demTermin ist nicht erforderlich,wennsie
durchJustellungim Ausland oderdurchöffentlicheJustellungerfolgenmüßte.

g.876.
Wird in demTermin ein WiderspruchgegendenMlan nicht erhoben,so ist

dieserzur Ausführungzu bringen. Erfolgt ein Widerspruch,so hat sichjederbei
demselbenbetheiligteGläubiger sofort zu erklären. Wird der Widerspruchvon den
Betheiligten als begründetanerkanntoder kommt anderweiteineEinigung zu Stande,
so ist der Plan demgemäßzu berichtigen.Wenn einWiderspruchsichnicht erledigt,
so erfolgt die Ausführung des Plans insoweit, als der Plan durch denWiderspruch
nicht betroffenwird.

.
GegeneinenGläubiger, welcherin demTerminewedererschienenist nochvor

dem Termine bei dem GerichteWidersprucherhobenhat, wird angenommen,daß
er mit der Ausführungdes Mlans einverstandensei.

Ist ein in demTerminenicht erschienenerGläubigerbei demWiderspruchebe=
theiligt, welchenein andererGläubiger erhobenhat, so wird angenommen,daß er
diesenWiderspruchnichtals begründetanerkenne.

S.878.
Der widersprechendeGläubigermuß ohnevorherigeAufforderungbinneneiner

Frist von einemMonate, welchemit demTerminstagebeginnt,dem Gerichtenach=
weisen,daß er gegendiebetheiligtenGläubigerKlageerhobenhabe. Nachfruchtlosem
Ablaufe dieserFrist wird die Ausführung des Plans ohneRücksichtauf den Wider=
spruchangeordnet.

Die Befugniß des Gläubigers, welcherdem Plane widersprochenhat, ein
besseresRecht gegendenGläubiger, welchereinenGeldbetragnachdemPlane er=
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haltenhat, im WegederKlage geltendzu machen,wird durchdie Versäumungder
Frist und durch die Ausführung des Plans nichtausgeschlossen.

§. 879.
Die Klage ist bei demVertheilungsgerichtund, wennderStreitgegenstandzur

Zuständigkeitder Amtsgerichtenicht gehört, bei dem Landgerichtezu erheben,in
dessenBezirkedas VertheilungsgerichtseinenSitz hat.

Das Landgerichtist für sämmtlicheKlagen zuständig,wennseineJuständig=
keit nach dem Inhalte der erhobenenund in dem Termine nicht zur Erledigung ge=
langten Widersprücheauch nur in Betreff einer Klage begründetist, sofern nicht die
sämmtlichenbetheiligtenGläubigervereinbaren,daß das Vertheilungsgerichtüber alle
Widersprücheentscheidensolle.

8g.880.
In dem Urtheile, durch welchesüber einen erhobenenWiderspruchentschieden

wird, ist zugleichzu bestimmen,an welcheGläubiger und in welchenBeträgender
streitigeTheil der Masseauszuzahlensei. Wird dies nicht für angemessenerachtet,
so ist die Anfertigung eines neuenPlans und ein anderweitesVertheilungsverfahren
in demUrtheileanzuordnen.

S. 881.
Das VersäumnißurtheilgegeneinenwidersprechendenGläubiger ist dahinzu

erlassen,daß der Widerspruchals zurückgenommenanzusehensei.

g 882.
Auf Grund des erlassenenUrtheils wird die Auszahlung oder das anderweite

Vertheilungsverfahrenvon demVertheilungsgerichtangeordnet.

Dritter Abschnitt.
Zwangsvollstreckungzur Erwirkung derHerausgabevon Sachenund

zur Erwirkung von HandlungenoderUnterlassungen.
S. 883.

Hat der Schuldnereine beweglicheSache oder von bestimmtenbeweglichen
Sachen eine Quantität herauszugeben,so sind dieselbenvon demGerichtsvollzieher
ihm wegzunehmenund demGläubigerzu übergeben.

Wird die herauszugebendeSachenicht vorgefunden,so ist derSchuldnerver=
pflichtet,auf Antrag des GläubigersdenOffenbarungseiddahin zu leisten:

daß er dieSachenichtbesitze,auchnichtwisse,wo dieSachesichbefinde.
Das Gerichtkann eineder Lageder Sache entsprechendeAenderungder vor=

stehendenEidesnormbeschließen.
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§.884.
Hat der SchuldnereinebestimmteQuantität vertretbarerSachenoderWerth—

papierezu leisten,so findet die Vorschrift des §. 883 Abs. 1 entsprechendeAn=
wendung.

5. 885.
Hat der Schuldner eine unbeweglicheSache oder ein bewohntesSchiff heraus=

zugeben,zu überlassenoderzu räumen, so hat der GerichtsvollzieherdenSchuldner
aus demBesitzezu setzenund den Gläubiger in denBesitzeinzuweisen. ·

BeweglicheSachen, welchenicht Gegenstandder Zwangsvollstreckungsind,
werdenvon demGerichtsvollzieherweggeschafftund demSchuldneroder, wenn dieser
abwesendist, einemBevollmächtigtendesselbenodereinerzur Familie desSchuldners
gehörigenoder in dieserFamilie dienendenerwachsenenPerson übergebenoder zur
Verfügunggestellt.

Ist wederder Schuldner noch eine der bezeichnetenPersonen anwesend,so hat
der Gerichtsvollzieherdie Sachen auf Kostendes Schuldnersin das Pfandlokal zu
schaffenoderanderweitin Verwahrungzu bringen.

Verzögertder Schuldnerdie Abforderung")so kann dasVollstreckungsgericht
den Verkaufder Sachenund die Hinterlegungdes Erlöses anordnen.

S.886.
Befindet sich eine herauszugebendeSache im Gewahrsam eines Dritten, so ist

demGläubigerauf dessenAntrag der AnspruchdesSchuldnersauf Herausgabeder
Sache nach den Vorschriften zu überweisen,welchedie Pfändung undÜberweisung
einerGeldforderungbetreffen.

§S.887.
Erfüllt der Schuldnerdie Verpflichtungnicht, eine Handlung vorzunehmen,

derenVornahmedurcheinenDritten erfolgenkann, so ist der Gläubigervon dem
ProzeßgerichtersterInstanz auf Antrag zu ermächtigen,auf KostendesSchuldners
die Handlungvornehmenzu lassen.

Der Gläubiger kann zugleichbeantragen,den Schuldnerzur Vorauszahlung
derKostenzuverurtheilen,welchedurchdieVornahmederHandlungentstehenwerden,
unbeschadetdes Rechts auf eine Nachforderung, wenn die Vornahme der Handlung
einengrößerenKostenaufwandverursacht.

Auf die Jwangsvollstreckungzur ErwirkungderHerausgabeoderLeistungvon
Sachenfindendie vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung.

S.S88.
Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommenwerden, so ist,

wenn sie ausschließlichvon demWillen des Schuldnersabhängt,auf Antrag von
demProzeßgerichtersterInstanz zu erkennen,daß der Schuldnerzur Vornahmeder
HandlungdurchGeldstrafenbis zumGesammtbetragevon fünfzehnhundertMark oder
durchHaft anzuhaltensei.
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Diese Bestimmungkommtim Falle der Verurtheilungzur Eingehungeiner
Ehe, im Falle der Verurtheilungzur Herstellungdes ehelichenLebensund im Falle
der Verurtheilungzur Leistungvon Dienstenaus einemDienstvertragenichtzur An—
wendung.

g.889.
Ist der Schuldnerauf Grund der Vorschriftendes bürgerlichenRechtszur

Leistungeines Offenbarungseidesverurtheilt, so erfolgt die Eidesleistungvor dem
ProzeßgerichtersterInstanz. Auf die Abnahinedes Eides findendie Vorschriften
der §§. 478—484 Anwendung.

Erscheintder Schuldner in demzur EidesleistungbestimmtenTermine nicht
oder verweigerter die Eidesleistung,so ist nach§. 888 zu verfahren. Ist der
Schuldnerzur Erzwingungder Eidesleistungin Haft genommenb so findendieVor=
schriftendes §. 902 Anwendung.

S. 890.
Handelt der Schuldnerder Verpflichtungzuwider,eine Handlung zu unter=

lassenoder die VornahmeeinerHandlung zu dulden, so ist er wegeneiner jeden
Juwiderhandlungauf Antrag des Gläubigers von demProzeßgerichtersterInstanz
zu einerGeldstrafebis zu fünfzehnhundertMark oder zur Strafe der Haft bis zu
sechsMonatenzu verurtheilen.Das Maß derGesammtstrafedarf zwei Jahre Haft
nichtübersteigen.

Der Verurtheilung muß eine Strafandrohung vorausgehen,welche, wenn sie
in demdieVerpflichtungaussprechendenUrtheilenicht enthaltenist, auf Antrag von
demProzeßgerichtersterInstanz erlassenwird.

Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gläubigers zur Bestellungeiner
Sicherheitfür dendurchfernereZuwiderhandlungentstehendenSchadenauf bestimmte
Jeit verurtheiltwerden.

S. 891.
Die in Gemäßheitder §§.887— 890 zu erlassendenEntscheidungenkönnen

ohne vorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen. Vor der Entscheidungist der
Schuldnerzu hören.

§S.892.
Leistetder SchuldnerWiderstandgegendieVornahmeeinerHandlung,welche

er nachden Bestimmungender §§.887, 890 zu duldenhat, so kannderGläubiger
zur Beseitigungdes WiderstandeseinenGerichtsvollzieherzuziehen,welchernachden
Bestimmungendes §. 758 Abs. 3 und des §. 759 zu verfahrenhat.

S.893.
Durch die BestimmungendiesesAbschnittswird das Recht desGläubigers

nicht berührt, die Leistungdes Interessezu verlangen.
Den Anspruchauf Leistungdes Interessehat der Gläubiger im Wegeder

Klage bei demProzeßgerichtersterInstanz geltendzu machen.
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§.894.
Ist der Schuldnerzur AbgabeeinerWillenserklärungverurtheilt, so gilt die

Erklärung als abgegeben,sobald das Urtheil die Rechtskraft erlangt hat. Ist die
Willenserklärungvon einerGegenleistungabhängiggemacht,so tritt dieseWirkung
ein, sobaldnachdenBestimmungender §§.726, 730 eine vollstreckbareAusferti=
gungdes rechtskräftigenUrtheils ertheiltist.

Die Vorschrift des erstenAbsatzeskommtim Falle der Verurtheilungzur
EingehungeinerEhe nichtzur Anwendung.

§. 895.
Ist durchein vorläufigvollstreckbaresUrtheil derSchuldnerzur Abgabeeiner

Willenserklärungverurtheilt,auf Grund dereneine Eintragungin das Grundbuch
oderdas Schiffsregistererfolgensoll, so gilt die EintragungeinerVormerkungoder
einesWiderspruchsals bewilligt.

S 896.
Soll auf Grund einesUrtheils, das eine Willenserklärungdes Schuldners

ersetzt,eineEintragungin ein öffentlichesBuch oderRegistervorgenommenwerden,
so kannder Gläubiger an Stelle des Schuldners die Ertheilung der im §. 792
bezeichnetenUrkundenverlangen,soweiter dieserUrkundenzur Herbeiführungder
Eintragungbedarf.

§S.897.
Ist derSchuldnerzur ÜbertragungdesEigenthumsoderzurBestellungeines

Rechtsan einerbeweglichenSacheverurtheilt, so gilt die Übergabeder Sacheals
erfolgt,wennder Gerichtsvollzieherdie Sache zum Jweckeder Ablieferungan den
Gläubigerwegnimmt.

Das Gleichegilt, wennderSchuldnerzurBestellungeinerHypothek,Grund=
schuldoderRentenschuldoderzurAbtretungoderBelastungeinerHypothekenforderung,
Grundschuldoder Rentenschuldverurtheilt ist, für die Übergabe des Hypotheken=,
Grundschuld=oderRentenschuldbriefs.

S. 898.
Auf einen Erwerb, der sich nach den Is. 894, 897 vollzieht, finden die

Vorschriftendes bürgerlichenRechtszu Gunstenderjenigen,welcheRechtevon einem
Nichtberechtigtenherleiten,Anwendung.

Vierter Abschnitt.
Offenbarungseidund Haft.

. S99.
Für die Abnahme des Offenbarungseidesin den Fällen der §§. 807, 883

ist das Amtsgericht, in dessenBezirke der Schuldner im DeutschenReiche seinen
Wohnsitzoder in Ermangelungeines solchenseinenAufenthaltsorthat, als Voll=
streckungsgerichtzuständig. · -

Reichs=Gesetzbl.1898. 90
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§.900.
Das Verfahrenbeginntmit der Ladungdes Schuldnerszur Leistungdes

Offenbarungseides.
Die Anwesenheitdes Gläubigersin demTermin ist nichterforderlich.

Bestreitet der Schuldnerdie Verpflichtungzur Leistungdes Eides, so ist von
demGerichtedurchBeschlußüber denWiderspruchzu entscheiden.Die Eidesleistung
erfolgt erstnachEintritt der Rechtskraftder Entscheidung;das Vollstreckungsgericht
kann jedochdie Eidesleistungvor Eintritt der Rechtskraftanordnen,wennbereits
ein früherer Widerspruchrechtskräftigverworfen ist.

« « §.901.
Gegen den Schuldner, welcherin dem zur Leistungdes Offenbarungseides

bestimmtenTermine nicht erscheintoder die Leistung des Eides ohne Grund ver=
weigert, hat das Gerichtzur Erzwingungder Eidesleistungauf Antrag die Haft
anzuordnen. «

- - §.902. « —
Der verhafteteSchuldnerkannzu jederJeit bei demAmtsgerichtedesHaft=

orts beantragen,ihm den Eid abzunehmen.Dem Antrag ist ohneVerzug statt=
zugeben

Nach Leistungdes Eides wird der Schuldneraus der Haft entlassenund der
Gläubigerhiervonin Kenntnißgesetzt.

P.903.
Ein Schuldner, welcherden im §. 807 erwähntenOffenbarungseidgeleistet

hat, ist zur nochmaligenLeistungdesEides aucheinemanderenGläubigergegenüber
nur verpflichtet,wennglaubhaftgemachtwird, daß er späterVermögenerworbenhabe.

Diiese Vorschrift findet keineAmvendung,wenn seit der Eidesleistungfünf
Jahre verstrichensind.

Die Haft ist unstatthaft:
1 gegenMitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlungwährendder

Sitzungsperiode,sofernnicht die VersammlungdieVollstreckunggenehmigt;
2. gegenMilitärpersonen,welchezu einemmobilenTruppentheiloder zur

Besatzungeinesin Dienst gestelltenKriegsfahrzeugesgehören;
3. gegenden Schiffer, die Schiffsmannschaftund alle übrigen auf einem

SeeschiffangestelltenPersonen, wenn das Schiff zum Abgehenfertig
(segelfertig)ist.

8. 905.
Die Haft wirdunterbrochen:
! gegenMitglieder einerdeutschengesetzgebendenVersammlung für die Dauer

der Sitzungsperiode,wenn die Versammlung die Freilassungverlangt;

S.904.
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2. gegenMilitärpersonen,welchezu einemmobilenTruppentheil oder auf

ein in Dienst gestelltesKriegsfahrzeugeinberufenwerden,für die Dauer
dieserVerhältnisse. «

§.906.
GegeneinenSchuldner, dessenGesundheitdurchdie Vollstreckungder Haft einer

nahenund erheblichenGefahr ausgesetztwird, darf, solangedieserZustanddauert,
dieHaft nichtvollstrecktwerden.

«. §.907. «
Die Haft wird in einemRaume vollstreckt,in welchemnicht zugleichUnter=

suchungs=oderStrafgefangenesichbefinden.

S. 908.
Das Gericht hat bei Anordnung der Haft einen Haftbefehl zu erlassen, in

welchemder Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Verhaftung zu be=
zeichnensind. ««

Die Verhaftungdes Schuldnerserfolgt durcheinenGerichtsvollzieher.Der
Haftbefehlmuß bei der VerhaftungdemSchuldner vorgezeigtund auf Begehren
abschriftlichmitgetheiltwerden. «

§.910.
Vor der VerhaftungeinesBeamten, einesGeistlichenoder einesLehrersan

öffentlichenUnterrichtsanstaltenist dervorgesetztenDienstbehördevon demGerichts=
vollzieherAnzeigezu machen. Die Verhaftungdarf erst erfolgen, nachdemdie vor=
gesetzteBehörde für die dienstlicheVertretungdes Schuldners gesorgthat. Die
Behörde ist verpflichtet, ohne Verzug die erforderlichenAnordnungen zu treffenund
denGerichtsvollzieherhiervon in Kenntnißzu setzen.

S. 911.
Der Gläubigerhat die Kosten,welchedurchdie Haft entstehen,einschließlich

der Verpflegungskostenvon Monat zu Monat vorauszuzahlen.Die Aufnahmedes
Schuldnersin das Gefängnißist unstatthaft,wennnichtmindestensfür einenMonat
die Zahlung geleistetist. Wird die Jahlung nicht spätestensbis zum Mittage des
letztenTages erneuert,für welchensiegeleistetist, so wird der Schuldner von Amts=
wegenaus der Haft entlassen.GegendenSchuldner)welcheraus diesemGrunde
oderohnesein Zuthunauf Antrag des Gläubigersentlassenist, findetauf Antrag
desselbenGläubigerseineErneuerungder Haft nicht statt.

s. 912. «.
Soll die Haft gegeneine dem aktivenHeere oder der aktivenMarine an=

gehörendeMilitärpersonvollstrecktwerden,so hat dasGerichtdie vorgesetzteMilitär=
behördeum die Vollstreckungzu ersuchen.

90“
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«§.913.
Die Haft darf die Dauer von sechsMonatennicht übersteigen.NachAblauf

der sechsMonate wird der Schuldnervon Amtswegenaus der Haft entlassen.

S. 914.
Ein Schuldner,gegenwelchenwegenVerweigerungdes im § 807 erwähnten

Offenbarungseideseine Haft von sechsMonaten vollstrecktist, kann auch auf Antrag
eines anderenGläubigers von neuemzur Leistung diesesEides durch Haft nur an=
gehaltenwerden,wennglaubhaftgemachtwird, daß derSchuldnerspäterVermögen
erworbenhabe. «

Diese VorschriftfindetkeineAnwendung,wennseit derBeendigungderHaft
fünf Jahre verstrichensind.

5. 915.
Das Vollstreckungsgerichthat ein VerzeichnißderjenigenPersonenzu führen,

welchevor ihm den im §. 807 erwähntenOffenbarungseidgeleistethaben oder gegen
welchewegenVerweigerungdes Eides die Haft angeordnetist. Die Vollstreckung
einerHaft ist in demVerzeichnissezu vermerken,wennsiesechsMonate gedauerthat.

Nach Ablauf der im §. 903 Abs 2 oderder im §. 914 Abs. 2 bezeichneten
Frist ist dieEintragungdadurchzu löschen,daß derNameunkenntlichgemachtwird.

Die Einsichtdes Verzeichnissesist Jedemgestattet.

Fünfter Abschnitt.
Arrest und einstweiligeVerfügungen.

§. 916.
Der Arrest findet zur Sicherungder Iwangsvollstreckungin das bewegliche

oderunbeweglicheVermögenwegeneinerGeldforderungoder wegeneinesAnspruchs
statt, welcherin eineGeldforderungübergehenkann.

Die Julässigkeit des Arrestes wird nicht dadurchausgeschlossen,daß der An=
spruchein betagteroder ein bedingterist, es sei denn, daß der bedingteAnspruch
wegen der entferntenMöglichkeit des Eintritts der Bedingung einen gegenwärtigen
Vermögenswerthnicht hat. «

§.917
Der dinglicheArrest findetstatt, wennzu besorgenist, daß ohnedessenVer=

hängungdieVollstreckungdesUrtheilsvereiteltoderwesentlicherschwertwerdenwürde.
Als ein zureichenderArrestgrundist es anzusehen,wenndas Urtheil im Aus=

landevollstrecktwerdenmüßte.
8. 918.

Der persönlicheSicherheitsarrestfindetnur statt, wenner erforderlichist, um
die gefährdeteJwangsvollstreckungin das Vermögendes Schuldnerszu sichern.
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§.919.
Für die Anordnungdes Arrestesist sowohl das Gerichtder Hauptsacheals

das Amtsgerichtzuständig, in dessenBezirke der mit Arrest zu belegendeGegenstand
oderdie in ihrer persönlichenFreiheit zu beschränkendePerson sichbefindet.

g.920.
Das Gesuchsoll die BezeichnungdesAnspruchs unter Angabe des Geldbetrags

oderdes Geldwerthssowiedie Bezeichnungdes Arrestgrundesenthalten.
Der Anspruchund der Arrestgrundsind glaubhaftzu machen.
Das Gesuchkann vor dem Gerichtsschreiberzu Protokoll erklärt werden.

5. 921.
Die EntscheidungkannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.
Das Gericht kann, auch wenn der Anspruch oder der Arrestgrund nicht glaub=

haft gemachtist, den Arrest anordnen)sofernwegender dem Gegnerdrohenden
Nachtheileeine nach freiemErmessenzu bestimmendeSicherheitgeleistetwird. Es
kann die Anordnung des Arrestesvon einer solchenSicherheitsleistungabhängig
machen,selbstwennder Anspruchund der Arrestgrundglaubhaftgemachtsind.

5. 922.
Die Entscheidungüber das Gesucherfolgt im Falle einervorgängigenmünd=

lichenVerhandlungdurchEndurtheil, anderenfallsdurchBeschluß.
Den Beschluß,durch welchenein Arrest angeordnetwird, hat die Partei,

welchedenArrest erwirkthat, zustellenzu lassen.
Der Beschluß,durchwelchendas Arrestgesuchzurückgewiesenodervorgängige

Sicherheitsleistungfür erforderlicherklärtwird, ist demGegnernichtmitzutheilen.

S. 923.
In demArrestbefehlist ein Geldbetragfestzustellen,durchdessenHinterlegung

die Vollziehungdes Arrestesgehemmtund der Schuldnerzu demAntrag auf Auf=
hebungdes vollzogenenArrestesberechtigtwird.

5. 924.
GegendenBeschluß,durchwelchenein Arrest angeordnetwird, findetWider=

spruchstatt. ·
Die widersprechendePartei hat den Gegnerunter Mittheilung der Gründe,

welchesie für die Aufhebungdes Arrestesgeltendmachenwill, zur mündlichenVer—
handlungzu laden.

Durch Erhebungdes Widerspruchswird die Vollziehungdes Arrestesnicht
gehemmt.

§. 925.
Wird Widersprucherhoben)so ist über die Rechtmäßigkeitdes Arrestesdurch

Endurtheilzu entscheiden.
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Das Gericht kann denArrest ganz oder theilweisebestätigen,abändernoder
aufheben,auchdie Bestätigung,AbänderungoderAufhebungvon einernachfreiem
Ermessenzu bestimmendenSicherheitsleistungabhängigmachen.

S. 926.
Ist die Hauptsachenicht anhängig,so hat das Arrestgerichtauf Antrag ohne

vorgängigemündlicheVerhandlunganzuordnen,daß die Partei, welchedenArrest=
befehlerwirkthat, binneneinerzu bestimmendenFrist Klage zu erhebenhabe. «

Wird dieserAnordnungnicht Folge geleistet,so ist auf Antrag dieAufhebung
des ArrestesdurchEndurtheilauszusprechen.

P.927.
Auch nachder Bestätigungdes Arresteskann wegenveränderterUmstände,

insbesonderewegenErledigungdes Arrestgrundesoderauf Grund des Erbietenszu
einer nach freiemErmessenzu bestimmendenSicherheitsleistungdie Aufhebungdes
Arrestesbeantragtwerden. -

Die Entscheidungist durchEndurtheilzu erlassen)sie erfolgt durchdasGericht,
welchesden Arrest angeordnethat, und, wenndie Hauptsacheanhängigist, durch
das Gericht der Hauptsache.

5. 928.
Auf die Vollziehungdes Arrestesfinden die Vorschriftenüber die Zwangs⸗

vollstreckungentsprechendeAnwendung,soweitnicht die nachfolgendenParagraphen
abweichendeBestimmungenenthalten.

s« §.929.
Arrestbefehlebedürfender Vollstreckungsklauselnur, wenndie Vollziehungfür

einenanderenals den in demBefehlebezeichnetenGläubigerodergegeneinenanderen
als den in demBefehlebezeichnetenSchuldnererfolgensoll.

Die Vollziehungdes Arrestbefehlsist unstatthaft,wenn seit demTage, an
welchemder Befehl verkündetoder der Partei, auf derenGesuchderselbeerging,
zugestelltist, zwei Wochenverstrichensind.

Die Vollziehungist vor der Justellungdes Arrestbefehlsan denSchuldner
zulässig. Sie ist jedochohneWirkung, wenn die Justellungnicht innerhalbeiner
Wochenach der Vollziehungund vor Ablauf der für dieseim vorhergehendenAb=
satzebestimmtenFrist erfolgt.

« §.930.
Die Vollziehungdes Arrestesin beweglichesVermögenwird durchPfändung

bewirkt. Die Pfändung erfolgt nach denselbenGrundsätzenwie jede anderePfän=
dung und begründetein Pfandrecht mit den im §. 804 bestimmtenWirkungen. Für
die Pfändung einerForderungist dasArrestgerichtals Vollstreckungsgerichtzuständig.

GepfändetesGeld und ein im Vertheilungsverfahrenauf denGläubigerfallender
Betrag des Erlöses werdenhinterlegt. -
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Das Vollstreckungsgerichtkann auf Antrag anordnen, daß eine bewegliche
körperlicheSache, wenn sie der Gefahr einerbeträchtlichenWerthsverringerungaus=
gesetztist oderwennihreAufbewahrungunverhältnißmäßigeKostenverursachenwürde,
versteigertundder Erlöshinterlegt werde.

§. 931.
Die Vorschriften des §. 930 gelten auch für die Vollziehung des Arrestes in

ein Schiff, das im Schiffsregistereingetragenist.
Ist zur Zeit der Arrestvollziehungdie Jwangsversteigerungdes Schiffes ein=

geleitet,sogilt die in diesemVerfahrenerfolgteBeschlagnahmedes Schiffes als
erstePfändung im Sinne des 8. 8265 dieAbschriftdesPfändungsprotokollsist dem
Vollstreckungsgerichteinzureichen.
· Das Arrestpfandrechtwird auf Antrag des Gläubigersin das Schiffsregister
eingetragen;der nach8. 923 festgestellteGeldbetragist als der Höchstbetragzu be—
zeichnen,für welchendas Schiff haftet. Im Uebrigenfindendie Vorschriftendes
BürgerlichenGesetzbuchsüber das durchRechtsgeschäftbestelltePfandrechtan einem

Schiffe ——
§. 932.

Die VollziehungdesArrestesin einGrundstückoder in eineBerechtigung,für
welchedie sich auf GrundstückebeziehendenVorschriften gelten, erfolgt durch Ein=
tragungeiner Sicherungshypothekfür die Forderung) der nach §. 923 festgestellte
Geldbetragist als der Höchstbetragzu bezeichnen,für welchendas Grundstückoder
die Berechtigunghaftet.

Im Uebrigen finden die Vorschriften der §§. 867, 868 Anwendung.
Der Antrag auf EintragungderHypothekgilt im Sinne des §. 929 Abf. 2, 3

als Vollziehungdes Arrestbefehls.
N

Die Vollziehungdes persönlichenSicherheitsarrestesrichtetsich,wennsiedurch
Haft erfolgt, nachdenVorschriftender §. 904—8913 und, wennsiedurchsonstige
BeschränkungderpersönlichenFreiheit erfolgt, nachdenvom Arrestgerichtezu treffenden
besonderenAnordnungen,für welchedie Beschränkungender Haft maßgebendsind.
In denHaftbefehlist der nach§. 923 festgestellteGeldbetragaufzunehmen.

E.934.
Die Aufhebungeines vollzogenenArrestes gegenHinterlegungdes in dem

ArrestbefehlefestgestelltenGeldbetragserfolgtvon demVollstreckungsgerichte.
Das Vollstreckungsgerichtkann die Aufhebungdes Arrestes auch anordnen,

wenn die Fortdauer besondereAufwendungenerfordert und die Partei, auf deren
Gesuchder Arrest verhängtwurde, dennöthigenGeldbetragnichtvorschießt.

Die in diesemParagraphen erwähnten hi könnenohne vorgängige
mündlicheVerhandlungerfolgen.

Gegenden Beschluß,durchwelchender Arrest aufgehobenwird, findet so=
fortigeBeschwerdestatt.
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§.935.
Einstweilige Verfügungenin Beziehung auf den Streitgegenstandsind zulässig,

wenn zu besorgenist, daß durcheine Veränderungdes bestehendenZustandesdie
Verwirklichungdes Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlicherschwertwerden
könnte.

S. 936.
Auf die Anordnung einstweiligerVerfügungenund das weitereVerfahren

findendie Vorschriftenüber dieAnordnungvonArrestenundüberdasArrestverfahren
entsprechendeAnwendung,soweit nicht die nachfolgendenParagraphenabweichende
Vorschriftenenthalten.

§. 937.
Für die ErlassungeinstweiligerVerfügungenist das Gericht derHauptsache

zuständig.
Die Entscheidungkannin dringendenFällen ohnevorgängigemündlicheVer=

handlungerfolgen.
S. 938.

Das Gericht bestimmtnach freiemErmessen,welcheAnordnungenzur Er=
reichungdes Zweckeserforderlichsind.

Die einstweiligeVerfügungkannauchin einerSequestrationsowiedarin be=
stehen,daß demGegnereineHandlunggebotenoderverboten,insbesonderedieVer=
äußerung)Belastungoder VerpfändungeinesGrundstücksuntersagtwird.

S. 939.
Nur unter besonderenUmständenkanndie AufhebungeinereinstweiligenVer=

fügunggegenSicherheitsleistunggestattetwerden.

S.940.
EinstweiligeVerfügungensind auch zum Jwecke der Regelungeines einst=

weiligenZustandesin Bezugauf ein streitigesRechtsverhältnißzulässig,soferndiese
Regelung, insbesonderebei dauerndenRechtsverhältnissenzur Abwendungwesentlicher
Nachtheileoder zur VerhinderungdrohenderGewalt oder aus anderenGründen
nöthig erscheint.

S. 941.
Hat auf Grund der einstweiligenVerfügungeineEintragungin dasGrundbuch

oder das Schiffsregister zu erfolgen, so ist das Gericht befugt, das Grundbuchamt
oderdie Registerbehördeum die Eintragungzu ersuchen.

S. 942.
In dringendenFällen kann das Amtsgericht, in dessenBezirke sich derStreit=

gegenstandbefindet,eine einstweiligeVerfügung erlassen,unter Bestimmungeiner
Frist, innerhalbwelcherder Gegnerzur mündlichenVerhandlungüber die Recht=
mäßigkeitder einstweiligenVerfügungvor das Gericht der Hauptsachezu ladenist.
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Die einstweiligeVerfügung, auf Grund deren eine Vormerkung oder ein
WiderspruchgegendieRichtigkeitdesGrundbuchsoderdesSchiffsregisterseingetragen
werdensoll, kann von dem Amtsgericht, in dessenBezirke das Grundstückbelegenist
oder der Heimathshafenoder der Heimathsortdes Schiffes sich befindet, erlassen
werden,auchwennderFall für dringlichnicht erachtetwird. Die Bestimmungder
im Abs. 1 bezeichnetenFrist hat nur auf Antrag desGegnerszuerfolgen.

Nach fruchtlosemAblaufe der Frist hat das Amtsgerichtauf Antrag die er=
lasseneVerfügungaufzuheben.

Die in diesemParagraphenerwähntenEntscheidungendesAmtsgerichtskönnen
ohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.

P.943
Als Gericht der Hauptsacheim Sinne der BestimmungendiesesAbschnitts ist

das Gericht erster Instanz und, wenn die Hauptsachein der Berufungsinstanzan=
hängigist, das Berufungsgerichtanzusehen.

Das GerichtderHauptsacheist für die nach§. 109 zutreffendenAnordnungen
ausschließlichzuständig,wenndieHauptsacheanhängigist oderanhängiggewesenist.

8.944.
In dringendenFällen kann der Vorsitzendeüber die in diesemAbschnitter=

wähntenGesuche,sofernderenErledigungeine vorgängigemündlicheVerhandlung
nicht erfordert, anstatt des Gerichts entscheiden.

z.945.
Erweist sichdie AnordnungeinesArrestesodereinereinstweiligenVerfügung

als von Anfang an ungerechtfertigtoderwird die angeordneteMaßregelauf Grund
des 8. 926 Abs. 2 oder des 8. 942 Abs. 3 aufgehoben,so ist die Partei, welche
die Anordnung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen,der
ihm aus der Vollziehungder angeordnetenMaßregel oderdadurchentsteht,daß er
Sicherheitleistet,um die Vollziehungabzuwendenoderdie AufhebungderMaßregel
zu erwirken.

NeuntesBuch.
Aufgebotsverfahren.

S.946.
Eine öffentlichegerichtlicheAufforderungzur Anmeldungvon Ansprüchenoder

Rechtenfindetmit der Wirkung, daß die Unterlassungder AnmeldungeinenRechts=
nachtheilzur Folge hat, nur in dendurchdas GesetzbestimmtenFällen statt.

Für dasAufgebotsverfahrenist dasdurchdasGesetzbestimmteGericht zuständig.
Reichs=Gesetzbl.1898. 91
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8.947.
Der Antrag kannschriftlichoder zumProtokolledesGerichtsschreibersgestellt

werden. Die Entscheidungkann ohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.
Ist der Antrag zulässig,so hat das Gericht das Aufgebotzu erlassen. In

dasselbeist insbesondereaufzunehmen:
1. die Bezeichnungdes Antragstellers;
2. die Aufforderung, die Ansprücheund Rechtespätestensim Aufgebots=

termineanzumelden;
3. dieBezeichnungderRechtsnachtheile,welcheeintreten,wenndieAnmeldung

unterbleibt;
4. die BestimmungeinesAufgebotstermins.

S. 948.
Die öffentlicheBekanntmachungdesAufgebots erfolgt durchAnheftung an die

Gerichtstafel und durch Einrückungin den DeutschenReichsanzeiger,außerdemaber,
sofern nicht das Gesetzfür den betreffendenFall eineabweichendeAnordnunggetroffen
hat, nachden im §. 204 für LadungengegebenenVorschriften.

S. 949.
Auf die Gültigkeit der öffentlichenBekanntmachunghat es keinen Einfluß,

wenn das anzuheftendeSchriftstückvon dem Orte der Anheftung zu früh entfernt
ist oder wenn im Falle wiederholterBekanntmachungdie vorgeschriebenenIwischen=
fristennichteingehaltensind.

8. 950.
ZwischendemTage, an welchemdie Einrückungoderdie ersteEinrückungdes

Aufgebotsin den DeutschenReichsanzeigererfolgt ist, und dem Aufgebotstermine
muß, soferndas Gesetznicht eine abweichendeAnordnungenthält, ein Zeitraum
(Aufgebotsfrist)von mindestenssechsWochen liegen.

z. 951.
Eine Anmeldung, welchenach dem SchlussedesAufgebotstermins, jedochvor

Erlassungdes Ausschlußurtheilserfolgt, ist als einerechtzeitigeanzusehen.

S. 952.
Das Ausschlußurtheilist in öffentlicherSitzung auf Antrag zu erlassen.
Einem in derSitzung gestelltenAntragewird einAntraggleichgeachtet,welcher

vor demAufgebotstermineschriftlichgestelltoderzumProtokolledesGerichtsschreibers
erklärt worden ist.

Vor Erlassungdes Urtheils kann eine nähereErmittelung, insbesonderedie
Versicherungder Wahrheit einerBehauptungdes Antragstellersan Eidesstatt,an=
geordnetwerden
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GegendenBeschluß,durchwelchender Antrag auf Erlassungdes Ausschluß=
urtheils zurückgewiesenwird, sowie gegenBeschränkungenund Vorbehalte, welchedem
Ausschlußurtheilebeigefügtsind, findetsofortigeBeschwerdestatt.

8. 953
Erfolgt eine Anmeldung,durch welchedas von dem Antragstellerzur Be=

gründungdes Antrags behaupteteRecht bestrittenwird, so ist nachBeschaffenheit
des Falles entwederdas Aufgebotsverfahrenbis zur endgültigenEntscheidungüber
das angemeldeteRecht auszusetzen,oder in dem Ausschlußurtheiledas angemeldete
Recht vorzubehalten.

8.954.
Wenn der Antragstellerweder in dem Aufgebotsterminerschienenist noch vor

demTermine den Antrag auf Erlassungdes Ausschlußurtheilsgestellthat, so ist
auf seinenAntrag ein neuerTermin zu bestimmen.Der Antrag ist nur binnen
einervom Tage des AufgebotsterminslaufendenFrist von sechsMonaten zulässig.

g.955.
Wird zur Erledigungdes Aufgebotsverfahrensein neuerTermin bestimmt,so

ist eineöffentlicheBekanntmachungdes Termins nichterforderlich.

8. 956.
Das Gericht kann die öffentlicheBekanntmachungdes wesentlichenInhalts

des Ausschlußurtheilsdurch einmaligeEinrückungin den DeutschenReichsanzeiger
anordnen.

S. 957.
Gegendas Ausschlußurtheilfindetein Rechtsmittelnicht statt.
Das Ausschlußurtheilkann bei demLandgerichte,in dessenBezirkedas Auf=

gebotsgerichtseinenSitz hat, mittels einer gegenden Antragstellerzu erhebenden
Klage angefochtenwerden:

1. wenneinFall nicht vorlag) in welchemdasGesetzdasAufgebotsverfahren
zuläßt;

2. wenn die öffentlicheBekanntmachungdes Aufgebotsoder eine in dem
GesetzevorgeschriebeneArt der Bekanntmachungunterbliebenist;

3. wenndie vorgeschriebeneAufgebotsfristnicht gewahrtistj;
4. wenn der erkennendeRichter von der Ausübung des Richteramtskraft

Gesetzesausgeschlossenwar;
5. wenn ein Anspruchoder ein Recht ungeachtetder erfolgtenAnmeldung

nichtdemGesetzegemäßin demUrtheileberücksichtigtist;
6. wenn die Voraussetzungenvorliegen, unter welchendie Restitutionsklage

wegeneinerstrafbarenHandlungstattfindet.
91“
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"· §.958. . «
Die Anfechtungsklageist binnen der Nothfrist eines Monats zu erheben.

Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchemder Kläger Kenntniß von dem Aus=
schlußurtheileerhaltenhat, in demFalle jedoch,wenndie Klage auf einemder im
§. 957 Nr. 4) 6 bezeichnetenAnfechtungsgründeberuhtund dieserGrund an jenem
Tage nochnicht zur Kenntniß des Klägers gelangtwar, erst mit dem Tage, an
welchemder Anfechtungsgrunddem Kläger bekanntgewordenist.

NachAblauf von zehnJahren, von demTage derVerkündungdesAusschluß=
urtheils an gerechnet,ist die Klage unstatthaft.

z. 959.
Das Gerichtkann die VerbindungmehrererAufgeboteanordnen,auchwenn

die Voraussetzungendes 8. 147 nicht vorliegen

S. 960.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Jweckeder Todeserklärunggeltendie nach=

folgendenbesonderenBestimmungen.
§. 961.

Zuständig ist das Gericht, in dessenBezirke der Verschollene den letzten
inländischenWohnsitzhatte. In Ermangelungeines solchenWohnsitzeswird das
zuständigeGericht für Angehörige einesBundesstaatesvon der Landesjustizverwaltung
durchallgemeineAnordnung, für andereVerschollenevon demReichskanzlerdurch
allgemeineAnordnungbestimmt.

§. 962.
Antragsberechtigtist der gesetzlicheVertreterdes VerschollenensowieJeder,

der an der Todeserklärungein rechtlichesInteressehat.
Der gesetzlicheVertreter bedarf zu dem Antrage der Genehmigungdes

Vormundschaftsgerichts.
§5.963.

Der Antragstellerhat die zur Begründungdes Antrags erforderlichenThat=
sachenvor der Einleitungdes Verfahrensglaubhaftzu machen.

S. 964.
In das Aufgebotist aufzunehmen:
1. die Aufforderungan den Verschollenen,sich spätestensim Aufgebots=

terminezu melden,widrigenfallsdie Todeserklärungerfolgenwerde;
2 die Aufforderungan Alle, welche=Auskunft über Lebenoder Tod des

Verschollenenzu ertheilenvermögen,spätestensim Aufgebotsterminedem
Gericht Anzeige zu machen.

§. 965.
Die Aufgebotsfrist muß mindestenssechsMonate betragen.
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· §.966.
JndenFällender§§.15'-17desBürgerlichenGesetzbuchs kanndieBekannt=

machung des Aufgebots durch öffentlicheBlätter unterbleiben. Das Gleiche gilt,
wennseit der Geburt des VerschollenenhundertJahre verstrichensind.

UnterbleibtdieBekanntmachungdurchöffentlicheBlätter, somußdieAufgebots=
frist mindestenssechsWochenbetragen;sie beginntin diesemFalle mit derAnheftung
des Aufgebotsan die Gerichtstafel.

8. 967.
Jeder AntragsberechtigtekannnebendemAntragstelleroderstatt des Antrag=

stellers in das Verfahren eintreten. Durch den Eintritt erlangt er die rechtliche
Stellung einesAntragstellers.

8. 968.
Das Gerichthat unter Benutzungder in demAntrag angegebenenThatsachen

und Beweismittelvon Amtswegendie zur Feststellungdes Sachverhaltserforder—
lichenErmittelungenzu veranstaltenund die geeigneterscheinendenBeweiseauf—
zunehmen.

8 969
Wird derjenige,welchersichals der angeblichVerschollenemeldet,als solcher

von demAntragstellernichtanerkannt,so ist das Verfahrenauszusetzen.

8.970.
Das Gerichthat dieTodeserklärungnur auszusprechen,wenndie zurBegrün—

dungderselbenerforderlichenThatsachenfür erwiesenerachtetwerden.
In demUrtheil ist der Zeitpunktdes Todes nachMaßgabedes §. 18 Abs.2

des BürgerlichenGesetzbuchsfestzustellen.

=
Die dem AntragstellererwachsenenKosten, welchezur zweckentsprechenden

Durchführungdes Verfahrensnothwendigwaren, fallen, wenn dieTodeserklärung
erfolgt, demNachlassezur Last.

§S.972.
Die ErledigungderAufgebotsanträgekannvon derLandesjustizverwaltungfür

mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinemAmtsgerichtübertragenwerden. Auf Verlangen
des Antragstellerserfolgt die Erledigungdurchdas nach§. 961 zuständigeGericht.

Wird dasAufgebotdurchein anderesals das nach§. 961 zuständigeGericht
erlassen,so ist das AufgebotauchdurchAnheftungan dieGerichtstafeldes letzteren
Gerichtsöffentlichbekanntzu machen.

S. 973.
Die Anfechtungsklagefindet außerdenFällen des §. 957 Abs. 2 auchdann

statt, wenn die Todeserklärungmit Unrechterfolgt oder der Jeitpunkt des Todes
des Verschollenenunrichtig festgestelltist.
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§·974.
Zur Erhebungder Anfechtungsklageist Jeder berechtigt,der an derAuf⸗

bebungder Todeserklärungoderan der Berichtigungdes Jeitpunktsdes Todes ein
rechtlichesInteressehat.

Die Anfechtungsklageist gegendenjenigenzurichten,welcherdieTodeserklärung
erwirkt hat, falls aber dieserdie Klage erhebtoder falls er verstorbenoder sein
Aufenthaltunbekanntoder im Ausland ist, gegenden Staatsanwalt.

S.975.
Auf das Verfahren über die Anfechtungsklagefinden die Vorschriftender

SS.667) 669, 670, des §. 673 Abs. 1 und des §. 956 entsprechendeAnwendung.

§. 976.
Die Anfechtungsklageist, sofernsie nicht auf einender im §. 957 Abfs.2

bezeichnetenGründe gestütztwird, nur innerhalbderFrist voneinemMonatezulässig.
Die Frist beginntmit der Erlassungdes die TodeserklärungaussprechendenUrtheils.
Die mündlicheVerhandlungerfolgtnichtvor Ablauf dieserFrist.

Mehrere Anfechtungsprozessesind zum IweckegleichzeitigerVerhandlungund
Entscheidungzu verbinden. Die Vorschriftdes §. 62 findetAnwendung.

Wird in Folge einerAnfechtungsklagedie Todeserklärungaufgehobenodereine
andere Todeszeit festgestellt,so wirkt das Urtheil für und gegenAlle.

F.977.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Jweckeder Ausschließungdes Eigenthümers

einesGrundstücksnach§. 927 des BürgerlichenGesetzbuchsgeltendie nachfolgenden
besonderenBestimmungen.

S. 978.
Zuständigist das Gericht, in dessenBezirkedas Grundstückbelegenist.

P.979.
Antragsberechtigtist derjenige,welcherdasGrundstückseit der im §. 927 des

BürgerlichenGesetzbuchsbestimmtenJeit im Eigenbesitzehat.

S.980.
Der Antragsteller hat die zur Begründung des Antrags erforderlichenThat=

sachenvor der Einleitung des Verfahrensglaubhaftzu machen.

=
In dem Aufgebot ist der bisherigeEigenthümeraufzufordern,sein Recht

spätestensim Aufgebotsterminanzumelden,widrigenfalls seineAusschließunger=
folgenwerde.
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§.982.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Sweckeder AusschließungeinesHypotheken,

Grundschuld oder Rentenschuldgläubigersauf Grund der §§. 1170, 1171 des
BürgerlichenGesetzbuchsgeltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.

S. 983.
Juständigist dasGericht, in dessenBezirkedasbelasteteGrundstückbelegenist.

S.984.
Antragsberechtigtist der Eigenthümerdes belastetenGrundstücks.
Im Falle des §. 1170 des BürgerlichenGesetzbuchsist auchein im Range

gleich=odernachstehenderGläubiger, zu dessenGunsteneineVormerkungnach§. 1179
desBürgerlichenGesetzbuchseingetragenist, undbeieinerGesammthypothek,Gesammt=
grundschuldoder Gesammtrentenschuldaußerdemderjenigeantragsberechtigt,welcher
auf Grund einesim Range gleich=odernachstehendenRechtsBefriedigungaus einem
der belastetenGrundstückeverlangen kann, sofern der Gläubiger oder der sonstige
Berechtigtefür seinenAnsprucheinenvollstreckbarenSchuldtitel erlangthat.

S.985.
Der Antragstellerhat vor derEinleitungdesVerfahrensglaubhaftzumachen,

daß der Gläubigerunbekanntist.

S.986.
Im Falle des §. 1170 des BürgerlichenGesetzbuchshat der Antragsteller

vor der Einleitung des Verfahrensauchglaubhaftzu machen,daß nicht einedas
AufgebotausschließendeAnerkennungdes Rechtsdes Gläubigerserfolgt ist.

Ist die Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibungauf den
Inhaber bestelltoderder Grundschuld=oderRentenschuldbriefauf denInhaber aus=
gestellt,so hat der Antragstellerglaubhaftzu machen,daß die Schuldverschreibung
oder der Brief bis zum Ablaufe der im §. 801 des Bürgerlichen Gesetzbuchsbe=
zeichnetenFrist nicht vorgelegt und der Anspruch nicht gerichtlichgeltend gemacht
wordenist. Ist die Vorlegungoder die gerichtlicheGeltendmachungerfolgt, so ist
die im Abs. 1 vorgeschriebeneGlaubhaftmachungerforderlich.

Jur Glaubhaftmachunggenügtin denFällen der Abs. 1, 2 die Versicherung
desAntragstellersan Eidesstatt,unbeschadetderBefugnißdesGerichts,anderweitige
Ermittelungenanzuordnen.

In dem Aufgebot ist als Rechtsnachtheilanzudrohen, daß die Ausschließung
des Gläubigersmit seinemRechteerfolgenwerde.

Wird das Aufgebotauf Antrag einesnach§. 984 Abs. 2 Antragsberechtigten
erlassen,so ist es demEigenthümerdes Grundstücksvon Amtswegenmitzutheilen.
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S.987.
Im Falle des §. 1171 des BürgerlichenGesetzbuchshat der Antragsteller

sichvor derEinleitungdesVerfahrenszurHinterlegungdes demGläubigergebühren=
denBetrags zu erbieten.

In demAufgebotist als Rechtsnachtheilanzudrohen,daß derGläubigernach
der Hinterlegungdes ihm gebührendenBetrags seineBefriedigungstatt aus dem
Grundstückenur nochaus demhinterlegtenBetrage verlangenkönneund seinRecht
auf diesenerlösche,wenn er sichnicht vor demAblaufe von dreißigJahren nach
der Erlassungdes Ausschlußurtheilsbei derHinterlegungsstellemelde.

Hängt die Fälligkeit derForderungvon einerKündigungab, so erweitertsich
die Aufgebotsfristum die Kündigungsfrist.

Das Ausschlußurtheildarf erstdann erlassenwerden,wenndie Hinterlegung
erfolgt ist.

988.
Die Vorschriftendes §. 983, des §. 984 Abs. 1, des §. 985, des §. 986

Abs. 1—4 und des §. 987 findenauf das AufgebotsverfahrenzumIweckeder in
denSs. 887, 1104, 1112, 1269 desBürgerlichenGesetzbuchsfür dieVormerkung,
das Vorkaufsrecht,die Reallast und für dasPandrecht an SchiffenbestimmtenAus=
schließungdes BerechtigtenentsprechendeAnwendung.

In denFällen der §§. 887, 1104, 1112 des BürgerlichenGesetzuchsist
auch derjenige antragsberechtigt,welcher auf Grund eines im Range gleich- oder
nachstehendenRechts Befriedigungaus dem Grundstückeverlangenkann, soferner
für seinenAnsprucheinenvollstreckbarenSchuldtitelerlangthat. Das Aufgebotist
demEigenthümerdes Grundstücksvon Amtswegenmitzutheilen.

S. 989.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Jweckeder Ausschließungvon Nachlaß=

gläubigernauf Grund des §. 1970 des BürgerlichenGesetzbuchsgeltendie nach=
folgendenbesonderenBestimmungen.

§. 990.
Zuständig ist das Amtsgericht,dem die Verrichtungendes Nachlaßgerichts

obliegen. Sind dieseVerrichtungeneiner anderenBehördeals einemAmtsgericht
übertragen,so ist das Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkedie Nachlaßbehörde
ihren Sitz hat.

5. 991.
Antragsberechtigtist jederErbe, soferner nichtfür dieNachlaßverbindlichkeiten

unbeschränkthaftet.
Zu demAntrage sind auchein Nachlaßpflegerund ein Testamentsvollstrecker

berechtigt,wenn ihnendie Verwaltungdes Nachlasseszusteht.
Der Erbe und der Testamentsvollstreckerkönnenden Antrag erst nach der

Annahmeder Erbschaftstellen.
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§.992.
Dem Antrag ist ein Verzeichnißder bekanntenNachlaßgläubigermit Angabe

ihres Wohnortsbeizufügen. ..-

·
Das Aufgebotsoll nichterlassenwerden,wenndie EröffnungdesNachlaß—

konkursesbeantragt ist. ».
DurchdieEröffnungdesNachlaßkonkurseswird dasAufgebotsverfahrenbeendigt.

. 994.
Die Aufgebotsfristsoll höchstenssechsMonate betragen. ·
Das Aufgebotsoll denNachlaßgläubigern,welchedemNachlaßgerichtangezeigt

sind und derenWohnort bekanntist, von Amtswegenzugestelltwerden. Die Zu—
stellungkanndurchAufgabezur Post erfolgen.

8099 «
In dem Aufgebotist den Nachlaßgläubigern,welchesich nicht melden, als

Rechtsnachtheilanzudrohen,daß sie, unbeschadetdesRechts, vor denVerbindlichkeiten
aus Pflichttheilsrechten,Vermächtnissenund Auflagen berücksichtigtzu werden, von
dem Erben nur insoweit Befriedigung verlangen koͤnnen, als sichnach Befriedigung
der nichtausgeschlossenenGläubigernochein Überschußergiebt.

§ 996.
Die AnmeldungeinerForderunghat die Angabe des Gegenstandesund des

Grundesder Forderungzu enthalten.UrkundlicheBeweisstückesind in Urschriftoder
in Abschriftbeizufügen. «-.

Das Gericht hat die Einsicht der Anmeldungen Jedem zu gestatten,der ein
rechtlichesInteresseglaubhaftmacht.

. . §.·997.z
Sind mehrereErben vorhanden,so kommender von einemErben gestellte

Antrag und das von ihm erwirkteAusschlußurtheil,unbeschadetderVorschriftendes
BürgerlichenGesetzbuchsüber die unbeschränkteHaftung, auchdenanderenErben zu
Statten. Als Rechtsnachtheilist den Nachlaßgläubigern,welchesich nicht melden,
auchanzudrohen,daß jederErbe nachder Theilung des Nachlassesnur für den
seinemErbtheil entsprechendenTheil der Verbindlichkeithaftet. «-

DieErlassungdesAufgebotsmitAndrohungdesimAbssxilSatz2·bestimmteu
Rechtsnachtheilskann von jedemErben auch dann beantragtwerden, wenn er für
die Nachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftet. «- - -—-

§.998."-
Im Falle der Nacherbfolgefindet die Vorschrift des §. 997 Abs. 1 Satz 1

auf denVorerbenund denNacherbenentsprechendeAnwendung.
Reichs=Gesetzbl.1898. 92
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§9()9
Ist eineEhefrau die Erbin und gehörtder Nachlaß zum eingebrachtenGute

oder zum Gesammtgute,so kann sowohl die Ehefrau als der Ehemann das Aufgebot
beantragen,ohne daß die Zustimmungdes anderenTheiles erforderlichist. Das
Gleiche gilt, wenn der Nachlaß zum Gesammtgutegehört, auch nach der Beendigung
der Gemeinschaft.Der von demeinenEhegattengestellteAntrag und das von ihm
erwirkte Ausschlußurtheil kommenauch dem anderenEhegattenzu Statten.

8. 1000.
Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so kann sowohl der Käufer als der Erbe

das Aufgebotbeantragen.Der von demeinenTheile gestellteAntrag und das von
ihm erwirkte Ausschlußurtheil kommen,unbeschadetder Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchsüber die unbeschränkteHaftung, auchdemanderenTheile zu Statten.

DieseBestimmungenfindenentsprechendeAnwendung)wennJemandeinedurch
Vertrag erworbeneErbschaftverkauft oder sich zur Veräußerungeiner ihm angefallenen
oderanderweitvon ihm erworbenenErbschaftin sonstigerWeiseverpflichtethat.

S. 1001.
Die Bestimmungender §§. 990—996, 999, 1000 finden im Falle der

fortgesetztenGütergemeinschaftauf das AufgebvisverfahrenzumIweckeder nachdem
§. 1489 Abs. 2 und dem §. 1970 des BürgerlichenGesetzbuchszulässigenAus=
schließungvon GesammtgutsgläubigernentsprechendeAnwendung.

8. 1002.
Für dasAufgebotsverfahrenzumIweckederAusschließungvonSchiffsgläubigern

auf Grund des§. 765 desHandelsgesetzbuchsund des §. 110 des Gesetzes,betreffend
dieprivatrechtlichenVerhältnissederBinnenschiffahrt,geltendienachfolgendenbesonderen
Bestimmungen.

Zuständig ist das Gericht, in dessenBezirke sich der Heimathshafen oder der
Heimathsort des Schiffes befindet.

Unterliegt das Schiff der Eintragung in das Schiffsregister, so kann der An=
trag erstnachder Eintragungder Veräußerungdes Schiffesgestelltwerden.

Der Antragsteller hat die ihm bekanntenForderungen von Schiffsgläubigern
anzugeben.

Die Aufgebotsfristmuß mindestensdrei Monate betragen.
In dem Aufgebot ist den Schiffsgläubigern,welchesich nicht melden,als

Rechtsnachtheilanzudrohen,daß ihre Pfandrechteerlöschen,sofernnicht ihre Forde=
rungendemAntragstellerbekanntsind.

P.1003.
Für das Aufgebotsverfahrenzum Iweckeder KraftloserklärungeinerUrkunde

geltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen.
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S.1004. .
Bei Papieren, welcheauf den Inhaber lautenoderwelchedurchIndossament

übertragenwerdenkönnenund mit einemBlankoindossamenteversehensind, ist der

bisherigeInhaber des abhandengekommenenodervernichtetenPapiers berechtigt,das

Aufgebotsverfahrenzu beantragen. " «

Bei anderenUrkundenist derjenigezu demAntrage berechtigt,welcherdas

Recht aus der Urkundegeltendmachenkann.

8. 1005.

Für das Aufgebotsverfahrenist das Gericht desOrts zuständig,welchendie

Urkundeals denErfüllungsortbezeichnet.Enthält die UrkundeeinesolcheBezeich=

nungnicht, so ist das Gerichtzuständig,beiwelchemderAusstellerseinenallgemeinen

Gerichtsstandhat, und in ErmangelungeinessolchenGerichtsdasjenige,bei welchem

der Ausstellerzur Jeit der AusstellungseinenallgemeinenGerichtsstandgehabthat.

Ist die Urkundeüber ein im GrundbucheingetragenesRechtausgestellt,so ist

das Gerichtder belegenenSacheausschließlichzuständig. -

8. 1006.

Die Erledigungder Anträge auf Erlassungdes Aufgebots zum Jweckeder

Kraftloserklärungeines auf denInhaber lautendenPapiers kannvon der Landes=

justizverwaltungfür mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinemAmtsgerichtübertragenwerden.

Auf VerlangendesAntragstellerserfolgt die Erledigung durchdas nach§. 1005

zuständigeGericht. — ·
Wird dasAufgebotdurchein anderesals das nach§. 1005 zuständigeGericht

erlassen,so ist das AufgebotauchdurchAnheftungan dieGerichtstafeldes letzteren

Gerichtsöffentlichbekanntzu machen. -

Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften, durch welchefür das

Aufgebotsverfahrenzum Zweckeder Kraftloserklärungvon Schuldverschreibungenauf

denInhaber, die ein Bundesstaatoder eineihm angehörendeKörperschaft,Stiftung

oderAnstalt des öffentlichenRechtsausgestelltoder für derenBezahlungein Bundes=

staatdieHaftungübernommenhat, ein bestimmtesAmtsgerichtfür ausschließlichzu=

ständigerklärtwird. —
§.1007.

Der Antragstellerhat zur Begründungdes Antrags:

1. entwedereine Abschriftder Urkundebeizubringen,oder den wesentlichen

Inhalt derUrkundeundallesanzugeben)was zurvollständigenErkennbarkeit
derselbenerforderlichist;

2. denVerlust der UrkundesowiediejenigenThatsachenglaubhaftzu machen,

von welchenseine Berechtigungabhängt, das Aufgebotsverfahrenzu

beantragen;
3. sich zur Versicherungder Wahrheit seiner Angaben an Eidesstatt zu

erbieten. « .
927
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8. 1008.
n demAufgebotist der Inhaber der Urkundeaufzufordern,spätestensim

AufgebotstermineseineRechtebei demGerichtanzumeldenund die Urkundevorzulegen.
Als Rechtsnachtheilist anzudrohen,daß die Kraftloserklärungder Urkundeerfolgen
werde. “

S. 1009.
Die öffentlicheBekanntmachungdes AufgebotserfolgtdurchAnheftungan die

Gerichtstafel und in dem Lokale der Börse, wenneinesolcheam Sitze desAufgebots=
gerichts besteht,sowiedurchdreimaligeEinrückungin die im §. 204 Abs2bezeichneten
Blätter.

Das Gerichtkannanordnen,daß die Einrückungnochin andereBlätter und
zu mehrerenMalen erfolge.

Betrifft das Aufgebotein auf denInhaber lautendesPapier und ist in der
Urkundevermerktoderin den Bestimmungen,unter denendie erforderlichestaatliche
Genehmigungertheiltwordenist, vorgeschrieben,daß die öffentlicheBekanntmachung
durchbestimmteandereBlätter zu erfolgenhabe, so muß die Bekanntmachungauch
durchEinrückungin dieseBlätter erfolgen. Das Gleichegilt beiSchuldverschreibungen,
die von einemBundesstaatausgegebensind, wenn die öffentlicheBekanntmachung
durch bestimmteBlätter landesgesetzlichvorgeschriebenist.

« §.1010.
BeiWerthpapieren,fürwelchevonZeitzuZeitZins-,RentensoderGewinns

antheilscheineausgegebenwerden, ist der Aufgebotsterminso zu bestimmen,daß bis
zu demselbender ersteeiner seit der Zeit des glaubhaft gemachtenVerlustesaus=
gegebenenReihe von Jins=, Renten=oder Gewinnantheilscheinenfällig gewordenist
und seit der Fälligkeit desselbensechsMonate abgelaufensind.

Vor Erlassungdes Ausschlußurtheilshat der Antragstellerein nach Ablauf
dieser sechsmonatigenFrist ausgestelltesJeugniß der betreffendenBehörde, Kasseoder
Anstalt beizubringen,daß dieUrkundeseit derZeit desglaubhaftgemachtenVerlustes
ihr zur AusgabeneuerScheinenichtvorgelegtsei und daß die neuenScheinean
einenAnderenals den Antragstellernichtausgegebenseien.

S. 1011.
Bei Werthpapieren,für welcheZins=, Renten=oder Gewinnantheilscheine

zuletztfür einenlängerenZeitraumals vier Jahre ausgegebensind, genügtes, wenn
der Aufgebotstermin so bestimmt wird, daß bis zu demselbenseit der Zeit des
glaubhaftgemachtenVerlustesvon denzuletztausgegebenenScheinensolchefür vier
Jahre fällig gewordenundseit der Fälligkeit des letztenderselbensechsMonate
abgelaufensind. Scheinefür Zeitabschnitte,für welchekeineJinsen, Renten oder
Gewinnantheilegezahltwerden,kommennicht in Betracht.

Vor Erlassung des Ausschlußurtheilshat der Antragstellerein nach Ablauf
dieser sechsmonatigenFrist ausgestelltesZeugniß der betreffendenBehörde, Kasseoder
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Anstalt beizubringen,daß die für die bezeichnetenvier Jahre und später etwa sällig
gewordenenScheineihr von einemAnderenals dem Antragstellernicht vorgelegt
seien. Hat in der Zeit seit demErlassedes AufgebotseineAusgabeneuerScheine
stattgefunden,so muß das Zeugniß auchdie im §. 1010 Abs. 2 bezeichnetenAngaben
enthalten.

8. 1012. —-
-DieVorschriftender§§.1010,1011findeninsoweitkeineAnwendung,als

die Zins⸗, Renten- oderGewinnantheilscheine,derenFälligkeit nachdiesenVorschriften
eingetretenseinmuß, vondem Antragstellervorgelegtwerden. Der Vorlegung der
Scheinestehtes gleich, wenn das Zeugniß der betreffendenBehörde, Kasse oder
Anstalt beigebrachtwird, daß die fällig gewordenenScheine ihr von dem Antrag=
stellervorgelegtwordenseien.

S. 1013.
Bei Werthpapieren,für welcheJins=, Renten oder Gewinnantheilscheine

ausgegebensind, abernichtmehrausgegebenwerden, ist, wenn nicht die Voraus=
setzungender §§.1010, 1011 vorhandensind, derAufgebotsterminso zubestimmen,
daß bis zu demselbenseit der Fälligkeit des letztenausgegebenenScheinessechsMonate
abgelaufensind

S. 1014.
Ist in einer Schuldurkundeeine Verfallzeit angegeben,welche zur Zeit der

erstenEinrückungdes Aufgebotsin denDeutschenReichsanzeigernochnichteingetreten
ist, und sind die Voraussetzungender Ss. 1010—1013 nicht vorhanden,so ist der
Aufgebotsterminsozubestimmen,daßseitdemVerfalltagesechsMonate abgelaufensind.

S. 1015.
Die Aufgebotsfrist muß mindestenssechsMonate betragen. Der Aufgebots=

termindarf nicht über ein Jahr hinaus bestimmtwerden;solangeein sonaher
Termin nicht bestimmtwerdenkann, ist das Aufgebotnicht zulässig.

S. 1016.
Meldet der Inhaber derUrkundevor demAufgebotstermineseineRechteunter

Vorlegung der Urkundean, so hat das Gericht denAntragsteller hiervon zu benach.
richtigenund ihm die Einsichtder Urkundeinnerhalbeinerzu bestimmendenFrist zu
gestatten.Auf Antrag des Inhabers der Urkundeist zur Vorlegungderselbenein
Termin zu bestimmen.

S. 1017.
In demAusschlußurtheilist die Urkundefür kraftloszu erklären.
Das Ausschlußurtheilist seinemwesentlichenInhalte nachdurchdenDeutschen

Reichsanzeigerbekanntzumachen. Die Vorschriftendes §. 1009 Abs. 3 findenent=
sprechendeAnwendung.
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In gleicherWeise hat nacheingetretenerRechtskraftdie Bekanntmachungdes
auf die AnfechtungsklageergangenenUrtheils, soweit dadurchdie Kraftloserklärung
aufgehobenwird, zu erfolgen

S.1018.
Derjenige,welcherdasAusschlußurtheilerwirkthat, ist demdurchdieUrkunde

Verpflichtetengegenüberberechtigt,die Rechte aus der Urkundegeltendzu machen.
Wird das Ausschlußurtheilin Folge einer Anfechtungsklageaufgehoben,so

bleiben die auf Grund des Urtheils von demVerpflichtetenbewirktenLeistungenauch
Dritten) insbesonderedemAnfechtungskläger,gegenüberwirksam, es sei denn, daß
derVerpflichtetezurZeit derLeistungdieAufhebungdesAusschlußurtheilsgekannthat.

S.1019.
Bezwecktdas Aufgebotsverfahrendie Kraftloserklärung eines auf den Inhaber

lautendenPapiers, so hat das Gericht auf Antrag an den Aussteller sowie an die
in demPapier und die von demAntragstellerbezeichnetenZahlstellendasVerbot zu
erlassen,an denInhaber des Papiers eineLeistungzu bewirken,insbesondereneue
Zins=, Renten=oder Gewinnantheilscheineoder einenErneuerungsscheinauszugeben
(Jahlungssperre))mit demVerbot ist die Benachrichtigungvon der Einleitungdes
Aufgebotsverfahrenszu verbinden. Das Verbot ist in gleicherWeisewie das Auf=
gebotöffentlichbekanntzu machen.

Das an den Aussteller erlasseneVerbot ist auch den Zohlstellen gegenüber
wirksam,welchenicht in demPapiere bezeichnetsind.

Die Einlösung der vor dem Verbot ausgegebenenZins-, Renten= oder
Gewinnantheilscheinewird von demVerbotenicht betroffen.

S.1020.
Ist die sofortigeEinleitung des Aufgebotsverfahrensnach§. 1015 Satz 2

unzulässig, so hat das Gericht die Jahlungssperre aufAntrag schon vor der Ein=
leitung desVerfahrens zu verfügen,soferndie übrigenErfordernissefür die Ein=
leitung vorhandensind. Auf den Antrag finden die Vorschriften des §. 947 Abs. 1
Anwendung.Das Verbot ist nachMaßgabedes §. 948 öffentlichbekanntzumachen.

S. 1021.
Wird die Jahlungssperre angeordnet, bevor seit der Jeit des glaubhaft ge=

machtenVerlustesJins=, Renten=oderGewinnantheilscheineausgegebenwordensind,
so ist die Beibringung des im §. 1010 Abs. 2 vorgeschriebenenZJeugnissesnicht er=
forderlich.

S. 1022.
Wird das in Verlust gekommenePapier demGerichte vorgelegtoder wird das

Aufgebotsverfahrenin andererWeiseohneErlassungeinesAusschlußurtheilserledigt,
so ist die Jahlungssperrevon Amtswegenaufzuheben.Das Gleichegilt, wenndie
Jahlungssperre vor der Einleitung des Aufgebotsverfahrensangeordnetworden ist
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und die Einleitung nicht binnensechsMonaten nachder Beseitigungdes ihr ent=

gegenstehendenHindernissesbeantragt wird. Ist das Aufgebot oder die Jahlungs=

sperreöffentlichbekanntgemachtworden,so ist dieErledigungdesVerfahrensoderdie

Aufhebungder Jahlungssperrevon Amtswegendurchden DeutschenReichsanzeiger

bekanntzu machen. .

Im Falle der Vorlegungdes Papiers ist die Zahlungssperreerstaufzuheben,

nachdemdemAntragstellerdieEinsichtnachMaßgabedes§. 1016 gestattetwordenist.

GegendenBeschluß,durchwelchendieJahlungssperreaufgehobenwird, findet

sofortigeBeschwerdestatt.
S. 1023.

Bezwecktdas Aufgebotsverfahrendie Kraftloserklärung einer Urkunde der im

§. 808 des BürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenArt, so findendie Vorschriftendes

§ 1006, des §.1009 Abs.3, des§.1017 Abs.2 Satz 2 undder88.1019—1022
entsprechendeAnwendung. Die Landesgesetzekönnenüber die Veröffentlichungdes
Aufgebots und der im §. 1017 Abs. 2, 3 und in den §§. 1019, 1020, 1022

vorgeschriebenenBekanntmachungensowie über die Aufgebotsfrist abweichendeVor=

schriftenerlassen.
S. 1024.

Bei Aufgeboten,welcheauf Grund der 88. 887, 927, 1104, 1112, 1162,

1170, 1171, 1269 des BürgerlichenGesetzbuchssowieauf Grund des §. 765 des
Handelsgesetzbuchsund des §. 110 des Gesetzes,betreffenddie privatrechtlichenVer=
hältnisseder Binnenschiffahrt,ergehen,könnendie Landesgesetzedie Art der Ver=
öffentlichungdesAufgebotsund desAusschlußurtheilssowiedieAufgebotsfristanders
bestimmen,als in den SS. 948, 950, 956 vorgeschriebenist.

Bei Aufgeboten,welcheauf Grund des 8. 1162 des BürgerlichenGesetzbuchs
ergehen,könnendie Landesgesetzedie Art der Veröffentlichungdes Aufgebots, des
Ausschlußurtheilsund des im §. 1017 Abs. 3 bezeichnetenUrtheils sowiedie Auf=
gebotsfristauchandersbestimmen,als in den§s. 1009, 1014, 1015, 1017 vor=
geschriebenist.

*

ZehntesBuch.

Schiedsrichterliches Verfahren.

S. 1025.
Die Vereinbarung,daß die Entscheidungeiner Rechtsstreitigkeitdurcheinen

oder mehrereSchiedsrichtererfolgensolle, hat insoweitrechtlicheWirkung, als die
Parteien berechtigtsind, über denGegenstanddesStreits einenVergleichzuschließen
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8. 1026.
Ein Schiedsvertragüber künftigeRechtsstreitigkeitenhat keinerechtlicheWirkung,

wenner nichtauf ein bestimmtesRechtsverhältnißunddieaus demselbenentspringenden
Rechtsstreitigkeitensichbezieht.

S.1027. ,
Ist nach den Bestimmungendes bürgerlichenRechts ein mündlich geschlossener

Schiedsvertraggültig, so kannjedePartei die Errichtungeiner christlichenUrkunde
über denVertrag verlangen.

8. 1028.
Ist in demSchiedsvertrageineBestimmungüber die ErnennungderSchieds—

richter nicht enthalten, so wird von jeder Partei ein Schiedsrichterernannt.

« 81099
Steht beiden Parteien die Ernennung von Schiedsrichtern zu, so hat die

betreibendePartei dem Gegner den Schiedsrichter schriftlich mit der Aufforderung
zu bezeichnen,binneneinereinwöchigenFrist seinerseitsein Gleicheszu thun.

Nach fruchtlosemAblaufe der Frist wird auf Antrag der betreibendenPartei
der Schiedsrichtervon demzuständigenGerichternannt.

8.1030.
Eine Partei ist andie durchsie erfolgteErnennungeinesSchiedsrichtersdem

Gegnergegenübergebunden,sobaldderselbedieAnzeigevonderErnennungerhaltenhat.

8. 1031
Wenn ein nicht in demSchiedsvertrag ernannterSchiedsrichterstirbt oderaus

einemanderenGrundewegfällt oderdieÜbernahmeoderdieAusführungdesSchieds=
richteramtsverweigert,so hat diePartei, welcheihn ernannthat, auf Aufforderung
des GegnersbinneneinereinwöchigenFrist einenanderenSchiedsrichterzu bestellen.
Nach fruchtlosemAblaufe der Frist wird auf Antrag der betreibendenPartei der
Schiedsrichtervon demzuständigenGerichternannt.

S. 1032.
Ein Schiedsrichterkannaus denselbenGründenund unter denselbenVoraus=

setzungenabgelehntwerden,welchezur AblehnungeinesRichtersberechtigen.
Die Ablehnungkannaußerdemerfolgen,wennein nichtin demSchiedsvertrag

ernannterSchiedsrichterdie Erfüllung seinerPflichtenungebührlichverzögert.
Frauen,) Minderjährige,Taube, Stummeund Personen,welchendie bürger=

lichenEhrenrechteaberkanntsind, könnenabgelehntwerden.
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S. 1033.
Der Schiedsvertragtritt außer Kraft, sofern nicht für den betreffendenFall

durcheineVereinbarungder Parteien Vorsorgegetroffenist:
1. wennbestimmtePersonenin demVertragezu Schiedsrichternernanntsind

und ein Schiedsrichterstirbt oder aus einem anderenGrunde wegfällt oder
die Übernahmedes Schiedsrichteramtsverweigertoder von demmit ihm
geschlossenenVertragezurücktrittoder die Erfüllung seinerEn un=
gebührlichverzögert;

2. wenndieSchiedsrichterdenParteien anzeigen,daß unter iin Stimmen=
gleichheitsichergebenhabe.

S. 1034. «
Die Schiedsrichterhabenvor Erlassungdes Schiedsspruchsdie Parteien zu

hörenund das demStreite zu GrundeliegendeSachverhältnißzu ermitteln,soweit
sie die Ermittelungfür erforderlicherachten.

In ErmangelungeinerVereinbarungder Parteien über das Verfahrenwird
dasselbevon denSchiedsrichternnachfreiemErmessenbestimmt.

8. 1036.
Die SchiedsrichterkönnenZeugen und Sachverständigevernehmen,wiche frei⸗

willig vor ihnen erscheinen.
Zur BeeidigungeinesZeugenoder einesSachverständigenund zur Abnahme

einesParteieidessind die Schiedsrichternicht befugt.

8.1036.
Eine von denSchiedsrichternfür erforderlicherachteterichterlicheHandlung,

zu derenVornahme dieselbennicht befugt sind, ist auf Antrag einer Partei, sofern
der Antrag für zulässigerachtetwird, von dem zuständigenGerichtevorzunehmen.

Dem Gerichte,welchesdie VernehmungoderBeeidigungeinesZeugen oder
einesSüchverstäudigenangeordnethat, stehenauchdie Entscheidungenzu, welcheim
Falle der Verweigerungdes ZJeugnissesoderdes Gutachtenserforderlichwerden.

§S.1037.
Die Schiedsrichterkönnendas Verfahren fortsetzenund den Schiedsspruch

erlassen,auch wenn die Unzulässigkeitdes schiedsrichterlichenVerfahrensbehauptet,
insbesonderewenn geltendgemachtwird, daß ein rechtsgültigerSchiedsvertragnicht
bestehe,daß der Schiedsvertragsich auf den zu entscheidendenStreit nicht beziehe
oderdaß ein Schiedsrichterzu denschiedsrichterlichenVerrichtungennicht befugtsei.

S.1038.
Ist der Schiedsspruchvon mehrerenSchiedsrichternzu “s so ist die

absoluteMehrheit der Stimmen entscheidend)sofern nicht derSchiedsvertrag ein
Anderes bestimmt.

Reichs-Gesetzbl. 1898. 93
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§1039
Der Schiedsspruchist unter Angabe des Tages der Abfassungvon den

Schiedsrichternzu unterschreiben,den Parteien in einervon den Schiedsrichtern
unterschriebenenAusfertigungzuzustellenund unter Beifügungder Beurkundungder
Justellung i= der — des zuständigenGerichtswiebethulshen.

S.1040.
Der Schitesprh hat unter denParteien dieWirkungeneinesgechertenen

gerichtlichenUrtheils.
S. 1041.

Die Aufhebungdes Schiedsspruchskannbeantragtwerden:
1. wenn das Verfahrenunzulässigwarf
2. wenn der SchiedssprucheinePartei zu einerHandlungverurtheilt, deren

Vornahmeverbotenist
3. wenn die Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetzever=

treten war, sofern sie nicht die Prozeßführungausdrücklichoder still=
schweigendgenehmigthat;

4. wennderPartei in demVerfahrendas rechtlicheGehörnichtgewährtwar;
5. wennder Schiedsspruchnichtmit Gründenversehenist;
6. wenn die Voraussetzungenvorliegen, unter welchenin den Fällen der
Nr. 1—6 des §. 580 dieRestitutionsklagestattfindet.
Die Aufhebungdes Schiedsspruchsfindetaus denunterNr. 4) 5 erwähnten

Gründennicht statt, wenndie Parteien ein Anderesvereinbarthaben.

8 1042.
Aus demSchiedsspruchefindet die Zwangsvollstreckungnur statt, wennihre

Julässigkeitdurchein Vollstreckungsurtheilausgesprochenist.
Das Vollstreckungsurtheilist nicht zu erlassen,wenn ein Grundvorliegt, aus

welchemdie Aufhebungdes Schiedsspruchsbeantragtwerdenkann.

F.1043.
« Nach Erlassungdes stenferhen kann die Aufhebungdes Schieds=

spruchsnur aus den im §. 1041 Nr. 6 bezeichnetenGründen und nur dann beantragt
werden,wennglaubhaftgemachtwird, daß die Partei ohne ihr Verschuldenaußer
Kürt gewesen*sf den isichungegn in dem früherenVerfahrengene zu
machen. » , »

S. 1044.
Die Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchsist im Falle des vorstehenden

Paragraphenbinnender Nothfrist einesMonats zu erheben.
Die Frist beginnt mit demTage, an welchemdie Partei von dem Auf=

hebungsgrundeKenntniß erhaltenhat, jedochnichtvor eingetretenerRechtskraftdes
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Vollstreckiingsurtheils.NachAblaufvonzethahren,vondemTagederRechtsi
kraft des Urtheils an gerechnet,ist die Klage unstatthaft.

Wird der Schiedsspruchaufgehoben,so ist zugleich die Aufhebung des
Vollstreckungsurtheilsauszusprechen.

PffuNON HUM TSNNOTT
Für die gerichtlichenEntscheidungeniber.die 34 oder die Ablehnung

einesSchiedsrichtersoder über das Erlöscheneines Schiedsvertragsoder über die
Anordnung der von den Schiedsrichternfür erforderlicherachtetenrichterlichen
Handlungenist das Amtsgerichtoder das Landgerichtzuständig,welchesin einem
schriftlichbenSchiedsvertragals solchesbezeichnetist, und in Ermangelung einer der=
artigenBezeichnungdas Amtsgerichtoder dasLandgericht, welchesfür die gericht=
liche Geltendmachungdes Anspruchs zuständigsein würde.

Die Entscheidungkann ohne vorgängigemündlicheVerhandlung erfolgen.
Vor der Entscheidungist der Gegnerzu hören.

Gegendie Entscheidungfindet sofontige.Beeschmerdestatt.

S.1046.
Das im §. 1045 Abs. 1 bezeichneteGerichtist auchfür dieKlagenzustandig—

welchedie Unzulässigkeitdes schiedsrichterlichenVerfahrens, die Aufhebung eines
Schiedsspruchsoderdie Erlassungdes Vollstreckungsurtheilszum tss haben

« - §1047 .« « ""
Unter mehrerennachdengz 1045, 1046 zuständigenGerichtenist nb bleibt

dasjenigeGericht zuständig,an welchessich zuersteine pietmoder dasSchieds
gericht(5 1039)ghthpe hat.

8 1048.
Auf Schiedsgerichte,welchein gesetzlichstatthafterWeisedurchletztwilligeoder

anderenichtauf VereinbarungberuhendeVerfügungenangeordnetwerden,findendie
BestimmungendiesesBuchs entsprechendeAnwendung. .-
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Konkursordnung.

ErstesBuch.
Konkursrecht.

Erster Titel.
AllgemeineBestimmungen.

» §.1.
Das Konkursverfahrenumfaßtdas gesammte,einerZwangsvollstreckungunter=

liegendeVermögendes Gemeinschuldners,welchesihm zur Zeit der Eröffnungdes
Verfahrensgehört(Konkursmasse).

Die im §. 811 Nr. 4, 9 der Civilprozeßordnungund im §. 20 des Gesetzes
über das Postwesendes DeutschenReichsvom 28. Oktober1871 vorgesehenenBe=
schränkungenkommenim Konkursverfahrennichtzur Anwendung.

Zur Konkursmassegehörenauchdie Geschäftsbücherdes Gemeinschuldners.
Gegenstände,die nichtgepfändetwerdensollen, gehörennichtzurKonkursmasse.

--« F. 2.
Wird bei demGüterstandeder allgemeinenGütergemeinschaft,der Errungen=

schaftsgemeinschaftoder der Fahrnißgemeinschaftdas Konkursverfahrenüber das Ver=
mögendes Ehemannseröffnet,so gehörtdas Gesammtgutzur Konkursmasse;eine
AuseinandersetzungwegendesGesammtgutszwischendenEhegattenfindetnichtstatt.

Durch das Konkursverfahrenüber das Vermögender Ehefrau wird das Ge=
sammtgutnicht berührt.

DieseVorschriftenfindenbei der fortgesetztenGütergemeinschaftmit der Maß=
gabe Anwendung,daß an die Stelle des Ehemannsder überlebendeEhegatte,an
die Stelle der Ehefraudie Abkömmlingetreten.

S. 3.
Die Konkursmassedient zur gemeinschaftlichenBefriedigungaller persönlichen

Gläubiger, welcheeinenzur Jeit der Eröffnungdes VerfahrensbegründetenVer=
mögensanspruchan den Gemeinschuldnerhaben(Konkursgläubiger).
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Unterhaltsansprüche,die nach den Ss. 1351, 1360, 1361, 1578—1583,
1586, 1601—1615, 1708—1714 des BürgerlichenGesebbuchegegendenGe.
meinschuldmerbegründetsind, sowie die sichaus den§§. 1715, 1716 desBürgerlichen
GesetzbuchsergebendenAnsprüchekönnenfür die Zukunft nurgeltend gemachtwerden,
soweitder Gemeinschuldnerals Erbe des Verpflichtetenhaftet.

# F. 4.
Ein Anspruchauf abgesonderteBefriedigungaus Gegenständen,welchezur

Konkursmassegehören,kannnur in denvon diesemGesetzezugelassenenFällen geltend
gemachtwerden.

Die abgesonderteBefriedigung erfolgt unabhängigvom Konkursverfahren.

S. 5.
AusländischeGläubigerstehendeninländischengleich.
Unter JustimmungdesBundesrathskanndurchAnordnungdesReichskanzlers

bestimmtwerden,daß gegeneinenausländischenStaat, sowiedessenAngehörigeund
ihre Rechtsnachfolgerein Vergeltungsrechtzur Anwendunggebrachtwird.

S. 6.
Mit der Eröffnungdes Verfahrensverliert derGemeinschuldnerdie Befugniß,

seinzurKonkursmassegehörigesVermögenzuverwaltenund überdasselbezuverfügen.
Das Verwaltungs=und Verfügungsrechtwird durcheinenKonkursverwalter

ausgeübt.
.17:.

Rechtshandlungen,welcheder Gemeinschuldnernach der Eröffnungdes Ver=
fahrensvorgenommenhat, sind den Konkursgläubigerngegenüberunwirksam;die
Vorschriftender Ss. 892, 893 des BürgerlichenGesetzbuchsbleibenunberührt.

Dem anderenTheile ist die Gegenleistungaus der Masse zurückzugewähren,
soweitletzteredurchdieselbebereichertist.

Hat der GemeinschuldnerRechtshandlungenam Lage der Eröffnungdes Ver=
fahrensvorgenommen,so wird vermuthet,daß sie nachder Eröffnungvorgenommen
wordensind.

S. 8.
Eine Leistung,welcheauf einezur Konkursmassezu erfüllendeVerbindlichkeit

nachder Eröffnungdes Verfahrensan denGemeinschuldnererfolgt ist, befreitden
ErfüllendendenKonkursgläubigerngegenübernur insoweit,als das Geleistetein die
Konkursmassegekommenist.

War die Leistungvor der öffentlichenBekanntmachungder Eröffnungerfolgt,
so ist der Erfüllende befreit, wenn nicht bewiesenwird, daß ihm zur Zeit der
Leistungdie Eröffnungdes Verfahrensbekanntwar.

War die Leistungnach der öffentlichenBekanntmachungerfolgt, so wird der
Erfüllendebefreit, wenn er beweist,daß ihm zur Zeit der LeistungdieEröffnung
des Verfahrens nicht bekanntwar.
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.« §q . .

Die AnnahmeoderAssschlegre einervor derEröffnungdesVerfahrens dem
GemeinschuldnerangefallenenErbschaft, sowie eines vor diesemJeitpunkte dem Ge=
meinschuldnerangefallenenVermächtnissessteht nur dem Gemeinschuldnerzu. Das
Gleichegilt von der Ablehnungder fortgesetztenGütergemeinschaft.

S. 10.
Rechtsstreitigkeitenüber das zurKonkursmassegehörigeVermbgen welchezur

Zeit der Eröffnung des Verfahrens für den Gemeinschuldneranhängig sind, können
in der Lage, in welchersie sichbefinden,von demKonkursverwalteraufgenommen
werden. Wird die Aufnahmeverzögert,so kommendie Bestimmungendes §. 239
der Civilprozeßordnungzur entsprechendenAnwendung.

Lehnt der Verwalter die Aufnahme des Rechtsstreitsab, so kann sowohl der
Gemeinschuldnerals der Gegnerdenselbenaufnehmen. «

Rechtsstreitigkeiten,welchegegendenGemeinschuldneranhängigund auf Aus=
sonderungeinesGegenstandesaus derKonkursmasseoderauf abgesonderteBefriedigung
gerichtetsind oder einenAnspruchbetreffen,welcherals Masseschuldzu erachtenist,
könnensowohlvon demKonkursverwalterals von demGegneraufgenommenwerden.

ErkenntderVerwalter denAnspruchsofort.an, so fallen ihm dieProzeßkosten
nicht zur Last.

§5.12.
Konkursgläubigerkönnenihre Forderungenauf Sicherstellungoder Befrie=

digungaus der Konkursmassenur nachMaßgabe der Porschriftn für das Konkurs
verfahrenverfolgen.

. §13
Ein gegenden GemeinschuldnerbestehendesVeräußerungsverbotder in den

88.135, 136 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenArt ist denKonkursgläubigern
* unwirksam;jwirksambleibt jedocheinebei der ###zstslsssssün in *#

unbeweglicheVermögenerfolgteBeschlagnahme.

S.14.
Wahrend der 82 des KonkursverfahrensfindenArresie undJwangs=

vollstreckungenzu Gunsteneinzelner Konkursgläubigerwederin das zurKonkursmasse
gehörigenochin das sonstigeVermögendes Gemeinschuldnersstatt.

In Ansehungder zur KonkursmassegehörigenGrundstücke,sowieder für den
emeinchurznereingetragenenRechteanGrundstückenoder an eingetragenenRechten
kann währendder Dauer des KonkursverfahrenseineVormerkungauf Grund einer
einstweiligenVerfügung zu Gunsten einzelnerKonkursgläubigernicht eingetragen
werden. Das Gleichegilt von der EintragungeinerVormerkungin Ansehungeines
Schiffspfandrechts.
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- -- §—.-««1«5.- « -
Rechtean denzur KonkursmassegehörigenGegenständen,sowieVorzugsrechte

und Jurückbehaltungsrechtein AnsehungsolcherGegenständekönnennachder Eröff=
nungdesVerfahrensnichtmit WirksamkeitgegenüberdenKonkursgläubigernerworben
werden,auchwennder Erwerb nicht auf einerRechtshandlungdesGemeinschuldners
beruht. Die Vorschriftender I§s.878, 892, 893 und des §. 1260 Abs. 1 des
BürgerlichenGesetzbuchsbleibenunberührt.

- §.16.T— «-
Befindetsichder Gemeinschuldnermit Dritten in einemMiteigenthume,in

einerGesellschaftoder in einer anderenGemeinschaft,so erfolgt die Theilung oder
sonstigeAuseinandersetzungaußerhalbdes Konkursverfahrens.
« Eine Vereinbarung,durchwelchebei einerGemeinschaftnachBruchtheilendas

Recht, die Aufhebung der Gemeinschaftzu verlangen, für immer oder auf Zeit aus=
geschlossenoder eine Kündigungsfristbestimmtwordenist, wirkt nicht gegendie
Konkursmasse.Das Gleichegilt von einerAnordnungdiesesInhalts, die ein Erb=
lasserfür die GemeinschaftseinerErben getroffenhat. «

Zweiter Titel.
Erfuͤllung der Rechtsgeschaͤfte.

M.
Wennein zweiseitigerVertrag zur Zeit der Eröffnung des Konkursverfahrens

vondem Gemeinschuldnerund von dem anderenTheile nicht odernichtvollständig
erfüllt ist, so kannderKonkursverwalteran Stelle desGemeinschuldnersdenVertrag
erfüllenund dieErfüllung von demanderenTheileverlangen.

Der Verwalter muß auf Erfordern des anderenTheils, auch wenn die Er=
füllungszeitnoch nicht eingetretenist, demselbenohneVerzug erklären,ob er die
Erfüllung verlangenwill. Unterläßt er dies, so kann er auf der Erfüllung nicht
bestehen. s. -

§.18.
War die Lieferung von Waaren, welcheeinenMarkt- oderBörsenpreis haben,

genauzu einer festbestimmtenJeit oderbinneneiner festbestimmtenFrist bedungen,
und tritt die Jeit oderder Ablauf derFrist erstnachderEröffnungdesVerfahrens
ein, so kannnicht die Erfüllung verlangt,sondernnur eineForderungwegenNicht=
erfüllunggeltendgemachtwerden.

Der Betrag dieserForderungbestimmtsichdurchdenUnterschiedzwischendem
Kaufpreiseund demjenigenMarkt= oder Börsenpreise, welcheran dem Orte der Er=
füllung oder an dem für denselbenmaßgebendenHandelsplatze sich für die am
zweitenWerktagenachder EröffnungdesVerfahrensmit der bedungenenErfüllungs=
zeit geschlossenenGeschäfteergiebt.
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Ist ein solcherMarkt- oder Börsenpreisnicht zu ermitteln, so findet die

Bestimmungdes erstenAbsatzeskeineAnwendung.

(5. 19.
War demGemeinschuldnerein von ihm gemietheteroder gepachteterGegen=

stand vor der Eröffnung des Verfahrensüberlassen,so kann sowohl der andere
Theil als derVerwalterdasMieth- oderPachtverhältnißkündigen.Die Kündigungs=
frist ist, falls nicht eine kürzereFrist bedungenwar, die gesetzliche.Kündigt der
Verwalter, so ist der andereTheil berechtigt,Ersatzdes ihm durchdie Aufhebung
des Vertrags entstehendenSchadenszu verlangen.

P.20.
War demGemeinschuldnerein von ihm gemietheterodergepachteterGegenstand

zur Zeit der Eröffnungdes Verfahrensnochnicht überlassen,so kann der andere
Theil von demVertragezurücktreten.

Auf Erforderndes Verwalters muß der andereTheil demselbenohneVerzug
erklären,ob er von demVertragezurücktretenwill. Unterläßter dies, so kommen
die Bestimmungendes §. 17 zur Anwendung.

m
Hatte der Gemeinschuldnereinen von ihm vermiethetenoder verpachteten

GegenstanddemMiether oderdemPöächtervor der Eröffnungdes Verfahrensüber=
lassen,so ist derMieth- oderPachtvertragauchderKonkursmassegegenüberwirksam

Im Falle der Vermiethungoder der Verpachtungeines Grundstücks,sowie
im Falle der Vermiethungvon Wohnräumenoder anderenRäumen ist jedocheine
Verfügung, die der Gemeinschuldnervor der Eröffnung desVerfahrens über den auf
die spätereJeit entfallendenMieth= oderPachtzins getroffenhat, insbesonderedie
Einziehungdes Mieth, oder Pachtzinses,der Konkursmassegegenübernur insoweit
wirksam, als sich die Verfügung auf den Mieth- oder Pachtzins für das zur Zeit
der Eröffnung des Verfahrens laufendeund das folgendeKalendervierteljahrbezieht.
Soweit die Entrichtung des Mieth= oder Pachtzinsesder Konkursmassegegenüber
wirksamist, kann der Miether oder der Pächter gegendie Mieth oderPachtzins=
forderungderKonkursmasseeineihm gegendenGemeinschuldnerzustehendeForderung
aufrechnen.

Eine von dem Konkursverwaltervorgenommenefreiwillige Veräußerungdes
von dem Gemeinschuldnervermiethetenoder verpachtetenGrundstückswirkt, sofern
das GrundstückdemMiether oder dem Pächter vor der Eröffnungdes Verfahrens
überlassenwar, auf das Mieth. oderPachtverhältnißwie eineJwangsversteigerung.

P.22.
Ein in demHaushalte, WirthschaftsbetriebeoderErwerbsgeschäftedesGemein=

schuldnersangetretenesDienstverhältnißkann von jedemTheile gekündigtwerden.
Die Kündigungsfristist, falls nicht einekürzereFrist bedungenwar, die gesetzliche.
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Kündigt der Verwalter,soist derandere Theil berechtigt,Ersatzdes ihm
durchdie Aufhebungdes DienstverhältnissesentstehendenSchadenszu verlangen.

Ein von demGemeinschuldnerertheilterAuftrag erlischtdurchdie Eröffnung
des Verfahrens, es sei denn, daß der Auftrag sichnicht auf das zur Konkursmasse
gehörigeVermögenbezieht.Erlischt derAuftrag, so finden die Vorschriftendes
§. 672 Satz 2 unddes §. 674des BürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt, wennsich Jemanddurch einenDienstvertragoder einen
Werkvertragverpflichtethat, ein ihm von demGemeinschuldnerübertragenesGeschäft
für diesenzu besorgen.

8y04 er

S24.
ze««-«:·’:JstzuxztSicherungseineszAnspruchs-ansEinräumungoderAufhebnngeines
Rechts an einem Grundstückedes Gemeinschuldnersoder an einem für den Gemein=
schuldnereingetragenenRechteoder zur Sicherungeines Anspruchsauf Aenderung
des Inhalts oderdes Ranges einessolchenRechtseineVormerkungim Grundbuch
eingetragen,so kannderGläubigervon demKonkursverwalterdieBefriedigungseines
Anspruchsverlangen. Das Gleiche gilt, wenn in Ansehung einesSchiffspfandrechts
eineVormerkungim Schiffsregistereingetragenist.
— ,-’- ·§;25.
»H;,-;-.,,Soweit,·xücksichtlicheinzelner,durc)»die-§§.18—424nichtbetroffenechchtsi
verhältnissedas bürgerlicheRecht besondereBestimmungenüber die Wirkung der
EröffnungdesKonkursverfahrensenthält,kommendieseBestimmungenzur Anwendung.
84 — — .,-c.hy, «110 110177 I

Weunn in Folge der EröffnungdesKonkursverfahrensdie Nichterfüllungeiner
Verbindlichkeitoder dieAufhebungeinesRechtsverhältnissesdes Gemeinschuldners
eintrikt,soist der andereTheil nichtberechtigt,dieRückgabeseinerin das Eigen=
thumdesGemeinschuldnersübergegangenenLeistungausderKonkursmassezuverlangen.
Er kanneineForderungwegenderNichterfüllungoder derAufhebungnur als
Konkursgläubigergeltendmachen,soweit ihm nicht ein Anspruchauf abgesonderteIstetigungeooq «-
""«E·r«l"ischt«einvondeinGemeinfchuldnerertheilterAnftragodereinDienstsoder
Werkvertragder im §. 23 Abs. 2 bezeichnetenArt in Folge derEröffnungdes Ver—
fahrens,so ist der andereTheil in Ansehungder nachderEröffnungdesVerfahrens
entstandenenErsatzansprücheimFalle des §. 672 Satz 2 desBürgerlichenGesetzbuchs

Massgläubiger,imFalle des§. 674desBürgerlichenGesetzbuchsKonkursgläubiger.

1hN . ,.« 204 1# 1/0 8. 28. "«

Wird einenach§F.705 desBürgerlichenGesetzbuchseingegangeneGesellschaft
durchdie Eröffnungdes Konkursverfahrensüber das VermögeneinesGesellschafters

Reichs=Gesetzbl.1898. 94

n
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aufgelöst,so ist der geschäftsführendeGesellschafterin Ansehungder Ansprüche,
welcheihm aus der einstweiligenFortführungderGeschäftenach§. 728 Satz 2 des
BürgerlichenGesetzbuchszustehen,Massegläubiger,in Ansehungder ihmnach§. 729
des BürgerlichenGesetzbuchszustehendenAnsprüche,unbeschadetder *— des

51,/ Konkursgläubiger.

Dritter Titel.
Anfechtung.

F. 29.
Rechtshandlungen,welchevor der Eröffnung des Konkursverfahrensvor=

genommensind, könnenals denKonkursgläubigerngegenüberunwirksam* Biz=
gabeder folgendenBestimmungenangefochtenwerden.

S. 30.
Anfechtbar sind: « " «
1. die nach der Jahlungseinstellungoder dem Antrage#it Eröffnungdes

Verfahrensvon demGemeinschuldnereingegangenenRechtsgeschäfte,durch
derenEingehungdie Konkursgläubigerbenachtheiligtwerden,wenn dem
anderenTheile zu der Jeit, als er das Geschäfteinging,die Jahlungs=
einstellungoder der Eröffnungsantragbekanntwar) sowie die nach der

JahlungseinstellungoderdemEröffnungsantrageerfolgtenRechtshandlungen,
welcheeinemKonkursgläubigerSicherung oder Befriedigunggewähren,
wenn dem Gläubiger zu der Zeit, als die Handlung erfolgte, die

Sahlungseinstellung oderder Eröffnungsantragbekanntwar;
2 die nach der Bahlungseinstellungoderdem Antrage auf Eröffnung des

Verfahrensoder in den letztenzehnTagen vor derZahlungseinstellung
oder demEröffnungsantrageerfolgtenRechtshandlungen,welcheeinem

KonkursgläubigereineSicherungoderBefriedigunggewähren,die er nicht
odernicht in derArt odernicht zu derZeit zu beanspruchenhatte, sofern
er nicht beweist,daß ihm zur Zeit der Handlung wederdie Zahlungs=
einstellungund der Eröffnungsantrag,noch eine Absicht des Gemein=
schuldners,ihn vor denübrigenGläubigernzu begünstigen,bekanntwar.

S. 31
Anfechtbarsind:
1. Rechtshandlungen)welcheder Gemeinschuldnerin der demanderenTheile

bekanntenAbsicht,seineGläubiger zu benachtheiligen,vorgenommenhat;
2. die in demletztenJahre vor der Eröffnungdes Verfahrensgeschlossenen,

entgeltlichenVerträge des Gemeinschuldners
mit seinemEhegatten,vor oderwährendder Ehe,
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mit seinenoderseines Ehegatten Verwandtenin auf und ab=
steigenderLinie, mit seinenoder seinesEhegattenvoll- und halb=
bürtigenGeschwistern,odermit demEhegatteneinerdieserPersonen,

sofern durch den Abschlußdes Vertrages die Gläubiger desGemein=
schuldnersbenachtheiligtwerdenund der andereTheil nicht beweist,daß
ihm zur Zeit desVertragsabschlusseseine AbsichtdesGemeinschuldners,

die Gläubigerzu benachtheiligen,nicht bekanntwar.

S. 32.
Anufechtbarsind: -.

1. die in dem letztenJahre vor der Eröffnungdes Verfahrensvon dem
GemeinschuldnervorgenommenenunentgeltlichenVerfügungen,sofernnicht
dieselbengebräuchlicheGelegenheitsgeschenkezum Gegenstandehatten;

2. die in den letztenzweiJahren vor derEröffnungdes Konkursesvon dem
GemeinschuldnervorgenommenenunentgeltlichenVerfügungenzu Gunsten

seinesEhegatten. « « ." «
§.33. —-

Rechtshandlungen, welchefrüher als sechsMonate vor der Eröffnungdes
Verfahrens erfolgt sind, könnenaus dem Grunde einer Kenntniß der Zahlungs=
einstellungnichtangefochtenwerden. « « «

J. §.34. .
Wechselzahlungendes Gemeinschuldnerskönnenauf Grund des 8. 30 Nr. 1

von demEmpfänger nicht zurückgefordertwerden, wenn nach Wechselrechtder

Empfängerbei Verlust des WechselanspruchsgegenandereWechselverpflichtetezur

Annahmeder Jahlung verbundenwar.
Die gezahlteWechselsummemuß von demletztenWechselregreßschuldneroder,

falls derselbedenWechselfür Rechnungeines Dritten begebenhatte, von diesem

erstattetwerden,wenn dem letztenWechselregreßschuldneroder demDritten zu der

Zeit, als er den Wechselbegaboder begebenließ, einer der im §. 30 Nr.1

erwähntenUmständebekanntwar.
S. 35. «

Die Anfechtungwird dadurchnichtausgeschlossen,daß für die anzufechtende

Rechtshandlungein vollstreckbarerSchuldtitel erlangt, oder daß dieselbedurch

IwangsvollstreckungoderdurchVollziehungeinesArresteserwirktwordenist.

S. 36.
Das Anfechtungsrechtwird von demVerwalter ausgeübt.

S. 37.
Was durch die anfechtbareHandlung aus dem Vermögen des Gemein=

schuldnersveräußert,weggegebenoderaufgegebenist, muß zur Konkursmassezurück=

gewährtwerden.
94“
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Der gutgläubigeEmpfänger einerunentgeltlichenLeistunghat dieselbenursoweitzurückzugewähren,als er durchsiebereichert t.

Die Gegenleistungist ausder Konkursmassezu erstatten,soweit sie sichinderselbenbefindet,odersoweitdieMasse um ihrenWerth bereichertist. Darüberhinaus kannein Anspruchnur als Konkursforderunggeltendgemachtwerden.

Wenn der Empfängereiner anfechtbarenLeistungdasEmpfangene“zurück.gewährt,sotritt seineForderungwiederin Kraft. 1321ue ##did
** N s«»- § 40. »«- «.«--,.««:-«,«-Jf

Die gegenden ErblasserbegründeteAnfechtungfindet gegendenErben statt.Gegen einen anderen Rechtsnachfolgerdesjenigenzwelchem gegenüber dieanfechtbareHandlung vorgenommenist, findet die gegendenletzteren begründeteAnfechtungstatt: .7.-
.. 1. wennihm zur Seit seines Erwerbes die Umstände, welchedie Aufecht=barkeit des ErwerbesseinesRechtsvorgängebegründen,bekanntwaren2 wenner zu denim §. 31 Nr.2 genanntenPersonen.gehört,esseideng,daßihmzurZeit seinesErwerbesdieUmstände,welchedieAnfechtbarkeitdes ErwerbesseinesRechtsvorgängersbegründen,unbekanntwaren)3. wennihmdas Erlangteunentgeltlichzugewendetworden ist. »Im Falle desAbs. 2 Nr. 3 findet auf die HaftungdesRechtsüachfolgersdieBestimmungdes§. 37 Abs.2 Anvendung. * r Am/9 730ihühsursd

1 NBNS ENNHID 794 5uDH¾
10S###öum 31•11—I19/00204|1936

Die Anfechtungkannnur binnenJahiesfristseit derEröffnungdes Ver=fahrenserfolgen.Auf denLauf derFristfindendie für die VerjährunggeltendenVorschriftendes §.203 Abs. 2 und des §.207 des BärgerlichenGesetzbuchsent=sprechendeAnwendung. Die AnfechtungnachP 31Nr. 1 ist ausgeschlossen,wennseit der Vornahmeder HandlungdreißigJahre verstrichensind.
Ist durchdie anfechtbareHandlung eineVerpflichtungdes Gemeinschuldnerszu einerLeistungbegründet,sokann der Konkursverwalterdie Leistungverweigern,auchwenndie AnfechtungnachAbs. 1 ausgeschlofsenist. chagunbor#llladannuls

§. 42.
Die Vorschriftenüberdie Anfechtungder vorder Eröffnungdes Verfahrens vor=genommenenRechtshandlungengelten auch für die AnfechtungvonRechtshandlungen,die nach der Eröffnung des Verfahrens vorgenommenworden sind, sofern diesenachden§§.892, 893 des BürgerlichenGesetzbuchsden Konkursgläubigerngegenüberwirksamsind. Die Frist für die Ausübung desAnfechtungsrechtsbeginntmit derVornahmeder Rechtshandlung. .9J170117Hur-



——·62:1——
1:-««,·"st-1««·;

,;-—i--.:--,.-Besitzes-STIM-«-
Aussonderung.

k-.. .,««·.—".«.»§43 ,«.-« .-·

quasi-»DieAnsprüche-«7aufs«Aussonderungeines-demGemeinschuldnernicht gehörigenGegenstandesaus der Konkursmasseauf Grundeines dinglichen oderpersönlichenRechts bestimmensich nachden außerhalbdesKonkursverfahrensgeltendenGesetzen.
Ilddhsan n# 341brlzS. HOT D ND 37120# 4 .1

Der Verkäufer oderEinkaufskommissionärkann Waaren, welche von einemanderenOrte an denGemeinschuldnerabgesendetund von demGemeinschuldnernochnichtvollständigbezahltsind, zurückfordern,sofernnichtdieselbenschonvor derEröffnung des Verfahrensan demOrte derAblieferung angekommenund in denGewahrsamdesGemeinschuldnersoder einer anderenPersonfür ihn gelangt sind.Die Bestimmungen des § 17 finden Anwendung.
atdngn 89in Zchak 334 105„rdnsf,e "-«

Die Ehefraudes GemeinschuldnerskannGegenstände,welche sie währendderEhe erworbenhat, nur in Anspruchnehmen)wennsiebeweist, daß dieselbennichtmitMitteln des Gemeinschuldnerserworbensind. «-"" «

Sind Gegenstände,derenAussonderungaus derKonkursmassehätte beanspruchtwerdenkönnen,vor der EröffnungdesVerfahrensvon demGemeinschuldnerodernachder EröffnungdesVerfahrensvon demVerwalterveräußertworden,so ist derAussonderungsberechtigtebefugt, die Abtretungdes Rechts auf dieGegenleistung,soweitdiesenochaussteht,zu verlangen. Er kanndie Gegenleistungaus derMassebeanspruchen,soweitsie nachderEröffnung des Verfahrenszu derselbeneingezogen

rtt 77

wordenist

«.. Fünfter Titel.
Absonderung.

«
«-l.«

Zur abgesondertenBefriedigungdienendie Gegenstände,welcheder Iwangs=vollstreckungin das unbeweglicheVermögenunterliegen,für diejenigen,welcheneinRechtauf Befriedigungaus denselbenzusteht. ««----·J

»H-,...,- -§—««48« -.. s-
k-·.::-;.)«Gläiibigekr,-welche.saneiiiem.zurKonkursmassegehörigenGegenstandein durchRechtsgeschäftbestelltesPfandrecht haben, könnenaus den ihnen verpfändetenGegen=
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ständenabgesonderteBefriedigungwegenihrer Pfandforderungverlangen, zunächst
wegender Kosten,dann wegender zuletztwegendesKapitals.

§ 49.
Den im §. 48 bezeichnetenPfandgläubigernstehengleich:
1. dieReichskasse,die Staatskassenund die Gemeinden)sowie die Amts.,

Kreis- undProvinzialverbändewegenöffentlicherAbgaben, in Ansehung
der zurückgehaltenenoderin Beschlaggenommenenzoll undsteuerpflichtigen
Sachen;

2. diejenigen,welchean gewissenGegenständenein gesetzlichesoderein durch
Pfändung erlangtesPfandrechthaben; das dem Vermietherund dem
Verpächternach den 8§. 559, 581, 585 des BürgerlichenGesetzbuchs
zustehendePfandrecht kann in AnsehungdesMieth- oder Pachtzinsesfür
einefrühereZeit als das letzteJahr vor der EröffnungdesVerfahrens,
sowie in Ansehungdes dem Vermietheroder dem Verpächterin Folge
der Kündigung des Verwalters entstehendenEntschädigungsanspruchsnicht
geltendgemachtwerden;das PfandrechtdesVerpächterseineslandwirth=
schaftlichenGrundstücksunterliegt in Ansehungdes Pachtzinsesder Be=
schränkungnicht;

3. diejenigen,welcheetwaszum Nutzeneiner Sacheverwendethaben,wegen
des den noch vorhandenenVortheil nicht übersteigendenBetrags ihrer
Forderungaus der Verwendung,in Ansehungder zurückbehaltenenSache;

4. diejenigen,welchen nach dem Handelsgesetzbuchein Ansehunggewisser
Gegenständeein Jurückbehaltungsrechtzusteht.

Ddie im Abs.1 Nr. 1 bezeichnetenRechtegehendenim Abs.1 Nr. 2—4 und
den im F. 48 bezeichnetenRechtenvor.

S. 50.
Wer nach der Eröffnung desKonkursverfahrensoder mit Kenntniß des

Eröffnungsantragesoder der Zahlungseinstellungeine Konkursforderungdem im
Auslande wohnendenInhaber eines zurKonkursmasse gehörigenGegenstandesoder
in der Absicht, daß dieserdie Forderungerwerbe,einerMittelspersonabtritt, ist
verpflichtet,zur Konkursmasseden Betrag zu ersetzen,welcherderselbendadurch
entgeht,daß derInhaber für dieForderungnachdemRechtedesAuslandesentgegen
denBestimmungendiesesGesetzeseinAbsonderungsrechtan demGegenstandeausübt.
Die Vorschriftdes §. 33 findetentsprechendeAnwendung.

g.51.
Wer sich mit dem Gemeinschuldnerin einemMiteigenthume,in einerGe=

sellschaftoder in einer anderenGemeinschaftbefindet, kann wegender auf ein solches
Verhältnißsich gründendenForderungenabgesonderteBefriedigungaus dembei der
Theilung odersonstigenAuseinandersetzungermitteltenAntheiledesGemeinschuldners
verlangen.
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S59
Die BefriedigungderLehen.,Stammguts-oderFamilienfideikommiß-Gläubiger

erfolgtabgesondertaus demgehen, StammguteoderFamilienfideikommisseaachden
Vorschriftender Landesgesetze.

SechsterTitel.
Aufrechnung.

S. 53.
Soweit ein Gläubiger zu einer Aufrechnungbefugt ist, braucht er seine

Forderungim Konkursverfahrennicht geltendzu machen.

F. 54.
Die Aufrechnungwird nichtdadurchausgeschlossen,daß zur Zeit derEröffnung

desVerfahrensdie aufzurechnendenForderungenoderdie einevon ihnennochbetagt
odernochbedingtwar, oder die Forderungdes Gläubigers nicht auf einenGeld=
betraggerichtetwar.

Eine betagteForderungdes Gläubigersist zum Jweckeder Aufrechnungnach
der Vorschrift des §. 65 zu berechnen.

Zum Jweckeder AufrechnungeineraufschiebendbedingtenForderungbei dem
Eintritte der Bedingungkann der GläubigerSicherstellunginsoweitverlangen, als
die Forderungder von ihm einzuzahlendenSchuld gleichkommt.

Eine nichtauf Geld gerichteteForderungdes Gläubigers ist zum Jweckeder
— nachdenVorschriftender . 69, 70 zu berechnen.

. 55.
Eine Aufrechnungim Konkursverfahrenist unzulässig:
1. wennJemandvor odernachderEröffnungdesVerfahrenseineForderung

an denGemeinschuldnererworbenhat und nachder Eröffnungetwaszur
Masseschuldiggewordenist;
wenn Jemand dem Gemeinschuldnervor der Eröffnung des Verfahrens
etwas schuldig war und nach derselbeneine Forderung an den Gemein=
schuldnererworbenhat, auch wenn dieseForderungvor en Eröffnung
für einenanderenGläubigerentstandenwar;

3. wennJemand vor der Eröffnung des Verfahrens dem — —
etwas schuldigwar und eineForderung an denGemeinschuldnerdurchein
Rechtsgeschäftmit demselbenoderdurchRechtsabtretungoderBefriedigung
einesGläubigerserworbenhat, falls ihm zur Zeit desErwerbesbekannt
war, daß derGemeinschuldnerseineZahlungeneingestellthatte, oderdaß
die Eröffnungdes Verfahrensbeantragtwar. Die Vorschriftdes F. 33
findetentsprechendeAnwendung. -

»h-
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Die Aufrechnungist zulässig,wenn der Erwerber zur Übernahme
der Forderungoderzur BefriedigungdesGläubigers verpflichtetwar und
zu der Zeit, als erdie Verpflichtungeinging,weder von der Jahlungs=
einstellungnochvon demEröffnungsantrageKenntnißhatte.

Die Bestimmungdes§. 50 findet entsprechendeAnwendungauf den Fall,
daß ein im AuslandewohnenderSchuldnernach demRechtedes Auslandeseine
nach §. 55 unzulässigeAufrechnungmit der ihm abgetretenenKonkursforderung
vornimmt. "»"sz »Y· '

« ..« 1 uil 5##n13410

Siebenter Titel.

uMassegläubiger. ro hunnch0

D 4#Shinm « « §«157.. n Snnddde0 Gaun 1940

Aus der Konkursmassesind die Massekostenund Masseschuldenvorwegzu
berichtigen. «·-:«-«c-E«-«

,.§».5v8. .,
Massekostensind: » H«"".·»«»«.·.»,-
1.die gerichtlichenKostenfür dasgemeinschaftlicheVerfahren; n 3

2) die Ausgaben für dieVerwaltung, Verwerthungund Vertheilung der
Masse; #071123ur -».

3. die demGemeinschuldnerund dessenFamilie bewilligteUnterstützung.

S. 59.
Masseschuldensind: l« » ·
1»."dieA"nspr«üche«,welcheausGeschäftenoderHandlungenzdesKonkan

verwaltersentstehen; ,·»s;«"j
2. die Ansprücheaus zweiseitigenVerträgen,derenErfüllungzur Konkurs=

masseverlangtwird oderfür dieJeit nachder Eröffnungdes Verfahrens
erfolgen muß --..2«-.:««

3. die Ansprücheaus einerrechtlosenBereicherungder Masse.

Sobald sichherausstellt,daßdie Konkursmassezur vollständigenBefriedigung
aller Massegläubigernicht ausreicht,tritt eineverhältnißmäßigeBefriedigungderselben
in der Weiseein, daßzunächstdieMasseschulden,danndie Massekosten,von diesen
zuerstdie baarenAuslagenundzuletzt die demGemeinschuldnerund dessenFamilie
bewilligteUnterstützungzu berichtigensind. «-s-
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Achter Titel.
Konkursgläubiger.

S. 61.
Die Konkursforderungenwerdennach folgenderRangordnung, bei gleichem

RangenachVerhältniß ihrer Beträge,berichtigt: «
1 die für das letzteJahr vor der Eröffnungdes VerfahrensoderdemAb=

lebendes GemeinschuldnersrückständigenForderungenan Lohn, Kostgeld
oderanderenDienstbezügenderPersonen,welchesichdemGemeinschuldner
für dessenHaushalt, WirthschaftsbetrieboderErwerbsgeschäftzurLeistung
von Dienstenverdungenhatten;
die Forderungender Reichskasse,der Staatskassenund der Gemeinden,
sowieder Amts., Kreis= und ProvinzialverbändewegenöffentlicherAb=
gaben, welche im letztenJahre vor der Eröffnung des Verfahrens fällig
gewordensind odernach§. 65 als fällig gelten; es machthierbeikeinen
Unterschied,ob der Steuererheberdie Abgabe bereits vorschußweisezur
Kasseentrichtethat;

der öffentlichen, zur Annahme der Versicherung verpflichtetenFeuer=
versicherungsanstaltenwegendernachGesetzoderVerfassungzu entrichtenden
Abgabenund Leistungenaus dem letztenJahre vor der Eröffnung des
Verfahrens; s
dieForderungenderAerzte,Wundärzte,Thierärzte,Apotheker,Hebammen
und Krankenpflegerwegen Kur= und Bffegekostenaus dem letztenJahre
vor der Eröffnungdes Verfahrens, insoweitder Betrag der Forderungen
denBetrag der taxmäßigenGebührnissenichtübersteigt;

Gemeinschuldnersin Ansehungihres gesetzlichder Verwaltung desselben
unterworfenenVermögens;das Vorrecht stehtihnen nicht zu, wenndie
Forderungnicht binnen zwei Jahren nach Beendigungder Vermögens=
verwaltunggerichtlichgeltendgemachtund bis zur Eröffnung des Ver=
fahrensverfolgtwordenist;
alle übrigenKonkursforderungen.

P.62.

erwachsensind;
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g. 63.

Im Konkursverfahrenkönnennicht geltendgemachtwerden:
1. die seit der Eröffnungdes VerfahrenslaufendenZinsen;
2. die Kosten, welcheden einzelnenGläubigern durch ihre Theilnahmean

dem Verfahren erwachsen;
3. Geldstrafen;
4. Forderungenaus einerFreigebigkeitdes Gemeinschuldnersunter Lebenden

odervon Todeswegen.
F. 64.

Ein Gläubiger, welcher abgesonderteBefriedigung beansprucht,kann die
Forderung, wenn der Gemeinschuldnerauchpersönlichfür sie haftet, zur Konkurs=
massegeltendmachen,aus derselbenaber nur für den Betrag verhältnißmäßigeBe=
friedigungverlangen, zu welchemer auf abgesonderteBefriedigung verzichtet,oder
mit welchemer bei der letzterenausgefallenist.

z. 65.
BetagteForderungengeltenals fällig.
Eine betagteunverzinslicheForderungvermindertsichauf denBetrag, welcher

mit Hinzurechnungder gesetzlichenZinsen desselbenfür die Zeit von der Eröffnung
des Verfahrensbis zur Fälligkeit dem vollen Betrage der Forderunggleichkommt.

8. 66.
Forderungenunter auflösenderBedingung werden wie unbedingtegeltend

gemacht.
S. 67.

ForderungenunteraufschiebenderBedingungberechtigennur zu einerSicherung.

S.68.
Wird über das Vermögenmehrereroder einervon mehrerenPersonen,welche

nebeneinanderfür dieselbeLeistungauf das Ganze haften, das Konkursverfahren
eröffnet, so kann der Gläubiger bis zu seinervollen Befriedigungin jedemVer=
fahrenden Betrag geltendmachen,den er zur Zeit der Eröffnungdes Verfahrens
zu fordernhatte.

. 69.
Forderungen,welchenicht auf einenGeldbetraggerichtetsind, oder deren

Geldbetragunbestimmtoderungewißodernicht in Reichswährungfestgesetztist, sind
nachihrem Schätzungswerthein Reichswährunggeltendzu machen.

P.70.
WiederkehrendeHebungenzu einem bestimmtenBetrage und voneiner be

stimmtenJeitdauer werden unter Abrechnung der Jwischenzinsen(§. 65) durch Zu=
sammenzählungder einzelnenHebungenkapitalisirt. Der Gesammtbetragdarf den
zum gesetzlichenJinssatzekapitalisirtenBetrag derselbennichtübersteigen.
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ZweitesBuch.
Konkursverfahren.

Erster Titel.
AllgemeineBestimmungen.

Für das Konkursverfahrenist das Amtsgerichtausschließlichzuständig,bei
welchemder GemeinschuldnerseinegewerblicheNiederlassungoder in Ermangelung
einersolchenseinenallgemeinenGerichtsstandhat.

Sind mehrereGerichtezuständig,so schließtdasjenige,bei welchemzuerstdie
Eröffnungdes Verfahrensbeantragtwordenist, die übrigenaus.

§. 72
Die Vorschriften der Civilprozeßordnung finden, soweit nicht aus den Be=

stimmungendiesesGesetzessichAbweichungenergeben,auf das Konkursverfahren
entsprechendeAnwendung.

S. 73.
Die Entscheidungenim Konkursverfahrenkönnenohne vorgängigemündliche

Verhandlungerfolgen.
Die Zustellunggeschiehtvon Amtswegen.
Gegendie Entscheidungenim Konkursverfahrenfindet, soweit diesesGesetz

nichtein Anderesbestimmt,die sofortigeBeschwerdestatt

S. 74.
Die EntscheidungdesBeschwerdegerichtswird erstmit derRechtskraftwirksam.

Das Beschwerdegerichtkannjedochdie sofortigeWirksamkeitderEntscheidunganordnen.

K.75.
Das Konkursgerichtkann zur Aufklärung aller das Verfahren betreffenden

VerhältnissedieerforderlichenErmittelungen,insbesonderedieVernehmungvon Jeugen
und Sachverständigenanordnen.

S. 76.
Die öffentlichenBekanntmachungenerfolgendurchmindestenseinmaligeEin=

rückungin das zur VeröffentlichungamtlicherBekanntmachungendes Gerichts be=
stimmteBlatt; die Einrückungkann auszugsweisegeschehen.Die Bekanntmachung
gilt als bewirktmit dem Ablaufe des zweitenTages nachder Ausgabe des die
Einrückungoderdie ersteEinrückungenthaltendenBlattes.

95“
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Das GerichtkannweitereBekanntmachungenanordnen.
Die öffentlicheBekanntmachunggilt als Zustellungan alle Betheiligten,auch

wenn diesesGesetznebenihr einebefondereZustellungvorschreibt.

9
Wenn nebender öffentlichenBekanntmachungeine besondereZustellungvor⸗

geschriebenist, so kann dieselbedurch Aufgabe zur Post bewirkt werden. Einer
Beglaubigungder Abschriftdes zuzustellendenSchriftstücksbedarfes nicht.

Die demVerwalterobliegendenMittheilungenkönnenunmittelbarund ohne
besondereForm geschehen.

8. 78.
Der Konkursverwalterwird von demGerichteernannt.
Das Gerichtkanndemselbendie LeistungeinerSicherheitauferlegen.

S. 79.
Wenn die VerwaltungverschiedeneGeschäftszweigeumfaßt, so könnenmehrere

Konkursverwalterernanntwerden. Jeder von ihnen ist in seinerGeschäftsführung
selbständig.

S. 80.
In der auf die ErnennungeinesVerwaltersfolgendenGläubigerversammlung

könnendie Konkursgläubigerstatt des ErnannteneineanderePerson wählen. Das
Gerichtkanndie Ernennungdes Gewähltenversagen.

§.S.
Der Name des Verwalters ist bffentlichbekanntzu machen.
Dem Verwalter ist eine urkundlicheBescheinigungseinerErnennungzu er=

theilen. Er hat dieselbebei derBeendigungseinesAmts demGerichtezurückzureichen.

8. S2. ,
Der Verwalter ist für die Erfüllung der ihm obliegendenPflichtenallen Be⸗

theiligtenverantwortlich.

S. 83.
Der Verwalter stehtunter der Aufsichtdes Konkursgerichts

.. 84.
Das Gericht kann gegendenVerwalter Ordnungsstrafenbis zu zweihundert

Mark festsetzen.Es kanndenselbenvor derauf seineErnennungfolgendenGläubiger=
versammlungvon Amtswegen,später nur auf Antrag derGläubigerversammlung
oder des Gläubigerausschussesseines Amts entlassen.

Vor der Entscheidungist der Verwalter zu hören.
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g. 85.

Der Verwalter hat Anspruchauf Erstattungangemessenerbaarer Auslagen
und auf Vergütungfür seineGeschäftsführung.Die Festsetzungder Auslagenund
der Vergütungerfolgtdurchdas Konkursgericht

Die Landesjustizverwaltungkann für die demVerwalter zu gewährendeVer=
gütungallgemeineAnordnungentreffen.

z 86
Der Verwalterhat bei derBeendigungseinesAmts einerGläubigerversamm=

lung Schlußrechnungzu legen. Die Rechnungmuß mit den Belegenund, wenn
ein Gläubigerausschußbestellt ist, mit dessenBemerkungenspätestensdrei Tage vor
dem Termineauf der Gerichtsschreibereizur Einsicht der Betheiligtenniedergelegt
werden. Der Gemeinschuldner,jederKonkursgläubigerund der nachfolgendeVer=
walter sind berechtigt,Einwendungengegendie Rechnungzu erheben. Soweit in
demTermineEinwendungennicht erhobenwerden,gilt dieRechnungals anerkannt.

8. 87
Vor der erstenGläubigerversammlungkann das Gericht aus der Zahl der

Gläubiger oderder Vertretervon GläubigerneinenGläubigerausschußbestellen.
Die Gläubigerversammlunghat über die BestellungeinesGläubigerausschusses

zu beschließen.Die Mitglieder des Gläubigerausschussessind von der Gläubiger=
versammlungzu wählen. Zu Mitgliedern könnenGläubiger oder anderePersonen
gewähltwerden.

S. SS.
Die Mitglieder des Gläubigerausschusseshaben den Verwalter bei seiner

Geschäftsführungzu unterstützenund zu überwachen.Dieselbenkönnensichvon dem
Gangeder Geschäfteunterrichten,die Bücherund Schriften des Verwalterseinsehen
und denBestandseinerKasseuntersuchen.

Der Gläubigerausschußist berechtigt,von dem Verwalter Berichterstattung
über dieLagederSacheund dieGeschäftsführungzu verlangen. Er ist verpflichtet,
die Untersuchungder Kassedes Verwalters wenigstensein Mal in jedemMonate
durchein Mitglied vornehmenzu lassen.

z.89.
Die Mitglieder des Gläubigerausschussessind für die Erfüllung der ihnen

obliegendenPflichtenallen Betheiligtenverantwortlich.

S.90. .
Ein BeschlußdesGläubigerausschussesist gültig, wenndieMehrheitderMit=

gliederan derBeschlußfassungTheil genommenhat, und derBeschlußmit absoluter
Mehrheitder abgegebenenStimmen gefaßtist.
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§.91
Die Mitglieder des Gläubigerausschusseshaben Anspruchauf Erstattungan—

gemessenerbaarerAuslagenund auf Vergütungfür ihre Geschäftsführung.Die Fest=
setzungderAuslagenundderVergütungerfolgtnachAnhörungderGläubigerversamm=
lung durchdas Konkursgericht. « ,

Die Landesjustizverwaltungkann für die den Mitgliedern des Gläubigeraus=
schusseszu gewährendeVergütungallgemeineAnordnungentreffen

8.92
Die durchdas Gericht erfolgteBestellungzum Mitgliede des Gläubigeraus=

schusseskannvon dem Gerichte,die durchdie GläubigerversammlungerfolgteBe=
stellungzum Mitgliede desGläubigerausschussesdurchBeschlußderGläubigerversamm=
lung widerrufenwerden

**“
Über die Berufung der Gläubigerversammlungbeschließtdas Gericht. Die

Berufungmuß erfolgen,wennsie von demVerwalter, demGläubigerausschusseoder
von mindestensfünf Konkursgläubigern,derenForderungennach der Schätzungdes
Gerichtsden fünftenTheil der Schuldenmasseerreichen,beantragtwird.

Die Berufungmuß öffentlichbekanntgemachtwerden. Der öffentlichenBe=
kanntmachungbedarfes nicht, wennin einerGläubigerversammlungeineVertagung
der Verhandlungangeordnetwird , «

§.94.
Die Gläubigerversammlungfindetunter der Leitungdes Gerichtsstatt.
Die Beschlüsseder Gläubigerversammlungwerdenmit absoluterMehrheit

der Stimmen gefaßt. Für die Wahl derMitglieder desGläubigerausschussesgenügt
relativeMehrheit der Stimmen.

Die Stimmenmehrheitist nach denForderungsbeträgenzu berechnen.Bei
Gleichheitder Summen entscheidetdie Jahl der Gläubiger.

g.95
Jur Theilnahmean den Abstimmungenberechtigendie festgestelltenKonkurs=

forderungen.In AnsehungeinerstreitiggebliebenenForderungwird beiderPrüfung
mit denParteien erörtert, ob und zu welchemBetrage ein bleibendesStimmrecht
für dieselbezu gewährenist. In ErmangelungeinerEinigungentscheidetdasKonkurs=
gericht. Das Gericht kanndie Entscheidungauf den weiterenAntrag einer Partei
abändern.

Ob und zu welchemBetrage nicht geprüfteKonkursforderungenzum Stimmen
in einer Gläubigerversammlungberechtigen,entscheidetauf den Widersprucheines
Konkursgläubigersoder des Verwaltersdas Gericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungenfindetnicht statt.
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§.96.
Ob und zu welchemBetrageForderungen,für welcheabgesonderteBefriedi—

gungbeanspruchtwird, in Ansehungihres muthmaßlichenAusfalls, sowieKonkurs=
forderungenunteraufschiebenderBedingungzumStimmen in einerGläubigerversamm=
lung berechtigen,entscheidetauf denWidersprucheinesKonkursgläubigersoder des
Verwaltersdas Gericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnicht statt.

8.97
Gezähltwerdennur dieStimmen derin derGläubigerversammlungerschienenen

Gläubiger. Die nicht erschienenenGläubiger sind an die Beschlüssegebunden.

g.98
Der Gegenstand,über welchenin der Gläubigerversammlungein Beschlußge—

faßt werdensoll, muß bei derBerufungderselbenöffentlichbekanntgemachtwerden.

. 99.
Das Gericht hat die Ausführung eines von der Gläubigerversammlungge=

faßten Beschlussesauf den in der GläubigerversammlunggestelltenAntrag des Ver=
walters odereinesüberstimmtenGläubigerszu untersagen,wenn der Beschlußdem
gemeinsamenInteresseder Konkursgläubigerwiderspricht.

S. 100.
Der Gemeinschuldnerist verpflichtet,demVerwalter, demGläubigerausschusse

und auf Anordnungdes Gerichtsder Gläubigerversammlungüber alle das Verfahren
betreffendenVerhältnisseAuskunftzu geben. —

§.101.
Der Gemeinschuldnerdarf sichvon seinemWohnortenur mit Erlaubniß des

Gerichtsentfernen.
Das Gericht kann die zwangsweiseVorführungund nachAnhörungdesGe=

meinschuldnersdie Haft desselbenanordnen,wenner die ihm von demGesetzeauf=
erlegtenMllichtennichterfüllt, oderwennes zur Sicherungder Masse nothwendig
erscheint.

Zweiter Titel.
Eröffnungsverfahren.

8. 102
Die Eröffnungdes KonkursverfahrenssetztdieJahlungsunfähigkeitdesGemein=

schuldnersvoraaus. .- «
Zahlungsunfähigkeitistinsbesondereanzunehmen,wennsahlungseinstellungeri

folgt ist.
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§.103.
Das Verfahrenkannnur auf Antrag eröffnetwerden
Zu dem Antrage ist der Gemeinschuldnerund jeder Konkursgläubigerbe=

rechtigt.
S. 104.

Beantragt der Gemeinschuldnerdie Eröffnungdes Verfahrens, so hat er ein
Verzeichnißder Gläubigerund Schuldner, sowieeineÜbersichtder Vermögensmasse
bei Stellung des Antrags einzureichenoder, wenndies nicht thunlichist, ohneVer=
zug nachzuliefern.

S. 105.
Der Antrag einesGläubigersauf EröffnungdesVerfahrensist zuzulassen,wenn

die Forderung des Gläubigers und die Jahlungsunfähigkeitdes Gemeinschuldners
glaubhaftgemachtwerden.

Wird derAntrag zugelassen,so hat dasGerichtdenSchuldnerzu hörenund,
soferndiesernicht seineJahlungsunfähigkeitoderJahlungseinstellungeinräumt, die
erforderlichenErmittelungenanzuordnen.

Die Anhörungdes Schuldnerskannunterbleiben,wennsieeineöffentlicheJu=
stellung oder eine Justellung im Auslande erfordert;in diesemFalle ist, soweit
thunlich, ein VertreteroderAngehörigerdes Schuldnerszu hören

z.106
Das Gerichtkanndie zwangsweiseVorführungund die Haft des Schuldners

anordnen. Dasselbekannalle zur Sicherungder MassedienendeneinstweiligenAn=
ordnungentreffen. Es kann insbesondereein allgemeinesVeräußerungsverbotan den
Schuldnererlassen.

Bei der Abweisungdes Eröffnungsantragssind die angeordnetenSicherheits=
maßregelnaufzuheben.

S.107.
Die AbweisungdesEröffnungsantragskannerfolgen,wennnachdemErmessen

des Gerichts eine denKostendes VerfahrensentsprechendeKonkursmassenichtvor=
handenist. Die Abweisungunterbleibt,wenneinzurDeckungderim §. 58 Nr. 1,2
bezeichnetenMassekostenausreichenderGeldbetragvorgeschossenwird.

Das Gerichthat ein VerzeichnißderjenigenSchuldner zu führen,)bezüglich
derender Eröffnungsantragauf Grund der VorschriftdesAbs. 1 Satz 1 abgewiesen
wordenist. Die Einsichtdes Verzeichnissesist Jedemgestattet.Nach demAblaufe
von fünf Jahren seit der Abweisung des Eröffnungsantrags ist die Eintragung in
demVerzeichnissedadurchzu löschen,daß der Name unkenntlichgemachtwird.

S. 108
Der Eröffnungsbeschlußhat die Stunde der Eröffnunganzugeben
Ist dies versäumtworden,so gilt als Jeitpunktder Eröffnungdie Mittags=

stundedes Tages, an welchemder Beschlußerlassenist.
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S. 109.

Die sofortigeBeschwerdestehtgegendenEröffnungsbeschlußnur demGemein=
schuldner,gegendenabweisendenBeschlußnur demjenigenzu, welcherdenEröffnungs.
antraggestellthat.

S.110.
Bei der Eröffnungdes Konkursverfahrensernenntdas GerichtdenKonkurs=

verwalter,verordneteinennichtüber einenMonat hinauszusetzendenTermin zur Be=
schlußfassungüber die Wahl eines anderenVerwalters, sowie über die Bestellung
einesGläubigerausschusses,erläßt den offenenArrest und bestimmtdie Anmeldefrist
und denallgemeinenPrüfungstermin.

Das Gericht kann die Termine verbinden, wenn die Konkursmassevon
geringeremBetrageoder der Kreis der Konkursgläubigervon geringeremUmfange
ist, oderwennder GemeinschuldnereinenIwangsvergleichsvorschlageingereichthat.

* 111.·
Der Gerichtsschreiberhat die Formel des Eröffnungsbeschlusses,den offenen

Arrest,die Anmeldefristund die Terminesofort öffentlichbekanntzu machen.
Die Bekanntmachungist, unbeschadetder Vorschriftendes §. 76 Abs. 1, aus=

zugsweisein denDeutschenReichsanzeigereinzurücken. .
An die ihremWohnortenachbekanntenGläubigerundSchuldnerdes Gemein—

schuldnerserfolgtbesondereZustellung. .".-

§.112.
Der Gerichtsschreiberhat unterBezeichnungdesKonkursverwaltersbeglaubigte

Abschriftender Formel des Eröffnungsbeschlussesden Behördenfür dieFührung des
Handels⸗oderGenossenschaftsregistersoderähnlicherRegisterund der Dienstbehörde
des Gemeinschuldnersmitzutheilen. «

§.113.
Ein von dem Konkursgerichtin Gemäßheitdes 8. 106 erlassenesallgemeines

Veräußerungsverbot,sowiedieEröffnungdesKonkursverfahrensist in dasGrundbuch
einzutragen: «

1.beidenjenigenGrundstücken,alsderenEigenthümerderGemeinschuldner
im Grundbucheingetragenist;

2 bei den für den GemeinschuldnereingetragenenRechtenan Grundstücken
oder an eingetragenenRechten,wenn nach der Art des Rechtsund den
obwaltendenUmständenbei Unterlassungder Eintragung eine Beein=
trächtigungder Konkursgläubigerzu besorgenist.

Das Konkursgerichthat, soweit ihm solcheGrundstückeoderRechtebekannt
sind,das Grundbuchamtvon Amtswegenum die Eintragungzu ersuchen.

Die Eintragungkannauchvon demKonkursverwalterbei demGrundbuchamte
beantragtwerden. «

Reichs-Gesetzbl.1808 96
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S. 114.
WerdenGrundstückeoderRechte, bei deneneineEintragungnachMaßgabe

des §. 113 Abs. 1, 2 bewirktwordenist, von demVerwalter freigegebenoderver=
äußert,so kanndas Konkursgerichtauf Antrag das GrundbuchamtumLöschungder
Eintragungersuchen.

S. 115.
Die Eintragung und Löschungvon Vermerkenauf Grund der §§. 113, 114

geschiehtgebührenfrei.
S. 116.

Sobald eine den EröffnungsbeschlußaufhebendeEntscheidungdie Rechtskraft
erlangt hat, ist die Aufhebung des Verfahrens öffentlichbekannt zu machen. Die
Vorschriftender §§.111 Abs. 2, 112, 113, 191 finden entsprechendeAnwendung.

Dritter Titel.
Theilungsmasse.

117.
Nach der Eröffnung des Verfahrens hat der Verwalter das gesammtezur

KonkursmassegehörigeVermögensofort in Besitzund Verwaltungzu nehmenund
dasselbezu verwerthen.

Die Geschäftsbücherdes Gemeinschuldnersdürfen nur mit dem Geschäftim
Ganzenund nur insoweitveräußertwerden,als sie zur Fortführungdes Geschäfts=
betriebsunentbehrlichsind.

S. 118.
Durch den offenenArrest wird allen Personen,welcheeinezur Konkursmasse

gehörigeSache in Besitz haben oder zur Konkursmasseetwas schuldigsind, auf=
gegeben,nichtsan den Gemeinschuldnerzu verabfolgenoderzu leisten,auchdieVer=
pstichtungauferlegt,von demBesitzederSacheund von denForderungen,für welche
sie aus der Sache abgesonderteBefriedigungin Anspruchnehmen,dem Konkurs=
verwalterinnerhalbeinerbestimmtenFrist Anzeigezu machen.

S.119.
Wer die Anzeigeüber denBesitzvon Sachendes Gemeinschuldnersinnerhalb

der bestimmtenFrist zu machenunterläßt,haftetfür allen ausderUnterlassungoder
Verzögerungder AnzeigeentstehendenSchaden.

K.120.
Gläubiger, welcheabgesonderteBefriedigungaus einer in ihrem Besitzebe=

findlichenSache beanspruchen,habendemVerwalter auf dessenVerlangendie Sache
zur Ansicht vorzuzeigenund die Abschätzungderselbenzu gestatten.
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S. 121.
Die Post=und Telegraphenanstaltensind verpflichtet,auf Anordnungdes

Konkursgerichtsalle für den GemeinschuldnereingehendenSendungen,Briefe und
DepeschendemVerwalter auszuhändigen.Dieser ist zur Eröffnung derselbenbe=
rechtigt. Der Gemeinschuldnerkann die Einsicht und, wenn ihr Inhalt die Masse
nichtbetrifft,die Herausgabederselbenverlangen.

Das Gericht kann die Anordnung auf Antrag des GemeinschuldnersnachAn=
hörungdes Verwaltersaufhebenoderbeschränken.

5. 122
Der Verwalter kann zur Sicherungder zur KonkursmassegehörigenSachen

durcheinezurVornahmesolcherHandlungengesetzlichermächtigtePersonsiegelnlassen.
Die Geschäftsbücherdes Gemeinschuldnerssind durchden Gerichtsschreiberzu

schließen.

S. 123.
Der Verwalterhat die einzelnenzurKonkursmassegehörigenGegenständeunter

Angabeihres Werths aufzuzeichnen.Der Werth ist erforderlichenFalls durchSach=
verständigezu ermitteln. Bei der Aufzeichnungist eineobrigkeitlicheodereineUr=
kundspersonzuzuziehen.Der Gemeinschuldnerist zuzuziehen,wenner ohneAufschub
zu erlangenist.

Auf Antrag desVerwaltersund, wenneinGläubigerausschußbestelltist, des
letzteren,kanndas Gerichtgestatten,daß die AufzeichnungunterbleibeoderohneZu=
ziehungeiner obrigkeitlichenoder einer Urkundspersonvorgenommenwerde.

S. 124.
Dem Verwalter liegt die AnfertigungeinesInventars und einerBilanz ob.

Derselbehat einevon ihm gezeichneteAbschriftdes Inventars und der Bilanz und,
wenneineSiegelungundEntsiegelungstattgefundenhat, dieProtokolleüberdieselben
auf der Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegen.

S. 125.
Nachder Anfertigungdes Inventars kann der Verwalter oderein Konkurs=

gläubigerdenGemeinschuldnerin eineSitzung des Amtsgerichts,bei welchemdas
Konkursverfahrenanhängigist, zur Leistungdes Offenbarungseidesladen.

S. 126.
Die Jwangsverwaltungund die Jwangsversteigerungder zurMassegehörigen

unbeweglichenGegenständekann bei der zuständigenBehörde durch den Konkurs=
verwalter betrieben werden.

96“
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§127
Der Verwalter ist berechtigt,dieVerwerthung eines zur Masse gehörigen

beweglichenGegenstandesan 2 einGläubigerein durchRechtsgeschäftbestelltes
Pfandrechtoder ein diesemgleichstehendesRechtbeansprucht,nachMaßgabederVor—
schriftenüber dieZwangsvollstreckungoderüber denPfandverkaufzu betreiben.Der
Gläubigerkann einersolchenVerwerthungnichtwidersprechen,vielmehrseineRechte
nur auf den Erlös geltendmachen.

Ist der Gläubiger befugt, sichaus demGegenstandeohnegerichtlichesVer=
fahrenzu befriedigen,so kannauf Antrag des Verwalters das Konkursgerichtdem
GläubigernachdessenAnhörungeineFrist bestimmen,innerhalbwelcherer denGegen=
standzu verwerthenhat. Nach demAblaufe derFrist findetdieVorschriftdes ersten
AbsatzesAnwendung.

« §.128.
Ist der GemeinschuldnerVorerbe, so darf der Verwalter die zur Erbschaft

gehörigenGegenständenichtveräußern,wenndieVeräußerungim Falle desEintritts
der Nacherbfolgenach§. 2115 des BürgerlichenGesetzbuchsdemNacherbengegen=
über unwirksamist.

F. 129.
Bis zur BeschlußfassungdurcheineGläubigerversammlungkannderVerwalter

mit Genehmigungdes Gerichtsoder, wennvon demGerichteein Gläubigerausschuß
bestellt ist, mit dessenGenehmigungdem Gemeinschuldnerund der Familie desselben
nothdürftigenUnterhaltaus der Konkursmassegewähren.

Bis zur Beschlußfassungdurch eineGläubigerversammlunghat der Verwalter
nachseinemErmessendasGeschäftdesGemeinschuldnerszuschließenoderfortzuführen
und die Gelder, Werthpapiereund KostbarkeitennachAnordnungdes Gerichtszu
hinterlegen.Ist von demGerichteeinGläubigerausschußbestellt,so beschließtdieser
über die Schließungoderdie Fortführungdes Geschäftsund über die Hinterlegung
der Gelder, Werthpapiereund Kostbarkeiten.

E 130.
Soll nach §. 129 das Geschäft des Gemeinschuldnersgeschlossenwerden) so

hat der Verwalter vor der Beschlußfassungdes Gläubigerausschussesoder, wennein
Gläubigerausschußnicht bestellt ist, vor der Schließung des Geschäfts dem Gemein=
schuldner,sofernderselbeohneAufschubzu erlangenist, vonder beabsichtigtenMaß=
regelMittheilung zu machen.

Das Gerichtkannauf Antrag des Gemeinschuldnersdie Schließungdes Ge=
schäftsuntersagen,wenn der GemeinschuldnereinenJwangsvergleichsvorschlagein=
gereichthat.

F. 1310
In der erstenGläubigerversammlunghat der Verwalter über die Entstehung

der Jahlungsunfähigkeitdes Gemeinschuldners,über die Lage der Sache s über
die bisher ergriffenenMaßregelnzu berichten.
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§.132..
Die Gläubigerversammlungbeschließtüber einedemGemeinschuldnerund dessen

Familie zu bewilligendeUnterstützung,über dieSchließungoderdie Fortführungdes
GeschäftsundüberdieStelle, beiwelcher,sowieüberdieBedingungen,unterwelchen
die Gelder, Werthpapiereund Kostbarkeitenhinterlegtoderangelegtwerdensollen.

Die Gläubigerversammlungbeschließt,in welcherWeise und in welchenZeit—
räumender Verwalter ihr odereinemGläubigerausschusseüber die Verwaltungund
Verwerthungder MasseBericht erstattenund Rechnunglegensoll.

» » §.133. ,
Der Verwalterhat, falls einGläubigerausschußbestelltist, dessenGenehmigung

einzuholen:
1. wennGegenstände,derenVerkauf ohne offenbarenNachtheil für die Masse

ausgesetztwerdenkannund nicht durchdieFortführungdesGeschäftsver=
anlaßt wird, verkauftwerdensollen, bevorder allgemeinePrüfungstermin
abgehaltenoder ein vordemSchlusse desselbeneingereichterJwangsver-
gleichsvorschlagerledigtist;

2. wenn die Erfüllung von Rechtsgeschäftendes Gemeinschuldnersverlangt,
Prozesse anhängig gemacht, deren Aufnahme abgelehnt, Vergleiche oder
Schiedsverträgegeschlossen,Aussonderungs=,Absonderungs=oder Masse=
ansprücheanerkannt, Pfandstückeeingelöst, oder Forderungen veräußert
werden sollen, und es sich in diesenFällen um einen Werthgegenstand
von mehrals dreihundertMark handelt.

P.134.
Der Verwalter hat die GenehmigungdesGläubigerausschussesoder, wenn ein

solchernichtbestelltist, die GenehmigungeinerGläubigerversammlungeinzuholen:
1. wenn einunbeweglicher Gegenstandaus freier Hand, oder das Geschäft

oder das Waarenlager des Gemeinschuldnersim Ganzen, oder das Recht
auf denBezugwiederkehrenderEinkünfteveräußertwerdensollj

2 wennDarlehen aufgenommen,fremdeVerbindlichkeitenübernommen)zur
MassegehörigeGegenständeverpfändet,oderGrundstückeerstandenwerden
sollen.

S. 135.
Der Verwalter hat in denFällen der §§.133, 134 vor derBeschlußfassung

desGläubigerausschussesoder der Gläubigerversammlung,und in den Fällen des
§. 133, wenneinGläubigerausschußnicht bestelltist, vor derVornahmederRechts=
handlungdemGemeinschuldner,sofernderselbeohneAufschubzu erlangenist, von
der beabsichtigtenMaßregelMittheilung zu machen.

Das Gerichtkannauf AntragdesGemeinschuldners,sofernnichtdieGläubiger-
versammlungdie Genehmigungertheilthat, die Vornahmeder Rechtshandlungvor=
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läufig untersagenund zur Beschlußfassungüber die VornahmeeineGläubigerver=
sammlungberufen. -

§.136.
Durch die Vorschriften der 89. 133 —135 wird die Gültigkeit einer Rechts—

handlungdes VerwaltersdrittenPersonengegenübernicht berührt.

S. 137.
Wenn ein Gläubigerausschußbestelltist, und die Gläubigerversammlungnicht

ein Anderesbeschließt,bedürfenOuittungendes Verwalters über denEmpfangvon
Geldern,WerthpapierenoderKostbarkeitenvonderHinterlegungsstelleundAnweisungen
des Verwaltersauf die Hinterlegungsstellezu ihrerGültigkeitderMitzeichnungeines
Mitgliedes des Gläubigerausschusses.

Vierter Titel.
Schuldenmasse.

S 138.
Die Frist zur Anmeldungder Konkursforderungenbeträgtzwei Wochenbis

drei Monate. Der ZeitraumzwischendemAblaufe der Anmeldefristund demall=
gemeinenPrüfungsterminesoll mindestenseine Wocheund höchstenszwei Monate
betragen.

S. 139.
Die Anmeldunghat dieAngabedesBetragesund desGrundesderForderung

sowiedes beanspruchtenVorrechtszu enthalten. Sie kannbeidemGerichteschriftlich
eingereichtoder zum Protokolle des Gerichtsschreibersangebrachtwerden. Die ur=
kundlichenBeweisstückeodereineAbschriftderselbensind beizufügen.

§ 140.
Die Anmeldungensind in der Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligten

niederzulegen.
Der Gerichtsschreiberhat jedeForderungsofortnachderAnmeldungderselben

in der Rangordnungdes beanspruchtenVorrechtsin eineTabelle einzutragen,welche
innerhalbdes erstenDrittheils des zwischendemAblaufe der Anmeldefristund dem
Prüfungstermine liegenden Jeitraums auf der Gerichtsschreibereizur Einsicht der
Betheiligtenniederzulegenund abschriftlichdemVerwaltermitzutheilenist.

§ 141.
In demPrüfungsterminewerdendie angemeldetenForderungenihremBetrage

und ihrem Vorrechtenacheinzelnerörtert.
Der Gemeinschuldnerhat sichüber die Forderungenzu erklären.
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§.142.
In demPrüfungsterminesind auchdiejenigenForderungen,welchenachdem

Ablaufe der Anmeldefristangemeldetsind, zu prüfen, wenn wederder Verwalter
nochein KonkursgläubigerhiergegenWidersprucherhebt)anderenfallsist auf Kosten
desSäumigenein besondererPrüfungsterminzu bestimmen.

Auf nachträglichbeanspruchteVorrechteund sonstigeAenderungender An=
meldungfindetdie vorstehendeBestimmungentsprechendeAnwendung.

Gläubiger, welcheForderungennachdemPrüfungstermineanmelden,tragen
die Kostendes besonderenPrüfungstermins.

F. 143.
Die Prüfung einer angemeldetenForderungfindet statt, wenngleichder an=

meldendeGläubigerim Prüfungstermineausbleibt.

S. 144.
Eine Forderunggilt als festgestellt,soweitgegensie im Prüfungstermineein

Widerspruchwedervon dem Verwalter noch von einemKonkursgläubigererhoben
wird, oder soweit ein erhobenerWiderspruchbeseitigtist.

st die Forderungvom Gemeinschuldnerim Mrüfungsterminebestritten,so
kannein Rechtsstreit,welcherüber dieselbezur Jeit der Eröffnung des Konkurs=
verfahrensanhängigwar, gegenden Gemeinschuldneraufgenommenwerden.

F. 145.
Das Gerichthat nachder ErörterungeinerjedenForderungdas Ergebnißin

die Tabelle einzutragen.Auf Wechselnund sonstigenSchuldurkundenist von dem
Gerichtsschreiberdie Feststellungzu vermerken.

Die Eintragungin die Tabelle gilt rücksichtlichder festgestelltenForderungen
ihremBetrageund ihrem Vorrechtenach wie ein rechtskräftigesUrtheil gegenüber
allen Konkursgläubigern.

P.146.
Den Gläubigern streitig gebliebenerForderungenbleibt überlassen,die Fest=

stellungderselbengegendie Bestreitendenzu betreiben. Zu diesemBehufe hat das
Gericht den Gläubigern einenAuszug aus der Tabelle in beglaubigterForm zu
ertheilen.

Auf die Feststellungist im ordentlichenVerfahrenKlage zu erheben. Für die
Klage ist dasAmtsgericht,beiwelchemdasKonkursverfahrenanhängigist und, wenn
der Streitgegenstandzur Zuständigkeitder Amtsgerichtenicht gehört,dasLandgericht
ausschließlichzuständig,zu dessenBezirkeder Bezirk des Konkursgerichtsgehört.

War zur Zeit der Eröffnungdes Konkursverfahrensein Rechtsstreitüber die
Forderunganhängig,so ist die FeststellungderselbendurchAufnahmedes Rechts=
streitszu verfolgen.
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Die Feststellungkann nur auf den Grund gestütztund nur auf den Betrag

gerichtetwerden, welcher in der Anmeldung oder dem Prüfungsterminean=
gegebenist.

Die Bestimmungendes ersten,dritten und viertenAbsatzesfinden auf For=
derungen,für derenFeststellungein besonderesGericht, eineVerwaltungsbehördeoder
ein Verwaltungsgerichtzuständigist, entsprechendeAnwendung.

Der WiderspruchgegeneineForderung,für welcheein mit derVollstreckungs=
klauselversehenerSchuldtitel, ein Endurtheil oder ein Völlstreckungsbefehlvorliegt,
ist von dem Widersprechendenzu verfolgen.

Die obsiegendePartei hat die Berichtigungder Tabellezu erwirken.

S. 147.
Soweit durcheinUrtheil rechtskräftigeineForderungfestgestelltodereinWider=

spruchfür begründeterklärt ist, wirkt dasselbegegenüberallen Konkursgläubigern.
War der Prozeß nur gegeneinzelneGläubigergeführt, so könnendiesedenErsatz
ihrer Prozeßkostenaus der Konkursmasseinsoweitverlangen,als der letzterendurch
das Urtheil ein Vortheil erwachsenist.

S.148.
Der Werth des Streitgegenstandeseines Prozessesüber die Richtigkeitoder

das VorrechteinerForderungist mit Rücksichtauf das Verhältniß der Theilungs=
zur Schuldenmassevon demProzeßgerichtenachfreiemErmessenfestzusetzen.

Fünfter Titel.

Vertheilung.

8.149.
Nach derAbhaltungdes allgemeinenPrüfungsterminssoll, so oft hinreichende

baareMassevorhandenist, eineVertheilungan die Konkursgläubigererfolgen.

g.150.
Zur Vornahmeeiner Vertheilunghat der Verwalter, wenn ein Gläubiger—

ausschußbestelltist, dessenGenehmigungeinzuholen.

Vor der VornahmeeinerVertheilunghat der Verwalter ein Verzeichnißder
bei derselbenzu berücksichtigendenForderungenauf derGerichtsschreibereizur Einsicht
der Betheiligtenniederzulegenund die Summe der Forderungensowiedenzur Ver=
theilungverfügbarenMassebestandöffentlichbekanntzu machen.
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§.152.
Konkursgläubiger,derenForderungennicht festgestelltsind und für deren

Forderungenein mit der VollstreckungsklauselversehenerSchuldtitel, ein Endurtheil
oder ein Vollstreckungsbefehlnicht vorliegt, haben bis zum Ablaufe einer Ausschluß=
frist von zwei Wochennach der öffentlichenBekanntmachungdem Verwalter den
Nachweiszu führen,daß und für welchenBetrag die Feststellungsklageerhobenoder
dasVerfahrenin demfrüheranhängigenProzesseaufgenommenist. Wird derNach=
weis nicht rechtzeitiggeführt, so werdendie Forderungenbei der vorzunehmenden
Vertheilungnichtberücksichtigt.

8. 153
Gläubiger, von welchenabgesonderteBefriedigungbeanspruchtwird, haben

bis zum Ablaufe der Ausschlußfristdem Verwalter den Nachweisihres Verzichts
oderihres Ausfalls nachMaßgabedes §. 64 zu führen. Wird derNachweisnicht
rechtzeitiggeführt, so werdendie Forderungenbei der vorzunehmendenVertheilung
nichtberücksichtigt.

Jur Berücksichtigungbei einerAbschlagsvertheilunggenügtes, wennbis zum
Ablaufe der AusschlußfristdemVerwalterder Nachweis,daß die Veräußerungdes
zur abgesondertenBefriedigungdienendenGegenstandesbetriebenist, geführtund der
Betrag desmuthmaßlichenAusfalls glaubhaftgemachtwird.

. 154.
Forderungenunter aufschiebenderBedingung werden bei einer Abschlags.

vertheilungzu dem Betrage berücksichtigt,welcherauf die unbedingteForderung
fallen würde.

Bei der Schlußvertheilungist die Berücksichtigungausgeschlossen,wenn die
Möglichkeitdes Eintritts der Bedingungeineso entfernteist, daß die bedingteFor=
derungeinengegenwärtigenVermögenswerthnichthat.

S. 155.
Gläubiger, welchebei einer Abschlagsvertheilungnicht berücksichtigtworden

sind,könnennachträglich,sobaldsie dieVorschriftender §§.152, 153 erfüllt haben,
die bisher festgesetztenProzentsätzeaus der Restmasseverlangen,soweitdiesereicht
und nicht in Folge des Ablaufs einerAusschlußfristfür eine neueVertheilungzu
verwendenist.

S. 156.
Die Antheile, mit welchenGläubiger bei AbschlagszahlungennachMaßgabe

des §. 153 Abs.2 oder des §. 154 Abs.1 berücksichtigtwordensind, werdenfür
die Schlußvertheilungfrei, wenn bei dieserdie Voraussetzungendes §. 153 Abs.1
nicht erfüllt sind odernach Maßgabe des §. 154 Abs.2 die Berücksichtigungder
bedingtenForderungausgeschlossenist.

Reichs=Gesetzbl.1898. 97
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8. 157.
Binnen drei Tagen nachdem Ablaufe der Ausschlußfristhat der Verwalter

die auf Grund der vorstehendenBestimmungenerforderlichenAenderungendes Ver—
zeichnisseszu bewirken.

S. 158.
Bei einerAbschlagsvertheilungsind Einwendungengegendas Verzeichnißbis

zumAblaufe einerWochenachdemEnde der Ausschlußfristbei demKonkursgerichte
zu erheben.

Das Gericht entscheidetüber die Einwendungen. Die Entscheidung,durch
welcheeineBerichtigungdes Verzeichnissesangeordnetwird, ist auf der Gerichts=
schreibereiniederzulegen.Die Beschwerdefristbeginntmit demTage, an welchemdie
Niederlegungder Entscheidungerfolgt ist.

. 159.
Für eineAbschlagsvertheilungbestimmtderVerwalterund, wenneinGläubiger=

ausschußbestelltist, dieserauf Antrag desVerwaltersdenzu zahlendenProzentsatz.
Der Verwalter hat denProzentsatzden berücksichtigtenGläubigernmitzutheilen.

S. 160.
Das Gericht kann auf Antrag des Gemeinschuldners,wenn derselbeeinen

Jwangsvergleichvorgeschlagenhat, dieAussetzungeinerAbschlagsvertheilunganordnen,
sofernnicht schondie Ausschlußfristabgelaufenist.

S.161.
Die Schlußvertheilungerfolgt,sobalddie VerwerthungderMassebeendigtist.
Die VornahmederSchlußvertheilungunterliegtderGenehmigungdesGerichts.

S.162.
Zur Abnahmeder Schlußrechnung,zur Erhebungvon Einwendungengegen

dasSchlußverzeichnißund zurBeschlußfassungderGläubigerüberdie nicht verwerth=
barenVermögensstückebestimmtdas GerichteinenSchlußtermin)welchernichtunter
drei Wochenund nichtüber einenMonat hinaus anzuberaumenist.

Die Bestimmungendes §. 158 Abs.2 finden auf die SchlußvertheilungAn=
wendung.

S. 163.
Nach der AbhaltungdesSchlußterminsbeschließtdas Gerichtdie Aufhebung

des Konkursverfahrens.Eine Anfechtungdes Beschlussesfindetnichtstatt.
Der Beschlußund derGrund derAufhebungsindöffentlichbekanntzumachen.
Die Vorschriftender Is. 111 Abs.2, 112, 113 finden entsprechendeAn=

wendung. ·
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§.164.
Nach der Aufhebung desKonkursverfahrenskönnendie nicht befriedigtenKon=

kursgläubigerihre Forderungengegenden Schuldnerunbeschränktgeltendmachen.
Für die Gläubiger,derenForderungenfestgestelltund nicht von demGemein=

schuldnerim Prüfungstermineausdrücklichbestrittenwordensind, findetgegen den
Schuldneraus der Eintragung in die Tabelle die Jwangsvollstreckungunter ent=
sprechenderAnwendungder §§.724—793 der Ciwvilprozeßordnungstatt.

Für Klagen auf Ertheilungder Vollstreckungsklausel,sowiefür Klagen, durch
welchedie die ForderungselbstbetreffendenEinwendungengeltendgemachtwerden,
oderder bei der Ertheilungder Vollstreckungsklauselals bewiesenangenommeneEin=
tritt derThatsache,von welcherdie Vollstreckungaus der Eintragungin die Tabelle
abhängt,oder die als eingetretenangenommeneRechtsnachfolgebestrittenwird, ist
das im §. 146 Abs.2 diesesGesetzesbezeichneteGerichtzuständig.

S.165.
Hat der Schuldner den Prüfungstermin versäumt, so ist ihm auf Antrag die

Wiedereinsetzungin den vorigenStand zu ertheilen. Die Vorschriftendes §. 232
Abs. 2 und der s. 233.—236 der Civilprozeßordnungfinden entsprechendeAn=
wendung. Der den Antrag auf WiedereinsetzungenthaltendeSchriftsatz ist dem
Gläubigerzuzustellen,dessenForderungnachträglichbestrittenwerdensoll. Das Be=
streitenin diesemSchriftsatzesteht, wenn die Wiedereinsetzungertheilt wird, dem
Bestreitenim Prüfungsterminegleichund ist in die Tabelle einzutragen.

8. 166.
Wenn nachdemVollzugederSchlußvertheilungBeträge,welchevonderMasse

zurückbehaltensind, für dieselbefrei werden,oderBeträge,welcheaus der Massege=
zahlt sind, zur Massezurückfließen,so sind dieselbenvon demVerwalter nachAn=
ordnungdes Konkursgerichtsauf Grund des Schlußverzeichnisseszur nachträglichen
Vertheilungzu bringen. Die über die Verwaltungund VertheilungsolcherBeträge
abzulegendeRechnungunterliegtder Prüfung des Konkursgerichts. «

Dasselbegilt, wennnachder SchlußvertheilungoderderAufhebungdesVer—
fahrenszur KonkursmassegehörigeVermögensstückeermitteltwerden.

8. 167.
Der Vollzug einerjedenVertheilungerfolgt durchden Verwalter.

S. 168.
Die Antheile
1. auf Forderungen,welchein Folge einesbei derPrüfung erhobenenWider=

spruchsim Prozessebefangensind,
2. auf Forderungen,welchevon eineraufschiebendenBedingungabhängen,

97“
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3. auf Forderungen,für welcheeine abgesonderteBefriedigungbeansprucht
und der Vorschriftdes §. 153 Abs.2 genügtist,

4 .# auf Forderungenunter auflösenderBedingung, sofernder Gläubiger zu
einerSicherheitsleistungverpflichtetist und die Sicherheitnicht leistet,

werdenzurückbehalten.
S. 169.

Die Beträge, welchebei demVollzugeder Schlußvertheilungzurückzubehalten
sind, oderwelchebis zu diesemZeitpunktenicht erhobenwerden,hat der Verwalter
nachAnordnungdes Gerichtsfür Rechnungder Betheiligtenzu hinterlegen.

S.170.
Zahlungenauf festgestelltebevorrechtigteForderungenkannder Verwaltermit

Ermächtigungdes Gerichtsunabhängigvon denVertheilungenleisten.

S. 171.
Beträge) welchezur Sicherstellungeines bedingtzur Aufrechnungbefugten

GläubigersnachMaßgabedes §. 54 Abs. 3 hinterlegtwordensind, fließenfür die
Schlußvertheilungzur Konkursmassezurück,wenn die Möglichkeitdes Eintritts der
Bedingungeine so entfernteist, daß die bedingteForderungeinengegenwärtigen
Vermögenswerthnicht hat. -

§.172.
Masseansprüche,welchenicht bis zu der FestsetzungdesProzentsatzesoderder

Beendigungdes Schlußterminsoderder BekanntmachungeinerNachtragsvertheilung
zurKenntnißdesVerwaltersgelangtsind, könnennicht auf denMassebestandgeltend
gemachtwerden,welcherzur Auszahlungdes festgesetztenProzentsatzeserforderlichist
oderden Gegenstandder Schlußvertheilungoderder Nachtragsvertheilungbildet.

Sechster Titel.

Zwangsvergleich.

Sobald der allgemeinePrüfungsterminabgehaltenund so lange nicht die
Vornahmeder Schlußvertheilunggenehmigtwordenist, kannauf denVorschlagdes
Gemeinschuldnerszwischendiesemund dennicht bevorrechtigtenKonkursgläubigernein
Iwangsvergleichgeschlossenwerden

S. 174.
Der Vergleichsvorschlagmuß angeben,in welcherWeisedie Befriedigungder

Gläubiger erfolgen, sowie ob und in welcherArt eineSicherstellungderselbenbe=
wirkt werdensoll.
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§.175.
Ein Zwangsvergleichist unzulässig:
1. so lange der Gemeinschuldnerflüchtigist oderdie Ableistungdes Offen=

barungseidesverweigert;
2. so lange gegendenGemeinschuldnerwegenbetrüglichenBankeruttseine

gerichtlicheUntersuchungoder ein wiederaufgenommenesVerfahren an.
hängigist;

3. wennder GemeinschuldnerwegenbetrüglichenBankeruttsrechtskräftigver=
urtheilt wordenist.

S. 176.
Auf Antrag desVerwaltersund, wenneinGläubigerausschußbestelltist, des

letzterenkanndas GerichtdenVergleichsvorschlagzurückweisen,wennbereitsin dem
KonkursverfahreneinVergleichsvorschlagvon denGläubigernabgelehntodervondem
Gerichteverworfenoder von dem Gemeinschuldnernach der öffentlichenBekannt=
machungdes Vergleichsterminszurückgezogenwordenist.

S. 177
Wird derVergleichsvorschlagnichtzurückgewiesen,sohatderGläubigerausschuß

sichüberdie Annehmbarkeitdes Vorschlagszu erklären.
Erklärt der GläubigerausschußdenVorschlagnicht für annehmbar,so ist ein

Widerspruchdes Gemeinschuldnersgegendie Verwerthung der Masse nicht zu berück.
sichtigen.

S. 178.
Der Vorschlag und die Erklärung des Gläubigerausschussessind auf der

Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegen.

S. 179.
Der Vergleichsterminsoll nichtüber einenMonat hinaus anberaumtwerden.

Der Termin ist öffentlichbekanntzu machen. Ju demselbensind der Gemein=
schuldner,der Verwalter, sowieunter Mittheilung des Vergleichsvorschlagsund des
Ergebnissesder Erklärungdes Gläubigerausschussesdie nicht bevorrechtigtenKonkurs=
gläubiger,welcheForderungenangemeldethaben,besonderszu laden.

In der Bekanntmachungist zu bemerken,daß der Vergleichsvorschlagund die
ErklärungdesGläubigerausschussesauf derGerichtsschreibereidesKonkursgerichtszur
Einsichtder Betheiligtenniedergelegtseien.

ml180„
Auf Antrag des Gemeinschuldnersund, wenn ein Gläubigerausschußbestellt

ist, des letzterenkanndasGerichtdenVergleichsterminmit demallgemeinenPrüfungs=
termineverbinden.
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§.181.
Der Vergleichmuß allen nichtbevorrechtigtenKonkursgläubigerngleicheRechte

gewähren. Eine ungleicheBestimmungder Rechteist nur mit ausdrücklicherEin=
willigung der zurückgesetztenGläubiger zulässig. Jedes andereAbkommendes Ge=
meinschuldnersoderandererPersonenmit einzelnenGläubigern, durchwelchesdiese
bevorzugtwerdensollen, ist nichtig.

S. 182.
Jur Annahmedes Vergleichsist erforderlich,daß
1. die Mehrzahl der in demTermineanwesendenstimmberechtigtenGläubiger

demVergleicheausdrücklichzustimmt,und
2. die GesammtsummederForderungender zustimmendenGläubiger wenigstens

drei Viertheile der Gesammtsummealler zum Stimmen berechtigenden
Forderungenbeträgt. «

Wird nur eineder Mehrheitenerreicht,so kannderGemeinschuldnerbis zum
Schlussedes Termins die einmaligeWiederholungder Abstimmungin einemneuen
Termine verlangen. Das Gericht hat denselbenzu bestimmenund im Terminezu
verkünden.

S. 183.
Bei der Berechnungder nach §. 182 Abs. 1 Nr. 1, 2 erforderlichenMehr=

heitenbleibt der Ehegattedes GemeinschuldnersaußerBetracht, wenner demVer=
gleichezugestimmthat.

Das Gleiche gilt von demjenigen,welchemder Ehegattedes Gemeinschuldners
währenddes Konkursverfahrensoder in dem letztenJahre vor der Eröffnungdes
Verfahrens eineForderunggegenden Gemeinschuldnerabgetretenhat, soweitdas
Stimmrecht auf der abgetretenenForderungberuht. Diese Vorschrift findet keine
Anwendung, wenn der Ehegattezu der Abtretung durch das Gesetzoder durch einen
Vertrag verpflichtetwar, welcherfrüher als einJahr vor derEröffnungdesKonkurs=
verfahrensgeschlossenwurde.

8 184
Der angenommeneZwangsvergleichbedarfderBestätigungdesKonkursgerichts
Das Gericht entscheidet,nachdemes die Gläubiger, denVerwalter und den

Gläubigerausschußin dem Vergleichstermineoder einemzu verkündendenTermine
gehörthat.

5. 185
Der Beschluß, durch welchender Zwangsvergleichbestätigtoder verworfen

wird, ist zu verkünden.
8. 186.

Der Vergleichist zu verwerfen:
1. wenn die für das Verfahrenund den Abschlußdes Vergleichsgegebenen

Vorschriftennicht beobachtetsind, und das Fehlendenichtergänztwerden
kann;
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2 wenn ein Fall der UnzulässigkeiteinesJwangsvergleichsnachträglichein=
getretenist.

S.187.
Der Vergleichist zu verwerfen,wenn er den Gläubigern nicht mindestens

denfünftenTheil ihrerForderungengewährtund diesesErgebnißauf einunredliches
Verhaltendes Gemeinschuldners,insbesonderedarauf zurückzuführenist, daß der
Gemeinschuldnerdurch ein solchesVerhalten die Eröffnung desKonkursverfahrens
verzögerthat. Der Vergleichkann verworfenwerden,wenn das gleicheErgebniß
auf ein leichtsinnigesVerhaltendes Gemeinschuldnerszurückzuführenist.

S. 188.
Der Vergleichist auf Antrag eines nicht bevorrechtigtenKonkursgläubigers,

welcherstimmberechtigtwar oderseineForderungglaubhaftmacht, zu verwerfen:
1 wenn der VergleichdurchBegünstigungeines Gläubigers odersonstin

unlautererWeisezu Stande gebrachtistj;
2 wenn der Vergleichdem gemeinsamenInteresseder nicht bevorrechtigten

Konkursgläubigerwiderspricht.
Der Antrag ist nur zuzulassen,wenn die Thatsachen,auf welchederselbe

gegründetwird, glaubhaftgemachtwerden.

S.189.
Die sofortigeBeschwerdegegenden Beschluß, durch welchender Vergleich

bestätigtoder verworfenist, steht dem Gemeinschuldnerund jedemnicht bevor=
rechtigtenKonkursgläubigerzu, welcherstimmberechtigtwar oder seineForderung
glaubhaftmacht. .

Die Frist zur Einlegung der Beschwerdebeginntmit der Verkündungdes
Beschlusses.

Eine Anfechtungder Entscheidungdes Beschwerdegerichtsfindetnicht statt.

S. 190.
Sobald der Vergleichrechtskräftigbestätigtist, beschließtdas Gericht die

AufhebungdesKonkursverfahrens.Eine AnfechtungdesBeschlussesfindetnichtstatt.
Der Beschlußund derGrund derAufhebungsind öffentlichbekanntzumachen.
Die Vorschriftender §§. 111 Abs. 2, 112) 113 finden entsprechendeAn=

wendung.

K.191
Der Verwalter hat aus der Konkursmassedie Masseansprüchezu berichtigen.

Die bestrittenenMasseansprüchesind sicherzu stellen.
Die bevorrechtigtenKonkursforderungensind, insoweit sie festgestelltsind, zu

berichtigen,insoweitsie glaubhaftgemachtsind, sicherzustellen.
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§.192.
«Soweit der Zwangsvergleichnicht ein Anderesbestimmt,erhält der Gemein=

schuldnerdas Rechtzurück,über die Konkursmassefrei zu verfügen.

S 198#.
Der rechtskräftigbestätigteZwangsvergleichist wirksamfür und gegenalle

nicht bevorrechtigtenKonkursgläubiger,auchwenndieselbenan demKonkursverfahren
oderan derBeschlußfassungüber denVergleichnichtTheil genommenodergegenden
Vergleich gestimmthaben. Die Rechte der Gläubiger gegenMitschuldnerund
Bürgen des Gemeinschuldners,sowie die Rechte aus einemfür die Forderung
bestehendenPfandrecht, aus einer für sie bestehendenHypothek,Grundschuldoder
Rentenschuldoder aus einer zu ihrer SicherungeingetragenenVormerkungwerden
durchden Zwangsvergleichnicht berührt.

8 194
Aus dem rechtskräftigbestätigtenIwangsvergleichefindet für die Konkurs=

gläubiger, deren Forderungenfestgestelltund nicht von dem Gemeinschuldnerin dem
Brüfungstermineausdrücklichbestrittenwordensind, gegendenGemeinschuldnerund
diejenigen,welchein demVergleichefür dessenErfüllung nebendemGemeinschuldner
ohne Vorbehalt der Einrede der VorausklageVerpflichtungenübernommenhaben,
die Jwangsvollstreckungunter entsprechenderAnwendung der §§. 724—793 der
Civilprozeßordnungund des §. 164 Abs. 3 diesesGesetzesstatt.

S.195.
Eine Klage auf Aufhebung des Jwangsvergleichsaus dem Grunde der

Nichterfüllungdesselbenfindetnicht statt.

S.196.
Wenn der Jwangsvergleich durch Betrug zu Stande gebracht ist, so kann

jederGläubiger denvergleichsmäßigenErlaß seinerForderunganfechten,unbeschadet
der ihm durchden VergleichgewährtenRechte.

Die Anfechtungist nur zulässig,wennder GläubigerohneVerschuldenaußer
Stande war, denAnfechtungsgrundin demBestätigungsverfahrengeltendzu machen

P.197.
Die rechtskräftigeVerurtheilung des Gemeinschuldnerswegen betrüglichen

Bankerutts hebt für alle Gläubiger den durch den Jwangsvergleichbegründeten
Erlaß auf, unbeschadetder ihnendurchdenVergleichgewährtenRechte.

Auf Antrag eines Gläubigers kann das KonkursgerichtSicherheitsmaßregeln
gegen den Gemeinschuldnerschonvor der rechtskräftigenVerurtheilungdesselben
anordnen
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§."198.
Im Falle der rechtskräftigenVerurtheilung wird, wenn genügendeMasse

vorhandenist oder ein zur Deckungder im §. 58 Nr. 1, 2 bezeichnetenMassekosten
ausreichenderGeldbetrag vorgeschossenwird, das Konkursverfahrenauf Antrag eines
Konkursgläubigerswiederaufgenommen.

Die WiederaufnahmeerfolgtdurchBeschlußdes Gerichts. Auf denZeitpunkt
derWiederaufnahmeund die Bekanntmachungderselben die Vorschriftender
88 108, 111—113 entsprechendeAnwendung.

S.199.
Für die Anfechtungvon Rechtshandlungen,welchein der Jeit von der Auf=

hebung bis zur Wiederaufnahmedes Konkursverfahrens vorgenommensind, sowie
für die in diesemZeitraumeentstandenenAufrechnungsbefugnissegilt, wenn nicht
inzwischeneineJahlungseinstellungerfolgt ist, als Tag der Jahlungseinstellungder
Tag des erstendie Verurtheilungdes GemeinschuldnersaussprechendenUrtheils.

S.200.
An dem aufgenommenenVerfahrennehmendie Gläubiger, für und gegen

welcheder Vergleich wirksam war, mit dem nochnicht getilgtenBetrage ihrer
ursprünglichenForderungenTheil.

Die neuen Gläubiger des Gemeinschuldnerssind zur Theilnahme an dem
Verfahrenberechtigt.DieselbenhabenkeinenAnspruchauf Befriedigungaus einer
für die Erfüllung des JwangsvergleichsbestelltenSicherheit.

§. 201.
Das Verfahrenist so weit als nöthigzu wiederholen.
Früher geprüfteForderungenwerdennur hinsichtlicheiner inzwischenein=

getretenenTilgung von neuemgeprüft.

Siebenter Titel.
EinstellungdesVerfahrens.

P.202.
Das Konkursverfahrenist auf Antrag des Gemeinschuldnerseinzustellen,wenn

er nachdemAblaufe derAnmeldefristdieZustimmungaller Konkursgläubiger,welche
Forderungenangemeldethaben, beibringt. Inwieweit es der Justimmungoder der
Sicherstellungvon Gläubigernbedarf,derenForderungenangemeldetabernicht fest=
gestelltsind, entscheidetdas Konkursgerichtnach freiem Ermessen.

Das Verfahrenkannauf Antrag des Gemeinschuldnersvor demAblaufe der
Anmeldefristeingestelltwerden, wenn außer den Gläubigern, deren Zustimmung der
Gemeinschuldnerbeibringt,andereGläubigernicht bekanntsind.

Reichs=Gesetzbl.1898. 98
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§.203.
Der Antrag ist öffentlichbekanntzu machenund mit den zustimmenden

Erklärungenauf derGerichtsschreibereizur EinsichtderKonkursgläubigerniederzulegen.
Die Konkursgläubigerkönnenbinnen einer mit der öffentlichenBekanntmachung
beginnendenFrist von einerWocheWiderspruchgegenden Antrag erheben.Im
Falle des §. 202 Abs. 1steht derWiderspruchjedemGläubigerzu, welcherbis zum
Ablaufe der Frist eineForderungangemeldethat. « «

Das GerichtbeschließtüberdieEinstellungnachAnhörungdesGemeinschuldners
und des Verwalters. Im Falle eines Widerspruchsist auch der widersprechende
Gläubigerzu hören.

S. 204.
Das Gerichtkanndas Konkursverfahreneinstellen,sobald sich ergiebt, daß

einedenKostendes VerfahrensentsprechendeKonkursmassenicht vorhandenist. Die
Einstellungunterbleibt,wenn ein zur Deckungder im §. 58 Nr. 1, 2 bezeichneten
MassekostenausreichenderGeldbetragvorgeschossenwird.

Vor der Einstellungsoll die Gläubigerversammlunggehörtwerden.

##2050dE
Der Einstellungsbeschlußund derGrund derEinstellungsind öffentlichbekannt

zu machen. «
DieVorschriftender§§.111Abs.2,112,113,1s9lfindenentfprechende

Anwendung.
8. 206.

Der Gemeinschuldnererhält das Rechtzurück,über die Konkursmassefrei zu
verfügen.

Die Vorschriftendes §. 164 findenentsprechendeAnwendung.

Achter Titel.
BesondereBestimmungen.

S. 207.
I. Über das VermögeneinerAktiengesellschaftfindet das Konkursverfahren

außerdemFalle der Jahlungsunfähigkeitin demFalle der Überschuldungstatt
Nach AuflösungeinerAktiengesellschaftist die Eröffnungdes Verfahrensso

langezulässig,als die Vertheilungdes Vermögensnichtvollzogenist.

S.208.
Zu demAntrageauf EröffnungdesVerfahrensist außerdenKonkursgläubigern

jedesMitglied des Vorstandesund jederLiquidatorberechtigt.
Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vorstandesoder allen

Liquidatorengestellt,so ist derselbezuzulassen,wenndie Jahlungsunfähigkeitoder
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Überschuldungglaubhaftgemachtwird. Das Gericht hat die übrigenMitglieder
oderLiquidatorennachMaßgabedes §. 105 Abs. 2, 3 zu hören.

« §.209.«"
Im Falle der Jahlungsunfähigkeiteiner offenenHandelsgesellschaft,einer

Kommanditgesellschaftoder einerKommanditgesellschaftauf Aktien findet über das
Gesellschaftsvermögenein selbständigesKonkursverfahrenstatt. Über das Vermögen
einerKommanditgesellschaftauf Aktien findet das Konkursverfahrenauch im Falle
der Überschuldungstatt.

Die Vorschriftdes §. 207 Abs. 2 findetentsprechendeAnwendung.

S.210.
Ju demAntrage auf Eröffnung des Verfahrens ist außer den Konkurs=

gläubigernjederpersönlichhaftendeGesellschafterund jederLiquidatorberechtigt.
Wird der Antrag nicht von allen persönlichhaftendenGesellschafternoder

allen Liquidatorengestellt,so ist derselbezuzulassen,wennbei der offenenHandels=
gesellschaftoderderKommanditgesellschaftdieJahlungsunfähigkeit,beiderKommandit=
gesellschaftauf Aktien die Jahlungsunfähigkeitoder die Überschuldungglaubhaft
gemachtwird. Das Gerichthat die übrigenpersönlichhaftendenGesellschafteroder
dieLiquidatorennachMaßgabedes§. 105 Abs.2, 3 zu hören. « .

Ein Jwangsvergleichkannnur auf Vorschlagaller persönlichhaftendenGesell=
schaftergeschlossenwerden.

Der Zwangsvergleichbegrenzt,soweiter nichteinAnderesfestsetzt,zugleichden
Umfangder persönlichenHaftung der Gesellschafter.

S. 212.
In demKonkursverfahrenüber das Privatvermögeneinespersönlichhaftenden

GesellschafterskönnendieGesellschaftsgläubiger,wenndasKonkursverfahrenüberdas
Gesellschaftsvermögeneröffnetist, Befriedigungnur wegendesjenigenBetrags suchen,
für welchensie in demletzterenVerfahrenkeineBefriedigungerhalten.

Bei denVertheilungensind die Antheile auf den vollen Betrag derGesell=
schaftsforderungenzurückzubehalten,bis der Ausfall bei demGesellschaftsvermögen
feststeht.

Im Uebrigen finden auf die bezeichnetenForderungen die Vorschriften der
55.64) 96 entsprechendeAnwendung.

5. 213. . .
Auf dasKonkursverfahrenüber dasVermögeneiner juristischenPerfonsowie

einesVereins, der als solcherverklagtwerdenkann, finden die Vorschriftender
58.207, 208 entsprechendeAnwendung.

. 98“
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8. 214.
II. Für das Konkursverfahrenüber einenNachlaß ist das Amtsgerichtaus=

schließlichzuständig,bei welchemderErblasserzur Zeit seinesTodes denallgemeinen
Gerichtsstandgehabthat. .

§.215.
Die EröffnungdesVerfahrenssetztdie Überschuldungdes Nachlassesvoraus.

z. 216.
Die Eröffnungdes Verfahrenswird nichtdadurchgehindert,daß der Erbe

die Erbschaftnochnicht angenommenhat, oder daß er für die Nachlaßverbindlich=
keitenunbeschränkthaftet.

Bei demVorhandenseinmehrererErben ist dieEröffnungdesVerfahrensauch
nachder Theilung des Nachlasseszulässig.

§. 217
Zu demAntrag auf Eröffnungdes Verfahrensist jederErbe, der Nachlaß.

verwalter,sowieeinanderer Nachlaßpfleger,ein Testamentsvollstrecker,demdieVer=
waltungdes Nachlasseszusteht,und jederNachlaßgläubigerberechtigt.

Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt,so ist er zuzulassen,wenn
die Überschuldungglaubhaftgemachtwird. Das Gericht hat die übrigenErben,
soweitthunlich,zu hören.

Steht die Verwaltung des Nachlasseseinem Testamentsvollstreckerzu, so ist,
wenn der Erbe die Eröffnungdes Verfahrensbeantragt,der Testamentsvollstrecker,
wennder Testamentsvollstreckerden Antrag stellt, der Erbe zu hören. «

§.21-8.
Ist eineEhefraudie Erbin und gehörtder Nachlaß zum eingebrachtenGute

oderzumGesammtgute,so kannsowohldieEhefrauals derEhemanndieEröffnung
des Verfahrens beantragen,ohne daß die Justimmung des anderenTheiles erforder=
lich ist. Das Gleichegilt, wennder Nachlaßzum Gesammtgutegehört,auchnach
Beendigung der Gemeinschaft.

Wird der Antrag nicht von beidenEhegattengestellt,so ist er zuzulassen,
wenn die Überschuldungglaubhaftgemachtwird. Das Gericht hat den anderen
Ehegatten,wennthunlich, zu hören.

8.219.
Ein Nachlaßgläubiger,der im Aufgebotsverfahrenausgeschlossenist odernach

8. 1974 des BürgerlichenGesetzbuchseinemausgeschlossenenGläubiger gleichsteht,
kanndie Eröffnungdes Verfahrensnur beantragen,wennüber das Vermögendes
Erben das Konkursverfahreneröffnetist. Das Gleiche gilt von einemVermächtniß=
nehmer,sowievon demjenigen,welcherberechtigtist, die VollziehungeinerAuflage
zu fordern. «
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Ist eineEhefrau die Erbin und gehörtder Nachlaßzum Gesammtgute,so
könnendie im Abs.1 bezeichnetenGläubigerdenAntrag nur stellen,wennüber das
Vermögendes Ehemannsdas Konkursverfahreneröffnetist. «·-

§.220. .
Die Eröffnungdes Verfahrenskann von einemNachlaßgläubigernichtmehr

beantragtwerden,wennseit der Annahmeder ErbschaftzweiJahre verstrichensind.

S. 221.
Auf Grund einer nach demEintritte des Erbfalls gegendenNachlaß erfolgten

Maßregelder Jwangsvollstreckungoder der Arrestvollziehungkann abgesonderteBe=
friedigungnichtverlangtwerden.

Eine nach demEintritte des Erbfalls im Wege der einstweiligenVerfügung
erlangteVormerkungist unwirksam. -

§.222.
Hat der Erbe vor der Eröffnungdes Verfahrensaus demNachlassePflicht=

theilsansprüche,VermächtnisseoderAuflagen erfüllt, so ist die Leistungin gleicher
Weiseanfechtbarwie eineunentgeltlicheVerfügungdesErben.

8223 «
Dem Erben stehtwegender ihm nachden 88.1978, 1979 des Bürgerlichen

Gesetzbuchsaus demNachlassezu ersetzendenAufwendungeneinJurückbehaltungsrecht
nichtzu.

§. 224.
Masseschuldensind außerden im §. 59 bezeichnetenVerbindlichkeiten:
1, die demErbennachdenss. 1978, 1979 desBürgerlichenGesetzbuchs

aus demNachlassezu ersetzendenAufwendungen; «
2.dieKosteitderstandesmäßigenBeerdigungdesErblassersj

.3.dieimFallederTodeserklärungdesErblassersdemNachlassezurLast
« fallendenKosten des Verfahrens;

4. die Kostender Eröffnung einer Verfügung des Erblassersvon Todes=
wegen, der gerichtlichenSicherung des Nachlasses,einerNachlaßpflegschaft,
des Aufgebotsder Nachlaßgläubigerund der Inventarerrichtung)

5. die Verbindlichkeitenaus denvon einemNachlaßpflegerodereinemTesta=
mentsvollstreckervorgenommenenRechtsgeschäften; « «

6. die Verbindlichkeiten,welchefür den Erben gegenübereinemNachlaß=
pfleger, einem Testamentsvollstreckeroder einem Erben, der die Erbschaft
ausgeschlagenhat, aus der GeschäftsführungdieserPersonenentstanden
sind, soweitdie Nachlaßgläubigerverpflichtetsein würden, wenndie be=
zeichnetenPersonen die Geschäftefür sie zu besorgengehabt hätten.
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»«, , « «,.·
Der Erbe kanndie ihmgegenden ErblasserzustehendenAnsprüchegeltendmachen.
Hat der Erbe eineNachlaßverbindlichkeitberichtigt,so tritt er) soweitnichtdie Berichtigungnach §. 1979 des BürgerlichenGesetzbuchsals für RechnungdesNachlasseserfolgtgilt, andie StelledesGläubigers,esseidennbdaß er für dieNachlaßverbindlichkeitenunbeschränkthaftet.
Haftet der Erbe einemeinzelnenGläubiger gegenüberunbeschränkt,so kanner dessenForderung für den Fall geltendmachen,daß der Gläubiger sie nichtgeltendmacht. « « «

§.226.
««JndemVerfahrenkannjedeNachlaßverbindlichkeit geltendgemachtwerden.

NachstehendeVerbindlichkeitenwerdenerstnachallen übrigenVerbindlichkeiten
und in folgenderNangordnung,bei gleichemRange nachVerhältniß ihrer Beträge,
berichtigt:t

1. die seit der Eröffnung des Verfahrens laufendenJinsen der im §. 61
bezeichnetenForderungen « -
die gegendenErblassererkanntenGeldstrafen;
dieVerbindlichkeitenaus einerFreigebigkeitdesErblassersunterLebenden;
die VerbindlichkeitengegenüberMlichttheilsberechtigten;
dieVerbindlichkeitenaus den vom ErblasserangeordnetenVermächtnissen
und Auflagen.

Ein Vermächtniß, durch welchesdas. Recht des Bedachtenauf denPflichttheil
nach§. 2307 desBürgerlichenGesetzbuchsausgeschlossenwird, steht,soweites den
Mllichttheilnicht übersteigt,im Range denMlichttheilsrechtengleich. Hat der Erb.lasserdurchVerfügungvon Todeswegenangeordnet,daß ein Vermächtnißodereine
Auflage vor einemanderenVermächtnißoder eineranderenAuflage erfüllt werden
soll, so hat das Vermächtnißoder die Auflage denVorrang. s

Die Verbindlichkeiten,in Ansehungderender Gläubigerim Wegedes Auf=
gebotsverfahrensausgeschlossenist oder nach §. 1974 des BürgerlichenGesetzbuchs
einemausgeschlossenenGläubigergleichsteht,werdenerstnachden im Abs. 2 Nr. 1—3
bezeichnetenVerbindlichkeitenund, soweitsie zu den im Abs. 2 Nr. 4) 5 bezeichneten
Verbindlichkeitengehören,erst nach den Verbindlichkeitenberichtigt,mit denensie
ohnedie BeschränkunggleichenRang habenwürden. Im Uebrigenwird durchdie
Beschränkungenan der Rangordnungnichtsgeändert. »

PAGA-W

. -§.227. »
-Mitdenim§.226Abs.2.Nr.(2——5,Abs.4«bezeichnetenForderungenwerden

die bis zur Eröffnung des Verfahrens aufgelaufenenund die seit der Eröffnung
laufendenZinsen an derselbenStelle angesetzt. «



§.«2«28«;
Was in Folge der Anfechtungeiner von demErblasser oderihm gegenüber

vorgenommenenRechtshandlungzur Konkursmassezurückgewährtwird, darf nicht zur
Berichtigungder im §. 226 Abs. 2 Nr. 4,5 bezeichnetenVerbindlichkeitenver=
wendetwerden. - «.

Aufdasjenige,wasderErbeaufGrundderVorschriftender§§.1978——1980
desBürgerlichenGesetzbuchszu der Massezu ersetzenhat, habendie Gläubiger, die
imWegedesAufgebotsverfahrensausgeschlossensindodernach§. 1974 desBürger=
lichenGesetzbuchseinemausgeschlossenenGläubiger gleichstehen,nur insoweitAn=
spruch,als derErbe auchnachdenVorschriftenüberdieHerausgabeeiner unge=
rechtfertigtenBereicherungersatzpflichtigseinwürde. .

.§.229. ««"
Die in demAufgebotsverfahrenzum Zweckeder Ausschließungvon Nachlaß—

gläubigernangemeldetenund nicht ausgeschlossenenForderungengeltenals auchim
Nachlaßkonkursangemeldet,soferndas Aufgebotvon demGerichte,bei welchemder
Konkursanhängigwird, erlassenund das Verfahren nichtvor der Eröffnung des
KonkursverfahrensohneErlassungdes Ausschlußurtheilserledigtist.

8. 230. .. - «
Ein Zwangsvergleichkann nur auf den Vorschlag aller Erben geschlossen

werden. - III «
DieGläubiger,welchendieim§.226Abs.2Nr.2——5,Abf.4 bezeichneten

Forderungenzustehen,nehmenan demZwangsvergleichenichtTheil, sie sind jedoch
vorder Bestätigungzu hören. Macht einervon ihnenglaubhaft,daß derISwangs.
vergleichsein berechtigtesInteresseverletzt,so ist auf seinenAntrag der IJwangs=
vergleichzu verwerfen;gegendieBestätigungstehtihm die sofortigeBeschwerdenach
§. 189 zu.

§. 231.
Die Vorschriftendes §. 223, des §. 224 Nr. 1 unddes §. 225 Abs. 2, 3

geltenfür denVorerbenauchnachdemEintritte der Nacherbfolge.

P.232.
Hat der Erbe die Erbschaftverkauft, so tritt der Käufer in Ansehungdes

Verfahrensan seineStelle.
Der Erbe ist wegeneiner Nachlaßverbindlichkeit,die im Verhältnissezwischen

ihm und demKäufer diesemzur Last fällt, in derselbenWeise wie ein Nachlaß=
gläubigerzu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrensberechtigt.Das gleiche
Rechtstehtihm auchwegeneineranderenNachlaßverbindlichkeitzu, es seidenn,daß
er unbeschränkthaftet oderdaß eineNachlaßverwaltungangeordnetist. Die Vor=
schriftendes §. 223, des §. 224 Nr. 1 unddes §. 225 geltenfür denErben auch
nachdemVerkaufeder Erbschaft.



§.·-233.
Die Vorschriftendes §. 232 finden entsprechendeAnwendung,wennJemand

eine durchVertrag erworbeneErbschaftverkauftoder sich zur Veräußerungeiner
ihm angefallenenoder anderweitvon ihm erworbenenErbschaftin sonstigerWeise
verpflichtethat.

§. 234.
In demKonkursverfahrenüber das Vermögendes Erben finden,wennauch

überdenNachlaß das Konkursverfahreneröffnet,oderwenneineNachlaßverwaltung
angeordnetist, auf Nachlaßgläubiger,denengegenüberder Erbe unbeschränkthaftet,
die Vorschriftender§§.64, 96, 153, 155, 156, des §. 168 Nr. 3 und des§. 169
entsprechendeAnwendung.

Das Gleichegilt, wenn eineEhefrau die Erbin ist und der Nachlaß zum
Gesammtgutegehört, auch in dem Konkursverfahrenüber das Vermögendes
Ehemanns.

5.235.
Über einenErbtheil findetein Konkursverfahrennicht statt.

S. 236.
Die Vorschriftender §§.214—234 findenim Falle der fortgesetztenGüter=

gemeinschaftauf das Konkursverfahrenüber das GesammtgutentsprechendeAn=
wendung. Konkursgläubigersind nur die Gesammtgutsgläubiger,derenForderungen
schonzur Zeit des Eintritts der fortgesetztenGütergemeinschaftbestanden.Zu dem
Antrag auf Eröffnungdes Verfahrensist ein Gläubigernichtberechtigt,demgegen=
über der überlebendeEhegattezu dieserZeit persönlichhaftete. Die antheilsberech=
tigtenAbkömmlingesind zu demAntragenichtberechtigt)das Gerichthat sie, soweit
thunlich,)zu hören.

S. 237.
III. Besitztein Schuldner, über dessenVermögenim Auslandeein Konkurs=

verfahreneröffnetwordenist, Vermögensgegenständeim Inlande) so ist dieJZwangs.=
vollstreckungin das inländischeVermögenzulässig.

Ausnahmenvon dieserBestimmungkönnenunter Justimmungdes Bundes=
raths durchAnordnungdes Reichskanzlersgetroffenwerden.

g.238.
Das Konkursverfahrenumfaßt nur das im Inlande befindlicheVermögen,

wennder Schuldnerim DeutschenReicheeinegewerblicheNiederlassung,aber keinen
allgemeinenGerichtsstandhat.

Hat ein Schuldnerim DeutschenReichewedereinegewerblicheNiederlassung
noch einen allgemeinenGerichtsstand,so findet ein Konkursverfahrenüber das im
Inlande befindlicheVermögendes Schuldnersstatt, wenn er im Inlande ein mit
Wohn- und WirthschaftsgebäudenversehenesGut als Eigenthümer,Nutznießeroder
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Pächterbewirthschaftet.Für das Verfahren ist das Amtsgerichtausschließlichzu⸗
ständig,in dessenBezirkedas Gut sichbefindet. T

Ist im Auslandeein Konkursverfahreneröffnet,so bedarfes nicht desNach—
weisesder Zahlungsunfähigkeitzur Eröffnungdes inländischenVerfahrens.

Drittes Buch.
Strafbestimmungen.

* rr239.# «
Schuldner,welcheihreZahlungeneingestellthaben,oderüberderenVermögen

das Konkursverfahreneröffnetwordenist, werdenwegenbetrüglichenBankeruttsmit
Zuchthausbestraft,wennsie in der Absicht,ihre Gläubigerzu benachtheiligen,

1. Vermögensstückeverheimlichtoder bei Seite geschaffthaben,
2. SchuldenoderRechtsgeschäfteanerkanntoderaufgestellthaben,welcheganz

dder theilweiseerdichtetsind,
3. Handelsbücherzu führenunterlassenhaben,derenFührung ihnengesetzlich

oblag, oder
4. ihre Handelsbüchervernichtetoderverheimlichtoder so geführtoderver=

ändert haben,daß dieselbenkeineÜbersichtdes Vermögenszustandesge=
währen.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter drei
Monatenein.

8. 240.
Schuldner,welcheihreZahlungeneingestellthaben,oderüberderenVermögen

das Konkursverfahreneröffnetwordenist, werdenwegeneinfachenBankeruttsmit
Gefängnißbestraft,wennsie

1. durchAufwand, Spiel oderWetteoderdurchDifferenzhandelmit Waaren
oderBörsenpapierenübermäßigeSummenverbrauchthabenoder schuldig
gewordensind;

2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrenshinauszuschieben,
WaarenoderWerthpapiereauf Kredit entnommenund dieseGegenstände
erheblichunter demWerthe in einerdenAnforderungeneiner ordnungs=
mäßigenWirthschaftwidersprechendenWeise veräußertoder sonstweg=
gegebenhaben; .

3. Handelsbücherzu führenunterlassenhaben,derenFührungihnengesetzlich
oblag, oderdieselbenverheimlicht,vernichtetoder so unordentlichgeführt
haben, daß sie keineÜbersicht ihresVermögenszustandesgewähren,oder

4. es gegendie Bestimmungdes Handelsgesetzoͤuchsunterlaffenhaben, die
Bilanz ihres Vermögensin der vorgeschriebenenZeit zu ziehen.

Reichs=Gesetzbl.1898 99
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NebenderGefänguißstrafekannindenFällenderNr.1,2auserlust
der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Geldstrafebis zu sechs—
tausendMark erkanntwerden.

S 241.
Schuldner,welcheihreZahlungeneingestellthaben,oderüberderenVermögen

das Konkursverfahreneröffnetworden ist, werdenmit Gefängniß bis zu zweiJahren
bestraft, wenn sie, obwohl sie ihre Jahlungsunfähigkeit kannten, einemGläubiger in
der Absicht, ihn vor den übrigenGläubigernzu begünstigen,eine Sicherungoder
Befriedigunggewährthaben,welchederselbenicht odernicht in der Art odernicht
zu der Zeit zu beanspruchenhatte.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Geldstrafebis zu sechs=
tausendMark erkanntwerden.

5. 242.
Mit Juchthausbis zu zehnJahren wird bestraft,wer
1. im Interesseeines Schuldners, welcherseineJahlungen eingestellthat,

oder über dessenVermögendas Konkursverfahreneröffnetwordenist,
Vermögensstückedesselbenverheimlichtoder bei Seite geschaffthat, oder

2. im InteresseeinessolchenSchuldners,oder, um sichodereinemAnderen
Vermögensvortheilzu verschaffen,in demVerfahrenerdichteteForderungen
im eigenenNamenoderdurchvorgeschobenePersonengeltendgemachthat.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt GefängnißstrafeoderGeldstrafe
bis zu sechstausendMark ein.

S.243.
Ein Gläubiger, welchersichvon demGemeinschuldneroderanderenPersonen

besondereVortheile dafür hat gewährenoder versprechenlassen,daß er bei den
Abstimmungender Konkursgläubigerin einem gewissenSinne stimme,wird mit
Geldstrafebis zu dreitausendMark odermit Gefängnißbis zu einemJahre bestraft.

8 244.
Die Strafvorschriftender 88.239 —241 finden gegendie Mitglieder des

Vorstandeseiner Aktiengesellschaftoder eingetragenenGenossenschaftund gegendie
LiquidatoreneinerHandelsgesellschaftoder eingetragenenGenossenschaft,welcheihre
Zahlungeneingestellthat, oder über derenVermögendas Konkursverfahreneröffnet
wordenist, Anwendung,wenn sie in dieserEigenschaftdie mit Strafe bedrohten
Handlungenbegangenhaben.
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Gerichtskostengesetz.

Erster Abschnitt.
AllgemeineBestimmungen.

F. 1.
In den vor die ordentlichenGerichtegehörigenRechtssachen)auf welchedie

Civilprozeßordnung,die Strafprozeßordnungoder die KonkursordnungAnwendung
findet, werdenGebührenund Auslagen der Gerichtenur nach Maßgabe dieses
Gesetzeserhoben.

S. 2.
Eine Erhebungvon Stempeln und anderenAbgabennebenden Gebühren

findetnicht statt.
Urkunden,von denenim VerfahrenGebrauchgemachtwird, sind nur insoweit

einemStempel odereineranderenAbgabeunterworfen,als sie es ohnediesenGe=
brauchseinwürden.

Urkunden,welcheim Verfahrenerrichtetwerden,bleiben, soweitihr Inhalt
über denGegenstanddes Verfahrenshinausgeht,den allgemeinenVorschriftenüber
Erhebungvon Stempeln oder anderenAbgaben unterworfen.

S. 3.
In einemweiterenUmfange,als die Prozeßordnungenund diesesGesetzes

gestatten,darf die Thätigkeitder Gerichtevon der Sicherstellungoder Jahlung der
GebührenoderAuslagennichtabhängiggemachtwerden.

P.4.
Über Erinnerungendes ZJahlungspflichtigenoder der Staatskassegegenden

Ansatzvon GebührenoderAuslagenentscheidetdasGerichtderInstanz gebührenfrei.
Die Entscheidungkannvon demGerichte,welchesdieselbegetroffenhat, sowievon
demGerichteder höherenInstanz von Amtswegengeändertwerden.

Gegen die Entscheidungfindet Beschwerdenach Maßgabe des §. 567 Abs. 2
und der §§.568 bis 575 der Civilprozeßordnung,in Strafsachennach Maßgabe
der §§. 346 bis 352 der Strafprozeßordnungstatt.

Die Einlegung von Erinnerungenoder Beschwerdenkann durch Erklärung
zumProtokolledes GerichtsschreibersoderschriftlichohneMitwirkung einesAnwalts
erfolgen.

99.
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§.5.
Eine NachforderungvonGerichtskostenwegenirrigenAnsatzesist nur zulässig,

wenn der berichtigteAnsatz vor Ablauf des nächstenKalenderjahresnach rechts=
kräftiger oder endgültigerErledigung des Verfahrensdem Jahlungspflichtigener=
öffnetist. .

§"6
Die Gerichtesind ken Gebührmnf welchedurcheineunrichtigeBehandlung

der Sache ohneSchuld der Betheiligtenentstandensind,)niederzuschlagen,und für
abweisendeBescheide,wenn der Antrag auf nicht anzurechnenderUnkenntnißder
Verhältnisseoderauf Unwissenheitberuht,Gebührenfreiheitzu gewähren.

7.
Der MindestbetrageinerGebührist zwanzigPfennig.

Meiennigbeträge, welcheohneBruch nicht durchzehntheilbarsind, werdenauf
dennächsthöherendurchzehn theilbaren Betrag abgerundet.

Zweiter Abschnitt.
Gebührenin bürgerlichenRechtsstreitigkeiten.

S. 8.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenwerdendie Gebührennach demWerthe

des Streitgegenstandeserhoben.
Die volle Gebühr beträgtbei Gegenständenim Werthe:
1. bis 20 Mark einschließliiggg , 1 Mark
2. von mehrals 20 bis 60 Sit einschließlich2-40Pf.,
3--- 60 120 4 60½%
4. 4444 MEl20 200 " Potun.86
5 200 300 11-
6.---30-0· 450- - 15

.7.---.450- 650 " 20
ss 900 4 267 1#
9. 900 1299 - 32-

10.---1200-1600- - 38
blu#eotasnt600 2100 110 - 44
12. 2100 2700 "4 50
131 „ c usslonen2700 Mi800Kotç 56
14. 3400 4300 - 62-
15.---4300-5400- - 68i
16.-«---5400-6700- - 74
117. 6700 mis 8.200 02 " 8t
168. 8200 10000 90
Die fernerenWerthsklassensteigenum je 2000 Mark und dieGebühren

um je 10 Mark.
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§.9.«
Für die Werthsberechnungsind die Vorschriftender Civilprozeßordnung88. 3

bis 9 und der Konkursordnung§. 148 mit den nachstehendenBestimmungenmaß=
gebend.

#S.a.
Ist das Bestehenoder die Dauer einesPacht=oder Miethverhältnissesfür

einenlängerenals einjährigenJeitraum streitig,so wird derWerth auf denBetrag
des einjährigenJinses berechnet. « - —·

Bei Ansprüchenauf Alimente,welcheauf gesetzlicherVorschriftberuhen,wird
der Werth des Rechtsauf die wiederkehrendenLeistungen,falls nicht der Gesammt=
betragder gefordertenLeistungengeringerist, auf den fünffachenBetrag des ein=
jährigenBezugsberechnet.Das Gleichegilt bei Ansprüchenauf Entrichtungeiner
Geldrente, welchenach den §§. 843, 844 des Bürgerlichen Gesetzbuchsoder nach
den §§.3, Za) 7 des Gesetzes,betreffenddie Verbindlichkeitzum Schadenersatze
für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen,Bergwerkenu. s. w. herbeigeführten
Tödtungenund Körperverletzungen,vom 7. Juni 1871 erhobenwerden.

Ist für die Dauer des Rechtsstreits,welchereineEhesachebetrifft, über die
Unterhaltspflichtder Ehegattenzu entscheiden,so wird der Werth des Rechts auf
EntrichtungeinerGeldrenteauf deneinjährigenBetrag derselbenberechnet.

S. 10.
Bei nicht vermögensrechtlichenAnsprüchenwird der Werth des Streitgegen=

standeszu 2000 Mark, ausnahmsweiseniedrigeroder höher, jedochnicht unter
200 Mark und nichtüber 50 000 Mark angenommen.

Ist mit einemnicht vermögensrechtlichenAnspruchein aus ihm hergeleiteter
vermögensrechtlicherverbunden,so ist nur Ein Anspruch, und zwar der höhere
maßgebend.

S. 10a.%
Im Falle des §. 254 der Civilprozeßordnung ist für die Werthsberechnung

nur einerder verbundenenAnsprüche,und zwar der höheremaßgebend.

###
Soweit Klage undWiderklage,welchenicht in getrenntenProzessenverhandelt

werden)denselbenStreitgegenstandbetreffen,sind die Gebührennachdemeinfachen
Werthe diesesGegenstandeszu berechnen.Soweit beideKlagen nicht denselben
Streitgegenstandbetreffen,sind die Gegenständezusammenzurechnen.

Das Gleichegilt für wechselseitigeingelegteRechtsmittel,welchenicht in ge=
trenntenProzessenverhandeltwerden.

S. 12.
Für Akte, welcheeinenTheil des Streitgegenstandesbetreffen,sind die Ge=

bührennur nachdemWerthediesesTheils zu berechnen.
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Sind von einzelnenWerthstheilenin derselbenInstanz für gleicheAkte Ge—
bührenzu berechnen,so darf nichtmehrerhobenwerden,als wenndieGebührvon
demGesammtbetrageder Werthstheilezu berechnenwäre; treten für die Akte ver—
schiedeneGebührensätzeein, so ist der höchsteSatz maßgebend.

S. 13.
Für Akte, welcheFrüchte,Nutzungen,Jinsen, SchädenoderKostenals Neben=

forderungenohne den Hauptanspruchbetreffen, ist der Werth der Nebenforderungen
insoweitmaßgebend,als er den Werth des Hauptanspruchsnicht übersteigt.

Für Akte der JwangsvollstreckungwegeneinerGeldforderungwerdendie ein=
zuziehendenJinsen mitberechnet.

Für Akte, welchedie Kosten des Rechtsstreitsohne denHauptanspruchbe=
treffen,ist der Betrag der Kostenmaßgebend.

p.14. .
Bei jedemAntrag ist der Werth des Streitgegenstandes,sofernderselbenicht

in einer bestimmtenGeldsummebestehtoder aus früherenAnträgen erhellt, und auf
Erfordernauchder Werth einesTheils desselbenschriftlichoderzumProtokolledes
Gerichtsschreibersanzugeben.

Die Angabekannjederzeitberichtigtwerden.

5S.15.
Die zum Jwecke der Entscheidungüber die Zuständigkeit des Prozeßgerichts

oder die Zulässigkeit des Rechtsmittels erfolgte Festsetzungdes Werthes ist, unbe=
schadetder Vorschriftdes §. 9a), für die Berechnungder Gebührenmaßgebend

S.16.
Soweit eineEntscheidungin Gemäßheitdes §. 15 nicht stattfindet,und nach

der Natur des StreitgegenstandesoderdurchdenAntrag einerPartei dieFestsetzung
desWertheserforderlichwird, erfolgt dieselbegebührenfreidurchBeschlußdesProzeß=
gerichts,bei der Jwangsvollstreckung)falls derWerth nochnicht festgesetztist, durch
Beschlußdes Vollstreckungsgerichts.Die Festsetzungkannvon demGerichte,welches
dieselbegetroffenhat, sowie von demGerichteder höherenInstanz im Laufe des
Verfahrensvon Amtswegengeändertwerden.

Gegenden BeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabedes §. 567 Abs. 2 und
der §§. 568 bis 575 der Civilprozeßordnung sowie des§. 4 Abs. 3 dieses Ge=
setzesstatt.

. 17.
Wird eineAbschätzungdurchSachverständigeerforderlich,so ist in demBe=

schlusse,durchwelchender Werth festgesetztwird (§. 16), über die KostenderAb=
schätzungzu entscheiden.Dieselbenkönnenganz odertheilweiseder Partei zur Last
gelegtwerden,welchedurchUnterlassungder ihr obliegendenWerthsangabeoderdurch
unrichtigeWerthsangabe,unbegründetesBestreitenderWerthsangabeoderunbegründete
Beschwerdedie Abschätzungveranlaßthat.
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§.18.
Die volle Gebühr (§. 8) wird erhoben:
1. für die kontradiktorischemündlicheVerhandlung(Verhandlungsgebühr);
2. für die AnordnungeinerBeweisaufnahme(Beweisgebühr);
3. für eineandereEntscheidung(Entscheidungsgebühr).

K.19.
Die Verhandlunggilt als kontradiktorischim Sinne des §. 18 Nr. 1, soweit

in derselbenvon beidenParteien einanderwidersprechendeAnträgegestelltwerden.

5.20.
Die Verhandlungsgebührkommtauchzur Erhebung:
1. für eine nicht kontradiktorischemündlicheVerhandlungin Ehesachen,in

Rechtsstreitigkeiten,welchedie FeststellungdesRechtsverhältnisseszwischen
Eltern und Kindern zum Gegenstandehaben,in denvor die Landgerichte
gehörigenEntmündigungssachenund in demVerfahrenüber die gegeneine
TodeserklärungerhobeneAnfechtungsklage,sofern der Kläger verhandelt;

2. für die Verhandlung im vorbereitendenVerfahren (Civilprozeßordnung
88.348 bis 354).

8. 21.
Die Verhandlungsgebührwird nicht erhoben,soweit ein zur Beilegungdes

RechtsstreitsabgeschlossenerVergleichaufgenommenoderaufGrundeinesAnerkenntnisses
oderVerzichtseineEntscheidungerlassenwird, ohne daß die AnordnungeinerBe—
weisaufnahmeodereineanderegebührenpflichtigeEntscheidungvorhergegangenist.

§. 22.
Die Beweisgebühr(F. 18 Nr. 2) wird nur zur Hälfte erhoben,wenn die

angeordneteBeweisaufnahmewederganznochtheilweisestattgefundenhat.
Dasselbefindetstatt, soweitbezüglichdesdurchdieBeweisanordnungbetroffenen

Gegenstandesein zurBeilegungdesRechtsstreitsabgeschlossenerVergleichaufgenommen
oderauf Grund einesAnerkenntnissesoderVerzichtseineEntscheidungerlassenwird.

S.23.
Nur drei Jehntheile der Entscheidungsgebührwerden erhobenfür die auf

Grund eines Anerkenntnissesoder Verzichts erlasseneEntscheidung.
Die Entscheidungsgebührwird zu drei Jehntheilenauch für die Aufnahme

eineszur Beilegungdes RechtsstreitsabgeschlossenenVergleichserhoben.

5. 24.
Ein bedingtesUrtheil (Civilprozeßordnung§. 460) gilt für die Gebühren=

erhebungals Beweisanordnung;das Urtheil, durch welchesdas bedingteUrtheil
erledigtwird (Civilprozeßordnung§. 462 Abs. 2), als Entscheidungim Sinne des
5. 18 Nr. 3.
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Ist jedochdas bedingteUrtheil in der Instanz, in welcheres ergangenist,
bis zum Eintritt der Fälligkeit der Gebührennicht erledigt, so wird für dasselbe
die Entscheidungsgebührerhoben,vorbehaltlichder BerichtigungdesGebührenansatzes
nachMaßgabeder Vorschriftendes erstenAbsatzesfür denFall einernachträglichen
Erledigungdes Urtheils in derselbenInstanz. ,-

§.25.
SechsZehntheilederGebühr(§§.18bis24)werdenerhoben,wennderAkt

im Urkunden-oderWechselprozesse(Civilprozeßordnung88.592 bis 605) erfolgt.
S. 26.

Fünf Zehntheileder Gebühr(5§I.18 bis 24) werdenerhoben,wenn der Akt
ausschließlichbetrifft:

1. prozeßhinderndeEinreden(Civilprozeßordnung§. 274);
2. die Unzuständigkeitdes Gerichts,die Unzulässigkeitdes Rechtsweges,den

Mangel der Parteifähigkeit, der Prozeßfähigkeit,der Legitimationeines
gesetzlichenVertreters oder der erforderlichenErmächtigungzur Prozeß=
führung, sofern dieselbenvon Amtswegenberücksichtigtsind (Gerichts=
verfassungsgesetz§. 17 Abs. 1, Civilprozeßordnung§§.40, 56)

3. die Entlassungdes Beklagtenaus demRechtsstreite(Civilprozeßordnung
SS.75 bis 77), oderdie Übernahmedes RechtsstreitsdurchdenRechts=
nachfolger(Civilprozeßerdnung§. 266);

4. die Aufnahmeeines unterbrochenenoder ausgesetztenVerfahrens (Ciril=
prozeßordnung§§.239 bis 250);
dieJulässigkeitderWiedereinsetzungin denvorigenStand, derBerufung,
Revisionoderder Wiederaufnahmedes Verfahrensoderdie Zurücknahme
einesRechtsmittels(Civilprozeßordnung§. 238, 515 Abs. 3, §§.535,
566, 589)))

6. denEinspruch(CivilprozeßordnungS§.341, 345, 346, 700), sowiedie
gegenein VersäumnißurtheileingelegtenRechtsmittel(Civilprozeßordnung
§. 513 Abs. 2, §. 566);

7die vorläufigeVollstreckbarkeiteinesUrtheils;
8. die Ertheilungder Vollstreckungsklausel,sofern sie im Wege der Klage

beantragtoderangefochtenwird (Civilprozeßordnung§§. 731, 738, 742,
744, 745 Abs. 2, §§.749, 768), oderEinwendungengegendieJwangs=
vollstreckung,welcheden Anspruchselbstbetreffen,sofern der §. 767
Abs. 2 oder §. 796 Abs. 2 der CivilprozeßordnungAnwendungfindet,
oder die Julassungder Jwangsvollstreckungaus demUrtheil einesaus=
ländischenGerichts oder aus einemSchiedsspruche(Civilprozeßordnung
88.722, 1042);

9. die Anordnung, AbänderungoderAufhebungeines Arrestesoder einer
einstweiligenVerfügung, sofern die Entscheidungdurch Endurtheil zu

treffen ist (Civilprozeßordnung§. 922 Abs.1, S. 925, 926 Abs.2,
55.927, 936) Z

csl
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10. die Unzulässigkeitdes schiedsrichterlichenVerfahrens oder die Aufhebung
eeines Schiedsspruchs(Civilprozeßordnung§. 1046). «

.JstindenFällenderNr..1,«2derKlägerabgewiesen,oderindenFälleu
der Nr. 5) 6 die Wiedereinsetzung,Berufung, Revision, Wiederaufnahmeoder der
Einspruchals unzulässigverworfen,so werdenauchfür eineVerhandlungzurHaupt=
sachenur fünf Zehntheileder Gebühr erhoben,soferndie Entscheidungauf diese
Verhandlungergangenist.

S. 27.
Drei Jehntheile der Gebühr (§§. 18 bis 24) werden erhoben, wenn der Akt

betrifft:t «· «
1 die ZulässigkeiteinerNebenintervention(Civilprozeßordnung§. 71)
2 dieJwangsvollstreckungzur ErwirkungvonHandlungenoderUnterlassungen

(Civilprozeßordnung§§.887 bis 891).

« §.28.
Jede der im §. 18 bezeichnetenGebührenwird in jederInstanz rücksichtlich

einesjedenTheils des Streitgegenstandesnur einmal erhoben. Treffen für gleiche
Aktedie volle Gebührund die Gebührdes §. 26 rücksichtlichdesselbenStreitgegen=
standeszusammen,so kommtnur die volle Gebührzur Erhebung. «

§.29. »
Wird die ErgänzungeinesUrtheils beantragt(Civilprozeßordnung8. 321), so

findet, soweit der Antrag nicht zurückgewiesenwird, die Bestimmung des 8. 12
Anwendung;soweitder Antrag zurückgewiesenwird, kommenfünf Jehntheileder
Gebühr(§§.18bis24) zur Erhebung.

8. 30.
Verweistdas AmtsgerichteinenRechtsstreitvor das Landgericht,weil durch

Widerklageoder durch Erweiterungdes Klagantrags ein Anspruch erhobenist,
welcherzur Zuständigkeitder Landgerichtegehört,oderdie Feststellungeines Rechts=
verhältnissesbeantragtwordenist, für welchesdieLandgerichtezuständigsind (Civil=
prozeßordnung§. 506), so bildet das weitereVerfahrenvor demLandgerichtemit
demVerfahrenvor demAmtsgerichtim Sinne des §. 28 Eine Instanz.

Das Gleichegilt, wennder EinspruchgegeneinenVollstreckungsbefehlvon
demAmtsgerichtefür zulässigbefundenund die Klage währendder Rechtshängigkeit
desAnspruchsbei demLandgerichterhobenist (Civilprozeßordnung§. 700), für das
amtsgerichtlicheVerfahrenüber die Julässigkeitdes Einspruchsund das Verfahren
vor demLandgerichte.

S. 31.
Wird eineSachezur anderweitenVerhandlungan dasGerichtuntererInstanz

zurückverwiesen(CivilprozeßordnungS§.538, 539, 565), so bildet das weitere
Verfahren mit dem früherenVerfahren vor diesemGericht im Sinne des §. 28
Eine Instanz.

Reichs=Gesetzbl.1898. 100
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S. 32.

Das Verfahren in Folge des Einspruchsgegenein Versäumnißurtheilgilt
im Sinne des §. 28 als neueInstanz, insoweitder Einspruchverworfen,zurück=
genommenodernicht verhandeltwird (Civilprozeßordnungs§§.341, 345, 346).

Gilt das Verfahrenals Fortsetzungder Instanz, so wird durchdie Gebühr
für das Versäumnißurtheileine andereEntscheidungsgebührderselbenInstanz nicht
ausgeschlossen.

9. 3.
Das ordentlicheVerfahren, welchesnach der Abstandnahmevom Urkunden=

oderWechselprozesse,sowienachdemmit Vorbehalt in demselbenerlassenenUrtheil
anhängigbleibt (Civilprozeßordnung§§.596, 600), gilt für die Gebührenerhebung
als besondererRechtsstreit.

« 8. 34.
Drei Zehntheileder Gebühr(§.8) werdenerhobenfür die Entscheidungein=

schließlichdesVerfahrens:
1.über Anträge auf EntmündigungoderWiederaufhebungeinerEntmündigung,

soweitdie Amtsgerichtezuständigsind (Civilprozeßordnung§§. 645 bis 662,
675 bis 678, 680 bis 683, 685);

2. über die Ernennungoder AblehnungeinesSchiedsrichters,das Erlöschen
einesSchiedsvertragsoder die Anordnung der von Schiedsrichternfür
erforderlicherachtetenrichterlichenHandlungen(Civilprozeßordnung§. 1045).

S.35.
Suwei Zehntheileder Gebühr (§. 8) werdenerhobenfür die Entscheidung,

einschließlichdes vorangegangenenVerfahrens,über Anträge:
1. auf vorläufigeEinstellung,BeschränkungoderAufhebungeinerJwangs=

vollstreckung(Civilprozeßordnung§§.707) 719, 769),771 Abs. 3, §§.785,
786, 805 Abs. 4, §. 810 Abfs.2);
2. auf gerichtlicheHandlungender Iwangsvollstreckung(Civilprozeßordnung

S§.764, 791, 822, 823, 825, 828, 829 Abs.1, s. 835, 839, 844,
846 bis 848, 857, 858, 885 Abs. 4, §§.886, 900 Abs. 3, Ss. 901,
930 Abs. 3);

3. auf Anordnung oder AufhebungeinesArrestes oder einer einstweiligen
Verfügung(CivilprozeßordnungS§.921, 922, 934, 936 bis 944), soweit
nicht nachträglicheineGebührdes §. 26 Nr. 9 zur Erhebungkommt;

sowie
4. über Anträge, Einwendungenoder Erinnerungen,welchedie Art und

Weise der Jwangsvollstreckungoder das bei derselbenvom Gerichts=
vollzieherzu beobachtendeVerfahrenoder die vonihm in Ansatzgebrachten
Kostenoderdie Weigerungdesselbenbetreffen,einenVollstreckungsauftrag
zu übernehmenodereineVollstreckungshandlungdemAuftragegemäßaus=
zuführen(Civilprozeßordnung8. 766). ,
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8. 36.

Fürdie Entscheidung,einschließlichdes Verfahrens,über Anträgeauf Siche=
rung des Beweises(Civilprozeßordnung§§.485 bis 494) werdendrei Jehntheile der
Gebühr (§F.8) und) wenn eine Beweisaufnahmestattfindet, fünf Zehntheile der Ge=
bühr erhoben.

§. 37.
Im Mahnverfahrenwerdenerhoben.

1. zwei Jehntheileder Gebühr(§.8) für die Entscheidungüber das Gesuch
um Erlassungdes Jahlungsbefehls(Civilprozeßordnung§§.691, 692);

2. ein Jehntheil der Gebühr (§. 8) für die Entscheidungüber das Gesuch
um Erlassungdes Vollstreckungsbefehls(Civilprozeßordnung§. 699).

Wird ein Gesuchum Erlassungdes Jahlungsbefehlszurückgewiesen,weil der
Zahlungsbefehlin Ansehungeines Theils des Anspruchs nicht erlassenwerden kann
(Civilprozeßordnung§. 691 Abs. 2), so ist die Gebührnur nachdemWerthedieses
Theilszu berechnen.

Soweit dieKostendesMahnverfahrensals Theil derKosteneinesentstehenden
Rechtsstreitsanzusehensind(Civilprozeßordnung§. 698), wird die im Falle derNr. 1
erhobeneGebührauf die Gebührdes entstehendenRechtsstreitsangerechnet.

S. 38. -
Ein Zehntheil der Gebühr (8. 8) wird erhobenfür die Entscheidung,ein⸗

schließlichdes vorangegangenenVerfahrens, über Anträge:
1. auf Festsetzungder vom Gegnerzu erstattendenProzeßkosten,soferndie=

selbeim besonderenVerfahrenerfolgt(Civilprozeßordnung§. 105), oder
auf Abänderungder Kostenfestsetzung(Civilprozeßordnung§. 107);

2. auf BestimmungeinerFrist zur Rückgabeund auf Anordnungder Rück=
gabeeiner Sicherheit in den Fällen des §. 109 Abs.1), 2 der Civil=
prozeßordnung

3. auf Ertheilung der Vollstreckungsklauselin den Fällen) in welchendie=
selbeauf Anordnungdes Vorsitzendenzu erfolgenhat, oder auf Jurück=
nahmeder Vollstreckungsklausel,soferndieseAnträge nicht im Wegeder
Klage gestelltwerden(Civilprozeßordnung§§.726 bis 730, 732, 738,
742, 744, 745 Abs. 2, §§.749, 795, 796 Abs.1, §.797 Abs. 3)
§. 929), oder auf Ertheilungeiner weiterenvollstreckbarenAusfertigung
(Civilprozeßordnung§. 733).

5. 39.
Jede der im §. 27 bezeichnetenStreitigkeiten, sowie jedesVerfahren über die

in den §§.34 bis 38 bezeichnetenAnträge) EinwendungenoderErinnerungengilt
für die Gebührenerhebungals besondererRechtsstreit.

BetreffenmehreregerichtlicheHandlungender Jwangsvollstreckung(§F.35 Nr. 2)
wegendesselbenAnspruchsdenselbenGegenstand,so kommtdie Gebührnur einmal
zur Erhebung.

100“
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Die im besonderenVerfahren erfolgte Festsetzungder Kosten und die Abände=
rung der Kostenfestsetzung(F. 38 Nr. 1) geltenals Ein Rechtsstreit.Das Gleichegilt von demVerfahrenüber die im §. 38 Nr. 2 bezeichnetenAnträge.

* 1
Für das durchden Gerichtsschreiberan die Post gerichteteErsuchenum Be=wirkungeinerZustellung(Civilprozeßordnung§. 196) ist die einemGerichtsvollzieherfür den gleichenAkt zustehendeGebühr als Gerichtsgebührzu erheben,sofernnichtdie Justellungvon Amtswegenbewirktwird.

+lu.
JFür einen in Gemäßheitdes §. 510 der Civilprozeßordnungstattgehabten

Sühnetermin,einschließlichdes in demselbenetwa aufgenommenenVergleichs,werdendrei Jehntheileder Gebühr(F.8) erhoben.
Die Gebühr wird, wenn der Gegnerdesjenigen,welcherzum Sühnetermingeladenhat, nicht erschienenoderder Sühneversucherfolglosgebliebenist, auf dieGebühreneinesentstehendenRechtsstreitsangerechnet.

P.42.
Für das Vertheilungsverfahren(Civilprozeßordnung§. 858 Abs.6, §§.872 bis877, 882) werdenfünf Zehntheileund, wenndas Verfahrenvor demTerminezur

AusführungderVertheilungerledigtwird, dreiZehntheilederGebühr(§.8) erhoben.

S.43.
Für die Verhandlungin demzur AbnahmedesOffenbarungseidesbestimmten

Termine werdenim Falle des §. 889 der Civilprozeßordnungzwei Zehntheileder
Gebühr (§. 8) erhoben. .

Das Gleichegilt für die Fälle der §§.900901 der Civilprozeßordnung,
sofern nicht über einenWiderspruchdes Schuldnersoderüber einenspätestensim
TerminegestelltenAntrag auf Erzwingungder Eidesleistungzu entscheidenist.

K.44.
Im Aufgebotsverfahren(Civilprozeßordnung§s. 946 bis 956, 959 bis 972,977 bis 1024) wird ein Zehntheilder Gebühr(§.8) erhoben:
1I.für die Entscheidungüber die Julässigkeitdes Antrags auf Erlassungdes

Aufgebots;
2. für die vor derEinleitungdesAufgebotsverfahrenserfolgendeEntscheidung

über denAntrag auf Anordnungder Zahlungssperre;
3. für die Verhandlungim Aufgebotstermine;
4. für die Endentscheidung.

g.45.
Drei Jehntheile der Gebühr (§. 8) werdenerhobenfür die Entscheidung,ein=schließlichdes vorangegangenenVerfahrens, in der Beschwerdeinstanz,soweit die



—669——

Beschwerdeals unzulässigverworfenoder zurückgewiesenwird oder die Kostendes
Verfahrens einemGegner zur Last fallen. Insoweit dies nicht derFall ist, werden
Gebührennichterhoben.

DieseVorschrift kommtbei Anträgenauf AenderungeinerEntscheitungdes
beauftragtenoder ersuchtenRichters oder des Gerichtsschreibers(Civilprozeßordnung
§. 576) zur entsprechendenAnwendung.

S.46.
Wird eine Klage, ein Antrag, ein Einspruchoder einRechtsmittel zurück.

genommen,bevorein gebührenpflichtigerAkt stattgefundenhat, so wird einJehntheil
der Gebühr erhoben,welchefür die beantragteEntscheidungoder im Falle des 8. 43
für die beantragteVerhandlungzu erhebensein würde.

DieseGebührwird nichterhoben,wenneinzur Terminsbestimmungeingereichter
Schriftsatzvor Bestimmungdes Termins zurückgezogenist.

Betrifft die Jurücknahmenur einenTheil desStreitgegenstandesb„während
über einen anderenTheil verhandelt,entschiedenoder ein Vergleichaufgenommen
wird) so ist die Gebühr für die Zurücknahmenur insoweit zu erheben,als die Ver=
handlungsgebühroder die Entscheidungsgebührsicherhöht habenwürde, wenn die
Verhandlung,die Entscheidungoder der Vergleichauf denKuhssgenemmuneTheil
ails#" wordenwäre. ..

§47 -
Gebührenwerdennicht erhobenfür die Verhandlung und Entscheidung
1.uberdieProzeß-oderSachleitung,einfchließlichder Bestimmungoder
«AenderungvonTerminenundFristen,
2 über die Bewilligung oder Entziehungdes Armenrechts,sowie die Ver=

pflichtungzur Nachzahlungvon Kosten(Civilprozeßordnung§. 126)
3. überdie Zuständigkeitdes oberstenLandesgerichts(S. 7 des Einführungs=

gesetzeszur Civilprozeßordnung)oder der Kammer für Handelssachen
(Gerichtsverfassungsgesetz§§.103 bis 106), über die Bestimmungdes
zuständigenGerichts (Civilprozeßordnung§. 36), die Übernahme eines
Entmündigungsverfahrens(Civilprozeßordnung§. 650 Abs. 3, §K.651
Abs. 2), die Bestimmungeines GerichtsvollziehersGsilssserserinung
§. 827 Abs 1, §. 854 Abs. 1) oder einesSequesters(Civilprozeßordnung
88.848, 855)

4. über n AblehnungeinesRichters, eines Gerichtsschreibersober eines
Sachverständigen(CivilprozeßordnungS§.42 bis 49, 406);

5. über die Verpflichtungeines Gerichtsschreibers,lesirn Vertreters,
RechtsanwaltsoderanderenBevollmächtigten,sowieeinesGerichtsvollziehers
zur Tragung der durchVerschuldenderselbenveranlaßtenKosten(Civil.
prozeßordnung§. 102);

6. über die Verpflichtung eines Rechtsanwalts zur Jurückgabe einer vom
Gegnerihm mitgetheiltenUrkunde(Civilprozeßordnung§. 135);
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über die VerpflichtungzurAbgabeeinesZeugnissesoderGutachtens(Civil=
prozeßordnung§§ 386bis 389, 408),
über die Jwangsmaßregelngegeneinen Jeugen oderSachverständigen,
sowie die Verurtheilung derselbenzu Kostenund Strafe (Civilprozeß=
ordnung§§.380, 381, 390, 409)
über die BestellungEeinesVertreters für eine nicht prozeßfähigeoder
unbekanntePartei, für ein von dem EigenthümeraufgegebenesGrundstück
oder für einen Erben, der die Erbschaft noch nicht angenommenhat
(Civilprozeßordnung88.57, 58, 494, 668, 679, 686, 779, 787);
über die Berichtigungeines Urtheils oder des Thatbestandesdesselben
(Civilprozeßordnung§§. 379, 320);
über die Vollstreckbarkeitder durchRechtsmittelanträgenicht angefochtenen
Theile einesUrtheils (CivilprozeßordnungSs. 534, 560);

streckungzur Nachtzeitoderan einemSonntag oder Feiertage
(CivilprozeßordnungIs. 188, 761);
über die Mitwirkung desGerichtsbeiHandlungenderIwangsvollstreckung
in denFällen des §.758 Abs. 3, der Is. 789, 790 Abs. 1, §. 912 der
Civilprozeßordnung;
über die in §. 35 Nr. 4 bezeichnetenAnträge, Einwendungenoder
Erinnerungen)soweit dieselbenfür begründetbefundenwerdenund die
Kostendes Verfahrensnicht demGegner, sonderndemGerichtsvollzieher
zur Last fallen;
über Anträgeauf ErtheilungderVollstreckungsklausel(Civilprozeßordnung
§§.724, 725, 795, 797 Abs. 1), sofernnichtGebührennachdenVor=
schriftendes9. 26 Kr. 8 oder des §F.38 zu erhebensind;
über Anträgeauf Anordnungder RückgabeeinerSicherheitim Falle des
§. 715 der Civilprozeßordnung, sowie über Gesucheum Ertheilung des
Zeugnissesder Rechtskraftoderum ErtheilungdesJeugnisses,daß inner=
halb der Nothfrist ein Schriftsatzzum Jweckeder Terminsbestimmung
nicht eingereichtsei, oderum BestimmungeinerFrist zum Nachweiseder
ZustellungeinesSchriftsatzes(Civilprozeßordnung§. 706).

*
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handlungoderdie AnberaumungeinesTermins zur Fortsetzungder mündlichenVer—
handlungveranlaßt, oder ist durchnachträglichesVorbringen von Angriffs- oder
Vertheidigungsmitteln,BeweismittelnoderBeweiseinreden,welcheszeitigererfolgen
konnte,die Erledigungdes Rechtsstreitsverzögertworden, so kanndas Gerichtvon
Amtswegendie besondereErhebungeiner Gebühr für die verursachteweitereVer—
handlung,sowieeinerGebühr für die durchdas neueVorbringenveranlaßtenoch—
maligeBeweisanordnungbeschließen.Die Gebührbestehtin dervollenGebühr(§.8);
siekannjedochbis zu zwei Jehntheilenherabgesetztwerden.

GegendenBeschlußfindetBeschwerdenachMaßgabedes § 567 Abs. 2 und
der §§.568 bis 575 derCivilprozeßordnungsowiedes§.4 Abs.3 diesesGesetzesstatt.

S. 49. .
In der Berufungsinstanzerhöhensichdie Gebührensätzeum ein Viertheil, in

der Revisionsinstanzum die Hälfte.
JFür eineBeweisanordnungsowie Beweisaufnahmein der Berufungsinstanz,

welchenur auf Grund der in der erstenInstanz vorgebrachtenThatsachenund
Beweismittelerfolgt, kommteineBeweisgebührnichtzur Erhebung,soweiteinesolche
rücksichtlichdesselbenStreitgegenstandesschonin der erstenInstanz zu erhebenwar.

Dritter Abschnitt.
Gebührenim Konkursverfahren.

K.50.
Auf die Gebührenim KonkursverfahrenfindendieVorschriftendes §. 8 über

die Werthsklassenund denGebührensatz,sowieder §§.14, 16, 17 diesesGesetzes
und des F. 3 der Civilprozeßordnungüber die WerthsfestsetzungentsprechendeAn=
wendung.

§S.51.
Für das Konkursverfahren,einschließlichdes der Eröffnungvorangegangenen

Verfahrens,werdenerhoben:
1. wenn auf Grund der Schlußvertheilungdie Aufhebungdes Konkurs=

verfahrenserfolgt, mit Einschlußvon Nachtragsvertheilungen,das Jwei=
facheder Gebühr(F. 8);

2 wennauf Grund einesZwangsvergleichsdieAufhebungerfolgt, die volle
Gebühr(§.8) und achtZehntheilederselben;

3 wennnachdemBeginnedesVollzugs einerAbschlagsvertheilung(Konkurs=
ordnung §. 159 Abs. 2) oder nachdem Beginn eines Vergleichtermins
eineEinstellungdes Verfahrens(Konkursordnung§§.202, 204) erfolgt,
die volle Gebühr (§. 8) und fünf Zehntheile derselben;

4, wenn nach demAblaufe der Anmeldefristund vor denunter Nr. 3 be=
zeichnetenJeitpunkteneineEinstellungerfolgt, die volleGebühr(§. 8) und

drei Zehntheilederselben;
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5. wenn vor dem Ablaufe der AnmeldefristeineSiulheie erfolgt, acht
Zehntheileder Esiube (§.8).

NJ. 52.
Die im §. 51 bestimmteGebühr wird nachdemBetrageder Aktiomasseer.

hoben. Massekosten,mit Ausnahme der Gebühren desKonkursgerichts,desKonkurs=
verwalters und des Gläubigerausschusses,sowie Masseschuldenwerden abgesetzt.
Gegenstände,welchezur abgesondertenBefriedigungdienen,werdennur in Höhedes
für diesenicht erforderlichenBetrags angesetzt.

Ist die Aktivmassehöher als die Schuldenmasse,so wird die Gebühr nach
dem Betrage der letzterenerhoben.

Für die Berechnungder Masse ist die Zeit der Beendigungdes Verfahrens
maßgebend

* «
Für den Beschluß, durch welchen der Antrag auf Eröffnung des Konkurs=

gepitein abgewiesenwird, einschließlichdes vorangegangenenVerfahrens,werden
drei Jehntheileder Gebühr(F. 8)erhoben.

Wird das VerfahrendurchVersagungder Zulassungdes Antrags (Konkurs=
ordnung§. 105 Abs. 1, §. 208 Abs. 2) F. 210 Abs. 2, ös. 213, 217 Abs. 2,
§. 218 Abs. 2, F. 236, Gesetz,betreffend die Erwerbs. und Wirthschaftsgenossen
schaften,§ 100 Abs oderdurchZurücknahmedes zugelassenenAntrags erledigt,
so wird nur ein der Gebühr (§. 8) erhoben.

Die Vorschrift des §. 52 findetAnwendung;sofern jedochder Antrag von
einem Gläubiger gestellt wird und die Forderung desselbennicht höher ist, als der

Betrag der Aktivmasse,wird dieGebühr nachdemBetragedieserForderungerhoben.
S. 54.

Für jeden besonderenPrüfungstermin (Konkursordnung§. 142) werdennach
dem Betrage der einzelnenForderungen, zu deren Prüfung der Termin dient, die
volle Gebühr (§. 8) und, soweit Anmeldungen vor der Prüfung zurückgenommen
werden, drei hn der Gebühr (§. 8) erhoben. Auf die Werthsberechnungfindet
die Vorschriftdes §. 148 der KonkursordnungentsprechendeAnwendung.

S. 55.
Für die auf Betreibendes KonkursverwalterserfolgendeJwangsverwaltung

oder IZwangsversteigerungeines zur KonkursmassegehörigenGegenstandes(Konkurs=
ordnungö§s.126, 127) wird die GebührnachdenVorschriftenüber dieGebühren=
erhebungfür Swangsvollstreckungenbesonderserhoben.

S. 56.
gur die inGemäßheit des §. 125 der KonkursordnungarfolgenteAbhaltung

des zur AbnahmedesOffenbarungseidesbestimmtenTermins (§F.43), sowiefür das
Verfahren und die Entscheidungüber Anträge auf Erzwingungder Eidesleistung
(Civilprozeßordnung§. 901) werdenGebührennicht erhoben.
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§.57«.
FürdieBeschwerdeinstanzwirddie.inden§§.45,46bestiinmteGebühr

besonderserhoben.
Im Falle der Beschwerdegegen den Beschluß über Eröffnung des Konkurs=

verfahrens(Konkursordnung§. 109) oder den Beschluß über Bestätigungeines
Zwangsvergleichs(Konkursordnungs§. 189, 230 Abs. 2, §. 236) findendie Vor=
schriftendes §. 52 Anwendung.

S. 58.
Für ein wiederaufgenommenesKonkursverfahrenwird einschließlichderWieder=

aufnahmedie volle Gebühr(F. 8) besonderserhoben. Die Vorschriftender §§. 52,
54 bis 57 findenAnwendung.

Wird vor der Wiederaufnahmedie Anordnungvon Sicherheitsmaßregelnbe=
antragt (Konkursordnung§. 197 Abs. 2), so wird die Gebühr in Gemäßheitdes
g. 35 nachdemWerthedesGegenstandes,durchwelchendieSicherungerfolgensoll,
besonderserhoben.

Die Gebührfür die AnordnungeinerSicherheitsmaßregelwird im Falle der
Wiederaufnahmeauf die im erstenAbsatzebezeichneteGebührangerechnet.

Vierter Abschnitt.
Gebuhrenin Strafsachen.

K 59.
In Strafsachengiebt die rechtskräftigerkannteStrafe denMaßstab für die

Höhe der Gerichtsgebührenaller Instanzen.
Ist nebeneinerFreiheitsstrafeauf Geldstrafeerkannt, so wird der ersteren

die für den Fall, daß die Geldstrafe nicht beigetriebenwerden kann, festgesetzte
Freiheitsstrafehinzugerechnet.Ist die bedingteFestsetzungder Freiheitsstrafeunter=
lassenworden, so wird für jeden angefangenenBetrag von zehnMark der Geldstrafe
ein Tag Freiheitsstrafezugerechnet. «

Ist nur auf Geldstrafeund für den Fall, daß dieselbenicht beigetrieben
werdenkann,auf Freiheitsstrafeerkannt,so bestimmtsichdieGebührnachderHöhe
der ersteren. In diesemFalle, sowiewennnur auf Geldstrafeerkanntist, darf die
GebührdenBetrag der Geldstrafenichtübersteigen.

S. 60. ·
Im Falle des 8. 79 des Strafgesetzbuchsbestimmtsichdie Gebühr für das

neueVerfahrendurchdenBetrag, um welchendieGesammtstrafedie früher erkannte
Strafe übersteigt.

Im Falle des §. 492 derStrafprozeßordnungist einebesondereGebührnicht
zu erheben. « .

Reiche-Geseybi.1898. 101
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S.61.
Betrifft eineStrafsachemehrereAngeschuldigte,so ist die Gebührvon jedem

VerurtheiltenbesondersnachMaßgabeder gegenihn erkanntenStrafe zu erheben.

S. 62.
Für das Verfahrenin ersterInstanz werdenerhoben:

im Falle einerGeldstrafeoderFreiheitsstrafevon
Mark Mark

1.5 * 1bi 20 einschloder. „ I bis10 Tage einschl. 5
mehrals 20 30 mehrals 10Tage 14 Tage 102

83 77 30. 60 . .. 14 Tage 4 Wochen 20
4-- 60-150- 4 Wochen 6Wochen 30
55.150 300 6Wochen. 3Monate 45
61300 50 3Monate 6 Monate 60
7
8
9
0
1

rnn

r

500 1,000 6 Monate 1Jahr Vy5
1000 1 500 1r 23Shr. . 100

1500 3000 19354m Jahre . 13 Jahre. 130
10. . 3000 K Uum" 3 Jahre 10Jahre 180
11. im Falle einerschwererenStrafte 300

Ist auf Verweis erkannt,so beträgtdie Gebühr 5
und ist ausschließlichauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteüberhauptoder
einzelnerbürgerlicherEhrenrechteerkannt. 45

S. 63.
Iwei Zehntheileder Sätze des §. 62 werdenerhobenin demVerfahrenbei

amtsrichterlichenStrafbefehlen,wenndieStrafe ohneHauptverhandlungrechtskräftig
festgesetztist (Strafprozeßordnung§. 450).

Wird der gegeneinenStrafbefehlerhobeneEinspruchwegenAusbleibensdes
Angeklagtenin der HauptverhandlungdurchUrtheil verworfen(Strafprozeßordnung
§ 452), so sind für das ganzeVerfahrenvier Jehntheileder Sätze des § 62 zu
erheben.

S. 64.
Hat wedereineVoruntersuchung,noch in demHauptverfahreneineBeweis=

aufnahmestattgefunden,so kann das Gericht die Sätze des §. 62 bis auf fünf
Zehntheileermäßigen.

Das Gleichegilt in denFällen des §. 211 der Strafprozeßordnung.

S. 65.
Die Sätze des §. 62 sind für die Berufungsinstanz,sowiefür die Revisions=

instanzzu erheben,wennin derselbeneineHauptverhandlungstattgefundenhat und
das Rechtsmittelnicht als unzulässigverworfenwird.

Hat eine Beweisaufnahmein der Berufungsinstanznicht stattgefunden,so
kanndas Gerichtdie Sätze bis auf fünf Zehntheileermäßigen



—675——

Wird die Berufung wegen Ausbleibens des Angeklagtenin der Haupt—
verhandlungverworfen (Strafprozeßordnung8. 370), oder betrifft die Berufung die
Verwerfungdes gegeneinenStrafbefehl erhobenenEinspruchs(Strafprozeßordnung
§. 452), so sind vier Zehntheilezu erheben.

8. 66.
Ein Zehntheilder Sätze des §. 62 wird besonderserhoben:
1. für VerwerfungeinesGesuchsum Wiedereinsetzungin denvorigenStand

(Strafprozeßordnung§§.46, 234, 370 Abs. 2)
2 für die Entscheidung,durch welcheeine Berufung oder Revision als

unzulässigverworfenwird (Strafprozeßordnung§§. 360, 363, 386, 389)
3 für die Entscheidung,durchwelcheein Antrag auf Wiederaufnahmedes

Verfahrensals unzulässigverworfenwird (Strafprozeßordnung§. 408);
4. für die Entscheidung,durch welcheein Einspruch gegen einen amts=

richterlichenStrafbefehl(Strafprozeßordnung§. 449) odereinAntrag auf
gerichtlicheEntscheidungnachvorangegangenerpolizeilicherStrafverfügung
(Strafprozeßordnung§. 454) odernachErlaß einesStrafbescheideseiner
Verwaltungsbehörde(Strafprozeßordnung§. 460) als unzulässigver=
worfenwird;

5. für Jurückweisung von Beschwerdengegen die unter Nr. 1 bis 4 be=
zeichnetenEntscheidungen.

S. 67.
Wird ein Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens als unbegründetvar=

worfen (Strafprozeßordnung§§. 410, 411 Abs. 1), so werden zwei Zehntheile und,
wenn eine Beweisaufnahme stattgefundenhat (Strafprozeßordnung §. 409), vier
Zehntheileder Sätze des §. 62 erhoben.

Für Jurückweisungvon Beschwerdengegendie im vorstehendenAbsatzebe=
zeichnetenEntscheidungenwird ein Jehntheil der Sätze des §. 62 erhoben.

S. 68.
Für die Jurückweisunganderer,als der in §. 66 Nr. 5, §F.67 Abs. 2 be=

zeichnetenBeschwerdenwird eineGebührvon 1 Mark erhoben.
Die Gebührist von demBeschuldigtennur zu erheben,wenn er zu Strafe

rechtskräftigverurtheiltwird.
S. 69.

Werden in den Fällen der §§. 172 und 173 der Strafprozeßordnung nach
Maßgabeder §§. 175 und 504 derselbendem Antragstellerdie Kostenauferlegt,
so beträgtdie Gebühr:

wenn es sich um eine Übertretung handellt .. 20 Mark,
wennes sichum ein Vergehenhandllt 4 50
wenn es sichum ein Verbrechenhandllt . . . . .. 100

Das Gleichegilt im Falle des §. 501 der Strafprozeßordnung.
1017
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Im Falle des §. 174 Abs.2 der Strafprozeßordnungist dieHälfte der vor=

stehendenSätze zu erheben. Das Gleichegilt, wennnacheröffnetemHauptverfahren
dieEinstellungdes VerfahrenswegenJurücknahmedesjenigenAntrags erfolgt, durch
welchendasselbebedingt war.

S. 70.
Für das Verfahren auf erhobenePrivatklage werden in erster Instanz

erhoben:
1. wenn nach Beginn der HauptverhandlungEinstellung desVerfahrens

erfolgt-....................................... 5 Mark,
2. wennaußerdemFalle der Nr. 1 die Instanz ohneBeweis=

aufnahmedurchUrtheil beendigtwird. 15 „
3 wennaußerdemFalle derNr. 1 dieInstanznachstattgehabter

BeweisaufnahmedurchUrtheil beendigtwird 29 „
DieselbenSätze sind für die Berufungsinstanzsowie für dieRevisionsinstanz

zu erheben.
Für die Widerklagewird ein besondererSatz nicht erhoben.

Diie von derVerwaltungsbehördeerhobeneKlage (Strafprozeßordnung§. 464)
ist nichtals Privatklage im Sinne diesesGesetzeszu erachten.

S. r

n demVerfahrenauf erhobenePilltee sind:
in den Fällen des §. 66 Nr. 1, 2, 3, sowiebei— von Be—

schwerden gegendie ebendaselbstbezeichnetenEntscheidungen. 2 Mark,
41 "2 nimFalle des 8. 67 Abs. 1.. 3

und, wenneineBeweisaufnahmestattgefundenhat. 8
n—rzim Falle des 5. 67 Abs. 241 . 2-
4 in den Fällen desg. 68...................·....... 1-
3fiirZuritckweisuiigeinerPrivatklage·.................. 3-
6. für Verwerfung einer Beschwerdeüber Zurückweisungeiner

Privatklage...................................... 3-
zu erheben.

8372
Bei ZurücknahmeeinerPrivatklagevor Beginn derHauptverhandlungwerden

2 Mark erhoben.
S. 73.

Sind in einerSachemehrerePersonenals Privatklägeroderals Beschuldigte
in derselbenInstanz betheiligt, so wird ohne Rücksichtauf die Jahl der Personen
das Doppelte der in den S§. 70 bis 72 bestimmtenGebühren erhoben.

S. 74.
Werden demNebenklägerdie Kosteneinesvon ihm eingelegtenRechtsmittels

auferlegt(Strafprozeßordnung§. 441), so sind die Sätze zu erheben)welchenach
Maßgabeder §§.70, 71, 73 zu erhebensein würden, wenn er alsPrivatkläger
das Rechtsmitteleingelegthätte.
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S. 75.
Für das Verfahren in den Fällen der S§. 477 bis 479 der se

ordnungbeträgtdie Stäht in jederInstanz 5 Mark.

e
Wird ein Gesuch,ein Antrag, ein Einspruchoder eineBeschwerdevor der

Entscheidungüber dieselben,oderwird eineBerufungodereineRevisionvor Beginn
der HauptverhandlungdurchJurücknahmeoderEinstellungdes Verfahrenserledigt,
so werdendrei Jehntheileder Gebühr erhoben,welchenachMaßgabe der 88. 66
bis 68, 69 Abs. 1, §. 71, 73 bis 75 für eine zurückweisendeEntscheidungzu
erhebensein würde. ·

§.77.
Wird die Wiederaufnahmedes Verfahrens angeordnet(Strafprozeßordnung

8. 410), so werden,wenndas frühereUrtheil aufrechterhaltenwird, die Gebühren
für — neue Verfahren nach denselbenBestimmungen, wie für das ersteVerfahren
erhoben. Führt die Wiederaufnahmezu einerAufhebungdes früherenUrtheils, so
gilt für die Gebührenerhebungdas neueVerfahren mit dem früherenVerfahren
zusammenals Ein Verfahrender Instanz.

8. 78.
Nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts werden besonders

erhoben:
1. die Gebühren für Akte, welche die Verpflichtung eines Vertheidigers zur

Tragungder durchVerschuldendesselbenveranlaßtenKosten(Strafprozeß=
ordnung §. 145) betreffen;

2. die Gebührenfür Entscheidungen,welchebetreffen:
a) Anträgeauf FestsetzungderzuerstattendenKosten(Strafprozeßordnung

g. 496 Abs. 2);
b) die Vollstreckungeiner über eine Vermögensstrafe,eine Buße oder

über Erstattungvon KostenergangenenEntscheidung(Strafprozeß.
ordnung§F.495, 496)

Jo)die Beschwerdegegeneine Entscheidung,durchwelcheder Verfall
einer zur AbwendungeinerUntersuchungshaftoder zur Erlangung
einesStrafaufschubsbestelltenSicherheitdusgesprchenwird ((Straf=
prozeßordnung§§. 122, 488).

Fünfter Abschnitt.
Auslagen.

S. 79.
An baarenAuslagenwerdenerhoben:
1. die Schreibgebühren;
2. die Post- und Telegraphengebühren;
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die durchEinrückungeiner Bekanntmachungin öffentlicheBlätter ent=
stehendenKosten;
die an Zeugenund Sachvperständigezu zahlendenGebühren;
die bei Geschäftenaußerhalbder Gerichtsstelleden Gerichtsbeamtenzu.
stehendenTagegelderund Reisekosten;
die an andereBehördenoder Beamte oder an Rechtsanwältefür deren
Thätigkeitzu zahlendenBeträge;
die KosteneinesTransports von Personen
die Haftkostennach Maßgabe der für die Strafhaft geltendenlandes=
gesetzlichenVorschriften.

§. 80.
Schreibgebührenwerden für Ausfertigungenund Abschriftenerhoben. Die

chnittlichzwölf Silben enthält, zehnPfennig, auch wenn die Herstellungauf

r

8.804.

—

für die von AmtswegenanzufertigendenAusfertigungenund Abschriften
in denFällen der 88.4, 6, 16, 45, 47, 57, sofern in denselbenkeine
Gebührenzu erhebensind;
für die Benachrichtigungvon dem gegeneinenJahlungsbefehlerhobenen
Widerspruche(Civilprozeßordnung§. 694)
für denVollstreckungsbefehl(Civilprozeßordnung§. 699),
für die Vollstreckungsklausel(Civilprozeßordnung§. 725))
für dasZeugnißderRechtskraftund für das Jeugniß, daß innerhalbder
Nothfrist einSchriftsatzzur Terminsbestimmungnichteingereichtsei (Civil=
prozeßordnung§. 706).

S. 80b.

erhoben.

Sechster Abschnitt.
Kostenvorschußund Kostenzahlung.

8.81.
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Diese Verpflichtungbestehtauch für denWiderklägerund im Falle wechfel=

seitig eingelegterRechtsmittelfür jede Partei, in beidenFällen unter getrennter
Berechnungder Streitgegenstände.

Bei Erweiterungder Anträge ist derVorschußnachMaßgabederErweiterung
zu erhöhen.

S. 82.
Im Konkursverfahrenist ein Gebührenvorschuß
1. bei demAntrag aufEröffnung des Konkursverfahrens,
2. bei der Anmeldungeiner Konkursforderungnach dem Ablaufe der An=

meldefrist,
3. bei demAntrag auf AnordnungeinerSicherheitsmaßregelin Gemäßheit

des §. 197 Abs. 2 der Konkursordnung
von dem Antragsteller zu zahlen.

Der Vorschußbeträgtebensovielwie die zu erhebendeGebühr, im Falle der
Nr. 1 sovielwie die im §. 53 Abs. 1 bestimmteGebühr.

S.83.
In Strafsachenist von demPrivatklägeroderdemjenigen,welcherals Privat=

klägereineBerufungoderRevisioneinlegtoder eineWiederaufnahmedesVerfahrens
beantragt,sowievon demNebenkläger,welchereineBerufungoderRevisioneinlegt,
ein Gebührenvorschußvon 10 Mark für die Instanz zu zahlen.

Im Falle des §. 75 beträgtder Vorschuß5 Mark.

*
Außer dem Gebührenvorschuß(§§. 81 bis 83) ist bei jedemAntrag auf Vor=

nahmeeinerHandlung,mit welcherbaareAuslagenverbundensind, ein zurDeckung
derselbenhinreichenderVorschußvon demAntragstellerzu zahlen.

Diese Vorschußpflichtbestehtin Strafsachennur in dem Verfahren auf
erhobenePrivatklage und für den Nebenkläger,welchersich eines Rechtsmittels
bedient.

Die Ladungund Vernehmungvon ZeugenoderSachverständigenauf Antrag
des Privatklägersoder des Nebenklägerskann von der vorgängigenJahlung eines
zur Deckungder erwachsendenAuslagen hinreichendenVorschussesabhängiggemacht
werden.

8. 85.
Ausländer, welcheals Kläger auftreten,habendas Dreifachedes im §. 81

bestimmtenBetrags als Vorschußzu zahlen.
Diese Verpflichtungtritt nicht ein:
1. wennnachden Gesetzendes Staates, welchemder Kläger angehört,ein

Deutscherin gleichemFalle zu einer besonderenVorauszahlungoder zu
einerSicherstellungder Gerichtskostennichtverpflichtetist;
im Urkunden=oderWechselprozesse;
bei Widerklagen;##
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-4.·beiKlagen,welcheinFolgeeineroffentlichen Aufforderung angestellt
werden;

5. bei Klagen aus Ansprüchen,welchein das Grund⸗ oderHypothekenbuch
einerdeutschenBehördeeingetragensind;

6. wenn demKläger das Armenrechtbewilligt ist.
Die Verpflichtungbestehtauch dann, wenn im Laufe des Rechtsstreitsder

Kläger die Eigenschafteneines Deutschenverliert, oder die Voraussetzung,unter
welcherder Ausländervon der Verpflichtungbefreitwar,wegfällt.

Unter dengleichenVoraussetzungenhabenAusländer in denFällen des8. 83
Abs. 1 einenGebührenvorschußvon 30 Mark zu zahlen.

Vor Jahlung des von einemAusländer nachden vorstehendenBestimmungen
oder denBestimmungender §. 83 Abs. 2, §. 84 zu zahlendenVorschussesist die
Vornahmejeder gerichtlichenHandlung abzulehnen,sofernnicht glaubhaftgemacht
wird, daß die Verzögerungdem Ausländer einen nicht zu ersetzendenNachtheil
bringenwürde.

8. 86.
Schuldnerder entstandenenGebührenund Auslagen ist derjenige,welchem

durchgerichtlicheEntscheidungdieKosten desVerfahrensauferlegtsind, oderwelcher
dieselbendurcheinevor demGerichtabgegebeneoderdemselbenmitgetheilteErklärung
übernommenhat.

Schuldnerder Schreibgebührfür Ausfertigungenund Abschriften,welchenicht
von Amtswegenzu ertheilensind, ist der Antragsteller.

S. 87.
Die durchgerichtlicheEntscheidungbegründeteVerpflichtungzur Jahlung der

Gebührenund Auslagen (5.86) erlischt, insoweiteineAufhebungoderAbänderung
der Entscheidungerfolgt.

Die JurückzahlungbereitsbezahlterBeträgefindet,soweitder Gebührenansatz
bestehenbleibt,nicht statt.

S. 88.
Sind die entstandenenGebührenundAuslagenvonder einenoderderanderen

Partei durchÜbereinkunft beiderParteien übernommen(F. 86),so haftet jedePartei
wenigstensfür die Hälfte derselben.

Diese Haftbarkeit kann erst geltendgemachtwerden, wenn eine Jwangs=
vollstreckungin das beweglicheVermögender nachF. 86 zahlungspflichtigenPartei
erfolglosgebliebenist.

S. 89.
In ErmangelungeinesanderenSchuldners(F. 86) ist derjenige,welcherdas

Verfahrender Instanz beantragthat, Schuldner der entstandenenGebührenund
Auslagen. Soweit es sich jedochum Auslagenhandelt, für welcheder Gegnerin
Gemäßheitdes §. 84 Vorschußzu leistenverpflichtetwar) sind dieseAuslagenvom
Gegnerzu erheben.
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§.90.
DOie Verpflichtungzur JahlungdervorzuschießendenBeträge(58.81bis 85)
bleibt bestehen,wennauchdie Kostendes Verfahrens einemAnderenauferlegt oder
von einemAnderenübernommensind.

§ 91.
Besteht die Partei aus mehreren Personen, so haften dieselbenin Er=

mangelungeiner gerichtlichenEntscheidungüber die KostenvertheilungnachKoyf=
theilen. —-«.. » . . »

Durch die Bestimmungender 88.81 bis 91 wird einenachden Vorschriften
des bürgerlichenRechtsoderdenVorschriftenderCivilprozeßordnung8. 100 Abs. 4,
K. 788, der Konkursordnung§§. 57 bis 60) 142) oder der Strafprozeßordnung
S. 498 Abs.2, §. 503 Abs. 4, §. 504 begründeteVerpflichtungzur Jahlung der
entstandenenGebührenund Auslagennichtberührt.

5. 93. «
Die Gebührenund Auslagenwerdenfällig, sobalddas Verfahrenoderdie

IUnstanzdurchunbedingteEntscheidungüber die Kosten,durchVergleich oderJurück=
nahmeoder anderweiteErledigung beendigt

« § 94. uil u0 KIA.

In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenkommenfolgendebesondereVorschriftenzur
Anwendung: --« — ;-

1. Schon vor der Beendigungder Instanzwerdenmit demAblaufeje eines
Jahres seit Bestimmungdes erstenTermins oder Stellung des ersten

Antragsdie bis dahin entstandenenGebührenund Auslagenfällig. Die
einjährigenFristen könnenauf Antrag von demGerichteverlängertwerden.
Der Ablauf der Fristen begründetnicht die Jurückforderungeines nicht

verbrauchten Vorschusses. »
2. In den Fällen einer Widerklage oder wechselseitigeingelegterRechtsmittel

kannjedePartei, wennsie das von ihr beantragteVerfahrenzurücknimmt,
die getrennteBerechnungder Gebührenund Auslagen für dasselbeund
die Jurückzahlungdesvon ihr gezahltennicht verbrauchtenVorschusses
fordern. «. ««s ..-.

3 Eine nachF.47 Abs.2, §. 48 beschlosseneGebührkannsofort nachdem
Beschlussevon der in diesembezeichnetenPartei ohne Anrechnungeines
derselbenobliegendenVorschusseserhobenwerden.

« « « §.«9-"5. "·« ""'
JsmTKonkursverfahrenskönnenaufdieim§.’51und«"«§’.58Abe«’1bestimmte

GebührsenachdemFortgangedes VerfahrensAbschlagszahlungenerhobenwerden.
Die ErhebungderGebührenundAuslagenkannim Falle des §.54sofort

nachAbhaltungdes Prüfungsterminsoder Jurücknahmeder Anmeldung, im Falle
des §. 58 Abs. 2 sofortnachErledigungdesAntrags erfolgen.

Reichs-Gesetzbl.1898. 102
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z 96.
In StrafsachenwerdendieGebührenund Auslagen,welchedemverurtheiltenBeschuldigtenzur Last fallen, erstmit der Rechtskraftdes Urtheilsfällig.

S. 97.
Die Schreibgebührfür Abschriftenund Ausfertigungen,welchenicht vonAmtswegenzu ertheilensindt wird sofortnachAnfertigungder Schriftstückefällig.Die Anfertigungkann von vorgängigerJahlung eines die Gebühr deckendenBetrags abhängiggemachtwerden.

Siebenter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

. 98.
Von Jahlung der Gebühren sind befreit:

das Reich in dem Verfahren vor den Landesgerichten,
die Bundesstaatenin dem Verfahren vor demReichsgerichte.Die landesgesetzlichenVorschriften, welchefür gewisseRechtssachenodergewissePersonen in dem Verfahren vor denLandesgerichtenGebührenfreiheit gewähren,werden durch diesesGesetznicht berührt.

Für das Verfahren vor dem Reichsgerichtekann die Befreiung von Gebührendurch Kaiserliche Verordnung mit Justimmung desBundesraths gewährt werden.Soweit demjenigenf welchemdieGebührenfreiheit zusteht, Kosten desVerfahrensauferlegt werden (§. 86), sind Gebühren überhaupt nicht zu erhebenund erhobenezurückzuzahlen.
§. 99.

Die Behördenhabeneinanderzum Sweckeder Einziehungvon GebührenundAuslagennachnähererBestimmungder vom Bundesrathzu erlassendenAnweisungBeistandzu leisten.
S. 100.

Unberührtbleibendie bestehendenLandesgesetze,nachwelchennebender fürein Urtheil zu erhebendenEntscheidungsgebührdie Registrirungsgebührfür das imUrtheil festgestellteRechtsverhältnißzu erhebenist.

8.101.
Beträgt die Gebühr für die AufnahmeeinesVergleichsoderdie auf GrundeinesAnerkenntnissesoderVerzichtserlasseneEntscheidung(88.23, 41) wenigeralsdie Gebühr oder Abgabe, welchenach den Landesgesetzenfür einen außerhalbdesRechtsstreitsabgeschlossenenVergleich zur Staatskassezu erhebensein würde, so istder Mehrbetragder letzterennebender Entscheidungsgebührzu erheben.
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Gebührenordnung
für

Gerichtsvollzieher.

5. 1.
In denvor die ordentlichenGerichtegehörigenRechtssachen,auf welchedie

Civilprozeßordnung,die Strafprozeßordnungoder die KonkursordnungAnwendung
sindet,werdenGebührenund Auslagen des Gerichtsvollziehersnur nach Maßgabe
der folgendenBestimmungenerhoben.

§.2.
.DieGebi"ihrfiirjedeZustellungbeträgt.................. 80 Pfennig,

in denamtsgerichtlichenunddenschöffengerichtlichenSachen,soweitdieseSachennichtdurch
EinlegungeinesRechtsmittelsan ein höheresGerichtgebrachtsind. . . . 50 Pfennig,
für die ZustellungdurchAufgabezur Post (Civilprozeßordnung8. 175), für das
an die Post gerichteteErsuchenum BewirkungeinerZustellung(Civilprozeßordnung
§ 19), sowiefür die im Auftrag eines Anwalts an den Gegenanwaltbewirkte
Justellungdie Hälfte jenerSätze.

Die Zustellung an den ZustellungsbevollmächtigtenmehrererBetheiligter
(Civilprozeßordnung§. 189 Abs. 2) gilt als Eine Justellung.

##.
Ist eine Justellung durch den Gerichtsvollzieherbewirkt, obgleichsie mit

geringerenKostendurchdiePost hätteerfolgenkönnenf so erhält derselbedieMehr=
kostennur, wenner zur Vornahmeder ZJustellungohneBenutzungder Post aus=
drücklichermächtigtwordenist.

S. 4. s
Die Gebühr für die Pfändung von beweglichenkörperlichenSachen (Civil=

prozeßordnung§§.808, 809), von Früchten, welchevon dem Boden noch nicht
getrenntsind (Civilprozeßordnung§. 810), sowie von Forderungenaus Wechseln
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oderanderenPapieren, welchedurchIndossamentübertragenwerdenkönnen(Civil.prozeßordnung§. 831), beträgtnachder Höhe der beizutreibendenForderung:
bei einemBetragebis 50 Mark einschließlich! Mark,
-- - -100- - 2-

300 3
1000 " 4

⸗ · I- 0 I rMie 5s dho„ TIWSB
Erfolgt die Pfändung zur VollziehungeinesArrestes,so ist derin demArrest=befehlenach§. 923 der CivilprozeßordnungfestgestellteGeldbetragmaßgebend.BeiderPfändungeinesimSchiffsregistereingetragenenSchiffes Civilprppeordnung5.931)istderMindestbekragderGebühr3 Martt 8
Nimmt die Pfändung einen Jeitaufwand von mehr als zwei Stunden inAnspruch,so erhöhtsichdie Gebühr für jede angefangeneweitereStunde um einViertheil.
Ist eineversuchtePfändung ohne Erfolg geblieben,weil nach Inhalt desProtokolls pfändbareGegenständenicht vorhandenwaren oder die Pfändung nach§. 803 Abs. 2, §. 812 der Civilprozeßordnungzuunterbleibenhatte,so erhält derGerichtsvollzieherdie Hälfte der Gebühr. "·· ·««·T «

Für die ÜbernahmebeweglicherSachenzumJweckederVerwerthungin denJällen der Is. 790, 847, 854 der Civilprozeßordnung, sowie im Falle des Aus=scheidensdes Gerichtsvollziehers,welcherdie Pfändung vorgenommenhat, und fürdie PfändungbereitsgepfändeterSachen(Eivilprozeßordnung§.826) erhält derGerichtsvollzieherdie Hälfte der in §. 4bestimmtenGebühr. "»«

.·DerGerichtsvollziehererhältfürdie Wegnahmebeweglicher-Sacheneinschließlichder Übergabederselben.(Civilprozeßordnung§. 883) eineGehührvon3 Mark.
Nimmt das Geschäft einen Jeitaufwand von mehr als zwei Stunden inAnspruch,so erhöhtsichdieGebührfür jedeangefangeneweitereStunde um1 Mark.Ist eineversuchteWegnahmeohneErfolg geblieben,weil nachInhalt desProtokollsdieherauszugebendenSachennichtaufzufindenwaren,so erhältderGerichts=

vollzieher die Hälfte der Gebühr, jedochnicht unter 2 Mark.

Jür die Versteigerungoder den Verkauf ausfreier Hand von beweglichenSachen,Früchten, welchevon dem Boden nochnicht getrennt sind, ForderungenoderanderenVermögensrechtenerhält der Gerichtsvollzieher.
von demBetragedes erzieltenErlöses bis zu 100 Mark 5 vomHundert,

von demBetrag über 100 Mark bis 300 35
’·..-- - 300--«1000..---2-

--«· (- -.1000-- -5000-:1-
.5000--7,«-

jedochnichtunter 2 Mark.



§8-
Der Gerichtsvollziehererhält

1 für die Entsetzungaus dem Besitzihsss hches Eachena= bewohnter
Schiffe und die Einweisungin denselben(Civilprozeßordnung§. 885)

2. im Falle der Zuziehung.zur BeseitigungdesWiderstandesdesSchuldners
gegendie VornahmeeinerHandlung(Civilprozeßordnung§.892)

eineGehührvon 37Mark für jedeangefangeneStundevon demErscheinenan Ort
und Stelle bis zur BeendigungseinerThätigkeit

IIxun die Dauer derunter Nr. 1 erwähntenVollstretzungshandlungenist auch
dieZeit einzurechnen,welcheder Gerichtsvollzieher,zuverwendenhat, um bewegliche
Sachen, welchenichtGegenstandder Siesisirung n W [Ga Zzu
heihn oderin Bofnabruna zubringen.

« § 9 .
Der Gerichtsvollziehererhält für die Verhaftung einerPerson, einschließlich

der Ablieferungderselbenzur Haft, und für diezwangsweiseVorführungeinerPerson
eineGehührvon 15 Mark, für die NachverhaftungeinerbereitsverhaftetenPerson
2 Mark.

Konnte eineunternommeneVerhaftung nichtausgeführt werden, weil nach
Inhalt desProtokollssichbeiderselbendasVorhandenseineinesderin den85.904, 906
der CivilprozeßordnungaufgeführtenGründe herausgestellthat, som derGerichts=
vollziehereineGebührvon 5 Mark.

..;» § 10.
Hat eineHelltreckungshandlung,nachdemderGerichtsvollziehersich an Ort

undStelle begebenhatte, zufolge der Vorschrift des §. 775 der Civilprozeßordnung
oderin Folge der JurücknahmedesAuftrags nichtstattgefunden,so Wtt derselbe

in denFällen der §§.4, 5 die Hälfte der im §. 4 Abs. 1,2 bestimmten
Gebühr, imFalle desr 4 Abs. 2 Satz 2 jedochnichtunter 2 Mark,

im Falle des§. 6 die daselbstAbs. 3 bestimmteGebühr,
im Falle des §. 7 eine Gebühr von2 Mark,

im Falle des §. 8 eineGebührvon* Mark,
im Falle des §. 9 eine Gebühr von 5 Mark.

§5.11. -
Wird der Auftrag zur Jwangsvollstreckungdurch Leistung an den Gerichts=

boltziehenerledigt,so erhält derselbe
bei Zahlungen die in §. 4 bestimmte,nach dem ri#uen Betrage zu be=

rechnendeGebühr, Firch wenn einePändun — — war,nicht
unter 2 Mark,

bei Herausgabevon Sachen die in § 6 bestimite Gebühr
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§."«12.
Dieinden§§.4bis11bestimmten Gebühren umfassendie gesammteThätigkeitdesGerichtsvollziehersbei derJwangsvollstreckung,insbesondere:
I. dieNachsuchungder Unterstützungder polizeilichenVollzugsorganeund dieZuziehungder Jeugenund Sachverständigen(Civilprozeßordnung§. 758,759, 813, 814) «« «.
2.dtesz«u"d«enVollstreckungshandlungengehörendenMittheilungen, Auf—forderungen,Zustellungenund Postsendungen 2% «3. dieUmschreibungeines auf denNamenlautendenWerthpapiersauf denNamen desKäufersund die WiederinkurssetzungeinesgepfändetenInhaber-pPapiers (CivilprozeßordnungS. 822, 823) » ·
4.dieAnnahmeundQuittirung,AblieferungoderHinterlegungderschuldigenLeistungen,sowiedes gepfändetenodererlöstenGeldesunddieZurückgabegepfändeterGegenstände;

5 die Bekanntmachungder Versteigerung.

l 18.
baarenAuslagenwerdendemGerichtsvollziehervergütet:
die Schreibgebühren; U
diePost undTelegraphengebühren . -
diedurchösfentlicheBekanntmachungen,insbesonderedurchEinrückunginöffentlicheBlätter entstandenenKosten;
die an Jeugenund Sachverständigezu zahlendenBeträge;

die Entschädigungder zum Oeffnen von Thüren und Behältnissenzu=gezogenenPersonen
6. die für Umschreibungeines auf Namen lautendenWerthpapiersoderfürWiederinkurssetzungeinesInhaberpapierszu zahlendenBeträge;die KosteneinesTransportsvonPersonenoderSachen,dieKostenderVerwahrungund Beaufsichtigungvon Gegenständen,die Kostender Ab=erntungvon Früchten,sowieder Erhaltung vonThieren;
8. dieReisekosten. . «

*.

S. 14.
Schreibgebührenwerden dem Gerichtsvollziehernach Maßgabe des §. 80 desGerichtskostengesetzesvergütet:
1. für alle nachgesetzlicherVorschrift oderauf Antrag ertheiltenAbschriftender von demselbenaufgenommenenUrkunden und Protokolle, mit Aus=nahme der nach gesetzlicherVorschrift zu ertheilendenAbschrift der Zu=stellungsurkunde;im Falle des §. 2 Abs. 2 wird ihm jedochfür jedeAb=schriftder Zustellungsurkundedie Schreibgebührvergütet
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2. für die bei einerHinterlegungzu erstattendeAnzeigean dasVollstreckungs=
gericht(Civilprozeßordnung§§. 827, 854); f —

3. für die Aufnahme der von dem Drittschuldner nachZustellung eines
BändungsbeschlussesabgegebenenErklärungen(Civilprozeßordnung§. 840)

4. für die vor der VerhaftungerforderlicheAnzeigean die vorgesetzteDienst=
behördedes zu Verhaftenden(Civilprozeßordnung§. 910).

S.15.
Den zu einerVollstreckungshandlungin Gemäßheitder Vorschrift des §. 759

der Civilprozeßordnung zugezogenenJeugen kann eine Entschädigungbis zum Be=
tragevon je 1 Mark gewährtwerden.

S. 16. - ·s
DemindenFälIender§§.813,814derEivilprozeßordiningzugezogenen

Sachverständigenkann eine Vergütungnach dem ortsüblichenPreise einer solchen
Leistunggewährtwerden. s · « «

§.17.
Muß der GerichtsvollzieherbehufsVornahmeeinerAmtshandlungaußerhalb

seinesdienstlichenWohnsitzeseinenWeg bis zur Entfernungvon mehrals 2 Kilo=
meterzurücklegen,so erhält er an Reisekostenfür jedes angefangeneKilometerdes
Hinwegesund des Rückwegeseine Entschädigungvon 10 Pfennig.

Nimmt der GerichtsvollziehermehrereGeschäfteauf derselbenReise vor, so
erhält er für jedes derselbendie volle, nach der Entfernung des Ortes von seinem
Amtssitzzu berechnendeEntschädigung)dabeigeltenjedochmehrereGeschäfte,welche
für denselbenAuftraggeber an demselbenOrte vorgenommenwerdenund welchesich
auf dieselbeRechtsangelegenheitbeziehen,als Ein Geschäft.

S. 18.
Der Gerichtsvollzieherkann die Übernahme einesGeschäfts von der Jahlung

eineszur Deckungder baarenAuslagenund des vermuthlichenBetrags derGebühren
hinreichendenVorschussesabhängigmachen,sofernnicht dasGeschäftvonAmtswegen
angeordnetoder für einezum ArmenrechtzugelasseneVerson auszuführenist.

**
Schuldner der Gebührenund Auslagen des Gerichtsvollziehersist bei Ge=

schäften,welchevon Amtswegenangeordnetwerden,die Staatskasse,bei sonstigen
Geschäftender Auftraggeber.

"« 8. 20.
Die Gebührenund Auslagen sind, unbeschadetder Bestimmungdes 8. 788

derCivilprozeßordnung,fällig, sobaldderAuftrag erledigtist. Der Gerichtsvollzieher
ist berechtigt,dieselbenvon demAuftraggeberdurchPostvorschußzu erheben.
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Im Falle der Bewilligung desArmenrechtswerdendem surdie armePartei
bestelltenGerichtsvollzieherdie baarenAuslagenvon der Staatskasseersetzt,falls
nicht dieselbenvon dem— 7 — werden konneii
ordnung88.124, 788 » ..

» § 22
Bei — — gegenden Ansatz von Gebiihreii oderAuslagen desGerichts=

vollziehers findet, soweit nicht §. 766 Abs. 2 der Hahiuseheshn 9* greift,
4 des — entsprechende ie :z.« 4»

§ 23. 1TGIHIGIID

Die Gerichtsvollziehersind verpflichtet,unter den eschriften ind Abschriften
ihrer Akte eine Berechnungder Gebühren und Auslagen aufzustellen, und bei Ge—
schäften,welchenach Verhältniß der verwendetenZeit vergütet werden,in dem
Protokolle die Dauer der letzterenanzugeben.Ist die Jeitangabeunterblieben,se
darf nur die für die geringsteJeitdauerbestimmteGebührberechnetwerden.

S. 24.
Den einzelnenBundesstaatenbleibt vorbehalten: »,,
1fur8ustellungen,fnr derenNachweisauf Grund des * 4 derStuas=

prozeßordnungeinfachereFormen zugelassensind, abweichendvon den
VorschriftendiesesGesetzesgeringereGebührenzubestimmen;

2. an Stelle von Gebührenund Auslagen,welchedie Gerichtsvollzieherauf
Grund diesesGesetzeszubennspruchenbaben gettseldeneine anderweite
Vergütungzu gewähren.

Für die von den Frernichuh Personen,zu — PWeträge
bleiben im Falle der Nr. 2 die BestimmungendiesesGesetzesmaßgebend

S. 25.
Den einzelnenBundesstaatenbleibt die Feststellungder Vergütungüberlassen,

wennden Gerichtsvollziehernin Sachen, auf welchedie Civilprozeßordnungdie
StrafprozeßordnungoderdieKonkursordnungAnwendungfindet,Geschäfteübertragen
werden,welchedenselbenin jenenGesetzennicht ausdrücklichzugewiesensind.
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Gebührenordnung
für

Zeugen und Sachverständige.

§.1.
In den vor die ordentlichenGerichtegehörigenRechtssachen,auf welchedie

Civilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Konkursordnung Anwendung
findet, erhalten die Jeugen und SachverständigenGebühren nach Maßgabe der
folgendenBestimmungen.

S. 2.
Der Zeuge erhält eine Entschädigungfür die erforderlicheJeitversäumniß im

Betragevon zehnPfennig bis zu einerMark auf jedeangefangeneStunde.
Die Entschädigungist unter Berücksichtigungdes von demJeugenversäumten

Erwerbeszu bemessenund für jedenTag auf nicht mehr als zehnStunden zu
gewähren.

Personen,welchedurchgemeineHandarbeit, Handwerksarbeitodergeringeren
GewerbebetriebihrenUnterhaltsuchen,odersichin gleichenVerhältnissenmit solchen
Personenbefinden,erhaltendie nachdemgeringstenSatze zu bemessendeEntschädigung

auch dann, wenndie VersäumnißeinesErwerbesnicht stattgefundenhat.

G.3.
Der Sachverständigeerhält für seineLeistungeneineVergütungnachMaßgabe

der erforderlichenZeitversäumnißim Betragebis zu zweiMark auf jedeangefangene
Stunde. «

Die Vergütungist unter Berücksichtigungder Erwerbsverhältnissedes Sach—
verständigenzu bemessenund für jeden Tag auf nicht mehr als zehn Stunden zu
gewähren.

Außerdemsind dem Sachverständigendie auf die Vorbereitung des Gutachtens
verwendetenKosten,sowiedie für eineUntersuchungverbrauchtenStoffe und Werk=
zeugezu vergüten.

S. 4.
Bei schwierigenUntersuchungenund Sachprüfungen ist dem Sachverständigen

auf Verlangenfür die aufgetrageneLeistungeineVergütungnachdemüblichenPreise
Reichs=Gesetzbl.1898. 103
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derselbenund für die außerdemstattfindendeTheilnahmean Terminendie im §. 3
bestimmteVergütungzu gewähren.

F. 5.
Als versäumtgilt für denJeugenoderSachverständigenauchdieJeit, während

welcherer seinegewöhnlicheBeschäftigungnichtwiederaufnehmenkann.

S.6.
Mußte derJeuge oderSachverständigeaußerhalbseinesAufenthaltsorteseinen

Weg bis zur Entfernung von mehr als zwei Kilometer zurücklegen,so ist ihm außer
dennach§§. 2 bis 5 zu bestimmendenBeträgeneine Entschädigungfür die Reise
und für dendurchdie Abwesenheitvon demAufenthaltsorteverursachtenAufwand
nachMaßgabeder folgendenBestimmungenzu gewähren.

d
Soweit nach den persönlichenVerhältnissendes Jeugen oder Sachverständigen

odernachäußerenUmständendieBenutzungvonTransportmittelnfür angemessenzu
erachtenist, sind als Reiseentschädigungdie nachbilligemErmessenin demeinzelnen
Falle erforderlichenKosten zu gewähren. In anderenFällen beträgtdie Reise=
entschädigungfür jedes angefangeneKilometer des Hinwegesund des Rückweges
fünf Pfennig.

g. 8.
Die Entschädigungfür den durchAbwesenheitvon demAufenthaltsortever=

ursachtenAufwand ist nach den persönlichenVerhältnissen des Jeugen oder Sach=
verständigenzu bemessen)soll jedochdenBetrag von fünf Mark für jedenTag, an
welchemder Jeuge oderSachverständigeabwesendgewesenist, und von drei Mark
für jedesaußerhalbgenommeneNachtquartiernichtüberschreiten.

. 9.
Mußte der Jeuge oderSachverständigeinnerhalbseinesAufenthaltsorteseinen

Weg bis zu einer Entfernungvon mehrals zwei Kilometerzurücklegen,so ist ihm
für denganzenzurückgelegtenWeg eineReiseentschädigungnachdenVorschriftendes
S. 7 zu gewähren.

8. 10. -
Konnteder ZeugeoderSachverständigedenerforderlichenWegohneBenutzung

von Transportmittelnnicht zurücklegen,so sind die nachbilligemErmessenerforder=
lichenKostenauchaußerden in den§§.6, 9 bestimmtenFällen zu gewähren.

S.11.
Abgabenfür die erforderlicheBenutzungeinesWegessind in jedemFalle zu

erstatten.
S. 12.

Bedarf der ZeugewegenjugendlichenAlters oder wegenGebrecheneinesBe=
gleiters, so sind die bestimmtenEntschädigungenfür Beide zu gewähren.
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§.13.
Soweit für gewisseArten von SachverständigenbesondereTaxvorschriftenbe=

stehen, welchean dem Orte des Gerichts, vor welchesdie Ladung erfolgt, und an
demAufenthaltsortedesSachverständigengelten,kommenlediglichdieseVorschriften
in Anwendung.Gelten solcheTaxvorschriftennur an einemdieserOrte, oder gelten
an demselbenverschiedeneTaxvorschriften,so kann der Sachverständigedie An=
wendungder ihm günstigerenBestimmungenverlangen.

DolmetschererhaltenEntschädigungals SachverständigenachdenVorschriften
diesesGesetzes,sofernnicht ihre Leistungenzu den Pflichten eines von ihnen ver=
sehenenAmtes gehören. «

§.14.
OeffentlicheBeamteerhaltenTagegelderund Erstattungvon Reisekostennach

Maßgabeder für DienstreisengeltendenVorschriften,falls sie zugezogenwerden:
1. als JZeugenüber Umstände,von denensie in Ausübung ihres Amtes

Kenntniß erhalten haben) -
2. als Sachverständige,wenn sie aus Veranlassung ihres Amtes zugezogen

werdenund die Ausübungder Wissenschaft,der Kunst oder desGewerbes,
derenKenntnißVoraussetzungder Begutachtungist, zu den Pflichtendes
von ihnen versehenenAmtes gehört.

Werden nach den Vorschriften diesesBaragraphen Tagegelderund Reisekosten
gewährt,so findeteineweitereVergütungandenJeugenoderSachverständigennichtstatt.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauf Personendes Soldatenstandesent=
sprechendeAnwendung.

8 15
Ist ein Sachverständigerfür die Erstattungvon Gutachtenim allgemeinen

beeidigt,so könnendie Gebührenfürdie bei bestimmtenGerichtenvorkommenden
GeschäftedurchÜbereinkommenbestimmtwerden.

S. 16.
Die Gebührender Jeugen und Sachverständigenwerdennur auf Verlangen

derselbengewährt. Der Anspruch erlischt, wenndas Verlangen binnen drei Monaten
nachBeendigungder Zuziehungoder Abgabedes Gutachtensbei dem zuständigen
Gerichtenichtangebrachtwird.

S. 17.
Die einemZeugenoderSachverständigenzu gewährendenBeträgewerdendurch

das Gericht oder den Richter, vor welchemdie Verhandlungstattfindet,festgesetzt.
Sofern die Beträgeaus derStaatskassegezahltunddiesernichterstattetsind,

kann die Festsetzungvon dem Gericht oder dem Richter, durch welchesie erfolgt
ist, sowievon demGerichteder höherenInstanz von Amtswegenberichtigtwerden.

Gegen die Festsetzungfindet Beschwerdenach Maßgabe des§. 567 Abs. 2 und
der §. 568 bis 575 der Civilprozeßordnungsowie des §. 4 Abs. 3 desGerichts=
kostengesetzes,in StrafsachennachMaßgabeder §§.346 bis 352 der Strafprozeß=
ordnungstatt. « ·

103“
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Gebührenordnung
für

Rechtsanwälte.

Erster Abschnitt.

AllgemeineBestimmungen.
§.1.

Die Vergütungfür dieBerufsthätigkeitdesRechtsanwaltsin einemVerfahren
vor denordentlichenGerichten,auf welchesdie Civilprozeßordnung,dieStrafprozeß=
ordnung oder die KonkursordnungAnwendungfindet, sowie für die berathende
Berufsthätigkeitdes Rechtsanwalts,welcheden Beginn oder die Fortsetzungeines
solchenVerfahrensbetrifft, bestimmtsichnachden VorschriftendiesesGesetzes.

S. 2.
Für dieAusführungeinesAuftrags, dessengemeinschaftlicheErledigungmehreren

Rechtsanwältenübertragenist, stehtjedemderselbendie volle Vergütungzu.

§.3.
Bei AusführungvonAufträgenmehrererAuftraggeberdurchdieselbeThätigkeit

haftet jeder Auftraggeber dem Rechtsanwalte für denjenigenBetrag an Gebühren
und Auslagen, welcherbei abgesonderterAusführung seinesAuftrags erwachsensein
würde. Die Mitverhaftungder anderenAuftraggeberkanndemRechtsanwaltegegen=
über nicht geltendgemachtwerden.

S. 4.
Für die Thätigkeitals BeistandstehendemRechtsanwaltedie gleichenGe=

bührenzu wie für die Vertretung.

S. 5.
Für Unterzeichnungeines Schriftsatzeserhält der Rechtsanwaltdie gleichen

Gebührenwie für Anfertigungdesselben.



—693——

§.6.
Für Anfertigungund Übersendungvon RechnungenüberGebührenundAus=

lagen und für Jahlungsaufforderungenwegenderselbenkannder Rechtsanwalteine
Gebührnichtbeanspruchen.

§.7.
Bei dem Betrieb eigenerAngelegenheitenkann der Rechtsanwaltvon dem

zur Erstattungder Kostendes VerfahrensverpflichtetenGegnerGebührenund Aus=
lagen bis zu dem Betrage fordern, in welchemer Gebührenund Auslagen eines
bevollmächtigtenRechtsanwaltserstattetverlangenkönnte.

5
Der niedrigsteBetrag einer jedennach den Vorschriftender Abschnittezwei

bis vier zu berechnendenGebührwird auf eineMark bestimmt.

Zweiter Abschnitt.

Gebührenin bürgerlichenRechtsstreitigkeiten.

K.9.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenwerdendieGebührennachdemWerthedes

Streitgegenstandeserhoben.
Der Gebührensatzbeträgtbei Gegenständenim Werthe:

N’bis 20 Mark einschließlich.. 2 Mark)
2. von mehrals 20 bis 60 Mark einschließlich 3
SNu 144 60 120 " 4
4 * i"d2 200 " ....7-
5.---200- 300 " ....10-
6.---300- 450 " 1. „

————. 65 4 MNS1 "
— 650742 900 " l. aid246#1#
9. 900 1200 - ..28-

10.---1200-1600- - ..32-
11.---1600-2100- - ..36-
12.---2100-2700· - ..40-
13.---2700-3400- - ...44-
14.---3400-4300- - ..48-
15.---4300-5400- - ..52.
16.---5400-6700- - ..56-
17.---6700-8200- · ..60-
18.-·-8200-10000- - .64-
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Die fernerenWerthsklassensteigenum je 2000 Mark und die Gebührensätze
in denKlassenbis 50 000 Mark einschließlichum je 4 Mark, bis 100 000 Mark
einschließlichum je 3 Mark und darüberhinausum je 2 Mark.

10.
Auf die Werthsberechnungfinden die Vorschriften der §§. 9 bis 13 des

GerichtskostengesetzesAnwendung.
8 11.

Die für die Berechnungder GerichtsgebührenmaßgebendeFestsetzungdes
Werthesist für die Berechnungder Gebührender Rechtsanwältemaßgebend.

K.12.
Gegenden im §. 16 des GerichtskostengesetzesbezeichnetenBeschlußstehtdem

Rechtsanwaltedie BeschwerdenachMaßgabedes §. 567 Absatz2 und der s. 568
bis 575 der Civilprozeßordnungzu. «

§.13.
Die Sätze des §. 9 stehendem als ProzeßbevollmächtigtenbestelltenRechts=

anwaltezu: ««
1. für den Geschäftsbetrieb,einschließlichder Information (Prozeßgebühr)
2. für die mündlicheVerhandlung (Verhandlungsgebühr);
3. für dieMitwirkungbeieinemzurBeilegungdesRechtsstreitsabgeschlossenen

Vergleiche(Vergleichsgebühr).
Die Sätze des §. 9 stehendemselbenzu fünf Jehntheilen zur:
4. für die Vertretungin demTermine zur Leistungdes durcheinUrtheil

auferlegten Eides sowie in einem Beweisaufnahmeverfahren,wenn die
Beweisaufnahmenicht blos in Vorlegungder in denHändendesBeweis=
führers oderdes GegnersbefindlichenUrkundenbesteht(Beweisgebühr).

S.14.
Soweit der Auftrag vor der mündlichenVerhandlungerledigtist, ohnedaß

der Rechtsanwaltdie Klage eingereichthat odereinenSchriftsatzhat zustellenlassen,
stehtihm die Prozeßgebührnur zu fünf Jehntheilenzu.

In einem Verfahren, für welcheseine mündlicheVerhandlungdurch das
Gesetznicht vorgeschriebenist, findetdie gleicheErmäßigungstatt, soweitder Auf=
trag erledigt ist, bevor der Antrag an das Gericht eingereicht,der mündlicheAntrag
gestelltoder der Auftrag an den Gerichtsvollzieheroder den diesenAuftrag ver=
mittelnden Gerichtsschreiberertheilt ist.

S.15.
Die VerhandlungsgebührstehtdemRechtsanwaltenichtzu, welcherzur münd=

lichen Verhandlung geladen hat, ohne daß dieselbedurch das Gesetzvorgeschrieben
oder durchdas Gerichtoder denVorsitzendenangeordnetwar.
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S. 16.
Für eine nicht kontradiktorischeVerhandlung (Gerichtskostengesetz§. 19) steht

demRechtsanwaltedieVerhandlungsgebührnur zu fünf Zehntheilenzu. DieseMin=
derungtritt in den im §. 20 Nr. 1 des GerichtskostengesetzesbezeichnetenRechts=
streitigkeitennicht ein, sofernder Kläger verhandelt.

Die Verhandlung im vorbereitendenVerfahren (Civilprozeßordnung§§.348 bis
351) gilt als kontradiktorischemündlicheVerhandlung.

Insoweit si6 in den Fällen des §. 13 Nr. 4 die Vertretung auf. die weitere
mündlicheVerhandlung erstreckt,erhöht sich die dem Rechtsanwalte zustehendeVer=
handlungsgebührum fünf Zehntheileund, wenndie weiteremündlicheVerhandlung
einenichtkontradiktorischeist, um dieHüste diesesBetrags.

S. 18.
Die Vergleichsgebührstehtdem Rechtsanwaltenur zu fünf Zehntheilenzu,

wenn ihm für denselbenStreitgegenstanddie volle Verhandlungsgebührzustehtund
der Vergleichvor demProzeßgerichtoder einemersuchtenoder beauftragtenRichter
abgeschlossenist.

5. 19.
Sechs Jehntheileder in den5§.13 bis 18 bestimmtenGebührenerhält der

zum BrozeßbevollmächtigtenbestellteRechtsanwaltfür die Vertretungim Urkunden=
oderWechselprozesse(Civilprozeßordnung§§.592 bis 605).

P.20.
Fünf Jehntheileder in den§§. 13 bis 18 bestimmtenGebührenerhält der

Rechtsanwalt, soweit die durch die Gebühr zu vergütendeThätigkeit ausschließlichdie
im Gerichtskostengesetze§. 26 Nr. 1 bis 10 bezeichnetenGegenständebetrift.

S. 21.
Der Rechtsanwalterhältnebenden ihm sonstzustehendenGebührendieProzeß=

gebührnur zu fünf Jehntheilen,wennseineThätigkeitausschließlichdie Erledigung
eines bedingtenUrtheils betrifft.

. 22.
Der Rechtsanwalterhält die Prozeßgebührund die Verhandlungsgebührnur

zu fünf Zehntheilen,wenn seineThätigkeitAnträge auf Sicherung des Beweises
(Civilprozeßordnung§§.485 bis494) odereinegerichtlicheEntscheidungüber die Er=
nennung oder Ablehnung eines Schiedsrichters, das Erlöschen eines Schiedsvertrags
oder die Anordnungder von Schiedsrichternfür erforderlicherachtetenrichterlichen
Handlungen(Civilprozeßordnung§.1045) betrifft. Für die Vertretungbei der Be=
weisaufnahmeerhält der Rechtsanwaltdie Beweisgebühr(F. 13 Nr. 4).
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§.23.
Drei Zehntheileder in den88. 13 bis 18 bestimmtenGebührenerhält der

Rechtsanwalt,wennseineThätigkeitbetrifft:
1. die im Gerichtskostengesetze§.27 Nr. 1, §.35 Nr. 1, 3, §.38 r. 1, 2)

§. 47 Nr.1 bis 12 bezeichnetenAngelegenheiten;
2. die Zwangsvollstreckung.

S. 24.
Zwei Zehntheileder in den §§.13 bis 18 bestimmtenGebührenerhält der

Rechtsanwalt,wennseineThätigkeitdie im Gerichtskostengesetze§. 38 Nr. 3, 8.47
Nr. 15, 16 bezeichnetenAnträgeoderGesuchebetrifft.

.. 25.
Jede der im §. 13 benanntenGebührenkannderRechtsanwaltin jederInstanz

rücksichtlicheinesjedenTheils des Streitgegenstandesnur einmalbeanspruchen.

S. 26.
Für die Bestimmung des Umfanges einerInstanz im Sinne des §. 25 finden

die Vorschriftender 5s. 30, 31 des GerichtskostengesetzesentsprechendeAnwendung.

*#
Im Falle der JurücknahmeoderVerwerfungdes gegeneinVersäumnißurtheil

eingelegtenEinspruchsgilt das Verfahren über denselbenfür die Gebührender
Rechtsanwälte,mit Ausnahmeder Prozeßgebühr,als neueInstanz.

Im Falle der Julassung des Einspruchs steht demRechtsanwaltedesGegners
der den Einspruch einlegendenPartei die Gebühr für die mündliche Verhandlung,
auf welchedas Versäumnißurtheilerlassenist, besonderszu.

P.28.
Das ordentlicheVerfahren, welchesnach der Abstandnahmevom Urkunden=

oderWechselprozessesowienach dem mit Vorbehalt in demselbenerlassenenUrtheil
anhängigbleibt (Civilprozeßordnung§§. 596, 600), gilt für die Berechnungder
GebührendesRechtsanwaltsals besondererRechtsstreit)der Rechtsanwaltmuß sich
jedochdie Prozeßgebührdes Urkunden=oder Wechselprozessesauf die gleicheGebühr
des ordentlichenVerfahrensanrechnen.

§. 29
Die im §. 13 benanntenGebührenumfassendie gesammteThätigkeit des

Rechtsanwaltsvon demAuftragebis zur Beendigungder Instanz.
Zu der Instanz gehöreninsbesondere:
1. das VerfahrenbehufsFestsetzungdes Werthesdes Streitgegenstandes;
2. Jwischenstreitemit Nebenintervenientensowie mit Jeugen oder Sach=

verständigen;
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das Verfahrenzur Sicherungdes Beweises(Civilprozeßordnung88.485
bis 494), wenndie Hauptsacheanhängigistj
das Verfahren über einen Antrag auf Anordnung oder Aufhebung eines
Arrestes odereiner einstweiligenVerfügung, sowie über einenAntrag auf
vorläufigeEinstellung,Beschränkungoder Aufhebungeiner Jwangsvoll=
streckung(Civilprozeßordnung§§.707, 719, 769, 771 Absatz3, §s.785,
786) 805 Absatz4, §.810 Absatz2), soweitdasVerfahrenmit demVer=
fahrenüber die Hauptsacheverbundenist;

beauftragtenoderersuchtenRichtersoderdesGerichtsschreibers(Civilprozeß=
ordnung§. 576)

zeichnetenStreitpunkteund Anträge;

derselbenan denAuftraggeber;

Instanz.

S. 30.

die Sicherung des Beweises (Civilprozeßordnung§§. 485 bis 494), wenn
die Hauptsachenochnicht anhängigist;
das Verfahrenüber einenAntrag auf Anordnungoder Aufhebungeines
ArrestesodereinereinstweiligenVerfügung,sowieüber einenAntrag auf
vorläufigeEinstellung,Beschränkungoder Aufhebungeiner Jwangsvoll=
streckung(Civilprozeßordnung§§.769, 771 Absatz3, S§.785, 786, 805
Absatz4, §. 810 Absatz2), sofern das Verfahren von dem Verfahren
über die Hauptsachegetrenntist;
die im Gerichtskostengesetze§. 38 Nr. 1), 2 bezeichnetenAngelegenheiten.

. 31.
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Die landesgesetzlichenBestimmungenin Betreff der Gebührenfür eine den
Vorschriftender Civilprozeßordnungnicht unterliegendewangsvollstreckungbleiben
unberührt.

P.32.
Das Verfahrenüber einenAntrag auf Ertheilungeinerweiterenvollstreckbaren

Ausfertigung(Civilprozeßordnung§.733), das Verfahrenzur AbnahmedesOffen=
barungseides(Civilprozeßordnung88.900, 901) und die Ausführungder Zwangs⸗
vollstreckungin ein gepfändetesVermögensrechtdurchVerwaltung(Civilprozeßordnung
§. 857 Absatz4) bildenbesondereInstanzender Iwangsvollstreckung.

S.33.
Die VollstreckungderEntscheidung,durchwelchederSchuldnernachMaßgabe

des §. 887 Absatz2 derCivilprozeßordnungzur VorauszahlungderKostenverurtheilt
wird, scheidetaus derIwangsvollstreckungzur ErwirkungderGandlungals besonderes
Verfahren aus.

Soll die Iwangsvollstreckungauf Unterlassungoder Duldung einerHandlung
durchStrafen ausgeführtwerden(Eivilprozeßordnung§. 890 Absatz1), so bildet eine
jedeVerurtheilungzu einerStrafe nachMaßgabe der Vorschriftendes §. 29 den
Schluß der Instanz.

Die Erwirkungder einerVerurtheilungvorausgehendenStrafandrohung(Civil=
prozeßordnung§. 890 Absatz 2) gehörtzur Instanz der Hauptsache;demRechts=
anwalte)welcherdieseInstanz nicht geführthat, stehtdie im F. 23 bestimmteGe=
bühr zu.

S. 34.
Bei Ausführungder Zwangsvollstreckungauf VornahmeeinerHandlungdurch

Geldstrafenoder Haft (Civilprozeßordnung§. 888) bildet das gesammteVerfahren
eineInstanz.

S. 35.
Für die einmaligeErwirkung desZeugnissesderRechtskraft(Civilprozeßordnung

§. 706) oder der Vollstreckungsklausel(Civilprozeßordnung§§.724 bis 730 738,
742, 744 745 Absatz2, SF. 749, 795, 796 Absatz1, §. 797 Absatz1, 2,
§. 929) stehtwederdemRechtsanwaltederInstanz, in welcherdieselbenzu ertheilen,
noch demRechtsanwalte,welchermit demBetriebeder Iwangsvollstreckungbeauftragt
ist, und für die AufhebungeinerVollstreckungsmaßregelwederdemRechtsanwalte,
welcherderenVornahmeveranlaßthat, nochdemRechtsanwalte,welchermit dem
Betriebeder weiterenZwangsvollstreckungbeauftragtist, eineGebührzu.

S. 36.
Die Vorschriftender §§.31 bis 35 findenbeiVollziehungeinesArrestbefehls

oder einer einstweiligenVerfügung (Civilprozeßordnung§§. 928 bis 934, 936)
entsprechendeAnwendung.
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Die Instanz dauert bis zur Aufhebungdes Arrestesoder der einstweiligen
Verfügungoder bis zum Anfange der Zwangsvollstreckungaus demin der Haupt—
sacheerlassenenUrtheile.

S. 37.
Für die Mitwirkung bei einemder Klage vorausgehendenSühneverfahren

(Civilprozeßordnung§§.510, 609, 610) erhält der Rechtsanwaltdrei Zehntheile
der Sätze des §. 9.

DieseGebührwird im Falle derVerhandlungdesRechtsstreitsvor demAmts=
gerichtauf die Prozeßgebührangerechnet.

Ist in dem Falle des §. 510 der Civilprozeßordnungunter der Mitwirkung
des Rechtsanwaltsein Vergleichgeschlossen,so erhält er die vollen Sätze des §. 9.

8. 38.
Im Mahnverfahrenerhält der Rechtsanwaltvon denSätzendes 8. 9:
1. drei Jehntheilefür die Erwirkungdes Jahlungsbefehls,einschließlichder

Mittheilung des Widerspruchsan denAuftraggeberj
2. zwei Jehntheilefür die Erhebungdes Widerspruchs;
3. zwei Jehntheilefür die Erwirkungdes Vollstreckungsbefehls.

Die Gebührin Nr. 2 wird auf die in dem nachfolgendenRechtsstreitezu=
stehendeProzeßgebührund dieGebührin Nr. 3 auf dieGebührfür die nachfolgende
Swangsvollstreckungangerechnet.

P.39.
Für die Vertretung im Vertheilungsverfahren (Civilprozeßordnung§. 858

Absatz6, §5.872 bis 877),882) stehendemRechtsanwaltefünf und, falls der
AuftragwvordemTerminezir AusführungderVertheilungerledigtwird, dreiJehn=
theile der Sätze des §. 9 zu.

Der Werth desStreitgegenstandeswird durchdenBetrag derForderungund,
wennder zu vertheilendeGeldbetraggeringerist, durchdiesenBetrag bestimmt.

S.40.
Im Aufgebotsverfahren(Civilprozeßordnung§§.946 bis 956, 959 bis 972,

977 bis 1024) stehendem Rechtsanwalt,als Vertreter desAntragstellers(Civil=
prozeßordnung§. 947), drei Zehntheileder Sätze des §. 9 zur

1. für denBetrieb des Verfahrens,einschließlichder Information;
2. für denAntrag auf Erlaß des Aufgebots;
3. für denAntrag auf Anordnungder Jahlungssperre)sofernderselbevor

demAntrag auf Erlaß des Aufgebotsgestelltwird;
4. für die Wahrnehmungdes Aufgebotstermins.
Als Vertreter einer anderenPerson erhält der RechtsanwaltdieseGebühr

nur einmal.
104“
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S. 41.

Drei Zehntheileder in den §§.13 bis 18 bestimmtenGebührenerhält der
Rechtsanwalt:

1. in der Beschwerdeinstanz;
2. wennseineThätigkeitsichauf einVerfahrenbeschränkt,welchesdieAende=

rung einer Entscheidungdes beauftragtenoder ersuchtenRichters oder des
Gerichtsschreibers(Civilprozeßordnung§. 576) betrifft.

In der Instanz der an eineNothfristnicht gebundenenBeschwerdestehtdem
Rechtsanwalte die Prozeßgebühr nicht zu, wenn ihm dieselbeoder eine der in den
S§.37 bis 40 bezeichnetenGebührenin der Instanz zustand,in welcherdie an=
gefochteneEntscheidungergangenist.

S. 42.
Der zumProzeßbevollmächtigtenbestellteRechtsanwalt,welcherauf Verlangen

der Partei die Vertretungin der mündlichenVerhandlungeinem anderenRechts=
anwalt übertragenhat, erhält nebenden ihm zustehendenGebührenfünf Jehntheile
derVerhandlungsgebühr.DieseGebührwird auf eineihm zustehendeVerhandlungs=
gebührangerechnet.

S. 43.
Dem Rechtsanwalte, welchemvon der Partei oder auf deren Verlangen von

demProzeßbevollmächtigtennur die Vertretungin der mündlichenVerhandlungoder
die Ausführungder Parteirechtein derselbenübertragenist, stehtnebender Ver=
handlungsgebührdie Prozeßgebührzu fünf Zehntheilenzu. LetztereGebühr steht
ihm auchdannzu) wennderAuftrag vor der mündlichenVerhandlungerledigtwird
Erstrecktsichdie Vertretungauf eine mit der mündlichenVerhandlungverbundene
Beweisaufnahme(5. 13 Nr. 4), so erhält der Rechtsanwaltaußerdemdie Beweis=
gebühr.

S. 44.
Dem Rechtsanwalte,welcherlediglichdenVerkehrderPartei mit demProzeß=

bevollmächtigtenführt, stehteineGebühr in Höhe derProzeßgebührzu. Er erhält
nur fünf Zehntheile,wenn ihm in untererInstanz die vorbezeichneteGebühr oder
die Prozeßgebührzustand.

Die mit derÜbersendungderAktenan denRechtsanwaltder höherenInstanz
verbundenengutachtlichenAeußerungendienennicht zur BegründungdieserGebühr,
wennnicht zu denselbenAuftrag ertheiltwar.

S. 45.
Der Rechtsanwalt,)dessenThätigkeitsich auf die Vertretungin einemnur

zur Leistungdes durchein Urtheil auferlegtenEides odernur zur Beweisaufnahme
bestimmtenTermine beschränkt,erhält nebender dem Prozeßbevollmächtigtenim
gleichenFalle zustehendenBeweisgebühreineGebühr in Höhe von fünf Jehntheilen
der Prozeßgebühr. LetztereGebührstehtihm auchdann zu) wennder Auftrag vor
demTermin erledigtwird.
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Die Wahrnehmungeines weiterenTermins zur Fortsetzungder Verhandlung

begründetnichteineErhöhungder Gebühr.

S. 46.
Beschränktsichdie Thätigkeitdes Rechtsanwaltsauf die Anfertigungeines

Schriftsatzes,so erhält er eineGebühr in Höhe von fünf Zehntheilender Prozeß=
gebühr.

S. 47.
Für einenertheiltenRath erhältder nicht zumProzeßbevollmächtigtenbestellte

RechtsanwalteineGebührin Höhe von drei Zehntheilender Prozeßgebühr.
Eine Gebührin Höhe von fünf Zehntheien der Prozeßgebührstehtdemmit

Einlegungder Berufung oder der Revision beauftragtenRechtsanwaltezu, wenn
derselbevon derEinlegungabräthund derAuftraggeberseinenAuftrag zurücknimmt

S. 48.
Der nicht zum ProzeßbevollmächtigtenbestellteRechtsanwalterhält höchstens

die für den ProzeßbevollmächtigtenbestimmteGebühr, falls die ihm aufgetragenen
Handlungenin denKreis derjenigenThätigkeitfallen, für welchedie demProzeß=
bevollmächtigtenzustehendeGebührbestimmtist.

8. 49
Wird ein Rechtsanwalt,nachdemer in einerRechtssachethätig gewesen,zum

Prozeßbevollmächtigtenbestellt,so erhält er für die ihm vorheraufgetragenenHand=
lungen, soweit für dieselbendie dem ProzeßbevollmächtigtenzustehendeGebühr be=
stimmtist, und als Prozeßbevollmächtigterzusammennichtmehr an Gebühren,als
ihm zustehenwürde,wenner vorherzumProzeßbevollmächtigtenbestelltwordenwäre.

8. 50.
Wird der einemRechtsanwaltertheilteAuftrag vor Beendigungder Instanz

aufgehoben,so stehendem Rechtsanwaltedie Gebührenin gleicherWeise zu) als
wenn die Instanz zur Jeit der Aufhebung des Auftrags durch Jurücknahmeder ge=
stelltenAnträgeerledigtwäre, unbeschadetder aus einemVerschuldensichergebenden
civilrechtlichenFolgen.

“ . 511
Bei VertretungmehrererStreitgenossen,einschließlichder Nebenintervenienten,

stehendem Rechtsanwalte die Gebühren nur einmal zu. Bei nachträglichemBei=
tritte von Streitgenossenerhöht sich durch jeden Beitritt die Prozeßgebührum zwei
Zehntheile.Die Erhöhungwird nachdemBetrageberechnet,bei welchemdie Voll=
machtgebergemeinschaftlichbetheiligtsind, mehrereErhöhungendürfenden einfachen
Betrag der Prozeßgebührnicht übersteigen.

5. 52.
Für die bei dem ReichsgerichtezugelassenenRechtsanwälteerhöhensich die

Gebührensätzein der Revisionsinstanzum drei Zehntheile.
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Dritter Abschnitt.
Gebuͤhrenim Konkursverfahren.

5. 53. spszsz
AufdieGebührenimKonkursverfahrensiiidendieVorschriftender§§.9,11,12

entsprechendeAnwendung.

8
Im VerfahrenübereinenAntragauf EröffnungdesKonkursverfahrens(Konkurs=

ordnung§§. 104 bis 106) erhält der Rechtsanwaltzwei Zehntheile,oder, wenn
er einenGläubigervertritt, fünf Jehntheileder Sätze des §. 9.

S. 55.
Für die Vertretungim Konkursverfahrenerhält derRechtsanwaltsechsJehn=

theile, wennjedochdie Vertretungvor demallgemeinenPrüfungstermine(Konkurs=
ordnung§. 138) sich erledigtoder erstnachdemselbenbeginnt,vier Jehntheileder
Sätze des F. 9. « «

§.56.
Der Rechtsanwalterhält die Sätze des §. 9 besonders:
1. für die Thätigkeitbei Prüfung der Forderungen;
2. für die Thätigkeitin demJwangsvergleichsverfahren;
3. für die Thätigkeitin demVertheilungsverfahren.

S.57.
Beschränktsich die Thätigkeit des Rechtsanwaltsauf die Anmeldungeiner

Konkursforderung,so erhält derselbezwei Zehntheileder Sätze des §. 9.

S. 58.
Für die Vertretung:
1. in der Beschwerdeinstanz,
2. in demVerfahrenüber Anträgeauf AnordnungvonSicherheitsmaßregeln

im Falle des §. 197 Absatz2 der Konkursordnung
erhält der Rechtsanwaltbesondersdie im zweitenAbschnitte(ss. 23, 41) bestimmten
Gebühren.

*. 59.
Die Gebührender §§.54 bis 56 sowiedes §. 58 im Falle der Beschwerde

gegenden Beschlußüber Eröffnungdes Konkursverfahrens(Konkursordnung§. 109)
oder denBeschlußüberBestätigungeinesJwangsvergleichs(Konkursordnung§§.189,
230 Absatz2, §. 236) werden, wenn der Auftrag von demGemeinschuldnerertheilt
ist, nach dem Betrage der Aktivmasse(Gerichtskostengesetz§. 52) berechnet.
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Ist derAuftrag von einemKonkursgläubigerertheilt,so werdendieGebühren
der 88. 54, 55, 57 und die Gebühr im Falle der BeschwerdegegendenBeschluß
über Eröffnungdes Konkursverfahrensnach dem Nennwertheder Forderung, die
Gebührendes §. 56 und die Gebühr im Falle der Beschwerdegegenden Beschluß
über die Bestätigung eines Zwangsvergleichsnach dem Werthe der Forderung des
GläubigersunterentsprechenderAnwendungdes§. 148 derKonkursordnungberechnet.

P.60.
In einemwiederaufgenommenenKonkursverfahrenerhält der Rechtsanwalt

die GebührennachdenBestimmungender §§.55 bis 59 besonders.

P.61.
Insoweit demRechtsanwalteGebührenfür dieVornahmeeinzelnerHandlungen

im Konkursverfahrenzustehen)darf derGesammtbetragderselbendieim §. 55 bestimmte
Gebührnicht übersteigen.

Wird derRechtsanwalt,nachdemer einzelneHandlungenim Konkursverfahren
vorgenommenhat, mit der Vertretungim Konkursverfahrenbeauftragt,so erhält er
zusammennicht mehr an Gebühren,als ihm zustehenwürde, wenner vorhermit
der Vertretungim Konkursverfahrenbeauftragtwordenwäre.

S. 62.
Die Gebührenwerdenfür jedenAuftrag gesondert,ohneNücksict auf andere

Aufträge)berechnet.

Vierter Abschnitt.
Gebührenin Strassachen.

S.63.
In Strafsachenerhält der Rechtsanwaltals Vertheidigerin der Haupt=

verhandlungersterInstanz:
1. vor demSchöffengericht2. 12 Mark;
2 #u#boder Straftummer. i1e vd.. 20 Mark;
3. vor demSchwurgerichtoderdemReichsgericht 40 Mark.

S.64.
ErstrecktsichdieVerhandlungauf mehrereTage, so erhöhensichdieim §. 63

bestimmtenGebührenfür jedenweiterenTag der Vertheidigungum fünf Zehntheile.
Im Verfahrenauf erhobenePrivatklage findet dieseBestimmungnicht An=

wendung.
"unie8.65.

Findet in den auf Privatklage verhandeltenSachen eine arsetsufruen statt,
so erhöhtsichdie im §. 63 bestimmteGebührum 6 Mark.



§.66.
In der Berufungsinstanzsowie in der RevisionsinstanzstehendemRechts=

anwaltedie in den 8§.63 bis 65 bestimmtenSätze zu. Die Stufe bestimmtsich
nachder Ordnungdes Gerichts)welchesin ersterInstanz erkannthat.

S.67.
Für die Vertheidigungim Vorverfahrenerhält der Rechtsanwalt:
1. in denzur Juständigkeitder SchöffengerichtegehörigenSachen 6 Markj
2. in den zur Juständigkeit der Strafkammer gehörigenSachen. 10 Mark;
3 in den zur Zuständigkeit derSchwurgerichte oder des Reichs=

z.68.
Fünf Zehntheileder im §. 63 bestimmtenSätze stehendemRechtsanwaltezu

für Anfertigung:
1 einerSchrift zur RechtfertigungeinerBerufung;
2 einer Schrift zur Begründung einer Revision;
3 einesAntrags auf Wiederaufnahmedes Verfahrens;
4. einesGnadengesuchs.
Die Stufe bestimmtsichnach der Ordnungdes Gerichts)welchesin erster

Instanz erkannthat.
§. 69.

Für Einlegung einesRechtsmittelssowie für Anfertigunganderer, als der
im §. 68 bezeichnetenAnträge, Gesuche und Erklärungen erhält der Rechtsanwalt
je 2 Mark.

S. 70.
Die in den §§. 63 bis 66 sowie die im §. 67 bestimmtenGebührenumfassen

die Anfertigung der zu derselbenInstanz oder zu demVorverfahrengehörigenAnträge,
GesucheundErklärungen,sowiedieEinlegungvonRechtsmittelngegenEntscheidungen
oder VerfügungenderselbenInstanz oderdes Vorverfahrens.

- §.71.
AnfdieGebührfiirRechtfertigungderVernfnng(§.68Nr.1)niidaiifdie

GebührfiirBegriindungderRevision(§.68Nr.2)ioii-ddieGebiihrfiirEinlegiing
desRechtsmittels(§.69-)angerechnet.

Im Falle derVertheidigungmehrererBeschuldigterdurcheinengemeinschaftlichen
Vertheidigererhöhensichdie Gebührenum fünf Zehntheile.

S. 73.
In Ansehungder Gebührenfür VertretungeinesPrivatklägers, einesNeben=

klägers oder einer Verwaltungsbehörde(Strafprozeßordnung §F.464) kommen die
BestimmungenüberdieGebührenfür dieVertheidigungzur entsprechendenAnwendung.
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Die Anfertigung einerPrivatklage begründetfür denRechtsanwaltdie im

§. 67 Nr. 1 bestimmteGebühr.

« S.74.
Für Anfertigungeines Antrags auf gerichtlicheEntscheidungim Falle des

§. 170 derStrafprozeßordnungerhältderRechtsanwaltdieim §. 67 bestimmtenSätze.

S.75.
Nach Maßgabe der Vorschriftendes zweitenAbschnitts(§. 23) stehendem

RechtsanwalteGebührenbesonderszu für die Vertretung:
1. in dem Verfahren behufs Festsetzungder zu erstattendenKosten (Straf=

prozeßordnung§. 496 Absatz2);,
2. in der Jwangsvollstreckungaus Entscheidungen,welcheüber eine Buße

oder über Erstattung von Kosten ergangensind (Strafprozeßordnung
88.495, 496).

Fünfter Abschnitt.

Auslagen.

. 76.
Für die Höhe der dem RechtsanwaltezustehendenSchreibgebührensind die

Vorschriftendes §. 80 des Gerichtskostengesetzesmaßgebend.

*er
Für VerpackungvonBriefen undAktendürfenAuslagennichtberechnetwerden.

. 78.
Bei Geschäftsreisenerhält der Rechtsanwalt,vorbehaltlichder Bestimmungen

in den Is. 18, 37, 39 Absatz 2 der Rechtsanwaltsordnung:
8ebe . 12 Mark — Pf.;

II. für ein Nachtquartier «................. 5Mark-—Ps.;
III. an Fuhrkosteneinschließlichder Kosten der Gepäck=

beförderung:
1 wenn die Reise auf Eisenbahnenoder Dampf.

schiffengemachtwerdenkann, für das Kilo=
meter.·....·...·.................... —Mark13Pf.

undfürjedenZuiundAbgang......... 3 Mark — Pf.;
«2.anderenfalls.......................... —Mark 60 Df.
« für das Kilometerder nächstenfahrbarenStraßenverbindung.

HabenhöhereFuhrkostenaufgewendetwerdenmüssen,so werdendieseerstattet.
Reichs=Gesetzbl.1898. 105
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§.79.
DieFuhrkostenwerdenfürdieHiwundRückreisebesondersberechnet.
Hat ein RechtsanwaltGeschäftean verschiedenenOrten unmittelbarnach

einanderausgerichtet,so ist der von Ort zu Ort zurückgelegteWeg ungetheiltder
Berechnungder Fuhrkostenzu Grundezu legen.

Bei einer Reise zur Ausführungder Aufträge mehrererAuftraggeberfindet
die Vorschriftdes 8. 3 entsprechendeAnwendung.

8. 80.
Für Geschäfteam WohnortestehendemRechtsanwaltewederTagegeldernoch

Fuhrkostenzuj dasselbegilt von Geschäftenaußerhalbdes Wohnortesin geringerer
Entfernungals zwei Kilometervon demselben.

War der RechtsanwaltdurchaußergewöhnlicheUmständegenöthigt,sich eines
Fuhrwerkszu bedienen,oderwarensonstigenothwendigeUnkosten,wie Brückenoder
Fährgeld,aufzuwenden,so sind die Auslagenzu erstatten.

Für einzelneOrtschaftenkanndurchdieLandesjustizverwaltungbestimmtwerden,
daß den Rechtsanwältenbei den nicht an der GerichtsstellevorzunehmendenGe=
schäftendie verauslagtenFuhrkostenzu erstattensind.

K.S.
Bei Berechnungder Entfernungenwird jedesangefangeneKilometer für ein

volles Kilometergerechnet.
S. 82.

Der Rechtsanwalt,welcherseinenWohnsitzverlegt,kannbeiFortführungeines
ihm vorher ertheiltenAuftrags Tagegelderund Reisekostennur insoweitverlangen,
als sie ihm auchbei BeibehaltungseinesWohnsitzeszugestandenhabenwürden.

S. 83.
Hat ein Rechtsanwalt seinen Wohnsitz an einem Orte, an welchem sich kein

Gericht befindet,so kann die Landesjustizverwaltungbestimmen,daß ihm Tagegelder
und Reisekostennur insoweit zustehen,als er solcheauch verlangenkönnte, wenn er
seinen Wohnsitz an dem Orte des Amtsgerichts, in dessen Bezirk er wohnt, ge=
nommen hätte.

Sechster Abschnitt.
Einforderungvon Gebührenund Auslagen.

8. 84.
Der Rechtsanwaltkannvon seinemAuftraggeberangemessenenVorschußfordern.

8. 85.
Dem Auftraggebergegenüberwerdendie Gebührendes Rechtsanwaltsfällig,

sobaldüber die Verpflichtung,dieselbenzu tragen, eine Entscheidungergangenist,
sowiebei Beendigungder Instanz oderbei Erledigungdes Auftrags.
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§.86.
Die Einforderungder Gebührenund Auslagenist nur zulässig,wennvorher

odergleichzeitigeinevon demRechtsanwaltunterschriebeneBerechnungderselbenmit
Angabedes WerthesdesStreitgegenstandes,sofernderWerth maßgebend,und unter
BezeichnungderzurAnwendungkommendenBestimmungendiesesGesetzesmitgetheiltwird.

Die Mittheilung dieserBerechnungkannauchnacherfolgterZahlung verlangt
werden,solangenicht die Handaktenzurückgenommensind oder die Verpflichtung
des Rechtsanwaltszur Aufbewahrungderselbenerloschenist (Rechtsanwaltsordnung
S. 32).

Siebenter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

S. 87.
Für Erhebungund Ablieferungvon Geldern erhält der Rechtsanwalteine

Gebühr:
von 1 Mark für jedesangefangeneHundert des Betrags bis 1000 Marki
von 50 Pfennig für jedesangefangeneHundert des weiterenBetrags bis

10000 Mark;
von 25 Pfennig für jedesangefangeneHundertdes Mehrbetrags.

Für Erhebungund Ablieferungvon Werthpapierenerhält der Rechtsanwalt
nachMaßgabedes Werthesdie Hälfte der vorstehendenGebühren.

Die Gebühr für Erhebungund Ablieferung von Geldern kann von diesen
bei der Ablieferungentnommenwerden.

g. 88.
Für die Ausarbeitungeines Gutachtensmit juristischerBegründunghat der

RechtsanwaltangemesseneVergütungzu beanspruchen.Über die Höhe der Ver—
gütungwird im Prozeßwege,nacheingeholtemGutachtendesVorstandesderAnwalts=
kammer,entschieden.

· §.89.
st für das demRechtsanwaltübertrageneGeschäftder Betrag der Gebühr

in diesemGesetzenicht bestimmt,so erhält er eineunter entsprechenderAnwendung
der BestimmungendiesesGesetzeszu bemessendeGebühr.

K.90.
Insofern in diesemGesetzefür die begonneneoder vorbereiteteAusführung

einesvor der vollständigenAusführungerledigtenAuftrags eineGebühr nicht vor=
gesehenist, erhält der Rechtsanwalteine nachMaßgabedes §. 89 zu bemessende
Gebühr.

105“
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§.91.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenentsprechendeAnwendung:
1. im schiedsrichterlichenVerfahren;
2. im VerfahrenwegenNichtigkeitserklärungoderZurücknahmeeinesPatents;
3. im DisziplinarverfahrennachMaßgabedesGesetzes,betreffenddieRechts=

verhältnisseder Reichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61);

4. im ehrengerichtlichenVerfahrengegenRechtsanwälte;
5. bei der Untersuchungvon Seeunfällen.
Für die Berechnungder Gebührendes im schiedsrichterlichenVerfahrenals

ProzeßbevollmächtigtenbestelltenRechtsanwaltsgilt das gerichtlicheVerfahrenim
Falle des§.1036 derCivilprozeßordnungals zumschiedsrichterlichenVerfahrengehörig.

Das Verfahrenvor der Disziplinarkammer)vor demEhrengerichtund vor
demSeeamtestehtim Sinne des 8. 63 demVerfahrenvor derStrafkammergleich.

S. 92.
Fällt einedemRechtsanwaltaufgetrageneThätigkeit,für welcheihm nach

Vorschrift diesesGesetzeseine Vergütungzusteht,zugleichin denKreis derjenigen
Angelegenheiten,in welchendie den RechtsanwältenzustehendeVergütung durch
landesgesetzlicheVorschrift geregeltist, sokommt, soweit die Anwendungbeider
Vorschriftenzu einer zweifachenVergütungderselbenThätigkeitführenwürde, nur
einederselbenund zwar die demRechtsanwaltegünstigerezur Anwendung.

. .§.93.
Sofern der Rechtsanwaltnicht einer Partei zur Wahrnehmungihrer Rechte

beigeordnetoderals Vertheidigerbestelltist, kannder Betrag der Vergütungdurch
Vertrag abweichendvon denVorschriftendiesesGesetzesfestgesetztwerden. Die Fest=
setzungdurchBezugnahmeauf das ErmesseneinesOritten ist ausgeschlossen.

Der Auftraggeberist an den Vertrag nur gebunden,soweit er denselben
schriftlichabgeschlossenhat.

Der AuftraggeberkanneineBerechnungder gesetzlichenVergutungnachMaß⸗
gabedes 8. 86 verlangen.

Hat der Rechtsanwaltdurch den Vertragsschlußdie Grenze der Mähigung
überschritten,so kanndie durchVertrag festgesetzteVergütungim Prozeßwege)nach
eingeholtemGutachtendes Vorstandesder Anwaltskammer,bis auf denin diesem
GesetzebestimmtenBetrag herabgesetztwerden.

S. 94.
Für das Verhältniß des Auftraggebersoder des Rechtsanwaltszu demEr=

stattungspflichtigenkommtdie vertragsmäßigeFestsetzungderVergütung6. 93) %
in Betracht. .
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Gesetz,
betreffend

dieAnfechtungvon RechtshandlungeneinesSchuldners
außerhalbdesKonkursverfahrens.

81
Rechtshandlungeneines Schuldnerskönnenaußerhalbdes Konkursverfahrens

zumZweckeder BefriedigungeinesGläubigersals diesemgegenüberunwirksamnach
Maßgabeder folgendenBestimmungenangefochtenwerden.

. 2.
Jur Anfechtungist jederGläubiger, welchereinenvollstreckbarenSchuldtitel

erlangthat und dessenForderungfällig ist, befugt, soferndie Jwangsvollstreckung
in das VermögendesSchuldnerszu einervollständigenBefriedigungdesGläubigers
nichtgeführthat oderanzunehmenist, daß sie zu einersolchennicht führenwürde.

S. 3.
Anfechtbarsind:
1. Rechtshandlungen,welcheder Schuldner in der dem anderenTheile be=

kanntenAbsicht,seineGläubigerzu benachtheiligen,vorgenommenhat
2. die in dem letztenJahre vor der Anfechtunggeschlossenenentgeltlichen

Verträgedes Schuldners
mit seinemEhegatten,vor oderwährendder Ehe, mit seinenoder
seinesChegattenVerwandtenin auf und absteigenderLinie, mit
seinenoder seinesEhegattenvoll und halbbürtigenGeschwistern,
odermit demEhegatteneinerdieserPersonen,

soferndurchdenAbschlußdes Vertragesdie Gläubiger des Schuldners
benachtheiligtwerdenund der andereTheil nicht beweist,daß ihm zur
Jeit des VertragsabschlusseseineAbsichtdes Schuldners, die Gläubiger
zu benachtheiligen,nicht bekanntwar;

3. die in dem letztenJahre vor der Anfechtungvon dem Schuldnervor=
genommenenunentgeltlichenVerfügungen,sofernnichtdieselbengebräuchliche
Gelegenheitsgeschenkezum Gegenstandehatten;
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4. die in den letztenzwei Jahren vor der Anfechtungvon demSchuldner

vorgenommenenunentgeltlichenVerfügungenzu GunstenseinesEhegatten.

S. Za.
Hat der Erbe aus dem NachlasseMflichttheilsansprüche,Vermächtnisseoder

Auflagen erfüllt, so kannein Nachlaßgläubiger,der im Konkursverfahrenüberden
Nachlaß dem Empfängerder Leistungim Range vorgehenoder gleichstehenwürde,
die Leistungin gleicherWeiseanfechtenwie eineunentgeltlicheVerfügungdesErben.

S. 4.
Hat der Gläubiger, bevor er einen vollstreckbarenSchuldtitel erlangt hatte

oderseineForderungfällig war, denjenigen,welchemgegenübereineim §F.3 Nr. 2
bis 4 bezeichneteRechtshandlungvorgenommenist),von seinerAbsicht,dieHandlung
anzufechten,durchZustellungeinesSchriftsatzesin Kenntnißgesetzt,so wird dieFrist
von demZeitpunkteder Justellung zurückgerechnet,sofernschonzu dieserZeit der
Schuldner zahlungsunfähigwar und bis zum Ablaufe von zwei Jahren seit diesem
Zeitpunktedie Anfechtungerfolgt ist.

Die Erhebungdes Anfechtungsanspruchsim Wegeder Einredekannerfolgen,
bevor ein vollstreckbarerSchuldtitel für die Forderungerlangt ist; der Gläubiger
hat denselbenjedochvor der Entscheidungbinnen einer von demGerichtezu be=
stimmendenFrist beizubringen.

S. 6.
Die Anfechtungwird dadurchnicht ausgeschlossen,daß für die anzufechtende

RechtshandlungeinvollstreckbarerSchuldtitelerlangt, oderdaßdieselbedurchJIwangs=
vollstreckungoderdurchVollziehungeinesArresteserwirktwordenist.

l 7.
Der Gläubiger kann, soweites zu seinerBefriedigungerforderlichist, bean=

spruchen,daß dasjenige,was durchdie anfechtbareHandlungaus demVermögendes
Schuldnersveräußert,weggegebenoderaufgegebenist, als nochzu demselbengehörig
von demEmpfängerzurückgewährtwerde.

Der gutgläubigeEmpfängereiner unentgeltlichenLeistunghat dieselbenur
soweitzurückzugewähren,als er durchsie bereichertist.

58
WegenErstattungeinerGegenleistungoder im Fall eineranfechtbarenLeistung

wegenseinerForderungkannder Empfängersichnur an denSchuldnerhalten.

849
Erfolgt die Anfechtungim Wegeder Klage, so hat der Klagantragbestimmt

zu bezeichnen,in welchemUmfangeund in welcherWeisedieRückgewährfeitensdes
Empfängersbewirktwerdensoll.
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§.10.
Liegt ein nur vorläufig vollstreckbarerSchuldtitel des Gläubigers oder ein

unterVorbehalt ergangenesUrtheil (Civilprozeßordnung88.540, 599) vor, so ist
in dem denAnfechtungsanspruchfür begründeterklärendenUrtheile die Vollstreckung
desselbendavonabhängigzu machen,daß die gegendenSchuldnerergangeneEnt=
scheidungrechtskräftigodervorbehaltloswird.

« » §11
Die gegendenErblasserbegründeteAnfechtungfindetgegenden Erben statt.
GegeneinenanderenRechtsnachfolgerdesjenigen,welchemgegenüberdie an=

fechtbareHandlungvorgenommenist, findet die gegenden letzterenbegründeteAn=
fechtungstatt:

1. wennihm zur Zeit seinesErwerbesdie Umstände,welchedie Anfechtbar=
keit des ErwerbesseinesRechtsvorgängersbegründen,bekanntwaren;

2. wenner zu den im §. 3 Nr. 2 genanntenPersonengehört,es sei denn,
daß ihm zur Zeit seinesErwerbes die Umstände,welchedie Anfechtbarkeit
des ErwerbesseinesRechtsvorgängersbegründen,unbekanntwaren;

3. wennihm das Erlangteunentgeltlichzugewendetwordenist.
Im Falle des Abs. 2 Nr. 3 findetauf dieHaftung desRechtsnachfolgersdie

Vorschrift des §. 7 Abs. 2 Anwendung.
Jur Erstreckungder Fristenin Gemäßheitdes §.4 genügtdie Justellungdes

Schriftsatzesan denRechtsnachfolger,gegenwelchendie Anfechtungerfolgensoll.

K.12.
Die Anfechtungeinernach§. 3 Nr. 1 anfechtbarenHandlungkannnur binnen

zehnJahrenerfolgen. Auf denLauf derFrist findendie für dieVerjährunggeltenden
Vorschriftendes §. 203 Abs. 2 undder ss. 206, 207 des BürgerlichenGesetzbuchs
entsprechendeAnwendung.

Die Frist beginntmit dem Zeitpunkt, in welchemder Gläubiger den voll=
streckbarenSchuldtitelerlangthatte und seineForderungfällig war) wennaber die
Rechtshandlungnach diesemZeitpunktevorgenommenist, mit der Vornahmeder
Handlung.

Die Anfechtungist ausgeschlossen,wennseit derVornahmederRechtshandlung
dreißigJahre verstrichensind.

SF.13.
Wird über das Vermögendes Schuldnersdas Konkursverfahreneröffnet,so

stehtdie Verfolgungder vonKonkursgläubigernerhobenenAnfechtungsansprüchedem
Konkursverwalterzu. Aus dem Erstrittenensind dem Gläubiger die Prozeßkosten
vorwegzu erstatten.

Ist das Verfahrenüber den Anfechtungsanspruchnochrechtshängig,so wird
dasselbeunterbrochen.Im Fall einerVerzögerungder Aufnahmekommendie Be=
stimmungender Civilprozeßordnung§. 239 zur entsprechendenAnwendung. Der
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KonkursverwalterkanndenAnspruchnachdenVorschriftenderKonkursordnung88.37
bis 39, 41 in Gemäßheitder §§. 268, 529 derCivilprozeßordnungerweitern.Lehnt
der Verwalter die Aufnahmedes Rechtsstreitsab, so kann derselberücksichtlichder
Prozeßkostenvon jederPartei aufgenommenwerden. Durch dieAblehnungder Auf=
nahmewirddie Befugniß desVerwalters, nachdenVorschriftenderKonkursordnung
das Anfechtungsrechtauszuüben,nichtausgeschlossen.

Soweit derGläubigeraus demJurückzugewährendeneineSicherungoderBe=
friedigungerlangt hatte, finden auf die Anfechtungderselbendie Vorschriftendes
§. 30 Nr.1 der KonkursordnungentsprechendeAnwendung.

Nach der Beendigungdes KonkursverfahrenskönnenAnfechtungsrechte,deren
AusübungdemKonkursverwalterzustand,von deneinzelnenGläubigernnachMaß=
gabediesesGesetzesverfolgtwerden,soweitnicht demAnspruchentgegenstehendeEin=
redengegendenVerwalter erlangt sind. War die Anfechtungnicht schonzur Zeit
derEröffnungdesKonkursverfahrenserfolgt, so wird die im §. 3 Nr. 2 bis 4 be=
stimmteFrist von diesemJeitpunkte berechnet,sofern die Anfechtungbis zum Ablauf
einesJahres seit der Beendigungdes Konkursverfahrenserfolgt.

Rechtshandlungen,welcheder Gemeinschuldnerrücksichtlichseinesnicht zur
KonkursmassegehörigenVermögensvorgenommenhat, könnenvon den Konkurs=
gläubigernauchwährenddes Konkursverfahrensnach MaßgabediesesGesetzesan=
gefochtenwerden.
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Gesetz
über

dieIwangsversteigerungund dieIwangsverwaltung.

Erster Abschnitt.
Zwangsversteigerungund Zwangsverwaltungvon Grundstuͤcken

im Wege der Jwangsvollstreckung.

Erster Titel.
AllgemeineVorschriften.

S. 1.
Für die Jwangsversteigerungund die JwangsverwaltungeinesGrundstücks

ist als Vollstreckungsgerichtdas Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkedas Grund=
stückbelegenist.

F. 2.
Ist das Grundstückin denBezirkenverschiedenerAmtsgerichtebelegenoder

ist es mit Rücksichtauf die Grenzender Bezirkeungewiß,welchesGerichtzuständig
ist, so hat das zunächsthöhereGerichteinesder Amtsgerichtezum Vollstreckungs=
gerichtezu bestellen;die Vorschriftendes §. 37 der Civilprozeßordnungfindenent=
sprechendeAnwendung.

Die gleicheAnordnungkanngetroffenwerden,wenndie Jwangsversteigerung
oder die IwangsverwaltungmehrererGrundstückein demselbenVerfahren zulässig
ist und die Grundstückein denBezirkenverschiedenerAmtsgerichtebelegensind. Von
derAnordnungsoll daszumVollstreckungsgerichtebestellteGerichtdieübrigenGerichte
in Kenntniß setzen.

S. 3.
Die Justellungen erfolgen von Amtswegen.8 9 9

P.4.
Wohnt derjenige,welchemzugestelltwerdensoll, wederam Orte nochim Be=

zirke des Vollstreckungsgerichts,so kann die ZustellungdurchAufgabezur Post er=
Reichs.Gesetzbl.1898. 106
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folgen, solangenicht die BestellungeinesdaselbstwohnhaftenProzeßbevollmächtigten
oder ZustellungsbevollmächtigtendemGericht angezeigtist. Die Postsendungmuß
mit der Bezeichnung»Einschreiben«versehenwerden.

1.n„ 1
Die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigtenbei dem Grundbuchamte

gilt auch für das Verfahren des Vollstreckungsgerichts,sofern sie diesembekannt
gewordenist.

BNNSNBOI[I — Ur 500 F. 6. I7 TNIIN êunp ««·-

Ist der Wohnort desjenigen,welchemzugestelltwerdensoll, demVollstreckungs=
gerichtenicht bekannt,so hat das GerichteinenZustellungsvertreterzu bestellen.

Das Gleiche gilt, wenn im Falle der Zustellung durch Aufgabe zur Post die
Postsendungals unbestellbarzurückkommt.Die zurückgekommeneSendung soll dem
Zustellungsvertreterausgehändigtwerden. 6 »

Statt der Bestellungeines Vertreters genügtes, wenndie Justellung für
nicht prozeßfähigePersonenan die Vormundschaftsbehörde,für juristischePersonen
oderfür Vereine,dieals solcheklagen und verklagtwerdenkönnen,an dieAuf=
sichtsbehördeangeordnetwird. ««.

§.7.
AndenZustellungsvertretererfolgendieZustellungen,solangederjenige,

welchemzugestelltwerdensoll, nicht ermitteltist.
Der Zustellungsvertreterist zur Ermittelungund Benachrichtigungdes Ver—

tretenenverpflichtet. Er kann von diesemeineVergütungfür seineThätigkeitund
ErsatzseinerAuslagen fordern. Über die Vergütungund die Erstattungder Aus=
lagen entscheidetdas Vollstreckungsgericht.

Für dieErstattungderAuslagenhaftetderGläubiger, soweitderJustellungs=
vertretervon demVertretenenErsatznicht zu erlangenvermag;die demGläubiger
zur Last fallendenAuslagen gehörenzu denKostender die Befriedigungaus dem
GrundstückebezweckendenRechtsverfolgung.

S.8.
Die Vorschriften der §§. 4 bis 7 finden auf die an den Schuldner zu be=

wirkendeJustellungdesBeschlusses,durchwelchendieZwangsvollstreckungangeordnet
oderder Beitritt einesGläubigerszugelassenwird, keineAnwendung.

K.9.
In dem Verfahren gelten als Betheiligte, außer demGläubiger und dem

Schuldner:
1. diejenigen,für welchezur Jeit der Eintragung des Vollstreckungsver=

merkesein Recht im Grundbucheingetragenoder durchEintragungge—
sichertist;
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diejenigen,welcheein der JwangsvollstreckungentgegenstehendesRecht, ein
Recht an dem Grundstück oder an einem das Grundstückbelastenden

Grundstücküberlassenist,bei demVollstreckungsgerichtaumeldenund auf
Verlangendes Gerichtsoder einesBetheiligtenglaubhaftmachen.

S.10.

der Anspruch eines die Jwangsverwaltung betreibendenGläubigers auf
Ersatz seinerAusgaben zur Erhaltung oder nöthigenVerbesserungdes
Grundstücks, im Falle der Jwangsversteigerungjedoch nur, wenn die
Verwaltung bis zum Juschlagefortdauertund die Ausgabennicht aus
denRutzungendes Grundstückserstattetwerdenkönnen;
bei einemland=-oder forstwirthschaftlichenGrundstückedie Ansprücheder
zur BewirthschaftungdesGrundstücksoder zum Betrieb eines mit dem
Grundstückeverbundenen land- oder forstwirthschaftlichenNebengewerbes
angenommenen,in einemDienst=oderArbeitsverhältnissestehendenPer=
sonen, insbesonderedes Gesindes,der Wirthschafts=und Forstbeamten,
auf Lohn,)Kostgeldund andereBezügewegender laufendenund der aus
demletztenJahre rückständigenBeträgej;
die Ansprüche auf Entrichtung der öffentlichen Lasten des Grundstücks
wegender laufendenund der aus den letztenzwei Jahren rückständigen
Beträgej;
die Ansprücheaus Rechtenan demGrundstücke,soweitsie nicht in Folge
derBeschlagnahmedemGläubiger gegenüberunwirksamsind, die Ansprüche
auf wiederkehrendeLeistungenjedoch,mit Einschluß dersenigen) welcheals
ZJuschlagzu den Jinsen behufsallmählicherKapitalstilgungzu entrichten
sind, nur wegender laufendenund der aus den letztenzweiJahren rück=
ständigenBeträge;
derAnspruchdesGläubigers, soweiter nicht in einerder vorhergehenden
Klassenzu befriedigenist;
die Ansprücheder viertenKlasse, soweitsie in Folge der Beschlagnahme
demGläubigergegenüberunwirksamsind;
die Ansprücheder drittenKlassewegender älterenRückstände;
die Ansprücheder viertenKlassewegender älterenRückstände.

106“
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§.11.
Sind Ansprücheaus verschiedenenRechtennach§. 10 Nr. 4, 6 oder8 in

derselbenKlassezu befriedigen,so ist für siedasRangverhältnißmaßgebend, t —
unter denRechtenbesteht.

In der fünftenKlasse geht unter mehrerenAnsprüchenderjenigevor, für
welchendie Beschlagnahmefrüher erfolgt ist.

S. 12.
Die Ansprücheaus einemund demselbenRechtehabenunter einanderfolgende

Rangordnung:
1. die AnsprücheaufErsat der im §. 10 Abs. 2 bezeichnetenKosten;
2. die Ansprücheauf wiederkehrendeLeistungenund andereNebenleistungen;
3. der Hauptanspruch.

F. 13.
Die laufendenBeträge wiederkehrenderLeistungennehmenihren Anfang von

demletztenFälligkeitsterminevor der BeschlagnahmedesGrundstücks;dieRückstände
werden von demselbenZeitpunkte zurückgerechnet.

Fehlt es innerhalbder letztenzweiJahre an einemFälligkeitstermine,so ent=
scheidetdie Zeit der Beschlagnahme.

Liegen mehrereBeschlagnahmenvor, so ist die erstemaßgebend.Bei der
IJwangsversteigerunggilt, wennbis zur BeschlagnahmeeineJwangsverwaltungfort=
gedauerthat, die für diesebewirkteBeschlagnahmeals die erste.

8.14
Ansprüchevon unbestimmtemBetragegeltenals aufschiebendbedingtdurchdie

Feststellungdes Betrags.

Zweiter Titel.
Zwangsversteigerung.

I. Anordnungder Versteigerung.
K.15.

Die JwangsversteigerungeinesGrundstückswird von demVollstreckungsgericht
auf Antrag angeordnet.

S. 16.
Der Antrag soll das Grundstück,den Eigenthümer,den Anspruchund den

vollstreckbarenTitel bezeichnen.
Die für den Beginn derZwangsvollstreckungerforderlichenUrkundensind dem

Antragebeizufügen.
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§.17.
Die Zwangsversteigerungdarf nur angeordnetwerden, wenn der Schuldner

als Eigenthümerdes Grundstückseingetragenoder wenn er Erbe des eingetragenen
Eigenthümersist.

Die Eintragungist durchein Zeugnißdes Grundbuchamtsnachzuweisen.Ist
das Vollstreckungsgerichtzugleichdas Grundbuchamt,so genügtstatt des Zeugnisses
die Bezugnahmeauf das Grundbuch.

Die Erbfolge ist durchUrkundenglaubhaftzu machen,sofernsie nicht bei
demGerichtoffenkundigist.

S. 18.
Die JwangsversteigerungmehrererGrundstückekann in demselbenVerfahren

erfolgen,wennsie entwederwegeneinerForderunggegendenselbenSchuldneroder
wegeneinesan jedemder GrundstückebestehendenRechtesbetriebenwird

8.19.
Ordnet das Gericht die Jwangsversteigerungan, so hat es zugleichdas

Grundbuchamtum EintragungdieserAnordnungin das Grundbuchzu ersuchen.
Das Grundbuchamthat nachderEintragungdesVersteigerungsvermerkesdem

GerichteinebeglaubigteAbschriftdesGrundbuchblattsund derUrkunden,auf welche
im GrundbucheBezug genommenwird, zu ertheilen, die bei ihm bestelltenZu=
stellungsbevollmächtigtenzu bezeichnenundNachrichtzu geben,was ihm überWohn=
ort und Wohnungder eingetragenenBetheiligtenund derenVertreter bekanntist.
Statt derErtheilungeinerbeglaubigtenAbschriftderUrkundengenügtdieBeifügung
der Grundaktenoderder Urkunden.

P.20.
Der Beschluß,durch welchendie Iwangsversteigerungangeordnetwird, gilt

zu Gunstendes Gläubigersals Beschlagnahmedes Grundstücks.
Die Beschlagnahmeumfaßt auch diejenigenGegenstände,auf welchesich bei

einemGrundstückedie Hypothekerstreckt.

8 21.
Die Beschlagnahmeumfaßt land- und forstwirthschaftlicheErzeugnissedes

Grundstückssowiedie Forderungaus einerVersicherungsolcherErzeugnissenur, so=
weit die Erzeugnissenochmit dem Boden verbundenoder soweit sie Jubehör des
Grundstückssind.

Die Beschlagnahmeumfaßt nicht die Mieth=und Pachtzinsforderungensowie
die Ansprücheaus einem mit dem Eigenthum an dem Grundstückeverbundenen
Rechteauf wiederkehrendeLeistungen.

Das RechteinesPächtersauf denFruchtgenußwird von der Beschlagnahme
nichtberührt.
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§«.22«.
-DieBesch.I2ilgnahmedeskkGrundstücksspwirdm.it;-dem«:«8eitpunktewirksam,in

welchem..derBeschluß,.sdiirch»dendiesmangsbersteigerungangeordnetist,-dein
Schuldnerzugestelltwird. Sie wird auchwirksammit demZeitpunkt,in welchem
das ErsuchenumEintragungdes VersteigerungsvermerkesdemGrundbuchamtezugeht,
sofernauf das ErsuchendieEintragung demnächsterfolgt. —·-- «-

Erstrecktsichdie Beschlagnahmeauf eineForderung,so hat dasGericht auf
Antrag desGläubigers demDrittschuldnerzu verbieten,an denSchuldnerzu zahlen.
Die Beschlagnahmewird dem Drittschuldner gegenübererst mit dem Zeitpunkte

wirksam, in welchemsie ihm bekanntoder das Jahlungsverbotihm zugestelltwird.
Die Vorschriftendes §. 845 der CivilprozeßordnungfindenentsprechendeAnwendung.

«- s- -·.-§.23.- «
Die Beschlagnahmehat dieWirkungeinesVeräußerungsverbots.Der Schuldner

kannjedoch,wennsichdieBeschlagnahmeauf beweglicheSachenerstreckt,übereinzelne
StückeinnerhalbderGrenzeneinerordnungsmäßigenWirthschaftauchdemGläubiger
gegenüberwirksamverfügen. ..,

Kommt esbei einer gegendie BeschlagnahmeverstoßendenVerfügung nach
§. 135 Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchsdarauf an, ob derijenige,zu dessen
Gunstenverfügt wurde,die Beschlagnahmekannte,so stehtdie Kenntnißdes Ver=
steigerungsantragseiner Kenntniß der Beschlagnahmegleich. Oie Beschlagnahme
gilt auchin Ansehungder mithaftendenbeweglichenSachenals bekannt,sobaldder
Versteigerungsvermerkeingetragenist.

l PW:1i1.0.
Die Verwaltungund Benutzungdes GrundstücksverbleibtdemSchuldnernur

innerhalbder GrenzeneinerordnungsmäßigenWirthschaft.

Emer5.
Ist zu besorgen,daß durchdasVerhaltendesSchuldnersdie ordnungsmäßige

Wirthschaftgefährdetwird, so hat dasVollstreckungsgerichtauf AntragdesGläubigers
die zur Abwendung der Gefährdung erforderlichenMaßregeln anzuordnen. Das
Gericht kann die Maßregeln aufheben,wenn der zu derenFortsetzungerforderliche
Geldbetragnicht vorgeschossenwird.

*
Ist die Jwangsversteigerungwegen des Anspruchsaus einemeingetragenen

Rechte angeordnet,so hat eine nach der BeschlagnahmebewirkteVeräußerung
des Grundstücksauf denFortgangdesVerfahrensgegendenSchuldnerkeinenEinfluß.

“¼½
Wird nach der Anordnungder Jwangsversteigerungein weitererAntrag auf

Iwangsversteigerungdes Grundstücksgestellt, so erfolgt statt desVersteigerungs=
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beschlussesdie Anordnung, daß der Beitritt desAntragstellerszu dem Verfahren
zugelassenwird. Eine EintragungdieserAnordnungin dasGrundbuchfindetnichtstatt.

Der Gläubiger,dessenBeitritt zugelassenist, hatdieselbenRechte,wie wenn
auf seinenAntrag die Versteigerungangeordnetwäre. «

II. Aufhebungundeinstweilige Einstellung desVerfahrens.

§5.28.
Wird dem Vollstreckungsgerichtein aus dem GrundbuchersichtlichesRecht

bekannt, welchesder Jwangsversteigerungoder der Fortsetzungdes Verfahrens ent=
gegensteht,so hat das Gericht das Verfahren entwedersofort aufzuhebenoder unter
Bestimmungeiner Frist, binnen welcherder Gläubiger die Hebung des Hindernisses
nachzuweisenhat, einstweileneinzustellen.Im letzterenFalle ist das Verfahrennach
dem Mus= der drist aufzuheben,wenn nicht ihen derNachweis erbrachtist.

—
Das Verfahren ist aufzuhebenS wenn der Versteigerungsantragvon dem

Gläubigerzurückgenommenwird.

S. 30.
Das Verfahrenist einstweileneinzustellen,wennderGläubiger die Einstellung

bewilligt; ist die Einstellungerfolgt, so gilt eine neueBewilligung als Rücknahme
des Versteigerungsantrags.

Der Bewilligung derEinstellungstehtes gleich,wennvon demGläubigerdie
Aufhebungdes Versteigerungsterminsbewilligt wird.

§5.311
Im Falle einereinstweiligenEinstellungdarf das Verfahren,soweitsichnicht

aus dem Gesetzein Anderes ergiebt, nur auf Antrag des Gläubigers fortgesetzt
werden.

Wird der Antrag nicht binnen sechsMonaten gestellt,so ist das Verfahren
aufzuheben.Die Frist beginnt,wenndieEinstellungvon demProzeßgerichtangeordnet
war, mit der Wiederaufhebungder Anordnung,in denübrigenFällen mit derEin—
stellungdes Verfahrens.

S. 32.
Der Beschluß,durchwelchendas Verfahrenaufgehobenoder einstweilenein=

gestelltwird, ist dem Schuldner, dem Gläubiger und, wenn die Anordnungvon
einemDritten beantragtwar, auchdiesemzuzustellen.

S. 33.
NachdemSchlusseder Versteigerungdarf, wenn ein Grund zur Aufhebung

oderzur einstweiligenEinstellungdes Verfahrensoder zur AufhebungdesTermins
vorliegt, die Entscheidungnur durchVersagungdes Juschlagsgegebenwerden.
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§.34.
Im Falle der Aufhebungdes Verfahrensistdas GrundbuchamtumLöschung

des Versteigerungsvermerkeszu ersuchen.

III. ZestimmungdesVersteigerungstermins.
S. 35.

Die Versteigerungwird durchdas Vollstreckungsgerichtausgeführt.

8. 36.
Der Versteigerungsterminsoll erst nach der Beschlagnahmedes Grundstücks

und nachdemEingangeder Mittheilungendes Grundbuchamtsbestimmtwerden.
Der Zeitraum zwischender AnberaumungdesTermins und dem Termine soll,

wenn nicht besondereGründevorliegen,nichtmehrals sechsMonate betragen.
Der Termin kann nach dem Ermessendes Gerichts an derGerichtsstelle oder

an einemanderenOrte im Gerichtsbezirkabgehaltenwerden.

9.
Die Terminsbestimmungmuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Grundstücks;
2. Jeit und Ort des Versteigerungstermins;
3. die Angabe, daß die VersteigerungimWeze der Zwangsvollstreckung

erfolgt;
4. die Aufforderung,Rechte,soweit sie zur Jeit der Eintragungdes Ver=

steigerungsvermerkesaus demGrundbuchenichtersichtlichwaren, spätestens
im Versteigerungsterminevor der Aufforderungzur Abgabevon Geboten
anzumeldenund, wennder Gläubigerwiderspricht,glaubhaftzu machen,
widrigenfalls die Rechte bei der Feststellungdes geringstenGebots nicht
berücksichtigtund bei der Vertheilung des Versteigerungserlösesdem
Anspruche des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetztwerden
würden;

5. die Aufforderungan diejenigen,welcheein der Versteigerungentgegen=
stehendesRecht haben, vor der Ertheilung des Juschlags die Aufhebung
oder einstweiligeEinstellung des Verfahrens herbeizuführen,widrigenfalls
für das Recht der Versteigerungserlösan die Stelle des versteigerten
Gegenstandestretenwürde.

S.38.
Die Terminsbestimmungsoll die Bezeichnungdes zur Zeit derEintragungdes

VersteigerungsvermerkeseingetragenenEigenthümerssowiedieAngabedesGrundbuch=
blatts und der Größe des Grundstücksenthalten.
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§.39.
Die Terminsbestimmungmuß durcheinmaligeEinrückungin das für Bekannt—

machungendes GerichtsbestimmteBlatt öffentlichbekanntgemachtwerden.
Hat dasGrundstücknur einengeringenWerth, so kanndas Gerichtanordnen,

daß die Einrückungunterbleibt;in diesemFalle muß die Bekanntmachungdadurch
erfolgen,daß dieTerminsbestimmungin derGemeinde,in derenBezirkedas Grund=
stückbelegenist, an diefür amtlicheBekanntmachungenbestimmteStelle angeheftetwird.

8. 40.
Die Terminsbestimmungsoll an dieGerichtstafelangeheftetwerden. Ist das

Gerichtnach§. 2 Abs.2 zum Vollstreckungsgerichtebestellt,so soll die Anheftung
auchbei denübrigenGerichtenbewirktwerden.

Das Gerichtist befugt,nochandereundwiederholteVeröffentlichungenzu ver=
anlassen;bei der AusübungdieserBefugniß ist insbesondereauf denOrtsgebrauch
Rücksichtzu nehmen. «

Die Terminsbestimmungist denBetheiligtenzuzustellen.
Im Laufe der zweitenWochevor demTermine soll den Betheiligtenmit—

getheiltwerden,auf wessenAntrag und wegenwelcherAnsprüchedieVersteigerung
erfolgt.

Als Betheiligte gelten auchdiejenigen,welchedas angemeldeteRecht noch
glaubhaftzu machenhaben.

S. 42.
Die Einsichtder Mittheilungendes Grundbuchamtssowieder erfolgtenAn=

meldungenist Jedemgestattet.
Das Gleichegilt von anderendas GrundstückbetreffendenNachweisungen,

welcheein Betheiligtereinreicht,insbesonderevon Abschätzungen.

S. 43.
Der Versteigerungsterminist aufzuhebenund von neuemzu bestimmen,wenn

die Bekanntmachungder Terminsbestimmungnicht sechsWochenvor dem Termine
bewirktist.

Das Gleichegilt, wennnicht zwei Wochenvor demTerminedemSchuldner
ein Beschluß,auf Grund dessendie Versteigerungerfolgenkann, und allenBetheiligten,
die schonzur Zeit der Anberaumungdes Termins demGerichtebekanntwaren, die
Terminsbestimmungzugestelltist, es sei denn, daß derjenigef in Ansehungdessendie
Frist nichteingehaltenist, das Verfahrengenehmigt.

IV. EeringstesGebot. versteigerungebedingungen.

S. 44.
Bei der Versteigerungwird nur ein solchesGebot zugelassen,durchwelches

die dem Anspruchedes Gläubigers vorgehendenRechtesowie die aus demVer=
Reichs=Gesetzbl.1898. 107
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steigerungserlösezu entnehmendenKostendes Verfahrens gedecktwerden(geringstes
Gebot). «· ·.

Wird das Verfahren wegenmehrererAnsprüchevon verschiedenemRange
betrieben,so darf der vorgehendeAnspruchderFeststellungdesgeringstenGebotsnur
dann zuGrundegelegtwerden,wennder wegendiesesAnspruchsergangeneBeschluß
demSchuldnerzwei Wochenvor demVersteigerungsterminezugestelltist.

S. 45.
Ein Rechtist bei der Feststellungdes geringstenGebots insoweit,als es zur

Zeit der Eintragungdes Versteigerungsvermerkesaus demGrundbuchersichtlichwar,
nachdemInhalte des Grundbuchs,im Uebrigennur dann zu berücksichtigen,wenn
esrechtzeitigangemeldetund, falls derGläubigerwiderspricht,glaubhaftgemachtwird.

Von wiederkehrendenLeistungen,die nachdemInhalte desGrundbuchszu ent=
richtensind, brauchendie laufendenBeträgenichtangemeldet,die rückständigennicht
glaubhaftgemachtzu werden.

S.46.
Für wiederkehrendeLeistungen,die nicht in Geld bestehen,hat das Gericht

einenGeldbetragfestzusetzen,auchwennein solchernicht angemeldetist.

s. 47
LaufendeBeträgeregelmäßigwiederkehrenderLeistungensind für die Zeit bis

zum Ablaufe von zwei Wochennach dem Versteigerungsterminezu decken.Nicht
regelmäßigwiederkehrendeLeistungenwerdenmit denBeträgenberücksichtigt,welche
vor demAblaufe dieserFrist zu entrichtensind.

S. 48.
BedingteRechtesind wie unbedingte,Rechte, die durchEintragung eines

Widerspruchsoder einerVormerkunggesichertsind, wie eingetrageneRechtezu berück.
sichtigen.

S. 49.
Der Theil desgeringstenGebots, welcherzur Deckungder Kostensowieder

im §. 10 Nr. 1 bis 3 und im §. 12 Nr. 1, 2 bezeichnetenAnsprüchebestimmtist,
desgleichender das geringsteGebotübersteigendeBetrag desMeistgebotsist von dem
Ersteherim Vertheilungsterminebaar zu berichtigen(Baargebot).

Das Baargebotist von demZuschlagan zu verzinsen.
Der Ersteherwird durchHinterlegungvon seinerVerbindlichkeitbefreit,wenn

die Hinterlegungund die Ausschließungder Rücknahmeim Vertheilungsterminenach=
gewiesenwerden.

S. 50.
Soweit einebei derFeststellungdes geringstenGebotsberücksichtigteHypothek,

GrundschuldoderRentenschuldnicht besteht,hat der ErsteheraußerdemBaargebot
auch den Betrag des berücksichtigtenKapitals zu zahlen. In Ansehungder Ver=



zinslichkeit,des Zinssatzes,der Zahlungszeit,der Kündigungund des Zahlungsorts
bleibendie für das berücksichtigteRechtgetroffenenBestimmungenmaßgebend.

Das Gleichegilt:
1. wenndasRechtbedingtist und die aufschiebendeBedingungausfällt oder

die auflösendeBedingungeintritt;
2. wenn das Recht nochan einemanderenGrundstückebestehtund an dem

versteigertenGrundstückenachdenbesonderenVorschriftenüberdieGesammt=
hypothekerlischt.

Haftet der Ersteherim Falle des Abs. 2 Nr. 2 zugleichpersönlich,so ist die
ErhöhungdeszuzahlendenBetragsausgeschlossen)soweitderErstehernichtbereichertist.

Si=
Ist dasberücksichtigteRechtnichteineHypothek,GrundschuldoderRentenschuld,

so finden die Vorschriften des §. 50 entsprechendeAnwendung. Der Ersteher hat
stattdesKapitals denBetrag, umwelchensichderWerthdesGrundstückserhöht,drei
MonatenacherfolgterKündigungzu zahlenund von demJuschlagan zu verzinsen.

Der Betrag soll von demGerichtebei der Feststellungdes geringstenGebots
bestimmtwerden.

S 52.
Ein Recht bleibt insoweitbestehen,als es bei der Feststellungdes geringsten

Gebots berücksichtigtund nichtdurchJahlung zu deckenist. Im Uebrigenerlöschen
die Rechte. «

Das Rechtauf eineder in den 88.912 bis 917 desBürgerlichenGesetzbuchs
bezeichnetenRenten bleibt auchdann bestehen,wennes bei der Feststellungdes ge⸗
ringstenGebotsnicht berücksichtigtist.

S. 53.
HaftetbeieinerHypothek,die bestehenbleibt, derSchuldnerzugleichpersönlich,

so übernimmt der Ersteher die Schuld in Höhe der Hypothek; die Vorschriften des
§.416 desBürgerlichenGesetzbuchsfindenmit derMaßgabeentsprechendeAnwendung,
daß als Veräußerer im Sinne dieserVorschriften der Schuldner anzusehenist.

Das Gleichegilt, wennbei einerGrundschuldoderRentenschuld,die bestehen
bleibt, derSchuldnerzugleichpersönlichhaftet, soferner spätestensim Versteigerungs=
terminevor der Aufforderungzur Abgabevon Gebotendie gegenihn bestehende
Forderungunter Angabeihres Betrags und Grundesangemeldetund auf Verlangen
des GerichtsodereinesBetheiligtenglaubhaftgemachthat.

S. 54.
Die von dem Gläubiger dem Eigenthümeroder von diesemdemGläubiger

erklärteKündigungeiner Hypothek, einer Grundschuldoder einer Rentenschuldist
dem Erstehergegenübernur wirksam, wenn sie spätestensin dem Versteigerungs=
terminevor der Aufforderungzur Abgabevon Gebotenerfolgt und bei demGericht
angemeldetwordenist. . -

107“
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Das Gleichegilt von eineraus demGrundbuchenichtersichtlichenThatsache,
in Folge derender Anspruchvor der Zeit geltendgemachtwerdenkann.

8 55
Die Versteigerungdes Grundstückserstrecktsichauf alle Gegenstände,deren

Beschlagnahmenochwirksamist.
Auf Zubehörstücke,die sich im Besitzedes Schuldnersoder einesneu ein=

getretenenEigenthümersbefinden,erstrecktsichdieVersteigerungauchdann, wennsie
einemDritten gehören,es sei denn, daß diesersein RechtnachMaßgabedes §. 37
Nr. 5 geltendgemachthat. "

- 8. 56.
Die Gefahr des zufälligenUntergangesgehtin AnsehungdesGrundstücksmit

dem Zuschlag, in Ansehungder übrigenGegenständemit dem Schlusseder Ver—
steigerungauf denErsteherüber. Von demZuschlagan gebührendemErsteherdie
Nutzungenund trägt er dieLasten. Ein Anspruchauf Gewährleistungfindetnichtstatt.

l 57.
Ist das GrundstückeinemMiether oderPächter überlassen,so finden die Vor=

schriftender §§.571, 572, des §. 573 Satz 1 und der F. 574, 575 des Bürger=
lichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung. Der Ersteherist jedochberechtigt,das
Mieth=oderPachtverhältnißunterEinhaltungder gesetzlichenFrist zu kündigen.Die
HKündigungist ausgeschlossen,wennsienicht für denerstenTermin erfolgt, für den
sie zulässigist.

S. 58.
Die Kostendes Beschlusses,durchwelchender Zuschlagertheiltwird, fallen

demErsteherzur Last. «

§.59.
Jeder Betheiligtekanneinevon dengesetzlichenVorschriftenabweichendeFest=

stellungdes geringstenGebots und der Versteigerungsbedingungenverlangen. Wird
durchdieAbweichungdasRechteinesanderenBetheiligtenbeeinträchtigt,so ist dessen
Justimmungerforderlich.

Sofern nicht feststeht,ob das Recht durch die Abweichungbeeinträchtigtwird,
ist das Grundstückmit der verlangtenAbweichungund ohnesie auszubieten.

Soll das FortbesteheneinesRechtesbestimmtwerden,das nach §F.52 er=
löschenwürde,so bedarfes nicht der Justimmungeines nachstehendenBetheiligten.

8. 60.
Jeder Betheiligtekannverlangen,daß für dendasgeringsteGebotübersteigen=

denBetrag des MeistgebotsZahlungsfristenals Versteigerungsbedingungfestgestellt
werden;die Zustimmungeines anderenBetheiligtenist nicht erforderlich. Soweit
Zahlungsfristenbewilligtwerden,ist das Gebotvon demZuschlagan zu verzinsen.
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§.61.

Im Falle des §. 60 ist auf Antrag einesBetheiligten,dessenRechtdurchdie
Bewilligung von Jahlungsfristenbeeinträchtigtwerdenwürde, das Grundstückmit
Zahlungsfristenund ohnesie auszubieten.Der Juschlag wird auf Grund desmit
JahlungsfristenerfolgtenAusgebotsnur ertheilt,wenneinDritter unter Sicherheits=
leistungsichverpflichtet,die demErsteherobliegendeJahlung vollständigoder mit
einemAbzug im Vertheilungsterminezu bewirken,und wennim Falle einesAbzugs
nachdessenAbrechnungdas Meistgebotmit Jahlungsfristenhöherist als das andere
Meistgebot.

In Ansehungder VerpflichtungdesDritten findendieVorschriftendes §. 53,
in Ansehungder Sicherheitsleistungdie Vorschriftendes§. 69 entsprechendeAnwen=
dung. Die Sicherheitsleistungist nicht erforderlich,wennfür ein eigenesGebot des
Dritten Sicherheitsleistungnicht verlangtwerdenkönnte.

Wird derDritte bei derErtheilungdesJuschlagsfür zahlungspflichtigerklärt,
so tritt die Forderung gegenden Dritten als Versteigerungserlösan die Stelle der
ForderunggegendenErsteher;dieForderunggegendenErsteherstehtdemDritten zu.

862.
Das Gerichtkann schonvor demVersteigerungsterminErörterungender Be=

theiligtenüber das geringsteGebotund dieVersteigerungsbedingungenveranlassen,zu
diesemZweckeaucheinenbesonderenTermin bestimmen.

P.63.
Mehrerein demselbenVerfahrenzu versteigerndeGrundstückesindeinzelnaus=

zubieten.
Jeder Betheiligte kann verlangen, daß nebendem Einzelausgebotalle Grund=

stückeund, soferneinigevon ihnenmit einemund demselbenRechtebelastetsind,
auch dieseGrundstuckezusammenausgebotenwerden. Auf Antrag kann das Gericht
auchin anderenFällen das Gesammtausgeboteinigerder Grundstückeanordnen.

Das Gesammtausgebotkann vor oder nach dem Einzelausgeboterfolgen.
Wird bei demEinzelausgebotauf einesder Grundstückeein Meistgebotabge=

geben,das mehrbeträgtals das geringsteGebot für diesesGrundstück,so erhöht
sich bei dem Gesammtausgebotedas geringsteGebot um den Mehrbetrag. Der Zu=
schlagwird auf Grund des Gesammtausgebotsnur ertheilt, wenn das Meistgebot
höherist als das Gesammtergebnißder Einzelausgebote.

Das Einzelausgebotunterbleibt,wenndie anwesendenBetheiligtenzustimmen,
derenRechtebeider FeststellungdesgeringstenGebots nicht zu berücksichtigensind.

K.6.
WerdenmehrereGrundstücke,die mit einerdemAnspruchedesGläubigersvor=

gehendenGesammthypothekbelastetsind, in demselbenVerfahrenversteigert,so ist
auf Antrag die Gesammthypothekbei der Feststellungdes geringstenGebots für das
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einzelneGrundstücknur zu demTheilbetragezu berücksichtigen,der demVerhältnisse
des Werthes des Grundstückszu demWerthe der sämmtlichenGrundstückeentspricht;
der Werth wird unter Abzug der Belastungenberechnet,die der Gesammthypothek
im Range vorgehenund bestehenbleiben. Antragsberechtigtsind der Gläubiger,
der Eigenthümerund jeder dem Hypothekengläubigergleich=oder nachstehendeBe=
theiligte.

Wird der im Abs. 1 bezeichneteAntrag gestellt, so kann der Hypotheken=
gläubigerbis zum SchlussederVerhandlung im Versteigerungstermineverlangen,daß
bei der Feststellungdes geringstenGebots für die Grundstückenur die seinemAn=
spruchevorgehendenRechteberücksichtigtwerden;in diesemFalle sind die Grundstücke
auchmit der verlangtenAbweichungauszubieten.Erklärt sichnacherfolgtemAus=
gebotederHypothekengläubigerderAufforderungdesGerichtsungeachtetnichtdarüber,
welchesAusgebotfür die ErtheilungdesJuschlagsmaßgebendsein soll, soverbleibt
es bei der auf Grund des Abs. 1 erfolgten Feststellungdes geringstenGebots.

Diese VorschriftenfindenentsprechendeAnwendung,wenndieGrundstückemit
einerund derselbenGrundschuldoderRentenschuldbelastetsind.

K.65.
Das Gericht kann auf Antrag anordnen, daß eine Forderung oder eine be=

weglicheSache von der Versteigerungdes Grundstücksausgeschlossenund besonders
versteigertwerdensoll. Auf Antrag kann auch eineandereArt der Verwerthung
angeordnet,insbesonderezur EinziehungeinerForderungein Vertreterbestelltoder
die Forderung einem Betheiligten mit dessenJustimmung an Jahlungsstatt über=
wiesenwerden. Die Vorschriftender §§.817, 820, 835 der Civilprozeßordnung
findenentsprechendeAnwendung. Der Erlös ist zu hinterlegen.

Die besondereVersteigerungoder dieanderweitigeVerwerthungist nur zulässig,
wenndas geringsteGebot erreichtist.

V. ersteigerung.

S.66.
In demVersteigerungsterminewerdennachdemAufrufe der Sache die das

GrundstückbetreffendenNachweisungen,die das Verfahren betreibendenGläubiger,
derenAnsprüche,dieJeit derBeschlagnahmeund die erfolgtenAnmeldungenbekannt
gemacht,hierauf das geringsteGebot und die Versteigerungsbedingungennach
Anhörung der anwesendenBetheiligten, nöthigenfallsmit Hülfe eines Rechnungs=
verständigen,unter Bezeichnungder einzelnenRechtefestgestelltund die erfolgten
Feststellungenverlesen.

Nachdemdies geschehen,hat das Gericht auf die bevorstehendeAusschließung
weitererAnmeldungenhinzuweisenund sodannzur Abgabevon Gebotenaufzufordern.
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Ein Betheiligter, dessenRecht durchNichterfüllungbesGebots beeinträchtigt
werdenwürde, kannSicherheitsleistungverlangen, jedochnur sofort nachAbgabedes
Gebots. Das Verlangengilt auchfür weitereGebotedesselbenBieters.

Steht demBieter einedurchdasGebot ganzodertheilweisegedeckteHypothek,
Grundschuldoder Rentenschuldzu, so braucht er Sicherheit nur auf Verlangen des
Gläubigers zu leisten. Auf Gebotedes Schuldners oder eines neu eingetretenen
EigenthümersfindetdieseVorschriftkeineAnwendung.

Für ein Gebot des Reichs, der Reichsbankoder eines Bundesstaatskann
Sicherheitsleistungnichtverlangt werden. Das Gleichegilt in AnsehungeinesGebots,
zu dessenErfüllung sichnach§. 61 ein Dritter verpflichtethat.

S. 68.
Die Sicherheitist für ein Zehntel des Baargebots,wenn aber der Betrag

der aus demVersteigerungserlösezu entnehmendenKostenhöherist, für diesenBetrag
zu leisten.

Ein Betheiligter, dessenRecht nach§. 52 bestehenbleibt, kann Sicherheits=
leistungbis zur Höhe desBetrags verlangen,welcherzur Deckungder seinemRechte
vorgehendenAnsprüchedurch Jahlung zu berichtigenist.

Ziietet derSchuldneroderein neu eingetretenerEigenthümerdes Grundstücks,
so kannderGläubigerSicherheitsleistungbis zurHöhedesBetragsverlangen,welcher
zur DeckungseinesAnspruchsdurchJahlung zu berichtigenist.

S. 69.
Oie Sicherheitsleistungist durchHinterlegungvonGeld oderinländischenWerth=

papierenzu bewirken. Werthpapieresind zur Sicherheitsleistungnur geeignet,wenn
sie auf denInhaber lautenund einenKurswerthhaben;denInhaberpapierenstehen
Orderpapieregleich, die mit Blankoindossamentversehensind. Mit Werthpapieren
kanndie Sicherheitin Höhe des ganzenKurswerthsgeleistetwerden.

Die Übergabean das Gerichthat die Wirkung der Hinterlegung.

S.70.
Das Gerichthat über die Sicherheitsleistungsofort zu entscheiden.
Erklärt dasGerichtdieSicherheitfür erforderlich,so ist sie sofort zu leisten.

Unterbleibtdie Leistung,so ist das Gebot zurückzuweisen.
Wird dasGebotohneSicherheitsleistungzugelassenund von demBetheiligten,

welcherdie Sicherheitverlangthat, nicht sofortWidersprucherhoben,so gilt das
Verlangenals zurückgenommen.

S. 71.
Ein unwirksamesGebot ist zurückzuweisen.
Ist die WirksamkeiteinesGebotsvonderVertretungsmachtdesjenigen)welcher

das Gebot für denBieter abgegebenhat, oder von der JustimmungeinesAnderen
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oder einerBehördeabhängig,so erfolgt die Jurückweisung,sofernnicht die Ver=
tretungsmachtoder die Justimmungbei demGericht offenkundigist oder durcheine
öffentlichbeglaubigteUrkundesofortnachgewiesenwird.

S. 72.
Ein Gebot erlischt,wennein Übergebotzugelassenwird und ein Betheiligter

der Julassungnicht sofort widerspricht. Das Übergebotgilt als zugelassen,wenn
es nicht sofortzurückgewiesenwird.

Ein Gebot erlischtauchdann, wennes zurückgewiesenwird und der Bieter
oder ein Betheiligter der Jurückweisungnicht sofort widerspricht.

Das Gleichegilt, wenndasVerfahreneinstweileneingestelltoderderTermin
aufgehobenwird.

§.73.
Zwischender Aufforderungzur Abgabevon Gebotenund demZeitpunkt, in

welchembezüglichsämmtlicherzu versteigernderGrundstückedieVersteigerunggeschlossen
wird, muß mindestenseineStunde liegen. Die Versteigerungmuß so lange fort=
gesetztwerden,bis der Aufforderungdes Gerichtsungeachtetein Gebotnichtmehr
abgegebenwird.

Das Gerichthat das letzteGebotund den Schluß der Versteigerungzu ver=
künden. Die VerkündungdesletztenGebotssoll mittelstdreimaligenAufrufs erfolgen.

8.74.
Nach dem Schlusseder Versteigerungsind die anwesendenBetheiligtenüber

den Zuschlagzu hören.

S. 75.
Jahlt nach demBeginneder Versteigerungder Schuldneroder einDritter,

der berechtigtist, denGläubigerzu befriedigen,denzurBefriedigungundzurDeckung
der KostenerforderlichenBetrag an das Gericht, so wird das Verfahreneinstweilen
eingestellt.

S. 76.
Wird bei derVersteigerungmehrererGrundstückeauf einesodereinigeso viel

geboten)daß der Anspruchdes Gläubigersgedecktist, so wird das Verfahrenin
Ansehungder übrigenGrundstückeeinstweileneingestellt;die Einstellungunterbleibt,
wenn sie dem berechtigtenInteressedes Gläubigers widerspricht.

Ist die einstweiligeEinstellungerfolgt, so kannderGläubigerdieFortsetzung
desVerfahrensverlangen,wenner ein berechtigtesInteressedaran hat, insbesondere
wenn er im Vertheilungsterminenichtbefriedigtwordenist. BeantragtderGläubiger
die Fortsetzungnicht vor dem Ablaufe von drei Monaten nach demVertheilungs=
termine,so gilt der Versteigerungsantragals zurückgenommen.
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§.77.
Ist einGebotnicht abgegebenoder sind sämmtlicheGeboteerloschen,so wird

das Verfahreneinstweileneingestellt.
Bleibt die Versteigerungin einemzweitenTerminegleichfallsergebnißlos,so

wird dasVerfahrenaufgehoben.Liegendie Voraussetzungenfür dieAnordnungder
Zwangsverwaltungvor, so kannauf Antrag des Gläubigersdas Gerichtanordnen,
daß das Verfahrenals Zwangsverwaltungfortgesetztwird. In einemsolchenFalle
bleibendie Wirkungender für die ZwangsversteigerungerfolgtenBeschlagnahmebe—

stehen) die Vorschrift des §. 155 Abs. 1 findet jedoch auf die Kosten der Jwangs=
versteigerungkeineAnwendung. -

S. 78.
Vorgängein demTermine, die für die Entscheidungüber den Juschlagoder

für das Recht eines Betheiligten in Betracht kommen,sind durchdas Protokoll
festzustellen;bleibt streitig, ob oder für welchesGebot der Juschlagzu ertheilenist,
so ist dasSachverhältnißmit dengestelltenAnträgenin das Protokoll aufzunehmen.

VI. Entscheidungüber den Zuschlag.

z. 79.
Bei derBeschlußfassungüberdenZuschlagist dasGerichtan eineEntscheidung,

die es vorhergetroffenhat, nichtgebunden.

8g.80.
Vorgängein demVersteigerungstermine,die nicht aus demProtokoll ersichtlich

sind, werdenbei der Entscheidungüber denZuschlagnicht berücksichtigt.

§.81.
Der Zuschlagist demMeistbietendenzu ertheilen.
Hat der Meistbietendedas Recht aus demMeistgebotan einenAnderenab=

getretenund dieserdie Verpflichtungaus demMeistgebotübernommen,so ist, wenn
die Erklärungenim Versteigerungsterminabgegebenodernachträglichdurchöffentlich
beglaubigteUrkundennachgewiesenwerden, der Zuschlagnicht demMeistbietenden,
sonderndemAnderenzu ertheilen.

Erklärt der Meistbietendeim Termin oder nachträglichin einer öffentlich
beglaubigtenUrkunde,daß er für einenAnderengebotenhabe, so ist diesemder
Juschlagzu ertheilen,wenn die Vertretungsmachtdes Meistbietendenoder die Zu=
stimmungdes Anderen entwederbei dem Gericht offenkundigist oder durcheine
öffentlichbeglaubigteUrkundenachgewiesenwird.

Wird der Juschlagertheilt, so haftender Meistbietendeund der Ersteherals
Gesammtschuldner.

S. 82.
In demBeschlusse,durchwelchenderJuschlagertheiltwird, sinddasGrund=

stück,der Ersteher,dasGebotund dieVersteigerungsbedingungenzu bezeichnen;auch
Reichs=Gesetzbl.1898. 108
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ist im Falle des §. 61 der Dritte, welcherdie Verpflichtungdes Erstehersüber=
nommen hat, unter Angabe seiner Schuld für zahlungspflichtigund im Falle des
§. 81 Abs. 4 der Meistbietendefür mithaftendzu erklären

§ 9
Der Zuschlagist zu versagen:
1. wenn die Vorschrift des §. 43 Abs. 2 oder eine der Vorschriften über

die Feststellungdes geringstenGebots oder der Versteigerungsbedingungen
verletztist;

2. wennbei der VersteigerungmehrererGrundstückedas Einzelausgebotoder
dasGesammtausgebotdenVorschriftendes §. 63 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1,
Abs. 5 zuwiderunterbliebenist;

3#.wenn in den Fällen des §. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 die Hypothek,
GrundschuldoderRentenschuldoder das Recht eines gleich=oder nach=
stehendenBetheiligten,der demGläubigervorgeht,durchdas Gesammt=
ergebnißder Einzelausgebotenicht gedecktwerden;

4. wenn die nach der Aufforderungzur Abgabevon GebotenerfolgteAn=
meldungoderGlaubhaftmachungeinesRechtesohneBeachtungder Vor=
schriftdes §. 66 Abs. 2 zurückgewiesenist;

wenn der Jwangsversteigerungoder der Fortsetzungdes Verfahrens das
Recht eines Betheiligten entgegensteht;

6. wenn die Jwangsversteigerungoder die Fortsetzungdes Verfahrensaus
einemsonstigenGrundeunzulässigist;

7. wenn eine der Vorschriftendes §. 43 Abs. 1 oder des §. 73 Abs.1
verletztist.

=

g.84.
Die im §. 83 Nr. 1 bis 5 bezeichnetenVersagungsgründestehender Er=

theilung des ZJuschlagsnicht entgegen,wenn das Recht des Betheiligtendurchden
Juschlagnicht beeinträchtigtwird oderwennderBetheiligtedasVerfahrengenehmigt.

Die Genehmigungist durcheine öffentlichbeglaubigteUrkundenachzuweisen.

S. 85.
Der Zuschlagist zu versagen,wenn vor demSchlusseder Verhandlungein

Betheiligter, dessenRecht durchdenZuschlagbeeinträchtigtwerdenwürde, die Be=
stimmungeines neuenVersteigerungsterminsbeantragtund sichzugleichzum Ersatze
des durch die Versagung des Juschlags entstehendenSchadens verpflichtet, auch auf
Verlangen eines anderenBetheiligten Sicherheit leistet. Die Vorschriften des 8. 67
Abs. 3 Satz 1 und des §. 69 findenentsprechendeAnwendung. Die Sicherheitist
in Höhe des im Vertheilungsterminedurch Jahlung zu berichtigendenTheiles des
bisherigenMeistgebotszu leisten.

Die neueTerminsbestimmungist auchdemMeistbietendenzuzustellen.
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Für die weitereVersteigerunggilt das bisherigeMeistgebotmit Zinsen von
dem durchZahlung zu berichtigendenTheile des Meistgebotsunter Hinzurechnung
derjenigenMehrkosten,welcheaus demVersteigerungserlösezu entnehmensind, als
ein von demBetheiligtenabgegebenesGebot.

In dem fortgesetztenVerfahren findet die Vorschrift des Abs 1 keineAn=
wendung.

S. .
Die rechtskräftigeVersagungdes Zuschlagswirkt, wenn die Fortsetzungdes

Verfahrenszulässigist, wie eine einstweiligeEinstellung, anderenfallswie die Auf=
hebungdes Verfahrens.

§. 87.
Der Beschluß,durchwelchender ZJuschlagertheiltoder versagtwird, ist in

demVersteigerungsterminoder in einemsofortzu bestimmendenTerminezu verkünden.
Der Verkündungsterminsoll nicht über eineWochehinaus bestimmtwerden.

Die BestimmungdesTermins ist zu verkündenund durchAnheftungan dieGerichts=
tafel bekanntzu machen.

Sind nachträglichThatsachenoderBeweismittelvorgebracht,so sollen in dem
Verkündungsterminedie anwesendenBetheiligtenhierübergehörtwerden.

8. 88.
Der Beschluß, durch welchender Zuschlag ertheilt wird, ist den Betheiligten,

soweitsie wederim Versteigerungsterminenochim Verkündungsterminerschienensind,
und dem Ersteher sowie im Falle des 8. 61 dem für zahlungspflichtig erklärten
Dritten und im Falle des §. 81 Abs. 4 demMeistbietendenzuzustellen.Als Be=
theiligtegeltenauchdiejenigen,welchedas angemeldeteRecht noch glaubhaft zu
machen haben.

S. 89.
Der Juschlagwird mit der Verkündungwirksam.

S.90.
Durch denZJuschlagwird der ErsteherEigenthümerdes Grundstücks,sofern

nichtim Beschwerdewegeder Beschlußrechtskräftigaufgehobenwird.
Mit demGrundstückerwirbt er zugleichdie Gegenstände,auf welchesichdie

Versteigerungerstreckthat.
91

Durch den Zuschlag erlöschenunter der im §. 90 Abs. 1 bestimmtenVor=
aussetzungdie Rechte, welchenicht nach den Versteigerungsbedingungenbestehen
bleibensollen.

Ein Rechtan demGrundstückebleibt jedochbestehen,wenndies zwischendem
Berechtigtenund demErstehervereinbartist und die Erklärungenentwederim Ver=
theilungsterminabgegebenoder, bevordasGrundbuchamtumBerichtigungdesGrund=
buchsersuchtist, durcheineöffentlichbeglaubigteUrkundenachgewiesenwerden.

108“
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Im Falle desAbs. 2 vermindertsichderdurchJahlung zu berichtigendeTheil
des Meistgebotsum denBetrag, welchersonst dem Berechtigtengebührenwürde.
Im Uebrigenwirkt dieVereinbarungwie die Befriedigungdes Berechtigtenaus dem
Grundstücke. «

§.92.
Erlischt durchdenZuschlagein Recht, das nichtauf Zahlung einesKapitals

gerichtetist, so tritt an dieStelle desRechtesder Anspruchauf ErsatzdesWerthes
aus demVersteigerungserlöse.

Der Ersatzfür einenNießbrauch,für einebeschränktepersönlicheDienstbarkeit
sowiefür eineReallast von unbestimmterDauer ist durchZahlung einerGeldrente
zu leisten,die demJahreswerthedesRechtesgleichkommt.Der Betrag ist für drei
Monate vorauszuzahlen. Der Anspruch auf eine fällig gewordeneZahlung verbleibt
dem Berechtigtenauch dann, wenn das Recht auf die Rente vor dem Ablaufe der
drei Monate erlischt.

Bei ablösbarenRechtenbestimmtsichder Betrag der Ersatzleistungdurchdie
Ablösungssumme.

S.93.
Aus demBeschlusse,durchwelchender Juschlag ertheiltwird, findet gegen

denBesitzerdesGrundstücksoder einermitversteigertenSachedie JIwangsvollstreckung
auf Räumung und Herausgabestatt. Die Jwangsvollstreckungsoll nicht erfolgen,
wenn der Besitzerauf Grund einesRechtesbesitzt,das durch denZuschlagnicht
erloschenist. Erfolgt gleichwohldie JZwangsvollstreckung,so kann der Besitzernach
Maßgabedes §. 771 der CivilprozeßordnungWidersprucherheben.

Jum ErsatzevonVerwendungen,die vor demZuschlagegemachtsind, ist der
Erstehernicht verpflichtet.

S. 94.
Auf Antrag eines Betheiligten, der Befriedigungaus dem Baargebotezu

erwarten hat, ist das Grundstück für Rechnung des Erstehers in gerichtlicheVer=
waltungzu nehmen,solangenichtdie Zahlung oderHinterlegungerfolgt ist. Der
Antrag kannschonim Versteigerungsterminegestelltwerden.

Auf die Bestellungdes Verwalters sowie auf dessenRechteund Mflichten
findendie Vorschriftenüber die JwangsverwaltungentsprechendeAnwendung.

VII. Beschwerde.

# 96.
Gegen eine Entscheidung,die vor der Beschlußfassungüber den Zuschlag

erfolgt, kann die Beschwerdenur eingelegtwerden,soweit die Entscheidungdie
Anordnung, Aufhebung)einstweiligeEinstellung oder Fortsetzungdes Verfahrens
betrifft.
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§.96.
Auf die Beschwerdegegendie Entscheidungüber den Zuschlag finden die

Vorschriftender Civilprozeßordnungüber die sofortige Beschwerdenur insoweit
Anwendung,als nicht in den 88.97 bis 104 ein Anderesvorgeschriebenist.

S. 97.
Die Beschwerdestehtim Falle derErtheilungdesJuschlagsjedemBetheiligten

sowie dem Ersteher und dem für zahlungspflichtig erklärten Dritten, im Falle der
VersagungdemGläubigerzu) in beidenFällen auchdemBieter, dessenGebot nicht
erloschenist, sowie demjenigen,welchernach 8. 81 an die Stelle des Bieters
tretensoll.

Im Falle des §. 9 Nr. 2 genügtes, wenndie Anmeldungund Glaubhaft=
machungdes Rechtesbei demBeschwerdegerichterfolgt.

S. 98.
Die Frist für die BeschwerdegegeneinenBeschlußdes Vollstreckungsgerichts,

durchwelchenderJuschlagversagtwird, beginntmit derVerkündungdesBeschlusses.
Das Gleichegilt im Falle derErtheilungdes Juschlagsfür dieBetheiligten,welche
im Versteigerungsterminoder im Verkündungsterminerschienenwaren.

K.99.
Erachtetdas BeschwerdegerichteineGegenerklärungfür erforderlich,so hat es

zu bestimmen,wer als Gegnerdes Beschwerdeführerszuzuziehenist.
MehrereBeschwerdensind mit einanderzu verbinden.

S. 100.
Die Beschwerdekann nur darauf gestütztwerden,daß eineder Vorschriften

der §§. 81, 83 bis 85 verletzt oder daß der Juschlag unter anderenals den der
Versteigerungzu GrundegelegtenBedingungenertheilt ist.

Auf einenGrund, der nur das RechteinesAnderenbetrifft, kannwederdie
Beschwerdenochein Antrag auf derenZurückweisunggestütztwerden.

Die im §. 83 Nr. 6, 7 bezeichnetenVersagungsgründehat das Beschwerde=
gerichtvon Amtswegenzu berücksichtigen.

S.101.
Wird die Beschwerdefür begründeterachtet,so hat das Beschwerdegericht

unter Aufhebungdes angefochtenenBeschlussesin der Sache selbstzu entscheiden.
Wird ein Beschluß,durchwelchender Zuschlagertheiltist, aufgehoben,auf

weitereBeschwerdeaber für begründeterachtet,so ist unterAufhebungdesBeschlusses
des Beschwerdegerichtsdie gegendie Ertheilung des JuschlagserhobeneBeschwerde
zurückzuweisen.
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§.102.
Hat das BeschwerdegerichtdenBeschluß,durchwelchender Zuschlagertheilt

war, nachderVertheilungdes Versteigerungserlösesaufgehoben,so stehtdie weitere
Beschwerdeauchdenjenigenzu, welchender Erlös zugetheiltist.

P.103.
Der Beschluß des Beschwerdegerichtsist, wenn der angefochteneBeschluß auf=

gehobenoder abgeändertwird, allen Betheiligtenund demjenigenBieter, welchem
der Juschlag verweigert oder ertheilt wird, sowie im Falle des §. 61 dem für
zahlungspflichtigerklärtenDritten und in den Fällen des §. 81 Abs. 2, 3 dem
Meistbietendenzuzustellen. Wird die Beschwerdezurückgewiesen,so erfolgt die
ZustellungdesBeschlussesnur an denBeschwerdeführerund den zugezogenenGegner.

8. 104.
Der Beschluß,durchwelchendasBeschwerdegerichtdenZuschlagertheilt,wird

erst mit der Zustellung an den Ersteherwirksam.

VIII. Vertheilungdes Erlöses.

S.105.
Nach der Ertheilung des Juschlags hat das Gericht einenTermin zur Ver=

theilungdes Versteigerungserlöseszu bestimmen.
Die Terminsbestimmungist den Betheiligtenund dem Erstehersowie im

Falle des §. 61 dem für zahlungspflichtigerklärtenDritten und in denFällen des
§. 81 Abs 2, 3 dem Meistbietendenzuzustellen. Als Betheiligte gelten auch die=
jenigen, welchedas angemeldeteRecht noch glaubhaft zu machenhaben.

Die Terminsbestimmungsoll an die Gerichtstafel angeheftetwerden.
Ist die TerminsbestimmungdemErsteherund im Falle des §. 61 auchdem

für zahlungspflichtigerklärtenDritten sowie in den Fällen des §. 81 Abs.2, 3
auch dem Meistbietendennicht zwei Wochenvor dem Termine zugestellt,so ist
der Termin aufzuhebenund von neuem zu bestimmen,sofern nicht das Verfahren
genehmigtwird.

8. 106.
Jur VorbereitungdesVertheilungsverfahrenskanndasGerichtin derTermins=

bestimmungdie Betheiligtenauffordern,binnenzwei WocheneineBerechnungihrer
Ansprücheeinzureichen.In diesemFalle hat dasGerichtnachdemAblaufe derFrist
den Theilungsplan anzufertigenund ihn spätestensdrei Tage vor dem Termin auf
der Gerichtsschreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegen.

S. 107.
In demVertheilungsterminist festzustellen,wieviel die zu vertheilendeMasse

beträgt. Ju der Massegehörtauchder Erlös aus denjenigenGegenständen,welche
im Falle des §. 65 besondersversteigertoderanderweitverwerthetsind.
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Die von demErsteherim Terminezu leistendeZahlung erfolgtan das Gericht.
Ein Geldbetrag,der zur Sicherheitfür dasGebot desErstehershinterlegtist,

gilt als gezahlt.
8. 108.

Soweit das Baargebotnicht berichtigtwird, hat das Gericht, wennWerth=
papierezur Sicherheitfür das Gebot des Erstehershinterlegtsind, die Veräußerung
der Papiere nachMaßgabe der Vorschriftenüber die Zwangsvollstreckunganzuordnen
Der Erlös ist nach Anordnung des Gerichts auszuzahlenoder zu hinterlegen.

Ist der Beschluß, durch welchender Zuschlag ertheilt wird, noch nicht rechts=
kräftig, so soll auf Antrag desjenigen,welcherdie Sicherheitgeleistethat, die Ver=
äußerungbis zur Rechtskraftausgesetztwerden.

S.109
Aus demVersteigerungserlösesind die Kostendes Verfahrensvorwegzu ent=

nehmen, mit Ausnahme der durch die Anordnung des Verfahrens oder den Beitritt
einesGläubigers, durchden Juschlag oder durchnachträglicheVertheilungsverhand=
lungenentstehendenKosten.

Der Überschußwird auf die Rechte,welchedurchJahlung zu deckensind,
vertheilt.

S.110.
Rechte, die ungeachtetder im §. 37 Nr. 4 bestimmtenAufforderungnicht

rechtzeitigangemeldetoderglaubhaftgemachtwordensind, stehenbei derVertheilung
denübrigenRechtennach.

1##.
Ein betagterAnspruchgilt als fällig. Ist der Anspruchunverzinslich,so

gebührtdemBerechtigtennur die Summe, welchemit Hinzurechnungder gesetzlichen
Zinsen für die Jeit von der Jahlung bis zur Fälligkeit dem Betrage des Anspruchs
gleichkommt;solangedie Jeit derFälligkeit ungewißist, gilt der Anspruchals auf=
schiebendbedingt.

#§112.
Ist bei der VersteigerungmehrererGrundstückeder Juschlagauf Grund eines

Gesammtausgebotsertheilt und wird eine Vertheilung des Erlöses auf die einzelnen
Grundstückenothwendig,so wird aus demErlöse zunächstder Betrag entnommen,
welcherzur Deckungder Kosten sowie zur Befriedigung derjenigenbei derFeststellung
des geringstenGebotsberücksichtigtenund durchSahlung zu deckendenRechteerforder=
lich ist, für welchedie Grundstückeungetheilthaften.

Der Überschußwird auf die einzelnenGrundstückenachdemVerhältnissedes
Werthes der Grundstückevertheilt. Dem Überschussewird der Betrag der Rechte,
welchenach §. 91 nicht erlöschen,hinzugerechnet.Auf den einem Grundstückezu=
fallendenAntheil amErlösewird derBetrag derRechte,welchean diesemGrundstücke
bestehenbleiben,angerechnet.Bestehtein solchesRechtan mehrerender versteigerten
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Grundstücke,so ist bei jedemvon ihnennur ein demVerhältnissedes Werthesder
GrundstückeentsprechenderTheilbetragin Anrechnungzu bringen.

Reicht der nachAbs. 2 auf das einzelneGrundstückentfallendeAntheil am
Erlöse nicht zur BefriedigungderjenigenAnsprücheaus, welchenachMaßgabedes
geringstenGebots durchJahlung zu berichtigensind oderwelchedurchdas bei dem
Einzelausgebotefür das GrundstückerzielteMeistgebotgedecktwerden,so erhöhtsich
der Antheil um denFehlbetrag.

F.113.
In demVertheilungsterminewird nachAnhörungder anwesendenBetheiligten

vondemGerichte,)nöthigenfallsmit Hülfe einesRechnungsverständigen,derTheilungs=
plan aufgestellt.

In demMlane sind auchdie nachF§.91 nicht erlöschendenRechteanzugeben.

S. 114.
In denTheilungsplansind Ansprüche,soweit ihr Betrag oder ihr Höchst=

betrag zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkesaus dem Grundbucher=
sichtlichwar, nach demInhalte des Buches, im Uebrigennur dann aufzunehmen,
wennsie spätestensin demTermin angemeldetsind. Die AnsprüchedesGläubigers
geltenals angemeldet,soweitsie sichaus demVersteigerungsantragergeben.

LaufendeBeträgewiederkehrenderLeistungen,die nachdemInhalte desGrund=
buchszu entrichtensind, brauchennicht angemeldetzu werden.

S.115.
Über denTheilungsplanwird sofort verhandelt.Auf dieVerhandlungsowie

auf die Erledigung erhobenerWidersprücheund die Ausführung des Planes finden
die §§.876 bis 882 der CivilprozeßordnungentsprechendeAnwendung.

Ist ein vor dem Termin angemeldeterAnspruch nicht nach dem Antrag in
denPlan aufgenommen,so gilt die Anmeldungals WiderspruchgegendenPlan.

Der Widerspruchdes Schuldners gegeneinen vollstreckbarenAnspruchwird
nachden§§.767, 769, 770 der Civilprozeßordnungerledigt.

Soweit der Schuldner durchSicherheitsleistungoder Hinterlegungdie Be=
friedigungeines solchenAnspruchsabwendendarf, unterbleibtdie Ausführungdes
Planes, wenndie Sicherheitgeleistetoderdie Hinterlegungerfolgtist.

S. 116.
Die Ausführungdes Theilungsplanssoll bis zur Rechtskraftdes Juschlags

ausgesetztwerden,wenn der Ersteheroder im Falle des §. 61 der für zahlungs=
pflichtigerklärteDritte sowiein denFällen des §. 81 Abs. 2, 3 der Meistbietende
die Aussetzungbeantragt.

S. 117.
Soweit der Versteigerungserlösin Geld vorhandenist, wird der Theilungs=

plan durchJahlung an die Berechtigtenausgeführt.
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Die Auszahlungan einenim Terminenicht erschienenenBerechtigtenist von
Amtswegenanzuordnen.Die Art der Auszahlungbestimmtsichnach den Landes⸗
gesetzen.Kann dieAuszahlungnichterfolgen,so ist der Betrag für denBerechtigten
zu hinterlegen.

Im Falle der Hinterlegungdes Erlöses kann statt der Jahlung eine An=
weisungauf denhinterlegtenBetrag ertheiltwerden.

*
Soweit das Baargebotnicht berichtigtwird, ist der Theilungsplan dadurch

auszuführen,daß die Forderunggegenden Ersteherauf die Berechtigtenübertragen
wird; die Übertragungerfolgt durchAnordnungdes Gerichts. Das Gleichegilt,
soweitJahlungsfristenfestgesetztwordensind.

Die Übertragungwirkt wie die Befriedigungaus dem Grundstücke.Diese
Wirkungtritt jedochim Falle desAbs. 1 Satz 1 nicht ein, wennvor demAblaufe
von drei Monaten der Berechtigtedem Gerichtegegenüberden Verzicht auf die
Rechteaus der Übertragungerklärtoderdie Jwangsversteigerungbeantragt.Wird
der Antrag auf Jwangsversteigerungzurückgenommenoder dasVerfahrennach§. 31
Abs.2 aufgehoben,so gilt er als nicht gestellt. Im Falle des Verzichtssoll das
Gericht die Erklärung demErstehersowie demjenigenmittheilen, auf welchendie
Forderungin Folge des Verzichtsübergeht.

5. 119.
Wird auf einenbedingtenAnspruchein Betrag zugetheilt,so ist durchden

Theilungsplan festzustellen,wie der Betrag anderweit vertheilt werden soll, wenn
der Anspruchwegfällt.

S. 120.
Ist der Anspruchaufschiebendbedingt)so ist derBetrag für dieBerechtigten

zu hinterlegen.Soweit der Betrag nicht gezahltist, wird die Forderunggegenden
Ersteherauf die Berechtigtenübertragen. Die Hinterlegungsowiedie Übertragung
erfolgtfür jedenunter der entsprechendenBedingung.

Währendder Schwebezeitgeltenfür die Anlegung des hinterlegtenGeldes,
für die Kündigungund Einziehungder übertragenenForderungsowie für die An=
legungdes eingezogenenGeldesdie Vorschriftender §§.1077 bis 1079 desBürger=
lichenGesetzbuchs;die Art der Anlegungbestimmtderjenige,welchemder Betrag
gebührt,wenndie Bedingungausfällt.

5. 121.
In denFällen des §. 92 Abs.2 ist für denErsatzanspruchin denTheilungs=

plan ein Betrag aufzunehmen,welcherder Summe aller künftigenLeistungengleich=
kommt,den fünfundzwanzigfachenBetrag einerJahresleistungjedochnichtübersteigt;
zugleichist zu bestimmen,daß aus den Jinsen und demBetrageselbstdie einzelnen
Leistungenzur Jeit der Fälligkeit zu entnehmensind.

Reichs=Gesetzbl.1898. 109
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Die Vorschriftender §§. 119, 120 findenentsprechendeAnwendung;)dieArt
der Anlegungdes Geldes bestimmtder zunächstBerechtigte.

P.122.
Sind mehrere für den Anspruch eines Betheiligten haftendeGrundstückein

demselbenVerfahrenversteigertworden,soist, unbeschadetderVorschriftdes§. 1132
Abs. 1 Satz 2 des BürgerlichenGesetzbuchs,bei jedemeinzelnenGrundstückenur ein
nach dem Verhältnisseder Erlöse zu bestimmenderBetrag in den Theilungsplan
aufzunehmen.Der Erlös wird unter Abzug des Betrags der Ansprücheberechnet,
welchedemAnspruchedes Betheiligtenvorgehen.

Unterbleibtdie Zahlung einesauf denAnspruchdes Betheiligtenzugetheilten
Betrags, so ist der Anspruchbei jedemGrundstückin Höhe diesesBetrags in den
Plan aufzunehmen.

g.123.
Soweit auf einen Anspruch, für den auch ein anderesGrundstückhaftet, der

zugetheilteBetrag nicht gezahltwird, ist durchdenTheilungsplanfestzustellen,wie
der Betrag anderweitvertheiltwerdensoll, wenn das Recht auf Befriedigungaus
demzugetheiltenBetragenachMaßgabederbesonderenVorschriftenüberdieGesammt=
hypothekerlischt.

Die Jutheilungist dadurchauszuführen,daß die ForderunggegendenErsteher
unter der entsprechendenBedingungübertragenwird

S. 124.
Im Falle eines Widerspruchsgegenden Theilungsplanist durchdenPlan

festzustellen,wie der streitigeBetrag vertheiltwerdensoll, wenn der Widerspruch
für begründeterklärtwird.

Die Vorschriftendes §. 120 finden entsprechendeAnwendungj)die Art der
Anlegungbestimmtderjenige,welcherden Anspruchgeltendmacht.

Das Gleiche gilt, soweit nach §. 115 Abs.4 die Ausführung des Planes
unterbleibt.

.. 125.
Hat der Ersteheraußer dem durch Jahlung zu berichtigendenTheile des

Meistgebotseinen weiterenBetrag nach den §§.50, 51 zu zahlen, so ist durch
den Theilungsplan festzustellen,wem dieserBetrag zugetheiltwerdensoll. Die
Jutheilung ist dadurchauszuführen,daß die Forderunggegenden Ersteherüber=
tragen wird.

Ist ungewißoderstreitig, ob der weitereBetrag zu zahlenist, so erfolgtdie
ZutheilungundÜbertragungunterderentsprechendenBedingung. Die §§.878 bis882
der CivilprozeßordnungfindenkeineAnwendung.

Die Übertragunghat nichtdieWirkungderBefriedigungaus demGrundstücke.
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§.126.
Ist für einenzugetheiltenBetrag die Person desBerechtigtenunbekannt,ins=

besonderebeieinerHypothek,GrundschuldoderRentenschuldderBrief nichtvorgelegt,
so ist durchdenTheilungsplanfestzustellen,wie der Betrag vertheiltwerdensoll,
wennder Berechtigtenicht ermitteltwird.

Der Betrag ist für denunbekanntenBerechtigtenzu hinterlegen. Soweit der
Betrag nicht gezahltwird, ist die ForderunggegendenErsteherauf denBerechtigten
zu übertragen.

S. 127.
Wird der Brief über eine in Folge der VersteigerungerloscheneHypothek,

Grundschuldoder Rentenschuldvorgelegt,so hat das Gericht ihn unbrauchbarzu
machen. Ist das Recht nur zum Theil erloschen,so ist dies auf dem Briefe zu
vermerken Wird der Brief nicht vorgelegt,so kanndas Gerichtihn von demBe=
rechtigteneinfordern.

Im Falle derVorlegungeinesvollstreckbarenTitels über einenAnspruch,auf
welchenein Betrag zugetheiltwird, hat das Gerichtauf demTitel zu vermerken,in
welchemUmfangederBetrag durchJahlung) HinterlegungoderÜbertragunggedeckt
worden ist.

Der Wortlaut der Vermerkeist durch das Protokoll festzustellen.

.. 128.
Soweit für einenAnspruchdieForderunggegendenErsteherübertragenwird,

ist für die ForderungeineSicherungshypothekan demGrundstückemit demRange
des Anspruchs einzutragen. War das Recht, aus welchemder Anspruch herrührt,
nachdemInhalte des Grundbuchsmit demRechteeinesDritten belastet,so wird
diesesRechtals Rechtan der Forderungmiteingetragen.

SovweitdieForderunggegendenErsteherunvertheiltbleibt,wirdeineSicherungs=
hypothekfür denjenigeneingetragen,welcherzur Zeit des JuschlagsEigenthümerdes
Grundstückswar.

Mit der Eintragungentstehtdie Hypothek. Vereinigtsich die Hypothekmit
demEigenthumin einerPerson, so kannsie nichtzumNachtheileinesRechtes,das
bestehengebliebenist, oder einer nachAbs.1, 2 eingetragenenSicherungshypothek
geltendgemachtwerden.

Wird dasGrundstückvonneuemversteigert,so ist derzurDeckungderHypothek
erforderlicheBetrag baar zu berichtigen.

K..129.
Die Sicherungshypothekfür die im §.10 Nr. 1 bis 3 bezeichnetenAnsprüche,

für die im §.10 Nr. 4 bezeichnetenAnsprücheauf wiederkehrendeLeistungenund für
die im §. 10 Abs.2 bezeichnetenKosten kann nicht zum Nachtheileder Rechte,
welchebestehengebliebensind, und der übrigennach§. 128 Abs.1, 2 eingetragenen
Sicherungshypothekengeltendgemachtwerden,es sei denn, daß vor demAblaufe

109“
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von sechsMonaten nachder Eintragungderjenige,welchemdie Hypothekzusteht,die
Zwangsversteigerungdes Grundstücksbeantragt. Wird der Antrag auf Jwangsver=
steigerungzurückgenommenoder dasVerfahrennach§. 31 Abs.2 aufgehoben,so gilt
er als nicht gestellt.

8. 130.
Ist der Theilungsplanausgeführtund der Zuschlagrechtskräftig,so ist das

Grundbuchamtzuersuchen,denErsteherals Eigenthümereinzutragen,denVersteigerungs=
vermerksowie die durchden Juschlag erloschenenRechtezu löschenund die Ein=
tragungder Sicherungshypothekenfür die ForderunggegendenErsteherzu bewirken.
Bei der Eintragung der Hypothekensoll im Grundbuchersichtlichgemachtwerden,
daß sie auf Grund einesJwangsversteigerungsverfahrenserfolgt ist.

Ergiebt sich,daß ein bei der Feststellungdes geringstenGebotsberücksichtigtes
Recht nicht zur Entstehunggelangtoder daß es erloschenist, so ist das Ersuchen
auch auf die LöschungdiesesRechtes zu richten.

Hat der Ersteher,bevorer als Eigenthümereingetragenwordenist, die Ein=
tragungeinesRechtesan dem versteigertenGrundstückebewilligt, so darf dieEin=
tragungnichtvor der Erledigungdes im Abs.1 bezeichnetenErsuchenserfolgen.

.. 131.
In denFällen des §. 130 Abs. 1 ist zur LöschungeinerHypothek, einerGrund=

schuldoder einerRentenschuld,im Falle des §. 128 zur Eintragungdes Vorranges
einerSicherungshypothekdie Vorlegungdes über das Recht ertheiltenBriefes nicht
erforderlich.

F.132.
Nach derAusführungdesTheilungsplansist dieForderunggegendenErsteher

und im Falle des §. 81 Abs. 4 auchgegenden für mithaftenderklärtenMeist=
bietenden,der Anspruchaus der SicherungshypothekgegendenErsteherund jeden
späterenEigenthümervollstreckPbar.Diese VorschriftfindetkeineAnwendung,soweit
der ErstehereinenweiterenBetrag nachden 8§.50) 51 zu zahlenhat.

Die Jwangsvollstreckungerfolgt auf Grund einervollstreckbarenAusfertigung
des Beschlusses,durchwelchender Juschlagertheiltist. In derVollstreckungsklausel
ist der Berechtigte sowie der Betrag der Forderung anzugeben;der Justellung einer
Urkundeüber die Übertragungder Forderungbedarfes nicht.

S. 133.
Die Jwangsvollstreckungin das Grundstückist gegenden ErsteherohneJu=

stellungdes vollstreckbarenTitels oderder nach§. 132wertheiltenVollstreckungsklausel
zulässig;sie kannerfolgen,auchwennder Erstehernochnicht als Eigenthümerein=
getragenist. Der Vorlegungdes im §. 17 Abs. 2 bezeichnetenZeugnissesbedarfes
nicht, solangedas Grundbuchamtnochnichtum die Eintragungersuchtist.
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S.134.

Im Falle des §. 61 tritt für das Vertheilungsverfahrenan die Stelle der

ForderunggegendenErsteherdieForderunggegenden für zahlungspflichtigerklärten

Dritten. Wird von demDritten die ihm obliegendeJahlung imVertheilungstermine

bewirkt, so ist für seine Forderung gegenden Ersteher eine Sicherungshypothekan

demversteigertenGrundstückeinzutragen.Auf die Hypothekfindendie Vorschriften

des §s.128 Abs. 3 Satz 1, des §. 130 Abf. 1 und des §. 132 entsprechendeAn=

wendung.
5. 135.

Ist für einenzugetheiltenBetrag die Person des Berechtigtenunbekannt,so“

hat das Vollstreckungsgerichtzur Ermittelungdes BerechtigteneinenVertreterzu be=

stellen. Die Vorschriftendes §. 7 Abf. 2 finden entsprechendeAnwendung. Die

Auslagenund GebührendesVertreterssind aus demzugetheiltenBetragevorwegzu

entnehmen.
S. 136.

st der Nachweisdes Berechtigtenvon derBeibringungdesBriefes übereine

Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuldabhängig, so kann der Brief im Wege

des Aufgebotsverfahrensauch dann für kraftlos erklärt werden, wenn das Recht

bereitsgelöschtist.
S. 137.

Wird der Berechtigtenachträglichermittelt, so ist der Theilungsplanweiter

auszuführen.
Liegt ein Widerspruchgegenden Anspruchvor, so ist derjenige,welcherden

Widersprucherhoben hat, von der Ermittelung des Berechtigtenzu benachrichtigen.

Die im §. 878 der EivilprozeßordnungbestimmteFrist zur Erhebungder Klage

beginntmit der ZustellungderBenachrichtigung.

S.138.
Wird der Berechtigtenicht vor dem Ablaufe von drei Monaten seit dem

Vertheilungsterminermittelt,sohatauf AntragdasGerichtdenBetheiligten,welchem

der Betrag anderweitzugetheiltist, zu ermächtigen,das Aufgebotsverfahrenzum

Zweckeder Ausschließungdes unbekanntenBerechtigtenvon der Befriedigungaus

demzugetheiltenBetragezu beantragen.
Wird nachder Ertheilungder Ermächtigungder Berechtigteermittelt,so hat

das Gericht denErmächtigtenhiervonzu benachrichtigen.Mit derBenachrichtigung

erlischtdie Ermächtigung.
8. 139.

Das Gericht kann im Falle der nachträglichenErmittelung des Berechtigten

zur weiterenAusführungdesTheilungsplanseinenTermin bestimmen.Die Termins=

bestimmungist demBerechtigtenund dessenVertreter, demBetheiligten,welchemder

Betrag anderweitzugetheiltist, und demjenigenzuzustellen,welcherzur Zeit des

JuschlagsEigenthümerdes Grundstückswar.
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Liegt ein Widerspruchgegenden Anspruchvor, so erfolgtdie ZustellungderTerminsbestimmungauchan denjenigenwelcher denWidersprucherhobenhat. Dieim §. 878 der CivilprozeßordnungbestimmteFrist zur Erhebungder Klage beginntmit demTermine.
8. 140.

Für das Aufgebotsverfahrenist das Vollstreckungsgerichtzuständig.
Der Antragstellerhat zurBegründungdesAntrags die ihm bekanntenRechts=nachfolgerdesjenigenanzugeben,welcherals letzterBerechtigterermitteltist.
In dem Aufgebot ist der unbekannteBerechtigteaufzufordern,sein Rechtspätestensim Aufgebotsterminanzumelden,widrigenfallsseineAusschließungvon derBefriedigungaus demzugetheiltenBetrag erfolgenwerde.
Das Aufgebot ist demjenigen,welcherals letzterBerechtigterermittelt ist,den angezeigtenRechtsnachfolgernsowie demVertreterdes unbekanntenBerechtigten

zuzustellen.
Eine im VollstreckungsverfahrenerfolgteAnmeldunggilt auch für das Auf=

gebotsverfahren.
Der Antragstellerkann die Erstattungder Kostendes Verfahrensaus dem

zugetheiltenBetrage verlangen.
S. 141.

Nach der Erlassungdes Ausschlußurtheilshat das GerichteinenTermin zurweiterenAusführung des Theilungsplans zu bestimmen.Die Terminsbestimmung
ist demAntragstellerund denPersonen,welchenRechtein demUrtheilevorbehaltensind, demVertreterdes unbekanntenBerechtigtensowiedemjenigenzuzustellen,welcherzur Zeit des ZJuschlagsEigenthümerdes Grundstückswar.

S. 142.
In denFällen des§. 117 Abs.2 und der §. 120, 121, 124, 126 erlöschendie Rechteauf den hinterlegtenBetrag mit demAblaufe von dreißigJahren, wennnicht derEmpfangsberechtigtesichvorherbei derHinterlegungsstellemeldet)derjenige,

welcherzur Jeit des Juschlags Eigenthümerdes Grundstückswar, ist zur Erhebungberechtigt.Die dreißigjährigeFrist beginntmit der Hinterlegung,in denFällender §. 120, 121 mit demEintritte der Bedingung,unterwelcherdie Hinterlegungerfolgt ist.
S. 143.

Die Vertheilungdes Versteigerungserlösesdurchdas Gerichtfindetnichtstatt,wenndemGerichtedurchöffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkundennachgewiesenwird, daß sichdie Betheiligtenüber die Vertheilungdes Erlöses geeinigthaben.

S. 144. «
Weist der Ersteher oder im Falle des 8. 61 der für zahlungspflichtigerklärteDritte demGerichtedurchöffentlicheoderöffentlichbeglaubigteUrkundennach, daßer diejenigenBerechtigten,derenÄnsprüchedurchdas Gebot gedecktsind, befriedigt
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hat oderdaß er von ihnen als alleinigerSchuldnerangenommenist, so sind auf
Anordnungdes Gerichts die Urkundennebstder Erklärung des Erstehersoderdes
Oritten zur Einsichtder Betheiligtenauf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.Die
BetheiligtensindvonderNiederlegungzubenachrichtigenundaufzufordern,Erinnerungen
binnenzwei Wochengeltendzu machen.

WerdenErinnerungennichtinnerhalb der zweiwöchigenFrist erhoben,so be=
schränktsichdasVertheilungsverfahrenauf dieVertheilungdesErlöses aus denjenigen
Gegenständen,welcheim Falle des 8. 65 besondersversteigertoder anderweitver=
werthetwordensind.

S. 145.
Die Vorschriftendes §. 105 Abs.2 Satz2 und der Ss. 127, 130 bis 134

findenin denFällen der §§ 143, 144 entsprechendeAnwendung.

Dritter Titel.
Swangsverwaltung.

S.146.
Auf die Anordnungder Jwangsverwaltungfinden die Vorschriftenüber die

Anordnungder ZwangsversteigerungentsprechendeAnwendung,soweit sichnicht aus
denI§s.147 bis 151 ein Anderesergiebt.

Von derAnordnungsindnachdemEingangeder im §. 19 Abs.2 bezeichneten
Mittheilungendes Grundbuchamtsdie Betheiligtenzu benachrichtigen.

P.147.
WegendesAnspruchsaus einemeingetragenenRechtefindetdieZwangsverwaltung

auch dann statt, wenn die Voraussetzungendes §. 17 Abs. 1 nicht vorliegen, der
Schuldner aber das Grundstückim Eigenbesitzehat.

Der Besitz ist durch Urkunden glaubhaft zu machen sofern er nicht bei dem
Gericht offenkundigist.

8. 148.
Die Beschlagnahmedes Grundstücksumfaßt auch die im §. 21 Abs. 1, 2

bezeichnetenGegenstände. Die Vorschrift des §. 23 Abs. 1 Satz 2 findet keine
Anwendung.

Durch dieBeschlagnahmewird demSchuldnerdie Verwaltungund Benutzung
desGrundstücksentzogen.

8. 149.
Wohnt der Schuldnerzur Zeit der Beschlagnahmeauf demGrundstücke,so

sind ihm die für seinenHausstandunentbehrlichenRäume zu belassen.
Gefährdetder Schuldner oder ein Mitglied seinesHausstandesdas Grundstück

oderdie Verwaltung,so hat auf Antrag das # demSchuldnerdie Räumung
desGrundstücksaufzugeben.
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§.150.
Der Verwalter wird von demGerichtebestellt.
Das Gerichthat demVerwalterdurcheinenGerichtsvollzieheroderdurcheinen

sonstigenBeamtendasGrundstückzuübergebenoderihm dieErmächtigungzuertheilen,
sichselbstden Besitzzu verschaffen.

S. 151.
Die Beschlagnahmewird auchdadurchwirksam,daßderVerwalternach§. 150

den Besitzdes Grundstückserlangt.
Der Beschluß, durch welchender Beitritt einesGläubigers zugelassenwird,

soll demVerwalterzugestelltwerden;dieBeschlagnahmewird zuGunstendesGläubigers
auchmit dieserJustellungwirksam,wenn der Verwalter sichbereitsim Besitzedes
Grundstücksbefindet.

Das Jahlungsverbot an den Drittschuldner ist auch auf Antrag des Ver=
walters zu erlassen.

5. 152.
Der Verwalter hat das Rechtund diePflicht, alle Handlungenvorzunehmen,

die erforderlichsind, um das Grundstückin seinemwirthschaftlichenBestandezu er=
halten und ordnungsmäßigzu benutzen;er hat die Ansprüche,auf welchesichdie

Beschlagnahmeerstreckt,geltendzu machenund die für die Verwaltungentbehrlichen
Nutzungenin Geld umzusetzen.

Ist das Grundstückvor der BeschlagnahmeeinemMiether oderPächterüber=
lassen,so ist der Mieth- oderPachtvertragauchdemVerwalter gegenüberwirksam.

S.153.
Das Gericht hat den Verwalter nach Anhörung des Gläubigers und des

Schuldnersmit der erforderlichenAnweisungfür die Verwaltungzu versehen,die
dem Verwalter zu gewährendeVergütung festzusetzenund die Geschäftsführungzu
beaufsichtigen;in geeignetenFällen ist ein Sachverständigerzuzuziehen.

Das Gericht kann dem Verwalter die Leistung einer Sicherheit auferlegen,
gegenihn Ordnungsstrafenbis zu zweihundertMark verhängenund ihn entlassen.

S.154. .
Der Verwalter ist für die Erfüllung der ihm obliegendenVerpflichtungen

allen Betheiligten gegenüberverantwortlich. Er hat dem Gläubiger und dem
Schuldner jährlich und nach der Beendigungder VerwaltungRechnungzu legen.
Die Rechnungist demGerichteinzureichenund von diesemdemGläubigerund dem
Schuldnervorzulegen.

s §.155.
Aus denNutzungendes Grundstückssind die Ausgabender Verwaltungsowie

die Kostendes Verfahrensmit Ausnahmederjenigen,welchedurchdie Anordnung
des VerfahrensoderdenBeitritt einesGläubigersentstehen,vorwegzu bestreiten.
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DieUcberschüssewerdeiiaufdieim§.10Nr.1bi65bezeichneten Ansprüche

vertheilt, auf die Ansprücheder zweiten, drittenund viertenKlassejedochnur in=
soweit,als laufendeBeträgewiederkehrenderLeistungenzu berichtigensind.

. 156.
Die laufendenBeträge der öffentlichenLastensind von demVerwalter ohne

weiteresVerfahrenzu berichtigen.
Ist zu erwarten, daß auchauf andereAnsprücheZJahlungengeleistetwerden

können,so wird nachdemEingangeder im § 19 Abs. 2 bezeichnetenMittheilungen
des Grundbuchamtsder Vertheilungsterminbestimmt. In demTermine wird der
Theilungsplanfür die ganzeDauer des Verfahrens aufgestellt. Die Termins=
bestimmungist denBetheiligtensowiedemVerwalter zuzustellen.Die Vorschriften
des §. 105 Abs.2 Satz 2, des F. 113 Abs. 1 und der §s. 114, 115, 124, 126
findenentsprechendeAnwendung.

S. 157.
Nach der Feststellungdes Theilungsplanshat das Gericht die planmäßige

Jahlung der Beträgean die Berechtigtenanzuordnen;dieAnordnungist zuergänzen,
wennnachträglichder Beitritt einesGläubigerszugelassenwird. Oie Auszahlungen
erfolgenzur Zeit ihrerFälligkeit durchdenVerwalter, soweitdieBeständehinreichen.

Im Falle der Hinterlegungeines zugetheiltenBetrags für denunbekannten
Berechtigtenist nach den Vorschriften der §§. 135 bis 141 zu verfahren. Die Vor=
schriftendes §. 142 findenAnwendung.

S.158.
Jur Leistungvon Jahlungenauf dasKapital einerHypothekoderGrundschuld

oder auf die Ablösungssummeeiner Rentenschuldhat das Gericht einen Termin zu
bestimmen.Die Terminsbestimmungist von demVerwalter zu beantragen.

Soweit der BerechtigteBefriedigungerlangthat, ist das Grundbuchamtvon
dem Gericht um die Löschungdes Rechteszu ersuchen. Eine Ausfertigungdes
Protokolls ist beizufügen)die Vorlegungdes über das RechtertheiltenBriefes ist
zur Löschungnicht erforderlich.

Im UebrigenfindendieVorschriftender§§.117, 127 entsprechendeAnwendung.

P.159.
Jeder BetheiligtekanneineAenderungdesTheilungsplansim WegederKlage

erwirken,auchwenner WiderspruchgegendenPlan nicht erhobenhat.
Eine planmäßig geleisteteJahlung kann auf Grund einer späterenAenderung

des Planes nichtzurückgefordertwerden.

F. 160.
Die Vorschriftender §. 143 bis 145 über die außergerichtlicheVertheilung

findenentsprechendeAnwendung. .. . .
Reichs=Gesetzbl.1898. 110
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8. 161.
Die Aufhebung des Verfahrens erfolgt durch Beschluß des Gerichts.
Das Verfahrenist aufzuheben,wenn der Gläubiger befriedigtist.
Das Gerichtkann die Aufhebunganordnen, wenn die Fortsetzungdes Ver=

fahrens besondereAufwendungenerfordertund der Gläubiger den nöthigenGeld=
betragnicht vorschießt.

Im Uebrigenfindenauf die Aufhebungdes Verfahrensdie Vorschriftender
§§.28, 29, 32, 34 entsprechendeAnwendung.

Zweiter Abschnitt.

Swangsbersteigerungvon Schiffenim WegederZwangsvbollstreckung.

8. 162.
Auf die Zwangsversteigerungeines im Schiffsregister eingetragenenSchiffes

finden die Vorschriftendes erstenAbschnittsentsprechendeAnwendung, soweitsich
nicht aus den 88. 163 bis 170 ein Anderesergiebt.

8216
Als Vollstreckungsgerichtist das Amtsgerichtzuständig,in dessenBezirkesich

das Schiff befindet.
Für das Verfahrentritt an die Stelle des Grundbuchsdas Schiffsregister.
Die Berufsgenossenschaftfür die Unfallversicherung und die Versicherungs=

anstalt für dieInvaliditäts=undAltersversicherunggeltenals Betheiligte,auchwenn
sie eineForderungnicht angemeldethaben.

S. 164.
Die IJwangsversteigerungdarf, soweit sich nicht aus den Vorschriftendes

Handelsgesetzbuchsoder des Gesetzes,betreffenddie privatrechtlichenVerhältnisseder
Binnenschiffahrt,ein Anderesergiebt,nur angeordnetwerden,wennder Schuldner
das Schiff im Eigenbesitzehat. Die hiernach zur Begründung des Antrags auf
IwangsversteigerungerforderlichenThatsachensinddurchUrkundenglaubhaftzumachen,
soweit sie nicht bei dem Gericht offenkundigsind. Dem Antrag auf Swangs=
versteigerungist ein Jeugniß der Registerbehördeüber dieEintragungdesSchiffesin
das Schiffsregisterbeizufügen.

S. 165.
Bei der Anordnungder Jwangsversteigerunghat dasGerichtzugleichdieBe.

wachungund Verwahrungdes Schiffesanzuordnen.Die Beschlagnahmewird auch
mit der VollziehungdieserAnordnungwirksam.
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8. 166.
Ist gegendenSchiffer auf Grund eines vollstreckbarenTitels, der auchgegen=

über demRhederoderSchiffseignerwirksamist, das Verfahrenangeordnet,so wirkt
die Beschlagnahmezugleichgegenden NhederoderSchiffseigner.

Der Schiffer gilt in diesemFalle als Betheiligternur so lange, als er das
Schiff führt; ein neuer Schiffer gilt als Betheiligter, wenn er sich bei demGerichte
meldetund seineAngabeauf Verlangendes Gerichtsoder einesBetheiligtenglaub=
haft macht.

§. 167.
Die Bezeichnungdes Schiffes in der Bestimmungdes Versteigerungstermins

soll nach dem Schiffsregistererfolgen.
Die Terminsbestimmungmuß die Aufforderungan die Schiffsgläubigerund

die sonstigenBerechtigtenenthalten, ihre Rechte, soweit sie zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkesaus dem Schiffsregisternicht ersichtlichwaren, spätestens
im Vertheilungsterminanzumelden,widrigenfallsdie Rechtebei der Vertheilungdes
Versteigerungserlösesnicht berücksichtigtwerdenwürden. -

§.168.
Befindet sich der Heimathshafenoder Heimathsort des Schiffes in demBezirk

eines anderenGerichts, so soll die Terminsbestimmungauch durch das für Bekannt—
machungendiesesGerichts bestimmteBlatt bekanntgemachtwerden.

Die im 8. 39 Abs. 2 vorgeseheneAnordnungist unzulässig.

z. 169.
Die Vorschriftenüber das geringsteGebot findenkeineAnwendung. Das

Meistgebot ist in seinemganzenBetrage durch Zahlung zu berichtigen.
Soweit die Berichtigungnicht im Vertheilungsterminerfolgt, ist für die

Forderung gegen den Ersteherein Pfandrecht an dem Schiffe in das Schiffsregister
einzutragen. Das Pfandrecht entstehtmit der Eintragung, auch wenn der Ersteher
das Schiff inzwischen veräußert hat. Im Uebrigen finden die Vorschriften des
BürgerlichenGesetzbuchsüber das durchRechtsgeschäftbestelltePfandrechtan einem
Schiffe Anwendung.

S. 170.
An dieStelle dernach§. 94 Abs. 1 zulässigenVerwaltungtritt diegerichtliche

Bewachungund Verwahrungdes versteigertenSchiffes
Das Gericht hat die getroffenenMaßregeln aufzuheben,wenn der zu ihrer

FortsetzungerforderlicheGeldbetragnichtvorgeschossenwird.

g.171
Auf die JwangsversteigerungeinesausländischenSchiffes, das, wennes ein

deutschesSchiff wäre, in das Schiffsregistereingetragenwerdenmüßte, findendie
110“
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Vorschriftender §§. 162 bis 167, 169, 170 insoweitAnwendung,als sienicht
die Eintragungin das Schiffsregistervoraussetzen.

Die Terminsbestimmungsoll, soweites ohneerheblicheVerzögerungdesVer=
fahrensthunlichist, auchdenaus denSchiffspapierenersichtlichenSchiffsgläubigern
und sonstigenBetheiligtenzugestelltund, wenn das Schiff im Schiffsregistereines
fremdenStaates eingetragenist, der Registerbehördemitgetheiltwerden.

Die Aufhebungder vom GerichtangeordnetenÜberwachungundVerwahrung
des Schiffes sowie die Übergabean den Ersteherdarf ersterfolgen,wenndie Be=
richtigungdes Meistgebotsoder die Einwilligung derBetheiligtennachgewiesenwird.

Dritter Abschnitt.
Iwangsversteigerungund Jwangsverwaltungin besonderenFällen.

8.172.
Wird die Jwangsversteigerungoder die Jwangsverwaltungvon demKonkurs.

verwalter beantragt, so finden die Vorschriftendes erstenund zweitenAbschnitts
entsprechendeAnwendung,soweitsichnichtaus denS§.173, 174 einAnderesergiebt.

F.173.
Der Beschluß,durchwelchendas Verfahrenangeordnetwird, gilt nichtals

Beschlagnahme.Im Sinne der 5§. 13, 55 ist jedochdie ZustellungdesBeschlusses
an den Konkursverwalterals Beschlagnahmeanzusehen.

S. 174.
Hat ein Gläubiger für seineForderunggegenden Gemeinschuldnerein von

demKonkursverwalteranerkanntesRechtauf Befriedigungaus demGrundstücke,so
kanner bis zum Schlusseder Verhandlungim Versteigerungstermineverlangen,daß
bei der Feststellungdes geringstenGebots nur die seinemAnspruchevorgehenden
Rechteberücksichtigtwerden]in diesemFalle ist das Grundstückauchmit der ver=
langtenAbweichungauszubieten.

# 175.
Hat ein Nachlaßgläubigerfür seineForderungeinRechtauf Befriedigungaus

einemzum NachlassegehörendenGrundstücke,so kannder Erbe nachder Annahme
der Erbschaftdie Zwangsversteigerungdes Grundstücksbeantragen.Zu demAntrag
ist auch jeder Andere berechtigt,welcherdas Aufgebot der Nachlaßgläubigerbe=
antragenkann.

Diese Vorschriften finden keineAnwendung, wenn der Erbe für die Nachlaß=
verbindlichkeitenunbeschränkthaftet oder wenn der Nachlaßgläubigerim Aufgebots=
verfahren ausgeschlossenist oder nach den S§. 1974, 1989 des Bürgerlichen Gesetz=
buchseinemausgeschlossenenGläubigergleichsteht.
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g.176.
Wird die Swangsversteigerungnach §. 175 beantragt,so finden die Vor=

schriftendes erstenund zweitenAbschnittssowie der §§. 173) 174 entsprechende
Anwendung,)soweitsichnicht aus denö§s.177) 178 ein Anderesergiebt.

S.177.
Der Antragstellerhat die Thatsachen,welchesein Recht zur Stellung des

Antrags begründen,durchUrkundenglaubhaftzu machen,soweitsie nicht bei dem
Gerichtoffenkundigsind.

. 1.
Die Jwangsversteigerungsoll nicht angeordnetwerden,wenn die Eröffnung

des Nachlaßkonkursesbeantragtist.
Durch die Eröffnungdes Nachlaßkonkurseswird dieJwangsversteigerungnicht

beendigt;für das weitereVerfahrengilt der Konkursverwalterals Antragsteller.

F. 179.
Ist ein Nachlaßgläubiger,der verlangenkonnte,daß dasgeringsteGebotnach

Maßgabe des §F.174 ohne Berücksichtigungseines Anspruchs festgestelltwerde, bei
der Feststellungdes geringstenGebots berücksichtigt,so kann ihm die Befriedigung
aus demübrigenNachlasseverweigertwerden.

8.180.
Soll die Zwangsversteigerungzum Zweckeder Aufhebung einer Gemeinschaft

erfolgen,so findendie Vorschriftendes erstenund zweitenAbschnittsentsprechende
Anwendung,soweitsichnichtaus den 88.181 bis 184 ein Anderesergiebt.

z. 181.
Ein vollstreckbarerTitel ist nicht erforderlich.
Die ZwangsversteigerungeinesGrundstücksdarf nur angeordnetwerden,wenn

der Antragstellerals Eigenthümerim Grundbucheingetragenoder Erbe eines ein—
getragenenEigenthümersist oder wenn er das Recht des Eigenthümersoder des
Erben auf Aufhebungder Gemeinschaftausübt. Von dem Vormund eines Mit=
eigenthümerskannder Antrag nur mit GenehmigungdesVormundschaftsgerichtsge=
stellt werden.

Betrifft der Antrag ein Schiff, so ist durchUrkundenglaubhaftzu machen,
daß das Eigenthum dem Antragsteller und denjenigen,gegenwelchesich der Antrag
richtet,gemeinschaftlichzustehtund daß einervon ihnen im Besitzedes Schiffes ist.

Die Vorschrift des §. 17 Abs. 3 findet auchauf die Erbfolgedes Antrag=
stellersAnwendung

S. 182.
Bei der Feststellungdes geringstenGebots sind die den Antheil des Antrag=

stellersbelastendenodermitbelastendenRechtean demGrundstückesowiealle Rechte
zu berücksichtigen,die einemdieserRechtevorgehenodergleichstehen.
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Ist hiernachbei einemAntheil ein größererBetrag zu berücksichtigenals bei
einem anderenAntheile, so erhöht sich das geringsteGebot um den zur Ausgleichung
unter den MiteigenthümernerforderlichenBetrag.

Auf die VersteigerungeinesSchiffes findendieVorschriftenüber dasgeringste
Gebot entsprechendeAnwendung.

P.183.
Im Falle der Vermiethung oder VerpachtungdesGrundstücksfinden die Vor=

schriftendes §. 57 Satz 2, 3 keineAnwendung.

S 184.
Ein Miteigenthümer braucht für sein Gebot keineSicherheit zu leisten, wenn

ihm einedurchdas Gebot ganzoder theilweisegedeckteHypothek,Grundschuldoder
Rentenschuldzusteht.

Einführungogesetz
zu

demGesetzüberdie Jwangsversteigerungund die Iwangsverwaltung.

F. 1.
Das Gesetzüber die Iwangsversteigerungund die Iwangsverwaltungtritt,

soweit es die Schiffe betrifft, gleichzeitigmit dem BürgerlichenGesetzbuch,im
Uebrigenfür jedenGrundbuchbezirkmit dem Zeitpunktin Kraft, in welchemdas
Grundbuchals angelegtanzusehenist.

Die Artikel 2 bis 5, 32, 55 des Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen
GesetzbuchefindenentsprechendeAnwendung.

S. 2.
Soweit in dem Einführungsgesetzezum BürgerlichenGesetzbuchezu Gunsten

der LandesgesetzeVorbehaltegemachtsind, geltensie auch für die Vorschriftender
Landesgesetzeüber die Jwangsversteigerungund dieIwangsverwaltung.Den Landes=
gesetzenstehennach Maßgabe der Artikel 57, 58 des Einführungsgesetzeszum
BürgerlichenGesetzbuchedie Hausverfassungengleich.

Es treten jedoch die landesgesetzlichenVorschriften außer Kraft, nach welchen
den landschaftlichenund ritterschaftlichenKreditanstalten für den Anspruch auf
ältere als zweijährigeRückständewiederkehrenderLeistungenein Vorrechtvor den
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im §. 10 Nr. 1 bis 6 des Gesetzesüber die Jwangsversteigerungund die Zwangs=
verwaltungbezeichnetenAnsprüchenbeigelegtist.

S. 3.
Die im Artikel 113 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche

bezeichnetenVorschriftenbleibenauch insoweitunberührt,als sie für denAnspruch
des Entschädigungsberechtigtenoder des Dritten, welcherdie Entschädigungge=
leistethat, ein Recht auf Befriedigungaus dem Grundstückegewährenund den
Rang diesesRechtesbestimmen.JedochkanndemAnspruchauf Rückständewieder=
kehrenderLeistungenein Vorrecht nur mit der im §. 2 Abs. 2 bezeichnetenEin=
schränkungbeigelegtwerden.

S. 4.
OurchLandesgesetzkannbestimmtwerden,daßgewisseöffentlicheLastenanderen

im Rangevorgehen.
In denjenigenBundesstaaten,in welchendieBesteuerungdes inländischenBieres

der Landesgesetzgebungvorbehaltenist, bleibenauchdie Vorschriftenunberührt,nach
welchenbei der Jwangsvollstreckungin ein der Brauerei dienendesGrundstückoder
in ein mit diesemräumlichverbundenesGrundstückdie zum Sweckeder Besteuerung
des Bieres zu entrichtendenAbgaben den öffentlichenLasten des Grundstücks
gleichstehen.

S. 5.
Durch Landesgesetzkann bestimmtwerden, daß dem Antrag auf Iwangs==

versteigerungein Auszugaus einemSteuerbuchebeigefügtwerdensoll. .

§.6.
Durch dieLandesjustizverwaltungkannangeordnetwerden,daß dieBestimmung

des Versteigerungsterminsnoch andereals die im g. 38 des Gesetzesüber die Zwangs-⸗
versteigerungund dieZwangsverwaltungvorgeschriebenenAngabenüberdas Grundstück
enthaltensoll.

§.7.
Unberührtbleibendie bestehendenlandesgesetzlichenVorschriften,nachwelchen

noch andere als die in den 88. 39, 40 des Gesetzesüber die Zwangsversteigerung
und die ZwangsverwaltungbezeichnetenVeröffentlichungender Terminsbestimmung
zu erfolgenhaben.

S. 8.
Durch Landesgesetzkann für die Jwangsversteigerungbestimmtwerden,daß

die vor demInkrafttretendes BürgerlichenGesetzbuchseingetragenenHypothekenbei
der Feststellungdes geringstenGebots und bei der Aufstellungdes Theilungsplans
nur auf Grund einerAnmeldungzu berücksichtigensind.

In einemsolchenFalle muß die im §. 37 Ne 4 des Gesetzesüber die
Iwangsversteigerungund die IwangsverwaltungvorgeschriebeneAufforderungauf
die Anmeldungder Ansprücheaus den bezeichnetenHypothekenausgedehntwerden.
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§.9.
Soweit ein nach LandesgesetzbegründetesRecht an einemGrundstücke,das

nicht in einer Hypothek besteht,zur Wirksamkeit gegenDritte der Eintragung nicht
bedarf oder soweiteineDienstbarkeitodereineReallast als Leibgedinge,Leibzucht,
Altentheil oderAuszug eingetragenist, bleibt das RechtnachMaßgabedes Landes=
gesetzesvon der Jwangsversteigerungunberührt, auch wenn es bei derFeststellung
des geringstenGebotsnicht berücksichtigtist.

Das ErlöscheneinessolchenRechtesist aufVerlangen einesBetheiligtenals
Versteigerungsbedingungzu bestimmen,wenndurchdas Fortbestehenein demRechte
vorgehendesoder gleichstehendesRecht des Betheiligtenbeeinträchtigtwerdenwürde;
die ZustimmungeinesanderenBetheiligtenist nichterforderlich.

§.10.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nach welchenbei der

Zwangsversteigerung
1. für Gebote kommunalerKörperschaftensowie gewisserKreditanstaltenund

SparkassenSicherheitsleistungnichtverlangtwerdenkann;
2. die SicherheitauchdurchStellung einesBürgen nach8. 239 desBürger=

lichen Gesetzbuchsgeleistetwerdendarf.

K.11.
Durch Landesgesetzkann für die Jwangsversteigerung,unbeschadetdes §. 112

Abs. 2 Satz 4 des Gesetzesüber die Jwangsversteigerungund die Jwangsver=
waltung, bestimmtwerden,daß und nachwelchenGrundsätenderWerth desGrund=
stücksfestgestelltwerdensoll.

".12.
Die Landesgesetzekönnenfür dieFälle, in welchenbeiderJwangsversteigerung

oder der Jwangsverwaltung ein Aufgebotsverfahrenerforderlich wird, die Art der
Bekanntmachungdes Aufgebotsund die Aufgebotsfristenabweichendvon den Vor=
schriftender §5.918, 950 der Civilprozeßordnungbestimmen.

p.13.
Durch Landesgesetzkann bestimmt werden, daß die in dem Gesetzüber die

Iwangsversteigerungund die Iwangsverwaltung dem Vollstreckungsgerichtezuge=
wiesenenAmtshandlungen,soweitnicht über die Anordnung,AufhebungoderVer=
bindungdes Verfahrensoder über die Julassungdes Beitritts einesGläubigerszu
entscheidenist, von einer anderenBehörde oder einem Beamten oder einem Notar
ganz oder theilweisewahrzunehmensind.

Wird die AenderungeinerEntscheidungder Behörde, des Beamtenoderdes
Notars verlangt,so ist die Entscheidungdes Vollstreckungsgerichtsnachzusuchen;





Grundbuchordnung.

Erster Abschnitt.

AllgemeineVorschriften.

§.1.
Die Grundbücherwerdenvon den Grundbuchämterngeführt.
Die Einrichtungder BücherbestimmtsichnachdenAnordnungenderLandes=

justizverwaltung,soweitsie nicht in diesemGesetzegeregeltist.

S. 2.
Die Grundbüchersind für Bezirkeeinzurichten.
Die Bezeichnungder Grundstückeerfolgt in den Büchernnach einemamt=

lichen Verzeichniß,in welchemdie Grundstückeunter Nummern oder Buchstaben
aufgeführtsind. Die Einrichtungdes Verzeichnisseswird durchlandesherrlicheVer=
ordnungbestimmt.

F. 3.
Jedes Grundstückerhält im GrundbucheinebesondereStelle (Grundbuchblatt).

Das Grundbuchblattist für das Grundstückals das Grundbuchim Sinne des
BürgerlichenGesetzbuchsanzusehen.

F. 4.
Über mehrereGrundstückedesselbenEigenthümers,die im Bezirkedesselben

Grundbuchamtsbelegensind, kann ein gemeinschaftlichesGrundbuchblattgeführt
werden,solangehiervonVerwirrung nicht zu besorgenist.

( §.5.
Ein Grundstücksoll nur dann einem anderenGrundstückals Bestandtheil

zugeschriebenoder mit ihm vereinigtwerden, wenn hiervonVerwirrung nicht zu
besorgenist.

8. 6.
Soll ein Grundstückstheilmit einemRechtebelastetwerden, so ist er von

dem Grundstückabzuschreibenund als selbständigesGrundstückeinzutragen.Ist
das Recht eineDienstbarkeitoder eineReallast so kann die Abschreibungunter=
bleiben,wennhiervonVerwirrung nicht zu besorgenist.
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§.7.
Ist auf demBlatte einesGrundstücksein Erbbaurechteingetragen,so ist auf

Antrag für diesesRecht ein besonderesGrundbuchblatt anzulegen. Die Anlegung
erfolgt von Amtswegen,wenndas Rechtveräußertoderbelastetwerdensoll.

Die Anlegungwird auf demBlatte des Grundstücksvermerkt.

3—
Rechte,die demjeweiligenEigenthümereinesGrundstückszustehen,sind auf

Antrag auch auf demBlatte diesesGrundstückszu vermerken. Antragsberechtigtist
derEigenthümerdesGrundstückssowieJeder, dessenZustimmungnach8. 876 Satz 2
des BürgerlichenGesetzbuchszur Aufhebung des Rechtes erforderlich ist.

Der Vermerkist von Amtswegenzu berichtigen,wenn das Recht geändert
oder aufgehobenwird.

8.9.
Urkunden,auf die eine Eintragung sich gründet oderBezug nimmt, sind

von dem Grundbuchamtaufzubewahren.Die Herausgabeeiner solchenUrkunde
darf nur erfolgen, wenn statt der Urkunde eine beglaubigteAbschrift auf—
bewahrtwird.

Ist über das einerEintragungsbewilligungzu Grunde liegendeRechtsgeschäft
eine Urkundeerrichtet, so könnendie Betheiligten die Urkundeoder eine beglaubigte
AbschriftdemGrundbuchamtezur Aufbewahrungübergeben.

10
Eine Eintragung in das Grundbuchist nicht aus dem Grunde unwirksam,

weil ein Grundbuchbeamtersie bewirkt hat, der von der Mitwirkung bei der Ein=
tragungkraft Gesetzesoder in Folge einerAblehnungausgeschlossenist.

. 11.
Die EinsichtdesGrundbuchsist Jedemgestattet,der ein berechtigtesInteresse

darlegt. Das Gleichegilt von Urkunden,auf die im Grundbuchezur Ergänzung
einer EintragungBezug genommenist, sowie von den nochnicht erledigtenEin=
tragungsanträgen.

Soweit dieEinsichtdesGrundbuchs,der im Abs. 1 bezeichnetenUrkundenund
der nochnichterledigtenEintragungsanträgegestattetist, kanneineAbschriftgefordertwerden;die Abschriftist auf Verlangenzu beglaubigen.

;. 12.
Verletzt ein Grundbuchbeamtervorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende

Amtspflicht, so trifft den Betheiligtengegenüberdie im §. 839 des Bürgerlichen
GesetzbuchsbestimmteVerantwortlichkeitan Stelle des BeamtendenStaat oder die
Körperschaft,in derenDiensteder Beamtesteht. Das RechtdesStaates oder der
Körperschaft,von demBeamtenErsatzzu verlangen,bleibt unberührt.

111“



Zweiter Abschnitt.

Eintragungenin das Grundbuch.

F. 13.
Eine Eintragung soll, soweit nicht das Gesetzein Anderes vorschreibt,nur

auf Antrag erfolgen. Der Zeitpunkt,in welchemeinAntrag bei demGrundbuchamt
eingeht, soll auf dem Antrage genau vermerktwerden.

Antragsberechtigtist Jeder, dessenRecht von der Eintragung betroffenwird
oderzu dessenGunstendie Eintragungerfolgensoll.

S. 14.
Die Berichtigungdes GrundbuchsdurchEintragung eines Berechtigtendarf

auchvondemjenigenbeantragtwerden,welcherauf Grund einesgegendenBerechtigten
vollstreckbarenTitels eine Eintragung in das Grundbuchverlangenkann, sofern
die ZulässigkeitdieserEintragungvon der vorgängigenBerichtigungdesGrundbuchs
abhängt.

S. 15.
Ist die zu einerEintragungerforderlicheErklärungvoneinemNotar beurkundet

oderbeglaubigt,so gilt dieserals ermächtigt,im Namen einesAntragsberechtigten
die Eintragungzu beantragen.

16.
Einem Eintragungsantrage,dessenErledigung an einen Vorbehalt geknüpft

wird, soll nicht stattgegebenwerden.
WerdenmehrereEintragungenbeantragt,so kann von demAntragstellerbe=

stimmtwerden,daß die eineEintragungnicht ohnedie andereerfolgensoll.

S.17.
WerdenmehrereEintragungenbeantragt,durchdie dasselbeRecht betroffen

wird, so darf die späterbeantragteEintragungnicht vor derErledigungdes früher
gestelltenAntrags erfolgen.

S. 18.
Steht einerbeantragtenEintragungeinHindernißentgegen,sohatdasGrund=

buchamtentwederden Antrag unter Angabeder Gründe zurückzuweisenoder dem
AntragstellereineangemesseneFrist zur HebungdesHindernisseszu bestimmen.Im
letzterenFalle ist der Antrag nachdemAblaufe der Frist zurückzuweisen,wennnicht
inzwischendie Hebungdes Hindernissesnachgewiesenist.

Wird vor der Erledigung des Antrags eine andereEintragung beantragt,
durchdie dasselbeRechtbetroffenwird, soist zuGunstendesfrühergestelltenAntrags
von AmtswegeneineVormerkungoder ein Widersprucheinzutragen;die Eintragung
gilt im Sinne des §. 17 als ErledigungdiesesAntrags. Die Vormerkungoder
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der Widerspruchwird von Amtswegengelöscht,wenn der früher gestellteAntrag
zurückgewiesenwird.

Fl. 19.
Eine Eintragungerfolgt, wenn derjenigesie bewilligt, dessenRecht von ihr

betroffenwird.
8 20.

Im Falle derAuflassungeinesGrundstückssowieim Falle derBestellungoder
ÜbertragungeinesErbbaurechtsdarf dieEintragungnur erfolgen,wenndie erforder=
licheEinigungdes Berechtigtenund des anderenTheiles erklärtist.

S.21.
Steht ein Recht, das durchdie Eintragung betroffenwird, dem jeweiligen

EigenthümereinesGrundstückszu, so bedarf es der Bewilligung derjenigen,deren
Justimmungnach §. 876 Satz 2 des BürgerlichenGesetzbuchszur Aufhebungdes

NRechteserforderlichist, nur dann, wenndas Rechtauf demBlatte desGrundstücks
vermerktist.

§. 22.
Zur BerichtigungdesGrundbuchsbedarfes derBewilligung desjenigen,dessen

Rechtvon derBerichtigungbetroffenwird, nicht, wenndieUnrichtigkeitnachgewiesen
wird. Dies gilt insbesonderefür die EintragungoderLöschungeinerVerfügungs=
beschränkung.

Die Berichtigungdes GrundbuchsdurchEintragungeinesEigenthümersoder
einesErbbauberechtigtendarf, sofernnicht derFall des §. 14 vorliegt, nur mit Ju=
stimmungdes Eigenthümersoder des Erbbanberechtigtenerfolgen.

g 23
Ein Recht,dasauf dieLebenszeitdesBerechtigtenbeschränktist, darf nachdessen

Tode, falls Rückständevon Leistungennichtausgeschlossensind, nur mit Bewilligung
des Rechtsnachfolgersgelöschtwerden, wenn die Löschungvor dem Ablauf eines
Jahres nachdemTode desBerechtigtenerfolgensoll oderwennderRechtsnachfolger
der Löschungbei dem Grundbuchamtewidersprochenhat; der Widerspruchist von
Amtswegenin das Grundbucheinzutragen.Ist der Berechtigtefür todt erklärt, so
beginntdie einjährigeFrist mit derErlassungdes dieTodeserklärungaussprechenden
Urtheils.

Der im Abs.1 vorgesehenenBewilligung desRechtsnachfolgersbedarfesnicht,
wenn im Grundbucheingetragenist, daß zur Löschungdes Rechtesder Nachweis
des Todes des Berechtigtengenügensoll.

S.24.
Die Vorschriftendes §. 23 findenentsprechendeAnwendung,wenndasRecht

mit der ErreichungeinesbestimmtenLebensaltersdes Berechtigtenoder mit dem
Eintritt einessonstigenbestimmtenZeitpunktsoderEreignisseserlischt.
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§.25.
Ist eine Vormerkungoder ein Widerspruchauf Grund einer einstweiligen

Verfügungeingetragen,so bedarfes zur Löschungnicht der Bewilligung des Be=rechtigten,wenndie einstweiligeVerfügungdurcheinevollstreckbareEntscheidungauf=
gehobenist. Diese Vorschrift findet entsprechendeAnwendung, wenn auf Grund
eines vorläufig vollstreckbarenUrtheils nach den Vorschriften der Civilprozeßordnung
eineVormerkungoder ein Widersprucheingetragenist.

z 26
Soll die ÜbertragungeinerHypothek,Grundschuldoder Rentenschuld,überdie einBrief ertheilt ist, eingetragenwerden„so genügtes, wennan Stelle derEin—tragungsbewilligungdieAbtretungserklärungdesbisherigenGläubigersvorgelegtwird.
Diese Vorschrift findet entsprechendeAnwendung, wenn eine Belastung derHypothek,GrundschuldoderRentenschuldoderdieÜbertragungoderBelastungeinerForderung,für die ein eingetragenesRechtals Pfand haftet, eingetragenwerdensoll.

§.27.
Eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschulddarf nur mit Zu⸗stimmungdes Eigenthümersdes Grundstücksgelöschtwerden.
Ein Recht, mit dem eine Hypothek, eine Grundschuld oder eineRentenschuld

belastetist, darf nur mit Zustimmungdesjenigengelöschtwerden,welchemdie Hy—pothek,die Grundschuldoderdie Rentenschuldzusteht. Für eineLöschung,die zur
Berichtigung des Grundbuchs erfolgen soll, ist die Zustimmung nicht erforderlich,
wenndie Unrichtigkeitnachgewiesenwird.

S. 28.
In der Eintragungsbewilligungoder, wenn eine solchenicht erforderlichist,in demEintragungsantragist das Grundstückübereinstimmendmit demGrundbuch

oder durchHinweisungauf das Grundbuchblattzu bezeichnen.EinzutragendeGeld=
beträgesind in Reichswährunganzugeben.

§. 29.
Eine Eintragungsoll nur erfolgen,wenndieEintragungsbewilligungoderdie

sonstigenzu der EintragungerforderlichenErklärungenvor demGrundbuchamtezu
Protokoll gegebenoder durchöffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkundennach=
gewiesenwerden. Andere Voraussetzungender Eintragung bedürfen, soweit sie nicht
bei demGrundbuchamtoffenkundigsind, des NachweisesdurchöffentlicheUrkunden.

P.30.
Für denEintragungsantragsowiefür dieVollmachtzurStellung einessolchen

geltendie Vorschriftendes §. 29 nur, wenndurchdenAntrag zugleicheinezu der
EintragungerforderlicheErklärungersetztwerdensoll.
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§.31.
Wird im Falle derAuflassungeinesGrundstückssowieim Falle derBestellung

oderÜbertragungeinesErbbaurechtsdie erforderlicheEinigung desBerechtigtenund
des anderenTheiles durchBevollmächtigtevor demGrundbuchamterklärt, so ist die
Vollmachtstempelfrei,wenn das der Einigung zu Grunde liegendeRechtsgeschäftvon
einemNotar beurkundetund die Vollmachtin der Urkundeertheiltist.

S. 32.
Erklärungen,durchdie ein Eintragungsantragzurückgenommenoder einezur

Stellung des EintragungsantragsertheilteVollmachtwiderrufenwird, bedürfender
im §F.29 Satz 1 vorgeschriebenenForm.

P.33.
Der Nachweis,daß derVorstandeinerAktiengesellschaftaus den im Handels=

registereingetragenenPersonenbesteht,wird durchein Jeugniß des Gerichts über
die Eintragunggeführt.

Das Gleiche gilt von dem Nachweiseder Befugniß zur Vertretung einer
offenenHandelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
auf AktienodereinerGesellschaftmit beschränkterHaftung.

g.34.
Der Nachweis,daß zwischenEhegattenGütertrennungoderein vertragsmäßiges

Güterrechtbestehtoder daß ein Gegenstandzum VorbehaltsguteinesEhegattenge=
hört, wird durchein Jeugniß des Gerichtsüber die Eintragungdes güterrechtlichen
Verhältnissesim Güterrechtsregistergeführt.

S. 35.
Ist in den Fällen der §§. 33, 34 das Grundbuchamtzugleichdas Register=

gericht,so genügtstatt des Zeugnissesdie Bezugnahmeauf das Register.

S.36.
Der Nachweisder Erbfolge kann nur durcheinenErbscheingeführtwerden.

Beruht jedochdie Erbfolge auf einer Verfügungvon Todeswegen,die in einer
öffentlichenUrkundeenthaltenist, so genügtes, wennan Stelle des Erbscheinsdie
Verfügungund das Protokoll über die Eröffnungder Verfügungvorgelegtwerden;
erachtetdas GrundbuchamtdieErbfolgedurchdieseUrkundennicht für nachgewiesen,
so kannes die VorlegungeinesErbscheinsverlongen.

Das Bestehen der fortgesetztenGütergemeinschaftsowie die Befugniß eines
Testamentsvollstreckerszur Verfügungüber einenNachlaßgegenstandist nur auf Grund
der in den §§ 1507, 2368 des Bürgerlichen GesetzbuchsvorgesehenenJeugnisseals
nachgewiesenanzunehmen;auf denNachweisder Befugniß desTestamentsvollstreckers
findenjedochdie Vorschriftendes Abs. 1 Satz 2 entsprechendeAnwendung.
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. 5. 37.

Soll bei einerzueinem NachlassegehörendenHypothek,Grundschuldoder
Rentenschuldeiner von mehrerenErben als neuerGläubigereingetragenwerden,so
genügtzum Nachweiseder Erbfolge und der Eintragungsbewilligungder Erben ein
Zeugnißdes Nachlaßgerichts.

Das Zeugnißdarf nur ausgestelltwerden,wenndie Voraussetzungenfür die
Ertheilung eines Erbscheinsvorliegen und die Erklärungen der Erben vor dem Nach=
laßgerichtezu Protokoll gegebenoder durch öffentlicheoder öffentlichbeglaubigte
Urkundennachgewiesensind.

FS.38.
Die Vorschriftendes §. 37 findenentsprechendeAnwendung,wennbei einer

Hypothek,Grundschuldoder Rentenschuld,die zu dem Gesammtguteiner ehelichen
Gütergemeinschaftoder einer fortgesetztenGütergemeinschaftgehört, ein Betheiligter,
auf den das Recht bei der Auseinandersetzungübertragenist, als neuerGläubiger
eingetragenwerdensoll.

5.39.
In denFällen, in denennachgesetzlicherVorschrift eineBehördebefugtist,

das Grundbuchamtum eine Eintragung zu ersuchen,erfolgt die Eintragung auf
Grund des Ersuchensder Behäörde.

S. 40.
Eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn derjenige) dessenRecht durch sie

betroffenwird, als der Berechtigteeingetragenist.
Bei einerHypothek,GrundschuldoderRentenschuld,überdie einBrief ertheilt

ist, stehtes der Eintragungdes Gläubigersgleich,wenndiesersichim Besitzedes
Briefes befindetund sein Gläubigerrechtnach§. 1155 des BürgerlichenGesetzbuchs
nachweist.

S. 41.
Ist derjenige,dessenRecht durcheine Eintragungbetroffenwird, Erbe des

eingetragenenBerechtigten,so findetdieVorschriftdes§S.40 Abs.1 keineAnwendung,
wenndie Übertragungoder dieAufhebungdesRechteseingetragenwerdensoll oder
wennder Eintragungsantragdurchdie Bewilligung des ErblassersodereinesNach=
laßpflegersoder durcheinengegendenErblasseroder denNachlaßpflegervollstreck=
baren Titel begründetwird.

Das Gleichegilt für eine Eintragung auf Grund der Bewilligung eines
Testamentsvollstreckersoderauf Grund einesgegendiesenvollstreckbarenTitels, sofern
die Bewilligung oderder Titel gegendenErben wirksamist.

S.42.
Bei einer Hypothek, über die ein Brief ertheilt ist, soll eineEintragung nur

erfolgen,wenn der Brief vorgelegtwird. Für die EintragungeinesWiderspruchs
bedarfes der Vorlegungnicht, wenn die Eintragungdurcheine einstweiligeVer=
fügungangeordnetist und der Widerspruchsichdarauf gründet,daß die Hypothek
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oderdieForderung,für welchesiebestelltist, nicht besteheodereinerEinrede siter.
liegeoderdaß die Hypothekunrichtigeingetragense.

Der Vorlegungdes Hypothekenbriefsstehtes gleich,wennin denFallen der
88.1162, 1170, 1171 des BürgerlichenGesetzbuchsauf Grund des Ausschluß—
urtheils die Ertheilung einesneuenBriefes beantragtwird. Soll die Ertheilung
desBriefes nachträglichausgeschlossenoderdie Hypothekgelöschtwerden, so genügt
die Vorlegungdes Ausschlußurtheils.

S.43.
Die Vorschriftendes §. 42 finden auf die Grundschuld und die Rentenschuld

entsprechendeAnwendung. Ist jedochdas Recht für denInhaber des Briefes ein=
getragen,so bedarfes der Vorlegungdes Briefes nur dannnicht, wennder Ein=
tragungsantragdurch die Bewilligung eines nach §. 1189 des Bürgerlichen Gesetz=
buchsbestelltenVertretersoderdurcheinegegenihn erlassenegerichtlicheK#nheis
begründetwird.

S. 44.
Bei einerHypothek die Forderungaus einerSchuldverschreibungauf den

Inhaber, aus einem Wechsel oder einem anderenPapiere, das durch Indossament
übertragenwerdenkann, soll eineEintragungnur erfolgen,wenndie Urkundevor=
gelegtwird; die Eintragung ist auf der Urkundezu vermerken.

DieseVorschrift findet keineAnwendung,wenn eineEintragung auf Grund
der Bewilligung eines nach§. 1189 des BürgerlichenGesetzbuchsbestelltenVer=
tretersoderauf Grund einergegendiesenerlassenengerichtlichenEntscheidungbewirkt
nerben noll.

Jede Eintragungsoll den— an ollchemsie erfolgt ist, angebenund mit
derUnterschrift des Grundbuchbeamtenversehenwerden.

S. 46.
Sind in einer Abtheilung des Grundbuchs mehrereEintragungen zubewirten,

so erhaltensie die Reihenfolge,welche der ZeitfolgederAnträgeentspricht;sind die
Anträgegleichzeitiggestellt,so ist im Grundbuchezu— daß dieEintragungen
gleichenRang haben.

Werden mehrereEintragungen, die nicht gleichzeitigbeantragt sind) in ver=
schiedenenAbtheilungenunter Angabe desselbenTages bewirkt, so ist imGrundbuche
zu vermerken,daß die später beantragteEintragung der fh beantragtenim Range
nachsteht.

Diese Vorschriften finden insoweit keineAnwendung, als ein Rangderhaltuiß
nichtbestehtoderdasRangverhältnißvon denAntragstellernabweichendbestimmtist.

S. 47.
Die LöschungeinesRechtesoder einerVerfügungsbeschränkunggurfolg.durch

EintragungeinesLöschungsvermerkes. "
ReichsGksetzbcisgs 112
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Wird bei der ÜbertragungeinesGrundstücksodereinesGrundstückstheilsauf

ein anderesBlatt ein eingetragenesRecht nicht mitübertragen,so gilt es in An—
sehungdes Grundstücksoder des Theiles als gelöscht.

8.48
Soll ein Recht für Mehrere gemeinschaftlicheingetragenwerden, so soll die

Eintragung in der Weise erfolgen, daß entwederdie Antheile der Berechtigtenin
Bruchtheilen angegebenwerden oder das für die GemeinschaftmaßgebendeRechts=
verhältniß bezeichnetwird.

S. 49
Werden mehrereGrundstückemit einem Rechte belastet,so ist auf demBlatte

jedesGrundstücksdieMitbelastungder übrigenvonAmtswegenerkennbarzu machen.
Das Gleichegilt, wenn mit eineman einemGrundstückebestehendenRechtenach=
träglich nochein anderesGrundstückbelastetoderwenn im Falle der Übertragung
einesGrundstückstheilsauf ein anderesGrundbuchblattein eingetragenesRechtmit=
übertragenwird.

Soweit eineMitbelastungerlischt,ist dies von Amtswegenzu vermerken.

8. 50.
Werden Dienstbarkeitenund Reallasten als Leibgedinge,Leibzucht, Altentheil

oderAuszug eingetragen,so bedarf es nicht der Bezeichnungder einzelnenRechte,
wennauf die EintragungsbewilligungBezuggenommenwird.

S. 51.
Bei der Eintragung einer Hypothek für Theilschuldverschreibungenauf den

Inhaber genügtes, wennderGesammtbetragderHypothekunterAngabederAnzahl,
des Betrags und der Bezeichnungder Theile eingetragenwird.

DieseVorschriftfindetentsprechendeAnwendung,wenneineGrunsschuldoder
eine Rentenschuldfür den Inhaber des Briefes eingetragenund das Recht in Theile
zerlegtwerdensoll.

§5.52.
Bei der EintragungeinesVorerbenist zugleichdasRechtdesNacherbenund,

soweit der Vorerbe von den BeschränkungenseinesVerfügungsrechtsbefreit ist, auch
die Befreiungvon Amtswegeneinzutragen.

S. 53.
Ist ein Testamentsvollstreckerernannt, so ist dies bei der Eintragungdes

Erben von Amtswegen miteinzutragen, es sei denn, daß der Nachlaßgegenstandder
Verwaltungdes Testamentsvollstreckersnicht unterliegt.

S. 54.
Ergiebt sich, daß das Grundbuchamtunter VerletzunggesetzlicherVorschriften

eineEintragungvorgenommenhat, durchdie das Grundbuchunrichtiggewordenist,
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so ist von Amtswegenein Widersprucheinzutragen. Erweist sicheine Eintragung
nach ihrem Inhalt als unzulässig,so ist sie von Amtswegenzu löschen.

Bei einerHypothek,einerGrundschuldoder einerRentenschuldbedarfes zur
EintragungeinesWiderspruchsder Vorlegungdes Briefes nicht, wenn der Wider—
spiuch den im §. 42 Abs. 1 Satz 2 bezeichnetenInhalt hat. Diese Vorschrift findet
keineAnwendung,wenn der Grundschuld=oder Rentenschuldbriefauf den Inhaber
ausgestelltist.

S. 55.
Jede Eintragungsoll dem Antragstellerund dem eingetragenenEigenthümer

sowieim Uebrigenallen aus demGrundbuchersichtlichenPersonenbekanntgemacht
werden,zu derenGunstendie Eintragungerfolgt ist oderderenRecht durchsie be=
treffenwird. Auf die Bekanntmachungkannverzichtetwerden.

Dritter Abschnitt.

Hypotheken=,Grundschuld=,Rentenschuldbrief.

K.56.
Der Hypothekenbriefwird von demGrundbuchamtertheilt. Er muß die Be=

zeichnungals Hypothekenbriefenthalten,denGeldbetragder Hypothekunddas be=
lasteteGrundstückbezeichnensowiemit Unterschriftund Siegel versehensein.

S. 57.
Der Hypothekenbriefsoll dieNummerdesGrundbuchblattsangebenund einen

Auszugaus demGrundbuchenthalten.
In den Auszug sollen aufgenommenwerden:
1. die Bezeichnungdes GrundstücksnachdemInhalte des Grundbuchs;
2. die Bezeichnungdes Eigenthümers;
3. der Inhalt der die Hypothek betreffendenEintragungen und, soweit zur

Ergänzung einer Eintragung auf eine UrkundeBezug genommenist, auch
der Inhalt dieserUrkundef im Falle des §. 1115 Abs. 2 des Bürger=
lichenGesetzbuchsbrauchtder Inhalt der Satzungnicht aufgenommenzu

werden;
4 die kurzeBezeichnungdes Inhalts der Eintragungen,welchederHypothek

im Range vorgehenodergleichstehen.
Der Auszug ist auf Antrag zu ergänzen, wenn sich der Inhalt des Grund=

buchsändert.
S. 58.

Ist eineUrkundeüber die Forderung,für welcheeineHypothekbesteht,aus=
gestellt,so soll die Urkundemit demHypothekenbriefeverbundenwerden. Erstreckt
sichder Inhalt der Urkundeauchauf andereAngelegenheiten,so genügtes, wenn

112•
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ein öffentlichbeglaubigterAuszug aus der Urkundemit dem Hypothekenbriefever=
bundenwird. · .
. In den Fällen des Abs. 1 unterbleibtdie im §. 57 Abs. 2 Nr. 3 vor=

geseheneAufnahmedes Inhalts der Urkundein denHypothekenbrief.
Zum Nachweise,daß eine Schuldurkundenicht ausgestelltist, genügteine

darauf gerichteteErklärungdes Eigenthümers.

z.59.
Über eineGesammthypotheksoll nur ein Hypothekenbriefertheiltwerden.
Sind die belastetenGrundstückein den Bezirken verschiedenerGrundbuchämter

belegen,so soll jedesAmt für dieGrundstückeseines einenbesonderenBrief
ertheilen;die Briefe sind mit einanderzu verbinden.

8. 60.
Der Hypothelenbriefist demEigenthümerdes Grundstücks,im Falle der nach—

träglichenErtheilungdemGläubigerauszuhändigen.
Auf eine abweichendeBestimmung des Eigenthümers oder des Gläubigers

findetdie Vorschriftdes §. 29 Satz 1 entsprechendeAnwendung.

.. 61.
Ein Theilhypothekenbriefkann von dem Grundbuchamt, einem Gericht oder

einemNotar hergestelltwerden.
Der TheilhypothekenbriefmußdieBezeichnungals Theilhypothekenbriefsowieeine

beglaubigteAbschrift der im §. 56 Satz 2 vorgesehenenAngaben des bisherigen
Briefes enthalten,den Theilbetragder Hypothek,auf dener sichbezieht,bezeichnen
sowie mit Unterschriftund Siegel versehensein. Er soll außerdemeine beglaubigte
Abschriftder sonstigenAngabendes bisherigenBriefes und der auf diesembefind=
lichen Vermerke enthalten. Eine mit dem bisherigen Briefe verbundeneSchuld=
urkunde soll in beglaubigterAbschrift mit dem Theilhypothekenbriefeverbunden
werden.

Die Herstellungdes Theilhypothekenbriefssoll auf dembisherigenBriefe ver=
merktwerden.

F. 62.
Eintragungen,die bei derHypothekerfolgen,sind von demGrundbuchamtauf

dem Hypothekenbriefezu vermerken; der Vermerk ist mit UnterschriftundSiegel zu
versehen.

In den Fällen des §. 54 Abs. 1 hat das Grundbuchamt den Besitzer des
Briefes zur Vorlegunganzuhalten. In gleicherWeisehat es, wenn in denFällen
des §. 42 Abs. 1 Satz 2 und des §. 54 Abs. 2 der Brief nicht vorgelegtist, zu
verfahren,um nachträglichden Widerspruchauf demBriefe zu vermerken.

S. 63.
Wird nach der Ertheilung eines Hypothekenbriefsmit der Hypotheknoch ein

anderes,in demBezirkedesselbenGrundbuchamtsbelegenesGrundstückbelastet,so
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ist, sofern nicht die Ertheilung eines neuenBriefes über die Gesammthypothek
beantragtwird, die Mitbelastungauf dem bisherigenBriefe zu vermerkenund zu—
gleichder Inhalt des Briefes in Ansehungdes anderenGrundstücksnach8. 57 zu
ergänzen

S. 64.
Im Falle der Vertheilungeiner Gesammthypothekauf die einzelnenGrund=

stückeist für jedes Grundstückein neuer Brief zu ertheilen.

S.65.
Tritt nach§. 1177 Abs. 1 oder nach§. 1198 des BürgerlichenGesetzbuchs

eine Grundschuldoder eine Rentenschuldan die Stelle der Hypothek, so ist, sofern
nichtdie ErtheilungeinesneuenBriefes beantragtwird, die EintragungderRechts=
änderungauf dem bisherigenBriefe zu vermerkenund eine mit demBriefe ver=
bundeneSchuldurkundeabzutrennen.

Das Gleichegilt, wenn nach§. 1180 des BürgerlichenGesetzbuchsan die
Stelle der Forderung, für welcheeine Hypothekbesteht,eine andereForderung
gesetztwird.

S. 66.
Stehen einemGläubiger mehrereHypothekenzu, die gleichenRang haben oder

im Rangeunmittelbarauf einanderfolgen, so ist ihm auf seinenAntrag mit JZu=
stimmungdesEigenthümersüber die mehrerenHypothekenein Hypothekenbriefin der
Weisezu ertheilen,daß der Brief die sämmtlichenHypothekenumfaßt.

“
Einem Antrage des Berechtigtenauf Ertheilung eines neuenBriefes ist statt=

zugeben,wennder bisherigeBrief oderin denFällen der Ss. 1162, 1170, 1171
desBürgerlichenGesetzbuchsdas Ausschlußurtheilvorgelegtwird.

S. 68. «
Wird ein neuerBrief ertheilt, so hat er die Angabe zu enthalten, daß er an

die Stelle des bisherigenBriefes tritt.
Vermerke,die nachden88. 1140, 1145, 1157 des BürgerlichenGesetzbuchs

für das RechtsverhältnißzwischendemEigenthümerund demGläubigerin Betracht
kommen,sindauf denneuenBrief zu übertragen.

Die Ertheilungdes Briefes ist im Grundbuchezu vermerken.

S. 69.
Wird eineHypothekgelöscht,so ist der Brief unbrauchbarzu machen;das

Gleichegilt, wenndie Ertheilungdes Briefes über eineHypotheknachträglichaus=
geschlossenoder an Stelle des bisherigen Briefes ein neuer Hypothekenbrief, ein
Grundschuldbriefoderein Rentenschuldbriefertheiltwird. Eine mit dembisherigen
Briefe verbundeneSchuldurkundeist abzutrennenund, sofernsie nichtmit demneuen
Hypothekenbriefezu verbindenist, zurückzugeben.
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§.70. .

DieVorfchriftender§§.56bis69findenaufden Grundschuldbriefund den
RentenschuldbriefentsprechendeAnwendung. Der Rentenschuldbriefmuß auch die
Ablösungssummeangeben.

st einefür den Inhaber des Briefes eingetrageneGrundschuldoderRenten=
schuldin Theile zerlegt,so ist über jedenTheil ein besondererBrief herzustellen.

Vierter Abschnitt.

Beschwerde.

S. 71. .
Gegendie Entscheidungendes Grundbuchamtsfindetdas RechtsmittelderBe⸗

schwerdestatt.
Die Beschwerdegegeneine Eintragung ist unzulässig. Im Wege der Be—

schwerdekannjedochverlangtwerden,daßdasGrundbuchamtangewiesenwird, nach
g. 54 einenWidersprucheinzutragenodereineLöschungvorzunehmen.

5. 72.
Über dieBeschwerdeentscheidetdas Landgericht,in dessenBezirkedasGrund=

buchamtseinenSitz hat.
S. 73.

Die Beschwerdekann bei demGrundbuchamtoderbei demBeschwerdegericht
eingelegtwerden.

Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerdeschriftoder durch
Erklärung zum Protokolle des Grundbuchamtsoder des Gerichtsschreibersdes Be=
schwerdegerichts.
⅜„ S. 74.

Die Beschwerdekannauf neueThatsachenund Beweisegestütztwerden.

S. 75.
Erachtetdas Grundbuchamtdie Beschwerdefür begründet,so hat es ihr ab=

zuhelfen.
S. 76.

Das Beschwerdegerichtkann vor der EntscheidungdurcheineeinstweiligeAn=
ordnung dem Grundbuchamtaufgeben,eine Vormerkungoder einen Widerspruch
einzutragen.

Die Vormerkungoder der Widerspruchwird von Amtswegengelöscht,wenn
die Beschwerdezurückgenommenoderzurückgewiesenist.

S. 77.
Die EntscheidungdesBeschwerdegerichtsist mit Gründenzu versehenunddem

Beschwerdeführermitzutheilen.
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§.78.
GegendieEntscheidungdesBeschwerdegerichtsist dasRechtsmittelderweiteren

Beschwerdezulässig, wenn die Entscheidungauf einer Verletzungdes Gesetzesberuht.
Die Vorschriftender §s. 550, 551, 561, 563 der Civilprozeßordnungfindenent—
sprechendeAnwendung.

§.79.
Über die weitereBeschwerdeentscheidetdas Oberlandesgericht.
Will das Oberlandesgerichtbei der Auslegungeiner das Grundbuchrechtbe—

treffendenreichsgesetzlichenVorschriftvon der auf weitereBeschwerdeergangenenEnt=
scheidungeines anderenOberlandesgerichts,falls aber über die Rechtsfragebereits
eineEntscheidungdesReichsgerichtsergangenist, von dieserabweichen,so hat es
die weitereBeschwerdeunterBegründungseinerRechtsauffassungdemReichsgerichte
vorzulegen.Der Beschlußüber die Vorlegungist demBeschwerdeführermitzutheilen.

In den Fällen des Abs. 2 entscheidetüber die weitereBeschwerdedas Reichs=
gericht.

S. 80.
Die weitereBeschwerdekann bei dem Grundbuchamte, dem Landgerichtoder

bei demOberlandesgerichteingelegtwerden. Erfolgt dieEinlegungdurchEinreichung
einerBeschwerdeschrift,so muß diesevon einemRechtsanwaltunterzeichnetsein. Der
ZuziehungeinesRechtsanwaltsbedarf es nicht, wenn die Beschwerdevon einer
Behördeodervon demNotar eingelegtwird, der nach§. 15 denEintragungsantrag
gestellthat. «

Das Grundbuchamtund das Landgerichtsind nicht befugt, der weiterenBe—
schwerdeabzuhelfen.

Im Uebrigen finden die Vorschriften über die BeschwerdeentsprechendeAn-
wendung.

S. 81.
Die Entscheidungenüber Beschwerdenerfolgen bei den Landgerichtendurch

eine Civilkammer,bei denOberlandesgerichtenund demReichsgerichtedurcheinen
Civilsenat.

Die Vorschriften der Civilprozeßordnungüber die Ausschließungund Ablehnung
der Gerichtspersonensowie die Vorschriften des §. 137 desGerichtsverfassungsgesetzes
finden entsprechendeAnwendung.

Fünfter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

8.82.
Dieses Gesetztritt, soweites die Anlegungdes Grundbuchsbetrifft, gleich—

zeitig mit demBürgerlichenGesetzbuch,im Uebrigenfür jedenGrundbuchbezirkmit
demZeitpunktin Kraft, in welchemdas Grundbuchals angelegtanzusehenist.
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Die Artikel 2 bis 5, 32, 55 des — — zum Buͤrgerlichen
GesetzbuchefindenentsprechendeAnweenhung= ·

§.83.
Soweit im Einführungsgesetzezum Bürgerlichen Gesetzbuchezu Gunsten der

LandesgesetzeVorbehaltegemachtsind, geltensie auchfür dieVorschriftenderLandes—
gesetzeüber das Grundbuchwesen;den Landesgesetzenstehen nach Maßgabe der
Artikel 57, 58 des Einführungsgesetzeszum Gesetzbuchedie Haus=
verfassungengleich.

8. 84.
Die Vorschriften der §§. 7, 20 und des §. 22 Abs. 2 über das Erbbaurecht

sowie die Vorschrift des §. 50 finden auf die in den Artikeln 63, 68 des Ein=
führungsgesetzeszum Bürgerlichen GesetzbuchebezeichnetenRechte entsprechendeAn=
wendung.

§. 85.
Durch landesherrlicheVerordnung kann bestimmt werden, daß für gewisse

Gattungenvon Grundstückenbesonderenicht für Bezirke eingerichteteGrundbücher
geführt werden.

» §.86.
Durch landesherrlicheVerordnung kann bestimmtwerden, daß die Vorschrift

des 8. 4 auchdann Anwendungfindet, wennmehrereGrundstückedesselbenEigen—
thümers in den Bezirken verschiedenerGrundbuchämterbelegensind.

§8-

Durch landesherrlicheVerordnung kann bestimmt werden, daß einbisher
geführtesBuch oder mehrere bisher geführteBücher für sich allein oder zusammen
mit einemneuenBuche oder mehrerenneuenBüchernals Grundbuchgeltensollen.
Die Bestimmungkannauchdann getroffenwerden,wennfür Grundstücke,die nicht
denselbenEigenthümerhaben,ein gemeinschaftlichesBlatt besteht;die Vorschriftdes

4findet entsprechendeAnwendung.

5S.88.
Werden nach §. 87 mehrereBücher geführt, so muß jedes Grundstückin

einem der Bücher eine besondereStelle haben. An dieserStelle ist auf die in den
anderen Büchern befindlichenEintragungen zu verweisen. Die Stelle des Haupt=
buchsund die Stellen, auf welcheverwiesenwird, gelten zusammenals das Grund=
buchblatt.

S. 89.
Sind in einemBuche, das zufolgelandesherrlicherVerordnung alsGrundbuch

gilt, die Grundstückenicht nach Maßgabe des§. 2 Abs. 2 bezeichnet,so ist diese
Bezeichnungvon Amtswegenzu bewirken.
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Durch landesherrlicheVerordnungkannbestimmtwerden,daß dieGrundstücke
des Fiskus oder gewisserjuristischerPersonen,die öffentlichenWegeund Gewässer
sowiesolcheGrundstücke,welcheeinem dem öffentlichenVerkehredienendenBahn.
unternehmengewidmetsind, nur auf Antrag ein Grundbuchblatterhalten. Oas
Gleichegilt vondenGrundstückeneinesLandesherrnunddenGrundstücken,welchezum
Hausgut oder Familiengut einer landesherrlichenFamilie, der FürstlichenFamilie
HohenzollernoderderFamilie des vormaligenHannoverschenKönigshauses,des vor=
maligenKurhessischenunddesvormaligenHerzoglichNassauischenFürstenhausesgehören.

Steht demjenigen,welchernachAbs.1 von der Verpflichtungzur Eintragung
befreit ist, das Eigenthuman einemGrundstückezu, über das ein Blatt geführt
wird, oder erwirbter ein solchesGrundstück,so ist auf seinenAntrag das Grund=
stückaus demGrundbuchauszuscheiden,wenneineEintragung,von welcherdasRecht
des Eigenthümersbetroffenwird, nichtvorhandenist. « .,

§.91.
Das Verfahrenzum Zweckeder Eintragungvon Grundstücken,die bei der

AnlegungdesGrundbuchsein Blatt nicht erhaltenhaben,wird durchlandesherrliche
Verordnungbestimmt. « «

§.92.
Das Verfahren zum Zweckeder Wiederherstellungeines ganz oder theilweise

zerstörtenoder abhandengekommenenGrundbuchswird durch landesherrlicheVer—
ordnung bestimmt. Die Verordnung kann auch darüber Bestimmung treffen, in
welcherWeisebis zur WiederherstellungdesGrundbuchsdie zu einerRechtsänderung
erforderlicheEintragungersetztwerdensoll.

5.9 - » -
DieLandesjustizverwaltungkannanordnen,·daßdieEinsichtdesGrundbuchs

und der im §. 11 Abs. 1 Satz 2 bezeichnetenSchriftstücke in weiterem Umfange
gestattetund die Ertheilungvon Abschriftenin weiteremUmfangezulässigsein soll,
als es im §. 11 vorgeschriebenist.

F. 194
Die Landesjustizverwaltungkannanordnen,daß Grundaktengehaltenwerden,

und, unbeschadetder Vorschriftendes §. 11, auchAnordnungenüber die Einsicht
der Grundaktenund über die Ertheilungvon Abschriftentreffen. ’

§-95.,,. , -
DieLandesjustizverwaltungkannanordnen,daß,wenneinederim§·9

Abs.1 bezeichnetenUrkundenin anderenAkten der das GrundbuchführendenBehörde
enthaltenist, statt einerbeglaubigtenAbschriftder UrkundeeineVerweisungauf die
anderenAktengenügt.

-- §.96.
Durch die Landesjustizverwaltungkann darüberBestimmunggetroffenwerden,

inwieweit für die Fälle, in denenein Theil einesGrundstücksvon diefemabgeschrieben
Reichs=Gesetzbl.1898. 113
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oder ohne Abschreibungmit einerDienstbarkeitoder einerReallast belastetwerden
soll, dieEintragungvon einerAenderungdes amtlichenVerzeichnissesderGrundstücke
oder von derBeibringung einer die Lage und die Grenzendes Mutstczüeis
dheldn Karte abhängigsein soll.

§F.97.
Durch die Landesjustizverwaltungkannangeordnetwerden,daß der im §.57

bezeichneteAuszug aus dem Grundbuchenochandereals die dort vorgeschriebenen
Angabenüber dasGrundstückenthaltenund daß, wennsichderBetragderHypothek,
GrundschuldoderRentenschuldmindert,auf demBriefe durcheinenVermerkersichtlich
*— werdensoll, für welchenBetrag das Rechtnochbesteht.

S. 98.
Ourch Landesgesetzkannbestimmtwerden,daßdasGrundbuchamtdieErklärung

der Auflassungnur entgegennehmensoll, wenn die nach §. 313 des Bürgerlichen
GesetzbuchserforderlicheUrkundevorgelegtwird.

99.
DurchLandesgesetzkannbestimmtwerden, daß dieVorschriftender§§.37, 38

entsprechendeAnwendungfinden,wennbei einemzumNachlaßoderzu demGesanmt.
gut einer ehelichenGütergemeinschaftoder einer fortgesetztenGütergemeinschaft
gehörendenGrundstückoder Erbbaurechteinervon den Betheiligtenals Eigenthümer
oderErbbauberechtigtereingetragenwerdensoll.

S. 100.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaats,inwelchemdieAmtsgerichtenicht

zugleichGrundbuchämtersind, kann bestimmtwerden, daß die Abänderungeiner
Entscheidungdes Grundbuchamtsbei dem Amtsgerichtenachzusuchenist, in dessen
Bezirke das Grundbuchamt seinenSitz hat. In diesemFalle finden auf das Ver=
fahren die Vorschriftendes §. 71 Abs. 2 und der §S§.73 bis 77 entsprechende
Anwendung.

Die Beschwerdefindetgegendie Entscheidungdes Amtsgerichtsstatt.

8. 101.
DurchLandesgesetzkanndemim 8. 100 bezeichnetenAmtsgerichtedieBefugniß

ertheiltwerden,von Amtswegendas Grundbuchamtzu einer nach8. 54 zulässigen
Eintragunganzuhalten.

Gegendie Anordnungdes AmtsgerichtsfindetBeschwerdenachMaßgabeder
Vorschriftendes viertenAbschnittsstatt.

S. 102.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaats,in welchemmehrereOberlandes=

gerichteerrichtet sind, kann die Entscheidungüber das Rechtsmittel der weiteren
Beschwerdeeinem der mehrerenOberlandesgerichteoder an Stelle eines solchenOber=
landesgerichtsdemoberstenLandesgerichtezugewiesenwerden.



Gesetz
über

dieAngelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeit.

Erster Abschnitt.
AllgemeineVorschriften.

* 1.
Für diejenigenAngelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit,welchedurch

ReichsgesetzdenGerichtenübertragensind, gelten,soweitnicht ein Anderesbestimmt
ist, die nachstehendenallgemeinenVorschriften.

§. 2.
Die GerichtehabensichRechtshülfezu leisten. Die K. 158 bis 169 des

Gerichtsverfassungsgesetzesfinden Anwendung.

Soweit für die örtlicheJuständigkeitder Gerichteder Wohnsitzeines Be=
theiligtenmaßgebendist, bestimmtsich für Deutsche,die das Recht der Exterri.
torialität genießen,sowie für Beamtedes Reichs oder einesBundesstaats,die im
Ausland angestelltsind, der Wohnsitznach den Vorschriftendes §. 15 der Civil=
prozeßordnung.

S. 4.
Unter mehrerenzuständigenGerichtengebührtdemsenigender Vorzug, welches

zuerstin der Sachethätig gewordenist.

S. 5.
BestehtStreit oder Ungewißheitdarüber, welchesvon mehrerenGerichten

örtlichzuständigist, so wird das zuständigeGerichtdurchdas gemeinschaftlicheobere
Gerichtbestimmt. Ist das zuständigeGerichtin einemeinzelnenFalle an derAus=
übungdesRichteramtsrechtlichoderthatsächlichverhindert,soerfolgtdieBestimmung
durchdas ihm im InstanzenzugevorgeordneteGericht.

Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnicht statt.
113“
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S. 6.
Ein Richter ist von derAusübungdesRichteramtskraftGesetzesausgeschlossen:
1. in Sachen, in denener selbstbetheiligtist oder in denener zu einem

Betheiligtenin dem Verhältniß eines Mitberechtigtenoder Mitveryflich=
tetensteht; 3s

2. in SachenseinerEhefrau, auchwenndie Ehe nichtmehrbesteht;
3. in Sachen einerPerson,)mit der er in geraderLinie oder im zweiten

Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägertist;
4. in Sachen, in denener als VertretereinesBetheiligtenbestelltoderals
gesetzlicher Vertretereinessolchenaufzutretenberechtigtist.

Ein Richter kann sichder AusübungseinesAmtes wegenBefangenheitent=
halten. Die AblehnungeinesRichters ist ausgeschlossen.

„nin#n.
GerichtlicheHandlungensindnicht aus demGrundeunwirksam)weil sie von

einemörtlichunzuständigenGericht oder von einemRichter vorgenommensind, der
von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzesausgeschlossenist.

; -§.8.. -
Auf das gerichtlicheVerfahrenfindendie VorschriftendesGerichtsverfassungs=

gesetzesüber die Gerichtssprache,über die Sitzungspolizeiund über dieBerathung
und Abstimmung entsprechendeAnwendung, die Vorschriften über die Gerichtssprache
mit den sich aus dem §. 9 ergebendenAbweichungen. - -

§.9.
Der ZuziehungeinesDolmetschersbedarf es nicht, wenn der Richter der

Sprache, in der sichdie betheiligtenPersonenerklären,mächtigist; die Beeidigung
des Dolmetschersist nicht erforderlich,wenndie betheiligtenPersonendarauf ver—
zichten. Auf den Dolmetscherfindendie Vorschriftendes 8. 6 entsprechendeAn=
wendung. .- «- ,

« S. 10.
Auf das gerichtlicheVerfahrensind die GerichtsferienohneEinfluß. Die Be=

arbeitung der Vormundschaftssachenund der Nachlaßsachenkann während der Ferien
unterbleiben,soweitdas Bedürfniß einerBeschleunigungnichtvorhandenist.

*11.
Anträge und Erklärungenkönnenzum Protokolle des Gerichtsschreibersdes

zuständigenGerichtsoderdes GerichtsschreiberseinesAmtsgerichtserfolgen.

*sn12.
Das Gericht hat von Amtswegendie zur FeststellungderThatsachenerforder=

lichenErmittelungenzuveranstaltenunddiegeeigneterscheinendenBeweiseaufzunehmen.
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--§.13. —-
Die Betheiligtenkönnenmit Beiständenerscheinen.Sie könnensich, soweit

nicht das Gerichtdas persönlicheErscheinenanordnet,auchdurchBevollmächtigtever=
treten lassen. Die Bevollmächtigtenhabenauf Anordnungdes Gerichts oder auf
Verlangeneines Betheiligtendie Bevollmächtigungdurcheine öffentlichbeglaubigte
Vollmacht nachzuweisen.

S. 14.
DieVorschriften der Civilprozeßordnungüber das Armenrechtsowiedie Vor=

schriftender§§.34 bis 36 derRechtsanwaltsordnungfindenentsprechendeAnwendung.

385.
Die Vorschriftender Civilprozeßordnungüber den Zeugenbeweis,über den

Beweis durchSachverständigeund über das Verfahrenbei der Abnahmevon Eiden
findenentsprechendeAnwendung. Über die Beeidigungeines Jeugen oder Sach=
verständigenentscheidetjedoch, unbeschadetder §. 393, 402 der Civilprozeß=
ordnung,das Ermessendes Gerichts.

Behufs der Glaubhaftmachungeiner thatsächlichenBehauptungkannein Be=
theiligterzur Versicherungan Eidesstattzugelassenwerden.

Wae
GerichtlicheVerfügungenwerdenmit der Bekanntmachungan denjenigen,für

welchensie ihremInhalte nachbestimmtsind, wirksam.
Die Bekanntmachungerfolgt, wenn mit ihr der Lauf einerFrist beginnt,

durchZustellungnachden für die Justellungvon AmtswegengeltendenVorschriften
derCivilprozeßordnung;durchdieLandesjustizverwaltungkannjedochfür Zustellungen
im Ausland eine einfachereArt der Justellungangeordnetwerden. In denjenigen
Fällen, in welchenmit der Bekanntmachungnicht der Lauf einerFrist beginnt,soll
in denAktenvermerktwerden,in welcherWeise, an welchemOrte und an welchem
Tage die Bekanntmachungzur Ausführung gebrachtist; durch die Landesfustiz=
verwaltungkannnäherbestimmtwerden,in welcherWeisein diesenFällen die Be=
kanntmachungzur Ausführunggebrachtwerdensoll.

Einem Anwesendenkanndie VerfügungzuProtokoll bekanntgemachtwerden.
Auf Verlangenist ihm eineAbschriftder Verfügungzu ertheilen.

S. 17.
Für die Berechnungder Fristen gelten die Vorschriftendes Bürgerlichen

Gesetzbuchs.
Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag oder allgemeinenFeiertag, so

endigt die Frist mit dem Ablaufe des nächstfolgendenWerktags.

8.18.
Erachtetdas Gericht eine von ihm erlasseneVerfügungnachträglichfür un=

gerechtfertigt,so ist es berechtigt,sie zu ändern; soweiteine Verfügungnur auf
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Antrag erlassenwerden kann und der Antrag zurückgewiesenworden ist, darf die
Aenderungnur auf Antrag erfolgen.

Zu der AenderungeinerVerfügung,die der sofortigenBeschwerdeunterliegt,
ist das Gerichtnicht befugt.

S. 19.
Gegen die Verfügungen des Gerichts erster Instanz findet das Rechtsmittel

der Beschwerdestatt.
Über die Beschwerdeentscheidetdas Landgericht.

8. 20.
Die Beschwerdesteht Jedem zu, dessenRecht durch die Verfügung beein=

tträchtigt ist. s
Soweit eineVerfügungnur auf Antrag erlassenwerdenkannund derAntrag

zurückgewiesenwordenist, stehtdie Beschwerdenur demAntragstellerzu.

S. 21.
Die Beschwerdekann bei demGerichte,dessenVerfügungangefochtenwird,

oderbei demBeschwerdegerichteingelegtwerden.
Die Einlegung erfolgt durchEinreichungeiner Beschwerdeschriftoder durch

ErklärungzumProtokolledesGerichtsschreibersdesjenigenGerichts, dessenVerfügung
angefochtenwird, oderdes Gerichtsschreibersdes Beschwerdegerichts.

25 w7(°22#
Die sofortigeBeschwerdeist binneneinerFrist von zwei Wocheneinzulegen.

Die Frist beginntmit demZeitpunkt, in welchemdie Verfügungdem Beschwerde=
führer bekanntgemachtworden ist.

Einem Beschwerdeführer,der ohne sein Verschuldenverhindert war, dieFrist
einzuhalten,ist auf Antrag von demBeschwerdegerichtedie Wiedereinsetzungin den
vorigenStand zu ertheilen,wenner die Beschwerdebinnenzwei Wochennachder
Beseitigungdes Hindernisseseinlegtund die Thatsachen,welchedieWiedereinsetzung
begründen,glaubhaftmacht. Eine Versäumungder Frist, die in dem Verschulden
einesVertreters ihren Grund hat, wird als eine unverschuldetenicht angesehen.
GegendieEntscheidungüber denAntrag findetdie sofortigeweitereBeschwerdestatt.
Nach dem Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumtenFrist an gerechnet,
kanndie Wiedereinsetzungnichtmehr beantragtwerden.

8.23.
Die Beschwerdekann auf neue Thatsachenund Beweise gestütztwerden.

S. 24.
Die Beschwerdehat nur dann aufschiebendeWirkung, wenn sie gegeneine

Verfügunggerichtetist, durchdie eineStrafe festgesetztwird.
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Oas Gericht, dessenVerfügungangefochtenwird, kann anordnen, daß die

Vollziehungauszusetzenist. -
Das Beschwerdegerichtkannvor der EntscheidungeineeinstweiligeAnordnung

erlassen;es kanninsbefondereanordnen,daß die Vollziehungder angefochtenenVer=
fügungauszusetzenist.

S. 25.
Die Entscheidungdes Beschwerdegerichtsist mit Gründen zuversehen.

S. 26.
Die Entscheidungdes Beschwerdegerichtswird in den Fällen, in welchendie

sofortigeweitereBeschwerdestattfindet,erst mit der Rechtskraftwirksam. Das Be=
schwerdegerichtkannjedochdie sofortigeWirksamkeitder Entscheidunganordnen.

S. 27.
GegendieEntscheidungdesBeschwerdegerichtsist dasRechtsmittelderweiteren

Beschwerdezulässig,wenndie Entscheidungauf einerVerletzungdes Gesetzesberuht.
Die Vorschriftender 88.550, 551, 561, 563 der Civilprozeßordnungfindenent=
sprechendeAnwendung.

S. 28.
Über die weitereBeschwerdeentscheidetdas Oberlandesgericht.
Will dasOberlandesgerichtbei derAuslegungeinerreichsgesetzlichenVorschrift,

welcheeine der im §. 1 bezeichnetenAngelegenheitenbetrifft, von der auf weitere
BeschwerdeergangenenEntscheidungeinesanderenOberlandesgerichts,falls aberüber
die RechtsfragebereitseineEntscheidungdesReichsgerichtsergangenist, vondieser
abweichen,so hat es die weitere Beschwerdeunter BegründungseinerRechts=
auffassungdemReichsgerichtevorzulegen. Der Beschlußüber dieVorlegungist dem
Beschwerdeführerbekanntzu machen.

In denFällen des Abs. 2 entscheidetüber die weitereBeschwerdedasReichs=
gericht.

S. 29.
Die weitereBeschwerdekannbei demGericht ersterInstanz, bei demLand=

gerichtoderbei demOberlandesgerichteingelegtwerden. Erfolgt dieEinlegungdurch
EinreichungeinerBeschwerdeschrift,somußdiesevon einemRechtsanwaltunterzeichnet
sein. Der JuziehungeinesRechtsanwaltsbedarfes nicht,wenndie Beschwerdevon
einerBehördeoder von einemNotar eingelegtwird, der in der Angelegenheitfür
denBeschwerdeführereinenAntrag bei demGerichtersterInstanz gestellthat.

Soweit eineVerfügungder sofortigenBeschwerdeunterliegt,findetauchgegen
die Entscheidungdes Beschwerdegerichtsdie sofortige weitere Beschwerdestatt.

Das GerichtersterInstanz und dasLandgerichtsind nicht befugt,derweiteren
Beschwerdeabzuhelfen.

Im Uebrigenfindendie Vorschriftenüber die BeschwerdeentsprechendeAn=
wendung.
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Die EntscheidungenüberBeschwerdenerfolgenbei denLanbhetihten46 eine
Civilkammer,bei denOberlandesgerichtenund bei dem Reichsgerichtedurcheinen
Civilsenat. Ist bei einem LandgerichteineKammerfür Handelssachengebildet,so
tritt für HandelssachendieseKammeran die Stelle der Civilkammer

Die Buscheifiesndes 137 des— fkärds zetsersche#ne
Anwendung.

s 31.
Zeugnisseüber die RechtskrafteinerVerfügungsind vondemGerichtsschreiber

9.— Instanz zu 26 «
§ 32 J

Ist eineVerfügung, durchdie Jemand die Fähigkeitoder die Befugnißzur
VornahmeeinesRechtsgeschäftsoder zur EntgegennahmeeinerWillenserklärunger—
langt, ungerechtfertigt,so hat, sofern nicht die Verfügung wegenMangels der sach—
lichenZuständigkeitdes Gerichtsunwirksamist, die Aufhebungder Verfügungauf
die Wirksamkeitder inzwischenvon ihm oder ihm gegenübervorgenommenenRechts=
geschäftekeinenEinfluß.

S. 33.
Soll in dengesetzlichzugelassenenFällen Jemand durchOrdnungsstrafenzur

BefolgungeinergerichtlichenAnordnungangehaltenwerden,so muß der Festsetzung
der Strafe eineAndrohungvorausgehen.Die einzelneStrafe darf denBetrag von
dreihundertMark nichtübersteigen.

S. 34.
Die Einsichtder GerichtsaktenkannJedem insoweitgestattetwerden,als er

ein berechtigtesInteresseglaubhaftmacht. Das Gleichegilt vonderErtheilungeiner
Abschrift; die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen.

Zweiter Abschnitt.

Vormundschaftssachen.

5. 35.
Für die demVormundschaftsgerichtobliegendenVerrichtungensind die Amts=

gerichtezuständig.
5 36.

Für die Vormundschaftist das Gericht zuständig, in dessenBezirkeder Mündel
zu der Zeit, zu welcherdie Anordnungder Vormundschafterforderlichwird, seinen

Wohnsitz oder in Ermangelungeines inländischenWohnsitzesseinenAfenthalt hat.
Wird die Anordnung einer Vormundschaftüber Geschwistererforderlich, die in den
BezirkenverschiedenerVormundschaftsgerichteihren Wohnsitzoder ihren Aufenthalt
haben,so ist, wenn für einender Mündel schoneineVormundschaftanhängigist,
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das für diesezuständigeGericht, anderenfallsdasjenigeGericht, in dessenBezirke
der jüngsteMündel seinenWohnsitzoderseinenAufenthalthat, für alle Geschwister
maßgebend.

Ist der Mündel ein Deutscherund hat er im Inlande weder Wohnsitznoch
Aufenthalt, so ist das Gericht zuständig, in dessenBezirke der Mündel seinen letzten
inländischenWohnsitzhatte. In Ermangelungeines solchenWohnsitzeswird das
zuständigeGericht, falls der Mündel einemBundesstaatangehört,von der Landes=
justizverwaltung,anderenfallsvon demReichskanzlerbestimmt.

Für die Vormundschaftüber einen Minderjährigen, dessenFamilienstand nicht
zu ermittelnist, ist das Gerichtzuständig)in dessenBezirkeder Minderjährigeauf=
gefundenwurde.

5. 37,
Soll Jemandnach§. 1909 desBürgerlichenGesetzbuchseinenPflegererhalten,

so ist, wenn bei einem inländischenGericht eine Vormundschaft über ihn anhängig
ist, für die MflegschaftdiesesGerichtzuständig. Im Uebrigenfindenauf diePfleg=

schaft die Vorschriften des §. 36 Anwendung. «
Für die Pflegschaft über einen Ausländer, für den bei einem inländischen

Gericht eine Vormundschaftnicht anhängig ist und der im Inlande weder Wohnsitz
nochAufenthalthat, ist das Gerichtzuständig)in dessenBezirkedas Bedürfnißder
Fürsorgehervortritt.

F. 38.
Auf die Juständigkeitfür die Pflegschaftüber einenGebrechlichenfindendie

Vorschriften des §. 36 Abs. 1, 2 und des §F.37 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

r. 29.
Für diePflegschaftüber einenAbwesendenist dasGerichtzuständig,in dessen

Bezirkeder AbwesendeseinenWohnsitzhat.
Hat der Abwesendeim Inlande keinenWohnsitz, so finden die Vorschriften

des §. 36 Abs.2 und des §. 37 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

S. 40.
Für die Mlegschaftüber eineLeibesfruchtist das Gericht zuständig,welches

für die Vormundschaftzuständigsein würde, falls dasKind zu derZeit, zu welcher
das Bedürfnißder Fürsorgehervortritt, geborenwäre.

S. 41.
Wird im Falle des §. 1913 des BürgerlichenGesetzbuchsdie Anordnungeiner

Plegschaftfür denbei einerAngelegenheitBetheiligtenerforderlich,so ist dasGericht
zuständig)in dessenBezirkedas Bedürfniß der Fürsorgehervortritt.

S. 42.
Für die Pflegschaftzum Zweckeder VerwaltungundVerwendungeinesdurch

öffentlicheSammlung zusammengebrachtenVermögensist das Gerichtdes Ortes zu=
ständig,an welchembisherdie Verwaltunggeführtwurde.
Reichs-Gesetzbl.1898. 114
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S. 43.
Die Juständigkeitfür eineVerrichtungdes Vormundschaftsgerichts,die nicht

eine Vormundschaftoder eineflegschaft betrifft, bestimmtsich, soweit sich nicht aus
dem Gesetzein Anderes ergiebt, nach den Vorschriften des §. 36 Abs. 1, 2; maß=
gebendist für jedeeinzelneAngelegenheitder Jeitpunkt, in welchemdasGerichtmit
ihr befaßtwird.

Ist für die Person, in Ansehungderen die Verrichtung des Vormundschafts=
gerichtserforderlichwird, eineVormundschaftodereinePflegschaftanhängigoder ist
der Mutter, unter derenelterlicherGewalt sie steht, ein Beistand bestellt, so ist
dasGerichtzuständig,bei welchemdieVormundschaft,PflegschaftoderBeistandschaft
anhängigist.

S. 44.
Für die in den§§ 1665,)1846 desBürgerlichenGesetzbuchsundim Artikel23

Abs. 2 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchebezeichnetenMaßregeln
ist auchdasGerichtzuständig,in dessenBezirkedas Bedürfniß derFürsorgehervor=
tritt. Das Gericht soll, wenn eine Vormundschaft,Pflegschaft oder Beistandschaft
anhängigist, von denangeordnetenMaßregelndem nach§. 43 Abs. 2 zuständigen
GerichteMittheilung machen.

8. 45.
Wird in einer Angelegenheit,welchedie persönlichenRechtsbeziehungender

Ehegattenzu einanderoder das ehelicheGüterrechtbetrifft, eine Verrichtungdes
Vormundschaftsgerichtserforderlich,so ist das Gericht zuständig,in dessenBezirke
der Mann seinenWohnsitzoder in ErmangelungeinesinländischenWohnsitzesseinen
Aufenthalthat.

Ist der Mann ein Deutscherund hat er im Inlande wederWohnsitznoch
Aufenthalt, so finden die Vorschriftendes §. 36 Abs. 2 entsprechendeAnwendung.

Hat der Mann die Reichsangehörigkeitverloren, die Frau sie aberbehalten,
so ist, wenn der Mann im Inlande wederWohnsitznochAufenthalt hat, das
Gericht zuständig,in dessenBezirkedie Frau ihren Wohnsitzoder in Ermangelung
eines inländischen Wohnsitzes ihren Aufenthalt hat; hat sie im Inlande weder
WohnsitznochAufenthalt, so findendie Vorschriftendes §. 36 Abs.2 entsprechende
Anwendung.

Für die Juständigkeitist in AnsehungjedereinzelnenAngelegenheitder Zeit=
punktmaßgebend,in welchemdas Gerichtmit ihr befaßtwird.

S.46.
Das Vormundschaftsgerichtkann die Vormundschaftaus wichtigenGründen

an ein anderesVormundschaftsgerichtabgeben,wennsichdieseszur Übernahmeder
Vormundschaftbereit erklärt) nach der Bestellungdes Vormundesist jedochdessen
Zustimmung erforderlich.

Einigen sich die Gerichtenicht oder verweigertder Vormund oder, wenn
mehrereVormünderdieVormundschaftgemeinschaftlichführen, einervon ihnenseine
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Zustimmung,so entscheidetdas gemeinschaftlicheobereGericht. Eine AnfechtungderEntscheidungfindetnicht statt.
DieseVorschriftenfinden auf die Mlegschaftund die im §. 43 bezeichnetenAngelegenheitenentsprechendeAnwendung.

P.47.
Ist über einenDeutschen,der im Auslande seinenWohnsitzoder Aufenthalthat, die nach den Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchserforderlicheVormund=schaftim Ausland angeordnet,so kanndieAnordnungderVormundschaftim Inlandunterbleiben,wenndies im Interessedes Mündels liegt.
Hat ein Deutscher, über den im Inland eine Vormundschaftangeordnetist,im AuslandeseinenWohnsitzoderAufenthalt,so kanndasGericht, beiwelchemdieVormundschaftanhängigist, sie an denausländischenStaat abgeben,wenndies imInteressedes Mündels liegt, der Vormund seineZustimmungertheiltund der aus=ländischeStaat sich zur Übernahme bereit erklärt. Verweigert der Vormund oder,wenn mehrereVormünder die Vormundschaftgemeinschaftlichführen, einer von ihnenseineZustimmung,so entscheidetan Stelle desGerichts,bei welchemdieVormund=schaftanhängigist, das im InstanzenzugevorgeordneteGericht. Eine Anfechtungder Entscheidungfindetnicht statt.
Diese Vorschriftengeltenauchfür die Mlegschaft.

ß.48.
Wird bei einemStandesbeamtender Tod einer Person, die ein minder=jähriges Kind hinterlassenhat, oder die Geburt eines ehelichenKindes nach demTode des Vaters oder die Geburt eines unehelichenKindes oder die Auffindungeines Minderjährigen,dessenFamilienstandnicht zu ermitteln ist, angezeigtoderwird vor einemStandesbeamtenvon einer Frau, die ein minderjährigesehelichesKind hat, eineEhe geschlossen,so hat der StandesbeamtehiervondemVormund=schaftsgerichtAnzeigezu machen.

S. 49.
Erlangt der Gemeindewaisenrathvon einem Falle Kenntniß, in welchemeinVormund, ein Gegenvormundoder ein Mleger zu bestellenist, so hat er dem Vor=mundschaftsgerichtAnzeigezu machen. Jugleich soll er die Person vorschlagen,diesichzum Vormunde,Gegenvormundoder Mleger eignet.

z.50.
Wird dieAnordnungeinerVormundschaftoder einerPflegschaftin FolgeeinesgerichtlichenVerfahrenserforderlich,so hat das Gericht das zuständigeVormund=schaftsgerichthiervonzu benachrichtigen.

S. 51.
Eine Verfügung,durch die von demVormundschaftsgerichtefestgestelltwird,daß der Vater oder die Mutter auf längereZeit an der Ausübungder elterlichen

114“
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Gewalt thatsächlichverhindertist, tritt mit der Bestellungdes Vormundesin
Wirksamkeit;hat jedochwährend der Verhinderungdes Vaters die Mutter die
elterlicheGewalt auszuüben,so wird dieVerfügungmit derBekanntmachungan die
Mutter wirksam.

Eine Verfügung, durch die von dem Vormundschaftsgerichtefestgestellt
wird, daß der Grund für das Ruhen der elterlichenGewalt des Vaters oder der
Mutter nichtmehr besteht,wird mit derBekanntmachungan denVater oderan die
Mutter wirksam.

g. 52.
Eine Verfügung, durchdie ein Volljähriger unter vorläufigeVormundschaft

gestelltwird, tritt, wenn die EntmündigungwegenGeisteskrankheitbeantragtist,
mit der Bestellungdes Vormundes,wenndie EntmündigungwegenGeistesschwäche,
wegenVerschwendungoder wegenTrunksuchtbeantragt ist, mit der Bekanntmachung
an den zu Entmündigenden, eine Verfügung, durch die eine vorläufige Vormund=
schaft aufgehobenwird) tritt mit der Bekanntmachungan den Mündel in Wirk.=
samkeit.

S. 53.
Eine Verfügung,durchdie auf Antrag dieErmächtigungoderdieZustimmung

eines Anderen zu einemRechtsgeschäftersetztoder dem Manne die im §. 1358
Abs. 1 des BürgerlichenGesetzbuchsvorgeseheneErmächtigungzurKündigungertheilt
oder durchwelchedie Beschränkungoder die Ausschließungder nach§. 1357 des
BürgerlichenGesetzbuchsder Frau zustehendenRechteaufgehobenwird, tritt erst

mit der Rechtskraft in Wirksamkeit. Das Gleiche gilt von einer Verfügung, durch
die auf Antrag des Kindes die Justimmungder Mutter zur Ehelichkeitserklärung
ihres Kindes ersetztwird.

Bei Gefahr im Verzugekanndas Gerichtdie sofortigeWirksamkeitder Ver=
fügung anordnen. Die Verfügung tritt mit der Bekanntmachungan den Antrag=
stellerin Wirksamkeit.

F. 54.
Liegen nach dem Ermessendes Vormundschaftsgerichtsdie Voraussetzungen

vor, unter denender Vormund, der Bfleger oder der Beistandzur Sicherheits=
leistungangehaltenwerdenkann, so ist das Gericht befugt, das Grundbuchamt
um die Eintragung einer Sicherungshypothekan Grundstückendes Vormundes,
des Pflegers oder des Beistandeszu ersuchen.Der Vormund, der Mfflegeroder
der Beistandsoll soweitthunlichvorher gehörtwerden. Die Hypothekentstehtmit
der Eintragung.

Diese Vorschriftenfindenauf die EintragungeinesPfandrechtsan einemim
SchiffsregistereingetragenenSchiffe entsprechendeAnwendung. "

z.55.
Eine Verfügung, durchwelchedie Genehmigungzu einemRechtsgeschäfter—

theilt oder verweigertwird, kann von demVormundschaftsgerichtinsoweitnichtmehr
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geändertwerden, als die Genehmigungoder deren VerweigerungeinemOritten
gegenüberwirksamgewordenist.

Eine Verfügung, durch welchedie Zustimmung zu einerEhelichkeitserklärung
ersetztwird, kann nicht mehr geändertwerden, wenn die Ehelichkeitserklärung
erfolgtist.

8. 56.
Die Volljährigkeitserklärungsoll nur auf Antrag des Minderjährigenoder

desjenigengesetzlichenVertreters des Minderjährigenerfolgen, welchemdie Sorge
für die Person zusteht.

Die Verfügung)durchwelcheder Minderjährigefür volljährig erklärt wird,
tritt erstmit der Rechtskraftin Wirksamkeit. 1

857.
Die Beschwerdesteht,unbeschadetder Vorschriftendes §. 20, zu:
1. gegeneine Verfügung, durchwelchedie AnordnungeinerVormundschaft

abgelehntoder eineVormundschaftaufgehobenwird, Jedem, der ein recht=
lichesInteressean der Aenderungder Verfügunghat, sowie dem Ehe=
gatten,denVerwandtenund Verschwägertendes Mündels6 es sei denn,
daß die VerfügungeinevorläufigeVormundschaftbetrifft

2. gegeneine Verfügung, durch welchedie Anordnung einer vorläufigen
Vormundschaftabgelehntoder einesolcheVormundschaftaufgehobenwird,
denjenigen,welchedenAntrag auf Entmündigungzu stellenberechtigtsind;

3. gegeneineVerfügung,durchwelchedie AnordnungeinerPflegschaftab=
gelehntodereinePflegschaftaufgehobenwird, Jedemb der ein rechtliches
Interessean der Aenderungder Verfügung hat, in den Fällen derSS.1909, 1910 des BürgerlichenGesetzbuchsauchdemEhegattensowie
denVerwandtenund VerschwägertendesMlegebefohlenen;dieseVorschrift
gilt jedochim Falle des §. 1910 nur dann, wenneineVerständigung
mit demBflegebefohlenennichtmöglichist;

4. gegeneine Verfügung, durch welchedie EinsetzungeinesFamilienraths
abgelehntoder der Familienrath aufgehobenwird, demEhegattensowie
den Verwandten undVerschwägertendes Mündels ;

5. gegeneine Verfügung, durchdie in denFällen des S. 1687 Nr. 1, 3
des BürgerlichenGesetzbuchsdie Bestellungeines Beistandesder Mutter
abgelehntoderdie Bestellungaufgehobenwird" demEhegattensowieden
Verwandtenund Verschwägertendes Kindes;

6. gegeneine Verfügung, durchdie ein Antrag des Gegenvormundesoder
des Beistandeszurückgewiesenwird, gegendengesetzlichenVertreterwegen
pflichtwidrigenVerhaltenseinzuschreitenoderdenVormundoderdenMleger
aus einemderim §. 1886 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenGründe
zu entlassen,demAntragsteller)
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7. gegeneine Verfügung, durchdie dem Vormund oder dem Pfleger eine
Vergütungbewilligt wird, demGegenvormunde;

8. gegeneine Verfügung, durch welchedie Anordnungeiner der in den
88. 1665 bis 1667 des BürgerlichenGesetzbuchsvorgesehenenMaßregeln
abgelehntoder eine solcheMaßregel aufgehobenwird, den Verwandten
und Verschwägertendes Kindes;

9. gegeneineVerfügung,die eineEntscheidungüber einedieSorge für die
Person des Kindes oder des Mündels betreffendeAngelegenheitenthält,
Jedem, der ein berechtigtesInteressehat, diese Angelegenheitwahr=
zunehmen. «

Die Vorschrift des Abs. 1 Nr. 9 findet auf die sofortigeBeschwerdekeine
Anwendung.

S. 58.
Führen mehrereVormünderoderPfleger die Vormundschaftoder die Pfleg=

schaftgemeinschaftlich,so kannjedervon ihnen für denMündel dasBeschwerderecht
selbständigausüben.

Diese Vorschrift findet in denFällen der 5§.1629, 1798 des Bürgerlichen
GesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

z. 59.
Ein unter elterlicherGewalt stehendesKind oder ein unter Vormundschaft

stehenderMündel kannin allen seinePerson betreffendenAngelegenheitenohneMit=
wirkung seines gesetzlichenVertreters das Beschwerderechtausüben. Das Gleiche
gilt in Angelegenheiten,in denenderMündel vor einerEntscheidungdesVormundschafts=
gerichtsgehörtwerdensoll.

Diese Vorschriftenfinden auf Personen, die geschäftsunfähigsind odernicht
das vierzehnteLebensjahrvollendethaben,)keineAnwendung.

S. 60.
Die sofortigeBeschwerdefindetstatt:
1. gegeneine Verfügung, durch die ein als Vormund, Bffleger,Gegen=

vormund, Beistand oder Mitglied des Familienraths Berufener über=
gangenwird; «

2. gegeneineVerfügung, durchwelchedie Weigerung,eineVormundschaft,
Pflegschaft,GegenvormundschaftoderBeistandschaftzuübernehmen,zurück=
gewiesenwird;

3. gegeneineVerfügung, durchdie ein Vormund, Pfleger, Gegenvormund
oderBeistandgegenseinenWillen entlassenwird;

4. gegeneine Verfügung, durchdie der Familienrath aufgehobenoder ein
Mitglied des FamilienrathsgegenseinenWillen entlassenwird;

5. gegeneineVerfügung,durchdie ein Volljähriger unter vorläufigeVor=
mundschaftgestelltwird;

6. gegenVerfügungen,die erstmit der Rechtskraftwirksamwerden.
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Die Frist beginntin den Fällen des Abs.1 Nr. 1 mit demZeitpunkt, in
welchemder Beschwerdeführervon seinerÜbergehungKenntniß erlangt, im Falle
derAufhebungdesFamilienrathsmit demJeitpunkt, in welchemdasVormundschafts=
gerichtdie bisherigenMitglieder von der Aufhebungin Kenntnißsetzt.

S.61.
Wird eine Verfügung, durch die ein Volljähriger unter vorläufige Vormund=

schaftgestelltist, von dem Beschwerdegerichtaufgehoben,so kann die Wirksamkeit
der von oder gegenüberdemVolljährigen vorgenommenenRechtsgeschäftenicht auf
Grund der aufgehobenenVerfügungin Frage gestelltwerden.

P.62.
Soweit eineVerfügungnach§. 55 von demVormundschaftsgerichtenichtmehr

geändertwerdenkann, ist auchdas Beschwerdegerichtnicht berechtigt,sie zu ändern.

. 63.
Auf die weitereBeschwerdefindendie Vorschriftender §§.57 bis 62 ent=

sprechendeAnwendung.

8. 64.
Gegen eine Verfügung, durchdie über die Entlassungeines Mitglieds des

Familienrathsvon demGerichte,welchesdemVormundschaftsgerichtim Instanzen=
zugevorgeordnetist, entschiedenwird, findetdieBeschwerdean dasOberlandesgericht
statt. Die weitereBeschwerdeist ausgeschlossen.

Dritter Abschnitt.
Annahmean Kindesstatt.

S. 65.
Die Bestätigungdes Vertrags, durch welchenJemand an Kindesstattan=

genommenoder das durchdie Annahmean KindesstattbegründeteRechtsverhältniß
wiederaufgehobenwird, gehörtzur Juständigkeitder Amtsgerichte.

g.66.
Für dieBestätigungist dasGerichtzuständig,in dessenBezirkederAnnehmende

zu der Jeit, zu welcherder Antrag auf BestätigungeingereichtodernachMaßgabe
des §. 1753 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchsdas Gericht oder der Notar mit
derEinreichungbetrautwird, seinenWohnsitzoder in Ermangelungeinesinländischen
WohnsitzesseinenAufenthalthat.

Ist der Annehmendeein Deutscherund hat er im Inlande weder Wohnsitz
noch Aufenthalt, so ist das Gericht zuständig,in dessenBezirkeder Annehmende
seinenletzteninländischenWohnsitzhatte. In ErmangelungeinessolchenWohnsitzes
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wird das zuständigeGericht, falls der AnnehmendeeinemBundesstaatangehört,
von der Landesjustizverwaltung,anderenfallsvon demReichskanzlerbestimmt.

S.67.
Der Beschluß,durchden dieBestätigungertheiltwird, tritt mit derBekannt=

machungan den Annehmendenin Wirksamkeit.
Ist die BestätigungnochnachdemTode des Annehmendenzulässig,so tritt

der Beschluß, unbeschadetder Vorschriften des §. 1753 Abs 3 und des S. 1770
des BürgerlichenGesetzbuchs,mit der Bekanntmachungan das Kind inWurksamkeit;
wird nach dem Tode des Kindes das zwischenden übrigen Betheiligten bestehende
Rechtsverhältnißdurch Vertrag aufgehoben,so tritt der Beschluß, durch welchendie
AufhebungnachdemTode desAnnehmendenbestätigtwird, mit derBekanntmachung
an die übrigen Betheiligten in Wirksamkeit.

Das Gerichtist zu einerAenderungdes Beschlussesnicht befugt.

. 68.
GegendenBeschluß,durchwelchendie Bestätigungertheiltwird, findetkein

Rechtsmittelstatt.
Gegen denBeschluß,durchwelchendie Bestätigungversagtwird, findet die

sofortige Beschwerdestatt. Die Beschwerdesteht jedem der Vertragschließendenzu,
auch wenn der Antrag auf Bestätigung von ihm nicht gestelltwar. Die Vorschriften
des §. 22 Abs. 2, des §. 24 Abs. 3 und des §. 26 Satz 2 findenkeineAnwendung.

Vierter Abschnitt.
Personenstand.

S. 69.
Für die nachdemGesetzüber die Beurkundungdes Personenstandesund die

Eheschließungvom6 Februar1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 23) demGerichtersterInstanz
obliegendenVerrichtungensind die Amtsgerichtezuständig.

S. 70.
GegeneineVerfügung,durchdie angeordnetwird, daß eineEintragungin

demStandesregisterzu berichtigenist, findet die sofortigeBeschwerdestatt. Die
Verfügungtritt erstmit der Rechtskraftin Wirksamkeit.

5. 71.
Sind Vorgänge, die auf Antrag eines Betheiligtenin demStandesregister

am Rande einerEintragungzu vermerkensind, von einemNotar beurkundet,so gilt
dieserals ermächtigt,im Namen des Betheiligten,dessenErklärung beurkundetist,
die Eintragungdes Vermerkesin das Standesregisterzu beantragen.
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Fünfter Abschnitt.

Nachlaß=und Theilungssachen.

8.72.
Für die demNachlaßgerichtobliegendenVerrichtungensind die Amtsgerichte

zuständig.

§.73.
Die örtlicheZuständigkeitbestimmtsichnachdemWohnsitze,denderErblasser

zur Zeit des Erbfalls hatte; in Ermangelungeines inländischenWohnsitzesist das
Gericht zuständig,in dessenBezirke der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen
Aufenthalt hatte.

Ist derErblassereinDeutscherund hatteer zur Zeit desErbfalls im Inlande
wederWohnsitznochAufenthalt, so ist das Gerichtzuständig,in dessenBezirkeder
ErblasserseinenletzteninländischenWohnsitzhatte. In Ermangelungeines solchen
Wohnsitzeswird das zuständigeAmtsgericht,falls derErblasserzurZeit desErbfalls
einemBundesstaatangehörte,von der Landesjustizverwaltung,anderenfallsvon dem
Reichskanzlerbestimmt.

Ist derErblassereinAusländerundhatteer zurZeit desErbfalls im Inlande
wederWohnsitznochAufenthalt,so ist jedesGericht,in dessenBezirkesichNachlaß=
gegenständebefinden,in Ansehungaller im Inlande befindlichenNachlaßgegenstände
zuständig.Die Vorschriftendes §. 2369 Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchsfinden
Anwendung. -

S. 74.
Für die Sicherungdes Nachlassesist jedes Amtsgerichtzuständig,in dessen

Bezirke das Bedürfniß der Fürsorgehervortritt. Das Gericht soll von den an=
geordnetenMaßregelndemnach§. 73 zuständigenNachlaßgerichteMittheilungmachen.

P.75.
Auf dieNachlaßpflegschaftfindendie für VormundschaftssachengeltendenVor=

schriftendiesesGesetzesAnwendung. Unberührtbleiben die Vorschriftenüber die
ZuständigkeitdesNachlaßgerichts;das NachlaßgerichtkannjedochdiePflegschaftnach
Maßgabedes §. 46 an ein anderesNachlaßgerichtabgeben.

S.76.
GegeneineVerfügung,durchdiedemAntragedesErben,dieNachlaßverwaltung

anzuordnen,stattgegebenwird, ist die Beschwerdeunzulässig.
GegeneineVerfügung,durchdie demAntrag eines Nachlaßgläubigers,die

Nachlaßverwaltunganzuordnen,stattgegebenwird, findetdiesofortigeBeschwerdestatt.
Die Beschwerdestehtnur demErben,beiMiterbenjedemErben,sowiedemTestaments=
vollstreckerzu, welcherzur Verwaltungdes Nachlassesberechtigtist.

Reichs=Gesetzbl.1898. 115
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§"’7
GegeneineVerfügung,durchdie demErben eineInventarfristbestimmtwird,

findetdie sofortigeBeschwertestatt.
Das Gleichegilt von einerVerfügung, durchdie über die Bestimmungeiner

neuenInventarfristoderüber denAntrag desErben, dieInventarfristzuverlängern,
entschiedenwird.

In den Fällen der Abf. 1 2 beginntdie Frist zur Einlegung derBeschwerde
für jedenNachlaßgläubigermit demZeitpunkt,in welchemdieVerfügungdemjenigen
Nachlaßgläubigerbekanntgemachtwird, welcherdenAntrag auf diess der
Inventarfristgestellthat.

S. 78.
Hat das Nachlaßgerichtnach§. 1964 des BürgerlichenGesetzbuchsfestgestellt,

daß ein andererErbe als der Fiskus nicht vorhandenist, so stehtdie Einsichtder
dieserFeststellungvorausgegangenenErmittelungenJedem zu, der ein berechtigtes
Interesseglaubhaftmacht. Das Gleiche gilt von der Einsicht einer Verfügung,
welchedie BestimmungeinerInventarfrist oder die Ernennungoder die Entlassung
einesTestamentsvollstreckersbetrifft, einesProtokolls über die Leistungdes im§. 79
bezeichnetenEides sowie von der Einsicht eines Erbscheinsund eines der in den
Ss. 1507, 2368 des BürgerlichenGesetzbuchsund den§§. 37, 38 der Grundbuch=
ordnungvorgesehenengerichtlichenJeugnisse.

Von den Schriftstücken,derenEinsichtgestattetist, kann eine Abschriftge=
fordert werden;die Abschriftist auf Verlangenzu beglaubigen.

S. 79.
Verlangt ein Nachlaßgläubigervon demErben die Leistungdes im F. 2006

des Bürgerlichen GesetzbuchsvorgesehenenOffenbarungseids,so kann die Bestimmung
desTermins zur LeistungdesEides sowohlvon demNachlaßgläubigerals von dem
Erben beantragtwerden. Ju demTerminesind beideTheile zu laden. Die An=
wesenheitdes Gläubigersist nicht erforderlich.

8. 80.
Sicen eineFesztunnt durchdie nachdenIs. 2151, 2153bis 2155,2192,

2193 und dem§. 2198 Abs. 2 des BürgerlichenGesebuchsdemBeschwerteneder
einemDritten eine Frist zur Erklärung bestimmtwird, findet die sofortigeBe=
schwerdestatt.

S. 81.
Gegen eineVerfügung, durch die von dem Nachlaßgerichtein Testaments=

vollstreckerernanntoder einemzum TestamentsvollstreckerErnannteneine Frist zur
Erklärung über die Annahmedes Amtes bestimmtwird) findet die sofortigeBe=
schwerdestatt.

Das Gleichegilt von einer Verfügung, durchdie einTestamentsvollltreck
gegenseinenWillen entlassenwird.
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Hält dasGerichtvor derVerhandlungmit denBetheiligteneineweitereAuf=
klärung für angemessen,so hat es den Antragstellerzur Ergänzungdes Antrags,
insbesonderezur Angabeder den einzelnenBetheiligtenin Ansehungdes Nachlasses
zustehendenAnsprüche,zu veranlassen.Es kann dem Antragstellerauch die Be=
schaffungder Unterlagenaufgeben.

S.88.
Einem abwesendenBetheiligtenkann, wenndieVoraussetzungender Abwesen=

heitspflegschaftvorliegenund einePflegschaftüber ihn nicht bereitsanhängigist,
für das Auseinandersetzungsverfahrenvon dem Nachlaßgerichtein fleger bestellt
werden. Für diePflegschafttritt an dieStelle desVormundschaftsgerichtsdasNach=
laßgericht.

S. 89.
Das Gericht hat denAntragstellerund die übrigenBetheiligten)dieseunter

Mittheilung des Antrags, zu einemVerhandlungsterminezu laden. Die Ladung
durch öffentlicheJustellung ist unzulässig. Die Ladung soll denHinweis darauf
enthalten,daß ungeachtetdes AusbleibenseinesBetheiligtenüber die Auseinander=
setzungverhandeltwerdenwürdeund daß, falls der Termin vertagtoderein neuer
Termin zur Fortsetzungder Verhandlunganberaumtwerdensollte, die Ladungzu
demneuenTermin unterbleibenkönne. Sind Unterlagenfür dieAuseinandersetzung
vorhanden,so ist in der Ladungzu bemerken,daß die Unterlagenauf derGerichts=
schreibereieingesehenwerdenkönnen.

z.90.
Die Frist zwischenderLadungund demTerminemuß mindestenszweiWochen

betragen.
Diese Vorschriftfindetauf eineVertagungsowieauf einenTermin zurFort=

setzungder VerhandlungkeineAnwendung. In diesenFällen kanndie Ladungder
zu dem früherenTermine geladenenBetheiligtendurchdie Verkündungdes neuen
Termins ersetztwerden.

F. 91.
Treffen die erschienenenBetheiligtenvor der AuseinandersetzungeineVerein=

barung über vorbereitendeMaßregeln, insbesondereüber die Art derTheilung, so
hat das Gerichtdie Vereinbarungzu beurkunden.Das Gleichegilt, wenn nur ein
Betheiligtererschienenist, in Ansehungder von diesemgemachtenVorschläge.

Sind die Betheiligtensämmtlicherschienen,so hat dasGerichtdie von ihnen
getroffeneVereinbarungzu bestätigen.Dasselbegilt, wenn die nicht erschienenen
BetheiligtenihreZustimmungzu gerichtlichemProtokoll oder in eineröffentlichbe=
glaubigtenUrkundeertheilen.

Ist ein Betheiligternicht erschienen,so hat dasGericht, soferner nichtnach
Abs. 2 Satz 2 zugestimmthat, ihm denInhalt der Urkunde,soweitdieserihn be=
trifft, bekanntzu machenund ihn gleichzeitigzu benachrichtigen,daß er die Urkunde
auf der Gerichtsschreibereieinsehenund eine Abschriftder Urkundefordernkönne.
Die Bekanntmachungmuß denHinweis darauf enthalten,daß, wennderBetheiligte
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nicht innerhalbeinervon demGerichtezu bestimmendenFrist dieAnberaumungeines
neuen Termins beantrageoder wenn er in dem neuen Termine nicht erscheine,sein
Einverständnißmit demInhalte derUrkundeangenommenwerdenwürde. Beantragt
der Betheiligterechtzeitigdie AnberaumungeinesneuenTermins und erscheinter in
diesemTermine, so ist die Verhandlungfortzusetzen.Anderenfallshat das Gericht
die Vereinbarungzu bestätigen.

.. 92.
War im Falle des §. 91 der Betheiligteohnesein Verschuldenverhindert,

die AnberaumungeinesneuenTermins rechtzeitigzu beantragenoder in demneuen
Terminezu erscheinen,so ist ihm auf Antrag von demGerichtedieWiedereinsetzung
in denvorigenStand zu ertheilen,wenner binnenzwei Wochennachder Beseiti=
gung des Hindernissesdie AnberaumungeinesneuenTermins beantragtund die
Thatsachen,welchedie Wiedereinsetzungbegründen,glaubhaftmacht. Eine Ver=
säumung,die in demVerschuldeneinesVertretersihren Grund hat, wird als eine
unverschuldetenicht angesehen.Nach demAblauf einesJahres, von demEnde der
versäumtenFrist an gerechnet,kanndieWiedereinsetzungnichtmehrbeantragtwerden.

K.93.
Sobald nachLagederSachedieAuseinandersetzungstattfindenkann, hat das

GerichteinenAuseinandersetzungsplananzufertigen.Sind dieerschienenenBetheiligten
mit demInhalte des Planes einverstanden,so hat das Gericht die Auseinander=
setzungzu beurkunden.Sind dieBetheiligtensämmtlicherschienen,sohat dasGericht
die Auseinandersetzungzu bestätigen;dasselbegilt, wenndie nicht erschienenenBe=
theiligtenihre Zustimmungzu gerichtlichemProtokoll oder in einer öffentlichbe=
glaubigtenUrkundeertheilen.

Ist ein Betheiligternicht erschienen,so hat das Gerichtnach§. 91 Abf. 3
zu verfahren.Die Vorschriftendes§. 92 findenentsprechendeAnwendung.

K.94.
Ist vereinbart,daß eineVertheilungdurchdas Loos geschehensoll, so wird

das Loos, sofernnicht ein Anderes bestimmtist, für die nicht erschienenenBe=
theiligtenvon einemdurchdas Gerichtzu bestellendenVertretergezogen.

S.95.
Ergebensichbei denVerhandlungenStreitpunkte,so ist einProtokoll darüber

aufzunehmenund das Verfahren bis zur Erledigung der Streitpunkteauszusetzen.
Soweit bezüglichder unstreitigenPunkte die AufnahmeeinerUrkundeausführbar
ist, hat das Gerichtnachden§§.91, 93 zu verfahren.

S.96.
Gegen denBeschluß,durch welcheneine vorgängigeVereinbarungoder eine

Auseinandersetzungbestätigt,sowiegegendenBeschluß,durchwelchenüber den An=
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trag auf Wiedereinsetzungin denvorigenStand entschiedenwird, findetdiesofortige
Beschwerdestatt. Die BeschwerdegegendenBestätigungsbeschlußkannnur darauf
gegründetwerden,daß die Vorschriftenüber das Verfahrennicht beobachtetseien.·

§.97.·
Eine vorgängigeVereinbarungsowie eine Auseinandersetzungist nach dem

Eintritte der Rechtskraftdes Bestätigungsbeschlussesfür alle Betheiligtenin gleicher
Weiseverbindlichwie einevertragsmäßigeVereinbarungoderAuseinandersetzung.

Bedarf ein Betheiligter zur Vereinbarungoder zur Auseinandersetzungder
Genehmigungdes Vormundschaftsgerichts,so ist, wenn er im Inlande keinenVor=
mund, Mleger oderBeistand hat, für die Ertheilung oder die Verweigerungder
Genehmigungan Stelle des Vormundschaftsgerichtsdas Nachlaßgerichtzuständig.

. 98.
Aus einervorgängigenVereinbarungsowieaus einerAuseinandersetzungfindet

nachdemEintritte derRechtskraftdesBestätigungsbeschlussesdieIwangsvollstreckung
statt. Die Vorschriftender 8§. 795, 797 der Civilprozeßordnungfinden An=
wendung. "··

§.99.
Nach der BeendigungeinerehelichenGütergemeinschaftodereinerfortgesetzten

Gütergemeinschaftfinden auf die Auseinandersetzungin AnsehungdesGesammtguts
die Vorschriftender §§.86 bis 98 entsprechendeAnwendung.

Jür die Auseinandersetzungist, falls ein Antheil an demGesammtgutezu
einemNachlassegehört,das Amtsgerichtzuständig,welchesfürdie Auseinander=
setzungin AnsehungdesNachlasseszuständigist. Im Uebrigenist dasAmtsgericht
zuständig,in dessenBezirkeder Ehemannoderbei fortgesetzterGütergemeinschaftder
überlebendeChegattezur Jeit der Beendigungder GütergemeinschaftseinenWohnsitz
oder in Ermangelungeines inländischenWohnsitzesseinenAufenthalthatte. Hatte
der Ehemamnoder der Chegattezu der bezeichnetenJeit im Inlande wederWohnsitz
noch Aufenthalt, so finden die Vorschriftendes §. 73 Abfs.2 entsprechendeAn=
wendung.

Sechster Abschnitt.

Schiffspfandrecht.

S. 100.
In Ansehungeines Pfandrechtsan einem im Schiffsregistereingetragenen

Schiffe soll, soweit nicht das Gesetzein Anderesvorschreibt,eineEintragungnur
auf Antrag erfolgen. Der Zeitpunkt, in welchemder Antrag bei der Register=
behördeeingeht,soll auf demAntragegenauvermerktwerden.

Antragsberechtigtist Jeder, dessenRecht von der Eintragungbetroffenwird
oderzu dessenGunstendie Eintragung erfolgensoll. Die Vorschriftender §s. 14
bis 18 derGrundbuchordnungfindenentsprechendeAnwendung.« ·
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Andere Voraussetzungender Eintragung bedürfen,soweit sie nicht bei der
Registerbehördeoffenkundigsind, des Nachweisesdurch öffentlicheUrkunden. Die
Vorschriftender88.33 bis 38 derGrundbuchordnungfindenentsprechendeAnwendung.

8.108.
Für denEintragungsantragsowiefür dieVollmachtzurStellungeinessolchen

geltendie Vorschriftendes §. 107 Abs.1 nur, wenndurchdenAntrag zugleicheine
zu der EintragungerforderlicheErklärungersetztwerdensoll.

8.109.
Erklärungen,durch die ein Eintragungsantragzurückgenommenodereinezur

Stellung des EintragungsantragsertheilteVollmachtwiderrufenwird, bedürfender
im §. 107 Abs.1 vorgeschriebenenForm.

S.110.
In denFällen, in denennachgesetzlicherVorschrift eineBehördebefugtist,

die Registerbehördeum eine Eintragung zu ersuchen,erfolgt die Eintragung auf
Grund des Ersuchensder Behörde.

###in
Eine Eintragung soll nur erfolgen, wenn derjenige,dessenRecht durchsie

betroffenwird, als der Berechtigteeingetragenist.
Ist derjenige,dessenRecht durcheineEintragungbetroffenwird, Erbe des

eingetragenenBerechtigten,so findet die Vorschrift des Abs.1 keineAnwendung,
wenndie Übertragungoder dieAufhebungdesRechteseingetragenwerdensoll oder
wennderEintragungsantragdurchdieBewilligung desErblassersodereinesNachlaß=
pflegersoder durcheinengegendenErblasseroder denNachlaßpflegervollstreckbaren
Titel begründetwird. Das Gleichegilt für eineEintragungauf Grund der Be=
willigung einesTestamentsvollstreckersoder auf Grund eines gegendiesenvollstreck=
barenTitels, soferndie Bewilligung oder der Titel gegendenErben wirksamist.

K.112.
Bei einemPfandrechtefür die Forderungaus einerSchuldverschreibungauf

denInhaber, aus einemWechselodereinemanderenPapiere, das durchIndossament
übertragenwerdenkann, soll eineEintragungnur erfolgen,wenndie Urkundevor=
gelegtwird.

Diese Vorschrift findet keineAnwendung,wenn eineEintragungauf Grund
derBewilligungeinesnachden8§.1189, 1270 desBürgerlichenGesetzbuchsbestellten
Vertreters oder auf Grund einer gegendiesenerlassenengerichtlichenEntscheidung
bewirktwerdensoll.

S. 113.
Jede Eintragungsoll denTag, an welchemsie erfolgt ist, angebenund mit

der Unterschriftdes zuständigenBeamtenversehenwerden.
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§.114.
Die EintragungenerhaltendiejenigeReihenfolge,welchederZeitfolge der

Anträge entspricht;sind die Anträge gleichzeitiggestellt, so ist, wenn unter denEin—
tragungenein Rangverhältnißbesteht,im Schiffsregisterzu vermerken,daß die Ein=
tragungengleichenRang haben. , » . « ..».

DieseVorschriftenfindeninsoweitkeineAnwendung,als das Rangverhältniß
von denAntragstellernabweichendbestimmtist.

Die LöschungeinesRechtesoder einer Verfügungsbeschränkungerfolgt durch
EintragungeinesLöschungsvermerkes.

116.
WerdenmehrereSchiffemit einemPfandrechtebelastet,so ist auf demBlatte

jedesSchiffes die Mitbelastungder übrigenvon Amtswegenerkennbarzu machen.
Das Gleiche gilt, wenn mit einem an einem Schiffe bestehendenPfandrechtenach=
träglichnochein anderesSchiff belastetwird. Soweit eine Mitbelastungerlischt,
ist dies von Amtswegenzu vermerken.

5. 119. „
Bei der Eintragung einesMfandrechtsfür Theilschuldverschreibungenauf den

Inhaber genügtes, wenn der Gesammtbetragder Forderungenunter Angabeder
Anzahl, des Betrags und der Bezeichnungder Theile eingetragenwird.

*“)
Ist einTestamentsvollstreckerernannt,so ist dies beiderEintragungdesErben

des Gläubigersvon Amtswegenmiteinzutragen,es sei denn, daß das eingetragene
Rechtder Verwaltungdes Testamentsvollstreckersnichtunterliegt.

S. 119.
Ergiebt sich, daß die Registerbehördeunter VerletzunggesetzlicherVorschriften

eineEintragungvorgenommenhat, durchdie das Schiffsregisterunrichtiggeworden
ist, so ist vonAmtswegeneinWidersprucheinzutragen.Erweist sicheineEintragung
nachihremInhalt als unzulässig,so ist sie von Amtswegenzu löschen.

S. 120.
Jede Eintragungist baldthunlichstauf demSchiffscertifikatoderdemSchiffs=

briefezu vermerken. 6
Wird eine Urkundeüber die Pfandforderung vorgelegt, so ist die Eintragung

auchauf dieserUrkundeunter kurzerBezeichnungdes Inhalts der Eintragungen,
welchedem Pfandrechtim Range vorgehenoder gleichstehen,zu vermerken.Der
Vermerkist mitUnterschriftund Siegel zu versehen. -- -

Reichs· Gesehbl.1898 116
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S. 121.
Jede Eintragungsoll dem Antragstellerund dem eingetragenenEigenthümer

sowieim Uebrigenallen aus demSchiffsregisterersichtlichenPersonenbekanntgemacht
werden,zu derenGunstendie Eintragungerfolgt ist oderderenRecht durchsie be=
troffenwird. Auf die Bekanntmachungkannverzichtetwerden.

#.122
Die BeschwerdegegeneineEintragung ist unzulässig. Im Wege der Be=

schwerdekann jedochverlangt werden, daß die Registerbehördeangewiesenwird, nach
8. 119 einenWidersprucheinzutragenoder eineLöschungvorzunehmen.

S. 123.
Das Beschwerdegerichtkann vor der EntscheidungdurcheineeinstweiligeAn=

ordnungder Registerbehördeaufgeben,eineVormerkungoder einenWiderspruchein=
zutragen.

Die Vormerkungoder der Widerspruchwird von Amtswegengelöscht,wenn
die Beschwerdezurückgenommenoderzurückgewiesenwird.

S. 124.
Bei der Einlegungder weiterenBeschwerdedurchEinreichungeinerBeschwerde=

schriftbedarfesder JuziehungeinesRechtsanwaltsnicht,wenndie Beschwerdevon
dem Notar eingelegtwird, der diezu der Eintragung erforderlicheErklärungbe=
urkundetoder beglaubigtund im Namen eines Antragsberechtigtenden Eintragungs=
antraggestellt hat. Die Vorschriftdes §. 29 Abs. 1 Satz3 bleibtunberührt.

Siebenter Abschnitt.

Handelssachen.

S. 125. (
Für die Führungdes Handelsregisterssind die Amtsgerichtezuständig.
Durch Anordnungder Landesjustizverwaltungkanndie Führung desRegisters

für mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinemAmtsgerichtübertragenwerden.

S. 126.
Die Organe des Handelsstandessind verpflichtet,die Registergerichtebehufs

der VerhütungunrichtigerEintragungensowiebehufsder BerichtigungundVervoll=
ständigungdes Handelsregisterszu unterstützen;sie sind berechtigt,Anträgezudiesem
Iweckebei den Registergerichtenzu stellenund gegenVerfügungen,durchdie über
solcheAnträgeentschiedenwird, das Rechtsmittelder Beschwerdezu erheben.

Die näherenBestimmungenwerdenvon den Landesregierungengetroffen.



—795 —

»»
Das Registergerichtkann, wenneinevon ihm zu erlassendeVerfügungvon der

BeurtheilungeinesstreitigenRechtsverhältnissesabhängigist, dieVerfügungaussetzen,
bis überdas Verhältniß im Wegedes Rechtsstreitsentschiedenist. Es kann, wenn
der Rechtsstreitnichtanhängigist, einemderBetheiligteneineFrist zur Erhebungder
Klage bestimmen. ,

» « · S. 128.
Die Anmeldungenzur Eintragung in das Handelsregistersowie die zur Auf=

bewahrungbei demGerichtebestimmtenJeichnungenvon Unterschriftenkönnenzum
Protokolledes Gerichtsschreibersdes Registergerichtserfolgen.

8.129.
Ist die zu einer EintragungerforderlicheErklärung von einemNotar beur=

kundetoderbeglaubigt,so gilt dieserals ermächtigt,im Namendes zur Anmeldung
Verpflichtetendie Eintragung zu beantragen.Die Vorschriftendes F. 124 finden
entsprechendeAnwendung.

S. 130.
JedeEintragungsoll denTag, an welchemsieerfolgt ist, angebenund mit

der Unterschriftdes zuständigenBeamtenversehenwerden.
JedeEintragungsoll demjenigen)welchersie beantragthat, bekanntgemacht

werden. Auf die Bekanntmachungkannverzichtetwerden.

S.131.
Die Eintragung einer Jweigniederlassungist vonAmtswegen dem Register=

gerichteder Hauptniederlassungmitzutheilenund in dessenRegisterzu vermerken.
Das Gleichegilt, wenndie Zweigniederlassungaufgehobenwird.

.. 132.
Sobald das Registergerichtvon einemsein Einschreitennachden§§. 14, 319

und dem§. 325 Nr. 9 des HandelsgesetzbuchsrechtfertigendenSachverhalteglaub=
hafte Kenntnißerhält, hat esdem Betheiligtenunter AndrohungeinerOrdnungs=
strafe aufzugeben,innerhalb einer bestimmtenFrist seinergesetzlichenVerpflichtung
nachzukommenoder die Unterlassungmittelst Einspruchsgegendie Verfügung zu
rechtfertigen.

Die BeschwerdegegendieseVerfügungist unzulässig.

8. 133.
Wird innerhalbder bestimmtenFrist wederder gesetzlichenVerpflichtunggenügt

nochEinsprucherhoben,so ist die angedrohteStrafe festzusetzenund zugleichdie
frühereVerfügungunter Androhungeiner erneutenOrdnungsstrafezu wiederholen.

In gleicherWeiseist fortzufahren,bis der gesetzlichenVerpflichtunggenügtoder
Einsprucherhobenwird.

116°
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« §.134.
Wird rechtzeitigEinsprucherhoben,so hat das Gericht, wenn sichder Ein—

spruchnicht ohneWeiteresals begründetergiebt,zur Erörterungder Sache denBe=
theiligtenzu einemTerminezu laden.

Das Gerichtkann, auchwennder Betheiligtenicht erscheint,nachLage der
Sache entscheiden. — ·

§135.
Wird der Einspruchfür begründeterachtet,so ist die erlasseneVerfügung

aufzuheben.
Anderenfallshat das GerichtdenEinspruchzu verwerfenund die angedrohte

Strafe festzusetzen.Das Gericht kann, wenn die Umstände es rechtfertigen,von
der FestsetzungeinerStrafe absehenoder einegeringereals die angedrohteStrafe

festsetzen. -
Im Falle der VerwerfungdesEinspruchshat dasGerichtzugleicheineerneute

Verfügungnach§. 132 zuerlassen.Die in dieserVerfügungbestimmteFrist beginnt
mitdem Eintritte der Rechtskraftder Verwerfungdes Einspruchs. ·

§.136.
Wird im Falle des §. 133 gegendiewiederholteVerfügungEinsprucherhoben

und dieserfür begründeterachtet,so kanndas Gericht,wenndieUmständees recht=
fertigen, zugleichdie früher festgesetzteStrafe aufhebenoder an derenStelle eine
geringereStrafe festsetzen.

F.,137.
Gegendie Versäumungder Einspruchsfristist auf Antrag nachMaßgabedes

§. 22 Abs. 2 die Wiedereinsetzungin denvorigenStand zu ertheilen.

S. 138. «
Bei der FestsetzungderOrdnungsstrafeist derBetheiligtezugleichin dieKosten

des Verfahrenszu verurtheilen.
8439

» GegendenBeschliiß,durchwelchendieOrdnungsstrafefestgesetztoderderEini
spruchverworfenwird, findetdie sofortigeBeschwerdestatt.

Ist die Strafe nachMaßgabedes §. 133 festgefetzt,so kanndie Beschwerde
nicht darauf gestütztwerden,daß die Verfügung,durchwelchedie Strafe angedroht
wordenist, nicht gerechtfertigtgewesense.

S. 140.
Soll nach§. 37 Abs. 1 des HandelsgesetzbuchsgegeneinePersoneingeschritten

werden,die eineihr nicht zustehendeFirma gebraucht,so findendieVorschriftender
S§.132 bis 139 mit der MaßgabeAnwendung,daß

1. in der nach§. 132 zu erlassendenVerfügungdemBetheiligtenaufgegeben
wird, sichdes Gebrauchsder Firma zu enthaltenoderbinnenbestimmter
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Frist denGebrauchder Firma mittelstEinspruchsgegendie Verfügungzu
rechtfertigen; - .

2. die Ordnungsstrafefestgesetztwird, falls keinEinsprucherhobenoder der
erhobeneEinspruchrechtskräftigverworfenist undderBetheiligtenachder
Bekanntmachungder Verfügungdieserzuwidergehandelthat.

.. 141
Soll nach§. 31 Abs. 2 desHandelsgesetzbuchsdasErlöscheneinerFirma von

Amtswegenin dasHandelsregistereingetragenwerden,so hat dasRegistergerichtden
eingetragenenInhaber der Firma oder dessenRechtsnachfolgervon der beabsichtigten
Löschungzu benachrichtigenund ihm zugleicheine angemesseneFrist zur Geltend=
machungeinesWiderspruchszu bestimmen.Die Frist darf nicht wenigerals drei
Monate betragen.

Sind die bezeichnetenPersonenoderderenAufenthaltnichtbekannt,so erfolgt
die Benachrichtigungund die Bestimmungder Frist durchEinrückungin diejenigen
Blätter, welchefür die Bekanntmachungender Eintragungenin dasHandelsregister
bestimmtsind. Es kannangeordnetwerden,daß dieBekanntmachungnochin andere
Blätter eingerücktwird.

Wird Widersprucherhoben,so entscheidetüber ihn das Gericht. Gegendie
denWiderspruchzurückweisendeVerfügungfindetdie sofortigeBeschwerdestatt.

Die Löschungdarf nur erfolgen,wennWiderspruchnicht erhobenoder wenn
die denWiderspruchzurückweisendeVerfügungrechtskräftiggewordenist.

8.142
Ist eineEintragungin dasHandelsregisterbewirkt,obgleichsiewegenMangels

einerwesentlichenVoraussetzungunzulässigwar, so kanndas Registergerichtsie von
Amtswegenlöschen. Die LöschunggeschiehtdurchEintragungeinesVermerkes.

Das Gerichthat denBetheiligtenvon der beabsichtigtenLöschungzu benach⸗
richtigenund ihm zugleicheine angemesseneFrist zur GeltendmachungeinesWider=
spruchszu bestimmen.

Auf das weitereVerfahrenfindendie Vorschriftendes §. 141 Abs. 3, 4 An=
wendung.

« §.143.
Die LöschungeinerEintragungkanngemäßdenVorschriftendes §. 142 auch

von demLandgerichteverfügtwerden,welchesdemRegistergerichtim Instanzenzuge
vorgeordnetist. Die Vorschriftdes §. 30 Abs. 1 Satz 2 findetAnwendung.

Gegendie einenWiderspruchzurückweisendeVerfügungdes Landgerichtsfindet
die sofortigeBeschwerdean das Oberlandesgerichtmit der Maßgabestatt, daß die
Vorschriftendes §. 28 Abs. 2, 3 zur entsprechendenAnwendungkommen. Die
weitereBeschwerdeist ausgeschlossen.

« 8. 144
Eine in das HandelsregistereingetrageneAktiengesellschaftoder Kommandit=

gesellschaftauf AktienkanngemäßdenVorschriftender I§. 142, 143 als nichtigge=
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löschtwerden,wenndieVoraussetzungenvorliegen,unterdenennachden§§.309,310
des Handelsgesetzbuchsdie Nichtigkeitsklageerhobenwerdenkann. Das Gleichegilt
für eine in das HandelsregistereingetrageneGesellschaftmit beschränkterHaftung,
wenndie Voraussetzungenvorliegen,unter denennachden 88.75, 76 desGesetzes,
betreffenddie Gesellschaftenmit beschränkterHaftung, die Nichtigkeitsklageerhoben
werdenkann.

Ein in das HandelsregistereingetragenerBeschlußder Generalversammlung
oderVersammlungder Gesellschaftereiner der im Abs. 1 bezeichnetenGesellschaften
kanngemäßdenVorschriftender 88.142, 143 als nichtiggelöschtwerden,wenn
er durchseinenInhalt zwingendeVorschriftendesGesetzesverletztund seineBeseiti=
gung im öffentlichenInteresseerforderlicherscheint.

In denFällen der Abs. 1, 2 soll die nach §. 142 Abs. 2 zu bestimmende
Frist mindestensdrei Monate betragen.

S.145.
Die Amtsgerichtesind zuständigfür die nach8. 146 Abs. 2, §. 147, F. 157

Abs. 2) 166 Abs. 3, §. 192 Abs. 3) §F.254 Abs. 3, F. 266 Hih 2, K. 268
Abs. 2) §. 295 Abs. 2, 3, §. 302 Abs. 2 bis4, S. 338 Abs. 3, s. 524Abf, 1, 2)
g. 530 eis. 1, S. 520. 685, §. 729 Abs. 1 §884Nr 4 des Handelsgesetz
buchsvon bemGerichte z erledigendenAngelegenheiten.

Ist die Führung des Handelsregistersfür mehrereAmtsgerichtsbezirkeeinem
Amtsgericht übertragenworden, so gehörenzur ZJuständigkeitdiesesAmtsgerichts
auch die im Abs. 1 bezeichnetenAngelegenheiten,mit Ausnahme derjenigenGeschäfte,
welchedenGerichtennach§. 524 Abs. 1, 2, F. 530 Abs. 1, 8§. 590, 685/ 5. 729
Abs. 1, §. 884 Nr. 4 desHandelsgesetzbuchsF—

S.146.
Soweit in den im §. 145 bezeichnetenAngelegenheiteneinGegnerdesAntrag=

stellersvorhandenist, hat ihn das Gerichtwennthunlichzu hören.
Gegendie Verfügung,durchwelcheüber den Antrag entschiedenwird, findet

die sofortigeBeschwerdestatt.
Eine Anfechtungder Verfügung, durch welcheeinem nach §. 524 Abs. 1, 2,

§. 530 Abs. 1, §. 685, §. 729 Abs. 1, §. 884 Nr. 4 des Handelsgesetzbuchsge=
stelltenAntragestattgegebenwird, ist ausgeschlossen.

8. 147.
Die Vorschriftender §§. 127 bis 131, 142, 143 finden auf die Ein=

tragungenin das GenossenschaftsregisterentsprechendeAnwendung.
Eine in das GenossenschaftsregistereingetrageneGenossenschaftkanngemäßden

Vorschriften der §§. 142, 143 als nichtiggelöschtwerden, wenndie Voraussetzungen
vorliegen, unter denen nach den §§. 94, 95 des Gesetzes,betreffenddie Erwerbs=
und Wirthschaftsgenossenschaften,die Nichtigkeitsklageerhobenwerdenkann.
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Ein in das GenossenschaftsregistereingetragenerBeschlußderGeneralversamm=
lung einerGenossenschaftkanngemäß denVorschriften der I§. 142) 143 als nichtig
gelöschtwerden, wenn er durch seinenInhalt zwingendeVorschriften des Gesetzesver=
letzt und seineBeseitigung im öffentlichenInteresseerforderlicherscheint.

In den Fällen der Abs. 2) 3 soll die nach§. 142 Abs. 2 zu bestimmende
Frist mindestensdrei Monate betragen.

S. 148.
Die Vorschriften des §. 146 Abs. 1, 2 finden auf die nach 8. 45 Abs. 3,

§. 61, §F.83 Abs. 3, 4, F. 93 des Gesetzes,betreffenddie Erwerbs- und Wirth=
schaftsgenossenschaften,undnach§. 66 Abs. 2, 3, §. 74 des Gesetzes,betreffenddie
Gesellschaftenmit beschränkterHaftung, von demRegistergerichtezu erledigendenAn=
gelegenheitenAnwendung.

Gegendie Verfügung,durchwelcheder im §. 11 desGesetzes,betreffenddie
privatrechtlichenVerhältnissederBinnenschiffahrt,oderder im §. 8 desGesetzes,be=
treffenddie privatrechtlichenVerhältnisseder Flößerei, bezeichneteAntrag auf Beweis=
aufnahmeoder der im §. 87 Abs. 2 des ersterenGesetzesbezeichneteAntrag auf
BestellungeinesDispacheurszurückgewiesenwird, findet die sofortigeBeschwerde
statt. Eine Anfechtungder Verfügung, durchwelcheeinemsolchenAntrage statt=
gegebenwird, ist ausgeschlossen.

F. 149.
Für die Verrichtungen,welchedenGerichtenin Ansehungder nachdemHan=

delsgesetzbuchoder nach demGesetze,betreffenddie privatrechtlichenVerhältnisseder
Binnenschiffahrt, aufzumachendenDispache obliegen, ist das Amtsgericht des Ortes
zuständig,an welchemdie Vertheilungder Havereischädenzu erfolgenhat.

8. 150.
Lehnt der Dispacheur den Auftrag eines Betheiligten zur Aufmachung der

Dispacheaus demGrundeab, weil ein Fall der großenHavereinichtvorliege,so
entscheidetüber die Verpflichtungdes Dispacheursauf Antrag des Betheiligtendas
Gericht. Gegendie Verfügungfindetdie sofortigeBeschwerdestatt.

S. 151.
Auf Antrag des Dispacheurskanndas GerichteinemBetheiligtenunter An=

drohungvonOrdnungsstrafenaufgeben,demDispacheurdie in seinemBesitzebefind=
lichenSchriftstücke,zu derenMittheilung er gesetzlichverpflichtetist, auszuhändigen.
Die einzelneStrafe darf denBetrag von dreihundertMark nichtübersteigen.

S. 152.
Der Dispacheurist verpflichtet,jedemBetheiligtenEinsichtin die Dispache

zu gewährenund ihm auf VerlangeneineAbschriftgegenErstattungder Kostenzu
ertheilen. Das Gleichegilt, wenn die DispachenachdemGesetze,betreffenddie
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privatrechtlichenVerhältnissederBinnenschiffahrt,vondemSchifferaufgemachtworden
ist, für diesen.

KSl.
Jeder Betheiligteist befugt, bei demGerichteineVerhandlungüber die von

dem DispacheuraufgemachteDispachezu beantragen.In dem Antrage sind die=jenigenBetheiligtenzu bezeichnen,welchezu demVerfahrenzugezogenwerdensollen.
Wird einAntrag auf gerichtlicheVerhandlunggestellt,so hat dasGerichtdie

Dispache und derenUnterlagenvon demDispacheureinzuziehenund, wennnicht
offensichtlichdie Voraussetzungender großenHaverei fehlen,den Antragstellersowiedie von ihm bezeichnetenBetheiligtenzu einemTerminezu laden. Mehrere Anträge
könnenvon demGerichtezumIweckedergleichzeitigenVerhandlungverbundenwerden.

Die Ladung muß den Hinweis darauf enthalten,daß„wenn der Geladene
wederin demTermin erscheinenochvorherWiderspruchgegendieDispachebei dem
Gericht anmelde, sein Einverständniß mit der Dispache angenommenwerdenwürde.
In der Ladungist zu bemerken,daß die Dispacheund derenUnterlagenauf der
Gerichtsschreibereieingesehenwerdenkönnen.

Die Frist zwischenderLadungund demTerminemuß wenigstenszweiWochen
betragen.

S. 154.
Erachtetdas GerichteineVervollständigungder Unterlagender Dispachefür

nothwendig,so hat es die Beibringungder erforderlichenBelege anzuordnen.Die
Vorschriftendes §. 151 findenentsprechendeAnwendung.

S.155.
In demTermin ist mit den Erschienenenüber die Dispachezu verhandeln.
Wird ein Widerspruchgegendie Dispachenicht erhobenund ist ein solcher

auchvorher nicht angemeldet,so hat das Gericht die Dispachegegenüberden an
demVerfahren Betheiligtenzu bestätigen.

Liegt ein Widerspruchvor, so habensichdieBetheiligtenf derenRechtedurch
ihn betroffenwerden,zu erklären. Wird der Widerspruchals begründetanerkannt
oder kommt anderweit eine Einigung zu Stande, so ist die Dispache demgemäßzu
berichtigen. Erledigt sich der Widerspruchnicht, so ist die Dispache insoweit zu
bestätigen,als sie durchden Widerspruchnicht berührtwird.

Werdendurch denWiderspruchdie Rechteeinesin demTermine nichterschienenen
Betheiligtenbetroffen,so wird angenommen,daß dieserden Widerspruchnicht als
begründetanerkenne.

S. 156.
Soweit ein Widerspruchnicht gemäß§. 155 Abs. 3 erledigtwird, hat ihn

der WidersprechendedurchErhebungder Klage gegendiejenigenan demVerfahren
Betheiligten,derenRechtedurchdenWiderspruchbetroffenwerdenf zuverfolgen.Die
das VertheilungsverfahrenbetreffendenVorschriften der 88. 878, 879 der Civilprozeß=
ordnungfinden mit der MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß das Gerichteinem
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Betheiligtenauf seinenAntrag, wennerheblicheGründe glaubhaftgemachtwerden,
die Frist zur Erhebungder Klage verlängernkannund daß an die Stelle der Aus=
führungdes Vertheilungsplansdie Bestätigungder Dispachetritt. -

Ist derWiderspruchdurchrechtskräftigesUrtheil oder in andererWeiseerledigt,
so wird die Dispachebestätigt,nachdemsie erforderlichenFalles von dem Amts=
gerichtenachMaßgabeder Erledigungder Einwendungenberichtigtist.

S. 157.
Gegen die Verfügung, durchwelcheein nach §. 153 gestellterAntrag auf

gerichtlicheVerhandlungzurückgewiesenoder über die Bestätigungder Dispacheent=
schiedenwird, findetdie sofortigeBeschwerdestatt. «

Einwendungengegendie Dispache, welchemittelst Widerspruchsgeltendzu
machensind, könnennicht im Wegeder Beschwerdegeltendgemachtwerden.

8 158
Die Bestätigungder Dispacheist nur für das gegenseitigeVerhältniß der an

demVerfahrenBetheiligtenwirksam.
Aus der rechtskräftigbestätigtenDispachefindet die Zwangsvollstreckungnach

denVorschriftender Civilprozeßordnungstatt.
Für Klagen auf Ertheilung der Vollstreckungsklauselsowie für Klagenb durch

welcheEinwendungengegendie in der DispachefestgestelltenAnsprüchegeltendge=
machtwerdenoderdie bei der Ertheilung der Vollstreckungsklauselals eingetreten
angenommeneRechtsnachfolgebestrittenwird, ist das Amtsgerichtzuständig,welches
die Dispache bestätigthat. Gehört der Anspruch nicht vor die Amtsgerichte, so sind
die Klagen bei demzuständigenLandgerichtezu erheben.

Achter Abschnitt.

Vereinssachen.Güterrechtsregister.

. 159.
Auf die Eintragungen in das Vereinsregister finden die Vorschriften der

5s. 127 bis 130) 142, 143, auf dasVerfahrenbeiderVerhängungvonOrdnungs=
strafengegenMitglieder desVorstandesoderLiquidatoreneineseingetragenenVereins
findendie Vorschriftender Is. 127, 132 bis 139 entsprechendeAnwendung.

S.160.
Im Falle des §. 37 des Bürgerlichen Gesetzbuchssoll das Gericht vor der

Verfügung, durchwelcheüber das Verlangen, eineMitgliederversammlungzu be=
rufen, entschiedenwird, soweit thunlichdenVorstanddes Vereins hören. Gegen
die Verfügungfindetdie sofortigeBeschwerdestatt.

Reichs=Gesetzbl.1898. 117
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§.161.
Auf die Eintragungenin das Güterrechtsregisterfindendie Vorschriftender

88. 127 bis 130, 142, 143 entsprechendeAnwendung.
Von einerEintragungsollen in allen Fällen beideEhegattenbenachrichtigt

werden.

. 162.
Das Amtsgerichthat auf VerlangeneineBescheinigungdarüberzu ertheilen

daßbezüglichdesGegenstandeseinerEintragungweitereEintragungenin dasVereins—
oderGüterrechtsregisternicht vorhandensind oderdaß einebestimmteEintragungin
das Registernichterfolgtist.

Neunter Abschnitt.

Offenbarungseid.Untersuchungund Verwahrungvon Sachen.
Pfandverkauf.

F. 163. « -
stindenFällender§§.259,260,2028,2057desBürgerlichenGesetzs

buchsder nichtvor demProzeßgerichtezu leisten, so fluden die
Vorschriftendes8. 79 entsprechendeAnwendung.

S. 164.
In den Fällen, in denennach den Vorschriftendes bürgerlichenRechtes

Jemand den Zustandoderden Werth einerSache durchSachverständigefeststellen
lassenkann, ist für dieErnennung,BeeidigungundVernehmungderSachverständigen
das Amtsgerichtzuständig, in dessenBezirkesichdie Sache befindet. Durch eine
ausdrücklicheVereinbarungder Betheiligtenkann die Juständigkeiteines anderen
Amtsgerichtsbegründetwerden.

Eine Anfechtungder Verfügung,durchwelchedemAntragestattgegebenwird,
ist ausgeschlossen.

Bei demVerfahrenist der Gegnersoweitthunlichzu hören.

S. 165.
In den Fällen der S§s.432, 1217, 1281, 2039 des BürgerlichenGesetz=

buchsist für die Bestellungdes Verwahrers das Amtsgerichtzuständig,in dessen
Bezirkesichdie Sache befindet.

Über eine von dem Verwahrer beanspruchteVergütung entscheidetdas
Amtsgericht.

Vor der Bestellungdes Verwahrersund vor der Entscheidungüber die Ver
gütungsind die Betheiligtensoweitthunlichzu hören. «
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§.166.
Im Falle des §. 1246 Abs.2 des BürgerlichenGesetzbuchsist für die Cnt=

scheidungdes Gerichtsdas AmtsgerichtdesOrtes zuständig,an welchemdas Pfand
aufbewahrtwird.

Vor der Entscheidungsind die Betheiligtensoweitthunlichzu hören.

Zehnter Abschnitt.

Gerichtlicheund notarielleUrkunden.

F. 167.
Für die gerichtlicheBeurkundungeinesRechtsgeschäftssowiefür die gerichtliche

BeglaubigungeinesHandzeichenssind die Amtsgerichtezuständig.
Für die öffentlicheBeglaubigung einer Unterschrift sind außer den Notaren

die Amtsgerichtezustindig. Das Gleiche gilt für die Aufnahmeder im §. 1718
und im §. 1720 Abs. 2 des BürgerlichenGesetzbuchsvorgesehenenöffentlichenUr=
kundenüber die Anerkennungder Vaterschaft;für die Aufnahme dieserUrkunden
ist, wenn die Anerkennungder Vaterschaftbei der Anzeigeder Geburt desKindes
oderbei der EheschließungseinerEltern erfolgt, auchder Standesbeamtezuständig,
welcherdie Geburt oderdie Eheschließungbeurkundet.

S. 168.
Für die gerichtlicheund dienotarielleBeurkundungeinesRechtsgeschäftsgelten,

unbeschadetder Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchsüber die Errichtungvon
Testamentenund Erbverträgen,die §§. 169 bis 182. Als Betheiligterim Sinne
der §§. 169 bis 182 ist derjenigeanzusehen,dessenErklärungbeurkundetwerdensoll.

S. 169.
Ist einBetheiligternachderÜberzeugungdesRichtersoder desNotars taub,

blind, stumm oder sonst am Sprechen verhindert, so muß derRichter einenGerichts=
schreiberoderzweiZeugen,derNotar einenzweitenNotar oderzweiJeugenzuziehen.

8.170.
Als Richter, Notar, GerichtsschreiberoderZeuge kann bei der Beurkundung

nicht mitwirken:
1. wer selbstBetheiligterist sowiederjenige,für welcheneinBetheiligterals

Vertreter handelt;
2 der EhegatteeinesBetheiligten,auchwenndie Ehe nichtmehrbesteht;
3. wer mit einemBetheiligtenin geraderLinie oder im zweitenGrade der

Seitenlinieverwandtoderverschwägertist;
4. wer zu demjenigen,für welchenein Betheiligterals Vertreterhandelt,in

einemVerhältnisseder unter Nr. 2, 3 bezeichnetenArt steht.
1%½
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§.171..
Als Richter, Notar, GerichtsschreiberoderZeuge kannbei derBeurkundung

nichtmitwirken:
1. derjenige,zu dessenGunstenin derUrkundeeineVerfügunggetroffenwird;
2. wer zu demjenigen,zu dessenGunstenin der UrkundeeineVerfügung

getroffenwird, in einemVerhältnisseder im F. 170 NRr.2) 3 bezeichneten
Art steht.

Die Mitwirkung einer hiernachausgeschlossenenPerson hat zur Folge, daß
die Beurkundunginsoweitnichtig ist, als sie eineVerfügungzu Gunsteneinerder
im Abs. 1 Nr. 1, 2 bezeichnetenPersonenzum Gegenstandehat.

9.172.
Als GerichtsschreiberoderzweiterNotar oderJeugekannbei derBeurkundung

nicht mitwirken,wer zu demRichteroder dembeurkundendenNotar in einemVer=
hältnisseder im §. 170 Nr. 2) 3 bezeichnetenArt steht.

S. 173.
Als Zeugesoll bei der Beurkundungnichtmitwirken:
1. ein Minderjähriger;
2. wer der bürgerlichenEhrenrechtefür verlustig erklärt ist, währendder

Jeit, für welchedie Aberkennungder Ehrenrechteerfolgt ist;
3. wer nachdenVorschriftender Strafgesetzeunfähig ist, als Zeugeeidlich

vernommenzu werden; «
4. wer als Gesindeoder Gehülfe im Dienste des Richters oder des be.

urkundendenNotars steht.

S.174.
Die bei der BeurkundungmitwirkendenPersonenmüssenbei derVorlesung,

Genehmigungund Unterzeichnungder Urkundezugegensein.

S.175.
Über die Verhandlungmuß ein Protokoll in deutscherSpracheaufgenommen

werden.

S. 176.
Das Protokoll muß enthalten:
1. Ort und Tag der Verhandlung;
2. die Bezeichnungder Betheiligtenund der bei der Verhandlungmit=

wirkendenPersonen;
3. die Erklärungder Betheiligten.

Wird in der Erklärung auf eine Schrift Bezug genommenund diesedem
Protokoll als Anlage beigefügt,so bildet sie einenTheil des Protokolls.
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Das Protokoll soll eineAngabedarüberenthalten,ob der Richter oder der

Notar die Betheiligtenkenntoder, soferndies nicht der Fall ist, in welcherWeise
er sichGewißheitüber ihrePersönlichkeitverschaffthat. Kann ersichdieseGewißheit
nichtverschaffen,wird abergleichwohldie Aufnahmeder Verhandlungverlangt,so
sollender Sachverhaltund dasjenige,was zur Feststellungder Persönlichkeitbei=
gebrachtist, in das Protokoll aufgenommenwerden.

Kl.177.
Das Protokoll muß vorgelesen,von den Betheiligtengenehmigtund von

ihnen eigenhändigunterschriebenwerden. Im Protokolle muß festgestelltwerden,
daß dies geschehenist. Das Protokoll soll denBetheiligtenauf Verlangenauch
zur Durchsichtvorgelegtwerden.

Erklärt ein Betheiligter, daß er nicht schreibenkönne, so muß dieseEr=
klärung im Protokolle festgestelltwerden. Bei der Vorlesungund der Genehmi=
gung muß der Richter oder der Notar einenJeugen zuziehen. In den Fällen
des §. 169 bedarfes dieserZJuziehungnicht; das Gleichegilt, wennin anderen
Fällen ein Gerichtsschreiberoderein zweiterNotar zugezogenwird.

Das Protokoll muß von den mitwirkendenPersonenunterschriebenwerden.

S. 178.
Ist nach der Überzeugungdes Nichters oder des Notars ein Betheiligter

stummoder sonstam Sprechenverhindertund eine schriftlicheVerständigungmit
ihm nichtmöglich,so muß bei derBeurkundungein vereideterDolmetscherzugezogen

werden. 7
Im Protokolle muß festgestelltwerden,daß der Richter oder der Notar die

Überzeugunggewonnenhat, daß der Betheiligteam Sprechenverhindertund eine
schriftlicheVerständigungmit ihm nicht möglichist. Das Protokoll muß von dem
Dolmetschergenehmigtund unterschriebenwerden.

Der ZJuziehungeines JZeugen,eines Gerichtsschreibersoder eines zweiten
Notars bedarfes in diesemFalle nicht.

S.17.
Erklärt ein Betheiligter,daß er der deutschenSprachenicht mächtigsei, so“

muß bei der Beurkundungein vereideterDolmetscherzugezogenwerden. Der Ju=
ziehungdes Dolmetschersbedarf es nicht, wenn der Richteroder der Notar der
Sprache, in der sichder Betheiligteerklärt, mächtigist; die Beeidigungdes Dol.
metschersist nichterforderlich,wennder Betheiligtedaraufverzichtet.

Das Protokoll muß dem der deutschenSprache nicht mächtigenBetheiligten
durchdenDolmetscheroder,wennein Dolmetschernichtzugezogenwordenist, durch
den Richter oder den Notar in der fremdenSprachevorgetragenwerdenund die
Feststellungenthalten,daß dies geschehenist.

Im Purotokollemuß festgestelltwerden,daß der Betheiligte der deutschen
Sprachenichtmächtigist. «
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Der Dolmetschermuß das Protokoll unterschreiben.
Eine Beurkundungist nicht aus demGrundeunwirksam,weil denVorschriften

des Abs. 1 zuwiderdie ZuziehungeinesDolmetschersunterbliebenist.

8.180.
Auf denDolmetscherfindendie nachden 88 170 bis 173 für einenZeugengeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

8.181.
Bei der gerichtlichenodernotariellenBeurkundungvon Versteigerungengelten

Bieter nicht als Betheiligte; ausgenommensind solcheBieter, die an ihr Gebot
gebundenbleiben.Entfernt sichein solcherBieter vor demSchlussederVerhandlung,
so genügtan Stelle seinerUnterschriftdie Angabedes Grundes, aus welchemsie
unterbliebenist.

S. 182.
Die Ausfertigung der Protokolle über die gerichtlicheBeurkundungeines

Rechtsgeschäftsist von demGerichtsschreiberzu unterschreibenund mit demGerichts=
siegelzu versehen.

Auf Antrag könnendie Protokolleauchauszugsweiseausgefertigtwerden.

#. 183,.
Die gerichtlicheoder notarielle Beglaubigung einer Unterschriftdarf nurerfolgen,wenn die Unterschriftin Gegenwartdes Richters oder des Notars voll=

zogenoder anerkanntwird.
Die Beglaubigunggeschiehtdurch einen unter die Unterschriftzu setzenden

Vermerk. Der Vermerkmuß die Bezeichnungdesjenigen,welcherdie Unterschrift
vollzogenoderanerkannthat, enthaltenund denOrt und denTag der Ausstellung
angebensowiemit Unterschriftund Siegel oderStempel versehensein.

Diese Vorschriftenfinden auf die gerichtlicheoder notarielleBeglaubigung
einesHandzeichensentsprechendeAnwendung.

S.184.
Für die nach §. 167 den Amtsgerichten obliegendenVerrichtungen sind in

AnsehungsolcherPersonen,die zur Besatzungeinesin Dienst gestelltenSchiffesder
KaiserlichenMarine gehörenoder die in andererEigenschaftan Bord einessolchen
Schiffessind, auchdie Geschwaderauditeurezuständig,solangedas Schiff sichaußer⸗
halbeinesinländischenHafensbefindet. Den SchiffenstehendiesonstigenFahrzeugeder
KaiserlichenMarine gleich.

Die Ausfertigungder Protokolle über die BeurkundungeinesRechtsgeschäfts
ist von demAuditeurzu unterschreibenund mit demGerichtssiegelzu versehen.

Die Vorschriftendes Artikel 44 des Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen
Gesetzbuchebleibenunberührt.
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Elfter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

8. 185.
Dieses Gesetztritt gleichzeitigmit demBürgerlichenGesetzbuchin Kreft.
Die Artikel 2 bis 5, 32 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetz=

buchefindenentsprechendeAnwendung.

g.186.
Die Vorschriftender s. 11, 66 des Gesetzesüber die Beurkundungdes

Personenstandesund dieEheschließungvom6. Februar1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 23)
werdeninsoweitaufgehoben,als sie der Landesgesetzgebungdie Befugniß gewähren,
das gerichtlicheVerfahrenabweichendzu regeln.

S 187.
Der §. 150 des Gesetzes,betreffenddie Erwerbs=und Wirthschaftsgenossen=

schaften,vom 1. Mai 1889 (Reichs=Gesetzbl.S. 55) wird aufgehoben.

g.188.
Der 8. 11 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddas Reichsschulbbuch,vom

31. Mai 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird dahin geändert:
Jur AusstellungdieserBescheinigungenist das Nachlaßgerichtund,

falls der Erblasserzur Zeit des Erbfalls im Inlande weder Wohnsitz
noch Aufenthalt hatte, auch derjenigeKonsul des Reichs zuständig,in
dessenAmtsbezirkeder Erblasserzur Jeit des Erbfalls seinenWohnsitz
oderseinengewöhnlichenAufenthalthatte,soferndemKonsulvon dem
Reichskanzlerdie Ermächtigungzur AusstellungsolcherBescheinigungen
ertheiltist.

S. 1839.
Soweit im Einführungsgesetzezum BürgerlichenGesetzbuchezu Gunstender

LandesgesetzeVorbehaltegemachtsind,geltensieauchfür dieVorschriftenderLandes=
gesetzeüberdiejenigenAngelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit,welcheGegen.
standdiesesGesetzessind; denLandesgesetzenstehennachMaßgabederArtikel 57, 58
desEinführungsgesetzeszumBäürgerlichenGesetzbuchedie Hausverfassungengleich.

5 199.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften,welchefür den Fall,

daß nach Artikel 147 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchedie
dem VormundschaftsgerichtobliegendenVerrichtungendurch Landesgesetzanderen
Behördenals denAmtsgerichtenübertragensind, über den Vorsitzim Familienrathe
Bestimmungtreffen.
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§.191.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften, nach welchen für die

Aufnahmeder nachdem§. 1718 und dem§.1720 Abs. 2 desBürgerlichenGesetz=
buchs erforderlichenöffentlichenUrkundensowie für die öffentlicheBeglaubigung

einer UnterschriftaußerdenAmtsgerichtenund Notaren auchandereBehördenoder
Beamtezuständigsind. —

Durch Landesgesetzkanndie Zuständigkeitder Amtsgerichtefür die öffentliche
BeglaubigungeinerUnterschriftoder einesHandzeichensausgeschlossenwerden.

K.192.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nach welchen,wenndie

Auseinandersetzungin AnsehungeinesNachlassesnicht binneneinerbestimmtenFrist
bewirkt ist, das Nachlaßgerichtdie Auseinandersetzungvon Amtswegenzu ver=
mitteln hat) auf die AuseinandersetzungfindendieVorschriftender §§.88 bis 98
Anwendung.

9. 193.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriften,nach welchenfür die

gemäß§. 99 den AmtsgerichtenobliegendenVerrichtungenandereals gerichtliche
Behördenzuständigsind, sowie die landesgesetzlichenVorschriften,nach welchenin
den Fällen der §§. 86), 99 an Stelle der Gerichteoder nebendiesendie Notare
die Auseinandersetzungzu vermittelnhaben.

S.194.
Sind für die im §. 1 bezeichnetenAngelegenheitennachLandesgesetzandere

als gerichtlicheBehördenzuständig,so geltendie in dem erstenAbschnittefür die
GerichtegegebenenVorschriftenauchfür die anderenBehörden.

Als gemeinschaftlichesoberesGerichtim Sinne der §§. 5, 46 gilt dasjenige
Gericht, welchesdas gemeinschaftlicheobereGerichtfür dieAmtsgerichteist, in deren
Bezirkedie Behördenihren Sitz haben. Durch Landesgesetzkann jedochbestimmt
werden,daß, wenn die Behördenin demBezirkedesselbenAmtsgerichtsihren Sitz
haben,diesesals gemeinschaftlichesoberesGerichtzuständigist.

Die Vorschriftendes §. 8 über die Sitzungspolizeiund über die Berathung
und Abstimmung sowie die Vorschriften der 85. 6, 10) 11, des §. 16 Abs. 2 und
des §. 31 findenkeineAnwendung.

Durch die Vorschrift des Abs.1 wird die Verpflichtungder gerichtlichen
Behörden,gemäß§. 2 Rechtshülfezu leisten,nicht berührt.

S. 195.
Durch die GesetzgebungeinesBundesstaats,in dem für die demVormund=

schaftsgerichtoderdemNachlaßgerichtobliegendenVerrichtungenandereBehördenals
die Amtsgerichtezuständig sind, kann bestimmtwerden, daß die Abänderungeiner
Entscheidungeiner solchenBehördebei demAmtsgerichtenachzusuchenist, in dessen
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Bezirkedie Behörde ihren Sitz hat. In diesemFalle finden auf das Verfahren
die Vorschriftender §§. 20 bis 25 entsprechendeAnwendung. «

Die Beschwerdefindetgegendie Entscheidungdes Amtsgerichtsstatt.

F. 196.
Ist für die Volljährigkeitserklärungnach Landesgesetzdie Zentralstelledes

Bundesstaatszuständig,so finden die in dem erstenAbschnittefür die Gerichte
gegebenenVorschriftenkeineAnwendung.

Die Verfügung, durchwelcheder Minderjährigefür volljährig erklärtwird,
tritt mit der Bekanntmachungan denMinderjährigenin Wirksamkeit.

S.197.
Durch die Landesjustizverwaltungkannangeordnetwerden,daß die im §. 14

des Gesetzesüber die Beurkundungdes Personenstandesund die Eheschließungvom
6. Februar1875 vorgeseheneAufbewahrungdesNebenregistersbei denLandgerichten
erfolgensoll.

S. 198.
Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,nach welchenbei der

BeurkundungeinerErklärung in denFällen des §. 169 der Richter an Stelle des
Gerichtsschreibersoder der zwei Jeugen eine besondersdazubestellteUrkundsperson
zuziehenkann.

Auf die Urkundspersonfinden die Vorschriften der 88. 170 bis 172 An=
wendung.

5. 199.
Durch die Gesetzgebungeines Bundesstaats, in dem mehrereOberlandes=

gerichteerrichtetsind, kann die Entscheidungüber das Rechtsmittelder weiteren
Beschwerdeeinem der mehrerenOberlandesgerichteoder an Stelle eines solchen
OberlandesgerichtsdemoberstenLandesgerichtezugewiesenwerden.

Das Gericht,demnachAbs. 1 dieEntscheidungzugewiesenwird, tritt zugleich
für die Beschwerdegegen eine Verfügung des Landgerichtsan die Stelle des nach
§. 64 und §. 143 Abs. 2 zuständigenOberlandesgerichts.Auch gilt es im Sinne
der §. 5, 46 als gemeinschaftlichesoberesGericht für alle GerichtedesBundesstaats.

S.200
Durch LandesgesetzkönnenVorschriftenzur Ergänzungund Ausführungdieses

Gesetzes,mit Einschluß der erforderlichenÜbergangsvorschriften,auchinsoweiterlassen
werden,als diesesGesetzVorbehaltefür die Landesgesetzgebungnicht enthält.

Soweit durchLandesgesetzallgemeineVorschriftenüber die Errichtunggericht=
licher oder notariellerUrkundenerlassenwerden,ist ein Verstoßgegeneine solche
Vorschrift,unbeschadetder Vorschriftenüber die Folgen des Mangels der sachlichen
Zuständigkeit,ohneEinfluß auf die Gültigkeitder Beurkundung.

ReichsGesetzbl.1898. 118
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Gesich-
betreffend —— EI« if 11

die Erwerbs-und Wirthschaftsgenossenschaften

ErsterAwbschnitt.
Errichtung der Genossenschaft.

S. 1.

7

VorschußundKreditvereine,
Rohstoffvereine,
Vereinezum gemeinschaftlichenVerkaufelandwirthschaftlicherodergewerb.
licherErzeugnisse(Absatzgenossenschaften,Magazinvereine),
Vereine zur Herstellungvon Gegenständenund zum Verkaufederselben
auf gemeinschaftlicheRechnung(Produktivgenossenschaften),
Vereinezum gemeinschaftlichenEinkaufevon Lebens=oder Wirthschafts=
bedürfnissenim Großenund Ablaß im Kleinen(Konsumvereine),
Vereine zur Beschaffungvon Gegenständendes landwirthschaftlichenoder
gewerblichenBetriebes und zur Benutzungderselbenauf gemeinschaftliche
Rechnung,
Vereine zur Herstellungvon Wohnungen,

S.2.

1 dergestalt,daß die einzelnenMitglieder(Genossen)für dieVerbindlichkeiten
der Genossenschaftdiesersowie unmittelbarden Gläubigernderselbenmit
ihrem ganzenVermögenhaften(eingetrageneGenossenschaftmit geschrsike
Haftpflicht)
dergestalt,daß dieGenossenzwar mit ihremganzenVermögen,abernicht
unmittelbarden Gläubigern der Genossenschaftverhaftet,vielmehrnur
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lichenNachschüssezuleisten(eingetrageneGenossenschaftmitunbeschränkter
Nachschußyflich,·-- -.

Genossenschaftsowohldieser wie unmittelbardenGläubigerngegenüberim
Voraus auf eine bestimmteSumme beschränktist (eingetrageneGenossen=
schaftmit beschränkterHaftpflicht).

" F. 3.

F. 4.

*.5.

6.

1—

die Firma und den Sitz der Genossenschaft)
den Gegenstanddes Unternehmens; »
Bestimmungenüber die Form für die Berufung derGeneralversammlung
der Genossen,sowiefür die Beurkundungihrer Beschlüsseund über den
Vorsitzin der Versammlung;
Bestimmungenüber dieForm, in welcherdie von derGenossenschaftaus=
gehendenBekanntmachungenerfolgen,sowie über die öffentlichenBlätter,
in welchedieselbenaufzunehmensind.

1#

Nachschußpflichtoderder beschränktenHaftpflichtunterliegensollen;
den Betrag, bis zu welchemsich die einzelnenGenossenmit Einlagen be=
theiligenkönnen(Geschäftsantheil), »

sowiedie Einzahlungenauf den Geschäftsantheil,zu welchenjeder
Genosseverpflichtetist; dieselbenmüssenbis zu einemGesammtbetragevon
mindestenseinemZehntheiledes Geschäftsantheilsnach Betrag und Zeit
bestimmtsein;

118“
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die Grundsatzefür die Aufstellungund die Prufung der Bilanz
die Bildung eines Reservefonds,welcherzur Deckungeines aus derBilanz
sich ergebendenVerlusteszu dienenhat, sowie die Art dieserBildung,
insbesonderedenTheil des jährlichenReingewinns) welcherin denReserve
fonds einzustellenist, und denMindestbetragdes letzteren,bis zu dessen
Erreichungdie Einstellungzu erfolgenhat.

S. 8.
Der Aufnahmein das Statut bedürfenBestimmungen,nachwelchen:
1. die Genossenschaftauf einebestimmteZeit beschränktwird;
2. Erwerb und FortdauerderMitgliedschaftan denWohnsitzinnerhalbeines

bestimmtenBezirks geknüpftwird;
3. das Geschäftsjahr,insbesonderedas erste,auf ein mit demKalenderjahre

nicht zusammenfallendesJahr oder auf einekürzereDauer, als auf ein
Jahr, bemessenwird;

4. über gewisseGegenständedie Generalversammlungnicht schondurchein.
facheStimmenmehrheit,sondernnur durcheinegrößereStimmenmehrbeit
odernachanderenErfordernissenBeschlußfassenkann;

5. die Ausdehnung des Geschäftsbetriebesauf Personen, welche nicht Mit=
gliederder Genossenschaftsind, zugelassenwird.

Genossenschaften,bei welchendie Gewährungvon DarlehenJweckdesUnter=
nehmensist, dürfen ihren Geschäftsbetrieb,soweit er in einer diesenIweck ver=
folgendenDarlehnsgewährungbesteht,nicht auf anderePersonenaußer den Mit=
gliedern ausdehnen. Darlehnsgewährungen,welchenur die Anlegung von Geld=
beständenbezwecken,fallen nichtunter diesesVerbot.

Als AusdehnungdesGeschäftsbetriebesgilt nicht der AbschlußvonGeschäften
mit Personen,welchebereits die Erklärung des Beitritts zur Genossenschaftunter=
zeichnethaben und von derselbenzugelassensind.

Konsumvereine(§.1 Nr. 5) dürfen im regelmäßigenGeschäftsverkehrWaaren
nur an ihre Mitglieder oderderenVertreterverkaufen. DieseBeschränkungfinder
auf landwirthschaftlicheKonsumvereine,welcheohneHaltung einesoffenenLadensdie
Vermittelungdes Bezugs von ihrer Natur nach ausschließlichfür den landwirtb.
schaftlichenBetrieb bestimmtenWaaren befsorgen,hinsichtlichdieserWaaren keine
Anwendung.

.
Die Genossenschaftmuß einenVorstandund einenAufsichtsrathhaben.
Die Mitglieder des Vorstandesund des AufsichtsrathsmüssenGenossensein

Gehörender GenossenschafteinzelneeingetrageneGenossenschaftenals Mitglieder an.
oder bestehtdie Genossenschaftausschließlichaus solchen,so könnenMitglieder der
letzterenin den Vorstandund denAusfsichtsrathberufenwerden.

8 10.
Das Statut, sowiedieMitglieder desVorstandessind in dasGenossenschafts=

registerbei demGerichteeinzutragen,in dessenBezirkedie Genossenschaftihren Sitz hat.



— bis —

S.11.

das Statut, welchesvon denGenossenunterzeichnetseinmuß, und eine
Abschriftdesselben;
eineListeder Genossen;
eineAbschriftder Urkundenüber die Bestellungdes Vorstandesund des
Aufsichtsraths.

uis.

—

—i

*

die Firma und den Sitz der Genossenschaft;
denGegenstanddes Unternehmens;
die Form, in welcherdie von der GenossenschaftausgehendenBekannt=
machungenerfolgen, sowie die öffentlichenBlätter, in welchedieselben
aufzunehmensind;
die Jeitdauer der Genossenschaft,falls dieselbeauf eine bestimmteBeit
beschränktist;

als auf ein Jahr, bemessenistj
die Namenund denWohnort der Mitglieder des Vorstandes.

F. 13.
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S. 14. ·· · :«.:.-z
JedeZweigniederlassungmußbeidemGerichte,in dessenBezirkesiesichbefindet,

behufsEintragungin das Genossenschaftsregisterangemeldetwerden. -
Die Anmeldunghat die im 8. 12 vorgeschriebenenAngabenzu enthalten.

Derselbensind zwei beglaubigteAbschriftendesStatuts undeinedurch das Gericht

Bestimmungim §. 11 Absatz3 findetAnwendung. «
Das Gericht hat die eineAbschriftdes Statuts, mit der Bescheinigungder

in
Nach der Anmeldungdes Statuts zum Genossenschaftsregisterbedarfes zum

ErwerbederMitgliedschafteinervondemBeitretendenzuunterzeichnenden,unbedingten
ErklärungdesBeitritts.

Der Vorstand hat die Erklärung im Falle der Julassung des Beitretenden
behufsEintragungdesselbenin dieListederGenossendemGerichte(§.10) einzureichen.
Die Eintragungist unverzüglichvorzunehmen.

Durch dieEintragung,welcheauf Grundder Erklärung und derenEinreichung
stattfindet,entstehtdie Mitgliedschaftdes Beitretenden.

Von der Eintragunghat das GerichtdenGenossenund denVorstandzu be=
nachrichtigen.Die Beitrittserklärungwird in Urschriftbei demGerichteaufbewahrt.
Wird die Eintragung versagt, so hat das Gericht hiervondenAntragstellerunter
Rückgabeder Beitrittserklärungund denVorstandin Kenntnißzu setzen.

S.16.
Eine Abänderung des Statuts oder die Fortsetzungeiner auf bestimmteZeit

beschränktenGenossenschaftkann nur durch die Generalversammlungbeschlossenwerden.
Zu einerAbänderungdesGegenstandesdesUnternehmens,sowiezurErhöhung

des Geschäftsantheilsbedarf es einerMehrheit von drei Viertheilender erschienenen
Genossen.Das Statut kann noch andereErfordernisseaufstellen. Ju sonstigen
AenderungendesStatuts bedarfeseinerMehrheitvon dreiViertheilendererschienenen

Auf die Anmeldung und Eintragung des Beschlussesfinden die Vorschriften
des §. 11 mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,daß der Anmeldungzwei
AbschriftendesBeschlussesbeizufügensind. Die VeröffentlichungdesBeschlussesfindet
nur insoweitstatt, als derselbeeineder im §. 12 Absatz2 und 4 bezeichnetenBe=
stimmungenzum Gegenstandehat.

Der Beschlußhat keinerechtlicheWirkung, bevor er in das Genossenschafts=
registerdes Sitzes der Genossenschafteingetragenist.
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Zuweiter— mi ungänmtaaatso
D42 der Genossenschaftund deroi

Es« §1- ·

Die angetrageneGenossenschaftals ## hat nenschen ihre *=mund
Mllichten;sie kannEigenthumund anderedinglicheRechtean Grundstückenerwerben,
vor Gerichtklagenund verklagtwerden.«

GenossenschaftengeltenalsKaufleuteimSinnedesHandelsgesetzbuchs,soweit
diesesGesetzkeine— * enthält.

8.18.
Das RechtsverhältnißderEsnofeenschaftund derGenossenrichtet sichzunächst

nachdemStatut. Letzteresdarf von denBestimmungendiesesGesetzesnur insoweit
abweichen,als dies ausdrücklichfür zulässigerklärtist.

519.
Der bei Genehmigungder Bilanz für die Genossensich ergebendeGewinn

oder Verlust des Geschäftsjahresist auf diesezu vertheilen. Die Vertheilungge=
schiehtfür das erste Geschäftsjahrnach dem Verhältniß ihrer auf den Geschäfts=
antheilgeleistetenEinzahlungen,für jedesfolgendenachdemVerhältniß ihrer durch
die Zuschreibungvon Gewinn oder die Abschreibungvon Verlust zum Schlussedes
vorhergegangenenGeschäftsjahresermitteltenGeschäftsguthaben.Die Juschreibung
des Gewinnserfolgt solange)als nicht der Geschäftsantheilerreichtist.

Das Statut kann einen anderenMaßstab für die Vertheilungvon Gewinn
und Verlust aufstellen,sowieBestimmungdarübertreffen, inwieweit der Gewinn
vor Erreichungdes Geschäftsantheilsan die Genossenauszuzahlenist. Bis zur
WiederergänzungeinesdurchVerlust vermindertenGuthabensfindeteine—
des Gewinns nicht statt.

20
Durch das Statut kann festgesetztwerden, daß der Gewinn nicht Sithtih

sonderndemReservefondszugeschriebenwird.

S. 21.
Für dasGeschäftsguthabenwerdenZinsen von bestimmterHöhenichtvergütet,

auch wenn der GenosseEinzahlungenin höherenals den geschuldetenBeträgen
geleistethat.

AuchkönnenGenossen,welchemehrals die geschuldetenEinzahlungengeleistet
haben, im Falle einesVerlustes andereGenossennicht aus dem Grunde in Anspruch
nehmen,daß von letzterennur dieseEinzahlungengeleistetsind.

* ?22.
Eine Herabsetzungdes Geschäftsantheilsoder der auf denselbenzu leistenden

Einzahlungen oder eine Verlängerung der für die letzterenfestgesetztenFristen kann
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nur unter Beobachtungder Bestimmungenerfolgen,welchefür die Vertheilungdes
Genossenschaftsvermögensim Falle der Auflösungmaßgebendsind.

Das GeschäftsguthabeneinesGenossendarf, solangeer nichtausgeschiedenist,
von der Genossenschaftnicht ausgezahltoder im geschäftlichenBetriebezum Pfande
genommen,eine geschuldeteEinzahlungdarf nicht erlassenwerden.

Gegendie letzterekannder GenosseeineAufrechnungnichtgeltendmachen.

§. 23.
Für die Verbindlichkeitender Genossenschafthaften die GenossennachMaß=

gabediesesGesetzes.
Wer in die Genossenschafteintritt, haftet auch für die vor seinemEintritt

eingegangenenVerbindlichkeiten.
Ein den vorstehendenBestimmungenzuwiderlaufenderVertrag ist ohnerecht=

licheWirkung.

Dritter Abschnitt.
Vertretung und Geschäftsführung.

S. 24.
Die Genossenschaftwird durch den Vorstand gerichtlichund außergerichtlich

vertreten.
Der Vorstandbestehtaus zweiMitgliedernund wird von derGeneralversamm=

lung gewählt. Durch das Statut kanneinehöhereMitgliederzahlsowieeineandere
Art der Bestellung festgesetztwerden.

Die Mitglieder des Vorstandes können besoldet oder unbesoldetsein. Ihre
Bestellung ist zu jederJeit widerruflich, unbeschadetder Entschädigungsansprücheaus
bestehendenVerträgen.

S. 25.
Der Vorstandhat in der durchdas Statut bestimmtenForm seineWillens=

erklärungenkundzugebenund für die Genossenschaftzu zeichnen.Ist nichtsdarüber
bestimmt,so muß die Erklärung und Jeichnungdurch sämmtlicheMitglieder des
Vorstandeserfolgen.Wenigerals zweiMitgliederdürfenhierfürnichtbestimmtwerden.

Die Zeichnunggeschiehtin der Weise, daß die Jeichnendenzu der Firma
der Genossenschaftoder zu der Benennungdes Vorstandesihre Namensunterschrift
beifügen.

S. 26.
Die Genossenschaftwird durch die von dem Vorstandein ihrem Namen

geschlossenenRechtsgeschäfteberechtigtund verpflichtet;es ist gleichgültig,ob das
Geschäftausdrücklichim Namen der Genossenschaftgeschlossenwordenist, oderob
die Umständeergeben,daß es nachdemWillen der Vertragschließendenfür die Ge=
nossenschaftgeschlossenwerden sollte.
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von ihren Geschäftenzu enthebenund wegeneinstweiligerFortführungderselbendas
Erforderlichezu veranlassen.

S.41.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathshaben die Sorgfalt eines ordentlichen

Geschäftsmannesanzuwenden. .
Mitglieder, welcheihre Obliegenheitenverletzen,haften der Genossenschaft

persönlichund solidarischfür dendadurchentstandenenSchaden.
Insbesonderesindsie in denFällen des §. 34 Absatz3 zumErsatzederJahlung

verpflichtet,wenndiesemit ihrem Wissenund ohneihr Einschreitenerfolgt ist.
Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin fünf

Jahren.

5S.42.
Der Betrieb von Geschäftender Genossenschaft,sowie die Vertretungder

letzterenin Bezug auf diese Geschäftsführungkann auch sonstigenBevollmächtigten
oderBeamtender Genossenschaftzugewiesenwerden. In diesemFalle bestimmtsich
die Befugniß derselbennach der ihnen ertheiltenVollmacht; sie erstrecktsich im
Iweifel auf alle Rechtshandlungen,welchedie Ausführung derartigerGeschäfte
gewöhnlichmit sichbringt.

Die Bestellung von Prokuristen oder von Handlungsbevollmächtigtenzum
gesammtenGeschäftsbetriebefindetnicht statt.

SF.43. .
Die Rechte,welcheden Genossenin denAngelegenheitenderGenossenschaft,

insbesonderein Bezugauf die Führungder Geschäfte,die Prüfung der Bilanz und
dieVertheilungvon Gewinn undVerlust zustehenwerden in derGeneralversammlung
durchBeschlußfassungder erschienenenGenossenausgeübt.

Jeder Genossehat eineStimme.
Ein Genosse,welcherdurchdie Beschlußfassungentlastetodervon einerVer—

pflichtungbefreitwerdensoll, hat hierbeikeinStimmrecht. Dasselbegilt voneiner
Beschlußfassung,welchedenAbschlußeinesRechtsgeschäftsmit eineinGenossenbetrifft.

Die Genossenkönnendas Stimmrechtnicht durchBevollmächtigteausüben.
Diese Bestimmungfindetauf handlungsunfähigePersonen,Korporationen,Handels=
gesellschaften,Genossenschaftenoder anderePersonenvereineund, wenn das Statut
die Theilnahmevon Frauen an der Generalversammlungausschließt,auf Frauen
keineAnwendung.Ein Bevollmächtigterkannnichtmehrals einenGenossenvertreten.

S.44.
Die Generalversammlungwird durchdenVorstandberufen,soweitnichtnach

dem Statut oder diesemGesetzeauch anderePersonen dazu befugt sind.
Eine Generalversammlungist außer den im Statut oder in diesemGesetze

ausdrücklichbestimmtenFällen zu berufen,wenndies im Interesseder Genossenschaft
erforderlicherscheint.
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§.45.
Die Generalversammlungmuß ohneVerzugberufenwerden,wennder zehnte

Theil oderderim Statut hierfürbezeichnetegeringereTheil derGenossenin einervon
ihnen unterschriebenenEingabe unter Anführung des Jwecks und der Gründe die
Berufungverlangt.

In gleicherWeisesind dieGenossenberechtigt,zu verlangen,daß Gegenstände
zur BeschlußfassungeinerGeneralversammlungangekündigtwerden.

Wird dem Verlangen nicht entsprochen,so kann das Gericht (§. 10) die
Genossen,welchedasVerlangengestellthaben,zurBerufungderGeneralversammlung
oderzur Ankündigungdes Gegenstandesermächtigen.Mit der Berufungoder An=
kundigungist die gerichtlicheErmächtigungbekanntzu machen.

P.46.
Die BerufungderGeneralversammlungmußin derdurchdasStatut bestimmten

Weisemit einerFrist von mindestenseinerWocheerfolgen.
Der Zweckder Generalversammlungsoll jederzeitbei der Berufung bekannt

gemachtwerden. Über Gegenstände,derenVerhandlungnicht in der durch das
Statut oder durch§. 45 Absatz3 vorgesehenenWeise mindestensdrei Tage vor der
Generalversammlungangekündigtist, könnenBeschlüssenicht gefaßtwerden;hiervon
sind jedochBeschlüsseüber die Leitung der Versammlung,sowie über Anträge auf
BerufungeineraußerordentlichenGeneralversammlungausgenommen.

Jur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungenohne Beschlußfassung
bedarfes der Ankündigungnicht.

S. 47. «
Die Beschlüsseder Generalversammlungsind in ein Protokollbucheinzutragen,

dessenEinsichtjedemGenossenund der Staatsbehördegestattetwerdenmuß.

g 48
Die Generalversammlunghat über dieGenehmigungderBilanz zu beschließen

und von dem Gewinn oder Verlust den auf die GenossenfallendenBetrag fest=
usetzen.

Die Bilanz, sowie eine den Gewinn und Verlust des Jahres zusammen=
stellendeBerechnung (Jahresrechnung) sollen mindestenseine Woche vor der Ver=
sammlungin demGeschäftslokaleder Genossenschaftoder an einer anderen,durch
den Vorstandbekanntzu machenden,geeignetenStelle zur Einsicht der Genossen
ausgelegtoder sonst denselbenzur Kenntniß gebrachtwerden. Jeder Genosseist
berechtigt,auf seineKosteneineAbschriftder Bilanz, sowieder Jahresrechnungzu
verlangen.

8 19
Die Generalversammlunghat festzusetzen:
1. denGesammtbetrag)welchenAnleihenderGenossenschaftundSpareinlagen

bei derselbennicht überschreitensollen)
2. dieGrenzen,welchebeiKreditgewährungenan Genosseneingehaltenwerden

sollen.
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§.59.
Generalversammlungendes Verbandesdürfen nur innerhalb des Verbands=bezirksabgehaltenwerden.
Sie sind der höherenVerwaltungsbehörde,in derenBezirke der VorstandseinenSitz hat, sowie der höherenVerwaltungsbehörde,in derenBezirkedie Ver=sammlungabgehaltenwerdensoll, unter Einreichungder Tagesordnungmindestenseine Woche vorher anzuzeigen.
Der letzterenBehördestehtdas Rechtzu, in dieVersammlungeinenVertreterzu entsenden.

8. 60.
Das Rechtzur Bestellungdes Revisors kanndemVerbandeentzogenwerden,
1. wenner sich gesetzwidrigerHandlungen schuldigmacht, durch welchedasGemeinwohlgefährdetwird, oder wenn er andereals die im §. 55 be=zeichnetenJweckeverfolgt;
2. wennder Verbandder ihm obliegendenPflicht derRevissonnichtgenügt.

Die Entziehung wird nach Anhörung des Verbandsvorstandesdurch die fürdie VerleihungzuständigeStelle ausgesprochen.
Von der Entziehungist den im §. 58 bezeichnetenGerichtenMittheilungzu machen.

S. 61.
Für Genossenschaften,welche einem Revisionsverbande(s§. 55 bis 57) nichtangehören,wird der Revisor durchdas Gericht(F. 10) bestellt.Der Vorstandder Genossenschafthat die Bestellungzu beantragen.Die Bestellungerfolgt, nachdemdie höhereVerwaltungsbehördeüber diePerson des Revisors gehört ist. Erklärt die Behördesichmit einervon der Ge=nossenschaftvorgeschlagenenPerson einverstanden,so ist diesezum Revisor zu bestellen.

z. 62.
Der Revisor hat gegen die GenossenschaftAnspruch auf Erstattung an—gemessenerbaarerAuslagenund auf Vergütungfür seineLeistungnachMaßgabedererforderlichenZeitversäumniß.
Dem vom GerichtebestelltenRevisor werdenin ErmangelungeinerEinigungdie Auslagen und die Vergütung durch das Gericht festgesetzt.Die Vorschriften imS. 104 Absatz2, §. 105, §. 794 Nr. 3 der CivilprozeßordnungfindenAnwendung.

S. 63.
Der VorstandderGenossenschafthat demRevisor dieEinsichtderBücherundSchriften der Genossenschaftund die UntersuchungdesBestandesderGenossenschafts=kasse,sowie der Beständean Effekten,Handelspapierenund Waaren zu gestatten.Zu der Revision ist der Aufsichtsrathzuzuziehen.
Der Vorstand hat eineBescheinigungdes Revisors, daß die Revision statt=gefundenhat, zum Genossenschaftsregistereinzureichenund den Bericht über die
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Revision bei der Berufung der nächstenGeneralversammlungals GegenstandderBeschlußfassunganzukündigen.In derGeneralversammlunghat der Auffichtsrathsichüber das Ergebnißder Revisionzu erklären.
Der von einemVerbandebestellteRevisor hat eineAbschriftdes Revisions=

berichtsdemVerbandsvorstandeeinzureichen.

F. 64.
Der Reichskanzlerist ermächtigt,allgemeineAnweisungenzu erlassen,nachwelchendie Revisionsberichteanzufertigensind.

Fünfter Abschnitt.
AusscheideneinzelnerGenossen.

S. 65.
Jeder Genossehat das Recht, mittelstAufkündigungseinenAustritt aus derGenossenschaftzu erklären.
Die Aufkündigungfindet nur zum SchlusseeinesGeschäftsjahresstatt. Siemuß mindestensdrei Monate vorher schriftlicherfolgen. Durch das Statut kann

eine längere, jedochhöchstenszweijährigeKündigungsfrist festgesetztwerden.
Ein den vorstehendenBestimmungenzuwiderlaufendesAbkommenist ohne

rechtlicheWirkung.

**
Der Gläubiger einesGenossen,welcher,nachdeminnerhalbder letztensechs

Monate eineIwangsvollstreckungin das Vermögendes Genossenfruchtlosversucht
ist, die Pfändung und Überweisungdes demselbenbei der Auseinandersetzungmit
der GenossenschaftzukommendenGuthabenserwirkt hat, kann behufs seinerBe=
friedigungdas Kündigungsrechtdes Genossenan dessenStelle ausüben,sofernder
Schuldtitelnichtblos vorläufigvollstreckbarist.

Der Aufkündigungmuß einebeglaubigteAbschriftdes Schuldtitels und der
Urkundenüber die fruchtloseJwangsvollstreckungbeigefügtsein.

S 67.
Ist durchdas Statut die Mitgliedschaftan den Wohnsitzinnerhalbeinesbe=

stimmtenBezirks geknüpft(§. 8 Nr. 2), so kann ein Genosse,welcherden Wohnsitzin demBezirkeaufgiebt,zum Schlussedes GeschäftsjahresseinenAustritt schriftlich
erklären.

Imgleichenkann die GenossenschaftdemGenossenschriftlicherklären,daß er
zum Schlussedes Geschäftsjahresauszuscheidenhabe.

Über die Aufgabe des Wohnsitzesist die Bescheinigungeiner öffentlichen
Behördebeizubringen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 120
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S.68.
Ein Genossekann wegendes Verlustesder bürgerlichenEhrenrechte,sowie

wegender Mitgliedschaftin eineranderenGenossenschaft,welchean demselbenOrte
ein gleichartigesGeschäftbetreibt,zumSchlussedesGeschäftsjahresaus derGenossen=
schaftausgeschlossenwerden. Aus Vorschuß=undKreditvereinenkanndieAusschließung
wegender Mitgliedschaft in einer anderensolchenGenossenschaftauch dann erfolgen,
wenndie letztereihr Geschäftnicht an demselbenOrte betreibt.

Durch das Statut könnensonstigeGründe der Ausschließungfestgesetztwerden.
Der Beschluß, durch welchender Genosseausgeschlossenwird, ist diesemvon

dem Vorstande ohne Verzug mittelst eingeschriebenenBriefes mitzutheilen.
Von dem Beitpunkteder Absendungdesselbenkann der Genossenicht mehr an

der Generalversammlungtheilnehmen,auchnichtMitglied des Vorstandesoderdes
Aufsichtsrathssein.

. 69
Der Vorstand ist verpflichtet,die Aufkündigungdes Genossenoder des

Gläubigers mindestenssechsWochen vor dem Ende des Geschäftsjahres,zu dessen
Schlussesiestattgefundenhat, demGerichte(§. 10) zurListederGenosseneinzureichen.
Er hat zugleichdie schriftlicheVersicherungabzugeben,daß die Aufkündigungrecht=
zeitig erfolgt ist. Der Aufkündigungdes Gläubigers sind die im F. 66 Absatz2
bezeichnetenUrkunden,sowieeine beglaubigteAbschriftdes Pfändungs=und Über=
weisungsbeschlussesbeizufügen.

Imgleichenhat der Vorstandim Falle des§. 67 mit der Bescheinigungdie
Erklärung des Genossenoder Abschrift der Erklärung der Genossenschaft,sowie im
Falle der AusschließungAbschrift des Beschlussesdem Gerichte einzureichen. Die
Einreichungist bis zu demim erstenAbsatzbezeichnetenZeitpunkteund, wenndieEr=
klärungoderder Beschlußspätererfolgt, ohneVerzugzu bewirken.

S. 70.
In die Liste ist die dasAusscheidendes GenossenbegründendeThatsacheund

der aus den UrkundenhervorgehendeJahresschlußunverzüglicheinzutragen.
In Folge derEintragungscheidetderGenossemit demin derListevermerkten

Jahresschlusse,wenn jedochdie Eintragung erst im Laufe eines späterenGeschäfts=
jahres bewirktwird, mit demSchlussedes letzterenaus der Genossenschaftaus.

S.71.
Auf Antrag des Genossen,im Falle des §. 66 auf Antrag des Gläubigers,

hat das Gerichtdie Thatsache,auf Grund derendas Ausscheiden,und denJahres=
schluß,zu welchemdasselbebeanspruchtwird, ohneVerzugin derListevorzumerken.

Erkennt der Vorstand den Anspruch in beglaubigterForm an oder wird er
zur Anerkennungrechtskräftigverurtheilt,soist diesbeiEinreichungdesAnerkenntnisses
oderUrtheils derVormerkunghinzuzufügen.In Folge dessengilt der Austritt oder
die Ausschließungals am Tage der Vormerkungeingetragen.
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-§.72.
Von der Eintragung,sowieder Vormerkungoder von derenVersagunghat

dasGerichtdenVorstandund denGenossen,im Falle des§. 66 auchdenGläubiger,
zu benachrichtigen.

Die behufsderEintragungoderderVormerkungeingereichtenUrkundenbleiben
in der Verwahrungdes Gerichts.

C.73.
Die Auseinandersetzungdes Ausgeschiedenenmit der Genossenschaftbestimmt

sichnachder Vermögenslagederselbenund dem Bestandeder Mitglieder zur Zeit
seinesAusscheidens.

Die Auseinandersetzungerfolgtauf Grund derBilanz. Das Geschäftsguthaben
des Genossenist binnen sechsMonaten nach dem Ausscheidenauszuzahlen;an den
Reservefondsund das sonstigeVermögender Genossenschafthat er keinenAnspruch.
Reicht das Vermögen einschließlichdes Reservefonds und aller Geschäftsguthaben
zurDeckungderSchuldennichtaus, so hat der Ausgeschiedenevon demFehlbetrage
den ihn treffendenAntheil an die Genossenschaftzu zahlen; der Antheil wird in Er=
mangelungeineranderenBestimmungdesStatuts nachder Kopfzahl derMitglieder
berechnet.

. 74.
Die Klage des ausgeschiedenenGenossenauf AuszahlungdesGeschäftsguthabens

verjährtin zwei Jahren.
S. 75.

Wird die Genossenschaftbinnen sechsMonaten nach dem Ausscheidendes
Genossenaufgelöst,so gilt dasselbeals nicht erfolgt.

S. 76.
Ein Genossekann zu jeder Jeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres,sein

Geschäftsguthabenmittelst schriftlicherÜbereinkunft einem Anderen übertragen und
hierdurchaus der Genossenschaftohne Auseinandersetzungmit ihr austreten, sofern
der Erwerberan seinerStelle Genossewird oder sofernderselbeschonGenosseist
und dessenbisherigesGuthaben mit dem ihm zuzuschreibendenBetrage den Geschäfts=
antheil nicht übersteigt. Das Statut kann eine solcheÜbertragung ausschließen
oderan weitereVoraussetzungenknüpfen.

Der Vorstand hat die Übereinkunft dem Gerichte (s. 10) ohneVerzug einzu=
reichenund, falls der Erwerber schonGenosseist, zugleichdie schriftlicheVersicherung
abzugeben,daß dessenbisherigesGuthabenmit dem zuzuschreibendenBetrage den
Geschäftsantheilnichtübersteigt.

Die Übertragungist in die Listebei demveräußerndenGenossenunverzüglich
einzutragen.Als ZJeitpunktdes Ausscheidensgilt der Tag der Eintragung. Die=
selbedarf, falls der Erwerbernochnicht Genosseist, nur zugleichmit der Ein=
tragung des letzterenerfolgen. Die Vorschriftender §§.15, 71 und 72 finden
entsprechendeAnwendung.

120“
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Wird die Genossenschaftbinnen sechsMonaten nach dem Ausscheidendes
Genossenaufgelöst,so hat dieserim Falle der EröffnungdesKonkursverfahrensdie
Nachschüsse,zu derenZahlunger verpflichtetgewesensein würde, insoweitzu leisten,
als zu derselbender Erwerberunvermögendist.

*½:
Im Falle des Todes einesGenossengilt diesermit demSchlussedesGeschäfts=

jahres, in welchemderTod erfolgt ist, als ausgeschieden.Bis zu diesemZeitpunkte
wird die Mitgliedschaftdes Verstorbenendurchden Erben desselbenfortgesetzt.Für
mehrereErben kanndas StimmrechtdurcheinenBevollmächtigtenausgeübtwerden.

Der Vorstandhat eineAnzeigevon demTode desGenossenohneVerzugdem
Gerichte(§. 10) zur Liste der Genosseneinzureichen.

Die Vorschriftenin §. 70 Absatz1, §§.71 bis 75 finden entsprechende
Anwendung.

Sechster Abschnitt.
Auflösungund Nichtigkeitder Genossenschaft.

S. 78#n
Die Genossenschaftkann durch Beschluß der Generalversammlungjederzeit

aufgelöstwerden;der BeschlußbedarfeinerMehrheit von drei Viertheilender er=
schienenenGenossen.Das Statut kannaußerdieserMehrheitnochandereErfordernisse
aufstellen.

Die Auflösung ist durchden Vorstand ohneVerzug zur Eintragung in das
Genossenschaftsregisteranzumelden.

* 9.
In dem Falle, daß durchdas Statut die Zeitdauerder Genossenschaftbe=

schränktist, tritt die AuflösungderselbendurchAblauf der bestimmtenZeit ein.
Die Vorschriftim §. 78 Absatz2 findetAnwendung.

S. 80.
Beträgt die Zahl der Genossenweniger als sieben,so hat das Gericht (s. 10)

auf Antrag des Vorstandes und, wenn der Antrag nicht binnen sechs Monaten
erfolgt, von AmtswegennachAnhörungdesVorstandesdieAuflösungderGenossen=
schaftauszusprechen. «

Der Beschluß ist der Genossenschaftzuzustellen. Gegen denselbensteht ihr die
sofortigeBeschwerdenachMaßgabeder Civilprozeßordnungzu. Die Auflösungtritt
mit der Rechtskraftdes Beschlussesin Wirksamkeit.

8.81.
Wenn eine Genossenschaftsich gesetzwidrigerHandlungenoderUnterlassungen

schuldigmacht, durchwelchedas Gemeinwohlgefährdetwird, oderwennsie andere
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alsdieindiesemGesetze(§.1)bezeichnetengeschäftlicheuZweckeverfolgt, so kann
sie aufgelöstwerden,ohne daß deshalbein Äuspruchauf Entschädigungstattfindet.

Das Verfahrenund die Zuständigkeitder Behördenrichtetsichnachden für
streitigeVerwaltungssachenlandesgesetzlichgeltendenVorschriften. Wo ein Ver—
waltungsstreitverfahrennicht besteht, finden die Vorschriftenin 88. 20, 21 der
Gewerbeordnungmit der MaßgabeAnwendung,daß die Entscheidungin ersterIn=
stanzdurchdie höhereVerwaltungsbehördeerfolgt, in derenBezirkedie Genossen=
schaftihren Sitz hat.

Von der Auflösunghat die in ersterInstanz entscheidendeBehördedemGe=
richte(§.10) Mittheilungzu machen.

*“*
Die AuflösungderGenossenschaftist von demGerichteohneVerzugin das

Genossenschaftsregistereinzutragen.
Sie muß von denLiquidatorenzu drei verschiedenenMalen durchdie für die

Bekanntmachungender GenossenschaftbestimmtenBlätter bekanntgemachtwerden.
Durch die Bekanntmachungsind zugleichdie Gläubiger aufzufordern,sichbei der
Genossenschaftzu melden.

*“
Die Liquidationerfolgt durchden Vorstand, wenn nicht dieselbedurchdas

Statut oder durch Beschluß der GeneralversammlunganderenPersonen über=
tragen wird.

Es sindwenigstenszwei Liquidatorenzu bestellen.
Auf Antrag des Aussichtsrathsoder mindestensdes zehntenTheils der Ge=

nossenkanndie Ernennungvon Liquidatorendurchdas Gericht(§.10) erfolgen.
Die Abberufungder Liquidatorenkann durch das Gericht unter denselben

Voraussetzungenwie dieBestellungerfolgen. Liquidatoren,welchenichtvomGerichte
ernanntsind,könnenauchdurchdie Generalversammlungvor Ablauf desJeitraums,
für welchensie bestelltsind, abberufenwerden.

K.84.
Die ersten Liquidatoren sind durch den Vorstand, jede Aenderung in den

Personender Liquidatoren,sowieeineBeendigungihrerVertretungsbefugnißist durch
die Liquidatorenzur Eintragung in das Genossenschaftsregisteranzumelden. Eine
Abschriftder Urkundenüber dieBestellungderLiquidatorenoderüber dieAenderung
in denPersonenderselbenist der Anmeldungbeizufügenund wird bei demGericht
aufbewahrt.

Die Eintragungder gerichtlichenErnennungoderAbberufungvonLiquidatoren
geschiehtvon Amtswegen.

Die Liquidatorenhabenihre Unterschriftpersönlichvor demGerichtezuzeichnen
oderdie Jeichnungin beglaubigterForm einzureichen.
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Die Liquidatorenhabenin der bei ihrer BestellungbestimmtenForm ihre

Willenserklärungenkundzugebenund für die Genossenschaftzu zeichnen. Ist nichts
darüberbestimmt,so muß dieErklärungundJeichnungdurchsämmtlicheLiquidatoren
erfolgen. Wenigerals zwei dürfenhierfür nicht bestimmtwerden.

Die Bestimmungist mit der Bestellungder Liquidatorenzur Eintragungin
das Genossenschaftsregisteranzumelden.

Die Zeichnungengeschehenderartig,daß dieLiquidatorenderbisherigen,nun=
mehrals Liquidationsfirmazu bezeichnendenFirma ihre Namensunterschriftbeifügen.

P.86.
Die Vorschriftenim §. 29 über das Verhältniß zu drittenPersonenfinden

bezüglichder LiquidatorenAnwendung.

“
Bis zur Beendigungder Liquidationkommenungeachtetder Auflösungder

Genossenschaftin Bezug auf die Rechtsverhältnissederselbenund der Genossendie
Vorschriftendes zweitenund drittenAbschnittsdiesesGesetzeszur Anwendung,so=
weit sich aus denBestimmungendes gegenwärtigenAbschnittsund aus demWesen
der Liquidationnicht ein Anderesergiebt.

Der Gerichtsstand,welchendie Genossenschaftzur Jeit ihrer Auflösunghatte,
bleibt bis zur vollzogenenVertheilungdes Vermögensbestehen.

P.88.
Die Liquidatorenhaben die laufendenGeschäftezu beendigen,die Ver=

pflichtungender aufgelöstenGenossenschaftzu erfüllen, dieForderungenderselbenein=
zuziehenund das Vermögen der Genossenschaftin Geld umzusetzen;sie haben die
Genossenschaftgerichtlichundaußergerichtlichzuvertreten.Zur Beendigungschwebender
Geschäftekönnendie LiqguidatorenauchneueGeschäfteeingehen.

S. 89.
Die Liquidatorenhabendie aus den §s§.26, 27, §F.33 Absatz1, §. 34,

s 44 bis 47, §. 48 Absatz2, §. 51 sichergebendenRechteund PflichtendesVor=
standes und unterliegen gleich diesem der Überwachung des Aufsichtsraths. Sie
habensofort bei Beginn der Liquidationund demnächstin jedemJahre eineBilanz
aufzustellen.Die ersteBilanz ist zu veröffentlichen;die Bekanntmachungist zu dem
Genossenschaftsregistereinzureichen.

S. 90.
Eine Vertheilungdes Vermögensunter die Genossendarf nicht vor Tilgung

oderDeckungder Schuldenund nichtvor Ablauf einesJahres seit demTage voll=
zogenwerden,an welchemdie AufforderungderGläubigerin denhierzubestimmten
Blättern (§.82 Absatz2) zum drittenMale erfolgt ist. ..



Meldet sichein bekannterGläubigernicht, so ist dergeschuldeteBetrag, wenn
die Berechtigungzur Hinterlegungvorhandenist, für den Gläubigerzu hinterlegen.
Ist dieBerichtigungeiner Verbindlichkeitzur Zeit nicht ausführbaroder ist eine
Verbindlichkeitstreitig, so darf die Vertheilungdes Vermögensnur erfolgen,wenn
demGläubigerSicherheitgeleistetist.

Liquidatoren,welchediesenVorschriftenzuwiderhandeln,sind außer der Ge=
nossenschaftden Gläubigern zum Ersatze des ihnen daraus erwachsenenSchadens
persönlichund solidarischverpflichtet.Die gleicheVerpflichtungtrifft die Mitglieder
desAufsichtsraths,wenndie Juwiderhandlungmit ihremWissenund ohneihr Ein=
schreitengeschieht.Die Verpflichtungwird denGläubigerngegenüberdadurchnicht
aufgehoben,daß die Juwiderhandlungauf einemBeschlusseder Generalversammlung
beruht.

S. 91.
Die Vertheilungdes Vermögensunter dieeinzelnenGenossenerfolgt bis zum

Gesammtbetrageihrer auf Grund der erstenLiquidationsbilanz(§. 89) ermittelten
GeschäftsguthabennachdemVerhältniß der letzteren.Bei Ermittelungder einzelnen
Geschäftsguthabenbleibenfür die Vertheilungdes GewinnesoderVerlustes,welcher
sichfür denJeitraum zwischender letztenJahresbilanz(F. 33) und der erstenLiqui=
dationsbilanzergebenhat, die seit der letztenJahresbilanzgeleistetenEinzahlungen
außerBetracht. Der Gewinn aus diesemJeitraum ist demGuthabenauchinsoweit
zuzuschreiben,als dadurchder Geschäftsantheilüberschrittenwird.

Überschüsse,welchesich über den GesammtbetragdieserGuthabenhinaus
ergeben,sindnachKöpfenzu vertheilen.

Durch das Statut kann die Vertheilungdes Vermögensausgeschlossenoder
ein anderesVerhältniß für die Vertheilungbestimmtwerden.

*'
Ein bei der Auflösungder GenossenschaftverbleibendesunvertheilbaresRein=

vermögen(F.91 Absatz3) fällt, soferndasselbenicht durchdas Statut einerphy=
sischenoderjuristischenPerson zu einembestimmtenVerwendungszwecküberwiesenist,
an diejenigeGemeinde)in der dieGenossenschaftihrenSitz hatte. Die Zinsen dieses
Fonds sindzu gemeinnützigenIweckenzu verwenden.

S.93.
Nach Beendigungder Liquidation sind die Bücher und Schriftender auf=

gelöstenGenossenschaftfür dieDauer von zehnJahren einemder gewesenenGenossen
oder einemDritten in Verwahrungzu geben. Der Genosseoder der Dritte wird
in ErmangelungeinerBestimmungdes Statuts odereinesBeschlussesder General.
versammlungdurchdas Gericht(§.10) bestimmt. Dasselbekanndie Genossenund
derenRechtsnachfolger,sowiedieGläubigerderGenossenschaftzur EinsichtderBücher
und Schriftenermächtigen.
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§.94.
Enthält das Statut nicht die für dasselbewesentlichenBestimmungenoderist

eine dieserBestimmungennichtig, so kann jeder Genosseund jedes Mitglied des
Vorstandesund desAufsichtsrathsim WegederKlage beantragen,daß dieGenossen=
schaftfür nichtigerklärtwerde.

S. 95.
Als wesentlichim Sinne des §. 94 gelten die in den §§. 6, 7 und 131

bezeichnetenBestimmungendesStatuts mit AusnahmederjenigenüberdieBeurkundung
der Beschlüsseder Generalversammlungund den Vorsitz in dieser, sowieüber die
Grundsätzefür die Aufstellungund Prüfung der Bilanz.

Ein Mangel, der einehiernachwesentlicheBestimmungdes Statuts betrift,
kanndurcheinendenVorschriftendiesesGesetzesüber AenderungendesStatuts ent=
sprechendenBeschlußder Generalversammlunggeheiltwerden.

Die Berufung der Generalversammlungerfolgt, wenn sich der Mangel auf
die Bestimmungenüber die Form der Berufung bezieht, durchEinrückungin die=
jenigenöffentlichenBlätter, welchefür dieBekanntmachungder Eintragungenin das
Genossenschaftsregisterdes Sitzes der Genossenschaftbestimmtsind.

Betrifft bei einerGenossenschaftmit beschränkterHaftpflicht der Mangel die
Bestimmungenüber die Haftsumme,so darf durchdie zur Heilung des Mangels
beschlossenenBestimmungender Gesammtbetragder von den einzelnenGenossenüber=
nommenenHaftung nichtvermindertwerden.

S.96.
Das Verfahrenüber die Klage auf Nichtigkeitserklärungund die Wirkungen

des Urtheils bestimmensichnach denVorschriftendes §. 51 Absatz3 bis 5 und
des §F.52.

S. 97.
Ist dieNichtigkeiteinerGenossenschaftin dasGenossenschaftsregistereingetragen,

so findenzum Zweckeder Abwickelungihrer Verhältnissedie für denFall der Auf=
lösunggeltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

Die Wirksamkeitder im NamenderGenossenschaftmit Dritten vorgenommenen
Rechtsgeschäftewird durchdie Nichtigkeitnichtberührt.

Soweit die GenosseneineHaftung für dieVerbindlichkeitenderGenossenschaft
übernommenhaben,sind sie verpflichtet,diezurBefriedigungderGläubigererforder=
lichenBeträgenachMaßgabeder Vorschriftendes folgendenAbschnittszu leisten.

Siebenter Abschnitt.
Konkursverfahrenund Haftpflichtder Genossen.

« §.98.
Das Konkursverfahrenfindet im Falle der Jahlungsunfähigkeit,nachAuf=

lösungder Genossenschaftauchim Falle der Überschuldungstatt.
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Nach Auflösungder Genossenschaftist die EröffnungdesVerfahrensso lange
zulässig,als die Vertheilungdes Vermögensnicht vollzogenist.

8 99
Sobald die Zahlungsunfähigkeitder Genossenschafteintritt, hat der Vorstand

die Eröffnungdes Konkursverfahrenszu beantragen;dasselbegilt, wenn bei oder
nachAuflbsung der Genossenschaftaus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe
des Jahres aufgestelltenBilanz Überschuldungsichergiebt.

Die Mitglieder des Vorstandessind der Genossenschaftzum Ersatzeinernach
diesemZeitpunktegeleistetenJahlung nachMaßgabedes §. 34,verpflichtet.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin fünf
Jahren.

S. 100.
Ju demAntrageauf EröffnungdesVerfahrensist außerdenKonkursgläubigern

jedesMitglied des Vorstandesberechtigt.
Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern gestellt,so ist derselbezuzu=

lassen,wenn die ihn begründendenThatsachen(6. 98) glaubhaftgemachtwerden.
Das Gerichthat die übrigenMitglieder nachMaßgabe der Konkursordnung§. 105
Absatz2, 3 zu hören.

Der Eröffnungsantragkann nicht aus demGrunde abgewiesenwerden, daß
eine den Kosten des Verfahrens entsprechendeKonkursmassenicht vorhandensei.

8. 101.
Durch die Eröffnungdes Konkursverfahrenswird dieGenossenschaftaufgelöst.

8.102.
Die Eröffnungdes Konkursverfahrensist unverzüglichin dasGenossenschafts=

registereinzutragen.Die Eintragungwird nicht bekanntgemacht.

S. 103.
Bei der EröffnungdesVerfahrensist von demGerichteeinGläubigerausschuß

zu bestellen. Die Gläubigerversammlunghat über die Beibehaltung der bestellten
oderdie Wahl andererMitglieder zu beschließen.Im Uebrigenkommendie Vor=
schriftenim §. 87 der Konkursordnungzur Anwendung.

S. 104.
Die Generalversammlungist ohneVerzugzur Beschlußfassungdarüberzu be=

rufen (I8.44 bis 46), ob die bisherigenMitgliederdesVorstandesunddesAufsichts=
raths beizubehaltenoderanderezu bestellensind.

S. 105.
Soweit dieKonkursgläubigerwegenihrer bei der Schlußvertheilung(Konkurs=

ordnung§. 161) berücksichtigtenForderungenaus dem zur Zeit der Eröffnungdes
Reichs=Gesetzbl.1898. v 121
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KonkursverfahrensvorhandenenVermögender Genossenschaftnichtbefriedigtwerden,
sind die Genossenverpflichtet,Nachschüssezur Konkursmassezu leisten.

Die Nachschüssesind von denGenossen,wenn nicht das Statut ein anderes
Beitragsverhältnißfestsetzt,nachKöpfenzu leisten.

Beiträge, zu derenLeistungeinzelneGenossenunvermögendsind, werdenauf
die übrigenvertheilt. ·

Zahlungen,welcheGenossenüber die von ihnen nach den vorstehendenBe—
stimmungengeschuldetenBeiträge hinaus leisten, sind ihnen, nachdemdie Befriedi=

gung der Gläubigererfolgt ist, aus denNachschüssenzu erstatten.
Gegendie Nachschüssekannder GenosseeineForderungan die Genossenschaft

aufrechnen, sofern die Voraussetzungenvorliegen, unter welchen er als Konkurs—
gläubigerBefriedigungwegenderForderungausden Nachschüssenzu beanspruchenhat.

P.106.
Der Konkursverwalterhat sofort, nachdemdieBilanz auf derGerichtsschreiberei

niedergelegtist (Konkursordnung8. 124), zu berechnen,wieviel zur Deckungdes in
der Bilanz bezeichnetenFehlbetragesdie Genossenvorschußweisebeizutragenhaben.

In derBerechnung(Vorschußberechnung)sinddiesämmtlichenGenossennament—
lich zu bezeichnenund auf sie die Beiträge zu vertheilen. Die Höhe der Beiträge
ist jedochderartzu bemessen,daß durchein vorauszusehendesUnvermögeneinzelner
Genossenzur Leistungvon Beiträgen ein Ausfall an dem zu deckendenGesammt—
betragenicht entsteht.

Die Berechnungist demKonkursgerichtemit demAntrageeinzureichen,dieselbe
für vollstreckbarzu erklären. Wird dasGenossenschaftsregisternichtbeidemKonkurs—
gerichtegeführt,so ist demAntrage einebeglaubigteAbschriftdesStatuts und der
Liste der Genossenbeizufügen.

8.107.
Zur Erklärung über die Berechnungbestimmtdas Gericht einen Termin,

welchernichtüber zweiWochenhinaus anberaumtwerdendarf. Derselbeist öffent=
lich bekanntzu machen;die in der BerechnungaufgeführtenGenossensind besonders
zu laden.

Die Berechnungist spätestensdrei Tage vor demTermineauf der Gerichts=
schreibereizur Einsichtder Betheiligtenniederzulegen.Hierauf ist in der Bekannt=
machungund den Ladungenhinzuweisen.

S.108.
In demTermine sind Vorstandund Aufsichtsrathder Genossenschaft,sowie

der Konkursverwalterund der Gläubigerausschußund, soweitEinwendungenerhoben
werden,die sonstBetheiligtenzu hören.

Das Gerichtentscheidetüber die erhobenenEinwendungen,berichtigt,soweit
erforderlich,die Berechnungoder ordnetdie Berichtigungan und erklärt die Be=
rechnung für vollstreckkar. Die Entscheidungist in dem Termine oder in einem
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sofort anzuberaumendenTermine, welchernicht über eine Wochehinaus angesetzt
werdensoll, zu verkünden.Die Berechnungmit der sie für vollstreckbarerklärenden
Entscheidungist zur Einsicht der Betheiligten auf der Gerichtsschreibereiniederzulegen.

Gegendie Entscheidungfindetein Rechtsmittelnicht statt.

g.109.
NachdemdieBerechnungfür vollstreckbarerklärt ist, hat derKonkursverwalter

ohneVerzugdie Beiträgevon den Genosseneinzuziehen.
Die IwangsvollstreckunggegeneinenGenossenfindetin Gemäßheitder Civil=

prozeßordnungauf Grund einer vollstreckbarenAusfertigungder Entscheidungund
einesAuszugesaus der Berechnungstatt.

Für die in den Fällen der ss. 731, 767, 768 der Ciwvilprozeßordnungzu
erhebendenKlagen ist das Amtsgericht,bei welchemdas Konkursverfahrenanhängig
ist, und, wennder Streitgegenstandzur JuständigkeitderAmtsgerichtenicht gehört,
das Landgerichtausschließlichzuständig,zu dessenBezirkeder Bezirk des Konkurs=
gerichtsgehört.

S. 110.
Die eingezogenenBeträge sind bei der von der Gläubigerversammlungbe=

stimmtenStelle (Konkursordnung§. 132) zu hinterlegenoder anzulegen.

#1
Jeder Genosseist befugt, die für vollstreckbarerklärteBerechnungim Wege

der Klage anzufechten.Die Klage ist gegendenKonkursverwalterzu richten. Sie
findetnur binnender Nothfrist einesMonats seitVerkündungder Entscheidungund
nur insoweit statt, als der Kläger den Anfechtungsgrundin dem Termine (F. 107)
geltendgemachthat oderohneseinVerschuldengeltendzumachenaußerStandewar.

Das rechtskräftigeUrtheil wirkt für undgegenalle beitragspflichtigenGenossen.

§S.112.
Die Klage ist ausschließlichbei demAmtsgerichtezu erheben,welchesdieBe=

rechnungfür vollstreckbarerklärthat. Die mündlicheVerhandlungerfolgt nicht vor
Ablauf der bezeichnetenNothfrist. MehrereAnfechtungsprozessesind zur gleichzeitigen
VerhandlungundEntscheidungzu verbinden.

Übersteigtder StreitgegenstandeinesProzessesdie sonstfür die sachlicheZu=
ständigkeitderAmtsgerichtegeltendeSumme, so hat das Gericht, soferneinePartei
in einemsolchenProzessevor derVerhandlungzurHauptsachedarauf anträgt, durch
Beschluß die sämmtlichenStreitsachenan das Landgericht, in dessenBezirke es seinen
Sitz hat, zu verweisen.GegendiesenBeschlußfindet die sofortigeBeschwerdestatt.
Die Nothfrist beginnt mit der Verkündungdes Beschlusses.

Ist der Beschlußrechtskräftig,so geltendie Streitsachenals beidem Land=
gerichte anhängig. Die im Verfahren vor dem Amtsgerichte erwachsenenKosten
werdenals Theil der bei demLandgerichteerwachsenenKostenbehandeltund gelten
als KosteneinerInstanz.

121“
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Die Vorschriften der Civilprozeßordnung88.769, 770 über die Einstellung
der Zwangsvollstreckungund die Aufhebungder Vollstreckungsmaßregelnfindenent—
sprechendeAnwendung.

Soweit in Folge des UnvermögenseinzelnerGenossenzur Leistungvon Bei—
trägen der zu deckendeGesammtbetragnicht erreichtwird, oder in Gemäßheitdes
auf eineAnfechtungsklageergehendenUrtheils oder aus anderenGründen die Be—
rechnungabzuändernist, hat der KonkursverwaltereineZusatzberechnungaufzustellen.
Rücksichtlichderselbenkommendie Vorschriftenin §§.106 bis 112 zur Anwendung.

Die AufstellungeinerJusatzberechnungist erforderlichenfallszu wiederholen.

S.114.
Sobald mit dem Vollzuge der Schlußvertheilung(Konkursordnung§. 161)

begonnenwird, hat der Konkursverwalterin ErgänzungoderBerichtigungder Vor=
schußberechnungund der zu derselbenetwaergangenenZusätzezu berechnen,wieviel
die Genossenin Gemäßheitdes §. 105 an Nachschüssenzu leistenhaben.

Die Berechnung(Nachschußberechnung)unterliegt den Vorschriften in 88. 106
bis 109, 111 bis 113, der Vorschriftim §. 106 Absatz2 mit derMaßgabe,daß
auf Genossen,derenUnvermögenzur Leistungvon Beiträgensichherausgestellthat,
Beiträgenicht vertheiltwerden.

S.115.
Der Verwalter hat, nachdemdie Nachschußberechnungfür vollstreckbarerklärt

ist, unverzüglichden gemäß§. 110 vorhandenenBestandund, so oft von dennoch
einzuziehendenBeiträgenhinreichenderBestandeingegangenist, diesenim Wege der
Nachtragsvertheilung(Konkursordnung§. 166) unter die Gläubigerzu vertheilen.

Außer den Antheilen auf die im §. 168 der Konkursordnungbezeichneten
Forderungensind zurückzubehaltendieAntheileauf Forderungen,welcheim Prüfungs=
termine von demVorstande ausdrücklichbestrittenworden sind. Dem Gläubiger
bleibt überlassen,den Widerspruchdes VorstandesdurchKlage zu beseitigen.So=
weit der Widerspruchrechtskräftigfür begründeterklärt wird, werdendie Antheile
zur Vertheilungunter die übrigenGläubiger frei.

Die zur Befriedigungder Gläubiger nicht erforderlichenÜberschüssehat der
Konkursverwalteran die Genossenzurückzuzahlen.

S.116.
Eine AufhebungdesKonkursverfahrensdurchJwangsvergleichfindetnichtstatt.
Eine Einstellungdes Verfahrensist erstzulässig,nachdemmit demVollzuge

der Schlußvertheilungbegonnenist. Die Justimmungaller bei der letzterenberück=
sichtigtenKonkursgläubigerist beizubringen.Inwieweit es der Justimmungoderder
Sicherstellungvon Gläubigernbedarf,derenForderungennicht festgestelltsind, ent=
scheidetdas KonkursgerichtnachfreiemErmessen.
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§.117.
Der Vorstand ist verpflichtet, denKonkursverwalter bei den diesemin 8. 106

Absatz1, 8. 109 Absatz1, 88. 113, 114 zugewiesenenObliegenheitenzu unterstützen.

u##
Die in diesemAbschnittehinsichtlichdes VorstandesgetroffenenBestimmungen

geltenauchhinsichtlichder Liquidatoren.

Achter Abschnitt.

BesondereBestimmungen.
I. Ffür Eenossenschaftenmit unbeschränkterHaftpflicht.

8.119.
Bei Genossenschaftenmit unbeschränkterHaftpflichtdarf ein Genossenicht auf

mehrals einenGeschäftsantheilbetheiligtsein.

S. 120.
Die Beitrittserklärungen(F. 15) müssendie ausdrücklicheBemerkungenthalten,

daß die einzelnenGenossenfür die Verbindlichkeitender Genossenschaftdiesersowie
unmittelbardenGläubigernderselbennachMaßgabedes Gesetzesmit ihrem ganzen
Vermögenhaften.

S. 121.
Sobald sichbei derGeschäftsführungergiebt,daßdasVermögenderGenossen=

schafteinschließlichdes Reservefondsund der Geschäftsguthabenzur Deckungder
Schuldennicht ausreicht, hat der Vorstand die Generalversammlungzur Beschluß=
fassung,ob die Genossenschaftaufgelöstwerdensoll, zu berufen.

Für denFall, daß dieAuflösungbeschlossenwird, ist zugleichdie im §. 104
vorgeseheneBeschlußfassungherbeizuführen. .-

§.122.
Im Falle des Konkursverfahrenssind neben der Genossenschaftdie einzelnen

Genossensolidarischund mit ihrem ganzenVermögenden Konkursgläubigernfür
den Ausfall verhaftet, welchendiesean ihren bei der Schlußvertheilung(Konkurs=
ordnung§. 161) berücksichtigtenForderungenbei derselbenerleiden.

NachAblauf von dreiMonatenseit demTermine, in welchemdie Nachschuß=
berechnungfür vollstreckbarerklärt ist, könnendie Gläubiger, soweitsie bishernicht
befriedigtsind, die einzelnenGenossenin Anspruchnehmen.

FestgestellteForderungen,welcheim Prüfungsterminevon demVorstandeoder
denLiquidatorennicht ausdrücklichbestrittensind, könnenauchvon den in Anspruch
genommenenGenossennicht bestrittenwerden.



Das rechtskräftigeUrtheil, welchesin demProzeß über eine im Prüfungs=
termine von dem Vorstandeoder den LiquidatorenbestritteneForderungfür oder
gegendieselbenergeht,wirkt gegenüberallen Genossen.

In Ansehungeinerim KonkursverfahrenstreitiggebliebenenForderungkann,
solangedieselbenicht festgestelltist, eineVerurtheilungder Genossennichterfolgen.

v.123.
Die Klage der Glänbizer gegendie einzelnenGenossenverjährt, sofernnicht

nachBeschaffenheitder Forderungeine kürzereVerjährungsfristgesetzlicheintritt, in
zwei Jahren seit Ablauf der im §. 122 Absatz2 bestimmtenFrist.

Die Verjährung zu Gunsten eines Genossenwird durch Rechtshandlungen
unterbrochen,welchegegendieGenossenschaftodervonderselbenvorgenommenwerden;
sie wird nichtunterbrochendurchRechtshandlungen,welchegegeneinenanderenGe=
nossenodervon demselbenvorgenommenwerden.

.. 124.
Soweit GenosseninGemäßheitdes §. 122Konkursgläubigerbefriedigen,treten

sie in die Rechteder letzterengegendie Genossenschaftein

z 125.
Die Bestimmungender §§.122 bis 124 finden auf die in den letztenzwei

Jahren vor derEröffnungdesKonkursverfahrensaus derGenossenschaftausgeschiedenen
Genossen(5§.70, 76), welchenicht schon in Gemäßheit des §. 75 der Haftpflicht
unterliegen, wegen der bis zu dem Zeitpunkte ihres Ausscheidensvon der Genossen=
schafteingegangenenVerbindlichkeitenmit derMaßgabeAnwendung,daßderAnspruch
der Gläubiger erst nachAblauf von sechsMonaten seit demTermine, in welchem
die Nachschußberechnung(S. 114) für vollstreckbarerklärtist, erhobenwerdenkann.

DieserAnsprucherstrecktsich,wennim Falle desTodes einesGenossendessen
Ausscheidennachdemim §. 77 Absatz1 bezeichnetenJeitpunkteeingetragenist, auf
diebis zumTagederEintragungvonderGenossenschafteingegangenenVerbindlichkeiten,
sofernnicht derErbe beweist,daß bei ihrer EingehungdemGläubigerderTod des
Genossenbekanntwar.

II. Für Genossenschaftenmit unbeschränkterNachschußpflicht.
S.126.

Die Bestimmungendes §. 119 über die Beschränkungder Betheiligungauf
einenGeschäftsantheilund des §. 121 über dieBerufung der Generalversammlung
im Falle der Überschuldungfinden auf die Genossenschaftenmit unbeschränkter
NachschußpflichtAnwendung.

S. 127.
Die Beitrittserklärungen(. 15) müssendie ausdrücklicheBemerkungenthalten,

daß die einzelnenGenossenmit ihremganzenVermögenverpflichtetsind, derGenossen=
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schaftdie zur Befriedigungder Gläubiger derselbenerforderlichenNachschüssenach
Maßgabedes Gesetzeszu leisten.

g.128.
Ist im Falle der Eröffnung des Konkursverfahrensnach Ablauf von drei

Monaten seit demTermine, in welchemdie Nachschußberechnung(5. 114) für voll=
streckbarerklärt ist, die Befriedigungoder Sicherstellungder im §. 105 Absatz1
bezeichnetenKonkursgläubigernoch nicht bewirkt, so sind die hierzu erforderlichen
Beiträge von den innerhalb der letzten achtzehnMonate vor der Eröffnung des
KonkursverfahrensausgeschiedenenGenossen,welchenicht schonin Gemäßheitdes
§. 75 oder des §. 76 Absatz4 der Nachschußpflichtunterliegen,nachMaßgabedes
§. 105 zur Konkursmassezu leisten.

S. 129.
Der Konkursverwalterhat ohne Verzug eineBerechnungüber die Beitrags=

pflicht der Ausgeschiedenenaufzustellen.
In der Berechnungsind dieselbennamentlich zu bezeichnenund auf sie die

Beiträge zu vertheilen, soweit nicht das UnvermögenEinzelnerzur Leistungvon
Beiträgenvorauszusehenist.

Im Uebrigenfindendie Vorschriftenin §. 106 Absatz3, §s. 107 bis 109,
111 bis 113 und 115 entsprechendeAnwendung.

8. 130.
Durch die Bestimmungender 88. 128, 129 wird die Einziehungder Nach—

schüssevon den in der GenossenschaftverbliebenenGenossennicht berührt.
Aus den Nachschüssender letzterensind den Ausgeschiedenendie von diesen

geleistetenBeiträge zu erstatten,sobald die Befriedigungoder Sicherstellungder
sämmtlichenim §. 105 Absatz1 bezeichnetenKonkursgläubigerbewirktist.

III. Für Genossenschaftenmit beschränkterHaftpflicht.
S. 131.

Bei Genossenschaftenmit beschränkterHaftpflichtdarf dieHaftsummedereinzelnen
Genossen(5.2) nichtniedrigerals der Geschäftsantheilsein.

Die Haftsummemuß bei Errichtung der Genossenschaftdurch das Statut
bestimmtwerden. Die Bestimmungoder eine Abänderungderselbenist zu ver=
öffentlichen(§§.12, 16).

P.132.
Zu einerErhöhungder Haftsummebedarfes einerMehrheit von drei Vier=

theilen der in der GeneralversammlungerschienenenGenossen. Das Statut kann
nochandereErfordernisseaufstellen.
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§.133.
Eine Herabsetzungder Haftsummekann nur unter Beobachtungder Be—

stimmungenerfolgen, welche für die Vertheilung des Genossenschaftsvermögensim
Falle der Auflösung maßgebendsind (§F.82 Absatz2, §. 90 Absatz1 bis 3).
BekannteGläubiger sind durch besondereMittheilung zur Anmeldungauszufordern.

Die Anmeldung des Herabsetzungsbeschlusseszum Genossenschaftsregistererfolgt
nicht vor Ablauf des im §. 90 Absatz1 bezeichnetenJahres. Mit der Anmeldung
sind die Bekanntmachungendes Beschlusseseinzureichen. Jugleich hat der Vorstand
die schriftlicheVersicherungabzugeben,daßdieGläubiger, welchesichbeiderGenossen=
schaftgemeldetund der Herabsetzungnicht zugestimmthaben, befriedigtodersicher=
gestelltsind. «

S. 134.
Durch das Statut kanndie BetheiligungdesGenossenauf mehrereGeschäfts=

antheile,unter Festsetzungder böchstenZahl derselben,gestattetwerden.
Die Bestimmung oder eine Abänderungderselbenist zu veröffentlichen

(55.12, 16).
S. 135.

Die Haftung eines Genossen, welcher auf mehr als einenGeschäftsantheil
betheiligtist, erhöhtsichauf das der Jahl der — — entsprechendeViel=
facheder Haftsumme.

S. 136.
Bevor der erste Geschäftsantheilerreicht ist, darf die Betheiligung des Ge=

nossenauf einen zweiten Geschäftsantheilseitens der Genossenschaftnicht zugelassen
werden. Das Gleichegilt von der Julassungzu jedemweiterenGeschäftsantheile.

F. 137.
Ein Genossef welcherauf einenweiterenGeschäftsantheilbetheiligtseinwill,

hat darübereinevon ihm zu unterzeichnende,unbedingteErklärungabzugeben.
Die Erklärung ist von dem Vorstandenachder Zulassungdes Genossenzu

dem weiteren Geschäftsantheilebehufs Eintragung des letzterenin die Liste der Ge=
nossendem Gerichte(§. 10) einzureichen.Jugleich hat der Vorstandschriftlichzu
versichern,daß die übrigenGeschäftsantheiledes Genossenerreichtseien.

Die Betheiligungauf denweiterenGeschäftsantheiltritt mit der inGemäßheit
der vorstehendenAbsätzeerfolgtenEintragungin Kraft.

Im Uebrigenkommendie Vorschriftendes §. 15 zur entsprechendenAn=
wendung.

S. 138.
Eine Übertragung des Geschäftsguthabensfindet in dem Falle des §. 134

an einen anderen Genossennur statt, sofern dessenbisheriges Guthaben mit dem
ihm zuzuschreibendenBetragedie der höchstenJahl derGeschäftsantheileentsprechende
Gesammtsummenicht übersteigt. Hierauf ist die im §. 76 vorgeseheneVersicherung
desVorstandeszu richten. Im Uebrigenverbleibtes beidenBestimmungenim §. 137.
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·«§.139.
Mit derBilanz einesjedenGeschäftsjahresist außerdenim §. 33 vorgesehenenAngabenüber die Jahl der Genossender Gesammtbetrag,um welchenin diesemJahre die Geschäftsguthaben,sowiedieHaftsummender Genossensichvermehrtoderverminderthaben, und der Betrag der Haftsummenzu veröffentlichen,für welcheam Jahresschlußalle Genossenzusammenaufzukommenhaben.

8.140.
Das Konkursverfahrenfindet bei bestehenderGenossenschaftaußer dem Falleder Zahlungsunfähigkeitin demFalle der Überschuldungstatt, sofern diese einViertheil des Betrages der Haftsummenaller Genossenübersteigt.Der Vorstandhat, wenn eine solcheÜberschuldungsich aus der Jahresbilanzoder aus einerimLaufedes Jahres aufgestelltenBilanz ergiebt, die EröffnungdesKonkursverfahrenszu beantragen.Die Vorschriftendes §. 99 Absatz2, 3, §. 100 findenentsprechendeAnwendung.

P.141.
Die einzelnenGenossenkönnenüber ihreHaftsummehinauswederaufLeistungvon Nachschüssen,noch von den Konkursgläubigern in Anspruch genommenwerden.Im Uebrigenfindenauf denAnspruchder Gläubigerdie Bestimmungenin ss. 122bis 125 Anwendung.

8 142
Außer demFalle des 8. 90 kann in dem Falle, daß entgegenden Vor=schriftenin Ss. 19, 22 der Gewinn oder das Geschäftsguthabenausgezahltwird,der Ersatzanspruchgegendie Mitglieder des Vorstandesoder des Aufsichtsrathsodergegendie Liquidatorenvon denGläubigernder Genossenschaft,soweitsie von dieserihre Befriedigungnicht erlangenkönnen,selbständiggeltendgemachtwerden. Das=selbefindetgegendie Mitglieder des Vorstandesoder die Liquidatorenstatt, wennnach demZeitpunkte, mit welchemdie Verpflichtung zum Antrage auf Eröffnung desKonkursverfahrenseingetretenist, eineSahlunggeleistetwird, rücksichtlichdesErsatzesderselben.
Die Ersatzpflichtwird den Gläubigern gegenüberdadurchnicht aufgehoben,daß die Handlungauf einemBeschlusseder Generalversammlungberuht.

IV. Für die Umwandlungvon Senossenschaften.

S 143.
Eine Genossenschaftmit unbeschränkterHaftpflicht kann sich in eine solchemitunbeschränkterNachschußpflichtnur unterBeobachtungder Bestimmungenumwandeln,welchefür die Vertheilung des Genossenschaftsvermögensim Falle der Auflösungmaßgebendsind (§.82 Absatz2, §. 90 Absatz1 bis 3).

Reichs=Gesehbl.1898. 122
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Dasselbe gilt von der Umwandlungeiner Genossenschaftmit unbeschränkter
Haftpflichtoder mit unbeschränkterNachschußpflichtin eine solchemit beschränkter
Haftpflicht.

Die Vorschriftenim §. 133 Absatz2 findenentsprechendeAnwendung.

S.144.
Ju dem Beschluß auf Umwandlung einer Genossenschaftmit unbeschränkter

Nachschußpflichtin einesolchemit unbeschränkterHaftpflichtoder einerGenossenschaft
mit beschränkterHaftpflicht in einesolchemit unbeschränkterHaftpflicht oder mit
unbeschränkterNachschußpflichtbedarf es einerMehrheit von drei Viertheilender in

der GeneralversammlungerschienenenGenossen. Das Statut kann noch andere
Erfordernisseaufstellen.

8. 145.
Die Umwandlung(58.143, 144) ist auchgegenüberdenvor der Eintragung

des Beschlussesin das Genofsenschaftsregisteraus der GenossenschaftAusgeschiedenen
wirksam.

Im Falle der Umwandlung einerGenossenschaftmit unbeschränkterNachschuß=
pflichtkönnendieselbenfür dieVerbindlichkeitender Genossenschaftnicht in Anspruch
genommenwerden, sofern ihr Ausscheidenfrüher als achtzehnMonate vor der
Eintragung erfolgt ist. Im Falle der Umwandlung einer Genossenschaftmit be=
schränkterHaftpflicht bleibt der Anspruchgegensie auf ihre bisherigeHaftsumme
beschränkt.

Neunter Abschnitt.

Strafbestimmungen.

S. 146.
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsraths und Liquidatoren werden,

wennsie absichtlichzum Nachtheileder Genossenschafthandeln,mit Gefängnißund
zugleichmit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

Jugleich kannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

S.147.
Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichtsrathsund Liquidatorenwerden

mit Gefängnißbis zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu dreitausend
Mark bestraft,wennsie in denvon ihnen demGerichte(S. 10) zu machendenAn=
meldungen,AnzeigenundVersicherungenwissentlichfalscheAngabenmachen,oder in
ihren Darstellungen,ihren Übersichtenüber denVermögensstandder Genossenschaft,
über die Mitglieder und die Haftsummen,oder den in der Generalversammlung
gehaltenenVorträgendenStand derVerhaltnissederGenosfenschuftwissentlichunwahr
darstellen.

Jugleich kann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt ausschließlichdie Geldstrafe ein.
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§.148.
Mit Geldstrafebis zu sechshundertMark oder mit Gefängniß bis zu drei

Monatenodermit beidenStrafen zugleichwerdenbestraft:
1. dieMitglieder desVorstandesunddesAussichtsrathsunddieLiquidatoren,

wenn länger als drei Monate die Genossenschaftohne Aufsichtsrathge=
bliebenist, oder in dem letzterendie zur Beschlußfähigkeiterforderliche
Jahl von Mitgliederngefehlthat;

2. die Mitglieder des Vorstandesoderdie Liquidatoren„wenn entgegenden
Vorschriftenin s§. 99, 118, 140 derAntrag auf EröffnungdesKonkurs=
verfahrensunterlassenist. ·

Die Strafe tritt nicht gegendenjenigenein, welchernachweist,daß dieUnter=
lassungohneseinVerschuldengeschehenist.

P.149.
Mitglieder des Vorstandeswerdenmit Geldstrafebis zu sechshundertMark

bestraft,wennihreHandlungenauf andereals die im §. 1 erwähntengeschäftlichen
IJweckegerichtetsind, oderwennsie in derGeneralversammlungdie Erörterungvon
Anträgengestattenodernichthindern,welcheauf öffentlicheAngelegenheitengerichtet
sind, derenErörterung unter die Gesetzeüber das Versammlungs=und Vereins=
rechtfällt. «

§.150.
Die Mitglieder desVorstandeseinesRevisionsverbandeswerden„wenn unter=

lassenist, dieVersammlungin Gemäßheitdes §. 59 Absatz2 anzuzeigen,mit Geld=
strafebis zu sechshundertMark bestraft.

Die Strafe tritt nichtgegendenjenigenein, welchernachweist,daß dieUnter=
lassungohnesein Verschuldengeschehenist.

S. 151.
Wer sichbesondereVortheile dafür hat gewährenoder versprechenlassen,daß

er bei einer Abstimmung in der Generalversammlungin einem gewissenSinne
stimme,wird mit Geldstrafebis zu dreitaufendMark, odermit Gefängnißbis zu einem
Jahre bestraft. -

§.152.
Personen,welchefür einenKonsumvereindenWaarenverkaufbewirken,werden,

wenn sie der Vorschrift des §. 8 Absatz4 zuwider wissentlichoder ohneBeobachtung
der nach§. 31 von demVorstandeerlassenenAnweisungWaaren an anderePer=
sonen als an Mitglieder oder derenVertreter verkaufen,mit Geldstrafebis zu
einhundertfünfzigMark bestraft. .

Gleiche Strafe trifft das Mitglied, welches seine Legitimation, durch die es
zum Waarenkaufin einemKonsumvereinoderbei einemmit diesemwegenWaaren=
abgabean die Mitglieder in VerbindungstehendenGewerbetreibendenberechtigtwird,
einemDritten zum JweckunbefugterWaarenentnahmeüberläßt.

· 122*
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Dritte, welchevon solcherLegitimationzu demselbenIweckGebrauchmachen,
oder auf andereWeisezu unbefugterWaarenabgabezu verleitenunternehmen,werden
in gleicherWeisebestraft.

S. 15.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark wird bestraft,wer Waaren,

die er aus demKonsumvereinoder von einemmit diesemwegenWaarenabgabein
VerbindungstehendenGewerbetreibendenauf Grund seinerMitgliedschaftbezogenhat,
gegenEntgelt gewohnheitsmäßigoder gewerbsmäßigan Nichtmitgliederveräußert.

Diese BestimmungfindetkeineAnwendung:
1. wenn ein Mitglied einesKonsumvereinsdie von ihm bezogenenWaaren

in seinerSpeiseanstaltoder an seineKostgängerzum alsbaldigenpersön=
lichenVerbrauchabgiebt;

2. wenn ein Konsumverein,welcherMitglied eines anderenKonsumvereins
ist, die aus letzterembezogenenWaarenan seineMitglieder abgiebt.

S.154.
Juwiderhandlungengegendie Vorschriftdes §. 32 werdenmit Geldstrafebis

zu einhundertfünfzigMark bestraft.

Zehnter Abschnitt. v
« Schlußbestimmungen.

8 155
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oder Widerklage

ein Anspruch auf Grund der Bestimmungendieses Gesetzesgeltend gemachtist, wird
die Verhandlungund EntscheidungletzterInstanz im Sinne des 8. 8 des Ein=
führungsgesetzeszum GerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

8. 156.
Die Vorschriftenin I§s.9 bis 11 des Handelsgesetzbuchsfinden auf das

GenossenschaftsregisterAnwendung. Die Eintragungensind durch den Oeutschen
Reichsanzeigerbekanntzu machen. Die anderenBlätter hatdas Gerichtzubestimmen,
für kleinereGenossenschaftennur ein anderesBlatt.

. 157.
Die AnmeldungenzumGenossenschaftsregistersind durchsämmtlicheMitglieder

desVorstandesodersämmtlicheLiquidatorenpersönlichzubewirkenoder in beglaubigter
Form einzureichen.

Die in s. 16, 28, §. 33 Absatz2, §. 51 Absatz5, §. 63 Absatz2, §. 84,
§. 85 Absatz2 vorgeschriebenenAnmeldungenundEinreichungenmüssenauchzu dem
GenossenschaftsregistereinerjedenIweigniederlassungerfolgen.
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§.158.
Von der Eintragungeines beitretendenGenossen,der Eintragung oderVor—

merkungdes Austritts, der Ausschließungoder des Todes von Genossen,sowievon
der EintragungweitererGeschäftsantheilein die Listeder Genossenhat das Gericht
(§.10) dem Gerichteeiner jedenIweigniederlassungzur Berichtigungder dort ge=
führtenListeMittheilung zu machen.

Inmgleichenist die Eintragungder Auflösung einerGenossenschaft,sowie der
Eröffnungdes Konkursverfahrenszu dem Genossenschaftsregistereiner jedenIweig=
niederlassungmitzutheilen.

. 159.
Gebührenfür die Verhandlungund EntscheidungersterInstanz über die in

vorstehendemParagraphen bezeichnetenAnträge, sowie für die Eintragungen und
Vormerkungenwerdennicht erhoben. Oie Erhebung von Auslagen findet nach
S5S.79, 80 und 80b des Gerichtskostengesetzesstatt.

S.160.
Die Mitglieder des Vorstandessind von demGerichte(§.10) zur Befolgung

der im §. 8 Absatz2, F. 14, F. 28, 30, §. 61 Absatz2, S. 63, §. 78 Absatz2,§.79 Absatz2 enthaltenenVorschriftendurchOrdnungsstrafenanzuhalten;dieeinzelne
Strafe darf denBetrag von dreihundertMark nichtübersteigen.In gleicherWeisesinddieMitglieder desVorstandesunddieLiquidatorenzur Befolgungder im § 33
Absatz2, §. 47, F. 48 Absatz2, §. 51 Absatz4 und 5, §. 84, §. 85 Absatz2,5. 89, F. 157 Absatz2 enthaltenenVorschriftenanzuhalten.

Rücksichtlichdes Verfahrens sind die Vorschriftenmaßgebend,welchezur
Erzwingungder im HandelsgesetzbuchangeordnetenAnmeldungenzum Handels=
registergelten.

S. 161.
Die zur Ausführungder Vorschriftenüber das Genossenschaftsregisterund die

Anmeldungenzu demselbenerforderlichenBestimmungenwerdenvon demBundesrath
erlassen.

WelcheBehörden in jedemBundesstaateunter der BezeichnungStaatsbehörde
(5.47) und höhereVerwaltungsbehörde(§§. 58, 59, 61) 81) zu verstehensind,wird von der Zentralbehördedes Bundesstaatesbekanntgemacht.
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Gesetz-
betreffend

dieGesellschaftenmitbeschrankterHaftung.

Erster Abschnitt.
Errichtung der Gesellschaft.

1
GesellschaftenmitbeschränkterHaftung könnennachMaßgabederBestimmungen

diesesGesetzeszu jedemgesetzlichzulässigenIweckerrichtetwerden.

“
Der GesellschaftsvertragbedarfdesAbschlussesin gerichtlicherodernotarieller

Form. Er ist von sämmtlichenGesellschafternzu unterzeichnen.
Die UnterzeichnungdurchBevollmächtigteist nur auf Grund einergerichtlich

odernotariell errichtetenoder beglaubigtenVollmachtzulässig.

S. 3.
Der Gesellschaftsvertragmußenthalten:
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft,
2. den Gegenstanddes Unternehmens,
3. denBetrag des Stammkapitals,
4. denBetrag der von jedemGesellschafterauf dasStammkapitalzu leistenden

Einlage (Stammeinlage).
Soll das swren auf eine gewisseZeit beschränkt sein oder sollen den

Gesellschafternaußer der Leistung von Kapitaleinlagen noch andere Verpflichtungen
gegenüberder Gesellschaftauferlegtwerden, so bedürfenauch dieseBestimmungen
der Aufnahmein den Gesellschaftsvertrag.

F. 4.
Die Firma derGesellschaftmuß entwedervon demGegenstandedes Unter=

nehmensentlehnt sein, oder die Namen der Gesellschafteroder denNamen wenigstens
eines derselbenmit einem das Vorhandenseineines Gesellschaftsverhältnissesan=
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deutendenZusatzeenthalten. Die Namen andererPersonenals der Gesellschafter
dürfen in die Firma nicht aufgenommenwerden. Die Beibehaltung der Firma eines
auf die GesellschaftübergegangenenGeschäfts(Handelsgesetzbuch8. 22) wird hierdurch
nichtausgeschlossen.

Die Firma der Gesellschaftmuß in allen Fällen die zusätzlicheBezeichnung
»mit beschränkterHaftung« enthalten.

5
Das StammkapitalderGesellschaftmuß mindestenszwanzigtausendMark, die

StammeinlagejedesGesellschaftersmuß mindestensfünfhundertMark betragen.
Kein GesellschafterkannbeiErrichtungderGesellschaftmehrere—

übernehmen.
Der Betrag derStammeinlagekann für die einzelnenGesellschafterverschieden

bestimmtwerden. Derselbemuß in Mark durchhunderttheilbar sein. Der Ge=
sammtbetragder Stammeinlagenmuß mit demStammkapitalübereinstimmen.

Sollen vonGesellschafternEinlagen, welchenicht in Geld zu leistensind, auf
das Stammkapital gemachtoder soll die Vergütung für Vermögensgegenstände,
welchedie Gesellschaftübernimmt,auf Stammeinlagenangerechnetwerden,so muß
die Person des Gesellschafters,der Gegenstandder Einlage oderÜbernahmesowie
der Geldwerth, für welchendie Einlage angenommenwird, oder die für die über=
nommenenGegenständezu gewährendeVergütungim Gesellschaftsvertragefestgesetzt
werden.

F. 6.
Die Gesellschaftmuß einenodermehrereGeschäftsführerhaben.
Zu GeschäftsführernkönnenGesellschafteroder anderePersonen bestelltwerden.

Die Bestellungerfolgt entwederim GesellschaftsvertrageodernachMaßgabeder Be=
stimmungendes drittenAbschnitts.

Ist im Gesellschaftsvertragebestimmt,daß sämmtlicheGesellschafterzur Ge—
schäftsführungberechtigtseinsollen,so geltennur die derGesellschaftbei Festsetzung
dieserBestimmungangehörendenPersonenals die bestelltenGeschäftsführer.

§.7.
Die Gesellschaftist bei demGericht,in dessenBezirkesie ihren Sitz hat, zur

Eintragungin das Handelsregisteranzumelden.
Die Anmeldungdarf nur erfolgen,nachdemvon jederStammeinlage, soweit

nichtandereals in Geld zu leistendeEinlagenauf das Stammkapitalgemachtsind,
ein Viertheil, mindestensaber der Betrag von zweihundertundfünfzigMark ein=
gezahltist.

S. 8.
Der Anmeldungmüssenbeigefügtsein:
1. der Gesellschaftsvertragund im Falle des §. 2 Absatz2 die Vollmachten

derVertreter,welchedenGesellschaftsvertragunterzeichnethaben,oder eine
beglaubigteAbschriftdieserUrkunden,
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2. dieLegitimationderGeschäftsführer)soferndieselbennichtim Gesellschafts=
vertrage bestelltsind,

3. eine von den AnmeldendenunterschriebeneListe der Gesellschafter,aus
welcherName) Vorname, Stand und Wohnort der letzteren,sowie der
Betrag der von einemjedenderselbenübernommenenStammeinlageer=
schtlichiß

4. in demFalle, daßder Gegenstanddes Unternehmensder staatlichenGe=
nehmigungbedarf, die Genehmigungsurkunde.

In der Anmeldungist die Versicherungabzugeben,daß die im §.7 Absatz2
bezeichnetenLeistungenauf dieStammeinlagenbewirktsind, und daß der Gegenstand
der Leistungensichin derfreien Verfügungder Geschäftsführerbefindet.

Die GeschäftsführerhabenihreUnterschriftzur AufbewahrungbeidemGerichte
zu zeichnen.

#.
Die Anmeldendenhaftender Gesellschaftsolidarischfür die Richtigkeitihrer

Angabenhinsichtlichder auf dieStammeinlagengemachtenLeistungen(F.7 Absatz2).
Verzichtleistungenoder Vergleicheder Gesellschaftin Betreff der ihr nach

Absatz1 zustehendenErsatzansprüchesind unwirksam,soweitder Ersatzzur Befriedi=
gung der Gläubiger der Gesellschafterforderlichist. Auf einenVergleich,welchen
derErsatzpflichtigeim Falle der Jahlungsunfähigkeitzur AbwendungoderBeseitigung
desKonkursverfahrensmit seinenGläubigernabschließt,findetdieseBestimmungkeine
Anwendung. « »

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin fünf
Jahren seit der Eintragungder Gesellschaftin das Handelsregister.

8.10.
Bei der Eintragungin das Handelsregistersind die Firma und der Sitz der

Gesellschaft,der Gegenstanddes Unternehmens,die Höhe des Stammkapitals,der
Tag des Abschlussesdes Gesellschaftsvertragesund die Personender Geschäftsführer
anzugeben.

Enthält der GesellschaftsvertragbesondereBestimmungen über die Zeitdauer
der Gesellschaftoder über die Befugniß der Geschäftsführeroder der Liquidatoren
zur Vertretungder Gesellschaft,so sind auchdieseBestimmungeneinzutragen.

In die Veröffentlichung,durchwelchedie Eintragung bekanntgemachtwird,
sind außer dem Inhalte der Eintragung die nach §.5 Absatz4 getroffenenFest=
setzungenund, sofernder GesellschaftsvertragbesondereBestimmungenüber die Form
enthält, in welcheröffentlicheBekanntmachungenderGesellschafterlassenwerden,auch
dieseBestimmungenaufzunehmen.

S. 11.
Vor der Eintragungin das Handelsregisterdes Sitzes der Gesellschaftbesteht

die Gesellschaftmit beschränkterHaftung als solchenicht.
Ist vor derEintragungim NamenderGesellschaftgehandeltworden,so haften

die Handelndenpersönlichund solidarisch.
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§.12.
Auf die Anmeldungder Gesellschaftzur Eintragung in dasHandelsregistereinesGerichts,in dessenBezirkesie eine Zweigniederlassungbesitzt,findendie Be=stimmungenim §.8 Absatz1 und 2 keineAnwendung. Der Anmeldungist einevon demGerichteder HauptniederlassungbeglaubigteAbschriftdes Gesellschaftsver=tragesund der Liste der Gesellschafterbeizufügen.
Die Eintragunghat die im §. 10 Absatz1 und 2 bezeichnetenAngabenzuenthalten. In die Veröffentlichung,durchwelchedie Eintragung bekanntgemachtwird, sind auchdie im §. 10 Absatz3 bezeichnetenBestimmungenaufzunehmen,dienach§.5 Absatz4 getroffenenFestsetzungenjedochnur dann, wenn die Eintragunginnerhalbder erstenzwei Jahre nach der Eintragung in das Handelsregisterdes—

Sitzes der Gesellschafterfolgt.

Zweiter Abschnitt.
Rechtsverhaͤltnisseder Gesellschaftund derGesellschafter.

*s13.
Die Gesellschaftmit beschränkterHaftung als solchehat selbständigihreRechteund Pflichten; sie kann Eigenthumund anderedinglicheRechtean Grundstückenerwerben,vor Gerichtklagenund verklagtwerden.
Für die Verbindlichkeitender GesellschafthaftetdenGläubigernderselbennurdas Gesellschaftsvermögen.
Die Gesellschaftgilt als Handelsgesellschaftim Sinne desHandelsgesetzbuchs.

S.14.
Der GeschäftsantheiljedesGesellschaftersbestimmtsichnachdemBetragedervon ihm übernommenenStammeinlage.

g.15
Die Geschäftsantheilesind veräußerlichund vererblich.
Erwirbt ein Gesellschafterzu seinemursprünglichenGeschäftsantheileweitereGeschäftsantheile,so behaltendieselbenihre Selbständigkeit.
Zur Abtretungvon GeschäftsantheilendurchGesellschafterbedarfes eines ingerichtlicherodernotariellerForm geschlossenenVertrages.
Der gerichtlichenoder notariellen Form bedarf auch eine Vereinbarungp,durchwelchedie VerpflichtungeinesGesellschafterszur AbtretungeinesGeschäftsantheilsbegründetwird. Eine ohnedieseForm getroffeneVereinbarungwird jedochdurchdennachMaßgabedes vorigenAbsatzesgeschlossenenAbtretungsvertraggültig.Durch denGesellschaftsvertragkann die Abtretung der GeschäftsantheileanweitereVoraussetzungengeknüpft,insbesonderevon der Genehmigungder Gesellschaftabhängiggemachtwerden.

Reichs=Gesetzbl.1898. 123
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§.16.
Der Gesellschaftgegenübergilt im Falle derVeräußerungdesGeschäftsantheils

nur derjenigeals Erwerber, dessenErwerb unter Nachweisdes Übergangs bei der
Gesellschaftangemeldetist.

Die vor der Anmeldung von der Gesellschaftgegenüberdem Veräußerer oder
von demletzterengegenüberder Gesellschaftin Bezugauf das Gesellschaftsverhältniß
vorgenommenenRechtshandlungenmuß der Erwerbergegensichgeltenlassen.

Für diezurJeit derAnmeldungauf denGeschäftsantheilrückständigenLeistungen
ist der ErwerbernebendemVeräußererverhaftet.

S. 17.
Die Veräußerungvon Theilen einesGeschäftsantheilskannnur mit Genehmi=

gung der Gesellschaftstattfinden.
Die Genehmigungbedarfder schriftlichenForm; siemuß die Person desEr=

werbersund den Betrag bezeichnen,welchervon der Stammeinlagedesungetheilten
Geschäftsantheilsauf jedenderdurchdieTheilungentstehendenGeschäftsantheileentföällt.

Im Gesellschaftsvertragekann bestimmtwerden, daß für die Veräußerungvon
Theilen einesGeschäftsantheilsan andereGesellschafter,sowiefür dieTheilungvon
GeschäftsantheilenverstorbenerGesellschafterunter derenErben eineGenehmigungder
Gesellschaftnicht erforderlichist.

Die Bestimmungenim § 5 Absatz1 und 3 über den Betrag der Stamm=
einlagen finden bei der Theilung von GeschäftsantheilenentsprechendeAnwendung.

Eine gleichzeitigeÜbertragungmehrererTheile von Geschäftsantheileneines
Gesellschaftersan denselbenErwerberist unzulässig.

Außer dem Falle der Veräußerungund VererbungfindeteineTheilung von
Geschäftsantheilennicht statt. Sie kannim Gesellschaftsvertrageauchfür dieseFälle
ausgeschlossenwerden.

S. 18.
Steht ein GeschäftsantheilmehrerenMitberechtigtenungetheiltzu, so können

sie die Rechteaus demselbennur gemeinschaftlichausüben.
Für die auf denGeschäftsantheilzu bewirkendenLeistungenhaftensie derGe=

sellschaftsolidarisch.
Rechtshandlungen,welchedie GesellschaftgegenüberdemInhaber desAntheils

vorzunehmenhat, sind, sofernnicht ein gemeinsamerVertreterder Mitberechtigten
vorhandenist, wirksam) wenn sie auchnur gegenübereinemMitberechtigtenvor=
genommenwerden. GegenübermehrerenErben einesGesellschaftersfindetdieseBe=
stimmungnur in Bezugauf RechtshandlungenAnwendung,welchenachAblauf eines
Monats seit demAnfalle der Erbschaftvorgenommenwerden.

S. 19.
Die Einzahlungenauf die Stammeinlagensind nachVerhältniß der letzteren

zu leisten.
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Die StammeinlagenkönnendenGesellschafternaußerdemFalle einerHerab=
setzungdes Stammkapitalswedererlassennochgestundetwerden. Eine Aufrechnung
könnendieGesellschafternichtgeltendmachen;ebensowenigfindetan demGegenstande
einernicht in Geld zu leistendenEinlage wegenForderungen,welchesichnicht auf
denGegenstandbeziehen,ein Jurückbehaltungsrechtstatt.

Eine Leistungauf dieStammeinlage,welchenicht in Geld bestehtoderwelche
durch Aufrechnung einer für die Überlassung von Vermögensgegenständenzu ge=
währendenVergütungbewirktwird, befreitdenGesellschaftervon seinerVerpflichtung
nur, soweitsiein Ausführungeinernach§. 5 Absatz4 getroffenenBestimmungerfolgt.

8. 20.
Ein Gesellschafter,welcherden auf die StammeinlageeingefordertenBetrag

nicht zur rechtenZeit einzahlt, ist zur Entrichtungvon Verzugszinsenvon Rechts=
wegenverpflichtet.

Im Falle verzögerterEinzahlungkann an den säumigenGesellschaftereine
erneuteAufforderungzur Jahlung binneneinerzu bestimmendenNachfristunterAn=
drohungseinesAusschlussesmit demGeschäftsantheil,auf welchendie Jahlung zu
erfolgenhat, erlassenwerden. Die Aufforderungerfolgt mittelst eingeschriebenen
Briefes. Die Nachfristmuß mindestenseinenMonat betragen.

Nach fruchtlosemAblauf der Frist ist der säumigeGesellschafterseinesGe=
schäftsantheilsund der geleistetenTheilzahlungenzu GunstenderGesellschaftverlustig
zu erklären. Die ErklärungerfolgtmittelsteingeschriebenenBriefes.

Wegendes Ausfalls, welchendie Gesellschaftan dem rückständigenBetrage
oder den späterauf denGeschäftsantheileingefordertenBeträgender Stammeinlage
erleidet,bleibt ihr der ausgeschlosseneGesellschafterverhaftet.

. 22.
Wegen des von demausgeschlossenenGesellschafternichtbezahltenBetragesder

Stammeinlageist der Gesellschaftder letzteund jeder frühere, bei der Gesellschaft
angemeldeteRechtsvorgängerdes Ausgeschlossenenverhaftet.

Ein frühererRechtsvorgängerhaftetnur, soweitdieJahlung vondessenRechts=
nachfolgernichtzu erlangenist) dies ist bis zumBeweisedesGegentheilsanzunehmen,
wenn der letzteredie Jahlung nicht bis zum Ablauf eines Monats geleistethat,
nachdeman ihn die Jahlungsaufforderungund an denRechtsvorgängerdie Benach=
richtigungvon derselbenerfolgtist.

Die HaftpflichtdesRechtsvorgängersist auf die innerhalbderFrist von fünf
Jahren auf die StammeinlageeingefordertenEinzahlungenbeschränkt.Die Frist
beginntmit dem Tage, an welchemder Übergang des Geschäftsantheilsauf den
Rechtsnachfolgerordnungsmäßigangemeldetist.

Der Rechtsvorgängererwirbt gegenZJahlungdes rückständigenBetrages den
Geschäftsantheildes ausgeschlossenenGesellschafters.

123°
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Die Zeichnunggeschiehtin der Weise, daß die Zeichnendenzu derFirma der
Gesellschaftihre Namensunterschriftbeifügen.

S.36.
Die Gesellschaftwird durchdie in ihrem Namen von den Geschäftsführern

vorgenommenenRechtsgeschäfteberechtigtund verpflichtet;es ist gleichgültig,ob das
Geschäftausdrücklichim Namen der Gesellschaftvorgenommenwordenist, oder ob
die Umständeergeben,daß es nachdemWillen der Betheiligtenfür die Gesellschaft
vorgenommenwerdensollte.

3.
Die GeschäftsführersindderGesellschaftgegenüberverpflichtet,dieBeschränkungen

einzuhalten,welchefür den Umfang ihrer Befugniß, die Gesellschaftzu vertreten,
durchdenGesellschaftsvertragoder, soweitdiesernicht ein Anderesbestimmt,durch
die Beschlüsseder Gesellschafterfestgesetztsind.

GegendrittePersonenhat eineBeschränkungderBefugnißderGeschäftsführer,
die Gesellschaftzu vertreten,keinerechtlicheWirkung. Dies gilt insbesonderefür
den Fall, daß die Vertretungsichnur auf gewisseGeschäfteoderArten von Ge=
schäftenerstreckenodernur unter gewissenUmständenoder für einegewisseZeit oder
an einzelnenOrten stattfindensoll, oderdaß die JustimmungderGesellschafteroder
einesOrgans der Gesellschaftfür einzelneGeschäfteerfordertist.

38.
Die Bestellungder Geschäftsführerist zu jederJeit widerruflich,unbeschadet

der Entschädigungsansprücheaus bestehendenVerträgen.
Im Gesellschaftsvertragekann die Zulässigkeitdes Widerrufs auf den Fall

beschränktwerden,daß wichtigeGründe denselbennothwendigmachen. Als solche
Gründe sind insbesonderegrobe Mflichtverletzungoder Unfähigkeitzur ordnungs=
mäßigenGeschäftsführunganzusehen.

39.
Jede Aenderungin den Personender Geschäftsführersowie die Beendigung

der VertretungsbefugnißeinesGeschäftsführersist zur Eintragung in das Handels=
registeranzumelden.

Der Anmeldungist eine Abschrift der Urkundenüber die Bestellung der
Geschäftsführeroderüber die BeendigungderVertretungsbefugnißbeizufügen.Diese
Bestimmungfindetauf die Anmeldungzum Handelsregistereiner Jweigniederlassung
keineAnwendung.

Die GeschäftsführerhabenihreUnterschriftzurAufbewahrungbeidemGerichte
zu zeichnen.

S. 40.
Alljährlich im Monat Januar habendieGeschäftsführereinevon ihnenunter=

schriebeneListeder Gesellschafter,aus welcherName, Vorname, Stand und Wohn=
ort der letzterensowie ihre Stammeinlagenzu entnehmensind, zum Handelsregister
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einzureichen.Sind seit Einreichungder letztenListe Veränderungenhinsichtlichder
Person der Gesellschafterund des Umfangs ihrer Betheiligungnicht eingetreten,so
genügtdie EinreichungeinerentsprechendenErklärung.

S. 41.
Die Geschäftsführersind verpflichtet,für die ordnungsmäßigeBuchführungder

Gesellschaftzu sorgen.
Sie müssenin den erstendrei Monaten des Geschäftsjahresdie Bilanz für

das verflosseneGeschäftsjahrnebsteinerGewinn=und Verlustrechnungaufstellen.
Durch denGesellschaftsvertragkanndie bezeichneteFrist bis auf sechsMonate,

bei Gesellschaften,derenUnternehmenden Betrieb von Geschäftenin überseeischen
Gebietenzum Gegenstandehat, bis auf neun Monate erstrecktwerden.

Für Gesellschaften,bei welchender GegenstanddesUnternehmensim Betriebe
von Bankgeschäftenbesteht,ist die Bilanz innerhalbder vorbezeichnetenFristen in
den im §. 30 Absatz2 bestimmtenöffentlichenBlättern durch die Geschäftsführer
bekanntzu machen. Die Bekanntmachungist zum Handelsregistereinzureichen.

S. 42.
Für die Aufstellung der Bilanz kommen die Vorschriften des §. 40 des

— — mit folgendenMaßgabenzur Anwendung:
1. Anlagen und sonstigeVermögensgegenstände,welchenicht zur Weiter=

veräußerung,sonderndauerndzum Betriebedes Unternehmensbestimmt
sind, dürfen höchstenszu dem Anschaffungs=oder Herstellungspreisean=
gesetztwerden;sie könnenohneRücksichtauf einengeringerenWerth zu
diesemPreise angesetztwerden,sofernein der Abnutzunggleichkommender
Betrag in Abzug oder ein derselbenentsprechenderErneuerungsfondsin
Ansatz gebrachtwird;

2. die Kosten der Organisation und Verwaltung dürfen nicht als Aktiva in
die Bilanz eingesetztwerden;

3. das Recht derGesellschaftzur Einziehungvon NachschüssenderGesell
schafterist als Aktivum in die Bilanz nur insoweiteinzustellen,als die
Einziehungbereitsbeschlossenist und den Gesellschafternein Recht,durch
Verweisungauf denGeschäftsantheilsichvon derJahlung derNachschüsse
zu befreien,nicht zusteht;den in die Aktiva der Bilanz aufgenommenen
Nachschußansprüchenmuß ein gleicherKapitalbetragin denPassivengegen=
übergestelltwerden

4. der Betrag des im GesellschaftsvertragebestimmtenStammkapitals ist
unter die Passiva aufzunehmen.Das Gleichegilt von demBetrageeines
jedenReserve=undErneuerungsfonds,sowievon demGesammtbetrageder
eingezahltenNachschüsse,soweit nicht die Verwendungeine Abschreibung
der betreffendenPassivpostenbegründet;

5. der aus der VergleichungsämmtlicherAktiva und Passiva sichergebende
Gewinn oderVerlust muß am Schlusseder Bilanz besondersangegeben
werden.
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Die Geschäftsführerhabenin denAngelegenheitenderGesellschaftdieSorgfalt
eines ordentlichenGeschäftsmannesanzuwenden.

Geschäftsführer,welcheihre Obliegenheitenverletzen,haften derGesellschaft
solidarischfür den entstandenenSchaden.

Insbesonderesind sie zum Ersatzeverpflichtet,wenn denBestimmungendes
8. 30 zuwiderZahlungenaus demzur Erhaltungdes Stammkapitalserforderlichen
Vermögender GesellschaftgemachtoderdenBestimmungendes8. 33 zuwidereigene
Geschäftsantheileder Gesellschafterworbenworden sind. Auf denErsatzanspruch
finden die Bestimmungenim §. 9 Absatz2 entsprechendeAnwendung. Soweit der
Ersatz zur Befriedigungder Gläubiger der Gesellschafterforderlichist, wird die
Verpflichtungder Geschäftsführerdadurchnichtaufgehoben,daß dieselbenin Befolgung
einesBeschlussesder Gesellschaftergehandelthaben. —

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin fünf
Jahren.

S. 44.
Die für dieGeschäftsführergegebenenVorschriftengeltenauchfür Stellvertreter

von Geschäftsführern.
S§.45.

Die Rechte,welchedenGesellschafternin denAngelegenheitenderGesellschaft,
insbesonderein Bezugauf die Führungder Geschäftezustehen,sowiedie Ausübung
derselbenbestimmensich, soweitnichtgesetzlicheVorschriftenentgegenstehen,nachdem
Gesellschaftsvertrage.

In ErmangelungbesondererBestimmungendes Gesellschaftsvertragesfinden
die Vorschriftender §§.46 bis 51 Anwendung.

S. 46.
Der Bestimmungder Gesellschafterunterliegen:
1. die Feststellung der Jahresbilanz und die Vertheilung des aus derselben

sichergebendenReingewinns; »
dieEiuforderungvonEinzahlungenaufdieStammeinlagenj
die Rückzahlungvon Nachschüssen;
die Theilung sowiedie Einziehungvon Geschäftsantheilen;
die Bestellungund die Abberufungvon Geschäftsführernsowie die Ent=
lastung derselben;
die Maßregelnzur Prüfung und Überwachungder Geschäftsführung;
die Bestellungvon Prokuristenund von Handlungsbevollmächtigtenzum
gesammtenGeschäftsbetriebe;

8. die Geltendmachungvon Ersatzansprüchen,welcheder Gesellschaftaus der
GründungoderGeschäftsführunggegenGeschäftsführeroderGesellschafter
zustehen,sowie die Vertretungder Gesellschaftin Prozessen,welchesie
gegendie Geschäftsführerzu führenhat.

ReichsGesetzbl.1898. 124

ss

——
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§.47.
DievondenGesellschafternindenAngelegenheitenderGesellschaftzu treffenden

Bestimmungenerfolgendurch Beschlußfassungnach der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. «

Jede hundertMark einesGeschäftsantheilsgewähreneineStimme.
Vollmachten bedürfenzu ihrer Gültigkeit der schriftlichenForm.
Ein Gesellschafter,welcherdurchdie Beschlußfassungentlastetodervon einer

Verbindlichkeitbefreitwerdensoll, hat hierbeikeinStimmrechtund darf ein solches
auchnicht für Andereausüben. Dasselbegilt von einerBeschlußfassung,welchedie
Vornahmeeines Rechtsgeschäftsoder die Einleitung oder ErledigungeinesRechts=

streites gegenübereinemGesellschafterbetrifft.

S. 48.
Die Beschlüsseder Gesellschafterwerdenin Versammlungengefaßt.

Der AbhaltungeinerVersammlungbedarfes nicht, wennsämmtlicheGesell=
schafterschriftlichmit der zu treffendenBestimmungodermit derschriftlichenAbgabe
der Stimmen sicheinverstandenerklären.

P.49.
Die Versammlungder Gesellschafterwird durchdie Geschäftsführerberufen
Sie ist außer den ausdrücklichbestimmtenFällen zu berufen„wenn es im

Interesseder Gesellschafterforderlicherscheint.
Insbesonderemuß die Versammlungunverzüglichberufenwerdenwenn aus

der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe desGeschaͤftsjahresaufgestelltenBilanz sich
ergiebt,daß die Hälfte des Stammkapitalsverlorenist. ·

§.50.
Gesellschafter,derenGeschäftsantheilezusammenmindestensdemzehntenTheile

des Stammkapitals entsprechen,sind berechtigt,unter Angabe des Zwecks und der
Gründedie Berufungder Vecsammlungzu verlangen.

In gleicherWeisehabendieGesellschafterdasRechtzuverlangen,daßGegen=
ständezur Beschlußfassungder Versammlungangekündigtwerden.

Wird dem Verlangen nicht entsprochenoder sind Personen, an welchedasselbe
zu richten wäre, nicht vorhanden, so könnendie im Absatz1 bezeichnetenGesellschafter
unter Mittheilung des Sachverhältnissesdie Berufung oderAnkündigungselbstbe=
wirken. Die Versammlungbeschließt,ob die entstandenenKostenvon derGesell=
schaftzu tragensind.

- §.51.
Die Berufung der Versammlungerfolgt durchEinladung derGesellschafter

mittelsteingeschriebenerBriefe. Sie ist mit einerFrist von mindestenseinerWoche
zu bewirken.

Der Zweckder Versammlungsoll jederzeitbei der Berufung angekündigt
werden.
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Die Auflösungder Gesellschaftist außerdemFalle desKonkursverfahrenszur
Eintragung in das Handelsregisteranzumelden. Das Gleiche gilt von einer Fort=
setzungder Gesellschaftin den im §. 60 Absatz1 Nr. 4 bezeichnetenFällen.

Die Auflösungist von denLiquidatorenzu drei verschiedenenMalen durchdie
im §. 30 Absatz 2 bezeichnetenöffentlichenBlätter bekanntzu machen. Ourch die
Bekanntmachungsind zugleichdie Gläubiger der Gesellschaftaufzufordern,sichbei
derselbenzu melden.

z.66.
In denFällen der AuflösungaußerdemFalle des Konkursverfahrenserfolgt

die LiquidationdurchdieGeschäftsführer,wennnichtdieselbedurchdenGesellschafts=
vertragoderdurchBeschlußder GesellschafteranderenPersonenübertragenwird.

Auf Antrag von Gesellschaftern,derenGeschäftsantheilezusammenmindestens
demzehntenTheile des Stammkapitalsentsprechen,kannaus wichtigenGründendie
Bestellungvon Liquidatoren durch das Gericht (s. 7 Absatz 1) erfolgen.

Die Abberufungvon Liquidatorenkann durch das Gericht unter derselben
Voraussetzungwie die Bestellung stattfinden. Liquidatoren, welchenicht vom Gericht
ernanntsind, könnenauchdurchBeschlußderGesellschaftervor Ablauf desJeitraums,
für welchensie bestelltsind, abberufenwerden.

. 67.
Die erstenLiquidatorensind durchdieGeschäftsführer,jedeAenderungin den

Personender LiquidatorensowieeineBeendigungihrerVertretungsbefugnißist durch
die Liquidatorenzur Eintragungin das Handelsregisteranzumelden.

Der Anmeldungist eineAbschriftder Urkundenüber die BestellungderLiqui=
datorenoderüber die Aenderungin denPersonenderselbenbeizufügen.DieseVor=
schriftfindet auf die Anmeldungzum HandelsregistereinerLweigniederlassungkeine
Anwendung.

Die Eintragungder gerichtlichenErnennungoderAbberufungvonLiquidatoren
geschiehtvon Amtswegen.

Die Liquidatorenhabenihre Unterschriftzux Aufbewahrungbei demGerichte
zu zeichnen. -

S. 68.
Die Liquidatorenhaben in der bei ihrer BestellungbestimmtenForm ihre

Willenserklärungenkundzugebenund für die Gesellschaftzu zeichnen. Ist nichts
darüberbestimmt,so muß die Erklärung und ZeichnungdurchsämmtlicheLiqui=
datorenerfolgen.

Die Bestimmungist mit der Bestellungder Liquidatorenzur Eintragungin
das Handelsregisteranzumelden.

Die Zeichnungengeschehenin der Weise, daß dieLiquidatorender bisherigen,
nunmehrals LiquidationsfirmazubezeichnendenFirma ihreNamensunterschriftbeifügen.
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§.69.
Bis zur Beendigungder Liquidationkommenungeachtetder Auflösung der

Gesellschaftin Bezug auf die Rechtsverhältnissederselbenund der Gesellschafterdie
Vorschriftendes zweitenund drittenAbschnittszur Anwendung,soweitsichaus den
Bestimmungen des gegenwärtigenAbschnitts und aus dem Wesen der Liquidation
nicht ein Anderesergiebt.

Der Gerichtsstand, welchendie Gesellschaftzur Jeit ihrer Auflösung hatte,
bleibt bis zur vollzogenenVertheilungdes Vermögensbestehen.

S. 70.
Die LiquidatorenhabendielaufendenGeschäftezubeendigen,dieVerpflichtungen

der aufgelöstenGesellschaftzu erfüllen, dieForderungenderselbeneinzuziehenunddas
Vermögender Gesellschaftin Geld umzusetzen;sie habendie Gesellschaftgerichtlich
und außergerichtlichzu vertreten. Zur BeendigungschwebenderGeschäftekönnendie
LiquidatorenauchneueGeschäfteeingehen.

S. 71.
Die Liquidatorenhabendie aus §§.36, 37) §. 41 Absatz1, §. 43 Absatz1,

2 und 4, §. 49 Absatz1 und 2, §F.64 sich ergebendenRechteund Pflichten der
Geschäftsführer.

Sie habensofort bei Beginn der Liquidationund demnächstin jedemJahre
eineBilanz aufzustellen.

!a
Das Vermögender Gesellschaftwird unter die GesellschafternachVerhältniß

ihrer Geschäftsantheilevertheilt. Durch den Gesellschaftsvertragkann ein anderes
Verhältniß für die Vertheilungbestimmtwerden.

g.73.
Die Vertheilungdarf nicht vor Tilgung oderSicherstellungder Schuldender

Gesellschaftund nicht vor Ablauf einesJahres seit demTage vorgenommenwerden,
an welchemdie Aufforderungan die Gläubiger (S. 65 Absatz2) in denöffentlichen
Blättern zum drittenMale erfolgt ist.

Meldet sichein bekannterGläubigernicht, so ist der geschuldeteBetrag, wenn
die Berechtigungzur Hinterlegungvorhandenist, für den Gläubiger zu hinterlegen.
Ist die BerichtigungeinerVerbindlichkeitzur Jeit nicht ausführbar oder ist eine
Verbindlichkeitstreitig, so darf die Vertheilungdes Vermögensnur erfolgen,wenn
demGläubigerSicherheitgeleistetist.

Liquidatoren,welchediesenVorschriftenzuwiderhandeln,sind zum Ersatzeder
vertheilten Beträge solidarisch verpflichtet. Auf den Ersatzanspruchfinden die Be=
stimmungenim §. 43 Absatz3 und 4 entsprechendeAnwendung.
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Anmeldungzum Handelsregisterdes Sitzes derGesellschafthandelt,eineVerhängung
von Ordnungsstrafennach§. 14 des Handelsgesetzbuchsnicht statt.

8. 80.
Wird eineAktiengesellschaftzumIweck der Umwandlungin eineGefellschaft

mit beschränkterHaftung aufgelöst,so kann die Liquidationderselbenunterbleiben,
wennhinsichtlichderErrichtungderneuenGesellschaftdennachstehendenBestimmungen
genügtwird.

Das StammkapitalderneuenGesellschaft darf nicht geringersein als das
Grundkapitalder aufgelöstenGesellschaft.

Den Aktionärenist durchöffentlicheBekanntmachungoder in sonstgeeigneter
WeiseGelegenheitzu geben,mit dem auf ihre Aktien entfallendenAntheil an dem
Vermögender aufgelöstenGesellschaftsich bei der neuenGesellschaftzu betheiligen.
Die Aktien der sichbetheiligendenMitglieder müssenmindestensdrei Viertheiledes
Grundkapitalsder aufgelöstenGesellschaftdarstellen.

Der auf jede Aktie entfallendeAntheil an dem Vermögender aufsgelösten
Gesellschaftwird auf Grund einer Bilanz berechnet,welcheder Generalversammlung
der Aktionäre zur Genehmigungvorzulegenist. Der Beschluß, durchwelchendie
Genehmigungerfolgt,bedarfeinerMehrheitvon dreiViertheilendes in derGeneral-
versammlungvertretenenGrundkapitals. -

Die neue Gesellschaftmuß spätestensbinneneinemMonate nachAuflösung
derAktiengesellschaftzur Eintragungin das Handelsregisterangemeldetwerden. Die
Eintragungdarf nur erfolgen,nachdemdieBeobachtungdervorstehendenBestimmungen
nachgewiesenist.

S. S1.
In demFalle des §. 80 gehtdas Vermögender ausgelöstenGesellschaftein=

schließlichihrerSchuldenmit der Eintragungder neuenGesellschaftin das Handels=
registerauf diesevon Rechtswegenüber.

Jeder Aktionär, welcherbei der neuenGesellschaftsichnicht betheiligthat,
kann von dieserdie Auszahlungeines seinemAntheil an demVermögender auf=
gelöstenGesellschaftentsprechendenBetragesverlangen.

UnverzüglichnachderEintragungderneuenGesellschaftin dasHandelsregister
sind die Gläubigerder aufgelöstenGesellschaftnachMaßgabeder Bestimmungendes
§. 297 des Handelsgesetzbuchsdurch die Geschäftsführerder neuen Gesellschaftauf=
zufordern,sich bei dieserzu melden. Die Gläubiger, welchesichmeldenund der
Umwandlungnicht zustimmen,sind zu befriedigenodersicherzustellen.Die Geschäfts=
führer sind den Gläubigernder aufgelöstenGesellschaftpersönlichund solidarischfür
die BeobachtungdieserVorschriftenverantwortlich.

S. 82.
Mit Gefängnißbis zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu fünf=

tausendMark werdenbestraft:
1. Geschäftsführerund Mitglieder einerGesellschaftmit beschränkterHaftung,

welchebehufs Eintragungder Gesellschaftin das Handelsregister,sowie
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2. wenn der Anspruch auf die Nichterfüllung oder auf die unvollständigeoder
mangelhafteErfüllung einesvondemSchiffseignerabgeschlossenenVertrages
gegründetwird, insofern die Ausführung des Vertrages zu den Dienst=
obliegenheitendesSchiffersgehört,ohneUnterschied,ob dieNichterfüllung
oderdie unvollständigeodermangelhafteErfüllung von einerPerson der
Schiffsbesatzungverschuldetist odernicht;

3. wennder Anspruchauf das VerschuldeneinerPerson derSchiffsbesatzung
gegründetwird.

Durch dievorstehendenBestimmungenwird diepersönlicheHaftung desSchiffs.
eignersim Falle eigenenVerschuldensdesselbennicht berührt. Der Schiffseigner
haftet jedoch,auchwenn er selbstdas Schiff führt, für einendurchfehlerhafte
FührungdesSchiffesentstandenenSchadenausschließlichmit Schiff und Fracht, es
sei denn,daß ihm eineböslicheHandlungsweisezur Last fällt.

Sind mehrereSchiffe in einem Schleppzuge vereinigt, so erstrecktsich die
Haftungnur auf dassenigeSchiff, welchesdenSchadenverursachthat, und auf die
FrachtdiesesSchiffes. Der Fracht stehtbei Schleppschiffender Schlepplohngleich.

S. 5.
Für die denPersonender Schiffsbesatzungaus demDienstverhältnissezustehenden

Forderungenhaftetder Schiffseignerpersönlich,nicht nur mit Schiff und Fracht.

86.
Das GerichtdesOrtes, vondemaus dieSchiffahrt mit demSchiffebetrieben

wird (Heimathsort),ist für alle gegendenSchiffseignerals solchenzu erhebenden
Klagen zuständig,ohne Unterschied,ob er persönlichoder nur mit Schiff und
Fracht haftet.

Unter mehrerenhiernachin BetrachtkommendenOrten gilt alsHeimathsort
der Ort, wo dieGeschäftsniederlassung,beimehrerenNiederlassungendieHauptnieder=
lassungund in ErmangelungeinerGeschäftsniederlassungder WohnsitzdesSchiffs=
eigners sich befindet.

Ist ein Heimathsortnicht festzustellen,so gilt als solcherder Ort, wo der
Schiffseignerzur Gewerbesteueroder Einkommensteuerveranlagtwird.

Zweiter Abschnitt.
Schiffer.

* 7.
Der FührerdesSchiffes(Schiffer)ist verpflichtet,bei allenDienstverrichtungen,

namentlichbeiderErfüllungdervon ihm auszuführendenVerträge, dieSorgfalt eines
ordentlichenSchiffers anzuwenden.

Er haftet für jedendurchdie VernachlässigungdieserSorgfalt entstandenen
Schadennichtnur demSchiffseigner,sondernauchdenLadungsbetheiligten(Absender
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und Empfänger),den befördertenPersonenund der Schiffsbesatzung,es sei denn,
daß er auf AnweisungdesSchiffseignersgehandelthat. Auch in demletzterenFalle
bleibt derSchiffer verantwortlich, wenn er es unterlassenhat, demSchiffseigner die
nachLage desFalles erforderlicheAufklärungzu ertheilen,oderwenn ihm einestraf—
bare Handlungzur Last fällt. ·

Durch die Ertheilung der Anweisungwird der Schiffseignerpersönlichver=
pflichtet,wenn er bei der Ertheilungvon demSachverhältnisseunterrichtetwar.

S. 8.
Der Schiffer hat vor Antritt der Reise darauf zu sehen)daß das Schiff in

fahrtüchtigemJustande)gehörig eingerichtetund ausgerüstet,sowie hinreichendbe=
maunt ist, und daß die Schiffspapiereund Ladungsverzeichnissean Bord sind.

Er hat für die TüchtigkeitderGeräthschaftenzumLadenundLöschen,für die
gehörigeStauung der Ladung, sowiedafür zu sorgen)daß dasSchiff nichtschwerer
beladenwird, als dieTragfähigkeitdesselbenund die jeweiligenWasserstandsverhält=
nissees gestatten.

Wenn derSchifferim AuslandediedaselbstgeltendenVorschriften,insbesondere
die Polizei., Steuer=und Zollgesetzenicht beobachtet,so hat er den daraus ent=
stehendenSchadenzu ersetzen.

Für die FahrtüchtigkeitdesSchiffes bei Antritt der Reise haftetdenim §. 7
Absatz2 bezeichnetenPersonenauchderSchiffseignerpersönlich)nicht nur mit Schiff
und Fracht.

# 9.
Wenn der Schiffer durchKrankheitoder andereUrsachenverhindertist, das

Schiff zu führen) so darf er den Antritt oder die Fortsetzungder Reisenichtun=
gebührlichverzögern;er muß vielmehr,wennJeit und Umständees gestatten,die
Anordnungdes Schiffseignerseinholenund für die Jwischenzeitdie geeignetenVor=
kehrungentreffen,im entgegengesetztenFalle abereinenanderenSchiffer einsetzen.

Für diesenStellvertreterist er nur insofernverantwortlich,als ihm bei der
Wahl desselbenein Verschuldenzur Last fällt.

S.10.
Der Schifferist verpflichtet,vonBeschädigungendesSchiffesoderderLadung,

von eingegangenenGeschäften,sowievon derEinsetzungeinesanderenSchiffers(§.9)
den Schiffseigner in Kenntniß zu setzen. Er hat in allen erheblichenFällen,
namentlichwenn er die Reise einzustellenoder zu ändernsich genöthigtfindet, die
Ertheilungvon Verhaltungsmaßregelnbei demSchiffseignernachzusuchen,sofernes
die Umständegestatten. «

Im Interesseder Ladungsbetheiligtenhat der Schifferwährendder Reise für
das Besteder LadungnachMöglichkeitSorge zu tragen.

Werden zur Abwendungoder VerringerungeinesVerlustes besondereMaß—
regelnerforderlich,so hat er, wennthunlich, die AnweisungderLadungsbetheiligten
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einzuholen,sonstnach bestemErmessendas Erforderlicheselbstzu veranlassenund
dafür zu sorgen,daß die Ladungsbetheiligtenvon dem Vorfall und den dadurch
veranlaßtenMaßregelnschleunigstin Kenntnißgesetztwerden.

§.11.
Wird das Schiff oder die Ladung von einemUnfall betroffen,so ist der

Schifferberechtigtund auf VerlangendesSchiffseignersodereinesLadungsbetheiligten
verpflichtet,vor dem Amtsgerichtedes Ortes, an welchemdie Reise endet, und,
wenn das Schiff vorher an einemanderenOrte längereZeit liegen bleibenmuß,
vor dem AmtsgerichtediesesOrtes eine Beweisaufnahmeüber den thatsächlichen
Hergang, sowie über den Umfang des eingetretenenSchadens und über die zur Ab=
wendungoderVerringerungdesselbenangewendetenMittel zu beantragen.Er hat
sichselbstzum Jeugnissezu erbietenund die zur Feststellungdes Sachverhältnisses
sonstdienlichenBeweismittelzu bezeichnen.

hür.
Zur Aufnahmedes Beweisesbestimmtdas Gericht einen thunlichstnahen

Termin, zu welchemder Schiffer und die sonstbezeichnetenJeugen zu ladensind.
Dem Schiffseignerund den Ladungsbetheiligtenist von dem Termine Mittheilung
zu machen,soweites ohneunverhältnißmäßigeVerzögerungdesVerfahrensgeschehen
kann. Die Mittheilung kanndurchöffentlicheBekanntmachungerfolgen.

18.
Die Aufnahmedes Beweiseserfolgt nach den Vorschriftender Civilprozeß=

ordnung.
Soweit hiernachnicht dieBeeidigungdesSchiffersausgeschlossenist, beschließt

über dieselbedas Gericht nach freiem Ermessen.
Die an Schiff und Ladung Betheiligten, sowie die etwa sonstdurchden

Unfall Betroffenensind berechtigt,in Person oderdurchVertreterder Verhandlung
beizuwohnen.Sie könneneineAusdehnungderBeweisaufnahmeauf weitereBeweis=
mittel beantragen.

Das Gericht ist befugt, eine Ausdehnungder Beweisaufnahmeauch von
Amtswegenanzuordnen,soweit dies zur Aufklärung des Sachverhaltserforderlich
erscheint.

S. 14.
In Bezugauf die Erhebungvon Gebührenund Auslagenfindendie für das

Verfahrenzur Sicherungdes BeweisesgeltendenBestimmungendes Gerichtskosten=
gesetzesmit der MaßgabeAnwendung,daß als Gebühr nur die Hälfte der dort
vorgesehenenSätze und höchstensein Betrag von dreißig Mark erhobenwird.

Ist das Verfahrenauf VerlangeneinesLadungsbetheiligtenbeantragt,so hat
dieserdie entstandenenKostenzu erstatten,soweiter nichtAnspruchauf Ersatzdes
durchdenUnfall ihm entstandenenSchadenshat. Die Verpflichtungdes Schiffs=
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§.20.
Der Schifferuntersteht,soweit nicht in diesemGesetzeein Anderesbestimmt

ist, den Vorschriften,welchefür die im §. 133a der Gewerbeordnungbezeichneten
Personen gelten.

Das Dienstverhältnißdes Schifferskann, wennnichtsAnderesverabredetist,
von jedemTheile mit Ablauf jedesMonats nacheinersechsWochenvorher erklärten
Kündigungaufgehobenwerden.

Hinsichtlich der Voraussetzungen,unter welchendem Schiffseigner und dem
Schiffer das Recht zusteht,die Auflösung des Dienstverhältnissesvor Ablauf der
vertragsmäßigenJeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist zu verlangen,
bewendetes bei den Bestimmungender ss. 133b bis 1334 derGewerbeordnung.

Hat der Schiffer eine Reise angetreten, so ist er verpflichtet, bis zur Be=
endigungder Reiseund zur Entlöschungdes Schiffes im Dienstezu bleiben, es seie
denn,daß ein densofortigenAustritt rechtfertigenderGrund vorhandenist.

Wird das Dienstverhältnißvor der AnkunftdesSchiffes amBestimmungsorte
währendder Reise aufgehoben,so hat der Schiffer Anspruchauf die Kostender
RückreisenachdemOrte, an welchemer in Dienst getretenist. DieseBestimmung
findetkeineAnwendung,wennderSchiffer sicheinerHandlungschuldiggemachthat,
welchegeeignetist, seinesofortigeEntlassungzu rechtfertigen.

Ist ein die sofortigeEntlassungrechtfertigenderGrund nicht vorhanden,so
kannder Schifferzwar jederzeitseinesDienstesenthobenwerden,jedochunbeschadet
seinerEntschädigungsansprüchefür dieJeit bis zumEnde der vertragsmäßigenDauer
des Dienstverhältnissesoderbis zum Ablaufe der Kündigungsfrist.

Dritter Abschnitt.

Schiffsmannschaft.

. 21.
Jur Schiffsmannschaftgehörenmit Ausnahmedes Schiffers die zumSchiff=

fahrtsdiensteauf demSchiffeangestelltenPersonender Schiffsbesatzung,insbesondere
die Steuerleute,Bootsleute,Matrosen, Schiffsknechte,Schiffsjungen,Maschinisten
und Heizer.

Die Schiffsmannschaftunterstehtder Gewerbeordnung.

8. 22.
Die Verpflichtungdes Schiffsmanneszum Dienstantrittebeginnt,wennnichts

Anderesverabredetist, mit demAbschlussedes Dienstvertrages.Tritt der Schiffs=
mann denDienstnicht binnenvierundzwanzigStunden an, so brauchter nichtmehr
angenommenzu werden. Der Anspruchdes Schiffseignersauf Schadensersatzwird

hierdurchnichtberührt.
Reichs=Gesetzbl.1898. 126
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§.23.
Der Schiffsmannist verpflichtet,in Ansehungdes Schiffsdienstesden An—

ordnungendes SchiffersFolge zu leistenund jederzeitalle für Schiff und Ladung
ihm übertragenenArbeitenzu verrichten.

Er darf das Schiff ohneErlaubniß des Schiffersnichtverlassen.
Verunglücktdas Schiff, so hat der Schiffsmannfür Rettung der Personen

und ihres Gepäcks,sowiefür SicherstellungderSchiffstheile,derGeräthschaftenund
der LadungdenAnordnungendes SchiffersgemäßnachbestenKräften zu sorgen.

g.24.
Wenn über die Zeit der LohnzahlungnichtsAnderesvereinbartist, so kann

der Schiffsmannam Schlussejeder zweitenWochedie Auszahlungdes verdienten
Lohnesverlangen.

S. 25.
HinsichtlichderAufkündigungeinesauf unbestimmteJeit eingegangenenDienst=

verhältnisses,sowiehinsichtlichder Voraussetzungen,unterwelchendemSchiffseigner
und demSchiffsmannedas Rechtzusteht,die Auflösungdes Dienstverhältnissesvor
Ablauf der vertragsmäßigenJeit und ohne Innehaltungeiner Kündigungsfristzu
verlangen,findendie Bestimmungender §§.122 bis 124a der Gewerbeordnungmit
der MaßgabeAnwendung,daß die sofortigeEntlassungdes Schiffsmannes(§.123
der Gewerbeordnung)auchstattfindenkann, wenn der Antritt oder die Fortsetzung
der Reise durchden Eintritt des Winters verhindertwird.

Nach Antritt der Reise ist der Schiffsmannverpflichtet,bis zur Beendigung
der Reise und zur Entlöschung des Schiffes im Dienste zu bleiben, es sei denn,
daß ein den sofortigen Austritt rechtfertigenderGrund vorhandenist.

Wird das Dienstverhältnißvor derAnkunftdesSchiffesamBestimmungsorte
währendder Reise aufgehoben,so hat derSchiffsmannAnspruchauf dieKostender
RückreisenachdemOrte, an welchemer in Dienst getretenist. DieseBestimmung
findetkeineAnwendung,wennder SchiffsmannsicheinerHandlungschuldiggemacht
hat, welchegeeignetist, seinesofortigeEntlassungzu rechtfertigen.

Ist ein die sofortigeEntlassungrechtfertigenderGrund nicht vorhanden,so
kannder Schiffsmannzwar jederzeitseinesDienstes enthobenwerden, jedochun=
beschadetseinerEntschädigungsansprüchefür die Jeit bis zum Ende der vertrags.
mäßigenDauer des Dienstverhältnissesoderbis zum Ablaufe der Kündigungsfrist.

Vierter Abschnitt.
Frachtgeschäft.

8. 26.
Auf das Frachtgeschäftzur Beförderung von Gütern auf Flüssen und sonstigen

Binnengewässernfindendie Vorschriftender 885.425 bis 427, 430 bis 436, 439
bis 443, 445 bis 451 des HandelsgesetzbuchsAnwendung. ·
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§.27.
Ist das Schiff im Ganzenverfrachtet,so hat der Frachtführerdasselbezur

Einnahme der Ladung an den von dem Absenderihm angewiesenenPlatz hinzulegen.
Wenndie Anweisungnicht rechtzeitigerfolgt, oderwenndie Wassertiefe,die

Sicherheitdes Schiffes oder die örtlichenVerordnungenoder Einrichtungendie Be=
folgungder ertheiltenAnweisungnichtgestatten,so kannderFrachtführer,falls der
Absenderauf dieAufforderungnichtunverzüglicheinengeeignetenLadeplatzbezeichnet,
an einemder ortsüblichenLadeplätzeanlegen. Er hat bei derWahl desLadeplatzes
das Interessedes Absendersthunlichstzu berücksichtigen.

Die Verladungan verschiedenenLadeplätzendesAbgangsortesvorzunehmenist
der Frachtführer nur verpflichtet, wenn dies besondersvereinbart ist. Er hat in
diesemFalle Anspruchauf Ersatz der entstehendenMehrkosten. Die Dauer der Lade=
zeit wird durchdie übernommeneVerpflichtungnicht berührt.

8. 28.
Sobald derFrachtführerzur EinnahmederLadungbereitist, hat er diesdem

Absenderanzuzeigen.
Die Anzeigehat an einemWerktagevor demSchlusseder ortsüblichenGe=

schäftsstundenzu erfolgen. Eine spätereoder an einemSonntageoderallgemeinen
FeiertageerfolgteAnzeigegilt als am nächstenWerktageerfolgt.

Weigertsichder Absender,den Zeitpunktdes Empfangesder Anzeigezu be=
scheinigen,so ist der Frachtführerbefugt, auf Kostendes Absenderseineöffentliche
Urkundedarübererrichtenzu lassen.

gz.29.
Mit demauf dieAnzeigederLadebereitschaftfolgendenTagebeginntdieLadezeit.
Die Ladezeitbeträgtbei Ladungen

bis zu 30 000 Kilogrammzwei Tage,
50000 " drei Tage,
100 000 " vier Tage

und so fort in Stufen von 50 000 Kilogrammje einenTag mehr für jedehöhere
Stufe bis zu Ladungenvon 500 000 Kilogramm; von da ab steigtdieLadezeitfür
je 100000 Kilogrammum je einenTag. Bei Ladungenüber1 000 000 Kilogramm
beträgtdie LadezeitachtzehnTage.

Bei der BerechnungkommenauchdiejenigenTage in Ansatz, an welchender
Absender,wenngleichohne sein Verschulden, an der Lieferung der Ladung verhindert
ist. Nicht in Ansatzkommendie Sonntage und allgemeinenFeiertagesowiedie
Tage, an welchendurchzufälligeUmstände,insbesonderedurchHochwasseroderEis=
gefahr,die Verladungnichtnur der bedungenen,sondernjederArt vonGütern auf
das Schiff verhindert ist.

Die Vorschriftenim Absatz2 findennur insoweitAnwendung,als nichtdurch
Vereinbarungoder Verordnungder höherenVerwaltungsbehördeein Anderes be=

stimmt ist.
126“
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§.30.
Wenn der Absenderdie Ladung nicht so zeitig liefert, daß die Beladung

innerhalbder Ladezeitvollendetwerdenkann, so gebührtdemFrachtführerLiegegeld
für jeden Tag, um welchenin Folge dessendie Ladezeit überschrittenwird. Für
Tage, an denendieSchiffahrt geschlossenist, kannkeinLiegegeldbeanspruchtwerden.

. 31.
Die Bestimmungdes §. 30 gilt auch dann, wenn bedungenist, daß der

Frachtführernach Ablauf der Ladezeitnoch länger auf die Ladungwartensoll(Überliegezeit).
Die Überliegezeitbeginntmit demAblaufe der Ladezeit. Auf die Dauer

und die Berechnungder Überliegezeit finden die Bestimmungenüber die Ladezeit(6.29 Absatz2 bis 4) mit der MaßgabeAnwendung,daß die Überliegezeitin Er=
mangelungeinerbesonderenVereinbarunghöchstenseineWochebeträgt.

8 32
In ErmangelungvertragsmäßigerFestsetzungoder Verordnungder höheren

Verwaltungsbehördebeträgt das Liegegeldfür jeden Tag bei Schiffen von einerTragfähigkeit
bis zu 50 000 Kilogramm12 Mark,

⸗ ⸗ 100 000 ⸗ 15 ⸗

undsofort in Stufen von50 000 Kilogrammje dreiMark mehrfür jedehöhereStufe.
Über die Tragfähigkeitentscheidetder Inhalt des Schiffsbriefes(§.125

Absatz3).
Jeder angebrocheneTag wird als voller Tag gerechnet.

F.33.
Nach Ablauf der Ladezeitoder der etwa vereinbartenÜberliegezeitist der

Frachtführernicht verpflichtet,nochlängerauf die Lieferungder Ladungzu warten.
Er muß jedochseinenWillen, nicht längerzuwarten,

bei Ladungenbis zu 10 000 KilogrammspätestenseinenWerktag," " * 50000 " " zweiWerktage,
" · über 50 000 " "4 drei Werktage

vor Ablauf der Ladezeitoder der Überliegezeitdem Absendererklären. Ist dies
nicht geschehen,so läuft die Wartezeitnicht eherab, als bis die Erklärungnach=
geholt ist und seit demTage, an dem sie erfolgt ist, die vorstehendbezeichneten
Fristen verstrichensind. Auf die Erklärung finden die Bestimmungenim 8. 28Absatz2, 3 entsprechendeAnwendung.

Die Wartezeitläuft in keinemFalle ab, bevoreinederLadezeitgleichkommende
Frist seitdemTage, an welchemdasSchiff denLadeplatzerreichthat, verstrichenist.
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§.34.
Hat der Absenderbis zum Ablaufe der Wartezeit(F. 33) keineLadung ge.

liefert, so ist der Frachtführeran denVertrag nicht länger gebundenund befugt,
von dem Absenderein Drittel derbedungenenFracht als Entschädigungzu ver=
langen. Hierdurchwird ein bereitsbegründeterAnspucchauf Liegegeld(5§.30, 31)
nichtberührt.

# 35.
Hat der Absenderbis zum Ablaufe der Wartezeitdie Ladungnur theilweise

geliefert,so ist derFrachtführerbefugt,sofernderAbsendernichtvon demVertrage
zurücktritt(§. 36), die Reise mit der unvollständigenLadung anzutreten. Auf
Verlangendes Absendersmuß er die Reise jederzeitauchohne die volle Ladung
antreten.

In diesenFällen gebührt dem Frachtführer nicht allein die Fracht für die
volle Ladungund das etwaigeLiegegeld,sonderner ist auchberechtigt,soweitihm
durchdie Unvollständigkeitder Ladungdie Sicherheit für die volle Fracht entgeht,die Bestellungeiner anderweitigenSicherheitzu fordern. Außerdemsind ihm die
Mehrkosten,welchein Folge der Unvollständigkeitder Ladungihm etwa erwachsen,zu erstatten. "

S. 36. .
Vor Antritt der Reisekann der Absendervon demVertrageunter der Ver=

pflichtungzurücktreten,denFrachtführernachMaßgabedes g. 34 zu entschädigen.
Macht der Absendervon diesemRechteGebrauch,nachdemLadung geliefertist, so muß er auchdie Kostender Verladungund Wiederausladungtragen.
Der Frachtführerist verpflichtet,denAufenthalt,welchendie Wiederausladung

verursacht,sichgefallenzu lassen,selbstwenndadurchdie Ladezeitund eine etwa
bedungeneÜberliegezeitüberschrittenwird, wogegenihm Liegegeldfür die Zeit nach
Ablauf der Ladezeitund außerdemErsatz des durch die Überschreitung der Lade- und
ÜberliegezeitentstandenenSchadensgebührt,soweitder letzteredenBetragdesLiege=
geldesübersteigt.

Der Frachtführerist, wennder AbsendernacherklärtemRücktrittdieWieder=
ausladungüber dieWartezeithinausverzögert,berechtigt,dieGüter selbstauszuladen
und dieselbenin einem öffentlichenLagerhausoder in anderersichererWeise zu
hinterlegen.

Se ·
Nachdemdie Reise angetretenist, kann der AbsenderdieWiederausladung

der Güter vor Ankunft derselbenam Ablieferungsortenur gegenBerichtigungdervollen Fracht sowie aller sonstigenForderungendes Frachtführersund gegenBe—
richtigungoderSicherstellungder Beiträge zur großenHavereiund derBergungs=
oderHülfskosten,welcheauf denGütern haften, fordern.

Im Falle derWiederausladunghat der Absendernichtnur die hierdurchent=
standenenMehrkosten,sondernauchdenSchadenzu ersetzen,welcheraus demdurchdie WiederausladungverursachtenAufenthaltdemFrachtführerentsteht.
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§.38.
Ist nicht das Schiff im Ganzen, sondernein verhältnißmäßigerTheil oder

ein bestimmtbezeichneterRaum desselbenverfrachtetoder hat der Frachtvertrag
Stückgüterim Gewichtevon 10000 Kilogramm oder mehr zum Gegenstande,so
kommendieVorschriftender§§ 28 bis 37 mit folgendenAbweichungenzurAnwendung:

1. die Ladezeitbeträgtfür den einzelnenAbsenderbei einer von ihm zu
lieferndenLadung

bis zu 50 000 Kilogramm einenTag,
.100 000 zwei Tage

und so fort in Stufen von 50.000 Kilogramm je einenTag mehr für
jede höhereStufe bis zu Ladungenvon 500 000 Kilogramm) von da
ab steigt die Ladezeitfür je 100 000 Kilogrammum je einenTagj bei
Ladungenüber 1000 .000Kilogramm beträgtdie LadezeitsechzehnTage.
Eine Verpflichtungzur Entrichtungvon Liegegeld(S. 30) tritt jedochin
keinemFalle vor Ablauf von drei Tagen seit dem Zeitpunkteein, mit
welchemdie Ladezeiteinemder Absendergegenüberzuerstzu laufen be=
gonnenhat; der Frachtführerist indeßnicht berechtigt,von mehrerenAb=
senderngleichzeitigfür denselbenTag dasLiegegeldmehrfachzubeanspruchen;
der Frachtführererhält in denFällen des §. 34 und des §. 36 Absatz1
als Entschädigungnicht blos ein Drittel, sonderndie Hälfte der Fracht,
es seidenn, daß sämmtlicheAbsenderkeineLadungliefernoderzurücktreten;

3. der Absenderkann in den Fällen der 88.36, 37 die Wiederausladung
nichtverlangen,wenndieselbeeineVerzögerungderReise zurFolgehaben
oder eineUmladungoderUmstauungnöthig machenwürde, es sei denn,
daß zugleichdie Genehmigungaller übrigen Absenderbeigebrachtund
auchdas Schiff durch die Wiederausladungnicht gefährdetwird. Außer=
dem ist der Absenderverpflichtet,die Mehrkostenund den Schadenzu
ersetzen,welchedurchdie Wiederausladungentstehen.

1#t

S.39.
Hat der FrachtvertragStückgüterim Gewichtevon wenigerals 10 000 Kilo=

gramm zum Gegenstande,so muß der Absenderauf die Aufforderungdes Fracht=
führers ohneVerzugdie Lieferungbewirken.

Erfolgtdie Lieferungnicht unverzüglich,so ist der Frachtführernicht ver=
pflichtet,auf die LieferungderGüter zu warten, und kann, wenner ohnedieselben
die Reise antritt, die Hälfte der bedungenenFracht als Entschädigungbeanspruchen.

Der Frachtführer)welcherdenbezeichnetenAnspruchauf dieFracht gegenden
säumigenAbsendergeltendmachenwill, ist bei Verlust des Anspruchsverpflichtet,
dies demAbsendervor Antritt der Reise kundzugeben.Auf dieseErklärungfindet
die Vorschriftim §. 28 Absatz3 Anwendung. s

DasRücktrittsrechtdesAbsenders,sowiedasNechtdesselben,dieWicders
ausladungderGüterzuverlangen,bestimmtsichnachdenVorfchriftendes§.38.
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§.40.
IndenFällender§§.38und39hatderFrachtführeraneincmderorts-

üblichenLadeplätzeanzulegen. Ist durchVereinbarungdemAbsenderdas Rechtzur
Anweisungdes Ladeplatzeseingeräumt,so finden die Bestimmungendes 8. 27
Absatz2 und 3 entsprechendeAnwendung.

. 41.
In Ermangelungeiner besonderenVereinbarunghat der Absendergepackte

Güter auf das Schiff, loseGüter in dasSchiff zu liefern, derFrachtführerdagegen
die weitereVerladungder Güter zu bewirken.

S. 42
Der Frachtsührerhat die ihm Fusschtiichder BeladungobliegendenArbeiten

mit thunlichsterBeschleunigungauszuführen. Jur Übernahmeder Güter an Sonn=
tagenund allgemeinenFeiertagenist er nicht verpflichtet,es sei denn, daßeinNoth=
fall vorliegt.

Ist über die Jeit, binnenwelcherder FrachtführerdenTransport bewirken
soll, im Frachtvertragenichts bedungen,so ist dieReise binneneinerdenUmständen
des Falles angemessenenFrist anzutreten.

S. 43.
Der Frachtführermuß statt der vertragsmäßigenanderevon demselbenAb=

sendernach dem Ablieferungsorteihm angeboteneGüter annehmen)wenndadurch
seineLagenichtverschlechtertwird.

8 44
Ist die Beförderung mittelst eines bestimmtenSchiffes bedungen,so darf der

FrachtführerdieGüter nicht in ein anderesSchiff verladenoderumladen. Im Falle
einer Zuwiderhandlunghaftet er für jedenSchaden, in Ansehungdessener nicht
beweist,daß derselbeauchdann entstandenund demAbsenderzur Last gefallensein
würde, wenn die Güter nicht in das andereSchiff verladen worden wären.

Ist die Beförderungmittelst eines bestimmtenSchiffes nicht bedungen,so
darf der Frachtführerin Ermangelungeiner entgegenstehendenVereinbarungbereits
verladeneGüter nicht ohneErlaubniß des Absendersin ein anderesSchiff umladen,
widrigenfallser für allen, in Folge der UmladungentstehendenSchadenhaftet.

Auf die Umladungin ein anderesSchiff, welchein Fällen der Noth oder
wegenniedrigenWasserstandeserforderlichwird, sowieauf die üblicheUmladungin
Leichterschiffean Hafenplätzenfindendie vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung.

F. 45.
Der Absender,welcherunrichtigeAngabenüber die verladenenGüter macht

oder Güter zur Verladungbringt, derenAusfuhr oder derenEinfuhr in denAb=
lieferungsortverbotenist, oderwelcherbei derVerladungdiegesetzlichenVorschriften,
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insbesonderediePolizei-,Steuer-oderZollgesetzeübertritt,wird,sofernihnidabci
ein Verschuldenzur Last fällt, nicht bloß demFrachtführer, sondernauch den übrigen
Ladungsbetheiligten,den befördertenPersonen und derSchiffsbesatzungfür den durch
seineHandlungsweiseveranlaßtenSchaden verantwortlich.

Dadurch,daß er mit GenehmigungdesFrachtführersgehandelthat, wird seine
VerantwortlichkeitdenübrigenPersonengegenübernicht ausgeschlossen.

Er kann aus der Einziehung der Güter keinenGrund herleiten, die Zahlung
der Fracht zu verweigern.

Gefährden die Güter das Schiff oder die übrige Ladung, so ist der Fracht—
führer befugt,dieselbenan das Land zu setzenoderin dringendenFällen überBord
zu werfen.

g. 46
Ist das Schiff im Ganzenverfrachtet,so hat der Frachtführernachder An—

kunft amAblieferungsortedasSchiff zur Löschungder Ladungan den ihm von dem
EmpfängerangewiesenenPlatz hinzulegen.

Wenn die Anweisung nicht rechtzeitigerfolgt, oder wenn die Wassertiefe, die
Sicherheitdes Schiffes oder die örtlichenVerordnungenoder Einrichtungendie Be=
folgung der ertheilten Anweisung nicht gestatten,so kann der Frachtführer, falls der
Empfängerauf dieAufforderungnichtunverzüglicheinengeeignetenLöschplatzbezeichnet,
an einemder ortsüblichenLöschplätzeanlegen. Er hat bei derWahl desLöschplatzes
das Interessedes Empfängersthunlichstzu berücksichtigen. ,

Die Ablieferung an verschiedenenOrten des Löschplatzesvorzunehmenist der
Frachtführernur verpflichtet,wenndies besondersvereinbartist. Er hat in diesem
Falle Anspruchauf Ersatz der entstehendenMehrkosten. Die Dauer der Löschzeit
wird durchdie übernommeneVerpflichtungnicht berührt.

S.47.
Sobald der Frachtführerzum Löschenbereitist, hat er dies demEmpfänger

anzuzeigen.
Die Anzeigehat an einemWerktagevor demSchlusseder ortsüblichenGe=

schäftsstundenzu erfolgen. Eine späteroder an einemSonntageoder allgemeinen
FeiertageerfolgteAnzeigegilt als am nächstenWerktageerfolgt.

Weigert sich der Empfänger,den Jeitpunkt des Empfangesder Anzeigezu
bescheinigen,so ist der Frachtführerbefugt, eine öffentlicheUrkundedarüberauf
Kostendes anderenTheiles errichtenzu lassen.

Wenn der Empfängernicht zu ermittelnist, so muß die Anzeigeder ösch=
bereitschaftdurchöffentlicheBekanntmachungin ortsüblicherWeiseerfolgen.

S. 48.
Mit dem auf die Anzeigeder LöschbereitschaftfolgendenTage beginntdie

Löschzeit. 0
Die Dauer der Löschzeitbestimmtsichnach der auf die Ladezeitbezüglichen

Vorschrift im §. 29 Absatz2.
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Bei der BerechnungkommenauchdiejenigenTage in Ansatz, an welchender
Empfänger,wenngleichohneseinVerschulden,dieLadungabzunehmenverhindertist.
Nicht in Ansatzkommendie Sonntageund allgemeinenFeiertage,sowiedie Tage,
an welchendurchzufälligeUmstände,insbesonderedurchHochwasseroder Eisgefahr
die Löschungnichtnur der verladenen,sondernjederArt von Gütern verhindertist.

Die Vorschriftim Absatz2 findet nur insoweitAnwendung,als nicht durch
Vereinbarungoder Verordnungder höherenVerwaltungsbehördeein Anderes be=
stimmtist.

P.49.
Wenn der Empfängerdie Ladung nicht bis zum Ablaufe der Löschzeitab=

nimmt, so gebührtdemFrachtführerLiegegeldfür jedenTag, um welchenin Folge
dessendie Löschzeitüberschrittenwird. Die Höhe des Liegegeldesbestimmtsich
nachF. 32.

Außer dem Liegegeldekann der Frachtführerauchden Ersatz eines höheren
Schadensverlangen,welcherihm durchdie Überschreitungder Löschzeiterwächst.

S.50.
Die Bestimmungdes §. 49 Absatz1 gilt auchdann, wennbedungenist, daß

der Frachtführernach Ablauf der Löschzeitnoch weiter auf die Abnahme der Ladung
wartensoll (Überliegezeit).Der Ersatzeinesdas LiegegeldüberschreitendenSchadens
kannin diesemFalle nur wegenÜberschreitungder Überliegezeitverlangtwerden.

Die Überliegezeitbeginntmit demAblaufe derLöschzeit.Auf dieDauer und
die Berechnungderselbenfindendie Bestimmungenim §. 29 Absatz2 und §F.48
Absatz3 und 4 mit derMaßgabeAnwendung,daß dieÜberliegezeitin Ermangelung
einerbesonderenVereinbarunghöchstenseineWochebeträgt.

z. 51
Nach Ablauf der Löschzeitoder der etwa vereinbartenÜberliegezeitist der

Frachtführernicht verpflichtet,auf die Löschungnoch länger zu warten. Er muß
jedochseinenWillen, nicht länger zu warten,

bei Ladungenbis zu 10000 KilogrammspätestenseinenWerktag,
" " 50000 - - zwei Werktage,

über 50000 drei Werktage
vor Ablauf der Löschzeitoderder ÜberliegezeitdemEmpfängererklären. Ist dies
nichtgeschehen,so läuft die Wartezeitnicht eher ab, als bis die Erklärungnach—
geholtist und seit demTage, an demsieerfolgt ist, die vorstehendbezeichnetenFristen
verstrichensind. Auf die Erklärungfindendie Bestimmungenim 8. 47 Absatz2, 3
entsprechendeAnwendung.

Die Wartezeitläuft in keinemFalle ab, bevor eine der Löschzeitgleich=
kommendeFrist seit demTage, an welchemdas Schiff den Löschplatzerreichthat,
verstrichenist.

Meichs,Gesehbl.1808. 127
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» §.52.
Nach Ablauf der Wartezeitist der Frachtführerberechtigt,die Löschungselbst

vorzunehmenund die Güter in einemöffentlichenLagerhauseoder in anderersicherer
Weisezu hinterlegen.

Ist der Empfängerdes Gutes nicht zu ermittelnoder verweigerter die An—
nahmeoderergiebtsichein sonstigesAblieferungshinderniß,so hat der Frachtführer
denAbsenderunverzüglichhiervonin Kenntniß zu setzenund dessenAnweisungein=
zuholen. Ist dies den Umständennachnicht thunlichoderist der Absendermit der
ErtheilungderAnweisungsäumigoderdieAnweisungnicht ausführbar,so kannder
Frachtführer nach der Bestimmung im Absatz1 verfahren, auch wenn die Wartezeit
nochnicht abgelaufenist. Er kann, falls das Gut demVerderbenausgesetztund
Gefahr im Verzug ist, das Gut auch gemäß§. 373 Absatz2 bis 4 des Handels=
gesetzbuchsverkaufenlassen.

Von der Hinterlegungund demVerkaufedesGutes hat der Frachtführerden
Absenderund denEmpfängerunverzüglichzu benachrichtigen;im Falle der Unter=
lassung ist er zum Schadensersatzeverpflichtet. Ist der Empfänger nicht zu ermitteln,
so hat die Benachrichtigungvon der HinterlegungdurchöffentlicheBekanntmachung
in ortsüblicherWeisezu erfolgen;im Uebrigendürfendie Benachrichtigungenunter=
bleiben,soweitsie unthunlichsind.

z.53.
Die 88.47 bis 52 kommenauchdann zurAnwendung,wennein verhältniß—

mäßigerTheil oderein bestimmtbezeichneterRaum des Schiffesverfrachtetist oder
der FrachtvertragStückgüterim Gewichtevon 10 000 Kilogramm oder mehr zum
Gegenstandehat.

Die Löschzeitbeträgtfür den einzelnenEmpfängerbei einer von ihm abzu=
nehmendenLadung

bis zu 50 000 KilogrammeinenTag,
100000 zwei Tage

und so fort in Stufen von 50 000 Kilogrammje einenTag mehr für jedehöhere
Stufe bis zuLadungenvon 500 000 Kilogramm)von da ab steigtdie Löschzeitfür
je 100 000 Kilogrammum je einenTagj beiLadungenüber 1000 000 Kilogramm
beträgtdie LöschzeitsechzehnTage. Eine Verpflichtungzur Entrichtungvon Liege=
geld oder zum Schadensersatze(§. 49) tritt jedochin keinemFalle vor Ablauf von
drei Tagen seit demJeitpunkteein, mit welchemdie Löschzeiteinemder Empfänger
gegenüberzuerstzu laufen begonnenhat. Der Frachtführerist indeßnichtberechtigt)
von mehrerenEmpfängerngleichzeitigfür denselbenTag das Liegegeldmehrfachzu
beanspruchen.

F. 54.
Hat der FrachtvertragStückgüterim Gewichtevon wenigerals 10 000 Kilo=

grammzum Gegenstande)so mußder Empfängerauf die Aufforderungdes Fracht=
führersohneVerzugdie Abnahmebewirken.
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HinsichtlichderAufforderungfindet §. 47 Absatz4 und hinsichtlichderHinter=
legungdes Gutes §. 52 entsprechendeAnwendung.

Für dieTage, um welchedurchdieSäumniß desEmpfängersoderdurchdas
Hinterlegungsverfahrendie Frist, binnenwelcherdas Schiff würdeentlöschtworden
sein, überschrittenist, hat der FrachtführerAnspruchauf Liegegeldunbeschadetdes
Rechts,einenhöherenSchadengeltendzu machen.

S. 55.
In den Fällen der §§. 53 und 54 hat der Frachtführer an einem der orts=

üblichenLöschplätzeanzulegen.Ist durchVereinbarungdem Empfängerdas Recht
zur Anweisungdes Löschplatzeseingeräumt,so finden die Bestimmungenim §. 46
Absatz2 und 3 Anwendung.

S. 56.
Sofern nichtdurchVereinbarungeinAnderesbestimmtist, hat derEmpfänger

gepackteGüter auf dem Schiffe, lose Güter in dem Schiffe abzunehmenund die
weitereEntladungzu bewirken.

Die Bestimmungendes §. 42 Absatz1 findenentsprechendeAnwendung.

S.57.
Wenn zur Erleichterungdes Schiffes die Ladung ganz oder theilweisein

Liichterfahrzeugeübergeladenwordenist, so hat der FrachtführerdemLeichterschiffer
eineAbschriftdes FrachtbriefesoderLadescheinessowie eineBescheinigungüber die
Ladung,die der Leichterschifferübernommenhat, zu behändigen.

Die Dauer der Löschzeitwird dadurch,daß die Ladung ganzoder theilweise
in Leichterfahrzeugeübergeladenworden ist), nicht verändert,vielmehr theilen sich
Hauptschiffund Leichterfahrzeugin dieselbenachdemVerhältnisseder in demHaupt=
schiffeverbliebenenund der in das LeichterfahrzeugüberschlagenenLadung. Ergeben
sichbei der BerechnungBruchtheile,so wird bis einhalb nach unten, über einhalb
nachobenabgerundet.Hat ein LeichterschiffLadung von verschiedenenHauptschiffen
übernommen,so berechnetsichdieLöschfristselbständigfür jedeeinzelneLadungnach
MaßgabevorstehenderGrundsätze.

Der Empfängerhat nach der Reihenfolgeder Anzeigender Löschbereitschaft
die Löschungvorzunehmen,ist aber nicht verpflichtet,Hauptschiffund Leichterschiff
gleichzeitigzu löschen.

Das von demEmpfängerbeiÜberschreitungderLöschzeitzu zahlendeLiegegeld
berechnetsichnachder TragfähigkeitdesjenigenSchiffes, bei demdie Löschzeitüber=
schritteiist.

g. 58.
Der Frachtführerhaftet für den Schaden, welcherseit der Empfangnahme

bis zur AblieferungdurchVerlust oderBeschädigungdes Frachtgutesentstandenist,
sofern er nicht beweist,daß der Verlust oder die Beschädigungdurch Umstände

127“
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herbeigeführtist, welchedurch die Sorgfalt eines ordentlichenFrachtführersnichtabgewendetwerdenkonnten.
Die Haftung des Frachtführers ist insbesondereausgeschlossen,wennderVerlustoder die Beschädigungaus einemmangelhaftenZustandedes SchiffesnebstZubehöroder der Lade- oder Löschgeräthschaftenentstandenist, welchertrotz derSorgfalteinesordentlichenFrachtführersnichtzu entdeckenwar.
Für den Verlust oderdie Beschädigungvon Kostbarkeiten,Kunstgegenständen,Geld und Werthpapieren haftet der Frachtführer nur, wenn ihm dieBeschaffenheitoderder Werth desGutes bei der ÜbergabezurBeförderungangegebenwordenist.

z. 59.
Der Frachtführerhaftetnicht:
1. in Ansehungder Güter, welchenach Vereinbarungmit dem Absenderauf Deckverladenoder in SchiffenohneVerdeckbefördertwerden,

für den Schaden, welcheraus der mit dieserBeförderungsweise
verbundenenGefahr entstandenist;

2. in Ansehungder Güter, welche,obgleichihre Natur eineVerpackungzumSchutzegegenVerlust oder Beschädigungauf dem Transport erfordert,nach Inhalt des Frachtbriefesoder Ladescheinesunverpacktoder mit
mangelhafterVerpackungaufgegebensind,

für denSchaden,welcheraus der mit demMangeloderder mangel=
haftenBeschaffenheitderVerpackungverbundenenGefahrentstandenist;

3. in Ansehungder Güter, derenVerladungund Ausladungvon demAb=senderoderEmpfängerbesorgtwird,
für denSchaden,welcheraus der mit demVerladenundAusladen
oder mit einer mangelhaftenVerladung verbundenenGefahr ent=standenist;

4. in Ansehungder Güter, welchevermögeihrer eigenthümlichennatürlichen
Beschaffenheitder besonderenGefahr ausgesetztsind, Verlust oder Be=schädigung,namentlichBruch, Rost, innerenVerderb, außergewöhnliche
Leckage,Austrocknungund Verstreuungzu erleiden, —

für denSchaden,welcheraus dieserGefahr entstandenist;
5. in AnsehunglebenderThiere,

für denSchaden,welcheraus der mit derBeförderungdieserThiere
für dieselbenverbundenenbesonderenGefahr entstandenist.

Ist ein Schadeneingetreten,welchernach den Umständendes Falles auseiner der bezeichnetenGefahrenentstehenkonnte, so wird bis zum BeweisedesGegentheilsvermuthet,daß der Schadenaus der betreffendenGefahr entstandenist.Eine Befreiung von der Haftpflichtkann auf Grund der vorstehendenBe=stimmungennicht geltendgemachtwerden,wennnachgewiesenwird, daßderSchadendurchVerschuldendes Frachtführersoder seinerLeuteentstandenist.
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§.60.
Die Zentralbehördender Bundesstaatenund bei den die Gebietemehrerer

BundesstaatenberührendenWasserstraßender Bundesrathsind befugt, für gewisse
Güter zu bestimmen,daß für ein Mindergewichtoder ein Mindermaß, das einhalb
vomHundertnicht übersteigt,der Frachtführernicht verantwortlichsein soll, es sei
denn, daß ihm nachweisbarein Verschuldenzur Last fällt.

Sind lose geladeneGüter von gleichartigerBeschaffenheitfür verschiedene
Empfängeran Bord, ohnedaß die einzelnenPartien durchdichteWände getrennt
lagern, so ist das MindergewichtoderMindermaßund ebensoein etwaigesÜber—
gewichtoderÜbermaßunter die einzelnenEmpfängernachdemVerhältnisseder für
sie bestimmtenMengenzu vertheilen.

g.61.
Nachder Annahmedes Gutes durchden Empfangsberechtigtenkönnenwegen

einer Beschädigungoder Minderung des Gutes, die bei der Annahme äußerlich
erkennbarist, Ansprüchenur geltendgemachtwerden,wenn vor der Annahmeder
Zustanddes Gutes durchamtlichbestellteSachverständigefestgestelltist.

WegeneinerBeschädigungoderMinderungdes Gutes, die bei der Annahme
äußerlich nicht erkennbarist, kann der Frachtführer auch nach der Annahme des
Gutes in Anspruch genommenwerden, wenn der Mangel in der Zeit zwischen
der Übernahmedes Gutes durchdenFrachtführerund der Ablieferungentstanden
ist und dieFeststellungdesMangels durchamtlichbestellteSachverständigeunverzüg=
lich nachder Entdeckungund spätestensbinneneinerWochenachder Annahmebe=
antragt wird. Ist demFrachtführerder Mangel unverzüglichnachder Entdeckung
und binnender bezeichnetenFrist angezeigt,so genügtes, wenndie Feststellungun=
verzüglichnachdem Zeitpunktebeantragtwird, bis zu welchemder Eingang einer
Antwort des Frachtführersunter regelmäßigenUmständenerwartetwerdendarf.

Die Kosteneiner von demEmpfangsberechtigtenbeantragtenFeststellungsind
von demFrachtführerzu tragen, wennein Verlust odereineBeschädigungermittelt
wird, für welchederselbeErsatz leistenmuß.

Der Frachtführerkannsichauf dieVorschriftenderAbsätze1, 2 nicht berufen,
wenner denSchadendurchVorsatzodergrobeFahrlässigkeitherbeigeführthat.

z. 62.
Der Frachtführerhaftetfür den durchverspäteteAblieferungdes Gutes ent=

standenenSchaden, es sei denn, daß die Verspätungauf Umständenberuht, die
durchdie Sorgfalt einesordentlichenFrachtführersnicht abgewendetwerdenkonnten.

Ist die Frachtnebstden sonstauf demGute haftendenForderungenbezahlt
und das Gut angenommen,so kannder Anspruchnicht geltendgemachtwerden,es
sei denn,daß der i Ss die VerspätungdurchVorsatzodergrobeFahrlässig=
keitherbeigeführthat.
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Die Vorschriftim Absatz2 findetauchauf andereAnsprüchegegendenFracht=
führer aus demFrachtvertragAnwendung, soweit die AnsprüchenichtdenVorschriften
des §. 61 unterliegen. «

§.63.
Wenn die FrachtnachMaß, GewichtoderMengeder Güter bedungenist, so

ist die Angabein demFrachtbriefeoderLadescheineüberMaß, GewichtoderMenge
für die Berechnungder Fracht entscheidend.In Ermangelungeiner solchenAngabe
ist anzunehmen,daß Maß, Gewicht oder Menge der abgeliefertenund nicht der
übernommenenGüter für die Höhe der Fracht entscheidensoll.

S. 64.
Für Güter) welchedurcheinenUnfall verlorengegangensind, ist die Fracht

nach dem Verhältnissedes zur Jeit des Unfalls bereitszurückgelegtenTheiles der
Reise zur ganzenReise zu entrichten(Distanzfracht).

Bei Berechnungder Distanzfrachtkommtin Anschlagnicht allein das Ver=
hältniß der bereitszurückgelegtenEntfernung,sondernauchdas Verhältniß desAuf=
wandesan Kosten, Jeit und Mühen, welchedurchschnittlichmit demvollendeten
und demnicht vollendetenTheile der Reise verbundensind.

8. 65.
Für Güter, welchein Folge ihrer natürlichenBeschaffenheitzu Grunde

gegangenoderan Gewichtvermindertsind, ist die volle Fracht zu bezahlen. Das
Gleichegilt in Ansehungvon Thieren, welcheunterwegsgestorbensind.

g 66
In Ermangelungeiner besonderenVereinbarung fallen die Unkostender

Schiffahrt, insbesonderedie Hafen=, Schleusen=,Kanal- und Brückengelder,die
Lootsengebührensowiedie im regelmäßigenVerlaufe der Reise aufgewendetenKosten
für Schlepplohnund AbleichterungdemFrachtführerzur Last) dagegengehörendie
Ufer=, Krahn=und Wiegegelder,imgleichendie Kosten einer auf Verlangen der
LadungsbetheiligtenvorgenommenenAuseisungsowie die besonderenKosten, welche
durchdie auf VerlangenderLadungsbetheiligtenbewirkteÜbernahmeoderAblieferung
der Güter bei Eis, Sturm, Hochwasser,zur Nachtzeitoder an Sonntagenund
allgemeinenFeiertagenentstehen,zu denjenigenAuslagen und Aufwendungen,deren
Ersatzder Frachtführerverlangenkann.

Die Fälle der großenHaverei werdendurch die vorstehendenBestimmungen
nicht berührt.

8. 67
Enthält der Frachtbrief oder Ladescheindie Bestimmung,daß der Fracht=

führer franko abzuliefernhat, so stehtdies im Iweifel der Geltendmachungdes
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PfandrechtsdesFrachtführers(§.440desHandelsgesetzbuchs)wegenderZollgelder
sowie wegender sonstigenAuslagen und der Liegegelderfür die Zeit nach dem
Antritt der Reisenicht entgegen.

8. 68.
Wird der Antritt der Reise durchZufall dauerndverhindert, so tritt der

FrachtvertragaußerKraft, ohnedaß der eineTheil zur Entschädigungdes anderen
verpflichtetist. -

Als dauerndeVerhinderungist es insbesondereanzusehen:
1. wenn das Schiff, mit welchemdie Beförderungzu erfolgenhatte) ver=

loren geht, oder derart beschädigtwird, daß die Reise nicht ohne eine
umfassendeAusbesserungdes Schiffes angetretenwerdenkann; als Aus=
besserungdieserArt gilt namentlicheine solche, welchedie vollständige
Löschungder Ladung nothwendigmacht; 7

2. wenn die zu beförderndenGüter verloren gehen, vorausgesetzt,daß sie
nicht blos nach Art und Gattung, sondernspeziellim Frachtvertrage
bezeichnetoder bereits verladenoder dochvon dem Frachtführerüber=
nommenwaren.

8. 69.
Wird nach dem Antritt der Reise die Fortsetzungderselbendurch Zufall

dauerndverhindert,so finden die Bestimmungendes §. 68 mit der MaßgabeAn=
wendung,daß für den zurückgelegtenTheil der ReiseDistanzfracht(§. 64 Absatz2)
zu entrichtenist.

S.70.
Im Falle des Verlustesoderder BeschädigungdesSchiffes ist trotzderAuf=

lösungdes Frachtvertragesder Schiffer verpflichtet,bei Abwesenheitder Betheiligten
für das Besteder Ladung zu sorgen. Er ist im Falle der Dringlichkeitberechtigt
und verpflichtet,auchohne vorherigeAnfrage, je nachdemes den Umständenent=
spricht, entwederdie Ladung für Rechnungder Betheiligtenmittelst einesanderen

Schiffes nachdemAblieferungsortebefördernzu lassenoderdieAuflagerungderselben
zu bewirken. Von den getroffenenMaßregeln sind die Betheiligtenunverzüglichin
Kenntnißzu setzen.

l . 71.
Wird der Antritt oder die Fortsetzungder Reise ohneVerschuldendes Ab=

senderszeitweiligverhindert,so brauchtder Absenderdie Aufhebungdes Hinder=
nissesnichtabzuwarten,er kannvielmehrvom Vertragezurücktreten.

In diesemFalle sind demFrachtführerdieKostenderVorbereitungderReise,
die Kosten der Wiederausladungund für den zurückgelegtenTheil der Reise Distanz=
fracht(s. 64 Absatz2) zu vergüten.

Muß der Frachtführerüberwintern,so findeteinRücktrittdesAbsendersnach
Maßgabe der vorstehendenBestimmungnicht statt. In diesemFalle ist der Ab=
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senderzur Zurücknahmeder Güter nur nachden Bestimmungender 88.36 bis 39
berechtigt.

P.72.
Auf Verlangen des Absenders ist demselbenvon demFrachtführer nach Ver=

ladung der Güter einLadescheinauszustellen,durchwelchenderFrachtführersichzur
Auslieferungder Güter an den legitimirtenBesitzerdes Scheinesverpflichtet.Das
Verlangenist vor Beginn der Verladungder Güter zu stellen.

Der Ladescheinhat außerden im §. 445 des Handelsgesetzbuchsaufgeführten
Angabenauchdie Bezeichnungdes Schiffeszu enthalten,in welchesdie Güter ver=
laden sind.

Wird der Ladescheinan die Order einerPerson ausgestellt,welcheam Ab=
lieferungsorteweder ihren Wohnsitznoch eineNiederlassunghat, so kann derFracht=
führer die Bezeichnungeiner Meldeadresseverlangen,bei welcherihm nachder An=
kunft am Ablieferungsorte die Person des Ladescheinbesitzersbekannt zu gebenist.
Die Meldeadresseist auf demLadescheinezu vermerken.

K. 73.
Der Frachtführerhaftet für die Richtigkeitder im Ladescheineenthaltenen

Bezeichnungder Jahl, des Maßes oderdes Gewichtesder verladenenGüter, es sei
denn, daß durchden Zusatz: „.Zahl, Maß, Gewichtunbekannteoder durcheinen
gleichbedeutendenVermerkersichtlichgemachtist, daß die Güter dem Frachtführer
nicht zugezählt,zugemessenoderzugewogensind.

Erklärt sichder Absenderbereit, die Zuzählung, JumessungoderZuwiegung
der Güter auf seineKostenvornehmenzu lassen,so ist der Frachtführernichtbe=
rechtigt, einenZusatz der im Absatz1 bezeichnetenArt in den Ladescheinaufzu=
nehmen.

Die Bestimmungendes §. 60 bleibenunberührt.

S. 74.
Der Frachtführerhaftet für die Richtigkeitder im Ladescheineenthaltenen

Bezeichnungder Güter, sofern er nicht beweist,daß die Ulnrichtigkeitder Be=
zeichnungbei Anwendungder Sorgfalt einesgewöhnlichenFrachtführersnichtzu er=
kennenwar.

Sind dem Frachtführerdie Güter in Verpackungoder in geschlossenenGe=
fäßen übergebenund ist dies aus demLadescheinezu ersehen,so trifft denFracht=
führer keineVerantwortlichkeitfür die richtigeBezeichnungdesInhalts, es sei denn,
daß ihm eineböslicheHandlungsweisenachgewiesenwird.

z.75.
In denFällen des 8. 73 Absatz1 und des §. 74 beschränktsichdieHaftung

des Frachtführersauf den Ersatzdes Minderwerths, welcheraus der Nichtüber=
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einstimmungder Güter mit der im LadescheineenthaltenenBezeichnungsichergiebt.
Fällt demFrachtführereineböslicheHandlungsweisezur Last, so hat er den vollen
Schadenzu ersetzen.

§.76.
Übernimmt der FrachtführerGüter, derenBeschädigung,schlechteBeschaffen=

heit odermangelhafteVerpackungbei der Verladungäußerlicherkennbarist, so hat
er den Mangel im Ladescheinezu vermerken,widrigenfallser demEmpfängerfür
denaus demMangel sichergebendenMinderwerthder Güter verantwortlichist.

½.
Für Verlust oderBeschädigungvon ReisegepäckhaftetderSchiffseigner,sofern

das Gepäckvon dem Schiffer oder einer dazu bestelltenPerson übernommenist, in
gleicherWeisewie der Frachtführerfür Frachtgüter.

Er hat wegendes Frachtgeldesein Pfandrechtan demGepäck,solangedas=
selbezurückbehaltenoderhinterlegtist. Die Wirkungenund die Geltendmachungdes
Pandrechts bestimmensichim Uebrigennachdenfür dasPfandrechtdesFrachtführers
an denFrachtgüterngeltendenVorschriften. ·

Fünfter Abschnitt.

Haverei.

§.78.
Große Haverei sind alle Schäden, welcheeinem Schiffe oder der Ladung des=

selbenoder beidenzum Sweckder Errettung beideraus einer gemeinsamenGe=
fahr von dem Schiffer oder auf dessenGeheiß vorsätzlichzugefügtwerden, sowie auch
die durch solcheMaßregeln ferner verursachtenSchäden einschließlichdes Verlustes
derFracht für aufgeopferteGüter, desgleichendie Kosten,welchezu dembezeichneten
Iweckvon demSchiffer odernachseinerAnweisungvoneinemderLadungsbetheiligten
aufgewendetwerden.

Die großeHaverei wird von Schiff und Ladung gemeinschaftlichgetragen;
die Havereivertheilungtritt jedochnur ein, wenn sowohl das Schiff als auchdie
Ladungund zwar jederdieserGegenständeentwederganzoder theilweisewirklichge=
rettetwordensind.

Alle nicht zur großenHaverei gehörigen,durch einen Unfall verursachten
Schädenund Kosten(besondereHaverei)werdenvon den Eigenthümerndes Schiffes
und der Ladung,von jedemfür sichallein getragen.

§. 79.
Die Anwendungder Bestimmungenüber großeHaverei wird dadurchnicht

ausgeschlossen,daß die Gefahr in Folge des VerschuldenseinesDritten oderauch
einesBetheiligtenherbeigeführtist.

Reichs=Gesetzbl.1898. 128
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Der Betheiligte,welchemein solchesVerschuldenzur Last fällt, kannjedoch
wegender ihm etwa entstandenenSchäden keineVergütung fordern und ist den Bei=
tragspflichtigenfür denVerlust verantwortlich,welchensie dadurcherleiden,daß der
Schaden als große Haverei zur Vertheilung kommt.

Ist die Gefahr durcheinePerson der Schiffsbesatzungverschuldet,so trägt
die Folgen diesesVerschuldensauchderSchiffseignernachMaßgabeder §§.3 und4.

K.80.
Die Verpflichtung,von einemgerettetenGegenstandebeizutragen,wird dadurch,

daß derselbespätervon besondererHavereibetroffenwird, nur dann vollständigauf=
gehoben,wennder Gegenstandganzverlorengeht.

. S1.
Der Anspruchauf Vergütungeinerzur großenHavereigehörendenBeschädigung

wird durch eine besondereHaverei, welchedenbeschädigtenGegenstandspätertrifft,
sei es, daß er von Neuembeschädigtwird oderganzverlorengeht, nur insoweit
aufgehoben,als bewiesenwird, daß der spätereUnfall mit demfrüherennichtallein
in keinemZusammenhangesteht, sonderndaß er auch den früherenSchadennach
sichgezogenhabenwürde,wenndieser nicht bereitsentstandengewesenwäre.

Sind jedochvor Eintritt des späterenUnfalls zur Wiederherstellungdes be=
schädigtenGegenstandesbereitsAufwendungengemacht,so bleibt rücksichtlichdieser
der Anspruchauf Vergütungbestehen.

S. 82.
In Bezugauf denUmfangder großenHavereigelten,soferndie allgemeinen

Voraussetzungenderselbenvorhandensind, die folgendenBestimmungen:
1. WennWaaren, SchiffstheileoderSchiffsgeräthschaftenüberBord geworfen,

Taue oderSegel weggeschnitten,Masten, Anker, AnkertaueoderAnker=
kettengekapptwordensind, so gehörenzur großenHaverei sowohldiese
Schäden selbst, als die durchsolcheMaßregelnan Schiff oderLadung
fernerverursachtenSchäden.

2. Wenn zur Erleichterungdes Schiffes die Ladung ganzodertheilweisein
Leichterfahrzeugeübergeladenworden ist, so gehört zur großenHaverei
sowohlder Leichterlohn,als der Schaden,welcherbei demÜberladenin
dasLeichterfahrzeugoderbei demRückladenin dasSchiff derLadungoder
demSchiffe zugefügtwordenist, sowieder Schaden)welcherdie Ladung
auf demLeichterfahrzeugebetroffenhat.

Muß die Erleichterungim regelmäßigenVerlaufeder Reiseerfolgen,
so liegt großeHavereinicht vor.

3. Wenn das Schiff absichtlichfestgefahrenist, um das Sinken desselben
abzuwenden)oderwenndasSchiff absichtlichzumSinken gebrachtist, um
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eineZerstörungdesselbenund der Ladung durchFeuer zu verhüten, so
gehörenzur großenHaverei sowohl die durchdie Maßregelentstandenen
Schädenals auchdie Kostenund Schädender AbbringungoderHebung.

Wird das Schiff nicht abgebrachtoder gehobenoderwird es nach
derAbbringungoderHebungals reparaturunfähigbefunden,sofindeteine
Havereivertheilungnicht statt.

Ist das Schiff gesunken,ohne daß dies zur Rettung von Schiff und
Ladungvorsätzlichherbeigeführtwar, so gehörenzwarnicht die durchden
Unfall veranlaßtenSchäden,wohl aber die zur gemeinsamenHebungvon
Schiff und Ladung verwendetenKosten sowie die zu diesemZweckdem
SchiffeoderderLadungabsichtlichzugefügtenSchädenzur großenHaverei.

4. Wenn zur Abwendungeiner durchEisgang oder durchandereUmstände
bverursachtenGefahr, zu derenBeseitigungdie ordnungsmäßigeBemannung
des Schiffes nicht ausreicht, Hülfsmannschaftenoder Schleppdampferan=
genommenwerden,sogehörendiehierdurchentstehendenKostenundSchäden
zur großenHaverei. Erfolgt die Annahmevon Schleppdampfernoder
Hülfsmannschaftenim regelmäßigenVerlaufe der Reise, so liegt große
Haverei nicht vor.

5. Wenn das Schiff wegenEintritts des Winterfrostesgezwungenist, einen
Iwischenhafenaufzusuchen,so gehörenzur großenHavereidie Kostendes
Ein= und Auslaufens,die Schlepplöhne,die Hafengebühren,die für die
BewachungdesbeladenenSchiffeserforderlichgewordenenKostenund, wenn
zur ErleichterungdesSchiffes dieLadungganzodertheilweisein Leichter=
fahrzeugeübergeladenwordenist, der Leichterlohn,sowieder durchdie
LeichterungentstandeneSchadengemäßder Bestimmungunter Nr. 2.

S. 83.
Wird außerdemFalle des §. 82 Nr. 5 das Schiff genöthigt, die Reise zu

unterbrechenund an einemIwischenorteliegenzu bleiben,so gehörendie durchden
Aufenthaltan diesemOrte entstehendenKostenundSchädennicht zur großenHaverei.

S.84.
Wenn durchdie Auseinandersetzungunter den BetheiligtenKostenentstehen,

so gehörenauchdieseKostenzur großenHaverei. Dies gilt insbesonderevon den
Kostenfür die Ermittelungder Schädenund für die AufstellungderRechnungüber
die großeHaverei (Dispache).

S. 85. .
In Bezug auf den Umfang und die Berechnung der für die große Haverei

zu beanspruchendenVergütungen und der für dieselbezu leistendenBeiträge finden
die auf die SeeschiffahrtbezüglichenBestimmungender 88. 709 bis 720, 722 bis
724 desHandelsgesetzbuchsentsprechendeAnwendung. Güter, welchesichzur Zeit

128“
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desHavereifallesin einemLeichterfahrzeugebefundenhaben(Handelsgesetzbuch§. 718),sind jedochnur unter der Voraussetzungbeitragspflichtig,daß siesichmit demSchiffein Gefahr befundenhaben. Auch findet bei der Ermittelungdes von der Ladungzu leistendenBeitrags (Handelsgesetzbuch8. 719) ein Abzug des Jolles für geretteteGüter nur insoweitstatt, als der Joll nochnicht entrichtetist.
Bei der Schadensberechnungbleibendie Beschädigungenund Verluste außerAnsatz, welchebetreffen:
1. diejenigenGüter, über die wedereinFrachtbriefoderLadescheinausgestelltist, nochdas Manifest oderLadebuchAuskunftgiebt;
2. dieKostbarkeiten,GelderundWerthpapiere,welchedemFrachtführernichtbezeichnetsind.

Die Ausnahmeunter Nr. 1 gilt nicht für denHafenverkehr.

S. 86.
Die Vertheilungder Schädenerfolgt an demOrte, wo die Reiseendet.

F. 87.
Die Dispacheist von demSchiffer unverzüglichaufzustellen.
Derselbeist berechtigtund auf VerlangeneinesBetheiligtenverpflichtet,dieAufstellungeinemSachverständigen(Dispacheur)zu übertragen. In Ermangelungeines für Havereifällebei der Binnen, oder Seeschiffahrtein für allemal bestelltenDispacheurshat auf Antrag das AmtsgerichteinegeeignetePerson als Dispacheurbesonderszu bestellen.
JederBetheiligteist verpflichtet,diezur AufstellungderDispacheerforderlichenUrkunden,soweit er sie zu seinerVerfügunghat, insbesondereFrachtbriefe,Lade=scheineund Fakturen,demSchiffer oder Dispacheurmitzutheilen.

S. 88.
Wird die Aufstellungder Dispacheverzögert,so ist jederBetheiligte,unbe=schadetseinesAnspruchs auf Ersatz des durch die VerzögerungentstandenenSchadens,befugt,dieAufstellungderDispachedurcheinenDispacheurselbstzu veranlassenundzu betreiben.

g. 89.
Die Vergütungsberechtigtenhabenwegender von demSchiffezu entrichtendenBeiträge die Rechtevon Schiffsgläubigern(8. 102 bis 115).
Auch in Ansehungder beitragspflichtigenGüter steht den Vergütungsberech=tigten an den einzelnenGütern wegendes von diesenzu entrichtendenBeitrags einPfandrechtzu. Das Pfandrechtkann jedochnachder Auslieferungder Güternichtzum Nachtheiledes drittenErwerbersf welcherdenBesitzin gutemGlaubenerlangthat, geltendgemachtwerden.
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Das an den beitragspflichtigenGütern denVergütungsberechtigtenzustehende
Pfandrechtwird für sämmtlicheBerechtigtedurchdenFrachtführerausgeübt. Die
Geltendmachungdes Pfandrechts durch den Frachtführer erfolgt nach Maßgabe der
Vorschriften,die für das Pfandrechtdes Frachtführerswegender Fracht und der
Auslagengelten.

S.90.
Eine persönlicheVerpflichtungzur Entrichtungdes Beitrags wird durchden

Havereifallnicht begründet.
Der EmpfängerbeitragspflichtigerGüter wird jedoch,wennihm bei der An=

nahmederGüterbekanntist, daßdavoneinBeitragzu entrichtensei, für denletzteren
insoweitpersönlichverpflichtet,als der Beitrag, falls die Auslieferungnicht erfolgt
wäre, aus denGütern hättegeleistetwerdenkönnen.

. 91.
Der Schifferdarf Güter, auf welchenHavereibeiträgehaften, vor derenBe=

richtigungoderSicherstellungnichtausliefern, widrigenfallser für die Beiträge in=
soweitverantwortlichwird, als diese,falls dieAuslieferungnicht erfolgtwäre, aus
den Gütern hättengeleistetwerdenkönnen.

GegenHinterlegungdes beanspruchtenBeitrags bei einer öffentlichenHinter=
legungsstellehat die Auslieferung der Güter zu erfolgen.

Wird dieseHinterlegungverzögert,so ist der Schiffer berechtigt,die Güter
in einemöffentlichenLagerhauseoder in anderersichererWeisezu hinterlegen.

SechsterAbschnitt.

Zusammenstoßvon Schiffen)Bergungund Hulfeleistung.

"
In Bezugauf die SchadensersatzpflichtbeimJusammenstoßevonSchiffenauf

FlüssenodersonstigenBinnengewässernfindendieVorschriftender §§.734 bis 739
desHandelsgesetzbuchsmit derMaßgabeentsprechendeAnwendung,daß an dieStelle
desRhedersder Schiffseignertritt.

#.93.
Wird ein in Gefahr befindliches,von der SchiffsbesatzungverlassenesSchiff,

oder wird aus einemsolchen,vom UntergangeunmittelbarbedrohtenSchiffe die
Ladungganz oder theilweisegeborgen,so hat der Berger AnspruchaufBergelohn.

Wird außer den bezeichnetenFällen ein Schiff oder dessenLadung aus einer
Schiffahrtsgefahrdurchdie Hülfe dritter Personengerettet,so habendieseAnspruch
auf Hülfslohn.
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Der Besatzungdes Schiffes steht ein Anspruchauf Berge=oderHülfslohn

nicht zu.

. §.94.
In ErmangelungeinerVereinbarungwird die Höhe des Berge=oderHülfs=

lohnes unter Berücksichtigungder Umständedes Falles durch das Gericht nach
billigem Ermessenfestgesetzt. "

Der Berge=und Hülfslohn umfaßt zugleichdie Vergütung für die Auf=
wendungen,welchezum Iweckdes Bergensund Rettensgeschehensind.

Nicht darin enthaltensind die KostenundGebührenderBehörden,dieKosten
für dieAufbewahrung,Erhaltung, AbschätzungundVeräußerungder geborgenenoder
gerettetenGegenstände,sowie die auf diesenruhendenZölle und sonstigenAbgaben.

Bei der Bestimmungdes Betragesdes Berge, oderHülfslohneskommenins=
besonderein Anschlag: der bewieseneEifer, die verwendeteZeit, die geleisteten
Dienste, die geschehenenAufwendungen, die Jahl der thätig gewesenenPersonen,
die Gefahr, welcherdieselbenihre Person, ihre Fahrzeugeoder ihre Gerätheaus=
gesetzthaben, sowiedie Gefahr, welchedengeborgenenodergerettetenGegenständen
gedrohthat, und der nachAbzugder Kosten(Absatz3) verbliebeneWerth derselben.

S. 95.
Haben sichmehrerePersonenan der Bergung oder Hülfeleistungbetheiligt,

so wird der Berge oderHülfslohn unter dieselbennachMaßgabeder persönlichen
und sachlichenLeistungender Einzelnenvertheilt.

Zur entsprechendenTheilnahmesind auchdiejenigenberechtigt,welchesichin
derselbenGefahr der Rettungvon Menschenunterzogenhaben.

Wird ein Schiff oderdessenLadungvon einemanderenSchiffegeborgenoder
gerettet,so hat der Schiffseignerdes letztereneinenangemessenenTheil des Berge=
oderHülfslohneszu beanspruchen.

S. 96.
Auf Berge=und Hülfslohn hat keinenAnspruch:
1 wer seineDiensteaufgedrungen,insbesonderewer ohneErlaubniß desan=

wesendenSchiffersdas Schiff betretenhat;
2 wer von den geborgenenGegenständendem Schiffer, dem Eigenthümer

oder der zuständigenBehördenicht sofortAnzeigegemachthat.

5 V.
Wegender Bergungs=und Hülfskosten, einschließlichdes Berge- und Hiulfs=

lohnes, stehendem Gläubiger im Falle der Rettung des Schiffes die Rechteder
Schiffsgläubiger(S§.102 bis 115) und im Falle der Rettung von Gütern ein
Bfandrechtan diesenzu. GeborgeneGegenständekönnenbis zur Sicherheitsleistung
zurückbehaltenwerden.
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Die Pfandklagekann hinsichtlichdes Schiffes und der Fracht und, solange
die Ladungsgüternoch nicht ausgeliefertsind, auch hinsichtlichdiesergegenden
Schiffer gerichtetwerden. Zuständigist das Gericht, in dessenBezirk die Bergung
oderHülfeleistungstattgefundenhat.

S.98.
Nach Auslieferungder Güter kanndasPfandrechtnicht zum Nachtheileeines

drittenErwerbersgeltendgemachtwerden,welcherden Besitzder geborgenenoder
gerettetenGüter in gutemGlaubenerlangthat.

P.99.
Der Schifferdarf die Güter vor BefriedigungoderSicherstellungdes Gläu=

bigersnichtausliefern,widrigenfallser demGläubiger insoweitverantwortlichwird,
als dieser, wenn die Auslieferungnicht bewirktwäre, aus den Gütern hätte be=
friedigtwerdenkönnen.

Hat der Schiffseignerdie Auslieferungder Güter angeordnet,so findendie
Vorschriftenim §. 7 Absatz2, 3 Anwendung.

S. 100.
Eine persönlicheVerpflichtungzur Entrichtungder Bergungs undHülfskosten

wird durchdie BergungoderRettungnicht begründet.
Der Empfängervon Gütern wird jedoch,wenn ihm bei der Annahmebe=

kanntist, daß davonBergungs=oderHülfskostenzu berichtigensind, für dieseKosten
insoweitpersönlichverpflichtet,als sie, falls die Auslieferungnicht erfolgt wäre,
aus denGütern hättenberichtigtwerdenkönnen.

Sind nochandereGegenständegemeinschaftlichmit den ausgeliefertenGütern
geborgenodergerettet,so geht die persönlicheHaftung des Empfängersnicht über
denBetrag hinaus, welcherbei Vertheilungder Kostenüber sämmtlicheGegenstände
auf die ausgeliefertenGüter fällt.

S.101.
Für die der See zunächstgelegenenBinnengewässerkönnendurchVerordnung

der Landesregierungenhinsichtlichdes Verfahrensbei der Bergungund Hülfeleistung
und hinsichtlichder zuständigenBehörden,)sowie hinsichtlichder Behandlungder
geborgenenGegenständeund der Festsetzungder Bergungs=und Hülfskostendie für
die SeeschiffahrtgeltendenVorschriftenfür anwendbarerklärtwerden.
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Siebenter Abschnitt.

Schiffsglaͤubiger.

§.102.
Die nachstehendenForderungengewährendie RechteeinesSchiffsgläubigers:
1. die öffentlichenSchiffs= und Schiffahrtsabgaben, insbesonderedieBrücken=,

Schleusen=,Kanal=und Hafengelder;
die aus den DienstverträgenherrührendenForderungender Schiffs=
besatzung;
die Lvotsengelder,sowiedie Bergungs=undHülfskosten,einschließlichdes
Berge- und Hülfslohnes;

die Beiträgedes Schiffeszur großenHavereij;
die Forderungenaus Geschäften,welcheder Schiffer außerhalbder

im §. 15 bezeichnetenOrte zur Abwendungeiner dringendenGefahr von
Schiff oder Ladunggeschlossenhat, auchwenn der Schiffer Eigenthümer
oder Miteigenthümerdes Schiffesist;

4. die ForderungenwegenNichtablieferungoderBeschädigungder Ladungs=
güterund des im §. 77 bezeichnetenReisegepäcks;

5. die nicht unter eine der vorigen Nummern fallenden Forderungen aus
Rechtsgeschäften,welcheder Schiffer als solcherkraft seiner gesetzlichen
Befugnisse(S§§.15, 16) und nicht mit Bezug auf eine Vollmacht ge=
schlossenhat, sowiedie nicht unter eineder vorigenNummernfallenden
ForderungenwegenNichterfüllungoderwegenunvollständigerodermangel=
hafter Erfüllung einesvon demSchiffseignergeschlossenenVertrages, in=
soferndessenAusführungzu denDienstobliegenheitendesSchiffersgehört
hat (s.4 Nr. 2);

die Forderungenaus dem Verschuldeneiner Person der Schiffs—
besatzung(8. 3, 8. 4 Nr. 3), auchwenn dieselbeEigenthümeroderMit—
eigenthümerdes Schiffesist;

6. die Forderungen,welcheder Berufsgenossenschaftnach den Vorschriften
über die Unfallversicherung,der VersicherungsanstaltnachdenVorschriften
über dieInvalidenversicherungund denGemeindenundKrankenkassennach
den Vorschriftenüber die Krankenversicherunggegenden Schiffseigner
zustehen.

1

S.103.
Die Schiffsgläubigerhabenan demSchiffenebstJubehör ein Pfandrecht.
Das Pfandrechtist gegenjedendrittenBesitzerdes Schiffesverfolgbar.



Die Befriedigungaus dem Pfande erfolgt auf Grund eines vollstreckbarenTitels nachdenVorschriftenüberdie Zwangsvollstreckung.

S.104.
Das Pfandrechtder Schiffsgläubigererstrecktsich außerdemauf die Brutto=fracht derjenigenFrachtfahrt, aus welcherihre Forderung entstandenist.Für die im F. 102 unter Nr. 2 aufgeführtenForderungenderSchiffsbesatzungbestehtein Mandrechtan der Fracht der sämmtlichenFrachtfahrten,welcheunterden Dienstvertragfallen4 aus demdie Forderungenentstandensind.Als Frachtfahrtgilt jedeReise, welcheentwederauf Grund einesneuenFracht=vertragesodernachvollständigerLöschungder Ladungangetretenwird.Der Fracht stehtim Sinne diesesAbschnittsdas für die BeförderungvonPersonenzu entrichtendeFahrgeldund bei Schleppschiffender Schlepplohngleich.

E.105.
Das einemSchiffsgläubigerzustehendeMandrechtgilt in gleichemMaße fürKapital, Jinsen undKosten.

KS.106.
Von denim §. 102 unter Nr. 1 bis 5 aufgeführtenForderungengehendieeinespätereFrachtfahrtbetreffendendenjenigenvor, welcheeine frühereFrachtfahrtbetreffen. Zu den die letzte Frachtfahrt betreffendenForderungen werdenauch die=jenigengerechnet,welchenachBeendigungdieserFrachtfahrtentstandensind.Für die im §. 102 unterNr. 2 aufgeführtenForderungenderSchiffsbesatzungbestimmtsichdas Vorzugsrechtnachder letztenFrachtfahrt,welcheunter denDienst=vertragfällt, aus demdie Forderungenentstandensind.

r
Die Rangordnungder Forderungen,welchedieselbeFrachtfahrtbetreffenoderals dieselbeFrachtfahrtbetreffendanzusehensind C. 106), bestimmtsichdurchdieNummernfolge,in welcherdie Forderungenim §. 102 aufgeführtsind.Von denunter Nr. 1, 2, 4 und 5 bezeichnetenForderungenhabendie unterderselbenNummeraufgeführtenden gleichenRang ohneRücksichtauf die Beit ihrerEntstehung.
Von den unter Nr. 3 bezeichnetenForderungengeht die später entstandeneder früherentstandenenvorf die gleichzeitigentstandenensind gleichberechtigt.Forde=rungen,welcheaus Anlaß einesund desselbenNothfallesentstandensind, geltenalsgleichzeitigentstanden.

8. 108.
Die im §. 102 unter Nr. 6 bezeichnetenForderungenstehenallenübrigenForderungenvonSchiffsgläubigernf ohneRücksichtauf dieZeit ihrer Entstehung,nach.Reichs=Gesetzbl.1898. 129
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S. 109.
Das Pfandrechtdes Schiffsgläubigershat den Vorrang vor den sonstigen

Mandrechtenan Schiff oderFracht, für dieim §. 102 unterNr. 4 bis 6 aufgeführten
Forderungenjedochhinsichtlichdes Schiffesnur insoweit,als jenePfandrechtenicht
früher entstandensind.

Soweit hiernachdie sonstigenPfandrechtean demSchiffe derForderungeines
Schiffsgläubigersvorgehen,habensie zugleichdenVorrang vor den dieserForderung
nachstehendenForderungenandererSchiffsgläubiger.

Erleidet ein Schiffsgläubiger,welchemder Schiffseignernur mit Schiff und
Fracht haftet, dadurcheinenAusfall an seinerForderung, daß seinemPfandrecht
an demSchiffe das PfandrechteinesGläubigersvorgeht,der nicht Schiffsgläubiger
ist, so wird der Schiffseignerin Höhe diesesAusfalles persönlichverpflichtet.

S.110.
Wird außer dem Falle der IZwangsversteigerungdas Schiff veräußert,so ist

der Erwerberberechtigt,die AusschließungderunbekanntenSchiffsgläubigermit ihren
Pfandrechtenim Wegedes Aufgebotsverfahrenszu beantragen.

S.111.
Die Vorschrift des §. 110 findet keineAnwendung,wenn nur der Antheil

einesMiteigenthümersdes Schiffesden Gegenstandder Veräußerungbildet.

P.112.
Das Pfandrechtder Schiffsgläubigeran derFracht ist so langewirksam,als

die Fracht noch ausstehtoder die Frachtgelderin denHänden des Schiffers sind
Dies gilt auch im Falle einer Abtretung der Frachtforderung.

Insoweit der Schiffseignerdie Fracht eingezogenhat, haftet er denSchiffs=
gläubigern,welchendadurchdas Pfand ganz oder zum Theil entgeht,persönlich,
und zwar einemjedenin Höhe desjenigenBetrages) welcherfür denselbenbei Ver=
theilungdes eingezogenenBetragesnachder gesetzlichenRangordnungsichergiebt.

DieselbepersönlicheHaftung des Schiffseignerstritt ein in Ansehungder am
Abladungsortezur AbladungszeitüblichenFracht für Güter, welchefür seineRech=
nung abgeladensind.

Hat der Schiffseignerdie Fracht zur Befriedigungeinesoder mehrererGläu=
biger, welchenein Pfandrechtan derselbenzustand,verwendet,so ist er denGläu=
bigern,welchender Vorzug gebührthätte,nur insoweitverantwortlich,als erwiesen
wird, daß er dieselbenwissentlichverkürzthat.

8.113.
Insoweit bei der Zwangsversteigerungoder bei einer sonstigenVeräußerung

des Schiffes der Schiffseignerdas Kaufgeld eingezogenhat) haftet er denSchiffs=
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gläubigern,derenPfandrechtein Folge der Zwangsversteigerungoder in Folge eines
nach §. 110 eingeleitetenAufgebotsverfahrenserloschensind, persönlichin gleicher
Weise,wie im Falle der Einziehungder Fracht.

F.114.
Sendet der Schiffseigner,nachdemer von der Forderung eines Schiffs==

gläubigers,für welcheer nur mit Schiff und Frachthaftet, Kenntnißerhaltenhat,
das Schiff zu einerneuenReise aus, ohnedaß dies zugleichim InteressedesGläu=
bigersgebotenwar, so wird er für dieForderungin Höhe desjenigenBetragesauch
persönlichverpflichtet,welcherfür denGläubigersichergebenhabenwürde,falls der
Werth, dendas Schiff bei Antritt der Reise hatte, unter die Schiffsgläubigernach
der gesetzlichenRangordnung vertheilt worden wäre.

Bis zum Beweisedes Gegentheilswird angenommen,daß der Gläubigerbei
dieserVertheilungseinevollständigeBefriedigungerlangthabenwürde.

K.115.
Die Vergütung für Aufopferungoder Beschädigungin Zällen der großen

Havereitritt für dieSchiffsgläubigeran Stelle desGegenstandes,für dendieVer=
gütungbestimmtist.

Dasselbe gilt von der Entschädigung, die wegen des Verlustes oder der Be=
schädigungdes Schiffesoderwegender durchVerlust oderBeschädigungvonGütern
herbeigeführtenEntziehungderFracht demSchiffseignervondemjenigengezahltwerden
muß, welcherdenSchadendurcheinerechtswidrigeHandlungverursachthat.

Hat der Schiffseignerdie Vergütungoder Entschädigungeingezogen,so haftet
er in Höhe des eingezogenenBetrages den Schiffsgläubigernpersönlichin gleicher
Weisewie denGläubigerneinerReise im Falle derEinziehungder Fracht (. 112).

S.116.
Die wegender Beiträgezur großenHaverei und der Bergungs-und Hülfs=

kostenauf den LadungsgüternhaftendenPfandrechtegehenden im §&.443 des
HandelsgesetzbuchsbezeichnetenPfandrechtenvor. Unter den ersterenPfandrechten
hat das späterentstandenevor demfrüher entstandenenden Vorzug; diegleichzeitig
entstandenensind gleichberechtigt;Forderungen,welcheaus Anlaß desselbenNoth=
falles entstandensind, geltenals gleichzeitigentstanden.

In denFällen der großenHavereiund des Verlustesoder der Beschädigung
durchrechtswidrigeHandlungenfinden die Vorschriftendes §. 115 entsprechende
Anwendung.

129°
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Achter Abschnitt.

Verjährung.

K. 117.
Mit demAblaufe eines Jahres verjähren:
1. die öffentlichenSchiffs=undSchiffahrtsabgaben,insbesonderedieBrücken=,

Schleusen=,Kanal- und Hafengelder;
die aus denDienstverträgenherrührendenForderungenderSchiffsbesatzung;
die Lootsengelder;
die Bergungs=undHilfskosteneinschließlichdes Berge-undHülfslohnes;
die Beiträgezur großenHaverei;
die Forderungenaus Geschäften)welcheder Schiffer kraft seinergesetz=
lichenBefugnisse(68.15, 16) und nicht mit Bezug auf eineVollmacht
geschlossenhatz

7. dieSe aus demVerschulbeneiner Person derSchifsbesabung
(5.3, S. 4 Nr. 3, SF.7) 92).

6

S.118.
Die Verjährung beginnt mit dem Schlussedes Jahres, in welchemdie

Forderungfällig gewordenist.

Neunter Abschnitt.

Schiffsregister.

S.119.
Für Dampfschiffe und andereSchiffe mit eigenerTriebkraft, derenTrag=

fähigkeitmehr als 15 000 Kilogrammbeträgt, sowiefür sonstigeSchiffemit einer
Tragfähigkeitvon mehr als 20 000 Kilogrammsind Schiffsregisterzu führen.

S. 120.
Das Schiffsregisterwird bei demzurFührungdesHandelsregisterszuständigen

Gerichtegeführt.
Die Landesregierungensind befugt,die FührungdesRegistersfür dieBezirke

mehrererGerichteeinemvon diesenzu übertragenoder mit derselbenda, wo die
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Führung der Register für SeeschiffeanderenBehörden obliegt, die letzterenzu
betrauen.

Das Schiffsregisterist öffentlich;die Einsicht ist währendder gewöhnlichen
DienststundeneinemJeden gestattet.Von den EintragungenkönnengegenErlegung
der KostenAbschriftengefordertwerden,die auf Verlangenzu beglaubigensind.

s.122.
Jedes Schiff ist bei der Registerbehördedes Heimathsorteszur Eintragung

in das Schiffsregisteranzumelden.

Die Verpflichtungzur Anmeldungliegt demEigenthümerdes Schiffes und,
wennmehrereMiteigenthümervorhandensind, einemjedenvon ihnenob.

Bei einer offenenHandelsgesellschaft,einerKommanditgesellschaftoder einer
Aktienkommanditgesellschaftsind die persönlichhaftendenGesellschafter,bei einer
juristischenPerson, einerAktiengesellschaft,einerGesellschaftmit beschränkterHaftung
oder einer eingetragenenGenossenschaftdie gesetzlichenVertreter zur Anmeldung
verpflichtet.

Sind mehrereVerpflichtetevorhanden,so genügtdie Anmeldungdurcheinen
von ihnen.

S.124.
Die Anmeldungmuß enthalten:
1. die Gattungund das Material sowiedenNamen, die Nummeroderdie

sonstigenMerkzeichendes Schiffes;
2. die Tragfähigkeitund bei Dampfschiffenoder sonstigenSchiffen mit

eigenerTriebkraftdie Stärke des Motors;
3. die Zeit und denOrt der Erbauung;
4. denHeimathsort;
5. denNamenund die nähereBezeichnungdes Eigenthümersoder der Mit=

eigenthümerund im letzterenFalle die Größe des Antheiles einesjeden
Miteigenthümers;bei Handelsgesellschaftengenügt,auch soweit sie nicht
juristischePersonen sind, die Angabe der Firma und des Sitzes der
Gesellschaft;

6. denRechtsgrund,auf welchemdasEigenthumoderdieEigenthumsantheile
beruhen.

Die Angabensind glaubhaftzu machen.
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§.125.
Jedes Schiff wird in das Schiffsregisterunter einer besonderenOrdnungs=

nummereingetragen.
Die Eintragunghat die im §F.124 bezeichnetenAngabenunddenTag der

Eintragungzu enthalten.
Über die Eintragungwird von derRegisterbehördeeineUrkunde(Schiffsbrief)

ertheilt, in welcheder vollständigeInhalt der Eintragungaufzunehmenist.

25186
Wenn Veränderungenin den eingetragenenThatsachenoderRechtsverhältnissen

eintretenoder wenn das Schiff zu Grundegehtoderreparaturunfähigwird, so ist
dies zur Eintragungin das Schiffsregisteranzumelden.

In Bezug auf die Verpflichtungzur Anmeldungfinden die Vorschriftender
§§. 123, 124 entsprechendeAnwendung. Zur Anmeldungder Veräußerungdes
Schiffes oder eines Antheiles an demselbenist der Erwerber verpflichtet.

Der Schiffsbrief ist mit der Anmeldungeinzureichen;die Eintragungwird
auf demselbendurchdie Registerbehördevermerkt.

Im Falle der Verlegungdes Heimathsortesaus demRegisterbezirkehat die
RegisterbehördenachVollzug der EintragungdenSchiffsbriefmit einerbeglaubigten
Abschrift des Registerinhaltsder neuenRegisterbehördezur Bewirkung der Ein=
tragungzu übersenden.

127.
Das Gericht hat dieBetheiligten zu den ihnen obliegendenAnmeldungen

durchOrdnungsstrafenanzuhalten.
Das Verfahren bestimmtsich nachdenVorschriften, welchefür die Verhängung

von Ordnungsstrafenin Betreff der Anmeldungenzum Handelsregistergelten.

z. 128
Die Landesregierungenkönnenbestimmen,daßauchSchiffevoneinergeringeren

als der im 8. 119 bezeichnetenTragfähigkeitin das Schiffsregistereinzutragensind
Auf die Anmeldungund EintragungsolcherSchiffe findendie Bestimmungendieses
AbschnittsgleichfallsAnwendung.

S.129.
Schiffe, welchebeim InkrafttretendiesesGesetzesin ein nach den Landes=

gesetzengeführtesRegisterfür Binnenschiffeeingetragensind, bedürfenkeinererneuten
Eintragung.

Hinsichtlichder dieseSchiffe betreffendenEintragungengeltendie bezeichneten
Registerals Schiffsregisterim Sinne des gegenwärtigenGesetzes.
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Zehnter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

g.130
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWiderklageein Anspruchauf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtist, wird die Verhandlungund EntscheidungletzterInstanz im Sinne des §. 8 des EinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

F. 131.
Bei Schiffen,welchenur zu FahrteninnerhalbdesselbenOrtes bestimmtsind,findenauf dasRechtsverhältnißdesSchiffersb sowieauf dieBeförderungvonGüterndie Bestimmungenin 8. 8 Absatz4, I§. 15 bis 19) 27 bis 57 und §. 72 Absatz1keineAnwendung.
Durch die Landesregierungenkann bestimmtwerden, daß Fahrten zwischenbenachbartenOrten der Fahrt innerhalbdesselbenOrtes im Sinne des erstenAb.satzesgleichstehen. «Auf Schiffahrtsbetriebe,welcheim Anschlussean denEisenbahnverkehrgeführtwerdenund der staatlichenEisenbahnaufsichtsbehördeunterstelltsind, findendievorher=gehendenBestimmungendiesesGesetzeskeineAnwendung.Das Gleichegilt bezüglichdes Betriebesvon Jähranstalten,soweitnicht derBetriebmittelstfrei schwimmenderSchiffestattfindet.

· §.132.
Der Bundesrathist befugt,Bestimmungenüber denBefähigungsnachweisderSchifferund Maschinistenfür Binnenschiffezu treffen. Bezüglichder Schiffahrt aufSeen, welchekeinefahrbareVerbindungmit eineranderenWasserstraßehaben,stehtdie Befugnißder Landesregierungzu.
Wer denBestimmungenzuwiderdasGewerbeeinesSchiffersoderMaschinistenausübt,wird mit Geldstrafebis zu dreihundertMark bestraft.

S. 133.
WelcheBehördenin jedemBundesstaateunter der Bezeichnunghöhere Ver=waltungsbehörderim Sinne diesesGesetzeszu verstehensind, wird durchdieJentral=behördedes Bundesstaatesbekanntgemacht.

#########

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.S o37
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
N 26.

Inhalt: Gesetz,betreffenddieelektrischenMaßeinheiten.S. vos.

(Nr. 2491.) Gesetz,betreffenddie elektrischenMaßeinheiten. Vom 1. Juni 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

K. 1.
Die gesetzlichenEinheiten für elektrischeMessungensind das Ohm, das

Ampere und das Volt.
". 2

Das Ohm ist dieEinheit des elektrischenWiderstandes. Es wird dargestellt
durchdenWiderstandeinerQuecksilbersäulevon derTemperatur des schmelzenden
Eises, deren Länge bei durchweggleichem, einem Quadratmillimeter gleich zu
achtendemQuerschnitt106/88CentimeterundderenMasse114/4521Gramm beträgt.

S. 3.
Das Ampere ist die Einheit der elektrischenStromstärke. Es wird dar=

gestelltdurchdenunveränderlichenelektrischenStrom, welcherbeidemDurchgange
durch einewässerigeLösung von Silbernitrat in einer Sekunde 0,001#118Gramm
Silber niederschlägt.

S. 4.
Das Volt ist die Einheit der elektromotorischenKraft. Es wird dargestellt

durchdie elektromotorischeKraft, welchein einemLeiter, dessenWiderstandein
Ohm beträgt,einenelektrischenStrom von einemAmpereerzeugt.

5.—
Der Bundesrath ist W
a) dieBedingungenfestzusetzen,unterdenenbei DarstellungdesAmpere

G. 3) die AbscheidungdesSilbers stattzufindenhat,
Reichs=Gesetzbl.1898. 130

Ausgegebenzu Berlin den14. Juni 1898.
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b) Bezeichnungenfürdie Einheiten der Elektrizitätsmenge,der elektrischenArbeit und Leistung,der elektrischenKapazitätund derelektrischenIn=
duktionfestzuseten,) —

c)BezeichnungenfürdieVielfachenundTheileder elektrischenEinheiten(V#.1, 5b) vorzuschreiben,
c) zu bestimmen,in welcherWeise dieStärke, die elektromotorischeKraft,

die Arbeit und Leistungder Wechselströmezu berechnenist.

S. 6.
Bei der gewerbsmäßigenAbgabeelektrischerArbeit dürfenMeßwerkzeuge,sofernsienachdenLieferungsbedingungenzurBestimmungderVergütungdienensollen, nur verwendetwerden, wenn ihre Angaben auf den gesetzlichenEinheitenberuhen. Der GebrauchunrichtigerMeßgerätheist verboten.Der Bundesrathhat nachAnhörung derPhysikalisch=TechnischenReichsanstaltdieäußerstenGrenzender zu duldendenAbweichungenvon der Richtigkeitfestzusetzen.
Der Bundesrath ist ermächtigt,Vorschriftendarüberzu erlassen,inwieweitdie im Absatz1 bezeichnetenMeßwerkzeugeamtlichbeglaubigtodereinerwieder=kehrendenamtlichenÜberwachung unterworfensein sollen.

mn7.
Die Physikalisch=TechnischeReichsanstalthat QuecksilbernormaledesOhmherzustellenund für derenKontrole und sichereAufbewahrung an verschiedenenOrten zu sorgen. Der Widerstandswerthvon Normalen aus festenMetallen,welchezu denBeglaubigungsarbeitendienen,ist durchalljährlichzuwiederholendeVergleichungenmit denQuecksilbernormalensicherzustellen.

S. S.
Die Physikalisch=TechnischeReichsanstalthat für die Ausgabeamtlichbe=glaubigterWiderständeund galvanischerNormalelementezur ErmittelungderStromstärkenund SpannungenSorge zu tragen.

S. 9.
Die amtlichePrüfung und BeglaubigungelektrischerMeßgerätheerfolgtdurch die Phyfikalisch=TechnischeReichsanstalt. Der Reichskanzlerkann die Be=fugniß hierzuauchanderenStellen übertragen.Alle zur Ausführungder amt=lichenPrüfung benutztenNormaleund Normalgeräthemüssendurchdie Physi=kalisch=TechnischeReichsanstaltbeglaubigtsein.

10.
Die Physikalisch=TechnischeReichsanstalthat darüber zu wachen,daß beider amtlichenPrüfung und BeglaubigungelektrischerMeßgerätheim ganzenReichsgebietenach übereinstimmendenGrundsätzenverfahrenwird. Sie hat die
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technischeAufsichtüber das Prüfungswesenzu führen und alle darauf bezüglichentechnischenVorschriftenzu erlassen. Insbesondereliegt ihr ob, zu bestimmen,welcheArten von Meßgeräthenzur amtlichenBeglaubigung zugelassenwerdensollen, über Material, sonstigeBeschaffenheitund Bezeichnungder MeßgerätheBestimmungenzu treffen,das beiderPrüfung undBeglaubigungzu beobachtendeVerfahrenzu regeln, sowie die zu erhebendenGebühren und das bei den Be=glaubigungenanzuwendendeStempelzeichenfestzusetzen.

11.
Die nachMaßgabediesesGesetzesbeglaubigtenMeßgeräthekönnenimganzenUmfangedesReichsim Verkehrangewendetwerden.

. 12.
Wer bei der gewerbsmäßigenAbgabeelektrischerArbeit denBestimmungenim §. 6 oderdenaufGrund derselbenergehendenVerordnungenzuwiderhandelt,wird mit Geldstrafebis zu einhundertMark oder mit Haft bis zu vier Wochenbestraft. Nebender Strafe kann auf Einziehungder vorschriftswidrigenoderunrichtigenMeßwerkzeugeerkanntwerden.

S. 13.
Dies Gesetztritt mit den Bestimmungenin 9§. 6 und 12 am1. Jannar1902, im Uebrigenam Tage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktemKaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 1. Juni 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
27.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungenzum BritischenReiche. S. 909.

(Nr. 2492.) Bekanntmachung,betreffenddieHandelsbeziehungenzum BritischenReiche. Vom
11.Juni 1898.

9# Grund des Gesetzes,betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen
Reiche,vom 11. Mai 1898 (Meichs=Gesetzbl.S. 175) hat der Bundesrath be=
schlossen,daß denAngehörigenund denErzeugnissendesVereinigtenKönigreichs
von Großbritannienund Irland sowieder britischenKolonienund auswärtigen
Besitzungenmit AusnahmevonKanadavom31. Juli d. J. ab bis aufWeiteres
diesenigenVortheile einzuräumensind, die seitensdesReichsdenAngehörigen
und denErzeugnissendes meistbegünstigtenLandes gewährtwerden.

Berlin, den 11.Juni 1898.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 131

Ausgegebenzu Berlin den14.Juni 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
.„ 28.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn=
frachtverkehrbeigefügteListe. S. 911. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die
Geflügelchelera. S. 911. — Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestimmungenzu den
88.980, 981, 983 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.S. 912.

(Nr. 2493.) Bekanntmachung,betreffend. die dem internationalen Übereinkommenüber den
« EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 15. Juni 1898.

D. Liste derEisenbahnstrecken,auf welchedas internationaleÜbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(V. Ausgabevom1.Januar 1898,
Reichs=Gesetzbl,von 1898 S. 7), ist unter „Deutschland. A II. Privat=
eisenbahnenunter eigener Verwaltung“ mit Wirkung vom30.Mai d.J.
wie folgt ergänztworden:

89a. StraßburgerStraßenbahnen.
Berlin, den 15. Juni 1898.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

— — —

(Nr. 2494.) Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflicht für die —F Vom
16. Juni 1898.

A= Grund des §. 10 Absatz2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und
23. Juni 1880

bestimmeich:
Für das Königreich Sachsen wird vom 1. Juli d. J. ab bis E
Weiteres für die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des§. 9
des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 16. Juni 1898.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Woedtke.
— ——

Reichs,Gesetzbl.1898. 132

Ausgegebenzu Berlin den 20. Juni 1898.
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(Nr. 2495.) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu denS#.980,981,983des Bürgerlichen Gesetzbuchs.Vom 16. Juni 1898.

A## Grund der§#.982, 983 desBürgerlichenGesetzbuchshat derBundesrathfolgende
Vorschriftenüber die in Fundsachenu. s.w. von ReichsbehördenundReichsanstaltenzu erlassendenBekanntmachungen

beschlossen:
S. 1. «

Dienachdenss 980,981 ,983desBürgerlicheii GesetzbuchsvonReicl)s-behördenund Reichsanstaltenzu erlassendenBekanntmachungenerfolgen durchAushang an der Amtsstelle oder, wenn für BekanntmachungenderbezeichnetenArt eine andereStelle bestimmtist, durchAushang an dieserStelle. Zwischendem Tage, an welchemder Aushang bewirkt, und dem Tage, an welchemdasausgehängteSchriftstückwieder abgenommenwird, soll ein Zeitraum vonmindestenssechsWochen liegen, auf die Gültigkeit der Bekanntmachunghat eskeinenEinfluß, wenn das Schriftstückvon demOrte desAushangeszu frühentferntwird.
Die BehördeoderdieAnstaltkannweitereBekanntmachungen,insbesonderedurchEinrückungin öffentlicheBlätter, veranlassen.

82.
Die in der Bekanntmachungzu bestimmendeFrist zur AnmeldungvonRechtenmuß mindestenssechsWochen betragen. Die Frist beginnt mit demAushange, falls aber die Bekanntmachungauch durchEinrückungin öffentlicheBlätter erfolgt,mit der letztenEinrückung.
Berlin, den 16. Juni 1898.

Der Reichskanzler.
Fürstzu Hohenlohe.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ29.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAenderungenderAnlageB zur Verkehrs=Ordnungfür die Eisen=
bahnenDeutschlands. S. 913.

(Nr. 2496.) Bekanntmachung,betreffend AenderungenderAnlageB zur Verkehrs=Ordnung
für die EisenbahnenDeutschlands.Vom 19. Juni 1898.

A# Grund des Artikels 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrath in der
Sitzungvom 16. Juni d. J. folgendeAenderungenderAnlageB zurVerkehrs=
Ordnungfür die EisenbahnenDeutschlandsbeschlossen:

1. In Nr. IX Absatz1 ist hinterdenWorten„(Hoffmannstropfenund Col=
lodium)““ einzuschalten: ·

„sowieLösungenvon Collodiumwollein Amylacetat“.
Ferner ist in Nr. XIX Absatz1 hinter den Worten „nicht genannte
Spirituosen"“nachzutragen:„sowie für Amylacetat“.

In der Eingangsbestimmungder Nr. XXXVe ist vor den Worten
„Favier'schem Sprengstoffe“ folgenderAbsatzeinzuschalten:

„Dahmenit B (Gemenge von salpetersauremAmmonium, Dinitro=
benzoloder Dinitronaphtalin oder Dinitrotoluol und Essigsäure)

Die Aenderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den19. Juni 1898.

15

Der Reichskanzler.

Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 133

Ausgegebenzu Berlin den24. Juni 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
30.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie FeststellungdesBörsenpreisesvonWerthpapieren.S. o5. —
Berichtigung. S. o17. -

(Nr.2497.)Bekanntinachung,betreffenddieFeststellungdesBörseuprcisesvouWerth-
papieren. Vom 28. Juni 1898.

A. Grund des §. 35 Ziffer 3 desBörsengesetzesvom 22. Juni 1896 (Reichs⸗
Gesetzbl.S. 157) hat der Bundesrath nachstehendeBestimmungenbeschlossen:

Für die Feststellungdes Börsenpreisesvon Werthpapierensind folgende
Grundsätzemaßgebend.

a.1
Die Preise werdennach Prozentendes Neunwerthsfestgestellt.
Für bestimmtzu bezeichnendeWerthpapiere, namentlich für Aktien von

Versicherungsgesellschaften,für solcheAktien von Terraingesellschaften,bei welchen
im Statute die Zahlung von Dividendeausgeschlossenist, für Aktienvon ligui=
direndenoder in Konkurs gerathenenGesellschaften,wenn auf derartigeAktien
bereitseineRückzahlungvon Kapital stattgefundenhat, für Genußscheine,für
Kuxe, für Loospapiere,sindAusnahmenzulässig.

K. 2.
Bei Werthpapieren,welchegleichzeitigauf die deutscheund auf eine aus=

ländischeWährung lauten, wird der Preisfeststellungdie deutscheWährung zu
Grundegelegt. "

Ausnahmen für bestimmtzu bezeichnendeWerthpapieresind zulässig.

G. 3.
Für die Umrechnungvon Werthen, welchein ausländischeroder in einer

außer Wirksamkeit getreteneninländischenWährung ausgedrücktsind, in die
deutscheWährung geltenfolgendeUmrechnungssätze:

M — 20/10 Mark,
oPeseta . s. 61 —

1 österreichischerGulden (Goldddy) — —
l - «-(Wi"ihrung)............. =1,7o-

Reichs=Gesetzbl.1898. 134

Ausgegebenzu Berlin den2. Juli 1898.

...r...4K4



— 916 —
LösterreichischungarischeKron = 0),,85Mark,
1 Gulden holländischerWährung — o
1skandinavischeKrone....................... =1«,125
1alterGoldrubesl...............·.....·....· =3,2o
1 Rubel *
1 alter Kreditrubel ......................... — L

1Peso.................................·. ::-:4,00
1Dollar................................. =4,20
7GuldensüddeutscherWährung.·..............=12,00
1MarkVanko.........·....·.............. :.:1,5o-

Ausnahmen für bestimmtzu bezeichnendeWerthpapieresind zulässig.

S. 4.
Die Stückzinsenwerden bei Werthpapierenmit festenZinsen nach dem

Zinsfuße, bei dividendentragendenPapieren mit vier Prozent berechnet.
Für bestimmtzu bezeichnendeWerthpapiere, namentlich für Aktien von

Versicherungsgesellschaften,für solcheAktien von Terraingesellschaften,bei welchen
im Statute die Zahlung von Dividende ausgeschlossenist, für Aktien, welchezur
Konvertirung oder zur Zusammenlegungaufgerufensind und keinenDividenden=
anspruchhaben, für Aktien von liquidirendenoder in Konkurs gerathenenGesell=
schaften,für Genußscheine,für Kure, für unverzinslicheLoose, kann der Forktfall
von Stückzinsen(der Handel franko Zinsen) festgesetztwerden.

S. 5.
Bei Berechnungder Stückzinsenwerdendas Jahr mit 360 Tagen, die

Monate mit je 30 Tagen angesetzt.Abweichendhiervon wird der Monat
Februar mit 28, in Schaltjahren mit 29 Tagen angesetzt,wenn der Endpunkt
derZinsberechnungin denFebruarfällt.

86
Bei Berechnungder Stückzinsenwird in KassageschäftenderKauftag, in

Zeitgeschäftender Erfüllungstag mitgerechnet.

∆K2.
Die StückzinsenvonWerthpapieren,derenZins=undDividendenscheineam

erstenTage einesMonats nachaltemStile fällig werden,werdenvom Ersten
des gleichlautendenMonats neuenStiles berechnet.

S. S.
Der Dividendenscheinvon inländischenAktien, welchenur im Kassageschäfte

gehandeltwerden,wird am SchlussedesGeschäftsjahrsderGesellschaftvom Stücke
getrennt. Bei denübrigeninländischenund bei denausländischenAktien wird der
DividendenscheinerstdannvomStückegetrennt,wennerzurAuszahlunggelangt.

Ausnahmen für bestimmtzu bezeichnendeWerthpapieresind zulässig.
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In allen Fällen, in denen der Dividendenscheinerst nach Ablauf des
Geschäftsjahrsvom Stücke getrenntwird, werdendie Stückzinsenfür den ent=
sprechendenZeitraum über ein Jahr hinaus berechnet.

S. 9.
Die im §. 1 Absatz2, §. 2 Absatz2, §. 3 Absatz2, §. 4 Absatz2, §&.8

Absatz2 vorgesehenenAusnahmen greifennur Platz, wenn darüber zwischenden
BörsenorganensämmtlicherBörsen,an denendie betreffendenWerthpapierezum
Handel zugelassensind, Einverständnißerzieltwird. Die vereinbartenAusnahme=
vorschriftenund der Zeitpunkt, mit dem sie Geltung erlangensollen, sind dem
Reichskanzlermitzutheilen; sie werden von diesem im Reichsanzeigerbekannt
gemachtund erlangendamit für sämmtlichedeutscheBörsen Wirksamkeit.

S. 10.
Die vorstehendenBestimmungentretenmit dem1. Januar 1899 in Kraft.
Berlin, den28. Juni 1898.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Rothe.

BerichtigungeinesDruckfehlers.
7 denVorschriftenüberAuswandererschiffevom14.März 1898 (Reichs=Gesetzbl.
S. 57 ff. für 1898) ist unter Jiffer 4 des AnhangesI) (S. 87 des Reichs=
Gesetzbl.)„Verzeichniß der explosiven,feuergefährlichenund ätzendenStoffe, deren
Mitnahme auf einemAuswandererschiffüberhauptoder unterDeck verbotenist.“
statt .

„Schwefel, Salpeterund Salzsäure“
zu setzen

„Schwefel=,Salpeter=und Salzsäure“.
Berlin, den24. Juni 1898.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
—— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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31.

Juhalt: Gesetz, betreffend den Verkehr mit künstlichen Süßstoffen. S. r5#1.

(Nr. 2498.) Gesetz,betreffendden Verkehr mit künstlichenSüßstoffen. Vom 6. Juli 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. I1.
KünstlicheSüßstoffe im Sinne diesesGesetzessindalle auf künstlichemWege

gewonnenenStoffe, welche als Süßmittel dienen können und eine höhere Süß=
kraft als raffinirterRohr=oderRübenzucker,abernicht entsprechendenNähr
werth besitzen.

*=
Die VerwendungkünstlicherSüßstoffe bei der Herstellungvon Nahrungs=

und Genußmittelnist als Verfälschungim Sinne desF. 10 desGesetzes,betreffend
den Verkehrmit Nahrungsmitteln,Genußmittelnund Gebrauchsgegenständen,
vom 14. Mai 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 145) anzusehen.

Die unter Verwendungvon künstlichenSüßstoffen hergestelltenNahrungs=
und Genußmitteldürfen nur unter einer dieseVerwendung erkennbarmachenden
Bezeichnungverkauftoder feilgehaltenwerden.

l. 3.
Es ist verboten:
1. künstlicheSüßstoffe bei der gewerbsmäßigenHerstellung von Bier,

Wein oder weinähnlichenGetränken,von Fruchtsäften,Konservenund
Likören sowievon Zucker=oder Stärkesyrupenzu verwenden,

2. Nahrungs= und Genußmittel der unter 1 gedachtenArt, welchen
künstlicheSüßstoffe zugesetztsind, zu verkaufenoder feilzuhalten.

Reichs=Gesetzbl.1898. 135

Ausgegebenzu Berlin den16.Juli 1898.
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S. 4.
Wer den Vorschriften des §. 3 vorsätzlichzuwiderhandelt, wird mit

Gefängnißbis zu sechsMonatenund mit Geldstrafebis zueintausendfünfhundert
Mark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeitbegangenworden, so tritt Geldstrafe
bis zu einhundertundfünfzigMark oder Haft ein.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder verbotswidrighergestellten,
verkauftenoder feilgehaltenenGegenständeerkanntwerden. Ist die Verfolgung
oder Verurtheilung einer bestimmtenPerson nicht ausführbar, so kann auf die
Einziehung selbständigerkanntwerden.

Die Vorschriften in den §#§.16, 17 des Gesetzesvom 14. Mai 1879
finden Anwendung. «

Z.5.
Der Bundesrath ist ermächtigt,die zur Ausführung erforderlichennäheren

Vorschriftenzu erlassen.
S. 6.

DiesesGesetztritt mit dem1. Oktober1898 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenOddean Bord M. Y. „Hohenzollern“)den6. Juli 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowskoy.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
32.

— — — —— —

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Verordnung zur Ausführung des Gesetzesüber die Natural.
leistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden in der Fassungdes Gesetzesvom 24. Mai 1898.
S. 921. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. S. 972.

(Nr. 2499.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Verordnungzur Ausführung des Gesetzes
über die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden in der
FassungdesGesetzesvom 24. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 361). Vom
13. Juli 1898. ·

Auf den Bericht vom 28. Juni d. J. will Ich im Namen des Reichs der
beifolgendenVerordnung zur Ausführung desGesetzesüber dieNatuxalleistungen
für die bewaffneteMacht im Frieden in der Fassung desGesetzesvom 24. Mai
1898 eichs=Gesetzbl.S. 361) hierdurchMeine Genehmigungertheilen.

Der gegenwärtigeErlaß ist nebstAnlage durchdas Reichs=Gesetzblattzu
veröffentlichen.

Molde an Bord M. Y. „Hohenzollern“ den13. Juli 1898.

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1898. 136

Ausgegebenzu Berlin den26. Juli 1898.
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Verordnung
zur

AusführungdesGesetzesüberdieNaturalleistungenfür die
« bewaffneteMacht im Frieden

in der FassungdesGesetzesvom 24. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 361).

J. Leistungendurch Vermittelung der Gemeinden.

Zu §Ö.2.

Soweit die Sicherstellungder im §. 2 desGesetzesbezeichnetenLeistungen
nichtdurchunmittelbareAnordnungenderMilitär=Intendanturenerfolgt,haben
sichdiesean Orten, anwelchenihneneigeneOrgane(Garnisonverwaltungen,Pro==
viantämter2c.)zu Gebotestehen,derMitwirkung derselbenzu bedienen.Auch
könnensie die Vermittelung der Truppentheilein Anspruch nehmen, soweit es
sichum die Sicherstellungdes eigenenBedarfs derselbenhandelt.

In Fällen, in welchendie Sicherstellungder Leistungenauf keinemder
vorbezeichnetenWege erfolgt, haben die Gemeindevorständeden Anforderungen
derMilitär=IntendanturenwegenMitwirkung bei der erforderlichenSicherstellung
Folge zu geben.

Für ländlicheGemeindensindderartigeAnforderungenan diedenGemeinde=
vorständenvorgesetztenVerwaltungsbehördenzu richten.

Zu 8.3.
Die Sicherstellungdes Vorspannbedarfs für die Truppen — zur Fort=

schaffungihres Gepäcks,Bespannungder Feldfahrzeuge,Beförderungeinzelner
Militärpersonen— erfolgtdurchdiese,für Kommandosund Transportedurch
derenFührer, des sonstigenBedarfs durch die Intendanturen.

Die Gemeindebehördenhabenin allen diesenFällen demAnsuchenum
Mitwirkung bei der SicherstellungFolge zu leisten.

Die Militärverwaltungist befugt,bei der ErmiethungdesVorspanns
1. dringendenfallsein festesAngebotfür denTag in GrenzendesVer=

gütungssatzesfür eine Benutzung von mehr als 12 Stunden (.9
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ZifferldesGesetzes)auchindemFallezumachen,wennsichvon
vornhereinnichtmit völliger Bestimmtheitübersehenläßt, auf wie lange
sichdie Benutzungdes Vorspanns an den einzelnenTagen,besonders
am letztenTage der Benutzungausdehnenwird, eine Dauer über
12 Stundenaberin der Wahrscheinlichkeitliegt,

2. den FuhrwerksgestellerndieselbenRechtezuzubilligen,welcheden Be=
sitzernim Falle der Anforderung auf Grund des Gesetzesfür Verlust,
Beschädigungund außergewöhnlicheAbnutzungan Zugthieren,Wagen
und Geschirrnach §. 9 Ziffer 1 Absatz4 des Gesetzeszustehen.

Die beiVorspannleistungenzur Beförderungvon Personenzu gestellenden
Fuhrwerkemüssen,insofernsienichtPersonenwagensind, zur Beförderungvon
Personen geeignetund hergerichtetsein, soweit sich dies ohne Aufwendung
besondererKostenseitensder Gestellungspflichtigenbewirkenläßt.

HinsichtlichdesUmfanges,in welchemdie auf Märschen,im Biwak oder
Lager befindlichenoder außerhalbdes Standorts vorübergehendeinquartierten
Theile der bewaffnetenMacht Vorspannleistungenbeanspruchendürfen, gelten,
vorbehaltlichder allgemeinenVoraussetzungen,von welchendas Gesetzdie Be=
fugnißabhängiggemachthat, solcheLeistungenin Anspruchzu nehmen,nach=
folgendeBestimmungen:

a. Für Standortsveränderungen.
Es sind den Truppen die zur feldmäßigenBespannungihrer Fahrzeuge

erforderlichenangeschirrtenVorlegepferdezu stellen.
Außerdemhabenzu beanspruchen:jedesBataillon und jedeAbtheilung

einenIweispännersowiejedesKavallerie=Regimentzwei Zweispännerzur Fort=
schaffungderGeschirre,desGepäcks2c.

b. Für alle sonstigen Märsche der Stäbe und geschlossener
Truppentheile.

Es habenzu beanspruchen:
En eeastormn..... dreiZweispänner,

2. ein Divisionskommando
bei einerAbwesenheitaus demStandortevon2

WTage . 4 einen
bei längererAbwesenheiit — zwei ⸗

3. die übrigen Kommandobehörden,die Regiments-
Bataillons=und Abtheilungsstäbe,die Stäbe der
Unter8ffizieschulen e .. G42“¼“ einen
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4. geschlosseneAbtheilungen
in der Stärke von 5 Eskadrons dreiZweispänner,
— ⸗ 3 bis 4 Kompagnien,Es—

kadronsoderBatterienzwei
— ⸗ — —— einen —

Führen Stäbe und Truppen ihre Feldfahrzeugemit, so sind ihnen nur
die zu deren feldmäßigerBespannung erforderlichenangeschirrtenVorlegepferde
zu stellen; befindensichjedochunter jenenFahrzeugendiejenigenfür die Beför—
derungdesGepäcksund der Bagagenicht, so bleibtdanebender vorbezeichnete
Anspruchbestehen.

Kompagnien,Eskadronsund Batterien, welcheauf demMarschevon
anderenKompagnien, Eskadrons oder Batterien ihres Truppentheils getrennt
einquartiertwerden,stehtvon dem derTrennungvorausgehendenletztenQuartier
ab bis zum neuenQuartier besondererVorspann zu, wenn sie in einer solchen
Entfernungseitwärtsoderweitervorwärts zu liegenkommen,daß die gemein=
same Benutzung eines Vorspannwagens mit einer der anderen Kompagnien,
Eskadrons oder Batterien nicht ohne erheblicheSchwierigkeitenausführbar ist.
Ebensoist ihnen am folgendenMarschtageder Vorspann vom innegehabten
QuartierzumVereinigungsquartiermit einerderanderenKompagnien,Eskadrons
oder Batterien ihres Truppentheilszu gestellen.

Zur Beförderung des Gepäcks der auf Eisenbahnenoder Dampfschiffen
fahrendenTruppentheilekann für die Streckenvon denQuartierennachden
Einschiffungspunktenund von den Ausschiffungspunktennach den Quartieren
Vorspann in dem obenbezeichnetenUmfang in Anspruch genommenwerden,
wenn die betreffendeStation weiter als ein Kilometer von dem Quartierort
entferntist.

c. Für Kommandos und Transporte.
Ein Kommando 2c. unter Führung einesOffiziers hat zur Beförderung

des Gepäckszu beanspruchen:
1. i1ueiner Stärte unter 99 Mnnn. einenEinspänner),
2.. 4 von 90 bis 300 Miunm Suneispänner,
3.55 - -301bis600Mann...... zwei -

Der Anspruch wechseltnach Maßgabe dieserBestimmungen, je nachdem
sichdie Stärke des Kommandos oder des Transports verändert.

Remontekommandosunter Führung einesOffiziers habenfür den Marsch
von demOrte, an welchemsie die für die Truppen bestinimtenRemontenüber—
nehmen, bis zum Orte der Abgabe, ausschließlichder Strecken, auf welchen
Eisenbahnbeförderungstattfindet,Anspruchauf einenZweispänner.

) Sofern Einspännernicht zu erlangensind, hat überall, wo solchein Anspruch
genommenwerdendürfen, die Gestellungvon Iweispännern zu erfolgen.
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Von demOffizier kann währendder Dauer der vorübergehendenEin=
quartierungin derUmgegenddesRemontedepotszu allen dienstlichenFahrten
nachdemselben2c.und zurückein Einspännerbeanspruchtwerden.

WerdenKommandos und Transporte auf EisenbahnenoderDampfschiffen
befördert,so stehtihnen ein gleicherAnspruchauf Vorspann wie auf demMarsche
zu für die Wegestreckenvon den Quartieren nach den Einschiffungspunktenund
von denAusschiffungspunktennachdenQuartieren,wenndieEntfernungzwischen
derStation und demQuartierortemehrals ein Kilometerbeträgt.

Zur Fortschaffungdes Gepäcksder Offizziereund der Papiere bei den
UebungsreisendesGeneralstabsund derKriegsakademiesowiebei denKavallerie=
UebungsreisendürfenunterBerücksichtigungderBeladungsfähigkeit(siehed) die
erforderlichenFuhrwerkeentnommenwerden.

Marinekommandoshabenzur Fortschaffungdes Seegepäcksauf soviel
FuhrwerkeAnspruch,als unter Berücksichtigungder Ladungsfähigkeit(siehed)
nöthigsind.

d. Für die Anfuhr der Verpflegungs= und Biwaksbedürfnisse
bei Uebungen und sonstigen Truppenzusammenziehungen.

Die SLahlderin Anspruchzu nehmendenFuhrwerkewird einestheilsbedingt
durchdas Gesammtgewichtder zu beförderndenGegenstände,anderentheilsdurch
die Beschaffenheitder zurückzulegendenWege und durch die Belastungsfähigkeit
derFuhrwerke.Bei Bemessungder Belastungsfähigkeitist im Allgemeinenauf
die ortsüblicheBeschaffenheitder GespanneRücksichtzu nehmen. Sofern nicht
außergewöhnlicheVerhältnisseausnahmsweiseetwas Anderes bedingen,hat

s inßänner bis 600 Kilogramm,
Zweispänner von 600 1000 -
-Dreispäniier........ -1000-1400 -
-Bie«rspänner........ -1400-1800 -

u laden.
Zur Führung von vier Vorlegepferdendürfen zwei Führer gestelltwerden.
Bei der Anforderung von Vorspann für größere Transporte kann die

Gestellungvon Reservefuhrwerkenbis zu vier Prozent des Gesammtbedarfsals
Ersatzfür unbrauchbareodernichterscheinendeFuhrwerkegefordertwerden.

e. Für nachstehendebesondereVerhältnisse.
Ein Einspänner ist zu stellenzur Beförderung:
1. derRationennichtempfangendenstellvertretendenKompagnieführerund

derFührervonRekruten=2c.Transportenin Kompagniestärke(wenigstens
90 Mann) auf Märschen,

2. der bei den TruppenübungenDienste leistenden,nicht berittenenoder
nichtrationsberechtigtenVerwaltungsbeamten,der Auditeureund der
Geistlichen,
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3.dernichtberittenenodernichtrationsberechtigtenRegiinents-,Bataillons-
und Abtheilungsärzteund derenStellvertreter, der Zahlmeisterund
derendienstlichnicht berittenenStellvertreterauf Märschen, von denen
dieselbenam nämlichenTage in denStandort oderdasQuartiernicht
zurückkehren,

4. dernichtrationsberechtigtenOffiziereundZahlmeistersowiederendienstlich
nicht berittenenStellvertreter, welchemit dem Empfange der Ver=
pflegungs=und Biwaksbedürfnisseaus den Magazinenund mit der
Beaufsichtigungund Führung derWagenkolonnenbeauftragtsind, bei
denmit diesemDiensteverbundenenMärschen.

Das Gleichegilt, wennVerpflegungsgeldervon einerzweiKilometeroder
darübervom Quartier entferntenEmpfangsstelleabgeholtwerdenmüssen,und
die AbholungnichtohneBenutzungeinesFuhrwerkesangängigist.

Die GestellungeinesEinspännerskann ferner auf Märschenzur Be=
förderungdes Gepäcksder Fourieroffiziere,ausschließlichderjenigenderKavallerie
und reitendenArtillerie, und, wenn der einzuquartierendeTruppentheil mehrere
Ortschaftenbelegt, die Gestellung eines weiteren solchenFuhrwerkes zu deren
Besichtigungin Anspruchgenommenwerden. Der gleicheAnspruchtritt auch
dann ein, wennder einzuquartierendeTruppentheilzwar nur einenOrt belegt,
dieseraber aus einzelnenTheilen besteht,welcheüber zweiKilometervon einander
entferntsind. Die Entnahme des zweitenFuhrwerkesist jedoch auf Fälle zu
beschränken,in denendie zurückzulegendeGesammtentfernungüberfünfundvierzig
Kilometerhinausgeht)anderenfallsist das ersteFuhrwerkbeiAusführungderden
FourieroffizierenobliegendenGeschäfteweiter zu benutzen.

Werden Offiziere, Sanitätsoffiziereund Jahlmeisteroder derenStell=
vertreter während der Uebungen oder bei Jusammenziehungeninnerhalb des
Unterkunftsbezirkesversetztoder abkommandirtund habensiezu diesemBehufe für
ihre PersonWegevon einemQuartierortenacheinemanderenoderzumBiwak
zurückzulegen,so darf in Fällen, in welchenReisekostennicht gewährtwerden,
bei einerEntfernungvon mehrals zweiKilometerundbeieinerAbwesenheitsdauer
aus demeigenenQuartierortevon über24 Stundenzur FortschaffungdesGe=
päcksein Einspännerin Anspruchgenommenwerden,soweitdie Mitbenutzung
eines anderweitdienstlichgestelltenFuhrwerkesnicht möglich ist.

Zur BeförderungunberittenerMilitärärzte, welchesichzum Besuchevon
KrankennachOrtschaftenaußerhalbihres Quartierortsbegebenmüssen,ist ein
Einspänner zu stellen.

Zur Beförderungvon Offizieren,Sanitätsoffizierenund oberenMilitär=
beamten,welcheauf Märschenoderwährendder Uebungen2c. erkranktsind,
kann, wenn Eisenbahn=,Dampsschiff=oder Postbeförderungnicht angängig ist,
bis zum nächstenStandort, und zwar, wenn es sich um die Beförderung
mehrerererkrankterOffiziere2c.handelt,für je zweiein Einspännerin Anspruch
genommenwerden.
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Zur Fortschaffungder auf Märschenund währendderUebungenerkrankten
Mannschaftendarf die Gestellung besonderenVorspanns nur gefordertwerden,
wenn entwederdie vorhandenen,zur Fortschaffungdes Gepäcks2c. bestimmten
Wagen durchdieAufnahme derErkranktenüberlastetwerdenwürden, oderwenn
der Zustandder KrankenbesondereSchonung verlangtund ihre Beförderung
auf mit Gepäck2c. belastetenWagen ohne Nachtheil für ihre Gesundheitnicht
ausführbarist, oder endlich,wenn die Krankennach einemseitabgelegenen
Lazarethegeschafftwerdenmüssen.

In solchenFällen sind für:
1 bis 2 Krankeein Einspänner,
3. 5 eeinZweispänner,
6 .Wuei —

zu stellen.
Gestattetes der ZustandderKranken,so könnendie einzelnenFuhrwerke,

soweites ohnederenÜberlastung(siehed) angängigist, auchmit einergrößeren
Zahl von Personen besetztwerden.

Zur Fortschaffungvon Trinkwasserund der Tornisterbei großerHitze,
der Röhrbrunnen, Pontons und ähnlicherfür militärischeZweckenothwendiger
Gegenständedarf nach Maßgabe der vorgeschriebenenBelastungsgrenzen(siehed)
Vorspann in Anspruchgenommenwerden,desgleichen— ohne Rücksichtauf die
Witterung—zur FortschaffungderTornisterder auf MärschenbefindlichenKom=
pagniender Unteroffizierschulen.

Endlich kann ein Jweispännerzur Fortschaffungder Papiere und Meß=
geräthschaftenbei demErsatzgeschäftangefordertwerden.

Zu Hg.4.
a. Für Mannschaftenund untereMilitärbeamtewird auf Märschenund

beiUebungen(F.4a und b desGesetzes)grundsätzlichQuartiermit Verpflegung
in Anspruch genommen. Die im g. 4 Absatz2 der Instruktion vom 31. De=
zember1868 zur Ausführungdes Gesetzesvom 25. Juni 1868), betreffenddie
Quartierleistungfür diebewaffneteMacht währenddesFriedenszustandes(Bundes=
Gesetzbl.von 1869 S. 1), vorgeseheneErmittelungder Belegungsfähigkeitder
einzelnenländlichenOrtschaftenmuß sich sowohl auf Einquartierung mit Ver=
pflegungals auf solcheohne Verpflegung erstrecken.Quartier ohneVerpflegung
wird nur gefordert,wennwegenengerZusammenziehungderTruppenoderaus
anderenUrsachendie VerabreichungeinerausreichendenVerpflegungdurchdie
Quartiergebernichtgesicherterscheint.

ErhaltenTheile der bewaffnetenMacht zu anderenals Uebungszwecken
außerhalbihrer Garnison vorübergehendesQuartier (6. 4e des Gesetzes))so soll
die VerabreichungderVerpflegungan die Mannschaftenin derRegel auf nicht
längerals 5 Tage in Anspruchgenommenwerden)sodaßvom6. Tageabseitens
der Militärbehörde für die Verpflegung anderweitgesorgtwird.
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b. Die Verpflegungsportion,welchebei Streitigkeitenzu gewährenist,
bestehtin:

a) 750 Gramm Brot,
b) 2) Fleisch(Gewicht des rohen Fleisches nebst60 Gramm

Rindernierenfettoder 40 Gramm Schmalz oder
25 Gramm Butter

oder
200 FgeräuchertemSpeck,

c) 125 Reis) GraupeoderGrütze
oder

250 Huilsenfrüchten
oder

1500 Kartoffeln,

ô3 Salz nebst den erforderlichensonstigenSpeisezuthaten,

ce) 15. Kaffee(Gewichtin gebranntenBohnen).
AußerderKaffeeportionhatderEinquartierteGetränkenichtzu beanspruchen.
Die Brotportion vertheilt sichgleichmäßigauf dieMorgen=,Mittags= und

Abendkost.Als Morgenkostist KaffeeodereineSuppe, als MittagskostFleisch
und Gemüse,als AbendkostGemüsezu verabreichen.

Erfolgt das Eintreffen im Quartier erst zur Abendzeit,so ist, sofernnicht
laut derMarschrouteodernach dengetroffenenAnordnungen(zuF. 6) nur Abend=
kost zu verabreichenist, die volle Tageskost— mit Ausschluß der Frühstücks=
portion— in einerMahlzeit zu gewähren.

Eine Verabreichungvon Brot seitensder Quartiergeberfindet nicht statt,
wenn und insoweitdie Truppen Brot oder Brotgeld empfangenhaben.

Die Verpflegung für Offiziere, Sanitätsoffiziereund obereMilitärbeamte
soll in einer angemessenenBewirthung bestehen.Eine Verpflichtung, von den
Quartiergeberndie Verpflegung zu entnehmen,bestehtnicht.

Ob ein Ort mehr als 3000 Einwohner hat, ist nach der amtlichenFest=
stellungder letztenVolkszählung zu entscheiden.

c. Wird die Verpflegung der — durch die Quartiergebernicht
in Anspruchgenommen,so habendie Truppen sie entwederaus den ihnen nach
den bestehendenBestimmungenzur Verfügung zu stellendenMitteln selbstzu
beschaffen,oder es werden ihnen die Verpflegungsgegenständeaus militärischen
Magazinengeliefert.

In beidenFällen habensie Anspruchauf BenutzungdesKochfeuerssowie
der Koch- und Eßgeräthe des Quartiergebers (Regulativ zum Gesetzevom
25. Juni 1868, Bundes-Cesezbl.S. 523).
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InengenQuartieren(ArtikelI§.2desGesetzesvom21.Juni1887,
Reichs=Gesetzbl.S. 245) sinddieEinquartiertennur zur Mitbenutzungvorhandener
Kocheinrichtungenberechtigt.

Zu (..5.
Die Fourageist in guterBeschaffenheitund nachGewichtzu verabreichen.
Die Rationenbetragen:

a) für die Dienstpferdeund die Pferde der Offiziere, Sanitätsoffiziere und
Militärbeamten:

Hafer. Heu. Stroh.
1. nachRationssatz1.. 9200 Gramm,7500 Gramm,1750Gramm,
2.1 - 11s««).6000- 2500- 1750
3.- ·- III ). 5650 2 5300 1750
4. ⸗ IV. 5250 2 500 1750

b) für die Remontepferde:
1. derKürassier=undGarde=

Ulanen=Regimenter,des
Militär=Reitinstitutsund
derArtillerie=Zugpferde5259 3500 1750

. desLeib=Garde=Husaren=
Regiments,der beiden
Garde=Dragoner=Regi=
menterund desDetache=
mentsGarde=Jägerzu
Phen 5000 „„„ 35900. 14155.

3. derLinien=Ulanen=Regi=
menter und Detache=
mentsJäger zu Pferde4900 3 500 1750

4. derLinien=Dragoner=und
Husaren=Regimenterund
derArtillerie=Reitpferde4500 3 500 1750

Aenderungenin den Rationssätzenwerden vom Reichskanzlerdurch den
Reichsanzeigerund durchdasCentralblattfür dasDeutscheReichzuröffentlichen
Kenntnißgebracht.

*#

!) Die Dienstpferde des Regiments der Gardes du Corps erhalten außerdemeine
ständigeFutterzulagevon 500 Gramm Hafer und 1500 Gramm Heu für Pferd und Tag.

") Die etatsmäßigenPferde des Leib=Garde=Husaren=Regiments,der beidenGarde=
Dragoner=Regimenterund desDetachementsGarde=Jägerzu Pferde erhalteneineständige
Jutterzulagevon 100Gramm Hafer für Pferd und Tag.

Neichs=Gesetzb.1898. 137
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Ist die Fourage, derenVerabreichungnach F. 5 Absatz1 desGesetzes
beanspruchtwerdendarf, im Gemeindebezirkenichtvorhanden— worüberder
Gemeindevorstandeine mit der bezüglichenVorspannliquidation vorzulegende
Bescheinigungder vorgesetztenVerwaltungsbehördebeizubringenhat —, so ist
der Gemeindevorstanddafür verantwortlich(G.7 Absatz6 desGesetzes),daß die
Abholung von dernächstenmilitärischenVerabreichungsstellerechtzeitigbewirktwird.

In Fällen, in welchendie Verabreichungder Fouragean die berittenen
TruppennachdemSchlußsatzedesAbsatzes1 im §. 5 desGesetzesnicht gefordert
werdendarf, ist dieAbholung von der nächstenmilitärischenVerabreichungsstelle
Sache desTruppentheils,welchemauf Ansuchender hierzubenöthigteVorspann
zu stellenist.

Falls die von einemBesitzeraus seinenBeständengelieferteFourage den
eintägigenBedarf für 25 Pferdeübersteigt,und derselbestattderBezahlungdie
Rückgewährin demnächstenMilitärmagazine beansprucht,wird für dieAbholung
dieserFouragevom Magazin eineVergütungaus Reichsfondsnicht gewährt.

Die Rückgewährerfolgtauf Grund der vomTruppentheil2c.ausgestellten,
an das ProviantamtabzugebendenBescheinigungüberdie stattgehabteLieferung
der Fourage sowie einer Bescheinigungdes Gemeindevorstandes,daß der mit
Namenund Stand zu bezeichnendeVorlegerderQuittung gesetzlichberechtigtist,
die Natural=Rückgewährder von ihm geliefertenFourage im Betrage von
Tonnen Kilogramm Gramm Hafer, — Tonnen Kilogramm

Gramm Heu und „Tonnen Kilogramm — Gramm Stroh zu be=
anspruchen.

Wird nur einetheilweiseRückgewährder geliefertenFouragebeansprucht,
so hat das Proviantamt, welchesdieRückgewährbewirkt,die in Natur zurück=
gegebeneMenge auf der Fouragequittungzu vermerkenund diesedemVorleger
wiederauszuhändigen.LetztererhatdemProviantamtüberdieerstatteteFourage=
mengeeinebesondereQuittungnachdemMusterB7 zu ertheilen.

“ Zu g. 6.
In denan die zuständigenCivilbehörden(BeilageB derInstruktionvom

31. Dezember1868 zur Ausführung des Gesetzesvom 25. Juni 1868) zu
richtendenschriftlichenAnforderungender Militärbehördensowiein denauf Grund
dieserAnforderungenschleunigstauszustellendenMarschroutenoder sonstigenAn=
ordnungender Civilbehörden sind die nach §. 2 des Gesetzesin Anspruch zu
nehmendenLeistungennachGegenstand,Umfang,Ort undZeitgenauzu bezeichnen.

e An Stelle des der vorerwähntenInstruktionvom 31. Dezember1868
unterA beigefügtenMusterszu denMarschroutentritt das unterA 1 hier an=
aNgeschlosseneMuster.

« HinsichtlichderalljährlichengrößerenTruppenübungenübersendetdieMilitär=
behördeder oberenCivilverwaltungsbehörderechtzeitigeine nach Anleitung der
BeilageA 2 für jedenvon den UebungenbetroffenenKreis 2c. getrenntaufzu=

*7 stellendeÜbersichtüberdie beabsichtigteBelegungjederGemeinde2c. Nachdem
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hierübereineEinigung zwischenderMilitär= und derCivilbehördeerzieltworden
ist, wird die festgestellteÜbersichtals Ouartieranweisung(S.8 desGesetzesvom

25. Juni 1868 nebstderzugehörigenAusführungs=Instruktion)seitensderKom=
munalaufsichtsbehördedurch die amtlichenBlätter zur Kenntniß der betheiligten
Gemeinden2c.gebracht.

Die Militärbehördenwerdenvonderihnenfür dringendeFällezugestandenen
Befugniß, von der Gemeindebehörde,und wo diesenicht rechtzeitigzu erreichen
ist, von den Leistungspflichtigenin der Gemeindeunmittelbar anzufordern,nur
dann Gebrauchmachen,wenn das militärischeInteresseauf demWege der An=
forderungdurch Vermittelungder Kommunalaufsichtsbehördennichngenügend
sicherzu stellenist.

Die Bescheinigungenüberdie erfolgtenLeistungensindvon den Militär=
behörden(Kommandoführern)nachdenunterB 1 bis 6 beiliegendenMusternzu
ertheilen. n

r
**——

Die denGemeindenim F.7 Absatz4 desGesetzesfür denFall derÜber=
nahmeder Leistungenauf eigeneRechnungbeigelegtebesondereBefugniß, die
erwachsendenKostenauf die dadurchvon der unmittelbarenLeistungbefreiten
Bflichtigen nach dem Verhältniß ihrer Verpflichtung zur Naturalleistung um=
zulegen,schließtdieallgemeineBefugnißderGemeindennichtaus, dieentstehenden
KostenaufGemeindemittelzu übernehmen.Die Gemeindenhabendaherin dem
bezeichnetenFalle die Wahl, ob sie den Aufwand aus der Gemeindekassedecken,
ihn als gewöhnlicheGemeindelastumlegenoder die UmlegungderKostenauf
die zur NaturalleistungVerpflichteteneintretenlassenwollen.

Beschwerdenüber mangelhafteLeistungensind von den Militärbehörden
(Kommandoführern)bei den betheiligtenOrtsbehördenauf kürzestemWege an=
zubringenund nachUmständenbei den vorgesetztenBehörden weiter zu verfolgen.

Ist eineMilitärbehörde genöthigtgewesen,eine LeistungohneZuziehung
des Gemeindevorstandesanderweitigzu beschaffen(G. 7 Absatz6), so hat die
Entscheidungdarüber,ob und inwieweitihm einedenAnspruchauf Erstattung
der entstandenenMehrkostenbegründendeVersäumnißzur Last fällt, durch"
demGemeindevorstandevorgesetzteCivilbehördezu erfolgen.

Zu 9.9.
1 Die Vergütungssätzefür Vorspann werdennach ihrer jedesmaligen

Feststellungfür die Bezirke der einzelnenLieferungsverbändevom Reichskanzler
durchdenReichsanzeigerund durchdas Centralblattfür dasDeutscheReichzur
öffentlichenKenntnißgebracht. ·

Fuhrwerkmit andererals Pferdebespannungdarf nur da gestelltoderin
Anspruchgenommenwerden,wo Pferdegespannenicht in genügenderAnzahl
vorhandensind.

137“
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2. Der nach§. 9 Ziffer 2 des Gesetzesfür die volle Tageskostzu ge=
währendeVergütungssatzwird nach seinerjedesmaligenFeststellungvom Reichs=
kanzler durch den Reichsanzeigerund durch das Centralblatt für das Deutsche
Reichzur öffentlichenKenntnißgebracht.Derselbevertheiltsichauf dieeinzelnen
Mahlzeiten,wie folgt:

Bei einemVergütungssatzevon
80Pf. 85 f. 00f. 95Pf.100 M.

mit ohne mit ohnelsmit ohne mit ohnelmit ohne

Brot

a) volle Tageskost880 6585 70 680 100 85
b) Mittagskost 40 35 43 381 4 417
Jc)Abendkost 252026 2147 221
ch Morgenkost 18 19 16 11 11 12 1

3. Die innerhalb der einzelnenLieferungsverbändefür die Vergütung
verabreichterFourage maßgebendenDurchschnitteder höchstenTagespreisedes
Kalendermonats,welcherderLieferungvorangegangenist, mit einemAufschlage
von fünf vomHundert,werdenvon denoberenVerwaltungsbehördenregelmäßig
soschleunigals möglichdurchihreamtlichenAnzeigeblätterzuröffentlichenKenntniß
gebracht. Die in derZeit der größerenTruppenübungenmaßgebendenPreise
theiltdie obereVerwaltungsbehördesogleichnacherfolgterFeststellung,ohnedie
Bekanntmachungdurch das amtlicheAnzeigeblattabzuwarten,dem zuständigen
Generalkommandomit, welchesderenschleunigeMittheilung an die Truppen
veranlaßt.

Wenn PreisnotirungenüberFouragenicht für denganzenderLieferung
vorangegangenenMonat, sondernnur vereinzeltvorliegen,so werdendie vor=
handenenunvollständigenNotirungenderBerechnungzu Grundegelegt,insoweit
sie eine Durchschnittsberechnungüberhaupt möglich machen. Ist dagegenein
Durchschnittspreisnichtzu ermitteln,oderhabenPreisnotirungenüberhauptnicht
stattgefunden,so wird der im nächstgelegenenHauptmarktorte(Normalmarktorte)
für den der Lieferung vorangegangenenMonat sich ergebendeDurchschnittspreis
zur Anwendung gebracht.

4. Die Vergütung für geleistetenVorspann — mit Ausschlußdes Vor=
spanns zur Anfuhr der Verpflegungs=und Biwaksbedürfnissebei Uebungenund
sonstigenTruppenzusammenziehungen(ZuF. 30) sowiezur Anfuhr des Fourage=
bedarfs (JI.5 Absatz3 des Gesetzes)— und die Vergütung für empfangene
NaturalverpflegungistvondenTruppentheilenin jedemQuartiersofortzubezahlen.
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.Im welchenFällen auch die sofortigeBaarzahlung der Vergütung für
verabreichteFourage einzutretenhat, bestimmtdie Militärverwaltung. Im Falle
derBaarzahlungsinddiejenigenPreisezu vergüten,welchein demdemGemeinde=
vorstandezuletztzugegangenenamtlichenAnzeigeblatteveröffentlichtsind.

Die Zahlung erfolgt in den Städten auf dem Gemeindehausean den
GemeindevorstandoderdessenzumEmpfangeberechtigteOrgane, auf demLande
an den Gemeindevorstand,den Besitzerdes selbständigenGutsbezirkesoder dessen
Vertreter.

Über die empfangeneJahlung habendieGemeindevorständeoder die zum
EmpfangeberechtigtenPersonennachMusterC 1 bis 4 Quittung auszustellen

Die sofortigeZahlung hat nur dann ausnahmsweisezu unterbleiben, wenn S
es dem Kommandoführernicht möglichgewesen,die erforderlichenGeldmittel
rechtzeitigzu beschaffen.

Die Vergütungenfür sämmtlichenichtsofortbezahlteLeistungenwerden
in denStädten von denGemeindevorständen,auf demLandevon denKommunal=
aufsichtsbehördenauf Grund der von den Militärbehörden (Kommandoführern)
ertheiltenBescheinigungennach den unter I) 1 bis 3 beigefügtenMustern monat=2
weise,dasheißtin derArt liquidirt,daßdieimLaufeeinesunddesselbenKalender=
monatsstattgehabtenLeistungengleichzeitigzur Liquidationkommen.

Die Vorspannvergütungenaus Anlaß derManöver sind jedochunmittelbar
nach Eingang der militärischerseitsertheiltenBescheinigungenund zwar für jede
Gemeindebesonderszur Liquidationzu bringen.

Die Liquidationen sind durchVermittelung der zuständigenCivilbehörden,
welchehinsichtlichdes geleistetenVorspanns die Richtigkeitder angesetztenEnt=
fernung, hinsichtlichder verabreichtenFourage die Richtigkeit der Preise zu be=
scheinigenhaben,bei der Intendantureinzureichen,zu derenGeschäftsbezirkedie
Gemeindegehört.

Die Bescheinigungender Truppentheileüber verabreichteFourage, welche
von denGemeindennicht selbstgeliefertwerdenkonnte,sondernvon der nächsten
militärischenVerabreichungsstelleabgeholtwerdenmußte, sind an dieseabzugeben.
Den Gemeindenwird nur der geleisteteVorspann vergütet. Bei Aufstellung und
FeststellungderLiquidationensind die Festsetzungenzu §. 3 zu beachten.

II. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Schiffen
und Fahrzeugen.

—
Schiffsfahrzeugewerden auf schriftlichemWege durch Vermittelung der

zuständigenHafenpolizeibehörde,oder, wo eine solchenicht vorhandenist, durch
Vermittelung der Ortspolizeibehördein Anspruch genommen.

Die in AnspruchgenommenenFahrzeugesind mit der erforderlichenBe=
mannung (Schiffsführern,Matrosen, Heizern2c.)zu stellen.
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Die Verpflegungder Bemannung ist von dem Schiffseigenthümerzu
bewirken.

Die für dieBenutzungderFahrzeuge,für dieVerpflegungderBemannung
sowiefür Verluste,Beschädigungenund außergewöhnlicheAbnutzunganFahr=
zeugenundZubehörG. 10 Absatz4 desGesetzes)zugewährendeVergütungwird
auf demnachfolgendzu F. 14 bezeichnetenWegefestgestellt.

III. BesondereVerpflichtungen der Besitzer von Grundstücken2c.
Zu g. 14.

Entstehenbei TruppenübungenFlurschäden,so fordertder Ortsvorstand
die Beschädigtenzur Anmeldungihrer Entschädigungsforderungenauf und stellt
diesebehufsVorbereitungderFeststellungderVergütungenin einerNachweisung
nach AnlageE unter Berücksichtigungder dieserNachweisungvorgedruckten
Anmerkung1 Absatz2 zusammen. «

Diese Nachweisungensind von demOrtsvorstandoder dersonstzuständigen
Civilbehördeder Abschätzungskommissionbei ihrem Eintreffenvorzulegen.

Die Beschädigtenhabenunmittelbarnach eingetretenerBeschädigungdie
EntscheidungdesOrtsvorstandesdarüberanzurufen,ob und inwieweitdieAb=
erntung der beschädigtenFelder einzutretenhat. Der Ortsvorstand hat die Ab=
erntunganzuordnen,insoweitbeim Verbleibender Früchteauf demFelde ein
höherer, als der durch die Truppen verursachteSchaden entstehenwürde,
namentlichalso bei Früchten,welchedem Verderbenausgesetztfind.

OrdnetderOrtsvorstanddieAberntungvor demEintreffenderAbschätzungs=
kommissionan, so hat er sofort in Gemeinschaftmit zwei unparteischenOrts=
eingesessenendenStand der beschädigtenund abzuerntendenFelder, dieMenge
(Fuder r2c.)und die Beschaffenheitder übrig gebliebenenFrüchte und deren
etwaigeweitereVerwendbarkeitG. B. als Viehfutter)und densichhiernacher=
gebendenUmfang des Schadens, nicht aber die Höhe der Entschädigungssumme
festzustellen.Über denBefund ist der AbschätzungskommissionMittheilungzu
machen.

Ist der OrtsvorstandselbstderBeschädigte,so muß er dieNothwendigkeit
der Aberntung vor dem Eintreffen derAbschätzungskommissionsowiedenUmfang
desSchadens durchzwei unparteiischeZeugenfeststellenlassen.

Beschädigungen,welchenicht durchdieTruppenübungenselbst,sondernauf
andereWeise, im Besonderendadurchentstandensind, daß die Betheiligtendas
rechtzeitigeAberntenunterlassenhaben, begründenkeinenAnspruchaufVergütung.

Arbeitenund Aufwendungen,von welchendie Betheiligtengewußthaben,
daß sie durch die Truppenübungender nächstenTage zerstörtwerdenmußten,
begründeneinenAnspruchauf Schadloshaltunggleichfallsnicht.

Für die Feststellungder in denFällen des§. 9 Ziffer1 Absatz4, §. 10
Absatz4, der I§. 11, 12 und 13 desGesetzeszu gewährendenVergütunggelten
nachstehendeVorschriften: «
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A. Die Feststellungder Vergütung für die durchgrößereTruppenübungen
entstehendenFlurschädenist durchKommissionenzu bewirken,welcheje aus

a) einemKommissareder betheiligtenLandesregierung,
b) einemOffizier,
) einemMilitärbeamten,
) zweiSachverständigen

bestehen. ·
Der KommissarderLandesregierung(a) leitetdie Verhandlungen.
Die militärischenMitglieder (b und c) werdenvon der betheiligten

Militärverwaltungbestellt.
Die Sachverständigen(d) werdenvon der oberenCivilverwaltungs=

behördenach Anhörung der betreffendenVertretungen der Kreise oder
gleichartigenVerbändeaus derZahl der durchdie sämmtlichenKreiseoder
gleichartigenVerbändeihresVerwaltungsbezirkesnamhaftgemachtenPersonen
(sieheC) berufen.

Ausgeschlossenvon der Mitwirkung bei der Abschätzungsind alle
Personen, welcheentwedermit ihrem eigenenoder dem Interesseihrer
Angehörigenan derFeststellungderVergütungbetheiligtsind.

Falls die Berufenen als Sachverständigeein für alle Mal vereidet
sind, habensie ihr Gutachtenauf diesenEid zu nehmen) anderenfalls
sindsiezu vereidigen.

Die Heranziehungeines dritten Sachverständigenist zulässig, sofern
die beidenanderenSachverständigendas erforderlichetechnischeUrtheil
nichtabzugebenim Stande sind.

Die Kommissiontrifft ihre Feststellungennach Stimmenmehrheit.
Bei StimmengleichheitentscheidetdieStimme desKommissarsderLandes=
regierung. Bei FeststellungderVergütunghat jedesMitglied der Kom=
missionseineStimme nach gewissenhafterÜberzeugungso abzugeben,daß
dem Beschädigtenzwar eine ausreichendeSchadloshaltung zu Theil wird,
daß jedochunberechtigteForderungenkeineBerücksichtigungfinden. Die
von den BeschädigtengefordertenVergütungen dürfen von den Flur=
abschätzungskommissionennicht erhöhtwerden.

Die Feststellungder Vergütung hat möglichstbald nach Entstehung
desSchadensstattzufinden.

In FällenderInanspruchnahmevonGrundstückenfür Lager, Exerzir=
plätzeoderzu denSchießübungender Infanterie, Jäger undSchützenim
Gelände hat auf Antrag der Militärverwaltung eine Besichtigungder
ausgewähltenGrundstückeund ihres Fruchtzustandesdurch die zur Fest=
stellungder Vergütungzu berufendeKommissionschonvor derBenutzung
der Grundstückestattzufinden,um für die spätereAbschätzungder ent=
stehendenSchädeneinemöglichstvollständigeund zuverlässigeGrundlage
zu gewinnen. . (
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Zu dem Schätzungstermine,bei welchemder Ortsvorstandanwesend
seinmuß, sinddie Betheiligtenzuzuziehen.

Bei der Verhandlung sind die Mitglieder der Kommissionzunächst
über ihre Obliegenheitenzu belehrenund im Besonderendarauf hinzu=
weisen, daß es ihre Pflicht ist, die Interessender Reichskassesowiedie=
jenigenderEntschädigungsberechtigtenmit gleicherUnparteilichkeitzuwahren.
Im Besonderensind dieselbendarauf aufmerksamzu machen,daß beiFest=
stellungder EntschädigungsbeträgeebensowohlderWerth der denBeschä=
digtenverbleibendenFrüchteund Nutzungen,als die etwaigenErsparnisse
an Wirthschaftskostenin Anrechnungzu bringen sind.

Sodann ist zu prüfen,inwieweitdie angemeldetenBeschädigungenin
der That durch die Truppenübungenentstandensind. Insoweit dies der
Fall ist, hat die Kommission solcheEntschädigungsforderungender Be=
theiligten,welchevon ihr als angemessenbefundenwerden,im Wegeder
Einigung ohne Weitereszuzugestehen.Um das Zustandekommeneiner
Einigung zu erleichtern,hat dieKommissiondieBeschädigtennöthigenfalls
überdieAbschätzungsgrundsätzezu belehren.InsoweitvondenBetheiligten
keinebestimmtenoder zu hoheForderungengestelltwerden, hat die Fest=
stellungderVergütungauf Grund förmlicherAbschätzungeinzutreten.

Die Ergebnisseder Verhandlungsind in die im Absatz1 bezeichnete
Nachweisung(Anlage #) einzutragen.

Zur ErleichterungdesSchätzungsverfahrensist, wennes sichum die
Feststellungvon Schäden für eine größereZahl gleichartigbestellterkleiner
Ackerstückehandelt, im voraus eine Klasseneintheilungdes Bodens nach
seinerErtragsfähigkeit,nach der Art seinerBestellung und nach demZu=
standeder darauf vorhandenenFeldfrüchtevorzunehmenund hiernachfür
jedeKlasseder nach Maßgabe der beschädigtenFlächenzu gewährende
Entschädigungsbetragfestzustellen.

** überdieVerhandlungaufzunehmendeProtokollmußnamentlich
ergeben:

1. die Veranlassungund denGegenstandderVerhandlung,
2. welchePersonen der Verhandlung beigewohnthaben,
3. in welcherWeisedie Sachverständigenverpflichtetworden,
4. im Falle der förmlichenAbschätzung,wie die Vergütungsbeträge

ermittelt und berechnetworden, im Besonderen,welcheHülfs=
mittel (Kataster,Karten 2c.)zur Bestimmung der Flächengrößen
gedient haben, und welche Abschätzungsgrundsätzeangewendet
worden,

5. welcheBeträge im Wege der Einigung und welcheauf Grund
förmlicherAbschätzungfestgestelltworden sind,
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6. die Versicherungder Kommission, daß ihrer Überzeugung nach
in den ermitteltenVergütungsbeträgenkeineEntschädigungent=
haltenist, welchegesetzlichnichtaus Militärfonds zu vergütenwäre.

DieseVerhandlungenhat der Kommissarder Landesregierungmit
denNachweisungen(AnlageE) derIntendantureinzusenden.Leztereprüft
dieNachweisung,berichtigtetwaigeIrrthümerundRechnungsfehler,erwirkt
eineBescheinigungdes leitendenTruppenbefehlshabersdarüber: ·

daß die stattgehabtenBeschädigungenmit Rücksichtauf denZweck
der Truppenübungunvermeidlichgewesensind, dieVertretung
daherNiemandemzur Last falle,

weist sodanndie liquidenBeträge zur Zahlung an und benachrichtigt
gleichzeitigdenKommissarder LandesregierungbehufsAufforderungder
Betheiligtenzur Abhebungder angewiesenenBeträge.

Die Liquidirungund Anweisungder Entschädigungsbeträgeist nach
Möglichkeitzu beschleunigen.

Den Sachverständigensindzu gewähren:
a) Fuhrkostenfür die Zu- und Heimreise und für Reisen beim

Übertritte von einerKommissionzu eineranderensowieaus einem
Abschätzungsbezirkin einenanderen,und zwar:

bei Benutzung von Eisenbahnenund Dampfschiffenfür das
Kilometer13 Pfennig und für jedenZu= und Abgang
3 Mark,

auf demLandwegefür das Kilometer54 Pfennig.
Die Fuhrkostenfür die Zureisesind bis zum Orte des Zu=

sammentrittsder Kommission,die Fuhrkostenfür dieHeimreise
vom letztenGeschäftsortaus zu berechnen.

b) Ein Tagegeldvon 9 Mark für denTag auf die ganzeDauer
desGeschäftseinschließlichReisetage.

T) Eine Pauschvergütungvon je 6 Mark täglichan denAbschätzungs=
tagen. Dieselbe dient als Gesammtentschädigungsowohl für
ZurücklegenderWege auf den einzelnenFeldmarkenals auchfür
etwaigeFahrtenzu und von denNachtguartieren.

Die Liquidationenüber vorstehendeGebührnissewerdender
zuständigenIntendanturdurchdie obereCivilverwaltungsbehörde
vorgelegt, nachdemder Kommissarder Landesregierungdie
Richtigkeitbescheinigthat.

Weisewie vorstehendunterA vorgeschrieben,jedochkann dabeidieZu=
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sammensetzungderAbschätzungskommissionnachdemErmessenderMilitär=
verwaltung in der Weise vereinfachtwerden, daß die Militärverwaltung
gar nicht odernur durcheinenOffzier odereinenMilitärbeamtenver=
tretenwird.

In gleicherWeisekanndieZusammensetzungderKommissionvereinfacht
werden,wenndas unterA vorgeschriebeneVerfahrenin einemOrtsbezirke
bereitsbeendigtist und nochnachträglich,aber innerhalbder gesetzlichen
Frist (. 16 desGesetzes)Ansprüchevon Beschädigtenangemeldetwerden.

C. In denjenigenBundesstaaten,in welchenVertretungenvon Kreisenoder
gleichartigenVerbändenbestehen,sind unter derenMitwirkunggeeignete
Sachverständigefür die verschiedenen,nachdenVorschriftendesGesetzes
nöthigwerdendenAbschätzungenin genügenderZahl für einegewisseZeit
im voraus zu bestimmen.## denjenigenBundesstaaten,in welchender=
gleichenVerbandsvertretungennichtvorhandensind,wird dieseBestimmung
— öthigenfalls unter Mitwirkung geeigneterandererOrgane— durch
die Landesregierungerfolgen.

Bei BestimmungderSachverständigenist an ersterStelle zubeachten,
daß die s*/o. nur auf völlig geeignetePersönlichkeitenfällt, welchenach
Charakter, Lebensstellungund Erfahrung genügendeGewähr für eine
unparteiischeund sachgemäßeWahrnehmungihrer Obliegenheitenbieten.

IV. Besondere Verpflichtungen der Eisenbahnverwaltungen.

# #.18
Der vom Bundesrathezu erlassendeallgemeineTarif für dieBeförderung

der bewaffnetenMacht und desMaterials desLandheersund der Marine auf
denEisenbahnenwird nach seinerjedesmaligenFeststellungdurchdas Reichs=
Gesetzblattveröffentlicht.

V. Schlußbestimmungen.

Zu §. 16.

Die Anmeldungder aufGrund desGesetzeszuerhebendenEntschädigungs=
ansprüchehat innerhalb der im §. 16 bezeichnetenFristen bei dem Vorstande
derjenigenGemeindestattzufinden,durchderenVermittelungdie Leistungerfolgt
ist (§6.2 bis 9) oderin derenBezirkedieLeistungin AnspruchgenommenG. 10)
oderdas beschädigteGrundstück2c.(§#.11, 12, 13) belegenist.

Für den Bereich der einem Gemeindeverbandenicht einverleibtenselbstän=
digen Gutsbezirke hat die Anmeldung bei derjenigenCivilbehördestattzufinden,
welchenachdenLandesgesetzendie nächsteAufsichtsbehördedesBezirkesbildet.
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VeilageAL

Marschroute.

(Sahh) Generale, (AngabederTruppentheile,welchen
**..# Stabsoffiziere, dieMarschirendenangehören,und

-------------Hauptleute, Rittmeister obdieselbendasQuartiermitoder
und Lieutenants, ohneVerpflegungzu empfangen

Seanitätsoffiziere haben.)
Sahlmeister,

Ouberroßärzte und Roßärzte,
Feldwebel, Wachtmeister,Unterärzteund Unterroßärzte,

Portepeefähnricheund Vicefeldwebel,
Zahlmeister=Aspiranten,
Unteroffiziere,

Gemeine,
Ouffizierburschen und Diener,

– Einjährig=Freiwillige,
..............Rekruten,

Reservisten,
------------Trainsoldaten,

Büchsenmacher und Waffenmeister,
Offfizierpferde.
— Dienstpferde,

Remontepferde
gehenunterdemKommandodes(Namen,ChargeundTruppentheildesFührers),
wie nachstehendnäherangegebenist, v0v. über . ns ,
wobeiaufderStreckevon...............·.......bis....................dieEisenbahn(dasDampf=
schiff2c.)zu benutzenist.

Für die Marschirendenist erforderlich:
1. QuartiersowieStallung für die Pferde,
2. Geschäftszimmer,Arrest=und Wachtlokale,
3. Verpflegung,soferndieselbe(nachder obigenAngabe)überhauptzu

gewährenist,
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1 Kav. Regts. Stab
1 Eskadron
1 Art. Regts.Stab.
1 Art. Abth. Stab
1 Batterie

wird
ind

mit # 6 mit ii mit Art(Truppentheil)— (Truppentheil)uachers am (Truppentheil)Ssen

Beli 16/8. Stab Inftr. V. u. F. 29/8. 2. Komp. Füs. V. u. F. 9 1.Batl. Juftr E* Regts20. Regts.35. Sre öA
1.Komp.Juftr. 1. Esk. Kür. V.Regts.20. Regts.6.

1

l
#

Ungefähre Stärke.
0 Feld=

ssei seners oatsach— — Sani=meister,Wacht. ·- .Gewwtabs 2 Fähnr.,Unter=— sen
Sfä.4 roß= Unter Bice=offi= 17## meister,offi= äirute ärzte meine. bur= Waf=
gVer. Lieute,ziere. Roß Unter. 7d ziere. schen.fen=» .ee. «nants. arzte. meister.

1 Divisionsstab......
1 Brigadestab
1 Inftr. Regts. Stab.
1 Batl. Stab
1 Kompagnrie .



beleg t

Bemerkungen.

1. V. u. F. bedeutetQuartier mit Verpflegung
und Fourageverabreichung.

2. V. bedeutetQuartier mit Verpflegung,aber
ohneFourageverabreichung.

3. Qu. bedeutetOuartierohneVerpflegungund
Fourageverabreichung.

4. E. bedeutetengessowieNothquartier(ohne
Verpflegungund Fourageverabreichung).

Für die Pferde sind an Rationen An Vorspann sind —
erforderlich erforderlich *ir6*

Offi.D —Wl Dienst= Lahl ange: « «

pferde. der Hafer Heu Stroh schirrte ¶Ein. Zwei- 3
Ratio⸗ Vorlege⸗ spänner.spänner. S *

nen. pferde.——— 8

Reichs=Gesebl. 1898. 139
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Beilage132.

Bescheinigung
über die

von der Gemeindes An Mannschaften2 Bezahlung

verabreichteQuartierverpflegung.

Zahl der Portionen

Zahl mit Brot. ohne Brot.
Bezeichnung Bezeichnung *

des der Unteroffiziere 6 2 — Bemerkungen.

Truppentheils. Tage. und sEEEEIE
2 So S Si.

MannschaftenS— 228
——

.

18
1. Bataillon Infanterie= Für den1.Juli d.J.

« haben die Mann=
Regimentsvon Manstein schaftendas Brot

(Schleswigsches)Nr.84.]IJuli 500 S ce

2. Juli 500 500 — — — —— —

Summe 1000 500 —— — 500 — —

Daß vorstehende
500 — fünfhundert — Portionen volle Tageskostfür Mannschaftenmit Brot,
500 — fünfhundert — ⸗ ⸗ ohne

von der GemeindeN 4 richtig verabreichtwordensind und die festgesetzteGeldvergütung
hierfür gegenQuittung der Gemeindebezahltwordenist, bescheinigt

wegenMangels an Geld nicht hat bezahltwerdenkönnen, gemisgt-

N...............................,den2.Juli18........
R.

Major und Bataillons=Kommandeur.
139°
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Beilage B 3.

Gescheinigung
überdie

von derGemeindeNAnu Offiziere,Sanitätsoffiziereund obereMilitärbeamte
verabreichteQuartierverpflegung.

Zahl der Portionen.

Bezeichnung Benennung =
zeichnung Volle «des der Mittags Abend. Morgen=Bemerkungen.

. » ages—Truppentheils. einzelnenEmpfänger. Tage eors. kost. kost. kost.

18—.
1. Bataillon remierlieutenant1I. 5. August 1 — * *
2. Thüringi. SekondlieutenantP. desgl. 1 —

schen ⸗ desgl. 1 — —-
Jnfauterie-HauptmaunB......... 6. August — — 1
Regiments ⸗ M......... desgl. 1 —

Nr. 32. Premierlieutenant 0. August — —- 1
- SekoudlieutenantR..... desgl. 1

Zahlmeister B. desgl. — 1 — —

Zusammen. . .. 4 1 2

Daß vorstehendeVerpflegungsportionenfür Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Militärbeamteund zwar:
4 — vier — Portionen volle Tageskost,
1 — eine— Portion Mittagskost,
1 — eine — - Abendkost,
2 — zwei— Portionen Morgenkost

von der Gemeinde N . -...............richtig verabreichtworden sind und die festgesetzteGeldvergütunghierfürgegenQuittung der Gemeindebezahltworden ist, bescheinigt.
. b den7. August18..

R.
Major und Bataillons=Kommandeur.
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Beilage B 4.

Bescheinigung
der3. EskadronKürassier=RegimentsGraf Geßler(Rheinisches)Nr. 8 über die von

derGemeind W. empfangenenetatsmäßigenRationen.

Be= Rationen zu
Bezeichnun Bezeichnun ich. 60000 2z h) 9 z ch 9 zeich Hafer, 6 Sser Hafer= Be=

der der nung500 2500 2500g8zulagen« « » Heu, Heu, Heu, z merkungen.
Truppentheile. einzelnenEmpfänger * 1750 8.17508/1750/86%100

age.Stroh. Stroh.#Stroh.
18.1.

3. Eskadron NRittmeisterund Eskadronchefv. H.B. Mai 2 — — –
Kürassier: Premierlieutenantv.f. desgl. 2 — —
Regiments sSekondlieutenantv. G.. . . . . . .. desgl. 2 — — —

Graf Geßler v.0......... desgl. 2 – — *
(Rheinisches) · derReservedes

Nr. 8. Husaren=RegimentsNr. 7 v. S. Desgl. 2 – — –
120 Dienstpferte.1 desgl!. — —- —

Für Zugetheilte:
Sekondlieutenantv. B. vomLeib-

Garde-Husaren-Regiment. . . . desgl. — 2 — 2
5 Dienstpferde vom Dragoner=

Raitent Nr. W. —3 desgll. — —- 5 —
Sunnne.... 131s2 5 2

Hafer. Heu. Stroh.
Vorstehende tkg ttkg atk g

131 — einhunderteinunddreißig— Rationen zu 6 000 g Hafer — 786 — — – “NW]
2.500g Heu — —E 3275000 ——
1 750g Stroh — — — — —229250

2 — zwei— Rationen zu 5 650g Hafer — 11300.–
2.500gHeu — ———— 5—— — —
1750g Stroh — — —-—3600

5 — fünf — Ratioeen — zu 5 250 g Hafer J—. 60250H *
2 500g Heu — 11500 ——
12508Strurß. — * —8750

2 — zwei— Haferzulagen .. zu 1008 Hafer — 200 — —— — — —
Summe. 8§23750|— 345/— — 241500

Geschrieben:achthundertdreiundzwanzigKilogramm750Gramm Hafer,
dreihundertfünfundvierzig ⸗ — ⸗ Heu,
zweihunderteinundvierzig ⸗ 500 Stroh

sind von der Gemeinde l rreichtig verabreichtworden.
“m–.6 , den3. Mai 18.—. v. II.

Rittmeisterund Eskadronchef.
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Beilage B 5.

Bescheinigung
der 3. EskadronKürassier=RegimentsGraf Geßler (Rheinisches)Nr. 8 über die

von der Gemeinde W. emmpfangenenaußeretatsmäßigenRationen
(gegenBezahlung).

Rationen

« - · zu zu zu zuBezeichnung Bezeichnung Bezeichnung6000 g. 5

der der einzelnen der Hafer, Bemerkungen.
2500 8

Truppentheile. Empfänger. Tage. Heu,
17506
Stroh.

18
3. Eskadron Einjährig= Diebestimmungs.
Kürassier= FreiwilligerrC.. Mai 1 8

Regiments Einjährig= ren
Graf Geßler Freiwilliger H. desgl. 1 durchdieKassen=

(Rheinisches)Nr.8. verwaltungdes
Regiments zur Ein=

Summe 2 ziehungangeboten
werden.

Hafer. Heu. Stroh.
k k k

Vorstehende ———□□#

2 — zwei— Rationenzu 6000 g Hafer . .. 12 .
-250035eu................. . 5 ..
-17508Stroh........«....... . 3500

Summe 12 5 3 500

Geschrieben:

W2.U b,den3. Mai 18.—.
. H.

Rittmeisterund Eskadronchef.
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Beilage C 1.
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Beilage C2.

Duittung
der

GemeindeW.. UAobererhalteneVergütung für die an Manmnschaften
verabreichteQuartierverpflegung.

Zahl Zahl der Portionen

Bezeichnung Bezeich= der mit Brot. ohneBrot. Einheits= "
65 Unter= satzfür sammt=
2 nung offiziere · -

— “ « Es « die — Bemerkungen.

— Tage.Mann- ———= 9* 2
theils. age.chaf# gütung

——5. 15 2
SEli2. —.pu

1. Bataillon 18.
terie= 5%%%— l. lsoOFEoS u 7

« 1% habendieMannschaften

— JanBJ309809.—— — ##es BrotausderGar=
(Schleswig= nisonR. mitgenommen.

sches)Nr.84.

532%
Summe 1000 500 — ——00 —— —— — —

———.— 14%11 ¶
Vorstehendesiebeuhu#ndertfünfundzwanzigMark sind von der Kassenverwaltungdes1. Bataillons

Infanterie=Regiments von Manstein (Schleswigsches)Nr. 84 (oder bei gemischtenKommandos von dem
KommandoführerHauptmannB.) an die GemeindeV richtiggezahltworden.

W. , den2. Juli 18.—.

Gesehen. (L. S.) 2

Der Gemeindevorstand. Gemeindeempfänger.

S.
Bürgermeister.



Zahl der Anzahl

Offiziere, derPortionen. »· Gesammt—
BezeichnungBezeichnungSanitäts. Einheitssatz betrag

des der offiziereund — die e Bemerkungen.
« oberen THOSE-»F tiTruppentheils.Tage. “* Portion Vergütung

beamten— .S —

18.
1. Bataillon 5. August 3 1.— 2 50 7 50

2. Thüringischen .
Jnfanterie= 6 2 1... — 3 25

RegimentsNr. 32. — ·
1 2

7.- 3 — 1–2 5! 2 25
—

Zusammen 8 41 — —

P
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Beilage DI.
(Staat.) G

(Verwaltungsbezirk.)
Gemeinde:

Liquidation
über

Vergütung für gestellten Vorspann

für den

Wontc. 18. .
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»- Anzahl Für die Fahrt
8 Beuepüng Seit dergestellten vomWohn=

5 der Wagenluf 8
555 Gestellung in ——

—is der des des 2 Etunden. l v7 vom

* . « . DEE «utasiings-zuni
— Gemeinde. Truppentheils. Vorspanns. * Wohnorte

S S* — S Stunden. Minuten.

1. Bataillon
Infanterie=
Regiments S

1.1N Nr........... 16. Juni 4 — 2 3 —
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Portionen Betrag

ohne Brot. Einheitssat derVergütung
der

Vergütung - - Bemerkungen.

* Mittags. Abend.Morgen.für die zs ¾r

Ws z ko EinzelnenGanzen
ost. ost. st. Portion

kost.

A 1 ——

12
———333 —

.1 “.
½5—

500 – — —- ——-———-725-—
—

4

N....·.··.....·.............·............den 18
Der Gemeindevorstand.

141“
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Es sind verabreicht
Benennung

Zeit Rationen Diese

2 S · der
—— zu zu afer=lsibn isdr Verab.,,000g 5650g 5250 P

uit⸗ des Hafer, Hafer, Hafer «FDGetuugs «ruchung.2500lz2500(s,s250023nigmHafer
— * gariee 1. Truppentheils. Heu, Heu, Heu, zu ·

I. sellers 175081750 1750g
5 « Stroh. Stroh. Stroh. 1008 lssu

A. Etatsmäßige Rationen.

3. Eskadron
Kürassier=Regiment85

Graf Geßleen
4. v. H. (Rheinisches)Nr. S. 3. Maii 131 2- 5 2— 823750

B. Außeretatsmäßige Rationen.

3. Eskadron
Kürassier=Regiment 18

Graf Geßler
2121 N. v. II. (ARheinisches)Nr. 8S.3B.Mai 2 — — — — 12 —

Summe 133 2 5 21— 55 750

Davon ab:
Für die aus demProviantamte W.

in Natur zurückempfangeneFouurage . .. — — — — — 65600—

Bleiben zu vergüten – – — — 335 750

Bescheinigungder zuständigenCivilbehörde
über dieRichtigkeitder angesetztenhöchstenDurch=
schnittsTagespreise des Hauptmarktorts im
Lieferungsverbandeinschließlichdes Aufschlags
von fünf vom Hundert.
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Durchschnitt der höchstenTages=
worden preisedesHauptmarktorts

im Lieferungsverbandin demder Mithin beträgt die
Lieferung voraufgegangenen - »

s Kalendermonat...... 18.. ein⸗ Vergütungbetragen schließlichAufschlagvonfünfvom
Hundert.

· Bemer=
. S kungen.— —

Heu roh für für für HenStroh umme
100 kg100 kg.100 kg

tbg ##4. ffj. ##fl AMbpfl A pf Aapfs A bpi.

— 345 241 500

.- 5 3 500

— 350 — 245 —

—.100— 100—

— 250 1444— 14 5% 48 68 1375 6 099 68 52

N. hen. 4 18.

Der Gemeindevorstand.





—969———

Beilage E.

Uachweisung

festgestellten Entschädigungen.

(DieseNachweisungdientgleichzeitigals Liquidation.)

Anmerkung.
1. Gleichnachder Truppenübungfordert der Ortsvorstanddie Eingesessenenzur Anmeldungder Ent=

schädigungsforderungenauf.
Die Anmeldungenwerdenvom Ortsvorstandedurch Ausfüllung der Spalten1 bis 7 zusammen=

gestellt. Spalten 6 und 7 sind mit Blei auszufüllen. Wollen die Betheiligten keinebestimmtenEnt=
schädigungsforderungenstellen,so bleibt Spalte Ga unausgefüllt.

In gleicherWeise hat die zuständigeCivilbehörde dem selbständigenGutsbezirkegegenüberzu
verfahren.

Die Nachweisungensind von dem Ortsvorstand oder der sonst zuständigenCivilbehörde der
Abschätzungskommissionbei ihrem Eintreffen zur Prüfung und weiterenAusfüllung vorzulegen. Im
Falle derEinigungkanndie AusfüllungderSpalten6, 7 und 8 unterbleiben.

Der Ortsvorstand muß beim Schätzungsterminanwesendsein.
Die Nachweisungensind am Schlussemit Ort und Datum zu versehenund von sämmtlichen

Mitgliedern der Abschätzungskommissionzu vollziehen.
2. Haben die Abschätzungennur geringenUmfang oder sind nur wenigeBeschädigtebetheiligt, so ist die

Nachweisungentbehrlich,jedochmüssendann die entsprechendenAngaben aus dem Protokolle zu ent=
nehmensein. Dieses ist der JZahlungsanweisungder Intendantur zu Grunde zu legen.

3. Für Abschätzungen,auf welchediesesMuster nicht ohne Weiterespaßt, ist ein entsprechendesMuster
zu entwerfen.

4. Die Ausfüllung der Spalte 11 erfolgt erst bei Auszahlung der Entschädigungsbeträge.Reicht der
Raum der Spalte 11 für die Onittungsleistungseitens der Beschädigtennicht aus, so ist besondere
Quittungbeizubringen.

Reichs=Gesetzbl.1808. 142
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— —

Kataster · Nähere Angabe

3 Stand, Name odersonstige S#n Davon Sä= des durchdie
S d Gegenstand Vereich inhalt derung Truppenübung
3 sn # czeichnung sind des —

ohnor Schadensd
desbeschädigten beschädigtBeschä= E ——

· Entschädigung. Grundstücks digten an Körnern,Heu,
5 Beschädigten. 9 Weide,Bestellungs=

Flur Nr. qam cm pf. kosten2c.

1. 2. 4. 5. 6. *EW. *5r

Dorsschaft W. Ktei. W2.

1.Nrundbesitzer Roggensaat J. 1110 80 3 — 0 0l 00 Hektoliter
Johann X.

rr
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Summe der
Betragder zue an die ob die Entschädigung

— 8* einzelnen durchEinigung QuittungdesBeschädigten

Stäs#iest Lihin Beschädigten oderauf Grund durchNamensunterschriftnebenden
Entschädigung]zu zahlenden förmlicher Entschädigungsbeträgen.

Beträge Abschätzung
estgestelltist.

—
8. 9. 9a. 10. 11.

Die Richtigkeitder Namensunterschrift
bescheinigt. *

(Amtsstellung.)
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(Nr. 2500.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
21. Juli 1898. ·

Auf Grund des §. 10 Absatz3 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und »s-
UnterdrückungvonViehseuchen,vom (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich:

Für die GroßherzogthümerBaden und Mecklenburg-Schwerinwird
vom 1. August d. J. ab bis auf Weiteres für die Geflügelcholera
dieAnzeigepflichtim Sinne des§. 9 deserwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den21. Juli 1898.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Rothe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



















Annoxel

A. Police sanitaire dans les ports
de départ des navires à pelerins
venant de TOcéanIndien et de

océanie.

1. médicale obligatoire, in=
dividuelle, faite de jour, à terre, au
momentde lembarquement, pendant
le temps nécessaire, Par un médecin,
déelégusde Tautorité publique, de
toutes personnes prenant passage à
bord d’'un navire à pelerins.

2. Désinfectionobligatoire etrigou=
reuse, faite à terre sous la surveillance
du médecin déeléegusde Tautorité
Publique, de tout objet contaminé
Ou suspect, dans les conditions de
Tarticle5du premierreglementinséré
dans I’Annexe IV de la Convention
Sanitaire de Venise.

3. Interdiction dembardquementde
toute personne atteinte de choléra,
Taffection cholériforme et de toute
diarrhée suspecte.

4. Lorsquil existe des cas de
choléra dans le port, Tembarduement
ne se fera à bord des navires à
Pelerins qu’apres due les Personnes
réunies en groupes auront G06sou=
mises pendant cind Jours à une ob=
servation permettant de Fassurer
du’aucune d’'’elles West atteinte du
choléra.

II est entendu due, pour exéecuter
cette mesure, chadue Gouwernement

Reichs=Gesetzbl. 1898.

Anlage I.

A. Gesundheitspolizeiin denAbgangs=
hüfenderausdemIndischenOreanund

OceanienkommendenPilgerschiffe.

1.OdbligatorischeärztlicheRevision
aller auf einemPilgerschiffÜberfahrt
nehmendenPersonen. Dieselbeerstreckt
sich auf jede einzelnePerson und ist
beiTageundaufdemLandeim Augen=
blickederEinschiffungwährendderdazu
nöthigenZeit durcheinenvon deröffent=
lichen Behörde bestelltenArzt vor=
zunehmen.

2. ObligatorischestrengeDesinfektion
jedesverseuchtenoderverdächtigenGegen=
standes nach Maßgabe des Artikels 5
desin Anlage!V derSanitätskonvention
von Venedig aufgenommenenersten
Reglements. Dieselbefindet auf dem
LandeunterAufsichtdesvonderöffent=
lichenBehörde bestelltenArztes statt.

3. Verbot derEinschiffungvon Per=
sonen,welchemit Cholera, choleraartiger
Krankheit oder irgend einerArt ver=
dächtigerDiarrhoe behaftetsind.

4. Kommen Cholerafälle im Hafen
vor) so darf die Einschiffungan Bord
der Pilgerschiffe erst dann stattfinden,
nachdemdie in Gruppen vereinigten
PersoneneinerfünftägigenBeobachtung
unterworfen worden sind) welche die
Gewißheit bietet, daß keinevon ihnen
mit Cholerabehaftetist.

Jeder Regierung stehtes frei, bei
Ausführung dieserMaßnahme den lo=
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ARTICLE6.
A la suite de cette déclaration,

I autorité compétente fait procéder,
aux Rais du capitaine, à Pinspection
et au mesurage du nawire. Lautorité
Consulaire dont reldve le navwirepeut
assister à cette inspection.

II est Pprocédéseulement à Tin=
spection si le capitaine est déGjà
pourvu d’un certificat de men#age
delivré par Tautoritécompétentede
son pays, à moins qu’il ny ait
soupcondue le decumentne répond
blus à T’étatactuel du navire.

Anricrn 7.
L’autorité compétentene permet

le départ d’'un navire à Pelerins
du’après §étre assure:

a) Que le navire a été mis en état
de propreté Parlaite et, au be=
soin, dEsintecté;

b) Que le navire est en état
Tentreprendre le voyage sans
danger, duil est bien équipé,
bien aménagé, bien aré,
Dourn d’un nombre Suflisant
Tembarcations, qu’il ne con=
tient rien à bord qui scit ou
Puisse devenir misible à la
sante ou à la Séccurité des,
Dassagers, due le pont et Ten=
trepont sont en bois et pas en
ter;

c) Qu’il existe à bord, en sus de
„Tapprovisionnement de Téqui=

Dage et convenablement arri=
més, des vivres ainsi due du
combustible, le tout de bonne
dualité et en qduantitésuflisante

Artikel 6.
In Folge dieserAnzeigeläßt die zu=

ständigeBehörde auf Kosten des Ka=
pitäns die Untersuchung und Ver=
messungdesSchiffesvornehmen.Die
für das Schiff zuständigeKonsulats=
behördekann dieserUntersuchungbei=
wohnen. '

Die Untersuchungallein findetstatt,
wennderKapitän schonmit einemvon
der zuständigenBehördeseinerHeimath
ausgestelltenZeugniß über die Ver=
messungdesSchiffesversehenist, essei
denn, daß die Vermuthungvorliegt,
daß das Dokumentnicht mehr dem
gegenwärtigenZustandedes Schiffes
entspricht.

Artikel 7.
Die zuständigeBehördegestattetdie

Abfahrt eines Milgerschiffeserst, nach=
dem sie sichüber folgendePunkte Ge=
wißheit verschaffthat:

a) daß das Schiff vollkommen ge=
reinigt und nöthigenfallsdesinfizirt
worden ist;

b) daß das Schiff im Stande ist, die
ReiseohneGefahrzuunternehmen,
daß es gut ausgerüstet,gut ein=
gerichtet, hinreichendluftig und
mit einer genügendenAnzahl von
Rettungsbootenversehenist, daß
es nichts an Bord enthält, was
derGesundheitoderSicherheit der
Massagiereschädlichistoderschädlich
werdenkann, und daß Deckund
Zwischendeckaus Holz und nicht
aus Eisensind;

J0)daß an Bord außerdemProviant
für die Schiffsmannschaftgehörig
verladeneLebensmittelundBrenn=
materialienvorhandensind, Alles
von guter Beschaffenheitund in
solcherMenge, daß es für sämmt=



pourrouslcspiklerjnsetpour
touteladuröedöclaråedu
voyage;

d) Queleau potable embarquée
est de bonne qualité et a une
origine à Pabri de toute con=
tamination; qu'elle existe en
duantité sullisante; qu'à bord
les réservoirs d’eau potable

et fermés de sorte due la di=
stribution de Teau ne puisse se
faire due par les robinets ou
les pompes;

1) Que le navire Ppossèdeun appa=
reil distillatoire Pouvant pPro=
duire une duantité d’eau de
cind litres au moins, par téte
et par Jour. pour toute per-
sonne embarquée, y compris
TEquipage;

f) Quele navire possödeune éture
à desinfection pour laquelle il
aura été constat& dwelle ofhe
Sccurité et ellicacit;

g) Que T’équipage comprend un
médecin et due le navire pos=
sede des médicaments, contor=
mément à ce qui sera dit aux
articles 11 et 23;

h) Que le pont du nawire est dé=
gagé de toutes marchandises
et objets encombrants;

i) Que les dispositions du nawire
Sont telles due les mesures pre=
Sscritespar le titre III pourront
Etre exécutées.

Anriern 8.
Leapitaine est temn de f#ire

aflicher à bord, dans un endreit
aPparent et accessible aux intéresses,
des affiches rédigées dans les prin=
cipales langues des pays habités

lichePilger undfür dieangegebene
Reisedauerausreicht;

daß das an Bord befindlicheTrink=
wasservon guterBeschaffenheitund
durchausunverdächtigenUrsprungs
ist; daß es in hinreichenderMenge
vorhandenist; daß dieTrinkwasser=
behälteran Bord vor jederVer=
unreinigunggeschütztund derart
verschlossensind, daß das Wasser
nur mittelstderHähneoderPumpen
abgelassenwerdenkann;

e) daß das Schiff einen Destillir=
apparat besitzt,der für alle an
Bord befindlichenPersonen, ein=
schließlich des Schiffspersonals,
eine Wassermengevon mindestens
5 Liter für den Kopf und für
denTag zu liefernvermag;

1) daß das Schiff einen Dampf=
Desinfektionsapparatbesitzt,dessen
Sicherheitund Wirksamkeitfest=
gestellt ist,

8) daß nach Maßgabe derArtikel 11
und 23 unter demSchiffspersonale
sich ein Arzt befindet und das
Schiff Arzneimittelmit sichführt;

h) daß das Schiffsdeckfrei von jeg=
lichen den Verkehr behindernden
Waaren und Gegenständenist;

i) daß dieEinrichtungendesSchiffes
derartig sind, daß die im Titel III
vorgeschriebenenMaßnahmen aus=
geführtwerdenkönnen.

Artikel 8.
Der Kapitän ist gehalten,auf dem

Schiffe an einer für die Betheiligten
sichtbarenund zugänglichenStelle An=
schlagzettelanbringen zu lassen, welche
in den wichtigstenSprachen der von







4os’a-ssurerquelenavireest
maintenu en état constant de
Propreté, et specialement due
les latrines sont nettoyées con=
formément aux preseriptions de
article 18 ci-dessous;

5%S’assurer due les logements des
Pelerins sont maintenus sa=
lubres, et due, en cas de mala=
die transmissible, la désintec=
tion est faite comme il sera dit
à Tarticle 19 ei-dessous;

6° Tenir un journal de tous les
incidents sanitaires survenus au
cours du voyage et présenter
ßc Journal à Tautorité compé=
tente du port Tuarrivée.

Anmierr 13.
Le nawire doit pouvoir loger les

Pelerins dans Tentrepont.
En dehors de T’équipage, le na=

Vire doit fournir à chaque individu,
ducl due soit son aäge, une Surface
d’au moins deux metres carrés, scit
un metre sur deux metres, avec
une hauteur Tentrepont d’au moins
un metre duatre-vingts centimetres.

Pour les navires dui font le cabo=
tage, chadue pölerin doit disposer
G’'un espace G’au moins deux metres
de largeur dans le long des plats=
bords du nawire.

AnticrE 14.
Le pont doit, pendant la traver=

s6e, rester degagé des objets en=
combrants; doit étre réseré jour
et nuit aux personnes embarquces
et mis gratuitement à leur Gdis=
Dosition.

4. sichzuvergewissern,daßdasSchiff
andauerndin reinlichemZustande
gehaltenwird, und insbesondere
daß die Abortein Gemäßheitder
Vorschriftendes Artikels 18 (siehe
unten)gereinigtwerden; '

5. sichzu vergewissern,daßdieUnter=
kunftsräumeder Pilger in einer
der Gesundheit zuträglichenVer=
fassunggehaltenwerden,unddaß
im Falle einer übertragbaren
Krankheit dieDesinfektionso vor=
genommenwird, wieim Artikel19
(sieheunten)vorgeschriebenist;

6. ein Journal über alle während
der Reise stattgehabtenVorfälle
von sanitärerBedeutungzu führen
und dasselbeder zuständigenBe=
hördedes Ankunftshafensvorzu=
legen.

Artikel 13.
Das Schiff muß die Piger im

Zwischendeckebeherbergenkönnen.
Abgesehenvon der Schiffsbesatzung

soll das Schiff für jedePerson jeglichen
Alters eine Fläche von wenigstens
zweiQuadratmeter,d.h. einenMeterzu
zweiMeter, bei einer Zwischendeckshöhe
von wenigstenseinemMeterundachtzig
Centimeterbieten.

Auf Schiffen, welchedie Küsten=
schiffahrtbetreiben,soll jeder Pilger
über einen Raum von wenigstens
zweiMeter Breite in der Länge der
Schandecksdes Schiffes verfügen.

Artikel 14.
Das Deck soll während der Fahrt

frei von Gegenständenbleiben, welche
den Verkehr behindern;es soll Tag
und Nacht für die an Bord genom=
menenPersonen freigehaltenwerdenund
ihnenunentgeltlichzurVerfügungstehen.









Les objets de literie, les tapis,
les vetements qui auront 666en con=
tact avec les malades doivent étre
immédiatement desinfectées.Lobser-
Vation de cette regle est spéciale-
ment recommandte pour les vete=
ments des personnes qui appro=
chent des malades, et dui ont pu
Etre souilles. Cenx des objets ei=
dessus dui Wont pas de valeur
doivent étre soit jetés à la mer si
le navire M’est pas dans un port ni
dans un canal, soit detruits par le
leu. Les autres doivent étre portés
à Léture dans des sacs impermé=
ables imprégnés (Tune solution de
sublimé.

Les Giections des malades doivent
Etre reckueillies dans des vases
contenant une solution dGinfectante.
Ces vVasessont vidés dans les la=
trines, qui doivent étre rigoureuse-
ment désintectées apres chadue pro=
jection de matières.

Les locaux occupés par les ma-
lades doivent etre rigoureusement
désinfecteés.

Les opérations de désintection
doivent étre faites conformément à
Tarticle 5 de HannexeIV de la Con=
vention de Venise.

AnicE 26.
En cas de déces survenn pendant

la traversée, le capitaine doit men=
tionner le déecès en füce du nom
sur la liste viséce par lautorité
du port de départ, et, en outre,
inscrire sur son liyre de bord le
nom de la personne déeédéde,son
äge, sa provenance, la cause Dré=
sumée de la mort d’apres le cer=
tilicat du méedecin et la date du
deces.

Bettgeräth,TeppicheundKleidungs=
stücke,mit denendie Krankenin Be=
rührung gekommensind, müssensofort
desinfizirtwerden. Die Beobachtung
dieserRegel wird besondershinsichtlich
der Kleidung der den Krankennahe=
kommendenPersonenempfohlen,soweit
die Kleidung beschmutztworden sein
kann. Diejenigen von den oben er=
wähntenGegenständen,welchekeinen
Werth haben,sindentwederins Meer
zu werfen, wenn das Schiff sichnicht
in einemHafen oderKanale befindet,
oder aber durch Feuer zu vernichten.
Die anderenmüssenin undurchlässigen,
mit SublimatlösungdurchtränktenSäcken
in denDampfapparat gebrachtwerden.

Die EntleerungenderKrankenmüssen
in Gefäßen, welcheein Desinfektions=
mittel enthalten, aufgefangenwerden.
DieseGefäße sind in dieAborte zu ent=
leeren, welch' letzterenach jedersolchen
Entleerung streng desinfizirt werden
müssen.

Die von denKrankenbenutztenLokali—
täten müssenstreng desinfizirt werden.

Die Desinfektionmuß nachMaßgabe
des Artikels 5 Anlage IV der Kon—
vention von Venedig stattfinden.

Artikel 26.
Tritt einTodesfall währendderFahrt

ein, so hat derKapitän denselbenneben
dem betreffendenNamen auf der von
derBehördedesAbgangshafensvisirten
Liste zu vermerkenund außerdemin
seinemSchiffsjournaledenNamendes
Verstorbenen,dessenAlter undHerkunft,
sowiedie nachdemZeugnissedesArztes
vorliegende vermuthliche Todesursache
und das Datum des Todesfalls ein=
zutragen.



En cas de décès par maladie
transmissible,le cadavre, préalable-
ment enveloppé d’'un suaire im=
Drégné d’ne solution de sublimé,
sera jete à la mer.))

Anricrz 27.
Lapatente délivrde au port du

dGépartne doit pas étre changée au
cours du voyage.

Elle est visée par Tautorité sani=
taire de chaqdueport de reläche.
Celle-ei y inscrit:

1° Le nombre des passagers deé=
barqués ou embardqutsà nou=
vean;

2°Les incidents survenus en mer
et tonchant à la santé ou à la
vie des personnes embarquces;

3°“L'état sanitaire du port de re=
läche.

Anriern 28.
Dans chadque port de reläche,

le capitaine doit faire viser par
Tautoritécompétentela liste dressce
en exécution de Tarticle 9.

Dans le cas ou un pblerin est de=
bardusc en cours de voyage, le
capitaine doit mentionner sur cette
liste le débarquement en face du
nom du pelerin.

En cas d’embarquement, les per=
sonnes embarquces doivent étre
mentionnées sur cette liste contor=
mément à Tarticle 9 et préalable=
ment au visa nouweau.

Anrierz 29.
Le capitaine doit veiller à ce due

toutes les opérations prophylac=

1) Convention de Venise, annege V,
titre II, 6e.

Ist derTod in Folge einerübertrag=
barenKrankheit erfolgt, soist derLeich=
nam, nachdemer zuvorin einmit einer
Sublimatlösung durchtränktesTuch ein=
gehülltwordenist, ins Meer zu werfen.)

Artikel 27.
Das in dem Abgangshafen aus=

gestelltePatent darf währendderReise
nichtabgeändertwerden.

Dasselbe wird von der Gesundheits=
behördejedesZwischenhafensvisirt. Diese
vermerktdarauf:

1. die Zahl der gelandetenoder der
neu an Bord genommenenPassa=
giere;

2. die auf See vorgekommenen,die
GesundheitoderdasLebenderan
Bord befindlichenPersonen be=
treffendenEreignisse)

3. denGesundheitszustanddesZwischen=
hafens.

Artikel 28.
In jedem Zwischenhafenhat der

Kapitän die in Ausführung des Ar=
tikels 9 aufgestellteListe von der zu=
ständigenBehörde visiren zu lassen.

Ist ein Pilger währendder Reise
ausgeschifftworden, so hat derKapitän
dies auf jener Liste nebendem Namen
desbetreffendenPilgers zu vermerken.

WerdenPersonenanBordgenommen,
so müssendieselbenauf dieserListein
GemäßheitdesArtikels9und vor Er=
theilung des neuenVisa eingetragen
werden.

Artikel 29.
Der Kapitän hat darüberzuwachen,

daß alle währendderReiseausgeführten

1)Konvention von Venedig AnlageV,
Titel II, 6.





départ, ou sans visa des ports de
reläche, ou non muni de la liste
réglementaireet régulièrementtenne
Suivant les articles 9, 27 et 28, est
passible, dans chadue cas, Tune
amende de 12 liyres turques.

AnriczrE 35.
Tout capitaine convaincu d'avoir

ou d’avoir eu à bord plus de 100
pölerins sans la présenceTun mede=
cin commissionné, conformément aux
prescriptions de Tarticle 11, est Pas=
sible d’une amende de 300 lres
turdues.

Anrierz 36.
Tout capitaine conwaincuTavoir

OouT’avoir eu à son bord un nom=
bre de Plerins supérieur à celui
dqu’ilest autorisé à embarduer con=
formément aux prescriptions de Tar=
tice 9 est passible d’une amende
de 5 livres turqdues par chaque
Pôlerin en surplus.

Le débarqduement des pelerins
dépassant le nombre Lrégulier est
eflectu à la première station ou
réside une autorité compétente, et
le capitaine est tenu de fournir aux
Pölerins débarqduésTargent neces=
saire pour poursuivre leur voyage
jusdu’h destination.

Anrierz 37.
Tout capitaine convaincu d’avoir

débarqus des pélerins dans un en=
droit autre due celui de destination,
sauf leur consentement ou hors le
cas de foree majeure, est Passible
d'une amende de 20 liyres turques
Par chadue peèlerindébarduéàtort.

ohneVisa der Jwischenhäfeneintrifft
oderder nicht mit der nachArtikel9,
27 und 28 vorgeschriebenenund ord=
nungsmäßig geführtenListe versehen
ist, verfällt für jedeneinzelnenFall in
eineGeldstrafevon 12 türkischenPfund.

Artikel 35.
Jeder Kapitän, der überführtwird,

ohneAnwesenheiteines in Gemäßheit
der Vorschriften des Artikels 11 er=
mächtigtenArztesmehrals 100Pilger
an Bord zu habenodergehabtzu haben,
verfällt in eineGeldstrafevon 300 tür=
kischenPfund.

Artikel 36.
JederKapitän,welcherüberführtwird,

mehr Pilger an Bord zu habenoder
gehabtzu haben,als er in Gemäßheit
der Vorschriften des Artikels 9 auf=
zunehmenberechtigtist, verfällt in eine
Geldstrafevon 5 türkischenPfund für
jedenüberzähligenPilger.

Die überzähligenPilger werdenauf
der erstenStation, wo einezuständige
Behördeihren Sitz hat, an Land ge=
setzt,und derKapitän ist gehalten,die
gelandetenPilger mit dem nöthigen
Geldezuversehen,damitsieihreReisebis
zum Bestimmungsortefortsetzenkönnen.

Artikel 37.
JederKapitän,welcherüberführtwird,

Miger, ohne ihre Zustimmung oder
ohnedurchhöhereGewalt gezwungenzu
sein, an einemanderenals demBe=
stimmungsortegelandetzu haben, ver=
fällt in eineGeldstrafevon 20 türkischen
Pfund für jedenzu Unrechtgelandeten
Milger.





Annexe II.

Surveillance sanitaire des peleri=
nages dans la mer BRouge.

Régime sanitaire applicable
auf navires à pelerins dans la
station sanitaire (rGorganisée)

de Camaran.

Les navires à Plerins venant du
Sud et se rendant au Hedjaz de=
Vront au prénlable faire escale à la.
station sanitaire de Camaran et se=
ront soumis au régime ei-apres:

Les navires reconnus indemnes
apres visite médicale auront libre
Ppratidue, lorsdue les opérations
suivantes seront terminées:

Les Pôlerinsserontdébardués;ils
Prendront une douche-lavage ou
un bain de mer; leur linge sale, la=
Partie de leurs eflets à usage et de
leurs bagages dui peut étre suspecte.
d’apres Tappféciation de Tautorité
sanitaire, seront désinfectes; la
durée de ces oOpérations,en y com=
Prenant le débarduement et T’em=
barquement, ne devra pas dépasser
duarante-huit heures.

Si aucun cas de choléra, de
diarrhée ou accident cholériforme
West constaté pendant ces opéra=
tions, les plerins seront rembardués
immédiatementet le navire se diri=
gera vers le Hedsjaz.

Les nawires suspects, C'est-à-dire
ceux à bord desquels il y a eu
des cas de choldra au moment du

Reichs Gesetzbl. 1898.

Anlage II.

GesundheitspolizeilicheÜberwachungder
PilgerfahrtenimRothenMerre.

Gesundheitspolizeiliche Behand=
lung der Pilgerschiffe in der (re=
organisirten) Sanitätsstation von

Camaran.

Die aus dem Süden kommenden
Pilgerschiffe,welchesichnachdemHedjaz
begeben,habenzunächstdie Sanitäts—
station von Camaran anzulaufen und
sichfolgenderBehandlungzuunterziehen:

Schiffe, welchenachärztlicherRevision
rein befundenwerden,werdenzumfreien
Verkehrezugelassen,sobaldfolgendeMaß=
nahmendurchgeführtworden sind:

Die Pilger werden gelandetund
nehmenein Douche=oderSeebad; ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendes täglichen
Gebrauchsund ihrem GepäckenachAn=
sicht der Gesundheitsbehördeverdächtig
erscheinenkann, wird desinfizirt; die
Dauer dieserMaßnahmenüeinschließlich
der Aus= und Einschiffung darf
48 Stundennichtübersteigen.

Wird im VerlaufedieserMaßnahmen
keinFall von Cholera, Diarrhoe oder
choleraartigerKrankheit festgestellt,so
werden die Pilger sofort wieder einge=
schifft,und das Schiff begiebtsichnach
demHedjaz.

VerdächtigeSchiffe, d. h. solche,auf
denenzur Zeit der Abfahrt Cholerafälle
vorgekommensind, aberkeinneuerFall
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départ, mais aucun cas nouveau
depuis sept jours, seront traités de
la facon suivante:

Les Pèlerins seront débarqués; ils
Prendront une douchelavyageou un
bain de mer; leur linge sale, la partie
de leurs effets à usage et de leurs
bagages qduipeutétresuspecte,Tapres
Tappréciationde Tautorité sanitaire,
seront désinfectes. La duréede ces
opérations, en y comprenant le débar-=
duement et Tembarquement, ne
devra pas dépasser duarante-uit
heures.

Si aucun cas de choléra ou
d’accident cholériforme mest con=
staté6pendant ces opérations, les
Pelerins seront rembardués im=
médiatement,et le navire seradirigé
sur Djeddah, onune seconde visite
médicale aura lieu à bord. Si son
résultat est favorable, et sur le vu
de la déclarationécritedesmédecins
du bord certilliant, sous serment,
du’il N a pas eu de cas pendant
Ia traversée, les peélerins seront
immédiatement débarqués.

Si, au contraire, le choléra ou
des accidents cholériformes avaient
644éconstatés pendant le voyage ou
au moment de Tarrivée, le navire
sera renvoyé à Camaran, on il
subira le régime des navires in=
tlectés.

Les navires infectés, c'est-à-dire
aant à bord des cas de choléra ou
des accidents cholériflormes, ou bien
en ayant présentédepuis septjours,
subiront le régime suivant:

Les personnes atteintes de choléra
u Taccidents choléritormes seront

währendderletztensiebenTage,werden
folgendermaßenbehandelt:

Die BMiger werdengelandetund
nehmenein Douche=oderSeebad) ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendestäglichen
Gebrauchsund ihremGepäckenachAn=
sicht der Gesundheitsbehördeverdächtig
erscheinenkann, wird desinfizirt. Die
Dauer dieserMaßnahmenü einschließlich
der Aus= und Einschiffung darf
48 Stundennichtübersteigen.

Wird im VerlaufedieserMaßnahmen
kein Fall von Cholera oder cholera=
artiger Krankheit festgestellt,so werden
diePilger sofortwiedereingeschifft,und
das Schiff hat sichnachDjeddahzu
begeben,wo eine zweiteärztlicheRe=
vision an Bord stattfindet. Fällt die=
selbegünstig aus und wird eineschrift=
licheErklärung der an Bord befindlichen
Aerztevorgezeigt,in derdieselbeneidlich
versichern,daß währendder Überfahrt
keineFälle vorgekommensind,sowerden
die Pilger sofortgelandet.

Ist dagegenCholeraodersindcholera=
artigeFälle währendderReise oderim
AugenblickederAnkunftfestgestelltworden,
sowird dasSchiff nachCamaranzurück=
geschickt,wo es sich der für verseuchte
Schiffe angeordnetenBehandlung zu
unterziehenhat.

VerseuchteSchiffe,d. h. solche,welche
Fälle von Cholera oder choleraartigen
Krankheitenan Bord haben,oderauf
denenwährendderletztensiebenTageder=
artigeFälle vorgekommensind, haben
sich folgender Behandlung zu unter=
ziehen:

Die von Cholera oder choleraartiger
Krankheit befallenenPersonen werden



débarquéeset isolées à l'bopital.
La désinfectionsera pratiduée Tune
facon compleète.Les autres Passagers
serontdébarquésetisoléspar groupes,
aussi peu nombreux due PDossible,
de manière due Pensemble ne scit
Pas solidaire TCungroupeParticulier,
S#lecholéravenait à 8y développer.

Le linge sale, les objets à usage,
les veétementsde Péquipage et des
passagers seront désinfectésainsi
due le navire.

Lautorité sanitaire locale décidera
si le déechargementdes gros bagages
et des marchandises est nécessaire,
Pi le nawire entier doit etre dés=
infectéou si une partie seulement
du navire doit subir la désintection.

Les passagersresteronteind Jours
àaTtablissement de Camaran; lors=
due les cas de choldra remonteront
à plusieursjours, la duréede Tisole=
ment pourra etre diminuée. Cette
durdéepourra varier selon Tépodue
de Tapparition du dernier cas et
d’après la déeision de I’autorité
sanitaire.

Le nawire sera dirigé ensuite sur
Djeddah, onh une Visite médicale

résultat est favorable, les Pblerins
seront débarqdués. Si, au contraire,
le choldra ou des accidents choléri=
formes F’étaientmontrés à bord pen=
dant le voyage ou au moment de
Tarrivée, le navire sera renvord à
Camaran, ou il subira de nouveau
le régime des navires infectées.

gelandetund im Hospitalisolirt. Die
Desinfektion wird vollständig durch=
geführt.Die übrigenPassagierewerden
gelandet und in möglichst kleinen
Gruppenisolirt, in derWeise,daß die
Gesammtheit nicht in Mitleidenschaft
gezogenwird)wenndieCholerain einer
einzelnenGruppeausbrechensollte.

Die schmutzigeWäsche,die Beklei=
dungsgegenständedestäglichenGebrauchs
und dieKleidung derSchiffsmannschaft
und der Passagiere, sowie das Schiff
werdendesinfizirt.

Die lokale Gesundheitsbehördehat
darüber zu entscheiden,ob das Aus=
laden des großen Gepäcksund der
Waaren nothwendigist und ob das
Schiff ganz oder nur theilweisedes=
infizirt werdensoll.

Die PassagierehabenfünfTagein der
AnstaltvonCamaranzu bleiben)liegen
die CholerafällemehrereTage zurück,
so kann die Dauer der Isolirung ab=
gekürztwerden. DieseDauer kannmit
Rücksichtauf den Zeitpunkt, wo der
letzteFall vorgekommenist, von der
GesundheitsbehördenachihremErmessen
anderweitfestgesetztwerden.

Oas Schiff begiebtsichsodannnach
Djeddah, wo einestrengeänztlicheUnter=
suchungan Bord stattzufindenhat.
Ist das Ergebniß derselbengünstig, so
werdendie Pilger gelandet. Hat aber
Cholera oder haben choleraartigeKrank=
heitensich während der Reise oderzur
Zeit der Ankunft an Bord gezeigt,so
wird das Schiff nachCamaranzurück=
geschickt,wo es sich von neuem der
für verseuchteSchiffe angeordnetenBe=
handlung zu unterziehenhat.
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Améliorations à apporter à la
station sanitaire de Camaran.

A. Evacuation complète de Tile
de Camaran par ses habitants.

B. Moyens ’'assurer la séccurité
et de faciliter le mouvement de la
navigation dans la baie de lile de
Camaran:

1%Installation de bouées et de
balises en nombre Sullisant;

2°Construction d’un moeleou quai
Principal pour débarduer les
Dassagers et les colis:

3° Un appontement diflérent pour
embardquerséparémentles pe=
lerins de chaque campement;

4° Des chalands en nombre Sufli=
sant avec un remorqueur à
Vapeur, pDourassurerle service
de débarquement et d’embar-
duement des pelerins.

Le débarduementdespelerins
des nawires infectés sera opéré
Dar les moyens de bord.

C. lIustallation de la Sstation
sanitaire dui comprendra:

1“ Un réseau de voies ferrées
reliant les débarcadeères aux
locaux de Dadministration et de
desinfection ainsi qu’aux locaux
des divers services et aux cam=
Dements;

2°Des locaux pour lHadministration
et pour le personnel des ser=
Vices Sanitaires et autres;

3° Des bätiments pour la dés=
infection et le lavage des eflets
non portés et autres objets;

Verbesserungen,welche in der
Sanitätsstation von Camaran

vorzunehmen sind.
A. VollständigeRäumungderInsel

Camaran von ihren Bewohnern.
PB.AnstaltenzumJweckederSiche=

rung und Erleichterungdes Schiffs=
verkehrsin der Bucht der Jnsel Ca=
maran:

1. EinrichtungvonBojenundBaken
in genügenderAnzahl;

2. ErrichtungeinerMole oder eines
Hauptquaisfür die Landungder
Passagiereund Frachtstücke;

3. einebesondereLandungsbrücke,um
die Pilger der einzelnenLagerge=
sonderteinschiffenzu können;

4. eine genügendeZahl Leichterschiffe
mit einemBugsirdampfer, um die
Aus=und EinschiffungderPilger
sicherzustellen.

Die Landung der Miger ver=
seuchterSchiffe ist mittelstder an
Bord befindlichenLandungsmittel
zu bewerkstelligen.

C. Einrichtungder Sanitätsstation,
welcheenthaltensoll:

1. einSchienennetz,welchesdenLan=
dungsplatzmit den Verwaltungs=
und Desinfektionsräumlichkeiten
sowie mit den Räumlichkeitender
verschiedenenDienststellenund den
Lagernverbindet;

2. Räumlichkeitenfür dieVerwaltung
und das Personal des Sanitäts=
dienstesund der anderenDienst=
zweige;

3. Gebäudefür dieDesinfektionund
Waschung der nicht getragenen
EffektenundsonstigenGegenstände;
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40Desbårimentsoülespdlerins4.Gebäude,wodiePilgerwährend

5%

6

seront soumis à des bains=
douches ou bains de mer pen=
dant due Ton désinfectera les
Veétements en usages;

Des höpitang séparéspour les
deux sexes et complétement
isols:
a) Ppour Tobservation des su=

Spects,
b) pDourles choléridues,
0) pour les malades atteints

d’autres allections conta=
gLieuses,

4) pour les maladies ordinaires;

Les campementsseront séparés
les uns des autres dG’unemaniere
eflicace et la distance entre eux
devra étre la plus grande pos=
Sible; les logementsdestinésaux
Pôlerins seront construits dans
les meilleures conditions hygié=
niques et ne devront contenir
due vingt-eind Personnes;:
Un eimetièrebiensitu etdoigné
de toute habitation sans contact
aver une nappe d’eau Ssou=
terraine, et drainé à#m. 50 au=
dessous du plan des fosses.

derDesinfektionder in Gebrauch
befindlichenKleidungsstückeDouche=
oderSeebädernehmen;

gesonderteund von einandervoll=
kommenisolirteHospitäler:
a) zur Beobachtungder Ver=

dächtigen;
b) für die Cholerakranken;
J) für die von anderenanstecken=

den KrankheitenBefallenen;

d) für die gewöhnlichenKrank=
heiten

wirksamer Weise geschiedensein
und möglichstweit aus einander
liegen. Die für die Pilger be=
stimmtenUnterkunftsräumemüssen
unter den bestenhygienischenBe=
dingungen hergestellt sein und
dürfennichtmehr als 25 Personen
aufnehmen;

stätteentferntgelegenerBegräbniß=
platz,welchernichtmit demGrund=
wasserin Verbindung steht und
50 Centimeterunter der Gräber=
flächedrainirt ist.

D. Outillage sanitaire et acces= D. SanitätsausrüstungundZubehör:
soires:

1° Etuves à vapeur en nombre 1. Dampfkastenin genügenderZahl,

2

Suflisant et présentant toutes les
conditions de sécurité, Tellica-
eité et de rapidité;
Pulvérisateurs, cuves à dés=
infection et moyens nécessaires
pour la désinfectionchimique,
analogues à ceux qui ont 66

welche alle Vorbedingungen für
einesichere,erfolgreicheund schleu=
nige Wirkung bieten;

Desinfizi=
rungskufenund die zur chemischen
Desinfektion nöthigen Mittel,
analog den in der Sanitäts=









50Qu’uncapitainedeportdoit
StrenommeZäISl-Tor,poury
diriger les embarquements et
les débarquementset pour faire
observer les reglements par les
capitaines des navwireset les
samboukeli.

Régime sanitaire à appliduer
aux navires à pelerins venant

du Nord.

I. Voyage d’aller. — 8i la
Présence du choléra M’'estpas con=
statce dans le port de départ ni
dans ses environs et aucun accident
cholériqueneSétantproduit pendant
la traversée, le nawire est immé=
diatement admis à la libre pratique.

Si la présence du choléra est
constatéecdans le port de départou
dans ses environs ou si un accident
Cholérique Sest produit pendant la
traversée, le navire sera soumis, à
Djebel-Tor, aux trégles instituées
Pour les nawires dui viennent du
Sud et dui Farrétent à Camaran.

II. Voyage de retour. — Si
la présence du choléra n'est pas
constatée au Hedjaz et ne l’a pas
été au cours du pelerinage, les
navires sont soumis à Djebel-Tor
aus rögles instituées à Camaran Pour
les nawires indemnes:

Les plerins seront débardués; ils
prendront une deuche-lavage ou un
bain de mer; leur linge sale, la
Partie de leurs eflets à usage et de
leurs bagagesqui peut étre suspecte,
d’après Tappréciation de Tautorité
sanitaire, seront désinfectés; la durée
de ces opérations,en Vcomprenant
Reichs=Gesetzbl.1898.

5. daß ein Hafenkapitänin El=Tor
ernannt werdenmuß, um daselbst
die EinschiffungenundLandungen
zu leiten und darauf zu achten,
daß die Reglements von den
Schiffskapitänen und den Sam=
boukdjisbefolgtwerden.

Gesundheitspolizeiliche Behand=
lung der von Norden kommenden

Pilgerschiffe.

I. Hinfahrt. — Wenn wederim Ab=
gangshafen noch in dessenUmgegend
Cholera festgestelltworden und kein
choleraartigerFall während der Fahrt
vorgekommenist, so wird das Schiff
sofortzum freienVerkehrezugelassen.

WennCholeraim Abgangshafenoder
in dessenUmgegendfestgestelltworden
oder ein choleraartigerFall währendder
Fahrt vorgekommenist, so unterliegt
das Schiff in Djebel=Tordenjenigen
Maßnahmen,welche für aus demSüden
kommendeund in Camaran haltende
Schiffeangeordnetsind.

II. Rückfahrt. — Wenn Cholera im
Hedjaz nicht festgestelltist und während
der Pilgerfahrt nicht festgestelltworden
war, unterliegendie Schiffe in Djebel=
Tor den in Camaran für reine*=
angeordnetenBestimmungen:

Die Pilger werden gelandet; sie
nehmeneinDouche=oderSeebad)ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren
Bekleidungsgegenständendes täglichen
Gebrauchsund ihremGepäckenachAn=
sicht der Gesundheitsbehördeverdächtig
sein könnte,wird desinfizirt; dieDauer
dieserMaßnahmeneinschließlichderAus=
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le débarquementet Fembarquement,
ne devra pas dépasser qduarante=
huit heures.

Si la présencedu choléraestcon=
statée au Hedjaz ou ’a &6#éau cours
du pelerinage, les nawires sont
soumis à Djebel-Tor aux règles in=
stitukesà Camaran pour les navires
infectés:

Les personnes atteintes de choléra
ou T’accidents cholériformes seront
débarduéeset isoléesà Fhöpital. La
désinfection sera pratiquée d’une
facon complèete. Les autres pas=
sagers serontdébarqucset isoléspar
groupes, aussi peu nombreux qdue
Possible, de manièredue Tensemble
ne soit pas solidaire d’un groupe
Particulier, 8N#lecholéra venait à

Gdévelopper.
Le linge sale, les objets à usage,

les vétements de I’équipage et des
Passagersserontdésinfectéesainsi due
le navire.

L’autorité sanitairelocale décidera
si le déechargementdes gros bagages
et des marchandises est nécessaire,
Si le navire entierdoit étredésinfecté
ou si une partie seulement du navire
doit subir la désinfection.

Tous les pélerins sont scumis à
une observation de sept jours pleins
à partir de celui on ont ététerminées
les opérationsde désinfection.Si un
accident cholérique Fest produit dans
une section, la période de septjours
ne commence pour cette section du’a
Partir de celui o le dernier cas à
6téconstaté.

undEinschiffungdarf48 Stundennicht
übersteigen.

Wenn Cholera im Hedjazfestgestellt
ist oderwährendder Pilgerfahrt fest=
gestellt worden war, unterliegen die
Schiffein Djebel=Tordenin Camaran
für verseuchteSchiffeangeordnetenBe=
stimmungen:

Die mit Cholera oder choleraartigen
KrankheitenbehaftetenPersonenwerden
gelandetund im Hospital isolirt. Die
Desinfektion wird vollständig durch=
geführt. Die übrigenPassagierewerden
gelandetundinmöglichstkleinenGruppen
isolirt, in derWeise,daßdieGesammt=
heitnichtin Mitleidenschaftgezogenwird,
wenn die Cholera in einer einzelnen
Gruppeausbrechensollte.

Die schmutzigeWäsche,die Beklei=
dungsgegenständedestäglichenGebrauchs
und dieKleidungderSchiffsmannschaft
und der Passagieresowiedas Schiff
werdendesinfizirt.

Die lokale Gesundheitsbehördehat
darüberzu entscheiden,ob das Ausladen
des großenGepäcksund der Waaren
nothwendigist, und obdasSchiffganz
odernur theilweisedesinfizirtwerdensoll.

Alle Pilger unterliegeneinerBeob=
achtungvon siebenvollenTagen, von
dem Tage an gerechnet,an welchem
die Desinfektionsmaßnahmenbeendigt
wordensind. Wenn ein choleraartiger
Fall in einer Abtheilung vorgekommen
ist, so beginntdie siebentägigeFrist für
dieseAbtheilungerst mit dem Tage,
an welchemder letzteFall festgestellt
worden ist.
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Mesures sanitaires à appliduer
aux départs des pelerins des

Ports du Hedjaz.
Les mesures à adopter pour le

départ de Djeddah et Lambo des
Pelerins dui vont vers le Sud sont
les mémes due celles Gdictées pour
le départ des ports situés au deld
du detroit de Bab-el-Mandeb, en’ce
qui concerne la visite medicale et
la désinfection, soit:

1° Visite meédicaleobligatoire in=
dividuelle, faite de jour, à terre,
au moment de lembarduement,
pPendantle temps ndcessaire,
Par des médecins déléguésde
Tautorité sanitaire, de toute
Dersonneprenant passageàbord
F'un navire;

2° Désinlection obligatoire et ri=
goureuse faite à terre, sous la
surveillance dumédecin délégud
de Tautorité publique, de tout
objet contaminéou suspect,dans
les conditions de Tarticle 5 du
Premier reglement inséré dans
Tannexe IV de la Conwention
Sanitaire de Venise.

Pour les pélerins qui Tembarquent
sur des nawires dirigés vers le Nord,
la désintection se fera à Djebel-Tor,
sauf quand il y a du choléra au
Hedjaz: en ce cas, les mesures ci=
dessus sont applidqukesaussi à ces
navires à Djeddah et Lambo.

Gesundheitspolizeiliche Maßnah=
men bei den Abfahrten der Pilger

aus den Häfen des Hedjaz.
In Djeddah und Yambo sind bei

der Abfahrt der nach dem Süden
gehendenPilger, soweites sichum die
ärztliche Untersuchungund die Des=
infektionhandelt, dieselbenMaßnahmen
anzuwenden, welche für die Abfahrt
aus den jenseitsder Meerengevon
Bab=el-MandebgelegenenHäfen an=
geordnetsind, nämlich:

1. ObligatorischeärztlicheRevisionaller
auf einemSchiffeÜberfahrt neh=
mendenPersonen.Dieselbeerstreckt
sich auf jedeeinzelnePerson und
ist bei Tage und auf demLande
im Augenblickeder Einschiffung
während der dazu nöthigen Zeit
durch von der Gesundheitsbehörde
bestellteAerztevorzunehmen.

2. ObligatorischestrengeDesinfektion
jedesverseuchtenoder verdächtigen
GegenstandesnachMaßgabe des
Artikels5 des in AnlageIV der
Sanitätskonventionvon Venedig
aufgenommenenerstenReglements.
Dieselbefindetauf demLandeund
unter Aussichtdes von der öffent=
lichenBehördebestelltenArztesstatt.

Für diejenigenPilger, welchesich
auf Schiffen, die nach dem Norden
gehen,einschiffen,hat die Desinfektion
in Dijebel=Tor stattzufinden, aus=
genommen,wenn Cholera im Hedjaz
herrscht. In diesemFalle werdendie
oben erwähntenMaßnahmen auch mit
diesenSchiffenin DjeddahundBambo
vorgenommen.
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Annexe III.

I. Régimesanitaireapplicableaux
Provenancesmaritimesdans le

golfe Persique.

Htonsidérd commeinfect lenavire
dui a du choléra à bord ou qui a
Drésentédes cas nonweauxde choldra
depuis sept ours.

Est considéré comme suspect le
nawire à bord dudquelil y a eu des
cas de choléra au moment du départ
u pendantla traversée,mais aucun
cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme indemne, bien
due venant d’'un port contamin, le
navire dui n’'a enni déces ni cas de
choléra à bord, soit avant le départ.
soit pendant la traversée, soit au
moment de Tarrivée.

Les navires infeectes sont soumis
au régime Suivant:

1° Lesmalades sont immédiatement
débarqduéset isolés;
Les autres personnes doivent
être Ggalement débarquées, si
possible, et soumises à une ob=
servation dont la durée variera
schon Pétat sanitaire du navire
et selon la date du dernier cas,
sanspouvoir dépassereind jours;

2
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3° Le linge sale, les effets à usage
et les objets de Péquipage et
des passagers, qdui,de ’awis de
Tautoritc sanitaire du port,
seront considérés comme conta=

Anlage III.

I. GesundheitspolizeilicheBehandlungvon
herkünftenzurSeeimPersischenGolfe.

Als verseuchtgilt ein Schiff, welches
entwederCholera an Bord hat oderauf
welchemwährendder letztensiebenTage
neueCholerafällevorgekommensind.

Als verdächtiggilt ein Schiff, auf
welchemzur Zeit der Abfahrt oder
während der Reise Cholerafälle vor—
gekommensind, auf demaberwährend
der letztensiebenTage keinneuerFall
sichereignethat.

Als rein gilt ein Schiff, wenngleich
es aus einemverseuchtenHafen kommt,
in dem Falle, wenn es wedervor der
Abfahrt noch während der Reise noch
bei derAnkunft einenCholera⸗, Todes—
oderKrankheitsfallan Bord gehabthat.

VerseuchteSchiffe unterliegenfolgen—
den Bestimmungen:

1. die Krankenwerdensofortausge=
schifftund isolirt;

2. die übrigen Personen müssenwo=
möglichgleichfallsausgeschifftund
einer Beobachtungunterworfen
werden,derenDauer sichnachdem
GesundheitsstandedesSchiffesund
nach dem Zeitpunkte des letzten
Krankheitsfalls richtet,die indessen
den Zeitraum von fünf Tagen
nichtüberschreitendarf;

3. die schmutzigeWäsche, die Beklei=
dungsgegenständedes täglichen
Gebrauchs und sonstigeSachen der
Schiffsmannschaftund derReisen=
den werden, soferndieselbennach



minés, seront désinfectés, ainsi
due le navire ou seulement la=
Partie du navire dui a 6té6
contaminee.

Les nawires suspects sont soumis
aux mesures ci-apres:

1° Visite médicale;
2° Désinfection: le linge sale, les

ellets à usageet les objets de
Féduipage et des passagers, qui,
de Tavis de TFautoritésanitaire
ocale, seront considérés comme
Ccontaminés,seront désintectés;

3“ Evacuation de Teau de la cale
après désinfectionet substitution
d'une bonne eau Potable!à celle
dui est emmagasinée à bord.

II est recommandé de soumettre
I#Gduipageet les Passagers à une
observationde eind jours à compter
de la date à laquelle le nawire a
duitté le port de départ.

II est également recommandé
d’empecher le débarquement de
Féquipage, sauf pour raisons de
Service.

Les navires indemmes seront ad=
mis à la libre pratiqdueimmédiate.
duelle dque scit la nature de leur
Patente.

Le seul réegime due peut pre=
Sscrireà leur sujet l’autorité du port
d’arrivée consiste dans les mesures
applicables aux nawires suspects
(visite médicale, desintection, Ga=
cuation de Teau de cale et sub=

AnsichtderHafengesundheitsbehörde
als mit Choleraentleerungenbe=
schmutztzu erachtensind, ebenso
wie das Schiff oder auch nur der
mit Choleraentleerungenbeschmutzte
Theil desselbendesinfizirt.

VerdächtigeSchiffe sind nachstehen=
denBestimmungen unterworfen:

1. ärztlicheRevision;
2. Ozsinfekliom:die scmutzigeWäsche,

dieBekleidungsgegenständedestäg=
lichen Gebrauchs und sonstige
Sachen derSchiffsmannschaftund
der Reisendenwerden, soferndie=
selbennach derAnsicht der lokalen
Gesundheitsbehördeals mit Cholera=
entleerungenbeschmutztzu erachten
sind, desinfizirt;

3. AuspumpendesBilgewassersnach
erfolgterDesinfektionund Ersatz
des an Bord befindlichenWasser=
vorraths durch gutes Trinkwasser.

Es empfiehltsich, die Schiffsmann=
schaftund dieReisendeneinerBeobach=
tung von fünf Tagen, von demZeit=
punktan gerechnet,wo dasSchiff den
Abgangshafenverlassenhat, zu unter=
werfen.

Ebenso empfiehltes sich, das An=
landgehenderMannschaftzuverhindern,
es seidenn,daß Gründe desDienstes
das Anlandgehen nothwendigmachen.

Reine Schiffe sind sofort zum freien
Verkehrezuzulassen,wie auchimmer ihr
Gesundheitspaßlauten mag.

Die einzigenBestimmungen,welche
die Behörde des Ankunftshafens ihnen
gegenübertreffenkann, bestehenin den
auf verdächtigeSchiffe anwendbaren
Maßregeln tärztlicheRevision, Des=
infektion,AuspumpendesBilgewassers



stitution d'une bonne eau potable
à celle qui est emmagasinéeà bordh.

II est recommandé de soumettre
les passagers et D’éduipage à une
observation de cind jours à compter
de la date on le navire est parti
du port contaminé.

II est recommandé également
Tempecher le débarduement de
Féquipage, sauf pour raisons de
service.

I est entendu due Pautorité com=
Pétente du port d’arrivée pourra
toujours réclamer un certificat at=
testant duil y a Ppaseu de cas
de choldra sur le navire au port
de départ.

Lautorité compétente du port
tiendra compte, pour Tapplication
de ces mesures, de la présence d’un
médeein et d’'un appareil de dés=

intection (étuve) à bord des navires
des trois catégories susmentionnées.

Des mesures Spéciales peuwent
étre prescrites à Pégard des navwires
encombrés,notamment des navires
à Péèlerins ou de tout autre navire
offrant de mauvaises conditions
d'hygiène.

Les marchandises arrivant par
mer ne peuvent étre traitées autre=
ment due les marchandises trans=
Portées par terre, au point de vue
de la désinfection et des deéfenses
Timportation, de transit et de
duarantaine (voir Annexes de la
Convention sanitaire de Dresde,
titre IV).

Tout navire dui ne voudra pas
se soumettre aux obligations impo=

und Ersatzdes an Bord befindlichen
WasservorrathsdurchgutesTrinkwasser).

Es empfiehltsich, dieReisendenund
dieSchiffsmannschafteinerBeobachtung
von fünf Tagen, von demTage der
Abfahrt des Schiffes aus dem ver=
seuchtenHafen an gerechnet,zu unter=
werfen. «

Ebenso empfiehlt es sich, das An—
landgehender Schiffsmannschaftzuver=
hindern,es sei denn,daß Gründedes
Dienstesdas Anlandgehennothwendig
machen.

Die zuständigeBehördedesAnkunfts=
hafensist unter allen Umständenbe=
rechtigt,eineBescheinigungdarüberzu
verlangen,daß auf dem Schiffe im
AbgangshafenkeineCholerafällevorge=
kommensind.

Wenn sich an Bord der vorher be=
zeichnetendrei Kategorienvon Schiffen
ein Arzt und ein Desinfektionsapparat
(Dampfkasten)befindet,so wird diezu=
ständigeHafenbehördediesenUmstand
bei der Anwendung jener Maßregeln
in Rechnungziehen.

BesondereMaßregelnkönnengetroffen
werden für mit Personen stark besetzte
Schiffe, namentlich für Pilgerschiffe,
sowie für alle anderenSchiffe, welche
ungünstigegesundheitlicheBedingungen
aufweisen.

Die zur See ankommendenWaaren
dürfen in Bezug auf Desinfektion,
Einfuhrverbote,Durchfuhrverboteund
Quarantäne nicht anders behandelt
werden,als die zu Landebeförderten
Waaren (sieheAnlagen der Sanitäts=
konventionvon Dresden,Titel IV).

JedemSchiffe,welchessichdenvon
derHafenbehördeihm auferlegtenMaß=
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sées par l'autorits du port sera
libre de reprendre la mer.

II pourra étre autorisé à débar=
duer ses marchandises, après due
les Préecautions nécessaires auront
6#&prises, savoir:

1%Solement du navire, de Féqui=
Page et des passagers;

2° Evachation de T’eau de la cale,
après désinfection;

3°%Substitution Tune bonne eau
potable à celle dui était em=
magasinéeà bord.

II pourra égalementétre autorisé
à débarduer les Passagers qui en
feraient la demande, à la condition
due ceux-ei se scumettent aux me=
Sures Prescrites Par Tautorité locale.

II. Postes sanitaires à établir.

1. A Fao ou à proximité de ce
Point: grand lazaret sur terre ferme

avec service sanitaire complet ayant
sous sa direction les postes sanitaires
du golfe Persique mentionnés ci=
dessous;

2. Petit lazaretdansFun desdeux
dlotsottomansSdahiyé ou Vilaniyé,
situéspres de Bassorah, pPoursur=
veiller les individus qdui auraient
Gchappé à la visite de Fac;

3. Maintien du poste sanitaire
existant actuellement à Bassorah;

4. Installation Tun poste sanitaire
dans la baie de Koveit;

5. Poste sanitaire à Menama, chef-
lieu des lles de Bahrein;

6. Poste sanitaire à Bender-Abbas;

regelnnichtunterwerfenwill, stehtes
frei, wieder in See zu gehen.

Das Schiff kann die Erlaubniß er=
halten, seineWaaren zu löschen,nach=
dem die erforderlichenVorsichtsmaß=
regelngetroffenwordensind, nämlich:

1. Isolirung desSchiffes, derMann=
schaftund der Reisenden;

2. AuspumpendesBilgewassersnach
erfolgterDesinfektion;

3. Ersatz des an Bord befindlichen
WasservorrathsdurchgutesTrink=
wasser.

Auch kann dem Schiffe gestattet
werden,dieReisendenauf ihrenWunsch
an Land zu setzen,unter der Bedin=
gung, daß die betreffendenReisenden
sichden von der lokalenBehördevor=
geschriebenenMaßregelnunterwerfen.

II. EinzurichtendeSanitätsposten.
1. In Fa oderin derNähe dieses

Ortes: ein großes Lazareth auf dem
Festlandemit vollständigeingerichtetem
Sanitätsdienst,unterdessenLeitungdie
hierunter aufgeführtenSanitätsposten
des PersischenGolfes stehen;

2. ein kleines Lazareth auf einer
der beidenin der Nähe von Bassorah
gelegenenkleinenottomanischenInseln
Solahiys oderRlaniys, um diejenigen,
welchederRevisionin Fas entgangen
sein sollten, einer Überwachungzu
unterwerfen; -

3. Aufrechterhaltungdesgegenwärtig
in BassorahbestehendenSanitätspostens;

4. ErrichtungeinesSanitätspostens
in der Bucht von Koveit;

5. Sanitätspostenin Menama, dem
Hauptorte der Bahrein=Inseln;

6. Sanitätspostenin Bender=Abbas;



7.PostesanitaireäBender-Bou-
chir;

S. Poste sanitaire à Mohammerah;
9. Poste sanitaire dans le port

de Gwadar (Béloutchistan);:
10. Poste sanitaire dans le port

de Mascate (sur la côoted’Oman).

Anneze IV.

Surveillance et exNécution.

1. La mise en pratique et la sur=
veillance des mesures concernant les
Plerinages arrétées par la Présente
Convention sont confices, dans l'é-
tendue de la compétence du Conseil
Ssupérieurde santédeConstantinople,
à un Comité pris dans le sein de
ee Conseil.
de trois des représentants de la
Turquie dans ce Conseil, et de
ceux des Puissances qui ont adhéré
Ou dquiadhéreront aux Conventions
sanitaires de Venise, de Dresde et
de Paris.

La présidence du Comité est dé=
förée à ’un de sesmembres ottomans.
En cas de partage des voix, le pré=
sident a voix prépondérante.

2. Afin d’assurer les garanties né=
cCessairesau bon fonctionnement des
divers établissements sanitaires énu=
mérés dans la présenteConvention,
i! sera créé un corps de médecins
diplöméset compétents,de désinfec=
teurs et de mécaniciens bien exer=
cés et de gardes sanitaires recrutés
Parmi les personnes ayant fait le
service militaire comme obliciers ou
s0us-ofliciers.

7. SanitätsposteninBender=Bo
1

8. Sanitätspostenin Mhmen
9. Sanitätspostenin demHafenvon

Gwadar (Belutschistan)), 5
10. Sanitätspostenin dem

von Mascat (an derKüste von 2ma

r E

Anlage II.
.

*“

—“•

TeberwachungundAusführung.

1.Die Verwirklichungund Über=1
wachung der durch die gegenwärtige
Übereinkunfthinsichtlichder Pilger1
fahrten beschlossenenMaßnahmen wird
in demZuständigkeitsbereichedesobersten
Gesundheitsrathsin Konstantinopoll
einem aus dessenSchoße gebildeten
Komitee übertragen. Dieses Komitee
bestehtaus drei der türkischenVertreter
in diesem Gesundheitsrath und den
Delegirten derjenigenMächte, welche
denSanitätskonventionenvon Venedig,
Dresden und Paris beigetretensind
oder beitretenwerden.

Der Vorsitz im Komiteewird einem
seinertürkischenMitglieder übertragen.
Bei Stimmengleichheitentscheidetdie
Stimme des Vorsitzenden.

2. Um die nöthigenGarantien zu
schaffen,daß die verschiedenenin der
gegenwärtigenKonvention aufgeführten
Sanitätsanstaltenihren Zweckgut er=
füllen, wird einKorps von diplomirten
und sachverständigenAerzten, von gut
geübtenDesinfekteurenund Mechanikern
und Sanitätswächtern gebildet; letztere
werdenaus solchenPersonenentnommen,
die als OffiziereoderUnteroffizierebeim
Militär gedienthaben.



3.Eneequiconeornelesfrnis
räsultantdurchimeätabliparla
präsenti-Gouv-entwu,ilyaliende
Inaintenirl’e5mtactuelmipointde
vuedelaIsöpkkrtitioneiesfrktisentre
le Gouvernement ottoman et le Cou=
seil supérieur de santé de Constan=
tinople, répartition qul à 6é fllée
à la suite June entente entre le
Gouvernementottomanet les Puis=
sances représentéeesdans &eConseil.

4. Lanutorité sanitaire du port
Oottomande reläche oun d’arrivée
dui constate une contravention en
dresse un proces-verbal sur lequel
le capitaine peut inserire ses obser=
Vations. Une copie certifiéce con=
forme de ce prochès-verbal esttrans=
mise, au port de reläche ou Tarr=-
vẽe, à T’autorité consulaire du payss
dont le nawvireporte le pavillon.
Cette autorité assure le dépot de
D’amendeentre ses mains. En Tab=
sence d’un consul, T’autorité sani=
taire reçoit cette amendeen dépot.
L’amende west délinitivement acquise
au Conseil supérieur de santéede
Constantinople due lorsdue la Com=
mission consulaire indiquse à Tar=
ticle suivant aura prononec sur la
validite de Tamende.

Un deuxièmeexemplairedu pro=
ces-verbal certilié conforme devra.
etre adressé par Tautorité sanitaire
dui constatéele ddlit au Président,
du Conseil de santéede (Constan=
tinople, dui commumiqdueracette
Pièce à la Commission consulaire.

Une annotation sera inscrite sur
la patente par Pautorité sanitaire ou
consulaire indiquant la contravention
relev#e et le dépôt de lamende.

Reichs=Gesetzbl. 1898.

3. Was die Kosten betrifft, welche
aus dem durch die gegenwärtigeKon=
vention eingeführtenVerfahren entstehen,
so ist der gegenwärtigeZustand der
Kostentheilungzwischenderottomanischen
Regierung und dem oberstenGesund=
heitsrathin Konstantinopelaufrechtzu
halten, eine Theilung, die auf Grund
einer Verständigung zwischender otto=
manischenRegierung und denin diesem
Gesundheitsrathevertretenen Mächten
festgesetztworden ist.

4. Die Gesundheitsbehördedes tür=
kischenZwischen=oder Ankunftshafens,
welcheeineÜbertretung feststellt,nimmt
darüber ein Protokoll auf, welchem
der Kapitän seinerseitsBemerkungen
hinzufügenkann. Eine beglaubigteAb=
schriftdiesesProtokolls wird in dem
Zwischen=oderAnkunftshafender Kon=
sulatsbehördedesjenigenLandeszugestellt,
dessenFlagge das Sr führt. Diese
Behördesorgtdafür, daß dieGeldstrafe
bei ihr hinterlegtwird. Ist einKonsul
nicht vorhanden, so nimmt die Ge=
sundheitsbehördediese Geldstrafe in
Depot. Die Geldstrafefällt demober=
stenGesundheitsrathin Konstantinopel
definitiv erst zu, nachdemdie in dem
folgenden Artikel erwähnteKonsulats=
kommissiondie Gültigkeit derGeldstrafe
ausgesprochenhat.

Ein zweitesExemplar der beglaubig=
ten Abschrift des Protokolls ist durch
dieGesundheitsbehörde,welchedielleber=
tretung festgestellthat, an den Präsi=
denten des Gesundheitsrathsin Kon=
stantinopel zu richten, welcher dieses
Schriftstück der Konsulatskommission
mitzutheilenhat.

Ein Vermerküberdie gerügteÜber=
tretungund dieHinterlegungderGeld=
strafeist durch dieGesundheits=oderKon=
sulatsbehördein dasPatentaufzunehmen.
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5. II est crédà ConstantinopleuneCommission consulaire Dour jugerles declarations contradictoires deTagent sanitaire et du capitaineinculpé. Elle sera désignéechaqueanneePar le corps consulaire.

I/Administration sanitaire PourraEStrereprésentée par un agent rem=Plissant les fonctions de ministereDublic.
Le consul de la nation intéresséeSera toujours convoquc. I a droitde vote.
6. Le produit des taxes et desamendessanitairesne peut, en au=cun cas, étre employd à des objetsautres due ceux relevant des Con=seils sanitaires.

5. Es wird in KonstantinopeleineKonsulatskommissiongebildet, welcheüberdie beiderseitigenErklärungendesSanitätsbeamtenund desbeschuldigtenKapitäns abzuurtheilenhat. Dieselbewird jedesJahr durchdas Konsulats=korps bestimmtwerden.
Die Sanitätsverwaltung kann sichdurcheinenBevollmächtigtenmit denBefugnisseneinesStaatsanwaltsver=tretenlassen.
Der Konsul der betheiligtenNationistimmerzuzuziehen.Er hatStimmrecht.

6. Der Ertrag der Sanitäts=gebührenund Strafen darf in keinemFalle zu anderen Zweckenverwandtwerden,als solchen,welchein denBe=reichderGesundheitsräthefallen.

Déclaration.

Les Gouvernementssignataires dela Convention sanitaire internatio=nale conclue à Paris, le 3 ayril 1894,.avant Jugé utile daapportercertainsamendementsà Tinstrument.diplo-matique de ladite Convention, avant.
T’échange des ratifications, les sous=signés, à ce dament autorisés, sontconvenusdes dispositionssuivantes:

I. L’alinéa 5 de la sectionA deTannexe 1 de la Convention serarédig& comme suit:
5“ Les Pelerins seront tenus, si leseirconstances locales le Pper-mettent,de justifler desmoyens

strictementnécessairesDPourac=complir le pelerinage à Taller.

(Überfetzung.)

Dcklaration.

Nochdemdie Signatarmächtederam3.April 1894 zu Paris abgeschlossenen
internationalenSanitätskonventionesfür nützlicherachtethaben in demdiplo—matischenUrterte der edachtenKon=ventionvor Austausch derRatifikatio=nengewisseAbänderungenvorzunehmen,habendieUnterzeichnetenhierzuin ge=hörigerForm bevollmächtigt,folgendeBestimmungenvereinbart:—I. Der Absatz5 desTheilesA derAnlage1 derKonventionsoll folgender=maßen lauten:
/5. Die Miger sind gehalten,soferndie lokalen Verhältnissees ge=statten, nachzuweisen,daß sie dieunbedingtnothwendigenMittel zurPilgerfahrt, nämlichzurHin=und



et au retour et pour le séjour
dans les Lieux-Saints.

II. L’artiche 13 du Reglement
inséré à la section B de la méme
annexeI sera remplacé par Tarticle
suivant:

?Anrlerz 13.
Le navire doit pouwoir loger

les pèlerins dans TPentrepont.
En dehors de Péquipage, le

navire doit fournir à chadque
individu, duel due scit son age,
une surfaceGau moins 150 déci=
metres carrés, avec une hauteur
Tentrepont d’au moins un métre
duatre-vingts centimetres.

Pour les navires qduifont le
cabotage, chadue pelerin doit
disposer dG’unespace d’au moins
deux meétresde largeur dans le
long desplats-bords du navire.

III. Les Gouvernements signa=
taires consentent à ce due les rati=
fications du Gouvernement de Sa
MajestéBritannique ne contiennent
Pas TannexeIII de la Convention.
Les dispositions de cette annexe ne
seront pas appliquées, en consé=
duence,aux naviresde guerreou de
commerce de la Grande-Bretagne et
de TIrlande et de TInde anglaise.

IV. La présenteDéclaration qui
restera annexéce à la Coynvention
sanitaire internationale de Paris du
3 avw#il1894, sera insérée dans les
ratifications des Hautes Parties con=
tractantes et est substituce aux
réserves inscrites dans le proces=
verbal de signature de la Conven=
tion en date du 3 avril 1894.

En foi de qducoi, les soussignés,
düment autoriscs à cet eflet, ont

Rückreiseund zum Aufenthaltan
denheiligenOrten, besitzen.“

II. Der Artikel 13 des in Theil B
derselbenAnlage I1enthaltenenRegle=
ments wird durch folgendenArtikel
ersetzt:

„Artikel 13.
Das Schiff muß diePiger im

Iwischendeckebeherbergenkönnen.
Abgesehen von der Schiffs=

besatzungsoll das Schiff für jede
Person jeglichenAlters eineFläche
von wenigstens150 Quadratdeci=
meterbei einer Zwischendeckshöhe
von wenigstenseinemMeter und
achtzigCentimeterbieten.

Auf Schiffen,welchedieKüsten=
schiffahrt betreiben, soll jeder
Pilger über einen Raum von
mindestenszwei Meter Breite in
der Länge der Schandecksdes
Schiffesverfügen.“

III. Die Signatarmächtesinddamit
einverstanden,daß die Ratifikations=
UrkundederRegierungIhrer Britischen
Mazjestätdie AnlageIII derKonvention
nichtenthält. Die Bestimmungendieser
Anlage finden in Folge dessenauf
Kriegs= oder HandelsschiffeGroßbri=
tanniensund Irlands sowieBritisch=
Indiens keineAnwendung.

IV. Die gegenwärtigeDeklaration,
welchederPariser internationalenSani=
tätskonventionvom 3. April 1894 bei=
zufügenist, wird in die Ratifikations=
UrkundenderHohenvertragschließenden
Theile mitaufgenommenund tritt an
Stelle der in dem Unterzeichnungs=
protokollezu der Konventionvom
3. April 1894 aufgeführtenVorbehalte.

Zu Urkund dessenhabendie Unter=
zeichneten,zu diesemZweckemit ge=
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dressé la présente Déclaration et hörigerVollmachtversehen,die gegen—
Tont revétue de leurs cachets. wärtige Erklärung aufgenommenund

mit ihren Insiegeln versehen.
Fait en treize exemplaires, à Paris, So geschehenin dreizehnExemplaren

le 30 octobre 1897 zu Paris, am 30.Oktober1897.
Pour I’Allemagne:

(L. S.) Münster.
Pour I’Autriche-Hongrie:
LAnbassadeurd'dulricheHongnie

(L. S.) Wolkenstein.
Pour la Belgique:

(I. S.) Bon d'Anethan.
Pour le Danemark:

(L. S.) J. HBegermann-Lindencrone.
Pour I’Espagne:

(L. S.) Duc de Mandas.
Pour la RépubliqueFrançaise:

(L. S.) Hanotaux. «
Pour la GrandeBretagne:

(L. S.) Martin Gosselin.
Pour la Grece:

(L. S.) C. A. Criésis.
Pour T’stalie:

(L. S.) 6. Tornielli.
Pour les Pays-Bas:

(L. S.) V. Stuers.
Pour la Perse:

(L. S.) Nazare-Aga.
Pour le Portugal:

(L. S.) Antonio Maria Bartholomee
Ferreira.

Pour la Russie:
(L. S.) Mohrenheim.

Die vorstehendeÜbereinkunft nebstderZusatzerklärungist von Deutschland,
Oesterreich=Ungarn,Belgien, Dänemark,Spanien, Frankreich,Großbritannien,
Griechenland,Italien, den Niederlanden,Persien, Portugal und Rußland
ratifizirt worden. Die NiederlegungderRatifikations=Urkundenhat am 20. Juni
1898 stattgefunden.

Schweden=Norwegenist der Übereinkunft und der Zusatzerklärungunter
dem6. April 1898 beigetreten.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
B34.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendSchiffsvermessungin Ostasien.S. 1017.— Bekanntmachung,

betreffenddas Inkrafttreten der Artikel I und lI des Gesetzesvom 4. April 1898 über dieander=

weite Feststellungdes Gesammtkontingentsder Brennereien. S. 1018.

(Nr.2502.) Bekanntmachung,betreffendSchiffsvermessungin Ostasien.Vom 25. Juli 1898.

A# Grund des Artikels 54 der Verfassungdes DeutschenReichs hat der
Bundesrath beschlossen:

Die ständigin denostasiatischenGewässernverkehrendendeutschenSchiffe
könnensichbis auf WeiteresunterVermittelungderOrganederGouvernements=
verwaltungin KiautschoueinerNeuvermessungnach denRegeln der Schiffs=
vermessungs=Ordnungvom 1.März 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 161) inKiautschon,
ausnahmsweiseauch in anderenostasiatischenHäfen unterziehenlassen,wobei die

geltendenVermessungsvorschriftenmit folgendenAbänderungenAnwendungfinden:

1. (Zu §. 21 Schiffsvermessungs=Ordnung.)
Die BefugnisseundObliegenheitenderVermessungsbehördewerden

durchdenmit der LeitungdesVermessungsgeschäftsbeauftragtentech=
nischenBeamtender Gouvernementsverwaltungin Kiautschoumit der
Maßgabewahrgenommen,daß bei der Vermessungnur die Ermitte=
lung der Maße und die Eintragung derselbenin das Vermessungs=
protokolldurchdiesenBeamtenerfolgt,währenddieInhaltsberechnung
undZusammenstellungderRäumeim Protokolle,sowiedessenAbschluß
vom Schiffsvermessungsamtebewirktwird.

2. (Zu §. 24 Schiffsvermessungs=Ordnung.)
Die Ausfertigungder Meßbriefeerfolgt durch das Schiffsver=

messungsamtauf Grund des von ihm geprüften, festgestelltenund
vollzogenenProtokolls. DiesemAmte liegt auchdie Mittheilung der
von ihm ausgestelltenMeßbriefean die zuständigenSchiffsregister=
behördenob.

3. (Zu §.26 Schiffsvermessungs=Ordnung.)
Die Bestimmungunter Nr. 2 des §F.26 wegenZurücklieferung

desälterendeutschenMeßbriefsfindetkeineAnwendung.
Reichs=Gesetzbl.1898. 149

Ausgegebenzu Berlin den3. August1898.
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4. (Zu F. 36Schiffsvermessungs=Ordnung.)

An Stelle des im §. 36 unter Nr. 1 und 3 angegebenenGe=bührensatzesist für jedes angefangeneKubikmetereine Gebührvon20 Pfennig zu erheben.Die Festsetzungder Gebühr geschiehtdurchdas Schiffsvermessungsamt.
Erfolgt auf Antrag die Vermessungin einemaußerhalbdesGouvernementsbezirkesKiautschoubelegenenostasiatischenHafen, so hatder Rhederaußerdem die hierdurcherwachsenden,von der Gouverne=mentsverwaltungfestzusetzendenbaarenAuslagen, insbesonderedieReise=kostenund TagegelderdesVermessungspersonalszu erstatten.(Zu §NJ.39Schiffsvermessungs=Ordnung.)
Für die ständigin denostasiatischenGewässernverkehrendenSchiffebehaltendie vor dem 1. Januar 1889 ausgestelltenMeßbriefe bis aufWeiteres,auchüber den 1. Januar 1900 hinaus, Gültigkeit.

Berlin, den 25. Juli 1898.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Rothe.

— —— —

Si=

(Nr. 2503.) Bekanntmachung,betreffenddas Inkrafttreten der Artikel 1 und I#Ides Gesetzesvom 4. April 1898 über die anderweiteFeststellungdes Gesammtkontingentsder Brennereien. Vom 28. Juli 1898.

D. Neubemessungdes Gesammtkontingentsder BrennereiennachMaßgabederArtikell undlI desGesetzesvom4. April 1898— Reichs=Gesetzbl.S. 159 —tritt, nachdemdie Königlich bayerische,die Königlichwürttembergischeund dieGroßherzoglichbadischeRegierungder im ArtikelHI enthaltenenAenderungdes24. Juni 1887§. 47 des Branntweinsteuergesetzesvom 16. Juni1895 zugestimmthaben, mitdem1. Oktober1898 in Kraft.
Berlin, den 28. Juli 1898.

Der Neichskanzler.
Im Auftrage:

Aschenborn.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
M 35.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddas Außerkrafttreten des Handelsvertrags zwischendemDeutschen
Jollverein und Großbritannien. S. 1019.

(Nr. 2504.) Bekanntmachung,betreffenddas Außerkrafttreten des Handelsvertrags zwischen
dem DeutschenJollverein und Großbritannien. Vom 31. Juli 1898.

- Handelsvertrag zwischendem DeutschenJollverein und dem Vereinigten
Königreichevon Großbritannienund Irland vom 30. Mai 1865 ist in Folge
seinerKündigungdurchdie Königlich großbritannischeRegierungmit demAb=
laufe des 30. diesesMonats außer Kraft getreten.

Berlin, den 31. Juli 1898.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:

Freiherrvon Richthofen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 150

Ausgegebenzu Berlin den1. August 1898.
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Reichs-Gefetzblatt.
Æ36.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. S. 1121.

(Nr.2505.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
3. August1898.

A# Grund des F. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehr und Unter=
drückungvon Viehseuchen,vom— . (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)1. Mai 1894
bestimmeich:

Für das GroßherzogthumHessenwird vom 15. Augustd. J. ab bis
auf Weiteresfür die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des
§. 9 deserwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den3. August 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 151

Ausgegebenzu Berlin den5. August 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
— 37.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. S. 1023.

(Nr. 2506.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
5. August1898.

A## Grund des F. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehr und Unter=
drückungvon Viehseuchen,vom=e uni s (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich:

Für das HerzogthumAnhalt wird vom 1. Septemberd. J. ab bis
auf Weiteresfür die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des
§. 9 deserwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den5. August 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 152

Ausgegebenzu Berlin den6. August 1898.





Reichs=Gesetzblatt.
38.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.S. 1035.

(Nr. 2507.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
13.August1898.

A-# Grund des §. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehr und Unter=
drückungvon Viehseuchen,vom=e Hm (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)
bestimmeich:

Für das HerzogthumGotha wird vom 1. Septemberd.J. ab bis
auf Weiteres für die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des
§. 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den13.August1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin,gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 153

Ausgegebenzu Berlin den 15.August1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
39.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. S. 1027.

(Nr. 2508.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
17.August1898.

A## Grund des§. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehrundUnter=
23. Juni 1880drückungvon Viehseuchen,vom . Nal1891 (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)

bestimmeich: —
Für dieFürstenthümerWaldeckundPyrmont wird vom1.Oktoberd.J.
ab bis auf Weiteres für dieGeflügelcholeradieAnzeigepflichtim Sinne
des §. 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 17. August 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

ReichsGesetzbl.1898. 15

Ausgegebenzu Berlin den18.August 1898.

—





Reichs-Gesetzblatt.
MÆ40.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera. S. 1029.

(Nr. 2509.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom

20. August1898.

A## Grund des F. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehrundUnter=

drückungvon Viehseuchen,vom z7. . (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)

bestimmeich:

Für dasHerzogthumSachsen=Meiningenwird vom 15.Septemberd. J.
ab bis auf Weiteresfür dieGeflügelcholeradieAnzeigepflichtim Sinne
des§. 9 deserwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 20. August 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 155

Ausgegebenzu Berlin den22. August 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
41.

Juhalt: Verordnung, betreffenddas Bergwesen in Togo. S. 1031. — Bekanntmachung, betreffend
die dem internationalen Übereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 1032.

(Nr. 2510.) Verordnung,betreffenddas Bergwesenin Togo. Vom 17.August 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür das Schutzgebietvon Togo auf Grund des §. 1 und des F. 3
Ziffer2 desGesetzes,betreffenddie Rechtsverhältnisseder deutschenSchutzgebiete
(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), im Namen desReichs,was folgt:

P —4nnach §. 1 der Verordnungvom 2. Juli 1888 für das Schutzgebiet
von Togo bezüglichder bergrechtlichenVerhältnissebisher maßgebendenBestim=
mungenwerdenfür das gedachteSchutzgebietaufgehoben.

Der Reichskanzlerund mit dessenGenehmigungder Gouverneursind bis
auf Weitereszur RegelungdieserVerhältnissebefugt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWilhelmshöhe,den17. August 1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Reichs=Gesetzbl.1898. 156

Ausgegebenzu Berlin den25. August1898.
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(Nr. 2511.) Bekanntmachung,betreffenddie deminternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 23. August1898.

D Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas internationaleÜbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehrvom 14. Oktober 1890 Anwendung findet
(V. Ausgabevom 1. Januar 1898, Reichs=Gesetzbl.von 1898 S. 7), ist wie
folgt zu berichtigen:

I. Mit sofortiger Gültigkeit.
Nachdemdie belgischenLinien der früherenGroßen BelgischenZentral=
bahn sowiedie von der Gesellschaftzum Betriebe von niederländischen
Staatsbahnen bisher betriebeneStreckevon derbelgisch=niederländischen
Grenze bei Achel bis Lüttich=Vivegnis,Ans (Etat) und Flémalle=
Grande in das Eigenthumund in denBetrieb der belgischenStaats=
bahnenübergegangensind, ist zu streichen:

1. Unter Belgien.
A. Nr. 3 (GroßeBelgischeZentralbahn)

und
B. Nr. 11 (die von der Gesellschaftzum Betriebe von nieder=

ländischenStaatseisenbahnenbetriebeneStrecke von der
belgisch=niederländischenGrenze bei Achel bis Lüttich=
Vivegnis, Ans (Etat) und Flémalle=Grande).

2. Unter Niederlande.
Am Schlussein der Anmerkung die letzteZeile (Belgien, Ziffer 11).

II. Mit Wirkungvom 10.September 1898 ist in AusführungdesArtikels58
des Übereinkommensunter „Deutschland. A. II. Privateisenbahnen
unter eigener Verwaltung“ nachzutragen:

53a. Lahrer Straßenbahn..
Berlin, den 23. August 1898.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
A 42.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.S. 1038.

(Nr. 2512.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
7. August1898.

Aw# Grund des F. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehrundUnter=
» . 23. Juni 1880

drückungvon Viehseuchen,vom drd (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)

bestimmeich:
Für das HerzogthumSachsen=Altenburgwird vom 12. Septemberd.J.
ab bis auf Weiteresfür dieGeflügelcholeradieAnzeigepflichtim Sinne
des §. 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 27. August 1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. · 157

lusgegebenzu Berlin den29. August 1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
47.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.S. 1043.

(Nr. 2518.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflichtfür die Geflügelcholera.Vom
17.Oktober1898.

uNfGrund des F. 10 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieAbwehrundUnter=
drückungvon Viehseuchen,vom — 2 (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 409)D

bestimmeich:
Für das GroßherzogthumMecklenburg=Strelitzund das Fürstenthum
Schwarzburg=Rudolstadtwird vom 1. Novemberd. J. ab bis auf
Weiteresfür die Geflügelcholeradie Anzeigepflichtim Sinne des F. 9
deserwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den 17. Oktober1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

„Gesetzbl.1898. 162

sgegebenzu Berlin den18.Oktober1898.





Reichs-Gesetzbiatt.
48.

Inhalt: Verordnung, betreffenddasBergweseninDeutsch=Ostafrika.S. 1045.— Bekanntmachung,
betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnen und jugendlichenArbeitern in Jiegeleien. S. 1001.

1

(Nr. 2519.) Verordnung,betreffenddasBergwesenin Deutsch=Ostafrika.Vom9.Oktober1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür das ostafrikanischeSchutzgebietauf Grund des §F.1 und des §F.3
Nr. 2 und 3 desGesetzes,betreffenddie Rechtsverhältnisseder deutschenSchutz=
gebiete(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), im Namen desReichs,was folgt:

I. Allgemeine Vorschriften.
*

Die nachstehendbezeichnetenMineralien sind von dem Verfügungsrechte
des Grundeigenthümersausgeschlossen.Die Aufsuchung und Gewinnung der=
selbenunterliegtden VorschriftendieserVerordnung.

DieseMineralien sind:

a. Edelmineralien:
1. Gold, Silber und Platin, gediegenund als Erze,
2. Edelsteinej;

b. gemeine Mineralien:
1. alle Metalle außerdenvorgenannten,gediegenund als Erze,
2.Steinkohle, Braunkohleund Graphit,
3. Glimmer und Halbedelsteine.

Auf die von Eingeborenenfür eigeneRechnung im Tagebaue betriebene
Gewinnungvon Eisen, Kupfer und Graphit findendie VorschriftendieserVer=
ordnungkeineAnwendung.

Reichs=Gesebl.1898. 163

AusgegebenzuBerlin den20.Oktober1898.
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§.2. .
Die Aufsuchungund GewinnungvonMineralienfür RechnungdesReichs

oderdes Landesfiskusist denBestimmungendieserVerordnungebenfallsunter=
worfen.

F. 3.
Für alle die Erwerbungund Ausübung desSchürf=und Bergbaurechts

betreffendenAngelegenheitenmüssenPersonen, welchenicht in dem Schutzgebiet
ihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalthaben, einen im Schutzgebietesich
dauerndaufhaltendenVertreterbestellenund der Bergbehördebezeichnen. —-

Das Gleichegilt für Gesellschaften,welcheim Schutzgebietenicht ihren
Sitz haben,und für Mitbetheiligte,welchenichteineGesellschaftbilden, deren
Vertretunggesetzlichgeregeltist.

Wird dieseVerpflichtungnichterfüllt, so ist die Bergbehördebefugt,den
Vertreterzu bestellen. «

C. 4.
Gegendie in Ausführung dieser VerordnungergehendenEntscheidungen

der Verwaltungsbehördenfindetdie Beschwerdestatt, insoweitsie nichtfür aus=
geschlossenerklärt ist.

Die Beschwerdeist binnen einer Frist von drei Monaten, welchemit der
ZustellungodersonstigenBekanntmachungderEntscheidungbeginnt,bei derBe=
hördeeinzulegen,von welcherdie angefochteneEntscheidungerlassenist, widrigen=
falls das Beschwerderechterlischt.

d. 5 :

Die in dieserVerordnung vorgeschriebenenöffentlichenBekanntmachungen
erfolgenin der ortsüblichenWeise, jedenfallsdurchAnheftungan die Amts=
tafel der entscheidendenBehörde. I

II. Vom Schürfen.
A. Im Allgemeinen.

. Z.6.
DieAufsuchungderim8.1bezeichnetenMineralienaufihrennatürlichen

Ablagerungen— das Schürfen— ist unterBefolgungder nachstehendenVor—
schriftenim ganzenSchutzgebieteinemJeden gestattet. Ausgenommensind die=
jenigenGebiete,die der Reichskanzlerzur ausschließlichenAufsuchungoderGe=
winnung von Mineralien entwederdem Reiche oder dem Landesfiskusvor=
behaltenhat oder vorbehaltenwird oder auf Grund besondererVereinbarungen
Dritten überwiesenhat oder überweisenwird. Diese Gebiete sind öffentlich
bekanntzu machen. .
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§.7.
Auf öffentlichenWegenund Plätzensowieauf Begräbnißstättendarf nicht

geschürftwerden.
Auf anderenGrundstückenist das Schürfen unstatthaft, wenn nach der

Entscheidungder BergbehördeüberwiegendeGründe desöffentlichenInteresses
entgegenstehen.

UnterGebäudenund in einemUmkreisum dieselbenbis zu fünfzigMeter
sowie in eingefriedigtenBodenflächendarf nicht geschürftwerden, es sei denn,
daß der GrundbesitzerseineausdrücklicheEinwilligung ertheilthat.

88
Wer zur Ausführung von SchürfarbeitenfremdenGrund und Boden be=

nutzenwill, hat die Erlaubniß des Grundbesitzerseinzuholen.
Mit Ausnahme der im F. 7 bezeichnetenFälle muß der Grundbesitzerdas

Schürfenauf seinemGrund und Boden gestatten.

S. 9.
Der Schürferist verpflichtet,demGrundbesitzerfür die entzogeneNutzung

jährlich im voraus vollständigeEntschädigungzu leistenund das Grundstücknach
beendigterBenutzungzurückzugeben,auchfür denFall, daß durchdieBenutzung
eineWerthminderungdesGrundstückseintritt, bei derRückgabedenMinderwerth
u ersetzen.

Für dieErfüllung der letzterenVerpflichtungkannderGrundbesitzerschon
beiderAbtretungdesGrundstücksSicherheitsleistungvon demSchürferverlangen.

**
· Die demGrundeigenthümerim letztenSatze des §F.61 und im §.62 ein=

geräumtenRechtestehendemselbenauchgegendenSchürferzu. Bei Beschädigungen
durchSchürfarbeitenfinden die Vorschriftender I#§#.67, 68 entsprechendeAn=
wendung.

F. 11.
Kann der Schürfer sichmit dem Grundbesitzerüber die Gestattungder

Schürfarbeitennichtgütlich einigen, so entscheidetdieBergbehörde,ob und unter
welchenBedingungendie Schürfarbeitenunternommenwerdendürfen.

Die Bergbehördedarf dieErmächtigungnur in denFällen des§. 7 versagen.
Soweit die Entscheidungdie Festsetzungder Entschädigungbetrifft, findet

die Beschwerdenicht statt.
Wegen der Kosten findet die Vorschrift des §. 65 Anwendung.

#1#
Durch Beschreitungdes Rechtswegswird, wenn dieselbenur wegender

FestsetzungderEntschädigungoder derSicherheitsleistungerfolgt, derBeginn der
163°
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Schürfarbeitennichtaufgehalten,vorausgesetzt,daß dieEntschädigunggezahltoder
bei verweigerterAnnahme an zuständigerStelle hinterlegtoder die Sicherheit
geleistetist.

*
Die BenutzungunbebautenKronlandeszu SchürfzweckenstehtJedem so

lange ohneEntgelt frei, als nicht derGouverneurfür bestimmteBezirkebesondere
Vorschriftenüberdie Bedingungender Benutzungerlassenhat.

S. 14.
Der Schürfer ist befugt, über die bei seinenSchürfarbeitengeförderten

Mineralien (§.1) zu verfügen,insofernnichtbereitsDritte Rechteauf dieselben
erworbenhaben.

Für die gefördertenMineralien hat derSchürfer die im §F.55 bestimmte
Förderungsabgabezu entrichten;die Vorschriftendes §. 51 Absatz1 Nr. 2 und
desAbsatzes2, sowiedes F. 52 Absatz1 findenentsprechendeAnwendung.

B. Vom Schürffelde.

S. 15.
Die Bergbehördehat auf Antrag gegenZahlung der im F§.16 bestimmten

GebührenSchürfscheineauszustellen. Jeder kann die Ausstellung einer beliebigen
Zahl von Schürfscheinenverlangen.

Der Gouverneurkannbestimmen,daß die Ausstellungauchdurchandere
Behörden erfolgt.

816
Der Schürfscheinlautetauf denNamen desAntragstellersund trägt eine

Kontrolnummer.
Die Ausstellung erfolgt für die Dauer von sechsMonaten. Die Ver=

längerungder Gültigkeitsdauerist ohneBeschränkungzulässig.
Für jedenMonat der beanspruchtenGültigkeitsdauerist eineGebührvon

fünf Rupien im voraus zu entrichten.

17.
Der Schürfscheingilt für das ganzeSchutzgebietunterAusschlußdernach

§. 6 Satz 2 der allgemeinenSchürffreiheitentzogenenGebieteund vorbehaltlich
der auf Grund des F. 13 erlassenenbesonderenVorschriften.

Der Gouverneur kann vorschreiben,daß für bestimmteDienstbezirkedie
Verwendungdes Schürfscheinsvon der vorherigenEintragung in ein von der
zuständigenörtlichenBehörde zu führendesöffentlichesSchürfscheinverzeichnißab=
hängig ist. Vor Verwendungdes Schürfscheinsin einemanderenODienstbezirke
muß er in dem Verzeichnissedes bisherigenBezirkes gelöschtsein.
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Z.18.
Der Schürfscheinist übertragbar. Die Rechteaus demSchürfscheinegehen

mit derUmschreibungauf denErwerberdurcheinezurAusstellungvon Schürf—
scheinenbefugteBehörde(I. 15) über.

Für die Umschreibungist eineGebührvon fünf Rupien zu entrichten.

K.10.
Der Schürfscheingewährtdas Recht, nachMaßgabe der folgendenVor=

schriftenein Schürffeld und zwar ein Edelmineralschürffeldoder ein gemeines
Schürffeld mit der Wirkung abzustecken,daß der Schürfer vorbehaltlichbereits
erworbenerRechtejedenDritten in einemEdelmineralschürffeldevom Schürfen
und vomBergbaubetriebauf sämmtlicheim §. 1 bezeichneteMineralien, in einem
gemeinenSchürffelde vom Schürfen und vom Bergbaubetrieb auf gemeine
Mineralien ausschließt.

§S.20.
Das Edelmineralschürffeldhat in horizontalerErstreckungdie Form eines

Rechtecksvonhöchstens400Xx200 Meter, dasgemeineSchürffelddiejenigeeines
Rechtecksvon höchstens1200 K 600 Meter Seitenlänge.

S.21.
Die AbsteckungeinesSchürffeldeshat in der Weisezu erfolgen,daß
1. eine den Mittelpunkt des Feldes bezeichnendeTafel aufgerichtetwird,

auf welcherder Name desSchürfers, dieKontrolnummer desSchürf=
scheins,derZeitpunktderAufrichtung derSchürftafel und dieAngabe,
ob ein Edelmineral=oder ein gemeinesSchürffeldbelegtwerdensoll,
zu vermerkensind, »

2. zu beidenSeiten der Schürftafel geradlinigeGräben von mindestens
zweiMeter Längegezogenwerden,welchedieRichtungderLangseiten
desSchürffeldesbezeichnen.

§6.22.
Binnen vierzehnTagen nach Aufrichtung der Schürftafel müssendie Eck=

punktedesFeldes bestimmtund durchPfähle sowiedurchmindestenseinenMeter
lange, in derRichtung der Seiten desSchürffeldesgezogeneGräben kenntlich
gemachtwerden.

Geschiehtdies nicht, so hört die Schließung desFeldes (§. 19) wiederauf.
DieselbeFolge tritt ein, wenndervondenEckpfählenumschlosseneFlächen=

raum die nach F. 20 zulässigeFeldesgrößeum mehrals zehnProzent überschreitet.

E.23.
Von der erfolgtenAbsteckungeinesSchürffeldesist der Bergbehördeoder

der sonstvom Gouverneur bestimmtenBehördeAnzeige zu erstatten.
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Die Anzeigemuß enthalten:
1. denNamen desSchürfers und denOrt, an welchemderselbeseinen

WohnsitzoderdauerndenAufenthalthat,
2. die Kontrolnummerund die GültigkeitsdauerdesSchürfscheins,
3. die Angabe, ob ein Edelmineral=oder ein gemeinesSchürffeldbe=

legt ist,
4. * Zeitpunktder Aufrichtung der Schürftafel G. 21), -
5. die möglichstgenaueBezeichnungder Lage und der Ausdehnungdes

Feldes;aus der beizufügendenHandzeichnuͤngmüssendie Grenzendes
Feldes, seine Größenverhältnisse,die magnetischeNordlinie und die
vorhandenenTagesgegenständein der Weiseersichtlichsein, daß das
Schürffeld danachin der Natur aufgefundenwerdenkann.

Die Bergbehördeist befugt,zu bestimmen,daß die Anzeigenochweitere
Angabenzu enthaltenhat.

92
Über die Erstattungder Anzeigewird gebührenfreieineBescheinigung

ertheilt.
Jede Anzeigewird in das Schürffelderverzeichnißeingetragen.
Die Vorschriftenüber die Einrichtung des Vezeichnisseserläßt der

Gouverneur.
Die EinsichtdesVerzeichnissesist Jedem gestattet.

K. 25.
Die Anzeige ist binnen vier Wochennach der Aufrichtung derSchürftafel

G. 21) zu erstatten. -
Ist das Feld in geraderLinie gemessenmehr als hundert Kilometer von

dem Sitze der Behörde entfernt, so verlängert sichdie Frist um einenTag für
je angefangenefünfzehnKilometerder Mehrentfernung.

§S.26.
Wird dieAnzeigefristnichtgewahrtoderdieVerlängerungderGültigkeits=

dauer des Schürfscheinsnicht rechtzeitigbeantragt,so hört die Schließungdes
Feldesauf.

. 27.
Der Schürfer ist berechtigt,unterAufgabedes belegtenSchürffeldesein

neuesabzustecken.
Binnen vierundzwanzigStunden nachAufrichtungderSchürftafelG. 21)

auf dem neuenFelde hat er die Merkzeichendes früherenzu beseitigen.
Spätestensmit derAnzeigedesneuenFeldesist dieAufgabedes früheren

zum Zweckeder Löschungim Schürffelderverzeichnißanzumelden.
Die Vorschriftender §#§.23 bis 26 finden entsprechendeAnwendung.
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. 28.
Der Schürfer ist verpflichtet,jedemNachbarschürferauf Verlangen den

Verlauf der GrenzenseinesFeldesvorzuweisen.

III. Vom Bergbau.
A. Vom Bergbaufelde.

G.29.
Die regelmäßigeGewinnungvon Mineralien (§. 1) — der Bergbau —

ist nur in einemBergbaufeldegestattet.

g. 30.
Der kann jederzeitbeanspruchen,daß dieBergbehörde seinSchürf=

feld odereinenTheil desselbenin einBergbaufeld,und zwar in einEdelmineral=
oderein gemeinesBergbaufeld,umwandelt.

KF.31.
Die Bergbehördeist befugt, die Umwandlung (. 30) auch gegen den

Willen des Schürfers vorzunehmen:
1. wenn in dem Schürffelde Mineralien (G. 1) regelmäßig gewonnen

werden
2. wenn bas Schürffeld oder ein Theil desselbenununterbrochenodermit

unwesentlichenUnterbrechungenlänger als fünf Jahre geschlossenge=
haltenwordenist.

K 32.
Eine amtlichePrüfung, ob irgendeinesderim §. 1 bezeichnetenMineralien

in dem Schürffelde vorkommt, findet bei der Umwandlung im Falle des F. 30
nicht statt.

g. 33.
Das Bergbaufeldsoll die Form einesRechteckshaben,dessenLangseiten

höchstensfünfmal so lang sind wie die Schmalseiten.
achderTiefe wird dasFeld von senkrechtenEbenenbegrenzt,welcheden

Seiten desRechtecksfolgen.
Abweichungenvon der Rechtecksformunterliegen der Genehmigung der

Bergbehörde.
Der Flächeninhaltdes Feldes ist nach der horizontalenProjektion in

Hektarenzu bestimmen.
S.34.

Mit Genehmigungder BergbehördekönnenmehrereeinemSchürfer ge—
hörige, unmittelbaran einanderstoßendeSchürffelderoder einTheil dersellin
in ein einheitlichesBergbaufeldumgewandeltwerden.
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Die Umwandlungerfolgtin der Weise,daß das Schürffeldin demUm—
fang, in welchemdie UmwandlungbeantragtG. 30) oderangeordnet(F.31)
ist, in dem Schürffelderverzeichnissegelöschtund unter einem besonderenNamen
in das Bergwerksverzeichnißeingetragenwird. Auf das Bergwerksverzeichniß
findendie Vorschriftendes §. 24 Absatz3, 4 Anwendung.

C. 36.
Über die Umwandlungwird auf Antrag gebührenfreieineBescheinigung

ertheilt.
Auf Grund der Bescheinigungkann der Feldesinhaberdie amtlicheVer=

messungund AbgrenzungdesBergbaufeldesverlangen.

F. 37.
Die Vermessungund Abgrenzungerfolgt unterLeitung der Bergbehörde

durcheinenvom GouverneurzugelassenenMarkscheideroderFeldmesser.
Die Kostenhat der Antragstellerzu tragen.

S. 38.
Die Bergbehördehat den Inhabern von Schürf= oder Bergbaufeldern,

deren Rechtevermögeder Lage ihrer Felder der begehrtenAbgrenzungent=
gegenstehenkönnten,Gelegenheitzur Wahrnehmungihrer Rechtezu geben.

K. 39.
Ergiebt sich aus denVerhandlungen, daß demAntragstellerein bestimmtes

Feld gebührt,so erfolgtdie Abgrenzung.
Über das Ergebnißwird von der BergbehördeeineUrkunde—die Ver=

messungsurkunde— ausgefertigt.Der Inhalt derUrkundewird öffentlichbekannt
gemacht. Die Einsicht der Urkunde und des beizufügendenVermessungsrisses
stehtJedemfrei.

E. 40.
Ansprücheaus entgegenstehendenRechten erlöschenmit dem Ablaufe von

sechsMonaten nach der öffentlichenBekanntmachungdes Inhalts der Ver=
messungsurkunde,wennnichtvorherdie gerichtlicheGeltendmachungerfolgt.

C.41. - «
Wird ein entgegenstehendesRechtdurchgerichtlicheEntscheidungfestgestellt,

so ist die Vermessungsurkundevon der Bergbehördenach demInhalte der Ent—
scheidungaufzuhebenoder abzuändern.

Die abgeänderteoder innerhalb der sechsmonatigenFrist (§. 40) nicht
angefochteneVermessungsurkundewird demAntragstellerausgehändigt.
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«Reichs-Gesetzblatt.
49.

Juhalt: Verordnung, betreffenddie Rechtsverhältnissean unbeweglichenSachenin Deutsch=Südwest=
afrika. S. 1063. ,

— — — “

(Nr. 2521.) Verordnung,betreffenddieRechtsverhältnissean unbeweglichenSachenin Deutsch=
Südwestafrika. Vom 5. Oktober 1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
· vonPreiißenIc

verordnenaufGrundder§§.1iiiid3Nr.2desGesetzes,lietreffeiiddieRecl)ts-
verhältnissederdeutschenSchutzgebiete(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), für das süd=
westafrikanischeSchutzgebietzur ErgänzungderVerordnungvom 10.August1890
(Reichs=Gesetzbl.S. 171), im Namen desReichs, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.

1
Die Rechtsverhältnissean Grundstückenregeln sich, soweit sich nicht aus

dieserVerordnungeinAnderesergiebt,nachden im GeltungsbereichedesPreußi=
schenAllgemeinen LandrechtsgeltendenBestimmungen, insbesonderenach dem
Gesetzüber den Eigenthumserwerbund die dingliche Belastung von Grund=
stücken,Bergwerkenund selbständigenGerechtigkeitenvom 5. Mai 1872.

S. 2.
In Ansehungvon Grundstücken,für welcheein Grundbuchblatt(§§. 50 ff.

nochnicht angelegtist, finden die im F.I bezeichnetenBestimmungennur An=
wendung, wenn das Grundstückim Eigenthum eines Nichteingeborenensteht.

Inwieweit Eingeborenezur Eintragungihres Eigenthumsim Grundbuche
berechtigtsind oder hierzu angehaltenwerdenkönnen (59. 27, 50), bestimmtin
jedemeinzelnenFalle der Gouverneur. Jedoch bleibenGrundstücke,welchein
das Grundbuch eingetragensind, den Bestimmungen dieserVerordnung unter=
worfen, auchwenn sie in das Eigenthum eines Eingeborenenübergehen.

Reichs=Gesetzbl.1898. 166

Ausgegebenzu Berlin den22. Oktober1898.
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§.3.
Die auf die Grundschuldund auf das Bergwerkseigenthumbezüglichen

VorschriftendesGesetzesüber denEigenthumserwerbu. s.w. vom 5. Mai 1872,
das Berggesetzvom 24. Juni 1865 und die Grundbucherdnungvom 5. Mai
1872 bleibenaußerAnwendung.

4.
Der Gouverneuristermächtigt,wennundsoweitesim öffentlichenInteresse

nothwendigist, denErwerb von Grundstückenoder von dinglichenRechtenan
solchenan besondereBedingungenoder an eine obrigkeitlicheGenehmigungzu
knüpfen. Er bestimmtdie Voraussetzungenfür den Eigenthumserwerbdurch
Besitzergreifungvon herrenlosemLande. Die bisherigenBestimmungen,)wonach
der Abschlußvon Verträgenmit denEingeborenenüber denErwerbvonEigen=
thum odervonPachtrechtenan GrundstückenohneGenehmigungdesGouverneurs
nichtrechtsbeständigund unterStrafe gestelltist, bleibenin Kraft.

Der Reichskanzlerist befugt, die von demGouverneurgetroffenenAn=
ordnungenaufzuheben.

II. Einrichtung der Grundbücher.

S. 5.
Der GouverneurbestimmtdiejenigenBezirke, für welcheein Grundbuch

anzulegenist.
S. 6.

Die Grundbücherwerdennachdemvon demGouverneurzu bestimmenden
Formular eingerichtet.

Jedes Grundstückerhältein eigenesGrundbuchblatt.Es kannjedochfür
mehrerein demselbenGrundbuchbezirkeliegendeGrundstückedesselbenEigenthümers
ein gemeinschaftlichesGrundbuchblattangelegtwerden,wenn daraus nachdem
Ermessender GrundbuchbehördekeineVerwirrung zu besorgenist.

Die GrundbuchblättereinesGrundbuchserhaltenfortlaufendeNummern
nachdemZeitpunkteder Anlegung.

S. 7.
Jedes Grundbuchblattbestehtaus einemTitel und drei Abtheilungen.
Der Titel giebtin der erstenHauptspaltean:
1. die Bezeichnungdes Grundstücksnach Lage und Begrenzung,nach

seinemetwaigenbesonderenNamen und sonstigenKennzeichenunter
Bezugnahmeauf diebeidenGrundaktenbefindlicheKarte (§99.28, 51)
sowiethunlichstdie Eigenschaftdes GrundstücksnachKultur und Art
der Benutzung;

2. die Größe des Grundstücks.
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Die für dieBezeichnungdesGrundstücksnachdemSteuerbuchebestimmte
Unterspalteist vorläufignochoffenzu lassen.

Eind mehrereGrundstückein demselbenGrundbuchblattevereinigt,sosind
sieunterfortlaufendenNummerngesondertin dererstenHauptspalteaufzuführen.

Die zweiteHauptspalteist zu Abschreibungenbestimmt.

. S.
In die ersteSpalte der erstenAbtheilungist einzutragen:

der Eigenthümernach Namen, nach Stand, Gewerbeoder anderen
unterscheidendenMerkmalen, Wohnort oder Aufenthaltsort; eine
juristischePersonnachihrer gesetzlichenoderin derVerleihungsurkunde
enthaltenenBenennung)eineHandelsgesellschaft,Aktiengesellschaftund
Genossenschaftunter ihrer Firma und BezeichnungdesOrtes, wo sie
ihren Sitz hat;

in die zweiteSpalte:
das Datum der Eintragung, der Rechtsgrundderselben(Kaufvertrag,
Testament,Erbbescheinigungund dergleichenmehr)sowiedie Vermerke
überZuschreibungen;

in die dritteSpalte:
auf Antrag des Eigenthümersder Erwerbspreisoderdie Schätzung
des Werthes nach einer öffentlichenTaxe.

F. 9.
In die ersteHauptspalteder zweitenAbtheilungwerdeneingetragen:
1. dauerndeLastenundwiederkehrendeGeld=undNaturalleistungen)welche

auf einemprivatrechtlichenTitel beruhen; 1
2. dieBeschränkungendesEigenthumsunddesVerfügungsrechtsdesEigen

thümers.
In die zweiteHauptspalte„Veränderungen“werdenalle Veränderungen

eingetragen,welchedie in der erstenHauptspaltevermerktenRechteund Be=
schränkungenerleiden. -

Ist ein in der erstenHauptspalteeingetragenesRecht aufgehoben,so
erfolgtdie Löschungin der Hauptspalte„Löschungen““die LöschungeinerVer=
änderungwird unterder zweitenHauptspaltein der Nebenspalte„Löschungen“
bewirkt.

C6.10.
In die ersteHauptspalteder drittenAbtheilungwerdendie Hypotheken

eingetragen.
In die zweiteHauptspalte„Veränderungen“ sind alle Veränderungen

(lebertragungen,Verpfändungenu. s. w.) der in der erstenHauptspalteeinge=
166“



V

tragenenPostense
zu vermerken.
· Die Nebenspalten,
Löschung der Veränderungen,
in der erstenHauptspalteeingetragen

st für die
schungder

K.11.
Für jedesGrundbuchblattwerdenbesondereAktenangelegt,in

darauf bezüglichenSchriftstückeund Verhandlungengesammeltwerden.

in– « —
Die EinsichtderGrundbücheristJedem, die EinsichtderGrundaktennurdemjenigengestattet,welchernach dem Ermessender GrundbuchbehördeeinrechtlichesInteressedabeihat.

III. Zuständigkeit der Grundbuchbehördeund Verfahren.
S. 13.

Die Bearbeitungder Grundbuchsachengehört zur ZJuständigkeitder zurAusübung der GerichtsbarkeitersterInstanz ermächtigtenBeamten,welcheden

können.
**1=

Die Grundbuchbehördeverfährt,soweitnichtetwasAnderesvorgeschriebenist, nur auf Antrag.
Die Anträge werdenmündlich bei der Grundbuchbehördeangebrachtoderschriftlicheingereicht.MündlicheAnträgeauf EintragungenoderLöschungensindvon der Grundbuchbehördeaufzunehmen.

18.
Schriftliche,zu einerEintragungoderLöschungerforderlicheAnträgeund

Urkunden sowie die Vollmachten von Personen, welche als Bevollmächtigte
Anträge stellenoder Erklärungen abgeben5 mussengerichtlichoder notariell auf=genommenoder beglaubigtsein. JedochbedürfenschriftlicheAnträge, welchendie beglaubigtenUrkundenbeiliegen,in denendie Betheiligtendie beantragteEintragungoderLöschungschonbewilligthaben, keinerbesonderenBeglaubigung.

Der AufnahmeeinesbesonderenProtokolls über die Beglaubigungoder

S. 16.
Anträge auf EintragungenoderLöschungenin der zweitenoder drittenAbtheilung bedürfen,sofernsie auf Grund gerichtlicherEntscheidungengestelltwerden,keinerBeglaubigung.
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Imgleichenbedürfenkeiner BeglaubigungUrkundenund Anträge der

öffentlichenBehördender Schutzgebiete,desReichsodereinesBundesstaats.

F. 17.
Sind die zur Eintragung oder LöschungerforderlichenUrkundenoder

Vollmachten von einer ausländischenBehörde ausgestelltoder beglaubigtund ist
die Befugniß dieserBehörde zur Ausstellung öffentlicherUrkunden nicht durch
Staatsverträge des DeutschenReichs verbürgt oder sonstder Grundbuchbehörde
bekannt, so muß die Befugniß der ausländischenBehörde zur Aufnahme des
Aktes und derenUnterschriftauf gesandtschaftlichemoder konsularischemWege
festgestelltwerden.

*
Auf denAnträgen sowohl als auf denUrkundenist der Zeitpunktdes

Eingangesgenauanzugeben.
Dieselbenbleiben in Urschrift oder in beglaubigterAbschrift bei den

Grundakten.
# 1#

Die Verfügungenauf die Anträge sind von der Grundbuchbehördezu
erlassen.

Die auf Grund der VerfügungenvorzunehmendenEintragungenkönnen
von einemBeamten derGrundbuchbehörde(Grundbuchführer)ausgeführtwerden.
In diesemFalle soll dieVerfügungdenInhalt derEintragungwörtlichangeben.

Bei allenEinschreibungenin dasGrundbuchist derTag derEinschreibung
anzugeben,die in die zweite und dritte Abtheilung einzutragendenPosten sind
in jederAbtheilungmit fortlaufendenNummernzuversehen.Die Einschreibungem
sind im Grundbuchevon derGrundbuchbehördeund, sofernsie von demGrund=
buchführervorgenommensind, auchvon diesemzu unterzeichnen.

C.20.
Die Grundbuchbehördehat die Rechtsgültigkeitder Eintragungs=oder

Löschungsbewilligungnach Form und Inhalt zu prüfen.
Ergiebt die Prüfung für die beantragteEintragung oder Löschungein

Hinderniß, so hat die Grundbuchbehördedasselbedem Antragstellerbekannt
zu machen. - -

§.21. .
Werdenmehrere,zwar an sichbegründete,abereinanderwidersprechende

Anträgeauf EintragungdesEigenthumsvorgelegt,bevorauf einenderAnträge
die Eintragung bewirktist, so ist diesebis zur Erledigungdes Widerspruchs
auszusetzen.

§. 22.
Sind außer demFalle des §. 21 aus mehrerenEintragungsgesuchenfür

dasselbeGrundstückEintragungenzu bewirken,so erfolgensie in der durchden
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Zeitpunktder Vorlegungder GesuchebestimmtenRangordnung,und aus gleich—
zeitig vorgelegtenGesuchenzu gleichemRechte,wenn in denselbennicht eine
andereRangordnungbestimmtist.

Wird durchdas frühervorgelegteGesuchdemspätervorgelegtendie Be=
gründungentzogen,so ist dieseszurückzuweisen.

*
Die Rangordnung(§.22 Absatz1) wird bei BelastungenderselbenAb=

theilung des Grundbuchsdurch die Reihenfolgeder Eintragungenersichtlich
gemacht)sollendieBelastungenzu gleichenRechtennebeneinanderstehen,so ist
dies bei den Eintragungenbesonderszu bemerken.ZwischenBelastungender
zweitenund der drittenAbtheilungergiebtsichdieRangordnungausdemDatum
der Eintragung. Soll von Eintragungen unter demselbenDatumdie eine der
anderennachstehen,so ist dies besonderszu bemerken.

Die endgültigeEintragung einer Belastung an der Stelle einer Vor=
merkung erlangt den Rang der letzteren,ohne daß dies eines besonderenVer=
merkesbedarf.

**)
Eine aus VersehenderGrundbuchbehördegelöschteoderbeiAb- undUm=

schreibungennichtübertragenePost ist auf VerlangendesGläubigersodervon
Amtswegenmit ihrem früherenVorrechtewiedereinzutragen.Diese Wieder=
eintragung wirkt jedochnicht zum Nachtheilederjenigen,die nach der Löschung
Rechtean demGrundstückoderauf eineder gelöschtengleich=odernachstehende
Post in redlichemGlauben erworbenhaben.

IV. Eintragung des Eigenthums. Eintragungen und Löschungen
in der zweiten Abtheilung.

K. 25.
Eine Aufflassungfindetnichtstatt.
Zum Übergangedes Eigenthumsim Falle der freiwilligenVeräußerung

einesGrundstücks,für welcheseinGrundbuchblattbereitsangelegtist oderwelches
im EigenthumeinesNichteingeborenensteht,ist, abgesehenvon derBeobachtung
derdurchdenGouverneurgetroffenenbesonderenAnordnungen(I. 4), erforderlich,daß

1. der eingetrageneEigenthümerdie Eintragung des Erwerbersbewilligt
hat oder zur Bewilligung der Eintragungrechtskräftigverurtheiltist,
und

2. der Erwerberals Eigenthümereingetragenwird.
Steht das Grundstückim Eigenthumevon Miterben, so genügtderen

Bewilligung oder rechtskräftigeVerurtheilung, auchwenn sie nichtals Eigen=
thümereingetragensind.
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Die Eintragungdes Erwerberserfolgtauf dessenAntrag, soferndie er—
forderlichenNachweisebeigebrachtsind.

Sie sollaußerdemFalle derrechtskräftigenVerurtheilungdesEigenthümers
zur Bewilligung der Eintragung nur stattfinden,wenn eine in gerichtlicheroder
notariellerForm aufgenommeneUrkundeüber das der Veräußerungzu Grunde
liegendeRechtsgeschäftbeigebrachtwird.

F.26.
Ist das Eigenthuman einemGrundstücke,für welchesbereitseinGrund=

buchblattangelegtist, in andererWeiseals durchfreiwilligeVeräußerungüber=
gegangen,so wird derErwerberauf seinenAntrag als Eigenthümereingetragen,
sofernder Eigenthumsübergangnachgewiesenist.

Die Eintragung des Eigenthumsvon Erben erfolgt auf Grund einer
amtlichenErbbescheinigungoderauf Grund einessonstigenglaubhaftenNachweises.

C.27.
In denFällen, in denender Erwerb des Eigenthumsohne freiwillige

Veräußerungstattgefundenhat, kann derEigenthümervonderGrundbuchbehörde
durchGeldstrafenbis zu je einhundertfünfzigMark zurEintragungseinesEigen=
thumsangehaltenwerden, wennein dinglichoderzu einerEintragungBerech=
tigterdieselbebeantragt.

BestreitetderangeblicheEigenthümerdieThatsachen,welchezurBegründung
desAntrags geltendgemachtsind) so ist der Antragstellerauf denProzeßweg
zu verweisen.

§S.28.
Wenn ein Grundstück,welchesvon einemeingetragenenGrundstückab=

gezweigtwerdensoll, auf ein anderesBlatt zu übertragenist, so muß das ein=
zutragendeGrundstücknachdenim §.7 bestimmtenMerkmalenunterBeifügung
einer die Lage und Größe des Grundstücksin beglaubigterForm ergebenden
Karte bezeichnetwerden.

KS.29.
Die Eintragungvon dinglichenRechtenaußerdenHypotheken,von Be=

schränkungendesVerfügungsrechtsdes Eigenthümers,von Vormerkungenzur
ErhaltungdesRechtesauf Eintragung des Eigenthumsoder auf Eintragung

eines dinglichenRechteserfolgtin der erstenHauptspalteder zweitenAbtheilung,
wenn die Bewilligung des eingetragenenoder seineEintragung gleichzeitiger=
langendenEigenthümersbeigebrachtwird oder einezuständigeBehördedarum
ersucht.

Die Einwilligung des Eigenthümerswird durchein rechtskräftigesUrtheil
auf Eintragungersetzt.

S. 30.
Beschränkungendes Verfügungsrechtsüber ein in der zweitenAbtheilung

eingetragenesRechtwerdennebendemselbenin der zweitenHauptspaltevermerkt.



— 1070—

g
Die Löschungder Eintragungenin der zweitenAbtheilungerfolgt auf

Antrag des eingetragenenoder seineEintragung gleichzeitigerlangendenEigen=
thümers.

Zur BegründungdesAntrags ist dieLöschungsbewilligungdesBerechtigten
oderdessenrechtskräftigeVerurtheilungzur Löschungerforderlich.

Eine durch einstweiligeVerfügung angeordneteEintragung ist auch dann
zu löschen,wenneinevollstreckbareEntscheidungvorgelegtwird, durchwelchedie
einstweiligeVerfügungaufgehobenwird.

V. Eintragungen und Löschungenin der dritten Abtheilung.
S. 32.

Die EintragungeinerHypothekerfolgt:
1. wenn der eingetrageneoder seineEintragung gleichzeitigerlangende

Eigenthümersiebewilligt oderwenn einUrtheil beigebrachtwird, durch
welcheser zur Bestellungder Hypothekrechtskräftigverurtheiltist;

2. wenn der Gläubiger auf Grund einesUrtheils, durchwelchesder
Eigenthümer(Nr. 1) zur Jahlung eines bestimmtenGeldbetragsan

beantragt;
3. wenneinezuständigeBehördeum die Eintragungersucht.

3
Die Eintragungsbewilligungmuß auf denNamen einesbestimmtenGläu=

bigerslauten, denSchuldgrund erwähnen,das verpfändeteGrundstückbezeichnen,
einebestimmteSumme in derLandeswährung,denZinssatzoderdieBemerkung
der Zinslosigkeit,den Anfangstag der Verzinsungunddie Bedingungender
Rückzahlungangeben.

Wenn dieGröße einesAnspruchszurZeit derEintragungnochunbestimmt
ist (Kautionshypotheken),so muß der höchsteBetrag eingetragenwerden, bis zu
welchemdas Grundstückhaften soll.

34.
In die ersteHauptspalte der dritten Abtheilung werden auch die Vor=

merkungenzur Erhaltung desRechtesauf eineHypothekeingetragen.
Die Eintragungwird bewirkt: ·
1. wenn der eingetrageneoder seineEintragung gleichzeitigerlangende

Eigenthümersie bewilligt;
2. wenn der Gläubiger auf Grund einesArrestbefehls,eines für vor=

läufig vollstreckbarerklärtenUrtheils odereinessonstigenSchuldtitels,
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aus welchemdie Zwangsvollstreckungstattfindet,dieEintragungseiner
darin bezeichnetenForderungbeantragt;

3. wenneinezuständigeBehördeum die Eintragungersucht.

S. 35.
Die endgültigeEintragung einer Hypothekan der Stelle einer Vor=

merkungerfolgt,wenneinederim §. 32 Nr. 1 bis3 bezeichnetenVoraussetzungen
vorliegt.

. 36.
Die Abtretung einer Hypothek wird auf Grund der Bewilligung des

Gläubigersoder seinerrechtskräftigenVerurtheilungzur Bewilligung oder auf
GrunddesErsuchenseinerzuständigenBehördeeingetragen.Ist eineHypotheken=
urkundegebildet,so bedarfes der Beibringungderselben.

Die Abtretungserklärungmuß denNamen des einzutragendenErwerbers
enthalten.Der AnnahmeerklärungdesLetzterenbedarfes nicht.

S.37.
Die Vorschriftendes §. 36 findenauchAnwendung,wenneineHypothek

auf eine andereWeise erworbenoder verpfändet, oder wenn von einem vor=
eingetragenen Gläubiger das Vorrecht einemnachstehendeneingeräumtwird.

Die Eintragung der Verpfändunghat denGläubiger sowiedie For=
derung,zu derenSicherheitdie Verpfändungerfolgt, zu bezeichnen.

FS.38.
Die Pfändung einerHypothekim Wege der Zwangsvollstreckungersetzt

die Bewilligung desSchuldnerszur Eintragung des entstandenenPfandrechts,
die Überweisungan Zahlungsstattersetztdie Bewilligung zur Eintragung der
Abtretung.

Zum Nachweiseder Pfändung ist der Nachweis der Zustellung des
Pfändungsbeschlussesan den Eigenthümerdes Grundstückserforderlichund
ausreichend.

S. 39.
Beschränkungendes Verfügungsrechtsüber eine Hypothek werden neben

derselbenin derzweitenHauptspaltevermerkt,wennderGläubigerdieEintragung
bewilligt oder eine zuständigeBehörde darum ersucht.

Ist eineHypothekenurkundegebildet,sobedarfesderBeibringungderselben.

S. 40. .
Die Löschungeiner Hypothekdarf nur auf Antrag des eingetragenen

Eigenthümersoderauf ErsucheneinerzuständigenBehörde erfolgen. Zur Be—
gründung des Antrags gehört entweder

1. die von demGläubigerertheilteQuittung oder Löschungsbewilligung,
oder

Reichs=Gesetzbl.1898. 167
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2. der Nachweisder rechtskräftigenVerurtheilungdes Gläubigers,die
Löschung zu bewilligen,oder

3. der Nachweis, daß der Gläubiger das Eigenthumdes Grundstücks
oderderEigenthümerdie Hypothekerworbenhat.

Ist eineHypothekenurkundegebildet,sobedarfesderBeibringungderselben.

S. 41.
An die Stelle einergelöschtenHypothekdarf eineanderenichteingetragen

werden. Vielmehr rückendie nachstehendenPosten vor.
Auf Antrag des eingetragenenEigenthümersist eine Hypothek,deren

Löschunger gemäß§. 40 zu verlangenberechtigtist, auf seinenNamenund,
sofern er sie an einen Anderen abtritt, auf diesenumzuschreiben.AufKautions=
hypothekenfindetdieseBestimmungkeineAnwendung.

K. 42.
Die LöschungeinerVormerkungerfolgtauf ErsuchenderjenigenBehörde,

auf derenAntrag dieVormerkungeingetragenwordenist, odergul Bewilligung
dessen,für dendieöm stattgefundenhat.

bll=
Soll einegemäß§. 32 Nr. 2, §. 34 Nr. 2 eingetrageneHypothekoder

Vormerkunggelöschtwerden,so wird die Einwilligung des Berechtigtenin die
Löschungdurch eine Urkunde ersetzt,auf Grund derennach den Vorschriftender
CivilprozeßordnungdieJwangsvollstreckungmit derWirkung einzustellenist, daß
die bereitserfolgtenVollstreckungsmaßregelnaufgehobenwerden.

» §.44.
. Eine durcheinstweiligeVerfügung angeordneteEintragung ist auchdann
zu löschen,wenneinevollstreckbareEntscheidungvorgelegtwird, durchwelchedie
einstweiligeVerfügungaufgehobenwird.

VI. Bildung der Urkunden über Eintragungen im Grundbuche.
=5.

Der Eigenthümerkann jederzeiteine beglaubigteAbschrift desvollständigen
GrundbuchblattsseinesGrundstücksoder desTitels und der erstenAbtheilung
verlangen.

S. 46.
Über die Eintragung erhaltendie Betheiligtenund die Behörde,welche

dieEintragungnachgesuchthat, von derGrundbuchbehördeeineBenachrichtigung,
welchedieEintragungsformelwörtlichenthält. Zu denBetheiligtengehörtimmer
der eingetrageneEigenthümer.
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§.47.
Über die EintragungeinerHypothekwird eineHypothekenurkundein der

Art gebildet,daß auf der Schuldurkundeodereinemmit Schnur und Stempel
damit zu verbindendenBlatte die Eintragung nach dem von demGouverneur
zu bestimmendenFormularevermerktwird.

Auf die Bildung der Hypothekenurkundekannverzichtetwerden.

S. 48.
Ist eineHypothekenurkundegebildet,so wird jedebei der Hypothekein=

getrageneVeränderung(Abtretung,Verpfändung,BeschränkungdesVerfügungs=
rechts u. s. w.) sowie die bewirktegänzlicheoder theilweiseLöschung auf der
Urkundevon derGrundbuchbehördeunterBeifügungihrerUnterschriftund ihres
Siegels vermerkt.

Bei Löschungder ganzenHypothekwird außerdemderEintragungsvermerk
durchstrichen.

S. 49.
Erfolgt eineTheilabtretung,so ist von der Hypothekenurkundeeinege=

richtlichoder notariell beglaubigteAbschriftanzufertigenund zugleichauf die
Haupturkundeder Vermerk,welcherTheil derHypothekabgetretenist, und auf
die beglaubigteAbschriftderVermerkzu setzen,für wen und überwelchenTheil
der Hypothekdie Abschriftgefertigtist. «

Soll die Theilabtretungeingetragenwerden,so sind die Haupturkunde
und die beglaubigteAbschriftder Grundbuchbehördevorzulegen;dieEintragung
der Abtretungist gemäß§. 48 auf beidenUrkundenzu vermerken.

VII. Erste Anlegung des Grundbuchblatts.
S. 50.

Die ersteAnlegung desGrundbuchblattserfolgt auf Antrag des Eigen=
thümers. Derselbekann zur Stellung des Antrags nur in den Fällen des
§. 27 angehaltenwerden.

S. 51.
Mit demAntragehat der AntragstellerdurchUrkunden,Bescheinigungen

öffentlicherBehördenoder auf andereWeiseglaubhaftzu machen,daß er das
Grundstückals Eigenthümererworbenoderim ungestörtenBesitzehat.

In demAntrag ist das einzutragendeGrundstücknach den im §.7 be=
stimmtenMerkmalenzu bezeichnen.

Dem Antrag ist eine aus der Flurkarte entnommene,das Grundstück
veranschaulichendeKarte sowieein Auszug aus der Mutterrollebeizufügen.

G.52.
Insoweit Flurbücher und Mutterrollen noch nicht angelegt sind oder die

Vermessungdes Grundstücksund die AufnahmeeinerKarte zur Zeit unaus=
167“
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führbar oder mit Kosten verbundensind, welchezu dem Werthe des Grundstücks
in keinemVerhältnissestehen,genügt eine sogenaueBezeichnungdesGrundstücks,
daß über die Lage und die GrenzendesselbenkeinZweifel besteht.

Die näherenBestimmungenhierübererläßtder Gouverneur.

. Z.53. .
Der Anlegungdes Grundbuchblattsmuß ein Aufgebotvorhergehen.

g.54.
Das Aufgebot wird von der Grundbuchbehördeerlassen. In das Auf—

gebotist aufzunehmen:
1. die Bezeichnungdes Antragstellers;
2. die Bezeichnungdes aufgebotenenGrundstücks(§§.51, 52);
3. die Aufforderungan alle diejenigen,die das Eigenthumoderein zur

Eintragung in die zweiteund dritte Abtheilung des Grundbuchs
geeignetesRecht an dem Grundstückin Anspruchnehmen,ihre Rechte
und Ansprüchebis zu einem bestimmtenTermin anzumeldenund
glaubhaft zu machen,widrigenfalls die Anlegung des Grundbuch=
blatts ohneRücksichtauf ihre Rechteund Ansprücheerfolgenwerde.

Das Angebot ist durchAushang an der für öffentlicheBekanntmachungen
bestimmtenStelle und in sonstgeeigneterWeise bekanntzu machen.

Zwischender erstenöffentlichenBekanntmachungund dem Termine muß
eineFrist von mindestensdrei Monaten liegen.

*½
Ist bis zum Ablaufe des Termins ein anderweitigerEigenthumsanspruch

nicht angemeldetoder nicht glaubhaftgemacht,so erfolgt die Anlegung des
Grundbuchblatts. Die Grundbuchbehördeist auch befugt, ihr bekanntund
glaubhaftgewordeneAnsprücheDritter von Amtswegenzu berücksichtigen.Bei
widerstreitendenAnsprüchenkann die Anlegung erst erfolgen, nachdemdie Be=
theiligtenihre Ansprüchezum Austragegebrachthaben.

K.56.
Die bis zum Ablaufe des Termins angemeldetenRechte (§. 54 Nr. 3)

werden bei der Anlegung des Grundbuchblattseingetragen,wenn der Antrag=
steller den Anspruch anerkenntoder wenn die Voraussetzungender Eintragung
gemäßdenBestimmungendieserVerordnungvorliegen.

Anderenfalls wird, sofern das beanspruchteRecht glaubhaft gemachtist,
zur SicherungdesselbeneineVormerkungeingetragen.

Die Festsetzungder Rangordnungder bis zum Ablaufe des Termins
angemeldetenRechte erfolgt, falls sich die Betheiligtennicht einigen, im
Rechtswege.
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G.57.

Sind in Gemäßheitder Verordnung,betreffenddas Aufgebotvon Land=
ansprüchenim südwestafrikanischenSchutzgebiete,vom 2. April 1893 (Reichs=
Gesetzbl.S. 143) Landansprücheals rechtsgültig anerkanntworden und wird
mit Rücksichthierauf die Eigenthumseintragungbeantragt, so kann das Grund=
buchblattohneErlaß einesAufgebotsangelegtwerden,falls nachdemErmessen
derGrundbuchbehördekeineBedenkenobwalten. Das Gleichegilt, wenn dem
Antrag auf Eintragung desGrundstückseineÜberweisungvon früher herren=
losemLande zu Grunde liegt und die Überweisungnach Maßgabe einesmit
derRegierungabgeschlossenenVertrags odereinervondieserertheiltenBerechtigung
erfolgtist.

In beidenFällen erfolgt nachAnlegung des GrundbuchblattseineAuf=
forderungan alle diejenigen,welcheein zurEintragungin die zweiteund dritte
Abtheilungdes GrundbuchsgeeignetesRecht an dem Grundstückin Anspruch
nehmen,ihre Rechteund Ansprüchebis zu einembestimmtenTermin anzumelden
und glaubhaft zu machen, widrigenfalls auf ihre Rechte und Ansprüche bei
etwaigenanderweitigenAnträgenauf Eintragungenin diegenanntenGrundbuchs=
abtheilungennicht gerücksichtigtwerde. Hierbei findendie Bestimmungender
§##54 bis 56 sinngemäßeAnwendung.

Die Bestimmungen diesesParagraphen finden auch Anwendung, wenn
die als rechtsgültiganerkanntenLandansprücheoder die Ansprücheaus Über=
weisungenvon früher herrenlosemLande(Absatz1 diesesParagraphen) im Wege
der Rechtsnachfolgeauf den Antragstellerübergegangensind.

VIII. Schlußbestimmungen.
g.58.

Der Gouverneurhat die zur AusführungdieserVerordnungerforderlichen
Bestimmungenzu erlassenund den Zeitpunkt festzusetzen,mit welchemdieseVer—
ordnungin deneinzelnenBezirken(F. 5) in Kraft tritt.

g.59.
Die Kostenfür die Bearbeitungder Grundbuchsachenwerdennach dem

beigefügtenTarif erhoben.
GegebenMarmor=Palais, den 5. Oktober1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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Anlage.

Kostentarif
für

Grundbuchsachen.

Fur die Eintragungendes Eigenthumseinschließlichder voraufgehendenVer=
handlungensowiefür Eintragung des Erwerbspreisesoderder Werthschätzung:

bei Grundstückenvon 1 Hektar Fläche . . . . . . . . . . . . 5 Mark,
von mehr als 1 Hektar bis 100 Hektar Flüche 10
vonmehr als 100 Hektar bis 500 Hektar Flüche 20

von mehrals 1.000Hektarbis 5 000 HektarFlüche 40
von mehrals 5.000Hektarbis 10000 HektarFläche 80
von mehrals 10000 HektarFlähe 100

Für die EintragungdesEigenthümersbeiAnlegungdesGrundbuchblatts
einschließlichdesvorgängigenVerfahrenswird dieHälfte der vorstehendenKosten
als Zuschlagerhoben.

Bei AbschreibungeinesTheilstücksund Übertragung desselbenauf ein
anderesGrundbuchblattwerdenKostennach §. 1 nur für die Eintragungauf
letzteresberechnet.

Im Falle des §. 52 derVerordnung,betreffenddie Rechtsverhältnissean
unbeweglichenSachen in Deutsch=Südwestafrika,wird behufs der Berechnung
derKostendie Größe desGrundstücksvon der ahd abgeschätzt.

S. 2.
Für jede endgültigeEintragung in der zweitenund drittenAbtheilung

und alle dabeivorkommendenNebengeschäfte:
a) von demBetragebis zu 500 Mark:

von mehr als 500 Hektar bis 1000 Hektar Flüche 30

Saren#oo Markaa22 0/50Mark,
b) von demMehrbetragebis 5 000 Mark:

nni ssdM. 20
c) von demMehrbetrage:

#on2e100M..... —“ODT —=.
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§.3.
Für die Eintragung von Veränderungenaller Art, Vormerkungenund

Verfügungsbeschränkungendie Hälfte der Sähe des8. 2.

C. 4.
Für jedeLöschungund alle dabeivorkommendenNebengeschäftedieHälfte

der zu F. 2 und F. 3 für die EintragungbestimmtenSätze.

5.
Für die Aufnahmevon mündlichenAnträgen, welcheden Eintragungen

oderLöschungenim Grundbuchals Grundlage dienen,oderfür die gerichtliche
BeglaubigungsolcherAnträge sowiefür die vorgeschriebenenBenachrichtigungen
der BetheiligtenwerdenbesondereGebührennicht erhoben.

S. 6.
Für
a) dieAusfertigungeinerbeglaubigtenAbschriftdesvollständigenGrundbuch=

blatts drei Fünftel der Sätze zu §F.1, jedochnicht über 10 Mark;
b) die AusfertigungeinerbeglaubigtenAbschriftdesTitels und der ersten

AbtheilungdesGrundbuchblattsdie Hälfte der Sätze zu §. 1,jedoch
nichtüber 5 Mark.

S. 7
ErgiebtsichbeiBerechnungderKostenin denFällen der §#§.2, 4 und 6

ein geringererBetrag als 1 Mark, so wird letztererBetrag in Ansatzgebracht.

g.8.
Für die Einsicht des Grundbuchsund der Grundaktenist jedesmalder

Betrag von 0/50Mark zu entrichten.

S. 9.
WerdenUrkunden,derenVorlegung zur Erwirkung von Eintragungen

nothwendigwar, von denBetheiligtenohneÜbergabeeinerfür die Grundakten
bestimmtenAbschriftzurückgefordert,so sind für jedeangefangeneSeite der auf
Anordnung derGrundbuchbehördezu fertigendenAbschrift0,20Mark zu entrichten.
Die Beglaubigung der von den BetheiligtenüberreichtenAbschriftenerfolgt
kostenfrei.

S. 10.
Wird derAntrag auf EintragungdesEigenthümersals unbegründetzurück=

gewiesen,so hat der Antragstellerein Viertel der im F. 1 bestimmtenKosten
zu zahlen.
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. 11.

die baarenAuslagenerhoben,welchedurchdas Verfahrenverursachtsind.

.. 12.
Die GrundbuchbehördekanndieEinleitungdesVerfahrensvonderZahlung

einesVorschussesder voraussichtlichentstehendenKostenabhängigmachen.

K. 13.
Der Gouverneur ist befugt, für bestimmteZweckeoder für einzelneFälle

die Gebührenganzoderzum Theil außerAnsatzzu lassen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

,
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uniformequinepeut1)asd(;-
Dasser 25 centimes par port
simple pour les lettres, 5 cen=
times Par carte postale et 5 cen=
times par 50 grammes ou flac=
tion de 50 grammes pour les
autres objets;

2° Dour tont objet transporté par
des servicesdpendam d'Admi-
nistrations éGtrangeresà I’'Union,
ou par des services extraordi=
naires dans I’Union donnant
lieu à des frais spéciaux, une
surtake en rapport avec ces
frais.

Lorsdue le tarif d'affranchissement.
de la carte postale simple comprend
Iune ou Tautre des surtaxes auto=
riscesPar les deuxalinéasprécédents,
ce méme tarif est applicable à cha=
cune des parties de la cartepostale
avec réponseDag#e.

3. En cas Tinsuffisance d’affran-
chissement, les objets de correspon=
dance de toute nature sont passibles,
a la charge des destinataires, d'une
taxe double du montant de Tinsul=
lisance, sans qdue cette taxe puisse
deépassercelle qui est percue dans
le pays de destination sur les corres=
Dondances non affranchies de mémes
nature, poids et origine.

4. Les objets autres due les lettres
et les cartes postales doiwent etre
eafftanchisau moins partiellement.

5. Les paquets d’échantillons de
marchandises ne peuvent renfermer
aucun objet ayant une valeur mar=
chande; ils ne doivent pas dépasser
le poids de 350 grammes, ni pré=
senter des dimensions supérieures à.
30 centimetres en longueur, 20 centi=
Reichs·Gesehbl,1898,

einheitlicheZuschlagtaxe,welche
25 Centimen für das einfache
Briefporto, 5 Centimenfür jede
Karte und 5 Centimen für je
50 Gramm odereinenTheil von
50Gramm beidenanderenGegen=
ständennichtübersteigendarfz

2. für jeden Gegenstand,der mit
Postverbindungenvon nicht zum
Vereine gehörigenVerwaltungen,
oder mit außergewöhnlichenVer=
bindungeninnerhalbdes Vereins
gegenbesondereGebührenbefördert
wird, einezu diesenGebührenim
VerhältnissestehendeZuschlagtaxe.

Wennfür dieeinfachefrankirtePost=
karte die eine oder die andereder
nach den beiden vorhergehendenAb=
satzenzulässigenZuschlagtaxenerhoben
wird, so gilt dieselbeTaxe für jeden
der Theile der Postkartemit bezahlter
Antwort.

3. Bei ungenügenderFrankirung
werden Korrespondenzgegenständejeder
Art zu LastenderEmpfängermit dem
Doppeltendes Fehlbetragstaxirt, doch
darf dieseTaxeniemalsdasjenigePorto
übersteigen,welchesim Bestimmungs=
lande für unfrankirteKorrespondenzen
von gleicherGattung, gleichemGewicht
und gleicherHerkunfterhobenwird.

4. Andere Gegenständeals Briefe
und Postkartenmüssenwenigstenstheil=
weisefrankirt sein.

5. Waarenprobensendungendürfen
keinenGegenstandvonHandelswerthent=
halten) siesollennichtüber 350 Gramm
schwerseinund in ihrenAusdehnungen
30 Centimeterin derLänge, 20 Centi=
meterin derBreiteund10 Centimeterin
in derHöhe oder, wenn sieRollenform

169



mètres en largeur et 10 centimètres
en épaisseur ou, s'ils ont la forme
de rouleau, à 30 centimetres de lon=
gueur et 15 centimétresde diametre.

6. Les DaquetsdeDapiersTaflaires
et d’imprimés ne peuvent pas dé=
Dasser le poids de 2 kilogrammes,
ni présenter, sur aucun de leurs
côtés, une dimension supérieure à
45 centimetres. On peut, toutetois,
admettre au transport par la poste
les paqduetsen forme de rouleau
dont le diamètre ne dépasse pas
10 centimeètreset dont la longueur
n’'excèdepas 75 centimetres.

AnRvIcoIE6G.
1. Les objets designés dans Tar=

ticle 5 peuvent étre expédiés sous
recommandation.

2. Tout envoi recommandé est
Passible, à la charge de Tenvoyeur:

% du prix T’affranchissement or=
dinaire de Tenwoi, selon sa na=
ture;

2° TJ’un droit fixe de recomman=
dation de 25 centimes au maxi=
mum, y compris la délivrance
d’'un bulletin de dépôt à Pex=
Pditeur.

3. L’expéditeur d'un objet recom=
mandé peut obtenir un awis de ré=
ception de cet objet, en payant, au
moment du dépôt, un droit fixe de
25 centimes au maximum. Leméme
droit peut étre appliquc aux de=
mandes de renseignements sur le sort
Tobjets recommandésqui se pro=
duisentpostérieurementau dépét, si

taxe spéciale pour obtenir un avis
de réception.

haben,30 Centimeterin derLängeund
15 Centimeterim Durchmessernicht
überschreiten.

6. Sendungenmit Geschäftspapieren
und Drucksachensollen das Gewicht
von 2 Kilogramm nicht überschreiten
und an keinerSeite eineAusdehnung
von mehr als 45 Centimeterhaben.
Jedoch können Packetein Rollenform,
derenDurchmesser10 Centimeterund
derenLänge75 Centimeternichtüber=
steigt, zur Postbeförderungzugelassen
werden.

Artikel 6.
1. Die im Artikel5 bezeichnetenGe=

genständekönnenunter Einschreibung
versandtwerden.

2. Für jede Einschreibsendunghat
der Absenderzu entrichten:

1. das gewöhnlichePorto einer fran=
kirtenSendung gleicherGattung;

2. eineEinschreibgebührvon höchstens
25 Centimen,einschließlichderAus=
fertigungeinesEinlieferungsscheins
für denAbsender.

3. Der Absendereiner Einschreib=
sendungkann gegeneinebei der Ein=
lieferungzu entrichtendeGebühr von
höchstens25 CentimeneinenRückschein
erhalten.Die gleicheGebührkannfür
dienacherfolgterEinlieferunggehaltenen
Nachfragen nach dem Verbleibe von
Einschreibsendungenerhoben werden,
sofern der Absender nicht schon die
besondereGebühr für Erlangungeines
Rlckscheinsentrichtethat.



Anna-BE
1. Les correspondances recom=

mandéespeuventétre expédiéesgre=
vées de remboursement dans les re=
lations entre les pays dont les Ad=
ministrations conviennent d’assurer
ce service.

Les objets contre remboursement
sont soumis aux formalités et aux
taxes des envois recommandés.

Le maximum du remboursement
est fixé, par envoi, à 1000 francs
Ou à Téquivalent de cette somme en
la monnaie du pays de destination.
ChadqueAdministration a toutefois la
faculte Tabaisser ce maximum à
500franesPar envolouà Péquivalent
de cette somme dans son systeme
monttaire.

2.Amoinsd’arrangementcontraire
entrelesAdministrationsdespays in=
téressés, le montant encaissé du des=
tinataire doit étre transmis à Pen=
voyeur au moyen d’'un mandat de
Poste, après déduction de la taxe
des mandats ordinaires et Tun droit
d’encaissementde 10 centimes.

Le montant d’un mandatde rem=
boursementtombé en rebut reste à
la dispositionde I'Administration du
Pays Torigine de Penvoi grevé de
remboursement.

3. La perte d’'unecorrespondance
recommandéegrevée de rembourse-
ment engage la responsabilité du ser=
vice postal dans les conditions dé=
terminéespar Particle 8 ci-aprèspour
les envois recommandés non suivis
de remboursement. Apres la livraison
de Tobjet, VAdministrationdu pays
de destination est responsable du

Artikel 7.
1. Die eingeschriebenenKorrespon=

denzenkönnenim Verkehrederjenigen
Länder, derenVerwaltungenüber die
Ausführung eines solchenDienstes sich
verständigen,mit Nachnahmebelastet
versandtwerden.

Die Gegenständemit Nachnahme
unterliegenderselbenBehandlung und

Der Hoöchstbetragder Nachnahme
wird für die einzelneSendung auf
1.000 Franken oder den Gegenwerth
dieserSumme in der Münze des Be=
stimmungslandesfestgesetzt.Jede Ver=
waltung hat jedochdas Recht, diesen
Höchstbetragauf 500 Frankenfür die
einzelneSendung oderauf denGegen=
werthdieserSumme nachihremMünz=
systemeherunterzusetzen.

2. Sofern keinegegentheiligeAb=
machungzwischenden Verwaltungen
der betheiligtenLänder besteht,ist der
vomEmpfängereingezogeneBetragnach
AbzugdergewöhnlichenPostanweisungs=
gebühr und einer Einziehungsgebühr
von 10 CentimendemAbsendermittelst
Postanweisungzuzusenden.

Der Betrag einer unbestellbaren
Nachnahme=Postanweisungverbleibtzur
Verfügung der Verwaltung des Ur=
sprungslandesder Nachnahmesendung.

3. Im Falle desVerlusteseinerein=
geschriebenen,mit Nachnahmebelasteten
Sendung ist diePost zurErsatzleistung
nach Maßgabe der Vorschriftenver=
pflichtet, welchedurch den nachfolgen=
den Artikel8 für die eingeschriebenen,
mit Nachnahmenicht versehenenSen=
dungen getroffensind. Nach Aus=
händigung des Gegenstandesist die
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montant du remboursement et doit,
en cas de réclamation, justifier de
Lenvoi à lexpéditeur de la somme
encaissée,sauf prélèvementdestaxe
et droit prévus au §2.

An#erz 8.
1. En cas de perte d'un envoelre=

commandé et sauf le cas de force
majeure, Texpéditeur ou, sur sa de=
mande, le destinataire a droit à une
indemnité de 50 francs.

2. Les pays disposés à se charger
des risqduespouvant dériver du cas
de force majeure sont autorisés à
Percevoir de ce chef sur Pexpéditeur
une surtaxede 25 centimesau maxi=
mum pour chadne envoi recom=
mandé.

3. Lobligation de payer Tindem=
nité incombeà IAdministration dont
relève le bureau expéditeur. Est
réservé à cette Administration le
recours contre IAdministration res=
Ponsable. '’est-à-dire contre I’Ad-
ministration sur le territoire ou dans
le service de laduelle la perte a
en lieu.

En cas de perte, dans des eircon=
stances de force majeure, sur le terri=
toire ou dans le service d’'un paz's
#sechargeant des risques mentionnés,
au Pparagraphepréeédent, d'un objet
recommandé provenant d’'un autre
ays, le pays ou la perte a eu lien
en est responsable devant I’Office ex=
Péditeur, Sice dernier se charge, de
Son cété, des risdues en cas de force
majeureà T’égardde sesexpditeurs.

VerwaltungdesBestimmungslandesfür
denNachnahmebetraghaftbar, und sie
muß im Falle der Nachfrage die
ÜbersendungdereingezogenenSumme,
abzüglichder im §. 2 vorgesehenen
Taxe und Gebühr, an den Absender
nachweisen.

Artikel 8.
1. Geht eine Einschreibsendungver=

loren, so hat der Absender,oderauf
dessenVerlangender Empfänger, den
Fall höhererGewalt ausgenommen,
Anspruchauf eineEntschädigungvon
50 Franken.

2. Die Länder, welchefür dendurch
höhere Gewalt entstehendenSchaden
einzustehensich bereit erklären, sind
befugt, hierfür vom Absender eine
Zuschlagtaxevon höchstens25 Centimen
für jede eingeschriebeneSendung zu
erheben.

3. Die Verpflichtungzur Zahlung
des Ersatzbetragsliegt derjenigenVer=
waltung ob, welcher die Aufgabe=
Postanstalt angehört. Dieser Verwal=
tung wird vorbehalten,ihren Anspruch
gegendie verantwortlicheVerwaltung,
das heißt gegen diejenige, auf deren
Gebietoder in derenBetriebderVerlust
stattgefundenhat, geltendzu machen.

Wenn durchhöhereGewalt auf dem
Gebietoder im Betrieb einesLandes,
welches für den im vorhergehenden
ParagraphenerwähntenSchadenein=
tritt, eine aus einem anderenLande
herrührendeEinschreibsendungverloren
geht,so ist das Land, wo derVerlust
stattgefundenhat, derAufgabe=Verwal=
tung gegenüberfür die Sendung ver=
antwortlich, sofern die letztereVerwal=
tung ihrerseitsihren Absenderngegen=



4·Jusqu«åipreuveducontraire,la
responsabiljtäincombeäl’Admi1-iis-
tration qui, ayant recu Tobjet sans
faire Tobservation, ne peut établir,
mi la délivrance au destinataire, ni,
il ya lieu, la transmission régu=
lière à I'Administration Suivante.
Pour les envois adressésposte res=
tante, la responsabilité cesse par
la delivrance à une personne qui
a justilic, suivant les règles en vi=
gueur dans le pays de destination.
due ses nom et qualité sont con=
formes aux indications de Tadresse.

5. Le payement de Tindemnité
Par TOffice expéditenr doit avoir
lieu le plus töt Possible et, au plus
tard, dans le délai d’un an à partir
du jour de la réclamation. L'Office
responsableest tenn de rembourser
Sans retard, à Toffice expéditeur,
le montant de Tindemnitéepayée
Par celui-ei.

LOffice Torigine est autorisc à
désintéresser Pexpéditeur pour le
comptede ’Office intermédiaire ou
destinataire qui, regulièrement saisi,
à laissé une année S’écouler sans
donner suite à Hallaire. En outre,
dans le cas cu un Office dont la
responsabilitéeest dümentétablie, a
tout d’abord déclinele payementde
indemnité, il doit prendre à sa
charge, en plus de Tindemnité, les
frais accessoires résultant du retard
non justilic apporté au payement.

—

über die Ersatzverbindlichkeitim Falle
der höherenGewalt übernimmt.

4. Bis zum Nachweisedes Gegen—
theils liegt die Verantwortlichkeitder=
jenigen Verwaltung ob, welche den
Gegenstandunbeanstandetübernommen
hat und wederdessenAushändigungan
denEmpfänger,noch,eintretendenFalles,
die vorschriftsmäßigeWeitersendungan
die folgende Verwaltung nachweisen
kann. Die Verantwortlichkeitfür die
postlagernden Sendungen hört auf,
sobald dieselbeneiner Person behändigt
sind, welchenachMaßgabeder im Be=
stimmungslandebestehendenVorschriften
die Übereinstimmungihres Namens
und ihrerEigenschaftmit denAngaben
der Adressenachgewiesenhat.

5. Die Zahlung des Ersatzbetrags
durch die Verwaltung des Aufgabe=
gebiets soll sobald als möglich und
spätestensinnerhalb einesJahres, vom
Tage derNachfrageab gerechnet,statt=
finden. Die verantwortlicheVerwal=
tung ist verpflichtet, der Verwaltung
des Aufgabegebietsden von derselben
gezahltenErsatzbetragohne Verzug zu
erstatten.

Die Aufgabe=Verwaltungist berech=
tigt, den Absenderfür Rechnungder
Vermittelungs=oderder Bestimmungs=
Verwaltung zu entschädigen,wenn
diese, nachdem die Sache ordnungs=
mäßig anhängig gemachtwordenist,
ein Jahr hat verstreichenlassen,ohne
ihr Folge zu geben.Wenn fernereine
Verwaltung, deren Verantwortlichkeit
gehörig festgestellt ist, anfangs die
Zahlung der Entschädigung abgelehnt
hat, so muß sie außer dem Ersatz=
betragedie Nebenkostentragen, welche
aus der bei der Zahlung verursachten,
ungerechtfertigtenVerzögerungentstehen.



6.Ile"stentenduquelare«ela-
mationn’sstadmisequedansle
délai d'un an, à partir du dépôt à
la poste de Penvoi recommandé:
Dassé ce terme, le réclamant n''a
droit à aucune indemnité.

7. Si la perte a eu lieu en cours
de transport sans du’il soit possible
Tétablir sur le territoire ou dans
le service de duel pays le fait Fest
accompli, les Administrations en
cause supportent le dommage par
Parts éCgales.

S. Les Administrations cessent:
d’étre responsables des envois re=
commandes dont les ayants droit
ont donné recçuet pris livraison.

Anricrr 9.
1. Lexpéditeur d'un objet de

correspondancepeut le faire retirer
du service ou en faire modilier
Tadresse, tant due cet objet n’a pas
étéelivré au destinataire.

2. La demande à formuler à cet
efflet est transmise par voie postale
Ou Pparvoie télégraphiqueaux frais
de Texpéditeur, dui doit payer, sa=
Voir:

1°pour toute demande par voie
Postale, la taxe applicable à
une lettre simple recommandée;

2 Dour toute demande par voie
téClégraphique,la taxe du tédlé=
gramme d’apres le tarif ordi=
naire.

3. Les dispositions du Pprésent
article ne sont pas obligatoirespour
les pays dont la Iégislationne per=

6. Man ist darüber einverstanden,
daß der Anspruchauf Entschädigung
nur zulässigist, wenn derselbeinner=
halb einesJahres, vom Tage der Auf=
gabe derEinschreibsendungan gerechnet,
erhobenwird; nach Ablaufdieses Zeit=
raums stehtdem AbsendereinAnspruch
auf irgendeineEntschädigungnichtzu.

7. Wenn der Verlust währendder
Beförderung stattgefundenhat, ohne
daß festgestelltwerdenkann, auf dem
Gebiet oder im BetriebewelchenLandes
diesgeschehenist, sowird derSchaden
von den betheiligtenVerwaltungenzu
gleichenTheilengetragen.

8. Die ErsatzverbindlichkeitderPost=
verwaltungenfür Einschreibsendungen
hört auf, sobaldderEmpfangsberechtigte
Quittung ertheilt und die Sendung
in Empfanggenommenhat.

Artikel 9.
1. Der AbsendereinerBriefsendung

kann dieselbezurücknehmenoder ihre
Aufschrift abändernlassen,so langedie
Sendung dem Empfängernoch nicht
ausgehändigtist.

2. Das hieraufbezüglicheVerlangen
wird entwederbrieflichodertelegraphisch
auf Kosten des Absendersübermittelt.
Letztererhat dafür zu entrichten:

1. wenn die Übermittelungbrieflich
erfolgt, die Taxe für einenein=
fachenEinschreibbrief;

2. wenn die Übermittelungauf tele=
Habihem Wege geschieht,die

axe des Telegrammsnachdem
gewöhnlichenTarife.

3. Die Bestimmungendes gegen=
wärtigen Artikels sind für diejenigen
Länder nicht verbindlich, deren Gesetz=



—

met pas à Lexpéditeur de disposer
d'un envoi en cours de transport.

An#icr 10.
Cenx des pays de T’Union qui

n'ont pas le franc pour unité moné=
taire fikent leurs taxes à Téqui=
valent, dans leur monnaie respective,
des taux déterminéspar les divers
articIes de la présenteConwention.
Cespays ont la facultéd’arrondir les
fractions conformément au tableau
insers au RBeglementd'exccution
mentionnéà Tarticle 20 de la pré=
sente Conwention.

5
1. Laffranchissementdetoutenvoi

duelconquene peut étreopérédu’au
moyen de timbres-poste valables
dansle pays Torigine pour la corres=
pondance desparticuliers. Toutelois,
il Mest pas permis de faire usage,
dans le service international, de
timbres-poste crééssdans un but
Spécialet particulier au pays d’émis=
sion, tels due les timbres-poste dits
commémoratifs’une validité transi=
toire.

Sont considérés comme düment
aflranchis les cartes-réponseportant
destimbres-postedu pays d’émission
de ces cartes et les journaux ou
Paducts de journaux non munis de
timbres-Doste,mais dont la suseription.
porte la mention „Abonnements=
Poste et qui sontexpédiésenvertu
de Arrangement pParticuliersur les
abonnements aux journauxg, préyu
à Tarticle 19 de la présente Con=
vention.

——

gebungdem Absendernicht gestattet,
über eine Sendung währendder Be=
förderungderselbenzu verfügen.

Artikel 10.
DiejenigenVereinsländer,welchenicht

den Frank zur Münzeinheit haben,
setzendie Taxen in ihrer eigenenWäh=
rung fest, zum entsprechendenWerthe
der in den verschiedenenArtikeln des
gegenwärtigenVertrags bestimmtenBe=
träge. DieseLänder sind befugt, die
Bruchtheile nach Maßgabe der Über=
sichtabzurunden,welchein der im Ar=
tikel 20 des gegenwärtigenVertrags
erwähntenAusführungs=Übereinkunft
enthaltenist.

Artikel 11.
1. Die Frankirung der Sendungen

kann nur mittelstder im Aufgabelande
für die Privatkorrespondenzgültigen
Postwerthzeichenbewirktwerden. Es
ist jedochnichtgestattet,im internatio=
nalen Verkehrevon Postwerthzeichen
Gebrauch zu machen,die zu einem
besonderenund dasAusgabelandallein
berührendenZweckehergestelltsind, wie
die sogenanntenErinnerungsmarkenmit
vorübergehenderGültigkeit.

Als gültig frankirt werdendie Ant=
wort=Postkartenangesehen,aufwelchen
sichPostwerthzeichendesUrsprungslandes
dieserKarten befinden,sowiedie Zei=
tungenoderZeitungspackete,die nicht
mit Postwerthzeichenversehensind,
in der Aufschrift aber die Angabe
""Abonnements-postetragenundauf
Grund des im Artikel 19 des gegen=
wärtigen Vertrags vorgesehenenbe=
sonderenAbkommens über den Post=
bezugvon Zeitungenversandtwerden.



2.Lescorrespondancesofficielles
relatives au service postal, GEchangées
entre les Administrations postales,
entrecesAdministrations et le Bureau
Iinternational et entre les bureaux de
boste des pass de I’Union, sont
exemptéesde Taffranchissementen
timbres-Dosteordinaires et sont scules
admises à la franchise.

3. Les correspondançesdéposcecsen
Pleine mer à la boite dun paduebot
ou entreles mains descommandants
de navires peuwent éetreaffranchies
an moyen des timbres-poste etapres
le tarif du pays audquelappartient
ou dont depend ledit paquebot. Si
le dépôt à bord a lieu pendant le
stationnement aux deux points ex=
trmes du parcours ou dans Fune
des escales intermediaires, Paffran-
chissement mest valable qufautant
qu'il est effectuéau moyen detimbres=
Dbosteet d’apres le tarif du pay’s
dans les caux duquel se trouve le
Daquebot.

An#icrr 12.
1. Chaque Administration garde

en entier les sommesdwelle a percues
en exéecution des articles 5, 6, 7, 10
et 11 précédents,sauf la bonification
due pour les mandats prévus au
Paragraphe 2 de Tarticle 7.

2. En consédquence,il#’ya paslicu.
de ce chef, à un décompte entre les
diverses Administrations de I’Union,
scus réservedela bonificationprévne
au Paragraphe 1 du présent article.

3. Les lettres et autres envois
Dostaux ne peuwent, dans le pay's

2. Die auf den Postdienst bezüg=
lichen,zwischenden Postverwaltungen,
zwischendiesenVerwaltungenund dem
InternationalenBüreau des Weltpost=
vereinsund zwischendenPostanstalten
der Vereinsländerausgetauschtenamt=
lichen Korrespondenzensind von der
Frankirung durch gewöhnlichePost=
werthzeichenausgenommen, und sie
allein werdenportofrei befördert.

3. Die auf offenemMeere miteelst
Schiffsbriefkastensoderbei denSchiffs=
führern aufgeliefertenKorrespondenz=
gegenständekönnennachdemTarif und
mit PostwerthzeichendesjenigenLandes
frankirt werden, welchemdas Schiff
angehörtoder dessenFlagge es führt.
Wenn die Auflieferung an Bord wäh=
renddesAufenthaltsamAnfangs=oder
EndpunktederFahrt oderin einemder
Iwischenhäfenstatthat, kanndieFran=
kirung nur nach demTarif und mit
WerthzeichendesjenigenLandesbewirkt
werden, in dessenGewässernsich das
Schiff befindet.

Artikel 12.
1. Jede Verwaltung behältunver=

kürztdie von ihr auf Grund dervorher=
gehendenArtikel5, 6, 7, 10 und 11
erhobenenSummen, abgesehenvon der
Vergütung, welchefür die im F. 2 des
Artikels“ bezeichnetenPostanweisungen
zu zahlenist.

2. Es findetdahereineAbrechnung
hierüber, vorbehaltlichder im §. 1 des
gegenwärtigenArtikels vorgesehenen
Vergütung, zwischenden verschiedenen
Vereinsverwaltungennichtstatt.

3. Briefe und anderePostsendungen
dürfenwederim Ursprungslande,noch



origine, comme dans celui de desti=
nation, étrefrappeés,à la chargedes
expéditeurs ou des destinataires,
Taucune tagxeni d’aucun droit postal
autres due ceux prévus par les ar=
ticles susmentionnés.

Anricrr# 13.
1. Les objets de correspondance

de toute nature sont, à la demande
des expéditeurs, remis à domicile
Par un porteur spécial immediate-
ment apres T’arrivée, dans les pays
de VUnion qui consentent à se char=
ger de ce service dans leurs relations
réciproques.

2. Ces envois, qui sont qualifiés
„expres“, sont soumis à une tagxe
Spécialede remise à domieile; cette
tagxeest fixée à 30 centimes et doit
Ere acquiner compleètementet à
IT’avance,par T’expédireur, en sus du
Dort ordiname. Elle est acquise à
IAdministration du pay’s Torigine.

3. Lorsque Tobjet est destiné à
une localité ou il Mexiste pas de
bureau de poste, IAdministration
des postes destinataire peut perce=
Voir unetaxe complnentaire, jusqu’a.
concurrence du prix fixé pour la
remise par expres dans son service
interne, déduction faite de la taxe
fike pay e par PTexpéditeur,ou de
son eCqduivalentdans la monnaie du
pays dul percoit ce complément.

4. Les objetsexpresnoncomplete=
ment affranchis pour le montant total
des taxes payables à I’avance sont
distribucs par les moyens ordinaires.

Reichs=Gesetzhl.1898.

im Bestimmungslande,sei es zuLasten
derAbsenderoderderEmpfänger,einem
anderenPorto oder eineranderenPost=
gebührunterworfenwerden, als in den
vorbezeichnetenArtikeln festgesetztsind.

Artikel 13.
1. In denjenigen Vereinsländern,

welcheeinwilligen, sich in ihrem gegen=
seitigenVerkehremit diesemDienstzweige
zu befassen,werdenBriefsendungenjeder
Art auf VerlangendesAbsendersdem
Empfängersogleichnach der Ankunft
durchbesonderenBoten zugestellt.

2. Diese Sendungen, welche„Eil=
sendungen“genanntwerden,unterliegen
einer besonderenBestellgebühr, welche
auf 30 Centimenfestgesetztist und vom
Absender,nebendemgewöhnlichenPorto,
zum vollen Betrage im voraus ent=
richtetwerdenmuß. DieseGebührver=
bleibt der Verwaltung des Aufgabe=
gebiets.

3. Ist der Gegenstandnach einem
Orte ohnePostanstaltgerichtet,sokann
die Postverwaltungdes Bestimmungs=
gebietseineErgänzungsgebührbis zur
Höhe desjenigenBetrags erheben, den
sie in ihrem inneren Verkehre für die
Eilbestellung festgesetzthat, unter An=
rechnungder vom Absenderentrichteten
Gebühr oder des entsprechendenBe=
trags in der Währung des die Er=
gänzungsgebührerhebendenLandes.

4. Eilsendungen,welchenicht zum
vollen Betrage der im voraus zu ent=
richtendenTaxen frankirt sind, werden
auf demgewöhnlichenWegebestellt.
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Anna-ZU-
1. II Westpercuaucunsupplément

de taxe pour la rdespeditiondenvois
Postaux dans Tintérieur de IUnion.

2. Les correspondunces tombées
eenrebut ne dolmem pas lieu à res=
titution des droits de transit reve=
nant aux Administrations intermédi=
aires, pour le transport anterieur
desdites cofrespondances.

3. Les lettreset les cartespostales
non aflranchies et les Ccorrespon=
dances de toute nature insullisam=
ment affranchies, qui font rerour
au pays Torigine Par suite de re=
exédition ou de mise en rebut,
soht Passibles, à la charge des des=
tinataires ou des expéditeurs, des
mémes taxes due les objets simi=
laires directementadressésdu payss
de la première destination au pays
Forigine.

Anrichz 15.
1. Des dépéches closes peuvent

étre SEchangéesentre les bureaux de
Doste de ’un des pays contractants
et les commandants de divisions na=
vales ou bätiments de guerre de ce
meme pays en station à Tetranger,
Par Pintermédiaire des services terri=
toriauk ou maritimes dépendant
d’autres pays.

2. Les correspondancesde toute
nature comprises dans ces dépeches
doiventétreexclusivementà ladresse
ou en provenance des états-majors
et des Equipages des bätiments des=
tinataires ou expéditeurs des de=
pôches; les tarifs et conditionsTen=
Voi qui leur sont applicables sont
déterminés, d’après ses règlements

Artikel 14.
1. Für die Nachsendungvon Post=

sendungeninnerhalb des Vereinsgebiets
wird ein Nachschußportonicht erhoben.

2. Bei unbestellbargebliebenenSen=
dungentritt eine Erstattungder den
betheiligtenVerwaltungenfür die erst=
malige BeförderungdieserSendungen
zukommendenTransitgebührennichtein.

3. UnfrankirteBriefe und Postkarten
sowieunzureichendfrankirteBriefsendun=
genjederArt, welchewegenUnbestellbarkeit
oderin FolgevonNachsendungnachdem
Aufgabelandezurückgelangen,unterliegen
zu Lasten der Empfänger oderder Ab=
senderdenselbenTaxen, wie gleichartige
Gegenstände,welcheunmittelbaraus
demerstenBestimmungslandenachdem
Ursprungslandeversandtwerden.

Artikel 15.
1. Zwischenden Postanstalteneines

der vertragschließendenLänderund den
Befehlshabernder in fremdenGewässern
weilendenGeschwaderoderKriegsschiffe
desselbenLandes könnenmittelst der
Land=und Seepostverbindungenanderer
Länder geschlosseneBriefposten aus=
getauschtwerden.

2. In diesenBriefpostendürfennur
solche Korrespondenzenenthalten sein,
welchean dieStäbe und Mannschaften
der die Briefpostenempfangendenoder
absendendenSchiffe gerichtetsind oder
von denselbenherrühren. Die in An=
wendung zu bringendenTarife und
Versendungsbedingungenwerden von
der PostverwaltungdesjenigenLandes,



intörieurs,parPAdministrkithndes
postes du pays auquel appartiennent
les bätiments.

3. Sauf arrangement contraire
entre les Oflices intéressés, I’Ollice
postal expéditeurou destinatairedes
dépeches dont il Fagit est redevable.
envers les Oflices intermediaires, de
frais de transit calculéesconformement
aux dispositions de Tarticle 4.

Anrichr 16.
1. I West pas donné cours aux

Papiers Taffaires, 6chantillons et
imprimés qui ne remplissent pDasles
conditions requises, pour ces caté=
gories denvois, par Tarticke5 de
la présente Convention et par le
Röglement d’exéeutionprévu à Tar=
ticle 20.

2. Le cas éGchéant, ces objets sont
renvoylés au timbre T’origine et re=
mis, Fil estpossible, à Texpéditeur.

3. II est interflit:
1%N’expédierpar la poste:

a) des échantillons et autres ob=
jets qui, par leur nature,
peuvent présenter du danger
PDour les agents Postauk,
Salir ou détériorerles corres=
Dondances;

b) des matières explosibles, in=
flummables ou dangereuses;
des animauzx et insectes, vi=
Vants ou morts, sauf les ex=
ceptions prévues au Begle=
ment de détail;

2%Tinhsérer dans les correspon=
dances ordinaires ou recom=
mandes consignées à la poste:
a) des piecesde monnaieayant

cours;

welchemdie Schiffe angehören,nach
Maßgabe ihrer inländischen Verord=
nungen bestimmt.

3. VorbehaltlichandererVereinbarung
zwischenden betheiligtenVerwaltungen
hat diejenigePostverwaltung, welche
solche Briefposten absendetoder em=
pfängt,dentransitleistendenVerwaltun=
genTransitgebührennachMaßgabeder
Bestimmungenim Artikel4 zu zahlen.

Artikel 16.
1. Es werden nicht befördertsolche

Geschäftspapiere,Mustersendungenund
Drucksachen,welchenichtden für diese
Gattungenvon SendungengemäßAr=
tikel5 desgegenwärtigenVertrags und
gemäß der im Artikel 20 vorgesehenen
Ausführungs=Übereinkunfterforderlichen
Bedingungenentsprechen.

2. Vorkommenden Falles werden
solcheGegenständenachdemAufgabeorte
zurückgeleitetunddaselbstdemAbsender,
wennmöglich,wiederzugestellt.

3. Es ist verboten:
1. mit der Post zu versenden:

a) Mustersendungenund andere
Gegenstände,welcheihrerNatur
nach für die PostbeamtenGe=
fahren mit sich bringen oder
dieKorrespondenzgegenständebe=
schmutzenoderverderbenkönnen;

b) explodirbare,leichtentzündliche
oder gefährlicheStoffe; lebende
oder todteThiere und Insekten,
soweit hierfür nichtAusnahmen
in den Ausführungs=Bestim=
mungen vorgesehensind;

2. in die gewöhnlichen oder einge=
schriebenenBriefpostsendungenein=
zulegen:
a) im UmlaufebefindlicheMünzen;
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b) des objets passiblesde droits
de douane;

J) des matières d’or ou chargent,
des pierreries, des bijoux et.
autres objets précienx, mais
seulement dans le cas ou
leur insertion ou expédition
serait defendue d’après la
Jgislation despays intéressés.

4. Les envois tombant sous les
Prohibitions du paragraphe 3 dui
Drécéde et qui auraient é6téà tort
admis à T’expédition, doivent étre
renvoyés au timbre Torigine, sauf le
Cas on IAdministration du pays de
destination serait autorisée, par Sa
lIégislation ou par ses reèglements
intérieurs, à en disposer autrement.

Toutefois, les matières explosibles,
inflammables du dangereusesne sont
Das renvoyées au timbre TForigine;
elles sont détruites sur place par les
soins de IAdministration du en con=
state la présence.

5. Est d’ailleurs réserv#éle droit
du Gouvernement de tout pays de
I Union de ne pas eflectuer, sur son
territoire, le transport ou la distri=
bution, tant des objets jouissant de
la modération de taxe à Tégard
desduels il n'a pas été satisfait aux
lois, ordonnances ou déerets qui
reglent les conditions de leur publi=
cation ou de leur circulation dans
ce Pays, due des correspondances
de toute nature qui portent osten=
siblement des inscriptions, dessins,
etc., interdits par les dispositions
lẽgales ou réglementairesen vigueur
dans le méme pays.

b) zollpflichtigeGegenstände;

J) Gold=oderSilbersachen,Edel=
steine,Schmucksachenund andere
kostbareGegenstände,abernur
in demFalle, daßdasEinlegen
oder die Beförderungderselben
durchdie Gesetzgebungder be=
treffendenLänder verbotenist.

4. Die Sendungen,welcheunterdie
Verbote des vorhergehendenPara=
graphen3 fallen und etwa unrichtig
zurBeförderungzugelassenwordensind,
müssennach dem Aufgabeortezurück=
gesandtwerden, es sei denn, daß die
Verwaltung des Bestimmungslandes
durchihre Gesetzgebungoderinländischen
Verordnungenermächtigtist, anderweit
darüber zu verfügen.

Explodirbare,leichtentzündlicheoder
gefährlicheStoffe werden jedochnicht
nach dem Aufgabeortezurückgesandt,
sondern von derjenigenVerwaltung,
welche deren Vorhandenseinfeststellt,
auf der Stelle vernichtet.

5. DerRegierungjedesVereinslandes
ist übrigensdas Rechtvorbehalten,so=
wohl die der ermäßigtenTaxe unter=
worfenenGegenstände,in Betreffderen
den bestehendenGesetzen,Verordnungen
und VorschriftenüberdieBedingungen
ihrer VeröffentlichungoderVerbreitung
in diesemLande nichtgenügt seinsollte,
als auchKorrespondenzgegenständejeder
Art, welcheaugenscheinlichBemerkungen,
Zeichenu. s. w. tragen, die nach den
gesetzlichenoder reglementarischenVor=
schriftendiesesLandesunstatthaftsind,
von der Beförderungund Bestellung
auf ihremGebietauszuschließen.



ARTICLE17.
1.LesOflicesdePUnionquiont

des relations avec des pays situés
en dehors de I’Union doivent préter
leur concours à tous les autresOffices,
de IUnion pour la transmission à
déecouvert, par leur intermédiaire.
de correspondances à destination ou
Provenant desdits pays.

2. A Tégard des frais de transit
des enwois de toute nature et de la
responsabilitéenmatièreTobjets re=
commandés,les correspondancesdont

agit sont traitées:
Dour le transport dans le ressort

de DUnion, Tapres les stipu=
lations de la présente Con=
vention;

Dour le transport en dehors des
limites de I’Union, Tapres les
conditions notifices par V’Office
de I Union qui sert dl'inter-
médiaire.

Toutefois, les frais du transport
maritime total, dans I'’Union et hors
IUnion, ne peuvent pas excéder
20 francs par kilogramme de lettres
et de cartes postales et 1 franc pan
kilogramme d’autres objets; le cas
GEchéant, ces frais sont répartis, au
Drorata des distances,entre les Oflices
intervenant dans le transport marl=
time.

Les frais de transit, territorial ou
maritime, en dehors des limites de
I Union comme dans le ressort de
IUnion, des correspondances aux=
duelles Fapplique le présent article.
sont constatés dans la méme forme
due les frais de transit aflérents aux

Artikel 17.
1. Diejenigen Vereinsverwaltungen,

welchemit außerhalbdesVereinsgebiets
belegenenLändernVerbindungenunter=
halten,müssenallen anderenVereins=
verwaltungenihre Beihülfe und Ver=
mittelungzur Beförderungvon losen
Korrespondenzennachoderaus denge=
dachtenLänderngewähren.

2. Hinsichtlichder Transitgebühren
für Gegenständejeder Art und der
Gewährleistungbei Einschreibsendungen
werdendiebetreffendenKorrespondenzen
wie folgt behandelt:

in Ansehungder Beförderungim
Vereinsgebietenach den Fest=
setzungendesgegenwärtigenVer=
trags;

in Ansehung der Befäörderung
außerhalbder GrenzendesVer=
eins nach den von derjenigen
Vereinsverwaltung,welche zur
Vermittelungdient, bekanntge=
gebenenBedingungen.

Jedochdürfendie Gebührenfür die
gesammteSeebeförderung,im Verein
undaußerhalbdesVereins, 20 Franken
für das Kilogramm Briefe und Post=
kartenund1 Frank für dasKilogramm
anderer Gegenständenicht übersteigen;
eintretendenFalles werdendieseGebühren
nachdemVerhältnissederEntfernungen
zwischenden an der Seebeförderung
Theil nehmendenVerwaltungengetheilt.

Die Land=und Seetransitgebühren,
außerhalbder Grenzen des Vereins
wie innerhalb des Vereinsgebiets, für
diejenigenKorrespondenzen,auf welche
der gegenwärtigeArtikel Anwendung
findet, werdenin derselbenWeise er=
mittelt,wie dieTransitgebührenfür die



correspondances échangées entre
pays de LUnion.
3. Les frais de transit des corres=

Pondancesà destinationdespays en
dehors de I’Union postale sont à la
charge de Poffice du pays Torigine,
dui fixe les taxes Taflranchissement
dans son service desditescorrespon=
dances, sans due ces taxes Duissent
étre inférieures au tarif normal de
I Union.

4. Les frais de transit des corres=
Pondances originaires des pays en
dehors de IUnion ne sont Pas à la
charge de POffice du pays de desti=
nation. Cet Office distribue sans tage
les correspondancesdui lui sont li=
vrées comme compleètementallan=
chies; il taxe les correspondances
non affranchies au double du taritf
Taffranchissement applicable dans
son propre service aux enwoissimi=
laires à destination du pays d'’on
Droviennent lesdites correspondances,
et les correspondancçesinsuflisamment
affranchies au double de Tinsufli=
sance, sans due la taxe puisse dé=
Dasser celle qduiest percue sur les
correspondances non affranchies de
mémes nature, poids et origine.

5. Les correspondances expédiées,
r'un pays de PUnion dans un Ppay’s
en dehors de I’Union et vice versa,
Par Tintermédiaire d’'un Offce de
I Union, peuvent étre transmises, de
Part et Tautre, en dépêchescloses,
si ce mode de transmission est admis
Tun commun accord par les Ofüces
Torigine et de destination des dé=
Péches, avec Pagrément de Foffice
intermédiaire.

zwischenVereinsländernausgetauschten
Korrespondenzen. «

3. Die Transitgebührenfür Korre=
spondenzennach Ländern außerhalb
des Weltpostvereinssind von der Ver=
waltung des Aufgabelandeszu tragen,
welche die in ihrem Betriebe für die
gedachtenKorrespondenzenzu erheben=
den Taxen selbständigfestsetzt;doch
dürfen dieseTaxen nicht niedrigersein
als die Normalsätzedes Vereins.

4. Die Transitgebührenfür Korre=
spondenzenaus Nichtvereinsländernsind
nichtvon der VerwaltungdesBestim=
mungslandeszu tragen. Diese Ver=
waltung händigt diejenigenKorrespon=
denzen,welcheihr als vollständigfrankirt
überliefertwerden,ohneErhebungvon
Porto aus) siebelegtdie unfrankirten
Korrespondenzenmit dem Doppelten
des Frankobetrags, welcher in ihrem
eigenenBetriebe für gleichartigeSen=
dungennach dem Lande, aus welchem
diegedachtenKorrespondenzenherrühren,
zur Erhebunggelangt,und die unzu=
reichendfrankirtenKorrespondenzenmit
dem Doppelten des fehlendenFrankos;
dochdarf der zu erhebendeBetrag den=
jenigen Satz nicht übersteigen,welcher
für unfrankirte Korrespondenzenvon
gleicherGattung, gleichemGewichtund
gleicherHerkunft berechnetwird.

5. Die von einemVereinslandenach
einem Lande außerhalb des Vereins
und umgekehrtdurchVermittelungeiner
VereinsverwaltungabgesandtenKorre=
spondenzenkönnenin der einenwie in
der anderenRichtung in geschlossenen
Briefposten überliefert werden, wenn
diese Art der Überlieferung zwischen
der Ursprungs=und der Bestimmungs=
Verwaltung der Briefpostenvereinbart
ist und die Vermittelungs=Verwaltung
ihre Zustimmungdazuertheilthat.



Agnel-Els.
Les hautes parties contractantes

s'engagent à prendre, ou à proposer
à leurs Iégislaturesrespectives, les
mesures nécesaires Ppour punir
leemploi fraudulengx, pour Taflrau=
chissement de correspondances, de
timbres-poste contrefaits ou ayant
déiàaservi. Elles Fengagent é6gale=
ment à prendre, ou à pProposerà
leurs Igislatures respectives, les
mesures nécessaires pour interdire
et réprimer les oOpérationsfraudu=
leuses de fabrication, vente, colpor=
tage ou distribution de vignettes et
timbres en usage dans le service
des postes, contrefaits ou imitées de
telle manière dw’ils pourraient étre
confondus avec les vignettes et
timbres Emis Dar I’Administration
d’'un des pays adhérents.

Anricerz 19.

Le service des lettres et bojites
avec valeur déclarée, et ceux des
mandats de poste, des colis Postaux,
des valeurs à recouvrer, des livrets
d’identitécé, des abonnements aux
journauk, ete., font Tohjet d’rran=
gementsparticuliers entreles divers
Pays ou groupesdepays de IUnion.

Anriert 20.
1. Les Administrations postales

des divers pays dui composent
TUnion sont compétentespPourar=
reter d’'un commun accord, dans un
Réglement Tiexéeution, toutes les
mesures d’ordre et de deétail qui
sont jugées nécessaires.

Artikel 18.
Die Hohen vertragschließendenTheile

verpflichtensich,dienothwendigenMaß=
regeln zu ergreifen oder bei ihrer
Gesetzgebungvorzuschlagen,um die be=
trügerischeVerwendungvon gefälschten
oder schongebrauchtenPostwerthzeichen
zur Frankirung von Postsendungen
unterStrafe zu stellen. Sie verpflichten
sich gleicherweise,die nothwendigen
Maßregelnzu treffenoderbeiihrerGe=
setgebungvorzuschlagen,um alle be=
trügerischenHandlungenzurHerstellung,
zum Verkaufe,Vertrieboder zur Ver=
breitungpostdienstlicherVignettenund
Werthzeichen,welchegefälschtoderder=
art nachgemachtsind, daß siemit den
von der Verwaltungeinesder vertrag=
schließenden Länder ausgegebenen
Bignettenund Werthzeichenverwechselt
werdenkönnen,zu verbietenund zu
verhindern. —-

Artikel 19.
Der Dienst der Briefe undKästchen

mit Werthangabe,derPostanweisungen,
der Postpackele,der Postaufträge, der
Ausweisbücherund desZeitungsbezugs
bildenden GegenstandbesondererAb—
kommenzwischendenverschiedenenLän=
dernoderLändergruppendesVereins.

Artikel 20.
1. Die Postverwaltungender ver=

schiedenenLänder, welcheden Verein
bilden,sindbefugt,im gemeinsamenEin=
verständnissemittelsteinerAusführungs=
Übereinkunft alle für nothwendiger=
achtetenDienstvorschriftenfestzusetzen.



—-

2. Les différentesAdministrations
Peuvent, en outre, prendre entre
elles les arrangements nécessaires
au sujet des questions qui ne con=
cernent pas Pensemble de I’Union,
PDourvu due Ces arrangements ne
dérogent pas à la présente Con=
vention.

3. II est toutefois permis aux
Administrations intéresséesde Fen=
tendre mutuellement pour l’adoption
de taxes reduites dans un rayon
de 30 kilometres.

Al#c 21.
. La présenteConventionneporte

Point altération à la Iégislation de
chaqduepays dans tout ce qui miest
as prévu par les stipulations conte=
nues dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit
des parties contractantesde main=
tenir et de conclure des traités, ainsi
due de maintenir et Ttablir des
unions plus restreintes, en vue de
la reduction des taxes ou de toute
autre amelioration des relations
Postales.

Anrierr 22.
1. Est maintenne l’institution, sous

le nom de Bureau international de
I Union postale universelle, d’un
Office central qui fonctionne sous
la haute surveillanee de I’Admi=
nistration des postes Suisses,et dont
les frais sont supportés par toutes
les Administrations de I’Union.

2. Ce bureau demeurechargé de
réunir, de ecoordonner, de publier et
de distribuer les renseignements de
toutenature dui intéressentle serwice

—

2. Die verschiedenenVerwaltungen
könnenaußerdemunter sichdieerforder=
lichenAbkommenübersolcheAngelegen=
heitentreffen,welchenichtdie Gesammt=
heitdesVereinsangehen,vorausgesetzt,
daß dieseAbkommendenFestsetzungen
des gegenwärtigenVertrags nicht
widersprechen.

3. Den betheiligtenVerwaltungenist
jedochgestattet,sichuntereinanderüber
die Annahme ermäßigter Taxen in
einemUmkreisevon 30 Kilometernzu
verständigen.

Artikel 21.
1. Der gegenwärtigeVertragberührt

in keinerWeisedie innereGesetzgebung
der Länder in Allem, was durchdie
in diesemVertrag enthaltenenBestim=
mungen nicht vorgesehenist.

2. Auch beschränktderVertragnicht
die Befugniß der vertragschließenden
Theile, behufsHerabsetzungder Taxen
oder jeder anderen Verbesserungdes
PostverkehrsVerträgeuntersichbestehen
zu lassen oder neu zu schließensowie
engereVereineaufrechtzu erhaltenoder
neu zu gründen.

Artikel 22.
1. Unter demNamen Internationales

Büreau des Weltpostvereinssoll die
Zentralstelle, welche unter der oberen
Leitung der schweizerischenPostverwal=
tung wirkt, und deren Kosten von
sämmtlichenPostverwaltungendesVer=
eins bestrittenwerden, aufrechterhalten
bleiben. ·

2. Dieses Büreau wird auch ferner
die den internationalenPostverkehrbe—
treffenden dienstlichen Mittheilungen
sammeln, zusammenstellen,veröffent=



















serventlafacultåd’aj0111-ner1’app1i—
cation de ce principe jusqu'au jour
où elles auront pu obtenir du pou-
voir législatif Lautorisation de l'in-
troduire. Jusqu’in ce moment, les
autres Administrations de I’Union
Mnesont pas astreintes à payer une
indemnité pour la perte, dans leurs
services respectifs, d’envois recom=
mandés à destinationou provenant
desdits pays.

IV.
La RépubliqueDominicaine,dui fait

Partie de I’Union postale, ne N’étant
Das fait représenterau Congres, le
Protocole lui reste ouvert pour ad=
hérer aux conventionsqui yFont été
conclues, ou seulement à Fune ou à
Tautre Tentre elles.

Le protocole restecalement ouvert
en faveur de ’Empire de Chine, dont
les déléguésau Congres ont déclaré
Pintention de ce pays d’entrer dans
I Union postale universelle à partir
d'une date à fixer ultérieurement.

I demeure aussi ouvert à IEtat
libre d'Orange, dont le représentant
a manifesté Lintention de ce pays
adhẽrer à LUnion postale univer-
selle.

Le protocole demeure ouvert en
faveur des pays dont les représen-
tants n'ont signé aujourd'hui que
la Convention principale, ou un
certain nombre seulement des con=
ventions arrétées par le Congres, à
I’effet de leur permettre d’adhérer
aux autres conventions signées ce
jour, ou à l’une ou l’autre Teentre
elles.
Reichs=Gesehbl.1898.

auchfernergestattetseinsoll, die An=
wendung diesesGrundsatzes so lange
auszusetzen,bis sie von ihrer gesetz=
gebendenGewalt die Ermächtigungzu
seinerEinführung erhaltenhaben. Bis
zu diesemZeitpunktesind die anderen
Vereinsverwaltungenzur Zahlung einer
Entschädigungfür diein ihremBetriebe
verloren gehendenEinschreibsendungen
nachoder aus den gedachtenLändern
nichtverbunden.

IV.
Der RepublikSan Domingo, welche

dem Verein angehört, sich aber auf
demKongressenichthatvertretenlassen,
bleibt das Protokoll offen, um den
daselbstabgeschlossenenAbkommenoder
nur dem einenoderdemanderender=
selbenbeizutreten.

Das Protokoll bleibt ebenfalls offen
zu Gunsten des ChinesischenKaiser=
reichs,dessenBevollmächtigtezumKon=
gressedie Absicht diesesLandes erklärt
haben,in denWeltpostvereinvoneinem
späterfestzusetzendenZeitpunktab ein=
zutreten.

Dasselbe bleibt ferner offen für den
Oranje=Freistaat, dessenVertreter die
AbsichtdiesesLandes kundgegebenhat,
demWeltpostvereinebeizutreten.

W

Das Protokoll wird zu Gunstender
Länder) derenVertreterheutenur den
Hauptvertragodernur einegewisseZahl
der durchdenKongreßvereinbartenAb=
kommenunterzeichnethaben, offen ge=
halten,damitsieauchdenübrigenheute
unterzeichnetenAbkommenoder einem
oder dem anderen derselbenbeitreten
können.
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VI.
Les adhésions prévues à T'’ar=-

ticle IV ci-dessus devront étre no=
titices au Gouvernementdes Etats=
Unis d’Amérique, par les Gouverne-
ments respectifs, en la forme diplo=
matiqdue. Le délai qui leur est
accordé pour cette notification ex=
Pirera le 17 octobre 1898.

VII.
Dans le cas on une ou plusieurs

des parties contractantes aux con=
ventions postales signées aujourd’hui
à Washington ne ratifieraient pas
I’une ou Dautre de ces conventions,
cette convention ien sera pas
moins Valable pour les Etats qui
I’auront ratilice.

En foi de duoi, les plöénipoten=
tiaires ci-dessous ont dressé le
Drésent Protocole final, qui aura
la méêmeforce et la même valeur
due si ses dispositions étaient in=
#séresdans le texte méme descon=
ventions auxquelles il se rapporte,
et ils I’ont signé en un exemplaire
qui restera déposé,auxsArchives du
GouvernementdesEtats-Unis d’Amé-=
ridue et dont une copie sera remise
à chaque partie.

Fait à Washington, le quinze juin
mil huit cent duatre-vingt-dix-sept.

PourPAllemagneet les
PDrotectoratsallemands:

Prilsch.
Neumann.

Pourla RépubliqueMajeure
dePAmériqueeentrale:

X BolelPerata.

VI.
Die in demvorstehendenArtikelIV.

vorgesehenenBeitrittserklärungenmüssen
durch die betreffendenRegierungenin
diplomatischerForm bei der Regierung
der VereinigtenStaaten von Amerika
angemeldetwerden. Die Frist, welche
ihnen für dieseAnmeldungbewilligt
wird, läuftmitdem1.Oktober1898ab.

VII.
Für denFall, daß einesodermehrere

der an denheutezuWashingtonunter=
zeichnetenAbkommenbetheiligtenvertrag=
schließendenLänder das eineoderandere
dieserAbkommennichtratifizirensollten,
bleiben dieseletzterennichtsdestoweniger
für die Staaten, welchedieselbenrati=
fizirt haben, verbindlich.

Zu Urkund dessenhaben die unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtige Schlußprotokoll aufgenommen,
welchesdieselbeKraft unddieselbeGültig=
keit haben soll, als wenn seineBestim=
mungenin denText der betreffenden
Abkommenselbstaufgenommenworden
wären, und siehabendiesesSchlußproto=
koll in einem Exemplar unterzeichnet,
welchesin demArchivederRegierung
der VereinigtenStaaten von Amerika
niedergelegt,und wovon jedemTheile
eine Abschrift zugestelltwerdenwird.

Geschehenzu Washington,denfünf=
zehntenJuni Eintausend achthundert=
siebenundneunzig.

Pour la République
Argentine:

I. CarcaHerou.

Pour I’Antriche:
Ur Wabauer.
Habberger.
Kbbrral.
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Pour la Belgique: Pour le Danemark,
Lchlewelde. et les Coloniesdanoises:
Stemmn. —.ph.
1.Lanbi.

.. Pourla RépubliquePourla Bolivie: Liminherhi
I.AejandreSanlos.

PourlaBosnie-Herzégovine: Pour TIgypte:
Hr.Kamier. I. Ka.

PourleBrésil: ««-
A.l«’0nioiiraxaiick. PourIEquateur:

L.F.(ubo.
Paourla Bulgarie:

—=

Pourle Chili:

PourIEiSpaene
ct les colonlesespagnoles:

AdolloRouabal.
K.L.Krarätana. CurlosFlorer.

PourIEmpiredeChine: Pourla France:
Aansank.

Pourla Republique
deColombie:
(imacoCalderon. *

PourIEtatindependant
du(ongo: Pourla Crande-Bretagne

et diverses colonies
lichlervellb. britanniques:

geü K.Walpole.
« · ll.BiixleaF0rman.

PourleRoyaumedeCorée: C 4 H,
(hhinPomke. —20I

Peur1 Calenelo #usA= Pour IIndeBritannique:

JohnNM.Hol. I. N.Kisch.
JohnW.Holf.

Pour les colonies
PourlaRepublique britanniaues

de Costa-Rica: de FAustralasie:
J. B.Caho. JohnGaranhulh.

Pour le Canada:
Um.Ublle.

Pour les colonies
PritanniquesdePALridue

duSud:
L

SpencerTodd.

Pour la Croce:
Pd.Höühn.

Pour le Guatemala:
J. Honella.

Pourla Républiqued-Uaiti:
J.X.L(ger.

Pour la Hongrie:
PieredeKalal.
C.deHenm)er.

Pour Ptalie:
P.(hiaradhe.
G.(. Vud.
P.Delmau.

Pour le Japon:
KenfroKomalsn.
K#ankichTukayia.

Pour la République
deLibéeria:

Chas.HallAdams.

Pour le Iuxembourg:
PourNr.Hanelan:

FanderVeen.
172“



Pour le Mexique:
A N (huser.
I. Carlias.
I. Lapala-Vera.

Pour le Monténégro:
Hr.Neubaner.
Hahberger.
Küral.

Pour la Norvege:
Ihb.Heyerdall.

PourIFtatlibred’Orange:

Pour le Paraguan:
JohmSlewart.

Pour les Pays-Bas:
PourNr.Harelaar

VanderVeen.
VamderVeen.

Pour les colonies
NéEerlandaises:

Johs.J. Perk.

1114. —

PourlePérou: Pourla Sucde:
AlbertoFalkcon. F.I.Schhlem.

Pourla Perse: Pourla Suisse:
HinaMinagbikha.. J.B.Pioda.
Kustecharul-Vezareb. 1 Kger.

C.Delessert.
Pour le Portugal

et0les coloniesporlugaises:bour la RégencedeTunis:
Smlo-Terso. Micha

Pour la Roumanie:
. Pour la Turquie:

(. (hin.
Mouslapha.K Preda. 1 Fani.

Pour la Russie:
FKFraslianof. Pour IVruguay:

bmdendiodeMurguiondo.
Pour la Serbie:
pieredeKalir. PourlesEtats-Unis
G.deHeunzer. deVenezucla:

JaséAndrade.Pourle RoyaumedeSiam: AeimihtIbern.
EaacTonnsendSmilh.

Pour la République
Sud-Atricaine:
FaacyanAuphen.



Union postale universelle.

(No.2523.) Arrangement concernant
T’change des lettres et des
boites avec valeur déclarée
conclu entre I’'Allemagne et
les Protectorats Allemands, la

République Majeure de I’Amé-=
rique Centrale, la Républidue
Argentine, I'/Autriche-Hongrie
(avec la Bosnie-Herzégovine).
la Belgique, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, le Danemark
et les Colonies Danoises, la Ré=
publiqueDominicaine.Egypte,
T’Espagne, la France, les Co=
lonies Françaises, Italie, le
Luxembourg, la Norvege, les
Pays-Bas, le Portugal et les
Colonies Portugaises, la Rou=

manie, la Russie, la Serbie,
la Suède, la Suisse, la Régence
de Tunis et la Turquie. Du
15 juin 1897.

Les soussignés,plénipotentiairesdes
Gouvernementsdes pays ei-dessus
#numérés, vu TParticle 19 de la Con=
vention principale, ont. Tun com=
mun accord et sous réserve de rati=
fication, arrétc IArrangement Ssui=
vant:

ARTICLEPREMIER.
1. II peut étre expédié, de Lun

des pays mentionnései-dessuspour
un autre de ces pays, des lettres,
contenant des valeurs-papier décla=
rées et des boites contenantdesbi=
joux et objetspréciengdéclarésavec
assurancedu montant de la decla=
ration.

(Übersetzung.)

Weltpostverein.

(Nr. 2523.) Übereinkommen,betreffendden
Austausch von Briefen und
Kästchenmit Werthangabe,abge=
schlossenzwischenDeutschlandund
denDeutschenSchutzgebieten,der
GrößerenRepublik von Central=
Amerika, der ArgentinischenRe=
publik, Oesterreich-=Ungarn (mit
Bosnien=Herzegowina),Belgien,
Brasilien,Bulgarien,Chile,Däne=
markunddenDänischenKolonien,
der Republik San Domingo,
Egypten, Spanien, Frankreich,
denFranzösischenKolonien, Ita=
lien, Luxemburg,Norwegen,den
Niederlanden,Portugal und den
YortugiesischenKolonien, Rumä=
nien, Rußland, Serbien, Schwe=
den, der Schweiz, der Regent=
schaftTunis undderTürkei. Vom
15. Juni 1897.

Dee Unterzeichneten,Bevollmächtigte
der Regierungender vorstehendaufge=
führtenLänder,habenin Gemäßheitdes
Artikels 19 des Hauptvertrags im
gemeinsamenEinverständnißund unter
Vorbehalt der Ratifikation folgendes
Übereinkommenabgeschlossen.

Artikel 1.
1. Zwischenden oben bezeichneten

LändernkönnenWerthpapiereenthaltende
Briefe sowie Schmucksachenund kost=
bare GegenständeenthaltendeKästchen
mit WerthangabeunterVersicherungdes
angegebenenBetrags versandtwerden.
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La participation au service des
boites avec valeur déclarée est li=
mitée aux échangesentre ceux des
Pays adhérents dont les Adminis=
trations sont convennes d’établir #e
service dans leurs relations rci=
Proques.

2. Le poids maximum des boites
est fixé à un kilogramme par enwvoi.

3. Les divers Oflices, pour leurs
napports respectils, ont la faculté
de determiner un maximum de
déclaration de valeur qui, dans
aucun cas, ne peut étre inlérieur à
10000 francs par enrvoi, et il est
entendu due les diverses Adminis=
trations intervenant dans le trans=
Port ne sont engagéesdue jusdu’a
concurrence du maximum duwelles
ont respectivementadopté.

Anricrz 2.
1. Les lettres et boites avec va=

leur déclaréepeuvent étre greves
de remboursement, aux conditions
admises Par les §#§1 et 2 de Tar=
ticle 7 de la Convention principale.
Ces objets sont soumis aux formalités
et aux taxes desenvois devaleur dé=
clarée de la catégorie à laquelle ils
appartiennent.

2. La perte, Tavarie ou la Sspo=
liation d’'un envoi de valeur déclarde,
grevé de remboursement,engagela
responsabilitéedu servicepostal, dans
les conditions détermindespar Tar=
ticke 12 du présent Arrangement.
Apres la livraison de Fohjet, P’Ad-
ministration du pays de destination
est responsable du montant du rem=
boursement et doeitpouvoir justifier
de Tenwoià Texpéditeurde la somme

Nur diejenigenderbeigetretenenLän=
dernehmenan demWerthkästchendienste
Theil, derenVerwaltungenverabredet
haben, diesenDienst in ihren gegen=
seitigenBeziehungeneinzuführen.

2. Das MeistgewichtderKästchenist
auf ein Kilogramm festgesetzt.

3. Die verschiedenenVerwaltungen
sindberechtigt,für ihren Verkehreinen
Meistbetragder Werthangabezu be=
stimmen,welcherjedochin keinemFalle
geringerals 10000 Franken für die
einzelneSendung sein darf; man ist
darüber einverstanden,daß die verschie=
denen,beiderBeförderungbetheiligten
Verwaltungennur bis zur Höhedes
von ihnenangenommenenMeistbetrags
verantwortlichsind.

Artikel 2.
1. Die Briefe und Kästchenmit

Werthangabekönnenunterden in den
M#.1 und 2 desArtikels7 desHaupt=
vertragsangegebenenBedingungenmit
Nachnahme belastetwerden. Diese
GegenständeunterliegenderselbenBe=
handlungundTaxirungwieSendungen
mit WerthangabedersenigenGattung,
zu welchersie gehören.

2. Im Falle desVerlustes,derBe=
schädigungoder Beraubung einer mit
NachnahmebelastetenWerthsendungist
die Post zur Ersatzleistungnach den
im Artikel12 desgegenwärtigenÜber=
einkommensgegebenenBestimmungen
verpflichtet.Nach Aushändigungdes
Gegenstandesist die Verwaltung des
Bestimmungslandesfür den Nach=
nahmebetraghaftbar, und sie muß die
Übersendung der eingezogenenSumme,



encaissée,saufprélèvementdes droit
et taxe autoriscs.

Anmicr# 3.
1. La liberté du transit est ga=

rantie sur le territoire de chacun
des pay#sadhérents, et la responsa=
bilite des Offices qui participent à
Ice transport est engagée dans les
limites determinéesPar Tarticle 12
i- apres.

II en est de méme à l’égard du
transport maritime eflectu ou assuré
Par les Oflces des pays adhérents,
PDeurvu toutelois due Ces Offices
sdoienten mesure d’accepter la res=
Ponsabilité des valeurs à bord des
aduebots ou bätimentsdont ils fout
emploi.

2. A moins d’arrangement con=
traire entre les Oflices Torigine et
de destination, la transmission des
valeurs déclarées Gchangées entre
Pays non limitrophes siopèreà deé=
couvert et par les voies utilisées
Pour Facheminement des correspon=
dancesordinaires.

3. Léchange de lettres et de
boites contenant des valeurs décla=
r#éesentre deux pay'squi correspon=
dent, pour les relations ordinaires,
Dar TPintermédiaireTun ou de plu=
Sieurs pays non participant au pré=
sent Arrangement, ou au moyen de
Servicesmaritimes dégagésde res=
Ponsabilité, est subordonné à Ta=
doption de mesures spéciales à con=
certer entre les Administrations des
Pays Torigine et de destination,
telles due Demploi d’une voie dé=
tournde, Texpédition en dépéches
closes, ete.

abzüglichder festgesetztenGebühr und
Taxe, an denAbsendernachweisen.

Artikel 3.
1. Die Freiheit des Transits über

dasGebietjedesderbeigetretenenLänder
ist gewährleistet;diebeiderBeförderung
betheiligtenVerwaltungenübernehmen
die Verantwortlichkeitinnerhalb der im
nachfolgendenArtikel 12 bestimmten
Grenzen.

Ein Gleichesgilt bezüglichderdurchdie
Verwaltungender beigetretenenLänder
bewirktenodervermitteltenBeförderung
zur See, vorausgesetztjedoch,daß diese
Verwaltungenin derLagesind,dieVer=
antwortlichkeitfür die errhndungen
auf den Postdampfernoder Schiffen,
welchesie benutzen,zu übernehmen.

2. Wofern keinegegentheiligeAb=
machungzwischendenVerwaltungendes
Aufgabe=und desBestimmungsgebiets
getroffenist, erfolgt die Überweisung
der Werthsendungen,welche zwischen
nichtangrenzendenLändernausgetauscht
werden,in offenemTransit auf denfür
die gewöhnlichenKorrespondenzenbe=
nutztenBeförderungswegen.

3. Der Austauschvon Briefen und
Kästchenmit Werthangabezwischenzwei

Beziehungenauf dieVermittelung eines
odermehrerer,am gegenwärtigenÜber=
einkommennichtbetheiligtenLänderoder
auf von der Verantwortlichkeitbefreite
Seepostverbindungenangewiesensind,
unterliegt der Ergreifung besonderer
Maßregeln, welche die Verwaltungen
des Aufgabe=und des Bestimmungs=
landesuntersichzuverabredenhaben,wie
die BenutzungeinesUmwegs, die Be=
förderungin geschlossenenBeutelnu.s.w.



ART1C1«E4.
1. Les frais de transit prévus par

Farticle 4 de la Convention princi=
Dale sont payables par Poflice do=
rigine aux Oflices qui participent
au transport intermédiaire, à déecou=
vert ou en dépéches closes, des
lettres contenant des valeurs décla=
Ges.

2. Un port de 50 centimes par
envoi est payable par UOffice Tori=
gine des boites de valeur déclarée
à I/Administration du pays de desti=
nation et, Fil y a lieu, à chacune
des Administrations participant au
transport territorial intermédiaire.
L'Oflice Torigine doit payer, en
outre, le cas échéant, un port de
un franc à chacune des Adminis=
trations participant au transport
maritime intermédiaire.

3. Indépendammentde ces frais
et ports, IAdministration du pays
Torigine est redevable, à titre de
droit d’assurance, envers I’Adminis-
tration du pays de destination et,
ilya lieu, envers chacune des
Administrations participant au tran=
Sit territorial avec garantie de res=

de 5 centimes par chadquesomme de
300 francs ou fraction de 300 francs
déclarée.

4. En outre, Fil y a transport
par mer avec la méme garantie,
Administration Torigine est rede=
vable, envers chacun des Offices
Participant àce transport, Tun droit
d’'assurancemaritime de 10 centimes
Par chaque somme de 300 francesou
fraction de 300 francs déclarée.

Artikel 4.
1. Die im Artikel4 desHauptver=

trags vorgesehenenTransitgebührensind
von derVerwaltungdesAufgabegebiets
denjenigenVerwaltungen zu vergüten,
welchebei der Beförderungder Briefe
mit Werthangabein offenemoderge=
schlossenemTransit betheiligtsind.

2. Ein Porto von 50 Centimenist
für jedesWerthkästchenvon der Ver=
waltungdesAufgabegebietsan dieVer=
waltung des Bestimmungsgebietsund,
eintretendenFalles, an jededer bei der
LandtransitbeförderungbetheiligtenVer=
waltungenzuentrichten.DieVerwaltung
des Aufgabegebietshat außerdemvor=
kommendenFalles ein Porto von einem
Frank an jede der an der Seetransit=
beförderungTheil nehmendenVerwal=
tungen zu zahlen. ·

3. Unabhängigvon diesenGebühren
und Portobeträgenhat die Verwaltung
des Aufgabegebietsan die Verwaltung
desBestimmungsgebietsund,eintretenden
Falles, an jedederjenigenVerwaltungen,
welchebei der Landtransitbeförderung
verantwortlichbetheiligtsind, eineVer=
sicherungsgebührvon 5 Centimenfür je
300 FrankenodereinenTheil von 300
Franken des angegebenenWertheszu
entrichten. «

4. AußerdemhatdieVerwaltungdes
Ursprungslandes,wenn es sichum eine
Seebeförderungmit Verantwortlichkeit
handelt, an jededer an derSeebeförde=
rungTheilnehmendenVerwaltungeneine
Seeversicherungsgebührvon 10 Cen=
timen für je 300 Frankenodereinen
Theil von 300 Franken desangegebenen
Wertheszu vergüten.
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ARTICUJ5. Artikel 5.
1. La taxe des lettres et des 1. Die Taxefür BriefeundKästchen

boites contenant des valeurs décla- mit Werthangabeist im voraus zu ent=
rées doit étre acquittée à Tavance richtenund setztsichzusammen:
et se compose:

1 Pour les lettres, du port et du 1. für dieBriefe aus demPorto und
droit fixe applicables à une
lettre recommandéedu méme
Poids et pour la méme desti=
nation, — port et droit acquis
en entier à TOflicc expéditeur;
— pour les boites, J’un port
de 50 centimes Par pays Par=
ticipant an transport territorial
et, le cas GEchéant, Tun port
de un franc par pays partiei=
Dant au transport maritime;

Pour les lettres et les boites,
Tun droit proportionnel d’assu=
rance calculé#par 300 franes
ou fraction de 300 francs dé=
clarés, à raison de 10 cemimes
Dour les pays limitrophes ou
reliés entre eux par un service
maritime direct, et à raison de
25 centimes pour les autres
Pays, avec addition, sil V à
lieu, dans ’un et TPautre cas,
du droit d’assurancemaritime
Prévu au dernier alinda de
Tarticle 4 précédent.

Toutelois, comme mesure de
transition, est réservée à cha=
cune des parties contractantcs,
Pour tenir compte de ses con=
Venancesmondtairesou autres,
la faculté de percevoirun droit
autre due celui indiduc ei=
dessus, moyennant due ce droit
ne dépasse pas ½ pour cent
de la sommedéclarée.

der festenGebühr für einen Ein=
schreibbriefvon gleichemGewicht
und gleichemBestimmungsorte—
Porto und Gebühr ungetheiltder
absendendenVerwaltung zukom=
mend;—für die Kästchen,aus
einemPorto von 50 Centimenfür
jedesan derLandbeförderungTheil
nehmendeLand und, eintretenden
Falles, auseinemPorto voneinem
Frank für jedesan der Seebeför=
derung Theil nehmendeLand;

aus einerVersicherungsgebührfür
je 300 Frankenoder einenTheil
von 300 Franken desangegebenen
Werthes,und zwar von 10 Cen=
timenim Verkehrezwischenangren=
zendenoder mittelstdirektenSee=
postdienstesverbundenenLändern
und von25 Centimenim Verkehre
zwischendenanderenLändern)in
beidenFällen unteretwaigerHin=
zurechnungderim letztenAbsatzedes
vorhergehendenArtikels 4 vorge=
sehenenSeeversicherungsgebühr.

Als Übergangsmaßregelist
jedochjedemdervertragschließenden
Theile vorbehalten, mit Rücksicht
aufseineMünz=odersonstigenVer=
hältnisse,eineandereals die oben
bezeichneteVersicherungsgebührzu
erheben,vorausgesetzt,daß dieselbe
½/ProzentdesangegebenenWerth=
betragsnichtübersteigt.
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2.L’expöditeurd’unenvoicon-
tenant des valeurs déclarées recoit,
sans frais, au momentdu dépôt, un
récẽpissẽsommaire de son envoi.

3. I est formellement convenu
que, sauf dans le cas deréexpédition
Drévn au Paragraphe 2 de Tarticle 10
ci-après, les lettres et les poites
renfermant des valeurs déclarées ne
Peuvent étre frappées, à la charge
des destinataires, d’aucun droit
Dostal autre due celui de remise à
domicile, §il Fa lieu.

4. Cenx des pays adhérents qui
n'ont pas le franc pour unité moné=
taire fikent leurs taxes à Féquivalent,
dans leur monnaie respective, des
taux déterminés par le paragraphe 1
dui précède. Ces pays ont la fa=
culte d’arrondir les fractions con=
formément au tableau
Réglement d’xCcution de la Con=
vention principale.

An#ichE 6. ·
Les lettres de valeur déclarée

GEchangéesscit par les Administrations
Dostales entre elles, scoit entre ces
Administrations et le Bureau inter=
national, sont admises à la franchise
de port et de droit dassurance dans
les conditions déterminédespar Tar=
ticle 11, § 2, de la Convention priu=
cipale.

Anmiern 7.
1. Lexpéditeur d’un enwoi con=

tenant des valeurs déclarées peut,
aukx conditions déterminéespar le
* 3 de Fartichle 6 de la Convention
Principale en ce qui concerne les
cobjets recommandés, obtenir du'’il
lui soit donné avis de la remise de

7

2. DemAbsendereinerSendungmit
Werthangabewird beiAufgabederSen=
dungeinEinlieferungsscheinunentgeltlich
ausgehändigt.

3. Es wird ausdrücklichvereinbart,
daß, abgesehenvon dem im Paragra=
phen 2 des nachfolgendenArtikels 10
bezeichnetenFalle derNachsendung,Briefe
und Kästchenmit Werthangabekeiner
anderen Postgebühr, als eintretenden
Falles demBestellgeldezu Lastender
Empfänger unterworfenwerdendürfen.

4. Diejenigen der an dem Überein=
kommenTheil nehmendenLänder,welche
nichtdenEae zurMünzeinheithaben,
setzenihre Taxen in ihrer eigenenWäh=
rung fest, zum entsprechendenWerthe
der in dem vorhergehenden§. 1 be=
stimmten Beträge. Diese Länder sind
befugt,die BruchtheilenachMaßgabe
der in der Ausführungs=Übereinkunft
zum HauptvertragenthaltenenUceber=
sichtabzurunden.

Artikel 6.
Die Briefe mit Werthangabe,welche

die Postverwaltungen unter sich oder
mit dem Internationalen Büreau aus=
tauschen,genießenunter denim §.2 des
Artikels 11 des Hauptvertragsfestge=
setztenVoraussetzungendie Freiheit von
Porto und Versicherungsgebühren.

Artikel 7.
1. Der AbsendereinerSendungmit

Werthangabekann unter den im §.3
desArtikels6 desHauptvertragshin=
sichtlichder Einschreibsendungenfestge=
setztenBedingungeneineBescheinigung
über die Zustellungdes Gegenstandes
an denEmpfänger(Rückschein)erhalten



cetobjetau destinataireoudemander
des renseignements sur le sort de son
enwvoi,postérieurementau dépét.

2. Le produit du droit applicable
aux avis de réception est acquis en
entier à TOflice du pays T’origine.

An#iern 8.
1. Lexpéditeur Tun envoi avce

valeur déclarée peut le retirer du
service ou en faire modifier Fadresse
Pour réexpédier cet envoi, scit à
Pintérieur du pays de destination
Primitif, soit sur Fun duelconque des
ays contractants, aussi longtemps
duil ua pas été livyréau destina=
taire, aux conditions et sous les
réservesdéterminées,pour les cor=
respondances ordinaires et recom=
mandées, par Particle 9 de la Con=
vention principale. Ce droit est
limité, en ce dui concerne la mo=
dification des adresses, aux enwois
dont la déelarationne dépassepas
10000 francs.

2. II peut de mémedemander la
remise à domicile par porteur spéecial,
aussitöt apres arrivyée, aux con=
ditions et sous les réserves flxées
Par TParticle13 de ladite Convention.

Est toutefoisréservéeà VOflicedu
lieu de destination la faculté de faire
remettre par exprès un avis Tarrivée
de Penvoi au lieu de Tenvoi lui=
méme, lorsque ses règlements inté=
rieurs le comportent.

Anricrz 9.
1. Toute declaration frauduleuse

de valeur supérieure à la valeur
reéellement insérée dans une lettre
Ou dans une beite est interdite.

oder späternach der Einlieferung Aus=
kunft über denVerbleib seinerSendung
verlangen.

2. Die Gebühr für solcheRückscheine
verbleibtungetheiltderVerwaltungdes
Aufgabegebiets.

Artikel 8.
1. Der AbsendereinerSendungmit

Werthangabekanndieselbezurücknehmen
oder ihre Adresseabändernlassenbehufs
Nachsendung,seies im Innern desur=
sprünglichenBestimmungslandes,sei es
nacheinemanderendervertragschließenden
Länder, so lange die Sendung dem
Empfängernochnichtausgehändigtist,
und zwar unter den im Artikel9 des
Hauptvertragshinsichtlichder gewöhn=
lichen und eingeschriebenenBriefsen=
dungenvorgesehenenBedingungen und
Vorbehalten. DieseBefugniß ist, was
die Abänderung der Adresseanbetrifft,
auf Sendungen mit Werthangabe bis
einschließlich10000 Frankenbeschränkt.

2. Desgleichenkannderselbeverlangen,
daß die Sendung demEmpfängerso=
gleichnachderAnkunftdurchbesonderen
Boten zugestelltwerde, und zwar unter
denim Artikel13 desHauptvertragsan=
gegebenenBedingungenundVorbehalten.

Der Verwaltung desBestimmungs=
gebietsist indeßdas Rechtvorbehalten,
an Stelle der Sendung selbst dem
Empfängernur eineMeldungvomEin=
gangederselbendurchEilbotenzustellen
zu lassen, sofernihre inländischenVer=
ordnungendies bedingen.

Artikel 9.
1. Jede betrügerischeAngabe eines

höherenals des wirklichenWerthes des
Inhalts einesBriefes oderKästchensist
verboten.
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Enoasdedöclkirsitionüsaudulense
de cette nature, lTexpéditeurperd
tout droit à Pindemnité, sans pré=
judice des poursuites Jjudiciaires que
peut comporter la Egislation du
Day's Torigine.

2. II est interdit d’insérer dans les
lettres de valeur:

a) des especes monnay#éGes:
b) desobjetsPassiblesde droits de

douane, à Texception des va=
leurs-papier;

Jßc)des matiGres d’or et Tgent,
des pierreries, des bijongx et
autres objets précicug.

II est également interdit Tinsérer
dans les boites avec Valeur décla=
r6e des lettres ou notes pouvant tenir
lieu de correspondance, des mon=
naies ayant cours, des billets de
banque ou valeurs duelconques au
Dorteur, des titres et des objets
rentrant dans la catégorie despapiers
Tallaires.

II Westpas donnédcoms aux objets
tombant scus le coup de cette inter=
diction.

An#iern 10.
1. Une lettre on beite de valeur

declarée réexpédice, par suite du
changement de résidence du desti=
nataire, à Tintérieur du pays de
destination, West Passible d’ancune
taxe supplémentaire.

2. En cas de réexpéditionsur un
des pays contractants autre due le
Pays de destination, les droits d’assu=
rance fixés par les Paragraphes 3
et 4 de Tarticle 4 du présent Arran=
gement sont Dercus sur le destina=
taire, du chef de la réexpdition,
au Profit de chacun des Oflices inter=

Im Falle einerderartigenbetrügeri=
schenAngabe verliert derAbsenderjedes
Recht auf Schadenersatz,unbeschadetder
etwa durch die Gesetzgebungdes Ur=
sprungslandesvorgesehenengerichtlichen
Verfolgung.

2. Es ist verboten,in die Werth=

a) Geldstücke;
b) zollpflichtigeGegenständemit Aus=

nahmevon Werthpapieren;

) Gold=und Silbersachen,Edelsteine,
Schmucksachenund anderekostbare
Gegenstände.

Es ist ebensoverboten,in die Käst=
chenmit WerthangabeBriefe oder die
EigenschafteinerKorrespondenzbesitzende
Angaben, im Umlaufe befindlicheMün=
zen, Banknoten oder auf den Inhaber
lautendeWerthpapiere,Dokumenteund
Gegenständeaus der Gattung der Ge=
schäftspapiereaufzunehmen.

Die unterdieses Verbot fallenden
GegenständeerhaltenkeineBeförderung.

Artikel 10.
1. Für die aus Anlaß derVerände=

rung des Wohnorts des Empfängers
im Innern desBestimmungslandeser=
folgte Nachsendungeines Briefes oder
Kästchensmit Werthangabesoll keinerlei
Nachschußtaxein Ansatzgebrachtwerden.

2. Im Falle der Nachsendungnach
einem anderen der vertragschließenden
Länder, als dem Bestimmungslande,
werdenfür dieNachsendungdie in den
Paragraphen3 und4 desArtikels4 des
gegenwärtigenÜbereinkommensfestge=
setztenVersicherungsgebührenzuGunsten
jederderbeiderneuenBeförderungbe=



venant dans le nouveau transport.
Quand il sagit d’'une beite avee
Valeur déclarde, il est percu, en
outre, le port sixé au §2 de Tarticle 4
Susvisé.

3. La réeKpédition par suite de
fausse direction ou de mise en rebut
ne donne lieu à aucune perception
Dostalesupplementaireà la charge
du public.

Anrern 11.
1. Les boitesavcc Valeur déclarce

sont soumises à la Lgislation du
Day's Torigine ou de destination, en
ce qui concerne, à T’exportation, la
restitution des droits de garantie,
et, à Timportation, Pexercice du
contröle de la garantie et de la
douane.

2. Les droits flcangx et frais
d’essayage exigibles à linportation,
sont percus sur les destinataires lors
de la distribution. Si, Par suite de
changement de résidence du desti=
natire, de relis ou pour toute
autre cause, une boite de valeur
déclardevient à étre réexpédie sur
un autre pays Participant à TVéchange
u renvoyde au pay's Torigine, cenux
des frais dont il s’agit qui ne sont
Das remboursables à la réexportation
sont répétés d’Oflice à Office pour
étre recouyrés sur le destinataire ou
sur Texpéditeur.

An#iern 12.
1. Sauf le cas de force majeure,

Torsdu’une lettre ou une boite con=
tenantdesvaleursdéeclaréesà 64éper=
due, spoliceou avariée, Pexpéditeur
ou, sur sa demande, le destinataire,

theiligtenVerwaltungenvomEmpfänger
eingezogen.HandeltessichumeinKäst=
chenmit Werthangabe,sokommtaußer=
dem das im §. 2 desvorerwähntenAr=

3. Für die durchunrichtigeLeitung
verursachteNachsendungoder für die
Rücksendungim Falle der Unbestell=
barkeitwird einePostgebührzu Lasten
des Publikums nichtberechnet.

Artikel 11.
1. Die Werthkästchensind in Bezug

auf die Erstattungder Abstempelungs=
gebührenbei der Ausfuhr sowie in
Bezug auf dieAusübungderStempel=
und Zollkontrolebei der Einfuhr, der
GesetzgebungdesUrsprungs=oder des
Bestimmungslandesunterworfen.

2. Die beiderEinfuhr zurErhebung
kommendenStempelgebührenund Prü=
fungskostenwerdenvon denEmpfängern
beiderBestellungeingezogen.Wird aus
Anlaß derVeränderungdesWohnorts
desEmpfängers,derAnnahmeverweige=
rung oder aus einemanderenGrunde
einKästchenmitWerthangabenacheinem
anderenam AustauscheTheil nehmenden
Lande nachgesandtoder nach dem Auf=
gabelandezurückgesandt,so werdendie=
jenigenGebühren,welchebeiderWeiter=
sendungnichtniedergeschlagenwerden
können,von Postverwaltungzu Post=
verwaltung weitergerechnetbehufs Ein=
ziehungvomEmpfängeroderAbsender.

Artikel 12.
1. WenneinBrief odereinKästchen

mit Werthangabeverlorengeht,beraubt
oder beschädigtwird, so hat, den Fall
höhererGewalt ausgenommen,derAb=
senderoderauf Verlangendesselbender



a droit à une indemnité correspon=
dant au montant réel de la perte,
de la spoliation ou de Tavarie, à
moins due le dommage Mait été
causé Par la faute ou la négligence
de Texpéditeur, ou ne provienne de
la nature de Tobjet, et sans qdue
Pindemnité puisse dépasser en aucun
cas la somme déclarce.

En cas de perte, Texpéditeur a,
en outre, droit à la restitution des
frais d’expédition. Toutefois, le droit
F’assurance reste acquis auxkAdmi=
mistrations postales.

2. Les Pays disposésMse charger
des risqduespouvant dériver du cas
de force majeure, sont autorisés.
à Percevoir de ce chesfune surtaxe
dans les limites tracées par le der=
nier alinéa du §1 de Tarticle 5 du
DrésentArrangement.

3. Lobligation de payer Pindem=
nité incombe à ’Administration dont
relèe le bureau expéditeur. Est
réserré à cette Administration le
recours contre I’Administration res=
Ponsable, çiest-à-dire contre TAd-=
ministration sur le territoire ou dans
le service de laquelle la perteou la
spoliation a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation ou
d’avarie dans des circonstances de
force majeure, sur le territoire ou
dans le service d’'un pays se char=
geant des risdues mentionnés au 2
ci-dessus, d’'une lettre ou d’'une beite
de valcur déclarée, le pays ou la,
Perte, la spoliation ou Iavarie a en
lieu enestresponsabledevantDTOffce
expditeur, si ce dernier se charge,
de son cé6té, des risques en cas de
force majeure à Tégard de ses ex=

EmpfängerAnspruch auf einen dem
wirklichenBetrage des Verlustes,der
BeraubungoderderBeschädigungent=
sprechendenErsatz,es seidenn,daßder
Schadendurchdie Schuld oderFahr=
lässigkeitdesAbsendersoderdurchdie
natürlicheBeschaffenheitdesGutes her=
beigeführtwordensei;dieEntschädigung
darf in keinemFalle den angegebenen
Werthbetragübersteigen.

Im Falle des Verlustes hat der
Absender außerdem Anspruch auf
Erstattung der Beförderungsgebühren.
JedochverbleibtdieVersicherungsgebühr
den Postverwaltungen.

2. Die Länder,welchefür dendurch
höhereGewaltentstehendenSchadenein=
zustehensichbereiterklären,sind befugt,
hierfür eine Zuschlaggebührinnerhalb
der im letztenAbsatzedesF. 1 Artikel 5
desgegenwärtigenÜbereinkommensge=
zogenenGrenzenzu erheben.

3. Die Verpflichtungzur Zahlung
des Ersatzbetragsliegt derjenigenVer=
waltungob, welcherdie Aufgabe=Post=
anstalt angehört. Dieser Verwaltung
ist vorbehalten, ihren Anspruch gegen
die verantwortlicheVerwaltung, das
heißtgegendiejenige,auf derenGebiet
oderin derenBetriebderVerlust oder
dieBeraubungstattgefundenhat, geltend
zu machen. 7

Wenn durchhöhereGewaltauf dem
Gebiet oder im Betrieb einesLandes,
welchesfür den im vorstehenden§.2
erwähntenSchadeneintritt,einWerth=
brief oder ein Werthkästchenverloren
geht, beraubt oder beschädigtwird,
so ist das Land, wo der Verlust oder
die Beschädigung stattgefunden hat,
derAufgabe=Verwaltunggegenüberfür
die Sendung verantwortlich,wenndie
letztereVerwaltungihrerseitsfür Werth=
sendungenihren Absendern gegenüber



péditeurs, quant aux envois de va-
leur déclarée.

4. Jusdus preuve du contraire,
la responsabilité incombe à FAd-
ministration qui, ayant recu Taohjet
sahs faire Tobservation, ne peut
Gtablir, ni la delivrance au destina=
taire ni, Sil F a lieu, la transmission
régulière à PAdministration suivante.

5. Le payement de PTindemnitépar
FOllce expéditeur doit avoir lieu le
Plus tot possible et, au plus tard,
dans le délai d'un anà partir du
Jour de la réclamation. L’Oflice res=
Donsable est tenu de rembourser,
Sans retard et au moyen Tune traite
ou Tun mandat de poste, à Toflice
expéditeur,lemontam delindemnité
Dayée Par celui-ei.

L'Office Torigine est autorisé à
desintéresserTexpéditeur pour le
compte de TOffice intermédiaire ou
destinataire dui, régulièrement saisi,
a laissé une annde F'’Geouler sans
donner suite à Taffaire. En outre,
dans le cas on un Offlice dont la
responsabilité est düment établie a
tont Tabord décliné le payement de
Findemnité, il doit prendre à sa
charge, en plus de PTindemnité,les
frais accessoiresrésultant du retard.
non justilé apporté au payement.

6. II est entendu que la réclama=
tion West admise due dans le délai
Tun an à partir du dépotà la poste
de la lettre portant déclaration; PDassé
ce terme, le réclamant n'a droit à
aucune indemnité.

die Ersatzverbindlichkeitim Falle der
höherenGewalt übernimmt.

4. Bis zum Nachweisedes Gegen=
theils liegt die Verantwortlichkeitder=
jenigenVerwaltung ob, welcheden
Gegenstandunbeanstandetübernommen
hat und wederdessenAushändigungan
denEmpfänger,noch,eintretendenFalles,
die vorschriftsmäßigeWeitersendungan
diefolgendeVerwaltung nachweisenkann.

5. Die Zahlung des Ersatzbetrags
durch die Verwaltung des Aufgabe=
gebietssoll sobald als möglich und
spätestensinnerhalb einesJahres, vom
Tage derNachfrageab gerechnet,statt=
finden. Die verantwortlicheVerwaltung
istverpflichtet,derVerwaltungdesAuf=
gabegebietsden von derselbengezahlten
ErsatzbetragohneVerzugmittelstWechsels
oder Postanweisungzu erstatten.

Die Aufgabe=Verwaltungist berech=
tigt, den Absenderfür Rechnungder
Vermittelungs=oderder Bestimmungs=
Verwaltungzuentschädigen,wenndiese,
nachdem die Sache ordnungsmäßig an=
hängig gemachtwordenist, ein Jahr
hat verstreichenlassen,ohneihr Folge
zu geben. Wenn ferner eine Ver=
waltung, deren Verantwortlichkeitge=
hörig festgestelltist, anfangs die Zah=
lung der Entschädigungabgelehnthat,
so muß sie, außer dem Ersatzbetrage,
die Nebenkostentragen,welcheaus der
beiderZahlungverursachten,ungerecht=
fertigtenVerzögerungentstehen.

Manist darüber einverstanden,
daß der Anspruchauf Entschädigung
nur zulässigist, wenn derselbeinner=
halb eines Jahres, vom Tage der
AufgabedesBriefes mit Werthangabe
an gerechnet,erhobenwird; nachAb=
lauf diesesZeitraums steht demAb=
senderein Anspruchauf irgend eine
Entschädigungnichtzu.



7. LAdministration pour le
compte de laquelle est opéré le
remboursement du montant des va=
leurs déclaréesnon parvenmesà des=
tination, est subrogée dans tous les
droits du propriétaire.

S. Si la perte, la spoliation ou
Tavarie a eu lien en cours de trans=
Port entre les bureaux d’échange
de deux pays limitrophes, sans dw’il
soit Dossible ’établir sur lequel des
deux territoires le fait siest accompli,
les deux Administrations en cause
supportent le dommage par moitié.

II en est de méme en cas d’échange
eendépéchescloses, si la perte, la.
Spoliation ou Tavarie a eu lieu sur
le territoire ou dans le service d’un
Oflice intermédiairenon responsable.

9. Les Administrations cessent
d’étre responsables des valeurs dé=
clarées contennes dans les enwois
dont les ayants droit ont donné recu
et pris livraison.

An#Tierz 13.
1. Est réservé le droit de chaque

pays d’appliquer, aux enwois con=
tenant desvaleursdéclarées à desti=
nation ou provenant d’autres pays,
ses lois ou röglements intérieurs, en
tant qdu’ilny estpas dérogépar le
DrésentArrangement.

2. Les Sstipulations du présent
Arrangement ne portent pas restric=
tion au droit des parties contrac=
tantes de maintenir et de conclure
des arrangements Spéciaux, ainsi
due de maintenir et détablir des
unions plus restreintes, en vue de

7. Die Verwaltung, für derenRech=
nung die Ersatzleistungfür abhanden
gekommeneWerthbeträgeerfolgt, tritt
in alle Rechtedes Eigenthümersein.

8. WennderVerlust,dieBeraubung
oderdieBeschädigungwährendderBe=
förderungzwischendenAnechsscn
PostanstaltenzweierangrenzendenLänder
stattgesundenhat, ohne daß festgestellt
werdenkann, auf welchemder beiden
Gebietedies geschehenist, so wird der
Schadenvon beidenVerwaltungenzu
gleichenTheilengetragen.

Ein Gleiches geschieht,wenn beidem
Austauschin geschlossenenBeuteln der
Verlust, die Beraubung oder die Be=

schädigungsich auf demGebiet oder in
demBetrieb einernichtverantwortlichen
Transit=Verwaltungereignethat.

9. Die ErsatzverbindlichkeitderPost=
verwaltungenfür den Inhalt derSen=
dungenmit Werthangabehört aupf,so=
bald dieEmpfangsberechtigtenQuittung
ertheiltund die Sendungin Empfang
genommenhaben.

Artikel 13.
1. JedemLande ist das Rechtvor=

behalten,auf Sendungenmit Werth=
angabenachoderaus anderenLändern
seineinnerenGesetzeoderVerordnungen
anzuwenden,insoweitnichtdurchgegen=
wärtigesÜbereinkommenetwasAnderes
bestimmtist.

2. Die Festsetzungendes gegenwär=
tigen Übereinkommensbeschränkennicht
die Befugniß der vertragschließenden
Theile, besondereAbkommenunter sich
bestehenzu lassenoder neu zu schließen,
sowieengereVereineaufrechtzu erhalten
oderneuzugründen,behufsVerbesserung



Lamélioration du service des lettres
et des boĩtes contenantdes valeurs
déclarẽées.

3. Dans les relations entre Offices
dui se sontmis d’accord à cet égard,
les expéditeurs de boites avec valeur
déeclaréepeuvent prendre à leur
charge les droits non postaux dont
Tenvoi serait passible dans le pays
de destination, moyennam deocla=
ration préalable au bureaude dépot
et obligation de payer, sur la de=
mande du bureau de destination,
les sommesindiduées par ce dernier.

Anr#chE 14.
Chacune des Administrations des

pays contractants peut, dans des,
circonstances extraordinaires de na=
ture à justilier laàmesure, suspendre
temporairement le service des va=
leurs déclarées, tant à Texpédition
dufa la réception et d’'une manière
Gendraleou pPartielle,sous la con=
dition den donner immédiatement
avis, au besoin par le télégraphe,
à IAdministration ou aux Adminis=
trations intéressces.

An#ierz 15.
Les pazs de I’Union qui mont

Point pris part au présentArrange=
ment sont admis à y adhérer sur
leur demande et dans la forme pres=
crite par Tarticke 24 de la Con=
vention principalec, en ce qui con=
cerne les adhsions à I’Union postale
universelle.

Anriern 16.
Les Administrations des postes

des pays contractants reglent la
forme et le mode de transmision

ReichsGesetzbl.1898,

des Werthbrief=und Werthkästchen=
dienstes.

3. Im Verkehre zwischendenjenigen
Verwaltungen,welchesichhierüberver=
ständigthaben,könnendieAbsendervon
Werthkästchendie Tragung der nicht
postalischenGebühren,welcheetwa im
Bestimmungslandezur Erhebung ge=
langen, auf Grund vorgängigerEr=
klärungbeiderEinlieferungs=Postanstalt
übernehmen,wobeisiesichzuverpflichten
haben, die von derBestimmungs=Post=
anstaltangegebenenBeträgeauf bezüg=
licheAufforderungzu zahlen.

Artikel 14.
Jede der Verwaltungender vertrag=

schließendenLänder kann unter außer=
gewöhnlichenVerhältnissen,welchege=
eignetsind,einederartigeMaßnahmezu
rechtfertigen,denAustauschvonWerth=
sendungenzeitweise,abgehendwie ein=
gehend,ganz oder theilweiseeinstellen,
unterderBedingung,daßdiebetheiligte
Verwaltung oder die betheiligtenVer=
waltungendavonunverzüglich,nöthigen=
falls auf telegraphischemWege, in
Kenntniß gesetztwerden.

Artikel 15.
DenjenigenVereinsländern,welchean

demgegenwärtigenÜbereinkommennicht
Theil genommenhaben,ist derBeitritt
auf ihrenAntrag, und zwar in der durch
Artikel 24 desHauptvertragsfür den
Eintritt in den Weltpostvereinvorge=
schriebenenForm gestattet.

Artikel 16.
Die Postverwaltungender vertrag=

schließendenLänder werdendie Form
und die Versendungsweiseder Briefe
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des lettres et des boeites contenant
des valeurs déclardes et arrétent
toutes les autres mesures de détail
rou Tordre nécessaires pour assurer
execution du présentArrangement.

Anrierz 17.
1. Dans Tintervalle dquis'ecoule

entre les réunions prévues à Tar=
tiche 25 de la Conwention principale,
toute Administration des postes d’un
des pays contractants a le droit
Tadresser aux autres Administra=
tions participantes. par Tinterme=
diaire du Bureau international, des
Propositions concernant le service
des lettres et des boites avec valeur
déclarée.

Pour étre mise en délibération,
chadueProposition doit etreappuyée
Par au moeinsdeux Administrations,
Sahs compter celle dont la propo=
sition Cmane. Lorsdue le Bureau
international ne reçoit pas, en meme
tempsdue la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui,
la PropositionrestesansaucuneSuite.

2. Toute proposition est soumise
au Proccdé déterminépar le §#2de
Tarticle 26 de la Convention prin=
cipale.

3. Pour devenir exécutoires, les
Propositions doivent réunir, sawoir:

1“ Tunanimité des suffrages, Fil
Fagit de Paddition de nouvelles
dispositions ou de la modifica=
tion des dispositionsdu présent
article et des articles 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 12 et 18;

2 les deux tiers des suffrages, Fiil
Fagit de la modification des
dispositionsdu présentArrange=

und Kästchenmit Werthangaberegeln
sowiealleweiterenDienstvorschriftenfest=
seten,welcheerforderlichsind, um die
AusführungdesgegenwärtigenÜberein=
kommenszu sichern.

Artikel 17.
1. InnerhalbderZeit,welchezwischen

den im Artikel 25 des Hauptvertrags
vorgesehenenVersammlungenliegt, ist
jedePostverwaltungeinesdervertrag=
schließendenLänderberechtigt,denanderen
betheiligtenVerwaltungendurchVer=
mittelungdesInternationalenBüreaus
Vorschlägein Betreff des Werthbrief=
und Werthkästchendiensteszu unter=
breiten.

Um zurBerathunggestelltzuwerden,
muß jederVorschlag von mindestens
zweiVerwaltungenunterstütztsein,die=
jenige nicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag ausgeht. Wenn dem
InternationalenBüreaunichtzugleicher
Zeit mit demVorschlagedieerforderliche
Zahl von Unterstützungs=Erklärungen
zugeht, so bleibt der Vorschlagohne
jedeFolge.

2. Jeder Vorschlagunterliegtdem
im §. 2 des Artikels 26 des Hauptver=
trags festgesetztenVerfahren.

3. Umvollstreckbarzuwerden,müssen
dieVorschläge erhalten:

1. Einstimmigkeit, wenn es sich um
dieAufnahmeneuerBestimmungen
oderum die AbänderungderBe=
stimmungen des gegemwärtigen
Artikels und der Artikel 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7),8, 12 und18 handelt

2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sich um die Abänderungan=
derer Bestimmungendes gegen=



ment autres due celles des ar=
ticles 1, 2, S. 4.5„16, 7., 68,
12,. 17 et 18;

3%la simple masjoritéabsolue, Fil.
Fagit de Tinterprétation des
dispositionsdu présentArrange=
ment, sauf le cas de litige
Prévu à TParticle23 de la Con=
vention prineipale.

4. Les résolutions valahles sont
consacrées, dans les deux premiers
cas, par une declarationdiploma=
tidue et, dans le troisième cas, par
une notilication administrative, sclon
la forme indiquce à Tartiche26 de
la Convention principale.

5. Toute modilication ou résolu=
tion adoptée W’est exécutoire due
trois mois, au moins, apreèssa no=
tilication.

Anriern 18.
1. Le present Arrangement en=

trera en vigueur le 1“ janvier 1899
et il aura la méme durée due la
Convention principale, sans preju=
dice du droit, réserre à chaque
ays, de se retirer de cet Arrange=
ment moyennant un avis donné, un
an à Tavance, par son Gouwerne=-
ment au Gouvernement de la Con=
f6dérationsuisse.

2. Sont abrogées, à partir du
jour de la mise à exéution du pré=
sent Arrangement, toutes les dis-
Positions convenues anftérieurement
entre les divers pays contractants
u entre leurs Administrations, pour
autant du’elles ne sont pas conei=
liables avec les termes du présent
Arrangement, et sans prejudice des
dispositionsdeTarticle 13 préecédent.

wärtigenÜbereinkommens,alsder=
jenigender Artikel1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 17 und 18 handelt;

3. einfacheStimmenmehrheit, wenn
es sich um die Auslegung der
Bestimmungendes gegenwärtigen
Übereinkommenshandelt,abgesehen
von demim Artikel23 des Haupt=
vertragsvorgesehenenFalle einer
Streitigkeit.

4. Die gültigen Beschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durcheine
diplomatischeErklärung bestätigt,im
dritten Falle durch eine Bekanntgabe
im Verwaltungswegegemäß der im
Artikel20 desHauptvertragsbezeichneten
Form. «

5. Die angenommenenAbänderungen
odergefaßtenBeschlüssesind frühestens
drei Monate nach ihrer Bekanntgabe
vollstreckbar.

Artikel 18.
1. Das gegenwärtigeÜbereinkommen

wird am 1. Januar 1899 in Kraft
tretenund gleicheDauer habenwieder
Hauptvertrag, unbeschadetdes jedem
LandevorbehaltenenRechtes,aufGrund
einer von seinerRegierungbei derRe=
gierungderSchweizerischenEidgenossen=
schaft ein Jahr im voraus gemachten
Ankündigungvon demÜbereinkommen
zurückzutreten.

2. Mit demTagederAusführungdes
gegenwärtigenÜbereinkommenstreten
alle früherzwischendenverschiedenenver=
tragschließendenLändernoderihrenVer=

insoweitaußerKraft, als sie mit den
Festsetzungendes gegenwärtigenÜber=
einkommensnicht im Einklange stehen,
unbeschadetder Bestimmungenin dem
vorhergehendenArtikel13.
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3. Le present Arrangement sera
ratifié aussitot due faire se pourra.
Les actes de ratilication seront
SEchangésà Washington.

En foi de quoi, les plénipoten=
tiaires des pays ci-dessus Ecnumérés
ont signé le présentArrangement à
Washington, le quinze juin mil huit,
cent duatre-vingt-dix-sept.

3. Dasgegenwärtigelebereinkommen
soll sobaldals möglichratifizirtwerden.
Die Auswechselungder Ratifkations=
Urkundensoll zuWashingtonstattfinden.

Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=
mächtigtender obenbezeichnetenLänder
dasgegenwärtigeÜbereinkommenunter=
zeichnetzu Washington, denfünfzehnten
Juni Eintausendachthundertsiebenund=
neunzig.

PourI’Allemagneet les Pourle Danemark
protectoratsallemands:

Prisch. (. Kendsen.
Leunann. PourlaRopuhlique

PourIaRẽpuhliqueHajeure Pominicaine:
deIAmériquecentrale:

X BolelPerma. Pour lgypte:

Pourla Republigue I.W.
Argentine: PourIFspagne:

IK.CucaNron. AdolloRozabal.
PourI’Autriche: larlosEloren

Dr.Neubauer. Pour la France:
Habberger. Ausaull
Hn Pourlescoloniesfrancaises:

Pourla Belgique: —
lachteneele. FourlaHongrie:
Kewi NNNNNNNIII
lambr. G.deNeumeer.

PourlaBosnie-Herzégovine: PourT’talie:
Dr.kamler. P.(haradaa.

10 G.C.VucdlPourle Brésil: K Hunnn.
A. FontouraNayier.

Pourla Bulgarie:
ly.Aoyanovilch.

Pour le Chili:
K.L. HrarrAlayal.

DourNr.Harelaar
VanderVeen.

Pourla Norvege:
Ibb.Hexerdall.

Pour les Pays-Bas:
Pour Ir. Lavelaar.

VanderVeen.
VanderVeen.

Pourle Portugal
et les coloniesportugaises:

Sanlo-Thyrso.

Pour la Roumanie:
(. (hin.
P. Preda.

Pour la Russie:
FK#raslianof.

Pourla Serbie:
DierredeKalar.
G.deHeunzer.

Pour la Sucde:
F.H.Schhlern.

Pour la Suisse:
J.B.Piocd.
A.Käger.
C.belesserl.

Pour la Régencede Tunis:
Tinéhaul.

Pourla Turquie:
HMoustaha.
A.Fabrl.



Protocoleänal

Aumomeiitde Drocéder à la signa=
ture de Arrangement concernant
Téchange des lettres et des boites
avecvaleur déclarée,les plénipoten=
tiaires soussignés sont convems de
ßcequi Suit:

ARTVICIEUNIQUE.
En dérogationà la dispositiondu

Paragraphe 3 de Tarticle premier de
IArrangement, dui fixe à 10000frances
la limite au-dessous de laquelle le
maximum de déclaration de valeur
ne peut en aucun cas étre fixé, il
est convenu que si un pays a adoptẽ
dans son service intérieur un maxi-
mum inférieur à 10000 franes, il a
la facultẽ de le fixer également pour
sesCchangesinternationaun de lettres,
et de boites avc valeur déclarée.

En toi de duoi, les plénipoten=
tiaires ci-dessous ont dresséle pré=
sent Protocole final, qui aura 1
méme force et la méme valeur due
si Ses dispositions étaient insérées
dans le texte méme de I’Arrange=
ment auquel il se rapporte, et ils
T’ont signe en un exemplaire qui
restera déeposéaux Archives du Gou=
vernementdesEtats-Unis drAmérique
et dont une copie sera remise à
chadue partie.

Schlußprotohol.

7 Begriffe, zur Unterzeichnungdes
lebereinkommens, betreffendden Aus=
tauschvon Briefen und Kästchenmit
Werthangabezu schreiten,sinddieunter=
zeichnetenBevollmächtigtenüberFolgen=
desübereingekommen:

Einziger Artikel.
In AbweichungvonderBestimmung

im J. 3 des erstenArtikels desÜber=
einkommens,welchedenMeistbetragder
Werthangabe,unterdenin keinemFalle
heruntergegangenwerden darf, auf
10000 Frankenfestsetzt,wird vereinbart,
daß, wenn ein Land im innerenVer=
kehr einen geringerenMeistbetragals
10000 Franken angenommenhat, es
berechtigtseinsoll, dieselbeSumme auch
für seineninternationalenAustauschvon
Werthbriefenund Werthkästchenfestzu=
setzen.

Zu Urkund dessenhabendie Unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeSchlußprotokollaufgenommen,
welchesdieselbeKraft unddieselbeGültig=
keithabensoll, als wennseineBestim=
mungen in den Text des Überein=
kommens,worauf es sichbezieht,selbst
aufgenommenworden wären, und sie
haben diesesSchlußprotokoll in einem
Eremplarunterzeichnet,welchesin dem
Archiveder Regierungder ihen
Staaten von Amerika niedergelegtund
wovon jedemTheile eineAbschriftzu=
gestelltwerdenwird.
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Fait à Washington, le quinze juin Geschehenzu Washington,denfünf-mil huit cent duatre-vingt-dix-sept. zehntenJuni Eintausendachthundert=

siebenundneunzig.

PourIAllemagneetles Pourle Danemark, PourlesPays-Bas:Protectoratsallemands: et les coloniesdanoises: pourN. Hmnelam:
Frilsch. (. Seendsen. VanderVeen.
Neumam. TVanderVeen.Pour la Républicue

Pourla RepubliqueMaseure Dominicalne: Pourle PortugaldeFAmériqueeentrale: et lescolonilesportugaises:
X HosletPerau. PourI’Egypte: Smio-Terso

I. Kaba.
Pour la République Pour la Roumanio:

Argentine: PourIEspagne: (. (i#n.
X.CardaNôrou. AdolloKozahal. R Preda.

CarlosFlorcz. .
koukkdiitkieliei Peiiilalkiisslei

helleiibauer. . Pourla France: Kurastimol.Habberger. al.
Sobral. Pourla Serbie:Pourlescolonlesfrançaises: pientedeKalu.

PTourla Belgique: Pd.Dalmas. —
Lhterellde. 5Kerpn. PourlaHongrie: PourlaSuöde:4.Lanbu. TieredeKaln. F.H.Sehhtem.C.deHeuweeg.

PourlaBosnie-Herzégovine: Pour la Suisse:Pour F’talie:br.kamler. 1.#inaA —7bas

Pour le Brésil: " t C Heesser.
A. FontouraKayier.

PourleIuxembourg;TFourIaRégencedeTunis:PourIa Bulgarie: 2 IIichaut.P.Sormoicch. WG&
« Pourla Turquie:

Pourle Chill: PTourla Noröge: Maniahe.
K.L.krarr#ana. Ib. Mezerduahl. Il.Pani.



Union postale universelle.

(No. 2524.) Arrangement concernant le
service des mandats de poste
conckhuentre I’Allemagne et
les Protectorats Allemands,
la Bépublique Majeure de
IAmérique Centrale, la Ré=
Publique Argentine,I'Antriche=
Hongrie (avec la Bosnie-Her=
zégovine), la Belgique, le Brésil,
la Bulgarie, le Chili, le Dane-
mark et les Colonies Danoises,
Ila République Dominicaine,
TEgypte, la France, la Grece,
le Guatemala,DItalie,le Japon.
la République de Libéria, le
Luxembourg, la Norvege, les
Pays-Bas, les Colonies Néer=-
landaises, le Portugal et les
Colonies Portugaises, la Rou=
manie, la Serbie, le Royaume
de Siam, la Sucède, la Suisse,
la Régencede Tunis, la Tur=
duie et I’Uruguay. Du lö juin
1897.

Les soussignés,Plénipotentiairesdes
Gouvernementsdes pays ei-dessus
denommés, vu l’article 19 de la
Conwention principale, ont. d’un
commun accord et sous réserve de
ratification, arrété 1·Arrangement
Suivwant:

ARTICIEPREMIER.
D’change des envois de (onds

Par la voie de la poste et aumoyen
de mandats, entre ceux des pay's
ContractantsdontlesAdministrations
conviennent d’établir ce service, est
régi par les dispositions du présent
Arrangement.

(Übersetzung.)

Weltpostverein.

(Nr. 2524.) Übereinkommen,betreffendden
Postanweisungsdienst,abgeschlossen
zwischenDeutschlandund den
Deutschen Schutzgebieten,der
GrößerenRepublik von Central=
Amerika, der ArgentinischenRe=
publik, Oesterreich=Ungarn(mit
BosnienHerzegowina), Belgien,
Brasilien,Bulgarien,Chile,Däne=
markunddenDänischenKolonien,
der Republik San Domingo,
Egypten,Frankreich,Griechenland,
Guatemala,Italien, Japan, der
Republik Liberia, Luxemburg,
Norwegen,denNiederlanden,den
NiederländischenKolonien, Por=
tugal und den Portugiesischen
Kolonien, Rumänien, Serbien,
demKönigreicheSiam, Schweden,
der Schweiz, der Regentschaft
Tunis, derTürkei undUruguay.
Vom 15.Juni 1897.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigteder
Regierungendervorstehendaufgeführten
Länder, haben in Gemäßheitdes Ar=
tikels19 desHauptvertragsim gemein=
samen Einverständniß und unter Vor=
behaltderRatifikationfolgendesÜber=
einkommenabgeschlossen.

Artikel 1.
Der AustauschvonGeldbeträgenim

Wegeder Postanweisungzwischenden=
jenigender vertragschließendenLänder,
derenVerwaltungenüberdieEinführung
diesesDienstes sichverständigen,unter=
liegt denBestimmungendesgegenwär=
tigenÜbereinkommens.



ARTICLE2·
1.Enprjncipe,-lemontantdes

mandats doit être versé par les dé-
Posants et pay aux benéficiaires en
numéraire; mais chaque Administra=
tion a la facultée de recevoir et
d’employer elle-méme, à cet effet,
tout papier-monnaie ayant cours
lIégal dans son pays, sous réserve
de tenir compte, le cas échéant, de
la difféörencede cours.

2. Aucun mandat ne peut execder
la somme de 1000 franes ellectits
Ou une somme approximative dans
la monnaie respective de chaque
pays.

Toutefois, les Administrations qui
ne peuvent admettre actuellement
1 000 francs comme maximum ont la
taculté de fiker celui-ei à 500 francs.
ou à une somme approxfimative
dans la monnaie de chadqduepays.

3. Sauf arrangement cContraire
entre les Administrations intéressces,
le montant de chaqduemandat est
exprimé dans la monnaie métallique
du pays ou le payementdoit avoir
lieu. A cet elflet, IAdministration
du paz's Torigine détermine elle=
méme, S'il yFa lieu, le taux de con=
version de sa monnaie en monnaie
imétalliqguedu pays de destination.

I. Administration du pays Tori=
Eine détermine également, Fil y a
lieu, le cours à payer par expé-
diteur, lorsdue ce pays et le pays
de destination possèdent le méeme
yiteme montaire.

4. Est réservé à chacun despays
contractants le droit de déclarer
transmissible par voie d’endosse=
ment, sur son territoire, la pro=

Artikel 2.
1. GrundsätzlichsollendiePostanwei=

sungsbeträgein klingenderMünzesowohl
von denAbsenderneingezahltals auch
den Empfängern ausgezahltwerden;
jedochist jede Verwaltung befugt, zu
demZweckejedesin ihremLandein ge=
setzlichemUmlaufe befindlichePapiergeld
anzunehmenund zu verwenden,unter
demVorbehalte,daßdabeideretwaigen
KursdifferenzRechnunggetragenwird.

2. Der Betrag einerPostanweisung
darf 1000 Franken Metallgeld oder
eineannäherndgleicheSumme in der
betreffendenWährungjedesLandesnicht
überschreiten.

Diejenigen Verwaltungen, welche
gegenwärtig1000 Frankenals Meist=
betragnichtzulassenkönnen,sindjedoch
berechtigt,ihn auf 500 Franken oder
eineannäherndgleicheSumme in der
Währung jedesLandesfestzusetzen.

3. Der Betrag einerjedenPostan=
weisungwird, vorbehaltlichanderweiter
Vereinbarungzwischenden betheiligten
Verwaltungen,in der Metallwährung
desLandesausgedrückt,in welchemdie
Auszahlungstattfindensoll. Zu diesem
JweckesetztdieVerwaltungdesAufgabe=
gebietserforderlichenFalles selbständig
das Verhältniß fest,nachwelchemihre
Währung in die Metallwährung des
Bestimmungslandesumzuwandelnist.

ErforderlichenFalles setztdieVerwal=
tung des Aufgabegebietsden Einzah=
lungskurs auch dann fest, wenn dieses
GebietunddasBestimmungsgebietdas=
selbeMünzsystembesitzen.

4. Jedem der vertragschließenden
LänderbleibtdasRechtvorbehalten,das
Eigenthuman den aus einemanderen
dieserLänder eingehendenPostanweisun=



priété des mandats de poste prove-
uant d'un autre de ces pays.

—
. La taxe genérale à payer par

Texpéditeur pour chadue envoeide
fonds ellectuc en vertu de Tarticle
Drécédent est fixée, valcur métal=
liqdue, pour les cent premiers franes,
à 25 centimes par 25 fancs ou
fraction de 25 francs et, au dela des
cent premiers francs, à 25 centimes
Dar 50 francs ou faction de 50 frances,
Ou à I’éduivalent dans la monnaie
respectire des pays Ccontractams,
avec facultd d’arrondir, le cas ECchéant,
les fractions.

Sont exempts de toute taxe les
mandats Tollice relatifs au service
des postes et échangés entre les
Administrations.postales n entre les,
bureaux relevant de ces Administra=
tions.

2. I. Administration dui a ddlivré
des mandats tient compte, à FAGd-
ministration dui les à acquittés, d’un
droit de ½ pour cent sur les pre=
miers cent francs et de ¼ Pour cent
sur les Sommes en sus, abstraction
faite des mandats olliciels.

3. Les mandatsCchangés,par Pin=
termédiaire Tun despays Participant
àaIArrangement, entre un autre de
ßcesPays et un pays non Participant,
peuvent etre soumis, au protit de
FOflice interméediaire, à un (droit
supplémentaire,préleyé sur le mon=
tant du titre et représentant la
duote-Dart du pay's non Participamn.

Reichs=Gesetzbl.1898.

geninnerhalbseineseigenenGebietsfür
übertragbardurchIndossamentzu er=
klären.

Artikel 3.
1. Die vom Absenderzu entrichtende

allgemeineTaxe für jede auf Grund
desvorhergehendenArtikelsstattfindende
Geldübermittelung wird in Metallgeld
festgesetztfür die erstenhundert Fran=
ken auf 25 Centimen für je 25 Fran=
ken oder einenTheil von 25 Franken
und für dieBeträgeüber 100 Franken
auf 25 Centimen für je 50 Franken
oder einenTheil von 50 Franken, oder
dengleichenWerth in der ie#tchien
Währung dervertragschließendenLänder,
wobei etwaigeBruchtheile abgerundet
werdenkönnen.

Die auf den Postdienstbezüglichen,
zwischen den Postverwaltungen oder
zwischendendiesenVerwaltungenunter=
stelltenPostanstaltenausgetauschtenamt=
lichen Postanweisungensind von jeder
Gebührbefreit.

2. Die Verwaltung,welchediePost=
anweisungenabgesandthat,vergütetder
Verwaltung,welchedieselbenausgezahlt
hat, eine Gebühr von ½ Prozent für
die erstenhundert Franken und von
1¼Prozent für die darüber hinaus=
gehendenSummen, abzüglichderdienst=
lichenPostanweisungen.

3. Die durchVermittelungeinesder
andemÜbereinkommenTheil nehmenden
Länder zwischeneinem anderen dieser
Länderund einemnichtTheil nehmenden
Lande ausgetauschtenPostanweisungen
könnenzu Gunsten der Vermittelungs=
VerwaltungeinerZuschlaggebührunter=
worfen werden, welchevon dem Betrage
derAnweisungin Abzug gebrachtwird
und denAntheil desam Übereinkommen
nichtTheil nehmendenLandesdarstellt.
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4. Les mandats de poste et les
acquits donnés sur ces mandats, de
méme due les réecécpissésdlivrés
auk dposants, ne peuvent étre
soumis, à la charge des expéditeurs
□u des destinataires des fonds, à un
droit ou à une taxe duelcondue en
sus de la tagxeperçue en vertu du

Paragraphe 1 du présent article,
sauf, toutefois, le droit de factage
Dour le payement à domicile, §il y a
lieu, et le droit supplémentairepréyn
Dar le §3 ci-dessus.

5. Lexpéditeur dun mandat peut
obtenir un avis de payement de ce
mandat, en acquittant Javance, au
Profit exclusif de IAdministration
du paz’s Torigine, un droeit fixe
égal à celui dquiest pereu dans ce
Days Dour les avis de réception des
correspondancesrecommandées.

6. Lexpéditeur d’'un mandat de
Doste peut le f#ire retirer du serrice
ou en faire modifier Tadresse aux
conditions et sousles réservesdeter=
minédes pour les Ccorrespondances
ondinaires par Tarticle 9 de la Con=
vention principale, tant due le bénd=
liciaire u’ia pas DPrislivraison, scit
Gu titre mi-méme, soit du montant
de ce titre.

7. Lexpéditeur pentégalementde=
mander la remise des fonds à domi=
cile, par porteur spéeinl, aussitt
aDrs PFarrivéedu mandat, aux con=
ditions sixées par Tarticle 13 de
ladite Convention.

S. Est toutelois réserveerà Tollice
du pays de destination la faculte de
faire remettre par exprès, au lieu
des fonds, un avis d’arrivée du
mandat ou le titre lui-méme, lorsdue

4. Die Postamveisungenund die
auf denselbenertheiltenQuittungen,im=
gleichendiedenAbsendernausgehändig=
tenEinlieferungsscheinedürfen,außerder
auf Grund des erstenParagraphen des
gegenwärtigenArtikelserhobenenTaxe,
einerweiterenGebühroderTaxezuLasten
derAbsenderoderderEmpfängernicht
unterworfenwerden, unbeschadetindeß
deretwaigenBestellgebührfür dieAus=
zahlung in der Behausungder Em=
pfüngerund der im vorstehenden§. 3
vorgesehenenZuschlaggebühr.

5. DerAbsendereinerPostamveisung
kannüberdie erfolgteAuszahlungder=
selbeneinenSchein (Auszahlungsschein)
erhaltengegeneine im vorauszu ent=
richtende,derVerwaltungdesUrsprungs=
landesungetheiltzufließendeGebührin
Höhederin diesemLandefürRückscheine
zuEinschreibsendungenerhobenenGebühr.

6. Der AbsendereinerPostanweisung
kann dieselbezurücknehmenoder ihre
Adresseabändern lassen, so lange der
Empfänger nicht entwederdie Post=
anweisungselbstoder den Betrag der=
selbenin Empfang genommenhat, und
zwarunterdenim Artikel9 desHaupt=
vertrags hinsichtlich der gewöhnlichen
BriefsendungenfestgesetztenBedingungen
und Vorbehalten.

7. Der Absender kann desgleichen
verlangen, daß der Postanweisungs=
betrag dem Empfänger sogleichnach
AnkunftderAnweisungdurchbesonderen
Boten zugestelltwerde, unter denim
Artikel 13 des Hauptvertragsangege=
benenBedingungen.

8. Der Verwaltung des Bestim=
mungsgebietsist indeßvorbehalten,an
Stelle des Geldes nur eineMeldung
vom Eingange der Anweisung oder die
PostanweisungselbstdurchEilbotenzu=



ses règlements intérieurs le com=
Portent.

——

1. Les mandats de poste peuwent
tre transmis par le téelégraphe,dans
les relations entre les Offices dont
les pays Sont reliés par un télé=
graphe d’Etat ou qui consentent à
employer à cet effet la telégraphie
Priwée; ils sont dualifiés, en ce cas,
de mandats telégraphidues.

2. Les mandats télégraphidues
Peuvent, comme les télcgrammes
ordinaires et aux mémes conditions
due ces derniers, éetre soumis aux
formalités de Purgence, de la rc=
Ponse payée, du collationnement, et
deaccusé de réception,ainsi duaux
formalités de la transmission par la
poste ou de la remise par expres,

non desservie par les téelégraphes
internationaux. II§peuvent, en outre,
donner lieu à des demandes d’avis de
payement à délivrer et à expédier
Par la poste.

Les expéditeursdesmandatsté1é=
graphidues peuvent ajouter à la for=
mule réglementaire du mandat des
communications pour le destinataire,
Pourvu du’ils en payent le montant
Tapres le tarik.

3. L’expéditeur d’un mandat teéld=
graphique doit payer:

a) la taxe ordinaire des mandats
de poste et, si un awvisde paye-
ment est demandé, le droit fixe
de cet avis;

b) la taxe du télégramme.

stellenzu lassen,sofernihreinländischen
Verordnungendies bedingen.

Artikel 4.
1. Die Postanweisungenkönnentele=

graphischüberwiesenwerdenim Verkehre
zwischendenjenigenPostverwaltungen,
deren Länder durch einen Staatstele=
graphenverbundensind, oderwelchedie
Privattelegraphenzu diesemZweckezu
benutzenbereitfind; solcheAnweisungen
werdenals telegraphischePostamwveisun=
gen angesehen.

2. Die telegraphischenPostanweisun=
genkönnen,wie die gewöhnlichenTele=
grammeund unterdenselbenBedingun=
gen, wie dieseletzteren,demVerfahren
derDringlichkeit,derbezahltenAntwort,
der Vergleichungund der Empfangs=
anzeige,wie auch dem Verfahren der
Weiterbeförderungdurch die Post oder
der Eilbestellungunterworfenwerden,
wenn sie nach einem an den inter=
nationalenTelegraphenverkehrnichtan=
geschlossenenOrte bestimmtsind. Auch
dasVerlangeneinesvon derPost aus=
zustellendenund zu übersendendenAus=
zahlungsscheinsist zugelassen.

Die Absender telegraphischerPost=
anweisungenkönnen dem vorgeschrie=
benenTextederAnweisungMittheilungen
für denEmpfängerhinzufügen,voraus=
gesetztdaß sie die tarifmäßigeGebühr
dafür entrichten.

3. Der Aufgebereinertelegraphischen
Postanweisunghat zu entrichten:

a) die gewöhnlichePostanweisungs=
gebühr und, wenn ein Aus=
zahlungsscheinverlangt ist, die
festeGebührfür diesenSchein;

b)die Gebührfür das Telegramm.
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4. Les mandatstélégraphiquesne
sont grev⅜sd’aucuns frais autres due
ceux prévus au Présent article, ou
due ceux qui peuvent étre percus
en conformité des rglements tGl=
Graphidues internationaux.

An###c#5.
. Par suite du changement de

rSidence du bénéliciaire, les mandats
ordinaires peuvent étre réexpedis
d’un des Pays participant à I’Ar=
rangement sur un autre de ces pays.
Lorsdue le pays de la nouvelle desti=
hation a un autte Isteme montaire
due le pay’s de la destination pri=
mitive, la conversion du montant
du mandat en monnaie du premier
de cespays est opéréepar le bureau
16eKDéditeur,d’après le taux con=
venu PDourles mandats à destination
de ce pays et Cmanantdu pays de
la destination primitire. II est
PDercuaucun supplément de taxe
�ourla réexpédition, mais le pays
de la nouvelle destination touche en
tout cas à son Profit la duote-art
de taxe dui lui serait dévolue 8i le
mandat lui avait été primitivement
adressé, meme dans le cas oill, par
suite Gum arrangement spéeial conchu
entre Ie pays Torigine et le pays
de la destination primitive, la taxe
eflectirement perçue serait inftrieure
à la taxe prévue Par Tarticle 3 du
DrésentArrangement.

2. Les mandats téléegraphidues
Deuwent étre réexpédics sur une
houvelle destination aus memes
„conditions qdue les mandats ordi=
maires. Sauf entente contraire entre

5

4. Die telegraphischenPostanweisun=
gen werdenmit keinenanderenGe=
bührenbelastetals denjenigen,welche
im gegenwärtigenArtikel vorgesehen
sind, oder deren Erhebung nach den
internationalen Telegraphenordnungen
zulässigist.

Artikel 5.
1. Bei derVeränderungdesWohn=

orts des Empfängerskönnendie ge=
wöhnlichenPostanweisungenaus einem
der am gegemwärtigenÜbereinkommen
Theil nehmenden Länder nach einem
anderendieserLändernachgesandtwerden.
Hat das neue Bestimmungslandeine
andereWährung als das ersteBestim=
mungsland, so wird der Betrag der
Postamweisungvon der nachsendenden
Postanstalt in die Währung des neuen
Bestimmungslandesnach demzenigen
Verhältniß umgerechnet,welchesfür die
Umwandlung von Postamweisungen
aus dem erstennach dem neuen Be=
stimmungslandegilt. Für die Nach=
sendungwird eine Zuschlagtaxenicht
erhoben;das neue Bestimmungsland
beziehtindeßin jedemFalle für sichden
Taxantheil, der ihm zustehenwürde,
wenn die Anweisung von Anfang an
dorthin gerichtetgewesenwäre, selbstin
demFalle, wennin Folge eineszwischen
dem Ursprungs=und dem erstenBe=
stimmungslandebestehendenbesonderen
Abkommensdie wirklicherhobeneTaxe
niedriger als die im Artikel 3 desgegen=
wärtigenÜbereinkommensvorgesehene
Taxe sein sollte.

2. Die telegraphischenPostanweisun=
genkönnenunterdenselbenBedingungen
wie die gewöhnlichenPostanweisungen
nach einem neuen Bestimmungsorte
nachgesandtwerden.Vorbehaltlichander=



les Administrations intéressées, la
röexpédition des mandats télégra-
phiques est toujours esfectuée par
la voie postale.

ARricix 6.
1. Les Administrations des postes

des pays contractants dressent, aux
6Cbodues fixées par le Réglement
ci-après, les comptes sur lesquels
sont récapitulées toutes les sommes
paycéesPar leurs bureaux respectils;
ct ces comptes, aprös avoir été dé=
battus et arrétés contradictoirement,
sont Soldés, sauf arrangementcon=
traire, en monnaie (’or du pays
creancier, par PAdministration qui
est reconme redevable envers une
autre, dans le délai fixG pDarle méme
Reglement.

2. A coet ellet, et sauf autre ar=
rangement, lorsdue les mandats ont
été payés dans des monnaiesdillé=
rentes, la créance la plus Hible est
convertie en méme momnnaiedue la
créance la plus forte, au pair des
monnaies JT’or des deukxDay’s.

3. En cas de non-payement du
solde d’un compte dans les dlais
fixés, le montant de ce solde est
Productik Tintéréets,à dater du jour
de Pexpiration desdits délais, jus=
du’an jour ou le payement a lieu.
Ces intéréts sont calcules à raison
de 5 pour cent l’an et sont portés au
débit de I’Administration retardataire
sur le compte suivant.

weiter Verabredungzwischenden be=
theiligtenVerwaltungen geschiehtdie
NachsendungtelegraphischerPostanwei=
sungenimmer auf dem Postwege.

Artikel 6.
1. Die Postverwaltungendervertrag=

schließendenLänder stellenzu den in
den Ausführungs=Bestimmungenfest=
gesetztenZeitpunktenAbrechnungenauf,
welchealle bei ihren Postanstaltenaus=
gezahltenPostanweisungsbeträgeent=
halten; nach gegenseitigerPrüfung und
Feststellungder Abrechnungensoll das
Guthaben, unbeschadetanderweiterVer=
abredung,in GoldgelddesLandes,für
welchesdasselbeentfällt, von der als
Schuldnerin anerkanntenVerwaltung
innerhalbder durchdie Ausführungs=
BestimmungenfestgesetztenFrist gezahlt
werden.

2. Zu demZweckeund vorbehaltlich
anderweiterVereinbarungwird, wenn
die Postanweisungen in verschiedenen
Währungen ausgezahlt worden sind,
diegeringereForderungin dieWährung
umgewandelt,auf welchedie größere
Forderunglautet,und zwar zumPari=
werthe der Goldmünzen der beiden
Länder.

3. Erfolgt dieZahlungdesaus einer
AbrechnungsichergebendenGuthabens
nicht in den festgesetztenFristen, so ist
der Betrag desselbenvom Tage des
Ablaufs der gedachtenFristen ab bis
zum Tage der Zahlung verzinslich.
Diese mit jährlich fünf vom Hundert
zu berechnendenZinsen werden der
säumigenVerwaltung bei der nächsten
Abrechnungin Schuld gestellt.



Anncm7.
1. Les sommes converties en

mandats de postesont garantiesaux
deposants, jusqu'au moment od elles
ont été régulièrement payées aux
destinataires ou aux mandataires
de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par
chadue Administration, en échange
de mandats de poste dont le montant
m'a pas été réclamé par les ayants
droit dans les délais fixés par les
lois ou réglements du pays 'origine,
sont définitivement acquises à I’Ad-
ministrationdui adélivrécesmandats.

3. II est toutefois entendu que la
réelamation concernantle payement
Gun mandat à une personne non
autorisée M’est admise due dans le
délai dun an à partir du jour de
Texpiration de la validité normale
du mandat; passé ce terme, les
Administrations cessent détre res=
Ponsables des payements sur faux
acquit.

ARrIOIE 8.
Les stipulations du présent Ar=

rangement ne portent pas restriction.
au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des
arrangements spéeciaux, ainsi due de
maintenir et d’établir des unions
Plus restreintes en vue de l’amélio=
ration du service des mandats de
Poste internationaux.

Anrierr 9.
Chadue Administration peut, dans

des circonstances extraordinaires qui

Artikel 7.
1. Die auf Postanweisungenein=

gezahltenBeträgewerdendenAbsendern
bis zumAugenblickederrichtigerfolgten
Auszahlungan dieEmpfängeroderan
die Bevollmächtigten der letzterenge=

währleistet.
2. Die von jederVerwaltungver=

einnahmtenSummen für solchePost=
anweisungen,derenBetrag nicht inner=
halb der durch die GesetzeoderVer=
ordnungendes Ulrsprungslandesfest=
gesetztenFristen von den Berechtigten
zurückgefordertworden ist, verfallen
endgültigder Verwaltung,welchediese
Postanweisungenausgefertigthat.

. Man ist jedochdarübereinver=
standen, daß der Anspruch auf Ent=
schädigungwegen Auszahlung eines
Postanweisungsbetragsan eine unbe=
rechtigtePerson nur zulässigist, wenn
derselbeinnerhalb eines Jahres, vom
Tage desAblaufs dernormalenGültig=
keitsfrift der Postanweisung an ge=
rechnet,erhobenwird; nach Ablauf
diesesZeitraumshört dieHaftpflichtder
Postverwaltungenfür Auszahlungenauf
Grund gefälschterQuittungenauf.

Artikel 8.
Die Festsetzungendes gegenwärtigen

Übereinkommensbeschränkennicht die
BefugnißdervertragschließendenTheile,
besondereAbkommenuntersichbestehen
zu lassenoder neu zu schließensowie
engereVereine aufrechtzu erhaltenoder
neu zu gründen, behufsVerbesserung
des internationalen Postanweisungs=
dienstes.

Artikel 9.
Jede Verwaltungkannunteraußer=

gewöhnlichenVerhältnissen,welchege=



sontdenatiireZijustjlierlamesiire,
suspendre temporairement le service
des mandats internationaux, d'une
manière générale ou partielle, sous
la condition Gen donner immédia=
tement avis, au besoin pParle télé=
Graphe, à I’Administration ou aux
Administrations intéressees.

Anmiern 10.
Les pays de PUnion dui wont

Doint PDrispart au présent Arrange=
ment sont admis à y adhérer sur
leur demande, et dans la forme
Prescrite par TPartiche24 de la Con=
vention principale en ce qui con=
cerne les adhésions à I’Union postale
universelle.

Auricrn 11.
Les Administrations des postes

des pays Contractants désignent,
chacune pour ce dui la concerne,
les burcaux qduidoivent délivrer et
Payer les mandats à EGmettreen
vertu des articles précédents. Elles,
röglent la forme et le mode de trans=
mission des mandats, la forme des
comptes désignés à Tarticle 6 et
tonte autre mesure de détail ou
Tordre nécessairepour assurerexé-
cution du pDrésentArrangement.

An#iche 12.
1. Dans Tintervalle qui Fécoule

entre les réunions préwues à Tar-
tiche25 de la Conwentionprincipale,
toute Administration des postes Tun
des pays Ccontractants à le droit
d’adresser aux autres Administra=
tions participantes, Ppar Tintermé=

—

eignetsind, einederartigeMaßnahme
zu rechtfertigen,den Austauschvon
internationalenPostanweisungenvor=
übergehendganzodertheilweiseeinstellen,
unterderBedingung,daßdiebetheiligte
— oder die betheiligtenVer—
waltungendavonunverzüglich,nöthigen=
falls auf telegraphischemWege, in
Kenntnißgesetztwerden.

Artikel 10.
Denjenigen Vereinsländern;,welche

an dem gegenwärtigenÜbereinkommen
nichtTheil genommenhaben,ist derBei⸗
tritt auf ihren Antrag, und zwar in
der durchArtikel24 desHauptvertrags
für denEintritt in denWeltpostverein
vorgeschriebenenForm gestattet.

Artikel 11.
Die Postverwaltungender vertrag=

schließendenLänder bezeichnen,jede für
ihren Bereich, diejenigenPostanstalten,
welchePostanweisungennachMaßgabe
der vorstehendenArtikel annehmenund
auszahlensollen. Ferner werden die=
selbendie Form und dieVersendungs=
weise der Postanweisungen,die Form
der im Artikel 6 bezeichnetenAbrech=
nungen sowie alleweiterenDienstvor=
schriftenfestsetzen,welcheerforderlichsind,
um die Ausführung des gegenwärtigen

Artikel 12.
1. Innerhalb der Zeit, welchezwi=

schenden im Artikel25 desHauptver=
tragsvorgesehenenVersammlungenliegt,
ist jede Postverwaltung eines der
vertragschließendenLänder berechtigt,
denanderenbetheiligtenVerwaltungen
durchVermittelungdesInternationalen



diaire du Bureau international, des
Propositions concernant le service
des mandats de poste.

Pour étre mise en délibération,
chaduepropositiondoit étreappuyée
Dar au moins deux Administrations,
sans compter celle dont la propo=
sition Gmane. Lorsdue le Baureau
international ne recoit pas, en méme
temps due la proposition, le nombre
néccssaire de déclarations d'appui,
la proposition reste sans aucune
suite.

2. Toute proposition est soumise
au procédé déterminépar le § 2 de
Tarticle 26 de la Convention prin=
cipale.

3. Pour devenir exécutoires, les
Propositions doiwentréunir, Savoir:

1%Punanimité des suffrages, Fil
s'agit de Paddition de nouwelles
dispositions ou de la modilica=
tion des dispositions du présent
article et des articles 1, 2, 3,
4, 6 et 13;
les deux tiers des suflrages, Fil
Fagit de la modification des
dispositions autres due celles
des articles précités;

3 la simple majorité absolue, Fil
Fagit de Pinterprétation des dis=
Dositions du présent Arrange=
ment, sauf le cas de litige
prévu par Larticle 23 de la
Convention principale.

4. Les résolutions valables sont
consacrées, dans les deux premiers
cas, Par une déclaration diploma=
tiqdue, et, dans le troisième cas. par
une notification administrative, selon
la forme indiquée à Tartiche 26 de
la Conwentionprincipale.

BüreausVorschlägein BetreffdesPost=
amweisungsdiensteszu unterbreiten.

Um zur Berathunggestelltzu wer=
den, muß jeder Vorschlag von min=
destenszwei Verwaltungenunterstützt
sein, diejenigenicht eingerechnet,von
welcherder Vorschlagausgeht. Wenn
demInternationalenBüreau nichtzu
gleicherZeit mit dem Vorschlagedie
erforderlicheZahl von Unterstützungs=
Erklärungenzugeht,so bleibtderVor=
schlagohnejedeFolge.

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem
im §. 2 desArtikels26 desHauptver=
trags festgesetztenVerfahren.

3. Umvollstreckbarzuwerden,müssen
die Vorschlägeerhalten:

1. Einstimmigkeit, wenn es sich um
dieAufnahmeneuerBestimmungen
oder um die Abänderung der Be=
stimmungendesgegenwärtigenAr=
tikels und der Artikel1, 2, 3, 4,
6 und 13 handelt;

2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sichum dieAbänderunganderer
als dervorstehendbezeichnetenAr=
tikelhandelt;

3. einfacheStimmenmehrheit,wennes
sichum dieAuslegungderBestim=
mungendesgegenwärtigenÜber=
einkommenshandelt,abgesehenvon
dem im Artikel23 des Haupt=
vertrags vorgesehenenFalle einer
Streitigkeit.

4. Die gültigen Beschlüssewerden
in den beidenerstenFällen durch eine
diplomatischeErklärung bestätigt,im
drittenFalle durcheineBekanntgabeim
Verwaltungswegegemäß der im Ar=
tikel26 des Hauptvertragsbezeichneten
Form.
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5. Toute modification ou résolu-
tion adoptée n'est exécutoire que
trois mois, au moins, apres sa noti=
tication.

Anricrn 13.
I. Le présent Arrangement en=

trera en vigueur le 14janvier 1899.
2. I aura la méme durée que

la, Convention principale, sans pré=
judice du droit réserve à chaque
pays de se retirer de cet Arrange=
ment moyennant un avis donné,
un an à I’avance, par son Gouver=
nement au Gouvernement de la Con=
#edérationsuisse.

3. Sont abrogées, à partir du
Jour de la mise à exéecutiondu pré=
sent Arrangement, toutes les dis=
ositions convenues antérieurement
entre les divers Gouvernements ou
Administrations des parties contrac=
tantes, pour autant du’elles ne se=
raient pas conciliables avec les
termes du présent Arrangement, le
tout sans préjudice des droits #é=
ServésPar Tarticle 8.

4. Le présent Arrangement sera
ratific aussitöt due faire se pourra.
Les actes de ratilication seront
Gchangésà Washington.

En tfoi de qducoi,les plénipoten=
tiaires des pays ci-dessus énumérés
ont signé le présent Arrangement
a Washington, le quinze juin mil
huit cent duatre-vingt-dix-sept.

Protectoratsallemands:
Fntsch.
Neumam.

Reichs-Gesetzbl. 1898.

5. Die angenommenenAbänderungen
oder gefaßtenBeschlüssesind frühestens
drei Monate nach ihrer Bekanntgabe
vollstreckbar.

Artikel 13.
1. Das gegenwärtigeÜbereinkommen

wird am1.Januar1899in Kraft treten.
2. Dasselbesoll die gleicheDauer

habenwie der Hauptvertrag,unbeschadet
des jedemLandevorbehaltenenRechtes,
auf Grund einervon seinerRegierung
bei der Regierungder Schweizerischen
Eidgenossenschaftein Jahr im voraus
gemachtenAnkündigung von diesem
Übereinkommenzurückzutreten.

3. Mit demTage der Ausführung
des gegenwärtigenÜbereinkommens
tretenalle früher zwischenden verschie=
denenRegierungenoder Verwaltungen
der vertragschließendenTheile verein=
barten Bestimmungen insoweit außer
Kraft, als sie mit denFestsetzungendes
gegenwärtigenÜbereinkommensnichtim
Einklangestehen,unbeschadetder durch
Artikel8 vorbehaltenenRechte.

4. Das gegenwärtigeÜbereinkom=
men soll sobald als möglich ratifizirt
werden. Die Auswechselungder Rati=
fikations=Urkundensoll zu Washington
stattfinden.

Zu Urkund dessenhaben die Bevoll=
mächtigtender obenbezeichnetenLänder
dasgegenwärtigeÜbereinkommenunter=
zeichnetzuWashington,denfünfzehnten
Juni Eintausendachthundertsiebenund=
neunzig.

Pour la République
Argentine:

N.bareiaMerou.
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Pour I’Autriche:
Dr.Neubauer.
Habberger.
Kübral.

Pour la Belgique:
lichlervelde.
Kerpm.
A Lambmn.

PourlaBosnie-Herzégovine:
Dr.kamier.

Pour le Brésil:
A. PonlouraLavier.

Pour la Bulgarie:
Db.Kosauouich.

PourleChil:
K. L. karräratal.

Pour le Danemark
et les coloniesdanoises:

(. Feendsen.

Pourla République
Dominicaine:

PourTgyöpte:
I. Saba.

Pour la France:
Ansauk.

1N.

Pour la Crece:
Ed.Höhn.

Pour le Cuatemala:
J. Lovella.

Pour la Hongrie:
PierredeKalal.
C.deHeunzer.

Pour T’talie:
L.Chiarada.
C.(. Vindl.
P.belmat.

Pour le Japon:
KenfiroKomals.
KkyankichiTukaya.

Pour Ia Répubhlique
deLiberla:

Ohas.HalAdams.

Pourle Lurembourg:
pour Nr.Havelaar:

VanderVeen.

Pourla Norvege:
Thb.Hlezerdahl.

Pourles Pays-Bas:
Pour Kr. Harelaar:

VanderVeen.
VanderVees.B

Pour les colonies
NéGerlandaises:

dohs.J. Perk.

Pour sePortugal
et0lescolonlesportugaises:

Santo-Thyrso.

Pour la Roumanie:
(- Chirn.
K.Preda.

Pour la Serbie:
PeewedeKala.
C.deBeuveer.

Pourle RoyaumedeSiam:
FaacTonnsendSmilh.

Pour la Suede:
F.H.Schljtem.

Pourla Suisse:
J. B.Pioda.
I. Käger.
C.Delessert.

Pour la RégencedeTunis:
Ihibaut.

Pourla Turquie:
Louslapba.
lilr

PourPUruguay:
PradencodeMurgutondo.



Union postale universelle.

(No. 2525.) Conwention Cconcernant
T’change des colis postaux
conclue entre I'Allemagne et
les Protectorats Allemands, la
RépubliqueMajeure de I'Amé-
rique Centrale, la République
Argentine, I'Autriche-Hongrie
(avec la Bosnie-Herzégovine),
la Belgique, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, la Républiqdue
de Colombie, le Danemark et
les Colonies Danoises, la Ré-
publiqueDominicaine,I’Egypte,
T’Espagne, la France, les Co=
lonies Françaises, la Grece, le
Guatemala, ’Inde Britannique,
Pltalie, la République de Libé=
ria, le Luxembourg, le Monté=
négro, la Norvöge, les Pays=
Bas, les Colonies Nerlandaises,
le Portugal et les Colonies
Portugaises, la Roumanie, la
Russie, la Serbie, le Royaume
de Siam, la Sueède, la Suisse,
la Réegencede Tunis, la Tur=
duie, I’Uruguay et les Etats=
Unis de Venezuela. Du 15 juin
1897.

Les soussignés,Plénipotentiairesdes
Gouvernements des pays ci-dessus
GCnumérés,vu Tarticle 19 de la
Convention principale, ont, d'un
commun accord et sous réserve de
ratification, arrétéc la Conwention
Suivante:

ARTICIE PREMIER.
1. II peut étre expédié, sous la

dénominationde colis postaux, de
un des pays mentionnés ci-dessus

(Übersetzung.)

Weltpostverein.

(Nr. 2525.) Übereinkunft, betreffendden
Austauschvon Postpacketen,ab=
geschlossenzwischenDeutschland
und denDeutschenSchutzgebieten,
derGrößerenRepublikvonCentral=
Amerika, der ArgentinischenRe=
publik, Oesterreich=Ungarn(mit
Bosnien=Herzegowina),Belgien,
Brasilien, Bulgarien, Chile, der
Republik Columbien, Dänemark
und den DänischenKolonien, der
Republik San Domingo, Egypten,
Spanien, Frankreich, den Fran=
zösischenKolonien, Griechenland,
Guatemala, Britisch=Indien, Ita=
lien, derRepublikLiberia,Luxem=
burg, Montenegro, Norwegen,
den Niederlanden, den Nieder=
ländischenKolonien, Portugal
und denPortugiesischenKolonien,
Rumänien, Rußland, Serbien,
demKönigreicheSiam, Schweden,
der Schweiz, der Regentschaft
Tunis, derTürkei, Uruguayund
den Vereinigten Staaten von
Venezuela. Vom 15.Juni 1897.

Die Unterzeichneten,Bevollmächtigte
der Regierungender vorstehendaufge=
führtenLänder,habenin Gemäßheitdes
Artikels19 desHauptvertragsim ge=
meinsamenEinverständnißund unter
Vorbehaltder Ratifikationdie folgende
Übereinkunftabgeschlossen.

Artikel 1.
1. Es könnenPacketemit oderohne

Werthangabebis zum Gewichtevon
5 Kilogramm unter der Bezeichnung
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pour un autre de cespays, des colis
avec ou sans valeur déclarée jusqu'à
concurrence de 5 kilogrammes. Ces
colis peuvent étre grevés de rem=
boursement dans les relations entre
les pays dont les Administrations
conviennent diintroduire ce service.

Par exception, il est loisible à
chadue pays de ne pas se charger
des colis avec dérlaration de valeur,
ni des colis encombrants.

Chadqduepays fixe, en ce qui le
concerne, la limite supérieure de la
déeclarationde valeur et du rem=
boursement, laquelle ne Deut, en
aucun cas, descendre au-dessous de
500 francs.

Dans les relations entre deux ou
blusieurs pays dui ont adoptédes
maxima différents, c'est la limite la
Plus basse dui doit étre rGciproque-
ment observée. Toutefois, en ce
dui concerne les remboursements,
cette obligation est limitée aux pays
de départ et d’arrivée.

2. Les Administrations des postes
des pays correspondants peuventcon=
vehir Tadmettre les colis d’un poids
de plus de 5 kilogrammes sur la base
des dispositions de la Convention,
sauf augmentation de la taxe et de
la responsabilitt en cas de perte,
de spoliation ou d’ayarie.

3. Le Règlement d’exéeutiondé=
termine les autres conditions aux=
duelles les colis sont admis au
transport.

Anrierz 2.
1. La liberté dutransit estgarantie

zur le territoire de chacun des pays
adhérents, et la responsabilité des

„Mostpackete“aus einemdervorbezeich=
netenLänder nach einemanderendieser
Länder abgesandtwerden. DiesePackete
könnenim VerkehrederjenigenLänder,
derenVerwaltungenüberdieEinführung
eines solchenDienstes sichverständigen,
mit Nachnahmebelastetwerden.

Als AusnahmestehtjedemLandefrei,
sichmit der Beförderung von Packeten
mit Werthangabe sowie von sperrigen
Packetennichtzu befassen.

Jedes Land setztfür seinGebietden
MeistbetragderWerthangabeund der
Nachnahmefest, welcherindeßin keinem
Falle unter 500 Frankenhinabgehen
darf.

Im Verkehrezwischenzwei odermeh=
rerenLändern,welcheMeistbeträgevon
verschiedenerHöhe angenommenhaben,
muß die niedrigsteGrenze gegenseitig
eingehaltenwerden. Hinsichtlichder
NachnahmenbeziehtsichdieseVorschrift
indeßnur auf das Abgangs=und das
Bestimmungsland.

2. Die Postverwaltungender be=
tbeiligtenLänder könnenvereinbaren,
Packete im Gewichte von mehr als
5 Kilogramm auf der Grundlage der
Bestimmungender Übereinkunftzuzu=
lassen,vorbehaltlichErhöhungderTaxe
und der Haftpflicht für den Fall des
Verlustes,der BeraubungoderBeschä=
digung.

3. Die Ausführungs=Bestimmungen
enthaltendie sonstigenBedingungen,
unter welchendie Packetezur Beförde=
rung zugelassenwerden.

Artikel 2.
1. Die Freiheit des Transits über

dasGebietjedesderbeigetretenenLänder
ist gewährleistet;diebei derBeförderung



Offices qui participent au transport
est engagee dans les limites dé=
terminéespar Tarticle 13 ci-apres.

2. A moins d’arrangement con=
traire entre les Offices intéressés,
la transmission des colis postaux
Gchangésentrepays non limitrophes
opère à découvert.

An#icr 3.
1. L/Administration du pays Tori-

Cine est redevable, envers chacune
des Administrations participant au
transit territorial, d’'un droit de
50 centimes par colis. .

2. En outre, sil y a un ou
lusieurs transports maritimes, I’Ad=
ministration du pays Torigine doit
à chacun des Oflices dont les services
Darticipent au transport maritime
un droit dont le taux est fixé, par
Colis, sawyoir:

à 25 centimes, pour tout par=
ours Miexcédantpas 500milles
marins;

à 50 centimes, pour tout par=
cours supérieur à 500 milles
marins, mais Wexcédantpas
1 000 milles marins;

à 1 franc, pour tout Parcours
supérieurà 1000 milles marins,
maisn’excédantpas3.000milles
marins;

à 2 francs, pour tout parcours
supérieur à 3000 milles marins,
maisWexcédantpas6000milles
marins;

à 3 francs, pour tout parcours
supérieurà 6000milles marins.

Ces Darcourssont calculés, le cas
SEchéant,d’aprèsla distancemoyenne

betheiligtenVerwaltungen übernehmen
die Verantwortlichkeitinnerhalbder im
nachfolgendenArtikel 13 bestimmten
Grenzen.

2. Sofern keine gegentheiligeAb—
machung zwischenden betheiligtenVer=
waltungengetroffenist, erfolgtdieÜber=
weisungderPostpackete,welchezwischen
nichtangrenzendenLändernausgetauscht
werden,blosgehend.

Artikel 3.
1. Die Verwaltung des Ursprungs=

landeshat an jededer am Landtransit
Theil nehmendenVerwaltungeneineGe=
bühr von 50 Centimenfür jedesPacket
zu entrichten.

2. Außerdemhat die Verwaltung
des Ursprungslandes,wenn eine ein=
odermehrfacheSeebeförderungstattfindet,
an jededer Verwaltungen,welchemit
ihrem Dienste an der Seebeförderung
Theil nehmen,für jedesPacket eineGe=
bühr zu entrichten,welchebeträgt:

25 Centimen für jede Strecke,
welche500 Seemeilennichtüber=
steigt

50 Centimen für jede Strecke,
welcheüber 500 Seemeilenbe=
trägt, aber1000 Seemeilennicht
übersteigt;

1 Frank für jedeStrecke,welche
über 1000 Seemeilen beträgt,
aber3.000Seemeilennichtüber=
steigt/

2 Frankenfür jedeStrecke,welche
über 3000 Seemeilenbeträgt,
aber6000 Seemeilennichtüber=
steigt

3 Frankenfür jedeStreckeüber
6000 Seemeilen.

Die Berechnungder Beförderungs=
streckenerfolgteintretendenFalles nach
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entre les Dorts respectifs des deux
Days Correspondants.

3. Pour les colis encombrants,
les bonificationsfixées par les para=
graphes 1 et 2 précédentssont aug=
mentéesde 50 pour cent.

4. Indépendammentde ees frais
de transit, IAdministration du pays
Torigine est redevable, à titre de
droit d’assurancepour les colis avec
Valeur declarée, envers chacune des
Administrationsparticipant au trans=
Port avec responsabilité, T’une duote=
Part de droit d’assurancefixée, par
300 francs ou fraction de 300 francs,
à 5 centimes pour transit territorial
et à 10 centimespour transit mari=
time.

Anrirn 4.
T’affranchissement des colis pos=

taux est obligatoire.

An#icp# 5.
1. La taxe des colis postaux se

compose d’un droit comprenant,
Dour chadue colis, autant de fois
50 centimes, ou Téquivalent dans
la monnaie respective de chaque
Pays, du’il V a d-Officesparticipant
au transport territorial, avec addi=
tion, s'il y a lieu, du droit mari=
time prévu par le §#2de Tarticle 3
Précédent et des taxes et droits
mentionnésdans les paragraphesci=
aprè5e. Les équivalents sont fixés
Par le Reglement d’exécution.

2. Les colis encombrants Sont
soumis à une taxe additionnelle de
50 pour cent, qui est arrondie, §ill
ya lieu, par 5 centimes.

der mittleren Entfernung zwischenden
betreffendenHäfen der beidenin Ver=
bindungstehendenLänder.

3. Für sperrigePacketewerden die
durch die vorstehendenParagraphen 1
und2 festgesetztenVergütungssätzeum
50 Prozent erhöht.

4. Unabhängigvon diesenTransit=
gebührenhat dieVerwaltungdesAuf=
gabegebietsfür Packetemit angegebenem
WertheanjedederjenigenVerwaltungen,
welchebeiderBeförderungverantwortlich
betheiligtsind,einenAntheilan derVer=
sicherungsgebührin Höhevon5Centimen
bei der Landtransitbeförderungund
von 10 Centimen bei der Seetransit=
beförderungfür je 300 Frankenoder
einenTheil von 300 Frankenzu ent=
richten.

Artikel 4.
DiePostpacketemüssenfrankirtwerden.

Artikel 5.
1. Die TaxederPostpacketesetztsich

aus einerGebühr zusammen,welchefür
jedes Packet sovielmal50 Centimen
oderdenGegenwerthin derbetreffenden
WährungjedesLandesbeträgt,als Ver=
waltungenanderLandbeförderungTheil
nehmen,eintretendenFalles unterHinzu=
rechnungderim §.2 desvorhergehenden
Artikels 3 vorgesehenenGebühr für die
Seebeförderungsowieder in dennach=
folgendenParagraphenerwähntenTaxen
undGebühren.Die Gegenwerthewerden
durch die Ausführungs=Bestimmungen
festgesetzt.

2. Die sperrigenPacketeunterliegen
einemTaxzuschlagevon50Prozent,wel=
chernöthigenfallsauf einedurch5 Cen=
timentheilbareSummeabgerundetwird.



3. Pour les colis avec valeur dé=
clarée, il est ajouté un droit d’assu=
rance égal à celui qui estpercu pour
les lettres avec valeur déclarée.

4. I est perçu, sur Texpéditeur
d’'un colis grevé de remboursement,
une taxe Spéciale qui ne peut pas
dépasser 20 centimes par fraction
indivisible de 20 franes du montant
du remboursement.

Cette taxe est Partagée entre
FAdministration du pays Torigine
et PAdministration du pays de desti=
nation. A cet effet, IAdministration
de ce dernier pays se crédite dans
le compterécapitulatifmensueld’un
½ pour cent du montant total des
remboursements.

Toutefois, deux Administrations
peuvent, dun commun accord, ap=
Ppliquer, dans leurs relations reci=
Produes, un autre mode de Dercep=
tion et de répartition des taxes spé=
ciales de remboursement.

5. Comme mesure de transition,
chacun des pays contractants a la
facultéed’appliquer aux colis postaux
Provenant ou à destination de ses
bureaux une surtaxe de 25 centimes
Par colis.

Exceptionnellement,cette surtaxe
peut être élevée à 75 centimes au
maximumpourla RépubliqueMajeure
deI’AmériqueCentrale,la République
Argentine, le Brésil, le Chili, la Co=
lombie, les colonies néerlandaises, la
Russie, Siam, la Suède, la Turquie
d'iAsie, P’Uruguay et le Venezuela.

6. Le transport entre la France
continentale, d’une part, I’'Algérie
et la Corse, de Tautre, donne lieu

3. Bei Packetenmit Werthangabe
tritt eineVersicherungsgebührin Höhe
der für Briefe mit Werthangabeer=
hobenenVersicherungsgebührhinzu.

4. Vom Absendereinesmit Nach=
nahme belastetenPackets wird eine be=
sondereGebührerhoben,welche20 Cen=
timenfür denuntheilbarenSatz von je
20 FrankendesNachnahmebetragsnicht
übersteigendarf.

DieseGebührwird zwischenderVer=
waltung des Aufgabelandesund der=
jenigendesBestimmungslandesgetheilt.
Zu demZnweckestellt die Verwaltung
des letzterenLandes in der monatlichen
Rechnungs=Aufstellung½ Prozent der
Gesammtsummeder Nachnahmenals
ihr Guthabenein.

Jedoch könnenzweiVerwaltungen
bei ihrem gegenseitigenVerkehrim ge=
meinsamenEinverständnißeineandere
Art und Weise der Erhebung und
Theilung der besonderenGebührenfür
Nachnahmenin Anwendungbringen.

5. Als Übergangsmaßregelsteht
jedemder vertragschließendenLänder die
Befugniß zu, auf die beiseinenAnstalten
eingeliefertenoderdahinbestimmtenPost=
packeteeine Zuschlagtaxevon 25 Cen=
timenfür jedesPacketzur Anwendung
zu bringen.

AusnahmsweisekanndieseZuschlag=
taxe für die GrößereRepublikvon
Central=Amerika,die ArgentinischeRe=
publik,Brasilien,pChile, Columbien,die
NiederländischenKolonien, Rußland,
Siam, Schweden,dieAsiatischeTürkei
Uruguay und Venezuelaauf 75 Cen=
timenim Meistbetrageerhöhtwerden.

6. Die Beförderungzwischendem
Festlandevon Frankreicheinerseitsund
AlgerienundKorsikaandererseitsbedingt



à une surtaxe de 25 centimes par
colis.

II est loisible à I’Administration
espagnole de percevoir une surtaxe
de 25 centimes pour le transport
entre IEspagne continentale et les
iles Balçares et de 50 centimes pour
le transport entre Espagne continen=
tale et les iles Canaries.

7. Lenvoyeur d’un colis postal
beut obtenir un avis de réception
de cet objet, en payant d’avance
un droit fxe de 25 centimes au
maximum. Le meémedroit peut étre
abblidué aux demandes de renseigne=
ments sur le sort de colis qui se pro=
duisent postérieurementau dépet, si
Texpéditeur n'a pas dẽja acquitté la.
taxe spécialepour obtenir un avis de
réception. Ce droit est acquis en
entier à I Administration du pays
F’origine.

An###c#6.
LoOffice xpéditeur bonifie pour

chaque colis:
a) à Toffice destinataire, 50 cen=

times, avec addition, F’il y a
lieu, des surtaxes prévues aux
Paragraphes 2, 5 et 6 de Par=
tiche5 précédent, d'un droit de
5 centimes pour chaque somme
de 300 franes ou fraction de
300 francs de valeur déclaré6e
et du droit de remise à domicile
Par expres prévu à Tarticle 8;

b) Cventuellement, à chaque Office
intermeédiaire, les droits fixés
par l'artiele 3.

eineZuschlagtaxevon 25 Centimenfür
jedesPacket.

Der spanischenVerwaltungstehtfrei,
für dieBeförderungzwischendemFest=
landevon Spanien und denBalearen
eineZuschlagtaxevon 25 Centimenund
für die Beförderung zwischendemFest=
landevonSpanienunddenCanarischen
Inseln einesolchevon 50 Centimenzu
erheben.

7. Der Absendereines Postpackets
kann über dieseSendung gegeneine
im voraus zu entrichtendeGebührvon
höchstens25 CentimeneinenRückschein
erhalten.Die gleicheGebührkannfür
die späternach erfolgterEinlieferung
gehaltenenNachfragennach demVer=
bleibe von Packeten erhobenwerden,
sofernder Absendernicht schondie be=
sondereGebühr für Erlangung eines
Rückscheinsentrichtethat. Diese Ge=
bühr kommtungetheiltderVerwaltung
desUrsprungslandeszu.

Artikel 6.
Die absendendeVerwaltungvergütet

für jedes Packet:
a) an die Verwaltung des Bestim=

mungsgebiets50 Centimen,eintre=
tendenFalles unter Hinzurechnung
derin denParagraphen2, 5 und6
des vorhergehendenArtikels 5 vor=
gesehenenZuschlagtaxen,einerGe=
bühr von 5 Centimenfür jede
300 Franken oder einenTheil von
300 Franken des angegebenen
Werthbetragsund derim Artikel8
vorgesehenenEilbestellgebühr;

b) an jedeetwaigeTransitverwaltung
die im Artikel 3 festgesetztenGe=
bühren.



Auriern 7.
II est loisible au pays de desti=

nation de percevoir, pour le fc=
tage et pour l’accomplissement des
formalités en douane, un droit dont
le montant total ne peut pas er=
céder 25 centimes par colis. Sauf
arrangement contraire entre les
Ollces intéresses, cette taxe est
Percue du destinataire au moment
de la livraison du colis. «

ARTICLE8.
1.Lescolissont,älademeinde

des expéditeurs, remis à domicile
Par un porteur spécial immédiate=
ment apreèsleur arrivée, dans les
Days de I’Union dont les Admi=
nistrations Cconviennentde se charger
de ce service dans leurs relations
réciproques.

Ces envois, qui sont dualifiés „ex=
Près“, sont soumis à une tagxeSpé=
ciale; cette taxe est fix à 50 cen=
times et doit étre entièrement ac=
duittee d’avance par I’expéditeur,
en sus du port ordinaire, due le
colis puisse, ou non, étre remis au
destinataire ou seulement signalé
Par expres dans le pays de desti=
nation. Elle fait partie des boni=
fications dGvolues à ce pays.

2. Lorsqduele colis est destiné à
une localité dépourvue de bureau
de poste, I’Oflice destinataire peut
Dercevoir, pour la remise du colis
ou Pour l’avis invitant le destina=
taire à venir le retirer, une taxe
supplémentaire pouvant §’élever jus=
du’aàconcurrence du prix fixé pour
la remise par exprès dans son ser=
Reichs=Gesetzbl.1898.

Artikel 7.
Im Bestimmungslandekann für die

Bestellungund dieErfüllung derZoll=
förmlichkeiteneine Gebühr eingezogen
werden,derenGesammtbetrag25 Cen=
timenfür jedesPacketnichtübersteigen
darf. Vorbehaltlich anderer Verein=
barungzwischendenbetheiligtenVer=
waltungen wird diese Gebühr vom
Empfängerbei der Aushändigungdes
Packetserhoben.

Artikel 8.
1. Die Packetewerdenauf Verlan=

gendesAbsendersdemEmpfängerso=
gleichnachderAnkunft durchbesonderen
Boten zugestelltin denjenigenVereins=
ländern, derenVerwaltungenüberein=
kommen,sich in ihrem gegenseitigen
Verkehremit diesemDienstezu befassen.

Diese Sendungen, welcheals Eil=
sendungenangesehenwerden,unterliegen
einerbesonderenGebühr, dieselbeist auf
50 Centimenfestgesetztund muß vom
Absender,nebendemgewöhnlichenPorto,
zum vollen Betrage im voraus ent=
richtetwerden,einerleiob im Bestim=
mungslandedas Packetselbstodernur
eineMeldung vom Eingangedesselben
demEmpfängerdurchEilboten zugestellt
wird. Die Gebührgehörtzu dendem
BestimmungslandezukommendenVer=
gütungen.

2. Ist das Packet nach einemOrte
ohne Postanstalt gerichtet,so kann die
PostverwaltungdesBestimmungslandes
für dieBestellung desPackets oder der
Aufforderungan den Empfängerzur
AbholungdesPacketseineErgänzungs=
gebühr bis zur Höhe des in ihrem in=
ländischenVerkehrefür dieEilbestellung
festgesetztenBotenlohns erheben,nach
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viceintörieur,«döductionfaitedela
taxe sixe payée par L'expéditeurou

de son équivalent dans la monnaie
du payxs qui percoit cette taxe
supplémentaire.

3. La remise ou I’ens#i d’un avis
d’invitation au destinataire Mest
essayédufuneseule fois. Apres un
essai inlructuenx, le colis cesse
d’etre considéré comme expreèset
sa remise Fieffectue dans les con=
itions reduises pour les colis ordi=
naires. «

4.siunoolisdel’espdceæt,par
suite de changement de domicile du
destinataire, réexpédié à un autre
Days sans due la remise par expres
ait 646 tentée, la taxe fixe payée par
Lexpéditeur est bonifiéeau nouveau
pays de destination, si celui-ci a
consenti à se charger de la remise
par exprès; dans le cas contraire,
cette taxe reste acquise à lOfficè
du pays de la premire destination,
de méme du’en ce qui concerne les
colis tombés en rebut.

Alriern 9.
1. Les colis auxduels s’appliqdne

la PrésenteConvention ne peuvent
Ere frappes d’aucun droit postal
autre dueceux prévus par les divers
articles de ladite Conwention.

2. Les droits de douaneou autres
droits non postaux doivent étre ac=
duittéespar les destinatairesdescolis.
Toutelois, dans les relations entre
Offices qdui se sont mis d’accord à
cet égard, les expéditeurs peuvent
Prendre à leur charge les droits
dont il s’agit, moyennant déclara=
tion Dralable au bureau de départ.

Abzug der vom Absenderentrichteten
GebühroderihresGegenwerthsin der
Währungdes dieseErgänzungsgebühr
erhebendenLandes.

3. Die Bestellungoder die Über=
sendungderAufforderungzurAbholung
an den Empfänger wird nur eimnal
versucht.Bleibt dieserVersuchfruchtlos,
so wird das Packetnicht mehr als Eil=
sendungangesehen)dieZustellungerfolgt
alsdann unter den für gewöhnliche
PacketemaßgebendenBedingungen.

4. Wenn ein EilpacketwegenVer=
änderungdes Wohnorts des Empfän=
gers, ohne daß ein Bestellungsversuch
stattgefundenhat, nach einemanderen
Landenachgesandtwird,sowirddievom
Absender entrichtetefesteGebühr dem
neuenBestimmungslandevergütet,sofern
dasselbemit derEilbestellungsichbefaßt;
im entgegengesetztenFalle verbleibtdiese
GebührderVerwaltungdeserstenBe=
stimmungslandesin gleicherWeisewie
bei unbestellbarenPacketen.

Artikel 9.
1. Die Packete,aufwelchediegegen=

wärtigeÜbereinkunftAnwendungfindet,
dürfen mit keiner anderenPostgebühr
als den in denverschiedenenArtikeln der
ÜbereinkunftvorgesehenenGebührenbe=
lastetwerden.

2. Die Zollgebührenoder anderen
nichtpostalischenGebührensindvonden
EmpfängernderPacketezuzahlen;doch
könnenim Verkehrezwischendenjenigen
Verwaltungen,welchesichhierüberver=
ständigen, auch die Absenderdie Tra=
gung der fraglichenGebührenüberneh=
menaufGrund vorgängigerErklärung
bei der Einlieferungs=Postanstalt.In



Dans ce cas, ils doivent payer, sur
la demande du bureau de destina=
tion, les. sommes indiquces par ce
Dureau.

Anniere 10.
. L nexpéditeurd’'un colis postal

Peut le fire retirer du service ou
en faire modifier I’adresse aux con=
ditions et sous les réserves doeter=
minées pour les correspondances
Par I’articke 9 de la Convention
Principale, avec cette addition due,
i Tiexpéditeur demande le renvoi
ou la rẽexpẽdition d’'’uncolis, il est
temmà garantir T’avance le paye=
ment du port da bour la nouvelle
transmission.

2.Chadue Admintistantienest au=
toriskce à restreindre le droit de

dont la declaration de valeur ne
dépassepas 500 francs.

AntichE 11.
La réexpéditiondun pays sur

un autre de colis postaux, Par suite
de changement de résidence des

destinataircs, ainsi due le renvol des
Colis postanx tombés en rebut, ou
refouléespar la douane, donne lieu à
la perception supplémentaire des
taxes sixées par les 881, 2, 3, 5
et 6 de Tarticke 5 à la charge des
destinataires du, le cas GCchéant, des
expéditeurs,sansprejudice du rem=
boursementdes droits de douaneou
autres frais spéciaux (frais de ma=
gasinage, frais de formalités en
deuane: ete.).
2. En cas de réexpédition d’un

colis grevé de remboursement, Fot=
lce de la destination déünitive se

diesemFalle sind siezur Zahlung der
von der Bestimmungs=Postanstaltan=
gegebenenBeträge auf bezüglicheAuf=
forderungverpflichtet.

Artikel 10.
1. Der Absendereines Postpackets

kannunterdenim Artikel9 desHaupt=
vertragshinsichtlichder Briefsendungen
festgesetztenBedingungenund Vorbe=
haltendasselbezurücknehmenoderdessen
Adresseabändernlassen,mit der Maß=
gabe indeß, daß beim Verlangen der

Ricksendung oderNachsendungeines
Packetsder Absendergehaltenist, die
Zahlung des Portos für die neue Be=
förderungvorherzu verbürgen.

2. JedeVerwaltungistdesug, das
Recht der Adreßänderung auf Packete
zu beschränken,deren Werthangabe
500 Frankennichtübersteigt.

Artikel 11.
1. Für die Nachsendungvon Post=

packetenaus einemLande nach einem
anderen,aus Anlaß der Veränderung
desWohnortsderEmpfänger,imgleichen
für dieRücksendungunbestellbareroder
von der Zollbehördezurückgewiesener
Postpackete,wird einNachschußportoauf
Grund derin den99. 1, 2, 3, 5 und6
desArtikels 5 festgesetztenTaxen von den
Empfängern oder eintretendenFalles
von den Absenderneingezogen,unbe=
schadetder Erstattung von Joll= und
sonstigenbesonderenGebühoen (Lager=
gebühren,Verzollungsgebührenu. s.w.).

2. Bei Nachsendungeines Packets
mit Nachnahmestellt sich die schließ=
licheBestimmungs=VerwaltungdenAn=
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creditedele-quote-partdudroit

4 de Tarticle 5.
An#icr 12.

1. II est interdit dexpédier par
la voie de la poste des colis conte=
nant, soit des lettres ou des notes
ayant le caractere de correspondance,
soit des objets dont Tadmissionm’est
Pas autoriséepar les lois ou regle=
ments de douane ou autres. II est
Ggalement interdit d’expédier des
especesmonnay’ées,desmatièresdoor
et Targent et d’autres objets pré=
cienx, dans les colis sans valeur
declaréeà destination des pays qdui
admettent la déclaration de valeur.
Toutefois, il est permis d’insérer
dans Penwoi la facture ouverte ré=
duite aux Gnonciations constitutives
de la facture, de méme du’unc simple
coie de Tadresse du colis avec men=
tion de celle de Texpéditeur.

2. Dans le cas on un colis tom=
bant sous ’une de ces prohibitions
est liyré par Pune des Administra=
tions de ’Union à une autre Ad=
ministration de IUnion, celle-ci
Droccde de la manière et dans les
formes prévues PparSa 1gislation et
Dar ses reglements intérieurs.

Anntc# 13.
1. Sauf le cas de force majeure,

lorsdumun colis postal a é6t6perdu,
Sbolié ou avarié, Pexpéditeur et, à=
détaut on sur la demandede celui=
ci, le destinataire a droit à une in=
demnité correspondant au montant
réel de la perte, de la spoliation ou
de Tavaric, à moins due le dommage
#nwait616causé Dar la faute ou la

theil an der Nachnahmegebührgemäß
S.4 desArtikels5 in Forderung.

Artikel 12.
1. Es ist verboten,durch die Post

Packetezu versenden,in welchenBriefe
oder dieEigenschafteinerKorrespondenz
besitzendeAngaben oder aber solche
Gegenständeenthaltensind, derenZu=
lassung durch die Zoll= oder sonstigen
GesetzeundVerordnungennichtgestattet
ist. Ebenso ist es verboten, in Post=
packetenohneWerthangabegemünztes
Geld, Gold=oderSilbersachenund an=
derekostbareGegenständenachsolchen
Ländernzuversenden,welcheeineWerth=
angabezulassen. Es ist indeßgestattet,
in die Sendung eineoffeneRechnung
einzuschließen,welchekeineanderenAn=
gabenenthältals solche,diedasWesen
der Rechnungausmachen,ebensoeine
einfache Abschrift der Aufschrift des
Packets mit Angabe der Adressedes
Absenders.

2. Falls eineSendung, welcheunter
einesdieser Verbote fällt, von einer
Vereinsverwaltungeiner anderenVer=
einsverwaltungüberliefertwird, verfährt
die letzterein derWeiseund unterBeob=
achtungder Formen,welchedurchihre
Gesetzgebungund ihre inländischenVer=
ordnungenvorgesehensind.

Artikel 13.
1. Wenn einPostpacketverlorengeht,

beraubt oder beschädigtwird, so hat,
denFall höhererGewalt ausgenommen,
derAbsenderund in Ermangelungoder
auf VerlangendesselbenderEmpfänger
Anspruchauf einendemwirklichenBe=
tragedesVerlustes,derBeraubungoder
der BeschädigungentsprechendenErsatz,
sofern nicht der Schaden durch die



nögligencedel’expi5dite11r0unepr0-
vjennedelanaturedel’objetetsans
que cette indemnitépuissedépasser,
Dour les colis ordinaires, 25 francs, et.
Dour les colis avec valeur déclarée,
le montant de cette valeur.

Les dispositions de Palindaprée=
dent sont applicables auf cColis
grevésde remboursementtant qdu’ils
nwontPDas6télivrés aux destinataires;
mais, apreèslivraison, les Adminit=
trations demeurent uniquement res=
Donsables du montant intégral des
sommesdues à TPexpéditeur.

L’expéditeur d'un colis perdu a,
en outre, droit à la restitution des
frais d’expédition, ainsi due des
frais postaux de réclamation lorsque
la réclamation a 61é motivée par
une faute de la poste.

Toutetfois, le droit d’assurance reste
acquis aux Administrations postales.

2. Les pays disposés à se charger
des risdues pouvant dériver du cas
de force majeure sont autorisés à
Préleyer de ce chef, sur les colis
avec valeur déclarde, une Surtaxe
dans les conditions déterminéespar
Tarticle 12, § 2, de I’Arrangement
concernant ’échange des lettres et
boites de valeur déclarée.

3. Lobligation de payer Tindem=
nité incombe à I’Administration donr
releve le bureau expéditeur. Est
reserré à cette Administration le
recours contre IAdministration res=
Donsable, k’est-à-dire contre IAd=
ministration sur le territoire ou dans

Schuld oder Fahrlässigkeitdes Absen=
ders oder durch die natürlicheBe=
schaffenheitdes Gutes herbeigeführt
worden ist, und ohne daß dieseEnt=
schädigungbei gewöhnlichenPacketen
25 Frankenund beiWerthpacketenden
BetragderWerthangabeübersteigendarf.

Die Bestimmungendes vorhergehen=
den Absatzesfinden auf Nachnahme=
Packete insoweit Anwendung, als sie
nicht an die Empfänger ausgehändigt
worden sind; nach erfolgterAushändi=
gung aber sind die Verwaltungennur
für den vollen Betrag der dem Ab=
sender zustehendenSummen verant=
wortlich.

Der Absendereines in Verlust ge=
rathenenPacketshataußerdemAnspruch
auf Erstattungder Beförderungsgebüh=
ren wie auch der postseitigerhobenen
Laußzettelgebühren,wenndieNachfrage
durch ein Versehender Post veranlaßt
worden ist.

Die Versicherungsgebührverbleibt je=
dochden Postverwaltungen.

2. Die Länder,welchefür dendurch
höhereGewalt entstehendenSchadenein=
zustehensichbereiterklären,sindbefugt,
für die Packete mit Werthangabe eine
Zuschlagtaxezu erhebennach Maßgabe
der Festsetzungenim Artikel 12 F. 2
des Übereinkommens,betreffendden
Austausch von Briefen und Kästchen
mit Werthangabe.

3. Die Verpflichtungzur Zahlung
desErsatzbetragsliegt derjenigenVer=
waltungob, welcherdieAufgabe=Anstalt
angehört.DieserVerwaltungwird vor=
behalten,ihren Anspruchgegendie ver=
antwortlicheVerwaltung, das heißt
gegendiejenige,auf deren Gebiet oder



le service de laquelle la perte, spo=
liation ou avarie a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation on
Tavarie, dans des eirconstances de
loree majeure, sur le territoire ou
dans le serrice d’un pags se char=
geant des risduesmentionnésau §2
ci-dessus, Tun colis avec valeur
dGelarée, le pays ou la Perte, la
SPoliation ou Tayarie a eu lieu en
est resbonsable devant Toflice ex=
Péditeur, si ce dernier se charge.
de son cöté, des risques en cas de
force majeure à T’egard deses ex=
Pediteurs, quant aux envois de *
leur déclarée. .«sz

4. Jusdun preure du contraire,
la responsabilitéincombeà IAdmi=
nistration qui, ayant recu le colis
sans faire (’observation, ne peut
établir ni la dlivrance an destina=
taire ni, Fil V a lieu, la trans=
mission régulière à I’Administration
Suiwante. «

5. Le payement de Lindemnité
par LOssiéeéexpéditeur doit avoir
lieu Ie plus tôt possible et, au plus
lard, dans le délai d'un an à partir
du jour de la réclamation. LOssice
responsable est tenu de rembourser
Sans retard à T’Officeexpéditeur, le
montant de lindemnité payé6epar
celui-ei.

LOssiee T’origine est autorisé n=

combte de Toflice intermédiaire ou
destinatairedui, regulièrementsaisi,
a laissé une année §'Gouler sans.
donner mite à Taffaire. En outre,
dans le cas ou un Oflice, dont la

in derenBetriebe der Verlust, die Be=
raubung oder die Beschädigungstatt=
gefundenhat, geltendzu machen.

Wenn durchhöhereGewalt auf dem
Gebiet oder im Betrieb eines Landes,
welchesfür den im vorstehenden§. 2
erwähntenSchadeneintritt, ein Packet
mit Werthangabeverlorengeht,beraubt
oderbeschädigtwird, so ist das Land,
wo der Verlust, die Beraubung oder
dieBeschädigungstattgefundenhat, der
Aufgabe=Verwaltunggegenüberfür die
Sendungverantwortlich,wenndieletztere
Verwaltung ihrerseits für dieWerth=
sendungenihren Absenderngegenüber
die Ersatzverbindlichkeitim Falle der
höheren Gewalt übernimmt.

4. Bis zum NachweisedesGegen=
theils liegt die Verantwortlichkeitder=
jenigen Verwaltung ob, welche das
Macketunbeanstandetübernommenhat
und wederdessenAushändigungan
denEmpfänger,nocheintretendenFalles
die vorschriftsmäßigeWeitersendungan
die folgendeVerwaltung nachweisen
kann.

5. Die Zahlung des Ersatzbetrags
durch die Verwaltung des Aufgabe=
gebiets soll sobald als möglichund
spätestensinnerhalb einesJahres, vom
Tage derNachfrageab gerechnet,statt=
finden.Die verantwortlicheVerwaltung
ist verpflichtet,der Verwaltung des
Aufgabegebietsden von derselbenge=
zahlten Ersatzbetragohne Verzug zu
erstatten.

DieAufgabe=Verwaltungistberechtigt,
den Absender für Rechnung der Ver=
mittelungs=oder der Bestimmungs=
Verwaltung zu entschädigen,wenndiese,
nachdemdieSache ordnungsmäßigan=
hängiggemachtwordenist, ein Jahr
hat verstreichenlassen,ohne ihr Folge



1-es«ponsa«bilit(5«estdümentötiiblie,
amutckiibokddöcliniälepayement
de Lindemnité, il doit prendre à sa
charge, en plus de Lindemnité, les
frais accessoires résultant du retard
non Jjustiliécapportc au pay#ment.

6. I. est entendu due la réela=
mation n’'est admise due dans le
Gélai T’un an à Partir du dépôt du
Colis à la poste; passé ce terme, le
reclamant n'a droit à aucune in=
demnité. « -

7siliiperteou1avaiiesieu
lieu en cours de transport entre les
bureaux d’échange de deuxs pays
limitrophes, sans du’il soit PDossible
Tetablir sur lequel des deux terri=
tOiresle fait Sest accompli, les deux
Administrations en cause supportent
le dommagepar moitié.

S. Les Administrations cessent
d’étre responsables des colis postaux
dont les ayants droit ont pris li=
vVraison.

Anmiern 14.

Toute décrlaration frauduleuse de
valeur supérieure à la valeur rclle
du contenu Tun colis est interdite.
En cas de déclaration frauduleuse
de cette nature, Pexpéditeur perd
tout droit à une indemnité, sans
Dréjudice des poursuites judiciaires
due peut comporter la Egislation
du pays Torigine.

zu geben. Wenn fernereine Verwal=
tung, deren Verantwortlichkeitgehörig
festgestelltist, anfangs dieZahlung der
Entschädigungabgelehnthat, so muß
sie, außerdemErsatzbetrage,dieNeben=
kostentragen, welcheaus der bei der
Zahlung verursachten,ungerechtfertigten
Verzögerungentstehen.

6. Man ist darüber einverstanden,
daß der Anspruchauf Entschädigung
nur zulässigist, wennderselbeinnerhalb
einesJahres, vomTagederEinlieferung
eines Postpacketsan gerechnet,erhoben
wird; nach Ablauf dieses Zeitraums
steht dem Absenderein Anspruch auf
irgendeineEntschädigungnichtzu.

J7.Wenn der Verlust oder die Be=
schädigungwährend der Beförderung
zwischenden Auswechselungs=Anstalten
zweierangrenzendenLänderstattgefunden
hat, ohne daß festgestelltwerdenkann,
auf welchemder beidenGebietediesge=
schehenist, so wird der Schaden von
den beidenVerwaltungenzu gleichen
Theilengetragen.

8. Die Ersatzverbindlichkeitder Ver=
waltungenfür diePostpacketehörtauf,
sobalddieEmpfangsberechtigtendieSen=
dungen in Empfang genommenhaben.

Artikel 14.
Jede betrügerischeAngabeeineshöhe=

renals deswirklichenWerthesdesPacket=
inhalts ist verboten. Im Falle einer
derartigenbetrügerischenAngabeverliert
der AbsenderjedesRecht auf Schaden=
ersatz, unbeschadetder etwa durch die
Gesetzgebungdes Ursprungslandesvor=
gesehenengerichtlichenVerfolgung.



ARTici-i:15.
ChaqueAdministration peut, dans

des circonstances extraordinaires qdui
sont de nature à justilier la mesure,
Suspendre temporairement le service
des colis postaux d’une manibère
générale ou partielle, à la condition
dien donner immédiatement awis,
aubesoin par le telcgraphe, à l'Ad-
ministration ou aux Administrations
intéressées.

An#crE 16.
La lgislation intérieure de cha=

cun des pays contractants demeure
applicable en tout ce qui n'est pas
Drevn Par les stipulations contennes
dans la présenteConkention.

Anerk 17.
. Les stipulations de la présente

Conwention ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes
de maintenir et de conelure des
conventions spéciales, ainsi que de
maintenir et d’'établir des unions
Dlus restreintes, en vue de T’amé=
lioration du service des colis postaux.

2. Toutefois, les Oflices des pays
Participant à la présente Convention,
dui entretiennent un échange de
colis poslang avec des pars non
contractants, admettent tous les au=
tres Oflices participants à proliter
de ces relations pour D’échange des
Colis Dostauxgavec ces derniers pays.

Aunriern 18.
1. Les pays de IUnion postale

à la présente Convention sont admis

Artikel 15.
Jede Verwaltungkann unteraußer=

gewöhnlichenVerhältnissen,welchege=
eignet sind, eine derartigeMaßnahme
zurechtfertigen,denAustauschvonPost=
packetenvorübergehendganz oder theil=
weise einstellen,unter der Bedingung,
daß die betheiligteVerwaltung oder die
betheiligtenVerwaltungendavonunver=
züglich, nöthigenfallsauf telegraphi=
schemWege, in Kenntnißgesetztwerden.

Artikel 16.
Die innere Gesetzgebungjedes der

vertragschließendenLänder bleibt in
Allem anwendbar,was durchdie in
der gegenwärtigenÜbereinkunft ent=
haltenenBestimmungennicht vorge=
sehenist.

Artikel 17.
1. Die Festsetzungender gegenwärti=

gen Übereinkunft beschränkennicht die
Befugniß der vertragschließendenTheile,
besondereÜbereinkommen unter sich
bestehenzu lassenoderneu zu schließen,
sowieengereVereine aufrechtzu erhalten
oderneu zu gründen,behufsVerbesse=
rung des Postpacketdienstes.

2. Jedoch gestattendie Postverwal=
tungender an dergegenwärtigenÜber=
einkunftTheil nehmendenLänder,welche
mit nicht beigetretenenLändern einen
Austauschvon Postpacketenunterhalten,
allen anderenTheil nehmendenVerwal=
tungen,dieseVerbindungenzum Aus=
tauschevon Postpacketenmit denletzteren
Ländernzu benutzen.

Artikel 18.
1. DenjenigenLändern des Welt=

postvereins,welchean dergegenwärtigen
Übereinkunft nicht Theil genommen



















ARTicLEPREiiImR.
Dächerngedesvaleursärecouvrer

par la poste entre ceux des pays
contractants dont les Administrations
postales conviennent de se charger
réciproquement de ce service, est
régi par les dispositionsdu présent
Arrangement.

Anriert 2.
1. Sont admis à Tencaissement

les quittances, factures, billets à
ordre, traites, CcouponsT’intéréts et
de dwidendes, titres amortis, et géné-
ralement toutes les valeurs commer-
ciales ou autres, payables sans frais,
et dont le montant mexchde pas,
Par envoi, 1000 francs ellectils ou
une somme C6quivalente dans la
monnaie de chaqduepays. Les Ad=
ministrations des postes de deux
ays correspondantspeuwent, d’un
commun accord, adopter un maxi=
mum plus Elevé.

Toutefois, les Administrations dui
ne pourraient se charger de Ten=
caissement des coupons Tintéréts odu
de dividendes et de titres amortis
le notilierontaux autresAdministra=
tions intéressées par Tintermdiaire
du Bureau international.

2. Les Administrations des postes
des pays contractants peuvent égale=
ment se charger de faire protester
les effets de commerce, de faire exer=
er despoursuites juridiques au sujet
de créances et de prendre, d’un
commun accord, les dispositions
nécessairesau sujet de ce service.

Reichs=Gesetzbl.1898.

2

Artikel 1.
Der Austauschderim WegedesPost=

auftrags einzuziehendenWerthpapiere
zwischendenjenigendervertragschließenden
Länder, derenPostverwaltungenverab=
reden,in dengegenseitigenBeziehungen
sichmit diesemDienstezubefassen,unter=
liegt den Bestimmungendes gegenwär=
tigenÜbereinkommens.

Artikel 2.
1. Zur Einziehung sind zugelassen

Quittungen,Rechnungen,Anweisungen,
Wechsel,Zins=undDividendenscheine,ab=
gelaufeneWerthpapiereund überhaupt
alleHandels=undsonstigenWerthpapiere,
welcheohneKosten zahlbar sind und
derenBetrag für die einzelneSendung
1 000 Franken Metallgeld oder eine
entsprechendeSumme in der Währung
einesjedenLandesnichtübersteigt.Die
Postverwaltungen von zwei mit einander
im VerkehrestehendenLändern können
im gemeinsamenEinverständnißeinen
höherenMeistbetragzulassen.

DiejenigenVerwaltungen,welchejedoch
mit derEinziehungvonZins=undDivi=
dendenscheinenund von abgelaufenen
Werthpapierensichnicht solltenbefassen
können, werden diesesden anderenbe=
theiligtenVerwaltungendurchVermitte=
lung desInternationalenBüreaus mit=
theilen.

2. Die Postverwaltungender ver=
tragschließendenLänder könnenes auch
übernehmen,Handelspapiereprotestiren
zu lassen,in Betreff von Schuldforde=
rungen die Einleitung des gerichtlichen
Verfahrensherbeizuführenund im ge=
meinsamenEinverständnissedie erforder=
lichenBestimmungenüber diesenDienst
zu treffen.
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ARTICLE3.
Le montant des valeurs à recou=

Vrer Par la poste doit étre exprimé
en monnaie du pays chargé . re=
Couvrement.

Anricr 4.
1. Lenvoi des valeurs à recou=

Vrer est fait sous forme de pli re=
commandé adressé directement par
le déposantau bureau de poste qui
doit encaisser les fonds.

2. Le méme envoi peut contenir
Plasieurs valeurs recouvrables par
un méme bureau de poste sur des
débiteurs difflérents,au profit d’une
mémePersonne. Cependant, leméme
envoi ne peut contenir des valeurs
recouvrables sur plus de eind dobi=
teurs diflérents.

Anriern 5.
. La taxe d’un envoi frit en

conformité de Tarticle 4 préeédent
Mnedoit pas dépassercelle d'unelettre
recommandéedu poids de cet envoi.
Cette taxe appartient en entier à
IAdministration des postes du pays
Forigine.

2. Un récépissé de Tenwoi est
remis gratuitement à Tintéresséau
moment du dépet.

Anricerz 6.
II West pas admis de payement

Partiel. Chaque valeur doit étre
Payée intégralementet en une seule
fois, sinon elle est tenue comme
refusce.

Artikel 3.
Der Betrag der zur Einziehungzu

bringendenWerthpapiere muß in der
Währung des mit der Einziehungbe=
auftragtenLandesangegebensein.

Artikel 4.
1. Die Übersendungder zur Ein=

ziehungzu bringendenWerthpapiereer=
folgt mittelst Einschreibbriefs, den der
Absenderunmittelbaran diePostanstalt
zu richtenhat, welchedie Einziehung
bewirkensoll.

2. Eine und dieselbeSendungdarf
mehrereWerthpapiereenthalten,welche
von einer und derselbenPostanstalt bei
mehrerenZahlungspflichtigenzuGunsten
einesunddesselbenAbsenderseinzuziehen
sind. Eine und dieselbeSendung darf
indeß einzuziehendeWerthpapierefür
höchstens5 verschiedeneJahlungspflich=
tige enthalten.

Artikel 5.
1. Die Taxe für eine demvorher=

gehendenArtikel4 entsprechendeSendung
darf nichtüberdiejenigefür einenEin=
schreibbriefvondemGewichtedieserSen=
dunghinausgehen.DieseTaxeverbleibt
ungetheiltder PostverwaltungdesAuf=
gabelandes.

2. Ein Einlieferungsscheinwird dem
BetheiligtenbeiAufgabederSendung
unentgeltlichausgehändigt.

Artikel 6.
Theilzahlungensind nicht gestattet.

JedesWerthpapiermußzumvollenBe=
trageund auf einmaleingelöstwerden,
anderenfallsgilt dasselbeals verweigert.
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AnTici-E7.
1.L’Admiujstrii.ti0nchargöede

1’encaissementprälåve,surlemon-
tant de chadue valeur encaissée,
une rétribution de 10 centimes ou
Téqduivalent dans la monnaie du
ays de destination.

2. Le produit de cetterétribution
ne donne lieu à aucun déeompte
entre les Administrations intéressees.

Anmcr# 8.
1. La somme recouvrie, apres

déduction:
a) de la rétribution fixée à Tar=

ticle 7,
b) de la taxe ordinaire des man=

dats de poste et,
0) Fil yFa lieu, des droits fiscaux

appliqués aux valeurs,

est convertie, par le bureau dui a
fait le recouvrement, en un mandat
de poste au prolit du déeposant.Ce
mandat lui est envoyé sans frais.

2. Les valeurs qui Wont pu étre
recouwréessont renvoydesau bureau
de dépôt en franchise de port et
sans étre grevées d’un droit quel=
conque. I.Administration chargée
du recouvrement west tenne à au=
cune mesure conservatoire ou con=
statation de nature duelconque du
non-payement.

Anrierr 9.
. Les dispositions de I’Arrange=

ment concernant D’échangedes man=
dats de poste sont applicables, en
tout ce qduiMn’estpas contraire au
Présent Arrangement, aux mandats

Artikel 7.
1. Die mit der Einziehungbeauf=

tragte Verwaltung erhebt von dem Be=
trageeinesjedeneingelöstenWerthpapiers
eine Gebühr von 10 Centimen oder den
entsprechendenBetrag in derWährung
desBestimmungslandes.

2. Der Ertrag dieserEinziehungs=
gebührbildetkeinenGegenstandderAb=
rechnungzwischendenbetheiligtenVer=
waltungen.

Artikel 8.
1. Über den eingezogenenBetrag

wird, nachAbzug:
a) der im Artikel7 festgesetztenEin=

ziehungsgebühr,
b) der gewöhnlichenPostanweisungs=

gebühr,und
I) eintretendenFalles derfür dieWerth=

papiere aufgewendetenStempel=
gebühren,

von der Postanstalt, welchedie Ein=
ziehungbewirkthat, zu Gunsten des
AuftraggeberseinePostanweisungaus=
gefertigt. DiesePostanweisungwird
demselbenkostenfreiübersandt.

2. Die Werthpapiere,derenBetrag
nichteingezogenwerdenkonnte,werden
portofrei und ohne Anrechnung irgend
welcherGebührenan dieAufgabe=Post=
anstaltzurückgesandt.Die mit derEin=
ziehungbeauftragteVerwaltung ist zu
keinerMaßregel derRechtswahrungoder
irgendwiegeartetenFeststellungderNicht=
zahlungverpflichtet.

Artikel 9.
1. Die Festsetzungendes Überein=

kommens,betreffenddenAustauschvon
Postanweisungen,sind in Allem, was
demgegenwärtigenÜbereinkommennicht
widerspricht,auchauf diePostanweisun=
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depostedkslivrstenvertuderar-
ticle 8 précédent, pour la liquidation
des valeurs recouvréespar la poste.

Toutefois, les mandats de recou=
vrement qui n'ont pas été payés
augk bénéliciaires pour un motif
duelconque, ne sont pas rembour-
sés et le montant en revient,
abres Texpiration du délai légal
de Prescription, à IAdministration
du pay's expéditeur des valeurs à
recouyrer.

2. Ces mandats sont admis jus=
duan maximum fixé en vertu du
Premier paragraphe de Tarticle 2.

AnTicE 10.
1. Sauf le cas de force majeure,

la perte d’un pli recommand con=
tenant des VFaleurs à recouvrer
donne lieu au profit du déposantà
une indemnité de 50 francs dans les
conditions déterminées par la Con=
Vention principale et sans qduela
reserve contenue dans le Protcocole
final de cetteConvention scit appli=
cable aux envois de recouvrements.

2. Les cas ou un pli contenant
des valeurs non encaisséesestperdu
au retour tombent sous les disposi=
tions du § 1 ci-dessus.

3. En cas de perte de sommes
encaissées, IAdministration au ser=
vice de laquelle la perte est attri=
buable est tenue au remboursement
integral des sommesperdues.

Aln##ic#11.
Les Administrations ne sont tenues

à aucune responsabilité du chef de
retards dans la transmission, scoit

genanwendbar)welchenachMaßgabe
desvorstehendenArtikels8 zur Abfüh=
rung der durchdie Post eingezogenen
Wertheausgestelltwerden.

Diejenigen Auftrags=Postanweisun=
gen, welcheaus irgend einemGrunde
an dieEmpfangsberechtigtennichthaben
ausgezahltwerdenkönnen,werdenje=
doch nicht zurückgezahlt,der Betrag
derselbenverbleibtvielmehrnachAb=
lauf der gesetzlichenAufbewahrungsfrist
der Verwaltung des Aufgabegebietsder
Postaufträge.

2. Jene Postanweisungensind bis
zu demim erstenParagraphendesAr=
tikels2 festgesetztenMeistbetragezulässig.

Artikel 10.
1. Im Falle desVerlusteseinesEin=

schreibbriefs,welcherzur Einziehungzu
bringendeWerthpapiereenthält,wirddem
Auftraggeber,denFall höhererGewalt
ausgenommen,eineEntschädigungvon
50Frankenunterdenim Hauptvertrage
festgesetztenBedingungengezahlt,ohne
daß derim SchlußprotokollediesesVer=
trags gemachteVorbehalt aufPostauf=
tragssendungenanwendbarwäre.

2. DiejenigenFälle, in welcheneine
nicht eingezogeneWerthpapiereenthal=
tendeSendung auf demRückwegin
Verlust gerathenist, fallen unter die
Bestimmungendesvorstehenden§. 1.

3. Im Falle desVerlusteseingezoge=
nerGeldbeträgeistdiejenigeVerwaltung,
auf derenBetriebderVerlustzurückzu=
führenist, zur vollen Erstattungderver=
lorengegangenenSummen verpflichtet.

Artikel 11.
Die Verwaltungenübernehmenkeiner=

lei Verantwortlichkeitfür Verzögerungen
in derBeförderung,seies derEinschreib=



des plis recommandés contenant les
Valeurs à recouyrer, soit de ces va=
leurs elles-mémes ou des mandats
de payement.

Anricrz 12.
Les stipulations du présent Ar=

rangement ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des ar=
rangements spéciauxg, ainsi due de
maintenir et dJ'établir des unions
Plus restreintes,en vue d’améliorer
le service des recouvrementsinter=
hationaux.

Auricrz 13.
En outre, le présent Arrangement

ne porte pas atteinte à la IHégis=
lation intérieure des pays contrac=
tants, dans tout ce dui mest pas
Drévu par cet Arrangement.

AnTCLRE 14.
1. II est entendu qu’à défaut de

dispositions formelles du présem
Arrangement, chaqdueAdministration
a la faculté d’appliduer les disposi=
tions régissant la matière dans son
service intérieur.

2. I est toutefois formellement.
interdit de percevoir, soit dans le
pays Torigine, soit dans le pays
de destination, une taxe ou rétri=
bution dquelconqueautre due celles
dui sont prévues par le présent
Arrangement.

Anr#icrn 15.
ChadueAdministration peut, dans

des circonstances extraordinaires de
nature à justifier la mesure, sus=

briefe, welchedie zur Einziehungzu
bringendenWerthpapiereenthalten,seies
dieserWerthpapiereselbstoderderPost=
auftragsanweisungen.

Artikel 12.
Die Festsetzungendes gegenwärtigen

Übereinkommensbeschränkennicht die
Befugniß der vertragschließendenTheile,
besondereAbkommenuntersichbestehen
zu lassenoder neu zu schließensowie
engereVereine aufrechtzu erhaltenoder
neuzugründen,behufsVerbesserungdes
internationalenPostauftragsdienstes.

Artikel 13.
AuchberührtdasgegenwärtigeÜber=

einkommennichtdieinnereGesetzgebung
dervertragschließendenLänderin Allem,
was durchdiesesÜbereinkommennicht
vorgesehenist.

Artikel 14.
1. Man ist darüber einverstanden,

daßjedeVerwaltungbefugtseinsoll,da,
wo das gegenwärtigeÜbereinkommen
ausdrücklicheBestimmung nicht vorge=
sehenhat, diebezüglichenBestimmungen
ihres innerenVerkehrsin Anwendung
zu bringen.

2. Es wird jedochausdrücklichunter=
sagt,seies im Aufgabelandoderim Be=
stimmungsland, irgend welcheanderen
Taren oderGebührenzu erheben,als
diejenigen,welchedurchdasgegenwärtige
Übereinkommenvorgesehensind.

Artikel 15.
Jede Verwaltung kannunteraußer=

gewöhnlichenVerhältnissen,welchege=
eignetsind, eine derartigeMaßnahme
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bendre temporairement le service
des recouvrements, d'une manière
genérale ou partielle, sous la con=
dition d’en donner immédiatement
avis, au besoin par voie tldgra=
Dhidue, à I-Administration ou aux
Administrations intéressées.

nen 16.
1. Les Administrations des postes

des pays contractants admettent au
Service des recouprements tous les
bureaux chargés du service des
mandats de poste internationaux.

2. Elles reglent, d’un commun
accord, le mode du dépot et de
Fenvoi des valeurs à recouyrer,
alusi due toutes les autres mesures
de detail ou Tordre nécessairespour
assurer Pexécution du présent Ar=
Tangement.

Auatern 12.
Les Etats de IUnion qui wont

Point Pris part au présentArrange=
ment sont admis à y adhérer sur
leur demande, et dans la fome
Prescrite pParla Convention prinei=
Pale en ce qui concerne les ad=
hésions à I’Union postale universelle.

Anriern 18.
1. Dans Tintervalle dqui §coule

centreles reunions prévues par la
Convention principale, toute Admi=
nistration des postes Tun des pays
contractants a le droit d’adresser=
aux autres Administrations partici=
pantes, par Hintermédiaire du Bureau
international, des propositions con=
cernant le service des recouvre=
ments.

zu rechtfertigen,denPostauftragsdienst
vorübergehendganz oder theilweiseein=
stellen, unter der Bedingung, daß
die betheiligteVerwaltungoderdie be=
theiligtenVerwaltungendavon unver=
züglich, nöthigenfalls auf telegraphi=
schemWege, in Kenntnißgesetztwerden.

Artikel 16.
1. Die Postverwaltungender ver=

tragschließendenLänder lassenan dem
Auftragsdienstalle mit deminternatio=
nalen Postanweisungsdienstebefaßten
PostanstaltenTheil nehmen.

2. Sie werdenim gemeinsamenEin=
verständnissedieArt der Einlieferung und
derÜbersendungder zurEinziehungzu
bringendenWerthpapieresowiealle wei=
terenDienstvorschriftenfestsetzen,welche
erforderlichsind, um die Ausführung
des gegenwärtigenÜbereinkommenszu
sichern.

Artikel 17.
DenjenigenVereinsstaaten,welchean

demgegenwärtigenÜbereinkommennicht
Theil genommenhaben,ist derBeitritt
auf ihren Antrag, und zwar in der
durchdenHauptvertrag für denEintritt
in den Weltpostvereinvorgeschriebenen
Form gestattet.

Artikel 18.
1. Innerhalb der Zeit, welchezwi=

schendenimHauptvertragevorgesehenen
Versammlungenliegt, ist jedePostver=
waltungeines der vertragschließenden
Länder berechtigt,den anderen be=
theiligtenVerwaltungendurchVermitte=
lung desInternationalenBüreausVor=
schläge in Betreff des Postauftrags=
diensteszu unterbreiten.
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Pour étre mise en doeélibération,
chadue proposition doit étre appuyée
Par au moins deux Administrations,
Sans compter celle dont la propo=
sition Cmane. Lorsdue le Bureau
international ne reçoit pas, en meme
temps due la proposition, le nombre
nécesaire de déclarations Tappui,
la proposition restesansaucune suite.

2. Toute proposition est soumise
au procédé déterminépar le § 2 de
T’articIe26 de la Convemton prin=
Eipale.

3. Pour devenir exécutoires, les
Propositions doivent réunir, sawoir:

% Tunanimité des suffrages, §il
Fagit de Paddition de nouvelles
dispositionsoude lamodisication
des dispositionsdu 4 ar=
ticle et des articles1, 2, 3, 4,
5. 6 1½88.9 19, 1I. 12 13,
14, 15, 17 et 19 du présent
Arrangement;
les deux tiers dessuffrages,§1l,
Fagit de la modisication des
dispositions de Tarticle 16;
la simple majorité absolue, Fil.
s'agit de Tinterprétation des
dispositionsdu PrésentArrange=
ment, sauf le casde litige préyn=
à artiele 23 de la Convention
Prineipale.

4. Les résolutions valahles sont
consacrées,dans les deux premiers
cas, par une déelaration diploma=
tique, et dans le troisièmecas, Par
une notification administrative, Sion.
la forme prévue par la Convention
Principale.

’
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Um zurBerathunggestelltzuwerden,
muß jeder Vorschlag von mindestens
zweiVerwaltungenunterstütztsein,die=
jenige nicht eingerechnet,von welcher
der Vorschlag ausgeht. Wenn dem
InternationalenBüreaunichtzugleicher
Zeit mit dem Vorschlage die erforder=
liche Zahl von Unterstützungs=Erklä=
rungenzugeht, so bleibt der —2
ohnejedeFolge.

2. JederVorschlagunterliegtdemim
§. 2 desArtikels26 desHauptvertrags
festgesetztenVerfahren.

3. Um vollstreckbarzuwerden,müssen
dieseVorschlägeerhalten:

1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
dieAufnahmeneuerBestimmungen
oderumdieAbänderungderBestim=
mungendesgegenwärtigenArtikels
und derArtikel1, 2, 3, 4, 5, 6,
*oS 9.10,11 18 .
17und19 desgegenwärtigenÜber=
einkommenshandelt;

4.zweiDrittel der Stimmen, wenn
essichum dieHirasen derBe=
stimmungendesArtikels16handelt;
einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sichum dieAuslegungderBe=
stimmungen des gegenwärtigen
Übereinkommens handelt, abge=
sehenvon dem im Artikel23 des
HauptvertragsvorgesehenennP
einerStreitigkeit.

4. Die gültigenBeschlüssewerdenin
denbeidenerstenFällen durcheinediplo=
matischeErklärungbestätigt,im dritten
Falle durcheineBekanntgabeim Ver=
waltungswegegemäßder im Hürt
vertragebezeichnetenForm.



—.—

5. Toute modification ou résolu=
tion adoptée west exécutoire due
trois mois, au moins, apres sa noti=
fication.

An-ioE 19.
1. Le présent Arrangement en=

trera en vigneur le 1 janvier 1899.

2. II aura la mémedurée qduela
Convention principale, sans prcju=
dice du droit réservéàhaque pays
de se retirer de cet Arrangement
moyennant un avis donné, un an
à Tavance, par son Gouvernement
au Gouvernement de la Confédéra=
tion suisse. Pendant cette dernière
année, IArrangement continuera
d’avoir son exécution pleine et en=
tière, sans prljudice de la liquida=-
tion et du solde des comptes apres
Texpiration dudit terme.

3. Sont abrogées, à partir du
jour de la mise à exécution du
Présent Arrangement, toutes les dis-
Positions convenues anférieurement
entre les divers Gouvernementsou
Administrations des parties contrac=
tantes, Dour autant qu’elles ne se=
raient pas conciliables avec les
termes du présent Arrangement, le
tout sans préejudicedes droits réser-
vẽs Par Tarticle 12.

4. Le présent Arrangement sera=
ratilié aussitöt due faire se pourra.
Les actes de ratification seront
Gchangesà Washington.

En foi de ducoi. les plenipoten=
tiaires des pays ci-dessus dénommés
ont signe le présent Arrangement

5. Die angenommenenAbänderun=
gen odergefaßtenBeschlüssesindfrühe=
stensdrei Monate nachihrer Bekannt=
gabe vollstreckbar.

Artikel 19.
1. Das gegenwärtigeÜbereinkom=

menwird am 1.Jannar 1899 in Kraft
treten.

2. Es soll gleicheDauer habenwie
derHauptvertrag,unbeschadetdesjedem
LandevorbehaltenenRechtes,auf Grund
einervon seinerRegierungbei derRe=
gierungderSchweizerischenEidgenossen=
schaftein Jahr im voraus gemachten
Ankündigung von demÜbereinkommen
zurückzutreten.Während diesesletzten
Jahres bleibtdas Übereinkommenvoll
undganz in Kraft, unbeschadetderAb=
wickelungundSaldirung derAbrechnun=
gennachAblaufdesgedachtenZeitraums.

3. Mit demTage der Ausführung
des gegenwärtigenÜbereinkommens
tretenalle früherzwischendenverschiede=
nenRegierungenoderVerwaltungender
vertragschließendenTheile vereinbarten
Bestimmungen insoweit außer Kraft,
als siemit denFestsetzungendes gegen=
wärtigenÜbereinkommensnichtim Ein=
klangestehen,unbeschadetindeßder im
Artikel12 vorbehaltenenRechte.

4. Das gegenwärtigeÜbereinkom=
men soll sobald als möglich ratifizirt
werden. Die AuswechselungderRati=
fikations=Urkundensoll zu Washington
stattfinden.

Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=
mächtigtender obenbezeichnetenLänder
das gegenwärtigeÜbereinkommenunter=
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Reichs-Gesetzblatt.
52.

Juhalt: Verordnung, betreffenddie Einberufungdes Reichstags. S. 1187.

(Nr.2530.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom 25.November1898.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikels12 der Verfassung,im Namen desReichs,was folgt:
Der Reichstagwird berufen,am 6. Dezemberd.J. in Berlin zusammen=zutreten,und beauftragenWir denReichskanzlermit denzu diesemZweckenöthigenVorbereitungen. —
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktemKaiserlichenInsiegel.
GegebenBaden=Baden,den 25. November1898.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte desInnern.
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1898. 183

Ausgegebenzu Berlin den26.November1898.
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Reichs-Gesetzblatt.
53.

Inhalt: Militärstrafgerichtsordnung. S. 1189. — Einführungsgesetz zur Militärstrafgerichts=
ordnung. S. 1289. — Gesetz, betreffenddie Dienstvergehender richterlichenMilitärjustizbeamtenund
die unfreiwillige Versetzungderselbenin eine andereStelle oder in den Ruhestand. S. 1297.

(Nr. 2531.) Militärstrafgerichtsordnung.Vom 1. Dezember1898.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

ErsterTheil.
Gerichtsverfassung.

Erster Titel.
Umfang der Militärstrafgerichtsbarkeit.

#. 1#.
Der Militärstrafgerichtsbarkeitsind, soweitnichtdiesolgendenParagraphen

ein Anderes bestimmen,wegenaller strafbarenHandlungen unterstellt:
1. die Militärpersonendes aktivenHeeresund der aktivenMarinef
2.die zur DispositiongestelltenOffiziere,SanitätsoffiziereundIngenieure

desSoldatenstandes;
3. dieStudirendenderKaiserWilhelms=Akademiefür das militärärztliche

Bildungswesen;
4. die Schiffsjungen,solangesieeingeschifftsind;

5. die in militärischenAnstaltenversorgteninvalidenOffiziereundMann=
schaften

Reichs=Gesetzbl.1898. 184

Ausgegebenzu Berlin den 15.Dezember1898.
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6. die nicht zum SoldatenstandegehörigenOffiziereà la suite und
Sanitätsoffiziereà la suite, wennund solangesiezu vorübergehender
Dienstleistungzugelassensind;

7. die verabschiedetenOffiziere, Sanitätsoffiziere und Ingenieure des
Soldatenstandes,wenn und solangesie als solcheoder als Militär=
beamteim aktivenHeereoder in der aktivenMarine vorübergehend
wiederVerwendungfinden)

8. diein den§§.155,157,158,166desMilitärstrafgesetzbuchsbezeichneten
Personen, solangesie den Militärstrafgesetzenunterworfensind.

2.
Den bürgerlichenBehördenbleibtdieUntersuchungundEntscheidungwegen

JuwiderhandlungengegenFinanz=und Polizeigesetze,Segd. und Fischereigesetze,
sowiegegenVerordnungendiesesInhalts überlassen,wenn die Handlung nur
mit Geldstrafeund Einziehungodermit einerdieserStrafen bedrohtist. Der
Vollzug der an die Stelle der GeldstrafetretendenFreiheitsstrafeist mittelst
ErsuchensderMilitärbehördezu bewirken.War dieGeldstrafewegenZuwider=
handlung gegendie Vorschriftenüber die ErhebungöffentlicherAbgabenund
Gefälle durch Strafbescheidder Verwaltungsbehördefestgesetzt,so erfolgt die
Umwandlungin eineFreiheitsstrafedurchden zuständigenGerichtsherrnnach
Maßgabedes F. 463. 7

F
Der bürgerlichenStrafgerichtsbarkeitunterliegendie Militärpersonendes

aktiven Heeres und der aktivenMarine, sofern sie nicht dem Offizierstandan⸗
gehören,wegenAmtsverbrechenoderAmtsvergehen)welchesie bei einstweiliger
Verwendungim CivildienstedesReichs, einesBundesstaatsodereinerKommune
begangenhaben.

In diesenFällen greift die MilitärstrafgerichtsbarkeitPlatz, wenn mit der
Handlung eineZuwiderhandlunggegendie Militärstrafgesetzezusammentrifft.

S. 4.
Haben sichbei einerZuwiderhandlunggegendie allgemeinenStrafgesetze

mehrerePersonen, von welchendie eine der militärischen,die andereder bürger=
lichen Gerichtsbarkeitunterstellt ist, als Thäter, Theilnehmer, Begünstigeroder
Hehler betheiligt,oder sind zwischensolcheneinerverschiedenenGercchsbarket
unterstelltenPersonenwechselseitigeBeleidigungenoderKörperverletzungenvor=
gekommen,so kann die betheiligteMilitärpersondem bürgerlichenGerichtezur
Untersuchungund AburtheilungdesFalles übergebenwerden.

t
Der Militärstrafgerichtsbarkeitsind fernerunterstellt:
1. diePersonendesBeurlaubtenstandesund die denselbengesetzlichgleich=

stehendenPersonenwegenZuwiderhandlungengegendie auf sieAn=
wendungfindendenVorschriftender Militärstrafgesetzej
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2. diedemBeurlaubtenstandangehörendenOffiziere,Sanitätsoffiziereund
Ingenieure des SoldatenstandeswegenZweikampfsmit tödtlichen
Waffen, wegenHerausforderungoderAnnahmeeinerHerausforderung
zu einemsolchenZweikampfund wegenKartelltragens;

3. die im F. 1 Nr. 6 bezeichnetenPersonen, auchwenn sie nicht zur
Dienstleistungzugelassensind, wegender in der Militäruniform be=
gangenenZuwiderhandlungengegendie militärischeUnterordnung;

4. AusländerundDeutschewegender in den§#§.160, 161 desMilitär=
strafgesetzbuchsbezeichnetenstrasbarenHandlungen.

. Z.6.
Die Militärpersonendes aktivenHeeresund der aktivenMarine sind, so=

weit nicht die folgendenParagraphen ein Anderes bestimmen,auch wegender
vor demDiensteintrittebegangenenstrafbarenHandlungenderMilitärstrafgerichts=
barkeitunterstellt.

#l 7.
Die zur Erfüllung ihrer gesetzlichenoderfreiwillig übernommenenDienst=

pflicht in das Heer oder in dieMarine eingestelltenMilitärpersonen tretenwegen
einervor demDiensteintrittebegangenenZuwiderhandlunggegendie allgemeinen
Strafgesetzenichtunterdie Militärstrafgerichtsbarkeit:

1. wenn vor dem Diensteintrittewegender Zuwiderhandlungein ver=
urtheilendesoderfreisprechendesUrtheil ergangenoderein Strafbefehl
zugestelltwar,

2. wenndie Entlassungaus demaktivenDiensteerfolgt;die Entlassung
findetstatt,wenneineVerurtheilungzu einerFreiheitsstrafevon mehr
als sechsVWochenoderim Falle derVerurtheilungzu einerGeldstrafe
dieVollstreckungeineran Stelle derselbentretendenFreiheitsstrafevon
gleicherDauer zu erwartenist.

War vor demDiensteintrittedieEröffnungdesHauptverfahrensbereitsbe=
schlossen,so muß, sofern die Entlassung nicht erfolgt, in der Sache militär=
gerichtlicherkanntwerden.

G.S.
Die Bestimmungendes§. 7 findenauf die bis zur Entscheidungüber ihr

ferneresMilitärverhältniß zur Disposition der Ersatzbehördenentlassenenund
spätervon Neuemfür denaktivenDienst ausgehobenenMannschaftenwegender
vor der WiedereinziehungbegangenenZuwiderhandlungengegendie allgemeinen
StrafgesetzeentsprechendeAnwendung. ·

§.9.
Die zum DiensteeinberufenenPersonendes Beurlaubtenstandesund die

denselbengesetzlichgleichstehendenPersonentretenwegender Zuwiderhandlungen,
die sie vor demTage, zu welchemsie einberusensind, gegendie allgemeinen

184“"
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Strafgesetzebegangenhaben,nichtunterdieMilitärstrafgerichtsbarkeit.Währendder Dauer der Dienstleistungdarf jedochohneZustimmungderMilitärbehördendie Untersuchungshaftnichtverfügt,aucheineHauptverhandlungnur abgehaltenwerden,wennder Angeklagtevon der Verpflichtung,in derselbenzu erscheinen,entbundenist.
Wegeneinerwährendder DienstleistungbegangenenstrafbarenHandlungkönnen die im Absatz 1 bezeichnetenPersonen den bürgerlichenGerichtenüber=gebenwerden,sofernlediglicheineZuwiderhandlunggegendieallgemeinenStraf=gesetzein Frage steht.

S. 10.
Durch dieBeendigungdes dieMilitärstrafgerichtsbarkeitbegründendenVer=hältnisseswird hinsichtlichder vorher begangenenstrafbarenHandlungendieZuständigkeitder Militärgerichtenichtaufgehoben.
Sie hört jedochauf in AnsehungsolchergegendieallgemeinenStrafgesetzebegangenenZuwiderhandlungen,welchemit einemmilitärischenVerbrechenoderVergehennicht zusammentreffen,es sei denn, daß bereitsdie AnklageerhobenGergl. §. 258) oder eineStrafverfügungdesGerichtsherrnGvergl.F. 349) zu=gestelltwar.

el=
Macht sich eine der im §. 1 Nr. 1 bezeichnetenPersonen innerhalb einesJahres nach Beendigungdes die MilitärstrafgerichtsbarkeitbegründendenVer=hältnisseswegender ihr währendder DienstzeitwiderfahrenenBehandlungeinerBeleidigung,KörperverletzungoderHerausforderungzum Zweikampfegegenübereinem früheren militärischenb noch im aktiven Dienste befindlichenVorgesetztenschuldig,so ist wegendieserstrafbarenHandlungenund, wennderZweikampfstattgefundenhat, auch dieserhalbdieMilitärstrafgerichtsbarkeitbegründet.Wegen Beleidigungist die Militärstrafgerichtsbarkeitnur dann begründet,wennsie im Verkehremit demfrüherenVorgesetztenodermit einerMilitärbehördebegangenwordenist.

Zweiter Titel.
Ausübung der Militärstrafgerichtsbarkeit.

Erster Abschnitt.
AllgemeineBestimmungen.

u#2.
Die Militärstrafgerichtsbarkeitwird durchdieGerichtsherrenund durchdieerkennendenGerichteausgeübt. «

§.13. .
. Gerichtsherrenim Sinne diesesGesetzessind dieBefehlshaber, welchendieniedereoderdie höhereGerichtsbarkeitnachMaßgabediesesGesetzeszusteht.



—1193———

Den Gerichtsherrender niederenGerichtsbarkeitstehenGerichtsoffiziere
zur Seite.

Den Gerichtsherrender höherenGerichtsbarkeitwird die erforderlicheZahl
von richterlichenMilitärjustizbeamten(Kriegsgerichtsräthe,Oberkriegsgerichtsräthe)
zugeordnet.

S.14.
Die niedereGerichtsbarkeiterstrecktsichnur auf Personen, ii nicht

Offizierranghaben.
K.15.

Die niedereGerichtsbarkeitumfaßt:
1. dienur mit Arrest bedrohtenmilitärischenVergehen;
2. dieÜbertretungen.
Der höherenGerichtsbarkeitbleibenjedochdiejenigenFälle vorbehalten,in

denendie Verhängung einer Ehrenstrafezu erwartensteht.
Im Feldeund an Bord findetdieBestimmungdesAbsatzes2 hinsichtlich

der Versetzungin die zweiteKlassedes SoldatenstandeskeineAnwendung.

K.16.
Der niederenGerichtsbarkeitbleibenaußerdemüberlassen,sofernnachdem

ErmessendesGerichtsherrnnebeneineretwaigenEinziehungkeinehöhereStrafe
als Freiheitsstrafebis zu sechsWochenoderGeldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark, allein oderin Verbindungmit einander,zu erwartensteht:

1. die Vergehengegendie §§. 64, 65, 89, 91 Absatz1, I§. 93, 94,
102, 121 Absatz1, 898.137, 111 desMilitärstrafgesetbuchs,

im Felde und' an Bord' alle militärischenVergehen, bei denen
Arreststrafeauch ohneFeststellungeinesminder schwerenFalles zu=
lässigist)

2. die in demBorgen von Geld oderin der Annahmevon Geschenken
ohneVorwissendes gemeinschaftlichenVorgesetztenbestehendenVergehen

gFJgegen§. 114 desMilitärstrafgesetzbuchs;
3. die Vergehengegendie §#§.123, 185, 223, 230, 241, 291, 298,

303 desbürgerlichenStrafgesetzbuchs,
im Feldeund an Bord außerdemdieVergehengegendie§§.113),

242,246,292,293,296,299,304desselbenStrafgesetzbuchs;
4. dieZuwiderhandlungengegendie 99.81, 83, 84, 86 derSeemanns=

ordnungvom 27. Dezember1872;
5. die Zuwiderhandlungengegendie Forst=und Feldpolizeigesetze,sowie

gegendie Holz=(Forst=)Diebstahlsgesetze.
Die Bestimmungendes F. 15 Absatz2 und 3 findenAnwendung.
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§.17.
Die höhereGerichtsbarkeiterstrecktsichauf alle unterMilitärstrafgerichts=barkeitstehendePersonenund umfaßtalle strafbareHandlungen.

8.18.
Die erkennendenGerichtesind unabhängigundnur demGesetzunterworfen.Die erkennendenGerichtesind die Standgerichte,die Kriegsgerichte,dieOberkriegsgerichteund dasReichsmilitärgericht.
Die Standgerichte,dieKriegsgerichteund dieOberkriegsgerichtetretennurauf Berufung desGerichtsherrnund nur für deneinzelnenFall zusammen.Ist der Angeklagteein General),so erfolgtdie Berufung durchden zu=ständigenKontingentsherrn,im FeldedurchdenKaiser. HinsichtlichderAdmirale,sowieder Generaleder Marine erfolgtdie Berufung stetsdurchdenKaiser.

Sweiter Abschnitt.
Gerichtsherr.

S. 19.
Gerichtsherrender niederenGerichtsbarkeitsind:

1. im Heere:
der Regimentskommandeur,
der KommandeureinesselbständigenBataillons,
derKommandeureinesLandwehrbezirks,
der Kommandantvon Berlin,
derKommandanteinerkleinenFestung)

2. in der Marine:
derKommandeureinerMatrosen=oderWerft=Division,
derKommandeureinesselbständigenBataillons odereinerselbständigenAbtheilung.

g.20.
Gerichtsherrender höherenGerichtsbarkeitsind:

1. im Heere:
der kommandirendeGeneral,
derDivisionskommandeur,
der Gouverneurvon Berlin,
der GouverneuroderKommandanteinergroßenFestung,sowieder Gouverneur,Kommandantoder sonstigeBefehlshabereinesinKriegszustand(Belagerungszustand)erklärtenOrtes oderDistrikts;
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2. in der Marine:
derkommandirendeAdmiral,
der Chef einerheimischenMarinestation.

S. 21.
Hinsichtlichder Generale,welchenichtunter demBefehl einesDivisions=

kommandeursoder eines anderendem kommandirendenGeneral unterstellten
Gerichtsherrnstehen,bestimmtder zuständigeKontingentsherr,im Felde der
Kaiser, diejenigenBefehlshaber,welchedie gerichtsherrlichenBefugnissein erster
oder höhererInstanz auszuübenhaben. Hinsichtlichder Admirale, sowieder
GeneralederMarine erfolgtdieseBestimmungin denentsprechendenFällen stets
durchdenKaiser.

K.22.
Hat eineFestungmehrereKommandanten,so stehtdie höhereGerichts=

barkeitdemerstenKommandanten(Gouverneur),die niedereGerichtsbarkeitdem
zweitenKommandantenzu. «

§.23.
Im Verhinderungsfallegehendie Befugnissedes Gerichtsherrnauf den

Stellvertreterim Kommandoüber. DieseBestimmungfindetin denFällen des
§. 21 keineAnwendung.

S. 24.
Der höhereGerichtsherrist befugt,den ihm untergebenenGerichtsherrn

anzuweisen,eineUntersuchungeinzuleitenoderfortzusetzen,sowieeinRechtsmittel
einzulegenoderzurückzunehmen.Im Uebrigendarf er in denGang einerein=
geleitetenUntersuchungnichteingreifen.

K 25.
Der Gerichtsherrhat dieGerichtsbarkeitüberdie zu seinemBefehlsbereiche

gehörendenPersonen.

§. 26.
Der GouverneurundderKommandantvonBerlin, sowiedieGouverneure

undKommandantenvon Festungenhabeninnerhalbder im §. 19 Nr. 1, F. 20
Nr. 1, F. 22 bestimmtenGrenzendie Gerichtsbarkeitüber alle unter Militär=
strafgerichtsbarkeitstehendePersonen,welche -

1. einestrafbareHandlung gegendie allgemeineSicherheit,Ruhe und
OrdnungdesOrtes,

2. eine Zuwiderhandlunggegeneine besonderein Beziehungauf die
Festungswerkeund VertheidigungsmittelbestehendeAnordnung,

3. einestrafbareHandlung im Garnisondienstebegehen.
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Z.27.
Der Gouverneur,KommandantodersonstigeBefehlshabereinesin Kriegs=

zustand(Belagerungszustand)erklärtenOrtes oderDistrikts hat dieGerichtsbar=
keitG. 20) über alle zur BesatzunggehörendeMilitärpersonen.

g.28.
DetachirteTheile einesmilitärischenVerbandeskönnenfür dieDauer der

Detachirungder GerichtsbarkeiteinesanderenGerichtsherrnunterstelltwerden.
« §.29.

Einem militärischenVerbande vorübergehendüberwiesenePersonensind
für die Dauer der Überweisunghinsichtlichder Gerichtsbarkeitdem Gerichts=
herrn diesesVerbandesunterstellt.

K 30.
UnterMilitärstrafgerichtsbarkeitstehendePersonen,für welcheeinGerichts=

herr nicht ausdrücklichbestimmt ist, sind der GerichtsbarkeitdesDivisions=
kommandeursunterstellt,in dessenBezirkesie sichbefindenoderdieThat verübt
haben. In Berlin, sowiein Festungentritt die Zuständigkeitder Gouverneure
oderKommandanten,im Bereicheder heimischenMarinestationendie der ChefsdieserStationenein.

Unter mehrerenzuständigenGerichtsherrenhat derjenigeden Vorzug,
welcherden Beschuldigtenverhaftetoder zuerstdas Ermittelungsverfahrenan=
geordnethat.

31
Von dem kommandirendenGeneral (Admiral) wirdb abgesehenvon dem

Verfahrenim Felde und an Bord (§#.419 bis 435), sowievorbehaltlichder
Bestimmungdes §. 21, die Gerichtsbarkeitnur in der Rechtsbeschwerde=oder
Berufungsinstanzausgeübt. MilitärischeVerbändeund einzelneMilitärpersonen,
welcheunmittelbarunter demBefehledeskommandirendenGenerals(Admirals)
stehen,sind, soweitdies hiernacherforderlich,hinsichtlichderStrafverfolgung
einem anderenGerichtsherrnzu unterstellen.

DieseBestimmungenfinden auf die sonstigenGerichtsherrender höheren
GerichtsbarkeithinsichtlichderzurZuständigkeitderStandgerichtegehörigenSachen
entsprechendeAnwendung. Das Gleichegilt in denFällen des §. 30.

Die Unterstellungerfolgt in den Fällen des erstenAbsatzesdurchden
kommandirendenGeneral (Admiral), in denFällen des zweitenAbsatzes,wenn
der höhereGerichtsherrein Divisionskommandeuroder ein Marinestationschefist,
durchdiesen,im Uebrigen,soweitnicht diesesGesetzBestimmunggetroffenhat
. 22), durchdie Militärjustizverwaltung.

5* .
StehenStrafsachendadurchim Zusammenhange„daß einePersonmehrerer

strafbarerHandlungenbeschuldigtwird, von deneneineder höheren,eineandere
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derniederenGerichtsbarkeitunterliegt,so kann der höhereGerichtsherrauchdiese
an sichziehen.

Ist wegeneiner der strafbarenHandlungenbereitsdie Anklageerhoben
oder eineStrafverfügung zugestellt,so kann dieVerbindung nur durchBeschluß
desgemeinsamenoberenGerichtsauf Antrag einesderzuständigenGerichtsherren
erfolgen.

9 In gleicherWeisekanndie Verbindungwiederaufgehobenwerden.

K.33.
Wird einePersonmehrererstrafbarerHandlungen beschuldigt,welchetheils

zur Zuständigkeiteinesmit der höherenGerichtsbarkeitversehenenGouverneurs
oderKommandanten,theils zur Zuständigkeiteines anderenGerichtsherrnge=
hören, so stehtdieStrafverfolgung hinsichtlichsämmtlicherstrafbarerHandlungen
demjenigenGerichtsherrnzu, welcherfür die schwerereStrafthat zuständigist.
Maßgebendin dieserBeziehungist die angedrohteStrafart, beiStrafengleicher
Art dashöchstezulässigeMaß derselben.Bei sichgleichstehendenStrafandrohungen
habendie demBeschuldigtenvorgesetztenGerichtsherrendenVorzug.

Die Bestimmungendes §. 32 Absatz2 und 3 finden Anwendung.
GehörenStrafsachender niederenGerichtsbarkeittheils zur Zuständigkeit

eines nur mit niederer GerichtsbarkeitversehenenKommandanten„theils zur
Zuständigkeiteines anderenGerichtsherrn,so stehtdem ErstgenanntendieStraf=
verfolgunghinsichtlichsämmtlicherstrafbarerHandlungenzu.

S. 34.
Sind bei einerstrafbarenHandlungmehrerePersonenals Thäter, Theil=

nehmer,Begünstigeroder Hehler beschuldigtund stehendie Beschuldigtenunter
der GerichtsbarkeitverschiedenerGerichtsherren,so kann der Gerichtsherr,welcher
der gemeinschaftlicheVorgesetzteist, die Verbindungder Strafsachenund ihre
gemeinsameVerfolgunganordnen. 7

Ist ein gemeinschaftlicherhöhererGerichtsherr nicht vorhanden, so haben
diebetreffendenkommandirendenGenerale,und wenneinerderBeschuldigtender
Marine angehört,der kommandirendeGeneralund der kommandirendeAdmiral
darübersichzu verständigen,welcherGerichtsherrdie Strafverfolgungzu über=
nehmenhat. Findet hierübereine Einigung nicht statt, so steht, sofern die
betheiligtenkommandirendenGenerale derselbenMilitärverwaltung angehören,
die EntscheidungdemzuständigenKontingentsherrn,anderenfallsdemKaiser zu.
Der Gouverneurvon Berlin stehtin dieserBeziehungeinemkommandirenden
Generalgleich.

Ist gegeneinenBeschuldigtendie Anklagebereitserhoben,oder ist ihm
eine Strafverfügung bereits zugestellt,so kann die Verbindung nur durch
Beschlußdes gemeinsamenoberenGerichtsauf Antrag eines der zuständigen
Gerichtsherrenerfolgen.

In gleicherWeisekann die Verbindungwiederaufgehobenwerden.
Reichs=Gesetzbl.1898. 185
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K. 35.
Die Bestimmungendes §. 34 findenbei strafbarenHandlungen,welche

nachihremgesetzlichenThatbestandedas ZusammenwirkenMehrerervoraussetzen,
entsprechendeAnwendung.

C.36.
BestehenzwischenmehrerenGerichtsherrenZweifel darüber, welcher der

zuständigeist, so entscheidetder ihnengemeinsamvorgesetzteGerichtsherrund in
Ermangelungeinessolchendas gemeinsameobereGericht.

K.37.
Im Verordnungswegekann, soweitbesondereVerhältnissees erfordern,

die Gerichtsbarkeitder in den§§. 19, 20, 22 bezeichnetenBefehlshaberauf be=
stimmteTruppentheileoderMilitärverbändeeingeschränktoderausgedehnt,sowie
auchanderenBefehlshabernGerichtsbarkeitverliehenwerden.

Dritter Abschnitt.
ErkennendeGerichte.

I. Standgerichte.
FS.38.

Die Standgerichtebestehenaus dreiRichtern,und zwar aus
einemStabsoffizierals Vorsitzenden,
einemHauptmann(Rittmeister,Kapitänlieutenant)als erstemBeisitzer

und
einemPremierlieutenant(Lieutenantzur See) als zweitemBeisitzeer.

g.39.
Sind Offiziereder vorgeschriebenenDienstgradenichtvorhandenodersind

die vorhandenensämmtlichan der Ausübung des Richteramtsverhindert,so
kann an die Stelle des fehlendenOffiziers ein Offizier des nächstniederenoder
desnächsthöherenDienstgradestreten.

S. 40.
Als Richterkann nur mitwirken,wer seit mindestenseinemJahre dem

Heereoderder Marine angehört.

g.41.
Der Vorsitzendeund die Beisitzerwerdenvom Gerichtsherrnalljährlich

vor demBeginne desGeschäftsjahrsfür dieDauer desselbenals ständigeRichter
bestellt. Für die gleicheDauer sind ständigeStellvertreterzu bezeichnen.
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§.42.
Die Richterund derenStellvertreterwerdenbeimAntritte desRichteramts

durch den Gerichtsherrnbeeidigt.
Die Eidesformellautet:

„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,
die PflichteneinesRichtersgetreulichzu erfüllen. So wahrmir
Gott helfe.“

Dem Schwörendenist gestattet,den Schlußwortender Eidesformeleine
seinemGlaubensbekenntnißentsprechendeBekräftigungsformelhinzuzufügen.

Über die erfolgteBeeidigungist ein Protokoll aufzunehmen.

E.43.
Scheidetim Laufe desGeschäftsjahrseinerder RichteroderStellvertreter

aus, oder ist er an der Ausübung desRichteramtsdauerndverhindert,so ist
erforderlichenFalles für den Rest des Geschäftsjahrsein andererOffizier als
Richterzu bestellen.

Im Falle gleichzeitigerVerhinderungeinesRichtersund dessenStellvertre=
ters kannein OffizierdesentsprechendenDienstgradesfür deneinzelnenFall als
Richterberufenwerden.

S. 44.
Im Feldeund an Bord erfolgtdieBerufung sämmtlicherRichterfür den

einzelnenFall. Die Bestimmungdes §. 40 findetkeineAnwendung.
An Bord kann im Bedürfnißfall als zweiterBeisitzerein Mitglieddes

Sanitätsoffizierkorpsoder Maschineningenieurkorpsoderein Deckoffizierberufen
werden.

S.45.
Die Standgerichtesindzuständigfür dieStrafsachenderniederenGerichts=

barkeit(§§.15, 10).
g. 46.

Vor die StandgerichtegehörenauchdiejenigenStrafsachen,derenVer=
handlungundEntscheidungihnenin Folge derBestimmungendes F. 63 zufällt.

S.47.
Das Standgerichtdarf nebeneineretwaauszusprechendenEinziehungauf

keineandereund keinehöhereStrafe als auf Freiheitsstrafenicht über sechs
Wochenund auf Geldstrafenicht über einhundertfünfzigMark, im Felde und
an Bord nebenEinziehungund Versetzungin die zweiteKlassedes Soldaten=
standes auf Freiheitsstrafe nicht über drei Monate und Geldstrafe nicht über
dreihundertMark, allein oderin Verbindungmit einander,erkennen.

Auch im Falle des ZusammentreffensmehrererstrafbarerHandlungen
(6. 74, 77 des bürgerlichenStrafgesetzbuchs,§. 54 desMilitärstrafgesetzbuchs)

185“
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dürfendieverschiedenenFreiheitsstrafenzusammendie im Absatz1 bestimmteZeit=dauernichtüberschreiten. «

Z.48.
DieStandgerichte,welcheim Felde zusammentreten,heißenFeldstand=gerichte.
Die Standgerichte,welchean Bord zusammentreten,heißenBordstand=gerichte.

II. Kriegsgerichte.

. 49.
Die Kriegsgerichtebestehenaus fünf Richtern,und zwar aus

einemKriegsgerichtsrathe(§.13 Absatz3) und
vier Offizieren.

S. 50.
Außer demKriegsgerichtsrathesind als Richterzu berufen:
1. wennder Angeklagteein GemeineroderUnteroffizierist:

ein Major, ein Hauptmann Rittmeister) und zwei Premier=lieutenants;
2. wennder Angeklagteein Subalternoffizieroderein HauptmannRitt=meister) ist:

ein Oberstlieutenant,ein Major, ein Hauptmann(Rittmeister)und ein Premierlieutenant,
3. wennder Angeklagteein Major ist:

ein Oberst, zweiOberstlieutenantsoderMajors und einHaupt=mann (Rittmeister)
4. wenn der Angeklagteein Oberstlieutenantist:

einGeneralmajor,einOberst,einOberstlieutenantundeinMajor;
wenn der Angeklagteein Oberstist:

ein Generalmajor,zweiOberstenund einOberstlieutenant
6. wennder Angeklagteein Generalmajorist:

ein Generallieutenant,zweiGeneralmajorsund einOberst;
7. wennder Angeklagteein Generallieutenantist:

ein General, zweiGenerallieutenantsund einGeneralmajor;
8. wennderAngeklagteeinGeneral oderein im höherenRangestehenderOffizier ist:

zweiGeneraleund zweiGenerallieutenants.

S#
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§.51.

zweiKriegsgerichtsräthenund
dreiOffizieren,

wennderAngeklagteein GemeineroderUnteroffizierist:
einMajor, einHauptmann(Rittmeister)undeinPremierlieutenant;

wennderAngeklagteein Subalternoffizieroderein Hauptmann(Ritt⸗
meister)ist:

einOberstlieutenant,ein Major und ein Hauptmann(Rittmeister))

ein Oberst,zweiOberstlieutenantsoderMajors;

ein Generalmajor,ein Oberstund ein Oberstlieutenant;

ein Generalmajorund zweiObersten;
wennder Angeklagteein Generalmajorist:

ein Generallieutenantund zweiGeneralmajors)

ein Generalund zweiGenerallieutenants;

Offizierist:
zweiGeneraleund ein Generallieutenant.

C.52.

G.53.



— 1202 —
8

Hinsichtlichder Bildung derKriegsgerichtestehenden in den§F. 50, 51
bezeichnetenDienstgradendie entsprechendenDienstgradeder Marine gleich. Ein
KorvettenkapitänstehteinemMajor odereinemOberstlieutenantgleich.

K. 55.
Ist der Angeklagteein Sanitätsoffizieroderein IngenieurdesSoldaten=

standesoderein Militärbeamter,so erfolgtdieBildung desKriegsgerichtsunter
Berücksichtigungdes Ranges des Angeklagtennach Maßgabe des §. 50. Es
sind jedochdemRange desAngeklagtenentsprechend,in denFällen des§. 50
an Stelle der zweiOffizieredesniedrigstenDienstgradeszweiSanitätsoffiziere,
zweiIngenieuredes SoldatenstandesoderzweiobereMilitärbeamteundin den
Fällen des§. 51 an Stelle desOffiziersdesniedrigstenDienstgradeseinSanitäts=
offizier, ein Ingenieur desSoldatenstandesoder ein obererMilitärbeamterals
Richterzu berufen.

S. 56.
Sind Personen,welcheverschiedenender im §. 55 bezeichnetenDienst=

stellungen angehören, oder ist eine dieser Personen mit einem der in den
M#.50, 51 bezeichnetenAngeklagtengemeinschaftlichabzuurtheilen,so findet bei
der Bildung desKriegsgerichtseineAbweichungvon den vorstehendenBestim=
mungennur insofernstatt, als in denFällen des §. 50 an Stelle desOffiziers
desniedrigstenDienstgradesein zweiterKriegsgerichtsrathzu berufenist.

S. 57.
Ist der AngeklagteeineCivilperson,so erfolgtdie Bildung desKriegs=

gerichtsnachMaßgabeder §#§.50 Nr. 1, 51 Nr. 1.
Wird eineCivilpersonzugleichmit einerMilitärpersonangeklagt,soerfolgt

die Bildung desKriegsgerichtslediglichmit Rücksichtauf die letztere.
Bei kriegsgefangenenOffizierensoll dasmilitärischeRangverhältnißthunlichst

berücksichtigtwerden.
« §.58.

Richtetsichdie HauptverhandlunggegenmehrereAngeklagteverschiedenen
Ranges, so ist, unbeschadetder Bestimmungdes F. 56, für die Besetzungdes
Kriegsgerichtsder DienstgraddeshöchstenunterdenMitangeklagtenmaßgebend.

. 89.
Im Felde und an Bord könnendie Sanitätsoffiziere, die Ingenieure des

Soldatenstandes und die oberenMilitärbeamten(6§.55, 560),im Bedürfnißfalle
durchOffiziereersetztwerden.

S. 60.
Auf die aus demOffizierstandezu berufendenRichterbeidenKriegsgerichten

findendie Bestimmungender §§. 39, 40 Anwendung.
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§.61.
In der Hauptverhandlunghat der rangältesteOffizier den Vorsitz; der

dienstältesteKriegsgerichtsrathführt die Verhandlungen.

J.82.
Die Kriegsgerichtesind, abgesehenvon den ihnen durchanderweiteBe=

stimmungendiesesGesetzeszugewiesenenEntscheidungenund Geschäften,zuständig:
1. für die Verhandlungund Entscheidungin ersterInstanz in dennicht

zur Zuständigkeitder StandgerichtegehörigenStrafsachen;
2. für die Verhandlungund Entscheidungüber das RechtsmittelderBe=

rufung gegendie Urtheileder Standgerichte.

S. 63.
Im Feldeund an Bord kannder Gerichtsherr
1. wegenderVergehengegendie §§. 113, 114, 117 Absatz1, IF. 120,

123, 134, 135, 136, 138), 185, 189, 223, 223a, 230, 241,
242),246,257,258Nr.1,P. 259,263,291,292,293,296,298,
299, 303, 304, 327 Absatz1, §. 328 Absatz1 des bürgerlichen
Strafgesetzbuchs,

2. wegenderVergehengegen§. 138 Absatz1 desMilitärstrafgesetzbuchs,
3. wegender Vergehengegendie §#§.81, 83, 84, 86 der Seemanns=

ordnungvom 27. Dezember1872
dieVerfolgungdemGerichtsherrnder niederenGerichtsbarkeitüberweisen,wenn
er nach den Umständendes Falles annimmt, daß nebenEinziehung oder Ver=
setzungin die zweiteKlasse desSoldatenstandesauf keineandereund keinehöhere
Strafe als Freiheitsstrafevon drei Monaten oder Geldstrafevon sechshundert
Mark, allein odernebenHaft oder in Verbindungmit einander,zu erkennen
seinwerde.

*m
Die Kriegsgerichte,welcheim Felde zusammentreten,heißenFeldkriegs=

erichte.
Die Kriegsgerichte,welchean Bord zusammentreten,heißenBordkriegs=

gerichte.

III. Oberkriegsgerichte.
S. 65. s «

Die Oberkriegsgerichtesind, abgesehenvon den ihnen durchanderweite
BestimmungendiesesGesetzeszugewiesenenEntscheidungenund Geschäften,zu—
ständig:für die Verhandlungund Entscheidungüberdas Rechtsmittelder Be=
rufunggegendieUrtheilederKriegsgerichtein ersterInstanz.

Die Oberkriegsgerichtewerdenbei den Generalkommandosund bei dem
OberkommandoderMarine gebildet.Im Verordnungswegekannauchbeianderen
Stellen die Bildung von Oberkriegsgerichtenzugelassenwerden.
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K.66.
Die Oberkriegsgerichtebestehenaus siebenRichtern,und zwar auszweiOberkriegsgerichtsräthenund

fünf Offizieren.
g.67.

Als Richtersind, außerdenOberkriegsgerichtsräthen,zu berufen:1. wennder Angeklagteein Gemeineroderein Unteroffizierist:ein Oberstlieutenant,zwei Majors, ein Hauptmann(Rittmeister)und ein Premierlieutenant;
2. wennder Angeklagteein Subalternoffizieroderein HauptmannGitt=meister)ist:

ein Oberst,einOberstlieutenant,ein Major und zweiHauptleute(Rittmeister)
3. wennder Angeklagteein Major ist:

ein Oberst,zweiOberstlieutenantsund zweiMajors;4. wennder Angeklagteein Oberstlieutenantist: .ein Generalmajor,zweiOberstenund zweiOberstlieutenants)5. wenn der Angeklagteein Oberst ist:
ein Generalmajor,drei Oberstenund einOberstlieutenant;6. wennder Angeklagteein Generalmajorist:ein Generallieutenant,dreiGeneralmajorsundeinOberstz7. wennder Angeklagteein Generallieutenantistein General,dreiGenerallieutenantsundeinGeneralmajor)8. wennderAngeklagteeinGeneraloderein im höherenRangestehenderOffizier ist:
drei Generaleund zweiGenerallieutenants.

S. 68.
Die zur Bildung desOberkriegsgerichtserforderlichenOffizierewerdenindenFällen des F. 67 Nr. 1 bis 5 vom Gerichtsherrnalljährlichvor demBeginnedesGeschäftsjahrsfür dieDauer desselbenals ständigeRichterbestellt.Für diegleicheDauer sind ständigeStellvertreterzu bezeichnen.Auf die aus dem Offizierstandezu berufendenRichter finden die Be=stimmungender S§. 39, 40" 42, 43 Anwendung.

g.69.
Die Bestimmungender M#.54 bis 58, 61 findenauf die Oberkriegs=gerichteentsprechendeAnwendung.

K.70.
In den Oberkriegsgerichtenkönnendie Oberkriegsgerichtsräthenur durchständigangestellterichterlicheBeamtevertretenwerden.
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IV. Reichsmilitärgericht.

·
Das Reichsmilitärgerichtist, abgesehenvon denihm durchanderweiteBe=

stimmungendiesesGesetzeszugewiesenenEntscheidungenundGeschäften,zuständig:
für dieVerhandlungund Entscheidungüber das RechtsmittelderRe=
vision.

S. 72.
Der Sitz desReichsmilitärgerichtsist Berlin.
Für denKriegsfall kannderKaiser denSitz desReichsmilitärgerichtsoder

einzelnerSenatedesselbenverlegen.
S. 73. .

An der Spitze des Reichsmilitärgerichtsstehtals Präsident ein General
oderAdmiral mit demRange eineskommandirendenGenerals. Demselbensteht
die Leitungder Geschäftezu; an derRechtsprechungnimmt er nichtTheil.

Der Präsidentwird vom Kaiser ernannt.

S. 75.
Der PräsidentleistetbeimAntritte seinesAmtes vor versammeltemPle=

num folgendenEid:
„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,die

BflichtendesPräsidentendesReichsmilitärgerichtsgetreulichzuerfüllen.
So wahr mir Gott helfe.“

Die Bestimmungendes §.42 Absatz3 und 4 findenAnwendung.

K.76.
Für dieFälle derVerhinderungdesPräsidentenbestimmtderKaisereinen

Stellvertreter.
Ein Mitglied desReichsmilitärgerichtskann nichtStellvertreterdes Prä=

sidentensein.
§. 77.

Bei demReichsmilitärgerichtewerdenSenate gebildet.

§S.78.
Jeder Senat bestehtaus einemSenatspräsidentenund der erforderlichen

Zahl von Räthenund Offizieren.
Die Zuziehungvon Hülfsrichternan Stelle der Senatspräsidentenund

Räthe ist unzulässig.
Reichs=Gesetzbl.1898. 186



1206 —

*:
Die militärischenMitgliederdesReichsmilitärgerichtssollenmindestensim

Range der Stabsoffizierestehen.
Sie werdenvom Kaiser auf Vorschlagder Kontingentsherrenauf die

Dauer von mindestenszweiJahren bestimmt.

S. 80.
Die Senatspräsidentenund die Räthe werdenvom HKaiseraufVorschlag

des Bundesrathsernannt. Sie müssenin GemäßheitdesGerichtsverfassungs=
gesetzesvom 27. Januar 1877 zum Richteramtebefähigtseinund dasfünfund=
dreißigsteLebensjahrvollendethaben.

S. 81.
Die Senatspräsidentenund die Räthe sind Militärbeamte, Auf dieselbenfindendie Bestimmungender §9. 6, 7, 8 Absatz1 und 2, 88.9, 130 Absatz2

und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzesvom 27. Jannar 1877 entsprechendeAn=
wendung.

K. 82.
Die militärischenMitgliederdesReichsmilitärgerichtswerdenbeimAntritt

ihres Richteramts durch den Präsidenten vor versammeltemPlenum beeidigt.
Die Eidesformellautet:

„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,die
MlichteneinesRichtersbeimReichsmilitärgerichtegetreulichzu erfüllen.
So wahr mir Gott helfe.“

Die Bestimmungendes §. 42 Absatz3 und4 findenAnwendung.

S. 83.
In denSenaten führt der rangältesteOffizier denVorsitz; der Senats=

präsidentleitetdie Verhandlungen.
Die außerhalbder HauptverhandlungnothwendigenVerfügungenwerden

von demSenatspräsidentenerlassen.

F. 84.
Die Senate beschließenund entscheidenin der Besetzungvon vier mili=

tärischenund drei juristischenMitgliedernmit EinschlußdesVorsitzenden.
Sie beschließenund entscheidenin der Besetzungvon vier juristischenund

drei militärischenMitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden,wenn das Rechts=
mittel der Revision lediglichauf die VerletzungprozessualerVorschriften,einer
Vorschriftoder einesRechtsgrundsatzesder allgemeinenbürgerlichenGesetzege=stüitztwird.
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S.85."
Will einSenat in einerRechtsfragevon einerfrüherenEntscheidungeines

anderenSenats oder des Plenums abweichen,so ist über die streitigeRechts=
frageeineEntscheidungdes Plenums einzuholen.

Dasselbegilt, wennein Senat in einer die Auslegung der bürgerlichen
StrafgesetzebetreffendenRechtsfragevon einer früheren Entscheidungder ver=
einigtenStrafsenate oder des Plenums des Reichsgerichtsabweichenwill.

Die Entscheidungder Rechtsfragedurch das Plenum ist in der zu ent=
scheidendenSachebindend.Sie erfolgtin allen Fällen ohnevorgängigemünd=
licheVerhandlung. «

Vor der Entscheidungist die Militäranwaltschaftmit ihren schriftlichen
Anträgenzu hören.

Soweit die Entscheidungder Sache eine vorgängigemündlicheVerhand=
lung erfordert, erfolgt dieselbedurch den erkennendenSenat auf Grund einer
erneutenmündlichenVerhandlung,zu welcherdie BetheiligtenunterMittheilung
der ergangenenEntscheidungderRechtsfragezu ladensind.

g. 86.
Zur Fassungder im §.85 vorgesehenenPlenarentscheidungenist dieTheil=

nahme von mindestenszwei Orittheilen aller Mitglieder, mit Einschlußdes
Vorsitzenden,erforderlich.

Je nachderBesetzungderSenatemit vier militärischenunddreijuristischen
Mitgliedernoder vier juristischenund drei militärischenMitgliedern(GG.84) soll
die Zahl der stimmberechtigtenmilitärischenMitgliederum eins größersein, als
diejenigeder juristischenMitglieder, oder umgekehrt.Entsprichtdas Zahlen=
verhältniß der anwesendenjuristischenund militärischenMitglieder nicht demvor=
stehendangegebenenStimmenverhältnisse,so habenauf der über dieseshinaus
vertretenenWiite die jüngstenMitgliederkeinStimmrecht.

Unter den juristischenMitgliederngilt derjenigeRath, welcherzuletzter=
nannt ist, und bei gleichemDienstalter derjenige,welcherder Geburt nach der
jüngereist, als der jüngste;unter den militärischenMitgliedernentscheidetder
Dienstrang. . .

Den Vorsitzim Plenum führt der rangältesteOffizier; der demDienst=
alter, und bei gleichemDienstalterder der Geburt nachältesteSenatspräsident
leitetdie Verhandlungen.

§. 87.
Die Abstimmungenbei dem Reichsmilitärgerichterfolgen, vorbehaltlich

nähererRegelung durch die Geschäftsordnung,in nachstehenderWeise.
Ist ein Berichterstatterernannt,so giebtderselbeseineStimme zuerstab.

Der Vorsitzendestimmt in allen Fällen zuletzt. In den Senaten stimmtder
Senatspräsidentunmittelbarvor dem Vorsitzenden.Im Uebrigengiebt ab=

· 186“
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wechselndein juristischesund ein militärischesMitglied seineStimme ab. Derim Dienstalteroderim DienstrangeJüngere stimmtvor demAelteren.
g.88.

Vor Beginn des Geschäftsjahrswerdenauf die Dauer desselbendie Ge=schäfteunter die Senate vertheiltund die Präsidenten,sowiedie ständigenMit=gliederder einzelnenSenate und für denFall ihrer VerhinderungdieregelmäßigenVertreterbestimmt.JedesmilitärischeMitglied desReichsmilitärgerichtskannzumMitgliedemehrererSenate bestimmtwerden.
Die getroffeneAnordnungkannim LaufedesGeschäftsjahrsnur geändertwerden,wenn dieswegeneingetretenerÜberlastungeinesSenats oderinFolgeWechselsoder dauernderVerhinderungeinzelnerMitglieder des Gerichts er=forderlichwird.

g. 89.
Die im §. 88 bezeichnetenAnordnungenerfolgendurchdenPräsidentendesReichsmilitärgerichtsnachAnhörungderSenatspräsidenten.

K.90.
Im Falle der Verhinderung wird in einer durch die GeschäftsordnungzuregelndenWeise der Senatspräsidentdurch einen anderenSenatspräsidenten,nöthigenfallsdurchdenältestenRath des Senats, vertreten.

.. 91.
Im Falle der Verhinderungdes regelmäßigenVertreterseinesMitgliedswird ein zeitweiligerVertreterdurch den PräsidentendesReichsmilitärgerichtsbestimmt.

K.92.
Im Uebrigenwird derGeschäftsgangdurcheineGeschäftsordnunggeregelt,welchedas Plenum unter dem Vorsitzedes Präsidenten desReichsmilitärgerichtsund unter Zuziehungder Militäranwaltschaftauszuarbeitenund der MräsidentdemKaiser zur Bestätigungvorzulegenhat.

Oierter Abschnitt. -
Oberkriegsgerichtsräthe,KriegsgerichtsrätheundGerichtsoffiziere.

m.9
Die Ernennung der Oberkriegsgerichtsrätheund derKriegsgerichtsrätheerfolgtdurchdenzuständigenKontingentsherrn,in derMarine durchdenKaiser.

S. 94.
Die Oberkriegsgerichtsrätheund die Kriegsgerichtsräthemüssenin Ge=mäßheitdes Gerichtsverfassungsgesetzesvom 27. Januar 1877 zum Richteramtebefähigtsein.
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Auf dieselbenfindendie §#§.6, 7) 9 desbezeichnetenGesetzesentsprechende
Anwendung.
« §.95.

Sind einemGerichtsherrnmehrereKriegsgerichtsräthezugeordnet,so kann
durchdieobersteMilitärjustizverwaltungsbehördeeinzelnenderAmtssitzaußerhalb
desGarnisonortsdesGerichtsherrnangewiesenwerden.

S. 96.
Die Oberkriegsgerichtsrätheund dieKriegsgerichtsräthekönnenwider ihren

Willen nur kraft richterlicherEntscheidungund aus denGründen und unter den
Formen, welchedas Gesetzbestimmt,dauerndoder zeitweiseihres Amtes enthoben
oderin eine andereStelle oder in den Ruhestandversetztwerden. In den
Fällen des§. 95 bedarfes der Zustimmungzur Versetzungnicht.

Die richterlichenMilitärjustizbeamtender Marine könnendurchdie oberste
Marineverwaltungsbehörde(Reichs=Marine=Amt)dem Befehlshaber einer Flotte
odereinesGeschwaderszugeordnetwerden. Ohne ihre Zustimmungdarf in
FriedenszeitendiesesDienstverhältnißdie Dauer von drei Jahren nicht über=
schreiten.

Bei einer Veränderung in der Organisation des Heeres oder der Marine
könnenunfreiwillige Versetzungenin eine andere militärrichterlicheStelle oder
Enthebungenvom Amte unterBelassungdesvollenGehalts durchdie Militär=
justizyerwaltungverfügtwerden.

GleicheBefugniß in Beziehungauf unfreiwilligeVersetzungensteht der
Militärjustizverwaltungim Falle einerMobilmachungmit derMaßgabezu, daß
die getroffenenVerfügungennur für die Dauer der Mobilmachunggelten.

###:
Die Oberkriegsgerichtsrätheund die Kriegsgerichtsräthehaben, soweitsie

nichtals Richterbei den erkennendenGerichtenmitwirken,denWeisungendes
GerichtsherrnFolge zu leisten.

Die im Laufe desVerfahrens ergehendenEntscheidungenund Verfügungen
des Gerichtsherrnsind, soweitdas Gesetznicht ein Anderes bestimmt,außer von
diesemauchvon einemrichterlichenMilitärjustizbeamtenzuunterzeichnen.Letzterer
übernimmtdadurchdie Mitverantwortlichkeitfür die Gesetzlichkeit.

Hält der MilitärjustizbeamteeineWeisung, Verfügung oderEntscheidung
mit denGesetzenoder den sonstmaßgebendenVorschriftennicht vereinbar, so hat
er dagegenVorstellungzu erheben.Bleibt dieseerfolglos,sohaterderWeisung
desGerichtsherrn,welcheralsdannalleindieVerantwortungträgt, zuentsprechen,
den Hergangjedochaktenkundigzu machen. Die Akten sind unverzüglichvon
demGerichtsherrndemOberkriegsgerichtezur rechtlichenBeurtheilungder Sache
vorzulegen.Diese Beurtheilung ist für die weitereBehandlung der Sache
maßgebend.
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. «
Die Oberkriegsgerichtsrätheund dieKriegsgerichtsräthekönnen,unbeschadet

derBestimmungdes §.70, im Falle ihrerVerhinderungnur durchzumRichter=
amte befähigtePersonenersetztwerden. Im Felde und an Bord könnensie,
soweitdie Umständedies erfordern,durchOffiziereersetztwerden.

C.99.
Die Gerichtsoffizierewerden von den Gerichtsherrenaus der Zahl der

Subalternoffizierebestellt.
S.100.

Zum Gerichtsoffizierdarf nur bestelltwerden,wer seitmindestenseinem
Jahre demHeereoder der Marine angehört. Diese Einschränkungfindet im
Feldeund an Bord keineAnwendung.

8.101.
Der Gerichtsoffizierist beimAntritte seinesAmtes durchdenGerichtsherrn

zu beeidigen.
Die Eidesformellautet:

Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,die
MilichteneinesGerichtsoffiziersgetreulichzu erfüllen. So wahr mir
Gott helfe.“

Die Bestimmungendes§. 42 Absatz3 und 4 findenAnwendung.

g.102.
Die Bestimmungendes§. 97 findenauf dieGerichtsoffiziereentsprechende

Anwendung.

Fünfter Abschnitt.
MilitäranwaltschaftbeimReichsmilitärgerichte.

S.103.
Beim Reichsmilitärgerichtewird eineaus einemObermilitäranwaltund

einemoder mehrerenMilitäranwälten bestehendeMilitäranwaltschafteingerichtet.

8.104.
Die MilitäranwältestehenunterderAufsichtundLeitungdesObermilitär—

anwaltsund habenseinenAnordnungenFolge zu leisten.

S. 105.
Der Obermilitäranwaltist dem Präsidentendes Reichsmilitärgerichts

unterstellt.
In Fragen, welchedie Geltung oder die Auslegungeiner militärischen

DienstvorschriftodereinesmilitärdienstlichenGrundsatzesbetreffenoderallgemeine
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militärischeInteressenberühren,ist derObermilitäranwaltgehalten,die Ansicht
des Präsidentenzu vertreten.

S.106.
Der Obermilitäranwalt und die Militäranwälte sind nichtrichterliche

Militärbeamte.
Zu diesenAemternkönnennur zumRichteramtebefähigteBeamteernannt

werden(59.80, 94). .
§.107.

Die ErnennungdesObermilitäranwaltsundderMilitäranwälteerfolgt
durch den Kaiser auf Vorschlag des Bundesraths.

Dieselbenkönnendurch KaiserlicheVerfügung jederzeitmit Gewährung
des gesetzlichenWartegeldeseinstweiligin denRuhestandversetztwerden.

HSechsterAbschnitt.

Militärgerichtsschreiber,
g. 108. «

Bei demReichsmilitärgerichtund beidemStabeeinesjedenGerichtsherrn
der höherenGerichtsbarkeitwerdenGerichtsschreiberangestellt.

Die Dienstverhältnisseder Militärgerichtsschreiberwerdenhinsichtlichdes
Reichsmilitärgerichtsdurch den Bundesrath, im Uebrigendurch die Militär=
justizuerwaltungbestimmt.

§. 109.
Die Wahrnehmungder Geschäftedes Gerichtsschreibersbei den Gerichts=

herrender niederenGerichtsbarkeitist geeignetenPersonendes Soldatenstandes
zu übertragen.

An Bord könnendieGeschäftedesGerichtsschreiberseinergeeignetenPerson
der Besatzungübertragenwerden.

110. -
Wird die Wahrnehmungder Geschäftedes GerichtsschreibersPersonen

übertragen,die nichtReichs-oderStaatsbeamtesind, so habendieselbenschrift—
lich das eidesstattlicheGelöbniß abzugeben,daß siedie ihnenübertragenenGe=
schäftetreu und gewissenhaftverrichtenund Verschwiegenheitüber dieselben
beobachtenwollen. -

Dritter Titel.
Militärjustizverwaltung.

111.
Die Militärjustiwerwaltungwird hinsichtlichdesReichsmilitärgerichtsund

der MilitäranwaltschaftvomPräsidentendesReichsmilitärgerichts,hinsichtlichder
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Marine von dem Reichskanzler(Reichs=Marine=Amt),im Uebrigenvon denKriegsministerienoder den ihnen in dieserBeziehunggleichstehendenBehördenausgeübt.

K.112.
Der Militärjustizverwaltungsteht die Aufsichtüber die Ausübung derMilitärstrafgerichtsbarkeitzu.

K.113.
Die rechtskräftigenUrtheileder Standgerichteund derKriegsgerichtesindnebst den Akten vierteljährlicheinerDurchsichtzu unterziehen,um zu prüfen,ob die gesetzlichenVorschriftenüber das Verfahren beobachtetund hinsichtlichderAnwendungder Gesetze,sowieder militärdienstlichenVorschriftenundGrundsätzegleichmäßigund richtigverfahrenwordenist.
Die Durchsichtder standgerichtlichenUrtheileund Aktengeschiehtbei demGerichtsherrnder Berufungsinstanzdurch einenKriegsgerichtsrath.Eine Zu=sammenstellungder wahrgenommenenMängel und Verstößeist dem kom=mandirendenGeneral(Admiral)zur Nachprüfungeinzureichen.
DieseNachprüfung,sowiedieDurchsichtderkriegsgerichtlichenUrtheileundAkten geschiehtbei dem kommandirendenGeneral (Admiral) durcheinenOber=kriegsgerichtsrath.
Die Urtheile der Oberkriegsgerichtesind zu dem im erstenAbsatzan=gegebenenZweckehalbjährlichan dasReichsmilitärgerichteinzureichen.Demselbensind dabei die Ausstellungen mitzutheilen„zu welchendie standgerichtlichenundkriegsgerichtlichenSachen im letztenhalben Jahre Anlaß gegebenhaben. DasErgebnißder vom ReichsmilitärgerichtevorgenommenenPrüfungenist durchdenPräsidenten desselbender betreffendenMilitärjustizverwaltung zur weiterenVer=anlassungmitzutheilen.

KC.114.
Die näherenAnordnungenhinsichtlichderBestimmungender §§.24, 113erfolgenim Verordnungswege.
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ZweiterTheil.
Verfahren.

Erster Titel.
AllgemeineBestimmungen.

Erster Abschnitt.
Gerichtssprache.

C.115.
Die Gerichtsspracheist die deutsche.

S. 116.
Wird unter Betheiligung von Personen verhandelt, welcheder deutschen

Sprachenicht mächtigsind, so ist ein Dolmetscherzuzuziehen.Die Führung
einesNebenprotokollsin der fremdenSprache findetnicht statt, jedochsollen
Aussagenund Erklärungen in fremderSprache, wenn und soweitdiesmit Rück=
sichtauf die Wichtigkeitder Sache erforderlicherscheint,auch in der fremden
Sprachein das Protokoll oderin eineAnlageniedergeschriebenwerden.In den
dazu geeignetenFällen soll dem Protokoll einedurchdenDolmetscherzu be=
glaubigendeÜbersetzungbeigefügtwerden.

Die JuziehungeinesDolmetscherskannunterbleiben,wenndie betheiligten
Personensämmtlichder fremdenSprachemächtigsind.

S.117.
Zur Verhandlungmit taubenoder stummenPersonenist, sofernnicht

einemündlicheoder schriftlicheVerständigungerfolgt, einePerson als Dolmetscher
zuzuziehen,mit derenHülfe die Verständigungin andererWeiseerfolgenkann.

S.118.
Personen,welcheder deutschenSprachenicht mächtigsind, leistenEide

in der ihnengeläufigenSprache.
S.119.

Der Dolmetscherhat einenEid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaftübertragenwerde.

Ist derDolmetscherfür ÜbertragungenderbetreffendenArt im Allgemeinen
beeidigt,so genügtdie Berufung auf dengeleistetenEid.
Meichs.Gesetzbl.1898, · 187
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§.120.
Der Dienst desDolmetscherskann von demMilitärgerichtsschreiberwahr=

genommenwerden. Einer besonderenBeeidigung bedarf es nicht.

141-
Auf denDolmetscherfindendie Bestimmungenüber Ausschließungund

Ablehnungder SachverständigenentsprechendeAnwendung.

IJweiter Abschnitt.
Ausschließungund Ablehnungder Gerichtspersonen.

§ 122.
Von derAusübungdesRichteramtsbeidenerkennendenGerichtenist kraft

Gesetzesausgeschlossen: «
1. wer selbstdurch die strafbareHandlung verletztist;
2. wer Ehemann oder Vormund der beschuldigtenoder Ehemann oder

Vormund der verletztenPerson ist oder gewesenistt
3. wer mit demBeschuldigtenodermit demVerletztenin geraderLinie

verwandt, verschwägertoderdurchAnnahme an Kindesstattverbunden,
in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandtoder bis zum
zweitenGrade verschwägertist, auchwenndie Ehe, durchwelchedie
Schwägerschaftbegründetist, nicht mehr besteht;

4. wer in der Sache als Gerichtsherr,als Untersuchungsführerim Er=
mittelungsverfahren,als Vertreter der Anklage oder als Vertheidiger
thätiggewesenist, oderals VorgesetzterdenThatbericht(vergl.§. 153
Absatz2) eingereichthat;

5. wer in der Sache als ZeugeoderSachverständigervernommenist.

K. 123.
Wer bei einerdurcheinRechtsmittelangefochtenenEntscheidungals Richter

mitgewirkthat, ist von derMitwirkung bei derEntscheidungin höhererInstanz
kraft Gesetzesausgeschlossen.

C.124.
Ein Richterkannsowohlin denFällen, in denener von derAusübung

desRichteramtskraft Gesetzesausgeschlossenist, als auchwegenBesorgnißder
Befangenheitabgelehntwerden.

WegenBesorgnißder Befangenheitfindet die Ablehnungstatt, wennein
Grund vorliegt, welchergeeignetist, Mißtrauen gegendie Unparteilichkeiteines
Richterszu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrechtstehtdem Beschuldigten,im Verfahren vor dem
Reichsmilitärgerichtauchder Militäranwaltschaftzu.
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Den zur AblehnungBerechtigtensind auf Verlangendie zur Mitwirkung
bei der EntscheidungberufenenGerichtspersonennamhaftzu machen.

e

K. 125.
Das AblehnungsgesuchwegenBesorgniß der Befangenheitist in erster

Instanznur bis zur VerlesungderVerfügungüber dieAnklageerhebung,in der
Hauptverhandlungüber die Berufung und die Revisionnur bis zum Beginne
der Berichterstattungzulässig.

Außerhalbder Hauptverhandlungist das Ablehnungsgesuchvon Mann=
schaftendes aktivenHeeresoder der aktivenMarine zu Protokoll einesGerichts=
offiziers oder eines richterlichenMilitärjustizbeamtenoder des nächstenmit Dis=
ziplinarstrafgewaltversehenenVorgesetztenzu erklärenoderschriftlicheinzureichen,
von anderenPersonenschriftlichoder zu Protokoll des Gerichtsschreibersdes
Amtsgerichtsanzubringen.

Beschuldigte,welchesichnicht auf freiemFuße befinden,könnendie Er=
klärungenüberdieszu Protokoll des mit der Aufsichtüber das Gefängnißbe=
trautenOffiziers oderBeamten, oder, sofernsie nicht dem aktivenHeereoder
der aktivenMarine angehören,desjenigenAmtsgerichtsgeben,in dessenBezirke
das Gefängnißliegt.

C.126.
Bei jedemAblehnungsgesuchist derAblehnungsgrundglaubhaftzumachen;

der Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachungausgeschlossen.Zur Glaubhaft=
machungkannauf das ZeugnißdesAbgelehntenBezug genommenwerden.

C.127.
st das Ablehnungsgesuchverspätetoder nichtunterAngabeund Glaub=

haftmachungdesAblehnungsgrundeseingebrachtworden, so hat das Gericht mit
Einschlußdes abgelehntenRichtersdas Ablehnungsgesuchals unzulässigzu ver=
werfen. Das Gesuchkannauchverworfenwerden,wenndasGerichteinstimmig
derAnsichtist, daß dasselbeoffenbarnur in derAbsicht,das Verfahrenzu ver=
schleppen,eingebrachtist.

G.128.
Wird das Gesuchnicht als unzulässigverworfen,so hat der abgelehnte

RichtersichüberdenAblehnungsgrunddienstlichzuäußern.
Über dasAblehnungsgesuchentscheidetdas Gericht,welchemderAbgelehnte

angehört.Der abgelehnteRichterdarf beiderEntscheidungüberdasAblehnungs=
gesuchnichtmitwirken.

Einer Entscheidungbedarfes nicht,wennderAbgelehntedasAblehnungs=
gesuchfür begründethält.

C.129.
Die EntscheidungeinesStandgerichts,KriegsgerichtsoderOberkriegsgerichts,

durchwelcheein Ablehnungsgesuchfür unbegründeterklärtwird, kannnichtfür
187“



— 1216 —
sich allein, sondernnur mit der Entscheidungin der Hauptsacheangefochtenwerden.

K. 130. —Die Bestimmungender F8. 122, 124, 125 Absatz2 und 3, 95. 126,128 Absatz1 und 3 findenauf die Gerichtsoffiziereund dieKriegsgerichtsräthe,soweitsie außerhalbder Hauptverhandlungenmit Untersuchungshandlungenbe=auftragtsind, entsprechendeAnwendung.
Das Ablehnungsgesuchist an denjenigenGerichtsherrnzu richten,welcherdenAuftrag ertheilthat.

Über das AblehnungsgesuchentscheidetderGerichtsherr.Wird das Ablehnungsgesuchbei Vornahme der Untersuchungshandlungangebracht,so ist dasselbezu Protokoll zu nehmen. Der GerichtsoffizieroderKriegsgerichtsrathkanndasAblehnungsgesuch,wennes nichtunterAngabeundGlaubhaftmachungdesAblehnungsgrundesoderoffenbarnur in der Absichtan=gebrachtwordenist, das Verfahrenzu verschleppen,als unzulässigzurückweisen.Hiergegenfindetbinnender Frist von einemTage die Rechtsbeschwerdean denGerichtsherrnstatt.
C.131.

Die für die ErledigungeinesAblehnungsgesuchszuständigeStelle (§.128Absatz2, §. 130 Absatz3) hat auch dann zu entscheiden,wenn, ohne daß einsolchesGesuchangebrachtist, ein Richterodereineder im S. 130 Absatz1 be=zeichnetenPersonen von einem Verhältniß Anzeigemacht, welchesdieAblehnungrechtfertigenkönnte,oder wenn aus andererVeranlassungZweifeldarüberent=stehen,ob eineAusschließungkraft Gesetzesbegründetsei.

S. 132.
Die Bestimmungender §#.122, 125, 126, 131 findenauf denMilitär=gerichtsschreiberentsprechendeAnwendung. Über die Ausschließungoder Ab=lehnungdesselbenentscheidetin der Hauptverhandlungdas Gericht, außerhalbderselbender richterlicheMilitärjustizbeamteoder derGerichtsoffizier,welchemderGerichtsschreiberbeigegebenist.
Gegen die Entscheidung,sofernsienichtin derHauptverhandlungergangenist, findetbinnenderFrist voneinemTagedieRechtsbeschwerdean denGerichts=herrn statt.

F. 133.
In denFällen der §. 130, 132 hat der Abgelehntevor ErledigungdesAblehnungsgesuchsnur solcheHandlungen vorzunehmen,die keinenAufschubgestatten.

C.134.
Die ein AblehnungsgesuchzurückweisendeVerfügung ist in allen Fällenmit denGründenaktenkundigzu machen.
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§.135.

Ein Gerichtsherr,bei welchemeinederVoraussetzungendes§. 122 Nr. 1,
2) 3) 5 zutrifft, hat die Wahrnehmungder Gerichtsherrngeschäftedem Stell=
vertreterim Kommandozu übertragen.

Das Gleiche gilt, wenn sonstigeUmstände vorliegen, durch welcheder
Gerichtsherrsichin der Sache für befangenhält.

Dritter Abschnitt.
Entscheidungen,Verfügungenund derenBekanntmachung.

C.136.
Entscheidungenund Verfügungen,welchedurcheinRechtsmittelanfechtbar

sind, oderdurchdie ein Antrag abgelehntwird,)sind mit Gründenzu versehen.

S. 137.
Entscheidungenund Verfügungen,welchein Abwesenheitder davon be=

troffenenPersonergehen,werdenderselbendurchVerkündungbekanntgemacht.
Bei Mannschaftendes aktivenHeeresund der aktivenMarine soll dieseArt der
Bekanntmachungdie Regel bilden. Auf Verlangenist eineAbschriftder Ent=
scheidungoderVerfügungzu ertheilen. «

Die Bekanntmachungder in AbwesenheitdesBetheiligtenergehendenEnt=
scheidungenund VerfügungenerfolgtdurchZustellung.

Diese Bestimmungenfinden auf die lediglichden innerenDienst der
Gerichteoderder GerichtspersonenbetreffendenEntscheidungenund Verfügungen
keineAnwendung.

8138
Die erforderlicheZustellungoder Vollstreckungvon Entscheidungenund

Verfügungenwird durchdenGerichtsherrn,bei demReichsmilitärgerichtedurch
den Präsidentendesselbenveranlaßt.

|?1892
Die Zustellungbestehtin der Übergabeeiner beglaubigtenAbschriftdes

zuzustellendenSchriftstücks.
Die Beglaubigunggeschiehtbei denGerichtender niederenGerichtsbarkeit

durcheinenGerichtsoffizier,bei den übrigenGerichtendurcheinenrichterlichen
Militärjustizbeamten.

S. 140.
Dem nichtauf freiemFuße befindlichenBeschuldigtenist das zugestellte

Schriftstück,wenn er des Lesensunkundig)vorzulesen,wenn er der deutschen
Spracheunkundig,zu übersetzen.
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K.141.
Zustellungen,welchean aktiveMilitärpersonenerforderlichwerden(. 137),erfolgendienstlichgegenEmpfangsbescheinigungdesBetheiligten.
Aus der Bescheinigungmüssendie Person, der zugestelltist, sowieOrtund Zeit der Zustellungsichergeben.

. 142.
ZustellungenanPersonen,dienichtaktiveMilitärpersonensind,erfolgengegenEmpfangsbescheinigung. 141 Absatz2) durchhierzubestellteMilitärpersonenoder Beamte oderdurch ErsuchenderStaatsanwaltschaft.
Sofern nichtzur Hauptverhandlunggeladenwird odermit derZustellungder Lauf einerFrist beginnt,kanndie ZustellungauchdurchAufgabezur Posterfolgen. Diese bestehtdarin, daß das zu übergebendeSchriftstückunter derAdresseder Person, an die zugestelltwerdensoll, zur Post gegebenwird. DieerfolgteAufgabezur Post ist zu denAktenzu beurkunden.Bleibt dieserWegerfolglos, so geschiehtdie Zustellung nach Maßgabe des Abfatzes1.

K.143.
Zustellungenan Personen,welchezu einemim Auslandebefindlichenoderzu einemmobilenmilitärischenVerbandoderzur Besatzungeinesin Dienst ge=stelltenSchiffesgehören,könnenmittelstErsuchensder vorgesetztenKommando=behördeerfolgen.

. 144.
Sind Zustellungenim Ausland an Personen, welchenicht aktiveMilitär=personensind, zu bewirken,so ist, soweitnicht derummittelbareVerkehr mit denausländischenGerichtsbehördenzugelassenist, das zu übergebendeSchriftstückderoberstenMilitärjustizverwaltungsbehördemittelstBerichtseinzureichen.
Dasselbegilt, wennZustellungenan Deutsche,welchedas Rechtder Ex=territorialität genießen,oder an Vorsteherder Reichskonsulateerfolgensollen.Die weitereVeranlassungder Zustellungerfolgt in diesenFällen in Ge=mäßheitder §#§.182, 183 derCivilprozeßordnung.

K. 145.
Kann eineZustellungan einenBeschuldigtennichtin der vorgeschriebenenWeise bewirkt werden, oder lehnt im Falle des . 144 Absatz1 die obersteMilitärjustizverwaltungsbehördedie weitereVeranlassungals unausführbarodervoraussichtlicherfolglos ab, so gilt die Zustellung als bewirkt, wenn derInhaltdeszuzustellendenSchriftstücksdurchdenReichsanzeigerbekanntgemachtwordenist und seit dem ErscheinendiesesBlattes zwei Wochen verflossensind. DiegleichzeitigeBekanntmachungdurchein anderesBlatt ist nichtausgeschlossen.
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Vierter Abschnitt.

BerechnungderFristen. Wiedereinsetzungin denvorigenStand gegen
Fristversäumniß.

C.146.
Bei der BerechnungeinerFrist, die nachTagen bestimmtist, wird der

Tag nichtmitgerechnet,auf welchender Zeitpunktoderdas Ereigniß fällt, nach
welchemder Anfang der Frist sich richten soll. Auf die Frist kommen auch
diejenigenTage nicht in Anrechnung)an denendie Person, welcherdie Frist
gesetztist, durch militärischenDienst an der Wahrnehmung ihrer Rechte ver=
hindertwar. Daß diesthatsächlichderFall war, istdurchdienstlicheBescheinigung
nachzuweisen.

EineFrist, die nachWochenoderMonatenbestimmtist, endigtmit Ablauf
desjenigenTages der letztenWocheoderdes letztenMonats, welcherdurchseine
BenennungoderZahl demTage entspricht,an welchemdieFrist begonnenhat
fehltdieserTag in demletztenMonate, so endigtdieFrist mit Ablauf desletzten
Tages diesesMonats.

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinenFeiertag,
so endigtdie Frist mit Ablauf desnächstsolgendenWerktags.

C.147.
Gegendie Versäumungeiner für die EinlegungoderRechtfertigungvon

RechtsmittelngesetztenFrist kann die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand
beanspruchtwerden,wenn der AntragstellerdurchmilitärischenDienst, durch
Naturereignisseoder andere unabwendbareZufälle an der Einhaltung der Frist
verhindertworden ist. Als unabwendbarerZufall ist es anzusehen,wenn der
AntragstellervoneinerZustellungohneseinVerschuldenkeineKenntnißerlangthat.

K.148.
Das Gesuchum Wiedereinsetzungin den vorigenStand muß binnen drei

Tagen nachBeseitigungdesHindernissesbei derjenigenStelle, bei welcherdie
Frist wahrzunehmengewesenwäre, unter Angabe und Glaubhaftmachungder
Versäumungsgründeangebrachtwerden.

Mit demGesuchist zugleichdie versäumteHandlung selbstnachzuholen.

K..149.
Über die Wiedereinsetzungin den vorigen Stand entscheidetdiejenige

Stelle, welcherdie Prüfung und Entscheidungdarüberzukommt,ob die Frist
gewahrtist.

Die Wiedereinsetzungkann auchin Ermangelungeinesförmlichenhierauf
gerichtetenGesuchsbewilligt werden.
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Die eine WiedereinsetzungaussprechendeEntscheidungunterliegtkeinerAnfechtung.
Gegen die das Gesuch verwerfendeEntscheidungfindet binnen derFristvon drei Tagen nach derenZustellungdie Rechtsbeschwerdean dasReichs=militärgerichtstatt. Im Feldeundan Bord istdieRechtsbeschwerdeausgeschlossen.

C.150.
Durch das Gesuchum Wiedereinsetzungin den vorigenStand wird dieVollstreckungeinerEntscheidungoderVerfügungnichtgehemmt.
Es kannjedochein Aufschubder Vollstreckungangeordnetwerden.

Zweiter Titel.
Verfahren in ersterInstanz.

Erster Abschnitt.
Ermittelungsverfahren.

.l 11.
AnzeigenstrafbarerHandlungen,sowieAnträgeauf StrafverfolgunggegenPersonen, welcheder Militärstrafgerichtsbarkeitunterstehen,sind von PersonendesSoldatenstandesdes aktivenHeeresund der aktivenMarine auf demDienst=wege, von Militärbeamten bei der vorgesetztenDienstbehördedesBeschuldigtenanzubringen.
Für die Anbringung solcherAnzeigenund Anträge durchandereals dieim Absatz1 bezeichnetenPersonen sind die Vorschriften des bürgerlichenRechtesmaßgebend.Es genügtjedochauchdas Anbringenbei dervorgesetztenDienst=behördedes Beschuldigten.

S. 152.
Bei strafbarenHandlungen,derenVerfolgungnur auf Antrag eintritt,muß der Antrag aktenkundiggemachtwerden.

K.153.
Anzeigenund Anträge, welchebei denStaatsamvaltschaften,denAints=gerichtenund den Behördenund Beamtendes Polizei=und Sicherheitsdienstesangebrachtwerden, sind sofort an die vorgesetzteDienstbehördedesBeschuldigtenabzugeben.
Der militärischeVorgesetztehat über die ihm angezeigtenoder sonstzuseinerKenntniß gelangtenstrafbarenHandlungen seinerUntergebenen,soweitdieHandlungengerichtlichzu verfolgensind, einengenauen,dieVerdachtsgründeund BeweismittelumfassendenThatberichtaufzustellenund denselbenan denGerichtsherrneinzusenden.
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Die Staatsanwaltschaften,die Amtsgerichte,die Behördenund Beamten
des Polizei=und Sicherheitsdienstes,sowieder militärischeVorgesetztehaben bis
zum EinschreitendesGerichtsherrnalle keinenAufschubgestattendenAnordnungen
zu treffen,um dieVerdunkelungderSache zu verhüten. Erscheintdie schleunige
Vornahme einer richterlichenUntersuchungshandlungerforderlich, so ist sie von
dem nächstenKriegsgerichtsrathoder Amtsrichter auf Ersuchendes militärischen
Vorgesetzten,der Staatsamwaltschaftoder derBehördenund Beamten desPolzei=
und Sicherheitsdienstes,äußerstenFalles ohnesolchesErsuchenvorzunehmen)im
Nothfalle kann dieselbeauch durch einen Gerichtsoffizierherbeigeführtwerden.
Die Verhandlungensind sofort an den Gerichtsherrnabzugeben.

Erachtet der angegangeneGerichtsherr sich für unzuständig, oder ergiebt
sichseineUnzuständigkeitim Laufe des Ermittelungsverfahrens,so hat er die

Sache an die zuständigeStelle abzugeben.

. 154.
Sind Anhaltspunktedafür vorhanden,daß eineaktiveMilitärpersoneines

nichtnatürlichenTodes gestorbenist, oderwird der Leichnameinerunbekannten
Militärpersongefunden)so sind diePolizei=undGemeindebehördenzur sofortigen
Anzeigean die nächsteMilitärbehördeverpflichtet.

Die Beerdigungdarf nur auf Grund einerschriftlichenGenehmigungder
Militärbehördeoder, im Nothfalle, desAmtsrichterserfolgen.

S. 155.
Bei Todesfällenandererals der im §. 154 bezeichnetenPersonensinddie

Civilbehördenzur Anzeigean die Militärbehördeverpflichtet,wenn dringender
Verdacht vorliegt, daß der Tod durch eine strafbare Handlung einer unter
MilitärstrafgerichtsbarkeitstehendenPerson verursachtworden ist, oderwennauch
nur Anhaltspunktedafür vorliegen,daß einesolchePerson in strafbarerWeise
an demTode betheiligtsei.

In denFällen der ersterenArt ist dieFeststellungdesThatbestandes,ins=
besonderedie richterlicheLeichenschauund Leichenöffnung,der Militärbehörde
zu überlassen.

In denFällen der letzterenArt habenzunächstdie bürgerlichenBehörden
sichder FeststellungdesThatbestandeszu unterziehen.Der Militärbehördeist
jedochthunlichstGelegenheitzu geben,zur Theilnahmean der Leichenschau,der
Leichenöffnungund derOrtsbesichtigungeinenKriegsgerichtsrathabzuordnen.

In entsprechenderWeisehabendieMilitärbehördenzuverfahren,wennan
dem Tode einer aktivenMilitärperson eine unter der bürgerlichenStrafgerichts=
barkeitstehendePerson in strafbarerWeisebetheiligtist oder betheiligterscheint.

S.156.
Sobald der Gerichtsherrdurch eine Anzeige oder auf anderemWege von

demVerdachteinermilitärgerichtlichzuverfolgendenstrafbarenHandlungKenntniß
Reichs=Gesetzbl.1898. 188
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erhält, hat er durchein von ihm anzuordnendesErmittelungsverfahrendenSach=
verhalterforschenzu lassen. Mit demErmittelungsverfahrenwird vomGerichts=
herrnder niederenGerichtsbarkeitein Gerichtsoffizier,von demGerichtsherrnder
höherenGerichtsbarkeitein Kriegsgerichtsrathbeauftragt. Bei einfachliegenden
Sachengenügtdie FeststellungdurchdenDisziplinarvorgesetzten. «

Der Thatbestandmuß festgestelltwerden,auchwennder Beschuldigteein
Geständnißabgelegthat. ·

Giebt der GerichtsherreinerAnzeigekeineFolge, so ist die getroffeneVer—
fügung mit denGründenaktenkundigzu machen.

S. 157.
In denFällen desF. 3 desEinführungsgesetzeszumMilitärstrafgesetzbuch

ist einegerichtlicheStrafverfolgungausgeschlossen,wenndie Handlungvon dem
zuständigenDisziplinarvorgesetztenim Disziplinarwegegeahndetwordenist.

In denselbenFällen kann der Gerichtsherr,soferner nicht zugleichder
höhere Disziplinarvorgesetzteist, die gerichtlicheStrafverfolgung nicht deshalb
ablehnen,weil er abweichendvon dem Disziplinarvorgesetztendie Disziplinar=
bestrafungfür ausreichenderachtet.

S. 158.
Bei Einleitungeiner StrafverfolgungwegenHochverrathsoder Landes=

verraths oder wegen eines als Verbrechenoder Vergehen sich darstellenden
Verraths militärischerGeheimnissehat der Gerichtsherrunverzüglichder obersten
MilitärjustizverwaltungsbehördeBericht zu erstatten.

Sind dieseHandlungen gegenden Kaiser oder das Reich gerichtet,so hat
er überdiesin jedemFalle demReichskanzlersofortAnzeigezu erstatten.

*
Der mit derFührungdesErmittelungsverfahrensbeauftragteGerichtsoffizier

oderKriegsgerichtsrath(Untersuchungsführer)hatbeiErforschungdesSachverhalts
nicht blos die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienendenUm=
ständezu ermittelnund dieErhebungallerBeweiseherbeizuführen,derenVerlust
zu besorgensteht, oder derenAufnahmezur Vorbereitungder Vertheidigung
desBeschuldigtenerforderlicherscheint.

9. 160. -
s—Zudemim§.159bezeichnetenZweckekannderUntersuchungsführerEr

mittelungenjeder Art, einschließlichrichterlicherUntersuchungshandlungen,ins=
besondereeidlicheVernehmungenvon Zeugenund Sachverständigenvornehmen.

Ju demselbenZweckekann von allen öffentlichenBehörden Auskunft
verlangtwerden.

Die Vornahme einzelnerUntersuchungshandlungenkann durchErsuchen
einesanderenGerichtsherrnoder desAmtsrichtersdesBezirkes,wo dieHandlung
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vorzunehmenist, herbeigeführtwerden. Der Ersuchtehat zu prüfen, ob die
beantragteHandlung nach den Umständendes Falles gesetzlichzulässigist.

Die Ersuchungsschreibensind in derRegel vondemGerichtsherrnunddem
Untersuchungsführerzu unterzeichnen. «

5161
Die Behördenund Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstessind

verpflichtet,Ersuchendes Untersuchungsführersum Ausführung einzelnerMaß=
regelnoderum Vornahmevon Ermittelungenzu genügen.

C.162.
Der Untersuchungsführerhat alle die UntersuchungberührendenVorgänge

und Thatsachen,insbesonderealle von ihm vorgenommenenoder veranlaßten
Ermittelungenaktenkundigzu machen.

G.163.
Über jede Untersuchungshandlungist ein Protokoll aufzunehmen. Bei

minderwichtigenSachengenügteinAktenvermerk.Das Protokoll ist von dem
Untersuchungsführerund dem zugezogenenGerichtsschreiber,der Aktenvermerk
von dem Untersuchungsführerzu unterschreiben.

Ein Gerichtsschreibermuß zugezogenwerdenbei der VernehmungdesBe=
schuldigten,der Zeugenund der Sachverständigen,sowiebei der Einnahme des
Augenscheins.

Im Falle dringenden Bedürfnisses kann für einzelne Untersuchungs=
handlungenjedegeeignetePerson als Gerichtsschreiberzugezogenwerden. Die=
selbeist in Gemäßheitdes F. 110 durchdendie Untersuchungshandlungvor=
nehmendenBeamtenoderOffizierzu verpflichten.

g.164.
Das Protokoll muß Ort und Tag der Verhandlung, sowiedie Namen

der mitwirkendenoder betheiligtenPersonen angebenund ersehenlassen, ob die
wesentlichenFörmlichkeitendesVerfahrensbeobachtetsind.

Das Protokoll ist den bei der Verhandlung betheiligtenPersonen, soweit
es dieselbenbetrifft, behufs derGenehmigungvorzulesenoder zur eigenenDurch=
lesungvorzulegen.Die erfolgteGenehmigungistzuvermerkenunddasProtokoll
von denBetheiligtenzu unterschreiben.Unterbleibtdie Unterschrift,so ist der
Grund dafür in demProtokollezu vermerken.

§. 165.
Findet die EinnahmeeinesAugenscheinsstatt, so ist dem Beschuldigten

und demVertheidigerdie Anwesenheitbei der Verhandlungzu gestatten.
188“
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Dasselbe gilt, wennein ZeugeoderSachverständigervernommenwerden
soll, welcher voraussichtlicham Erscheinenin der Hauptverhandlung verhindert,
oder dessenErscheinenwegengroßerEntfernung besonderserschwertsein wird.

« Von denTerminensind die zur AnwesenheitBerechtigtenvorher zu be=
nachrichtigen,soweitdies ohneAufenthaltfür die Sache geschehenkann.

Beschuldigte,die dem aktivenHeereoder der aktivenMarine angehören,
oder welchesichnicht auf freiem Fuße befinden, haben einen Anspruchauf An=
wesenheitnur bei solchenTerminen, welchean demOrte abgehaltenwerden,
wo sie sichdienstlichaufhalten oder in Haft befinden.

Auf die Verlegung einesTermins wegenVerhinderunghabendie zur
AnwesenheitBerechtigtenkeinenAnspruch.

K. 166.
Der Beschuldigtekann von der Anwesenheitbei der Verhandlungaus=

geschlossenwerden, wenn zu befürchtenist, daß ein Zeuge in seinerGegenwart
die Wahrheitnichtsagenwerde.

S.167.
Der Gerichtsherrist stets berechtigt,von demStande desVerfahrensdurch

Einsichtder AktenKenntnißzu nehmenund die ihm zur=Aufklärungder Sache
geeignetscheinendenVerfügungen zu treffen. Er ist jedochnicht befugt, an den
UntersuchungshandlungenTheil zu nehmen.

Vom Gerichtsherrn kann, falls dies aus besonderenRücksichtenangezeigt
erscheint,ein Offizier bestimmtwerden,welcherdenUntersuchungshandlungendes
ersuchtenGerichts beizuwohnenund das Protokoll mit zu unterschreibenhat.
Hat er EinwendungengegendenInhalt des Protokolls zu erheben,so sindsie
von ihm unter demselbenzu vermerken.

Der Untersuchungsführerist berechtigt,denGerichtsherrnzu ersuchen,einen
Offizier zu bestimmen,welcher den Untersuchungshandlungenbeizuwohnenund
das Protokoll mit zu unterschreibenhat.

S. 168.
Das Ermittelungsverfahrenist nicht weiter auszudehnen,als erforderlichist,

um eineEntscheidungdarüberzu begründen,ob Anklagezu erhebenoderdie
strafgerichtlicheVerfolgungeinzustellensei.

G. 169.
Ergiebt sich im Laufe des Ermittelungsverfahrensder Verdacht weiterer

militärgerichtlichzu verfolgenderstrafbarerHandlungen, sohat derUntersuchungs=
führer in dringendenFällen die in dieserBeziehungerforderlichenUntersuchungs=
handlungenvon Amtswegenvorzunehmen.

Die Verhandlungensind sofort demGerichtsherrnzu dessenVerfügung
vorzulegen. -
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§.170.
Im Feldeund an Bord kann von einemschriftlichenErmittelungsverfahren

im Sinne diesesAbschnitts Abstand genommenwerden. In jedem Falle ist
dasselbethunlichsteinzuschränkenund zu beschleunigen.

Zweiter Abschnitt.
EinzelneUntersuchungsmaßregeln.

I. Vernehmung des Beschuldigten.
C.171.

Beschuldigte, welche zu den Personen des Soldatenstandes des aktiven
Heeresoderder aktivenMarine gehören,sind zu ihrerVernehmungzu gestellen.

VerhafteteBeschuldigtesind vorzuführen.
§. 172.

Beschuldigte,die nicht zu denim §F.171 bezeichnetenPersonengehören,
sind zu ihrer Vernehmung schriftlichzu laden.

Die LadungkannunterderAndrohunggeschehen,daß im Falle desAus=
bleibensdie Vorführung erfolgenwerde.

Die Vorführung ohne vorgängigeLadung kann verfügt werden, wenn
Gründe vorliegen, welchedie Untersuchungshaftrechtfertigenwürden. Die An=
ordnungeinerVorführung ohnevorgängigeLadung stehtdemGerichtsherrn,bei
Gefahr im Verzug auchdemUntersuchungsführerzu.

In demVorführungsbefehlist der Beschuldigtegenauzu bezeichnenund
die ihm zur Last gelegtestrafbareHandlung, sowieder Grund der Vorführung
anzugeben. «

Der Vorgeführte ist sofort durch den Untersuchungsführerzu vernehmen.
Ist dies nicht ausführbar, so kanner bis zu seinerVernehmung,jedochnicht
überdennächstfolgendenTag hinaus, festgehaltenwerden.

C.173.
Der Beschuldigteist in demErmittelungsverfahrenzu vernehmen,auch

wenn er schonfrüher gehörtworden ist.
Bei Beginn der erstenVernehmungist dem Beschuldigtenzu eröffnen,

welchestrafbareHandlung ihm zur Last gelegtwird.
Die Vernehmungsoll demBeschuldigtenGelegenheitzur Beseitigungder

gegenihn vorliegendenVerdachtsgründeund zur Geltendmachungder zu seinen
Gunsten sprechendenThatsachengeben.

Bei der erstenVernehmungdes Beschuldigtenist zugleichauf die Er=
mittelungseinerpersönlichenVerhältnisseBedachtzu nehmen.

Den AbschlußdesErmittelungsverfahrens(#.168) bildetdieVernehmung
des Beschuldigtenüber das Ergebniß der Ermittelungen.
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II. Einstweilige Enthebung vom Dienste. Verhaftung und
« vorläufige Festnahme. «

§.s174.
Dem Gerichtsherrnstehtdie Verfügung darüberzu, inwieweitein Be=

schuldigter,welcherzu den PersonendesSoldatenstandesgehört,aus Anlaß des
eingeleitetengerichtlichenVerfahrens einstweilendes militärischenDienstes zu ent=
hebensei. Die Verfügungist vom Gerichtsherrnallein zu erlassen.

Die Befugniß der vorgesetztenDienstbehördezur vorläufigenAnordnung
der Dienstenthebungwird durchVorstehendesnichtberührt.

S. 175.
Darüber, ob ein Beschuldigterin Untersuchungshaftzu nehmenist, ent=

scheidetder Gerichtsherr. Der Haftbefehlist von ihm allein zu erlassen.
Gegen die Verfügung der Untersuchungshaftfindet die Rechtsbeschwerde

an denhöherenGerichtsherrnstatt.

8. 176.
Die Untersuchungshaftist zulässig,wenn dringendeVerdachtsgründegegen

denBeschuldigtenvorhandensindund entweder «
1. ein VerbrechendenGegenstandder Untersuchungbildet,oder
2. der Beschuldigteder Flucht verdächtigist, oder
3. dieAufrechterhaltungdermilitärischenDisziplin dieVerhaftungerfordert,

oder
4. Thatsachenvorliegen, aus denenzu schließenist, daß der Beschuldigte

Spuren der That vernichten, oder daß er Zeugen oder Mitschuldige
zu einerfalschenAussage,oderZeugendazuverleitenwerde, sichder
Zeugnißpflichtzu entziehen,oder daß er seineFreiheit zur Begehung
neuer strafbarerHandlungenmißbrauchenwerde. Diese Thatsachen
sind aktenkundigzu machen.

S.177.
Der Verhaftetemuß spätestensam Tage nach seinerEinlieferung in das

Gefängnißüber denGegenstandder Beschuldigunggehörtwerden. Dabei ist
ihm zu eröffnen,daß ihm die Rechtsbeschwerde. 175 Absatz2) gegenden
Hafbefehlzusteht.

G.178.
Der Verhaftetesoll, soweitmöglich,von Anderengesondertund nichtin

demselbenRaume mit Strafgefangenenverwahrt werden.
Dem Verhaftetendürfen nur solcheBeschränkungenauferlegtwerden,

welchezur Sicherung des Zweckesder Haft oder zur Aufrechthaltungder
Ordnung im Gefängnissenothwendigsind. «
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Bequemlichkeitenund Beschäftigungen,die der Dienststellungoder dem
Stande und denVermögensverhältnissendesVerhaftetenentsprechen,darf er sich
auf seineKosten verschaffen,soweitsie mit dem Zweckeder Haft vereinbar sind
und wederdie Ordnung im Gefängnissestören, noch die Sicherheitgefährden.
Mit dieserMaßgabedarf LesenundBeschäftigungmit schriftlichenArbeitendem
Verhaftetennichtuntersagtwerden.

Fesselndürfenim GefängnissedemVerhaftetennur dann angelegtwerden,
wenn dies wegenbesondererGefährlichkeitseinerPerson, namentlichzur Sicherung
Anderer erforderlicherscheint,oder wenn der Verhaftete einen Selbstentleibungs=
oderEntweichungsversuchgemachtodervorbereitethat. Bei der Hauptverhand=
lung soll er ungefesseltsein.

K. 179.
Die Untersuchungshaftist aufzuheben,wenn ein Grund zur Verhaftung

nichtmehr bestehtoder wenn der Beschuldigtefreigesprochenoder außerVer=
folgung gesetztwird. Das Gleichegilt, wenn die Verurtheilung auf Geldstrafe
lautet oder, sofern besondereUmständenicht entgegenstehen,wenn die erkannte
Freiheitsstrafedie Dauer von sechsWochen nicht übersteigt.

DurchEinlegungeinesRechtsmittelsdarf die FreilassungdesAngeklagten
nichtverzögertwerden. Auf Grund neuerVerdachtsgründeoderBeweismittel
kann der höhereGerichtsherrgegendenAngeklagteneinenneuenHaftbefehler=
lassen.

. 180.
Die Befugniß zur vorläufigenFestnahmestehtzu:

den militärischen Vorgesetzten,den militärischen Wachen und dem
Untersuchungsführer,wenndieVoraussetzungenderUntersuchungs=
haft vorliegen;

denPolizei=und Sicherheitsbeamtenin denFällen des F. 176 Nr. 1,
2, 4, wennGefahr im Verzug und ein militärischerVorgesetzter
desBeschuldigtenodereinemilitärischeWachenichterreichbarist.

Wird eineder MilitärstrafgerichtsbarkeitunterstelltePerson bei Verübung
eines Verbrechensoder Vergehens auf frischerThat betroffenoder verfolgt, so
kann, wenn sie der Flucht verdächtigoder ihre Persönlichkeitnicht sofort fest—
stellbar ist, die vorläufige Festnahmedurch Jedermann geschehen.

Bei einemim Offiziersrangestehendenund in entsprechenderUniform be—
findlichenAngehörigenderbewaffnetenMacht ist die Annahmeausgeschlossen,
daß er der Flucht verdächtigsei, oder daß seinePersönlichkeitnicht sofort fest=
gestelltwerdenkönne,es seidenn, daß er bei der BegehungeinesVerbrechens
auf frischerThat betroffenoderverfolgtwird. ·

§.181. ·
Der Festgenommeneist unverzüglich,soferner nicht wiederin Freiheit

gesetztwird, an die nächsteMilitärbehördeabzuliefern. Diese hat den Fest=
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genommenensofortzu vernehmenund, sofernsie nicht die Freilassungverfügt,demzuständigenGerichtsherrnzu überweisen.

g.182.
Bei strafbarenHandlungen,derenVerfolgung nur auf Antrag eintritt,ist wederdie vorläusigeFestnahme,noch dieVerhaftung von derStellung einessolchenAntrags abhängig.
Ist die Verhaftung vor der Stellung des Antrags erfolgt, so ist derAntragsberechtigte,von mehrerenwenigstenseiner) sofort von derVerhaftungin Kenntniß zu setzen.Die Freilassungmuß erfolgen, wenn nichtspätestensbinneneinerWocheseitder Verhaftungein Strafantrag eingegangenist.

C.183.
Steckbriefekönnenvon dem Gerichtsherrnerlassenwerden, wenn die Vor=aussetzungenderUntersuchungshaftvorliegenund der zu Verhaftendeflüchtigistoder sichverborgenhält.
AndereMilitärbehördensind zur ErlassungeinesSteckbriefsbefugt,wennder Beschuldigteaus dem Gefängnißentweichtoder sonstder Bewachungsichentziehtoderder Fahnenfluchtverdächtigist.
Der Steckbrief soll, soweit dies möglich, eine Beschreibungdes zu Ver=haftendenenthaltenund die demselbenzurLast gelegtestrafbareHandlung, sowiedie Behördebezeichnen,an welchedie Ablieferungzu erfolgenhat.
Die Bekanntmachungdes SteckbriefskannaußerdurchöffentlicheBlätterauch durch öffentlichenAnschlag im Heimathsorte, Wohnort oder gewöhnlichen

Aufenthaltsortedes zu Verhaftendenerfolgen.

S. 184.
Ist Jemand in Folge Haftbefehls (I. 175) oder auf Grund eines Steck=briefs (F. 183) ergriffenworden,und kann er nicht spätestensam Tage nachder Ergreifung bestimmungsgemäßabgeliefertwerden, so ist er auf sein Ver=langen sofort der nächstenMilitärbehörde vorzuführenund von dieserunverzüglichzu vernehmen. Weist er bei der Vernehmung nach, daß er nicht die verfolgtePerson, oderdaß dieVerfolgungdurchdie zuständigeBehördewiederaufgehobensei, so hat die MilitärbehördeseineFreilassungzu verfügen.

III. Vernehmung von Zenugen.
S. 185.

Die Gestellungvon Zeugen, welchePersonendes SoldatenstandesdesaktivenHeeresoderder aktivenMarine sind, erolgt durchdienstlicheAnordnung.
AnderenPersonenist, sofernnichtein sonstigerWeg zweckdienlicherscheint,eineLadungzuzustellen.In derLadung ist auf die gesetzlichenFolgen desAus=bleibenshinzuweisen.
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Z.186·
Ein durchZustellunggeladenerZeuge(§.185 Absatz2) ist, wenner nicht

erscheint,in die durch das Ausbleiben verursachtenKosten, sowiezu einer Geld=
strafe bis zu dreihundertMark, und für den Fall, daß diesenicht beigetrieben
werdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechsWochen zu verurtheilen. Auch
ist die zwangsweiseVorführung desZeugenzulässig. Bleibt derZeuge bei noch=
maliger Vorladung in demselbenErmittelungsverfahrenabermalsaus, so kann
derselbenoch einmal in Strafe und Kosten verurtheilt werden.

Die Verurtheilungin Strafe und Kostenunterbleibt,wenn das Aus=
bleiben des Zeugen genügendentschuldigtist. Erfolgt nachträglichgenügende
Entschuldigung,sowerdendie gegendenZeugengetroffenenAnordnungenwieder
aufgehoben.

Die Befugniß zu denim erstenAbsatzebezeichnetenMaßregelnstehthin=
sichtlichder im §. 1 bezeichnetenPersonen, soweit sie zu laden sind (§. 185
Absatz2), dem Gerichtsherrnzu.

HinsichtlichandererPersonenerfolgtdie Festsetzungund die Vollstreckung
dieserMaßregelnauf ErsuchendurchdenAmtsrichter,in dessenBezirkederZeuge
seinenWohnsitz oder in Ermangelung eines solchenseinengewöhnlichenAuf=
enthaltsorthat. Die Vorführung desZeugenist durchErsuchender Staats=
anwaltschaftoderder Polizeibehördezu bewirken.

§S.187.
Zur VerweigerungdesZeugnissessind berechtigt:
1. derVerlobtedesBeschuldigten;
2. derEhegattedesBeschuldigten,auchwenndieEhe nichtmehr besteht;
3. diejenigen,welchemit dem Beschuldigtenin geraderLinie verwandt,

verschwägertoder durch Annahme an Kindesstatt verbundenoder in
der Seitenliniebis zum drittenGrade verwandtoderbis zum zweiten
Grade verschwägertsind, auch wenn die Ehe, durch welchedie
Schwägerschaftbegründetist, nicht mehr besteht.

Die bezeichnetenPersonensind vor jederVernehmungüber ihr Rechtzur
VerweigerungdesZeugnisseszu belehren. Sie könnendenVerzichtauf dieses
Recht auchwährendder Vernehmungwiderrufen.

C.188.
Zur VerweigerungdesZeugnissessind fernerberechtigt:
1. Geistlichein Ansehungdesjenigen,was ihnenbeiAusübungderSeel=

sorgeanvertraut ist;
2. Vertheidigerin Ansehungdesjenigen,was ihnen in dieserihrerEigen=

schaftanvertraut ist;
3. Rechtsanwälteund Aerzte in Ansehungdesjenigen,was ihnen bei

Ausübungihres Berufs anvertrautist.
ReichsGesetzbl.1898. 189
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Die unterNr. 2 und 3 bezeichnetenPersonendürfendas Zeugnißnicht
verweigern,wennsie von derVerpflichtungzurVerschwiegenheitentbundensind.

K.189.
OeffentlicheBeamte und Personen des Soldatenstandes, auch wenn sie

nichtmehrim Dienstesind, dürfenüberUmstände,auf welchesichihre Pflicht
zur Dienstverschwiegenheitbezieht,als Zeugen nur mit Genehmigungihrer vor=
gesetztenDienstbehördeoder der ihnen zuletztvorgesetztgewesenenDienstbehörde
vernommenwerden. Für den Reichskanzlerbedarfes der Genehmigungdes
Kaisers, für die Minister derGenehmigungdesLandesherrn,für die Mitglieder
der Senate der freienHansestädteder GenehmigungdesSenats.

Die Genehmigungdarf nur versagtwerden,wenndieAblegungdesZeug=
nissesdemWohle desReichsodereinesBundesstaatsNachtheilbereitenwürde.

g.190.
Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solcheFragen verweigern, derenBe=

antwortungihm selbstoder einem der im S 187 Nr. 1 bis 3 bezeichneten
Angehörigendie Gefahr strafgerichtlicherVerfolgungzuziehenwürde.

S. 191.
Die Thatsache,auf welcheder Jeuge die VerweigerungdesZeugnissesin

denFällen der I#§.187, 188 Nr. 2,3stützt, sowiedieBehauptungdesZeugen
in demFalle des §. 190 sind auf Verlangenglaubhaftzu machen.Es genügt
die Versicherungan Eidesstatt.

C.192.
JederZeugeist einzelnund in AbwesenheitderspäterabzuhörendenZeugen

zu vernehmen.
Eine Gegenüberstellungmit anderenJeugen oder mit demBeschuldigten

ist zulässig.
. 193.

Die Vernehmungbeginntdamit, daß derZeugeüberVornamenundZu=
namen,Alter, Religionsbekenntniß,Stand oderGewerbeund Wohnortbefragt
wird. ErforderlichenFalles sind dem ZeugenFragen über solcheUmstände,
welche seine Glaubwürdigkeit in der vorliegendenSache betreffen,insbesondere
über seineBeziehungenzu dem Beschuldigtenoder demVerletzten,vorzulegen.

E.194.
Der Zeugeist zu veranlassen,dasjenige,was ihm von demGegenstande

seinerVernehmung bekanntist, im Zusammenhanganzugeben. Vor seinerVer=
nehmungist demZeugender Gegenstandder Untersuchungund die Persondes
Beschuldigten,sofern ein solchervorhandenist, zu bezeichnen.



——1231——

Zur Aufklärungund zur Vervollständigungder Aussage,sowiezur Er=
forschungdesGrundes, auf welchemdie Wissenschaftdes Zeugenberuht, sind
nöthigenfallsweitereFragenzu stellen.

. 195.
Die BeeidigungderZeugenbleibtderRegelnachbis zurHauptverhandlung

ausgesetzt.
Sie hat jedochschonin demErmittelungsverfahrenzu erfolgen,wenndie

Beeidigungals Mittel zur HerbeiführungeinerwahrheitsgetreuenAussageüber
eineThatsache,von der die Erhebungder Anklageabhängigist, erforderlicher=
scheint.Das Gleichegilt für denFall, daß der Zeugevoraussichtlicham Er=
scheinenin der Hauptverhandlungverhindert oder sein Erscheinenwegengroßer
Entfernung besonderserschwertsein wird, sofernseineAussage nicht für dieFest=
stellungdesThatbestandesbedeutungsloserscheint.

KC.196.
Die Zeugensind nach der Vernehmungund einzelnzubeeidigen. Sie

sind vor der Leistungdes Eides in angemessenerWeiseauf die Bedeutungund
die Heiligkeitdesselbenhinzuweisen.

C.197.
Der vondenZeugenunterErhebungderrechtenHand zu leistendeEid lautet:

„Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,daß
ichnachbestemWissenundGewissendie reineWahrheitgesagt,nichts
verschwiegenundnichtshinzugesetzthabe. So wahrmir Gott helfe.“

Die Bestimmungdes§. 42 Absatz3 findetAnwendung. »
Der Eid wird mittelstNachsprechensoderAblesensder die Eidesnorm

enthaltendenEidesformelgeleistet.
Stumme, welcheschreibenkönnen,leistenden Eid mittelstAbschreibens

und Unterschreibensder Eidesformel. s
Stunime, welchenicht schreibenkönnen,leistendenEid mit Hülfe eines

DolmetschersdurchZeichen.
8198

Der Eidesleistungwird gleichgeachtet,wennein Mitglied einerReligions-—
gesellschaft,welcherdas Gesetzden GebrauchgewisserBetheuerungsformelnan
Stelle desEidesgestattet,eineErklärungunterderBetheuerungsformeldieserReli=
gionsgesellschaftabgiebt.

Nicht zu beeidigensind:
1. Personen, welchezur Zeit der Vernehmung das sechszehnteLebensjahr

nochnichtvollendet,oderwegenmangelnderVerstandesreifeoderwegen
Verstandesschwächevon demWesen und derBedeutung desEides keine
genügendeVorstellunghaben;

KC.199.

189“
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2. Personen,welchenachdenBestimmungenderStrafgesetzeunfähigsind,
« als Zeugeneidlichvernommenzu werden;

3. Personen, welchehinsichtlichder den Gegenstandder Untersuchung
bildendenThat als Theilnehmer,BegünstigeroderHehler verdächtig
oderbereitsverurtheiltsind.

–..200.
Hat eine Vernehmung von Personen stattgefunden,welchenach §. 187

Ermessenab, ob sieunbeeidigtzu lassenoderzu beeidigensind.
DieselbenkönnenauchnachderVernehmungdieBeeidigungdesZeugnisses

verweigernund sind überdiesesRechtzu belehren.

g.201.
Wird ein eidlich vernommenerZeuge in derselbenStrafsache nochmals

vernommen,so ist es zulässig,stattder nochmaligenBeeidigungdenZeugendie
RichtigkeitseinerAussageunterBerufung auf den frühergeleistetenEid versichern
zu lassen.

g. 202.
PersonendesSoldatenstandesdes aktivenHeeresoderderaktivenMarine,

welchedie AblegungdesZeugnissesoderdieEidesleistungohnegesetzlichenGrund
verweigern,sind disziplinarischmit Arrest zu bestrafen.

Die Bestrafungkann wiederholtwerden, jedochnichtüber dieZeit der
BeendigungdesVerfahrensin der Instanz, auch nichtüberdie Zeit von sechs
Monaten, und bei Übertretungennichtüber die Zeit von sechsWochenhinaus.

Die Bestrafung erfolgt, sofernnicht der Gerichtsherrzugleichder Dis=
ziplinarvorgesetzteist, auf dessenErsuchen durch den betreffendenDisziplinar=
vorgesetzten.

Der ersuchtenStelle stehteineNachprüfung,ob die Verweigerungdes
ZeugnissesohnegesetzlichenGrund erfolgtist, nichtzu.

9, 203.
Ein Zeuge,welchernichtzu denim §. 202 bezeichnetenPersonengehört,

ist, wenn er ohnegesetzlichenGrund das Zeugniß oder die Eidesleistungver=
weigert,in die durchdie WeigerungverursachtenKosten, sowiezu einerGeld=
strafebis zu dreihundertMark und für denFall, daß diesenichtbeigetrieben
werdenkann, zur Strafe der Haft bis zu sechsWochenzu verurtheilen.

Auch kannzur ErzwingungdesZeugnissesoderder Beeidigungdie Haft
angeordnetwerden,jedochnicht über die Zeit der BeendigungdesVerfahrens
in der Instanz, auch nicht über die Zeit von sechsMonaten, und bei Über=
tretungennicht über die Zeit von sechsWochen hinaus.

Die Bestimmungendes§. 186 Absatz3 und 4 findenentsprechendeAn=
wendung.
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Sind die Maßregeln gegendenZeugenerschöpft,so könnensie in dem=
selbenoderin einemanderenVerfahren)welchesdieselbeThat zumGegenstande
hat, nicht wiederholtwerden.

— §.204.
Soweit die Verhängung der in den §. 186 und 203 gedachtenMaß=

regelnvom Gerichtsherrnverfügt ist, findet die Rechtsbeschwerdean das obere
Gerichtstatt.

Gegen die Verfügungendes Amtsrichtersist die Beschwerdenach den
Vorschriftender bürgerlichenStrafprozeßordnungzulässig.

W..205.
Die Gebührenansprücheder auf BestellungoderLadung erschienenenZeugen,

welchenichtzu den aktivenMilitärpersonengehören,regeln sich nach der all=
gemeinenGebührenordnungfür Zeugen. Gegendie Festsetzungder Gebühren
findetdie Rechtsbeschwerdean das obereGerichtstatt.

Hinsichtlichder aktivenMilitärpersonenzukommendenGebührenwird im
VerwaltungswegeBestimmunggetroffen. .

s.«206.
Die Landesherrenund die Mitglieder der landesherrlichenFamilien, die

Mitglieder der FürstlichenFamilie Hohenzollern,sowiedie Mitglieder desvor=
maligen HannoverschenKönigshauses, des vormaligen Kurhessischenund des
vormaligenHerzoglichNassauischenFürstenhausessind in ihrer Wohnung zu
vernehmen.

Den Eid leistendieselbenmittelstUnterschreibensder Eidesformel.
Zur Hauptverhandlungwerdensie nicht geladen. Das Protokoll über

ihre gerichtlicheVernehmungist in der Hauptverhandlungzuverlesen.

C.207. -
Der Reichskanzler,die Minister einesBundesstaats,die Mitglieder der

Senate der freien Hansestädte,die Vorstände der oberstenReichsbehördenund
die Vorstände der Ministerien sind an ihremAmtssitz oder, wenn sie sich außer=
halb desselbenaufhalten, an ihrem Aufenthaltsortezu vernehmen.

Die MitgliederdesBundesrathssind währendihresAufenthaltsam Sitze
desBundesrathsan diesemSitze, unddieMitgliedereinerdeutschengesetzgebenden
Versammlungwährendder Sitzungsperiodeund ihres Aufenthaltsam Orte der
Versammlungan diesemOrte zu vernehmen.

Die kommandirendenGenerale (Admirale), sowie die im Range derselben
oderin einemhöherenRange stehendenOffizieresind an ihremAufenthaltsorte
zu vernehmen.

Zu einer Abweichungvon den vorstehendenBestimmungenbedarf es:
in Betreff desReichskanzlersund der im drittenAbsatzebezeichneten

Admirale der GenehmigungdesKeaisers,
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in Betreffder im drittenAbsatzebezeichnetenGeneralederGenehmigung

deszuständigenKontingentsherrn,
in Betreff der Minister und der MitgliederdesBundesrathsder Ge=

nehmigungdesLandesherrn,
in Betreff der Mitglieder der Senate der freienHansestädteder Ge=

nehmigungdesSenats, - -
in Betreffder uͤbrigenvorbezeichnetenBeamtenderGenehmigungihres

unmittelbarenVorgesetzten,
in Betreff der Mitglieder einer gesetzgebendenVersammlungder Ge=

nehmigungder letzteren.

IV. Zuziehung von Sachverständigen.
–. 208.

Auf Sachverständigefindendie auf ZeugenbezüglichenVorschriftender
§. 185 bis 207 entsprechendeAnwendung, insoweit nicht in den nachfolgenden
ParagraphenabweichendeBestimmungengetroffensind.

Die Gebührenansprüchedernichtzu denaktivenMilitärpersonengehörenden
Sachverständigenregeln sich nach der allgemeinenGebührenordnungfür Sach=
verständige.Im Uebrigenfindetder §. 205 Anwendung.

g.209.
Die Auswahl der zuzuziehendenSachverständigenund dieBestimmung

ihrer Anzahl erfolgt durchden Gerichtsherrn,in dringlichenFällen durchden
Untersuchungsführer.Die Auswahl darf aucheineranderenBehördeimWege
des Ersuchensüberlassenwerden.

Sind für gewisseArten von GutachtenSachverständigeöffentlichbestellt,
so sollenanderePersonennur dann gewähltwerden,wennbesondereUmstände
es erfordern.

8.210.
Auf die Ausschließungund Ablehnungvon Sachverständigenfindendie

Bestimmungendes§. 122 Nr. 1 bis 4, sowieder §§.124, 126) 130 Absatz2
bis 4, §#§.131, 133, 134 entsprechendeAnwendung.

G.211.
Der zum SachverständigenErnanntehat derErnennungFolge zu leisten,

wenn er zur Erstattung von Gutachten der erfordertenArt öffentlichbestelltist,
oder wenn er die Missenschaft,die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntniß
Voraussetzungder Begutachtungist, öffentlichzum Erwerb ausübt, oderwenn
er zur Ausübung derselbenöffentlichbestelltoder ermächtigtist.

Zur Erstattungdes Gutachtensist auchderjenigeverpflichtet,welchersich
dazuvor Gerichtbereiterklärthat.
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§.212.
DieselbenGründe, welcheeinenZeugenberechtigen,das Zeugnißzu ver—

weigern,berechtigeneinenSachverständigenzur VerweigerungdesGutachtens.
Auch aus anderenGründen kann ein Sachverständigervon der Verpflichtung
zur Erstattungdes Gutachtensentbundenwerden.

Die VernehmungeinesöffentlichenBeamtenodereinerPerson desSoldaten=
standesals Sachpverständigenfindet nicht statt, wenn die vorgesetzteBehörde
erklärt,daß dieVernehmungdendienstlichenInteressenNachtheilebereitenwürde.

§. 213.
Im Falle desNichterscheinensoder der Weigerungeineszur Erstattung

des GutachtensverpflichtetenSachverständigen,welcher nicht zu den Personen
desSoldatenstandesdes aktivenHeeresoder der aktivenMarine gehört,wird
der Sachverständigezum Ersatzeder Kosten und zu einerGeldstrafebis zu drei=
hundertMark verurtheilt. Im Falle wiederholtenUngehorsamskann noch einmal
auf eineGeldstrafebiszu sechshundertMark erkanntwerden.

5. 214.
Der mit der gerichtlichenVernehmungdesSachverständigenbefaßteUnter=

suchungsführerhat, soweitihm dieserforderlicherscheint,dieThätigkeitdesSach=
verständigenzu leiten. «

Der Sachverständigehat nachErstattungdesGutachtenseinenEid dahin
u leisten:

daß er das von ihm erforderteGutachtenunparteiischund nachbestem
Wissenund Gewissenerstattethabe.

Ist der Sachverständigefür Erstattung von Gutachtender betreffenden
Art im Allgemeinenbeeidigt,so genügtdie Berufung auf dengeleistetenEid.

. 216.
ODemSachperständigenkann auf sein Verlangen zur Vorbereitung des

GutachtensdurchVernehmungvon ZeugenoderdesBeschuldigtenweitereAuf=
klärung verschafftwerden.

Zu demselbenIweckekann ihm gestattetwerden, die Akten einzusehen,der
Vernehmungvon Zeugenoderdes Beschuldigtenbeizuwohnenund an dieselben
unmittelbarFragenzu stellen.

Die Vorschriftdes §. 192 findetauf SachperständigekeineAnwendung.
Es kann angeordnetwerden, daß der Sachverständigesein Gutachten

schriftlicherstatte. «
§.217.

Zur Vorbereitungeines Gutachtensüber den GeisteszustandeinesBe=
schuldigten,gegenwelchendie Anklageerhobenist, kannder Gerichtsherrauf
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Antrag einesSachverständigennachAnhörungdesVertheidigersanordnen,daß
der Angeklagtein eineöffentlicheIrrenanstaltgebrachtund dortbeobachtetwerde.

Hat derAngeklagtekeinenVertheidiger, so ist ihm ein solcherzu bestellen.
Die im Absatz1 bezeichneteAnordnung ist dem Angeklagtenund dem

Vertheidiger bekanntzu machen. Gegen die Anordnung findet binnen der Frist
von einerWochedie Rechtsbeschwerdean denhöherenGerichtsherrnstatt. Die=
selbehat aufschiebendeWirkung. . »

Die Verwahrungin der Anstalt darf die Dauer von sechsWochennicht
übersteigen.

g. 218.
Wird ein Gutachtenals ungenügendbefunden,so kann eineneueBegut—

achtung durch dieselbenoder durch andereSachverständigeangeordnetwerden.
Auch kann die BegutachtungdurcheinenanderenSachverständigenan—

geordnetwerden,wenneinSachverständigernachErstattungdesGutachtensmit
Erfolg abgelehntist.

In wichtigerenFällen kann das Gutachteneiner Fachbehördeeingeholt
werden.

**
Bei Münzverbrechenund Münzvergehensind die Münzen oder Papiere

erforderlichenFalles derjenigenBehördevorzulegen,von welcherechteMünzenoder
Papiere dieserArt in Umlauf gesetztwerden.Das GutachtendieserBehördeist
über die UnechtheitoderVerfälschungsowiedarübereinzuholen,in welcherArt
die Fälschungmuthmaßlichbegangenwordensei. -

Handelt es sichum ausländischeMünzen oderPapiere, so kann an Stelle
des Gutachtensder ausländischenBehörde dasjenigeeiner deutschenerfordert
werden.

8 220.
Zur Ermittelungder EchtheitoderUnechtheiteinesSchriftstücks,sowie

zur ErmittelungdesUrhebersdesselbenkann eineSchriftvergleichungunterZu=
ziehungvon Sachverständigenvorgenommenwerden.

C.221.
Insoweit zum BeweisevergangenerThatsachenoder Zustände,zu deren

WahrnehmungeinebesondereSachkundeerforderlichwar, sachkundigePersonenzu
vernehmensind, kommendieVorschriftenüber denZeugenbeweiszur Anwendung.

V. Einnahme des Augenscheins. Leichenschau,Leichenöffnung.
K.222.

Findet dieEinnahmeeinesAugenscheinsstatt, so ist im Protokolleder vor=
gefundeneSachbestandfestzustellenund darüberAuskunft zu geben,welcheSpuren
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oder Merkmale, deren Vorhandensein nach der besonderenBeschaffenheitdes
Falles vermuthetwerdenkonnte,gefehlthaben.

Findetdie EinnahmeeinesAugenscheinsunter Zuziehungvon Sachyver—
ständigenstatt, so kann der Beschuldigtebeantragen,daß die von ihm für die
Hauptverhandlungin Vorschlagzu bringendenSachverständigenzu demTermine
geladenwerdenund, wenn der Antrag abgelehntwird, soferndieselbennicht zu
den Personen des aktivenHeeres und der aktiven Marine gehören, derenZu=
ziehungauf seineKostenverlangen. In letzteremFalle wird dieGestellung oder
Ladung durch den Untersuchungsführerveranlaßt, sobaldder erforderlicheBetrag
der gesetzlichenEntschädigungfür Reisekostenund Versäumniß bei der Militär=
gerichtsschreibereihinterlegtwird.

Den vomBeschuldigtenbenanntenSachverständigenist dieTheilnahmeam
Augenscheinund an den erforderlichenUntersuchungeninsoweit zu gestatten,als
dadurchdieThätigkeit der amtlich bestelltenSachverständigennichtbehindertwird.

Die Bestimmungender Absätze2 und 3 finden im Felde und an Bord
keineAmwendung.

.n 223.
Ist der Tod einerMilitärpersonnichtauf natürlichemWegeerfolgt)so

hat der Gerichtsherr, in dringendenFällen jedermilitärischeBefehlshaber,welcher
die Anzeige oder Meldung von dem Todesfall erhält, die Leichenschaudurch
einen Kriegsgerichtsrathoder in Ermangelung eines solchendurch den zunächst
erreichbarenAmtsrichterzu veranlassen.

Ist nach den bekanntgewordenenThatsachendieAnnahme begründet,daß
der Tod durch Selbstmord, durch einen Unfall oder sonst ohne Verschulden
eines Anderenherbeigeführtist, so bedarfes der ZuziehungeinesArztes zur
Leichenschaunicht.

Die Umstände,unterdenendie Leichegefundenund der Tod erfolgtist,
sind sorgfältigzu untersuchenund zu Protokoll zu verzeichnen.In allen Fällen
desSelbstmordessinddie Beweggründethunlichstaufzuklären.

6 224.
Ergiebt sich der Verdacht, daß der Tod durchdie strafbareHandlung

eines Anderen herbeigeführtsei, so ist zur Leichenschauein Militärarzt oder,
wennein solchernichterreichbar,ein als Sachverständigerzu beeidigenderanderer
Arzt zuzuziehen.

Erscheintder Verdacht nach der Leichenschauin Verbindung mit den sonst
ermitteltenThatsachennicht als beseitigt,so ist die Leichenöffnungim Beisein
des Kriegsgerichtsrathsoder Amtsrichtersund des Gerichtsschreibersvon zwei
Aerzten, und zwar thunlichstMilitärärzten, vorzunehmen. In allen Fällen soll
einerder Aerzteein Militärarzt mindestensvom Range einesStabsarztesoder
ein Gerichtsarztsein. DemjenigenArzte, welcherdenVerstorbenenin der dem
Tode unmittelbarvorausgegangenenKrankheitbehandelthat, ist die Leichen=

Reichs-Gesetzbl.1898. 190
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öffnung nicht zu übertragen. Derselbekann jedochaufgefordertwerden,der
Leichenöffnunganzuwohnen,um aus derKrankheitsgeschichteAufschlüssezugeben.

Im Feldeund an Bord genügtes, wenndieLeichenöffnunglediglichvon
einemMilitärarzte vorgenommenwird. Die EinschränkungendeszweitenAbsatzes
findenkeineAnwendung.

5. 225.
Behufs der BesichtigungoderOeffnungeiner schonbeerdigtenLeicheist

ihre Ausgrabungstatthaft.
. K. 226.

Vor derLeichenöffnungist, wennnichtbesondereHindernisseentgegenstehen,
die PersönlichkeitdesVerstorbenen,insbesonderedurchBefragungvonPersonen,
welcheden Verstorbenengekannthaben, festzustellen.Ist ein Beschuldigtervor=
handen,so ist ihm die Leiche,soferndies ausführbar,zur Anerkennungvor=
zuzeigen.

+. 227. ·
Die Leichenöffnungmuß sich,soweitder Zustandder Leichediesgestattet,

stets auf die Oeffnung der Kopf-, Brust- und Bauchhöhle erstrecken.
Bei Oeffnungder LeicheeinesneugeborenenKindes ist die Untersuchung

insbesondereauchdaraufzu richten,ob dasselbenach oderwährendderGeburt
gelebthabe und ob es reif oder wenigstensfähig gewesensei, das Leben außer=
halb desMutterleibsfortzusetzen.

K.228.
Liegt der VerdachteinerVergiftung vor, so ist die Untersuchungder in

der LeicheodersonstgefundenenverdächtigenStoffe durcheinenChemikeroder
durch eine für solcheUntersuchungenbestehendeFachbehördevorzunehmen.

ErforderlichenFalles hatdieseUntersuchungunterMitwirkung oderLeitung
einesArztes stattzufinden.

VI. Beschlagnahmeund Durchsuchung.

g.229.
Gegenstände,welcheals Beweismittel für dieUntersuchungvon Bedeutung

seinkönnenoderderEinziehungunterliegen,sindin Verwahrungzu nehmenoder
in andererWeise sicherzu stellen.

Befinden sichdieGegenständein demGewahrsameinerPerson und werden
dieselbennichtfreiwillig herausgegeben,so bedarfes der Beschlagnahme.

G.230.
Wer einenGegenstandder vorbezeichnetenArt in seinemGewahrsamehat,

ist verpflichtet,denselbenauf Erfordernvorzulegenund auszuliefern.
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Er kann im Falle der WeigerungnachMaßgabe der Bestimmungenin
den §#§.202 bis 204 hierzu angehaltenwerden. Gegen Personen, welchezur
Verweigerungdes Zeugnissesberechtigtsind, ist die Verhängungeiner Strafe
oderZwangshaftebensowie dieVerurtheilungzur Tragung der durchdie Wei—
gerung verursachtenKosten ausgeschlossen.

g.231.
Die VorlegungoderAuslieferungvon Alten oderanderenin dienstlicher

Verwahrung befindlichenSchriftstückenund GegenständendurchBehörden, öffent=
liche Beamte oder Personen des Soldatenstandesdarf nicht gefordertwerden,
wennderenobersteDienstbehördeerklärt, daß das BekanntwerdendieserGegen=
stinde oder des Inhalts dieserAkten oder Schriftstückedem Wohle des Reichs
oder einesBundesstaatsNachtheil bereitenwürde.

232. «
Schriftliche Mittheilungen zwischendem Beschuldigtenund denjenigenPer=

sonen,diewegenihresVerhältnisseszu ihm nachS#.187, 188 zurVerweigerung
des Zeugnissesberechtigtsind, unterliegender Beschlagnahmenicht,falls sie sich
in den Händen der letzterenPersonen befindenund diesenicht einerTheilnahme,
BegünstigungoderHehlereiverdächtigsind.

.. §..233. s— .
Zulässig ist dieBeschlagnahmederan den BeschuldigtengerichtetenBriefe

und Sendungen auf der Post, sowie der an ihn gerichtetenTelegramme auf
den Telegraphenanstalten;desgleichenist zulässig an den bezeichnetenOrten die
BeschlagnahmesolcherBriefe, Sendungen und Telegramme, in Betreff derer
Thatsachenvorliegen, aus welchenzu schließenist, daß sie von demBeschuldigten
herrührenoderfür ihn bestimmtsind, unddaß ihr Inhalt für die Untersuchung
Bedeutunghabe.

K. 234.
Bei strafbarenHandlungen,derenVerfolgung nur auf Antrag eintritt,

ist dieBeschlagnahmeauchvor Stellung desAntrags zulässig.Erfolgt die Be=
schlagnahme,bevor der Antrag gestellt ist, so ist der Antragsberechtigte,von
mehrerenwenigstenseiner derselben,sofort von der Beschlagnahmein Kenntniß
zu setzen.Die Beschlagnahmeist von Amtswegenwieder aufzuheben,wenn der
Antras nichtbinneneinerWocheseitdemVollzugederBeschlagnahmegestelltist.

*5
Bei demjenigen,welcher als Thäter oder Theilnehmer einer strafbaren

Handlung oder als Begünstiger oder als Hehler verdächtigist, kann eineDurch=
suchungseinerPerson, der Wohnung und andererRäume, sowieder ihm ge=
hörigen Sachen, sowohlzum ZweckeseinerErgreifung, als auch dann vor=

190“
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genommenwerden,wennzuvermuthenist, daßdieDurchsuchungzurAuffindung
von BeweismittelnoderEinziehungsstückenführenwerde.

Bei anderenPersonen sind nur DurchsuchungenderWohnung und anderer
Räume, sowie der ihnen gehörigen Sachen behufs der Ergreifung des Be=
schuldigtenoderbehufsder Verfolgung von Spuren einerstrafbarenHandlung
oder behufs der BeschlagnahmebestimmterGegenständeund nur dann zulässig,
wenn Thatsachenvorliegen, aus denenzu schließenist, daß die gesuchtePerson,
Spur oder Sache sich in den zu durchsuchendenRäumen oder Gegenständenbe=
finde. DieseBeschränkungfindet keineAmvendung auf zum dienstlichenGebrauch
angewieseneRäume sowieauf Räume, in welchender Beschuldigteergriffen
worden ist, oder welcheer während der Verfolgung betretenhat.

g. 236.
Zur Nachtzeitdürfen dieWohnung, dieGeschäftsräumeund das befriedete

BesitzthumohneEinwilligung des berechtigtenInhabers nur beiVerfolgungauf
frischerThat oder bei Gefahr im Verzug oder dann durchsuchtwerden,wenn es
sichum die WiederergreifungeinesentwichenenGefangenenhandelt.

Diese Beschränkungfindet keineAnwendung auf die zum dienstlichenGe—
brauchangewiesenenRäume.

Die Nachtzeitumfaßt in demZeitraumevom erstenApril bis dreißigsten
Septemberdie Stunden von neun Uhr Abendsbis vier Uhr Morgens und in

dem Zeitraume vom erstenOktoberbis einunddreißigstenMärz die Stunden von
neunUhr Abendsbis sechsUhr Morgens.

8. 2237.
Findet eine Durchsuchungaußerhalb der im §. 236 Absatz2 bezeichneten

Räume statt, so geltenfolgendeBestimmungen:
Wird die Durchsuchungohne Beisein des Untersuchungsführersoder eines

Offiziers vorgenommen,so sind, wenn dies möglich ist, zwei Zeugenzuzuziehen.
Der Inhaber der zu durchsuchendenRäume oder Gegenständedarf der Durch=
suchungbeiwohnen. Im Falle seiner Abwesenheitist, wenn dies möglich ist,
sein Vertreteroder ein erwachsenerAngehöriger,Hausgenosseoder Nachbar
zuzuziehen.Dem Inhaber oder der in dessenAbwesenheitzugezogenenPerson
ist in den Fällen des F. 235 Absatz2 derZweckder Durchsuchungvor demBe=
ginnebekanntzu machen.

Dem von der DurchsuchungBetroffenenist nach derenBeendigung eine
schriftlicheMittheilung zu machen,welcheden Grund der Durchsuchung(I. 235
Absatz 1 und 2) sowie im Falle des §. 235 Absatz 1 die strafbareHandlung
bezeichnenmuß. Auch ist demselbenauf Verlangen ein Verzeichnißder in Ver=
wahrung oder BeschlaggenommenenGegenstände,falls aber nichtsVerdächtiges
gefundenwird, eine Bescheinigunghierüberzu geben.

Eine Durchsichtder Papiere des von der DurchsuchungBetroffenensteht
nur demGerichtsherrnund demUntersuchungsführerzu. AnderePersonensind
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zur Durchsichtder aufgefundenenPapiere nur dann befugt, wenn der Inhaber
derselbendieDurchsichtausdrücklichgenehmigt;mangelseinersolchenGenehmigung
habensie die Papiere, derenDurchsichtsie für gebotenerachten,in einemUm—
schläge,welcherin Gegenwartdes Inhabers oder seinesVertreterszu versiegeln
ist, an den Gerichtsherrnoder den Untersuchungsführerabzuliefern. Dem In=
haberder Papiere oder dessenVertreterist die BeidrückungseinesSiegels ge=
stattet,auch ist er, falls demnächstdie Entsiegelungund Durchsichtder Papiere
angeordnetwird, wenn dies möglichist, aufzufordern,derselbenbeizuwohnen.

g.238.
Die Anordnungvon Beschlagnahmenund Durchsuchungenbei aktiven

MilitärpersonenstehtdemGerichtsherrn,beiGefahr im Verzug, auch demUnter=
suchungsführerzu. Das Gleiche gilt für die Fälle des §. 233, sofernder Be=
schuldigtezu denaktivenMilitärpersonengehört.

Den imAbsatz1 bezeichnetenPersonenist auchaußerhalbderFälle des§.237
auf Verlangenein Verzeichnißder in Verwahrungoder Beschlaggenommenen
Gegenständeauszuhändigen.

DieseBestimmungenfindenauf die im F. 1 Nr. 3, 5) 6)7 bezeichneten
Personen Anwendung, solange sie der Militärstrafgerichtsbarkeitunterstelltsind.

Gegen die Anordnung der Beschlagnahmeund Durchsuchungin anderen
als denzum dienstlichenGebrauchangewiesenenRäumenfindetbinnendreiTagen
vom Vollzug an die Rechtebeschwerdean denhöherenGerichtsherrnstatt.

g.239
Beschlagnahmenund Durchsuchungenin anderen als den im §F.238 be=

zeichnetenFällen erfolgendurchErsuchendesAmtsgerichts.
Bei Gefahr im Verzuge kann das Ersuchen an die Staatsanwaltschaft

oder diejenigenPolizei=oderSicherheitsbeamtengerichtetwerden,welcheals Hülfs=
beamtederStaatsanwaltschaftdenAnordnungen derselbenFolge zu leistenhaben.

Für die Befugniß der ersuchtenBehördenund Beamtenzur Anordnung
von Beschlagnahmenund Durchsuchungenund das Verfahren bei demVollzuge
der getroffenenAnordnung sind die Vorschriften der bürgerlichenStrafprozeß=
ordnungmaßgebend.In allenFällen ist dieMilitärbehördeauf Verlangenzum
Vollzugezuzuziehen.

Im Felde und an Bord bleibendie vorstehendenBestimmungenaußer
Anwendung. Für dieBeschlagnahmenundDurchsuchungengeltenallgemeindie
Vorschriftendes §. 238 Absatz 1 bis 3.

§. 240.
Werdenbei GelegenheiteinerDurchsuchungGegenständegefunden,welche

zwar in keinerBeziehungzu der Untersuchungstehen,aberauf die erfolgteVer=
üubungeiner anderenstrafbarenHandlung hindeuten,so sind dieselbeneinstweilen
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in Beschlagzu nehmen. Der Militärbehördeoderder zuständigenStaatsanwalt=
schaftist hiervonKenntnißzu geben.

S.241. s-
Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenenGegenständesind

genau zu verzeichnenund zur Verhütung von Verwechselungendurch amtliche
Siegel oder in sonstgeeigneterWeise kenntlichzu machen.

Gegenstände,welchedurchdiestrafbareHandlungdemVerletztenentzogen
wurden,sind, falls nichtAnsprücheDritter entgegenstehen,nachBeendigungder
Untersuchungund geeignetenFalles schonvorhervon AmtswegendemVerletzten
zurückzugeben,ohne daß es eines Urtheils hierüberbedarf. «

Dem BetheiligtenbleibtdieGeltendmachungseinerRechteim Civilverfahren
vorbehalten.

Dritter Abschnitt.
Abschlußdes Ermittelungsverfahrens.Erhebungder Anklage.

§. 243.
ErachtetderUntersuchungsführerdas Ermittelungsverfahrenfür abgeschlossen

(G. 168, 173 Absatz5), so hat er unterVorlegung der AktendemGerichts=
berrn über das Ergebnißmündlichoder schriftlichVortrag zu erstatten.Der
von demUntersuchungsführergestellteAntrag ist zu denAktenzu bringen.

244.
Der Gerichtsherrkann eine Vervollständigung des Ermittelungsverfahrens

anordnen. 1 .
§.245.

Auf Grund der Ergebnissedes Ermittelungsverfahrenshat der Gerichts=
herr darüber zu befinden, ob der Beschuldigteaußer Verfolgung zu setzen,oder
ob gegenihn einzuschreitensei.

8. 246
Wird dieVerfolgungeingestellt,soistderBeschuldigtehiervonin Kenntniß

zu setzen,soferner im Laufe desErmittelungsverfahrensunterderAnschuldigung
einer bestimmtenstrafbarenHandlung verantwortlichvernommenoder gegenihn
ein Steckbriefveröffentlichtworden war.

K. 247.
In allen Fällen, in denen die Einleitung eines Ermittelungsverfahrens

abgelehnt oder die Einstellung verfügt wird, ist derjenige, welcherdie Straf=
verfolgungbeantragthat, unterAngabeder Gründe zu bescheiden.



Ist der Antragstellerzugleichder Verletzte, so stehtihm gegendiesenBe=
scheidinnerhalbeinerWochenachdessenZustellungdie Rechtsbeschwerdean den
höherenGerichtsherrnund gegendessenablehnendenBescheidbinnenvierzehn
Tagennachder Bekanntmachungder Antrag auf gerichtlicheEntscheidungzu.

Der Antrag muß die Thatsachen,welchedas strafrechtlicheEinschreiten
begründensollen, sowiedie Beweismittel angeben und bei dem für die Ent=
scheidungzuständigenGerichteingereichtwerden.

Jur Entscheidungist das Reichsmilitärgerichtzuständig.

6. 248.
Ist der Antrag auf gerichtlicheEntscheidungnicht in der gesetzlichenFrist

oderForm, oderohneAnführungvonThatsachenundBeweismittelneingebracht,
so ist derselbevom Reichsmilitärgerichtals unzulässigzu verwerfen.

Ist der Antrag rechtsgültiggestellt,so kann das Reichsmilitärgerichtdie
VorlegungderbishergeführtenVerhandlungenverlangen,auchdemBeschuldigten
denAntrag unterBestimmungeinerFrist zur Erklärungmittheilen.

Zur Vorbereitungder Entscheidungkann das ReichsmilitärgerichtEr=
mittelungendurcheinenKriegsgerichtsrathoderAmtsrichterveranlassen.

Dem Antragstellerkann vor derEntscheidungüberdenAntrag dieLeistung
einer Sicherheit für die durch das Verfahren über den Antrag und durch die
Untersuchungder Militärjustizverwaltungund dem Beschuldigtenvoraussichtlich
erwachsendenKosten durch Beschluß des Reichsmilitärgerichtsauferlegt werden.
Die Sicherheit ist beiderGerichtsschreibereidesReichsmilitärgerichtsdurchHinter=
legungin baaremGelde oder in Werthpapierenzu leisten. Die Höhe der zu
leistendenSicherheitwird von demReichsmilitärgerichtenach freiemErmessen
festgesetzt.Dasselbe hat zugleicheine Frist zu bestimmen,binnen welcherdie
Sicherheitzu leistenist. Wird die Sicherheit binnen der bestimmtenFrist nicht
geleistet,so hat das Reichsmilitärgerichtden Antrag für zurückgenommenzu
erklären.

g.249.
ErgiebtsichkeingenügenderAnlaß zumstrafrechtlichenEinschreiten,sover—

wirft das ReichsinilitärgerichtdenAntrag und setztdenGerichtsherrn,dessenBe=
scheidangefochtenwordenist, denAntragstellerund denBeschuldigtenvon der
Verwerfungin Kenntniß.Ist derAntrag verworfen,so kanndas strafrechtliche
EinschreitengegendenBeschuldigtennur auf Grund neuerThatsachenoderBe=
weismittelwiederaufgenommenwerden.

Wird der Antrag als unzulässigoder als unbegründetverworfenoder
durchVerzichtoderUnterlassungderSicherheitsleistungzurückgenommen,so sind
dem Antragstellerdie durch das Verfahren über den Antrag veranlaßtenKosten
aufzuerlegen. ·

ErachtetdagegendasReichsmilitärgerichtden Antrag für begründet,so
beschließtes, daß ein strafrechtlichesEinschreitengegendenBeschuldigtenstattzu=
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findenhabe. Auf Grund diesesBeschlusseshat der GerichtsherrnachMaßgabe
des F. 250 zu verfahren.

g.250.
Liegt gegendenBeschuldigtenhinreichenderVerdachteinerstrafbarenund

militärgerichtlichverfolgbarenHandlung vor, so hat derGerichtsherr, sofernnicht
Disziplinarbestrafungeintritt (J. 3 des Einführungsgesetzeszum Militärstraf=
gesetzbuch)oder eineStrafverfügung erlassenwird, die Anklage zu verfügen oder
die Sache an denzuständigenGerichtsherrnabzugeben.

251.
Ist der Beschuldigteeiner strafbarenHandlung überführt,die nach§. 3

des Einführungsgesetzeszum Militärstrafgesetzbuchim Disziplinarwege geahndet
werdenkann, so hat der Gerichtsherrdarüberzu befinden,ob einesolcheAhn=
dung nachLage derSache für ausreichendzu erachtenist. In dieserBeziehung
ist, wennder GerichtsherrnichtzugleichDisziplinarvorgesetzterdesBeschuldigten
ist, bei Meinungsverschiedenheitdie Ansicht des Disziplinarvorgesetztenmaß=
gebend(§. 157 Absatz2).

Ist der Gerichtsherrzugleichder Disziplinarvorgesetzte,so hat er entweder
die Disziplinarstrafeselbstzu verhängenoder die Verhängungderselbeneinem
ihm unterstelltenDisziplinarvorgesetztendes Beschuldigtenzu überlassen.

252.
Vor der Anklageverfügungwegeneiner der im §. 158 bezeichnetenstraf=

baren Handlungen ist, wenn sie gegen den Kaiser oder das Reich gerichtetist,
an den Reichskanzler,in anderenFällen an die obersteMilitärjustizverwaltungs=
behördeBerichtzu erstatten.

K. 253.
Fallen demBeschuldigtennach dem Ergebnissedes Ermittelungsverfahrens

mehrerestrafbareHandlungenzurLast, und erscheintfür dieStrafzumessungdie
Feststellungdes einen oder des anderenStraffalls unwesentlich,so kann derGe=
richtsherrin Ansehungeinessolchenbis zur rechtskräftigenEntscheidungüberdie
anderenFälle von einerAnklageabsehen.

Im Felde und an Bord soll regelmäßigin dieserWeise verfahrenwerden.
Die Verfügungist von demGerichtsherrnzu denAktenzu bringen.
Erachtetder Gerichtsherrnachträglichdie weitereAnklage für geboten,so

kann diesenur innerhalbeines Monats nachRechtskraftdes Urtheils erhoben
werden.

K 254.
Die AnklageverfügungdesGerichtsherrn(§. 250) hat diedemBeschuldigten

zur Last gelegteThat unter Hervorhebung ihrer gesetzlichenMerkmale und des
anzuwendendenStrafgesetzeszubezeichnen,sowiedieAngabezu enthalten,ob die
AburtheilungderSachedurcheinStandgerichtoderdurcheinKriegsgerichterfolgt.
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Z.255.
Die Anklageverfügungist demBeschuldigtengleichzeitigmit einerdie An=

gabederBeweismittelund die wesentlichenErgebnisseder stattgehabtenErmitte=
lungen enthaltendenAnklageschriftbekanntzu machen.

Die Anklageschriftist in Sachen der niederenGerichtsbarkeitvon demGe=
richtsoffizier,in Sachen der höherenGerichtsbarkeitvon demKriegsgerichtsrathe,
welchender Gerichtsherrmit der Vertretung der Anklage vor dem erkennenden
Gerichtebeauftragt,anzufertigenund zu unterzeichnen.

Im Feldeund an Bord bedarfesder AnfertigungeinerbesonderenAn=
klageschriftnicht.

S. 256.
Die im g. 255 vorgeschriebeneBekanntmachungerfolgt an Beschuldigte,

welchedemaktivenHeereoderder aktivenMarine angehörenodersichin Haft
befinden,mündlichdurcheinenGerichtsoffizieroderKriegsgerichtsrath.Der Be=
schuldigteist dabei aufzufordern,sichrechtzeitigzu erklären, ob und welcheAn=
trägeer in Bezug auf seineVertheidigungzu stellenhabe.

Die mündlicheBekanntmachungund Aufforderungkann auchdurchEr=
sucheneinesAmtsrichtersherbeigeführtwerden.

Über dieBekanntmachungunddieAufforderung,sowieüberdie von dem
BeschuldigtenabgegebeneErklärung ist ein Protokoll aufzunehmen.

In kriegsgerichtlichenFällen soll demBeschuldigteneine Abschrift der An=
klageverfügungund der Anklageschriftmitgetheiltwerden; dasselbehat in stand=
gerichtlichenFällen auf VerlangendesBeschuldigtenzu geschehen.

Ist der Beschuldigteverhaftet,so ist gleichzeitigdemVertheidiger die An=
klageverfügungund die Anklageschriftmitzutheilen.Im Felde und an Bord
findetdieseBestimmungkeineAnwendung.

K. 257.
Gehört derBeschuldigtenichtzu denim §. 256 Absatz1 bezeichnetenPer=

sonen,soerfolgtdieBekanntmachungundAufforderungan ihn mündlich(I. 256)
odermittelstZustellung(§F.139) 142 ff.).

G.258.
Mit der Bekanntmachungder Anklageverfügungan den Beschuldigten

(§6.256, 257) gilt die Anklagefür erhoben.

, Z.259.
Habenvor der Erhebungder Anklageoder der Zustellungder Strafver—

fügungVeränderungenin der persönlichenDienststellungdesBeschuldigten,ins=
besonderedurch Versetzung,Beförderung oder in den Fällen des §. 29 durch
Zurücknahmeder Überweisung stattgefunden,in Folge deren der Beschuldigte
unterdieGerichtsbarkeiteinesanderenGerichtsherrngetretenist, so ist dieSache

Reichs=Gesetzbl.1898. 191
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andiesenabzugeben.DieBestiminungender§§.34,35findenentsprecheiide
Anwendung.

Später eingetreteneVeränderungenzieheneineAenderungder gerichtlichen
Zuständigkeitnur dann nachsich, wenn der AngeklagtedurchBeförderungder
niederenGerichtsbarkeitentzogenwird.

g.260.
Nach der Erhebungder Anklagemuß, vorbehaltlichder Bestimmungdes

§. 272, die Sache zur Aburtheilunggebrachtwerden.
Der Aburtheilungmuß einemündlicheVerhandlungvor demerkennenden

Gerichte(Hauptverhandlung)vorangehen.

Vierter Abschnitt.
Vorbereitungder Hauptverhandlung.

G.21.
Der ZusammentrittdeserkennendenStandgerichtsoderKriegsgerichtserfolgt,

nachdemdie Anklageerhobenist, auf Befehl desGerichtsherrn.
Die Richterwerdenim Dienstwegeberufen.Ist derAngeklagteeinGeneral

oderAdmiral, so erfolgtdie Berufung nachMaßgabedes §F.18 Absatz4.

g.262.
Insoweit der GerichtsherrwegenMangels oder wegengesetzlicherVer=

hinderung(§8.122 ff.) der zur vorschriftsmäßigenBildung desGerichtserforder=
lichen Personen innerhalb seinesBefehlsbereichszur Berufung des erkennenden
Gerichtsaußer Stande ist, kanner einenanderenGerichtsherrnersuchen,ent=
wederihm einzelnefehlendeRichter zuzuweisenoder selbstdie Aburtheilungder
Sache herbeizuführen.

Das Letzterekann auch geschehen,falls großeEntfernung desAngeklagten
oder der Zeugen oder militärdienstlicheGründe der Berufung des erkennenden
GerichtsdurchdenzuständigenGerichtsherrnentgegenstehen.

C.263.
Ist in den Fällen des §. 262 ein andererGerichtsherrumHerbeiführung

der Aburtheilungersuchtworden,so verbleibtdemersuchendenGerichtsherrndas
Rechtder Einlegungvon Rechtsmittelnund der Strafvollstreckung.

Derselbeist befugt, mit der Vertretung der Anklage vor dem erkennenden
GerichteinenseinerGerichtsoffiziereodereinenderihmzugeordnetenKriegsgerichts=
räthe zu beauftragen.

Im Uebrigenwerdendie gerichtsherrlichenBefugnissevon dem ersuchten
Befehlshaberwahrgenommen.
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«- §.264.
Ort und Zeit der Hauptverhandlungwerden von dem Gerichtsherrn

festgesetzt.
g.265.

Die zur HauptverhandlungerforderlichenLadungen und dieHerbeischaffung
der als Beweismittel dienendenGegenständehat der Gerichtsherrzu veranlassen.

Die GestellungoderLadung derZeugenund Sachverständigenregeltsich
nachVorschriftder 99. 185, 206, 207.

.. 266.
Angeklagte,welchezu denPersonendesSoldatenstandesdesaktivenHeeres

oderder aktivenMarine gehören,sindzu demanberaumtenTerminezugestellen.
Zwischender Bekanntmachungder Anklageverfügungan denAngeklagten

(§. 258) und der Hauptverhandlung muß, wenn die Hauptverhandlung vor
dem Standgerichtestattfindet, eine Frist von drei Tagen, in allen anderen
Fällen von einerWocheliegen. ·

Der Termin zurHauptverhandlungist spätestensam vorhergehendenTage
demAngeklagtendienstlichbekanntzu machen. Die Meldung, daß und wann
dies geschehen,ist zu den Akten zu bringen. -

Die im Absatze2 und 3 bezeichnetenFristen könnenmit Zustimmung des
Angeklagtenabgekürztwerden. Im FeldefindendieselbenkeineAnwendung.

§. 267.
Angeklagte,welchenicht zu den im §. 266 bezeichnetenPersonen gehören,

sind zu dem anberaumtenTermine schriftlichzu laden. Die Ladung einesauf
freiemFuße befindlichenAngeklagtenkann unter der Warnung geschehen,daß
im Falle seinesunentschuldigtenAusbleibens seineVorführung oder Verhaftung
erfolgenwerde. Bei der Ladung einesnicht auf freiemFuße befindlichenAn=
geklagtenfindetder §. 140 Anwendung.

Zwischender Ladungund demTage der Hauptverhandlungmuß die im
§ 266 Absatz2 vorgeschriebeneFrist liegen.

Im Verfahrenvor den Feldgerichtenund Bordgerichtenbedarfes einer
LadungdesAngeklagtennicht. Die GestellungrichtetsichnachdenUmständen
des Falles.

, 268.
Der Termin zur Hauptverhandlungist den zur Zeit der Anberaumung

diesesTermins bereitsbekanntenVertheidigernzugleichmit derBenachrichtigung
(§. 266) oder Vorladung (I. 267) des Angeklagten, den erst später bestellten
Vertheidigerngleichzeitigmit der Bestellung bekanntzu machen.

KG.269.
Verlangt der Angeklagtevor demTermine die Gestellungoder Ladung

von ZeugenoderSachverständigenoderdieHerbeischaffungandererBeweismiteel
191“
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zur Hauptverhandlung, so hat er unterAngabe derThatsachen,über welcheder
Beweis erhobenwerdensoll, seineAnträge, soweitsie nicht bereitszu Protokoll
arklärtsindG. 256 Absatz3), an denGerichtsherrnzu richten. Die Anträge
find von Mannschaftendes aktivenHeeresund der aktivenMarine demnächsten
mit DisziplinarstrafgewaltversehenenVorgesetztenzu Protokoll zu erklären.

Ist derAngeklagteverhaftet, so findetdieBestimmungdes§. 125 Absatz3
Anwendung.

Die Verfügung desGerichtsherrnist dem Angeklagtenbekanntzu machen.
Gegendie Verfügung findet binnendrei Tagen nach der Bekanntmachungdie
Rechtsbeschwerdean den höherenGerichtsherrnstatt.

Den AnträgendesAngeklagtenist zu entsprechen,wenndieselbenbegründet
erscheinenoder wenn derAngeklagte,soweites sichnichtum Personendesaktiven
Heeresund der aktivenMarine handelt, denerforderlichenBetrag der gesetzlichen
Entschädigungfür Reisekostenund Versäumniß derZeugenoderSachverständigen
bei der Militärgerichtsschreibereihinterlegt. -

ErgiebtsichinderHauptverhandlung,daßdieVernehiiiungeineraufKosten
des AngeklagtengeladenenPerson zur Aufklärung der Sache dienlich war, so
hat das Gerichtauf Antrag anzuordnen,daß dem Angeklagtendiehinterlegte
Summe zurückzugebensei.

C.270.
Stehen dem ErscheineneinesZeugen oderSachverständigenin der Haupt=

verhandlung für eine längere oder ungewisseZeit Krankheit oder Gebrechlichkeit
oderanderenichtzu beseitigendeHindernisseentgegen,so kann derGerichtsherr
die Vernehmung desselbendurch einen richterlichenMilitärjustizbeamten oder
Gerichtsoffizieroder durch Ersuchen eines Amtsrichters herbeiführen. Die Ver=
nehmung erfolgt, soweit nicht gesetzlicheHindernisse oder erheblicheBedenken
dagegenobwalten,eidlich.

Dasselbegilt, wennein Zeuge oderSachverständigervernommenwerden
soll, dessenErscheinenwegengroßerEntfernungbesonderserschwertseinwird.

*
Von denzum ZweckedieserVernehmunganberaumtenTerminensindder

Gerichtsherr, soferndieserdenTermin nicht selbstangeordnethat, derAngeklagte
und derVertheidigervorher zu benachrichtigen,insoweitdies nicht wegenGefahr
im Verzug unthunlich ist. Einer Vertretung der Anklage oder des Angeklagten
bei der Vernehmung bedarf es nicht. Das aufgenommeneProtokoll ist dem
Gerichtsherrnund dem Angeklagtenoder dem Vertheidigervorzulegen.Die
Bestimmungendes F. 165 Absatz4 und 5 finden Anwendung.

Das Gleichegilt, wenn zur VorbereitungeinerHauptverhandlungnoch
ein richterlicherAugenscheineinzunehmenist.
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§.272.
Auf Grund neu hervorgetretenerUmständekann der Gerichtsherrvor der

Hauptverhandlungzu Gunsten des Angeklagtendie Anklageverfügungabändern
oderzurücknehmen.Auf einesolcheEntschließungfindendieBestimmungender
S#.243ff. entsprechendeAnwendung.

Künfter Abschnitt.
Hauptverhandlung.

§5 273.
Die Hauptverhandlung(F. 260) erfolgt vor dem vorschriftsmäßigbesetzten

StandgerichtoderKriegsgerichtin ununterbrochenerGegenwartder zur Urtheils=
findung berufenenPersonen sowie des mit der Vertretung der Anklage beauf=
tragtenGerichtsoffiziersoderKriegsgerichtsrathsund einesGerichtsschreibers.

Die Hauptverhandlungfindet in Abwesenheitdes Gerichtsherrnstatt.

8. 274.
Es könnenin der HauptverhandlungmehrereGerichtsschreiber,mehrere

Vertreterder Anklage) sowiemehrereVertheidigermitwirkenund sich in die
ihnenobliegendenVerrichtungentheilen.

§. 275.
Wird in der Hauptverhandlungdie Aussetzungderselbenbeantragt,so

entscheidetdas Gericht. KürzereUnterbrechungenordnetder Vorsitzendean.
Eine VerhinderungdesVertheidigersgiebtnur in denFällen der noth=

wendigenVertheidigung(vergl.§. 338) demAngeklagtendas Recht, die Aus=
setzungder Verhandlung zu verlangen.

st die Frist des §. 266 Absatz2 und des §. 267 Absatz2 nicht ein=
gehalten,so soll der Vorsitzendeden Angeklagtenmit der Befugniß, Aussetzung
derVerhandlungzu verlangen,bekanntmachen.

§S.276.
Eine unterbrocheneHauptverhandlungmuß spätestensam viertenTage

nachder Unterbrechungfortgesetztwerden,widrigenfallsmit demVerfahrenvon
Neuemzu beginnenist.

§. 277.
Im Falle der Aussetzungoder Unterbrechungder Hauptverhandlungkann

das Gericht die Festnahme des bis dahin auf freiem Fuße befindlichenAn=
geklagtenanordnen. Dasselbegilt im Falle der Verurtheilung. Von der An=
ordnungder Festnahmeist der Gerichtsherrin Kenntniß zu setzen.Derselbe
hat zu bestimmen,ob die Festnahmeaufrechtzu erhaltenist.
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§.278.
Gegen einen ausgebliebenenAngeklagtenfindet eine Hauptverhandlung

nicht statt.
Ist das Ausbleibeneinesgemäß§. 267 Absatz1 geladenenAngeklagtennicht genügendentschuldigt,so kann die Vorführung angeordnetoder die Ver=haftung veranlaßt werden.
« Z.279.
Der erschieneneAngeklagtedarf sichaus der Verhandlung nicht entfernen.Der Vorsitzendekann die geeignetenMaßregeln treffen, um die Entfernung des=selbenzu verhindern; auch kann er ihn während einer Unterbrechungder Ver=handlung in Gewahrsam halten lassen.
Entfernt der Angeklagtesichdennoch,oder bleibt er bei derFortsetzungeiner unterbrochenenHauptverhandlungaus, so kann diesein seinerAbwesenheitzu Ende geführtwerden, wenn seineVernehmungüber die Anklage schonerfolgt war und das Gericht seine fernere Anwesenheitnicht für erforderlicherachtet.

*
Der Angeklagte kann mit seinerZustimmung wegen großer EntfernungseinesAufenthaltsorts von dem Erscheinenin der Hauptverhandlungentbundenwerden. Über einen darauf gerichtetenAntrag des Angeklagtenentscheidet,wenn er vor der Hauptverhandlungeingeht, der Gerichtsherr, anderenfallsdaserkennendeGerichtnachAnhörungdesVertretersder Anklage.
Für die Hauptverhandlungvor einemKriegsgerichtedarf eineEntbindungdes Angeklagtenvom Erscheinennur eintretenl wenn voraussichtlichkeineandereals eine innerhalb der Strafbefugnisseder StandgerichteliegendeStrafe zuerwartensteht.
Das erkennendeGericht bleibtbefugt, nachträglichdas persönlicheErscheinendesAngeklagtenzu beschließen.

E.281.
Insoweit die Hauptverhandlung vor dem Kriegsgerichtohne AnwesenheitdesAngeklagtenstattfindenkann, ist letztererbefugt, sichdurch einen mit schrift=licher Vollmacht versehenenVertheidigervertretenzu lassen.

*
Die Hauptverhandlungerfolgtöffentlich.

S.283.
Die Oeffentlichkeitkannfür die ganzeVerhandlungoder für einenTheilderselbendurch Beschluß des Gerichts ausgeschlossenwerden, wenn sie eine Ge=fährdung der öffentlichenOrdnung, insbesondereder Staatssicherheit,oder eineGefährdungmilitärdienstlicherInteressenoder eine Gefährdungder Sittlichkeitbesorgenläßt.
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Unberührt bleibt die nach F. 8 desReichsmilitärgesetzesvom 2. Mai 1874
dem Kaiser zustehendeBefugniß, allgemeineVorschriften darüber zu erlassen,
unter welchenVoraussetzungendas Gericht die Oeffentlichkeitder Verhandlung
wegenGefährdung der Disziplin auszuschließenhat.

G.284. s-
Die VerkündungdesUrtheils und der Urtheilsgründeerfolgtöffentlich.
Durch einen besonderenBeschluß des Gerichts kann für die Verkündung

der UrtheilsgründeodereinesTheiles derselbendie Oeffentlichkeitaus einemder
im F. 283 bezeichnetenGründe ausgeschlossenwerden.

§ 285. «
Die Verhandlung über die AusschließungderOeffentlichkeitfindet in nicht

öffentlicherSitzung statt. Der Beschluß,welcherdie Oeffentlichkeitausschließt,
muß öffentlich verkündetwerden. Bei der Verkündung ist anzugeben, aus
welchemder im F. 283 bezeichnetenGründe die Ausschließungerfolgt.

*
Ist die OeffentlichkeitwegenGefährdungder Staatssicherheitoder wegen

Gefährdung militärdienstlicherInteressenausgeschlossen,so kann das Gericht den
anwesendenPersonen die Geheimhaltungvon Thatsachen,welchedurch die Ver=
handlung, durch die Anklageschriftoder durch andere amtlicheSchriftstückedes
Prozesseszu ihrer Kenntnißgelangen,zur Pflicht machen. Der Beschlußist in
das Sitzungsprotokollaufzunehmen.

g.287.
Der Zutritt zuöffentlichenVerhandlungenist aktivenMilitärpersonennur

insoweit gestattet,als dieselbenim Range nicht unter dem Angeklagten und,
wennmehrerePersonenverschiedenenmilitärischenRanges angeklagtsind, nicht
unter dem Range des höchstgestelltenMitangeklagtenstehen. Doch kann auch
in diesenFällen demVerletztender Zutritt gestattetwerden.

g.288.
Der Zutritt zu öffentlichenVerhandlungenkann weiblichen,sowieun—

erwachsenenund solchenPersonen versagt werden, welchesich nicht im Besitze
der bürgerlichenEhrenrechtebefinden,oderwelchein einerderWürdedesGerichts
nicht entsprechendenWeise erscheinen.

Zu nicht öffentlichenVerhandlungen kann der Zutritt einzelnenPersonen
von demVorsitzendengestattetwerden;demVerletztenist der Zutritt, sofernnicht
die OeffentlichkeitwegenGefährdungder Staatssicherheitausgeschlossenist, stets
zu gestatten.Das Gerichtkann aus GründenderDisziplin dieEntfernungdes
Verletztenanordnen,wenn derselbezu den Personen des altiven Heeres oder der
aktivenMarine gehört.
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Z.289.
Die AufrechterhaltungderOrdnungin derSitzungliegtdemVorsitzendenob.

g. 290.
Angeklagte,Zeugen,Sachverständigeoder bei der Verhandlungnichtbe=

theiligte Personen, welche den zur Aufrechterhaltungder Ordnung erlassenen
Befehlennichtgehorchen,könnenauf BeschlußdesGerichtsvon derGerichtsstelle
entferntwerden.

Personen des Soldatenstandesdes aktivenHeeres und der aktivenMarine,
welchesich in der Sitzung einer Ungebühr schuldig machen, sind, sofern nicht
gerichtlicheVerfolgungeintritt, disziplinarischmit Arrest zu bestrafen.Die Be=
stimmungdes §. 202 Absatz3 findetAnwendung.

Gegen andere Personen kann das Gericht in einem solchenFalle, vor=
behaltlichderstrafrechtlichenVerfolgung, eine Ordnungsstrafe bis zu einhundert
Mark oderbis zu drei Tagen Haft festsetzenund sofortvollstreckenlassen.Die
erforderlichenAnordnungen trifft der Vorsitzende.

GegeneinenRechtsanwalt,der als Vertheidigerin der Sitzung einerUn=
gebührsichschuldigmacht,kanndasGericht,vorbehaltlichder disziplinarenoder
strafgerichtlichenVerfolgung, eineOrdnungsstrafebis zu einhundertMark festsetzen.

« Ist eine Ordnungsstrafefestgesetzt,so findet binnender Frist von einer
Wochenach der Bekanntmachungder Entscheidungdie Rechtsbeschwerdean das
Oberkriegsgerichtstatt. Dieselbehat nur in den Fällen des Absatzes4 auf—
schiebendeWirkung.

K. 291.
Wird einestrafbareHandlung in der Sitzung begangen,so hat das Ge=

richt den Thatbestandfestzustellenund der zuständigenBehörde das darüber auf=
genommeneProtokoll mitzutheilen.In geeignetenFällen ist die vorläufigeFest=
nahmedesThäters zu verfügen.

2 5 292.
Bei demKriegsgerichterfolgt die VernehmungdesAngeklagtenund die

Aufnahme des Beweises durch den die Verhandlung führendenKriegsgerichts=
rath (I. 61). .

Bei den Standgerichtenkann der Vorsitzendedie Führung der Verhand=
lung einem Beisitzerüberlassen.

Wird eine auf die SachleitungbezüglicheAnordnung als unzulässigbe=
anstandet,so entscheidetdas Gericht.

S.293.
Jedem Mitgliede des Gerichts, dem Vertreter der Anklage, demAn=

geklagtenund demVertheidigerist auf Verlangenzu gestatten,Fragen an die
Zeugenund Sachverständigenzu stellen. Der VertheidigerkanndieFragennur
durchden die VerhandlungFührendenstellen.
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Ungeeigneteodernicht zur Sache gehörigeFragen könnenvon dem die
Verhandlung Führendenzurückgewiesenwerden.

Zweifelüberdie ZulässigkeiteinerFrage entscheidetdas Gericht.

g.294.
Die Hauptverhandlungbeginntmit demAufrufe desAngeklagten,desVer—

theidigers,der Zeugenund der Sachverständigen.

295.
Nachdemder Aufruf erfolgt ist, verliest der Vorsitzendedie Namen der

zur HauptverhandlungberufenenRichterund weistdenAngeklagtenauf dieBe=
stimmungdes F. 125 Absatz1 hin.

. 296.
An die Verlesungder Richterlisteschließtsichdie Beeidigungder nicht=

ständigenRichter. Dieselbeerfolgtbei denStandgerichtendurchdenVorsitzenden,
bei denKriegsgerichtendurchden dieVerhandlungführendenKriegsgerichtsrath.

Der denEid Abnehmenderichtetan die zu Beeidigendendie Worte:
„Sie schwörenbei Gott dem Allmächtigenund Allwissenden,die

MffllichteneinesRichtersgetreulichzu erfüllenundIhre Stimmen nach
bestemWissenund Gewissenabzugeben.=

Die betreffendenRichterleistendenEid, indemsiedie Worte sprechen:
„’Ich schwörees, so wahr mir Gott helfe."

Die Schwörendensollenbei der Eidesleistungdie rechteHand erheben.
Die Bestimmungdes §. 42 Absatz3 findetAnwendung.
Stehenan demselbenTage mehrereVerhandlungenan, zu denendasselbe

Richterpersonalberufen ist, so genügt es, daß der Vorsitzendein den späteren
Verhandlungenauf denin einervorhergegangenenVerhandlunggeleistetenRichter=
eid verweist.

S. 297.
NachderBildungdesGerichts(§§.295, 296)läßt derVorsitzendedie

Jeugenabtreten.Hierauf erfolgtdie Verhandlungin der Sache selbst.
Dieselbebeginntmit der VernehmungdesAngeklagtenüberseinepersön=

lichenVerhältnisse.Hieran schließtsichdieVerlesungderAnklageverfügungdurch
denVertreterder Anklage.

Sodann erfolgtdie weitereVernehmungdesAngeklagtennachMaßgabe
des §. 173.

. 298.
Nach der VernehmungdesAngeklagtenerfolgtdie Beweisaufnahme.
Es bedarf eines Gerichtsbeschlusses,wenn ein Beweisantragabgelehnt

werdensoll, oderwenn die VornahmeeinerBeweishandlungeineAussetzung
der Hauptverhandlungerforderlichmacht.

MReichs.Gesetzbl.1898. 192
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Das Gerichtkann auf Antrag und von Amtswegendie Ladungvon
Zeugenund Sachverständigen,sowiedie HerbeischaffungandererBeweiemittel
anordnen.

Die Bestimmungender §#§.270, 271 findenentsprechendeAnwendung.

g.299.
In den Verhandlungen vor den Standgerichten und vor den Kriegs=

gerichtenin derBerufungsinstanzbestimmtdasGerichtdenUmfangderBeweis=
aufnahme,ohne hierbei durchAnträge, Verzichteoder frühereBeschlüssege=
bunden zu sein.

Im Uebrigen ist die Beweisaufnahme auf die sämmtlichengestelltenund
geladenenZeugen und Sachverständigen(§9. 185, 208), sowie auf die anderen
herbeigeschafftenBeweismittel zu erstrecken.Von der Erhebung einzelnerBeweise
kann jedochabgesehenwerden, wenn der Vertreterder Anklageund derAn=
geklagtehiermit einverstandensind. Das Gerichtkanndie Erhebungeinesein=
zelnenBeweises ablehnen, falls es die zu beweisendeThatsacheeinstimmig für
unerheblichoderzu GunstendesAngeklagtenfür erwiesenerachtet.Die Gründe,
aus welchendie Thatsachefür unerheblicherachtetwird, sind in demBeschluß
anzugeben.

Die Bestimmungender §#§.186 bis 215, §F.216 Absatz1, 2, 3, . 218
bis 221 findenentsprechendeAnwendung. BezüglichderAusschließungund Ab=
lehnungvon Sachverständigengeltendie S#.128, 129.

Die BeeidigungeinesZeugendarf unterlassenwerden,wenn dessenAus=
sagenachder einstimmigenÜberzeugungdesGerichtssichals ahn unglaub=
würdig oderals unerheblichdarstelltund im letzterenFalle die Beeidigungnicht
beantragtist. 6. 200

EineBeweiserhebungdarfnichtdeshalbabgelehntwerden,weildasBeweis=
mittel oderdie zu beweisendeThatsachezu spätvorgebrachtwordensei.

Ist jedochein zu vernehmenderZeugeoderSachverständigerdemanderen
Theile so spätnamhaftgemacht,odereineals BeweismittelzubenutzendeUrkunde
so spät bekanntgegeben,odereine zu beweisendeThatsacheso spätvorgebracht
worden,daß es demanderenTheile an der zur Einziehungvon Erkundigungen
erforderlichenZeit gefehlthat, so kann derselbebis zum Schlusseder Beweis=
aufnahmedie Aussetzungder Hauptverhandlungzum Zweckeder Erkundigung
beantragen.

DieselbeBefugniß habender Vertreterder Anklage und derAngeklagte
in Betreff der auf Anordnung des Gerichts herbeigeschafftenBeweismittel.

Über die Anträgeentscheidetdas GerichtnachfreiemErmessen.

g.301.
Das GerichtkanndenAngeklagten,wennzu befürchtenist, daß ein Mit=

angeklagterodereinZeugebei seinerVernehmungin GegenwartdesAngeklagten
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die Wahrheitnichtsagenwerde,währenddieserVernehmungaus demSitzungs=
zimmer abtretenlassen. Der Angeklagteist jedoch,sobald er wiedervorgelassen
worden, von dem wesentlichenInhalte desjenigenzu unterrichten,was während
seinerAbwesenheitausgesagtodersonstverhandeltwordenist.

In gleicherWeise ist zu verfahren,wenn das Gericht wegenordnungs=
widrigenBenehmensdesAngeklagtenzeitweisedessenEntfernungvon derGe=
richtsstelleangeordnethat.

g. 302.
Die vernommenenZeugenund Sachverständigendürfensichnur mit Ge=

nehmigungoderauf AnweisungdesVorsitzendenvon derGerichtsstelleentfernen.
Der Vertreterder Anklageund der Angeklagtesindvorherzu hören.

g.303.
Urkundenund andereals BeweismitteldienendeSchriftstückewerdenin der

Hauptverhandlungverlesen. Dies gilt insbesonderevon früherergangenenStraf=
urtheilen,von Straflisten und von Auszügen aus Kirchenbüchernund Personen=
standsregisternund findet auchAnwendungauf Protokolleüber die Einnahme
des richterlichenAugenscheins. «

Z.304.
Beruht der Beweis einer Thatsacheauf der Wahrnehmung einer Person,

so ist die letzterein der Hauptverhandlungzu vernehmen.Die Vernehmung
darf nicht durch Verlesung des über eine frühereVernehmung aufgenommenen
Protokolls oder einer schriftlichenErklärung ersetztwerden.

. 305.
Ist ein Zeuge,SachverständigeroderMitbeschuldigterverstorbenoder in

Geisteskrankheitverfallen, oder ist sein Aufenthalt nicht zu ermitteln gewesen)so“
kann das Protokoll über seinefrüheredurch einen Gerichtsoffizier,einenKriegs=
gerichtsrathoder einen anderenrichterlichenBeamten erfolgteVernehmung ver=
lesenwerden. Dasselbe gilt von dem bereitsverurtheiltenMitschuldigen.

Unter denVoraussetzungendes §F.165 Absatz2, §. 270 ist die Verlesung
des Protokolls über die frühereVernehmung statthaft, wenn die Vernehmung
unterBeobachtungder für dieselbegegebenenVorschriften(§.165 Absatz3 und4,
Ss. 270, 271) erfolgtist oderwenn im Falle der NichtbeobachtungdieserVor=
schriftendie Verlesungsowohlvon demVertreterderAnklageals von demAn=
geklagtenbeantragtwird.

Die Verlesungkannnur durchGerichtsbeschlußangeordnet,auchmuß der
Grund derselbenverkündetund bemerktwerden, ob die Beeidigung der vernom=
menenPersonenstattgefundenhat. An denBestimmungenüber die Beeidigung
wird hierdurchfür diejenigenFälle, in denendie nochmaligeVernehmungaus=
führbar ist, nichtsgeändert.

« 192«
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§.306.
Das Protokoll über die Aussageeines vor derHauptrerhandlungver=

nommenenZeugen, welcherin der Hauptverhandlungvon seinemRechte, das
Zeugnißzu verweigern,Gebrauchmacht, darf nichtverlesen,die Aussageauch
nichtin andererWeisefestgestelltwerden.

§. 307.
Erklärt ein ZeugeoderSachverständiger,daß er sicheinerThatsachenicht

mehr erinnert, so kann der hierauf bezüglicheTheil des Protokolls überseine
frühereVernehmungzur UnterstützungseinesGedächtnissesverlesenwerden.

Dasselbe kann geschehen,wenn ein in der Vernehmung hervortretender
Widerspruchmit der früherenAussagenichtauf andereWeiseohneUnterbrechung
der Hauptverhandlungfestgestelltodergehobenwerdenkann.

C.308.
ErklärungendesAngeklagten,welchein einemvon einemUntersuchungs=

führer aufgenommenenoder gerichtlichenProtokoll enthaltensind, könnenzum
Zweckeder Beweisaufnahmeüber ein Geständnißverlesenwerden.

Dasselbe kann geschehen,wenn ein in der Vernehmung hervortretender
Widerspruchmit der früherenAussagenichtauf andereWeiseohneUnterbrechung
der Hauptverhandlungfestgestelltodergehobenwerdenkann.

F. 309.
In den Fällen der §#.307, 308 ist die Verlesung und der Grund der=

selbenauf Antrag desAngeklagtenoder desVertretersder Anklageim Proto=
kollezu erwähnen.

g.310.
Die ein ZeugnißodereinGutachtenenthaltendenErklärungenmilitärischer

Vorgesetzter,ZeugnisseüberVorstrafen,dieeinGutachtenenthaltendenErklärungen
öffentlicherBehörden,sowieärztlicheAttesteüberKörperverletzungen,welchenicht
zu den schwerengehören,könnenverlesenwerden.

Ist das GutachteneinerkollegialenFachbehördeeingeholtworden,sokann
das Gerichtdie Behördeersuchen,einesihrer Mitgliedermit derVertretungdes
Gutachtensin der Hauptverhandlungzu beauftragenund demGerichtezu be=
zeichnen.

S.311.
Nach der Vernehmungeines jedenZeugen, SachverständigenoderMit=

angeklagten,sowienachVerlesungeinesjedenSchriftstückssoll derAngeklagte
gefragtwerden,ob er etwaszu erklärenhabe.
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F. 312.
NachdemSchlussederBeweisaufnahmeerhaltenderVertreterderAnklage

und sodannder AngeklagteoderdessenVertheidigerzu ihrenAusführungenund
Anträgendas Wort.

Dem Vertreterder Anklagestehtdas RechtderErwiderungzu) demAn=
geklagtengebührtdas letzteWort.

Der Angeklagteist, auchwenn ein Vertheidigerfür ihn gesprochenhat,
zu befragen,ob er selbstnochetwaszu seinerVertheidigunganzuführenhabe.

u.
Einem der Gerichtssprachenicht mächtigenAngeklagtenmüssenaus den

Schlußvorträgen mindestensdie Anträge des Vertreters der Anklage und des
VertheidigersdurchdenDolmetscherbekanntgemachtwerden.

Dasselbegilt von einemtaubenAngeklagten,sofernnichteinemündliche
oderschriftlicheVerständigungerfolgt.

K. 314.
Die Hauptverhandlungschließtmit der Erlassungdes Urtheils. Das

Urtheil kann nur auf Freisprechung,VerurtheilungoderEinstellungdes Ver=
fahrens lauten.

Die Einstellungdes Verfahrensist insbesondereauszusprechen,wennbei
einernur auf Antrag zu verfolgendenstrafbarenHandlungsichergiebt,daß der
erforderlicheAntrag nicht vorliegt, oder wenn der Antrag rechtzeitigzurück=
genommenist.

§S.315.
Über dasErgebnißderBeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnachseiner

freien,aus demInbegriffeder VerhandlunggeschöpftenÜberzeugung.

S. 316.
Hängt dieStrafbarkeiteinerHandlungvon derBeurtheilungeinesbürger=

lichenRechtsverhältnissesab, so entscheidetdasStrafgerichtauchüber diesesnach
den für das Verfahren und den Beweis in Strafsachen geltendenVorschriften.

Das Gerichtist jedochbefugt,das Urtheil auszusetzenund einemderBe=
theiligtenzur Erhebungder CivilklageeineFrist zu bestimmen,oderdasUrtheil
desCivilgerichtsabzuwarten.

S. 317.
Gegenstandder Urtheilsfindungist die in derAnklageverfügungbezeichnete

That, wie sichdieselbenach dem Ergebnisseder Verhandlung darstellt.
Das Gerichtist an diejenigeBeurtheilungder That, welcheder Anklage=

verfügungzu Grunde liegt) nichtgebunden. ss
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s.318.
Eine VerurtheilungdesAngeklagtenauf Grund einesanderenals desinderAnklageverfügungangeführtenStrafgesetzesdarf nichterfolgen,ohnedaßderAngeklagtezuvorauf die Veränderungdes rechtlichenGesichtspunktsbesondershingewiesenund ihm Gelegenheitzur Vertheidigunggegebenwordenist.In gleicherWeiseist zu verfahren,wenn erst in der Verhandlungsolchevom StrafgesetzebesondersvorgeseheneUmständebehauptetwerden, welchedieStrafbarkeiterhöhen.
Das Gerichthat auf Antrag odervon AmtswegendieHauptverhandlungauszusetzen,falls dies in Folge der verändertenSachlage zur genügendenVor=bereitungder AnklageoderderVertheidigungangemessenerscheint.SeitensdesKriegsgerichtsist einemdahin gerichtetenAntrage desAngeklagtenstattzugeben,wennderselbeneuhervorgetreteneUmstände,welchedieAnwendungeinesschwererenStrafgesetzeszulassenoderdie Strafbarkeiterhöhenf bestreitet.

G.319.
Wird der Angeklagteim Laufe derHauptverhandlungnocheineranderenThat beschuldigt,als wegenwelcherdieAnklageverfügunggegenihn erlassenist,so kann auf Antrag desVertretersderAnklagejeneThat mit seinerZustimmungzum GegenstandederselbenAburtheilunggemachtwerden.

Diese BestimmungfindetnichtAnwendung,wenn die That sichals einbürgerlichesodermilitärischesVerbrechendarstellt,oderdieWvurtheilungderselbendieJuständigkeitdesGerichtsüberschreitet.

G.320.
B Die Leitung der Urtheilsberathungund das Sammeln der Stimmen er=folgt durchdenjenigen,der die Verhandlungengeführthat.

EtwaigeVorfragensindeinzelnvor derHauptfrage,die FestsetzungdesStrafmaßes ist erstnachbeschlossenerAnwendungdesStrafgesetzes,dieGesammt=
strafe erst nach Festsetzungder Einzelstrafenund die Verhängung einer Neben=
strafe erst nach der Bemessungder Hauptstrafezur Abstimmungzu bringen.

MeinungsverschiedenheitenüberdenGegenstand,dieFassungund dieRlihen=folgederFragenoderüberdasErgebnißderAbstimmungentscheidetdasGericht.
K. 321.

Kein Richterdarf dieAbstimmungübereineFrage verweigern,weil erbei der Abstimmungüber eine vorhergegangeneFrage in der Minderheitge=
bliebenist.

K. 322.
Zu einer jedenEntscheidungdesGerichts ist Stimmenmehrheiterforderlich.Bilden sichbei einerAbstimmungmehrals zweiMeinungen,von denenkeinedie Mehrheit für sichhat, so werdendie dem Angeklagtennachtheiligsten
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Stimmen denzunächstmindernachtheiligensolangehinzugerechnet,bis sichnach
Vorschrift des erstenAbsatzeseine Entscheidungherausstellt. Ist es zweifelhaft,
welcheder Meinungen die nachtheiligereist, so muß hierüberbesondersab=
gestimmtwerden.

§. 323.
Zu einer jedendem * nachtheiligenEntscheidung,welchedie

Schuldfragebetrifft, ist eine Mehrheitvon zwei Drittheilender Stimmen er=
forderlich. .

Die Schuldfragebegreiftauchsolchevon demStrafgesetzebesondersvor—
geseheneUmstände,welchedieStrafbarkeitausschließen,vermindernodererhöhen.
Die Schuldfrage begreiftnicht die Voraussetzungendes Rückfalls und der
Verjährung.

§. 324. «
Bei denStandgerichtenrichtetsichdieReihenfolgederAbstimmendennach

demDienstrange;der Jüngsteim Range stimmtzuerst.
Bei den greheguche stimmtder die VerhandlungenführendeKriegs=

gerichtsrathzuerst; dieübrigenRichter stimmenin der für die Standgerichte
vorgeschriebenenReihenfolge. Wirken außerdembezeichnetenKriegsgerichtsrathe
nochandereMilitärbeamteals Richtermit, so stimmendiesevor denOffizieren.

G.325.
Bei der Berathungund Abstimmungdürfen außerdenzur Entscheidung

berufenenRichternnur die bei demselbenGerichtezu ihrerjuristischenAusbildung
beschäftigtenPersonenzugegensein, soweitder VorsitzendederenAnwesenheit
gestattet. «

Über denHergangbei derBerathungundAbstimmungist von dendabei
anwesendenPersonenStillschweigenzu beobachten.

g.326.
Wird der Angeklagteverurtheilt,so müssendieUrtheilsgründedie für er—

wiesen erachtetenThatsachenangeben, in welchendie gesetzlichenMerkmale der
strafbarenHandlung gefundenwerden,und die nähereDarlegung enthalten,
weshalbdieseThatsachenfür erwiesenerachtetworden sind.

Waren in der Verhandlungsolchevom Strafgesetzebesondersvorgesehene
Umstände behauptetworden, welche die Strafbarkeit ausschließen,vermindern
odererhöhen,so müssendie Urtheilsgründesichdarüberaussprechen,ob diese
Umständefür festgestelltoder für nicht festgestellterachtetwerden.

Die GründedesStrafurtheilsmüssenfernerdaszurAnwendunggebrachte
Strafgesetzbezeichnenund sollendieUmständeanführen, welchefür dieHem#esting.
der Strafe bestimmendgewesensind. Macht das Strafgesetzdie Anwendung
einergeringerenStrafe von demVorhandenseinmildernderUmständeodereines
minder schwerenFalles abhängig, so müssendie Urtheilsgründedie hierüber
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getroffeneEntscheidungund die dafür maßgebendgewesenenErwägungenergeben,
sofern das Vorhandensein mildernder Umstände oder eines minder schweren
Falles angenommenodereinemin der VerhandlunggestelltenAntrag entgegen
verneintwird.

Wird der Angeklagtefreigesprochen,so müssendieUrtheilsgründeergeben,
ob der Angeklagtefür nicht überführt, oder ob und aus welchenGründen die
für erwiesenangenommeneThat für nicht strafbar erachtetwordenist.

g.327.
Die VerkündungdesUrtheils erfolgtdurchVerlesungderUrtheilsformel

und Eröffnung der Urtheilsgründeam SchlussederVerhandlung oder spätestens
innerhalb dreierTage nach demSchlussederVerhandlung bei denStandgerichten
durch den Vorsitzenden,bei den Kriegsgerichtendurch den dieVerhandlung
führendenKriegsgerichtsrath.

Die Eröffnung der UrtheilsgründegeschiehtdurchVerlesungoderdurch
mündlicheMittheilung ihres wesentlichenInhalts.

Der Angeklagteist überdie Zulässigkeitder Berufung undp falls derselbe
erklärt,daß er sichbei demUrtheilenichtberuhige,überdie bei Einlegungder
Berufung einzuhaltendeFrist G. 379), sowiedeneinzuschlagendenWeg (F.369)
zu belehren.

Ein in AbwesenheitdesAngeklagtenverkündetesUrtheil und dieim Absatze3
vorgeschriebeneBelehrungkanndemAngeklagtenauchdurcheinenGerichtsoffizier
oderKriegsgerichtsrathzu Protokoll eröffnetwerden.

Im Falle derZustellungdesUrtheils J. 137 Absatz2) ist dieBelehrung
mit der Zustellungzu verbinden.

**
Findet das Gerichtim Laufe der Verhandlung,daß der Angeklagtenicht

unter der Militärstrafgerichtsbarkeitsteht, so hat es durch Beschlußseine
Unzuständigkeitauszusprechen.

Gegen diesenBeschlußstehtsowohldemGerichtsherrnwie demAngeklagten
binnen einer Woche nach der Verkündung des BeschlussesdieRechtsbeschwerde
an das Reichsmilitärgerichtzu. Hat die Verkündung in Abwesenheitdes
Angeklagtenstattgefunden,so läuft für diesendieFrist vomTage derZustellung
des Beschlusses.

KF.329.
Das Gerichtdarf sichnichtfür unzuständigerklären,weil die Sachevor

ein GerichtniedererOrdnung gehöre,oderweil die ErhebungderAnklagevon
einemunzuständigenGerichtsherrnverfügt sei, oder weil zur Ahndung der straf=
barenHandlungdieBestrafungim DisziplinarwegenachMaßgabedes§. 3 des
Einführungsgesetzeszum Militärstrafgesetzbuchausreichendgewesenwäre.
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g.330.
Stellt sichnachdemErgebnissederVerhandlungvor einemStandgerichte

die That als eine solchedar, welchedie Zuständigkeitdes Standgerichts über—
schreitet,so hat dasselbedurchBeschlußseineUnzuständigkeitauszusprechenund
dieSachean die zuständigeStelle zuverweisen.DieserBeschlußhatdieWirkung
der Anklageerhebungfür das weitereVerfahren.

Das Gleichegilt, wennderAngeklagtemit Rücksichtauf seinenRang der
niederenGerichtsbarkeitentzogenist, oderdiezuerkennendeStrafe diedemStand=
gerichtegezogenenGrenzenüberschreitet(§§.14, 15, 16, 47, 63).

g.331.
Über dieHauptverhandlungist ein Protokoll aufzunehmen,welchesaußer

von dem Vorsitzendenund dem Gerichtsschreiberauch von dem dieVerhandlung
Führendenzu unterschreibenist.

8 332
Das Protokoll überdie Hauptverhandlungenthält:
1. denOrt und denTag der Verhandlung;
2. die Namen der Mitglieder desGerichts,des Vertretersder Anklage,

desGerichtsschreibersund des etwazugezogenenDolmetschers)
3. die Bezeichnungder strafbarenHandlung nach der Anklages
4. die Namender Angeklagtenund ihrer Vertheidiger;
5. die Namen der vernommenenZeugenund Sachverständigenund den

Vermerküberdie stattgehabtenBeeidigungen)
6. die Angabe, daß öffentlichverhandeltoderdie Oeffentlichkeitaus=

geschlossenist.
KS.333.

Das Protokoll muß denGang und die ErgebnissederHauptverhandlung
im Wesentlichenwiedergebenund dieBeobachtungallerwesentlichenFörmlichkeiten
ersichtlichmachen,auch dieBezeichnungder verlesenenSchriftstücke,sowiedie im
Laufe der VerhandlunggestelltenAnträge) die ergangenenEntscheidungenund
die Urtheilsformel enthalten.

Von dem Inhalte der Erklärungendes Vertreters der Anklage, des
Angeklagtenund Vertheidigers,der Zeugenund der Sachverständigenwird nur
das Wesentlichein das Protokoll aufgenommen.Insoweit diesePersonen bereits
im Ermittelungsverfahrenvernommenwaren, ist in demProtokolle nur zu ver=
merken,ob und inwiefern ihre Erklärungen etwa von den früherenAussagen in
erheblichenPunkten abweichen.

Kommt es auf die FeststellungeinesVorgangesin derHauptverhandlung
oderdesWortlauts einerAussageodereinerAeußerungan, so hat derdieVer=
handlung führende Richter die vollständige Niederschreibungund Verlesung
anzuordnen. In dem Buotokoll ist zu bemerken,daß die Verlesung geschehen
und die Genehmigungerfolgt ist, oder welcheEinwendungenerhobensind.

Reichs=Gesetzbl.1898. 193
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§.334.
Erfolgt die Beobachtungder vorgeschriebenenFörmlichkeitennachAnsicht

einesbei derVerhandlungBetheiligtenin mangelhafteroderungenügenderWeise,
so ist dieserberechtigt,die FeststellungdesVorgangesund dessenAufnahmein
das Protokoll zu verlangen.

S. 335.
Die Beobachtungder für dieHauptverhandlungvorgeschriebenenFörmlich=

keitenkann nur durch das Protokoll bewiesenwerden. Gegen dendieseFörmlich=
keitenbetreffendenInhalt desselbenist der NachweisderUnrichtigkeitzulässig.

S.336.
Das Urtheil mit denGründen soll binnen drei Tagen nachder Ver=

kündungzu denAktengebrachtwerden,falls es nichtbereitsvollständigin das
Protokoll aufgenommenwordenist. «

Es ist von denRichtern, welchebei der Entscheidungmitgewirkthaben,
zuunterschreiben. Ist ein Richter verhindert, seine Unterschriftbeizufügen,so
wird dies unterAngabe desVerhinderungsgrundesvon demVorsitzendenoderbei 8 Verhinderungvon demältestenbeisitzendenOffizier unterdemUrtheile
vermerkt.

Die BezeichnungdesTages der Sitzung, sowiedie Namen derRichter,.
des Vertretersder Anklageund des Gerichtsschreibers,welchean derSitzung
Theil genommenhaben,sind in dasUrtheil aufzunehmen.

Die Ausfertigungenund AuszügederUrtheilesindbei denStandgerichten
vom Vorsitzenden,bei denKriegsgerichtenvon demKriegsgerichtsrathe,der die
Verhandlung geführt hat, zu unterschreibenund mit dem Gerichtssiegelzu
versehen. «

SechsterAbschnitt.
Vertheidigung.

8337
Der kannsichnachAbschlußdesErmittelungsverfahrens6173

Absatz5) des BeistandeseinesVertheidigersbedienen.
DieseBestimmungfindetin demVerfahrenvor denStandgerichtenkeine

Anwendung.
g.338.

Bildet ein VerbrechendenGegenstandder Anklage, so hat derGerichts=herr demAngeklagten,sofernderselbeeinenVertheidigernichterwählthat, einen
solchenvon Amtswegenzu bestellen.

Diese Bestimmung findet nicht Anwendung, wenn die strafbareHandlungnur deshalbals ein Verbrechensichdarstellt,weil sieim Rückfallebegangenist,
oder weil die Voraussetzungendes F. 55 des Militärstrafgesetzbuchsvorliegen.
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§.339.
ErachtetaufzerdenFällendernothwendigenVertheidigiing(s.338)der

Gerichtsherroder das erkennendeGerichtdie BestellungeinesVertheidigersfür
sachgemäß,so ist dieselbevon Amtswegenzu veranlassen.

Der AngeklagtekanndieBestellungeinesVertheidigersbeantragen,sofern
dieselbenicht von Amtswegenerfolgt.

Der Antrag ist binneneiner Frist von drei Tagennach der Bekannt=
machungder Anklageverfügung(§9. 256, 257) zu stellen. Für das Verfahren
in derBerufungsinstanzist derAntragauf BestellungeinesVertheidigers,sofern
er nicht schonin ersterInstanz gestelltwar, spätestensbinnen einer Frist von
drei Tagen nach # desTermins der Hauptverhandlung(C.266
Absatz3, §. 267 Absatz2, F. 388) zu stellen.

H#tterdenWe enn irhrat derHauptverhandlungderGerichts=
herr, in derHauptverhandlungdas GerichtnachfreiemErmessen.

g.340.
Die VertheidigungmehrererAngeklagterkann, insoferndies der Aufgabe

der Vertheidigungnicht widerstreitet,durcheinengemeinschaftlichenVertheidiger
geführtwerden.

K. 341.
Als Vertheidigerwerdenzugelassenund könnenvon Amtswegenbestellt

werden:
1. Personendes Soldatenstandesdes aktivenHeeres und der ektiven

Marine im Offizierrange;
2. KriegsgerichtsrätheunddiebeidenMilitärgerichtenbeschäftigtenAssessoren

und Referendare(Praktikanten),
3. nichtrichterlicheobereMilitärbeamte;
4. Personendes Beurlaubtenstandesim Offizierrange;
5. Rechtsanwälte,welchevon deroberstenMilitärjustizverwaltungernannt

sind.
Die unterNr. 1 bis 3 bezeichnetenPersonenbedürfenzurÜbernahmevon

Vertheidigungender Genehmigungder vorgesetztenDienstbehörde.
Bei denKriegsgerichtenund Oberkriegsgerichtenwerdendurchdie oberste

Militärjustizverwaltungaus den im Bereicheder Oberkriegsgerichte,bei dem
Reichsmilitärgerichtedurch seinenPräsidenten aus den am Sitze des Reichs=
militärgerichtswohnendenRechtsanwältennach Maßgabe des Bedürfnissesund
nach Befragung derAnwaltskammer mehrereRechtsanwälteernannt, welchendie
Vertheidigungübertragenwerdenkann und welchedie Übernahmeder Ver=
theidigungnichtverweigerndürfen.

Einem bei dendeutschenGerichtenzugelassenenRechtsanwaltist, insoweit
Verbrechenoder Vergehengegendie §#. 133, 156, 159, 160, 253, 263,
266, 267 bis 271, 273, 274 des bürgerlichenStrafgesehduchs“den Gegen=

. 193·
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standder Anklagebilden,auf seinenAntrag dieÜbernahmeeinerVertheidigung
vor dem Militärgerichtevom Gerichtsherrnzu gestatten,wenn nicht eineGe=
fährdungmilitärdienstlicherInteressenodereineGefährdungder Staatssicherheit
zu besorgenist. GegendieVersagungderGenehmigungstehtdemAntragsteller
die Rechtsbeschwerdean die obersteMilitärjustizwerwaltungzu; derFortgangdes
Verfahrenswird durchdie Einlegungder Rechtsbeschwerdenichtgehemmt.

S. 342.
Bevor im einzelnenFalle ein Vertheidigervon Amtswegenbestelltwird,

ist, sofernnichtDringlichkeitobwaltet,derAngeklagtezubefragen,oberbesondere
Wünschein BetreffderPerson deszu bestellendenVertheidigerszu äußernhabe.
Die vorgebrachtenWünschesind nachMoglichkeitzu berücksichtigen.

§. 343.
Die BestellungeinesVertheidigersunterbleibt,oder ist, falls siebereits

erfolgtwar, zurückzuziehen,wennder Angeklagteeinenvon ihm gewähltenVer=
theidigerbenennt,welcherdenErfordernissendes F. 341 entsprichtund zur Über=
nahmeder Vertheidigungbereitist.

S.344.
Nach Abschlußdes Ermittelungsverfahrensmüssendem Vertheidigerdie

Untersuchungsaktenauf Verlangenvorgelegtwerden.
Sofern keineBedenkenentgegenstehen,könnendie Aktenmit Ausnahme

der ÜberführungsstückedemVertheidigerin seineWohnung verabfolgtwerden.

C.345.
Dem verhaftetenAngeklagtenist schriftlicherund mündlicherVerkehr mit

demVertheidigergestattet.
Solange die Anklagenicht erhobenist, kann der Gerichtsherrschriftliche

Mittheilungenzurückweisen,falls derenEinsichtihm nichtgestattetwird.
Bis zu demselbenZeitpunktekann der Gerichtsherr,soferndie Verhaftung

nicht lediglichwegenVerdachtsder Flucht gerechtfertigtist, anordnen,daß den
Unterredungenmit dem Vertheidigerein KriegsgerichtsrathoderGerichtsoffizier
beiwohne.

S. 346. »»
Bleibt in einem Falle der nothwendigenVertheidigung (F. 338) oder in

einemFalle, in welchemdas Gericht die Vertheidigung für sachgemäßerachtet
hat (I. 339), der bestellteoder gewählteVertheidiger in der Hauptverhandlung
aus, somußdieVerhandlungausgesetztwerden. An Stelle desWahlvertheidigers
ist in einem solchenFalle demnächstein Vertheidigervon Amtswegenzu bestellen.

Wird durch die Schuld des Vertheidigerseine Aussetzungerforderlich, so
sinddemselben,vorbehaltlichdienstlicherAhndung, diehierdurchverursachtenKosten
aufzuerlegen.
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Den bestelltenVertheidigern,welchesichnicht am Gerichtsortebefinden,
sind, sofern sie zu den im F. 341 Nr. 1 bis 3 bezeichnetenPersonen gehören,
die verordnungsmäßigenFuhrkostenund Tagegelderzu zahlen. Vertheidigungs=
gebührenstehendenselbennicht zu. -

Z.348.
JmFeldeundanBordfindendieBestimiiiungender§8.342,344nur

insoweitAnwendung, als die Verhältnissedies gestatten. Außer den im F. 341
bezeichnetenPersonen könnenim Bedürfnißfall auch Angehörigedes Heeresoder
der Marine, die nichtOffizierranghaben,als Vertheidigerzugelassenund bestellt
werden. «

Siebenter Abschnitt.

Strafverfügung.

g.349.
Betrifft die BeschuldigunglediglicheineÜbertretung,so kann nachvor—

ausgegangenemErmittelungsverfahrendurch schriftlicheStrafverfügung des Ge—
richtsherrnohnevorgängigeHauptverhandlungeine Strafe festgesetztwerden.
Die Verfügungist außervon demGerichtsherrnvon einemGerichtsoffizieroder
einemKriegsgerichtsrathezu unterzeichnen.

Durch eineStrafverfügungdarf jedochkeineandereStrafe als Haft bis
zu vierzehnTagen oder Geldstrafeund diejenigeHaft, welchefür den Fall der
Unbeibringlichkeitder Geldstrafean derenStelle tritt, sowieeineetwaverwirkte
Einziehung festgesetztwerden.

BestehenBedenkengegendieFestsetzungderStrafe innerhalbdieserGrenzen,
so ist nachdenim dritten,viertenund fünftenAbschnittediesesTitels gegebenen
Vorschriftenzu verfahren.

=
Die Strafverfügungist demBeschuldigtenzuzustellen(IF§.139,141,142).

l 351.
Die Strafverfügung muß außer der Festsetzungder Strafe die strafbare

Handlung, das angewendeteStrafgesetzund die Beweismittel bezeichnen,auch
die Eröffnung enthalten,daß sie vollstreckbarwerde, wenn derBeschuldigtenicht
binnen einer Woche nach der Zustellung bei dem GerichtsherrnEinspruch erhebe.

Hinsichtlichder Erhebung des Einspruchs finden die Bestimmungen des
g. 369 Absatz2 bis 4 überdie Einlegungvon RechtsmittelnAnwendung.

In der dem Beschuldigtenzu machendenEröffnung ist derselbeauf einen
odermehrereder hiernachfür die Erhebungdes EinspruchsoffenstehendenWege
zu verweisen.
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§.352.
Auf denEinspruchkannvor Ablauf der Frist verzichtetwerden.

g.353.
Eine Strafverfügung,gegendie nichtrechtzeitigEinsprucherhobenworden

ist, erlangtdie Wirkung einesrechtskräftigenUrtheils.

K. 354.
Bei rechtzeitigemEinspruchewird zurHauptverhandlunggeschritten,sofern

nicht bis zur BekanntmachungdesTermins derselben(§9.266, 267) der Ein=
spruchzurückgenommenwird.

g.355.
Das Gericht ist bei der Urtheilsfällungan den in derStrafverfügung

enthaltenenAusspruchnichtgebunden.

Achter Abschnitt.
VerfahrengegenAbwesende.

g.356.
Ein Beschuldigtergilt als abwesend,wenn seinAufenthaltunbekanntist,

oder wenn er sich im Ausland aufhält und seineGestellungvor das zuständige
Militärgerichtnichtausführbarodernichtangemessenerscheint.

8257
GegeneinenAbwesendenfindeteineHauptverhandlungnichtstatt.
Das Verfahrengegendenselbenhat sichauf die Sicherungder Beweise

für denFall seinerkünftigenGestellungzu beschränken.
Die ZulassungeinesVertheidigerswird durchdie Abwesenheitdes Be=

schuldigten,soweites sichnicht um Fahnenflüchtigehandelt, nicht ausgeschlossen.
Zur Wahl einesVertheidigerssind auchAngehörigedesBeschuldigtenbefugt.

Zeugenund Sachverständigesind, insofernkeineBedenkenentgegenstehen,
eidlichzu vernehmen.

F. 358.
Ein Anspruchauf Benachrichtigungüber denFortgangund dasErgebniß

des VerfahrensstehtdemabwesendenBeschuldigtennichtzu.
Der Gerichtsherrist jedochbefugt,einemAbwesenden,dessenAufenthalt

bekanntist, Benachrichtigungenzugehenzu lassen.

C.359.
Der Abwesende,dessenAufenthalt unbekannt ist, kann auf Anordnung

des Gerichtsherrnin öffentlichenBlättern zur Gestellung oder zur Anzeigeseines
Aufenthaltsortsaufgefordertwerden.
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§.360.
Sind die Voraussetzungenvorhanden,wonachderAbwesendewegeneines

VerbrechensodereinesVergehensvor einKriegsgerichtzu stellenwäre, so kann
durcheinenvon dem Gerichtsherrnund demKriegsgerichtsrathezu unterzeich—
nendenBeschluß das im Reiche befindlicheVermögen des Abwesendenmit Be—
schlagbelegtund, soferndie Voraussetzungender Fahnenfluchtvorliegen,der
Abwesendefür fahnenflüchtigerklärt werden.

DieserBeschlußist durchdenReichsanzeigerbekanntzu machenund kann
auchnochdurchandereBlätter veröffentlichtwerden.

g.361.
Mit demZeitpunkteder erstenBekanntmachungin dem Reichsanzeiger

verliertderBeschuldigtedas Recht,über das in BeschlaggenommeneVermögen
unterLebendenzu verfügen.

Der die BeschlagnahmeverhängendeBeschlußist derjenigenBehördemit—
zutheilen, welche für die Einleitung einer Vormundschaft über Abwesendezu=
ständigist. DieseBehördehat eineGüterpflegeeinzuleiten.

G.362.
Die Beschlagnahmeist aufzuheben,wenn die Gründe derselbenweg=

gefallensind.
Die Aufhebungder Beschlagnahmeist durchdieselbenBlätter bekanntzu

machen,durchwelchedie Beschlagnahmeselbstveröffentlichtwordenwar.
Eine entsprechendeBekanntmachunghat zu erfolgen,sobaldderZustand

der Fahnenfluchtaufhört.

Dritter Titel.
OrdentlicheRechtsmittel.

Erster Abschnitt.
AllgemeineBestimmungen.

". 363.
OrdentlicheRechtsmittelim Sinne diesesGesetzessinddieRechtsbeschwerde,

die Berufung und die Revision. « »
§.364.

Die Rechtsbeschwerdefindetnur gegenBeschlüsseund Verfügungenstatt.

C.365.
Die Berufung und dieRevisionfindennur gegenUrtheiledererkennenden

Gerichtestatt. DieseRechtsmittelstehengleichmäßigdemGerichtsherrnund dem
Angeklagtenzu.
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HinsichtlichderUrtheilederFeldgerichteund derBordgerichtesindin diesem
GesetzebesondereBestimmungengetroffen.

g.366.
Gegendie EntscheidungendesReichsmilitärgerichtsfindetein ordentliches

Rechtsmittelnichtstatt.

g.367.
Der Gerichtsherrkann von den ihm zuständigenRechtsmittelnauchzu

Gunstendes AngeklagtenGebrauchmachen.
Jedes seitensdes GerichtsherrneingelegteRechtsmittel hat dieWirkung,

daß die angefochteneEntscheidungauchzu GunstendesAngeklagtenabgeändert
oderaufgehobenwerdenkann.

g.368.
Die auf dieEinlegungoderdieZurücknahmevonRechtsmittelnbezüglichen

Erklärungen des Gerichtsherrnsind in Sachen der niederenGerichtsbarkeitdurch
einen Gerichtsoffizier, in Sachen der höherenGerichtsbarkeitdurch einenrichter=
lichenMilitärjustizbeamtenzu denAktenzu beurkunden.

G.369.
Seitens desBeschuldigtensind die auf dieEinlegung oderdieJurücknahme

von RechtsmittelnbezüglichenErklärungenin denFällen des §. 130 Absatz4
und des §. 132 Absatz2 bei dem Gerichtsherrnanzubringen,welchemdie Ent=
scheidungzusteht,im Uebrigen bei dem Gerichtsherrn, welcherdie angefochtene
Verfügungerlassenoderherbeigeführt,oderdasGerichtberufenhat, dessenEnt=
scheidungangefochtenwird.

Die ErklärungenkönnenschriftlicheingereichtoderzuProtokoll einesGerichts=
offiziersoder einesrichterlichenMilitärjustizbeamtenoder desnächstenmit Dis=
ziplinarstrafgewaltversehenenVorgesetztenabgegebenwerden.

Angeklagte,welchesichnicht auf freiemFuße befinden,könnendie Er=
klärungenüberdieszu Protokoll des mit der Aufsichtüber das Gefängnißbe=
trauten Offiziers oder Beamten oder, sofern sie nicht dem aktiven Heere oder
der aktivenMarine angehören,desjenigenAmtsgerichtsgeben,in dessenBezirke
das Gefängnißliegt.

Zur WahrungeinerFrist genügtes, wenninnerhalbderselbendasProtokoll
aufgenommenwird.

Für denBeschuldigtenkann auchder Vertheidiger,jedochnur in dessen
ausdrücklichemAuftrage,Rechtsmitteleinlegen.

§. 370.
Ein Irrthum in derBezeichnungdeszulässigenRechtsmittelsistunschädlich.
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Z.371.
Die ZurücknahmeeinesRechtsmittels,sowie der Verzicht auf die Einlegung

einesRechtsmittelskann auchvor Ablauf derFrist zurEinlegungdesselbenwirk—
sam erfolgen. Ein seitensdes Gerichtsherrnzu Gunstendes Angeklagtenein=
gelegtesRechtsmittelkann jedochnur zurückgenommenwerden)wenn letztererauf
dasselbeausdrücklichverzichtet.

Der VertheidigerbedarfzurZurücknahmeeinerausdrücklichenErmächtigung.

G.372.
Hat die Entscheidungüber das Rechtsmittelauf Grund mündlicherVer=

handlungstattzufinden,soistdieZurücknahmenachBeginnderHauptverhandlung
nichtmehrzulässig.

Sweiter Abschnitt.
Rechtsbeschwerde.

G.373.
Die Rechtsbeschwerdefindetnur statt, soweitsie in diesemGesetzausdrück=

lich zugelassenist. . -
8. 374.

Erachtetdie Stelle, derenVerfügungoderEntscheidungangefochtenwird,
dieRechtsbeschwerdefür begründet,so hat sie derselbenabzuhelfen.Anderenfalls
ist die Beschwerdesofort der zur Entscheidungdarüber zuständigenStelle vor—
zulegen.Auf RechtsbeschwerdengegendieEntscheidungerkennenderGerichtefindet
der ersteSatz keineAnwendung.

g.375.
Durch EinlegungderRechtsbeschwerdewird derVollzug der angefochtenen

Verfügung oder Entscheidungnicht gehemmt. Die Bestimmungdes 8. 217
Absatz3 bleibt unberührt. «

Die AussetzungdesVollzugs kann jedochvon demjenigen,der die an—
gefochteneVerfügung oderEntscheidungerlassenhat, oder, sofern es sich um die
EntscheidungeineserkennendenGerichtshandelt,von demGerichtsherrn,welcher
dasselbeberufenhat, angeordnetwerden. Gleiche Befugniß hat die zur Ent=
scheidungüberdie RechtsbeschwerdezuständigeStelle.

§. 376.
Die zur Entscheidungüber die RechtsbeschwerdezuständigeStelle kann

etwa erforderlicheErmittelungen anordnenoder selbstvornehmen.

S.377.
Die EntscheidungüberdieRechtsbeschwerdeerfolgtohnevorgängigemünd=

liche Verhandlung. .
Reichs=Gesetzbl.1898. 191
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Steht demReichsmilitärgerichtedie Entscheidungzu, so ist vor derselben
die Militäranwaltschaftmit einerschriftlichenodermündlichenErklärungzuhören.

Wird die Rechtsbeschwerdefür begründeterachtet,so ist zugleichdie inder Sache erforderlicheAnordnungzu treffen.

Dritter Abschnitt.
Berufung.

S. 378.
Die Berufung findet statt gegenUrtheile der Standgerichteund gegen

die Urtheileder Kriegsgerichtein ersterInstanz.
Durch Berufung kann das Urtheil ersterInstanz sowohlin thatsächlicher

wie in rechtlicherBeziehungangefochtenwerden.

S.379.
Die Berufung muß binnen einerWochenachVerkündungdesUrtheils

eingelegtwerden.
Diese Frist beginnt,falls die Verkündungnicht in Anwesenheitdes An=

geklagtenstattgefundenhat, für diesenmit derZustellung.

KG.380.
Legt derGerichtsherrBerufung ein, so muß er zugleicherklären,weshalb

und inwieweit das Urtheil von ihm angefochtenwird.

*2
Legt der AngeklagteBerufung ein, so ist ihm das Urtheil mit den

Gründen, soferndies nochnichtgeschehen,sofortzuzustellen.
Ist der Angeklagteverhaftet, so ist das Urtheil auch dem Vertheidiger

zuzustellen.
g. 382.

Sind vomAngeklagtenbeiEinlegungderBerufung bestimmteBeschwerde⸗
punktenicht aufgestellt,ist namentlichnicht klar erkennbar,ob er die auf die
SchuldfragebezüglicheEntscheidungoder welchenanderenTheil desUrtheils er
anfechtenwill, so ist er durcheinenGerichtsoffizierodereinenKriegsgerichtsrath
darüber zu vernehmen,weshalbund inwieweit das Urtheil von ihm ange=
fochtenwird.

Bei der Vernehmunghat sichder GerichtsoffizieroderKriegsgerichtsrath
jeder Einwirkung auf die Entschließungdes Angeklagtenzu enthalten.

Ist die im Absatz1 vorgeschriebeneVernehmungnicht durchführbar,sogilt im Lweifel der ganzeInhalt desUrtheils als angefochten.
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Z.383.
Durch rechtzeitigeEinlegung der Berufung wird die RechtskraftdesUr=

theils, soweitdasselbeangefochtenist, gehemmt.

S. 384.
Ist Berufung eingelegt,so hat der GerichtsherrersterInstanz die Akten

demGerichtsherrnder Berufungsinstanzvorzulegen.
Gleichzeitigsind, wenn dieBerufung vom Gerichtsherrneingelegtist, dem

Angeklagtendie Schriftstückeüber Einlegung und Begründung der Berufung
zuzustellen.

Der Angeklagteund der GerichtsherrersterInstanz sind befugt, eine
schriftlicheGegenerklärungauf die Begründungder Berufung vor demTermine
zur Hauptverhandlungzu denAkteneinzureichen.

C.385.
Der GerichtsherrderBerufungsinstanzkanndasRechtsmittelals unzulässig

zurückweisen,wenn dasselbenicht innerhalb der gesetzlichenFrist G. 379) oder
nichtauf demvorgeschriebenenWege(I. 369) eingelegtist.

GegendieseVerfügungfindetbinnendrei Tagen nach der Zustellungdie
Rechtsbeschwerdean das Reichsmilitärgerichtstatt.

KS.286.
Wird die Berufung zugelassen,so hat der Gerichtsherrder Berufungs=

instanzdenZusammentrittdes erkennendenGerichts(I. 62 Nr. 2, F. 65) zu ver=
anlassen. Mit der Vertretungder Anklage in der Hauptverhandlungist ein
Oberkriegsgerichtsrathoderein Kriegsgerichtsrathzu beauftragen.

. 387.
Ist in Sachen der niederenGerichtsbarkeitder kommandirendeGeneral

(Admiral)Gerichtsherrder Berufungsinstanz,so kann er mit der Zusammen=
berufungdes erkennendenKriegsgerichtseinen ihm unterstelltenGerichtsherrn
beauftragen.

388.
Auf die Vorbereitungder Hauptverhandlungfindendie Vorschriftender

Is. 261 bis 267) 268 bis 271 mit nachstehendenMaßgabenAnwendung.
InsoweiteinewiederholteVernehmungder in ersterInstanz vernommenen

Zeugenund Sachverständigenzur Aufklärung der Sache nicht erforderlicher=
scheint,kann ihre GestellungoderLadung unterbleiben.

Neue Beweismittel sind zulässig.
Bei der Auswahl derZeugenundSachverständigenist auf die zurRecht=

fertigungder Berufung benanntenPersonenRücksichtzu nehmen.
» Dem Angeklagtensind gleichzeitigmit der Bekanntgebungdes Termins
der Hauptverhandlungdie von Amtswegenzu ladendenZeugenund Sachver=

- 194s
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ständigennamhaft zu machen. Läßt der Gerichtsherrnur einenTheil der in
ersterInstanz vernommenenZeugenund Sachverständigenladen, so ist der An=
geklagtedarauf hinzuweisen,daß, wenner die wiederholteVernehmunganderer,
in der Hauptverhandlungerster Instanz vernommenerZeugen oder Sach—
verständigenverlangenwolle, er deren Ladung rechtzeitigbeantragenmüsse
G. 269 Absatz4), widrigenfallsdie Verlesungdes über ihre Aussagenauf=
genommenenProtokolls ohne seineZustimmung zulässigsei.

E.389.
Ist das ErscheinendesAngeklagtenin der Hauptverhandlungnachdem

Ermessendes Gerichts besonderserschwertoder befindetsichderselbenicht auf
freiemFuße, so kann das Gerichtmit seinerZustimmungbeschließen,daß in
seinerAbwesenheitzu verhandelnsei.

Im Uebrigenist, wenn bei demBeginne der Hauptverhandlungweder
der nach F. 267 Absatz1 geladeneAngeklagtenoch in den Fällen, in welchen
solcheszulässig, ein Vertreter desselbenerschienenund das Ausbleiben nicht ge=
nügendentschuldigtist, ohneAnwesenheitdes Angeklagtenüber die von dem
AngeklagteneingelegteBerufung, sowieüber die von dem Gerichtsherrnein=
gelegteBerufung zu verhandeln oder die Vorführung des Angeklagten anzu=
ordnenoder dessenVerhaftung zu veranlassen.Der Angeklagtekann binnen
einerWochenachZustellungdes Urtheils die Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand unter den in den §8. 147, 148 bezeichnetenVoraussetzungenbeanspruchen.

HinsichtlichderVertheidigung geltenauch für dieVorbereitung derHaupt=
verhandlung,wie für die Hauptverhandlungdie Bestimmungender §. 337 ff.

E.390.
Auf die Hauptverhandlung in der Berufungsinstanz finden die S#. 273

bis 279, 282 bis 293, 331 bis 335 entsprechendeAnwendung.

S.391.
Nachdemdie Hauptverhandlungnach Vorschrift der §S§.294 bis 296 be=

gonnen hat, erstattetder dieVerhandlung führendeKriegsgerichtsrathoderOber=
kriegsgerichtsrathin Abwesenheitder Zeugen Bericht über die Ergebnissedes bis=
herigenVerfahrens. Das Urtheil ersterInstanz ist stetszu verlesen.

Sodann folgt dieVernehmungdesAngeklagten,falls dieseranwesendist,
und die Beweisaufnahme.

392.
Bei der Berichterstattungund der BeweisaufnahmekönnenSchriftstücke

verlesenwerden. Protokolleüber Aussagender in der Hauptverhandlungerster
Instanz vernommenenZeugenund Sachverständigendürfen, abgesehenvon den
Fällen der #. 305, 307, ohnedieZustimmungdesVertretersderAnklageund
des Angeklagtennicht verlesenwerden, wenn die Zeugen oderSachverständigen
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wiederholtgestelltoder auf wiederholteLadung erschienensind oder wenn deren
Vorladung von dem Angeklagtenrechtzeitigvor der Hauptverhandlungnach
Maßgabe des §. 269 Absatz4 beantragt worden ist. Im Uebrigen gelten be=
züglichder Beweisaufnahmedie Bestimmungender §S#.298 bis 311.

G.393.
Nach demSchlussederBeweisaufnahmewerdenderVertreterderAnklage,

sowieder Angeklagteund sein Vertheidigermit ihren Ausführungenund An=
trägen— undzwarderjenigeTheil, welcherdieBerufungeingelegthat, zuerst
gehört. Dem Angeklagtengebührtdas letzteWort. Die Vorschriftdes §. 313
findetAnwendung.

g.394.
Der Prüfung des Gerichts unterliegt das Urtheil nur, soweit es ange=

fochtenist.
Im Uebrigenfinden dieVorschriften über die Feststellung,Abfassungund

VerkündungdesUrtheils in ersterInstanz (90.315 bis 323, F. 324 Absatz2,
88. 325 bis 327) auf das Verfahrenvor dem Berufungsgerichtentsprechende
Anwendung.

S.395.
InsoweitdieBerufung für begründetbefundenwird, hat dasBerufungs=

gerichtunter Aufhebung des Urtheils in der Sache selbstzu erkennen.
Leidet das Urtheil an einem Mangel, welcherdie Revision wegen einer

Gesetzesverletzungim Verfahren begründenwürde, so kann das Berufungsgericht
unter Aufhebungdes Urtheils die Sache, wenn die Umständedes Falles es
erfordern, zur Entscheidungin die ersteInstanz zurückverweisen.In diesem
Falle hat derGerichtsherrder erstenInstanz vonNeuemein erkennendesGericht
zu berufen.

Hat das Gericht ersterInstanz mit UnrechtseineZuständigkeitangenommen,
so hat das Berufungsgerichtunter Aufhebungdes Urtheils die Sache der zu=
ständigenStelle zu überweisenoder, wenn es selbstfür dieseSache als Gericht
ersterInstanz bestelltwerdenkönnte, in der Sache zu erkennen.

S.396.
War das Urtheil nur von dem Angeklagtenoder zu Gunstendes An=

geklagtenangefochten,so darf eine härtereStrafe als die in ersterInstanz
erkanntenichtverhängtwerden. Die einerGesammtstrafezu Grunde liegenden
Einzelstrafendürfennichthöherals in demangefochtenenUrtheilebemessenwerden.
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Vierter Abschnitt.
Revision.

K 397.
Die Revision findet statt gegendieUrtheile der Oberkriegsgerichte.
Insoweit das Urtheil eine der im §. 15 bezeichnetenstrafbarenHandlungen

zum Gegenstandehat, ist die Revisionausgeschlossen. .

§.398.
Die Revision muß binnen einerWoche nachVerkündung des Urtheils ein=

gelegtund nachMaßgabe der nachfolgendenBestimmungengerechtfertigtwerden.
Die 9§. 379 Absatz2, 381 findenentsprechendeAnwendung.

g.399.
Die Revisionkannnur darauf gestütztwerden,daß dasUrtheil auf einer

Gesetzesverletzungberuhe. «
Gesetzesverlezungist vorhanden, wenn eine ausdrücklicheVorschrift der

Gesetzeoder ein Rechtsgrundsatzoder eine militärischeDienstvorschriftoder ein
militärdienstlicherGrundsatznichtodernichtrichtigangewendetwordenist.

S.400.
Ein Urtheil ist stets als auf einer Verletzung des Gesetzesberuhendan=

usehen:
1. wenndas erkennendeGerichtnichtvorschriftsmäßigbesetztwar;
2. wenn bei dem Urtheil ein Richter mitgewirkthat, welchervon der

Ausübung des Richteramts kraft des Gesetzesausgeschlossenwar)
3. wenn bei dem Urtheil ein Richter mitgewirkthat, nachdemderselbe

wegenBesorgnißderBefangenheitabgelehntwar, unddasAblehnungs=
gesuchentwederfür begründeterklärtwar odermit Unrechtverworfen
wordenist;
wenn das Gericht seineZuständigkeitmit Unrechtangenommenhat;
wenndie Hauptverhandlungin AbwesenheiteinerPerson, derenAn=
wesenheitdas Gesetzvorschreibt,stattgefundenhat;

6. wenndas Urtheil auf Grund einermündlichenVerhandlungergangen
ist, bei welcherdie Vorschriftenüber die OeffentlichkeitdesVerfahrens
verletztsind;

7. wenndas Urtheil keineEntscheidungsgründeenthält)
8. wenn die Vertheidigung in einem für die Entscheidungwesentlichen

Punkte durcheineVerfügung des Gerichtsherrnoder einenBeschluß
des Gerichtsunzulässigbeschränktwordenist;

E.
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9.wenndasUrtheilinBeziehungaufdieGeltungoderAuslegungeiner
militärischenDienstvorschriftoder eines militärdienstlichenGrundsatzes
mit einerdarüberergangenenAllerhöchstenEntscheidungnichtim Ein—
klange steht.

g. 401.
Die Verletzungvon Rechtsnormen,welchelediglichzu Gunstendes An=

geklagtengegebensind, kannnichtzu dem Zweckegeltendgemachtwerden,um
eineAufhebungdesUrtheils zum NachtheiledesAngeklagtenherbeizuführen.

. 402.
Der Beurtheilungdes Revisionsgerichtsunterliegenauch diejenigenEnt=

scheidungen,welchedemUrtheilevorausgegangensind, soferndasselbeauf ihnen
beruht.

§S.403.
Die RechtfertigungderRevisionmuß erkennenlassen,inwieweitdasUrtheil

angefochten und dessenAufhebungbeantragtwerde,und die Anträge(Revisions=
anträge)begründen.

Aus der Begründung muß, falls die Verletzung einer gesetzlichenVor=
schristodereinesRechtsgrundsatzesbehauptetwird, hervorgehen,obdieVorschrift
oderder Grundsatzdas Verfahrenbetrifftoder andererArt ist. Ersterenfalls
müssendie denMangel enthaltendenThatsachenangegebenwerden.

K.404.
Hat der AngeklagteRevision eingelegt,jedochbinnen der im §. 398

bestimmtenFrist einenbegründetenRedvisionsantragbei dem Gerichtsherrnder
Berufungsinstanznicht eingereicht,so ist er durcheinenKriegsgerichtsrathnach
Maßgabe des §. 403 über seineAnträge und derenBegründungzu Protokoll
zu vernehmen.

g.405.
Durch rechtzeitigeEinlegungderRevisionwird dieRechtskraftdesUrtheils,

soweitdasselbeangefochtenist, gehemmt.

S.406.
Der Gerichtsherrder Berufungsinstanz hat die Revisionsanträgemit den

Aktenan denPräsidentendesReichsmilitärgerichtseinzusenden.

S.407.
Das Reichsmilitärgerichthat dasRechtsmitteldurchBeschlußals unzulässig

zu verwerfen, wenn dasselbenicht innerhalb der gesetzlichenFrist G. 398) oder
nichtauf demvorgeschriebenenWege(I. 369) eingelegtworden,oder wenn die
Revisionungerechtfertigtgebliebenist (Ö#.403, 404).
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Anderenfallsentscheidetdas ReichsmilitärgerichtdurchUrtheil. Vor der
EntscheidungistdieRevisionsrechtfertigungdemanderenTheile zuzustellen.Diesem
stehtfrei, binneneinerWocheeineGegenerklärungentwederschriftlicheinzureichen
oder,falls erderAngeklagteist, einemKriegsgerichtsrathezuProtokoll zu erklären.

g.408.
Der Angeklagte,oderauf dessenVerlangenderVertheidiger,ist von dem

Tage der Hauptverhandlungzu benachrichtigen.Der Angeklagtekannin dieser
erscheinenodersich durch seinenVertheidigervertretenlassen.

Der nichtauf freiemFuße befindlicheAngeklagtehat keinenAnspruchauf
Anwesenheit.

S. 409.
Die Hauptverhandlungbeginntmit dem Vortrag eines Berichterstatters.
Hierauf werden die Militäranwaltschaft, sowie der Angeklagte und sein

Vertheidigermit ihren Ausführungenund Anträgengehört.
Derjenige,welcherdie Revisionnachgesuchthat, ist zuerstzu hören;dem

Angeklagtengebührtin allen Fällen das letzteWort.
Auf die Hauptverhandlungfinden die Bestimmungender F. 274, §. 275

Absatz1, . 282bis289,§.290Absatz1 bis4, N#.291,320,321,322
entsprechendeAnwendung.

S. 410.
Der Prüfung desRevisionsgerichtsunterliegennur die gestelltenRevisions=

anträgeund, insoweitdie Revision auf Mängel des Verfahrensgestütztwird,
nur diejenigenThatsachen,welchebeiAnbringungderRevisionsanträgebezeichnet
worden sind. -

Eine weitereBegründungderRevisionsanträgeals die im §.403 Absatz2
vorgeschriebeneist nichterforderlichund, wennsieunrichtigist, unschädlich.

S. 411.
Insoweit die Revision für begründet erachtetwird, ist das angefochtene

Urtheil aufzuheben.
Gleichzeitigsinddie demUrtheilezu Grunde liegendenFeststellungenauf=

zuheben,sofernsie durch die Gesetzesverletzungbetroffenwerden, wegenderendie
AupfhebungdesUrtheils erfolgt.

S. 412.
Erfolgt die AufhebungdesUrtheils nur wegenGesetzesverletzungbei An=

wendung des Gesetzesauf die dem Urtheile zu Grunde liegendenFeststellungen,
so hat das Reichsmilitärgerichtin der Sache selbstzu entscheiden,sofernohne
weiterethatsächlicheErörterungen nur auf Einstellung des Verfahrens oder auf
Freisprechungzu erkennenist. «

In anderenFällen ist die Sache zur anderweitenVerhandlungund Ent—
scheidungin die Berufungsinstanzzurückzuverweisen.
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Der Präsident des Reichsmilitärgerichtshat behufs weitererVeranlassung
mit demzuständigenGerichtsherrnsichin Verbindungzu setzen.

Die Verkündungdes Urtheils erfolgt durchden Senatspräsidentennach
Vorschriftdes §. 327 Absatz1 und 2 mit derMaßgabe,daß an dieStelle der
Frist von drei Tagen einesolchevon einerWochetritt.

S. 414.
Erfolgt zu GunsteneinesAngeklagtendie AufhebungdesUrtheils wegen

GesetzesverletzungbeiAnwendung desStrafgesetzes,und erstrecktsichdas Urtheil,
soweitesaufgehobenwird, nochauf andereAngeklagte,welchedieRevisionnicht
oderwegenandererBeschwerdepunkteeingelegthaben,so ist zu erkennen,als ob
sie gleichfallsdieselbeRevisionsbeschwerdeeingelegthätten.

Dasselbe gilt, wenn mehrerePersonen bei derselbenstrafbarenHandlung
als Thäter, Theilnehmer,BegünstigeroderHehler betheiligtund hiervonein
Theil durchvorausgegangenemilitärgerichtlicheErkenntnisseabgeurtheiltist.

S. 415. »
Das Gericht, an welchesdie Sache zur anderweitenVerhandlungund

Entscheidungverwiesenist, hat die rechtlicheund militärdienstlicheBeurtheilung,
welchederAufhebung desUrtheils zu Grunde gelegt ist, auchseiner Entscheidung
zu Grundezu legen.

War das Urtheil nur von dem Angeklagtenoder zu Gunsten desselben
angefochtenworden,so darf das neueUrtheil eine härtereStrafe als die in
dem aufgehobenenerkanntenicht verhängen. Die einerGesammtstrafezu Grunde
liegendenEinzelstrafendürfen nicht höher als in dem aufgehobenenUrtheile be=
messenwerden. -

Vierter-Titel.
Bestaͤtigungder im ordentlichenVerfahren ergangenenUrtheile.

8 416
Urtheile,die durcheinordentlichesRechtsmittelnichtmehranfechtbarsind,

werdenmit einerBestätigungsorderversehen.
In der Bestätigungsorderistzum Ausdruckezu bringen,daß dasUrtheil

rechtskräftiggewordenund, soweit es auf Verurtheilung lautet, zu voll—
streckenist.

Die Bestätigungsorderist demAngeklagtenbekanntzu machen.

F.417.
Auf Strafverfügungen(G.349) findendieBestimmungendesF. 416 keine

Anwendung. - -
Reichs-Gesetzbi.1898. 195
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§.418.
Von wem die Bestätigungsorderertheiltwird, bestimmtfür die bei der

Marine ergehendenUrtheile der Kaiser, im Uebrigen der zuständigeKon—
tingentsherr.

Fünfter Titel.
Bestaͤtigungund Aufhebungder Urtheile der Feldgerichteund

der Bordgerichte.
S.419.

Gegendie im Feldeoderan Bord ergangenenUrtheilefindendieRechts=
mittel der Berufung und der Revisionnichtstatt.

K. 420.
Die im §.#419 bezeichnetenUrtheile erlangenRechtskraftund Vollstreckbar=

keitdurchdie Bestätigung.
C.421.

Die Bestimmungdes §. 420 gilt auch hinsichtlichderjenigenmilitärgericht=
lichenUrtheile,welchezu derZeit, wo derAngeklagtein ein mobilesVerhältniß
tritt, die Rechtskraftnochnichterlangthaben.

6. 422.
Wem das Bestätigungsrechtund das Aufhebungsrechtzusteht,bestimmt

der Kaiser.
§. 423.

Vor der Entschließungüber die Bestätigung hat derGerichtsherrdenAn=
geklagten,falls dieserverurtheilt ist, durch einen Kriegsgerichtsrathoder einen
Offizier protokollarischdarübervernehmenzu lassen,ob und welcheBeschwerden
er gegendas Urtheil vorzubringenhabe.

Dieser Vernehmung bedarf es nicht, wenn in den Fällen des F. 421 der
Angeklagtebereitsein ordentlichesRechtsmitteleingelegtund begründethatte.

. 424.
Die Urtheile,derenBestätigungderKaiser sichvorbehält,sind demselben

durchdenPräsidentendesReichsmilitärgerichtsmit einemGutachtenderMilitär=
anwaltschaftvorzulegen.

6. 425.
Die BestätigungandererUrtheiledarf nur auf Grund des schriftlichen

Rechtsgutachtenseines richterlichenMilitärjustizbeamtenoder, in Ermangelung
einessolchen,eineszum RichteramtebefähigtenBeamtenoderOffizierserfolgen,
wennauf Tod, auf Luchthausoderauf GefängnißoderFsstungshaftvon mehr
als einemJahre erkanntist.
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Lautetein kriegsgerichtlichesUrtheil auf Freisprechungoder auf eine ge=
ringereals die im erstenAbsatzebezeichneteStrafe, so hat derBefehlshaber,dem
dieBestätigung zusteht,eineBegutachtungnur dann anzuordnen,wenn die Ent=
scheidungdesKriegsgerichtsvom Antrage des Vertretersder Anklagewesentlich
abweicht,oder wenn ihm die Entscheidungaus sonstigenGründen bedenklich
erscheint.

. 426.
Die Begutachtungsoll nichtdurcheinenBeamtenoderOffizier geschehen,

welcherin der Hauptverhandlungals Richter oder als Vertreter der Anklage
oderals Vertheidigermitgewirkthat.

g.427.
Der Befehlshaber,welchemdie Bestätigungzusteht,kann eineVervoll=

ständigungder Untersuchunganordnen. «

§.428. ,
War dasUrtheil in denFällen des §. 421 durchein ordnungsmäßigein=

gelegtesRechtsmittelbereitsangefochten,oder werdenin dem Rechtsgutachten
(. 425) gegendieGesetzlichkeitdesUrtheils odergegendie thatsächlicheFeststellung
wesentlicheBedenkenerhoben,sohat der zurBestätigungberechtigteBefehlshaber)
sofern er nicht selbstüber die Aufhebung des Urtheils befindenkann) die Ent=
scheidungdes hierfür zuständigenBefehlshabersherbeizuführen.

In derselbenWeiseist zu verfahren,wennder zur Bestätigungberechtigte
Befehlshaberentgegendem RechtsgutachtenAnstand nimmt, die beantragteBe=
stätigungzu ertheilen.Die Versagungderselbenist schriftlichzu begründen.

S. 429.
Bei Urtheilen der Feldstandgerichteund der Bordstandgerichtefindet eine

Begutachtungnichtstatt. Glaubt der Gerichtsherrdie Bestätigungversagenzu
müssen,so hat er unterBegründungder Versagungdie Entscheidungdes für
die AufhebungzuständigenBefehlshabersherbeizuführen.

S. 430.
Der zur AufhebungberechtigteBefehlshaberhat nachEinholungdesGut=

achtenseines ihm zugeordnetenrichterlichenMilitärjustizbeamtendarüber zu ent=
scheiden,ob dasUrtheil demGerichtsherrnzur ErtheilungderBestätigungzurück.
zusenden,oderob dasselbeaufzuhebensei.

C.431.
Die ertheilteBestätigungist auf der Urschriftdes Urtheils zu vermerken

und demAngeklagtenauf demin den9#§.256, 257 bezeichnetenWege bekannt
zu machen. -

195«
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Z.432.
Im Falle der Aufhebung des Urtheils ist die Berufung eines neuen er=

kennendenGerichts zu veranlassen. Soweit es erforderlichoder sachgemäßer=
scheint,ist mit dieserBerufung ein andererGerichtsherrals der zuerstmit der
Sache befaßtezu betrauen. Zu dem neu zu berufendenGerichtedürfen die Per=
sonenals Richter nicht zugezogenwerden, welchebei der früherenHauptverhand=
lung mitgewirkthaben.

Der die Aufhebung aussprechendeBefehlshaber kann auch dieErledigung
der Sache im ordentlichenVerfahrenverfügen,soferndie ErledigungnachLage
desFalles bis zurBeendigungdes dieAnwendbarkeitdiesesTitels begründenden
Verhältnissesaufgeschobenwerdenkann.

g.433.
Wird im Laufe eines im Felde oder an Bord eingeleitetenStrafverfahrens

der Beschuldigtezu einem immobilen militärischenVerbande versetztoder einem
solchenüberwiesen,so findet die Überleitung in das ordentlicheVerfahren statt.

War jedochein Urtheil bereitsergangen,so hat über dieBestätigungder
bis dahin zuständigeBefehlshabernachMaßgabediesesTitels zubefinden. Wird
die Bestätigung versagt, so ist das Urtheil demAngeklagtennachdessenÜbertritt
in den immobilen Verband bekanntzu machen(F. 137). Gegen das Urtheil ist
binnender gesetzlichenFrist G. 379) die Berufung zulässig. Die Frist läuft auch
für den Gerichtsherrn vom Tage der Bekanntmachungdes Urtheils an den
Angeklagten.Die gerichtsherrlichenBefugnissegehenin einemsolchenFalle auf
denGerichtsherrndes immobilenVerbandesüber.

C.434.
Bei derMarine stehtdemÜbertrittezu einemimmobilenVerbande(§.433)

die Ablösungvon Bord gleich.

S. 435.
Mit der Demobilmachung treten die Bestimmungen diesesTitels außer

Anwendung. Noch nichterledigteStrafsachensind in das ordentlicheVerfahren
überzuleiten.

Auf die bei Eintritt der Demobilmachung noch nicht bestätigtenUrtheile
finden die im §. 433 Absatz 2 für den Fall der Versagung der Bestätigung
gegebenenBestimmungenAnwendung.
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SechsterTitel.

Verfahrens.
G.436.

wenneinein derHauptverhandlungzu seinenUngunstenals echtvor=
gebrachteUrkundefälschlichangefertigtoderverfälschtwar;
wenndurcheinzu seinenUngunstenabgelegtesZeugnißoderabgegebenes
Gutachtender ZeugeoderSachverständigesicheinervorsätzlichenoder
fahrlässigenVerletzung der Eidespflicht oder einer wissentlichfalschen
uneidlichenAussageschuldiggemachthat
wenn bei dem Urtheil ein Richter mitgewirkthat, welchersich in Be=

gemachthat, sofern dieseVerletzung mit einer im Wege des gericht=
lichenStrafverfahrenszu verhängendenöffentlichenStrafe bedrohtund
nicht vom Verurtheilten selbstveranlaßt ist;
wenn ein einvilgerichtlichesUrtheil, auf welches das Strafurtheil be=
gründetist, durchein anderesrechtskräftiggewordenesUrtheil aufge=
hobenist;
wenn neueThatsachenoderBeweismittelbeigebrachtsind, aus denen
allein oder in Verbindung mit den früher erhobenenBeweisensich die
UnschulddesVerurtheilten,sei es bezüglichder ihm zur Lastgelegten
That überhaupt,sei es bezüglicheinesdie Anwendungeineshärteren
StrafgesetzesbegründendenUmstandes,ergiebt oder doch dargethan
wird, daß ein begründeterVerdachtgegendenAngeklagtennichtmehr
vorliegt.

P S. 437.

S.438.

wenn eine in derHauptverhandlungzu seinenGunstenals echtvor=
gebrachteUrkundefälschlichangefertigtoderverfälschtwar;
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2. wenndurchein zu seinenGunstenabgelegtesZeugnißoderabgegebenes
Gutachtender ZeugeoderSachverständigesicheinervorsätzlichenoderfahrlässigenVerletzung der Eidespflicht oder einer wissentlichfalschenuneidlichenAussage schuldiggemachthat;

3. wennbei demUrtheil ein Richtermitgewirkthat, welchersichin Be=ziehungauf die Sache einer VerletzungseinerAmtspflichtenschuldiggemachthat, soferndieseVerletzungmit einerim Wegedesgerichtlichen
Strafverfahrens zu verhängendenöffentlichenStrafe bedrohtist;4. wenn von demFreigesprochenenvor Gericht oder außergerichtlicheinglaubwürdigesGeständnißder strafbarenHandlung abgelegtwird.

C.439.
Eine Wiederaufnahmedes Verfahrenszum Zweckeder AenderungderStrafe innerhalbdesdurchdasselbeGesetzbestimmtenStrafmaßesfindetnichtstatt.

S.440.
Ein Antrag auf Wiederaufnahmedes Verfahrens,welcherauf die Be=hauptungeiner strafbarenHandlung gegründetwerdensoll, ist nur dann zu=lässig, wenn wegendieserHandlung eine rechtskräftigeVerurtheilungergangenist, oder wenn die Einleitung oder Durchführung eines Strafverfahrens ausanderenGründenals wegenMangels an Beweis nichterfolgenkann.

S.441.
Die Bestimmungender §#.367, 369 Absatz5 und des §. 370 findenauch bei dem Antrag auf Wiederaufnahmedes VerfahrensentsprechendeAn=wendung.

. 442.
In dem Antrage müssender gesetzlicheGrund der WiederaufnahmedesVerfahrens, sowie die Beweismittel angegebenwerden.
Der Antrag ist seitensdesAngeklagtenodereinerder im §. 437 Absatz2bezeichnetenPersonenbei dem GerichtsherrnersterInstanz in Gemäßheitdes§. 369 Absatz2 und 3 anzubringen. .

§.443.
Über die Zulassungdes Antrags entscheidetdas Reichsmilitärgericht.Die EntscheidungerfolgtohnemündlicheVerhandlungnachAnhoͤrungderMilitäranwaltschaft.
Das Reichsmilitärgerichtkann einenAufschub,sowieeineUnterbrechungder Strafvollstreckunganordnen.

«. Z.444.
Ist der Antrag nicht in der vorgeschriebenenForm angebrachtoderistdarin kein gesetzlicherGrund der Wiederaufnahmegeltendgemachtoder kein ge=eignetesBeweismaterialangeführt,so ist derAntrag als unzulässigzuverwerfen.
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Anderenfallsist der Antrag, wenn er von dem Verurtheiltenoder im
Falle des §. 437 Absatz2 zu dessenGunstengestelltwar, derMilitäranwalt=
schaft,wenn er zu Ungunstendes Verurtheiltengestelltwar) diesemunterBe=
stimmungeinerFrist zur Erklärungmitzutheilen.

S.445.
Wird der Antrag an sichfür zulässigbefunden,so veranlaßtdas Reichs=

militärgerichtdieAufnahmeder angetretenenBeweise,soweitdieseerforderlichist,
mittelstErsuchensan einenGerichtsherrnoderan einenAmtsrichter.

Die Vernehmungder Zeugenund Sachverständigenerfolgteidlich,soweit
die Beeidigungzulässigist.

Hinsichtlichder Berechtigungder Betheiligten zur Anwesenheitbei der Be=
weisaufnahmefinden die Vorschriften der §#.165 bis 167 entsprechendeAn=
wendung.

Nach Schluß der Beweisaufnahmesind die Militäranwaltschaftund der
Angeklagteunter Bestimmung einer Frist zur fernerenErklärung aufzufordern.

- §.-446. «
Das Reichsmilitärgerichtentscheidetüber den zugelassenenAntrag auf

WiederaufnahmedesVerfahrensnachMaßgabedes §. 443 Absatz2.
Der Antrag wird als unbegründetverworfen,wenndiedarin aufgestellten

BehauptungenkeinegenügendeBestätigunggefundenhaben,oderwenn in den
Fällen des F. 436 Nr. 1 und 2 oder des §F.438 Nr. 1 und 2 nach Lage der
SachedieAnnahmeausgeschlossenist, daß diein diesenBestimmungenbezeichnete
Handlungauf die EntscheidungEinfluß gehabthat. ·

Anderenfalls verordnet das Reichsmilitärgerichtdie Wiederaufnahme des
Verfahrens,sowiedie Erneuerungder HauptverhandlungunterBezeichnungdes
Gerichts, bei welchemdie letzterestattfindensoll.

g. 447.
st der Verurtheiltebereitsverstorbenoder in eineunheilbareGeistes=

krankheitverfallen,so findeteineErneuerungder Hauptverhandlungnichtstatt.
Das Reichsmilitärgerichthat vielmehrauf Grund der neuenErmittelungenohne
mündliche Verhandlung auf Freisprechungzu erkennenoder den Antrag auf
Wiederaufnahmeabzulehnen. 3 , .

Mit derFreisprechungist dieAufhebungdesfrüherenUrtheils zuverbinden.

S.448.
In der erneutenHauptverhandlungist entwederdas frühereUrtheilauf=

rechtzu erhaltenoder unterAufhebungdesselbenanderweitin der Sache zu
erkennen. ... .. ...·.... ..
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Ist die Wiederaufnahmedes Verfahrensnur von demVerurtheiltenoder

zu Gunsten desselbenseitensdes Gerichtsherrnbeantragtworden, so darf das
neueUrtheil einehärtereStrafe als die in demfrüherenerkanntenichtverhängen.

C.49.
Wird im Wiederaufnahmeverfahrenauf Freisprechungerkannt,so ist auf

Verlangen des Freigesprochenen,in den Fällen des g. 447 auf Verlangen des
Antragstellers, die Aufhebung des früherenUrtheils durch den DeutschenReichs=
anzeigerbekanntzu machen. Das Gericht kann anordnen,daß die Bekannt=
machungauchdurchandereöffentlicheBlätter erfolgensoll.

Siebenter Titel.

Strafvollstreckung.

E.450.
MilitärgerichtlicheStrafurtheilesindnachMaßgabederBestätigungsorder,

StrafverfügungenG. 349) nachMaßgabeihres Inhalts zu vollstrecken.

S.451.
Die Strafvollstreckungwird durchden Gerichtsherrnangeordnet,welcher

die Erhebungder Anklageverfügthat.

g.452.
An geisteskrankenoder schwangerenPersonen darf ein Todesurtheil nicht

vollstrecktwerden.

453.
Die VollstreckungeinerdurchErschießenzuvollziehendenTodesstrafeerfolgt

durchdie Militärbehörde.

*
Die Vollstreckungeiner durchEnthauptungzu vollziehendenTodesstrafe

erfolgt durch die bürgerlichenBehörden auf Grund einer mit derBescheinigung
der Rechtskraft versehenenbeglaubigtenAbschrift des Urtheils, welchereine be=
glaubigteAbschriftderBestätigungsorderbeizufügenist. Die Bescheinigungund
die BeglaubigungengeschehendurchdenGerichtsherrn(6.451).

S. 455.
Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben,wenn der Ver=

urtheiltein Geisteskrankheitverfällt.
Dasselbegilt bei anderenKrankheiten,wenn von der Vollstreckungeine

naheLebensgefahrfür denVerurtheiltenzu besorgensteht.
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Z.456.
Auf Antrag einesVerurtheilten,welchernichtzu denMilitärpersonendes

aktiven Heeres oder der aktiven Marine gehört, kann die Vollstreckung auf=
geschobenwerden,soferndurchdie sofortigeVollstreckungdemVerurtheiltenoder
der Familie desselbenerhebliche,außerhalbdes StrafzwecksliegendeNachtheile
erwachsen. «

Der Strafaufschubdarf denZeitraumvon vierMonatennichtübersteigen.
Die Bewilligung desselbenkann an eineSicherheitsleistungoder andere

Bedingungengeknüpftwerden.
*=

Die Vollstreckungvon Arreststrafenkann im Interessedes Dienstes auf
AnordnungdeskommandirendenGenerals(Admirals)aufgeschobenwerden.

g.458.
Für den in UntersuchungshaftbefindlichenAngeklagten, welcherzu einer

Freiheitsstrafeverurtheiltwird, ist die zu verbüßende Strafevom Tage der
RechtskraftdesUrtheils zu berechnen.

Hat der Angeklagteauf EinlegungeinesRechtsmittelsverzichtet,so wird
die Strafe bereitsvom Tage des Verzichtsberechnet.Eine entsprechendeBe=
rechnungtritt ein, wenn derAngeklagtedas eingelegteRechtsmittelzurückgenommen
oder)ohneeineErklärungabzugeben,die Einlegungsfristhat verstreichenlassen.

. 459.
Erfolgt in den Fällen des §F.458 die Verhaftung des Angeklagtenerst

nach dendort bezeichnetenZeitpunkten,so wird die Strafe vom Tage der Ver=
haftungberechnet.

g.460.
Ist der Verurtheiltenach Beginn der Strafvollstreckung,ohnedaß eine

Unterbrechungderselbenangeordnetwird, wegenKrankheitin einevonderStraf=
anstaltgetrennteKrankenanstaltgebrachtworden,so ist die Dauer desAufent=
halts in derKrankenanstaltin dieStraßzeiteinzurechnen,soferner nichtmit der
Absicht,die Strafvollstreckungzu unterbrechen,die Krankheitherbeigeführtoder
verlängerthat.

S. 461.
Ist Jemand durchverschiedenerechtskräftigeUrtheile zu Strafen verurtheilt

worden, und sind dabei die Vorschriften über die ZuerkennungeinerGesammt=
strafeG. 79 des bürgerlichenStrafgesetzbuchs)außer Betracht geblieben„so sind
die erkanntenStrafen auf eineGesammtstrafezurückzuführen.

Die EntscheidungstehtdemjenigenGerichtezu, welchesdie schwersteStraf=
art oder bei Strafen gleicherArt die höchsteStrafe erkannthat, falls hiernach
aber mehrereGerichte zuständigsein würden, demjenigen,dessenUrtheil zuletzt
ergangenist. War das hiernachmaßgebendeUrtheil von einemGerichtehöherer

Reichs=Gesetztl.1898. 1966
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Instanzerlassen,so setztdasGerichtersterInstanzdieGesammtstrafefest. Sind
dieUrtheilevonGerichtenverschiedenerKontingenteerlassen,soistdieEntscheidung
von demReichsmilitärgerichtezu treffen.

Die EntscheidungerfolgtohnemündlicheVerhandlung;vor derEntscheidung
ist demVertreterder Anklageund demVerurtheiltenGelegenheitzu geben,An—
träge zu stellenund zu begründen.

Gegen die Entscheidungfindet, insofernsie nicht vom Reichsmilitärgericht
erlassenist, die Rechtsbeschwerdean das obereGerichtstatt.

g.462.
Die Vollstreckungder auf Geldstrafe lautendenUrtheile und der über eine

VermögensstrafeergangenenEntscheidungenerfolgtim WegedesVerwaltungs—
zwangsverfahrensnach Maßgabe der dafür geltendenlandesherrlichenBe—
stimmungen.

Die Intendanturenbilden die zur Anordnungund LeitungdesZwangs=
verfahrenszuständigenVollstreckungsbehörden.

g.463.
Kann eineverhängteGeldstrafenichtbeigetriebenwerden,und ist dieFest=

setzungder für diesenFall eintretendenFreiheitsstrafeunterlassenworden, so ist
die Geldstrafedurch Verfügung des Gerichtsherrnder höherenGerichtsbarkeitin
die entsprechendeFreiheitsstrafeumzuwandeln. Die Verfügung ist von einem
richterlichenMilitärjustizbeamtenmit zu unterzeichnen.

E.464.
Bestehenüber dieAuslegung einesStrafurtheils oder überdieBerechnung

der erkanntenStrafe Zweifel, odersindEinwendungengegendieZulässigkeitder
Strafvollstreckungerhoben,so ist die EntscheidungdesGerichts,welcheserkannt
hat, einzuholen.

Dasselbe gilt, wenn nach Maßgabe der 9§. 455, 456 Einwendungen
gegendie Ablehnung einesAntrags auf Aufschubder Strafvollstreckunger=
hobenwerden.

Der Fortgang derVollstreckungwird hierdurchnichtgehemmt)derGerichts=
herr kann jedochdenAufschub oder dieUnterbrechungderVollstreckunganordnen.

Die Bestimmungendes §F.461 Absatz3 und 4 findenentsprechendeAn=
wendung.
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Achter Titel.
Entschaͤdigungder im Wiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenen

Personen.

g. 465.
Die VorschriftendesGesetzes,betreffenddieEntschädigungder im Wieder=

aufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen finden auf die im militärgerichtlichen
VerfahrenverurtheiltenPersonenentsprechendeAnwendung.

Die Entschädigungwird von der Militärverwaltung desjenigenKon—
tingents gezahlt, bei dessenGerichtedas Strafverfahrenin ersterInstanz an=
hängigwar.

S. 466.
Bis zum Betrage der geleistetenEntschädigungtritt die Kontingentsver=

waltungin die Rechteein, welchedemEntschädigtengegenDritte um deswillen
zusteht,weil durchderen rechtswidrigeHandlungenseineVerurtheilungherbei=
geführtwar.

g. 467.
Über dieVerpflichtungderKontingentsverwaltungzur Entschädigungwird

durchdas im WiederaufnahmeverfahrenerkennendeUrtheilBestimmunggetroffen.

. 468.
Wer auf Grund des die Verpflichtungeiner Kontingentsverwaltungzur

EntschädigungaussprechendenUrtheils einenAnspruchgeltendmacht, hat diesen
Anspruch bei Vermeidung des Verlustes binnen drei Monaten nach Zustellung
des Urtheils durch Antrag bei dem Gerichtsherrn,auf dessenBefehl im Wieder=
aufnahmeverfahrendas Gericht erster Instanz erkannt hat, in den Fällen des
. 447 bei demPräsidentendesReichsmilitärgerichtszu erheben.

Über den Antrag entscheidetdie obersteMilitärjustizverwaltungsbehörde.

UeunterDitel.
Kostendes Verfahrens.

S. 469.
Die KostendesmilitärgerichtlichenVerfahrensund der durchdie Militär=

behördenbewirktenStrafvollstreckungfallen derMilitärjustizerwaltung zurLast.
DieseBestimmung findet hinsichtlichderdurchdieWahl einesVertheidigers

entstandenenKostenkeineAnwendung.
Die Kostender durchdiebürgerlichenBehördenbewirktenStrafvollstreckung

hat der Verurtheiltezu tragen.
196°
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S. 470.
Sind StrafverfolgungsmaßregelndurcheinewiderbesseresWissengemachte

oder auf grober FahrlässigkeitberuhendeAnzeigeveranlaßt worden, so kann der
Gerichtsherr,nachBeginn der Hauptverhandlungdas GerichtdemAnzeigenden,
nachdemderselbegehört worden, die der Militärjustizverwaltung und dem Be=
schuldigtenerwachsenenbaaren Auslagen auferlegen.

Binnen vierWochennacherfolgterBekanntmachungfindetgegendieVer=
fügung des Gerichtsherrn die Rechtsbeschwerdean den höherenGerichtsherrn,
gegendie Entscheidungdes Gerichtsdie Rechtsbeschwerdean das obereGericht
statt. Das obereGericht entscheidetohne mündlicheVerhandlung.

1.
Erfolgt die EinstellungeinesStrafverfahrenswegenJurücknahmedes=

jenigenAntrags, durchwelchendasselbebedingtwar, so sind dem Antragsteller
die der Militärjustizverwaltungund die dem Beschuldigtenerwachsenenbaaren
Auslagenzur Last zu legen.

Wird in demFalle des§. 249 Absatz3 auf FreisprechungoderEinstellung
desVerfahrenserkannt,so kann das Gericht demAntragstellerdie Kostender
Militärjustizverwaltung und die dem Beschuldigtenerwachsenennothwendigen
Auslagen ganz oder theilweisezur Last legen. Vor der Entscheidungist der
Antragstellerzu hören.

Die Bestimmungendes §. 470 Absatz2 findenAnwendung.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 1. Dezember1898.

L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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(Nr. 2532.) Einführungsgesetzzur Militärstrafgerichtsordnung.Vom I. Dezember1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Die Militärstrafgerichtsordnungtritt an einemdurchKaiserlicheVerordnung

mit ZustimmungdesBundesrathsfestzusetzendenTage, spätestensam 1.Januar
1901,in Kraft.

F. 2.
Mit diesemTage tretenfür die Strafsachen,derenEntscheidungnachden

Bestimmungender Militärstrafgerichtsordnungzu erfolgenhat, alle im Reichs=
gebietegeltendenmilitärstrafprozeßrechtlichenVorschriften,insbesonderediejenigen
überdieBestrafungderFahnenflüchtigenim WegedesUngehorsams=(Kontumazial-)
Verfahrens,außerKraft.

Dasselbe gilt von der Bestimmung im §. 2 Absatz2 des Einführungs=
gesetzeszum Militärstrafgesetzbuch,insoweit sich dieselbeauf die Bestrafung der
Fahnenflüchtigenbezieht. «

Unberührt bleibendie Vorschriften, durch welchedie Mitglieder der Land=
gendarmeriekorpsder Militärstrafgerichtsbarkeitunterstelltfind. InsoweitLetztere
nachdiesenVorschriftender Militärstrafgerichtsbarkeitunterstehen,geltensie im
Sinne der Militärstrafgerichtsordnungals Personen des Soldatenstandesdes
aktivenHeeres.

K. 3.
Hinsichtlich der Ausübung der Strafgerichtsbarkeitüber Kriegsgefangene

und Ausländerin Kriegszeitenund bei kriegerischenUnternehmungenkönnendie
BestimmungenüberBildung derMilitärgerichteund dasVerfahrendurchKaiser=
licheVerordnungabgeändertwerden.

C.4.
ZuständigerKontingentsherrim Sinne der Militärstrafgerichtsordnung

und diesesGesetzesist, soweit nicht Militärkonventionen ein Anderes bestimmen,
derLandesherr,dessenKriegsministeriumdieVerwaltunghinsichtlichdes betreffen=
den militärischenVerbandes ausübt.

S. 5.
Die in der Militärstrafgerichtsordnungfür das „Feld“ gegebenenVor=

schriftengelten:
1. für die Dauer des mobilenZustandesdesHeeres,der Marine oder

einzelnerTheile desHeeresoderder Marine;
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2. für die BesatzungeinesfestenPlatzes, solangederselbevom Feinde
bedrohtist. Der Eintritt, sowiedie BeendigungdiesesZustandesist
vom GouverneuroderKommandantendienstlichbekanntzu machen.

S. 6.
Die in der Militärstrafgerichtsordnungfür das Verhältniß „an Bord“

gegebenenVorschriftenfindenAnwendung:
1. auf die zum Dienstein außerheimischenGewässernbestimmtenSchiffe

vomZeitpunktedesAntritts derReisebis zurRückkehrin dieheimischen
Gewässer;

außerdem
2. auf alle Schiffe, solangesie sichim Kriegszustandebefinden.

K 7.
Anordnungenauf Grund der §#§.28, 37 der Militärstrafgerichtsordnung

werdenim Kriegsfalle, sowieallgemeinfür die Marine durchdenKaiser, im
Uebrigenvon denzuständigenKontingentsherrenerlassen.

Anordnungenauf Grund desF. 65 Absatz2 derMilitärstrafgerichtsordnung
erfolgenfür die Marine durch denKaiser, für das Heer durchdie zuständigen
Kontingentsherren.

C. 8.
Die näherenAnordnungenin Gemäßheitdes§. 114 derMilitärstrafgerichts=

ordnung erfolgen hinsichtlichdes Reichsmilitärgerichtsin der Geschäftsordnung
desselben,im Uebrigendurchdie Militärjustizverwaltungen. «

§.9.
EntscheidungenundVerfügungen,welchevon demGerichtsherrnundeinem

richterlichenMilitärjustizbeamtenoder einem Gerichtsoffiziergemeinsamzu unter—
zeichnensind (Militärstrafgerichtsordnung§. 97 Absatz2, §. 102 rc.), ergehennach
außen hin) je nach demBefehlsbereichedesGerichtsherrn, unterderBezeichnung:

Gerichtdes .. Regiments;
Gerichtder . Division;
Kommandantur=(Gouvernements=Gericht;rc.

S. 10.
Einer richterlichenHandlung im Sinne des F. 68 des bürgerlichenStraf=

gesetzbuchsstehtgleichjedeHandlung, welchevon demGerichtsherrn,demunter=
suchungsführendenunddemdieAnklagevertretendenGerichtsoffizier,Kriegsgerichts=
rath oderOberkriegsgerichtsrathe,sowiein denFällen des §. 3 desEinführungs=
gesetzeszumMilitärstrafgesetzbuchevomDisziplinarvorgesetztenwegenderbegangenen
That gegendenThäter gerichtetwird.
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§.11.
Die zur Ausübungder MilitärstrafgerichtsbarkeitberufenenStellen haben

sichgegenseitigRechtshülfezu leisten.
Beschwerdenüber verweigerteRechtshülfewerdenim Aufsichtswegerledigt.

K. 12.
Die bürgerlichenGerichtehabendenzurAusübungderMilitärstrafgerichts=

barkeitberufenenStellen und diesejenenin denzu ihrerZuständigkeitgehörigen
StrafsachenRechtshülfezu leisten. -.·

Insoweit die bürgerlichenGerichteangegangenwerdenmüssen,ist das
Gesuchan das Amtsgerichtzu richten, in dessenBezirke die Amtshandlung
vorgenommenwerdensoll.

Das Ersuchendarf nur abgelehntwerden, wenn dem ersuchtenGerichte
die örtlicheZuständigkeitmangeltoder die vorzunehmendeHandlung nach dem
Rechte des ersuchtenGerichts verboten ist. Beschwerdenüber Ablehnung des
Gesuchssind an das Oberlandesgericht,zu dessenBezirkedas ersuchteGericht
gehört,in letzterInstanz an das Reichsgerichtzu richten. Die Entscheidungen
erfolgenohnevorgängigemündlicheVerhandlung.

Kosten derRechtshülfewerdenvon der ersuchendenBehördenichterstattet.

K.13.
Die bürgerlichenGerichtsbehördenhabenErsuchenum Rechtshülfein den

zu ihrer ZuständigkeitgehörigenStrafsachenan die im §. 9 bezeichneteStelle
zu richten. Das Ersuchendarf nur abgelehntwerden,wenn die Erledigung
desselbenaußerhalbdesZuständigkeitsbereichsdesangegangenenGerichtsherrnliegt
und eine Abgabe an die zuständigeStelle unthunlich erscheint,oder die vor=
zunehmendeHandlung nach demRechteder ersuchtenStelle verbotenist. Be=
schwerdengegeneineablehnendeVerfügung sind an denhöherenGerichtsherrn,
in letzterInstanz an das Reichsmilitärgerichtzu richten. Die Entscheidungener=
folgenohnevorgängigemündlicheVerhandlung.

Bei GewährungderRechtshülfefindetdieBestimmungdes §. 12 Absatz4
entsprechendeAnwendung.

g.14.
Hat eineAburtheilungdes Angeklagtensowohldurchein Militärgericht,

wie durch ein bürgerlichesGericht in einerdenselben Gegenstand betreffenden
Strafsachestattgefunden,so gilt von denergangenenUrtheilendasjenige)welches
zuerstdie Rechtskrafterlangthat.

Ist in einerbei einemMilitärgerichtanhängigenUntersuchungdurchnicht
mehr anfechtbareEntscheidungdieUnzuständigkeitderMilitärgerichteausgesprochen
worden, weil die Sache zur Zuständigkeitder bürgerlichenGerichte gehöre, so“
dürfendie letzterensichin derSachenichtmehrdeshalbfür unzuständigerklären,
weil die MilitärgerichtsbarkeitPlatz greife.
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Das Entsprechendegilt für die Militärgerichte,wenn seitensbürgerlicher
Gerichte durch nicht mehr anfechtbareEntscheidungendie Unzuständigkeitaus=
gesprochenist, weil die Sache zur Zuständigkeitder Militärgerichtegehöre.

Geht die VollstreckungeinerFreiheitsstrafegegeneineaktiveMilitärperson
gemäß den gesetzlichenBestimmungen auf die bürgerlichenBehörden über, so
erfolgt die Strafvollstreckungdurch die Behörden des Heimathsstaats,wenn ent=
wederdie strafbareHandlung außerhalbdes Bundesgebietsverübtwordenist,
oder der Verurtheilte sich im Gebiete des Heimathsstaatsaufhält; in anderen
Fällen erfolgt die Strafvollstreckungdurch die bürgerlichenBehördendesBundes=
staats, in dessenGebietedie strafbareHandlungverübtwordenist.

S. 16.
In den Fällen, in welchennach §. 42 des bürgerlichenStrafgesetzbuchs

oder nach anderweitengesetzlichenBestimmungenauf Einziehung,Vernichtung
oderUnbrauchbarmachungvon Gegenständenselbständigerkanntwerdenkann,
finden, wenn im Falle der Verfolgung einer bestimmtenPerson der Militär=
gerichtsstandbegründetseinwürde, die Bestimmungender §#.477 bis 479 der
bürgerlichenStrafprozeßordnungmit derMaßgabe Anwendung, daß der Antrag
von dem Gerichtsherrn bei demjenigenGerichte zu stellenist, in dessenBezirke
die strafbareHandlung begangenist oderdie Gegenständesichbefinden.

S. 17.
Auf die Berufsthätigkeitder zum Auftretenvor denMilitärgerichtenzu=

gelassenenRechtsanwälte(vergl.§. 341 Nr. 5 der Militärstrafgerichtsordnung)
finden der §. 150 derbürgerlichenStrafprozeßordnungund dieGebührenordnung
für Rechtsanwälte vom 7. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 176) entsprechende
Anwendung.

Im Sinne des §. 63 derGebührenordnungstehendenStrafkammerndie
Kriegsgerichte,demReichsgerichtedas Reichsmilitärgerichtgleich.

S. 18.
Wer die nach F. 286 derMilitärstrafgerichtsordnungihm auferlegtePflicht

der GeheimhaltungdurchunbefugteMittheilungverletzt,wird mit Geldstrafebis
zu eintausendMark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu sechsMonaten
bestraft. Gegen Personen des Soldatenstandesdes aktivenHeeres oder der
aktiven Marine tritt Freiheitsstrafe(Militärstrafgesetzbuch§. 16) bis zu sechs
Monaten ein; dieAhndungkann in leichterenFällen im Disziplinarwegerfolgen
(§. 3 des Einführungsgesetzeszum Militärstrafgesetzbuche).

Soweit im militärgerichtlichenVerfahren dieOeffentlichkeitderVerhandlung
wegenGefährdungder Staatssicherheitoder der militärdienstlichenInteressen
G. 283 der Militärstrafgerichtsordnung)ausgeschlossenwar, dürfenBerichte über
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die Verhandlungdurchdie Pressenichtveröffentlichtwerden. Das Gleichegilt
auch nachder Beendigungdes Verfahrensin Betreff der Veröffentlichungder
Anklageschriftoder andereramtlicherSchriftstückedes Verfahrens. Zuwider=
handlungenunterliegender im Absatz1 bestimmtenStrafe.

KC.19.
Die in den Fällen der 98. 345, 355, 374 der Civilprozeßordnungund

der 9#.50, 69, 77 der bürgerlichenStrafprozeßordnungden Militärgerichten
zugewieseneFestsetzungder Strafe erfolgt durch denGerichtsherrnnachMaßgabe
des §. 97 Absatz2 ff. der Militärstrafgerichtsordnung;die den Militärgerichten
zugewieseneVollstreckungder Strafe erfolgt auf Anordnungdes Gerichtsherrn.

S.20.
Soweit reichs=oder landesrechtlichden Auditeuren außerhalbdes Bereichs

der MilitärstrafrechtspflegeHandlungen der streitigenoder freiwilligen Gerichts=
barkeit, Verrichtungen der Staatsanwaltschaft oder andere juristischeGeschäfte
zugewiesensind, tretenan die Stelle der Auditeuredie Kriegsgerichtsrätheoder
Oberkriegsgerichtsräthe.

G. 21.
Außerhalb desGebiets derMilitärstrafrechtspflegekönnenim Verwaltungs=

wegedenKriegsgerichtsräthenoderOberkriegsgerichtsräthendienstlicheVerrichtungen
insoweitübertragenwerden,als es sichum Geschäfteder freiwilligenGerichts=
barkeitoder anderejuristischeGeschäfteim BereichederMilitärverwaltung handelt.

K. 22.
Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr. -
Tritt die Militärstrafgerichtsordnungnichtmit Beginn des Kalenderjahrs

in Kraft, so gilt das angefangeneKalenderjahrals erstesGeschäftsjahr.

23.
Die am Tage des Inkrafttretensder Militärstrafgerichtsordnungbei den

bürgerlichenGerichtenanhängigenStrafsachen, für welchenach den Vorschriften
der Militärstrafgerichtsordnung in Zukunft die Militärgerichte zuständig sein
würden,gehenan die letzterennur dann über, wenndas Hauptverfahrennoch
nichteröffnetwordenwar.

C.24.
Für die am Tage des Inkrafttretens der Militärstrafgerichtsordnung

anhängigenmilitärgerichtlichenStrafsachengilt Folgendes:
1. Die Erledigungeiner anhängigenStrafsacheerfolgtnach den Vor=

schriftender Militärstrafgerichtsordnung.
2. War vor dem Tage desInkrafttretens derMilitärstrafgerichtsordnung

ein EndurtheilersterInstanz ergangen,so findenauf die Erledigung
Reichs=Gesetzbl. 1898. 197
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der Sache bis zur rechtskräftigenEntscheidungdie bisherigenProzeß=
gesetzeAnwendung.

3. Wird ein vor demTage des Inkrafttretensder Militärstrafgerichts=
ordnung ergangenesEndurtheil erster Instanz aufgehobenund die
Sache zur nochmaligenEntscheidungverwiesen,so regelt sichdas
weitereVerfahrennachdenVorschriftenderMilitärstrafgerichtsordnung.

4. War das vor dem Tage des Inkrafttretens der Militärstrafgerichts=
ordnung ergangeneUrtheil ein die Bestrafung eines Fahnenflüchtigen
betreffendesUngehorsams=(Kontumazial=) Urtheil)so regelt sichdas nach
der Rückkehrdes VerurtheilteneinzuleitendegewöhnlicheVerfahren
nachdenVorschriftenderMilitärstrafgerichtsordnung.In demergehenden
neuenUrtheil ist das frühereUngehorsams=(Kontumazial=)Urtheil auf=
zuheben. Hinsichtlicheiner bereits eingezogenenGeldstrafe finden die
bisherigenBestimmungenAnwendung.

5. Für dieWiederaufnahmeeinesdurchrechtskräftigesUrtheilgeschlossenen
Verfahrens sind die Vorschriften der Militärstrafgerichtsordnungauch
dann maßgebend,wenn das Urtheil vor dem Tage desInkrafttretens
derMilitärstrafgerichtsordnungerlassenoderrechtskräftiggewordenwar.

6. Auf dieStrafvollstreckungfindendieVorschriftenderMilitärstrafgerichts=
ordnungAnwendung, auch wenn dieStrafe nach den bisherigenVor=
schriftenüberdas Verfahrenerkanntist.

K. 25. 1
Über die Aufhebungder bestehendenMilitärgerichteund staatsanwalt=

schaftlichenBehörden bei denselben,sowiedarüber, ob und inwieweit solchemit
Rücksichtauf die Vorschrift des §. 24 Nr. 2 einstweilenfortbestehen,oder welche
Beamteim Falle derAufhebungan dieStelle derbisherigenMilitärjustizbeamten
tretensollen,wird für die Marine durchKaiserlicheVerordnung, im Uebrigen
durchVerordnungdesbetreffendenKontingentsherrnBestimmunggetroffen.

Für dieFälle des §. 24 Nr. 2 könnendieBefugnisseder oberstenMilitär=
gerichtedurchKaiserlicheVerordnung auf Antrag der Kontingentsherrendem
Reichsmilitärgerichtübertragenwerden.

2.
Die bei den aufgehobenenBehörden etatsmäßigangestelltenBeamten

müssensich ihre anderweiteVerwendung nachMaßgabe der in den99. 27 bis 31
enthaltenenBestimmungengefallenlassen.

Die richterlichenMilitärjustizbeamten,dieBeamtenderMilitärstaatsanwalt=
schaftund die rechtskundigenSekretärebei denMilitärgerichtensind als Militär=
richterim Sinne der Militärstrafgerichtsordnung,oderals Beamteder Militär=
anwaltschaftbeimReichsmilitärgerichtanzustellen.
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Sie dürfen in ihremRange und in ihremDiensteinkommennicht verkürzt
werden. Als eineVerkürzungdes Diensteinkommensist es nicht anzusehen,
wenndie Gelegenheitzur Verwaltungvon Nebenämternentzogenwird oderdie
Beziehungder für dieDienstunkostenbesondersausgesetztenEinnahmen mit diesen
Unkostenselbstfortfällt. Servis und Wohnungsgeldzuschußwerdennach dem
Orte der neuenAnstellunggewährt.

Im Uebrigenerfolgtdie Berechnungdes Diensteinkommensnachden für
denFall der PensionirungmaßgebendenGrundsätzen.

g.28.
Sofern dieseBeamtennicht anderweitangestelltoder in den Ruhestand

versetztwerden, bleiben sie während eines Zeitraums von drei Jahren zur Ver—
fügung derMilitärjustizverwaltung und werdenauf einembesonderenEtat geführt.

Beamte,welchedas 65. Lebensjahrvollendethaben,könnenihreVersetzung
in denRuhestandbeanspruchen.

KG.29.
Die zur Verfügung der MilitärjustizverwaltungverbleibendenBeamten

haben sich nach Anordnung derselbender zeitweiligenWahrnehmungsolcher
Aemter zu unterziehen,zu derendauernderÜbernahme sieverpflichtetseinwürden.

Erfolgt die BeschäftigungaußerhalbdesOrtes ihrer letztenAnstellung)so
erhaltensiedie gesetzmäßigenReisegebührnisse.

Diejenigen,welchewährenddes dreijährigenZeitraumseine etatsmäßige
Stellung nichterhalten,tretennachAblauf desselbenin denRuhestand.

S. 30.
Auf Beamte, welchein Gemäßheit der Bestimmungen diesesGesetzesin

denRuhestandtretenoderzur VerfügungderMilitärjustizverwaltungverbleiben,
auf letztereauch dann, wenn sie während des im F. 28 bezeichnetenZeitraums
dienstunfähigwerden,findendie Vorschriftendes F. 27 mit der MaßgabeAn=
wendung, daß den in denRuhestandtretendenBeamten Servis und Wohnungs=
geldzuschußnachdenfür denFall derPensionirunggeltendenDurchschnittssätzen,
denzurVerfügungderMilitärjustizverwaltungstehendenBeamtenderWohnungs=
geldzuschußund Servis während des dreijährigenZeitraums in dem vollen Be=
tragezu gewährenist.

K. 31.
Die nicht im höherenMilitärjustizdienst angestelltenBeamten sind ihren

bisherigenVerhältnissen,ihren Fähigkeitenund ihrem Dienstalterthunlichstent=
sprechendanzustellen.

Auf die von neuemangestelltenBeamtenfindendieVorschriftendes §. 27
entsprechendeAnwendung.

Beamte, welchenicht wiederangestelltwerden, treteneinstweilenin den
Ruhestand. Denselbenist, vorbehaltlichweitergehenderwohlerworbenerRechte,

197°
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ein nach §. 26 des Reichsbeamtengesetzesvom 31. März 1873 zu bemessendes
Wartegeldzu gewähren. Die Berechnungdes dem Wartegeldezu Grundezu
legenden Diensteinkommenserfolgt nach den für den Fall derPensionirung
maßgebendenGrundsätzen. Servis und Wohnungsgeldzuschußwerdenmit dem
für die Pensionirung geltendenDurchschnittssatzedem übrigen Diensteinkommen
hinzugerechnet.

DieseBeamten habensichnachAnordnung derMilitärjustizverwaltungder
zeitweiligenWahrnehmungsolcherAemterzu unterziehen,welcheihrenFähigkeiten
und ihren bisherigenVerhältnissenentsprechen.Während der Dauer dieserBe=
schäftigungerhaltensie ihr früheresDiensteinkommenunverkürztund, soferndie
Beschäftigung außerhalb des Ortes ihrer letztenAnstellung erfolgt, die gesetz=
mäßigenReisegebührnisseund eine von der Militärjustiz#erwaltungnach dem
erforderlichenMehraufwandefestzusetzendeEntschädigung.

K. 32.
Die BestimmungenderMilitärstrafgerichtsordnungim §.80 Satz 2, J. 94

Absatz1, §. 106 Absatz2 findenauf richterlicheund staatsanwaltschaftlicheMilitär=
justizbeamte,welchevor demInkrafttretenderMilitärstrafgerichtsordnungbereits
angestelltsind, keineAnwendung.

S. 33.
Die Militärstrafgerichtsordnungund diesesGesetzkommenin Bayern nach

nähererBestimmungdesBündnißvertragsvom 23. November1870, in Württem=
bergnachnähererBestimmungderMilitärkonventionvom 21./25.November1870
zur Anwendung.

Die Einrichtungder oberstenmilitärgerichtlichenInstanz mit Rücksichtauf
die VerhältnisseBayerns wird anderweitgesetzlichgeregelt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 1. Dezember1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.
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(Nr. 2533.) Gesetz,betreffenddie Dienstvergehender richterlichenMilitärjustizbeamtenund
die unfreiwilligeVersetzungderselbenin eine andereStelle oder in den
Ruhestand. Vom 1. Dezember1898.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Allgemeine Bestimmungen über Dienstvergehen und deren
Bestrafung.

S. 1.
Ein richterlicherMilitärjustizbeamter,welcherdie Pflichten verletzt,die ihm

sein Amt auferlegt, oder in oder außer dem Amte sich ein seiner amtlichen
Stellung nicht würdigesVerhaltenzu Schulden kommenläßt (Reichsbeamten=
gesetzvom 31.März 1873 §. 10), machtsicheinesDienstvergehensschuldig.

2.
Wegen geringerDienstvergehenkönnen im AufsichtswegeMahnungen

ertheiltwerden. Bei dem Reichsmilitärgerichterfolgensie durch den Präsidenten
desselbenim Einverständnissemit dem Vorsitzendendes Disziplinarhofs, im
Uebrigendurchdie obersteBehördeder Militärjustizverwaltung(vergl.Militär=
strafgerichtsordnungI#. 111, 112).

ErscheinteineMahnung nicht ausreichend,so tritt Disziplinarbestrafung
nach Maßgabe der BestimmungendiesesGesetzesein.

Die Vorschriften der Disziplinarstrafordnungen für das Heer und die
Marine, betreffenddieDisziplinarstrafgewaltderMilitärbefehlshaberüberMilitär=
beamte,bleibenunberührt.

988
Disziplinarstrafensind:

1. Warnung,
2. Verweis,
3. Geldstrafe,
4. Strafversetzung,
5. Dienstentlassung.

Die Geldstrafedarf den Betrag des einmonatlichenDiensteinkommens
nicht übersteigen.NebeneinemVerweis und nebender Strafversetzungkann
auf Geldstrafeerkanntwerden.
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GegenMitgliederdesReichsmilitärgerichtskannauf Strafversetzungnicht
erkanntwerden.

Die Strafpersetzungerfolgtin ein anderesAmt von gleichemRange ohne
Verminderungdes Diensteinkommensund wird durchdie obersteBehördeder
Militärjustizerwaltung in Ausführung gebracht.

Die Dienstentlassunghat denVerlust desTitels unddesPensionsanspruchs
von Rechtswegenzur Folge.

LassenbesondereUmständeeinemildereBeurtheilungzu, so ist das Dis=
zilinargericht berechtigt,in seiner Entscheidungzugleich festzusetzen,daß dem
Beschuldigtenein Theil des gesetzlichenPensionsbetragsauf Lebenszeitoderauf
gewisseJahre zu belassensei.

C. 4.
Welcheder im §. 3 bestimmtenStrafen anzuwendensei, ist nach der

größerenodergeringerenErheblichkeitdesDienstvergehensmit besondererRücksicht
auf die gesammteFührung desBeschuldigtenzu ermessen.

S. 5.
Im Laufe einer gerichtlichenUntersuchungdarf gegendenBeschuldigten

ein Disziplinarverfahrenwegender nämlichenThatsachennichteingeleitetwerden.
JItstim Laufe einesDisziplinarverfahrens wegender nämlichenThatsachen

einegerichtlicheUntersuchunggegendenBeschuldigteneröffnet,so ist das Dis=
ziplinarverfahrenbis zur BeendigungdesgerichtlichenVerfahrensauszusetzen.

g. 6.
Ist strafgerichtlichauf Freisprechungerkannt, so findet wegenderjenigen

Thatsachen,welchedenGegenstandder Untersuchunggebildethaben, ein Dis=
ziplinarverfahrennur noch insofern statt, als dieselbenan sich und ohne ihre
Beziehungzu demgesetzlichenThatbestandeder strafbarenHandlung, auf welche
die Untersuchungsicherstreckte,ein Dienstvergehenenthalten.

Ist in einergerichtlichenUntersuchungeineVerurtheilungerfolgt, welche
denVerlust des Amtes nicht zur Folge gehabthat, so bleibt der zuständigen
Stelle (vergl.. 15, 21) dieEntscheidungdarübervorbehalten,ob außerdemein
Disziplinarverfahreneinzuleitenoderfortzusetzensei.

Verfassung und Zuständigkeit der Disziplinargerichte.
.7.

Disziplinargerichtesind: —
in ersterInstanz die Disziplinarkammern,
in zweiterInstanz der Disziplinarhof.

Für diejuristischenMitgliederdesReichsmilitärgerichtsbildetderDisziplinar⸗
hof die ersteund letzteInstanz.



—1299——

§.8.
Für denBereicheines oder mehrererArmeekorps,sowiefür die Marine

wird je eineDisziplinarkammer gebildet, die ihren Sitz am Orte eines der be=
theiligtenGeneralkommandos)bei der Marine am Sitze desOberkommandosder=
selbenhat.

Die Disziplinarkammerbesteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus den
in ihremBereichangestelltenOberkriegsgerichtsräthenund der erforderlichenZahl
von Kriegsgerichtsräthen.

Sind in demBereichederDisziplinarkammermehr als fünf Oberkriegs=
gerichtsräthevorhanden, so bilden die fünf dienstältestenund beigleichemDienst=
alter die der Geburt nach älterendie Disziplinarkammer.Die übrigenOber=
kriegsgerichtsräthetretenbeiVerhinderungvonMitgliedernderDisziplinarkammer
in gleicherReihenfolgeals Stellvertreterein.

Soweit dievorhandenenOberkriegsgerichtsräthezurBildung derDisziplinar=
kammer nicht ausreichen, werden von der oberstenBehörde der Militärjustiz=
verwaltungKriegsgerichtsräthefür die Dauer ihres Hauptamtszu Mitgliedern
der Disziplinarkammerund zu Stellvertreternernannt.

Wird eineDisziplinarkammerdurchAusscheidenausgeschlosseneroderab=
gelehnterMitglieder und derenStellvertreter(vergl.S. 14) oder aus einem anderen
Grunde beschlußunfähig,so könnendie fehlendenMitglieder durchMitglieder einer
anderenrichterlichenDisziplinarkammer ersetztwerden. Die Anordnung erfolgt
im Verwaltungswege.

Den Vorsitz in derDisziplinarkammer führt derdemDienstalterbeziehungs=
weiseder GeburtnachältesteOberkriegsgerichtsrath,in ErmangelungeinesOber=
kriegsgerichtsrathsder ältesteKriegsgerichtsrath. «

§.9.
ZuständigistdiejenigeDisziplinarkammer,in derenBezirkederBeschuldigte

zurZeit derEröffnungdesDisziplinarverfahrensseinendienstlichenWohnsitzhat.
Die DisziplinarkammerderMarine ist zuständigfür alle richterlichenMi—

litärjustizbeamtender Marine.
S. 10.

Der Disziplinarhofkann auf Antrag des Vertreters der Staatsanwalt=
schaftoderdesBeschuldigtendieVerweisungderSachean eineandereDisziplinar=
kammerbeschließen,wennGründe vorliegen,welchedieUnbefangenheitder zu=
ständigenDisziplinarkammerzweifelhafterscheinenlassen.

S. 11.
Der Disziplinarhofwird bei demReichsmilitärgerichtaus denjuristischen

MitgliederndiesesGerichtsgebildet. Zur Beschlußfähigkeitgehörtdie Anwesen=
heitvon mindestenssiebenderselben,einschließlichdes Vorsitzenden.
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Den Vorsitzführt derjenigeSenatspräsident,welcherdemDienstalterundbei gleichemDienstalter der Geburt nach der ältesteist.Im BehinderungsfallegehendieGeschäftedesVorsitzendenauf dennächst=ältestenSenatspräsidentenund in Ermangelungeinessolchenauf den ältestenRath desReichsmilitärgerichtsüber.

l 12.
Der Geschäftsgangbei demDisziplinarhofewird durcheineGeschäftsord=nung geregelt,welchevon diesemauszuarbeitenund durchdenPräsidentendesReichsmilitärgerichtsdemKaiserzur Bestätigungvorzulegenist.Die GeschäftsordnungderDisziplinarkammernist von deroberstenBehördeder Militärjustizverwaltungzu erlassen.

S. 13.
Die Verrichtungender Staatsanwaltschaftwerdenbei denDisziplinar=kammern von einem durch die obersteBehörde der Militärfustizverwaltung fürjedeneinzelnenFall besonderszu benennendenKriegsgerichtsrath,bei demDis=ziplinarhofevon demObermilitäranwaltewahrgenommen.Den Dienst desGerichtsschreibersversiehtbei denDisziplinarkammernderGerichtsschreibereinesderbetreffendenOberkriegsgerichte,bei demDisziplinarhofeein GerichtsschreiberdesReichsmilitärgerichts.

S. 14.
Die BestimmungenderMilitärstrafgerichtsordnungüberAusschließungundAblehnung der Gerichtspersonen(§8. 122 bis 134) finden auf die Mitglieder derDisziplinargerichteentsprechendeAnwendung.
Im Verfahren vor dem Disziplinarhofe steht das AblehnungsrechtauchdemObermilitäranwaltezu.
Über die AusschließungoderAblehnungentscheidetdasDisziplinargericht,welchemder abgelehnteRichterangehört.
AblehnungsgesuchewegenBesorgniß der Befangenheitsind beiVermeidungdes Ausschlussesspätestensvor Beginn der Hauptverhandlung bei demjenigenDisziplinargerichtanzubringen,welchemdie abzulehnendenMitgliederangehören.Die Entscheidungensind endgültig.

Verfahrenbei denDisziplinargerichten.
K 185.

Der VerhängungeinerDisziplinarstrafemuß ein förmlichesDisziplinar=verfahrenvorhergehen. Die Einleitung desselbenwird hinsichtlichderMitgliederdes Reichsmilitärgerichtsdurch den Präsidentendesselbenim EinverständnissemitdemVorsitzendendesDisziplinarhofs, binsichtlichder übrigenrichterlichenMili=tärjustizbeamtendurch die obersteBehörde der Militärjustizverwaltungverfügt.
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S.16.
Das Disziplinarverfahrenbestehtin einemschriftlichenErmittelungsverfahren

und in einermündlichenVerhandlung.

S.17.
Mit der Vornahme der Ermittelungen wird von dem Vorsitzendendes

Disziplinargerichtsein Mitglied des letzterenbeauftragt.
Das Ermittelungsverfahrenhat den Zweck, den Sachverhalt soweit auf=

zuklären,daß eineEntscheidungdarüber getroffenwerdenkann, ob das Verfahren
einzustellen,oderdie Sachezur Hauptverhandlungzu verweisensei.

Der Beschuldigtewird unter Mittheilung der Beschuldigungspunktevor=
geladenund derVertreterderStaatsanwaltschaftzugezogen.Sie werden,wenn
sie erscheinen,mit ihren Erklärungen und Anträgen gehört.

Die Zeugenwerden,nachBefindeneidlich,vernommenund die sonstigen
Beweiseerhoben.

Den Vernehmungender Zeugendarf wederder Vertreter der Staats=
anwaltschaftnochder Beschuldigtebeiwohnen.

Die Verhaftung,vorläufigeFestnahmeoderVorführung desBeschuldigten
ist unzulässig.

". 18.
Über jedeUntersuchungshandlungist ein Protokoll unterBeobachtungder

im §. 163 der MilitärstrafgerichtsordnungenthaltenenVorschriften aufzunehmen.

S. 19.
Erachtet der mit Vornahme der Ermittelungen beauftragteRichter die

Untersuchungfür geschlossen,so legt er die Akten dem Vertreter der Staats=
anwaltschaftvor.

Beantragtdiesereine Ergänzung der Ermittelungen,so hat der Unter=
suchungsführer,wenn er demAntrage nichtstattgebenwill, die Entscheidungdes
Disziplinargerichtseinzuholen.

§. 20.
Nach geschlossenemErmittelungsverfahrenist demBeschuldigtenderInhalt

dererhobenenBeweismittel mitzutheilen. Darauf werden die Akten dem Ver=
treterder Staatsanwaltschaftzur Stellung seinerAnträgevorgelegt. 4

g.21.
Auf Grund der Ergebnissedes Ermittelungsverfahrenshat hinsichtlichder

MitgliederdesReichsmilitärgerichtsder Präsidentdesselbenim Einverständnisse
mit demVorsitzendendesDisziplinarhofs, im Uebrigendie obersteBehördeder
Militärjustizverwaltungdarüberzubefinden,obderBeschuldigteaußerVerfolgung
zu setzenund dasVerfahreneinzustellen,oderobdieSachezurHauptverhandlung
zu verweisensei.
Reichs.Gesetzbl.1898. 198
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- Z.22.
Einstellungdes Verfahrenshat auchdann zu erfolgen,wenn der Be—schuldigteseineEntlassungaus demDienstemit VerzichtaufTitel, Gehalt undPensionsanspruchnachsucht,vorausgesetzt,daß er seineamtlichenGeschäftebereitserledigthat.
Die KostendeseingestelltenVerfahrensfallen demBeschuldigtenzurLast.

*
Wegender nämlichenAnschuldigungspunkteist die WiederaufnahmeeineseingestelltenDisziplinarverfahrensnur auf Grund neuerBeweiseundnur währendeinesZeitraums von fünf Jahren, vom Tage des Einstellungsbeschlussesab,

zulässig.
S. 24.

Wird die Sachezur Hauptverhandlungverwiesen,so findenim Weiterendie Bestimmungender §##F.101 bis 118 des Reichsbeamtengesetzesvom 31. März1873 entsprechendeAnwendung.
K.25.

Die Bestimmungen der Militärstrafgerichtsordnung, betreffenddie Be=rechnungderFristen(§.146), dieWiedereinsetzungin denvorigenStand (§#.147,148, 149 Absatz1 bis 3), die Vernehmungvon Zeugen(§#.185ff.) und dieZuziehungvon Sachperständigen(§. 208ff.)) finden mit der Maßgabe ent=sprechendeAnwendung,daßgegenEntscheidungendesDisziplinarhofseineRechts=beschwerdenicht stattfindet,und daßüberRechtsbeschwerdengegenEntscheidungenund Verfügungender DisziplinarkammernderDisziplinarhofentscheidet.

S. 26.
Die im Disziplinarverfahren an den Vertreter der Staatsanwaltschaftnöthig werdendenZustellungenerfolgendurchVorlegung der Ulrschriftdes zu=zustellendenSchriftstücks. Beginnt mit der Zustellung der Lauf einer Frist, soist der Tag der Vorlegungauf derUrschriftzu vermerken.
Die sonstigenZustellungenerfolgennachMaßgabeder F. 136 bis 145der Militärstrafgerichtsordnung.

F. 27.
Die im DisziplinarverfahrenergehendenEntscheidungensindmit Gründenzu versehen.

. 28.
Für die Abstimmungfindenbei denDisziplinargerichtendie Vorschriftender §#§.322, 324 derMilitärstrafgerichtsordnungmit derMaßgabeentsprechendeAnwendung, daß im Disziplinarhofebei Stimmengleichheitdie Stimme desVorsitzendendenAusschlaggiebt.
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§.29.
Für das Disziplinarverfahren werden weder Gebühren noch Stempel,

sondernnur baare Auslagen in Ansatz gebracht.
Wird derBeschuldigteverurtheilt, so hat er die baarenAuslagen desVer=

fahrens ganz oder theilweisezu erstatten. Über die Erstattungspflichtentscheidet
das Disziplinarerkenntniß.

Vorläufige Dienstenthebung.
S. 30.

Die Bestimmungender 99. 125 bis 130 Absatz1, §. 131 des Reichs=
beamtengesetzesvom 31. März 1873 finden mit der Maßgabe entsprechendeAn=
wendung, daß an die Stelle der oberstenReichsbehördediejenigeBehörde tritt,
welcherdie EinleitungdesDisziplinarverfahrenszusteht(§.15).

E.S1.
Für die Verhältnisseim Feldeund an Bord kanndurchKaiserlicheVer=

ordnung den höherenBefehlshabern die Befugniß eingeräumt werden, einen
richterlichenMilitärjustizbeamten,der nach ihrer pflichtmäßigenÜberzeugung seine
Bestimmungnichterfüllt, aus seinerFeldstelle(Bordstelle)zu entlassen.

Unfreiwillige Versetzung in eine andere Stelle.
. 32.

Die unfreiwilligeVersetzungeines Mitglieds des Reichsmilitärgerichts
findet nicht statt.

Die unfreiwilligeVersetzungeinesOberkriegsgerichtsrathsoderKriegsgerichts=
raths kann, abgesehenvon den Fällen der 9§. 95, 96 der Militärstrafgerichts=
ordnung und von demFalle einerStrafversetzung,nur erfolgen,wenn sie durch
das Interesseder Militärrechtspflegedringendgebotenist.

Die Versetzungdarf in diesemFalle nur in eine andereMilitärrichterstelle
von gleichemRange ohne Verminderung des Diensteinkommenserfolgen.

38.
Die AnerkennungderNothwendigkeitder unfreiwilligenVersetzungin eine

andereStelle erfolgtauf Antragder oberstenBehördederMilitärjustizverwaltung
durch den Disziplinarhof. Die Ausführung geschiehtdurch die genannteVer=
waltungsbehörde.

Unfreiwillige Versetzung in den Ruhestand.
F. 34.

Die zwangsweiseVersetzungeinesrichterlichenMilitärjustizbeamtenin den
Ruhestandtritt ein, wenn er durchein körperlichesGebrechenoderwegenSchwäche
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seinerkörperlichenodergeistigenKräftezurErfüllung seinerAmtspflichtendauernd
unfähiggewordenist.

F. 35.
Sucht der Beamtedie Versetzungin denRuhestandnichtnach, obgleich

die Voraussetzungenderselbenvorliegen, so ist unter Angabe der Gründe und
unterBezeichnungdeszu gewährendenPensionsbetragsdieAufforderungan ihn
zu erlassen,binnen einer bestimmtenFrist den Antrag auf Versetzungin den
Ruhestandzu stellen. Die Aufforderung ergehtan einenOberkriegsgerichtsrath
oderKriegsgerichtsrathdurchdie obersteBehördederMilitärjustizverwaltung,an
einMitglied desReichsmilitärgerichtsdurchdenPräsidentendiesesGerichts.Wird
der Aufforderung innerhalb der festgesetztenFrist nicht Folge geleistet,so hat
der Disziplinarhofüberdie ZulässigkeitderVersetzungin denRuhestandzu ent=
scheiden.

Schluß= und Übergangsbestimmungen.
g.36.

Die Gebührenordnungfür die Rechtsanwältevom 7. Juli 1879 findet
auf dieBerufsthätigkeitdesRechtsanwaltsim Disziplinarverfahrengegenrichter—
licheMilitärjustizbeamtemit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,daß den
Strafkammerndie Disziplinarkammern,dem Reichsgerichteder Disziplinarhof
gleichzustellensind.

##
Dieses Gesetztritt zugleichmit der Militärstrafgerichtsordnungin Kraft.
Mit diesemZeitpunktetretenalle entgegenstehendenBestimmungen,soweit

sie auf die richterlichenMilitärjustizbeamtenBezug haben, außer Kraft.
Hinsichtlichder beim Inkrafttreten diesesGesetzesanhängigenDisziplinar=

sachensind für das weitereVerfahren dieVorschriftendiesesGesetzesmaßgebend.

S. 38.
Dieses Gesetzkommt in Bayern nach nähererBestimmung des Bündniß=

vertragsvom 23. November1870 zur Anwendung;die ErrichtungeinesDis=
ziplinarhofs für die bayerischenrichterlichenMilitärjustizbeamtenbleibt derLandes=
gesetzgebungvorbehalten.

Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 1. Dezember1898.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
AÆ354.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungsvorschriftenzu demGesetzevom 10.Mai 1892
(Reichs=Gesetzbl.S. 661) über die Unterstätzungvon Familien der zu Friedensübungeneinberufenen
Mannschaften. S. 1305. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflicht für die Geflügel=
cholera. S. 1312.

(Nr. 2534.) Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungsvorschriften zu dem Gesetzevom
10. Mai 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 661) über dieUnterstützungvon Familien
derzuFriedensübungeneinberufenenMannschaften.Vom 12.Dezember1898.

DBr= Bundesrathhat in der Sitzung vom 24. November1898 beschlossen:
An Stelle der§§.3, 8 und9 derBekanntmachungvom2. Juni 1892

(Reichs=Gesetzbl.S. 668), betreffenddieAusführungsvorschriftenzu demGe=
setzevom 10. Mai 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 661) über die Unterstützung
von Familien der zu FriedensübungeneinberufenenMannschaften,treten
vom Rechnungsjahr1899 an folgendeVorschriften:

F. 3.
Ist ein Einberufenernach Ablauf der festgesetztenUebungsdauer

in Folge einerwährend derselbenunverschuldeteingetretenenErkrankung
an der Rückkehrverhindert,so ist die Unterstützungbis zu dem Tage
der Rückkehreinschließlichzu zahlen.

Auf Zahlungen, welchegemäß§. 2 halbmonatlichim voraus
geleistetsind, findetdie Vorschriftim §. 5 Anwendung.

S. 8.
Die EmpfangsbescheinigungensinddenunterIII in derBeilageG

zur Verordnungvom 1. April 1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 137), be=
treffenddie Ausführung des Gesetzesvom 13. Juni 1873 über die
Kriegsleistungen,in der Fassungder Bekanntmachungvom 24. Juli
1894 (Central=Blattfür das DeutscheReichS. 341 in Verbindung mit
S. 426), näherbezeichnetenBehördeneinzureichen,welcheauf Grund
derselbeneineNachweisung,in die alle Empfangsbescheinigungenin
alphabetischerReihenfolgederGemeindeneingetragenwerden,nachdem

Reichs=Gesetzbl.1898. 199

Ausgegebenzu Berlin den 16.Dezember1898.
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beiliegendenMusterB aufstellen. DieseNachweisungist nebstdenals
Beläge dienendenEmpfangsbescheinigungenund denim F. 6 erwähnten
Benachrichtigungender Truppenbefehlshaber2c. bei den in Betracht
kommendenBezirkskommandoszur Prüfung in Umlauf zu setzen,nach
erfolgterPrüfung undBescheinigungaberan die nachSpalte IV der
vorbezeichnetenBeilageC zuständigeBehördezurFeststellungeinzureichen.

KS.9.
Die belegtenund festgestelltenNachweisungen(G.8) sindnebst

einer sich auf das Staatsgebiet oder den Bezirk der höherenVerwal=
tungsbehördebeziehendenZusammenstellungnach dem beiliegenden
Muster C im Laufe der letztendrei Monate jedesRechnungsjahrsdurch
Vermittelungder Zentralbehördender einzelnenBundesstaatendem
Reichsamtedes Innern vorzulegen,welchesdie ErstattungderUnter=
stützungan die bei der Vorlegung der Nachweisungenbezeichneten
Landeskassenveranlassenwird.

An Stelle der bisherigenMuster zu dieserBekanntmachungtreten

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.
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Muster A.

Eingetragenin der Nachweisung
(MusterB) unter Siffer 7.

über

Einberufendurchdas Bezirkskommandozu Kosten
· zur Uebungals

(Wehrmann,Unteroffizierder Landwehr,Reservist,Unter—
offizierder Reserve,Ersatzreservistfür die zweiteoderdritte
Uebung) vom 20. 7. 98 bis 18. S. 98, also auf 30 Tage

(einschließlich2 Marschtage).
— —

— Die Unterstützungbeträgt: Es sindzu zahlen:

Angehoͤrigennac .,. « «- .

Familien= — in Pro= G — für die Oauer Fantr
stellun zenten Prozente für der Abwesenheit bescheini=

1 zu Aufent= des oben desoben d Uebung auf gung durch

u ———"*“J·5 BetraggNamens⸗
amen. halts.neten ogeloh Tag Marschtage Tage. —

06b ort. Tage. hoͤchstens erschrift.
2 — lohns. 60 Prozent. vom bis

herstammend). Mark. Pf. Mark. Pf.

1. 2. 8. 4. 5. 6. ’. 8. 9. 10.

GChefrauAnna,geb.MüllerAlt.30
Kinder Franz,geb.am kloster
« 15. Dezember

1880 ⸗ 10

Anna, geb.am
3. Juni 1892 « 10

Mutter Johanna Abt,
geb.Schulz 10

Schwester Luise Abt 4 10
70 60 — 60s|s20.7.98 31. 7v. 8 7 20 Abt.

1.S. 981. S. 98 15 9— Albt.
16.8. 9818. 8. 98 3 1 80 Abt.

zusammen. % 18—

199.
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Die Richtigkeitder in Spalte 1, 2 und 3 enthaltenenAngabenwird mit demBemerken
bescheinigt,daß derAnspruchauf Unterstützungam 18. Juli 1898 angemeldetwordenist. Der über
15 Jahre alte Sohn Franz Abt, dieMutter Johanna Abt und die SchwesterLuiseAbt werden
von demEinberufenenunterhalten.

Altkloster,den 24. Juli 1898.

Der Gemeindevorstand.

N. N.

ObigeBeträgewerdenzur Zahlung nachMaßgabe des §. 2 Absatz2 der Ausführungs=
vorschriftenvom 2. Juni 1892 angewiesen.

Bomst, den 29. August 1898.

Der Lieferungsverband des Kreises Bomst.

N
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Staat: KönigreichPreußen. · Muster B.
Verwaltungsbezirk:Regierungsbezirk Posen.
Lieferungsverband:Kreis Bomst.

Nachweisung
über

gezahlteFamilien=Unterstützungen)welcheauf Grund desGesetzesvom 10. Mai 1892
(Reichs=Gesetzbl.S. 661) aus Reichsfondszuerstattensind,für dasRechnungsjahr1898.

Betrag der gezahlten
Lau= Namen Nummer Familien=Unterstützungen:
fende der der Bemerkungen.
Nr. Gemeinden. Beläge. im Einzelnen in der Gemeinde

Mark. Pf. Mark. I Pf.

1. 7 3. 4. 5

1. At-Borri: 1 4 83
2 6 44
3 9 66 20 93

2•1 Antisierr. 4 16 56
5 8 95
6 4 83
7 18 — 48 34

3 �c. 2c �c

zusammen 260 45

Daß die unterstützungsberechtigtenAngehörigender in denoben(Spalte3) bezeichnetenBe=
lägengenanntenPersonenwährendder Dauer der von letzterenabgeleistetenFriedensübungenauf
Verlangen die angegebenenUnterstützungsbeträgeerhaltenhaben,wird bescheinigt.

Wollstein,den13. November1898.

Der Vorsitzende des Kreis=Ausschusses.
—iuiz N. N.
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Die RichtigkeitderAngabenin denzugehörigenEmpfangsbescheinigungenüberdie Art der
Uebungund die Dauer der Abwesenheitzur Uebungeinschließlichder Marschtagewird hiermit
bescheinigt:

a) bezüglichder in Spalte 3 bezeichnetenBeläge1—6, 8—11, 13, 15—17 und
20 —23. «

Kosten,den 6. Dezember1898.

Königliches Bezirkskommando.
S N. N.

b) bezüglichder in Spalte 3 bezeichnetenBeläge 7 und 12.
Berlin, den 12. Dezember1898.

Königliches Bezirkskommando II.
i N. N.

I) bezüglichdes in Spalte 3 bezeichnetenBelags 14.
Bochum, den 22. Dezember1898.

Königliches Bezirkskommando II.
(L. S.) N. JN.

.

Geprüft und festgestellt.

Amtsbezeichnung.
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Staat: Königreich Preußen. Muster C.
Regierungsbezirk:Posen.

Iusammenstellung
der

in den einzelnenLieferungsverbändendes RegierungsbezirkesPosen gezahltenFamilien=
Unterstützungen,welcheauf Grund desGesetzesvom 10. Mai 1892 (Reichs=Gesetzbl.

S. 661) ans Reichsfondszu erstattensind, für das Rechnungsjahr1898.
— —

Lau— Namen Betragdergezahlten
fende der Familien=Unter= Bemerkungen.
Nr. Lieferungsverbände. stützunen

Mark. 1 Pf.
7 2. 3. 4.

SSast 33 260 45

2. X. 2c.

Summe 153575
Die richtigeÜbertragungderJahlen aus den

zugehörigenNachweisungenund die rechnerische
Richtigkeitwird bescheinigt.

N. N.
Amtsbezeichnung.

Posen,den3.Februar1899.

Der Regierungs=Präsident.
N. N.
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(Nr. 2535.) Bekanntmachung,betreffenddie Anzeigepflicht— die Geflügelcholera.Vom
14. Dezember1898.

A## Grund des F. 10 Absatz2 desGese betreffenddieAbwehrundunter,
» . 23 1880

drückungvon Viehseuchen,vom=I. Geichs=Gesehbl1894 S. 409)
bestimmeich:

Für die Königlich bayerischenRegierungsbezirkeOberbavyern,Nieder=
bayern, Oberpfalz und Regensburg, Oberfranken,Mittelfranken,
Unterfrankenund znsise sowie Schwaben und Neuburg wird

vom 1.Januar1899abbis aufWeiteresfür dieGeflügelcholeradie
Anzeigepflichtim Sinne deserwähntenSaehts eingeführt.

Berlin, den 14. Dezember1898.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

—"———.—————“—

Herausgegebenim Reichsamtededes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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Reichs-Gesehzblatt.
3455.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht=

verkehrbeigefügteListe. S. 1313.

(Nr. 2536.) Bekanntmachung,betreffenddie deminternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 15.Dezember1898.

D. ListederEisenbahnstrecken,auf welchedas internationaleÜbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehrvom 14. Oktober 1890 Anwendung findet
(V. Ausgabevom 1. Jannar 1898) Reichs=Gesetzbl.von 1898 S.), wird
wie folgt berichtigt:

A. Mit so fortiger Gültigkeit.
I. Unter Deutschland. A. II. Privateisenbahnen unter eigener Ver=

waltung ist die unterNr. 84 aufgeführte„Schleswig—AngelerEisenbahn
(Schleswig—Süderbrarup)“als ein Unternehmenvon lediglichörtlicherBe=
deutung(Kleinbahn)zu streichen.

II. NachdemdieniederländischenLinien der früherenGroßenBelgischenZentral=
bahn in das Eigenthum des niederländischenStaates und in den Betrieb
der Gesellschaftzum Betriebe von niederländischenStaatseisenbahnenüber=
gegangensind, sind zu streichen:

Unter Niederlande. B. Bahnstrecken, welche sich im Be=
trieb oder Mitbetrieb auswärtiger Verwaltungen befinden,
II. Belgischer Verwaltungen:

Die Nummern11, 12 und 13 sowiedie zugehörigeÜber=
schrift„Die von derGroßenBelgischenZentralbahnbetriebenen
Strecken.“

Unter Belgien. In der Anmerkungam Schlusseder Auf=
zählung der belgischenEisenbahnenin der Zeile „Niederlande“ die
Ziffern11, 12 und 13.

III. Nachdemdie früher von der Großen BelgischenZentralbahnbetriebene
Strecke von der belgisch=französischenGrenze bei Treignes bis Vireux in

Reichs=Gesetzbl.1898. , 200

Ausgegebenzu Berlin den20. Dezember1898
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das Eigenthumund denBetriebderFranzösischenOstbahnübergegangenistund die belgischeStaatsbahndenBetrieb auf derStreckevon der belgisch=französischenGrenze bei Doischebis Givet übernommenhat, ist unterFrankreich. B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mit=betrieb auswärtiger Verwaltungen befinden, in derAbtheilung lBelgische Verwaltungen, zu streichen: «
Nr. 15. bei Treignesbis Vireur.

Ferner erhältNr. 16 folgendeFassung:
16. Die von der belgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStrecke

von der belgisch=französischenGrenze bei Deische bis Gimct.
Auch ist in der Anmerkung am Schlusse der Liste der belgischenEisenbahnenin der Zeile „Frankreich" die Siffer 15 zu streichen.

B. Mit Wirkung vom 1. Januar 1899.
Die unter A. II. 50 bei Deutschland aufgeführte„KirchheimerEisenbahn“ ist zu streichen,weil sie an diesemTage in das Eigenthumund denBetriebderKöniglichwürttembergischenStaatseisenbahnenübergeht.

Berlin, den 15.Dezember1898.

Der Reichskanzler.

« Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamte bes.Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Beglaubigte Abschriften, ErtheilungausGerichtsakten

(G. v. 20. Mai §. 34) 776. —insbes. in Nachlaßsachen
(das. S. 78) 786.

Beglaubigung, öffentliche,von Unterschriften(G. v.
20. Mai §§. 167, 183, 191) 803.

Beihülfe desReichs für Unterhaltungder Postdampf=
schiffverbindungenmit Ostasienund Anstralien (G. v.
13. April §. 1) 163.

Beistände der Parteien im Rechtsstreite(Eiv. P. O.
S.90)426.

Bekanntmachungen der Reichsbehördenin Fundsachen
u. s. w. (Bek. v. 16. Juni) 912.

Bekanntmachungenim Konkursverfahren (Konk.

theilung der Masse (das. 5§. 151, 152) 640. — über
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Bekanntmachungen (Forts.)
Aufhebungdes Verfahrens (das.§. 163) 642. — über
den ZJwangsvergleich(das. §§. 179, 190) 645. — über
Einstellung des Verfahrens (das. 8§.203, 205) 650.

Bekanntmachung der Entscheidungenund Ver=
fügungen der Militärgerichte (Mil. Str. G. O. Is. 137
bis 145) 1217.

Belgien, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan deminter=
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 2. Febr.) 16. (Bek. v. 23. Ang.) 1032.
(Bek. v. 28. Okt.) 1186. (Bek.v. 15. Dez.) 1313. (Bek.
v. 28. Dez.) 1317.

Theilnahme Belgiens an der internationalen
Sanitätskonvention(v. 3. April 94.) 973. — derZusatz
erklärung dazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v. 15.Junig7.)
1079. — desgl. dem internationalenÜbereinkommen
überdenAustauschvon Briefen und Kästchenmit Werth=

angabe (v. 15. Juni 97.) 1115.— überdenPost=
anweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — den Ans=
tauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.— den
Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166.—den Post=

bezug von Zeitungenund Zeitschriften(v. 15. Juni 97.)
1176.

Berathung und Abstimmung bei den bürgerlichen
Gerichten(Ger.V. G. S§. 194 bis 200) 407. —bei den
Militärgerichten(Mil. Str. G. O. S§.320bis 325) 1258.

Bergbau in Deutsch=Ostafrika(V. v. 9. Okt. 88.29 bis
43)1051.—RechteundPflichtenderBergbautreibenden

(das. I§. 44 bis 59) 1053.— Rechtsverhältnissezwischen
denselbenund den Grundbesitzern(das. §§.60 bis 68)
1056. — Verhältniß zu öffentlichenVerkehrsanstalten
(das. §§. 69, 70) 1058. — Bergpolizei (das. S. 71)
1058. — Strafvorschriften(das. I§s.73, 74) 1059.

Bergbaufelder in Deutsch-Ostafrika(V. v.9.Okt.8§.29
bis 48, 51, 52, 59, 76) 1051.— Feldessteuer(das.
SS.54 bis 58) 1055.

Vergbehörden in Deutsch=Ostafrika,Befugnisseim All=
gemeinen(V. v. 9. Okt. §s. 3, 4, 77) 1046. — be=
züglichdes Schürfens (das. Ss. 7, 11, 15, 18, 23, 25,
30) 1047.— desBergbaubetriebs(das.§§.30 bis 39,
41 bis 43, 46 bis 58, 63, 69, 70) 1054. — Ausübung
der Bergpolizei (das. S§. 71, 72) 1058.

Bergpolizei in Deutsch=Ostafrika(V. v. 9. Okt. s§.71,
72) 1058.

Bergung vonSchiffen2c. bei der Binnenschiffahrt(G. v.
20. Mai §SFS.93 bis 101) 893.



Bergwerksverzeichniß in — — v.s Olt
gz.35, 42, 58) 1052.

Vergwesenn Togo(V. v. 17.Ang.)1031.—1 *39
Ostafrika(V.v.9.Okt.)1045. «

Berlin, Sitz desReichsmilitärgerichts(Mil. Err.G.
5.72) 1205.

Verufung, Rechtsmittelin Rechtsstreiten(Eiv.P O
§§511b16544)507(Gv17MaiNr109bisl1))
977—imniilitäigerichtlicheu piiafverfahreii (Mil
SirGO§JB-8bi639t))19"0

Berufung gegenEntscheidungenüber die Entschä=
digung der im Wiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenen
Personen(G. v. 20. Mai §. 5) 346.

Berufungsgericht für das — von Klauischou
(V. v. 27.April F. 5) 174.

Bescheinigungen der Militärbehördenüber Natural=
leistungenfür die Truppen (V. v. 13.Juli 1 zu 8§.6, 9)
931. — Formulare dazu (Beil. B 1 bis 6) 946.

BeschlagnahmedesArbeits=oderDienstlohnes,Ab=
änderungdes §. 4 des Gesetzesdarüber vom 21. Juni
1869 (G. v. 17.Mai Art. III) 333.

Beschlagnahme und Durchsuchung im militärgericht=
lichen Untersuchungsverfahren(Mil. Str. G. O. 8§.229
bis 242) 1238. — BeschlagnahmedesVermögenseines
Abwesenden(das. §§.360 bis 362) 1267.

Beschuldigter immilitärgerichtlichenStrafverfahren,Ver=
nehmung(Mil. Str. G. O. Ss.171 bis 173) 1225.—
Einstweilige Enthebung vom Dienste, Verhaftung und
vorläufige Festnahme(das. Is. 174 bis 184) 1226. —
Beschlagnahmeund Durchsuchung(das.§§.229 bis 242)
1238. — AbschlußdesErmittelungsverfahrensund Er=
hebungderAnklage(das.88.243 bis 260) 1242.—
Strafverfügung (das. §§.349 bis 355) 1265. — Ver=
fahrengegenAbwesende(das.§. 356bis362)1266.—
OrdentlicheRechtsmittel(das.§#§.363ff.) 1267.

s. auchAngeklagter.
Beschwerde als Rechtömittelin Nechtsstreiten(Civ.P.O.

8. 567bis 577)516. (G. v. 17.Mai Nr. 122bis 126)
279. — im Verfahren der Zwangsversteigerungvon
Grundstücken(G. v. 20. Mai §F. 95 bis 104) 732. —
desgl. von Schiffen (das. S. 162) 746.

Beschwerdenin Grundbuchsachen(G. v. 20.Mai
SS.71 bis 81, 100 bis 102) 766.

BeschwerdegegengerichtlicheVerfügungenin An=
gelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit(G. v.20.Mai
Ss. 19 bis 30) 774. — Sofortige Beschwerde(das.

5§.27 bis 30, 199) 775. — Beschwerdenin Vormund=
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Veschwerde Gorts.) «
schaftsfachen(das. 88.57 bis 64) 781. — wegenver=

S. 68) 784. — wegenangeordneter Berichtigungdes
Liesegite. (das.§. 70) 784. — in Nachlaß. und 9
Lheilungssachen(das.8§.76, 77, 80,81, 84, 96) 785

— wegenEintragung von Schissspfandrechten“*rt
S. 122 bis 124) 794. — wegenEintragungen in das
Handelsregister(das.Ss.126,132,139,141,bis 114

§§ 147, 148) 738. — desgl.4das Vereins= und das
Seterrechtstgifte.(dasE. 159bis 161) 801. — in
Betreff der Dispache bei Havarei in der Seemiesch

fahrt (das. 88. 150, 157) 799.
Beschwerdegegen gerichtlicheEntscheidungenim

Konkursverfahren(Konk.Ordn.S§.73, 74,109,108,
189)627.

Beschwerdein Bergbausachenin Deutsch=Ostafrika
(V. v. 9. Okt. Ss.4, 11, 58, 63, 65) 1046.

s. auchRechtsbeschwerde.
Beschwerdegericht für das Schutzgebietin Kiautschon

(V. v. 27. April §.5) 174.
Bestätigung der im ordentlichenVerfahrenergangenen

militärgerichtlichenStrafurtheile (Mil. Str. G. O. 8§.416
bis 418) 1277. — Bestätigung und Aupfhebungder
Urtheile der Feldgerichte und der Bordgerichte (das.
S. 419 bis 435) 1278.

Betriebsordnung für dieEisenbahnenvom5.Juli 1892,
Abänderungderselben(Bek. v. 23. Mai) 349.

Beurkundung des Personenstandes,Zuständigkeitder
Amtsgerichte(G. v. 20. Mai 88. 69 bis 71) 784. —
LandesgesetzlicheVorschriftendarüber(das.ös. 197, 198)
809. — Abänderung der §s§.11 u. 66 desGesetzesüber
dieBeurkundungvom6. Februar 1875 (das.S. 186) 807.

Beurkundung des Personenstandesim Schutzgebiet
von Kiautschon(V. v. 27. April §. 8) 174.

Gerichtlicheund notarielleBeurkundungvon Rechts=
geschäften(G. v. 20. Mai §F.167bis 184, 191, 200)
803. -

Beurlaubtenstand, PersonendesselbensindderMilitär=
strafgerichtsbarkeitunterstellt(Mil. Str. G. O. S#§.5, 9)

1190. «
Beweisaufnahme in Rechtsstreiten,allgemeineBestim=
mungen (Civ. P. O. §#§.355 bis 370) 477. — Beweis
durchAngenschein(das.S. 371,372) 480. — Zeugen=
beweis (das. #. 373 bis 40n 480. (G. v. 17. Mai

Nur. 92 bis 95) 274. — Beweis durchSachverständige
(Civ. P. O. S. 402 bis 414) 487. (G. v. 17.Mai

**½n



Beweisaufnahme (Forts.)
Nr. 96) 275. — Beweis durchUrkunden(Civ. P. O.
88.415 bis 444) 490. (G. v. 17. Mai Nr. 97, 98)
275. — Beweis durchEid (Civ. P. O. 88.445 bis 477)
495. (G. v. 17. Mai Nr. 99 bis 101) 275. — Ver=
fahren bei derAbnahme von Eiden (Civ. P. O. 8§.478
bis 484) 501. (G. v. 17. Mai Nr. 102) 276. —
Sicherung des Beweises (Civ. P. O. ö§s.485 bis 494)
502. (G. v. 17. Mai Nr. 103) 276.

Beweisaufnahme im militärgerichtlichenStrafver=
fahren (Mil. Str. G. O. F. 298 bis 315, 357, 388
bis 393, 442 bis 445) 1253.

s. auchErmittelungsverfahren.
Bier, Verwendung künstlicherSüßstoffe dazu verboten

(G. v. 6. Juli §§. 3, 4) 919.
Bilanz, AufstellungdurchdenKonkursverwalter(Konk.Ordn.

S. 124) 635.
Binnenschiffahrt, BekanntmachungdesgeändertenTextes

des Gesetzesüber die privatrechtlichenVerhältnisseder
BinnenschiffahrtdurchdenReichskanzler(Bek.v. 20.Mai))
370.—RechtsverhältnissedesSchiffseigners(G.v.20.Mai
S5S.1 bis 6) 868. — des Schiffers (das. I§. 7 bis 20)
869. — derSchiffsmannschaft(das.8§.21 bis 25) 873.
—Frachtgeschäft(das.§§.26 bis 77) 874. — Hauverei
(das.8§.78 bis 91) 889. — Zusammenstoßvon Schiffen,
Bergung und Hilfeleistung (das.§§.92 bis 101) 893.
—Schiffsgläubiger (das. 8§. 102 bis 116) 896. —
Verjährung (das.SS. 117, 118) 900. — Schiffsregister
(das. §§. 119 bis 129) 900.

Börsenpreis für Werthpapiere,Feststellung(Bek, v.
28. Juni) 915.

Bolivien, TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v.15.Juni
9.) 1079.

Vordkriegsgerichte undBordstandgerichte (Mil. Str.
G. O. 8§.64, 48) 1203. — Bestätigungund Aufhebung
derStrafurtheile derselben(das.§§.419 bis 435) 1278.

Bosnien=Herzegowina, Theilnahmemit Oesterreich=
Ungarn an dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni 97.)
1079. — desgl. dem internationalen Übereinkommen
über den Austausch von Briefen und Kästchenmit
Werthangabe (v. 15. Juni 97.) 1115. — über den
Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — den
Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.

Branntweinstenergesetz vom24.Juni 1887, Abände=
rungdesselben(G. v. 4.April Art.I, II u. IV) 159.

Branntweinverbrauchsabgabe, VerwendungvonMehr=
erträgenderselbenzur Reichsschuldtilgung(G. v.31. März
§.2) 138.— HöhederAbgabe(G. v.4.April Art. I) 159.

Brasilien, TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v.15.Juni
97.)1079.— desgl.an demÜbereinkommendesWelt.
postvereinsüber den Austauschvon Briefen und Käst=
chenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — über
den Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. —
über den Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.,
Einl. u. Art. 5 zu 5) 1145. — über den Postauftrags=
dienst(v. 15. Juni 97.) 1166. — über den Postbezug
von Zeitungenund Zeitschriften(v. 15.Juni 97.) 1176.

Braunschweig (Herzogthum),Anzeigepflichtfür dieGe=
flügelcholera(Bek. v. 6. Sept.) 1037.

Bremen (freieHanfestadt),Anzeigepflichtfür dieGeflügel=
cholera(Bek. v. 22. Sept.) 1041.

AbwechselnderAusgang der Postdampfschiffenach
Ostasienvon Bremen oder Hamburg (G. v. 13. April
§. 4) 164.

Bremsen an Eisenbahnfahrzeugen(Bek.v.23.Mai §F.12,
23,33,48)349.(Bek.v.23.MaiF.25)355.

Bremser im Eisenbahndienst,Aenderungder Bestim=
mungenüber ihre Befähigung (Bek. v. 23. Mai) 353.

Brennereien, anderweiteFestsetzungihres Gesammt=
kontingents(G. v. 4.April) 159. — insbes.für Baden,
Bayern und Württemberg(Bek. v. 28. Juli) 1018.

Breunstener, Vergütungfür ihre Erhebungund Ver=
waltung(G.v.4.AprilArt.IV) 160.

Briefe im Weltpostvereinsverkehr(Vertr.v. 15.Juni 97.
Art. 2, 4 bis 6, 9, 16) 1080. —eingeschriebeneBriese
(das.Art. 6 bis 9, 16, 17, 23) 1088. (Schlußprotokoll
dazu unter II u. III) 1110. — Briefe und Kästchen
mit Werthangabe(Übereink. v. 15. Juni 97.) 1115.
(Schlußprotokolldazu, Art. 1) 1131.

Britisches Reich, s. Großbritannien.
Britisch=Indien, Theilnahmean der internationalen

Sanitätskonvention(v. 3. April 94.) 973. — Nicht=
anwendungeinzelnerBestimmungenderselbenauf Kriegs=
und HandelsschiffeBritisch Indiens (Zusatzerklärungv.
30. Okt. 97. Nr. III) 1015.

Theilnahme an dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni
97. Einl. u. Art. 27) 1079. — desgl. an demÜber=
einkommendes Weltpostvereinsüber denAustauschvon
Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145. (Schlußprotokoll
Nr. III) 1164.

Brückenwaagen, Aichung(Bek.v. 10.Dez.)1317.
Brunnen, Benntzungvon marschirenden,biwakirendenrc.

Truppen (G. v. 24. Mai F. 12) 367
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Bürgerliches Gesetzbuch,Ausführungsbestimmungenzu Bundesrath (Forts.)
§§.980, 981 u. 983 (Bek.v. 16. Juni) 912.

Inkrafttreten desGesetzesüberAngelegenheitender
freiwilligen Gerichtsbarkeitmit dem B. G. B. (G. v.
17. Mai §. 185) 226. — desgl. des Gesetzesvom
17. Mai, betr. Aenderungender Konkursordnung(G.
v. 17. Mai Art. 1) 248. — desgl. des Gesetzes,betr.
Aenderungen des Gerichtsverfassungsgesetzesund der
Strafprozeßordnung(G. v. 17. Mai Art. V) 255. —
des Gesetzes,betr. Aenderungender Civilprozeßordnung
(G. v. 17. Mai Art. I) 332. — des Gesetzesüber die
ZwangsversteigerungunddieZJwangsverwaltung(Einf.G.
v. 20. Mai §. 1) 750. —der Grundbuchordnung(G.
v. 20. Mai §. 82) 767.

Bulgarien, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.
15. Juni 97.) 1079. — desgl.an demÜbereinkommen
desWeltpostvereinsüber denAustauschvon Briefen und
Kästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. —
über den Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133.
— überdenAustauschvonPostpacketen(v. 15. Juni 97.)
1145.(SchlußprotokollzuII) 1163.— überdenPostbezug
von Zeitungenund Zeitschriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Bundesrath, ErnennungdesPräsidentenund derMit=
gliederdesReichsgerichtsauf VorschlagdesBundesraths
durchden Kaiser(Ger.V. G. §. 127) 395. — desgl.
des Ober=Reichsanwaltsund der Reichsanwälte (das.
S. 150) 400. — BestätigungderGeschäftsordnungdes
Reichsgerichts(das.S. 141) 398.

ErnennungderMitglieder desReichsmilitärgerichts,
sowiedesOber=Militäranwaltsund derMilitäranwälte
auf Vorschlagdes Bundesraths durchdenKaiser (Mil.
Str. G. O. 8§.80, 107) 1206. — Zustimmung des
Bundesraths zur InkraftsetzungderMilitärstrafgerichts=
ordnung(Einf. G. dazu F. 1) 1289.

Bestimmungüber dieBestellungvon Revisoren für
die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften(G. v.
20. Mai §. 57) 823. — Erlaß der Ausführungs=
bestimmungenüber Führung desGenossenschaftsregisters
(das.§. 161) 845.

Erlaß von Bestimmungenüber den Befähigungs=
nachweisderSchiffer und Maschinistenfür Binnenschiffe
(G. v. 20.Mai F. 132) 903.

Ermächtigungzur Einräumung der Meistbegünsti=
gung für die Handelsbeziehungenmit dem britischen
Reiche(G. v. 11.Mai) 175. (Bek.v. 11.Juni) 909.

Zustimmungdes Bundesraths zur Gestattungvon
Ausnahmen für Auswandererschiffe(Bek. v. 14. März
§.77) 79. 28 «

Feststellung der Vergütungssätzefür Vorspann=
leistungenund Naturalverpflegung für die bewaffnete
Macht im Frieden (G. v. 24. Mai §§.3, 9) 362. —
desgl. des Tarifs für Truppenbeförderungenmit den
Eisenbahnen(das. §. 15) 368. (V. v. 13. Juli IV zu
§S.15) 938.

Erlaß der Ausführungsbestimmungenzum Gesetz
überdie elektrischenMaaßeinheiten(G. v. 1. Juni §#.5,
6) 905. — zumGesetzüber denVerkehrmit künstlichen
Süßstoffen(G. v. 6. Juli §. 5) 920.

Zustimmungzur Anwendung desVergeltungsrechts
im Konkurse gegen ausländischeGläubiger u. s. w.
(Konk.Ordn. §S#§.5, 237) 613. (G. v. 17. Mai Nr. 4)
230. — desgl.in bürgerlichenRechtsstreitigkeitengegen
Ausländer (G. v. 17. Mai Art. II Nr. 5) 333.

Zustimmungzur Zulassungvon Rechtsanwältenbeie
denOberlandesgerichtenüber denZeitpunkt desInkraft=
tretensdesBürgerlichenGesetzbuchshinaus(G. v. 17.Mai
Art. X) 341.

für 1898 (Anl. z.G. v. 31.März) 128. (G. v. 17.Maie
S.2) 182.

Verwendung der die Matrikularbeiträge überstei=
gendenÜberweisungenan Zöllen 2c. zur Verminderung
derReichsschuld(G. v. 31. März §§.2 bis 4) 138.

Wegfall der Vergütung an die Bundesstaatenfür
die Erhebung und Verwaltung der Brennsteuer(G. v.
4. April Art. IV) 160.

s.auchKontingentsherren, Landes=Zentral=
behörden.

C.

demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.) 1079. —desgl.
demÜbereinkommendesWeltpostvereinsüber denAus=
tauschvon Briefen und Kästchenmit Werthangabe(v.
15. Juni 97.) 1115. — über denPostanweisungsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1133. — den Austausch von Dost=
packeten(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. V) 1145. — den
Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166. — denPost=

1176.



Chamottefabriken, Beschäftigungvon Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern (Bek. v. 18. Okt.) 1061.

Chile, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.15. Juni
97.) 1079. — desgl.an demÜbereinkommendesWelt=
postvereinsüberdenAustauschvon Briefen und Kästchen
mit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — über den
Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — über
den Austausch von Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl.
u. Art. 5 zu 5) 1145. — über den Postauftragsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1166. — über den Postbezug von
Zeitungen und Zeitschriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

China, PostdampfschiffverbindungvonDeutschlanddorthin
(G. v. 13. April §§. 1 bis 4) 163. — Theilnahmedes

KaiserreichsChina an demWeltpostvertrage(v. 15. Juni
97.)1079. (SchlußprotokollzuIV) 1111.

Erklärung desGebietsvon Kiautschouzumdeutschen
Schutzgebiet(A.E. v. 27.April) 171. "

Chinesen, Gerichtsbarkeitin dem Schutzgebietvon
Kiautschou(V. v. 27. April S.2) 173.

Civilprozeßordnung, Aenderungenderselben(G. v.
17. Mai) 256. — Einführungsgesetzzu diesemGesetze
(v. 17. Mai) 332. — NeueBekanntmachungdesTextes
derselben(G. v. 17. Mai) 342. (Bek. v. 20. Mai) 369.

AllgemeineBestimmungenüber Gerichte, Parteien
und Verfahren (Civ. P. O. §#F.1 bis 252) 410.— Ver=
fahrenin ersterInstanz (das. 8§. 253 bis 510) 457. —
Rechtsmittel (das. #. 511 bis 577) 507. — Wieder=
aufnahmedes Verfahrens (das. 88.578 bis 591) 519.
— Urkunden-und Wechselprozeß(das.S§.592 bis 605)
522. — Ehesachen,Feststellungdes Rechtsverhältnisses
zwischenEltern und Kindern, Entmündigungssachen(das.
S. 606 bis 687) 525. — Mahnverfahren(das.S. 688
bis 703) 540. — Zwangsvollstreckung(das. §§. 704
bis 945) 543. — Aufgebotsverfahren(das.S§.964 bis
1024) 593. — SchiedsrichterlichesVerfahren (das.
S. 1025 bis 1048) 607.

Collodiumwolle, Beförderungvon Lösungendavonin
Amylacetat im inneren deutschenEisenbahnverkehr(Bek.
v 19. Jimi) 913.

Columbien (Republik),Theilnahmean demWeltpost=
vertrage (v. 15. Juni 97.) 1097. — desgl. an dem
ÜbereinkommendesWeltpostvereinsüber denAustausch
von Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 5 zu 5)
1145. — über den Postbezugvon Zeitungen und Zeit=
schriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Costa=Rica (Republik),Theilnahmean demWeltpost=
vertrage(v. 15. Juni 97.) 1079.

D.
Dänemark, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan deminter=

nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr(Bek. v. 2. Febr.) 17.

Theilnahme Dänemarks an der internationalen
Sanitätskonvention (v. 3. April 94.) 973. — der Zu=

satzerklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.
TheilnahmeDänemarksmit seinenKolonienan dem

Weltpostvertrage(v. 15.Juni 97. Einl. u. Art. 27) 1079.
—desgl. an demÜbereinkommendes Weltpostvereins

über den Austausch von Briefen und Kästchenmit
Werthangabe (v. 15. Juni 97.) 1115. — über den

Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — über
den Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.

—Theilnahme Dänemarks an dem Ulebereinkommen
über den Postbezugvon Zeitungen und Zeitschriften(o.
15. Juni 97.) 1176.

Dahmenit B, Beförderung im innerendeutschenEssen.
bahnverkehr(Bek. v. 19. Juni) 913.

Darlehen, Genossenschaftenzur GewährungvonDarlehen
an ihre Mitglieder (G. v. 20. Mai F. 8) 812.

Demobilmachung, Erledigungvon Strafsachen(Mil.
Str. G. O. §. 435) 1280.

Depeschen, Aushändigungder Depeschenfür den Ge=
«iiieinschuldiieran den Konkursverwalter (Konk.Ordn.

S. 121) 635.
Däussche, NiederlassungundGewerlebetnelrc. in dem

Oranje=Freistaate (Vertr. v. 28. April 97. Art. 1
bis 8) 94.

GerichtsstandDeutscherimAuslande (G. v. 20. Mai
S. 3, 36, 45, 47, 66, 73, 184) 771.

Deutsche Fotte, Gesetüber bieselbe(v.10.April) 165.
Deutsch=Ostafrika, s. Ostafrikanisches Schut=
gebiet.

Deutsch Südwestafrika, s Siidivestasrikanisihes
Schutzgebiet. .

Dienstaufsicht bei den Amtsgerichten=(G. v. 1. Mai
Art. 1 Nr. 1) 252. (Ger. V. G. §. 22) 371.

Dienstenthebung,vorläufige,derMitgleederdesReichs=
gerichts(Ger.V. G. 8§.128,129)395.— desgl.der
richterlichenMilitärjustizbeamten(G. v. 1.Dez.8§.30, 31)

1303. — Einstweilige Euthebung vom Dienste im
militärgerichtlichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O.
S. 174, 175) 1226.

Dienstentlassungvon richterlichenMilitärjustizbeamten
(G. v. 1. Dez. §.3 Nr. 5) 1297.

Dienstlohn, s.Lohn.



Dienstvergehen der richterlichenMilitärjustizbeamten
(G. v. 1. Dez.) 1297.

Dispache überHavereibei der Binnenschiffahrt(G. v.
20.Mai§. 140bis158)799.(G.v.20.MaiE. 84
bis89)891.

Distanzfracht fürGüteraufBinnenschiffen(G.v.20.Mai
5.64,69,71)886.

Disziplinarbestrafung militärisch=strafbarerHandlungen
(Mil.Str.G.O.. 156,157,250,251,329)1222.
— wegen NichtgeheimhaltungmilitärischerAngelegen=
heiten(Einf. G. dazu §. 18) 1292.

Disziplinarbestrafungder richterlichenMilitärjustiz=
beamtenbei Dienstvergehen(G. v. 1. Dez. §. 2) 1297.

Disziplinargerichte für richterlicheMilitärjustizbeamte,
Verfassungund Zuständigkeit(G. v. 1. Dez. §. 7 bis 14)
1298. — Verfahren bei denselben(das.S§. 15 bis 29)
1300.

Disziplinarstrafen gegenrichterlicheMilitärjustizbeamte
(G.v.1.Dez.§.3)1297.

Disziplinarstrafordnungen für das Heer und die
Marine (G. v. 1. Dez. §. 2) 1297.

Disziplinarverfahren gegenrichterlicheMilitärjustiz=
beamte(G. v. 1. Dez. §§.5, 6, 15 ff.) 1298.

Dividendenscheine, AbtrennungvondenAktienbeider
Auszahlung (Bek. v. 28. Juni §§.8, 9) 916.

Dolmetscher, Zuziehungbei gerichtlichenVerhandlungen
(Ger.V.G.. 187,188,191bis193)406. (G.v.
20. Mai §. 9) 772. — bei Aufnahmegerichtlicheroder
notariellerUrkunden(das.8§. 178 bis 180) 805.

Dolmetscherim militärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil.Str.G.O.K. 116bis121,313)1213.

Domingo, s.San Domingo.
Dritte, Betheiligungan Rechtsstreiten(Civ.P. O. 88.64

bis 77) 421. (G. v. 17. Mai Nr. 20 bis 22) 258.
DrucksachenimWeltpostvereinsverkehr(Vertr.v.15.Juni

d7.Art.2,4 bis6, 16)1081.
DurchsuchungimmilitärgerichtlichenStrafverfahren(Mil.

Str.G.O.§s.235bis242)1239.

E.
Eenador, Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v.

15.Juni 97.) 1079.
Egypten, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.

15. Juni 97.) 1079. — desgl. an demÜbereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Austausch von Briefen
undKästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115.—

Neichs=Gesetzbl.1898.

1898.

Egypten (Fortf.)
überdenPostanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133.—
über den Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.)
1145. — über den Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.)
1166. — über den Postbezugvon Zeitungenund Zeit=
schriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Ehelichkeitserklärung durchdieGerichte(G.v.20.Mai
SS.53, 55, 62) 780.

Ehesachen, Verfahrenin streitigenEhesachen(Eiv.P. O.
H. 606 bis 639) 525. (G. v. 17. Mai Nr. 133 bis
152) 282.

Eheschließung, Abänderungder§§.11 u.66 desGesetzes
über die Beurkundung des Personenstandesund die
Eheschließungvom 6. Febr. 1875 (G. v. 20. Mai §. 186)
807. — Zuständigkeitder Amtsgerichte bezüglichder
Eheschließung(das. Is. 69 bis 71) 784. — Landes.
gesetzlicheVorschriftenüberdieAufbewahrungdesNeben=
registers über die Eheschließung(das. §. 197) 809.

Eheschließung im Schutzgebiet von Kiantschou
(V. v. 27. April §F.8) 174.

Eid, Beweis durchEid in Rechtsstreiten(Civ. P. O. 88.445
bis 484) 495. (G. v. 17. Mai Nr. 99 bis 102) 275.

Eid von Zeugen im militärgerichtlichenStrafver=
fahren (Mil. Str. G. O. S. 195 bis 203, 206, 299)
1231.—desgl. von Sachverständigen(das.S. 215) 1235.

s. auchOffenbarungseid.

EigenthumserwerbvonGrundstückenin DeutschSüd.
westafrika(V.v.ö.Okt.SS.1bis4)1063.

Eilsendungen von Briefen im Weltpostvereinsverkehr
(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 13) 1095. — desgl.Briefe
undKästchenmit Werthangabe(Übereink.v. 15. Juni 07.
Art. 8 zu 2) 1121. — desgl. Postanweisungen(Über=
eink. v. 15. Juni 97. Art. 3 zu 7) 1136. —desgl.
Postpackete(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 8) 1151.

Einführungsgesetz zu demGesetzevom 17.Mai, betr.
AenderungenderKonkursordnung(G.v. 17. Mai) 248.—
Aenderungdes Einführungsgesetzeszur Konkursordnung
(das.Art. II, III) 249.

Aenderungder §F. 5, 9 und 10 des Einführungs=
gesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetze(G. v. 17. Mai
Art. II, III) 254. — desgl. des §. 4 des Einführungs=
gesetzeszur Strafprozeßordnung(das. Art. II) 254.

Einführungsgesetzzu demGesetze,betr.Aenderungen
der Civilprozeßordnung(v. 17.Mai) 332.

Bekanntmachungdes abgeändertenTextes desEin=
führungsgesetzeszumGesetzeüberdieJwangsversteigerung

B



EinführungsgesetzGorts.)
und die Zwangsverwaltungdurch den Reichskanzler
(G.v. 17.Mai F. 2) 343. (Bek.v.20.Mai) 370u.750.

Einführungsgesetzzur Militärstrafgerichtsordnung
(v. 1. Dez.)1289.— AnwendungdesselbenaufBayern
und Württemberg(das. §. 33) 1296.

Einfuhrverbot für lebendePflanzenund frischesObst
aus Amerika (V. v. 5. Febr.) 5.

Eingetragene Genossenschaften, Rechtsverhältnisse
(G. v. 20. Mai §. 1) 810. — s. auch Genossen=
schaften.

Einschreibsendungen im Weltpostvereinsverkehr(Vertr.
v. 15.Juni 97. Art. 6 bis9, 16, 17,23)1088.(Schluß=
protokoll dazu, unter II u. III) 1110. — Einschreib=
sendungenim Postauftragsdienst(Übereink. v. 15. Juni
97. Art. 4, 5, 8, 10, 11) 1168.

Einstweilige Verfügungen (Civ.P. O. Ss. 935 bis
945) 592. (G. v. 17.Mai Nr. 251 bis 254) 318.

Einziehung gesetzwidrigerelektrischerMeßwerkzeuge(G. v.
1. Juni S. 12) 907. — der verbotswidrig mit künst
lichenSüßstoffen hergestelltenNahrungs= und Genuß=
mittel (G. v. 6. Juli F. 4) 920.

Eisenbahnbetriebsbeamte, Aenderungder Bestim=
mungenüber ihre Befähigung (Bek. v. 23. Mai) 353.

Eisenbahnen, Berichtigungder Listeder an deminter=
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht=
verkehrbetheiligtenBahnstrecken(Bek. v. 21. Janr.) 4.
— Ausgabe einer neuenListe dieserBahnstrecken(Bek.
v. 2.Febr.)7. — Berichtigungderselben(Bek.v. 4.März)
32. (Bek.v. 15. Juni) 911. (Bek.v. 23. Aug.)1032.
(Bek. v. 28. Okt.) 1185. (Bek. v. 15. Dez.) 1313.
(Bek.v. 28. Dez.)1317.

Vereinbarung erleichternderVorschriften für den
EisenbahnverkehrzwischenDeutschland und Luxemburg
(Bek. v. 26. März) 161. (Bek. v. 31. Aug.) 1035.

Abänderung der Betriebsordnung für die Haupt.
eisenbahnenDeutschlands (Bek. v. 23. Mai) 349. —
desgl. der Bestimmungenüber die Befähigung von
Eisenbahnbetriebsbeamten(Bek. v. 23. Mai) 353. —
derSignalordnung für dieEisenbahnen(Bek.v. 23. Mai)
353. — der Normen für denBau und dieAusrüstung
der Eisenbahnen(Bek. v. 23. Mai) 355. — derBahn=
ordnung für die NebeneisenbahnenDeutschlands(Bek.
v. 23.Mai) 355. .

Aenderungender Anlage B zur Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung(Bek.v. 19.Juni) 913.

1898.

Eisenbahnen (Forts.)
Verpflichtung der Eisenbahnenzur Beförderung

der bewaffnetenMacht und ihres Materials im Frieden
(G. v. 24. Mai F. 15) 368. — Vergütungen dafür
(V. v. 13. Juli V zu F. 15) 938.

Einstellung desKonkursverfahrens(Konk.Ordn.ss.202
bis206)649.(G.v. 17.MaiNr.55,56)241.

Elektrische Akkumulatoren aus Blei oderBleiver=
bindungen, Einrichtung und Betrieb von Anlagen zur
Herstellungderselben(Bek. v. 11. Mai) 176.

Elektrische Maßzeinheiten (G. v. 1. Juni) 905.
Elsas=Lothringen, KontroledesLandeshaushaltsfür

1897/98 durchden Rechnungshof(G. v. 22. Janr.) 3.
Einführung der Anzeigepflicht für die Geflügel=

cholera in Elsaß=Lothringen(Bek. v. 21. Dez.) 1315.
Eltern, Streitigkeitenzur Feststellungdes Rechtsver=

hältnisseszu den Kindern (Civ. P. O. 8§.640 bis 644)
531. (G. v. 17. Mai Nr. 153) 286.

Enthebung, einstweilige,vomDiensteim militärgericht.
lichen Strafverfahren (Mil. Str. G. O. ös. 174, 175)
1226.

EntmündigungVolljähriger(I.v.20.Mal8§.52,61)
780.

Entmündigungssachen, Verfahren(Civ.P. O. S§.645
bis 687) 533. (G. v. 17. Mai Nr. 154 bis 176) 287.

Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahrengegen
bürgerlicheStrafurtheile freigesprochenenPersonen(G.
v. 20. Mai) 345. — desgl. gegen militärgerichtliche
Strafurtheile(Mil.Str.G.O.SS.465bis468)1287.

Entschädigungsansprüche fürNaturalleistungenfür die
bewaffneteMacht im Frieden (G. v. 4. Mai F. 16) 368.

Entscheidungen der Militärgerichte, Abfassungund
Bekanntmachung(Mil.Str.G.O.§r.136bis145)
1217.(Einf.G.dazu§.9)1290.

Erben, Antrag auf Nachlaßtheilung(G. v. 20. Mai
S. 86bis98)787.

Erbschein, Ertheilung auf Antrag (G. v. 20. Mai
S.85)787.

Erbverträge, Errichtungund Beurkundung(G. v.
20.MaiF.168)803.

Erfüllung derRechtsgeschäftedesGemeinschuldnersnach
der Konkurseröffnung(Konk.Ordn. 88. 17 bis 28) 615.
G. v. 17. Mai Nr. 12 bis 16) 232.

Erlös bei Zwangsversteigerungvon Grundstücken,Ver=
theilung(G.v. 20.Mai §§.105bis145)734.—
desgl.von Schiffen(das.S§.167bis 169) 747.



Ermittelungsverfahren in militärgerichtlichenUnter=
suchungen(Mil. Str. G. O. S§. 151 bis 170) 1220. —
EinzelneUntersuchungsmaßregeln(das.SF. 171 bis 242)
1225.— AbschlußdesErmittelungsverfahrens,Erhebung
der Anklage (das. Ss. 243 bis 260) 1242.

Ermittelungsverfahrenbei Disziplinaruntersuchung
gegen richterliche Militärjustizbeamte (G. v. 1. Dez.
88. 16 bis 21) 1301.

s. auchBeweisaufnahme.
Eröffnungsverfahren imKonkurse(Konk.Ordn.88.102

bis 116) 631. (G. v. 17. Mai Nr. 30 bis 37) 237.
Ersatzleistung für eingeschriebeneBriefpostsendungenim

Weltpostvereinsverkehr(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 7,
8, 17) 1089. (Schlußprotokolldazu, unter III) 1110.
—desgl. für Briefe und Kästchenmit Werthangabe
(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 2, 9, 12) 1116.—
desgl. für Postanweisungen(Übereink. v. 15. Juni 97.
Art. 7) 1140. — für Postpackete(Übereink. v. 15.Juni
97. Art. 13, 14) 1154. (Schlußprotokoll dazu,
unter II) 1064. — für Postaufträge (Übereink. v.
15.Juni 97.Art.10,11)1170.

Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften, Be=
kanntmachungdes geändertenTextes des Gesetzesüber
dieselbenvom 1. Mai 1889 durchden Reichskanzler
(Bek. v. 20. Mai) 370 u. 810.

s. auchGenossenschaften, Gesellschaften.
Exequatur, Ertheilung an die Konsuln in Deutschland

und demOranje Freistaate (Vertr. v. 28. April 97.
Art. 9) 99.

F.
Fahnenflüchtige, Strafverfahrengegendieselben(Mil.

Str. G. O. §. 357) 1266. — Bestrafung(Einf. G. dazu
S.2)1289.

Fahrgeschwindigkeit derPostdampfschiffenachOstasien
und Australien (G. v. 13. April §§. 2, 3) 163.

Familien=Unterstützungen für diezuFriedensübungen
einberufenenMannschaften(Bek. v. 12. Dez.) 1305.

Feilhalten von Nahrungs- und Genußmittelnmit künst=
lichenSüßstoffen(G. v. 6. Juli §§. 3, 4) 919.

Feldessteuer derBergbautreibendenin Deutsch=Ostafrika
(V.v.9.Okt.§s.54,56bis58)1055.

Feldkriegsgerichte undFeldstandgerichte (Mil. Str.
G. O. I§. 64, 48) 1203. — Bestätigung und Auf=
hebungderStrafurtheile derselben(das.5§.419 bis 435)
1278. .

1898. 11

Ferienkammern, Bildung beidenLandgerichten(Ger.
V. G. 8. 203) 409.

Feriensachen, Begriff und Erledigung (Ger. V. G.
gg.202bis 204)408.(G.v. 17.Mai Art.1 Nr.8)
254.

FeriensenatebeidenOberlandesgerichtenunddemReichs=
gerichte(Ger.V. G. F. 203) 409.

Festnahme, vorläusige,desBeschuldigtenim militär=
gerichtlichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O. S. 180
bis 184) 1227.

Festungen,FestsetzungbesondererRayonsfür dieFestung
Königstein(Bek. v. 25. April) 172.

Firma, Löschungunzulässigeru. s.w. Firmen in dem
Handelsregister(G. v. 20. Mai §S. 140, 141) 796.

Firma eingetragenerGenossenschaften(G. v. 20. Mai
S§.3, 12, 25, 85)811. — vonGesellschaftenmit be=
schränkterHaftung(G. v. 20. Mai S§.4, 10, 35, 68,
76)846.

Flotte, GesetzüberdiedeutscheFlotte (v. 10.April) 165.
Flurschäden durchTruppenübungen,Vergütungendafür

(G. v. 24. Mai §F.14) 367. (V. v. 13. Juli III zu
S.14)934.

Förderungsabgabe der Bergbautreibendenin Deutsch=
Ostafrika(V.v.9.Okt.§. 14,55bis58)1048.

Forderungen, ZJwangsvollstreckungin solche(Civ.P. O.
#§#§828 bis 845) 569. (G. v. 17.Mai Nr. 223 bis
227) 308.

s. auchGeldforderungen.
Fourage, Lieferungfür die Truppenim Frieden(G. v.

24. Mai s. 5, 9) 358. (G. v. 24. Mai §F.2, 5, 9J)
361. (V.v. 13.Juli 1 zu§s.5,9)929.

Fracht (Frachtgeld)für Güter auf Binnenschiffen(G. v.
20.Mai§§.4, 19,34bis39,45,62bis64)869.
— für Reisegepäck(das. S. 77) 889.

Frachtbriefe zuGüternaufBinnenschiffen(G. v.20.Mai
88.57, 59, 63, 67, 85) 883.

Frachtführer, s. Schiffer.
Frachtgeschäfte der Binnenschiffahrt(G. v. 20. Mai

§S.26 bis 77) 874. — Fracht (Frachtgeld) für Güter
(das.Ss.4, 19,34bis39,45,62,64,77)869.—
Pfandrecht der Schiffsgläubiger an der Fracht (das.
H. 104bis109,113)897.

Frankreich, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan deminter=
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 2. Febr.) 18.

Theilnahme Frankreichs an der internationalen
Sanitätskonvention (v. 3. April 94.) 973. — deögl.
der Zusatzerklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

B=



Frankreich (Forts.)
TheilnahmeFrankreichsmit seinenKolonien an dem

Weltpostvertrage(v. 15.Juni 97. Einl. u. Art. 27) 1079.
—desgl. an demÜbereinkommendes Weltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
Werthangabe(v. 15.Juni 97.) 1115. — denAustausch
von Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. V zu 6)
1145). — kheilnahme Frankreichs an dem Über=
einkommenüberdenPostanweisungsdienst(v.15.Juni 97.)
1133. —desgl. denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97.)
1166.

Freiheitsstrafen, VollstreckunggegenMilitärpersonen
(Mil. Str. G. O. 88.455 bis 461,463) 1284. (Einf.G.
dazuIs. 15, 18) 1291.

s. auchGefängnißstrafe.

Freisprechung, Entschädigungderim Wiederaufnahme=
verfahrengegenbürgerlicheStrafurtheile freigesprochenen

Personen (G. v. 20. Mai) 345.
Freisprechung von Angeklagten im militärgericht=

lichen Strafverfahren (Mil. Str. G. O. s. 326, 412,
125) 1260. — im Wiederaufnahmeverfahren(das.

438 Nr. 4, s. 447, 449) 1282. — Entschädigung
der im WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPer=
sonen (das. §. 465 bis 468) 1287. — Tragung der
Kostendes Verfahrens (das. S. 471) 1288.

Strafgerichtliche Freisprechung von richterlichen
Militärjustizbeamten im Disziplinarverfahren (G. v.
1.Dez. F. 6) 1298.

Freiwillige Gerichtsbarkeit, s. Gerichtsbarkeit.
Freundschaftsvertragmit demOranjeFreistaate(v.

28.April97.)93.
Friedensübungen, UnterstätzungvonFamilienderein=

berufenenMannschaften(Bek. v. 12. Dez.) 1305.
Fristen in Rechtsstreiten(Eiv.P. O. S§.217, 222 bis

229) 450. (G. v. 17.Mai Nr. 60) 266. — Über=
gangsbestimmungenüber den Lauf von Fristen (G. v.
17.Mai Art. IX) 341.

Fristen im militärgerichtlichenStrafverfahren (Mil.
Str. G. O. Is. 146 bis 149) 1219. — im Disziplinar=
verfahren gegen richterlicheMilitärjustizbeamte (G. v.
1.Dez. §.25) 1302.

Fruchtsäfte, VerwendungkünstlicherSüßstoffedazu
verboten(G. v. 6.Juli §§.3, 4) 919.

Fundsachen, Vorschriftenfür die von den Reichs=
behördenu. s. w. über Fundsachenzu erlassendenBe=
kanntmachungen(Bek.v. 16.Juni) 912.

1898.

G.
Gartenbau, Einfuhr von Pflanzenund anderenGegen=

ständendesselbenüber dieNebenzollämterin Seidenberg
und Warnsdorf (Bek. v. 17. Mai) 188.

Gebühren für Prüfung elektrischerMeßgeräthe(G. v.
1. Juni §. 10) 907.

Gebühren für Schürfscheinein Deutsch-Ostafrika
(V. v. 9. Okt. 88. 15, 16, 18) 1048. — für ander=
weite Begrenzungder Bergbaufelder(das.S. 43) 1053.

GebührenderGerichtein bürgerlichenRechtsstreitig.
keiten(Ger. K. G. S#.8 bis 49) 660. (G. v. 17. Mai
Art. IV Nr. 2 bis 16) 334. — im Konkursverfahren
(Ger. K. G. S§.50 bis 58) 671. (G. v. 17. Mai Art. IV
Nr. 17 u. 18) 337. —in Strafsachen(Ger.K. G. 88.59
bis 78) 673. — Auslagen (das.IF. 79 bis 800b)677.
—Kostenvorschußund Kostenzahlung(das.Ss.81 bis 97)
678. (G. v. 17. Mai Art. IV Nr. 19) 338. — Be.
freiungvon derGebührenzahlung(Ger.K. G. K.98) 682.

Gebühren der Gerichtsvollzieher(G. v. 20.Mai)
683. — Gebühren für Sachverständigeund Zeugen
(G. v. 20. Mai) 689.

GebührenderRechtsanwältein bürgerlichenRechts.
streitigkeiten(G. v. 20. Mai Ss. 9 bis 52) 693. — im
Konkursverfahren(das.S§.53 bis 62) 702. —in Straf.
sachen(das. Ss. 63 bis 75) 703. — Auslagen (das.
8. 76 bis 83) 705. — Einforderung von Gebühren
und Auslagen (das.S§.84 bis 86) 706.

s. auchGerichtskosten, Kostentarif.
Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher,Aenderungder

& 4, 10, 12 u. 16 (G. v. 10. Mai Art. V) 338. —
BekanntmachungdesgeändertenTextesdurchdenReichs.
kanzler (G. v. 17. Mai §F.1) 342. (Bek. v. 20. Mai)
369 u. 683.

Gebührenordnungfür Sachverständigeund Zeugen
vom 30. Juni 1878, Aenderungdes§. 17 (G. v. 17.Mai
Art. VI) 338. — BekanntmachungdesgeändertenTextes
durchdenReichskanzler(G. v. 17. Mai F. 1) 312. (Bek.
v. 20. Mai) 369 u. 689.

Gebührenordnungfür Rechtsanwältev.7.Juli 1879,
Aenderungderselben(G. v. 17. Mai Art. VII) 339. —
BekanntmachungdesgeändertenTextesdurchdenReichs=
kanzler (G. v. 17. Mai F. 1) 342. (Bek. v. 20. Mai)
369 u. 692. — Anwendung ihrer Bestimmungenauf
die BerufsthätigkeitderRechtsanwälteim militärgericht=
lichenStrafverfahren(Einf. G. z. Mil. Str. G. O. T. 17)
1292.

s. auchGerichtskostengesez.
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Gefängnißstrafe wegenZuwiderhandlungengegendie Geldstrafen wegenZuwiderhandlungengegendasGesetz
Konkursordnung(Konk.Ordn. SF. 239 bis 244) 657.—
gegendas Gesetzüber denVerkehr mit künstlichenSüß=
stoffen(G. v. 6. Juli §. 4) 920. — wegenVerletzung
bergpolizeilicherVorschriften in Deutsch=Ostafrika(V. v.
9. Okt. S. 73, 74) 1059.

Gefängnißstrafewegen Zuwiderhandlungengegen
das Gesetzüber die Erwerbs=und Wirthschaftsgenossen=
schaften(G. v. 20. Mai S§. 146 bis 148, 151) 842.—
desgl. das Gesetzüber dieGesellschaftenmit beschränkter
Haftung (G. v. 20. Mai S. 82, 84) S66.

GefängnißstrafewegenNichtgeheimhaltungvon Ver=
handlungenim militärgerichtlichenStrafverfahren (Einf.
G. z. Mil. Str. G. O. F. 18) 1292.

s. auchFreiheitsstrafen.

Geflügelcholera, Anzeigepflichtfür dieselbein derPfalz
(Bek.v. 11. Janr.) 2. — in den übrigen Regierungs.
bezirkenvon Bayern (Bek.v. 14. Dez.) 1312. — im
GroßherzogthumOldenburg(Bek. v. 13. April) 164.—
im KönigreichSachsen(Bek.v. 16. Juni) 911. — in
den GroßherzogthümernBaden u. Mecklenburg.Schwerin
(Bek.v. 21. Juli) 972. — im GroßherzogthumHessen
(Bek. v. 3. Aug.) 1021. — im Herzogthum Anhalt
(Bek. v. 5. Aug.) 1023. — im Herzogthum Gotha
(Bek.v. 13. Aug.) 1025. — denFürstenthümernWaldeck
und Pyrmont (Bek. v. 17. Aug.) 1027. — demHerzog=
thum Sachsen=Meiningen(Bek. v. 20. Ang.) 1029. —
desgl. SachsenAltenburg (Bek. v. 27. Aug.) 1033. —
demGroßherzogthumSachsen=Weimarund demHerzog=
thum Braunschweig(Bek. v. 6. Sept.) 1037. — den
beidenFürstenthümernReuß und der freien Hansestadt
Bremen(Bek.v. 22. Sept.) 1041. — dem Großherzog=
thumMecklenburg=Strelitzund demFürstenthumSchwarz=
burg=Rudolstadt(Bek.v. 17.Okt.)1043. — in Elsaß=
Lothringen(Bek. v. 21. Dez.) 1315.

Geheimhaltung von Verhandlungenim militärgericht.
lichen Strafverfahren (Mil. Str. G. O. F. 286) 1251.
(Einf.G.dazu§.18)1292.

Geldforderungen, Zwangsvollstreckungwegenderselben
in dasbeweglicheVermögen(Civ.P. O. Ss.803 bis 863)
563. (G. v. 17.Mai Nr. 214 bis 232) 305. —desgl.
dasunbeweglicheVermögen(Civ.P. O. 88.864bis871)
579. (G. v. 17. Mal Nr. 233) 313. — Vertheilungs=
verfahren(Civ.P. O. S#.872 bis 882) 580. (G. v.
17. Mai Nr. 234) 315.

s. auchForderungen.

über elektrischeMaßeinheiten(G. v. 1. Juni F. 12) 907.
—gegen die Konkursordnung (Konk.Ordn. §S.240
bis 244) 658. — gegendas Gesetzüber den Verkehr
mit künstlichenSüßstoffen(G. v. 6. Juli §S.4) 920.—
wegenVerletzungbergpolizeilicherVorschriftenin Deutsch=
Ostafrika (V. v. 9. Okt. §§. 73, 74) 1059. — zur
Erzwingung von Eintragungen in das Grundbuch in
Deutsch=Südwestafrika(V. v. 5. Okt. S. 27) 1069.

Geldstrafenwegen Juwiderhandlungen gegendas
Gesetzüber die Erwerbs=und Wirthschaftsgenossenschaften
(G. v. 20. Mai SS.31, 146 bis 154, 160) 818. —
desgl. das Gesetzüber dieGesellschaftenmit beschränkter
Haftung (G. v. 20. Mai §§.82, 84) 866.

GeldstrafewegenunberechtigterAusübung desGe=
werbes eines Schiffers oder Maschinistenauf Binnen=
schiffen(G. v. 20. Mai F. 132) 903.

Von denMilitärgerichten verhängte Geldstrafen
wegenÜbertretungen (Mil. Str. G. O. S#.349, 162,
463) 1265. — Geldstrafen wegenNichtgeheimhaltung
vonVerhandlungenim militärgerichtlichenStrafverfahren
(Einf.G. dazuF. 18) 1292. «

s. auchOrdnungsstrafen.

im Frieden (G. v. 24. Mai 88. 2, 6 bis 8) 361. (V.
v. 13. Juli 1 zu Ss. 2 bis 7, 9) 922. — Anmeldung
der Entschädigungsansprüchebeim Gemeindevorstande
(G. v. 24. Mai S. 16) 368. (V. v. 13. Juli V zu §. 16)

(das. III zu §. 14) 934.
Nachweisungen der Gemeinden über Familien=

Unterstützungender zu Friedensübungeneingezogenen
Mannschaften(Bek. v. 12. Dez. zu §. 8) 1305.

gericht(G.v.20.Mai§.49)779.

Berufung u. s. w. (G. v. 20. Mai S§. 44 bis 51) 820.
—Beschlüssederselben(das.S§s.16, 24, 27, 36, 38
bis 40, 43, 63, 68, 132) 814. — insbes.überAuf=
lösung und Nichtigkeit der Genossenschaft(das. S§.78,
83, 90, 93, 95, 121, 126, 144) 828. — General=
versammlungeneines Revisionsverbandesvon Genossen=
schaften(das. 88. 59, 150) 824. — Strafen wegen
pflichtwidriger Abstimmung u. s. w. in der General=
versammlung(das. §§. 151, 149) 843.

über die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaftenvom
1. Mai 1889 (G. v. 20. Mai §. 187) 807. — Nichtig=
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Geuossenschaften(Forts.)
keitsklagen gegen eingetrageneGenossenschaften(das.
§. 147) 798. — Strafen gegenVorstandsmitgliederund
Liquidatoren eingetragenerGenossenschaftenwegen Zu⸗
widerhandlungengegendieKonkursordnung(Konk.Ordn.
§. 244) 658.

Bekanntmachungdes geändertenTextesdesGesetzes
vom 1. Mai 1889 über die Erwerbs- und Wirthschafts=
genossenschaftendurchdenReichskanzler(Bek.v. 20. Mai)
370. — Errichtung der Genossenschaft(G. v. 20. Mai
H. 1 bis 16) 810. — Rechtsverhältnisseder Genossen=
schaftund der Genossen(das. §§. 17 bis 23) 815. —
Vertretung und Geschäftsführung(das.S§.24 bis 52)
816. — Revision (das. S§.53 bis 64) 823. — Aus=
scheideneinzelnerGenossen(das.8§.65 bis 77) 825.—
Auflösung und NichtigkeitderGenossenschaft(das.8§.78.

Genossen(das.§. 98 bis 118) 832. — BesondereBe=
stimmungenfür Genossenschaftenmit unbeschränkterHaft=
pflicht und Nachschußpflicht(das.S§.119 bis 130) 837.
—desgl. Genossenschaftenmit beschränkterHaftpflicht
(das. §§. 131 bis 142) 839. — für die Umwandlung
von Genossenschaften(das.S§. 143 bis 145) 841. —
Strafbestimmungen(das.§§.146 bis 154) 842.

Genossenschaftsregister, Führungdesselbenund Ein=
tragungendarin (G. v. 20. Mai SF.10 bis 16, 26 bis 29,
33, 51, 63, 156 bis 158, 161) 812. (G. v. 17.Mai
SS.147, 148) 798. — insbes.Eintragung über Auf=
lösung und NichtigkeitderGenossenschaft(G. v. 20. Mai
S§.78, 82 bis 85, 89, 95, 97, 133, 145) 828. —
über Eröffnungdes Konkursverfahrens(das.S§.102,
158) 833.

s. auchListe der Genossen.

GenossenschaftsverbändezurBestellungeinesRevisors
für mehrereGenossenschaften(G. v. 20.Mai 8§.54 bis 61,
150)823.

Genuszmittel, Verbotder VerwendungkünstlicherSüß=
stoffe(G.v.6.Juli 8F.2 bis4)919.

1898.

Besetzung,Geschäftsvertheilungu. s.w. bei einem
oberstenLandesgerichtein den Bundesstaaten(G. v.
17.Mai Art. III ös.9, 10) 255.

ErkennendeGerichte im Heereund in der Marine
(Mil. Str. G. O. S#18, 38 bis 92) 1194.— Stand.
gerichte(das. 88.38 bis 48) 1198. — Kriegsgerichte
(das. 85.49 bis 64) 1200. — Oberkriegsgerichte(das.
öF.65 bis 70) 1203.— Reichsmilitärgericht(das.88.71
bis 92) 1205. — Einrichtung der oberstenmilitär=
gerichtlichenInstanz in Bayern (Einf.G. dazu§.33) 1296.

s. auchDisziplinargerichte.

rechtigtenInteresses(G. v. 20.Mai F. 34) 776. —
insbes. in Nachlaßsachen(das. S. 78) 786.

I#s.12 bis 21) 372.
Gesetzüber die Angelegenheitender freiwilligen

Gerichtsbarkeit(v. 17.Mai) 189. — Ermächtigungdes
Reichskanzlerszur neuenBekanntmachungdesTextes
dieses Gesetzes(G. v. 17. Mai F. 2) 343. (Bek. v.
20. Mai) 369.

AllgemeineVorschriftenüberdie freiwilligeGerichts=
barkeit(G. v. 20. Mai SF.1 bis 34) 771. — Vor=
schriftenüberVormundschaftssachen(das. §§.35 bis 64)
776. — Annahme an Kindesstatt (das. §. 65 bis 68)
783. — Personenstand(das. §§.69 bis 71) 784. —
Nachlaß- und Theilungssachen(das. 88. 72 bis 99)
785. —Schiffspfandrecht(das.S§.100 bis 124) 790. —
Handelssachen(das.88. 125 bis 158) 794. — Vereins=
sachenund Güterrechtsregister(das. 88. 159 bis 162)
801. — Offenbarungseid, Untersuchung und Ver=
wahrung von Sachen, Pfandverkauf (das. I§. 159 bis
166) 802. — Gerichtlicheund notarielleUrkunden(das.
88. 167 bis 184) 803. — LandesgesetzlicheVorschriften
(das.S§.189 ff.) 807

Gerichtsbarkeitin demSchutzgebietevon Kiautschou
(V. v. 27. April §F. 1, 2, 4) 173.

s. auchMilitärstrafgerichtsbarkeit.Gerichte, VerfassungundZuständigkeit(Ger.V. G. 8§.22
bis 141) 374. — Unabhängige ordentlicheGerichte
(das. 88. 1, 12, 13, 15) 371. — BesondereGerichte
(das.§. 14) 373. — SachlicheZuständigkeitderGerichte

Gerichtsferien(Ger.V.G.5r.201bis204)408.(V.
v.17.MaiArt.1Nr.8)254.

Gerichtsherren der niederenund der höherenGerichts=
(Civ.P. O. 85.1 bis 11) 410. — Gerichtsstand(das.
S5.12 bis 37) 412. — Vereinbarungüberdie Zu=
ständigkeitder Gerichte (das. §§.38 bis 40) 416. —
— Ausschließungund Ablehnung der Gerichtspersonen
(das.§§.41 bis 49) 417.

barkeitim Heereund in derMarine, Begriff und Be=
fugnisse(Mil. Str. G. O. ös. 12 bis 37) 1192.

§S. 1 bis 7) 659. — Gebührenin bürgerlichenRechts=
streitigkeiten(das.85.8 bis 49) 660. — im Konkurs=



Gerichtskosten (Forts.)
verfahren(das.§§.50 bis 58) 671. — in Strafsachen
(das.§§.59 bis 78) 673. — Auslagen (das. §§.79
bis 80b) 677. — Kostenvorschußund Kostenzahlung
(das.8§.81 bis 97) 678.

s. auchKosten, Prozeßkosten.
Gerichtskostengesetz,Aenderungdesselben(G.v.17.Mai

Art. IV) 333. — Bekanntmachungdes geänderten
TextesdesGesetzesdurchdenReichskanzler(G. v. 17. Mai
§.1) 342. (Bek.v. 20. Mai) 369 u. 659.

s. auchGebührenordnungen.
Gerichtsoffiziere bei den Militärgerichten,Bestellung

u. s.w. (Mil. Str. G. O. S§.99 bis 102) 1210.
Gerichtspersonen, Ausschließungund Ablehnung(CEiv.

P. O. 8#§.41 bis 49)417. (G. v. 17.Mai Nr. 13)257.
s. auchRichteramt.

Gerichtsschreibereien, Einrichtungbei den Gerichten
(Ger. V. G. 8. 154) 400. — Ausschließungund Ab=
lehnungderGerichtsschreiber(Civ.P. O. S. 49) 418.

s. auchMilitärgerichtsschreiber.
Gerichtssprache bei den bürgerlichenGerichten(Ger.

V. G. §F.186 bis 193) 406. — bei den Millitär=
gerichten(Mil. Str. G. O. ös. 115 bis 118) 1213.

Gerichtsstand, örtlicheZuständigkeitderGerichte(Civ.
P. O. ös. 12 bis 37) 412. (G. v. 17.Mai Nr. 2, 4,
6 bis 12) 256. — Vereinbarung der Parteien über
die ZuständigkeitderGerichte(Civ.P. O. S#F.38 bis
40) 416.

Gerichtsverfassungsgesetz,Aenderungendesselben(G.
v. 17. Mai) 252. — Bekanntmachungdes geänderten
TextesdesGesetzesdurchdenReichskanzler(G. v. 17.Mai)
342. (Bek.v. 20.Mai) 369. — Aenderungder88.5,
9 u. 10 desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungs=
gesetze(G. v. 17.Mai Art. II, III) 254.

Richteramt(Ger.V. G. Ss.1 bis 11)371. — Ge=
richtsbarkeit(das.Ss. 12 bis 21) 372. — Amtsgerichte
(das. §§8.22 bis 24) 374. — Schöffengerichte(das.
§§,.25 bis 57) 375. — Landgerichte(das.S§.58 bis
78) 382. — Schwurgerichte(das.§§.79 bis 99)387.
— Kammern für Handelssachen(das.8§. 100 bis 118)
390. — Oberlandesgerichte(das. §§. 119 bis 124)394.
—Reichsgericht (das.8§. 125 bis 141) 395. — Staats=
anwaltschaft(das.Ss. 142 bis 153) 398. — Gerichts=
schreiber(das.S. 154) 400. — Zustellungs=und Voll=
streckungsbeamte(das.§§.155, 156) 400. — Rechts=
hülfe(das.8§.157 bis 169)401.—Oeffentlichkeitund
Sitzungspolizei(das.8S§.170bis 185)403. — Gerichts=
sprache(das. §§. 186 bis 193) 406. — Berathungund
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Gerichtsverfassungsgesetz (Forts.)
Abstimmung (das.§§. 194 bis 200) 407. — Gerichts=
ferien (das. S§.201 bis 204) 408.

GerichtsverfassungderMilitärgerichte(Mil. Str. G. O.
SS.1 bis 114) 1189.

V. G. Ss. 155, 156) 400. — Aenderungder§F. 4, 10,
12 u. 16 derGebührenordnungfür dieGerichtsvollzieher
(G. v. 17. Mai Art. V) 338. — Bekanntmachungdes
abgeändertenTextes der Gebührenordnungdurch den
Reichskanzler(G. v. 17. Mai F. 1)342. (Bek.v. 20. Mai)
369 u. 683.

Geringstes Gebot beiZwangsversteigerungvonGrund=
stücken(G. v. 20. Mai S§.44 bis 65, 182)721. (Einf. G.
dazu §§.8, 9) 751.

Gesammtkontingent der Brennereien,anderweiteFest.
setzung(G. v. 4. April) 159. — insbes. für Baden,
Bayern und Württemberg(Bek. v. 28. Juli) 1018.

Geschäftsführer von Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung, Bestellung u. s. w. (G. v. 20. Mai S. 6, 8,
10, 35 ff.) 847. — Verpflichtungenbei Auflösung der
Gesellschaft(das. §§. 64 bis 67, 71) 862. — Strafe
wegenJuwiderhandlungen(das. 8§.82, 84) 866.

Geschäftsführung der Erwerbs=und Wirthschafts=
genossenschaften(G. v. 20. Mai SF.24 bis 52) 816.—
desgl. der Gesellschaftenmit beschränkterHaftung (G.
v. 20. Mai §#§.35 bis 52) 854.

GeschäftsordnungdesReichsgerichts(Ger.V. G.F.141)
398. —desgl. desReichsmilitärgerichts(Mil. Str. G. O.
§. 92) 1208. (Einf. G. dazu§.8) 1290. — Geschäfts.
ordnungen des Disziplinarhofes und der Disziplinar=
kammernfür richterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1. Dez.
S.12)1300.

Geschäftspapiere im Weltpostvereinsverkehr(Vertr. v.
15. Juni 97. Art. 2, 4 bis 6, 16) 1081.

Geschworenenamt, Wahrnehmung2c.(Ger.V. G. 8#§.84
bis 99, 194, 197, 199, 200) 388.

Gesellschaften mit beschränkterHaftung, Bekannt=
machungdes geändertenTextes des Gesetzesüber die=
selbendurch den Reichskanzler(Bek. v. 20. Mai) 370.
— Errichtung der Gesellschaft(G. v. 20. Mai S. 1
bis 12) 846. — RechtsverhältnissederGesellschaftund
der Gesellschafter(das. §§. 13 bis 34) 849. — Ver=
tretung und Geschäftsführung(das.8§.35 bis 52) 854.
—Abänderungen desGesellschaftsvertrages(das.§§.53
bis 59) 859. — Auflösungund Nichtigkeitder Ge=
sellschaft(das.SS. 60 bis 77) 861. — Anmeldungen
zum Handelsregister(das. S§. 78 bis 82) 865. — Um=



Gesellschaften mit beschränkterHaftung (orts.)
wandlung von Aktiengesellschaftenin Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung (das. §§. 80, 81) 866. — Straf=
bestimmungengegenGeschäftsführerund Mitglieder der
Gesellschaft(das. §§.82 bis 84) 866.

s. auch Genossenschaften.

Gesellschaftsvertrag der Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung, Abschlußu. s. w. (G. v. 20. Mai SS.2, 3,
6, 8, 10) 846. — Bestimmungendesselbenüber die
Rechtsverhältnisseder Gesellschaftund der Gesellschafter
(das.S§. 15, 17, 26 bis 30) 849. — über Vertretung
und Geschäftsführung(das.S§s.35 bis 38, 41, 45, 52)
854 —Abänderungen des Vertrages (das. 88.53 bis
59) 859. — Bestimmungenüber Auflösung und Nich=
tigkeitderGesellschaft(das.S§. 60, 66, 72, 74, 75) 861.

s. auchStatut.

Gestüte, Befreiungvon der Vorspannleistungfür die
bewaffneteMacht im Frieden (G. v. 24. Mai §.3) 362.

Getreideprober, Aichung(Bek.v. 14.Mai) 347.

Gewerbebetrieb, Ausnahmenvon dem Verbote der
Sonntagsarbeit (Bek. v. 3. Nov.) 1185.

Gewerbeordnung, Abänderungdes§.16(Bek.v.9.Febr.)
27. — Berichtigung zum §. 138a derselben,Seite 33.
—Theilweise InkraftsetzungdesGesetzesvom 26. Juli
1897 über Abänderung der Gewerbeordnung(V. v.
14. März) 37.

Anwendung von Bestimmungenderselbenauf den
Schiffer und die Schiffsmannschaftvon Binnenschiffen
(G. v. 20. Mai SF.20, 21, 25) 873.

Gewerbliche Anlagen, AbänderungdesVerzeichnisses
der einerbesonderenGenehmigungbedürfendenAnlagen
(Bek. v. 9. Febr.) 27. (Bek. v. 5. April) 161.

Einrichtungund Betrieb von Anlagenzur Her=
stellungelektrischerAkkumulatorenaus Blei oder Blei=
verbindungen(Bek. v. 11. Mai) 176.

Gläubiger, s. Konkurs= und Massegläubiger,
Schiffsgläubiger.

Gläubigerausschuß, Bestellungund Befugnisseim
Konkursverfahren(Konk.Ordn. s#s.87 bis 94, 100, 110)
629. — Befugnisse hinsichtlichder Verwaltung und
Verwerthung der Theilungsmasse(das. §§. 123, 129
bis 137) 635. — der Vertheilung der Masse (das.
S. 150, 159) 640. — eines Zwangsvergleichs (das.
88.176 bis 180, 184) 645.

Gotha (Herzogthum),Anzeigepflichtfür die Geflügel=
cholera(Bek. v. 13. Ang.) 1025.

GouverneurvonKiautschon,Befugnisse(V.v.27.April
S. 2, 3, 6 bis 8) 173.

Befugnisse des Gouverneurs von Deutsch=Öst=
afrika bezüglichdes Bergwesens(V. v. 9. Okt. S#F.13,
15, 17, 23) 24, 37, 47, 53, 66, 72, 76 77, 79)
1048.

Befugnissedes Gouverneurs in Deutsch=Süd=
westafrika in Grundbuchsachen(V. v. 5. Okt. §§.2
bis 6, 25, 47, 52, 58) 1063. —insbes. über den
Erlaß von Gebühren(das.Anl. S. 13) 1078.

Griechenland, Theilnahmean derinternationalenSani=
tätskonvention(v. 3. April 94.) 973. — der Zusatz=
erklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v. 15.Juni
97.) 1079. — desgl. an dem Übereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Austausch von Postpacketen
(v. 15.Juni 97.) 1145. (SchlußprotokollunterNr. II)
1163.— überdenPostanweisungsdienst(v.15.Juni 97.)
1133. — über denPostbezugvon Zeitungenund Zeit=
schriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Großtbritannien, AufhebungderÜbereinkunftmitDeutsch=
land vom 2. Juni 1886 über den gegenseitigenSchutz
von literarischenund Kunstwerken(Bek.v. 22. Janr.) 4.

HandelsbeziehungenDeutschlandszu dem britischen
Reiche(G. v. 11. Mai) 175. (Bek. v. 11. Juni) 909.
—Außerkrafttreten des Handelsvertragesmit Deutsch=
land vom30.Mai 1865 (Bek.v. 31.Juli) 1019.

TheilnahmeGroßbritanniensan derinternationalen
Sanitätskonvention (v. 3. April 94.) 973. — Nichr=
anwendungeinzelnerVorschriftenderselbenaufdieKriegs=
und HandelsschiffeGroßbritanniensundBritisch- Indiens
(Zusatzerklärungv. 30.Okt.97. Nr. III) 1015.

TheilnahmeGroßbritanniensmit verschiedenenBri=
tischenKolonien an demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.
Einl. u. Art. 27) 1079. (SchlußprotokollunterNr. 1)
1110.

s. auchBritisch=Indien.

Grundbesitzer in Deutsch=Ostafrika,Rechtsverhältnisse
zwischendenselbenund den Schürfern (V. v. 9. Okt.
§S§.7, 9, 11) 1047. — desgl. den Bergbautreibenden
(das.S§.60 bis 68) 1056.

Grundbuch, Eintragungendarin über die Konkurs=
eröffnung2c. (Konk.Ordn. 88. 113 bis 115) 633.

Einrichtung der Grundbücherin Deutsch=Südwest=
afrika(V. v. 5.Okt. §§.5 bis 12) 1064.— Eintragun=
gen und Löschungendarin (das.S§.2, 25 bis 56) 1063.

s. auchGrundbuchordnung.



GrundbuchbehördeninDeutsch=Südwestafrika,Obliegen=
heiten bei Führung r2c.der Grundbücher(V. v. 5. Okt.
88.6, 12 bis 24) 1064. — Ausstellungvon Urkunden
überdieEintragungen(das.88.45 bis 49) 1072.— Erste
AnlegungdesGrundbuchblatts(das.5§.50 bis 57) 1073.

Grundbuchordnung, Bekanntmachungdes geänderten
Textes derselbendurchdenReichskanzler(G. v. 17. Mai
5.2) 343. (Bek.v. 20. Mai) 370 u. 754. — All=
gemeineVorschriftenüber Führung desGrundbuchs(G.
v. 20. Mai §§. 1 bis 12) 754. — Eintragungenin das
Grundbuch (das. 8§8.13 bis 55) 756. — Ertheilung
der Hypotheken., Grundschuld=und Rentenschuldbriefe
(das.Ss.56bis70)763.— Beschwerdein Grundbuch=
sachen(das. ös.71 bis 81) 766.

Grundschuldbriefe, Ertheilung(G.v.20.Mai §.70)766.
Grundstücke, Jwangsversteigerungund Swangsverwal=

tung von Grundstückenim WegederJwangsvollstreckung
(G. v. 20.Mai §§.1 bis 161)713.

BenutzungkultivirterGrundstückezuTruppenübungen
(G. v. 24.Mai §§.11, 14, 16) 367. (V. v.13. Juli
III zu §. 14, V zu F. 16) 935.

Abtretung von Grundstückenfür den Bergwerks=
betriebin Deutsch-Ostafrika (V. v. 9. Okt. §§.60 bis 65)
1056.— Eigenthumserwerbvon Grundstückenin Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 5.Okt. §§.1 bis 4) 1063.

Gnatemala, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.
15. Juni 97.) 1079. — an demÜbereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Dostanweisungsdienst(v.
15. Juni 97.) 1133. — über denAustauschvon Post=
packeten(v. 15. Juni 97.) 1145.

Güter, Beförderungauf Binnenschiffen(G. v. 20.Mai
88.26ff.) 874.

Güterrechtsregister, Eintragungendarin(G.v.20.Mai
88.161, 162)802.

Gußstahlkugeln, Genehmigungvon Anlagenzu ihrer
HerstellungmittelstKugelschrotmühlen(Bek. v. 9. Febr.)
27. (Bek.v.5.April)161.

Gutsbezirke, Naturalleistungenfür diebewaffneteMacht
im Frieden(G. v. 24. Mai §.8) 364. — Anmeldungder
Entschädigungsansprüche(V. v. 13. Juli V zu §.10) 938.

H.
Haft zur ErzwingungdesOffenbarungseides(Eiv.P. O.

5§.901bis915)586. (G.v. 17. Mai Nr. 243 bis245) 317.
s. auchFreiheitsstrafe.

Haftbefehl gegenBeschuldigteimmilitärgerichtlichenStraf=
verfahren(Mil.Str.G.O.88.175,177,179,184)1226.

Reichs=Gesetzbl.1898.

1898. 17

Haftpflicht (G. v. 20. Mai 8§.2, 7, 119 bis 125) 810.
— Haftung derGenossenschaftenmit unbeschränkterNach=
schußpflicht(das.Ss.2, 7, 126 bis 130) 810. —desgl.
mit beschränkterHaftpflicht (das. I§. 131 bis 142) 839.
— Haftpflicht der Genossen(das. Ss. 7, 23, 47, 109,
113) 811. — der Mitglieder des Vorstandes (daf.
SS. 34, 99) 818. — der Mitglieder des Aufsichtsraths
(das. Ss. 41, 90, 147) 820. — der Liquidatoren von
Genossenschaften(das. Ss. 90, 118, 147) 830.

Haftung (Bek. v. 20. Mai) 370 u. 846.

Übereinkunft vom 9.Sept. 1886 (Bek.v. 16.März) 106.
Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni

97.) 1079.

nachOstasienvon HamburgoderBremen (G. v. 13.April
S. 4) 164.

rung bei Bankerutt (Konk.Ordn. §§.239, 240,244) 657.

Vermögen(Konk.Ordn. 8§.209 bis 212) 651. — Strafe
gegendie Liquidatoren derselbenwegen Juwiderhand=
lungen gegen die Konkursordnung (das. §. 244) 658.

selbenauf Gesellschaftenmit beschränkterHaftung (G. v.
20. Mai SF. 42, 52, 75, 81) 856. — auf die Fracht=
geschäfteder Binnenschiffe(G. v. 20. Mai §#§.26, 52,
67, 72, 85, 92) 874. «

Die VorschriftendesselbenhinsichtlichderKaufleute
gelten auch für die Genossenschaften(G. v. 20. Mai
S. 17) 815.— Anwendung seinerVorschriftenauf das
Genossenschaftsregister(das. §§. 156, 160) 844.

S. 125) 794. — Eintragungendarin (das. §§. 126 bis
146) 794. — OrdnungsstrafenwegenunterlassenerAn=
meldungu. s. w. von Eintragungen(das. Ss. 132, 133,
135 bis 140) 795.

EintragungvonGesellschaftenmitbeschränkterHaftung
(G. v. 20. Mai S§.7 bis 12, 39, 40, 78 bis 81) 847. —
insbes.über Abänderungdes Gesellschaftsvertrages(das.
§S. 54, 57, 59) 859. — über Auflösung und Nichtig=
keitderGesellschaft(das.55.67, 68, 77) 863. — Strafen
wegenunrichtigerAnmeldungen(das. §. 82) 866.

(Ger.V. G.F. 109bis117)393.
c
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Handelsfachen,VerfahrenbeidenGerichten(G.v.20.Mai
K. 125bis158)794. «

s. auchKammern für Handels sachen.
Handelsvertrag mit demOranjeFreistaate(v.28. April

97.) 93. — HandelsbeziehungenzwischenDeutschland
und dem britischen Reiche (G. v. 11. Mai) 175.
(Bek.v. 11. Juni) 909. — AußerkrafttretendesHandels=
vertrags zwischenDeutschlandund Großbritannien vom
30.Mai 1865 (Bek. v. 31.Juli) 1019.

Handlungen, JZwangsvollstreckungzur Erwirkungvon
Handlungen(CEiv.P. O.S§.887bis898)583. (G.
v. 17. Mai Nr. 237 bis 240) 315.

Hauptverhandlung im militärgerichtlichenStrafver=
fahren (Mil. Str. G. O. 88. 260 bis 336) 1249.
— Hauptverhandlung in der Berufungsinstanz (das.
88.388 bis 395) 1271. — der Revisionsinstanz(das.
I§. 409 bis 413) 1276. — bei Wiederaufnahmedes Ver=
fahrens (das. s§§.446 bis 448) 1283.

Hauptverhandlung im Disziplinarverfahren gegen
richterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1.Dez. S§. 17, 24)
1301.

Hausverfassungen, VorschriftenüberAngelegenheitender
freiwilligenGerichtsbarkeit(G.v.17.Mai. 189)807.

Haverei, große, bei der Binnenschiffahrt,,Aufmachung
derOispache(C.v. 20.Mai§§.148bis158)799.
(G.v.20.Mai§F.78bis91)889.

Hawai (Republik),TheilnahmeandemWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1079.

Hessen (Großherzogthum),Anzeigepflichtfürdie Geflügel=
cholera(Bek. v. 3. Aug.) 1021.

Hohenzollernsche Lande, Antheil an dem Gesammt.
kontingenteder Brennereien(G. v. 4.April Art. II) 160.

Hülfeleistung beiGefährdungvonSchiffender Binnen=
schiffahrt(G.v.20.Mai§§.93bis 101)893.

Sppothekenbriefe,Ertheilung(G.v. 20.Mai§#.56
bis69)763.

Hypothekenurkunden, landesgesetzlicheVorschriftenüber
ihreVollstreckbarkeit(G.v. 17.Mai Art.VIII)341.

Ausstellung von Hypothekenurkundendurch die
GrundbuchbehördeninOenutsch-Südwestafrita(V. v.
ö.Okt.S.47bis40)1073.

1898.

J.
Japan, PostdampfschiffverbindungvonDeutschlanddort.=

hin (G.v. 13.April S#§.2 bis 4) 163.
Theilnahme Japans an dem Weltpostvertrage

(v. 15. Juni 97.) 1079. — an dem Übereinkommen
des Weltpostvereins über den Postanweisungsdienst
(v. 15.Juni 97.) 1133.

Indossament, ÜbertragungvonPostanweisungsbeträgen
im Weltpostvereinsverkehrdurch Indossament(Übereink.
v. 15.Juni 97. Art. 2) 1135.

Influenza der Pferde, Anzeigepflichtfür dieselbein
der Provinz Ostpreußen(Bek. v. 3. Sept.) 1036.

Internationale Sanitätskonvention (v.3. April 94.)
973. — Zusaterklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

Internationale Urheberrechts=Übereinkunft vom
9. Sept.1886, BeitrittHattis (Bek.v. 16.Mänh)106.

Internationaler Postvertrag, s.Weltpostvertrag.
Internationales Bürcau des Weltpostvereins zu

Bern (Vertr.v. 15.Juni97. Art. 22,24bis26)1102.—
Befugnissehinsichtlichdes Werthbrief.undWerthrästchen=
dienstesimWeltpostvereinsverkehr(Übereink.v. 15. Juni
97. Art. 17) 1128. —desgl. desPostanweisungsdienstes
Clebereink.v. 15. Juni 97. Art. 12) 1141. —des Post.
packetdienstes(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 21) 1159.
(Schlußprotokoll unterI) 1163. — des Postauftrags=
dienstes(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 18) 1173. —
des Zeitungsbezugsdienstes(Übereink. v. 15. Juni 97.
Art. 15) 1181.

Internationales Übereinkommen überdenEisenbahn=
frachtverkehr, Berichtigung der Liste der betheiligten
Bahnstrecken(Bek.v. 21. Janr.) 4. — Neue Ausgabe
dieserListe (Bek. v. 2. Febr.)7. — Ergänzungderselben
(Bek. v. 4. März) 32. (Bek. v. 15. Juni) 911. (Bek.
v. 23. Aug.) 1032. (Bek.v.28. Okt.) 1185. (Bek.
v. 15. Dez.) 1313. (Bek.v. 28. Dez.) 1317.

Inventar, Aufertigung durch den Konkursverwalter
(Konk.Ordn. S#§.124, 125)635.

Italien, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan deminter=
nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 2. Febr.)20.

TheilnahmeItaliens anderinternationalenSanitäts=
konvention(v. 3. April 94.) 973. — derZusatzerklärung
dazu (v. 30.Okt. 97.) 1014.

TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v.15.Juniy .)
1079. — desgl.an demÜbereinkommendes Welt=
postvereinsüberdenAustauschvonBriefenundKüsichen
mit Werthangabe(v. 15.Juni 97.)1115. — überden



ItalienGortl)
Postanweisungsdienst(v. 15.Juni97.) 1133.— überden
Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.).1145.—
über denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166. —
über den Postbezug von Jeitungen und Zeitschriften
(v. 15. Juni 97.) 1176.

Jngendliche Arbeiter, Beschäftigungin Anlagenzur
HerstellungelektrischerAkkumulatoren(Bek. v. 11. Mai
§. 15) 178. — in Ziegeleien(Bek.v. 18. Okt.) 1061.

K.
KästchenmitWerthangabe,AustauschimWeltpostvereins=

verkehr (Übereink. v. 15. Juni 97.) 1115. (Schluß=
protokolldazu,Art. 1) 1131.

Kaiser, ErnennungdesPräsidentenund derMitglieder
des Reichsgerichts(Ger.V. G. §. 127) 395. —desgl.
des Ober=Reichsanwaltsund der Reichsamwälte(das.
5S.150) 400.

ErnennungdesPräsidentenund derMitglieder des
Reichsmilitärgerichts(Mil. Str. G. O. S§. 72, 74, 76,
79, 80) 1205. — desgl. des Obermilitäranwalts und
der Militäranwälte (das. §. 107) 1211. — der Ober=
kriegsgerichtsrätheund Kriegsgerichtsräthein derMarine
(das.§. 93) 1208.

BestätigungderGeschäftsordnungdesReichsmilitär=
gerichts(Mil. Str. G. O. F. 92) 1208. — desgl. der
Geschäftsordnungfür den Disziplinarhof bei demselben
(G. v. 1. Dez. §. 12) 1300. — Bestimmungder höheren
Gerichtsherrenin einzelnenFällen durchdenKaiser(Mil.
Str. G. O. #. 18, 21, 34) 1194. —Bestimmung über
VerlegungdesSitzes desReichsmilitärgerichtsim Kriegs=
fall (das. §. 72) 1205. — Bestätigung von Straf=
urtheilenbezw.AufhebungderselbendurchdenKaiser(das.
SS.418, 422, 424) 1278. — Anordnungenüber Ein=
schränkungoderAusdehnungderMilitärstrafgerichtsbarkeit
für einzelneTruppenverbändeund über Bildung be=
sondererOberkriegsgerichte(Einf. G. dazu §. 7) 1290.

s. auch Kaiserliche Verordnung, Kon=
tingentsherren. «

Kaiserliche Marine, Gesetzüber die deutscheFlotte
(G. v. 10. April) 165.

s. auchMarineverwaltung, Reichsheer.
Kaiserliche Verordnung überAusführungdesGesetzes

über dieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht im
Frieden (G. v. 24. Mai Art. III) 359. (G. v. 24. Maie
5F.18) 368.
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KaiferlicheVerordnung(orts.)
KaiserlicheVerordnung über Inkrafttreten der

Militärstrafgerichtsordnung(Einf.G. z.Mil. Str.G. O.
§. 1) 1289.— überAusübungder Strafgerichtsbarkeit
überKriegsgefangenein Kriegszeiten(das.S. 3) 1289.—
überAufhebungder bestehendenKriegsgerichtefür die
Marine (das.§. 25) 1294.

Kamerun, Schutzgebiet,Haushalts=Etatfür1898(G.v.
31.März) 110.

Kammern für Handelsfachen, Bildung, Besetzung
und Juständigkeitu. s.w. (Ger.V. G. S§.100bis 118)
390. (G. v. 17.Mai Art. I Nr. 4 u. 5) 233.

Kanada,NichtgewährungderMeistbegünstigungimVerkehr
zwischenDeutschlandundKanada (Bek.v. 11.Juni) 909.

Theilnahme Kanadas an dem Weltpostvertrage
(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 27) 1079.

Kautionen, AufhebungderKautionspflichtderReichs=
beamten(G. v. 20. Febr. ös. 1, 2) 29. — Kautions=
pflichtderReichsbankbeamten(das.§. 3) 29.

Kiautschon,ErklärungdesGebietsvonKiautschonzum
Schutzgebiete(A. E. v. 27. April) 171. — Verordnung
überdie Rechtsverhältnissedaselbst(v. 27. April) 173.

Kinder, Streitigkeitenzur FeststellungdesRechtsverhält=
nisseszu denEltern (Civ. P. O. ös. 640 bis 644) 531.
(G.v.17.MaiNr.153)286.

Kindesstatt, BestätigungderAnnahmean Kindesstatt
durchdieGerichte(G. v. 20. Mai §#§.65 bis 68) 783.

Klage in Rechtsstreiten(Civ.P. O. ö§.253 bis 299) 457.
(G. v. 17.Mai Nr. 68 bis 83) 268.

s.auchNichtigkeitsklage, Restitutionsklage.
KlasseneintheilungderOrte,AenderungderAnlageII

zumGesetzevom 26.Juli 1897 (G. v. 31.März §.7) 108.
Königstein, FestsetzungbesondererRayonsfür dieFestung

(Bek.v.25.April)172.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Löschungim

HandelsregisterwegenNichtigkeit(G. v. 20. Mai §. 144)
798. — Konkursverfahrenüber ihr Vermögen (Konk.
Ordn.§#.209bis212)651.

Kongostant, Unabhängiger,Theilnahmean demWelt=
Postvertrage(v. 15. Juni 97.) 1079.

Konkursgläubiger,Rechtsverhältnisse(Konk.Ordn.9 61
bis70)625. (G.v.17.MaiNr.23)236.

Konkursordnung, Aenderungenderselben(G.v.17.Mai)
230. — Einführungsgesetzzu diesemGesetze(v. 17. Mai)
248. — Bekanntmachungdes geändertenTextes der
KonkursordnungdurchdenReichskanzler(G. v. 17. Mai
F. 1) 342. (Bek.v. 20.Mai) 369.

E“
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Konkursrecht, allgemeineBestimmungen(Konk.Ordn.
§S.1 bis 16) 612. (G. v. 17. Mai Nr. 1 bis 11) 230.
— Erfüllung der Rechtsgeschäfte(Konk. Ordn. 88. 17
bis 28) 615. — Anfechtung(das.Is. 29 bis 42) 618.
— Aussonderung (das. §§.43 bis 46) 621. — Ab=
sonderung (das. Is. 47 bis 52) 621. — Aufrechnung
(das.SS.53 bis 56) 623. — Massegläubiger(das.8§.57
bis 60) 624. — Konkursgläubiger(das.§§. 61 bis 70)
625. — Konkursverfahren(das.S§s.71 bis 238) 627.
—Strafbestimmungen (das.§§.239 bis 244) 657.

Konkursverfahren, allgemeineBestimmungen(Konk.
Ordn. S#§.71 bis 101) 627. (G. v. 17. Mai Nr. 24
bis 29) 236. — Eröffnungsverfahren(Konk.Ordn.
88. 102 bis 116) 631. — Theilungsmasse(das.S§.117
bis 137) 634.— Schuldenmasse(das.8§.138 bis 148)
638. — Vertheilung (das. S. 149 bis 172) 640. —
ZLwangsvergleich(das. S§s.173 bis 201) 644. — Ein=
stellungdes Verfahrens (das.5§.202 bis 206) 649. —
Konkursverfahrenüber das Vermögenvon Gesellschaften
(das.8§.207 bis 213) 650. —über einenNachlaß (das.
§§.214 bis 236) 652. — über Vermögensgegenstände
eines Ausländers im Inlande (das.Ss. 237, 238) 656.

Anfechtungvon RechtshandlungeneinesSchuldners
außerhalb des Konkursverfahrens (G. v. 17. Mai
Art. VII, VIII) 250. — Bekanntmachungdes Textes
desabgeändertenGesetzesdarüberdurchdenReichskanzler
(G. v. 17.Mai §. 1) 342. (Bek.v. 20. Mai) 370 u. 709.

Auf das Konkursverfahrensind die Gerichtsferien
ohneEinfluß (Ger. V. G. F. 204) 409.

Gebührender Gerichteim Konkursverfahren(Ger.
K. G. §§.50 bis 58) 671. (G. v. 17. Mai Art. IV.
Nr. 17 u. 18) 337. — desgl. der Rechtsanwälte (G.
v. 20. Mai §F. 53 bis 62) 702.

Konkursverfahren gegen eingetragene Genossen=
schaften(G. v. 20. Mai §§.98 bis 118, 122, 125, 128,
140, 142) 832. — gegenGesellschaftenmit beschränkter
Haftung(G. v. 20. Mai §F.63 bis 66, 83, 84) 862.

Konkursverwalter, ErnennungundBefugnisseimAll=
gemeinen(Konk.Ordn. Is. 79 bis 86, 88, 93, 95, 96,
99, 100) 628. — Befugnisserc. hinsichtlichdes Er=
öffnungsverfahrens(das. S§. 110, 112, 113) 633. —
der Verwaltung und Verwerthung der Konkursmasse
(das.§§.117 bis 137) 634. — Prüfung der Schulden=
masse(das.I§. 142, 144) 639. — der Vertheilung der
Masse (das.5. 150 bis 153, 157, 159, 167, 169 bis
172) 640. — desJwangsvergleichs(das.ö§. 176, 179,
184, 191) 645.

Konkursverwaltervon Erwerbs- und Wirthschafts=
genossenschaften(G.v. 20.Mai 55.106bis117,129)834.

1898.

Konserven, VerwendungkünstlicherSüßstoffedazuver=
boten(G. v. 6. Juli §#F.3, 4) 919. ;

Konservenfabriken, Beschäftigungvon Arbeiterinnen
(Bek. v. 11. März) 35.

Konstantinopel, ZuständigkeitdesoberstenGesundheits=
raths daselbstbei Ausführung der internationalenSani=
tätskonvention(Anl. IV zurKonv. v. 3. April 94.) 1012.
—desgl. der dort zu bildendenKonsulatskommission
(das. zu Nr. 4 u. 5) 1013.

Konsulargericht,Kaiserliches,inShanghatistBerufungs=
und Beschwerdegerichtfür das SchutzgebietKiautschon
(V. v. 27. April F. 5) 174.

Konsulargerichtsbarkeit, AnwendungdesGesetzesdar=
übervom 10. Juli 1879 auf das SchutzgebietKiautschou
(V. v. 27. April §§. 1, 2, 4, 5) 173.

Konsulatsarchive, gegenseitigerSchutzin Deutschland
und dem Oranje=Freistaate(Vertr. v. 28. April 97.
Art. 13) 99.

Konsuln, Rechteund Mflichtenin dengegenseitigenBe=
ziehungenzwischenDeutschlandund demOranje =Frei=
staate(Vertr. v. 28. April 97. Art. 9 bis 17) 98.

s. auchReichskonfuln.
Konsumvereine,Rechtsverhältnisse(G. v. 20Mai F. 1

Nr. 5, §5.8, 31, 32) 810. — StrafewegenZuwider=
handlungen(das.S§. 152 bis 154) 843.

KontingentirungderBrennereien(G.v. 4.April Art.1
bisIII)159.

Kontingentsherren, Bestimmungder höherenGerichts=
herrenderMilitärgerichte in einzelnenFällen (Mil. Str.
G. O. 5§.18, 21, 34) 1194. — ErnennungderOber=
kriegsgerichtsrätheund Kriegsgerichtsräthe(das.§. 93)
1208. — Bestimmung über Bestätigung der Straf=
urtheile (das.S. 418) 1278. — überEinschränkungoder
AusdehnungderStrafgerichtsbarkeitfür einzelueTruppen=
verbändeund überBildung besondererOberkriegsgerichte
(Einf. G. dazu§. 7) 1290.— überAufhebungbestehender
Kriegsgerichte(das. §. 25) 1294.

ZuständigerKontingentsherrim Sinne derMilitär=
strafgerichtsordnung(Einf. G. dazu §. 4) 1289.

Korea (Königreich),Theilnahmean demWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1079.

Kosten im militärgerichtlichenStrafverfahren (Mil. Str.
G. O. §§.469 bis 471) 1287. — im Disziplinar=
verfahren gegen richterlicheMilitärjustizbeamte(G. v.
1. Dez. S#.22, 29, 36) 1302.

Kostenwesenim Schutzgebietevon Kiantschon(V.
v. 27. April §. 7) 174.

s. auchGerichtskosten, Gebühren.



Kostentarif für GrundbuchsacheninDeutsch-Ostafrika
G. v. 5. Okt. 8. 59) 1075.

bis 97) 678. (G. v. 17.Mai Art. IV Nr. 19) 338.
Kostenwesen, s. Kosten.
Kreditvereine als eingetrageneGenossenschaften(G. v.

20.Mai §§.1, 68) 810.
Kriegsgefangene, Strafgerichtsbarkeitüber dieselben

(Einf.G. z. Mil. Str. G. O. S. 3) 1289.
Kriegsgerichte, BesetzungundZuständigkeit(Mil.Str.

G. O. F. 49 bis 63) 1200. — Feldkriegsgerichteund
Bordkriegsgerichte(das. S. 64) 1203. — Besetzungund

JuständigkeitderOberkriegsgerichte(das. S#.65 bis 70)

1203.
Kriegsgerichtsräthe, Ernennungu. s.w. (Mil.Str.

G. O. Ss. 93 bis 98) 1208. — Sie treten an die

Stelle der Auditeure (Einf.G. dazu §. 20) 1293.
— Geschäftederselbenaußerhalb der Militärstrafrechts.
poflege(das.S. 21) 1293. — Geschäfteim Disziplinar-
verfahren gegenrichterlicheMilitärjustizbeamte (G. v.

1. Dez. §. 8) 1299. — Ihre unfreiwillige Versetzung

in eine andere Stelle oder in den Ruhestand (das.

S. 32, 35) 1303.
Kürschnereien, Beschäftigungvon Arbeiternan Sonn=

tagen(Bek.v. 3. Nov.) 1185.
Kugelschrotmühlen,Genehmigungvon Aulagenzur

Herstellung von Gußstahlkugelnmittelst Kugelschrot=

mühlen(Bek.v. 9. Febr.)27. (Bek.v. 5. April) 161.
Kunst, Aufhebung derdeutsch englischen Übereinkunft

vom 2. Juni 1886 überSchutzvon Kunstwerken(Bek.
v. 22. Jaur.) 4.

L.
Ladungen (Vorladungen)in Rechtsstreiten(Eiv.P. O.

Ss. 214 bis 218) 450. — Ladung des Beschuldigten

im militärgerichtlichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O.
Ss. 172, 267) 1225. — desgl. von Zeugen (das.
Ss 185, 186, 205, 265) 1228. — von Sachver=
verständigen(das. 8§8.208, 222, 265) 1234.

Landesgesetze, Vorschriftenüber Angelegenheitender
freiwilligen Gerichtsbarkeit(G. v. 17. Mai §.. 189
bis 200) 807. — über das Konkursverfahren(G. v.
17. Mai Art. IV, VI) 249. — AbgesonderteBefrie.
digung der Lehen, Stammguts= oder Familienfidei=
kommißGläubiger im Konkurse(Konk.Ordn. . 52) 623.

1898. 21

LandesgesetzlicheVorschriften über die Vollstreck=
härkeitvonHypothekenurkunden(G.v.17.MaiArt.VIII)
311. — über dieZwangsversteigerungund dieZwangs=
verwaltung von Grundstücken(Einf. G. z. G. v. 20. Mai
S§.2, 4 bis 13) 750. — über Grundbuchsachen(G.
v. 20. Mai Irs.83, 85 bis 87, 89 bis 92, 98 bis
102) 768.

Kontrole durchden Rechnungshof(G. v. 22. Jaur.) 3.

wegen Entschädigungder im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenenPersonen(G. v. 20. Mai 85.5, 6) 346.

Anordnungen derselbenüber die den Konkursver=
waltern und den Mitgliedern des Gläubigerausschusses
zu gewährendeVergütung(Konk.Ordn. Is. 85, 91) 629.

Bestimmung über Zulassung von Rechtsanwälten
bei den Oberlandesgerichtenüber die Zeit des Inkraft=
tretens des Bürgerlichen Gesetzbuchshinaus (G. v.
I7. Mai Art. X) 341. — desgl. über die Geschäfts=
führung der Verwalter bei der Zwangsverwaltungvon
Grundstücken(Einf. G. z. G. v. 20. Mai F. 14) 755.
— über Grundbuchsachen(G. v. 20. Mai §S#F.93 bis
97) 769.

s. auchMilitärjustizverwaltung.

der Schiffsregister für Binnenschiffe(G. v. 20. Mai
#. 120, 128, 129) 900. — über Bergung und
HülfeleistungbeiUnfällen derSchiffe(das.S. 101) 895.
— üÜberdie Rechtsverhältnisseder Führer von Schiffen
für den Ortsverkehr (das. §S.131) 903. — den Be=
fähigungsnachweisvon Schiffern und Maschinistenfür
Fahrten auf kleinenBinnenseen(das. 8. 132) 904.

von Auswanderungsagentenmit denAuswanderernab=
zuschließendenVerträge(Bek. v. 14.März F.22) 53.
— über dieHinterlegungder von denAuswanderungs.
unternehmernzu bestellendenSicherheit(das. S. 26) 54.
—über Ausführung 2c. des Gesetzesüber dieErwerbs=
und Wirthschaftsgenossenschaften(G. v. 20. Mai §§. 31,
57, 161) 818. — über die zuständigenBehörden im
Sinne desGesetzesüber die privatrechtlichenVerhältnisse
der Binnenschiffahrt(G. v. 20. Mai F. 133) 903.

derMilitärstrafgerichtsbarkeit(Einf. G. z.Mil. Str. G. O.
5. 2) 1289.



Landgerichte, Besetzun, Geschäftsvertheilungund Zu=
ständigkeitu.s.w. (Ger.V. G. §§.58 bis 78) 382.
(G. v. 17.Mai Art. 1 Nr. 3) 252. — Bildung von
Kammernfür Handelssachenbei denselben(das.§. 100)
390. — Verfahrenvor denLandgerichten(Eiv.P. O.
5s.r253 bis 494) 457. (G. v. 17.Mai Nr. 68 bis
102)268.

schaffungvon Gegenständendes landwirthschaftlichen
Betriebs(G. v. 20. Mai F.1 Nr. 6) 810.— Landwirth.
schaftlicheKonsumvereine(das. S. 8) 812.

LeichenschauundLeichenöffnung immilitärgerichtlichen
Strafverfahren(Mil. Str. G.O. §§.223 bis 228, 155)
1237.

Liberia (Republik),Theilnuhmean demWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1079. — an demÜbereinkommen
des Weltpostvereins über den Pestanweisungsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1133. — über denAustauschvon
Postpacketen(v. 15.Juni 97.) 1145.

Liköre, VerwendungkünstlicherSüßstoffedazuverboten
(G. v. 6. Juli §§.3, 4) 919.

Liquidationen der Gemeindenüber Vergätungenfür
Naturalleistungenfür die Truppen (V. v. 13. Juli I zu
§. 9 Nr. 4) 933. — Formulare dazu (Beil. D1bis 3)
957.

Liquidatoren der Erwerbs=und Wirthschaftsgenossen=
schaften,Bestellungu. s. w. (G. v. 20. Mai s. 82 bis
93, 118, 122, 142) 829. —. BestrafungwegenZu=
widerhandlungen(das.8§.146bis 148, 160) 842.

Liquidatoren der Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung(G. v. 20. Mai F. 66 bis 74, 78) 863. —
Bestrafung wegenZuwiderhandlungen(das.88.82, 84)
867. «

Liste der Genoffen, Oeffentkichkeitund Einreichungan
das Gericht(G. v. 20.Mai Sr.12, 14, 30, 137, 158)
813. — Vermerk darin über das Ausscheidenvon Ge=
nossen(das.88.68 bis 72, 76, 77) 826.

s. auchGenossenschaftsregister.
Liste der Gesellschafter von Gesellschaftenmit be=

schränkterHaftung (G. v. 20. Mai §#§.8, 12), 40, 57)
848.

Literatur, AufhebungderbeutschenylischenÜbereinknuft
vom2. Juni 1886 überSchutzliterarischerWerke(Bek.
v. 22.Jaur.) 4.

Lohn, Abänderungdes§. 4 desGesetzesvom 21. Juni
1869 über Beschlagnahmedes Arbeits- oderDienst=
lohnes(G. v. 17.Mai Art. III) 333.

1898.

Luxemburg(Großherzogthum),Bahnstreckendaseltt,betheiligtan deminternationalenÜbereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehr(Bek.v. 2.Febr.)21.

Vereinbarung erleichternderVorschriften für den
EisenbahnverkehrmitDeutschland(Bek.v.26.März)161.
(Bek.v. 31.Aug.) 1035.

TheilnahmeLuxemburgsan demWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1079. — desgl.an demÜberein=
kommendes Weltpostvereinsüber den Austauschvon
BriefenundKästchenmitWerthangabe(v. 15.Juni 97.)
1115.— überdenPostanweisungsdienst(v. 15.Juni
97.) 1133. — über den AustauschvonPostpacketen
(v. 15.Juni 97.)1145.— überden.Postauftragsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1166. — über den Postbezugvon
Zeitungenund Zeitschriften(v. 15. Juni=97.) 1176.

M.
Magazinvereine als eingetrageneGenossenschaften(G.

v. 20.Mai §. 1 Nr. 3) 810.
Mahnverfahren (Eiv. P. O. ss. 688 bis 703) 540.

(G. v. 17.Mai Nr. 177 bis 179)292. — Auf das=
selbesind die GerichtsferienohneEinfluß (Ger.V. G.
8. 204) 409.

Marineverwaltung, Anleihenfür dieselbe(A. E. v.
7. März) 31. (G. v. 31.März) 137.

Gesetzüber die deutscheFlotte (v. 10. April) 165.
Gestellungvon Schiffen und Fahrzeugenfür die

KaiserlicheMarine (G. v. 24. Mai F. 10) 366. —
Beförderung ihres Materials durch bie Eisenbahnen
(das.. 15) 368. (V. v. 13.Juli IV zu§.15) 938.—
Naturalleistungenfür dieselbe(das.V zu5. 1 bis 18) 939.

s. auchReichsheer.
Marschrouten für einzugquartierendeTruppen(V. v.

13. Juli 1 zu F. 6) 930. — Formular dazu(Anl. 1) 940.
Maschinisten auf Binnenschifsen,Befähigungsnachweic

(G. v. 20.Mai F. 132) 903.
Massegläubiger, Befriedigung(Konk.Ordn. 88. 57

bis 60) 624.
Maßeinheiten, elektrische(G. v. 1. Juni) 905.
Matrikularbeiträge der BundesstaatenzumReichs=

haushalt für 1898 (Anl. z. G. v. 31. März) 128.
(G. v. 17.Mai F. 2) 182.

Verwendung der die Matrikularbeiträge über=
steigendenÜberweisungen an Löllen 2c. zur Ver=
minderungder Reichsschuld(G. v. 31. März §F.2
bis 4) 138.



Mecklenburg=Schwerin (Großherzogthum),Anzeige=
pflichtfürdieGeflügelcholera(Bek.v.21.Juli)972.

Mecklenburg=Strelitz (Großherzogthum),Anzeigepflicht
fürdieGeflügelcholera(Bek.v. 17.Okt.)1043.

Meistbegünstigung, gegenseitigesJugeständniß in
Deutschland und demOranje Freistaate (Vertr. v.

dem Britischen Reiche (G. v. 11. Mai) 175. — den
britischenKolonien außer Kanada(Bek.v. 11. Juni) 909.

Meistgebot bei Zwangsversteigerungvon Grundstücken
(G. v. 20. Mai Ss. 49, 67, 81f.) 722. — von
Schiffen(das.S. 169)747.

Mekka=Pilgerfahrten, internationalesanitäreVor=
beugungsmaßregelnbezüglich derselben (Konv. v.
3. April 94.) 974.

Moßtbriefe für die in denostasiatischenGewässernver=
kehrendendeutschenSchiffe (Bek. v. 25. Juli zu Nr 2
bis 5) 1017.

Meßtgeräthe, elektrische,BeschaffenheitundPrüfung(G.v.
1. Juni §§.6, 9 bis 12) 906.

Mexico, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v. 15.Juni
97.)1080.

Miethverhältniß des Gemeinschuldnersim Konkurse
(Konk.Ordn. §#§.19 bis 21) 616.

Militäranwaltschaft beimReichsmilitärgerichte(Mil.
Str. G. O. S§.103bis 107,111)1210.— Anstellung
der Beamten derselben(Einf. G. dazu §. 27) 1294.

s. auchMilitärjustizbeamte.
Militärgerichte s. Gerichte, Disziplinargerichte.
Militärgerichtsschreiber, Anstellungu.s.w. (Mil. Str.

G. O. Ss.108bis 110)1211.
s. auchMilitärjustizbeamte.

Militärgerichtsverfassung, UmfangderMilitärstraf=
gerichtsbarkeit(Mil. Str. G. O. 88.1 bis 11) 1189.—
Ausübung derselben(das. 88. 12 bis 110) 1192. —
Militärjustizverwaltung(das.S§. 111 bis 114) 1211.

Militärjustizjbeamte, Rechtsverhältnisse(Einf. G. z.Mil.
Str. G. O. §. 26 bis 32) 1294.— Dienstvergehender
richterlichenMilitärjustitbeamtenund unfreiwillige Ver=
setzungin eine andere Stelle oder in den Ruhestand
(G. v. 1. Dez.)1297.

Militärjustizverwaltung, Ausübungderselben(Mil.
Str. G.O. Ss.111bis 114) 1211.(Einf. G. dazu§.8)
1290. — Bestimmungüber die Dienstverhältnisseder
Militärgerichtsschreiber(Mil. Str. G. O. S. 108) 1211.
—Berrcht an dieselbebei StrafverfolgungenwegenHoch=
verrathsu. s.w. (das.§. 158,252) 1222.— Ernennung
von Rechtsanwältenzu Vertheidigern des Angeklagten

1898.

Militärjustizverwaltung (Forts.)
(das.§. 341) 1264. — Entscheidungauf Anträge wegen
Entschädigungder im Wiederaufnahmeverfahrenfrei=
gesprochenenPersonen (das.S. 468) 1287. — Tragung
der Kosten des militärgerichtlichenStrafverfahrens (das.
SS.469 bis 471) 1287.

Befugnissehinsichtlichder Anstellung, Versetzung
und Pensionirung der Militärjustizbeamten(Einf. G. z.
Mil. Str. G. O. §#§.27 bis 32) 1294.

Militärpersonen, inwieweitsiederMilitärstrafgerichts=
barkeit unterstellt sind (Mil. Str. G. O. S§. 1 bis 11)
1189. —desgl. der bürgerlichenStrafgerichtsbarkeit(das.
S. 2 bis 4, 7 bis 11) 1190.

Familien=UnterstützungenderzudenFriedensübungen
eingezogenenMannschaften(Bek. v. 12. Dez.) 1305.

Militärstrafgerichtsbarkeit, Umfang(Mil. Str. G. O.
§S. 1 bis 11) 1189. — AllgemeineBestimmungenüber
ihre Ausübung(das.§§.12bis 18) 1192.— Niedere
Gerichtsbarkeit(das. SS. 13 bis 16, 19, 32 bis 34)
1193. — HöhereGerichtsbarkeit(das. 8§. 13, 15, 17,
20, 31 bis 34) 1193. — Gerichtsherr(das.S§. 19 bis
37) 1194. — ErkennendeGerichte(das.8§. 38 bis 92)
1198.— Oberkriegsgerichtsräthe,Kriegsgerichtsrätheund
Gerichtsoffiziere(das.8§. 93 bis 102) 1208. —Militär=
anwaltschaftbeim Reichsmilitärgericht(das.88. 103 bis
107) 1210. — Militärgerichtsschreiber(das.88. 108 bis
110) 1211.

Militärstrafgerichtsbarkeitder Mitglieder des Land=
gendarmeriekorps(Einf. G. z. Mil. Str. G. O. 5. 2)
1289. — der Kriegsgefangenenund Ausländer in
Kriegszeiten(das.S. 3) 1289. — Rechtshülfezur Aus=
übung derGerichtsbarkeit(das.S. 11 bis 13) 1291.

Militärstrafgerichtsordnung (v.1.Dez.)1189.— Ein=
führungsgesetzdazu (v. 1. Dez.) 1289. — Zeitpunktdes
Inkrafttretens(das.§§. 1, 2, 22) 1289. — Anhängige
Strafsachenbei ihrem Inkrafttreten(das. 8§. 23 bis 25)

1293. — Anwendungderselbenund des Einführungs=
gesetzesdazu auf Bayern und Württemberg(das.§. 33)
1296.

Militärverwaltung, s.Reichsheer.
Montenegro, Theilnahmean dem Weltpostvertrage

(v. 15. Juni 97.) 1080. — desgl. an dem Überein=
kommendes Weltpostvereinsüber den Austausch von
Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.

Mündliche Verhandlung in Rechtsstreiten(Civ. P. O.
88. 128 bis 165) 434. (G. v. 17. Mai Nr. 36 bis 38)
261. — im militärgerichtlichenStrafverfahren(Mil. Str.
G.O. §.260)1246.— imOisziplinarverfahrengegen
Militärjustizbeamte(G.v.1.Dez.S.16) 1301.
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N.
Nachlaß, Konkursverfahrenüber einenNachlaß(Konk.

Ordn.Ss.214bis 234) 652. (G. v. 17.Mai Art. VI)
249.

Nachlaßsachen, Verfahrenbei den Gerichten(G. v.
20.Mai §F.72 bis 99, 192, 193, 195) 785.

NachnahmenaufBriefpostsendungenimWeltpostvereins=
verkehr(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 7) 1089. — desgl.
auf Briefen und Kästchenmit Werthangabe(Übereink.
v. 15. Juni 97. Art. 2) 1116. — auf Dostpackete
(Übereink.v. 15.Juni 97. Art. 1, 5, 11, 13) 1146.

Nahrungsmittel, Verbot der Verwendungkünstlicher
Süßstoffe(G. v. 6. Juli Ss§.2 bis 4) 919.

Nachschußpflicht, Genossenschaftenmit unbeschränkter
Nachschußpflicht(G. v. 20.Mai §§.2, 7, 126bis 130)
810. — NachschußpflichtbeiGesellschaftenmit beschränkter
Hastung(G. v. 20. Mai SF.26 bis 28) 852.

Naturalleistungenfür diebewaffneteMachtimFrieden,
Abänderung desGesetzesdarübervom 13. Februar 1875
(G. v. 24. Mai) 357. — Neuredaktion des Gesetzes
(Bek. v. 24. Mai) 360. — Ausführungsverordnung
dazu(A. E. v. 13.Juli) 921.

Naturalverpflegung für dieTruppenim Frieden(G. v.
24.Mai §F.4) 358. (G. v. 24. Mai SF.2, 4, 9) 361.
(V. v. 13.Juli 1 zu §§.4, 9) 927.

Nebeneisenbahnen,AbänderungderBahnordnungfür
dieselbenvom 5. Juli 1892 (Bek. v. 23. Mai) 355.

Nebenintervention in Rechtsstreiten(Eiv.P. O. S. 66
bis 71, 101) 421.

Nichtigkeit von eingetragenenGenossenschaften(G. v.
20. Mai §§.94 bis 97) 832. — von Gesellschaften
mit beschränkterHaftung (G. v. 20. Mai Ss. 75),77) 865.

Nichtigkeitsklage gegenrechtskräftigeEndurtheile(Civ.
P. O. SS.578, 579, 583 bis 591) 519.

NichtigkeitsklagegegenAktiengesellschaftenmit be=
schränkterHaftung (G. v. 20. Mai F. 144) 797. —
gegeneingetrageneGenossenschaften(das.S. 147) 798.

Niederlande, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan dem
internationalenÜbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 2. Febr.) 21. (Bek. v. 23. Ang.)
1032. (Bek.v. 15.Dez.)1313.

TheilnahmederNiederlandean der internationalen
Sanitätskonvention (v. 3. April 94.) 973. — desgl.
der Zusatzerklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

Theilnahme der Niederlande mit ihren Kolonien
an dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni 97. Einl. u.
Art. 27) 1080. — desgl. dem Übereinkommendes

1898.

Niederlande (Forts.)
Weltpostvereins über den Dostanweisungsdienst(v.
15. Juni 97.) 1133. — überdenAustauschvon Post=
packeten(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 5 zu 5) 1145. —
TheilnahmederNiederlandeundNiederländischIndiens
an dem Übereinkommen über den Postauftragsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1166. — Theilnahme der Nieder=
lande an demÜbereinkommenüber denAustauschvon
Briefen und Kästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.)
1115. — desgl. den Postbezug von Zeitungen und
Zeitschriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Normale zur Prüfung elektrischerMeßgeräthe(G. v.
1. Juni S§.7 bis 9) 906.

Norwegen, Beitritt zur internationalenSanitäts=
konvention vom 3. April 1894 (usatzerklärung v.
30. Okt. 97.) 1016.

TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v.15.Juniy7.)
1080. — desgl. an demÜbereinkommendes Welt=
postvereinsüberdenAustauschvon Briefen und Kästchen
mit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — überden
Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — den
Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145. —
denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166. — den
PostbezugvonZeitungenundBeitschriften(v.15.Juni97.)
1176.

Notarielle Urkunden (G. v. 20. Mai §F.167bis 184,
191, 200) 803.

O.
Oberkriegsgerichte,BesetzungundZuständigkeit(Mil.

Str. G. O. §SS.65 bis 70) 1203.
Oberkriegsgerichtsräthe, Ernennungu. s. w. (Mil.

Str. G. O. Is. 93 bis98)1208. — Geschäftederselben
außerhalb der Militärstrafrechtspflege(Einf. G. dazu
8. 20, 21) 1293. — Geschäfteim Disziplinarverfahren
gegenrichterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1. Dez. §. 8)
1299. — Ihre StrafversetzungoderPensionirung (daf.
S. 32, 35) 1303.

s. auchMilitärjustizbeamte.
Oberlandesgerichte, Besetzung,Geschäftsvertheilungund

Zuständigkeit(Ger.V. G. ös. 119 bis 124) 394. (G.
v. 17.Mai Art. III §.9) 255.

Zulassungvon Rechtsanwältenbei denOberlandes=
gerichtenüber den Zeitpunkt des Inkrafttretens des
BürgerlichenGesetzbuchshinaus(G. v. 17.Mai Art. N)
341.



Obermilitäranwalt beimReichsmilitärgericht(Mil.Str.
G. O. S#.103 bis 107) 1210.

Oberste Landesgerichte in den Bundesstaaten,Be=
setzung,Geschäftsvertheilungu. s. w. (G. v. 17. Mai
Art. III S§.9, 10) 255.

Obst, frisches,Verbot der Einfuhr aus Amerika (V. v.
5. Febr.)5. «

Oeffentlichkeit der Verhandlungenund der Urtheils.
verkündung(Ger.V. G. 88.170bis 176)403.— Aus=
schließungderOeffentlichkeit(das.S. 171bis 176)403.
(G. v. 17.Mai Art. 1 Nr. 7) 254.

Oeffentlichkeitder Hauptverhandlungund der
Urtheilsverkündungim militärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil. Str. G. O. S§.282 bis 288) 1250. — Aus.=
schließungderOeffentlichkeit(das.8§5.283 bis 286, 288)
1250. (Einf.G. dazu§. 18) 1292.

Oeffentlichkeitder gerichtlichenVerzeichnisseüber
Personen, welchedenOffenbarungscidabgeleistethaben
(Eiv.P. O. §.915) 588. (G. v. 17.Mai Nr. 245)
317.

Oeffentlichkeitder Liste derMitglieder eingetragener
Genossenschaften(G. v. 20.Mai §. 12) 813.

OeffentlichkeitdesSchiffsregistersüberBinnenschiffe
(G. v. 20. Mai F. 121) 901.

Oeffentlichkeitdes Schürffelder=Verzeichnissesin
Deutsch=Ostafrika(V. v. 9. Okt. §.24) 1050.— deögl.
desBergwerks=Verzeichnisses(das. §. 35) 1052. — der
Vermessungsurkundenüber Bergbaufelder(das. 8§. 39,
76) 1052.

Oeffentlichkeitder Grundbücherund Grundaktenin
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 5. Okt. §. 12) 1066.

Offenbarungseid, AbleistungdurchdenSchuldnerin
Rechtsstreiten(Civ.P. O. 8§.899 bis 915) 585. (G.
v. 17.Mai Nr. 241 bis 2145)316.

Ableistungdesselbenin Sachender freiwilligen
Gerichtsbarkeit(G. v. 20.Mai §. 163) 802.—insbes.
von Erben auf Verlangender Nachlaßgläubiger(das.
§.79) 786. — zur Herausgabevon Testamenten(das.
§.83) 787. -

OffenbarungseiddesGemeinschuldnersim Konkurs=
verfahren(Konk.Ordn. Ss.125, 175) 635.

Oesterreich=Ungarn, Bahnstreckendaselbst,betheiligt
am internationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 2. Febr.) 12. (Bek. v. 4. März)
32. (Bek.v. 28.Okt.)1186.

TheilnahmeOesterreich=Ungarns an der inter=
nationalen Sanitätskonvention(v. 3. April 94.) 973.

Reichs=Gesetzbl.1898.

1898. 25

Oesterreich=Ungarn (Fortf.)
—desgl. der Jusatzerklärungdazu (v. 30. Okt. 97.)
1014.

Theilnahme Oesterreich=Ungarns mit Besnien=
Herzegowinaan demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.)
1079. — desgl. dem internationalen Übereinkommen
überdenAustauschvon Briefen und Kästchenmit Werth=
angabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — über den Post=
anweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — den Aus=
tausch von Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145. —
TheilnahmeOesterreich=Ungarnsan demÜbereinkommen
über den Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166.—
über den Postbezug von Jeitungen und Zeitschriften
(v. 15.Juni 97.) 1176.

Ohm, elektrischeMaßeinheit(G. v. 1.Juni S§.1,2, 7)905.
Oldenburg (Großherzogthum),AnzeigepflichtbeiGeflägel=

cholera(Bek. v. 13. April) 164. — beiSchweineseuche,
Schweinepestund Rothlauf der Schweine (Bek. v.
25. Mai) 347.

Oranje=Freistaat, Freundschafts,und Handelsvertrag
mit Deutschland(v. 28. April 97.) 93. — Theilnahme
an demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.) 1080. (Schluß=
protokollzu IV) 1111.

Ordnungsstrafen gegenSchöffenundGeschworene(Ger.
V. G. §s. 56, 96) 382. — gegen Parteien, Be=
schuldigte,Zeugenu. s. w. (das. S§. 179 bis 184) 405.
(Mil. Str. G. O. §.290) 1252.

Ordnungsstrafen zur Befolgung gerichtlicherAn=
ordnungen(G. v. 20. Mai F. 33) 776. — zur Er=
zwingung derAblieferung eines Testaments(das.§. 83)
787. — wegenunterlassenerAnmeldungenu. s. w. zum
Handelsregister(das.§§.132, 133, 135bis 140)795.
—desgl. zum Vereinsregister(das. S. 159) 801.—
wegen Aufstellung der Dispache bei großer Haverei
(das.S§.151, 154) 799.

Ordnungsstrafendes Gerichts gegenden Konkurs=
verwalter (Konk. Ordn. §. 84) 628.

OrdnungsstrafengegenBergbautreibendein Deutsch=
Ostafrika(V. v. 9. Okt. §. 52) 1054.

OrdnungsstrafengegendieVorstandsmitgliederund
die Liquidatoren von Genossenschaften(G. v. 20. Mai
§. 160) 845.

Ordnungsstrafenwegenunterlassener2c.Anmeldungen
zum Schiffsregisterfür Binnenschiffe(G. v. 20. Mai
S. 127) 902.

OstafrikanischesSchutzgebiet,Haushalts=Etat für
1898 (G. v. 31. März) 140.

Bergwesenin Deutsch=Ostafrika(V. v.9.Okt.)1015.
D



Ostafien, Postdampfschiffverbindungenvon Deutschland
dorthin(G.v.13.April#§.1 bis4) 163.

Vermessungder in denostasiatischenGewässernver=
kehrendendeutschenSchiffe (Bek. v. 25. Juli) 1017.

Ostpreußen (Provinz), Anzeigepflichtfür die Influenza
der Pferde (Bek. v. 3. Sept.) 1036.

P.
Pachtverhältnist des Gemeinschuldnersim Konkurse

(Konk.Ordn. S. 19 bis 21) 616.
Paraguay, Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v.

15. Juni 97.) 1080.
Paris, Abschlußder internationalenSanitätskonvention

daselbst(v. 3. April 94.) 973. — der Zusatzerklärung
dazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

Parteien in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,Partei=
fähigkeit,Prozeßfähigkeit(Civ.P. O. 88.50 bis 58)419.
(G. v. 17.Mai Nr. 14 bis 19) 257. — Streitgenossen=
schaft(Civ.P.O.8§.59bis63)420.— Betheiligung
Dritter am Rechtsstreite(das. S§.64 bis 77) 421. (G.
v. 17. Mai Nr. 20 bis 22) 258. — Prozeßbevollmächtigte
und Beistände(Civ.P. O. Ss.78 bis 90) 424. (G. v.
17. Mai Nr. 23) 259. — Prozeßkosten(CEiv.P. O.
SK.91bis107)426. (G.v.17.MaiNr.24bis32)
259.— Sicherheitsleistung(Eiv.P.O.ör.108bis113)
430. (G. v. 17. Mai Nr. 33, 34) 430. — Armenrecht
(Eiv.P. O.88. 114bis 127)431. (G.v. 17.Mai
Nr. 35) 261. — Vereinbarung der Parteien über die
Zuständigkeitder Gerichte(Civ.P. O. s. 38) 416. —
Zustellungenauf Betreibender Parteien (das.§§.166
bis 207) 441. (G. v. 17.Mai Nr. 39 bis 56) 263.

ParteifähigkeitinRechtsstreiten(Civ.P. O.8§.50,51,
56)419. (G.v.17.MaiNr.14,15,18)257.

Pensionirung der Mitglieder des Reichsgerichts(Ger.
V.G.§. 130,131)396.— desgl.derMilitärsustiz=
beamten(Einf.G. z.Mil. Str. G. O.8F.27bis32) 1295.
— UnfreiwilligeVersetzungderselbenin denRuhestand
(G.v.1. Dez.)1297.

Persien, Theilnahme an der internationalenSanitäts=
konvention(v. 3. April 94.) 973. — der Zusatzerklärung
dazu (v. 30. Okt. 97.) 1014.

Theilnahme an dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni
97.) 1080. — demÜbereinkommendesWeltpostvereins
über den Postbezugvon Zeitungenund Zeitschriften
(v. 15.Juni 97.) 1176.

PersonalbestandderdeutschenFlotte(G.v. 10.April
H. 4, 5) 167.

Personenstand, Abänderungder§s. 11 u. 66 desGe=
setzesüber die Beurkundung des Personenstandesvom
6.Febr.1875(G. v. 20.Mai F. 186) 807. — Landes=
gesetzlicheVorschriftenüberdieBeurkundung(das.SF. 197,
198) 809. — Zuständigkeitder Amtsgerichtebezüglich
der Beurkundung(das. §§.69 bis 71) 784.

Beurkundungim Schutzgebietvon Kiautschou(V.
v. 27.April §.8) 174.

Pern, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v. 15.Juni
97.)1080.

Pfalz (bayerischerRegierungsbezirk),Anzeigepflichtfür die
Geflügelcholera(Bek. v. 11. Janr.) 2.

Pfandrecht, s.Schiffspfandrecht.
Pfandverkauf, gerichtlicher(G. v. 20.Mai §.166)803.
Pferde, Anzeigepflichtfür die Influenza der Pferde in

der Provinz Ostpreußen(Bek. v. 3. Sept.) 1036.
Pflanzen desGartenbaues,Einfuhr überdieNebengoll=

ämterinSeidenbergundWarnsdorf(Bek.v.17.Mai) 188.
Einfuhrverbot für lebendePflanzen aus Amerika

(V. v. 5.Febr.)5.
Pflegschaften, Verfahrenbei denGerichten(G. v. 20.Mai

§#.37 bis 46, 49, 50, 54, 57 bis 60) 777.
Physikalisch=TechnischeReichsanstalt, Prüfungu. s.w.

der elektrischenMeßwerkzeuge(G. v. 1. Juni öf. 6 bis 10)
906. .

Pilgerschiffe, internationalesanitäreMaßregelnbezüglich
der Pilgerschiffeim IndischenOcean, im RothenMeere
u. s. w. (Anl. I bis III zur Konv. v. 3. April 94.) 981.

Porto für Briefpostsendungenim Weltpostvereinsverkehr
(Vertr.v. 15.Juni 97. Art. 5 bis 13,20,21) 1085.—
desgl. für Briefe undKästchenmit Werthangabe(Über=
eink.v.15.Juni97.Art.4,5,10)1118.— fürPost=
anweisungen(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 3, 4) 1135.
— für Postpackete(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 3
bis 5, 8 bis 11) 1147. — für Postaufträge(Übereink.
v. 15. Juni 97. Art. 5, 7, 8) 1168. — Gebührenfür
Zeitungen und Zeitschriften(Übereink.v. 15. Juni 97.
Art. 6 bis 8) 1178.

Portofreiheit für BriefpostsendungenimWeltpostvereins.
verkehr(Vertr. v. 15.Juni 97. Art. 11) 1094. — desgl.
für Briese mit Werthangabe(Übereink.v. 15. Juni 97.
Art. 6) 1120. — für Postanweisungen(Übereink. v.
15. Juni 97. Art. 3) 1135. (Übereink. v. 15. Juni 97.
Art. 10 zu3) 1179.



Portugal, Theilnahmean der internationalenSanitäts=
konvention(v.3.April 94.)973. —der Zusatzerklärung
dazu(v.30.Okt.97.) 1014.

TheilnahmePortugals mit seinenKolonien an dem
Weltpostvertrage(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 27) 1080.
— desgl. an demÜbereinkommendes Weltpostvereins
überdenAustauschvon Briefen undKästchenmit Werth=
angabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — über den Dest=
anweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — über den
Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.—
den Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166. — über
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften(v.
15. Juni 97.) 1176.

Postanstalten, Verpflichtungzur Aushändigungvon
Postsendungenfür denGemeinschuldneran denKonkurs=
verwalter(Konk.Ordn.§.121) 635.

Postanweisungen im Weltpostvereinsverkehr(Übereink.
v. 15.Juniy97.)1113.— TelegraphischeVostanweisungen
(das.Art. 4, 5) 1137. — Dostanweisungenüber die
im Wege desPostauftragseingezogenenBeträge (Über=
eink.v. 15.Juni 97.Art. 8, 9) 1169. — desgl.über
Nachnahmebeträge(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 7 zu
2 u. 3) 1089. «

Postaufträge im Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.
15. Juni 97.) 1166.

Postdampfschiffverbindungen mit
Australien(G. v. 13.April) 163.

Posthalter, Befreiungvon derVorspannleistungfür die
bewaffneteMacht im Frieden (G. v. 24. Mai F. 3
Nr. 5) 362.

Postkarten im Weltpostvereinsverkehr(Vertr.v. 15.Juni
97. Art. 2, 4 bis 6, 11) 1080.

Postkongresse, periodische,der Länder des Weltpost=
vereins (Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 25) 1104.

Postpackete, AustauschzwischendenLänderndesWelt=
postvereins(Übereink.v. 15. Juni 97.) 1145. (Schluß=
protokoll dazu) 1163.

Postsendungen, AushändigungderSendungenfür den
Gemeinschuldneran den Konkursverwalter(Konk.Ordn.
§S.121) 635.

Postwerthzeichenim Weltpostvereinsverkehr(Vertr.v.
15.Juni97.Art.11,18)1093.

Presse, VeröffentlichungvonBerichtenübernichtöffent=
licheVerhandlungenim militärgerichtlichenStrafverfahren
(Einf.G. z.Mil. Str. G. O. S. 18) 1292.

Preuszen (Königreich),Anzeigepflichtfür die Influenza
der Pferde in derProvinz Ostpreußen(Bek. v. 3. Sept.)
1036.

Ostasien und

1898.— 27
Produktivgenossenschaften, Rechtsverhältnisse(G. v.

20. Mai §. 1 Nr. 4) 810.
Protokoll überBeurkundungvonRechtsgeschäften(G. v.

20.Mai SS.175 bis 182, 184) 804.
Protokolle über Abschätzungvon Flurschädendurch

Truppenübungen(V. v. 13. Juli III zu §. 14) 936.
Protokolle über Untersuchungshandlungenim

militärgerichtlichenVerfahren(Mil. Str. G. O. S. 163,
164, 167,222, 223, 305 bis 309) 1223.— überdie
Hauptverhandlung(das.8§.331 bis 336, 291, 327) 1261.

Prozesbevollmächtigte (Civ.P. O. S#§.78 bis 90)424.
(G. v. 17. Mai Nr. 23) 259.

Prozeß fähigkeit (Civ.P. O. Ss.51 bis58)419. (G. v.
17.Mai Nr. 16 bis 19) 258.

Prozeßkosten (Civ.P. O. 8#§.91 bis 107) 426. (G. v.
17. Mai Nr. 24 bis 32) 259. — s.auchGerichtskosten.

Prozestverfahren, s. Verfahren.
Prüfungstermin im Konkursverfahren(Konk.Ordn.

88.140 bis 146, 164, 165) 638. — Verbindungmit
demVergleichstermine(das.S.180) 645.

O.
Quartierleistung für die bewaffneteMacht im Frieden

(V. v. 13.Juli 1 zu §§.4, 6) 927.
Quittungen derGemeindenüberempfangeneVergütungen

für Naturalleistungenfür dieTruppen (V. v. 13. Juli l
zu§.9 Nr. 4) 933.— Formularedazu(Beil. C 1 bis 4)
953. — über zurückgelieferteFourage (V. v. 13. Juli 1
zu §.5) 930. — Formulardazu(Beil. B Nr. 7) 952.

R.
Rangordnung der Konkursforderungen(Konk.Ordn.

K. 6ö1,140,226)625.(G.v.17.MaiNr.23,62
§.205) 236.

Rationssätze für die Dienstpferdeeinzuquartirender
Truppen (V. v. 13. Juli 1 zu §. 5) 929.

Rechnungshof desDeutschenNeichs,KontroledesReichs=
haushalts, des Landeshaushalts von Elsaß=Lothringen
und desHaushalts derSchutzgebietefür 1897/98, sowie
der Rechnungender Reichsbankfür 1897 (G. v.
22. Janr.) 3.

Rechnungssachen, vorbereitendesVerfahrenin solchen
(Eiv.P.O.S. 348bis354)476.

D'



Rechtsanwälte, AenderungderGebührenordnungfür
Rechtsanwältevom7.Juli 1879(G.v.17.Mai Art.VII)
339. — NeubekanntmachungdesTextesderselbendurch
den Reichskanzler(G. v. 17. Mai §. 1) 342. (Bek. v.
20.Mai) 369 u. 692.

Zulassung von Rechtsanwälten bei Oberlandes=
gerichtenüber die Zeit des Inkrafttretens des Bürger=
lichen Gesetzbuchshinaus (G. v. 17. Mai Art. X) 341.

Vertretung der Parteien vor den Land und den
höherenGerichtendurchRechtsanwälte(Civ. P. O. 8.78)
424.

Julassung von Rechtsanwälten als Vertheidiger
im militärgerichtlichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O.
S.341) 1263. (Einf.G. dazu§. 17) 1292.

Rechtsbeschwerde im militärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil. Str. G. O. Ss.373 bis 377) 1269.— im Dis=
ziplinarverfahren gegen richterlicheMilitärjustizbeamte
(G. v. 1.Dez.§.25) 1302.

s. auchBeschwerde.

Rechtsgeschäfte desGemeinschuldners,Erfüllung nach
der Konkurseröffnung(Konk.Ordn. 88.17 bis 28) 615.
(G. v. 17.Mai Nr. 12 bis 16) 232.

Anfechtungvon RechtshandlungeneinesSchuldners
außerhalb des Konkursverfahrens(G. v. 17. Mai Art.
VII, VIII) 250. — Bekanntmachungdes Textes des
abgeindertenGesetzesdarüber durch den Reichskanzler
(G.v. 17.Mai §.1)342. (Bek.v. 20.Mai) 370u.709.

Rechtshülfe, LeistungdurchdieGerichtein bürgerlichen
Rechtsstreitigkeitenund in Strafsachen (Ger. V. G.
88.157 bis 169) 401. — desgl.in Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit(G. v. 17. Mai §F.2)
189. — im militärgerichtlichenStrafverfahren(Einf. G.
z. Mil. Str. G. O. §#.11 bis 13) 1291.

Rechtsmittel derBerufungin Rechtsstreiten(Civ.P. O.
g8.511 bis 544) 507. — desgl. der Revision (das.
S§.545 bis 566) 512. — der Beschwerde(das.S§.567
bis 577) 516. — Wiederaufnahme des Verfahrens
(das.8§.578 bis 591) 519.

OrdentlicheRechtsmittelim militärgerichtlichenStraf.
verfahren, allgemeineBestimmungen(Mil. Str. G. O.
88. 363 bis 372) 1267. — Rechtsbeschwerde(das.
88.373 bis 377) 1269. — Bernfung(das.S. 378
bis 396) 1270. — Revision(das.S§s.397 bis 415)
1274. — Rechtsmittel gegen die Urtheile der Feld=
gerichteund der Bordgerichte(das. S. 419) 1278. —
Wiederaufnahmedes Verfahrens (das. s. 436 bis 449,
46%bis 468) 1281.

1898.

Rechtsstreitigleiten, bürgerliche,Zuständigkeitder
Gerichte(Ger.V. G. 8§.23, 24, 70, 71, 101bis 108,
123,135)375.— LeistungderRechtshülfe(das.F.157)
401. — Verfahren(Civ. P. O. 88. 128ff.) 434.—
GebührenderGerichte(Ger.K. G. ö§.8 bis 49) 660.
(G. v. 17.Mai Art. IV Nr. 2 bis 16) 334.—desgl.
der Rechtsanwälte(G. v. 20. Mai §§.9 bis 52) 693.
(G v. 17.Mai Art. VII Nr. 1 bis 13) 338.

Rechtsverhältniß zwischenEltern und Kindern, Fest.
stellungdesselbendurchRechtsstreite(Civ. P. O. §. 640
bis 644) 531. (G. v. 17.Mai Nr. 153) 286.

Rechtsverhältnisseder Erwerbs- und Wirthschafts=
genossenschaftenund ihrer Mitglieder (G. v. 20. Mai
S§.17 bis 23) 815. — desgl.der Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung und der Gesellschafter(G. v.
20. Mai S§.13 bis 34, 69) 849.

PiivatrechtlicheVerhältnisseder Binnenschiffahrt
(G. v. 20.Mai) 868.

Rechtsverhältnissean 8 Sachen in
Deutsch=Südwestafrika(V. v. ö.Okt.) 1063. — Rechts.
verhältnissezwischenden Grundbesitzernin Denutsch=
Ostafrikaund denSchürfern(V. v. 9.Okt.S§.7, 9, 11)
1047. — desgl. denBergbautreibenden(das.§s. 60
bis 68) 1056.

Registrirwaagen,
10.Dez.)1317.

Reich (Deutsches),Freundschafts=und Handelsvertrag
mit demOranje Freistaate (v. 28. April 97.) 93.—
GegenseitigesJugeständniß der Meistbegünstigungfür
die VerkehrsbeziehungenzwischenDeutschlandund dem
Britischen Reiche (G. v. 11. Mai) 175. (Bek. v.
II. Juni) 909.— AußerkrafttretendesHandelsvertrages
zwischenDeutschlandund Srsbisimig (Bek.v.
31. Juli) 1019.

Aufhebung der Übereinkunft mit Großbritan.
nien vom2. Juni 1886 überSchutzderUrheberrechte
(Bek. v. 22. Janr.) 4.

DeutscheEisenbahnstrecken,betheiligtandeminter=
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht.
verkehr(Bek. v. 2. Febr.) 7. (Bek.v. 4. März) 32.
(Bek. v. 15. Juni) 911. (Bek.v. 23. Aug.) 1032.
(Bek. v. 28. Okt.) 1185. (Bek. v. 15. Dez.) 1313.

ErleichterndeVorschriftenfür dendeutsch=luxem.
burgischen Eisenbahnverkehr(Bek. v. 26. März) 161.
(Bek. v. 31. Ang.) 1035.

Beihülfe des Reichs zu den Koften. der Post=
dampfschiffverbindungenmit Ostasien und Australien
(G. v. 13.April S. 1) 163.

selbstthätige, Aichung (Bek. v.



Reich (Deutsches)(Forts.)
Theilnahme des DeutschenReichs an der inter=

nationalenSanitätskonvention(v. 3. April 94.) 973. —
desgl. derZusatzerklärungdazu (v. 30. Okt. 97.) 1011.

Theilnahmedes Reichs mit den deutschenSchutz=
gebietenan dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni 97.
Einl. u. Art. 27) 1079. — desgl.demÜbereinkommen
desWeltpostvereinsüberdenAustauschvon Briefen und
Kästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115.—
überdenPostanweisungsdienst(v.15.Juni 97.)1133.—
über den Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.)
1145.—über denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97.)
1166. — über denPostbezugvon Zeitungenund Seit=
schrifien(v. 15.Juni 97.) 1176.

Einführung der Anzeigepflichtfür die Schweine=
seuchefür den ganzen Umfang des Reichs (Bek. v.
S. Sept.) 1039.

Reichsanleihen, s. Anleihen.
Reichsanzeiger,BekanntmachungderAusnahmeVor=

schriftenfür Feststellungdes Börsenpreisesfür Werth.
papiere(Bek. v. 28. Juni §. 9) 917.

Bekanntmachungder Vergütungssätzefür Natural=
leistungenfür die Truppen (G. v. 24. Mai §. 9 zu 2)
365. (V. v. 13.Juli 1 zu S.9 Nr. 1 und2) 932.—
desgl.derAenderungenin denRationssätzenfür Militär=
dienstpferde(V. v. 13.Juli 1 zu §. 5) 929.

Reichsbank,Besoldungs=Etat für das Direktoriumfür
1898 (G. v. 31.März §. 2) 107. — Nachtragdazu
(G. v. 17.Mai §.3) 182.— KontrolederRechnungen
für 1897 durchdenRechnungshof(G. v. 22.Janr.) 3.

Reichsbankbeamte, Kautionspflicht(G. v. 20. Febr.
S.3)29.

Reichsbeamte,AufhebungihrerKautionspflicht(G. v.
20. Febr.S§.1, 2) 29.

s. auchMilitärjustizbeamte.
Reichsbehörden, BekanntmachungeninFundsachenu.s.w.

(Bek.v. 16.Juni) 912.
Reichseinnahmen,überschüssige,VerwendungzurSchulden=

tilgung (G. v. 31. März) 138.
Reichseisenbahnen, Anleihenfür dieselben(A. E. v.

7. März) 31. (G. v. 31.März) 137.
Reichsgericht,Besetzung,GeschäftsvertheilungundZu=

ständigkeitu. s.w. (Ger.V. G. §§.125 bis 141) 395.
(G. v. 17.Mai Art. 1 Nr. 6) 254.

Reichs=Gesetzblatt,VeröffentlichungdesTarifsfürBe=
förderung der Truppen und ihres Materials auf den
Eisenbahnen(V.v. 13.Juli IV zuF.15)938.

1898. 2T#.

Reichshauptkasse, Ausgabevon Schatzanweisungenzur
VerstärkungihresBetriebsfonds(G. v. 31.März §.3) 10.

Reichshaushalts=Etat für das Rechnungsjahr1808
(G.v. 31.März)107.—Nachtrag dazu(G.v. 17.Mai) 181.

Kontrole des Reichshaushaltsfür 1897/98 (G. v.
22. Janr.) 3.

Feststellungder Ausgaben für die deutscheFlotte
durch den Reichshaushalts=Etat(G. v. 10. April §§. 2
bis 6) 166. «

Reichsheer,Anleihenfürdasselbe(A·0.v.7.Mäi-z)31.
(G. v. 31. März) 137.

AbäuderungdesGesetzesvom13.Februar 1875 über
die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im
Frieden (G. v. 24. Mai) 357. — Neuredaktiondieses
Gesetzes(Bek. v. 24. Mai) 360. — Ausführungsver=
ordnung dazu (A. E. v. 13. Juli) 921.

Unterstützungvon Familien derzu Friedensübungen
einberufenenMannschaften(Bek. v. 12. Dez.) 1305.

Militärstrafgerichtserdnung(v. 1. Dez.) 1189. —
Einf. G. dazu (v. 1. Dez.) 1289. — Dieustvergehender
richterlichenMilitär=Justizbeamten(G. v. 1. Dez.) 1297.

Reichskanzler, Gestattungvon Ausnahmenvom Ein=
fuhrverbot für lebendePflanzen und frischesObst aus
Amerika (V. v. 5. Febr.) 5.

Bestimmungdesselbenüber die Rückgabeder
Kautionen von Reichsbeamten(G. v. 20. Febr. §. 2) 29.

Ermächtigungzur Ausgabe von Schatzanweisungen
zur Verstärkungdes Betriebsfonds der Reichshauptkasse
(G. v. 31. März §§.3, 4) 108. — zur Aufnahme von
Anleihen für das Reichsheer(A. E. v. 7. März) 31.
(G. v. 31. März) 137.— desgl.für dieMarine (A. E. v.
7. März) 31. (G. v. 31. März) 137. — für die Reichs=
eisenbahnen(A. E. v. 7. März) 31. (G. v. 7. März) 137.

Gestattungvon Ausnahmen für Auswandererschiffe
(Bek. v. 14. März §§.1, 77) 57. — Genehmigungder
Formulare zu Verträgen mit Auswanderern (Bek. v.
14. März §§. 11, 18) 50. — Zeststellungder von den
Auswanderungsunternehmernzu bestellendenSicherheit
(das.. 26) 54.

Ermächtigung von Reichsanstaltenzur Prüfung
elektrischerMeßgeräthe(G. v. 1. Juni §.9) 906.

Ermächtigungzu Beihülfen an den Unternehmer
der Postdampfschiffverbindungennach Ostasien und
Australien (G. v. 13. April §. 1) 163.

Befugnissehinsichtlichder Regelung derRechtsver=
hältnisseim Schutzgebietvon Kiantschen(V. v. 27.April
S. 2,3,7) 173.
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Reichskanzler (Forts.)
Ermächtigungzur NeubekanntmachungdesGesetzes

überdieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht im
Frieden(G.v.24.Mai Art. IV) 359. (Bek.v.24.Mai)
360. — desgl. der abgeändertenTexte verschiedener
Reichsgesetze(G.v.17.Mais.1)342.(Bek.v.20.Mal)369.

Bekanntmachungder Ausnahmevorschriftenüber
FeststellungdesBörsenpreisesn Werthpapiere(Bek.v.
28. Juni 8. 9) 917.

BestimmungüberAnwendungdesVergeltungsrechts
im KonkursegegenausländischeGläubiger u. s.w. (Konk.
Ordn. SS.5, 237) 613. (G. v. 17.Mai Nr. 4) 230.
—desgl. gegenAusländer in bürgerlichenRechtsstreitig=
keiten(G. v. 17.Mai Art. II Nr. 5) 333.

Bekanntmachungder Vergätungssätzefür Natural=
leistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden (V. v.
13.Juli 1 zu §.9) 931. — desgl. der Aenderungen
in denRationssätzenfür dieDienstpferdederOfftzierezc.
(das. 1 zu 8. 5) 929.

Befugnissehinsichtlichdes Bergwesensin Deutsch=
Ostafrika(V. v. 9. Okt. ös.6, 47, 76 bis 78, 80)
1046.— desgl. Aufhebungvon Bestimmungendes
Gouverneurs von Deutsch=Südwestafrikaüber Eigen=
thumserwerb(V. v. 5. Okt. §. 4) 1064.

Erlaß allgemeinerAnweisungen für die Berichte
über Revision der eingetragenenEssstachnstes (G. v.
20. Mai KF.64) 825.

Entscheidungüber die Einrichtung von Senaten
beimReichsgericht(Ger.V. G. §. 132) 396.

Anzeige an den Reichskanzlerbei einer Strafver-
folgungwegenHochverrathsgegenKaiserund Reich8
Str. G. O. Ss. 158, 252) 1222.

Reichskasse, Ausgabevon Schatzanweisungenzur Ver=
stärkung des Betriebsfonds der Reichshauptkasse(G. v.
31.März §. 6) 108.

Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenenPersonenaus der Reichskasse(G. v.
20.Mai §. 6) 346.

Reichskommissar für das Auswanderungswesen,Be=
fugnisse2c. (Bek.v. 14.März §5.3, 24) 40. (Bek.v.
14.März S§.53, 59) 72.

Reichskonfuln, ÜberwachungdesGeschäftsbetriebsder
Auswanderungsunternehmer(Bek.v. 14.März §§.2,5
zu 27, 8 zu 32, 9 zu 24, F. 29) 39.

Befugnisseder Konsuln in Kiantschonin Bezug auf
dieRechtsverhältnissedaselbst(V. v. 27. April S. 5) 174.

s. auchKonsuln.

1898.

Reichs=Marine=Amt, BefugnissehinsichtlichderRechts=
verhältnisseimSchutzgebietevon h v.27.April
SS.2, 3, 7) 173.

Reichsmilitärgericht, BesetzungundZuständigkeit(Mil.
Str. G. O. S§.71 bis 92) 1205.— Senatedesselben
(das. 8§. 77 bis 90) 1205. — Geschäftsordnung(das.
§. 92) 1208. — Militkranwaltschaft bei demselben(das.
Sr. 103 bis 107) 1210. — desgl.Militärgerichtsschreiber
(das. §. 108) 1211. — Ausübung der Militärjustiz=
verwaltungbei demselben(das.s. 111, 113) 1211.

Einrichtungder oberstenmilttärgerichtlichenInstanz.
in Bayern (Einf. G. z. Mil. Str. G. O. 88.33) 1296.

Reichsschuld,VerwendungderMehrerträgeanZöllen2c.
zur Verminderung der Reichsschuld(G. v. 31. m“
F. 2) 138.

Reichsschuldbuch, Abänderungdes §. 11 desGesehes
darübervom31.Mai 1891(G. v. 20.Mai F. 188)807.

Reichsschuldenverwaltung, AufnahmevonAnleihen
für das Reichsheer, die Marine und die Reichseisen.
bahnen(A. E. v. 7. März Abs.4) 31.

Verzinsung und Einlösung ausgegebenerSchatz=
anweisungen(G. v. 31.März §§.4, 5) 108.

Reichsstempelabgaben, 2 vonMehrerträgen
derselbenzur Reichsschuldtilgung(G. v. 31.März 8. 2)
138.

Reichssteuern, indirekte,BeschränkungihrerVermehrung
wegender Ausgaben " die Marineverwaltung (G. v.
10.April §. 8) 168.

Reichstag, WahlenzuAsshchtes(V. v. 22. April) 169.
—Einberufung (V. v. 25.Nov.) 1187.

Vereinbarung mit dem ReichstagüberVerkürzung.
der Ersatzfristenfür Kriegsschiffe(G. v. 10. April 8. 2)
166. — Bewilligung der einmaligenAusgabendes

MarineEtats für 1898bis 1903(das.S.7) 167.
Reisegepäck, Beförderungauf Binneuschiffen(G. v.

20. Mai S. 77, 102 Nr. 4) 889.
Rentenschuldbriefe, Ertheilung(G. v. 20.Mai F. 70)

766.
Reservefonds eingetragenerGenossenschaften(G.v.20.Mai

§.7 Nr. 4, §§.20, 73, 121) 812. —der Gesellschaften
mit beschränkterHaftung(G. v 20.Mai §.42 Nr. 4)
856.

Restitutionsklage gegenrechtskräftigeEndurtheile(Eiv.
P. O.K. 578,580bis591)519.

Reuß älterer Linie (Fürstenthum),Anzeigepflichtfür
die Geflügelcholera(Bek. v. 22. Sept.) 1041.

Reuß jüngerer Linie (Fürstenthum),Anzeigepflichtfür
die Geflügelcholera(Bek. v. 22. Sept.) 1041.



Revision, Rechtsmittelin Rechtsstreiten(Civ. P. O.
SK.545bis566)512(G.v. 17.Mai Nr.116bis
121) 278. — im militärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil.Str.G.O.ö#.397bis415)1274.

Revision der Erwerbs=und Wirthschaftsgenossenschaften
(G. v. 20.Mai §§.53 bis 64) 823. — Genossenschafts=
verbändezur Bestellungeines Revisors für mehrere
Genossenschaften(das.8§. 54 bis 61, 150) 823.

Richteramt, allgemeineVorschriftenüber Befähigung
dazu (Ger. V. G. öfs.1 bis 11) 371. — Ausübung
desRichteramtsbei denStandgerichten(Mil. Str. G. O
§§.40 bis 44) 1198. — den Kriegsgerichten(das.
S§.49 bis 51, 61) 1200. — den Oberkriegsgerichten

(das. §§.66 bis 70)1204.— demReichsmilitärgerichte
(das.§S.79bis90)1206.

s. auch Gerichtspersonen,
beamte.

Rohstoffvereine als eingetrageneGenossenschaften(G.v.
20.MaiF.1)810.

RückscheineübereingeschriebeneBriefsendungenim Welt=
postvereinsverkehr(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 6 zu 3)Z
1088. —desgl. über Briefe und Kästchenmit Werth=
angabe (Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 7) 1120. —
überPostanweisungsbeträge(Übereink. v. 15. Juni 97.
Art. 3 zu 5) 1136. — über Postpackete(Übereink. v.

15. Juni 97. Art. 5 zu 7) 1150.
Nuhestand, VersetzungderMitgliederdesReichsgerichts

in denRuhestand(Ger.V. G. §§.130, 131) 396. —
desgl.derMilitärjustizbeamten(Mil. Str. G. O. 88.96,
107) 1209. (Einf.G. dazu S§.27 bis 32) 1295.—

Unfreiwillige Pensionirungder richterlichenMilitärjustiz=
beamten(G. v. 1.Dez.)1297.

Rumänien, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.
15. Juni 97.) 1080. — desgl.an demÜbereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Austauschvon Briefen
und Kästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115.
—über den Dostanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.)
1133. — den Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni
97.) 1145. — denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97.)

Militärjustiz=

(v. 15. Juni 97.) 1176.
Rußland, Bahnstreckendaselbst,betheiligtandeminter=

nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 21. Janr.) 4. (Bek. v. 2. Febr.) 23.

(Bek. v. 28.Dez.) 1317.
TheilnahmeRußlands an der internationalen

Sanitätskonvention(v.3. April 94.)973.—der Zusatz=
erklärungdazu(v. 30.Okt. 97.) 1014.
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Rußland (Forts.)

Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v. 15. Juni
97.) 1080. — dem Übereinkommendes Weltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. —den Aus=
tauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 5
zu 5) 1145.

S.
Saeccharin, s.Süßstoffe.
Sachen, körperliche,Iwangsvollstreckungdarin(Civ.P. O.

SS.808 bis 827)564. (G. v. 17.Mai Nr. 216 bis
222) 305. — Swangsvollstreckungzur Erwirkung der
Herausgabevon Sachen(Civ.P. O. S§.883 bis 886)
582. (G. v. 17.Mai Nr. 236) 315.

Sachsen (Königreich),Anzeigepflichtfür dieGeflügelcholera
(Bek.v. 16.Juni) 911. «

Sachsen=Altenburg(Herzogthum),Anzeigepflichtfürdie
Geflügelcholera(Bek. v. 27. Aug.) 1033.

Sachsen⸗Meiningen (Herzogthum),Anzeigepflichtfür
die Geflügelcholera(Bek. v. 20. Aug.) 1029.

Sachsen=Weimar(Großherzogthum),Anzeigepflichtfür
die Geflügelcholera(Bek. v. 6. Sept.) 1037.

Sachverständige, Beweisdurchsolchein Rechtsstreiten
(Eiv.P. O. F. 402bis414)487. (G.v.17.Mai
Nr. 96) 275.

Aenderung des §. 17 der Gebührenordnungfür
Jeugenund Sachverständige(G. v. 17.Mai Art. VI)
338. — NeubekanntmachungdesTextesderGebühren=
ordnung durchden Reichskanzler(G. v. 17. Mai F. 1)
342. (Bek. v. 20. Mai) 369 u. 689.

Zuziehung von Sachverständigenim militärgericht=
lichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O. 8#.208 bis 221,
160, 163 bis 166) 1234.— im Disziplinarverfahren
gegenrichterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1. Dez. §.25)
1302.

Sachverständigebei gerichtlicherFeststelung des
Werths u. s.w. von Sachen(G. v. 20. Mai S. 164) 802.

Sachverständigebei Abschätzungder Flurschäden
durchTruppenübungen(G. v. 24.Mai §.14) 367. (V.
v. 13. Juli III zu §. 14 unter A u. C) 935.

San Domingo (Republik),Theilnahmean demWelt=
postvertrage(v. 15. Juni 97.) 1079. (Schlußprotokoll
unter IV) 1111. «

San José Schildlaus, VerhütungihrerEinschleppung
aus Amerika(V. v. 5. Febr.§. 1) 5.
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Sanitätskonvention, s. Internationale Sanitäts.
konvention.

Schanghai, das KaiserlicheKonsulargerichtdaselbstist
Berufungs=und Beschwerdegerichtfür dasSchutzgebiet
von Kiautschou(V. v. 27. April S. 5) 174.

Schatzanweisungen, Ausgabezur VerstärkungdesBe.
triebsfonds der Reichshauptkasse(G. v. 31. März §. 3
bis 6) 108. — zu Anleihen für das Reichsheer, die
Marine und die Reichseisenbahnen(G. v. 31. März
S. 1) 137.

Schiedsgerichte fürStreitigkeitenzwischenMitgliederndes
Weltpostvereins(Vertr.v. 15.Juni 97. Art. 23, 26) 1103.

Schiedsrichterliches Verfahren beiRechtsstreitigkeiten
(Eiv.P. O. ös.1025 bis 1048)607. (G. v. 17.Mai
Nr. 275) 331.

Schiffahrt, s. Binneuschiffahrt.
Schiffe, Jwangsversteigerungim Wege der Jwangs=

vollstreckung(G. v. 20.Mai §F.162 bis 171) 746.
(Einf. Ges. dazu §. 1) 750.

Zusammenstoßenvon Schiffen, Bergung und Hülfe=
leistungbei derBinnenschiffahrt(G. v. 20.Mai 88.92
bis 101) 893.

Gestellungvon Schiffsfahrzeugenfür dieKaiserliche
Marine (G. v. 24. Mai §. 10) 366. (V. v. 13.Juli
II zu §. 10) 933.

Schiffer, Schiffsführervon Binnenschiffen,Rechtsver=
hältnisse(G. v. 20.Mai 88.7 bis 20) 869. — insbes.
gegenüberdem Schiffseigner(das. SS.2 bis 4) 868.
—der Schiffsmannschaft(das. Ss.23 bis 25) 874.

Verpflichtungenals Frachtführer(das.SS.26 ff.)874.
— Verpflichtungen bei der Haverei (das. HK.78, 82
bis 91) 889. — dem ZusammenstoßenvonSchiffen
das.SS.92 bis 96, 99) 893. —Befähigungsnachweis
für Schiffer und Maschinistenauf Binnenschiffen(das.
S. 132) 903.

SchiffsbesatzungaufBinnanschiffen(G. v. 20.Mai S. 3,
21) 868.

Schiffsbestand der deutschenFlotte (G. v. 10.April
SS.1, 2) 165.

Schiffsbriefe imWeltpostvereinsverkehr(Vertr.v.15.Juni
97. Art. 11 zu 3) 1094.

Schiffsbriefe überBinnenschiffe(G.v.20.Mai S. 125,
126) 902.

Schiffseigner von Binnenschifen,Begriff und Rechts=
verhältnisse(G. v. 20. Mai Ss. 1 bis 6) 868.
—Rechtsverhältnisse gegenüber dem Schiffer (das.
S. 7 bis 12, 14 bis 20) 869. — desgl.der Schiffs=
mannschaft(das. sS. 22, 25) S873.— Haftung für

1898.

Schiffseigner (Forts.)
Verlust und Beschädigungvon Reisegepäck(das.§.77)
889. — Haftung bei der Haverei von Schiffen (das.
5§.78ff.) 889. — bei Zusammenstoßenvon Schiffen
(das.S§.92 ff.) 893.— Haftung gegenüberdenSchiffs=
gläubigern(das. 88. 103 bis 115) 896.

Schiffsgläubiger bei der Binnenschiffahrt,Rechtsver=
hältnisse(G. v. 20.Mai §F.102 bis 116)896.

Schiffsmannschaftbei der Binnenschiffahrt,privat.
rechtlicheVerhältnisse(G. v. 20.Mai 5S.21 bis 25)873.

Schiffspfandrecht, Eintragungin dasSchiffsregister
(G. v. 20. Mai S§. 100 bis 124) 790.

Schiffsregister, EintragungderfandrechteanSchiffen
(G. v. 20. Mai §r. 100 bis 124) 790.

Schiffsregisterfür Binnenschiffe(G. v. 20. Mei
S. 119 bis 129)900.

Schiffsvermessung in Östasien(Bek.v. 25.Juli) 1017.
Schildlaus, s. San José Schildlaus.
Schmieden, Benutzungvonmarschirenden,biwakirenden

u. s.w. Truppen(G. v. 24.Mai §s. 13, 16) 367.
Schöffengerichte, Bildung, ZusammensetzungundZu.

ständigkeitrr. (Ger.V. G. §F.25 bis 57) 375.
Schürfen in Deutsch-Ostafrika(V. v. 9.Okt.§. 6 bis28,

30 bis 32) 1046. — Verhältniß des Schürferszu
öffentlichenVerkehrsanstalten(das.S. 69, 70) 1058.
—Strafbestimmungen (das.Ss. 73, 74) 1058. — Auf—-
hebungderVerordnungdesGouverneursvom 25.Sep⸗
tember1895, betr. das Schürfen in Deutsch-Ostafrika(das.. 79)1060.

Schürffelder in DeutschOstafrika(V. v. 9. Okt. s§.15
bis28, 30 bis 35, 79) 1048.— GebührenfürSchürf.
scheine(das.S§.15 bis 18, 43) 1048. — Führung
einesSchürffelder=Verzeichnisses(das. S. 24, 27, 35)
1050.

Schürfscheine in Dcutsch=Ostafrika,Ausstellung(V. v.
9. Okt.§. 15 bis 19, 21 bis 23, 26, 79) 1048. —
Gebühren dafür (das. Ss. 15 bis 18, 43) 1048. —
FührungeinesSchürfscheinverzeichnisses(daf.S. 17) 1048.

SchuldenmasseimKonkurse(Konk.Ordn.S. 138bis148)
638. (G. v. 17.Mai Nr. 43) 239.

Schuldner, Anfechtungvon Rechtshandlungeneines
Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens(G. v.
I7. Mai Art. VII, VIII) 250. — Bekanntmachungdes
abgeändertenTextes diesesGesehesdurch den Reichs=
kanzler(G. v. 17. Mai F. 1) 342. (Bek. v. 20. Mai)
370 und 709.



Schutzgebiete, deutsche,EinrichtungeinerStaatsanwalt=
schaftbei denGerichtenderselben(V. v. 13. Dez.97.) 1.

Kontrole des Haushalts der Schutzgebietefür
1897/98durchdenRechnungshof(G. v. 22. Janr.) 3
— Haushalts=Etatfür dieSchutzgebietefür 1898 (G. v.
31. März) 140.

Erklärung Kiautschouszum Schutzgebiet(A. E. v.
27. April) 171. — Bergwesenin Togo (V. v. 17. Aug.)
1031. — in Deutsch=Ostafrika(V. v. 9. Okt.) 1045.
— Rechtsverhältnissean unbeweglichenSachen in
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 5. Okt.)1063.

Theilnahmedes Reichs mit den Schutzgebictenan
demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 27)
1079. — desgl. dem Übereinkommendes Weltpost=
vereins über den Austauschvon Briefen und Kästchen
mit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115. — über den
Postanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — den
Austauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97.) 1145.—
den Postauftragsdienst(v. 15. Juni 97.) 1166.—
den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (v.
15. Juni 97.) 1176.

Schwarzburg=Rudolstadt (Jürstenthum),Anzeigepflicht
für die Geflügelcholera(Bek. v. 17. Okt.) 1043.

Schweden, Beitritt zur internationalenSanitätskonven=
tion vom3. April 1894 (Zusatzerklärungv. 30. Okt. 97.)
1016.

TheilnahmeSchwedensan demWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1080. — an demÜbereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Austausch von Briefen
undKästchenmitWerthangabe(v. 15.Juni 97.) 1115.
über denPostanweisungsdienst(v. 15.Juni 97.)

1133.— denAustauschvonPostpacketen(v. 15.Juni 97.
Einl. u. Art. 5 zu 5) 1145. — den Postauftragsdienst
(v. 15. Juni 97.) 1166. —den Postbezug von SZei=
tungenund Zeitschriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Schweineseuche,SchweinepestundRothlaufderSchweine,
Anzeigepflichtim GroßherzogthumOldenburg (Bek. v.
25. Mai) 347. — Einführung der Anzeigepflichtfür
den ganzenUmfangdesReichs (Bek.v. S. Sept.) 1039.

Schweiz, Bahnstreckendaselbst,betheiligtan deminter=
nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 2. Febr.) 24. (Bek. v. 4. März) 32.

Theilnahmeder Schweiz an demWeltpostvertrage
(v. 15.Juni 97. Einl. u. Art. 22, 24, 26, 28) 1080.
— an demÜbereinkommendes Weltpostvereinsüber
den Austauschvon Briefen und Kästchenmit Werth=
angabe (v. 15. Juni 97.) 1115. — über den Post=
anweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133. — denAus=
Reichs.Gesetzbl.1808.
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Schweiz(Fortf.)
tauschvonPostpacketen(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 18)
1145. — denPostauftragsdienst(v. 15. Juni 97. Einl.
u. Art. 19) 1166. — den Postbezug von Zeitungen
undZeitschriften(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 15u. 16)
1176.

Schwurgerichte, Jusammentretenderselbenund In=
ständigkeitu. s.w. (Ger.V. G. S§.79 bis 99) 387.

Seidenberg, Gestattungder Einfuhr vonPflanzenüber
das Nebenzollamtdaselbst(Bek. v. 17. Mai) 188.

Senate, Bildung beidenOberlandesgerichten(Ger.V. G
§§. 119 bis 124) 394. — beim Reichsgericht(das.
S§. 132, 137 bis 140) 396. — Bildung von Ferien=
senatenbei diesenGerichten(das.§. 203) 409.

Besetzung undJuständigkeitderSenatebeimReichs=
militärgericht(Mil. Str. G. O. S. 77 bis 90) 1205.

Serbien, Theilnahmean demWeltpostvertrage(v.
15. Juni 97.) 1080. — an dem Ucbereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Austausch von Briefen und
Kästchenmit Werthangabe(v. 15. Juni 97.) 1115.——
über denPostanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.) 1133
— den Austausch von Postpacketen(v. 15. Juni 97.)
1145. — denPostbezugvon Jeitungen und Beitschriften
(v. 15. Juni 97.) 1176.

Servistarif, AenderungderBeilagell desGesetzesüber
denTarif vom26. Juli 1897(G.v. 31.März S. 7) 108.

Shanghai, s. Schanghai.
Siam (Königreich),Theilnahmean demWeltpostvertrage

(v. 15. Juni 97.) 1080. — an dem Übereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Postanweisungsdienst(v.
15. Juni 97.) 1133. — über denAustauschvon Post=
packeten(v. 15. Juni 97. Einl. u. Art. 5 zu 5) 1145.

Sicherheitsbestellung seitensderAuswanderungsunter=
nehmer(Bek. v. 14. März S§. 14, 26 bis 31) 51.

Sicherheitsleistung, prozessualische(Civ.P. O. S. 108S.
bis 113) 430. (G. v. 17.Mai Nr. 33) 260.

Sicherung des Beweises, Verfahren (CEiv.P. O.
ISs.485 bis 494) 502. (G. v. 17.Mai Nr. 103) 276.

Signalordnung für dieEisenbahnenvom5. Juli 1892,
Abänderung derselben(Bek.v. 23. Mai) 333

Sitzungspolizei bei denGerichten(Ger.V. G. §§.177
bis 185)405.

Sonntage, AusnahmenvondemVerbotederSonntags=
arbeit im Gewerbebetriebe(Bek. v. 3. Nov.) 1185.

Spanien, Theilnahmean der internationalenSanitäts=
konvention(v. 3. April 94.) 973. —der Zusatzerklärung
dazu(v. 30.Okt.97.) 1014.

E



34 Sachregister. 1898.

TheilnahmeSpaniens mit seinenKolonien an dem (Mil.Str.G.O.N.183,184,246)1228.

1079.— TheilnahmeSpaniensan demÜbereinkommen
desWeltpostvereinsüberdenAustauschvonBriefenund
KästchenmitWerthangabe(v.15.Juni97.)1115.—desgl.
denAustauschvon Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl. u.
Art.V zu6) 1145. (SchlußprotokolldazuunterII) 1163.

Sperrige PostpacketeimWeltpostvereinsverkehr(Über=
eink.v. 15. Juni 97. Art. 5 zu 2) 1148.

Sprengstoffe,BeförderungvonDahmenitB im inneren
deutschenEisenbahnverkehr(Bek. v. 19. Juni) 913.

Staatsanwaltschaft, Ausübungderselben,Juständigkeit
u. s.w. (Ger.V. G. ös. 142 bis 153) 398. — Ver=
richtungenderStaatsanwaltschaftimDisziplinarverfahren
gegenrichterlicheMilitärjustizbeamte(G.v. 1.Dez.55.13,
17,19,26)1300.

Antrag an die StaatsanwaltschaftwegenEnt=
schädigung der im Wiederaufnahmeverfahrenfrei=
gesprochenenPersonen(G. v. 20. Mai Ss. 5, 6) 346.

Staatsanwaltschaft bei den Gerichtender Schutz=
gebiete(V. v. 13. Dez. 97.) I1.

Staatskasse, Entschädigungder im Wiederaufnahme=
verfahrenfreigesprochenenPersonen(G. v. 20. Mai §#s.1,
3 bis5)345.

S.10)907. —

dieKonkursordnung(Konk.Ordn. g8.239 bis 244) 657.
(G. v. 17.Mai Nr. 64 u. 65) 247. — gegendasGesetz
über den Verkehr mit künstlichenSüßstoffen (G. v.
6. Juli §. 4) 920. — das Gesetzüber elektrischeMaß=
einheiten(G. v. 1. Juni §. 12) 907. — wegenVerletzung
bergpolizeilicherVorschriftenin Deutsch.Ostafrika(V. v.
9. Okt.8öö.73, 74) 1059.— das Gesetz,betr.die Er=
werbs- und Wirthschaftsgenossenschaften(G. v. 20. Mai
S. 146 bis 154) 842. — desgl. das Gesetzüber die
Gesellschaftenmit beschränkterHaftung (G. v. 20. Mai
g8.82 bis 84) 866.

StrafbestimmungenwegenunberechtigterAusübung
des Gewerbes eines Schiffers oder Maschinistenauf
Binnenschiffen(G. v. 20. Mai F. 132) 903.

unddesF.4 desEinführungsgesetzeszuderselben(G.v.
17.Mai Art. II) 254.

s. auchMilitärstrafgerichtsordnung.

boten(G.v.6.Juli §s.3,4)919.
Standesbeamte, Anzeigenan dasVormundschaftsgericht

(G. v. 20. Mai S. 48) 779. — Zuständigkeitzur Be=
urkundung der Anerkennung der Waterschaft (das.
S.167)808.

Standesregister, Berichtigung auf Anordnung der

K. G. 8§.59 bis 78) 673. — desgl.derRechtsanwälte
(G. v. 20.Mai S§.63 bis 75) 703.

Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenenPersonen (G. v. 20. Mai) 346.

Verfahrenin Strassachenim SchutzgebieteKiautschon
(V. v. 27. April Ss.4, 5) 173.

Standgerichte, Besetzungund Zuständigkeit(Mil. Str.
G. O. Is. 38 bis 47) 1198. — Feldstandgerichteund
Bordstandgerichte(das. S. 48) 1200.

Statut dereingetragenenGenossenschaften(G. v. 20.Mai
S. 5 bis 8, 10 bis 20) 811. — Bestimmungendes=
selbenüberVertretungund Geschäftsführung(das.§. 24
bis27,36bis39,43bis46,50,51)816.— über
AusscheideneinzelnerGenossen(das. 8§. 65 bis 68, 73,
76)825.— überAuflösungundNichtigkeitderGenossen=
schaft(das.S. 78, 79, 83, 91 bis 94) 828. — über
NachschußpflichtderGenossen(das.§. 105) 834.— über
Umwandlung der Genossenschaft(das. S. 144) 842. —
Statut der Revisionsverbändevon Genossenschaften(das.

(Mil. Str. G. O. 8§.314 bis 336) 1257. — Straf.
verfügungwegenÜbertretungen(das.Ss.349 bis 355)
1265.— OrdentlicheRechtsmitteldagegen(das.S§.363
bis 415) 1267.— Bestätigungderim ordentlichenVer=
fahrenergangenenUrtheile(das.S§.416bis 418) 1277.
—Bestätigung und AufhebungderUrtheileder Feld=
gerichteundderBordgerichte(das.SS.419bis435)1278.
— Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesUrtheil
geschlossenenVerfahrens(das.S§.436 bis 449) 1281. —
Entschädigungder im Wiederaufnahmeverfahrenfrei=
gesprochenenPersonen(das.ös.465 bis 468) 1287.—
VollstreckungderStrafurtheileundderStrafverfügungen
(das.#s.450bis464)1284.

s. auchGesellschaftsvertrag. verfahren.



Strafverfügung im nilitärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil.Str.G.O.S. 349bis355,250)1265.—Voll.
streckungderselben(das.Ss.450ffl.) 1284. — s. auch

Verfügungen.
Strafversetzung,s. Versetzung.
Strafvollstreckung militärgerichtlicherStrafurtheileund

Strafverfügungen(Mil. Str. G. O. ös. 450 bis 464)
1284.— Tragung der Kostenderselben(das.S.469)
1287. — Strafvollstreckungdurchdie bürgerlichen
Gerichte(Einf.G. z.Mil. Str. G. O.S.15) 1292.

Etreitgenofsenschaftin Rechtsstreiten(Eiv.P. O.S§.59
bis 63)420.

Südafrika (BritischeKolonien),Theilnahmean dem
Weltpostvertrage(v.15.Juni 97.) 1079. (Schlußprotokoll
Nr.1)1110.

Südafrikanische Republik, Theilnahmean demWelt=
postvertrage(v. 15.Juni 97.) 1080.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, —
für1898(G.v.31.Mär))140.

Rechtsverhältnissean unbeweglichenSachen in
DOeuutsch,Südwestafrika(V.v.ö.Okl.)1003. «
Süßstoffc,küustiiche,Bernh-mitsolchen(G.o.e.Jaii)919.

T.
Tabacksteuer,VerwendungderMehrerträgeanTaback=
stener zur Verminderungder Reichsschuld(G. v.
31. März#s.1, 2) 138.
Tagebuch der Aerzteauf Auswandererschiffen(Bek. v.

14.März§.30)65. " »
Tarif für BeförderungderTruppenund ihresMaterials

durch die Eisenbahnenim Frieden (G. v. 24. Mai
S.15)368. (V.v. 13.Juli V zuF.15)938.

« s. auchKostentarif.
Telegramme,s. Depeschen. «
Telrgraphenanstalten„Aushändigungder Depeschen

für den Gemeinschuldneran denKonkursverwalter
(Konk. Ordn. S. 121) 635.
TelegraphischePostanweisungenim Weltpostvereins=
verkehr (Übereink.v. 15.Juni 97. Art.4, 5) 1137.
Terminein Rechtsstreiten(Eiv.P. O. Ss.218bis 220,
227 bis 229) 450. (G. v. 17.Mai Nr. 58)266.
Testamente,ErrichtungundBeurkundung(G.v.17.Mai

S. 168)803. — OffenbarungseidwegenHerausgabe
von Testamenten(das.§.83) 787.

1898. 35
Theilungsmasse im Konlurse (KKonk.Ordn. 88.117

bis137)604.(6.v.17.MaiNr.38bis42)238.
Theilungsfachen, Verfahrenbei denGerichten(G. .

17.Mai&.72fl.)783.
Todesstrafe,Vollstrekung(Mil.Str.G.O. §§.452

bis454)1284.
Togo, Schutzgebiet,Haushalts-Etatfür1898(G. v.

31.März) 140.— Bergwesenin Togo(V. v. 17.a’
1031.

Tränken, Benutzungvon marschirenden,biwakirenden
u. s. w. Truppen (G. v. 24. Mai F. 12) 367.

Transitfreiheit für Briefpostsendungenim Weltpost=
vereinsverkehr(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 4 zu 1 u. 2)
1081. — für Briefe und Kästchenmit Werthangabe

(Iebereink. v. 15. Juni 97. Art. 3) 1117.—für Post=
packete(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 2) 1146.

Transitgebührenfür Briespostsendungenim Weltpost=
vereinsverkehr(Vertr. v. 15.Juni 97. Art. 4, 5, 15,
17)1082.— fürBriefeundKästchenmitWerthangabe
(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 4) 1118. — für Post=
packete(Übereink.v. 15.Juni 97. Art.3, 6) 1147.
(SchlußprotokolldazuunterIII) 1164.— für Zeitungen
und Zeitschriften(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 6
zu 2) 1178.

Truppenübungenauf kultivirtenGrundstücken(G. v.
24. Mai §. 11) 367. — BenutzungvonBrunnenund
Tränken(das.§. 12) 367. — Vergütungenfür Flur=
schäden(das.§. 14) 367. (V. v. 13. Juli III zu
§S.14) 935.

Türkei, Theilnahmean dem Weltpostvertrage(v.
15.Juni 97.) 1080.— an dem Übereinkommendes
Weltpostvereinsüber den Austauschvon Briefen und

KästchenmitWerthangabe(v. 15.Juni 97.)1115.—
überdenPostanweisungsdienst(v. 15.Juni 97.)1133.
—über denAustauschvonPostpacketen(v. 15.Juni 97.
Einl. u. Art. 5 zu 5)1145. (Schlußprotokollunter11)
1164.— überdenPostauftragsdienst(v. 15.Juni 97.)
1166.— überdenostbezug vonZeitungenundZeit.
schriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

Tunis (Regentschaft),Theilnahmean demWeltpostvertrage
(v. 15. Juni 97.) 1080. — an dem Übereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Austauschvon Briefen
und Kästchenmit Werthangabe(v. 15.Juni 97.)1115.
—über den Dostanweisungsdienst(v. 15.Juni 97.)
1133. — über den Austauschvon Postpacketen(v.
15. Juni 97.) 1145. — über den Postauftragsdienst
(v. 15.Juni 97.) 1166.
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u.
Umrechnung ausländischerWerthpapierebei Feststellung

ihres Börsenpreises(Bek. v. 28. Juni F. 3) 915.
Umwandlung von Erwerbs=undWirthschaftsgenossen=

schaften(G. v. 20. Mai §§.143 bis 145) 841. — von
Aktiengesellschaftenin Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung(G. v. 20.Mai Ss.80, S1) S66.

Ungarn, s.Oesterreich=Ungarn.
Unterbrechung desgerichtlichenVerfahrens(Civ.P. O.

Ss.239 bis 252) 454. (G. v. 17.Mai Nr. 63 bis 67)
267.

Unterlassungen, Jwangsvollstreckungzur Erwirkung
solcher(Civ.P. O. 8§.890 bis 892)584. (G.v. 17.Mai
Nr. 239) 315.

Unterschriften, öffentlicheBeglaubigung(G. v. 20.Mai
Ss.167,183) 803.

Unterstützungen an dieFamilienderzuFriedensübungen
einberufenenMannschaften(Bek. v. 12. Dez.) 1305.

Untersuchung von Sachen, FeststellungihresWerths
durchSachverständige(G. v. 20. Mai §. 164) 802.

Untersuchungshaft gegenBeschuldigteim militärgericht=
lichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O. S#S.175 bis 184)
1226. — Berechnungder zu verbüßendenFreiheitsstrafe
(das.S§.458,459) 1285.

Untersuchungsmaßregeln immilitärgerichtlichenStraf=
verfahren: Vernehmung des Beschuldigten(Mil. Str.
G. O. S#§.171 bis 173) 1225. — EinstweiligeEnthebung
vom Dienste, Verhaftung und vorläufige Festnahme
(das. §§. 174 bis 184) 1226. — Vernehmung von
Zeugen (das.§§.185 bis 207) 1228. — Zuziehungvon
Sachverständigen(das.8§.208 bis 221) 1234.— Ein=
nahmedesAugenscheins,Leichenschauund Leichenöffnung
(das.S§s.222 bis 228) 1236. — Beschlagnahmeund
Durchsuchung(das.S§.229 bis 242) 1238.— Abschluß
desErmittelungsverfahrens,ErhebungderAnklage (das.
§§. 243 bis 260) 1242. — Hauptverhandlung(das.
Ss.261ff.) 1246.

Urheberrechts=Übereinkunft, internationale,vom
9. September1886, Beitritt Haitis (Bek.v. 16.März)
106.

Urkunden, gerichtlicheund notarielle(G. v. 20. Mai
S§. 167 bis 184, 191, 200) 803. — Beweis durch
Urkunden in Rechtsstreiten(Civ. P. O. S§.415 bis 444)
490. (G. v. 17.Mai Nr. 97, 98) 275.

Urkunden=und Wechselprozeß, Verfahren(Civ.P.O.
§. 592bis605)522. (G.v. 17.Mai Nr.127bis
131)280.

1898.
Urtheil in Rechtsstreiten,Verfahrenbis zum Urtheil

(Civ.P. O. S§.253bis299)457. (G.v. 17.Mai Nr. 68
bis 83) 268. — Erlassen des Urtheils (Civ. P. O.
55.300 bis 328) 466. (G. v. 17.Mai Nr. 84 bis 91)
271.— Versäumnißurtheil(Civ.P. O. 8§.330 bis 347)
473.

s. auchStrafurtheile.
Uruguay, TheilnahmeandemWeltpostvertrage(v.15.Juni

97.) 1080. — an demÜbereinkommendes Weltpost=
vereins überdenPostanweisungsdienst(v. 15. Juni 97.)
1133.— überdenAustauschvonPostpacketen(v.15.Juni
97. Einl. u. Art. 5 zu 5) 1145. — über denPostbezug
von Zeitungenund Beitschriften(v. 15. Juni 97.) 1176.

V.
Venezuela, s. Vereinigte Staaten von Venezuela.
Veräußerungsverbot, Erlaß gegendenGemeinschuldner

im Konkurse(Konk.Ordn. Ss. 13, 106, 113) 614.
Verbandsstatuten von Genossenschaftsverbänden(G. v.

20.Mai g88.56 bis 58) 823.
Vereine, Gerichtsstand(Civ.P. O. Ss.17, 22) 412.

(G. v. 17. Mai Nr. 6 u. 9) 256.
Vereinigte Staaten von Amerika, Theilnahmean

demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.) 1079. (Schluß=
protokolldazuunterVI) 1112.

s. auchAmerika.
Vereinigte Staaten von Venezuela, Theilnahmean

demWeltpostvertrage(v. 15. Juni 97.) 1079. —desgl.
dem Übereinkommen des Weltpostvereinsüber den
Austausch von Postpacketen(v. 15. Juni 97. Einl.
u. Art. 5 zu 5) 1145. (SchlußprotokollunterII) 1164.

Vereinsregister, Eintragungendarin (G. v. 20.Mai
88.159, 160, 162) 801.

Verfahren
1. in Civilprozessen, allgemeineVorschriften

über mündlicheVerhandlung(Eiv.P. O. SFS.128 bis
165) 434. (G. v. 17.Mai Nr. 36 bis 38) 261.
— Zustellungen (Civ. P. O. S§. 166 bis 213) 441.
(G. v. 17.Mai Nr. 39 bis 57) 263. — Ladungen,
Termine, Fristen (Civ. P. O. SS.214 bis 229) 450.
(G. v. 17.Mai Nr. 58, 60) 266. — Folgen der
Versäumung, Wiedereinsetzungin den vorigen Stand
(Civ.P. O. ös.230 bis 238) 452. (G. v. 17.Mai
Nr. 61, 62) 267. — Unterbrechungund Aussetzung
des Verfahrens (Civ. P. O. §SS.239 bis 252) 454.
(G. v. 17. Mai Nr. 63 bis 67) 267. — Verfahren



Verfahren(Forts.)
vor den Landgerichten(das.88.253 bis 494) 457.
—vor denAmtsgerichten(das. 88.495 bis 510) 504.
— VorbereitendesVerfahren in Rechnungssachen,Aus=
einandersetzungenund ähnlichenProzessen(das. §§.348
bis 354) 476. — Rechtsmittel(das.88.511 bis 577)
507. — WiederaufnahmedesVerfahrens (das. S§.578
bis 591) 519. — Urkunden- und Wechselprozeß(das.
§s.592 bis 605)522. — VerfahreninEhe=und
Entmündigungssachen(das. S§. 606 bis 687) 525.
— Mahnverfahren(das. SS. 688 bis 703) 540.
— Jwangsvollstreckung(das. §#§.704 bis 945) 543.
— Aufgebotsverfahren(das. §§.946 bis 1024) 593.
— SchiedsrichterlichesVerfahren (das. 88. 1025 bis
1048)607.

2. Verfahren bei den Gerichtenin Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (G. v. 20. Mai
SS.8 bis 34) 772.

3. Verfahren bei den Militärgerichten, all=
gemeineBestimmungen(Mil. Str. G. O. ös.115bis 150)
1213. — Verfahren in erster Instanz: Ermittelungs=
verfahren(das.S§. 151 bis 170) 1220. — Vernehmung
desBeschuldigten(das.S§.171bis 173)1225.— Einst=
weilige Enthebungvom Dienste, Verhaftung und vor=
läufigeFestnahme(das.§. 174 bis 184) 1226. — Ver=
nehmungvon Jeugen(das.S§.185bis 207) 1228.—
Zuziehungvon Sachverständigen(das. 88.208 bis 221)
1234. — Einnahme des Augenscheins,Leichenschau,
Leichenöffnung(das.85.222 bis 228) 1236. — Beschlag=
nahmeund Durchsuchung(das.5s.229 bis242) 1238.
— Abschlußdes Ermittelungsverfahrens,Erhebungder
Anklage (das.§. 243 bis 260) 1242. — Vorbereitung
der Hauptverhandlung(das.S§.261 bis 272) 1246.—
Hauptverhandlung(das.8§.273 bis 336) 1249. — Ver=
theidigung(das.§§.337 bis 348) 1262.— Strafver=
fügung(das.S§s.349 bis 355) 1265.— Verfahrengegen
Abwesende(das.S§.356bis 362) 1266.— Ordentliche
Rechtsmittel(das.S§.363 bis 415) 1267.— Bestäti=
gung der im ordentlichenVerfahren ergangenenUrtheile
(das.S§.416bis 418)1277.— BestätigungundAuf=
hebungderUrtheile derFeldgerichteund derBordgerichte
(das. §§.419 bis 435) 1278. — Wiederaufnahmeeines
durch rechtskräftigesUrtheil geschlossenenVerfahrens
(das.S§.436 bis 449) 1281.— Strafvollstreckung(das.
8. 450 bis 464) 1284. — Entschädigungder im Wieder=
aufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen(das.8§.465
bis 468) 1287. — KostendesVerfahrens(das.8§.469
bis 471) 1287.

1898.

Verfahren (ortf.)
4. Verfahren vor den Disziplinargerichten

für richterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1. Dez. §§. 15
bis 29) 1300.

Verfügungen im militärgerichtlichenStrafverfahren, Ab=
fassungund Bekanntmachung(Mil. Str. G. O. S#.136
bis 145) 1217. (Einf.G. dazu§. 9) 1290.

s. auch Einstweilige Verfügungen, Straf=
verfügung.

Vergeltungsrecht im Konkurse gegen ausländische
Gläubigeru. s. w. (Konk.Ordn. s#§.5, 237) 613. (G. v.
17.Mai Nr. 4) 230. — desgl. gegeneinenausländi=
schenStaat in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten(G. v.
17.Mai Art. II Nr. 5) 333.

Vergütungen für Naturalleistungen für die bewaffnete
Macht im Frieden (G. v. 24. Mai S§.3, 9) 357. (G. v.
24.Mai Ss.3, 9, 10, 15, 16) 362. (V. v. 13. Juli
§§.9, 10, 15, 16)931.—für FlurschädendurchTruppen=
übungen(G. v. 24. Mai §. 14) 367. (V. v. 13. Juli
III zu §. 14) 934.

Verhaftung des Beschuldigtenim militärgerichtlichen
Strafverfahren(Mil. Str. G. O. S§.175 bis 184) 1226.

Verjährung derJinsenundKapitalbeträgeausgegebener
Schatzanweisungen(G. v. 31.März F. 6) 108.

VerjährungderEntschädigungsansprüchefürNatural=
leistungenan die bewaffneteMacht im Frieden (G. v.
24. Mai §. 16) 368. — desgl. der Ansprücheder im
WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen(G. v.
20.Mai F. 5) 346.

Verjährung von Forderungen u. s. w. aus der
Binnenschiffahrt(G. v. 20.Mai S. 117, 118) 900.—
von Ansprüchenauf Grund des Gesetzesüber die Er=
werbs=und Wirthschaftsgenossenschaften(G. v. 20. Mai
S. 41, 74, 99, 123) 820. — desgl.desGesetzesüber
dieGesellschaftenmit beschränkterHaftung (G. v. 20. Mai
S. 9, 31, 43, 52) 848.

Verjährung der Ersatzansprüchefür verloren ge=
gangeneEinschreibsendungenim Weltpostvereinsverkehr
(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 8 zu 6) 1092. — desgl.
für Postanweisungsbeträge(Übereink. v. 15. Juni 97.
Art. 7 zu 3) 1140. — für den Verlust oder die Be=
schädigungvon Sendungenmit Werthangabe(Übereink.
v. 15. Juni 97. Art. 12 zu 6) 1125. (Übereink. v.
15. Juni 97. Art. 13 zu 6) 1157.

Verkaufen vonNahrungs-undGenußmittelnmit künst.
lichenSüßstoffen(G. v. 6. Juli §§.3, 4) 919.

Verkehrsordnung für die EisenbahnenDeutschlands,
Aenderungender Anlage B (Bek. v. 19. Juni) 913.
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Vermessung, s. Schiffsvermessung.
Vermessungsurkunden überBergbaufelderin Deutsch=
Ostafrika(V.v. 9.Okt.Sr.39bis41,76)1052.

Vermögen, IwangsvollstreckungwegenGeldforderungen
in dasbeweglicheVermögen(Eib.P. O. Sr.803bis
863) 563. (G. v. 17.Mai Nr. 214 bis 232) 305. —
in dasunbeweglicheVermögen(Civ.P. O. ##.864bis

871) 579. (G. v. 17. Mai Nr. 233) 313. — Ver=
theilungsverfahren(Civ. P. O. 88.872 bis 882) 580.

Vermögensrechte, Jwangsvollstreckungdarin(Eiv.P. O.
S§.828 bis 863) 569. G. v 17. Mai Nr. 223 bis
232)308.

Vernehmung desVeschundigtenim militärgenchtlcen
Strafverfahren(Mil. Str. G. O. I. 171bis 173)1225.
— Vernehmungvon Zeugen(das.§#§.185 bis 207)
1228.— ZuziehungvonSachverständigen(das.. 208
bis221)1234.

Verpflegung, s. Naturalverpflegung.
Versäumnißrtheil in Rechtsstreiten(Civ.P. O. . 330

bis347)473.
Versäumung vonProzeßhandlungen,Folgen(Civ.P. O.

S. 230bis238)462.(G.v. 17.MaiNr.61)267.
Versetzung, unfreiwillige,der richterlichenMilitärjustiz=

beamtenin eineandereStelleoderin denRuhestand
(G.v. 1.Dez.)1297.

Versicherungsgebühr für Briefe und Kästchenmit
Werthangabeim Weltpostvereinsverkehr(Übereink.v.

15. Juni 97.Art. 4, 5, 10,12)1118.— desgl.für
PostpacketemitWerthangabe(Übereink.v.15. 7 97.

Art. 5 zu 3, Art. 13) 1149.
Versteigrrungen, gerichtlicheoderit ze

(G.v.20.Mal §.181)806.
l Versteigerungvon Grundstäckenim Wege der
Jwangsvollstreckung(G. v. 20. Mai §s. 1 bis 27, 66

bis 78) 713. — AufhebungundeinstweiligeEinstellmg
des Verfahrens(das. §#§.28 bis 34) 719. — Ver=
steigerungsterminund Versteigerungsbedingungen(das.
5§.35 bis 65) 720. — Entscheidungüberden Luschlag

(das.F. 79bis94)729.— Beschwerde(das.§#.05
bis 104) 732. — Vertheilungdee (das. 105
bis 145)734. s
f sauchswanggderstetgerung.

Vertheidigung des Angeklagtenim militärgerichtlichen
Strafverfahren(Mil.Str.G.O. 3§.337 bis 348,369,
370) 1262.— im VerfahrengegenAbwesende(das.
S.357)1266.— inderBerufungsinstanz(das.s. 389,
393) 1272. — in der Revisionsinstanz(das.§. 408)
1276.— KostenderVertheidigung(das.S.469) 1288.

1898.—

Vertheilung derKonkursmassean dieGläubiger(Konk.
Ordn.§§.149bis172)640. (G. v. 17.Mai Nr. 44
bis 47)239.

Vertheilung desErlbses bei Jwangsversteigerung
von Grundstücken(G. v. 20. Mai Ss. 105 bis 145)

734. — desgl.vonSchiffen(das.Ss.167bis 169)747.
Vertheilungsverfahrenbei Iwangsvollstreckungin

das beweglicheVermögen(Civ.P. O. Ss.872bis 95
580. (G. v.17. Mai Nr. 234) 315. «

Verträge derAuswanderungsunternehmermit denaus.
wanderern(Bek.v. 14.März S. 4bis 13, 16, 21,
22) 40.

Vertretung und Geschäftsführungder eingetragenenGe—
nossenschaften(G. v. 20.Mai §§.24 bis 52) 816.—
desgl. bei den Gesellschaftenmit beschränkter.Haftung
(G.v.20.Mal §s.35 bis 52)894.

Verwahrung vonSachen(G.v.20.Mai F.165)802.
Verwaltungsbehörden,höhere,Befugnissegegenüber

den — Get. v. 14.März
88.25 bis 29)54.

BekanntmachungderVergütungssäteFvtdieFourage.
lieferungenandieTruppen(V. v. 13.Juli zu §.9Nr 3)
932.

BefugnissegegenüberdenErwerbs,undWirthschafts.
NFgaenossenschaften(G. v. 20.Mai 8§.31,58, 59,61, 81,

161)818.—desgl. denGesellchoften*——
Hastung(G.v.20.Mai F. 62)862.

Viehseuchen, Azzeigepflichtfür dieSchweineseucheund
denRothlauf der Schweineim GroßherzogthumOlben=
burg(Bek.v. 25.Mai) 347.— EinführungdieserAn=
zeigepflichtfür denganzenUmfangdesReichs(Bek.v.
S.Sept.)10399.

Anzeigepflichtfür die InfluenzaderPferde in der
Provinz Ostpreußen(Bek.v. 3. Sept.) 1036. 2

.. auchGeflügelcholera.
Volljährigkeitserklärung durchdieGerichteG.%v

20.Mai §. 56) 781. — durchdie Zentralstelleeines
Bundesstaats(das.§. 196)809. »

Vollstreckung,s. Strafvollstreckung.
VollstreckungsbeamtebeidenGerichten,Bestellungund

Zuständigkeit(Ger.V.G.gz.155,156)400.
Volt, elektrischeMaheinheit(G.v.1.JuniS. 1,4)905.

Vorbereitendes Verfahren in Rechnungssachen,Aus=
elnandersehungenu. s w.(Civ. P. O.6 848bis 354)
476.

Vormundschaftssochen,Verfahrenbei denGerichten
(G.v.20.Mai§§.35bis64,190,195)776.



Vorspannleistungfür dieTruppenim Frieden(G.v.
24.Mai 88.3, 9) 357. (. v. 24,Mai 88.2, 3, 9)

361. —Befreiungen von der Vorspannleistung(das.
8. 3) 361. — Sicherstellungdes Vorspannbedarfsund
Vergütungdafür (V. v. 13.Juli 1 zu §5.3, 9) 922.

Vorschuß=und Kreditvereine, Rechtsverhältnisse(G.
v.20.Mai§r.1,68)810.

Vorstand eingetragenerGenossenschaften,Bestellung2c.
(G. v. 20.Mai §F.9 bis 12, 15, 24 bis 40, 44, 51,
133, 157)812. — Verpflichtungenbezüglichder Re=

vision der Genossenschaft(das.S§.61, 63) 824. — des
AusscheidenseinzelnerGenossen(das.88. 68 bis 72, 76,
77) 826. — derAuflösungund NichtigkeitderGenossen=
schaft(das.§§.80, 83, 84, 94, 121) 828. — des

Konkursverfahrens(das.ös.99, 100, 104, 108, 117,
118, 122) 833. — bezüglichder Genossenschaftenmit
beschränkterHaftpflicht(das.Ss.133, 137, 140, 142)
840. — Strafvorschriften gegen Vorstandsmitglieder
(das.Ss.146 bis 150, 160)842.

W.
Waarenproben im Weltpostvereinsverkehr(Vertr. v.
15.Juni97.Art.2,4 bis6,16)108l.

Wahlen zumReichstag(V. v.22.April) 169.
Waldeck und Pyrmont (Fürstenthümer),Anzeigepflicht

für die Geflügelcholera(Bek. v. 17. Aug.) 1027.

Warnsdorf, Einfuhr von Pflanzenüber das Neben=
zollamtdaselbst(Bek.v. 17.Mai) 188.

Wartegeld derMilitärjustizbeamten(Einf.G. z.Mil. Str.
C.O.. 31)1296.

Washington, AbschlußdesWeltpostvertragesdaselbst
(v. 15. Juni 97.) 1079. — desgl. der Nebenabkommen
des Weltpostvereinsüber den Austausch von Briefen
undKästchenmit Werthangabe,überdenPostanweisungs=
dienst u. s. w. (v. 15. Juni 97.) 1115. 1133. 1145.
1166. 1176.

Wechselprozeß, Verfahren(Civ.P. O. ö§.602 bis 605)
524.(G.v.17.MaiNr.130,131)280.

Wein, Verbot derVerwendungkünstlicherSüßstoffezu
Wein undweinähnlichenGetränken(G. v. 6. Juli §F.3,
4)919.

1898. 39

Weltpostverein, Bildungdesselben(Vertr.v.15.Juni 97.
Art. 1) 1080.— InternationalesBüreau desVereins
(das.Art.22)1102.— ÜbereinkommendesWeltpost=
vereinsüber denAustauschvon Briefenund Kästchen
mit Werthangabe(v. 15.Juni 97.) 1115.—über den
Postanweisungsdienst(v. 15.Juni 97.)1133.— über
denAustauschvonPostpacketen(v.15.Junig7.)1145.—
überdenPostauftragsdienst(v. 15.Juni 97.)1166.—
über den Postbezugvon Zeitungenund Zeitschriften
(v.15.Juni 97.)1176.

Weltpostvertrag, abgeschlossenzuWashington(v.15.Juni
97.) 1079. (Schlußprotokolldazuv. 15. Juni 97.) 1110.

Werthpapiere, FeststellungdesBörsenpreisesderselben
(Bek.v. 28. Juni) 915.

Werthsendungen, Austauschvon Briefenund Kästchen
mit Werthangabeim Weltpostvereinsverkehr(Übereink.
v. 15.Juni 97.) 1115. (SchlußprotokolldazuArt. 1)
1131. — desgl. von Postpacketenmit Werthangabe
(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 1) 1145.

Wiederaufnahme des Verfahrens in Rechtsstreitig=
keiten(Cip.P. O. 8§.578bis591)519.— Entschädigung

der im WiederaufnahmeverfahrengegenbürgerlicheStraf=
urtheilefreigesprochenenPersonen(G. v.20.Mai) 345.—
Wiederaufnahmedes Konkursverfahrens (Konk.Ordn.
88.198 bis 200) 649. «

WiederaufnahmedesVerfahrensimmilitärgerichti
lichenStrafverfahren (Mil. Str. G. O. 88.436 bis 449)
1281.Einf. G. dazu8.24zu5) 1294.— imDisziplinar=
verfahrengegenMilitärjustizbeamte(G. v. 1. Dez. §.23)
1302.— Entschädigungder im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenenPersonen (Mil. Str. G. O. Ss#S.465 bis
46801287.

Wiedereinsetzung in denvorigenStandbeiRechtsstreiten
(Civ.P. O. §§.233 bis 238) 453. (G. v. 17. Mai
Nr. 61 u. 62) 267. —desgl. im militärgerichtlichen
Strafverfahren (Mil. Str. G. O. Ss. 147 bis 150, 389)
1219. — im Disziplinarverfahren gegen richterliche
Militärjustizbeamte(G. v. 1. Dez. F. 25) 1302.

Wirthschaftsgenossenschaften,s.Genossenschaften.
Wohnungen, genossenschaftlicheVereinezurHerstellung

von Wohnungen(G. v. 20.Mai §. 1 Nr. 7) 810.

Württemberg (Königreich),Antheil an demGesammt=
kontingentder Brennereien (G. v. 4. April Art. II u.
III)160.(Bek.v. 28.Juli) 1018.

Anwendung der Militärstrafgerichtsordnung in
Württemberg(Einf.G. z.Mil. Str. G. O. S.33) 1296.



0
Zeitungen und Zeitschriften, PostbezugimWeltpost=

vereinsverkehr(Übereink. v. 15. Juni 97.) 1176.
(Vertr. v. 15.Juni 97. Art. 11 Abs.2)1093.

Zentralbehörden, s. Landes-Zentralbehörden.
Zentralblatt für das DeutscheReich, Bekanntmachung

der Vergütungssätze für Naturalleistungen für die
Truppen (V. v. 13. Juli 1 zu §. 9 Nr. 1, 2) 931.
—der Aenderungenin den Rationssätzenfür Militär.
Dienstpferde(das. 1 zu §. 5) 929.

Zeugen, Aenderungdes§. 17 derGebührenordnungfür
Jeugen und Sachverständige(G. v. 17. Mai Art. VIl)
338. — Bekanntmachungdes geändertenTextes der
Gebührenordnung durch den Reichskanzler (G. r.
17.Mai §. 1) 342. (Bek. v. 20. Mai) 369 u. 689.

Vernehmung von Zeugen im militärgerichtlichen
Strafverfahren(Mil. Str. G. O. 88.185 bis 207, 160,
163 bis 166) 1228. — im Disziplinarverfahren gegen
richterlicheMilitär=Justizbeamte(G. v. 1. Dez. SF. I7,
25) 1301.

Zeugenbeweis in Rechtsstreiten(Eiv.P. O. §. 373
bis 401) 480. (G. v. 17.Mai Nr. 92 bis 95) 274.

Ziegeleien, BeschäftigungvonArbeiterinnenundjugend=
lichenArbeitern (Bek. v. 18. Okt.) 1061.

Zinsen der Schatzanweisungenzur VerstärkungdesBe.
triebsfonds der Reichshauptkasse(G. v. 31. März 88.5,
6) 108. — desgl.der Schuldverschreibungenüber An=
leihenfür dasReichsherr,dieMarine unddieReichseisen=
bahnen(A. C. v. 7.März) 31. (G. v. 31. März F. 2) 137.

Berechnungder Stückzinsenvon Werthpapierenbei
Feststellungdes Börseupreisesfür die Papiere (Bek. v.
28. Juni 88.4 bis 9) 916.

Zölle, VerwendungderMehrerträgean Zöllen zur Vermin=
derung derReichsschuld(G. v. 31. März §§.1, 2) 138.

Zollämter, Gestattungder Einfuhr von flanzen über
die NebenzollämterSeidenbergund Warnsdorf (Bek. v.
17.Mai) 188.

Zollverein, Deutscher,Außerkrafttretendes Handels=
vertrages desselbenmit Großbritannien vom 30. Mai
1865(Bek.v. 31.Juli) 1019.

Zuchthausstrafe wegenJuwiderhandlungengegendie
Konkursordnung(Konk.Ordn. Ss. 239, 242, 244) 657.

Zuckersyrup, VerwendungkünstlicherSüßstoffedazu
verboten(G. v. 6. Juli §§.3, 4) 919.

Zusammenstoßen von Schiffenbei derBinnenschiffahrt
(G. v. 20.Mai S. 92 bis 101) 893.

Zuschlag bei IwangsversteigerungvonGrundstücken(G.
v. 20.Mai 8. 79 bis 04) 729. — von Schiffen(daf.
S. 162) 746.

1898.

Zuschlagtaxen für Briefpostsendungenim Weltpost=
vereinsverkehr(Vertr. v. 15. Juni 97. Art. 5, S) 1086.
—desgl. für Briefe und Kästchenmit Werthangabe
(Übereink.v. 15. Juni 97. Art. 12 zu 2) 1124. — für
Postanweisungen(Übereink. v. 15. Juni 97. Art. 3 zu
3 u. 4) 1135. — für Postpackete(Übereink.v. 15.Juni
97. Art. 5, 6, 13, 18) 1148. (Schlußprotokolldazu
unter III) 1164.

Zuständigkeit derGerichte
1. nach dem Gerichtsverfassungsgesetze:

der Amtsgerichte(Ger. V. G. §#.23, 24) 375. (G. v.
17. Mai Art. 1 Nr. 2) 252. — derSchöffengerichte
(Ger.V. G. 8§.27 bis 29, 75) 376.—der Civilkammern
der Landgerichteund der Kammern für Handelssachen
(das.SS.70, 71, 101,102) 384. (G. v. 17.Mai Art. 1
zu 4 u. 5) 253. — der Strafkammern(Ger.V. G.
S. 72 bis 75 38fl (G. v.17.Mai Art. 1 zu3) 252.
—der Schwurgerichte(Ger. V. G. §. 80) 387.—der
Oberlandesgerichte(das. S. 123) 394. — des Reichs=
gerichts(das.I§s.135,136)396.— derBeamtender
Staatsanwaltschaft(das.S§.143 bis 146)399. —bei
LeistungderRechtshülfe(das.8§.157 bis 161, 167) 401.

2. nach der Civilprozeßordnung:
SachlicheZuständigkeitder Gerichte (Civ. P. O. 88. 1
bis 11) 410. — örtlicheZuständigkeit(das.88. 12 bis
37) 412. (G. v. 17.Mai Nr. 2, 4, 6 bis 12) 256.—.
Vereinbarungenüber dieZuständigkeitderGerichte(Civ.
B. O. 8. 38 bis 40) 416. — Ausschließungund Ab=
lehnung von Gerichtspersonen(das.S§.41 bis 49) 417.
(G. v. 17.Mai Nr. 13) 257.

3. nach der Konkursordnung:
JuständigkeitderAmtsgerichtefür dasKonkursverfahren
(Konk.Ordn. S§.71, 146) 627. —insbes. über einen
Nachlaß (das.§.214) 652. — überdas inländischeVer=
mögeneinesausländischenSchuldners (daf.§.238) 657

4. nach dem Gesetze über die freiwillige
Gerichtsbarkeit:

OertlicheZuständigkeit(G. v. 20.Mai §. 3 bis 7, 194)
771. — Zuständigkeit in Vormundschaftssachen(das.
§. 36 bis 50, 190, 195) 776. — bei Annahmean
Kindesstatt(das.8§.65, 66) 783.— in Nachlaß und
Theilungssachen(das.8§.72 bis 75, 192, 195) 785.—
in Handelssachen(das.Ss. 125, 115, 149, 158) 791.
—hinsichtlich der Untersuchungund Verwahrung von
Sachen(das.8§.164, 165) 802. — hinsichtlichdes
Bfandverkaufs (das.s. 166) 803. — zur gerichtlichen
Beurkundung von Rechtsgeschäften(das.88. 167, 184,
191) 803.



Zuständigkeit (Forts.)
5. nach der Militärstrafgerichtsordnung:

der Standgerichte(Mil. Str. G. O. s. 45, 46) 1199.
—der Kriegsgerichte(das. ös. 62, 63) 1203. — der
Oberkriegsgerichte(das. §. 65) 1203. — des Reichs=

militärgerichts (das.§.71)1205.—BeschlußderMilitär=
gerichteüber ihreUnzuständigkeit(das.S§.328 bis 330)

1260. — Zuständigkeitder Gerichtebei Leistungder
Rechtshülfe in der Militärstrafrechtspflege(Einf. G.
F. 12 bis 14) 1291.

6. JuständigkeitderDisziplinargerichtefür richter=
licheMilitärjustizbeamte(G. v. 1.Dez. §§.9, 10) 1299.

7. Zuständigkeitder Gerichtefür Entschädigungs=
ansprüche der im Wiederaufnahmeverfahrenfreige=
sprochenenPersonen (G. v. 20. Mai S§.5, 6) 346.

8. Zuständigkeitder Amtsgerichtenach demGesetze
über dieZwangsversteigerungund dieJwangsverwaltung

(G. v. 20.Mai S§.1,2) 713.
Zustellungen in RechtsstreitenaufBetreibenderParteien

(Civ.P. O. S#.166 bis 207) 441. (G. v. 17.Mai
Nr. 39 bis 56) 263. — desgl. von Amtswegen(Eiv.
P. O.öSs.208bis213)449.(G.v. 17.Mai Nr. 57)265.

Zustellungen im Konkursverfahren (Konk. Ordn.
88.73, 77, 111) 627. — im Verfahrenwegender
I#wangsversteigerungund der Zwangsverwaltung von
Grundstücken(G. v. 20.Mai §§.3 bis 8) 713.

Lustellungenim militärgerichtlichenStrafverfahren
(Mil. Str. G. O. ös.137bis 145,186,257, 259,267,
384) 1217.— JustellungdesUrtheils (das.88.327,
328, 381) 1260. —der Strafverfügung (das. §. 350)
1265. — Zustellungen im Disziplinarverfahren gegen
richterlicheMilitärjustizbeamte(G. v. 1.Dez.§.26) 1302.

Zustellungenim Schutzgebietvon Kiautschon(V.
v. 27. April §.7) 174.

Zustellungs= undVollstreckungsbeamte bei denGe=
richten,BestellungundZuständigkeit(Ger.V. G. Ss. 155,
156) 400.

Zwangsvergleich im Konkursverfahren(Konk.Ordn.
Is. 173 bis 201) 644. (G. v. 17.Mai Nr. 48 bis 54)
240. —insbes. Jwangsvergleichim Konkurseüber einen
Nachlaß(Konk.Ordn. §F.230) 655. — überdas Ver=
mögenvon Handelsgesellschaften(das. §. 211) 651.

Zwangsverwaltung, Bekanntmachungdes geänderten
TextesdesGesetzesüber dieLwangsversteigerungund die
ZwangsverwaltungdurchdenReichskanzler(G.v.17.Mai

1898. 41

§. 2) 343. (Bek. v. 20. Mai) 370 u. 713.— desgl.des
Einführungsgesetzesdazu (Bek. v. 20. Mai) 370 u. 750.

ZwangsverwaltungvonGrundstücken(G. v. 20.Mai
SI§.146 bis 161) 743. — desgl. in besonderenFällen
(das. ös. 172 bis 184) 748.

Textes desGesetzesüber dieZwansversteigerungu. s.w.
durch den Reichskanzler(G. v. 17. Mai §. 2) 343.
(Bek. v. 20. Mai) 370 u. 713. — desgl. des Ein=
führungsgesetzesdazu (Bek. v. 20. Mai) 370 u. 750.

ZwangsversteigerungvonGrundstücken(G.v.20.Mai
S. 1 bis 145) 713. — von Schiffen (das. §. 162 bis
171) 746. — Swangsversteigerungin besonderenFällen
(das. S§s.172 bis 184) 748.

s. auchVersteigerung.

P. O. SS.704 bis 802) 543. (G. v. 17. Mai Nr. 180
bis 212) 293. — Jwangsvollstreckungwegen Geld=
forderungen(Civ. P. O. 8§.803 bis 882) 563. (G. v.
17. Mai Nr. 214 bis 234) 305.— Zwangsvollstreckung
zur Erwirkung der Herausgabevon Sachen und zur
Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen(Civ.
P. O. 8§.883 bis 898) 582. (G. v. 17. Mai Nr. 236
bis 240) 315. — Offenbarungseidund Haft (Civ. M. O.
§55.899 bis 915) 585. (G. v. 17. Mai Nr. 241 bis
245) 316. — Arrestund einstweiligeVerfügungen(Civ.
P. O. 88.916 bis 945) 588. (G. v. 17. Mai Nr. 246
bis 254) 317. «

Zwangsversteigerungund Zwangsverwaltungvon
Grundstückenim Wege der Zwangsvollstreckung(G. v.
20. Mai §§. 1 bis 161) 713. — desgl. vonSchiffen
(das. Is. 162 bis 171) 746.

Auf das Zwangsvollstreckungsverfahrensinddie Ge=
richtsferienohne Einfluß (Ger. V. G. §. 204) 409.

ZwangsvollstreckungenimSchutzgebietvonKiantschou
(V. v. 27. April §S.7) 174.

gung in das Handelsregister(G. v. 17. Mai F. 131) 795.
IweigniederlassungeneingetragenerGenossenschaften

(G. v. 20. Mai Sr. 14, 29, 157, 158) 814. — von
Gesellschaftenmit beschränkterHaftung (G. v. 20. Mai
88. 12, 39, 59, 67) 849.

Nr.2,F.11)1191.

Neichs=Gesetzb.1898.
.




